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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l-50 Danziger Gulden.

Nr.l Neuteich, den 8. Januar 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Wandergewerbe.
Nach Mitteilung des Steueramts IN in Danzig können die be

antragten Wandergewerbescheine erst in der Zeit vom 40. bis 15- 
Februar 4925 zur Einlösung bereitgestellt werden. Es werden daher 
vom Steueramt N1 vorläufige Wandergewerbesteuerbescheide ausge
geben, die eine Gültigkeitsdauer für die Ausübung des Wanderge
werbes bis zum t5. Februar ;925 haben.

Die vorläufigen Bescheide find von denwandergewerbetreibenden 
bei den Gemeindebehörden gegen Zahlung der vorläufig festgesetzten 
Steuer einzulösen. JnderZeit vom w- brs l5. Februar 4925 können 
diese Bescheide bei den Gemeindebehörden gegen die endgültigen 
Wandergewerbescheine und Verrechnung der Steuer umgetauscht 
werden.

Das Wandergewerbe darf vom Januar 1925 ab mithin nur 
ausgeübt werden:
s) in der Zeit vom 4. Januar 1925 bis 45. Februar 4925 von 

Personen, die im Besitz eines vom Steueramt Itt ausgestellten 
vorläufigen Wandergewerbesteuerbescheides find, auf dem die 
Zahlung der vorläufigen Steuer von der Gemeindebehörde be
scheinigt ist,

b) nach dem 45. Februar l925 nur von Personen, die im Besitz eines 
ordentlichen Wandergewerbescheines sind.

Die Ortsbehörden ersuche ich, vorstehendes ortsüblich be
kannt zu machen.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, die vorstehenden Be
stimmungen bei der Kontrolle des Wandergewerbes zu beachten.

Tiegenhof, den 34. Dezember 4924.
Der Landrat.

Nr. 1». ------------------
ttrankenverstcherung der Erwerbslosen
Die Gemeinden des Kreises werden im eigenen Interesse auf 

die Bestimmungen über die Krankenversicherung der Erwerbslosen 
(88 22 bis 24 des Gesetzes vom 28. März 1922, Kreisblatt 4924 
S. 4 36 ff) hingewiesen.

Tiegenhof, den 6. Januar 4925.

Arbeitsnachweis -es Kreises Gr Werder 
Nr. 2. ------------------

Einmalige wirtschastsbeihilfe für Erwerbslose.
Gesetz

über Gewährung einer einmaligen Wirtschaftsbeihilfe für Erwerbs
lose. vom 49- Dezember 492-4.

8 l-
Erwerbslosenunterstützungsmpefänger, die während der Zeit 00m 

45. Oktober 4924 bis zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
30 Tage oder in der Zeit vom 4. Juli bis 45. Oktober mindestens 
30 Arbeitstage Erwerbslosenunterstützung empfangen haben, erhal
ten eine einmalige Wirtschaftsbeihilfe:

für verheiratete 60 G
für jedes unterhaltungsberechtigte Kind 40 „
für Unverheiratete, soweit sie Familienangehörige 
zu ernähren haben 40 „

Erwerbslose, die an dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
in den 6 voraufgegangenen Wochentagen arbeitslos gemeldet, nicht 
unterstützungsberechtigt waren oder nicht unter Absatz 4 des tz 4 
dieses Gesetzes fallen, erhallen für jedes unterhalisberechtigte 
Kind eine Wirtschaftsbeihilfe von 45 G

8 2.
Eine einmalige Wirtschaftsbeihilfe von 60 G erhalten auch alle 

Invaliden der ehem. Reichs- und Staatsbetriebe und deren Hinter
bliebene, die eine laufende Unterstützung, aber keine Rente aus der 
Invaliden- oder Angestelltenversicherung oder wohlfahrtsunterstützung 
beziehen, soweit deren Jahreseinkommen nicht über 600 G beträgt. 
Für Waisen wird eine Beihilfe von 25 G gewährt.

8 3-
Deckung erfolgt aus den laufenden Zolleinnahmen.

8 4-
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. 
Danzig, den 49. November 4924.

Der Senat der Freie« Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.

AusfÜhrungsbeftimmungen zum Gesetz über Gewährung einer ein- 
maliqenwirtschaftsbeihilfe für Erwerbslose vom 49. Dezember 1924.

X vom l9> Dezember 4924.
X Artikel l.

Erü»erbslosenunterstützungsempfänger im Sinne des K 4 Abs. l 
sind nur ^die Personen, die am Stichtage, d. h. dem 20. Dezember 
1924 Unterstützung erhalten. Es ist nicht notwendig, daß während 
der 30 Tage die Unterstützung zusammenhängend bezogen ist; in 
Betracht kommen nur Werktage.

Für Empfänger einer Teilunterstützung vermindert sich die 
Wirtschaftsbeihilfe im Verhältnis des gezahlten Betrages zur vollen 
Unterstützung.

Artikel 11.
Als arbeitslos gemeldet im Sinne des H l Abs. 2 ist nur der

jenige anzusehen, der ordnungsmäßig seine Vermerkkarte bei dem 
zuständigen Arbeitsamt hat stempeln lassen oder sich bei der Kontroll
stelle der Gemeinde gemeldet hat.

Nicht darunter fallen solche Personen:
a)die sich nicht generell zwecks Zuweisung von Arbeit, sondern Nur 

in der Erwartung der Vergebung bestimmter Lrwerbsgelegenheit 
oder nur zur Erlangung einer anderen Stelle gemeldet haben,

b) die nur einen Teilerwerb oder einen Aushilfeerwerb (Stunden- 
arbeit) suchen.

Die nachgewiesene Arbeitslosigkeit während der vorausgegangenen 6 
Wochentage muß zusammenhängend sein. Der Grund der Arbeitslo
sigkeit ist bedeutungslos.

Auf die Empfänger von Abkehrgeld findet dieses Gesetz keine 
Anwendung.

Artikel lll.
Als unterhaltsberechtigt im Sinne des Gesetzes gelten in der 

Regel nur Kinder bis zu Jahren. Diese Grenze darf nur bei 
vorliegen besonderer Gründe (Arbeitsunfähigkeit, Krankheit etc. des 
Kindes) überschritten werden.

Die ehelichen Kinder werden unehelichen Kindern gleichgestellt, 
wenn der Antragsteller die Vaterschaft anerkannt hat oder zur Zah
lung von Unterhaltsbeiträgen rechtskräftig verurteilt ist, soweit er 
seiner Unterhaltspflicht nachkommt.

Artikel I V.
Der Arbeitslose hat die Wohlfahrtsbeihilfe ausschließlich im 

Interesse des Kindes zu verwenden. Bestehen Bedenken, daß dieses 
nicht geschieht, so kann die Auszahlung an die Mutter des Kindes 
oder eine andere vertrauenswürdige Person erfolgen, die dann die 
Pflichten des Arbeitslosen hinsichtlich der Verwendung der Beihilfe 
zu erfüllen hat.

Artikel V.
Als Hinterbliebene im Sinne des ß 2 gellen nur die Hinter

bliebenen, die eine laufende Unterstützung durch das Pensionsamt be
ziehen. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt auf Antrag durch das 
Pensionsamt. Im übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über 
die Gewährung einer einmaligen Wirtschaftsbeihilfe an Kleinrentner 
usw. vom 2. Dezember 4924 und die dazu erlassenen Ausführungs- 
bestimmungen entsprechende Anwendung.

Artikel VI.
Den verheirateten Erwerbslosenempfängern wird die Beihilfe 

von der für die Zahlung der laufenden Unterstützung zuständigen 
Stelle bei vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gezahlt, ohne 
daß es eines besonderen Antrages bedarf, Unverheirateten nur auf 
Antrag, indem sie den Nachweis zu führen haben, daß sie unter - 
haltsbecechtigte Familienangehörige zu ernähren haben.

Im Falle des H 4 Abs. 2 ist der Antrag auf Gewährung der 
Unterstützung bei der Gemeinde des Wohnsitzes, in Ermangelung 
eines solchen des gewöhnlichen Aufenthalts in Danzig beim Arbeits
amt mündliH zu stellen. Die Dauer der Arbeitslosigkeit ist dabei 
nachzuweisen (in der Regel durch vorlegen der Stempelkarte,) ferner 
Anzahl und Alter der Kinder, für die Beihilfe beansprucht wiro.

verwitwete Personen stehen den verheirateten gleich, wenn sie 
für Kinder zu sorgen haben.

(Fortsetzung auf der 3. Seite.)
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Nr 3 Verzeichnis der für das Jahr 1925 von der Danziger Stutbuch- 
gesellschaft für Warmblut, Srakehner Abstammung im Areise 

Gr. Werder angekörten Hengste.

! tfd.
 Nr

. !I
Name 

des Hengstes
Farbe und 

Abzeichen

Geburts- Größe

IN

Abstammung

L. väterlicherseits 

d. mütterlicherseits

Name und Wohnug 

des Besitzers
Deckstation

Höhe 
des

Deck
geldes

G
<rrt > I-Hr

1 Absolut F., Bl. l. Tralau 1920 1,60 s. Anicius Marks - Jungfer Jungfer 20
htfß. w. b. Nymphe 1939

Ließau 202 Agripxa F-, Bl. l. Graditz 1915 1,64/75 2. Landgraf Bachmann - Ließau
htfß. hoch w. b. Auster

Neumünsterb. 203 Almhirt R. Sch. Posen 1911 1,60/71 s. Alpenfalter
b. Stute v. Habakuk

F. Dyck - Neumünsterberg

Tragheim4 Ananias F.,St.,5chn. r. Tragheim 1917 1,60/70 s. Anarch Genossenschaft - Tragheim 20
vdf.l. v.r.hw. b. Dora 1842

Kl. Lichtenau5 Anfechter F..St.,Schn. l. Petershagen 1920 s. Anführer Klaßen Kl. Lichtenau 25
v. b. Htsße.w. b. Krabbe 2284

Wernersdorf 206 Anicius vklf., .Bl., l. Fürsten au 1915 1,56/66 3. Anführer Genossenschaft Wernersdorf
hlsß.r.htfß.w b. vesta Z90

Trampenau 207 Anklang F-, Bl. 4 1917 1,60/70 s. Anführer Reinhard Tornier-

Anwalt
Füße w. b. Hertha 1622 Trampenau

Schönhorst8 F., St. Sir. Ließau 1917 1,57/67 a. Angriff Fröse-SchÜnhorst 20

9 Ariel F.,B.,r.vM. Florkehnen 1919
d. Hella 1801 
s. Alltag Hengsthaltung-Schöns ee Schönsee 30

l.htsß. w. Ostpr. d. Stute v. Skat
Eichwalde 2010 Lantus F.,Bl.r. vdfß. Tralau 1909 s. (Lromwell) vd. Lalwin Genossenscbaft-Eichwalde

Lapitän
bd. Htfß. w. b. Betty 1090

3011 br. St. Posen 1905 1,56/67 s. Lactus
b. Stute v. Hellmuth

dto

Tiegenhagen12 Carl dkbr. St. l. Trutenau 1919 1,74 «. Lharacter A. Andres-Tiegenhagen 20
htfssl. w. d. Dublette 1933

Neuteichsdorf13 Lato Golds, bd. ht. Schmerblock 1918 1,65 s. Larabiner vd. (Tapha) Bergmann-Neuteichsdorf 20

Casanova
r. vdfß. w. d. Elfe 25Z4

2014 R. Fl.r.l.Fl. wandlaudsen 1921 1 s. Heros Otto Klaaßen-

15 Lharm 11
w.

F., St. bde. Neuteichsdorf 1919 1,76 s. Charmsohn
Neuteichsdorf

E. Neufeld-Neuteichsdorf Neuteichsdorf 20
htfße. w. b. F. Stute v. Lernet

Heubuden 2516 Charmant F., St r. Eichwalde 1917 1,75 2. Lhardas H. Brucks-Heubuden
HM. w. d. Laura

Tralau 5017 Lharmreich F.,St.r.vdfffl. Tragheim 1914 2. Lharm R. Dreweck-Tralau

18 Charmsohn
bd. htfße. w.

F., o. Abz. Fürsten au 1912 1,76
d. Adrene 350^
2. Lharm Bergmann-Neuteichsdorf Neuteichsdorf 20

19 Cohinor F.,Bl.r. htfffl. Tragheim 1914
b. vesta 390
2. Aaidesohn Bachmann-Ließau Ließau

l. htfß.hoch w. d. Lornelia 1324
Fürstenau20 Lzako F., Bl. bd. 1917 2. Lzardas Hengsthaltung-Fürstenan 20

21 Exminister
htfffl. w. 

F., Schn. Str. Ostpreußen 1914 1,61/72
d. Cosima
2. Exellsior vd. Pöbee Genossenschaft-Eichwalde Eichwalde 25

Schn.r.vdfß.w d. Stute v. Luftkreis
Heinr. Ouiring-Orloff Orloff22 Falke rotbr. Neuteichsdorf 1915 1,72 2. Agitator 

b. Lotte
20

Orloff23 Falksohn F., Bl. l. vd. Orloff 1915 1,75 2. Falstaff Gebr. Bergthold-Orloff 20

24 Fridolin
htfß. w. 
L-, Bl. , Ladekopp 1918 1,70

d. Scheni
2. Cäsar I. Folchert-Ladekopp Ladekopp 20

25 Frohsinn xx
Füße w. 

br. Baselow 1914 1,71
d. Lina 453 A
2. St. Maclou xx R. Dreweck-Tralau Traulau 50

26 Gedanke F., läng. St. Tragheim 1920 1,60
d. Franziska xx
2. Profit van Riesen-Jrrgang Jrrgang 20

Nase w. b. Gera 1330
Brüske 2527 Haderlump F., kl. St. Trakehnen 1909 1,62/72 2. Red prince II xx Adolf Klempnauer-Bröske

28 Harras F-, Bl. Neuteichsdorf 1917 1,68
d. Hadwig
2. Herzoasohn Eduard Klaaßen-Ladekopp Ladekoxp 20

29 Hassau L-, Fl. Ostpreußen 1918
d. Stute v. Agitator 
«. pommercy sec. Hugo Klinge-Schadwalde Schadwalde 20

30 Herold F.,l htfß.r. Neuteichsdorf 1918 1,72
b. Stute v. Sklave
2. Herzogsohn Gustav Klaaßen- Neuteichsdorf 20

htfeffl. w. d. Stute v. Agitator Neuteichsdorf
Brodsack31 Herr br. bd. Stumbern 1920 1,68 2. Held H. Dyck-Brodsack 20

htfße w. Ostpr. d. Lotte (Ostpr. 4597)
Altenau 2532 Humbold R. r. wiedau 1918 2. Humor Johann Reimer-Altenau

htfße. w. d. Stute v. Lothar
Tannsee 2033 Irrläufer F-, Bl. § Tragheim 1917 1,72 2. Anarch Bielfeldt-Tannsee

34 Kopernikus
Füße w. 

vklf. br. Bl. Posen 1913 1,60/71
d. Ironie 1675
2. Mechanismus Hengsthaltungsgen.- Brüske Brüske 20

4 Fße. w. b. St. Stute v. Hyperhoe Neukirch35 Mamertus Z- Tralau 1916 1,60/72 2. Marktfischer Ed. penner II Neukirch 25

36 Mars Golds. St.Bl. Brunau 1920 1,70
d. Rede N21
2. Mangan Wilhelm Goertz-Brunau Brunau 20

37 Meißel II
bd. hterfße w. 
F., St. Schn. wotzlaff 1919 1,72

d. Diana 169 A
2. Meißelsohn Katzfuß-Kunzendorf Kunzendorf 2»nur für 

eige. Be-
r. htfssl. w. b. Dorne 2281 Schönsee

darfqekö.
38 Meinhardt F., Bl. r. pillkallen Gr. 1921 2. Minnesieg Hengsthaliung-Schönsee 30

htfß. w. Gumbin.Oftp. d. Eldine (v. R. 1022)
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Kopf wie vor.
39 Monarchist Schimmel Kieselkehnen 

Ostpr.
1920 2. Basalt b. Auerkante 

Stute mit Kontrollbrand
Otto Mierau - Altmünster

berg
Altmünster derg 25

40 parmenio F.,St.,Str.Sch. Wingerupxe 1917 1,70 2. Paris E. warkentin - Gnojau Gnojau 20
bd.Htfß.gest.w Ostpr. b. Gastfreund xx

41 pedrow F. 0. Abz. Stameitschen 1918 1,70 a. pommercy sec. Genossenschaft - Fürsten- Fürstenwerder 20
Ostpr. d. Hertha (Ostpr. 4485) werder

42 Perlenfischer br., Bl. Ließau 1920

1902

1,60 2. Pergament xx 
b. Flagge

F. Bachmann - Ließau Ließau 25

43 polarmorgen F- Trakehnen 1,74/65 2. Morgenstrahl 
d. polynesia

W.Zimmermann-Tragheim Tragheim 20

44 Schildträger F-, Bl. l. Schillehnen 1920 2. Vonar Warkentin-Schönau Schönau 25
htfß. w. Ostpr. d. Autorität

45 Schleicher R. 0. Abz. Petershagen 1920 2. November 
d. Elfe

Schulz-Fürstenwerder Fürstenwerder 20

46 Skatspieler F., Bl., Schn. 
bd. Htfß. w.

Ostpreußen 1914 2. Skat
d. Stute v. Belisar II

Genossenschaft-Heubuden Heubuden 20

47 Sonnenadler vklf. Bl. Petershagen 1921 1,69 2. Sonnenvogel 
d. Krabbe 2284

A. Schulz-Petershagen Petershagen 40

48 Sonnenvogel vklf-, St. l. Szameitschen 1914 1,60/1,72 2. Sonnenstrahl F. Bachmann-Ließau Ließau 25
Htfß. w. Ostpr. d. Elfe (Ostpr. Stb.v.5042)

49 Tantalus F-, St., Str., Tragheim 1921 2. Tannhäuser Jacobsohn's Lrben- Tragheim 20

1,59/1,69
d. Eschstruht ^340 Tragheim

50 Tänzer F-. Fl. Schn. Trakehnen 1905 2. Letzter Mohikaner xx w. Zimmermann- Tragheim 20
l. htsß- w.

1920 1,71
d. Tapete(Trak.Stb.1V708) Tragheim

51 Taucher F- 0. Abz. Blumstein 2. Tannhäuser 
d. Lydia 2299

H. Loewen-Blumstein Blumstein 20

1,59/1,6952 Ungar F, Bl., bd. Beberbeck 1915 2. Lichtenstein Jda Wiebe-Gr. Lesewitz Gr. Lesewitz 20
Htfße. w.

1912
b. Ungarin

53 Unverfroren F-, l. halss. Tralau 2. Unerfroren Mürau-Gnojau Gnojau 20nurfür

54 Uranus
w. Fl.

L., Br., Bl. Posen 1912 1,68
d. Anetti
2. Ursprung Hengsthaltungsgen.- Fürstenau j

eige. Be- 
darfgekö. 

20
4 Mße hoch w. b. Stute 0. Zuletz Fürstenau

Danzig-Langfuhr, den 22. Dezember 1924.
Danziger Stutbuchgesellschast für edles Halbblut Trakehner Abstammung,

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 30. Dezember l92H.

Der Landrai

(Fortsetzung von Nr. 2.)
Artikel VI1.

Ueber den Antrag entscheidet die Gemeindeverwaltung (Erwerbs- 
losenfürsorgestelle). Er muß bis zum l5. Januar l925 gestellt sein 

Später gestellte Anträge können nur ausnahmsweise berücksichtigt 
werden.

Die Auszahlung erfolgt sobald als möglich durch die Gemeinde 
Verwaltung.

Artikel VIII.
Beschwerden gegen die Entscheidung der Gemeindeverwaltung 

(Erwerbslosenfürsorgestelle) gehen an den zuständigen Fürsorge-
ausscbuß.

Artikel IX
Die durch die Durchführung dieses Gesetzes etwa entstehenden 

besonderen verwaltungskosten tragen die Gemeinden. Die sonstigen 
Aufwendungen sind mit der Anforderung der laufenden Unterstützung 
zur Erstattung anzumelden. Vorschüsse können auf dem Dienstwege 
beim Senat angefordert werden.

Danzig, den l9- Dezember l9?4-
Der Senat.

Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.
vorstehende Bestimmungen bringe ich hiermit zur allgemeinen 

Kenntnis.
Dir Hrrrrir Gemeinde nnd Grrt-Vsrftrhrr ev- 

snche ich, sossvt die fiir dir Ansznhl««S rrforörr- 
lichen VrtrLsr hirr nnzufoedeVN zHrtrr spLte- 
ftens bis znm 1S -. Akk»

Tiegenhof, den 5. Januar 1925.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder

Nr. 4. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Im Monat Juli d. Js. ist das am Mai 4904 geborene 

etwas geistesschwache Dienstmädchen Helene Iahn aus Zeyer mit 
einem polnischen Saisonarbeiter unbekannten Namens von ihrer Ar
beitsstelle in Zeyersvorderkampen verschwunden, ohne bis jetzt eine 
Nachricht von sich zu geben.

Die Ortsbehörden sowie sämtliche Polizeiorgane des Kreises 
ersuche ich, eingehende Ermittelungen nach der p. Iahn anzustellen 
und mir sofort Mitteilung zu machen, falls der Aufenthalt festge
stellt ist.
V^sonniveschveibuns: Größe f,55—i,som,

Statur: gesetzt, Augen: graublau, 
Haare: mittelblond, Nase, Mund: 

gewöhnlich,BesondereKennzeichen 
keine.

Tiegenhof, den 30. Dezember 4924.
Der Landrat

N. 5. ------------------
Personalien.

Der zum Schulvorsteher der Schule in Niedau gewählte Be
sitzer Erich Schultze in Niedau ist für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 30. Dezember 4924.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Amtsbezirk Neuteichsdorf.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 
Jakob Wiens in Mierau zum stellvertretenden Amisvorsteher des 
Amtsbezirks Neuteichsdorf auf die Dauer von 6 Jahren, und zwar 
vom 20. Dezember 4924 bis 49. Dezember 1930, einschließlich er
nannt worden.

Tiegenhof, den 5. Januar 4925.
Der Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschnsfes

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Betrifft: Steuermarken.

Mit Beginn des neuen Steuerjahres werden folgende mit der 
Jahreszahl 492s versehene Steuermarken izeu in den Verkehr gebracht:

5, lo, 20 und 50 Pfennige.
t, 2, 5, 10, 20, 30, und 50 Gulden.

Die bisherigen Steuermarken werden mit dem ll- Januar 1925 
aus dem Verkehr gezogen.

Im Steuerbuch für 1924 dürfen lediglich die bisherigen Steuer
marken, im Steuerbuch für 1925 nur die Steuermarken mit der 
Jahreszahl 1925 verwandt werden.

Die bei den Verbrauchern noch vorhandenen Bestände alter 
Steuermarken werden durch die Postämter bis einschließlich 10. 
Januar 1925 gegen neue Steuermarken eingetauscht. Die den Post
anstalten zum Umtausch vorliegenden Steuermarken müssen so gut- 
erhalten sein, daß sie ohne weiteres als unbenutzte Marken erkenn
bar sind.

Danzig, den 29. Dezember 1924.
Der Leiter des Landessteueramtes



Am 25. Dezember 1924 ist auf der Chaussee Gr. Mausdorf — 
Rl. Mausdorf ein brauner Leder-Pelzhandschuh gefunden und hier 
abgegeben worden. Gegen Erstattung der Unkosten ist der Handschuh 
hier abzuholen.

Lindenau, den 27. Dezember 1924.
Der Amtsvorsteher, 

wiebe.

Schutzpolizei!
Die Schutzpolizei stellt jährlich im April und Oktober 

etwa je 60 Anwärter ein.
Bedingungen: Lebensalter 20—28 Jahre

Mindestgröße (,68 m 
unverheiratet 
nicht vorbestraft 
Danziger Staatsangehörigkeit. 

«Line Vormerkung von Anwärtern kann auch schon nach 
Vollendung des (st. Lebensjahres stattfinden.
Einstellung und Beförderungen:
Die Einstellung erfolgt als polheischüler auf der Polizei- 
schule. Nach einjähriger Ausbildung Anstellung als 
Unterwachtmeister bei der Schutzpolizei.
Nach weiteren 2 Jahren kann die Beförderung zum

Wachtmeister
H Jahren „ zum

Oberwachtmeister
3 Jahren „ „ „ zum

Zug- beM. Hauptwachtmeister 
erfolgen.

Bei ganz besonderer Befähigung steht den Beamten 
auch die Osshierslausbahn bei der Schutzpolizei offen. 
Gehalt:

Das monatliche Anfangsgehalt beträgt:
Polizeischüler sOH G
Unterwachtmeister (60 ,
Wachtmeister (88 „
Oberwachtmeister 22 (
Zugwachtmeister 262
Hauptwachtmeister 3(0 „

In den einzelnen Dienstgraden erfolgt fortlaufend 
nach 2 Dienstjahren Gehaltserhöhung.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Polizeibe
amte Wohnung und Verpflegung erhält, für die nur eine 
geringe Summe vom Gehalt abgezogen wird und daß 
ihm Bekleidung und ärztliche Versorgung unentgeltlich zu
stehen.

Bewerbungen können jederzeit auf der Werbeabtei- 
lung der Schutzpolizei in Danzig-Langfuhr, hochstrieß (3, 
Stabsgebäude von 8 Uhr vorm. bis 3 Uhr nachm. er
folgen.

Erwünscht ist eine so rechtzeitige Meldung, daß den 
geeigneten Anwärtern möglichst 2 Monate vor den Ein- 
stellungsterminen das Einberufungsschreiben zugestellt wer
den kann.

Schutzpolizei der Freie« Stadt Danzig.
Die Herren Drtsvorsteher ersuche ich, vorstehende 

Bekanntmachung der Schutzpolizei in ortsüblicher Weise 
zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den (8. Dezember (92H.
Der Landrat

Betrifft die hauptsächlichsten Steuerzahlungen 
im Januar 1925.

ä Fortlaufend ohne besondere Aufforderung 
abzuführeu:
s. Luxussteuer ((0"/« der vereinnahmten Entgelte bei Ver

steigerung, Lieferung aus dem Auslande, privatver
kauf von luxussteuerpflichtigen Waren) unter gleichzeiti
ger Zusendung einer besonderen Benachrichtigung an 
das Steueramt eine Woche nach Eintritt des steuer
pflichtigen Vorganges, (vergl auch ö b).

b) Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirtschaften 
(Nachtlokalsteuer) wöchentlich zahlbar bis Mittwoch 
jeder Woche.

c) Ginkommensteuerlohnabzug von den zum Ueberwei- 
sungsverfahren zugelassenen Betrieben binnen 3 Tagen 
nach der erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bezw. 
bei täglicher Entlohnung am Freitag jeder Woche.

ä) Lohnsummeustenee ((°/, der gezahlten Bruttooergü- 
tung an Beamte, Angestellte und Arbeiter) von sämt
lichen Arbeitgebern binnen 3 Tagen nach erfolgter 
Lohn- oder Gehaltszahlung bezw. bet täglicher Ent
lohnung am Freitag jeder Woche.

Außerdem find fällig:
8. Am 1V Januar 1925
a. Allgemeine Umsatzsteuer: 2"/o der im Dezember 

(Y2H eingenommenen Umsatzsteuerpflichtigen Entgelte 
einschl. der zum privatverbrauch aus dem Betriebe 
entnommenen Gegenstände ohne Berücksichtigung 
der erwachsenen Beiriebsnnkoften
Für die im Januar (H25 und in den folgenden Mo
naten zur Vereinnahmung gelangenden Entgelte usw. 
können Steuerpflichtige, die keine geordnete Buchführung 
haben, zu Pauschalsätzen, die gleichzeitig mit der 
Einkommensteuer zu entrichten sind, herangezogen- 
werden. Die Höhe der pauschalsätze ist aus den zu
gehenden Steuerbescheiden zu ersehen.

b) Luxussteuer:
(0°/o in den nicht unter genannten Fällen.

L Am 15 Januar 1925
Die 3. Vierteljahresrate -er Grundwertsteuer und 

Straßenreinigungsbeilräge für das Rechnungsjahr (H2H 
in der Stadtgemeinde Danzig.

Nur ausdrücklich gewährte Stundungen oder Raten
zahlungen entbinden von der Einhüllung des festge
setzten Zahlungstermins.
Die Einkommen» nnd Körperschastssteuer- Vor
auszahlungen find für das Kalenderjahr 1925 
nicht mehr monatlich, sonder« vierteljährlich 
zu entrichte«, mithin am 15. Februar 1925 
die Beträge für die Monate Januar. Februar 
und März 1925 nach dem letzte« überfandte« 
Gvldenbescheide

Danzig, den 3(. Dezember (92H.
Der Leiter des Landessteueramtes

Atpakailmn 
an 

ilh r in 
jeder Art in sorgfältigster Aus

führung.
Spezialität kleine und feinste 

Armbanduhren.
Lnuut Weih«, 

Uhrmachermeifter Kalthof, 
Bahnhosftr. 2.

Verkaufe eine 2 — 3 pferdige, 
noch guterhaltene

KWlMm
Heubuden

illig und gut

Kaufen Sie nur bei unseren 
Inserenten!

Starkes, trockenes

bietet preiswert an

SeksUkoi'n, SsugssekäN 
dlsuisiek.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich, Freie Stadt Danzig.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l.5O Danziger Gulden.

Nr. 2 Neuteich, den 14. Januar  1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschuffes.
Nr. I. ------------------

Gesetz
betreffen- Erhöhn«- -erGvrrerbeloseirniiterstützrrrrs 

Vs«r 19 12. 1924
Einziger Artikel.

In Abänderung der tztz 14 und w des Gesetzes betreffend Lr- 
werbslosenfürsorge vom 28. März w?2 (Gesetzblatt S. 9t) in der 
Fassung der Verordnung betreffend Erhöhung der Erwerbslosen- 
unterstützungssätze vom t. Februar W24 (Gesetzblatt S. 22) und 
der Verordnung betreffend Abänderung der Sätze in der Erwerbs- 
losenfürsorge vom Z. Oktober l92^ (Gesetzblatt S. ^60) wird vom 
l- Dezember 1924 ab die Höhe der Unterstützungssätze wie folgt 
festgesetzt:
t. für männliche und weibliche Personen:

2) über 2l Jahre, sofern sie nicht im Haushalt eines anderen 
leben ... . G

b) über 2 t Jahre, sofern sie im Haushalt eines anderen 
leben . t,75 G

c) unter 2 t Jahren . 1,2 5 G
2. als Familienzuschläge für:

2) den Ehegatten . . ... 0,60 G
b) Kinder und sonstige unterhaltsberechtigte Angehörige 0,45 G 
Danzig, den w- Dezember 4924.

Der Senat der Freien Stadt Dan;ig
Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.

vorstehendes Gesetz bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntnis.
Gleichzeitig verweise ich auf H t9 des Lrwerbslosengesetzes vom 

28. März t922 (abgedruckt im Kreisblatt Nr. ^2).
Tiegenhof, den 6. Januar t925.

Arbeitsnachweis des Kreises Gr Werder
Nr. 2. ------------------
Erinnerung betreffend Lohnsummensteuer für 

Monat November 1924.
Die Herren Ortsvorsteher in r

Beiershorst, Blumstein, Brodsack, Damerau, Eichwalde, Grenzdorf 
N, Herrenhagen, Jrrgang, Lakendorf, Gr. Lesewitz, Ließau, Mie- 
lenz, K1. Mausdorferweide, Neulanghorst, Neustädterwald, pletzen- 
dorf, Schönau und Wernersdorf

rrer-eer znr Verntei-nir- «o« Ltzrnn-snrnHnnhitte« 
nochmals an Ltnreichung des verzetchniffes der Lohnsummensteuer für 
November t924 bis spätesten» znnr LS. Mts. erinnert.

Den Steuerbetrag ersuche ich nunmehr gleichfalls bis zu diesem 
Termin an die hiesige Kreiskommunalkasse abzuführen.

Tiegenhof, den t2. Januar 492s.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder
Nr. 3. ------------------

Ureishundesteuer
Die Herren Ortsvorsteher in:

Beiershorst, Blumstein, Lrodsack, Damerau, Grenzdorf B, Kalt- 
hof, Gr. Lesewitz, Ließau, Neulanghorst, Neumünsterberg, Niedau, 
Neuteichsdorf, Orlofferfelde, Schönau, Stobbendorf, Trampenau, 
vierzehnhuben und Zeyer

werden unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom H. Dezember 
19^4 — Kreisblatt Nr. 50. — betreffend Kreishundesteuer nochmals 
an Abführung der Steuer boftLiRrint bis znur 25. Mt» 
erinnert.

Tiegenhof, den 42. Januar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 4. ------------------
Swangsinnung für das Mechanikergewerbe

Beim Senat der Freien Stadt Danzig ist der Antrag auf Er
richtung einer Zwangsinnung für das Mechanikergewerbe, umfassend 
das Mechaniker-, Fahrrad-, Nähmaschinen-, Büromaschinen-, Sprech- 
maschinen, Motorfahrzeug- und Automobil-Mechanikergewerbe für 

das Gebiet der Freieil Stadt Danzig mit dem Sitz in Danzig und 
der Bezeichnung „Zwangsinnung für das Mechanikergewerbe" ge
stellt worden. Ueber diesen Antrag haben die beteiligten Handwerker 
gemäß tz wo a. R. G. O. abzustimmen und zu diesem Zwecke ihre 
Aeußerungen für oder gegen die Errichtung schriftlich oder mündlich 

bis zum 23. Januar W25
bei mir abzugeben und zwar mündlich, im Senatsgebäude Neugarten 
Zimmer w- werktäglich von 8 — 3 Uhr.

Ich fordere alle Handwerker, die das Mechanikergewerbe im 
Gebiete der Freien Stadt Danzig betreiben, einschl. der Handwerker, 
die den schriftlichen Antrag auf Errichtung der Mechaniker-Zwangs- 
innung gestellt und unterzeichnet haben, hierdurch zur Abgabe ihrer 
Aeußerung mit dem Bemerken auf, daß nur solche Erklärungen die 
erkennen lassen, ob der Erklärende der Errichtung der Zwangsinnung 
zustimmt oder nicht, gültig sind und daß nach Ablauf des oben be
zeichneten Termins eingehende Aeußerungen unberücksichtigt bleiben.

Danzig, den 8. Januar w?5.
Der Abstimmungstommissar

Hagemann, Regierungsrat'
veröffentlicht:
Tiegenhof, den 9. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Amtsbezirk Fürstenau
Herr Amtsoorsteher vollerthun in Fürstenau ist vom tl- d. Mts. 

ab auf einige Wochen verreist. Die Amtsvorstehergeschäfte führt 
während dieser Zeit der benachbarte Amtsvorsteher, Herr Gutsbesitzer 
Regehr in Rückenau.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Fürstenau werden 
um ortsübliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 5. Januar 1925.
Der Landrat als Vorsitzender -es 

Kretsausschnsses des Kreises Gr. Werder

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Auf der Weichsel gegen Rotebude ist ein Floß bestehend aus lH 
Stück Rundhölzern aufgefischt und geborgen worden. Der rechtmäßige 
Eigentümer hat sich innerhalb q. Wochen beim Unterzeichneten zu 
melden, andernfalls gesetzlich verfahren wird.

Bärwalde, den 7. Januar w?5.
Der Amisvorsteher.

G. Wiens.

Besetzung von Lehrstellen.
Au Ostern 1925 sollen einige evangelische und katholische Lehrer- 

stellen und katholische Lehrerinnenstellen in der Stadtgemetnde Danzig 
zur Besetzung kommen. Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubig
ten Zeugnisabschriften sind bis zum w- 2. 25 an die Schuldeputation 
der Stadt Danzig zu richten.

Die Schuldeputation der Stadtgemeinde Danstg.
Strunk.

Starkes, trockenes

bietet preiswert an

SeksIIKonn, SsugssekSN 
__________^Isulviek.___________

Hieferretlel
für die Kreiskommunalkasse hält vorrätig

Buchdruckerei k k*sok, Neuteich.
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Druck und Verlag von R. Pech äc W. Richert, Neuteich, Freie Stadt Danzig.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1.50 Danziger Gulden.

Nr. 3 Neuteich, den 23. Januar 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses
Nr. ------------------

Lohnsummensteuer.
Diejenigen Herren Ortsvorsteher des Kreises, welche das Ver

zeichnis der Lohnsummensteuer für den Monat Dtzsurb** 1924 
noch nicht eingereicht und die Steuerbeträge noch nicht an die Kreis- 
kommunalkasse abgeführt haben, werden hiermit an rrnrseh*ir-r 
Erledigung erinnert.

Es wird erneut darauf hingewiesen, daß die Lohnsummensteuer 
lO/g des Bruttolohnes, d. h. des Lohnes ohne irgendwelche Abzüge 
(Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversicherunosbeiträge, Steuer
abzug usw.) beträgt. Der Wert der Naturalien und der freien Ver
pflegung ist dem Barlohn hinzuzurechnen. Für die Bewertung dieser 
Bezüge gelten die vom Landessteueramt für das Gebiet der Ein
kommensteuer festgesetzten Sätze. Die letzteren haben sich seit der 
letzten Festsetzung, die für die Zeit vom i-Juni 1924 ab erfolgt ist, 
nicht geändert; sie sind daher auch jetzt noch maßgebend. Die Sätze 
sind im vorjährigen Kreisblatt auf Seile 79 abgedrnckt.

Die Lohnsummensteuer ist für sirurtttetzr AtlbettttrhiireV, 
insbesondere auch für Deputanten, Scharwerker, Saisonarbeiter, Lehr- 
linge und Dienstjungen zu entrichten. Eine alleinige Ausnahme hier
von bilden die Hausangestellten, für die eine Lohnsummensteuer nicht 
zu entrichten ist, sofern sie irur» mit
Arbeiten, nicht aber nebenher noch mit landwirtschaftlichen und 
sonstigen Arbeiten beschäftigt werden.

Die Herren Grtsvorsteher wollen darauf achtelt, daß die Arbeit
geber für sämtliche Arbeitnehmer die Lohnsummensteuer entrichten, 
sowie daß die Angaben über die Lohnsummen zutreffend gemacht 
werden. Ich behalte mir Nachprüfung hierüber vor.

Gleichzeitig bringe ich erneut in Erinnerung, daß die Linreichung 
der Verzeichnisse 0er Lohnsummensteuer und die Abführung der 
Steuerbeträge «rttinoirirtttch und zwar bis Ztrnr tz F. Mt» 
zu erfolgen hat.

Tiegenhof, den 46. Januar 4925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Nr. 2. ------------------

Verwendung von Dienstmarken.
Ein recht großer Teil der von den Vrtspolizei- und Gemeinde

behörden, sowie den Standesbeamten des Kreises hier einlaufenden 
Dienstsendungen ist noch immer nicht mit Dienstmarken frankiert. Ich 
weise die genannten Behörden hiermit nochmals auf meine Kreis
blattbekanntmachungen vom 28. Februar und 49. Mai 4924 (Kreis- 
blatt Nr. 40 bezw. 2;) hin und erwarte, daß zu den Dienstsendungen 
fortan ausschließlich Dienstmarken verwendet werden.

Tiegenhof, den (5. Januar 4925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 2. ------------------

Zerlenordnung für das Schuljahr 1925,26.
4. Für sämtliche Orte mit höheren Schulen im Gebiete der Freien 

Stadt Danzig für alle Schulgattungen:

85
2. In den übrigen Schulortcn der Freien Stadt Danzig sind die 

Öfter-, Pfingst- und Weihnachtsferien dieselben.

Schluß d. Unterrichts Beginn d. Unterichts Tag.

Osterferien Donnerstag,d.2.4.25 Donnerstag, d. (6. 4. 25 13
pfingstferien Freitag, d. 29. 5. 25 

mittags
Dienstag, den 9. 6. 25 10

Sommerferien Dienstag,d. 30. 6. 25 
mittags

Dienstag, den 4. 8. 25 34

Herbstferien Mittwoch,d. 30. 9. 25 Mittwoch, den 44. 40. 25 13
weihnachtsferien. Dienstag,d.22.42.25 Donnerstag, den7. 4. 26 15

Die Lage der Sommer- und Herbstferien wird gemäß den bis 
herigen Bestimmungen später festgesetzt werden.

Danzig, den 40. Januar 4925.
Der Senat.

veröffentlicht:
Tiegenhof, den (5. Januar 4925.

Der Landrat
Nr. q. ------------------

Pferdeausweise
Auf Grund neuerer Bestimmungen ist für den gelegentlichen oder 

ständigen Uebertriit von Pferden nach Polen und zurück ein pferde- 
ausweishest vorgeschrieben. Das Ausweisheft wird von mir ausge
stellt und ist sodann von der zuständigen Ortspolizeibehörde Hinsicht- 
lich der zu verwendenden Pferde zu bescheinigen.

wer ohne Ausweis mit Pferden die Grenze nach Polen über
schreiten will, setzt sich der Zurückweisung durch die Zollbehörde aus. 
Die Ausweishefte können bei mir jederzeit angefordert werden; sie 
kosten 40 Pf. Für die Ausstellung des Ausweisheftes ist erforder
lich, daß mir Name, Stand und Wohnort des Antragstellers angege
ben wird. Bei schriftlichen Anträgen wird außerdem noch das Brief
porto erhoben.

Die Ortsbchörden des Kreises ersuche ich. Vorstehendes orts
üblich bekannt zu geben.

Tiegenhof, den 49. Januar (925.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Festnahmeersuchen.
Aus der Erziehungsanstalt Tempelburg ist seit dem 43. 7. 1924 

der Fürsorgezögling Gerhard Stein, geb. 14. 40. (906, entwichen, 
der sich vermutlich seit dieser Zeit auf dem Lande aufhält. Nicht 
unwahrscheinlich i»'t, daß er unter falschem Namen arbeitet. Er ist 
in Schönwarling Kreis Danziger Höhe beheimatet.

Die sämtlichen Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem 
Zögling zu fahnden, ihn im Ermittelungsfall festzunehmen und der 
Anstalt auf ihre Kosten zuzuführen. Im Falle der Festnahme ersuche 
ich, mir Mitteilung zu machen.

Beschreibung r Größe ca. 4,60 m, blond, Augen grau, kräftig 
und untersetzt.

Tiegenhof, den (6. Januar (925.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------

Gewerbliche Anlagen.
Nachdem die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Leinwand 

und pausleinwand behoben sind, liegt kein Grund mehr vor, die ge
währten Ausnahmen und Erleichterungen für die ^Herstellung der 
Unterlagen von Genehmigungsanträgen (Aß 16,24 und 25 der Gewer
beordnung) noch weiter zu bewilligen. Der Erlaß des preußischen 
Ministers" für Handel und Gewerbe vom 28. März 4947, lll >936 
(Verfügung des Regierungspräsidenten in Danzig vom l2. April 
17 A IX 4 448) und die Verfügung des Senats, Abteilung für 
Handel und Gewerbe, vom 4. September 1922, H. III 489/22 — 
werden deshalb hiermit aufgehoben.

In Zukunft sind die bei der Errichtung oder Veränderung ge
nehmigungspflichtiger Anlagen und von Dampfkesseln' erforderlichen 
Zeichnungen gemäß Ziffer 12 und 14 der Ausführungsanweisung 
zur Gewerbeordnung uno gemäß H lo Abs. VII der Anweisung betr. 
die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel entweder auf 
Leinwand aufzuziehen oder auf pausleinwand berzustellen.

Zeichnungen, die nach den vorerwähnten Ausnahmen unaufge- 
zogen eingereicht sind, müssen, wenn sie schadhaft werden, alsbald 
durch haltbare, den Vorschriften entsprechende, ersetzt werden.

Danzig, den 27. 12. 1924.
Der Senat, Abt. für Handel und Gewerbe

Den Vrtspolizeibehörden des Kreises wird vorstehendes zur 
Kenntnis und Beachtung hierdurch mitgeteilt.

Tiegenhof, den 19. Januar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
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Nr. 7.
Steueranteile der Gemeinden.

von der Freistadtsteuerkaffe sind
s) als Restanteil an der Lohnsteuer für die Monate November- 

Dezember 492z,
b) als Lohnsteueroorschuß für Monat Dezember 1924,
c) als Anteil an den Einkommensteuer-Vorauszahlungen für 

Monat Dezember 1924 (Vorschuß),
6) als Restanteil an den Einkommensteuer-Vorauszahlungen bis 

Jahresschluß 192z,
die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge über» 
wiesen worden. Die Beträge sind in der aus den Spalten 8 und 9 
ersichtlichen Höhe auf Areissteuern verrechnet bezm. auf Gemeinde
konto überwiesen.

1 
Lf

d.
 N

r. 
.

Gemeinde

Rest, 
anteil 
ander 
Lohn
steuer 
f. die 
Mo
nate 
Nov./ 
Dez.
1923 
G

Lohn
steuer
Vor

schuß 
für 
De

zem
ber

1924

G

Lin- 
kom- 
men- 

steuer- 
voraus 
Zah

lungen 
für 
De

zember 
192h 

(Vor
schuß)

G

Restan- 
teil an 

d. Ein- 
kom- 

menst.- 
vorsch. 
b.Jah- 
resschl.

1923

G

Zu

sam

men

G

Auf 
Areis
steuern 
verrech 

net

G

Auf
Ge

meinde 
konto 
über

wiesen

G
l 2 3 4 5 6 7 8 ___9—
1 Altebabke 10 95 11 71 N6 7I 116 71
2 Ultenau 76 76 76
3 Ultendorf 8 28 25 165 182 86 381 14 285 23 95 91
4 Altmünsterb era 74 499 82 15 655 15 655 15
5 Altweichsel 88 305 99 393 99 393 99
6 Barenhof 46 141 15 05 202 05 202 05
7 Barendt 141 339 341171 82l 71 821 71
8 Beiershorst 173 173 173
9 Biesterfelde 8 15 67 131 189 98 396 13 301 91 94 22

10 Blumstein 1,65 165 1 65
11 BrSrke 49 39143 440 43 440 43
12 Srodsack 134 40573 539 73 489 30 50 43
13 Brunau 68 108 21 176 21 176 21
14 Oamerau 27 60 76 55 335 17 439 32 439 32
15 Dammfelde 175 59 13 234 13 234 13
16 Eichwalde 87 67 270 67 338 54 338 54
17 Einlage 155 446 28 38 629 38 629 38
18 Fürstenau 184 259 462 46 90h 46 905 46
19 Fürstenwerder 117 504 345 35 966 35 966 35
20 Gnojau 113 282 96 395 96 60 08 335 88
21 Grenzdorf A 98 98 98
22 Grenzdorf B 88 198 286 286
23 Halbstadt 8 94 86 102 86 102 86
24 yerrenhagen 90 59 90!59 90 59
25 Heubuden 60 59 82 472 20 592 02 592 02
26 Holm 40 322 118 23 480 23 480 23
27 Jrrgang 101 01 10101 101 01
28 Jankendorf 9 67 32 66 108 66 108 66
29 Jungfer 223 487 513 85 1223 85 762 36 46149
30 Aalieherberge 18 77 95 95
31 Aaminke 59 59 59
32 Aalthof 76 761 1896 70 2733 70 1311 09 1422 61
33 Aeitlau 25 44 16 81 85 81 85 81
34 ttunzendorf 233 233 233
35 Ladekopp 184 732 361 65 1277 65 1277 65
36 Lakendorf 51 96 177 211 308 98 748 94 429 77 319 17
37 Gr. Lesewitz 141 417 180 54 738 54 738 54
38 Al. Lesewitz 10 21 227 278 34 526 44 505 92 20 52
39 Leske 2 93 2 93 2 93
40 Gr. Lichtenau 180 170 05 350 05 350 05
41 t(l. Lichtenau 396 :96 396
42 Lindenau 81 361 442 442
43 Ließau 431 761 135 34 1327 34 1327 34
44 Lupushorst 40 345 210 67 595 67 595 67
45 Marienau 125 790 24 915 24 9l5 24
46 Gr. Mausdorf 81 35 20 116 20 116 20
47 Al. Mausdorf 11 20 77 191 57 223 34 223 34
48 U.Mausdorferweid 50 50 50
49 Mielenz 102 553 80 79 735 79 735 79
50 Mierau 42 158 428 03 628 03 548 96 79 07
51 Gr. Montau 74 216 57 42 347 42 347 42 l
52 Al. Montau 109 93 14 75 124 68 124 68
53 Neudorf 55 14 69 69 69 69 69
54 Neulanghorst 28 29 57 SSA 85 29
55 Neunhuben 95 49 9549 95 49
56 Neumünsterb. 138 58 187 683 87 96 1096!54 1096 54
57 Neustädterwald 49 144' 84 57 277! 57 277 57
58 Neuteichsdorf 88 405' 386'29 879 29 879 29
59 Neuteicherhinterfel. 6 84 21 67! 34'21 129 05 129 05
60 Neuteicherwalde 21 53 53 174 9618 344.7 l 315>53 2918

Kopf wie vor.
61 Neukirch 113 179 18 697 40 989 58i 794 94 194 64
62 Niedau 4 145 9 62 158 62 158 62
63 Orloff 244 122 366 366
64 Orlofferfelde 127 94 127 94 127 94
65 palschau 362 236 598 598
66 parschau 742 98 742 98 487 09 255 89
67 Petershagen 72 49 170 119 140 39 501 88 501 88
68 pieckel 224 83 224 83 224 83
69 pietzkendorf 9 97 18 81 11 48 120 45 106 51 13 94
76 platenhof 301 92 321 194 164 83 981 75 981 75
71 pletzendorf 154 154 120 79 33 21
72 pordenau 169 03 169 03 169 03
73 Rehwalde 52 25 52 77 52 77 52
74 Reimerswalde 5 95 38 100 38 100 38
75 Reinland 21 118 160 72 299 72 244 18 55 54
76 Rosenort 1 57 35 85 121 57 121 57
77 Rü^kenau 39 221 182 10 442 10 442 10
78 Schadwalde 206 601 66 807 66 639 63 168 03
79 Scharpau 39 48 09 87 09 87 09
80 Stadtfelde 141 483 18 624 18 416 79 207 39
81 Schöneberg 27 590 483 13 1100 13 1100 13
82 Schönhorst 81 376 42 457 42 457 42
83 Schönsee 825 04 825 04 825 04
84 Scbönau 88 324 564 12 976'12 606 17 369 95
85 Simonsdorf 488 38 39 08 527 46 527 46
86 Stobbendorf 39 86 99 127 179 45 445 31 232 32 212 99
87 Stuba 39 179 65 27 283 27 283 27
88 Tannsee 120 321 716 40 1157^40 925 39 232 01
89 Liege 71 137 54 43 56 252'10 252 10
90 Tiegenhagen 17 02 124 128 76 218 73 48851 488 51
91 Tiegenort 4 71 155 322 124 49 60620 413 79 192 41
92 Tragheim 39 334 02 373'02 '373 02
93 Tralau 85 96 32 18132 181 32
94 Trampenau 21 57 60 388 90 47047 386 22 84 25
95 Trapp enfelde 28 31 42 70 31 70 31
96 Vogtei 36 01 3601 36 01
97 Walldorf 13 25 25 109 44 93 192 18 192'18
98 Warnau 376 1014 83 1390'83 804'59 586 24
99 Wernersdorf 45 37 353 300 75 20 24 710 36 719'36

100 Miedau 2 37 6 03 45 03 45 03
101 Zeyer 76 150 68 28 29428 294 28
102 Aeyersvorderkamp. 219 223 65 442 65 442 65
103 Vierzehnhub en 1 29 18 19 29 19 29

Hakendorf 44 37 52 09
104 Horsterbusch 41 53 24 ^28016 280 16

wolssdorfNog. 36 16 83
105 Adl. Renkau 5 21 5 10 21 10 21
106 Montauerforst s 1 4 24 14 24 14 24

Tiegenhof, den 47. Januav ^925.
Der Vorsitzende des Krei sausschuffes.

Nr. tz. ------------------
Trichinenschaubezirk petershogen.

Für den Fall der Behinderung des Trichinenschauers priebe in 
Petershagen habe ich den Trichinenschauer Siedenbiedel in Degen« 
Hagen zum Stellvertreter für den Trichinenschaubezirk Petershagen, 
bestehend aus den Gemeinden Petershagen, Remland und pletzen« 
dorf, bestellt.

Tiegenhof, den 6. Januar 1925.
Der Landrat

Nr 9. ------------------
Bekanntmachung.

Der Plan über die Errichtung einer unterirdischen Telegraphen- 
linie in Nenteich (Freie Stadt Danzig) liegt bei dem Postamt in 
Neuteich 00m (Datum des Areisblatts) ab 4 Wochen aus.

Danzig. den 3. Januar 1925.
Post, und TelegraphenverWaltung der 

Freien Stadt Danzig.
veröffentlicht:
Tiegenhof, den (5. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr. ^0. ------------------

Jagdscheininhaber.
Jagdscheine haben im Monat Dezemötr 192^ erhalten:

Hans Esau, landw. Beomte^-Ließau, Bernhard penner, Guts- 
pächter-Aunzendorf, Johann Boder, Jnspektor-Neukirch, Otto Andres, 
landw. Beamter-Al.<Lichtenau, Gustav Schrödter, Gutsbesitzer-Mierau, 
Otto Lpp, Hofbesitzer-Schöneberg, Heinrich warkentin. Gutsbesitzer- 
pordenau, Gustav Warkentin, Gutsbesitzer-Pordenau, Gustav wiebe, 
Gutsbes.-Pordenau, Heinrich penner, Hofbes.-Neumünsterberg, Hans 
Dyck, Landwirt-Neumnnsterberg, Walter priebe, Aaufmann-Neu. 
münsterberg, Artur Wiens, Gastwirt-Bärwalde, Lornelius Heidebrecht,
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Hofbes.-Bärwalde, Hermann Llaaßen, Hofbes.-Niedau, Ernst Rlingen- 
berg, Flerscher-Beiershorst, Gustav Bunde, Hofbes.-Rosenort, Albert 
Rornowski, Raufmann-Tiegenhof, Hans Thießen, Landwirt-Neuteichs- 
darf, Johannes Hamm, Hofbes.-Trampenau, Johannes Dyck, Gutsbes.- 
Gr.-Lesewitz, Gustav Brucks, Landwirt-Marienau, Herbert Rarsten, 
Besitzer-Jungfer, Johannes Toews, Landwirt-Leske, Johannes Jan- 
zen, Hofbes.-Fürstenwerder, Erich Frowerk, Hofbes.-Palschau, Max 
Frowerk, Landwirt-Palschau, Walter Driedger, Landwirt-Barenhof, 
Franz Dyck, Hofbes.-Neumüusterberg, Willy Neufeld, Larldwirt-Tiege, 
Walter Rwandt, Rreissparkassenrendanl-Neuteich, Lornelius Dyck, 
Landwirt-Ladekopp, Erich Schroedter, Landwirt-Rückenau, Erich Heide
brecht, Landwirt-Marienau, Gustav Regehr, Landwirt-Rückenau, Erich 
Maaßen, Landwirt-Rl.-Lichtenau, Paul woelke, Landwirt-Schönsee, 
Johann v. Riesen, Landwirt-Schönsee, Willy Hellwig, Landwirt- 
Schoneberg, Bruno Schulz, Hofbes.-Fürstenwerder, Ottv Froese, Land- 
wirt-Gr.-Mausdorf, Heinrich Wiens, Hofbes.-Ralteherberge, Alfred 
Schroedter, Landwirt-Neumünfterberg, Albert Enß, Landwirt-Prangerl- 
au, Georg Grübnau, Landwirt-Einlage, Rurt Schulz, Rausmann- 
Tiegenhof, Max Treppenhauer, Gmsbes.-Schönhorst, Julius Heinrich, 
Bauunternehmer-Tiegenhof, Gustav Enß, Gutsbes.-Brodsack, Gustav 
Loewen, Gutsbes.-Heubuden Carl Schmidt, Raufmann-Schöneberg, 
Robert Foth, Hofbes.-Rüchwerder, Hermann Epp, Hofbes.-Schönhorst, 
Carl Rünnecker, Landwirt-Allmünsterberg, Otto Bremert, Gastwirt- 
Holm, Hermann Jochem, Hofbes.-Zeyer, Ernst Meermann, Hofbesttzer- 
Zeyer, Johannes Jansson, Landwirt-Neukirch, Gustav Janffon, Guts- 
bes.-Ließau, Hugo Hannemann, Landwirt-Orlofferfelde, Bruno Meckel- 
burger, Landwirt-Tiegenhagen, Gerhard Neufeldt, Hofbes.-Gr.-Lese- 
witz, Otto Raap, Fisc^er-Neuinünsterberg, Hermann Funk, Hofbes.- 
Orlofferfelde, Otto Dyck, Landwirt-Ladekopp, Willy Dyck, Gutsbes.- 
Schönhorst, Emil Häse, Gutsbes.-Rückei'av, Aron Bückert, Gutsbes.- 
Schadwalde, Artur Marks, Hofbes.-Juilgfer, Gustav Fischer, Hofbes.- 
Marienau, Otto Enß, Hofbes.-Raminke, Johannes warkeutin, Hof- 
bes.-Mielenz, Erich LbeUng, Gutsbes.-Runzendorf, Fritz Dyck, Hofbes.- 
Halbstadt, Paul Dau, Raifmann-Tannsee, Jakob Meckelburger, Land- 
wirt-Vierzehnhuben, Hermann wiebe, Hofbes.-Lupushorst, Gustav 
Neufeldt, Landwirt-Rl.-Moutau, Artur Enß, Gutsbes.-Stadtfelde, 
Otto Andres, Hofbes.-Mierau, Walter Wiebe, Landwirt-Schöuau- 
Heinrich Reimer, Landwirt-Heubuden, Ernst Rroehn, Gutsbes.-Schön- 
au, Albert Neufeld, Landwirt-Rl.-Montau, Helmut Rarsten, Landwirt- 
Wernersdorf, Walter Rarsten, Landwirt-Wernersdorf, Adolf Dyck, 
Landwirt-Altmünsterberg, Johann Dyck, Hofbes.-Einlage, Hans Berg
mann, Landwirt-Biesterfelde, Walter Sprunck, Landwirt-Warnau, 
Max Tormer, Gutsbes.-Tragheim, Gustav Enß, Gutsbes.-Warnau, 
Friedrich Zimmermann, Landwirt-Mielenz, Ernst pohlmann, Gutsbes.- 
Mielenz, David v. Riesen, Gutsbes.-Rosenort, Eduard vollerthun, 
Gutsbes.-Fürstenau, Lonrad vollerthun, Gutsbes.-Mielenz, Ernst 
willems, Hofbes.-Biesterfelde, Gerhard Fieguth, Gutsbes.-Schöilau.

Bernhard Basner, Bahnhofsverwalter-Heubuden, Walter Rurth, 
Räsereigehilfe-Heubuden, Gustav Beuch, Hofbes.-Bäi walde, Johaml 
Reimer, Rentier-Pordenau, Hermmm Harder, Hofbes.-Palschau, Her
bert Rlempnauer, Vekonom-Bröske, Viktor Henninges, Besitzer-Pal- 
schau, Johannes Toews, Hofbes.-Leske, Theodor Dyck, Gutsbes.-Por- 
denau, Bernhard Neufeldt, Rentier-Tiege, Willy Meermann, Landwirt- 
Ladekopp, Willy Trzinski, Rausmann-Tiege, Johannes Wiens, Land- 
wirt-Tiege, Artrir Wiebe, Raufmann-Ladekoxp, Bernhard Brucks, 
Hofbes.-Altenau, Ernst Neufeld, Raufmann-Tiegenhof, Walter Mar
iens, Hofbes.-Schönhorst, Hermann Froese, Jnspektor-Schönhorst, Ernst 
Großnick, Hofbes.-Leske, Otto Werner, Landwirt-Ladekopp, Ernst 
Neufeld, Landwirt-Trampenau, Johannes Friesen, Hofbes.-Stob- 
bendorf, Johann Reimer, Hofbes.-Gr.-Lesewitz, Ernst Pauls, Hofbes.- 
Brodsack, Gustav wiehler, Hofbes.-Brodsack, Johann Reimer, Rentier- 
Pordenau, Theodor Dyck, Gutsbes.-Pordenau, Heinrich Neufeld, Land- 
wlrt-Brodsack, Gustav Folchert, Landwirt-Pordenau, Erich Regehr, 
Landwirt-Ladekopp, Otto Woelke, Landwirt-Ladekopp, Franz Wiens, 
Landwirt-Ladekopp, Jakob Wiebe, Landwirt-Ladekopp, Julius Som
mer, Molkereipächter-Rl.--Lichtenau, Walter Froese, Pächter-Biester- 
felde, Georg Fieguth, Hofbes.--Biesterfelde, Paul Elaaßen, Hofbes.- 
Herrenhagen, Artur Mader, Hofbes -Neukirch, Rudolf Franzen, Oeko- 
nom-Neufeichsdorf, Hermann Folchert, Landwirt-Ladekopp, Fritz 
Mischte, Gastwirt-Schöneberg, Otto Werner, Landwirt-Ladekopp, 
Willy Werner, Besitzer-Nennhuben, Artur Werner, Landwirt-Lade
kopp, Erich Llaaßen, Landwirt-Neukirch, Bernhard Reimer, Hofbes.- 
Rl.-Lesewitz, Hermann Driedger, Landwlrt-Rl.-Lesewitz, Johann pen- 
ner, Hofbes.-Broeske, Willy Meermann, Landwirt-Ladekopp, Jakob 
Wiens, Hofbes.-Broeske, Heinrich Rlaaßen, Hofbes.-Altendorf, David 
Frieden, Rentier-Platenhof, Gustav penner, Hofbes.-Jrrgang, Her
mann Wiens, Hofbes.-Jrroang, Erich v. Riesen, Landwirt-Jrrgang, 
Wilhelm Regehr, Lanowirt-Ältmünsterberg, Johannes warkentin, 
Pächter-Gtiojau, Otto Frisch, Hofbesitzer-Zeyer, Walter Engel- 
hardt, Gastwirt Zeyer, Heinrich Hoffmann, Hofbesitzer-Zeyer, 
Earl Meister, Zollassiüent-Zeyer, Herbert Jantzen, Landwirt- 
Brodsack, Heinrich Loewen, Hofbesitzer-Blumstein, Eurt Loewen, 
Landwirt-Blunrsteitr, Heinz Loewen, Landwirt-Blumstein, Gustav 
Elaaßen, Hofbes.-Blumstein, Gerhard Fast, Hofbes.-Narienau, Gustav 
Doehring, Zollwachtmeister-Einlage, Rudolf Jungius, Raufmaim- 
Marienau, Erich Wiebe, Hofbes.-Rückenau, Johannes Friesen, Hofbes.- 
Stobbendorf, Albert Schönhoff, Hofbes.-Altendorf, Hermann Jaeckel, 
Hofbes.-Gr.-Lesewitz, Johann Griefe, Stettmachermeister-Gr.-Montau,

Johannes Nickel, Landwirt-Stobbendorf, Gerhard Loewen, Hofbes., 
Tiegenhagen, Otto Hannemann, Hofbes.--Tiegenhagen, Heinrich Har
der, Landwirt-Tiegenhagen, Hermann Friesen, Rentier-Stobbendorf, 
August Rrnger, Landwirt-Altendorf, Eurt Bergmann, Verwalter-Gr.- 
Lesewitz, August Jochem, Hofbes.-Zeyer, Ludwig Jungius, Raufmann- 
Jungfer, Hermann Neufeld, Landwirt-Rl.-Montau, Johannes Lonrad, 
Rentier-Ralthof, Wilhelm Bernsau, Landwirt-Warnau, Gustav pen
ner, Landwirt-Jrrgang, Reinhold Epp, Landwirt-Warnau, Albert 
Rlatt, Hofbes.-Gr.-Lesewitz, Bernhard Wiens, Hofbes.-Schönau, Hein
rich wall, Landwirt-Rosenort, Aron wall, Landwirt-Rl.-Lesewitz, 
Heinrich Reimer, Hofbes.-Rl.-Lesewitz, Walter Paprotzki, Jnspektor- 
Tragheim, Oskar wichmann, Jnspektor-Gr.-Lichrenau, Johann Wiens, 
Hofbes.-Walldorf, Abraham Braun, Hofbes.-Walldorf, Willy Eonrad, 
Hofbes.-Walldorf, Hermann Regier, Landwirt-Rosenort, Gustav v. 
Riesen, Gutsbes.-Jrrgang, Haßo von wißmann, Oberzollkontrolleur- 
Ralthof, Otto wiebe, Raufmann-Neuteich, Johann Steinfeld, Be- 
sitzer-Neustädterwald, Reinhold Tornier, Gutsbes.-Trampenau, Eurt 
Bielfeldt, Gutsbes.-Tannsee Alfred Winter, Hofbes.-Trappenfelde, 
Johannes Friesen, Hofbes.-Rrebsfclde, Fritz Galli, Molkereibesttzer- 
Rrebsfelde, Walter Rroecker, Landwirt-Neuteicksdorf, Heinrich Roeh- 
ler, Zollassistent-Ralthof.

Tiegenhof, den 16. Januar 1925.

Der Landrat.

Bekanntmachung anderer Behörden.

vekanntmachung
Da der weg zwischen Nogat- und Weichseldeich an der Försterei 

Rl. Montan «haussiert wird, bleibt dieser weg bis zur Fertigstellung 
der Arbeit für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Wernersdors, den 13. Januar 1925.
Der Amtsvorsteher

Rarsten.

Geffentliche Steuermahnung
wer die am 10. Dezember 1924 fällig gewesene Luxussteuer und 

allgemeine Umsatzsteuer, ferner die am 15. 12. 1924 fällig gewesene 
I. und U. vierteljahresrate April/September 192-1 und die am 15. 
1. 1925 fällig gewesene UI. Rate Oktober/Dezember 1924 der Grund- 
wertsteuer und Straßenreinigungsbeiträge, soweit nicht Stundung ge
währt ist, nicht bezahlt hat, hat zwangsweiseBeitreibung zu gewärtigen.

Es wird darauf hingewiesen, daß trotz Einlegung von Rechts
mitteln Aotzlirirs Z" leisten ist.

Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege oder durch die Post hat 
die Einzahlung unter genauer Bezeichnung des Absenders und des 
Steuerzeichens umgehend zu erfolgen.

Diese Bekanntmachung gilt als Mahnung im Sinne des Z 271 
des Steuergrundgesetzes vom 11. Dezember 1922.

Mahnung des einzelnen Steuerschuldners erfolgt nicht.
Llsssenstunbo«, mit Von Montn- notE

tLslich 8 — 12l/z Uhv Vorn,.
Danzig, den 20. Januar 1925.

Städtische und Hreistadtsteuerkasse

Gest. Anmeldungen im Dt Hause u. in

Beginn eine» moderne»

Tanzkursus z 
»»«»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»» M 
für Anfänger und Vorgeschrittene 
amMittwoch,de« 28. d Mts abends H 
8Uhr im „Deutschen Hause", Neuteich. M

d. Geschftsft. d. Ztg. Tanzakademie 
L Igeirnarin» Zoppot

Atparainrtli 
an 

tlh k tll
jever "Arl in locgstUtttzsrer 2tus- 

führung.

Spezialität kleine und feinste 
Armbanduhren.

Lrnst WsitLS
Uhrmachermetster Kalthof, 

Bahnhofftr. 2.



Sämtliche

Auchtinttkakbnitn
werden schnellstens in eigener Buchbinderei 

ausgeführt.

I»k.r L rUcksi-t,
dieuteiok.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich, Freie Stadt Danzig.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1.50 Danziger Gulden.

Nr. 4 Neuteich, den 29. Januar 1925
Bekanntmachungen ves Landratsamtes 

und des Kreisausschusses
Nr. ------------------
Beratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

im Kreishause an jedem Mittwoch
um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 11 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Neitteich im waisenhause Dienstag, den 3. Februar
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
SchonebeVK Gasthaus Schmidt, den 10. Februar

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um z Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Lkirlttzos in der evg. Schule, den 17. Februar
nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um z Uhr für Rrüppel uud Lungenkranke;
Gv Leseroitz, im Gasthause, den 24. Februar

nachm. 1/2 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
*/23 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 21. Januar 1925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Zahlung von Beiträgen zur landw. 

öerufsgenossenschast.
Die Ortsbehörden des Rreises werden unter Bezugnahme auf 

meine Umdruckverfügung vom 21. Juli v. Is. an pünktliche Abfüh
rung der «rin 1. d. Is. sättige» lll. des M
Vorschusses Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
erinnert.

Tiegenhof, den 2l. Januar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. ------------------
Untersuchungstermine f Wandergewerbepserde.

Für den Monat Februar d. Is. werden für die Untersuchung 
der iin Wandergewerbe benutzten Pferde die nachstehenden Termine 
festgesetzt:
s. Tiogeichof r Montag, den 2. Februar, vorm. 9 Uhr, vor der

Wohnung desHerrnRegierungs- u.veterinärrais.
2. Si»ro»sdoVs: Montag, den 9. Februar, mittags 1 Uhr vor 

dem Bahnhof,
5 Rerrtoich: Freitag, den 27. Februar, mittags 12^ Uhr,

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Ortspolizeibehörden und Ortsbehörden des Rreises ersuche 

ich um ortsübliche Bekanntmachung.
Tiegenhof, den 22. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr. ------------------

Urankenpflege-ttursus
Von Altfang Februar bis Mitte März beabsichtigt der Rreis- 

fürsorgearzt Herr Medizinalrat Dr. Mangold bei genügender Beteili
gung einen Rursus über häusliche Krankenpflege für Frauen und 
Mädchen über 18 Jahre abzuhalten. Aerztliche Behandlungsrat- 
schläge für bestimmte Krankheiten oder gar Rezepte werden »ichr 
gegebeil. Es soll vielmehr gezeigt und von den Teilnehmerinnen ge
übt werden, die häufigen ärzmchen Anordnungen und die ain Kran- 
kei bett notwendigen Handgriffe richtig und geschickt auszafuhten. 
Daneben wird die Pflege bei ansteckenden Krankheiten, die Pflege 
der Wöchnerin und die erste Hilfe bei Unfällen und plötzlichen be- 
Oro^lichen Erkrankungen besprochen weroen.

In Aussicht genommen sind 6 X je 2 Stunden. Der Kursus, 
für den eine einmalige Elnschleibe ebuh» voll 2,— G erhoben wird, 
findet im kleinen Sitzungssaal des Kreis auses statt.

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, sich spätestens bis zum 2. 
Februar bei dem Wohlfahrtsamt, Herrn Medtzinalrat Dr. Mangold 

oder bei den Kreisfürsorgerinnen anzumelden und gleichzeitig anzu 
geben, welcher Wochentag und welche Tageszeit ihnen am besten 
xaffen würde. Der erste Tag des Kursus wird dann rechtzeitig 
bekannt gegeben werden.

Tiegenhof, den 25. Januar 1925.
Das Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 5. ------------------
Nahrungsmitteitrontrolle.

Den Ortspolizeibehörden des Kreises bringe ich nachstehend die 
Aufstellung über die im Rechnungsjahr 1925 zur chemischen Unter
suchung an das Chemische Untersnchungsamt der Freien Stadt Dan- 
zig in Danzig einzusendenden proben von Nahrungs-, Genußmnteln 
und Gebrauchsgeuenständen zur Kenntnis mit dem Ersuchen um 
Innehaltvng der gesetzten Termine.

Ortspolizeibehörde Probeentnahme hat zu 
erfolgen in den Monaten

Anzahl der 
vorzu leg. 

proben
Tiegenhof Iuni/Iuli 1925 4
Neuteich Iuli/August 1925 4
Altendorf August 1925 2
Brunau März 1926 2
Barendt Oktober 1925 2
Brüske Juni 1925 2
Dammfelde März 1926 2
Einlage Mai 1925 2
Fürstenau I li 1925 2
Fürstenwerder Nov-mber 1925 1
Simonsdorf Februar 1926 2
Grenzdorf B Januar 1926 2
Jungfer August 1925 2
Altweichsel März 1926 2
Kalthof Januar 1926 2
Ließau September 1925 2
Gr. Lichtenau Mai 1925 2
Lindenau März 1926 2
Gr. Lesewitz Oktober 1925 2
Wernersdorf Juni 1925 2
Rücken au Juli 1925 2
Gr Mausdorf September 1925 2
Neukirch August 1925 2
Bärwalde Dezember »925 2
platenhof September 1925 2
Schöneberg Februar 1926 2
Schadwalde August 1925 2
Tiegenort März 1926 2
Tiege Februar 1926 2
Leske Juni 1925 2
warn au Januar 1926 2
Zeyer August 1925 2

Tiegenhof, den 21. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr. 6.

klufenthattsermittelung.
Die Ortsbehörden, Ortspolizeibehörden und die Herren Land

jäger des Kreises ersuche ich feit zustellen, ob in ihrem Bezirk der 
Arbeiter Ferdinand Krawetzki, geb. 10. 4891, aufhaltsam ist. Im
ErmittelungsfaUe ersuche ich mir sofort Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 21. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr. 7. -------------------

Ermittelungseinstellung.
Die durch meine Verfügung vom 30. Dezember v. Is. —Kreis

blatt Nr. l. für 1925 — angeordneten Ermittelungen nach dem 
Dienstmädchen Helene Iahn aus Zeyer sind einzustellen, da die p. 
Iahn ermittelt wo» den ist.

Tiegenhof, den 22. Januar 1925.

Der Landrat.



Nr. 8. Steuerantette der Gemeinden
Seitens der Freistadtsteuerkaffe sind als Anteile der Gemeinden 

an den in der Zeit vom w- Mai — Zt- Dezember 1Y24 aufge
kommenen Vermögenssteuerzuschlägen für Oktober/Dezember 192z und 
Juni/März ^924 die in Spalte 5 der nachstehenden Nachweisung an- 
gegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus 
den Spalten 6 und 7 ersichtlichen Höhe auf ttreissteuern verrechnet 
bezw. auf Gemeindekonto überwiesen.___________________________

I Ltd. Nr
. 11

Gemeinde

Zu
stehen

der
Betrag

von der 
Frei- 

stadtsteu 
erk. ein- 
behalte. 
Betrag

Ueber- 
wiesen.

Auf 
Kreis
steuern 

ver
rechnet

Auf Ge
meinde, 

konto über
wiesen

s !pG !pG !p G !p G ! p
l 2 5 4 5 I e I 7
1 Altebabke 1056 50 1056 50 189 65 866 85
2 Altenau 1808,15 1805 15 17L151 1625 64
3 Altendorf 1029 77 1029 77 1029 77
4 Altmünsterberg 4938 35 493835 477 87 4460 48
5 Altweichsel 2490 2490 230 90 2259 10
6 LZarenhof 1287 95 128795 202'06 1085 89
7 Bärwalde 1788 101 62 1686 38 516^4 1169 44
8 Barendt 4778 4778 21391 4564 09
9 Beiershorst 1342 1342 210»95 1131 05

10 Biesterfelde 1369 1369 1369
11 Blumstein 2421 2421 350>61 2062 39

.12 Brüske 4488 4488 430>13 4057 87
13 Vrodsack 2440 2440 2440
14 Brunau 4377 23 4377 23 4377 23

- s 41 08
15 Damerau 3670 05 3670 05 ^319 93 3227 04

82
16 Dammfelde 1668 1668 103 60 1564 40
17 Eichwalde 3974 60 3974 60 35992 3614 68
18 Einlage 5188 50 5188 50 837.01 4351 49
19 Fürstenau 862 77 862 77 251,02 611 75
20 Fürstenwerder 5979 40 5979 40 167.73 5811 67
21 Gnojau 2828 50 2828 50 ! 2828 50
22 Grenzdorf A 403 403 72 90 330 10
23 Grenzdorf B 3366 57 3366 57 s 10 3099 29

1257 28
24 Halbstadt 660 70 660 70 287 87 372 83
25 Herrenhagen 1296 1296 124 21 117179
26 Heubuden 3261 15 1200 2061 15 629 48 1431 67
27 Holm 2004 05 2004 05 85 44 1918 61
28 Jrrgang 2071 50 2071 50 242 06 1829 44
29 Jankendorf 497 70 497 70 102 34 395 36
30 Jungfer 2711 2711 2711
31 Kalteherberge 1078 50 1078 50 174 69 903 81
32 Kaminke 710 710 224 54 485 46
33 Kalthof 2672 50 2672 50 267250
34 Keitlau 102 102 102 !
35 Krebsfelde 1189 237 85 951 15 607 03 34412
36 Küchwerder 712 30 11 25 701 05 701 !05
37 Kunzendorf 6936 10 6936 10 1000 53 593557
38 Ladekopp 6100 6100 29 48 6070 52
39 Lakendorf 248 248 248
40 Gr. Lesewitz 4245 4245 468 01 3776 99
41 Kl. Lesewitz 1406 60 1406 60 1406 60
42 Leske 2103 50 2103 50 486 23 1617 27
43 Gr. Lichtenau 8651 01 8651 01 1153 57 7497^44
44 Kl. Lichtenau 5440 05 5440 05 1027 83 4412 22
45 Lindenau 2723 50 2723 50 501 12 2222 38
46 Ließau 6951 85 6951 85 134 68 6816 17
47 Lupushorst 2830 2830 92 01 2737 99
48 Marienau 6957 40 6957 40 403 93 6553 47
49 Gr. Mausdorf 1214 05 1214 05 813 49 400 56
50 Kl. Mausdorf 2271 25 2271 25 359 13 1912 12
51 K.Mausdorferwei. 480 24 480 24 113 57 366 67
52 Mielenz 5853 65 5853 65 249 59 5604 06
53 Mierau 3527 3527 3527
54 Gr. Montau 2098 45 2098 45 212 92 1885 53
55 Kl. Montau 2593 50 2593 50 677 99 1915 51
56 Neudorf 306 366 125 32 180 68
57 Neu lang horst 36 36 36
58 Neunhuben 949 75 949 75 65 83 88392
59 Neu münsterberg 6058 6058 236 32 5821 68
60 Neustädterwald 938 50 938 50 263 68 674^82
61 Neuteichsdorf 5440 5440 120 46 ^5319 54
62 Neuteicherhinterf. 632 10 632 10 64 69 567,41
63 Neukirch 4016 4016 4016
64 Niedau 2191 71 2191 71 359 34 1832,37
65 Orloff 2127 2127 205 87 192113
66 Orlofferfelde 1293 1293 292 15 1000 85
67 Palschau 2218 2218 161 69 205631
68 parschau 3822 3822 3822
69 Petershagen 1517 1517 166 38 1350 62

Kopf wie vor
70
71
72
73
74

pieckel 
pietzkendorf 
platenhof 
pletzendorf 
pordenau

245, 
220!

1703 50
273,

1832,50

6 44

245
220

1697
273

1832

06

50

245

280 38

220 
1697
273

1552

06

12
75 prangsnau 1891 63 61 1827 39 348 87 1278 52
76 Rehwalde 1030 1030 113 84 916 16
77 Reimerswalde 1132 1132 392 69 7^9 31
78 Reinland 285 60 285 60 285 60
79 Rosenort 1549 1549 405 96 1143 04
80 Rückenau 3162 43 3162 43 73 28 3089 15
81 Schadwalde 1675 10 1675 10 1675 10
82 Scharpau 550 SO 550 90 56 32 494 58
83 Stadtfelde 1828 10 1828 10 1828 10
84 Schvneberg 2595 2595 102 59 2492 41
85 Schönhorst 3687 3687 577 96 3109 04
86 Schönsee 5063,35 5063 35 172 28 4891 07
87 Scbönau 4204,13 4204 13 4204 13
88 Simonsdorf 385750 3857 50 482 15 3375 35
89 Stobbendorf 966.52 966 52 966 52
90 Stuba 113274 1132 74 154 73 978 01
91 Tannsee 6745 62 6745 62 6745 62
92 Tiege 4188 4188 826 50 3361 50
93 Tiegenhagen 2127 75 2127 75 395 70 1732 05
94 Tiegenort 761 761 761
95 Tragheim 6533 47 6533 47 272 67 6260 80
96 Tralau 1436 55 1436 55 244 41 1192 14
97 Trampenau 2654 50 2654 50 2654 50
98 Trapp enfelde 496 496 216 17 279 83
99 Vogtei 84 84 .50 19 33 81

100 Walldorf 327 95 327 95 125 21 202 74
101 warnau 6566 75 6566 75 6566 75
102 Wernersdorf 7383 30 7383 30 466 91 6916 39
103 Zeyer 921 90 921 90 321 62 600 28
104 Zeyersvorderkamp 2693 97 2693 97 514 19 2179 78
105 vierzehnhuben 743 743 l214 66 217 26

(311 08
106 Hakendorf 14 14 14

Tiegenhof, den 26. Januar ^25.
Der Vorsitzende des Kreisausfchnsses des 

Kreises Gr Werder
Nr. 9. ------------------

vestatigung von Gemeindevorstehern usw.
Auf Grund der gemäß dem Gesetz vom 4. 4- 1924 stattgehabten 

Wahlen sind als Gemeindevorsteher, Schöffen und stellvertretende 
Schöffen von mir bestätigt worden:

Der Landrat

, kfd. 
N

r. „

Gemeinde

a. Gemeindevorsteher

Schöffen 
ä. stello. Schöffen

Stand

Angabe 
ob 

Neuwahl 
oder 

wieder, 
wählZuname Vorname

1 2 3 4 5 e
Grenzdorf A a. Kmskt Otto Besitzer Neuwahl

b.GrindemannI Julius
c. Glag Eduard Eigentümer
ä. Krüger Gustav Besitzer Wiederw.

2 Petershagen d. Wiens Cornelius Landwirt Wieder».
c. Glaw Ferdinand Eigentümer Neuwahl
ä. Regier U Abraham Landwirt

Tiegenhof, den 24. Januar ty25.

als Vorsitzender des Kreisausschusses
Dr. Krämer.

Nr. 10. ------------------
Verordnung

brtveffend -rv SttirrVLnrtSV.
Artikel 1.

Gemäß ZK 7, 400 des Steuergrundgesetzes erhält H 1 der ver. 
Ordnung betreffend Zuständigkeit der Steuerämter vom 29. Dezember 
1923 (Staatsanzeiger für 1924 Teil 1 Seite 2) in der Fassung der 
Verordnung vom 14. Februar 1924 (Staatsanzeiger Seite 4z) fol
genden Wortlaut:

? l-
Es ist zuständig:

l für die Verwaltung der
i. Einkommensteuer,
2. Körperschaftssteuer,
5. Vermögenssteuer,
4, Allgemeinen Umsatzsteuer,
5. Gewerbesteuer einschl. Betriebseröffnungssteuer,
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Ä. Lohnsnmmensteuer

iRtt Bezirke -er Sterbt D<r«zis,
7. Körperschaftssteuer und der unter 3 — 5 genannten Steuern, 

soweit sie von Körperschaften erhoben werden, 
im übrigen Gebiet -er Freien Stn-t Dnnzig, 

B. Steneranrt I! für die Verwaltung
der unter I Ziff. s, 3 — 5 genannten Steuern im Stadtkreis 
Zoppot und den Landkreisen Danziqer Höhe, vanzigec Niederung, 
Großes Werder,

0. Steuernnrt ll! für die Verwaltung der
1- Luxusfteuer (einschl. privat-, Versteigerer-, verwqhrsteuer).
2. Wandergewerbesteuer,
z. Grundwechselsteuer

im gesamten Gebiet -er Freien Stn-t Dnnzig 
Grundwertsteuer,

5. Hundesteuer,
6. Lustbarkeitssteuer,
7. Nachtlokalsteuer,
s. Schankkonziffionssteuer

im Vezirk -er Ktn-t Dnnzig 
Artikel ll.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1925 in 
Kraft.

Vanzig, den z. Januar 4925.
Der Senat der freien Stadt Dan)ig.

Dr. Sahm. Dr. Volkmann.
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 2 s. Januar 4925.

Der Landrat als Vorsitzender des 
Kreisansfchnffes des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung

L>*tr*ffti- Anlage eine» Schlachtrarrme» iir Irrngfer
Der Fleischer Herr Otto Zeller beabsichtigt, einen Schlachtraum 

.auf dem Grundstück des Frl. Zimmermann in Jungfer zu errichten.
Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht mit dem Be

merken, daß etwaige Einwendungen binnen 1- Tage vom Tage 
.dieses Kreisblattes ab gerechnet bei dem unterzeichneten Amtsvorsteher 
schriftlich in 2 Exemplaren oder zu Protokoll anzubrinaen sind. Nach 
Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dem Verfahren nicht 

.mehr angebracht werden.
Die Beschreibungen und Zeichnungen liegen während der gleichen 

Zeit bei dem unterzeichneten Amtsoorsteher im Amtsraume zur Ein
sicht aus. Zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
sieht Termin am

Sonnabend, den sh. Februar vorm. 10 Uhr 
in meinem Amtsraume an.

Falls der Unternehmer oder die widersprechenden zu diesem, 
Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der Erörterung der Ein- 
Fvendungen vorgegangen werden.

Jungfer, den 20. Januar 1925.
Der Amtsvorsteher

Trienke
Bekanntmachung.

betreffend Neubau eines Schlachthauses in Ladekopp.
Der Fleischer Paul Schönhoff beabsichtigt ein Schlachthaus auf 

seinem Grundstück in Ladekopp zu errichten.
Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht mit dem Be-- 

önerken, daß etwaige Einwendungen binnen 1^ Tagen — vom Tage 
-ieses Kreisblattes ab gerechnet — bei dem unterzeichneten Amts
vorsteher schriftlich in 2 Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen 
sind. Nach Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dem Ver
fahren nicht mehr angebracht werden.

Die Beschreibungen und Zeichnungen liegen während der gleichen 
Zeit im hiesigen Amtszimmer zur Einsicht öffentlich aus.

Zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen steht 
Termin amDonnerstag,d. 5. Febr. d. I., vorm. 10 Uhr, im hiesigen Amts
zimmer an.

Falls der Unternehmer oder die widersprechenden zu diesem 
Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der Erörterung der 
Einwendungen vorgegangen werden.

Tiege, den 20. Januar 1925.
Der Amtsvorsteher.

Driedger.

Bekanntmachung.
Bei der am 11. Januar 1S25 stattgefundenen 

Wahl für den Ausschuß der Allgemeinen Orts- 
Krankenkasse für den Kreis Großes Werder 

wurden für die Gruppe der Arbeitgeber insgesamt sHZ 
gültige Stimmen abgegeben. 3 Stimmzettel wurden für um 
gültig erklärt.

von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf: 
Wahlvorschlag I (Wahlvorschlagsvertr. Herr Bau
unternehmer Alben Paulitz-Neuteich) 50 Stimmen 
Wahloorschlag II (Wahlvorschlag des Vorstandes) 

1^8 Stimmen
Zu wählen sind 6 Vertreter. Ls sind somit folgende 

Bewerber gewählt

vom Wahlvorschlag I

I. Hermann Schultz, Raufmann-Tiegenhof.
Vom wahlvorschlaz II

(. Richard j)ech, Buchdruckereibesitzer-Neuteich.
2. Heinrich Büttner, Gerbereibesitzer-Tieaenhof
3 Dtto Regehr, Raufmann-Neuteich

Dtto Schlenger, Mühlenbesitzer-Tiegenhof.
5. Heinrich penner, Raufmann-Neuteich.

Für die Gruppe der Versicherten wurden insgesamt 
705 gültige Stimmen abgegeben. 7 Simmzettel wurden 
für ungültig erklärt

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf 
Wahlvorschlag V I (Wahlvorschlag der freien Ge
werkschaften) 53H Stimmen
Wahlvorschlag VII sWahlvorschlag der Angestellten 
und sonstigen bürgerl. Berufe) (38 Stimmen
Wahlvorschlag V III (Wahlvorschlag des Rafsenoor- 
standes) 33 Stimmen
Zu wählen find (2 Vertreter. <Ls sind somit folgende 

Bewerber gewählt:

Vom Wahlvorschlag V I

(. Wilhelm Großmann, Töpfer Tiegenhof
2. Rudolf Sauer, Naurer-Neuteich
3. Johann Stukowski, Arbeiter-Gichwalde
4. Johann Rruppke, Rleinbahner-Tiegenhof
5. Heinrich Dreier, Zimmerer-Tiegenhof
6. August Fischer, Waurer-Neuteich
7. Johann Weißel, Rleinbahner-kießau
8. Alfred Wiehler, Angestellter-Neuteich 
st. Jacob Lendowski, Zimmerer-Neuteich 

s0. Wilhelm Henkel, Rleinbahner-Tiegenhof
Vom Wahlvorschlag V II.

(. Tornelius Wiens, Buchhalter-Reuteich
2- Friedrich Rohnert, Raufmann-Tiegenhof.

Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb 2 Wochen 
nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses angefochten 
werden. Anfechtungen find bei dem Vorstand der unter
zeichneten Rasse oder bei dem Versicherungsamt in Tiegen
hof anzubringen. Das Verstcherungsamt entscheidet.

Neuteich, den 20: Januar (st25.

Der Vorstand
der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den 

Kreis Großes Werder.
Ernst Nehlipp, 

Vorsitzender.

wvncksn seknsiislvns in unssi'vi' vuekkincksnsi susgvßUkpl.
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Rotes Kreuz Danzig

Die Frauengruppe des Roten Areuzes 
Danzig verunstaltet unter dem Protektorat der 
Frau Präsident Sahm

am 5. Februar Is, abds 7 Uhr 
im Schützenhause

ein

WMGW 

zum^Besten -er Kinderhilfe. I

Die Bevölkerung des Areiscs ist freundlichst I 
eingeladen diesem Fest beizuwohnen und wird I 
gebeten dasselbe durch Spenden für das Büfett I 
zu unterstützen. Gaben werden am 5 Februar , 
von fO—s2 Uhr vorm. im Schützenhause an- I 
genommen. I

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neureich, Freie L>tadt Danzig.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 5 Neuteich, den 5. Februar 1925.

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses,

Nr. I. ------------------
Bestellung der staatsseitig zu liefernden 

Register und Formulare für die ländlichen
Standesbeamten.

Die ländlichen Standesämter werden ersucht, die in allen Spalten 
ordnungsmäßig ausgefüllte Nachweisung über den Bedarf an staats
seitig zu liefernden Drucksachen für das Kalenderjahr l926 bis 
spätestens den I. März d. Is. hierher in einfacher Ausferti
gung einzureichen. Die Nachweisungen sind von dem Standesbeamten 
unterschriftlich zu vollziehen und mit dem Dienstsiegel zu versehen. 
Zur Vermeidung von Rückfragen verweise ich auf die Anmerkungen 
I—4 der Nachweisung. Im übrigen empfehle ich, die Formulare in 
ausreichender Anzahl zu bestellen, da Nachlieferungen nur mit größerer 
Verzögerung erfolgen können. Bei Bestellung der Haupt-und Neben- 
register ist jedoch darauf zu achten, daß die einzelnen Register nicht 
stärker als unbedingt nötig angefordert werden.

Tiegenhof, den 2. Februar 4925.
Der Landrat als Vorfitzender des Kreisansschnffes 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 1«. --------- --------

Zahlung von Beiträgen zur landw. 
Berufsgenossenschaft.

Die säumigen Ortsbehörden des Kreises werden unter Bezug
nahme auf meine Kreisblattverfügung vom 2 s. v. Mts. (Kreisblatt 
Nr. z) nochmals um Abführung der «rin 1. d. Mts sättig ge- 
iveseireir S. R«te des 2. Vorschusses der Beiträge zur land
wirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft nunmehr bestimmt bts zirin 
1S ö. Mts ersucht, andernfalls zwangsweise Einziehung erfolgen 
muß.

Tiegenhof, den 2. Februar 4925.
Der Vorsitzende des Kreisausfchusses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 2 Bekanntmachung

Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen Telegraphen
linie in Ließau (Freie Stadt Danzig) liegt bei dem Postamt in 
Simonsdorf (Freie Stadt Danzig) vom (Datum des Kreisblatts) ab 
q. Wochen aus.

Danzig, den 19. Januar ^925.
Post- und TelegraphenverwaUung der Freie» 

Stadt Danzig
veröffentlicht I
Tiegenhof, den 26. Januar 1925.

Der Landrat.
Nr 3 Personalien

Für die Schule Jungfer sind 
a) der Hauptlehrer Schwerzel-Jungfer zum Schulkaffenverwalter und 
d) der Arbeiter Gustav Hohmann-Jungfer zum Schulvorsteher ge

wählt und für diese Aemter von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 28. Januar 1925.

Der Landrat

Bekanntmachung anderer Behörden..
Bekanntmachung.

Die Abstimmungsliste über die Errichtung einer Zwangsinnung 
für das Mechanikergewerbe im Bezirk der Freien Stadt Danzig mit 
dem Sitze in Danzig ist am 2^. Januar ^925 geschloffen und liegt 
in der Zeit vom 2. bis einschl. ^6. Februar ds. Js. im Regierungs- 
gebäude Neugarten, Zimmer l?, während der Dienststunden von 8 
Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags zur Einsicht der Beteiligten 
öffentlich aus Einsprüche gegen diese Abstimmungsliste können nur 
während der Ausliegefrist schriftlich oder mündlich erhoben werden.

Danzig, den 24. Januar 4925.
Der Abftimmungskommissar.

Hagemann, Regierungsrat.

Zur Beachtung beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn für das Steuerjahr 1925.

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich von der 
Wichtigkeit der auf seinem Steuerbuch vermerkten Iahres- 
gesamtermäßigung zu überzeugen und von den Anmer
kungen. (Zur Beachtung) auf dem Steuerbuch Kenntnis 
zu nehmen. Eintragungen auf Steuerbüchern, die nachweis
lich unrichtig sind, können jederzeit auf Antrag durch das 
Steueramt, welches das Steuerbuch ausgestellt hat, berich
tigt werden.

Die Anträge vorbezeichneter Art und solche auf er
höhte Ermäßigungen gemäß Z 29 des Einkommensteuer
gesetzes wegen Erhöhung der Werbungskosten, Unter
halt mittelloser Angehöriger usw. sind bis zum 28. Fe
bruar d. Js. beim zuständigen Steueramt bezw. Gemeinde
vorsteher zu stellen, wird der Antrag später gestellt, so 
wirkt die Ergänzung erst von der Lohnzahlung ab, bei der 
das ergänzte Steuerbuch vorgelegt wird.

Gleichzeitig werden die Arbeitgeber ersucht, diese Be- 
kanntmackung durch Anschlag in den Arbeiterräumen 
den Arbeitnehmern zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 
Die Gemeindevorsteher werden des weiteren ersucht, die 
Bekanntmachung in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt 
zu machen. - A

Danzig, den 22. Januar (925.
Steueramt i Steueramt II.

Lehrerverein Tiegenhof.
Sitzung am 14 Februar 1925, «achm. 4 Uhr bei 

Herr« Kiep-Tiegenhof
Tagesordnung:

l. vortrag: Der Arbeitsvorgang an sich und die freie geistige Ar
beit der Klaffe nach Gaudigs' „Freie geistige Arbeit". (Koll.Rosner.)

2. Wahl einer Kommission für die Lesebuchfrage.
3. verschiedenes.
q. Unser Vereinsfest.
5. Gesang.

Zwecks Stellungnahme zu Anträgen werden sämtliche Mitwirkenden 
des „Jäger aus der Pfalz" zu s Uhr nachm. dess. Tages herzlich ein- 
geladen.

Vor Vorstand
I. A.: Oltersdorff.

^OOGOOOOG^OOOOGOOGGGGOOGOOO^GOOOGOGO^ 
BWHGGOOGGOM»GGGO0GOOOO»O«OOOdOOOOOOOORW

Die zweite 

Tanzstunde 
beginnt in Neuteich am 

MM, d. 11. Febmr, 
abends 8 Uhr, Hotel Deutsches Haus.

Ab 1V Uhr Nachtanz.

AmMiM werde» »oH angeseAve».
Tanzakademie Vi»ei»i»er»t L Igeimaan, «« 

Zoppot. r;
»G 

OOOO»ODO^0GOOGS»G»GchOOOGODMkGO»GOO»O^
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KrjWtstsunWpßM

Areisverein vom Roten 
Areuz Gr. Werder.

WWchaiDAWnhts
(A. Littfaß)

Montag, den 9., Mittwoch den 11. 
und Donnerstag» den 12. d. Mts.

MMiWe hWitiiBe Borlrige 
des Herrn Regierungs- und Medizinalrats 

Dr. Mangold-Tiegenhof über

mit Vorführung von Lichtbildern. Anschließend 
Vorführung des humoristischen Hygiene-Films

(3 Akte)
Der Film bezweckt, das Aino in den 

Dienst der Allgemeinheit zu stellen und mit 
Hilfe des Filmbildes zu zeigen, wie auf hygie
nischem Gebiete vorgegangen werden muß, um 
Gesundheit und Erziehung in richtige Bahnen 
zu lenken. An der Hand einer drolligen und
spannenden Handlung zeigt der Film die Ge. 

Lebens, diesundheitspflege des täglichen 
lvohnungspflege und geht selbst 
lite»atur zu Leibe.

Die Vorführungen finden 
mittags Uhr für Schulen 
abends 8 Uhr für Erwachsene.

Eintrittspreis für Ainder 
Erwachsene s,— G.

30 p, für

statt: Nach- 
und Uinder,

der Schund-

Druck >nd Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 6 Neuteich, den 12. Februar 1925.

und 
ein

stets

der Hofbesitzer

liess Min ksMx
Am Sonntag, den 8. Februar d. Is. verschied 

nach kurzem, schwerem Leiden im 54. Lebensjahre

MU8 M
aus Furstenau.

Der verstorbene war sett dem Jahre 190? zu
nächst als Beamter beim Landkreise Elbing tätig und 
wurde bei der Bildung des Kreises Gr. Werder im 
Januar 4920 in den hiesigen Kreisdienst übernommen.
Er hat seinen Dienst stets mit besonderer Treue 
Gewissenhaftigkeit versehen und sich allezeit als 
fleißiger und zuverlässiger Beainter erwiesen.

Die Kreisverwaltung wird seiner Dienste 
dankbar gedenken.

Tiegenhof, den 9. Februar 1925.

Nameos des Kreisaasschaffes des Kreises 
Gr. Werder.

Der Vorsitzende 
Dr. Krämer, Landrat.

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Erinnerung betr.Lohnsummensteuer für Monat 

Dezember 1924.
Die Herren Ortsvorsteher in:

Altendorf, Beiershorst, Blumstein, Damerau, Furstenau, Fürsten- 
werder, Grenzdorf B, Herrenhagen, Irrgang, Gr. Lesewitz, Kl. 
Lesewitz, Ließau, Mielenz, Mieruu,Kl. Mausdorferweide, Neuteicher- 
walde, Reinland, Adl. Renkau, Schadwalde, Trappenfelde, vier- 
zehnhuben und Warnau

werden hiermit unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 16. 
Januar 4925 (Kreisblatt Nr. z) nochmals an Linreichung des Ver
zeichnisses der Lohnsummensteuer für Monat Dezember 4924 L-«- 
fttiimrt bis zirnT 20. -. Mts erinnert, andernfalls kosten
pflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Der Steuerbetrug ist in gleicher Frist an die hiesige Kreiskom- 
munalkasse abzvführen.

Tiegenhof, den 9. Februar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes des 

Kreises Gr Werder
Nr. 3. ------------------

Mltsühren von Waffen durch Jäger.
Nach dem preußischen Ministerialerlaß vom 3l. August 1914 

(Ministerialblatt für die innere Verwaltung S. 626) ist der Inhaber 
eines Jagdscheines zur Führung einer Waffe berechtigt und bedarf 
keines Waffenscheines.

Um Zweifel vorzubeugrn, weisen wir darauf hin, daß der gültige 
Jagdschein nur die Genehmigung zum Tragen von Itrs-rVaffer* 
in sich schließt, während zur Führung anderer Waffen selbstver
ständlich ein Waffenschein erforderlich ist.

Dauzig, den 15. Januar (925.
Der Senat der Heeren Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Schwartz.
Veröffentlicht! Ich ersuche um ortsübliche Bekanntgabe. 
Tiegenhof, den 30- Januar 1925.

Der Landrat.

kGaenpui
Am 9- Februar d. Is. verschied nach langer, 

schwerer Krankeil im Alter von 72 Jahren

in Jungfer. Durch die vielfachen Beziehungen, in denen 
der verstorbene zur Kreisverwaltung stand, hat er dem 
öffentlichen Leben unserer Heimat wertvolle Dienste ge
leistet. Mehr als 30 Jahre lang bekleidete er das Amt 
als Amtsvorsteher des Amtsbezirks Jungfer, ferner ge
hörte er bis zur Abtrennung vom Landkreise Elbing 
und in der ersten Zeit nach Bildung des hiesigen 
Kreises dem Kreisausschuß und dem Kreistage an. 
Die ihm anvertrauten Aemter hat der verstorbene stets 
mit großer Hingabe und Pflichttreue versehen, sodaß 
ihm Dank und Anerkennung in reichem Maße gebühren. 
Als ein treuer, aufrechter Mann hat er in unserer 
Mitte gestanden, dessen Heimgang wir schmerzlich 
bedauern.

Sein Andenken wird in Ehre und Dankbarkeit be
wahrt bleiben.

Tiegenhof, den 10. Februar 1925.
-es -es Greises

Gv rVerde*
Der Vorsitzende Dr. Krämer, tandrat.

Nr. H.
Landespolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze' gegen die ansteckende Blutarmut der Pferde wird 
auf Grund der HZ 18 ff. des V. O. vom 26. Juni 1909 (R. G. Bl. 
S. 519) gemäß Z 79 Abs. 2 daselbst folgendes bestimmt:

8
Ist in einem Einhuferbestande die ansteckende Blutarmut oder 

der Verdacht dieser Seuche von dem beamteten Tierarzt festgestellt 
worden, so hat die Ortspolizeibehörde sofort die Absonderung der 
kranken sowie der der Seuche verdächtigen Einhufer von dem übrigen 
Einhuferbestande anzuordnen. Die kranken und seucheverdächügen 
Einhufer sind im Stalle zu hatten. Der Weidegang ist für den ge
samten Einhuferbestand des Seuchengehöfts zu verbieten.

Sofern dringende wirtschaftliche Gründe das Weideverbot un- 
tunlich erscheinen lassen, können mit Genehmigung des Landrates 
Ausnahmen für die noch gesunden Einhufer des Bestandes zugelaffen 
werden. Auch kann der Landrat bei vorliegen solcher Gründe ge
statten, daß die kranken und seucheverdächtigen Einhufer zu wirt
schaftlichen Arbeiten innerhalb der Feldmark verwendet werden. Sie 
dürfen aber nicht mit gesunden Einhufern zusammengesxannt oder 
sonst in Berührung gebracht werden.

8 2.
weiden, die mit kranken Einhufern beschickt werden, sind ein 

Jahr lang für Einhufer zu sperren, dürfen aber mit anderer: Haus
tieren (Rindern) beschickt werden.

8 3-
Die Ausfuhr von Einhufern aus dem Seuchengehöft darf ohne 

ausdrückliche Erlaubnis der Polizeibehörde nicht stattfinden.
wird die Erlaubnis zur Ueberführung in einen anderen Poli

zeibezirk erteilt, so muß die Polizeibehörde dieses Bezirks von der 
Sachlage in Kenntnis gesetzt werden. Die Schutzmaßnahmen sind am 
Bestimmungsorte fortzusetzen.

8 4-
Einhufer, die aus einem verseuchten Gehöft stammen, dürfen 

mit fremden Einhufern nicht in Berührung gebracht und in fremde 
Ställe nicht eingestellt werden.

Fremde Futterkrippen, Tränkeimer oder Gerätschaften dürfen 
für solche Einhufer nicht benutzt werden.

8 s.
Das Seuchengehöft ist für fremde Einhufer zu sperren. Die 

Sperre kann auf die von den kranken und seucheverdächtigen Linhu- 
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fern benutzten Teile des Gehöfts beschränkt werden, sofern dieses 
nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes ohne Gefahr der 
Seuchenverschleppung durchführbar ist.

8 6.
Der Dünger ist auszustappeln und mindestens § Wochen an 

paffenden Plätzen vorschriftsmäßig zu packen (siehe Z 14 Ziffer 1 
Abs. 2 der Anlage der Ausführungsoorschriften zum v. G.).

8 r.
Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneten Schutzmaß

nahmen sind aufzuheben, wenn:
s) sämtliche Einhufer des Bestandes gefallen, getötet oder entfernt 

sind oder
b) nach Entfernung der kranken und seucheverdächtigen Tiere die 

Unverdächtigkeit des Restbestandes amtlich festgestellt worden und
c) die Desinfektion ausgeführt und durch den beamteten Tierarzt ab- 

genommen ist.
8 8.

Die Ställe, in denen die seuchenkranken und seuchenverdächtigen 
Tiere gestanden haben, sind zu desinfizieren. Die Desinfektion hat 
nach den im Z der Anweisung für das Desinfektionsverfahren bei 
Viehseuchen (Anlage A der Ausführungsoorschriften zum v. G.) 
angegebenen Vorschriften zu erfolgen.

Personen, die bei blutigen Operationen oder bei der Schlachtung 
mit Blut ertränkter Tiere in Berührung gekommen find, haben ihre 
Hände und etwa beschmutzte Kleider und Schuhzeug zu desinfizieren. 
Desgleichen find mit Blut beschmutzte Geräte und Instrumente, ins
besondere auch Hohlnadeln, die zur Blutentnahme oder einer In
jektion benutzt wurden, zu desinfizieren. Abgefloffenes Blut ist sorg
sam zu sammeln uud unschädlich zu beseitigen, soweit es nicht eine 
anderweite Verwendung findet, bei der nach dem Gutachten des 
beamteten Tierarztes eine Verschleppung des Ansteckungsstoffes aus^ 
geschloffen ist.

8 9-
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in 

Kraft.
Danzig, den 16. September 1921.

Der Senat der Freien Stadt Danng
Sahm. Dr. Schwartz.

vorstehende landespolizeiliche Anordnung bringe ich den Orts
polizeibehörden in Erinnerung und ersuche, vorkommendenfälls die er
forderlichen Schutzmaßregeln im Wege polizeilicher Verfügung anzu- 
ordnen und die genaue Durchführung zu überwachen.

Tiegenhof, den 6. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Polizeiverordnung
zuiit Schutze ös* Rill-ViehttachzirHt

Auf Grund der HH 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poli
zeiverwaltung vom N. März 1850 (Ges. S. S. 265) und der HZ 
157 und 139 des Gesetzes über die Allgemeine Landcsverwaltung 
vom 30 Juli 1883 (Ges. S. S. 195), sowie des Geldstrafengesetzes 
vom 28. September 1923 (Ges. Bl. S. 999) und der Verordnung 
betreffend Umstellung bestehender Gesetze auf Gulden vom 23. Ok
tober 1923 wird folgendes bestimmt:

Mit Geldstrafe bis zu 120 Gulden, an deren Stelle für den Fall 
des Unvermögens entsprechende Haft eintritt, wird bestraft, wer Bullen 
so weiden läßt, daß dieselben fremdes Vieh decken können.

Danzig, den 16. Januar 1925.
Der Senat der Freie« Stadt Da«zig.

Sahm. Ziehm.
veröffentlicht!
Die Vrtsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be

kanntgabe.
Tiegenhof, den 5. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 5s. ------------------

Polizei-Verordnung
der» Herltekiirdorroesrir.

Auf Grund der HZ 6, 12, 15, des Gesetzes über die Polizeiver
waltung vom 11. März 1850 und der HZ 157, 159 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbe
zirks folgende Poltzeiverordnung erlassen:

8 l»
wer gegen Entgelt fremde, noch nicht 6 Jahre alte Kinder in 

Kost und Pflege nehmen will, bedarf dazu der Erlaubnis der Orts
polizeibehörde.

8 2.
Die Erlaubnis wird nur auf Widerruf und nur solchen Personen 

weiblichen Geschlechts erteilt, welche nach ihren persönlichen verhält- 
niffen und nach der Beschaffenheit ihrer Wohnungen geeignet er
scheinen, eine solche Pflege zu übernehmen.

8 3-
Die Erlaubnis muß vor jedem Wohnungswechsel aufs neue 

nachgesucht werden.

8 <1.
Die Zurücknahme der Erlaubnis erfolgt:

1. bei ungeeigneter Behandlung und Erziehung des Pflegekindes,
2. bei'einer demselben nachteiligen Veränderung der häuslichen ver- 

hältnisse der Pflegerin,
3. bei Zuwiderhandlungen der Pflegerin gegen diese Verordnung 

oder die Anordnungen der Polizeibehörde?
8 5.

wer ein Haltekind (H 1) in Pflege genommen hat, muß es 
innerhalb 3 Tagen bei der Grtspolizeibehörde, in Danzig bei dem 
Polizeirevier-Beamten, als Haltekind anmelden und, sobald die 
Pflege aufhört, binnen 3 Tagen nach ihrer Beendigung wieder ab
melden.

Für die Meldung des Todes eines Hsltekindes gelten die Be
stimmungen des H 7.

8 6.
Die Meldungen (H 5) müssen enthalten:

s) die vollständigen Vornamen und den Familiennamen des Kindes; 
b) den Ort und die Zeit der Geburt oder des Ablebens des Kindes; 
0) den Namen, Stand und Wohnort der Eltern, bei unehelichen Kin

dern den Namen, Stand und Wohnort der Mutter;
ä) sofern das Kind unter Vormundschaft steht, den Namen, Stand 

und Wohnort des Vormundes;
e ) die Angabe, von wem das Kind in Kost und Pflege gegeben ist; 
f) wenn die Rück- oder Weitergabe des Kindes gemeldet wird, die 

Angabe, an wen das Kind zurück- oder weitergegeben ist.
8 r.

Der Sterbefall eines Haltekindes ist, unbeschadet der standesamt
lichen Meldung, unverzüglich, spätestens aber in den Vormittagsstun
den des auf den Todestag folgenden Tages zu melden und zwar 
unter Angabe der Todesursache und Namhaftmachung des etwa hin
zugezogenen Arztes. Die Beerdigung der Leiche darf erst nach er
teilter polizeilicher Erlaubnis vorgenommen werden.

8 8.
Der Ortspolizeibehörde, dem Kreisärzte und den von der Orts

polizeibehörde mit der Aufsicht über die Haltekinder Beauftragten 
steht die Befugnis zu, von den Wohnungs-, Ernährungs- und 
Pflegeverhältnissen jedes Haltekindes Kenntnis zu nehmen. Die 
Pflegerin ist verpflichtet, diesen Beamten und Beauftragten Zutritt 
zu der Wohnung und zu dem Kinde zu gewähren, letzteres vorzu- 
zeigen und zur Untersuchung zu überlassen, sowie auf Befragen über 
die vorgedachten Verhältnisse Auskunft zu geben. Die Pflegerin ist 
auch verpflichtet, auf Verlangen der Ortspolizeibehörde das Kind 
einem von der Behörde bestimmten Arzte an dem von der Behörde 
bestimmten Orte zur Besichtigung vorzuführen.

8 9-
Die bestimmungen dieser Polizei-Verordnung finden auch auf die

jenigen Kinder unter 6 Jahren Anwendung, die v n den Organen 
des Vormundschaftswesens, der öffentlichen Armenpflege, sowie wohl
tätiger vereine und Anstalten in Pflege gegeben werden. Sie finden 
keine Anwendung auf Kinder, die bei ihren Großeltern, ihren Adop- 
tiveltern oder in einer öffentlichen oder privaten Anstalt (Säuglings
heim, Findelhaus, Waisenhaus und Lhnl.) untergebracht werden.

Z W.
Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung werden mit 

Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender 
Haft bestraft.

8 n-
Die Polizeiverordnung, betreffend die Pflegekinder vom 20. August 

1881 (A. B. S. 203) und 3. Oktober 1889 (Ä. Bl. S. 283) werden 
aufgehoben.

8 l2-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 

im Amtsblatt in Kraft.
Danzig, den 7. April 1909.

Der Regierungs präsident
veröffentlicht mit dem an die Ortsbehörden ergehenden Ersuchen, 

die Polizeiverordnung ortsüblich bekanntzugeben. Den Ortsxolizei- 
behörden und auch den Ortsbehörden bringe ich die Durchführung 
dieser Verordnung in Erinnerung.

Tiegenhof, den 5. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 6. -------------------
Bestätigung von Schiedsmannern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts vom 12. d.Mts. 
ist der Hofbesitzer Heinrich Wiens in Ualteherberge als Schiedsmann 
für den Schiedsmannsbezirk sAItebabke, Beiershorst, «alteher» 
beige, «üchwerder, Rehwalde und Scharpau) und als stellvertretender 
Schiedsmann für den so. Schiedsmannsbezirk (Brunau und Zanken- 
dorf) des «reifes Großes Werder auf die nächstfolgenden S Zähre 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 4. Februar 1Z2S.
Der Vorsitzende des Kreisausichufses des 

Kreises Gr Werder



Nr. 7.
Personalien

Anstelle des verstorbenen Hofbesitzers Gustav Schulz l in Fürsten- 
werder ist der Hofbesitzer Ernst Schneidewind als Schöffe der Ge
meinde Fürstsnwerder nachgerückt und in dieser Eigenschaft von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 5. Februar 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschuffes.
Nr. 8. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat Januar d. Js. haben Jagdscheine erhalten

2)
Robert Dreweck, Gutsbesitzer-Tralau, Heinrich Nickel, Hofbesttzer- 
wernersdorf, Adolf Claaffen, Landwirt-Wernersdorf, Kurt Ziehm, 
Hauptmann-Gr. Lesewitz, Hans Ott, Schüler-Ließau, Hans penner, 
Gutsbefitzer-Trampenau, Gustav Fieguth, Landwirt-Runzendorf, 
Bruno Doehring, Gutsbesttzer-Neuteichsdorf, Friedrich Raminski, 
Hofbesttzer-Luxushorst, Johannes Mürau, Gutsbesttzer-Altweichsel, 
Willy Flier, Gutsbesitzer-Eichwalde, Max Lemke, Landwirt-Neu- 
städterwald.

Walter Claaffen, Landwirt-Licbwalde, Heinrich wiebe, Gutsbe- 
fitzer-Gr. Mausdorf, Heinrich Brucks, Hofbesitzer-Heubuden, Wilhelm 
Reimer, Landwirt-Jrrgang, Cornelius Driedger, Hofbesttzer-Heu- 
buden. Johann Reimer, Hofbesitzer-Altenau, Bernhard Bruks, 
Hofbesitzer-Altenau, Bernhard Regier, Hofbesttzer-Altenau, Heinrich 
Wiehler, Hofbesitzer-.Altenau, Johann Rroeker, Hofbesitzer-Heubuden, 
Erich Kroeker, Landwirt-Heubuden, Heinrich Wiebe, Hofbesitzer- 
Broeske, Herbert Alempnauer, Oekonom, Broeske, Wilhelm Thiel, 
Landwirt-Schadwalde, Walter Wiens, Landwirt-Schönau, Johann 
wiebe, Gutsbesitzer-SchSnau, Bruno warkentin, Gutsbesttzer- 
Scbönau, Ulrich Soenke, Landwirt-Lichwalde, Richard Marienfeldt, 
Räsereipächter-Tannsee, Erich Dohring, Gutsbefitzer-Tannsee, Fried
rich Döhring, Gutsbesitzer-Tannsee, Herbert Döhring, Laudwirt- 
Tannsee, Kurt Bielfeldt, Gutsbesitzer-Tannsee, Friedrich Aling, 
Gutsbefitzer-Tannsee, Paul Schroedter, Gutsbefitzer-Tannsee. Fried
rich Schroedter, Gutsbesitzer-Eichwalde, Cornelius Driedger, Hof- 
befitzer-Heubuoen, Otto Hannemann, Gutsbefitzer-Gnojau, Kurt 
Loewen Landwirt-Blumstein, Hermann Janzen, Hofbesttzer-Gnojau, 
Johannes Loewen, Hofbesitzer-Heubuden, Hermann Driedger, Hof- 
besitzer-Kl. Lesewitz, Johannes warkentin,PLchter-Gnojau, Johannes 
Driedger, Hofbesitzer-Heubuden, Wilhelm Driedger, Landwird-Gnojau, 
Richard Mürau, Gutsbes.-Gnojau, Otto Brigmann, Landw-Lindenau, 
Fritz Galli, Räsereibes.-Urebsfelde, Johannes'Friesen,Hofbes.-Arebs- 
felde, Paul Peters, Hofbes.-Rcebsfelde, Erich Howald. Räsereibes. 
Lupus horst, Heinrich Alaafsen, Hofbes.-Schadwalde, Hermann Schiente, 
Horbes.-Ieyersvorderkampen^ Willy Schienke, Landwrrt-Zeyersvor- 
derkampen, Herbert Henning, Landwirt-Beyershorst, Heinrich wiebe, 
Gutsbesitzer-Gr. Mausdorf, Lugen Loewen, Gutsbesitzer-Simons- 
dorf, Gskar Sänke, Gutsbefitzer-Simonsdorf.

Tiegenhof, den 2. Februar 1925.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

BeW Sie hWWHGei StemMlMW 
im Fedrm isrs.

Dhne besondere Aufforderung sind abzuführen: 
Fortlaufend:

s) Luxussteuer ((0 v. H. der vereinnahmten Entgelte bei 
Versteigerung, Lieferung aus dem Auslande, privat- 
verkauf von luxussteuerpflichtigen waren) unter gleich- 
zeitiger Zusendung einer besonderen Benachrichtigung 
an das Steueramt — eine Woche nach Eintritt des 
steuerpflichtigen Vorganges — vergl. auch 8 d.

b) Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirtschaften 
(Nachtlokalsteuer) wöchentlich zahlbar bis Mittwoch 
jeder Woche.

c) Einkommensteuerlohnabzug von den zum Ueberweisungs- 
verfahren zugelassenen Betrieben binnen Z Tagen nach 
-er erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bzw. bei täg. 
licher Entlohnung am Freitag jeder Woche.

<j) Lohnsummensteuer (( v. H. der gezahlten Bruttover- 
gütnng an Beamte, Angestellte und Arbeiler) von 
sämtlichen Arbeitgebern binnen 3 Tagen nach erfolg- 
1er Lohn- oder Gehaltszahlung bzw. bei täglicher Ent
lohnung am Freitag jeder Woche.

k Am 10 Februar 1S2S:
s) Allgemeine Umsatzsteuer . ( v. H der im Januar 

1st25 eingenommenen umsatzsteuerpflichtigen Entgelte 
einschl. der zum privatverbrauch aus dem Betriebe 
entnommenen Gegenstände ohne Berücksichtigung der 
erwachsenen Betriebsunkosten.

Die Entrichtung der Steuer in vierteljährlichen 
pauschbelrägen kommt einstweilen noch nicht in Frage.

b) Luxussteuer: (0 v. H. in den nicht unter k genann
ten Fällen.

L Am 13 Februar 1S2S
a) Einkommensteuer-Vorauszahlungen der Gewerbe 

treibenden, Landwirte und freien Berufe, sowie der 
großen Lohn- und Gehaltsempfängers für das Aalender- 
Vierteljahr Januar-März (925, in Höhe des Drei
fachen des im letzten Bescheid festgesetzten Monatsbe
trages oder des Einfachen des im letzten Bescheid 
festgesetzten Vierteljahresbetrages.

d) Körperschaftssteuer - Vorauszahlungen für das 
Aalendervierteljahr Januar-März (925, in Höhe des 
Dreifachen des im letzten Bescheid festgesetzten Viertel
jahresbetrages.

c) VermSgensstener-Dorauszahlungeu für Januar- 
März >925 in Höhe von einem Drittel des Vierteljahres- 
betrages, der im letzten Vermögenssteuerbescheid ange
fordert ist. Steuerpflichtige, deren steuerpflichtiges Vermögen 
nach der letzten Veranlagung (0000 Gulden nicht über- 
steigt, haben vorläufig Vorauszahlungen nicht zu entrichten.

6) Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für Januar-März 
(925 in Höhe des Betrages, der sich aus der Einreihung 
in die Gewerbesteuergruppen bei der endgültigen Veran
lagung für (92H und der für (925 neu festgesetzten 
Jahres-Steuereinheit von 2^00Gulden ergibt. Erhaben
mithin zu zahlen:
Steuerpflichtige in Gr. l 4- 500 "/, 3600 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. l 4- 400 — 3000 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. I 4- 300 °/o — 2^00 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. I 4- 200 °/o — (800 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. l 4- (00 "/o — (200 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. 14- 50 °/o — 900 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr.
Steuerpflichtige in Gr.

I — 600 G. vierteljährlich, 
l! — 300 G. vierteljährlich,

Steuerpflichtige in Gr. lll — (20 G. vierteljährlich,
Steuerpflichtige in Gr. IV — 60 G. vierteljährlich,
Steuerpflichtig« in Gr. V — 50 G. vierteljährlich,

e) Grundwertsteuer und Straßenreinignngsbeiträge für
Januar-März (925 (H. Vierteljahr (92H).
Nur ausdrücklich gewährte Stundungen oder

Ratenzahlungen entblnden von der Einhaltung des
festgesetzten Zahlungstermins.

Danzig, den 30. Januar (925.
(232(9

Der Leiter des Landessteueramtes

Emulsion 
vortreffliches Stärkungs
mittel für den Säugling, 
für die Heranwachsende 
Jugend, wie für die Großen 
z. Bekämpfung v. Schwäche- 
zuständen häufig mit Erfolg 

im Gebrauch.

Achten Sie auf die Schutzmarke.
Zu haben in

Apotheken u. Drogerien.
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Kreisblätter 
Gesetzblätter 

Staatsanzeiger 
werden in unserer Buchbinderei ausgebessert 

und eingebunden.

N. Pech L W. Richert,
Neuteich.

Wellt» ölt
Ihre Drucksachen sauber 
u. schnell ausgeführt haben, 

dann gehen Sie zu

Pech öL Richert,
Neuteich.

Roch zu haben! 
Katholischer 

Katechismus 
für die 

Diözese Ermland 
bei kr. k*veh, wsuisiek.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 7 Neuteich, den"20. Februar 1925.
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses,
Nr. ------------------

Impfung.
Zwecks Aufstellung der Erst- und wiederimpstisten für das 

diesjährige Jmpfgeschäft werde ich, wie im Vorjahre, die erforder
lichen Vordrucke mit den Jmpflisten.von 1924 den Herren Stttir-e»- 
bettiirtett und zugehen lassen und ersuche
s)ötr HrVVeir in die aufzvstellenden Erst-

impstisten auf Grund der Eintragungen im Geburtsregister sämtliche 
im Jahre 1924 geborenen Rinder einzutragen und die Listen mit 
den Impstisten von 1924 den zuständigen OVtsbehordeir zuzu- 
senden. Die Ortsbehörden haben die im Jahre 1924 ohne Erfolg 
geimpften und die in den Jahren 4924 und 1925 zugezogenen und 
noch nicht geimpften oder ohne Erfolg geimpften Rinder darin 
einzutragen und die Listen mit den vorjährigen Listen alsdann mir 
zuzusenden;

b) die Hswott Sohtttteitev, in die Vordrucke der wiederimpf* 
listen sämtliche 1913 geborenen Rinder aufzunehmen, etwa zuge- 
zogene und noch nicht geimpften Rinder darin nachzutragen und 
die Listen mit den vorjährigen Impstisten hier einzusenden.

Auf die Bemerkungen Seite >1 des Listenformulars weise ich noch 
besonders hin. Die Arbeit ist so beschleunigt auszuführen, daß die 
Listen spätestens bis zum 15. ZNLtkz ev. mir zurückgereicht werden 
können. Die Listen muffen auf ihre Richtigkeit von den Ortsvor- 
stehern bezw. Schulleitern bescheinigt sein.

Tiegenhof, den 13. Februar 1925.
Der Landrat

Nr. ^s. ------------------
haushaltsanschläge für die Landschulen.
Die SchttlttSVftttttde ersuche ich, mit der Aufstellung der 

Haushaltsanschläge kür die Schulen alsbald zu beginnen und mir sdie 
sortgFLltisst angefertigten und ausgerechneten Anschläge in -Vei-

Ausfertigung bis zum 5 März spütefteirL zur Prüfung 
und Festsetzung einzureichen. Die Linreichung in drwifttchr* Aus
fertigung ist notwendig, weil ich ein Stück dem Senat vorzulegen 
habe und ein Exemplar bei den hiesigen Akten verbleibt, während 
das dritte der Schulvorstand zurück erhält.

Zur Sitzung find sämtliche Mitglieder des Schulnotstandes ord
nungsmäßig einzuladen. DieFormulare zudenSchulhaushaltsanschlägen 
sind in der L^V-Lsbltttt-vtt^ksrk-i von Pech in LTeuteich 
sowie auch im Ltttt-Vtttsirittt, Zimmer Nr. 19, hierselbst käuflich 
zu haben.

Zu den einzelnen Positionen des Anschlages bemerke ich folgendes: 
Litt 1 ttttb 2: Staatsbeiträge und Beihilfen werden nicht mehr 
gewährt. Linnahmebeträge dürfen mithin hier nicht erscheinen.

8 1) s), e), k) ttttd Die Lehrerbesoldung wrrd einstweilen 
vom Staate in voller Höhe getragen, so daß auch an dieser Stelle 
Beträge nicht einzusetzen find.
Ltt 8 1 b). Die Vergütung für Erteilung des Handarbeitsunterrichts 
darf den Betrag von 2 Gulden pro Stunde nicht übersteigen.
Itt 8 2 a). Für Reparaturen ist ein angemessener, dem baulichen 
Zustand der Schulgebäude entsprechender Betrag vorzumerken.
Litt 8 5 s). Für den Ankauf des Brennmaterials für die Schul- 
klaffen ist der tatsächliche Bedarf einzustellen. Neben Holz können 
auch Rohlen, Torf, Briketts oder andere Brennstoffe von entsprechen
dem Heizwert geliefert werden.
Litt 8 4 g). Hier ist ein größerer Betrag einzusetzen, um den Lehr- 
Mittelbestand und die Bücherei möglichst bald wieder auf den Friedens
stand zu bringen.
Litt 8 4 c). Als Fuhrkosten für den Rreisschnlrat find 20 Gulden 
auszuwerfen.

Tiegenhof, den 12. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Wandergewerbe.

Für das Jahr 1925 hat die Zahl der Antragsteller auf Ertei
lung eines Wandergewerbescheins erheblich abgenommen. Es ist mit 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß ein Teil der Wandergewerbe- 
treibenden, um die Steuer zu hinterziehen, ohne Wandergewerbeschein 
handelt. Ich ersuche deshalb sämtliche Polizeiorgane des Rreises, in 

diesem Jahre ganz besonders scharfe Rontrollen bei den wanderge- 
werbetreibenden vorzunehmen und jeden Fall des unberechtigten Aus- 
übens des Wandergewerbes mir zur Anzeige zu bringen. Die mitge- 
führte Ware ist in der Regel als Sicherheit für die hinterzogene 
Steuer und die zu erwartende Strafe zu beschlagnahmen.

Tiegenhof, den n. Februar 1925.
Der Landrat.

N. 2a. ------------------

vesinsektionsoerfahren bei Viehseuchen.
Der Senat hat auf Grund des Z n Abs. 3 der Anweisung für 

das Desinfektionsverfahren bei Viehseuchen bestimmt, daß außer den 
in H n aufgeführtenDesinfekttonsmitteln auch das von derLhemischen 
Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft in Radebeul-Dresden hergestellte 
Desinfektionsmittel „Rohchloramin-Heyden" als Desinfektionsmittel 
angewendet werden darf. Vertreter der Chemischen Fabrik von Hey
den ist in Danzig Herr S. Raletzki, Hundegaffe 28,11, welcher dort 
ein Fabriklager unterhält.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich um entsprechende Beachtung.
Tiegenhof, den 12. Februar 1925.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Erinnerung betr. Lohnsummensteuer für 
Monat Januar 1925.

Die Herren Ortsvorsteher, soweit säumig, werden hiermit an 
Linreichung des Verzeichnisses der Lohnsummensteuer für Monat 
Januar bestiitturt bis zttitt 25. ö. ZNt» erinnert, andern
falls namentliche Erinnerung durch das Rreisblatt erfolgen wird.

Der Steuerbetrug ist gleichfalls bis zu dem genannten Termin 
an die hiesige Rreiskommunalkaffe abzuführen.

Tiegenhof, den 14- Februar 1925.
Der Dorfitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder
Nr. 4. -------------------

Steueranteile der Gemeinden.
Von der Freistadtsteuerkaffe sind den nachstehenden Gemeinden 

an Rörperschaftssteuer für die Monate Oktober/Dezember 1924 
folgende Beträge überwiesen worden.

Heubuden 99,— G
Ralthof . 201,0s
Runzendorf 22,—
Rl. Lichtenau 2,73
Lindenau 7 2,07
Ließau . . 121,35
Gr. Mausdorf 86,68
Rl. Mausdorf 11,24
Gr. Montau 14,26
Tiegenort 49,46
Tralau............................. 8,71 „

Die Beträge sind auf Gemeindekonto überwiesen worden.
Tiegenhof, den 14. Februar 1925.
Der Borfitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder
Nr. 5. ------------------

KufenthaltsermMelung.
Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehörden und die Herren Land

jäger des Rreises ersuche ich, Ermittelungen nach dem am 31- Au
gust 1882 zu Tabern, Rreis Mohrungen geborenen Arbeiter Franz 
Schroeter anzustellen und mir sofort zu Tgb, Nr. 551 L Nachricht 
zu geben, falls er ermittelt ist.

Tiegenhof, den 11. Februar 1925.

Der Landrat.

UM- Den Postanstalten pieckel, Wernersdorf, Mielenz, Alt
münsterberg, Ließau, Runzendorf, Simonsdorf und Ralthof liegen für 
die Bezieherzahl dieser Bezirke Zettel des Rsukttauses 81e§krieck 
Hermann, I^sutsiett betr. 10 billige Rauftage bei.
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Nr. 5s. Gekörte Kaltbluthengste.
Durch die Körkommission des Danziger Stutbuchs für Kaltblut sind für die Deckperiode 1925 im 

Kreise Gr. Werder die nachstehend bezeichneten Kaltbluthengste gekört worden.
Tiegenhof, den 12. 2. 25.

Der Landrat

l kfd. 
N

r. I Name 
und 

Zuchtbuch- 
nummer

Farbe und 
Abzeichen

Ge- 
burts- 

jähr
Geburtsland

Größe 
in 

Stockm 
cm.

Abstammung

MWväterlicherseits 
b) mütterlicherseits

Name und Wohnort 

des Besitzers

Ort, wo der Hengst 

zum Decken aufgestellt 
werden soll.

1 2 3 4 5 6 7 8 I s
1 Avenir de

Gleiche 4
dunkelbr.Keilst 
b.htf.h.gest.

1907 Belgien 156 2) Charmant de BieveneB2?92H 
b) Mouche de Gleiche B 53459

Albert Friedrich in 
Gr. Lichtenau

Gr. Lichtenau

2 Troubadours Dunkelfuchs 
St., Schn.

1916 Rheinprovinz ,158 2) Troubadour Rh. Ldb.
b) Dachsen R. 8696

Ernst penner in Ließau Ließau

3 Achilles 4 Braun, St. 1919 158 2) Juno R. Z. 428 
b)JdstedtR 3524

walterBielfeldt in Mielenz Mielenz

4 Almansor 5 Fuchs, Bl. 1919 162 -) Bloc R. I. S2
b) Bachmücke R. Z. 9§Z

Paul Sxeckmann in
Altmünsterbe rg

Altmünsterberg

5 Siegfried 7 Fuchs, St., b.
Hinterf. w.

1915 158 unbekannt Ernst Kroehn in Schönau Schönau

6 Hercules 10 Rotsch.,St., h. 
r. w. Fcgel

1917 159 a> Heinz R. Z. IN
b) Stute R. I. 9;-^

Eduard penner II in 
Neukirch

Neukirch

7 Lustig 11 Rappe, 0. Abz. 1914 Belgien 161 2) Parsifal B. 33856
b) Brünette de Herstal B 72943

Bruno Flindt in Lindenau Lindenau

8 Rigo L.,Bl.h.M.u.
Schw.h.l.w.Fff

1918 Ostpreußen 159 unbekannt Heinrich Bergtholdt in 
Orlofferfelde

Orlofferfelde

9 Herold 25 Fuchs, St. 1919 Rheinxrovinz 158 2) Brutus II R 394 
b) Lxigua R 9358

Flindt-Gertzen in
Gr. Mausdorf

Gr. Mausdorf

10 Talis- 
mann 27

Fuchs, St. h. 
bdsts. gest.

1920 Provinz
Sachsen

159 2) Lrbgraf S 25
6) Nota S 3688

Adolf Heise in Rückenau Rückenau

11 Thymian 28 Braun, St., 
Strich, Schn.

1920 158 2) Pirat s. Ldb.
b) Hanna S 3578

Willy Flier in Eichwalde Eichwalde

12 Zöllner
sohn 29

Fuchs, St., 
h. b. Fessel w.

1919 Rheinprovinz 155 2) Zöllner Rh. Ldb.
b) Kasualistin R 43772

Alb. Friedrich in
Gr. Lichtenau

Gr. Lichtenau

13 Gauchos de 
Dion 33

Fuchs, Durchg.
Bl., h. l. gest.

1911 Belgien 161 2) Etoile du Nord B 45008 
b) Mona de Dion B 64434

Emil Klein in Lupushorst Lupushorst

14 Rheingold 35 Braun, Flocke 1916 Rheinprovinz 160 unbekannt Oskar Soenke in
Simonsdorf

Simonsdorf

15 Udo H2 Fuchs, Bl. h. 
M. u. Schw.

1921 Provinz
Sachsen

156 2) Sultan de Hesbaye S 254 
b) Pinaffe S 3324

Hengsthaltungsaenoffen- 
schaft in Lindenau

Lindenau

16 Ebro 44 Braun, Keilst.
Schn.

1921 Danzig 155 2) Egon 6
b) Citrone 6

Gustav Reimer in
Heubuden

Heubuden

17 Nautilus 46 Fuchs, Bl. 1922 Westfalen 156 2) Mansfeld w 454 
b) Meta w 4699

Bruno Albrecht in 
Lindenau

Lindenau

18 wanders- 
mann H7

F.,Bl.,Sch., w. 
Unl.,h.l.gest.w 
Fl.l. a. Bauch

1921 Rheinprovinz 159 2I Biedermann R 438 
b) Karla I R 42259

Alb. Friedrich in
Gr. Lichtenau

Gr. Lichtenau

19 Nacht
wandler 48

Dunkels., 'unr. 
z.d.Aug.einge- 
schl.Bl.w.Fl.a. 
Unterl., l. Htf.

1920 160 2) Mercur III R 654 
b) Filiola R 40374

Emil Lpp in Kl.Lichtenau Kl. Lichtenau

20 Heerführer^ Fuchs, Bl. 1922 159 2) Heermeister R 665 
bl Leniffa R 44783

Oskar Soenke in
Simonsdor

Simonsdorf

21 Lonsul 50 Fuchs, Bl. 1922 157 2) Condor XI R 560 
b) Monovia R 47427

Walter Flindt in Barend Barendt

22 Bläsar 51 Fuchs, gr. Bl. 1922 Schweden 158 2) Gormand des w. Schw. 4086
b) Bläsa Schw. 867

Robert Henning in Brunau Brunau

Nr. 5d.
Bekanntmachung.

^-eVio-ische rr«chOrchtt«s -«V Atotz und rVie-eseVÜte 
iin Gv

Nachstehend wird der Reiseplan für die gemäß Z n der Meß- 
und Gewichtsordnung von 2 zu 2 Jahren vorzunehmende Nacheichung 
zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

AUe Gewerbetreibenden, Landwirte und landwirtschaftliche 
Produkte, Obst, Honig pp. verkaufenden Ligentünrer, Pächter pp. 
landwirtschaftlichen vereine, Großhandlungen, Brennerei-, Molkerei- 
und Mühlenbesitzer oder -Pächter des Kreises, werden hiermit aufge- 
fordert, ihre sämtlichen Meß- und Wiegegeräte im angegebenen Lich- 
termin zur Nacheichung vorzulegen, widrigenfalls gemäß H 22 des 
angeführten Gesetzes Bestrafung der Zuwiderhandelnden und Ein
ziehung der nicht vorschriftsmäßig nacbgeeichten Geräte erfolgt.

Besonders zu beachten ist:
0 Die zur Nacheichung vorgelegten Gegenstände muffen in Kirt 

gereiirigteirr Srrstirirde sein.
2) Schrvev zrr befsV-evitde, eichpflichtige Gegenstände, wie 

Vieh- und Brennereiwagen und nicht Petroleum
apparate, sind L vor dem Termin dem
Gemeindevorsteher zum vermerk in Spalte 8 der Eichliste anzu- 
melden. Ihre Nacheichung erfolgt am Aufstellungsort.

Zu diesen Nacheichungen sind für die Beförderung der Eichge
räte und des Lichbeamten vom Antragsteller auf Anfordern unent
geltlich angemessene Beförderungsmittel zu stellen.
z) Die Formulare zur Eichliste werden demnächst den Gemeinde- 

und Gutsvorstehern vom Landratsamt übersandt. Hierfür werden 
vom Eichamt bei der Abrechnung für jeden halben Bogen 40 p in 
Rechnung gestellt werden.

Die Eichliste ist von den Gemeinde- bezw. Gutsvorstehern in 
den Spalten 4—Hund 8 vollständig auszufüllen und 3 Tage vordem 
Termin von den betreffenden Gemeindevorstehern pp dem Gemeinde
vorsteher des zuständigen Nacheichungsortes zu übersenden, welcher 
«U^EichlistK» -e-rt«chrich»r*rA»brzii-k» dem Eichbeam- 
ten bei seinem Eintreffen inr EiehLskirL zu übergeben hat.

Die für die einzelnen Gemeinden in Frage kommenden Eichtage 
werden allen Gemeindevorstehern pp von dem Eichbeamten durch 
besonderes Formular rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Gemeindevorsteher pp. sind verpflichtet, die in diesem For
mular bekanntgegebenen Eichtermine «rllei, Vsteili-teir ihrer 
Gemeinde rechtzeitig schrifU. zur Kenntnis zu geben und sie auf 
die Folgen bei versäumung dieses Termins besonders hinzuweisen. 

4) Die Gemeindevorsteher pp. der Nacheichungsorte haben für recht
zeitige Bereithaltung des in dem Plan bekanntgegebenen Lichrau- 
mes, sowie für geeignete Unterkunft und Verpflegung des Lich
beamten und eines Lohnhilfsarbeiters zu sorgen und den Eichbeam
ten beider Abhaltung der Eichtage zu unterstützen.



— 23 —

5) Die Eichgebühren werden nach dem Lichtermin von den Gemein
devorstehern pp. an Hand der zugestellten Eichliste eingezogen 
und müssen innerhalb 8 an den Gemeindevorsteher des
Nacheichungsortes in voller Hohe abgeführt sein, welcher den 
Gesamtbetrag aller Eichlisten innerhalb 14 nach Abzug
von zo/o Hebegebühren an die Staatshauptkaffe-Dauzig (Postscheck
konto §05) mit dem vermerk „Eichgebühren" portofrei übersendet.

6) Die Kosten für Gestellung des Eichlokals tragen alle beteiligten 
Gemeinden anteilig nach der Zahl der in der Eichliste aufge
führten Teilnehmer.

7) Die Gemeindevorsteher der Nacheichungsorte haben rechtzeitig für 
geeignetes Fuhrwerk zum Tranzport der Lichausrüstung nach dem 
nächsten Nacpeichungsort zu angemessenem preise zu sorgen und 
auf Anfordern beim Auf- und Abladen Hilfe zu stellen.

Nacheichungsplan.

Lf
d.

 Nr
. 

1

2) Nacheichungsort

b) Bezeichnung d. Hauses

u. Raumes f. d. öffcntl.
Lichtag.

Ortschaften d.Nacheichungs- 
bezirks, aus denen die Teil
nehmer ihre Meßgeräte zum 

öffentlichen Lichtag zu 
bringen haben.

Eichtage

2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

a. Barenhof
b. im Saal des Gast

hauses Rohde
a. Schöneberg
b. im Saal des Gast

hauses Schmidt
a. Neukirch
b. im Saal des Gast

hauses Reich
a. Gr. Lichtenau
b. im Saal des Gast

hauses Schmidt
a. Barendt
b. im besonderenZimmer 

desGasthauses Harder
s. Kunzendorf
b. im Saal des Gast

hauses Mollenhauer
s. Gr. Montan
d. im besonderenZimmer 

desGasthauses SHüle.
s. Wernersdorf
d. im besonderenZimmer 

des Gasthauses Dau.
s. Mielenz
d. im Saal des Gast

hauses Kaschubowski
s. Simonsdorf
d. wird später bekannt 

gegeben
s. Kalthof
b. im Saal des Gast

hauses Reimer
a, Heubuden
d. im Spritzenhaus

s. Gr. Lesewitz
b. im Saal des Gast

hauses Steffen
3. Lindenau
d. im Saal des Gast

hauses Brigmann
a. Marienau
b. im Saal des Gast

hauses Jungius
s. Lupushorst
b. im Saal des Gast

hauses Karsten
s. Lakendorf
d. im Saal des Gast

hauses Löschte
s. Zeyer
d. im besonderenZimmer 

desGasthausesNeumann
s. Zeyersvorderkampen
b. im „ besonderen Raum 

des Gasthanses Thieffen
2. Jungfer
b. im Saal des Gast

hauses Krzcemnicki
s. Grenzdorf B.
b. im Saal des Gast

hauses Sellke

Barenhof, Neumünsterberg, 
vierzehnhuben, Bärwalde, 
Vogtei
Schöneberg, Schönsee

Neukirch, Schönhorst, Neu- 
teicherhinterfeld, Prangenau

Gr. Lichtenau, parschau, 
Trappenfelde,pordenau, Da- 
merau, Kl. Lichtenau 
Barendt, palschau, Ließau

Kunzendorf, Altweichsel,Bie
sterfelde, Renkau, Gnojau

Gr. Montau, Kl. Montan

Wernersdorf, Forstgut,Mon
tan, pieckel

Mielenz, Altmünsterberg, 
Schönau

Simonsdorf, Altenau

Kalthof, Vammfelde, Stadt
felde, Blumstein, Kaminke, 
Warnau
Heubuden

Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, 
Herrenhagen,Jrrgang,Trag- 
heim, Schadwalde
Lindenau, Tannsee, Halb- 
stadt, Niedau

Marienau, Rückenau, Tiege, 
Kl. Mausdorf

Lupushorst. Gr. Mausdorf, 
Horsterbusch, Wolfsdorf, 
Hakendorf, wiedau 
Lakendorf, Neulanghorst, 
Einlage, Krebsfelde, Rosen- 
ort
Zeyer, Stuba

Zeyersvord erkampen

Jungfer, Keitlau, Neudorf, 
Walldorf, Kl. Mausdorfer- 
weide
Grenzdorf B 
Grenzdorf A

v. 16. bis 
21. März

v. 23. bis 
31. März

v. 1. bis 7. 
April 

vom
8. bis 18. 

April 
vom

20. bis 25. 
April 
vom

27.Aprilbis 
2. Mai 
vom

4. bis 7. 
Mai 
vom

8. bis 12 . 
Mai 
vom

13. bis 19. 
Mai 
vom

20. bis 23. 
Mai 
vom

25. bis 3V. 
Mai 
am

2. und 3. 
Juni 
vom

4. bis 11. 
Juni 
vom

12. bis 18. 
Juni 
vom

19- bis 27. 
Juni

v. 29. Juni 
bis

4. Juli 
vom

6. bis 11. 
Juli 
vom

13. bis 15. 
Juli 
am

16. und 17. 
Juli 
vom

18. bis 22. 
Juli 
vom

23. bis 25. 
Juli

Kopf wie vorstehsnd.
22 s. Holm Holm, Stobbendorf vom

b. im besonderenZimmer 27. bis 29.
desGasthausesGrindemann Juli

23 s. Neustädterwald Neustädterwald am
k. im Saal des Gast 30. und 31-

hauses Herrmann Juli
24 s. Tiegenhof 

d. im Saal des
Deutschen Hauses

Tiegenhof, Tiegenhagen, Peters vom
hagen, ssletzendorf. Reinland, 
platenhof, Vrloff. Drlofferselde, 
Zürstenau,

1- bis 22. 
August

25 s. Neureich Neuteich, Tralau, Eichwalde, v. 24. Aug.
b. im Saal des Leske,Trampenau,Neuteichs- bis

Schützenhauses dorf, Mierau, Brodsack 8. Sept.
26 s. Ladekopp Ladekopp,pietzkendorf,Neun- vom

b. im Saal des Gast huben, Bröske 9. bis 12.
hauses Wichmann September

27 s. Reimerswalde Reimerswalde, Neuteicher- am
d. im besonderen Raum walde 14-und 15.

des Gasthauses Fieguth September
28 s. Ticgenort Tiegenort, Kalteherberge, vom

b. im Saal des Gast- Rehwalde, Alten dorf 16. bis 21.
Hauses will September

29 a. Rrunau Brunau, Altebabke, Beyers- vom
b. im Saal des Gast horst, Jankendorf, Küch- 22. bis 26.

hauses „Altes Schloß" werder, Scharpau September
30 a. Fürstenwerder Fürstenwerder vom

b. im besonderenZimmer 5. bis 7.
desGasthauses vanBergen November

Danzig, den 7. Februar 4925.
Eichamt.

veröffentlicht! Die Lichlistenvordrucke gehen den Gemeinden in 
diesen Tagen zu. Ich mache den Gemeinden die Anfnahme sämt
licher am eichpflichtigen Verkehr beteiligten Personen zur Pflicht; sie 
haben gleichzeitig auf vollständige Beteiligung hinzuwirken.

Tiegenhof, den 13- Februar 1925.
Der Landrat

Nc. 6. ------------------
De Dienststunden für unsere Zweigstelle in Nenteich 

werden für den Verkehr mit Sem Publikum wie folgt 
festgesetzt:

Vormittags von 8 bis 12 Uhr 
Nachmittags von 2 bis 5 Uhr

Jeden Sonnabend Nachmittag bleibt die Zweigstelle 
geschlossen.

Tiegenhof, den s6. Februar ^925

Der Vorstand der Sparkasse des Kreises
Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

G öffentliche Steuermahnung.
Die am 10. d.Mts. fällig gewesene allgemeine Umsatzsteuer und die 

Luxussteuer sowie die am 15. Februar fällig gewesene Einkommen
steuer- und Körperschaftssteuer-, Vermögenssteuer- und Gewerbe- 
steuervorauszahlungen, ferner die Grundwertsteuer und Straßenrei- 
nigungsbeiträge für Januar/März 25 sind bis zum Februar für 
die Umsatz- und Luxussteuer, bis zum 22. Februar d. Js. einschl.für 
die übrigen vorstehend genannten Steuerarten an die unterzeichneten 
Steuerkaffen, die Steuerhilfsstelle Tiegenhof oder an die nach der 
Bekanntmachung vom 3. 1. 24 bis zum 18. Februar 4925 zur An- 
nähme berechtigten Kassen der Gemeinden Zoppot, Oliva, Ohra und 
Neureich zu entrichten. Nach genanntem Tage werden außer den Ge
bühren vom Fälligkeitstage an 10/0 Zinsen monatlich erhoben.

Es wird darauf hingewiesen, daß trotz Linlegung von Rechts
mitteln 5" leiste«* ist.

vom 23. Februar ab werden die Rückstände, soweit nicht Stun
dung gewährt ist, kostenpflichtig beigetrieben. Bei Zusendung auf 
bargeldlosem Wege oder durch die Post hat die Einzahlung unter 
genauer Bezeichnung des Absenders und des Steuerzeichens so recht
zeitig zu erfolgen, daß der Betrag spätestens am 23. Februar der 
Kasse zugeführt ist, widrigenfalls die V«itVeib*ri«A-kostei* fällig 
werden und miteinzusenden find.

Diese Bekanntmachung gilt als Mahnung im Sinne des Z 27 s 
des Steuergrundgesetzes vom is. Dezember 4922.

Mahnung des einzelnen Steuerschuldners erfolgt nicht. 
rr^ff^«rsttt«*d^*« «ritt vo«* rtts««t«s rveVk-
tLgttch 8—12 /z vorn*

Danzig, den 16. Februar 1925.

Städtische und Freistadtsteuerkaffe.
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Die Wahl für den nach dem Turnus ausscheidenden Repräsen

tanten des Montaner Bezirks findet am
Donnerstag, den S LNLrz

auf dem Bahnhof in Simonsdorf, nachmittag 2^/2 Uhr, statt. Die 
Herren Gemeindevorsteher dieses Bezirkes werden ersucht, je einen 
mit Vollmachten versehenen Deputierten zu entsenden.

Das Repräsentanten-Kollegium der 
Gr Werderkommune.

M. Schroedter.

! 8NIL

Verdingung.
Für den Neubau eines

Zollamtes in Kalthos sind die Maurer
und Zimmer-Arbeiten

öffentlich zu vergeben.
Die Verdingungs-Unterlagen sind beim unterzeichneten 

Hochbauamt gegen einen Betrag von je 5 G in den Dienst
stunden von 1/28 bis 1/24 Uhr erhältlich.

verdingungslrrmin: Sonnabend, den 28. Februar sst25 
s2 Uhr mittags.

Staatl. Hochbauamt l.
Danzig, Pfefferstadt 33/35.

Kompensierter 

0reli8lrom - ^iolor 
(^s^nckronmoton)

L0S — 1

oiisi-
l). ?. sowie ^uslunäspateute soZem.

Kompeosiefter ^lotor kür 7,5 vrebrskl: 1500, in tropf- 
vallsersickerer Xuskükruvx

Osrinxsr ^skrprsis xvxonÜber 
N0inrs1en Vrekstrommotorvn

lin Setoist»« iviotsLliaftUckstsv 
Ooekstooininotoo l

Von 2—12 ab 1^a§er lieferbar.
Orüüere I^eistun^ea bis ru 
einigen 100 auk ^vfraxe.

Vsotvstso r

Otto I I
In§6Nl6urbur6Lll-Osn2i§ 

poßZsopkukI 22/23 rsrasvr. 630.

Der 

Tanzkursus 
für

Vorgeschrittene 
beginnt in nächster Woche 
Anmeldungen an da» Deutsche 
Haus Neuteich erbeten.

Tanzakademie
Tmml L IMm.

Alleinstehender 

Maurer
36 Jahre, in allen Arbeiten 
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nisse sind vorhanden.
Dffrt. b. a. d. Geschäftsst. d. 
Bl. unter Nr. sOO.

Kreis blätter 
Gesetzblätter

Staatsanzeiger 
werden in unserer Buchbinderei ausgebessert 

und eingebunden.

R. Pech 6 W. Richert,
Neuteich
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 8 Neuteich, den 26. Februar 1925.
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------
Beratungsstellen -es Ureiswohlfahrtsamtes.

im Kreishause an jedem Mittwoch
nm 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um i l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

rTeirteich im Waisenhaus Dienstag, den 3. März 1925 nachm. 
um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Irrirgfe* Gasthaus Rremze, den 10. März 1925,
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

ttrrnzen-SVf Gasthaus Moldenhauer, den 17. März 1925 
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

St-bbend-vf in dpr Schulebei Herrn Hohmuth, den 2^.Märzi925, 
um 2 Ühr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event, die Aufnahme in die Staat

liche Frauenklinik Danzig-kangfuhr als Hausschwangere vermittelt. 
Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigsten 
H Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 18. Februar 1925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Unterfuchungstermine f.wandergewerbepferde.

Für den Monat März d. Js. werden für die Untersuchung der 
im Wandergewerbe benutzten Pferde die nachstehenden Terinine 
festgesetzt:
1. LisK-irtzof, Montag, den 2. März, vormittags 9 Uhr, vor der 

Wohnung des Herrn Regierungs- und veterinärrats,
2. Stinoiis-oVs, Montag, den 9. März, mittags 1 Uhr, vor dem 

Bahnhof,
3. NeirteLch, Freitag, den 27. März, mittags 12^ Uhr, vor dem 

Hotel Deutsches Haus.
Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich, die vorstehenden 

Termine ortsüblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 2;. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 2s. ------------------

Bekanntmachung.
Die Listen der zur Handwerkskammer wahlberechtigten Innun- 

gen und Gewerbevereine liegen vom 25. 2. bis 3. 3. 1925 zur Ein
sicht der Beteiligten im Zimmer 1? des Regierungsgebäudes in 
Danzig aus. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Listen 
erfolgt in der nächsten Nummer des Staatsanzeigers. Um spätere 
Beanstandungen der Wahlen zu verhüten, werden die Ortsvorstände 
ersucht, für Bekanntgabe der Auslegung der Listen in ortsüblicher 
Weise durch einen entsprechenden Hinweis Sorge tragen zu wollen.

Tiegenhof, den 24. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Fernsprechanschlutz.

Das Kommando der Schutzpolizei in Tiegenhof ist nunmehr an 
das Fernsprechnetz des Landratsamtes angeschlossen und unter Nr. 
83 zu erreichen.

Tiegenhof, den 20. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 3a. ------------------
Telefonischer Unfallmeldedienst.

Besondere Vorkommnisse in letzter Zeit lassen erkennen, daß der 
von der Post- und Telegraphenoerwaltung eingerichtete Unfallmelde
dienst einen großen Teil der Bevölkerung wenig bekannt ist, oder von 
ihr nicht richtig verstanden wird. Zur allgemeinen Aufklärung sollen 
deshalb die nachstehenden Ausführungen dienen.

Die im Fernsprechbuche durch den Vermerk „Um" als Unfall
meldestellen gekennzeichneten Anstalten sind außerhalb der gewöhn

lichen Dienststunden, namentlich zur Nachtzeit zur Annahme, Beför
derung und Zustellung von Unfallmeldungen verpflichtet, sofern die 
Betriebs- und örtlichen Verhältnisse die Herstellung der Verbindungen 
ermöglichen.

Unfallmeldungen sind Gespräche und Telegramme, die außerhalb 
der Dienststunden vermittelt werden, wenn fie bezwecken,
s. in dringenden Fällen den Arzt, den Tierarzt, die Hebamme oder 

andere Sanitätspersonen Herbeizurufen oder zu befragen sowie 
Arzneimittel zu beschaffen.

b. geistlichen Beistand für Schwerkranke herbeizuholen.
c. in Fällen gemeiner Gefahr, insbesondere bei Feuersbrünsten und 

Überschwemmungen, Hilfe herbeizurufen oder vor solcher Gefahr 
zu warnen, z. B. Hochwaffernachrichten,

ä. Störungen elektrischer Hochspannungsleitungen zu beseitigen oder 
die mit solchen Störungen verbundenen Gefahren abzuwehren.

e. bei verbrechen oder vergehen, sei es zur Abwehr der Straftat 
selbst oder deren Folgen, sei es zur Feststellung, Verfolgung 
oder Festnahme des Täters, Hilfe herbeizuholen.

k. die zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bestimmten ver
bände auf Anordnung der zuständigen Leiter in Bereitschaft zu 
halten oder aufzurufen.

Die Unfallmeldungen find bei der Vermittelungsstelle oder der 
öffentlichen Sprechstelle aufzugeben. Die Teilnehmersprechstellen dürfen 
außerhalb der Dienststunden ihrer Vermittelungsstelle zu Unfallmel
dungen nur benutzt werden, wenn fie auf Grund besonderer Verein
barung in den Unfallmeldedienst einbezogen find.

Die Telegraphenverwaltung leistet für das Zustandekommen der 
Unfallmeldungen keine Gewähr, auch hat sie Nachteile, die aus einer 
unrichtigen oder verspäteten Ausführung entstehen, nicht zu vertreten,

Tiegenhof, den 23. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
Unterstützung für Zivil-linde.

wie aus einigen hierher gelangten Anfragen hervorgeht, sind 
die Bestimmungen über Gewährung laufender Unterstützungen an 
Zivilblinde nicht überall bekannt. Ich mache daher darauf aufmerksam, 
daß nach der Verordnung vom 26. 10. 1923 (Gesetzbl. Seite 1125) 
in der Fassung -er Verordnung vom 19. 9. 1924 (Gesetzblatt Seite 
424) bedürftigen Zivilblinden eine Unterstützung zusteht, welche im 
Höchstbetrage so zu bemessen ist, daß das Gesamtjahreseinkommen 
den Betrag von 300 Gulden erreicht. Im Höchstfälle ist also eine 
Rente von 25 Gulden monatlich zu gewähren. Im übrigen wird auf 
die nachstehend abgedruckten Bestimmungen der Verordnung vom 26. 
10. 1923 verwiesen.

Die Zahlung erfolgt durch die Gemeinden, denen die Freie Stadt 
Danzig 80 vom Hundert der verauslagten Beträge erstattet. Die 
Nachweisungen über die erstattungsfähigen Beträge sind bis zum s. 
j. Mts. unter Benutzung der Formulare für die Lrstattungsanträge 
der Kleinrentnerbeihilfen dem Kreiswohlfahrtsamt hier einzureichen. 
Im übrigen ist die Ausführungsverordnung vom 25. 9. 1922 (Gesetz
blatt für 1922 Seite §35) sinngemäß zu beachten»

Tiegenhof, den 21. Februar 1925.
Der Vorsitzende des Kreis Wohlfahrtsamtes.

Sev von Reuter* «rrr» drv ste.
«er rtrr« rvrvtbestäir-iKe Reetziririrsseiirtz«tt Von* 
26. 10. 1923.

Auf Grund des H 9 Abs. 2 des Gesetzes über eine wertbe
ständige Rechnungseinheit in Danzig vom 20. 10. 1923 — Gesetzbl. 
S 1067 — und tz 1 Ziffer V des Gesetzes über Aenderung von 
Geldbeträgen in der Sozialversicherung vom 3i«Ianuar 1923 — (Ge
setzbl. S. 181 — wird folgendes bestimmt:

Artikel 1.
Der tz 2 des Gesetzes über Notstandsmaßnahmen zur Unter

stützung voll Rentenempfängern der Invaliden- und Angestelltenver- 
sicherung in der Fassung der Verordnung vom 29. 8, 1923 — Ge
setzbl. S. 906 — abgeändert durch das Gesetz zur Abänderung des 
Gesetzes über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Renten
empfängern aus der Invaliden- und Angestelltenversicherung vom 12. 
Oktober 1923 — Gesetzbl. S. 106^ — erhält folgende Fassung:
1. Die Unterstützung ist nach den Umständen und im Höchstbetrage 

so zu bemessen, daß das Gesamtjahreseinkommen des Empfängers
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einer Invaliden- und Altersrente sowie des Empfängers von 
Invaliden-, Witwen- und waisenunterstützung (Invaliden, Wit
wen und Waisen von Arbeitern und Angestellten ehemaliger 
Staats- und Reichsbetriebe) den Betrag von 300 Gulden, einer 
Witwen- oder Witwerrente den Betrag von 1?4 Gulden, einer 
Waisenrente den Betrag von 90 Gulden erreicht.

2. Entsprechende Unterstützungen sind an Empfänger von Ruhegeld 
oder Hinterbliebenenrente aus der Angestelltenversicherung zu ge
währen, an Witwen jedoch nur, wenn sie Invalide im Sinne der 
Invalidenversicherung (H 1258 Abs. 2 der Reichsversicherungsord- 
nung) sind.

z. Die Unterstützung wird halbmonatlich gezahlt, die Grenze für das 
Einkommen der Empfänger einer Invaliden- oder Altersrente 
ist für den Zahltag zu errechnen.

4. Die Gemeinde ist -berechtigt, an Stelle der halbmonatlichen Zah
lungen den Unterstützungsbetrag für den ganzen Monat im vor
aus in Sachleistungen zu gewähren. Macht sie von diesem Recht 
nur teilweise Gebrauch, so ist die Zahlung für die 2. Monats
hälfte entsprechend zu kürzen. .
Hat der Empfänger Rinder unter 15 Jahren, die nicht auf Grund 
der Reichsversicherungsordnung, des verstcherungsgesetzes für An
gestellte oder des Reichsversorgungsgesetzes oder anderer Militär- 
versorgungsgesetze eine Rente beziehen, so erhöht sich die für das 
Gesamteinkommen anzurechnende Grenze für jedes Rind um 1 
Gulden, für den erwerbsunfähigen unterhaltsberechtigten Ehe
gatten im Hausstand des Rentenempfängers um 2 G für den Monat.

6. Das Arbeitseinkommen der Empfänger von Renten oder Ruhe
geld bleibt bis zur halben Höhe des Gesamteinkommens nach 
Abs. 1, das der Empfänger von Witwen- und Waisenrenten in 
voller Höhe außer Ansatz.

7. Bis zu r/g des Gesamteinkommens nach Abs. 1 sind nicht anzu- 
rechnen, Bezüge auf Grund des Reichsversorgungsgesetzes oder 
anderer Militärversorgungsgesetze aus der knappschaftlichen Ver
sicherung, aus öffentlichen oder privaten versicherungsunterneh. 
mungen, aus privaten Unterstützungseinrichtungen sowie aus Spar
guthaben. Die Bezüge der Hinterbliebenen sind hierbei zusammen- 
zurechnen. Einkommen auf Unterstützung durch Angehörige ist auf 
das Gesamteinkommen in soweit nicht anzurechnen, als es über 
die gesetzliche Unterhaltspflicht oder vertraglich übernommene Ver
pflichtungen hinausgeht.

8. sind den Empfängern einer Rente aus der In
validen- und Angestelltenverficherung gleichgestellt.

Artikel 2.
Die Zahlung der Unterstützung an Empfänger aus der Inva

liden- und Altersversicherung fällt fort, sobald die Renten aus dieser 
Versicherung in Gulden bezahlt werden, dasselbe ist bei den Renten 
aus der Angestelltenversicherung der Fall.

Artikel 3.
Diese Verordnung tritt am 4. November 1925 in Kraft.

Danzig, den 26. Oktober 1923.
Der Senat der Kreter» Stadt Danzig.

Sahm. Dr. Schwartz.
Nr. 5. ------------------

Satzung der landwirtschaftlichen verufsge- 
nofsenschaft Freie Stadt Danzig.

Die Satzung der landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft Freie 
Stadt Danzig in der ab 1. Januar 1925 gültigen Fassung ist bei 
den Ortspolizeibehörden niedergelegt und kann dort von Interessenten 
eingesehen werden.

Tiegenhof, den 20. Februar 1925.
Der Kreisausschutz -es Kreises Gr. Werder als 
Sektion-vorstand der land« Berufsgenossenschaft 
______________ Freie Stadt Danzig.______________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
wir beabsichtigen, zum 1. April d. Is. die Stelle eines

Rieselfeldaufsehers
auf dem Stadt. Rieselgut bei Danzig-Heubude zu besetzen. Bedingung: 
Landwirtschaftliche Erfahrung, Verständnis für Bau und Unterhal
tung. Landwirtschaftliche Be- und Entwässerungseinrichtungen, sicheres 
Auftreten und Schreibgewandtheit. Dienstwohnung nebst Gartenland 
vorhanden. Bewerbungen mit vergütungsansprüchen, Lebenslauf und 
Zeugnisabschriften sind zu richten an das

Stadt. Kanalbauamt. Danzig, Pfefferstadt L3/S5.
Bekanntmachung.

Die Gemeinde- und Gutsvorstände des hiesigen Amtsbezirks 
werden hierdurch ersucht, die summarischen Mutterrollen zur Berich
tigung dem Ratasteramt-Tiegenhof einzusenden.

Tiegenhof, den 19. Februar 1925.
Kaiafteramt

GvmLtztsirirs -SV ELuksrirrirSir- irrn- LtörpSVsch-rfLs-

tVeLbeir-Sir und LuudrviVte ub 1 Iuuuuv 192S
Durch Senatsbeschluß vom 20. Februar 1925 sind die Ein

kommen- und Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen von Handel-, Ge
werbetreibenden und Landwirten für das 1. Vierteljahr 1925 und die 

folgende Zeit bis zur Zustellung des endgültigen veranlagungsbe- 
scheides für 1924 auf 2/g der in der Bekanntmachung des Landes
steueramtes vom 30. Januar 4925 angegebenen Höbe ermäßigt, so
weit nicht den Steuerpflichtigen auf Einzelanträge bereits vom zu
ständigen Steueramt eine weitergehende Ermäßigung vom 1. Januar 
1925 ab bewilligt ist.

Die Auswirkung dieses Beschlusses sei an folgendemBeispiel erläutert:
Für Dezember 1924 

waren zu zahlen:

50 G

Für 1. Vierteljahr 1924 
waren bistzSV zu 

zahlen: 
150 G

Für 1.Vierteljahr 1925 
sind ZStzt z»r 

zirtzlSir:
100 G

200 G 600 G 400 G

100 G 300 G 
der Betrag ist durch be
sonderen Bescheid des 
Steueramtes ermäßigt 

auf
240 G

200 G

100 G 300 G
der Betrag ist durch be
sonderen Bescheid des 

Steueramtes auf 
150 G ermäßigt.

150 G

Die Vorauszahlungen für das 1. Vierteljahr 1925 sind bereits 
15. Februar 1925 fällig geworden; sie sind in der ermäßigten Höhe 
umgehend ohne erneute Aufforderung an die Steuerkasse abzuführen.

Steuerpflichtigen, die für das 1. Vierteljahr 1925 bereits Zah- 
lungen in ursprünglicher Höhe geleistet haben, werden die nach vor
stehendem zuviel gezahlten Beträge für das 2. Vierteljahr 1925 gut
geschrieben. Barrückzahlungen sind nicht zulässig.

Sämtliche bis 20. Februar eingegangenen Einzelanträge von 
Handel-, Gewerbetreibenden und Landwirten auf Ermäßigung der 
Einkommen- und Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen gelten, soweit 
die Entscheidung nicht bereits den Steuerpflichtigen mitgeteilt ist, 
durch diese Anordnung als erledigt.

Bei sonstigen personell, die zu Einkommensteuer-Vorauszah
lungen herangezogen sind (Aerzte, Rechtsanwälte, große Lohn- und 
Gehaltsempfänger), findet eine Ermäßigung der bisherigen Voraus
zahlungen nur auf besonderen Antrag statt.

Danzig, den 20. Februar 1925.
Der Letter des Landessteueramtes.

Besteuerung von Arbeitnehmern im veutsch- 
vanziger Grenzgebiet.

Durch vereülbarnng mit dein Herrn Präsidenten des Landes- 
finanzamtes Königsberg sind zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
in Zukunft diejenigen Danziger Arbeitnehmer, die eine Arbeitstätig- 
keit in einem an den Freistaat grenzenden Bezirk des Deutschen 
Reiches ausüben, von jeglicher Steuerzahlung an das Deutsche Reich, 
insbesondere von dem deutschen Lohnabzug, befreit, sobald sie dem 
deutschen Finanzamt oder ihrem deutschen Arbeitgeber eine Beschei
nigung darüber vorlegen, daß ihr. Wohnsitz im Gebiete der Freien 
Stadt Danzig liegt und sie zur Danziger Einkommensteuer herange
zogen werden. Derartige Bescheinigung werden auf Alltrag von dem 
Steueramt ll, Danzig, Promenade 9, ausgestellt.

Entsprechend ist im umgekehrten Falle zu verfahren. Im Deut
schen Reiche wohnhafte Arbeitnehmer, welche im Freistaatgebiet 
tätig sino, sollen der Danziger Besteuerung, insbesondere dem Lohn
abzug, nicht unterworfen werden, wenn sie ihrem Arbeitgeber bezw. 
dem zuständigen Steueramt ll eine Bescheinigung der Finanzämter 
Llbing, Marienburg oder Stuhm darüber vorlegen, daß sie in 
Deutschland wohnhaft sind und zur deutschen Einkommensteuer her
angezogen werden.

Die Danziger Arbeitgeber werden auf die obigen Bestimmungen 
ganz besonders hingewiesen.

Danzig, den 12. Februar 1925.
Der Letter des Landessteueramtes.

Vermögenssteuer-Vorauszahlungen für 1925
Die Vermögenssteuer-Vorauszahlungen für das l. Vierteljahr 

1925 sind in der durch Bekanntmachung des Landessteueramts vom 
30. Januar 1925 veröffentlichten ermäßigten Höhe bereits am 15. 
Februar 1925 fällig geworden. Sie sind ohne Rücksicht auf etwa 
schwebende Ermäßigungs- oder Stundungsanträge hinsichtlich der Ver
mögenssteuerschuld 1923/24 unverzüglich an die Steuerkässe abzuführen.

Danzig, den 20. Februar 1925.
Der Letter des Landessteueramtes.

In der rvivtsch östlich Sir LV-rtterrschrrlS rNStAShte«, 
Landkreis Königsberg 

beginnt am 15. April
ein neuer rNaidSiBlShi-s-riis füv FrrnAS ML-chSn mit 
Lyceum- oder höherer Tüchterschulbildung. preis für Lebensunter
halt und Unterricht vierteljährlich 300 Mark. Näheres durch die 
Schulvorsteherin.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

____________________________________ Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. y Neuteich, den L März IY25
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------
Allgemeine Verfügung über die Höhe der 

Haftkosten
vom 16. Februar 1925.

Der zuletzt durch die Allgemeine Verfügung vom 2h. November 
1923 (Staatsanzeiger 1923 Teil I S. 7^9) festgesetzte Haftkostensatz 
für die eine Zuchthaus-, Gefängnis- oder Haftstrafe verbüßenden 
Personen, sowie für die Untersuchungs-, Zivilhast- und polizeige- 
fangenen wird vom l. Januar 1925 ab auf 2 G. für die Festungs- 
gefangenen auf G für den Tag neu festgesetzt. Bei Selbstver- 
pstegung ermäßigt sich der Say für Festungsgefangene auf 2 G, im 
übrigen auf 1 G.

Danzig, den 16. Februar 4925.
Der Senat der freien Stadt Dan)ig

Dr. Ziehm. Dr. Frank.
veröffentlicht. Die Festsetzung vom 24. 11. 1923 ist im Kreis- 

blatt Nr. 5o von 1923 veröffentlicht.
Tiegenhof, den 28. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 2. ------------------

Ztaudeichverband pieckel.
Auf den Antrag Beteiligter hat der Senat die Neuwahl des 

Vorstandes für den Staudeichverband pieckel angeordnet und mich 
zum Kommissar für die Durchführung des Wahlverfahrens ernannt.

Nachdem ich die gemäß Z 4 des Statuts der Wahl zu Grunde 
zu legende Stimmliste habe anfertigen lassen, gebe ich hiermit be
kannt, daß die Stimmliste nach Herausgabe dieses Kreisblatts vier 
Wochen lang im hiesigen Kreishause, Zimmer Nr. 19, zur Einsicht 
der Beteiligten ausliegt, und daß etwaige Anträge auf Berichtigung 
der Liste innerhalb der obigen Frist bei mir angebracht werden können.

Tiegenhof, den 25. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Verkehr mit Vampfpflügen.

Ich weise darauf hin, daß nach den bestehenden Bestimmungen 
zur Beförderung von Dampfpflügen auf öffentlichen wegen die vor
herige Erlaubnis des Landrats erforderlich ist. Die Erlaubnis ist 
für jedes Kalenderjahr neu nachzusuchen. Anträge für das laufende 
Jahr sind umgehend nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 2. März 192s.
Der Vorfitzende des Kreisausschufies.

Nr. ------------------
Fleischbeschau

Die Gemeinde Lindenau ist mit sofortiger Wirkung von dem 
Fleischbeschaubezirk Neuteich abgetrennt und dem Fleischbeschaube
zirk Lnpushorst iFleischbeschauer Flade-Lupushorft) zugeteilt. Stell
vertreter des Fleischbeschauers Flade ist der Fleischbeschauer Falk in 
Wolfsdorf-Nogat.

Tiegenhof, den 27. Februar 1925.
Der Landrat

Nr. 5. -----------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen und binnqn 1^ Tagen hierher mitzuteilen, ob ein Melker 
Gerhard Höpfner iHeppner) dort wohnhaft ist, evtl. wohin sich der
selbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 25. Februar 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 6. ------------------

Ausenthaltsermittelung.
Die Schülerinnen Frida Gränz und Gertrud Tuchel aus Schnaken- 

burg sind am 11. d. Mts. nach Vorübung eines Diebstahls von der 
Schule aus losgegangen und halten sich verborgen.

Die Herren Ltmt--, Gemein-S- und Ettt-v-VstohOV so
wie meines Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach
dem verbleib der Kinder anzustellen, sie im Lrmittelungsfalle dem 
Amtsvorsteher in Schiewenhorst auf dessen Kosten zuzuführen und mir 
Bericht zu erstatten.

Frida Gränz, geb. 5. 10. 1910, ca. 1,40 m groß, schwarze Haare, 
blasses Gesicht, ist bekleidet mit hellkariertem Kleid, schwarzer 
Taille, grauem Unterrock, weißen Beinkleidern, schwarzen Strümpfen 
und schwarzen Halbschuhen.
Gertrud Tuchel. geb. 3. 2. 1909, mittlere Statur, dunkles Haar, blasses 
Gesicht, ist bekleidet mit dunklem Kleid, dunkler Schürze, grauen 
Beinkleidern, schwarzen Strümpfen und schwarzen Lederschuhen.

Tiegenhof, den 28. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 7. ------------------

Steueranteile der Gemeinden
Seitens der Freisiadtsteuerkasse sind den nachstehenden Gemein

den als Anteil an der Luxussteuer für die Zeit vom 5. Oktober — 
31. Dezember 192^ folgende Beträge überwiesen worden:

1 .) Altenau 2^,59 G
2 .) Fürstenau 5,45
3 .) Jungfer 0,03
4 .) Kunzendorf 0,20
5 .) Lakendorf o,O8 „
6 .) Kl. Lichtenau 0,57 „
7 .) Lindenau 0,2z „
8 .) Marienau . 3,so ,,
9 .) Kl. Mausdorferweide 9,00 „

10 .) Pieckel ' 186,95 „
11 .) Schöneberg 12,21 „
12 .) Schönau 59,73 „
13 .) Simonsdorf 1,39 „
1H.) Tiegenort . 58,43 „

Die Beträge sind auf Gemeindekonto überwiesen.

Tiegenhof, den 27. Februar 1925.

Der Vor fitzende de» Kreisausschufies des 
Kreises Gr Werder

Nr. 8. ------------------

Belobigung.
Der Kaufmann Samuel Folchert in Schöneberg, Mitglied der 

dortigen freiwilligen Feuerwehr, hat sich beim Löschen des Brandes 
bei dem Mühlenbesitzer Klein in Schönebecg am 16. Januar d. Js. 
durch schnelles und unerschrockenes Eingreifen besonders ausgezeichnet.

Ich bringe dies hiermit gern zur öffentlichen Kenntnis.

Tiegenhof, den 27. Februar 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschufies.
N 9. ------------------

Personalien.
Für den Amtsbezirk Gr. Mausdorf ist anstelle des verstorbenen 

Hofbesitzers Johannes Froese in Gr. Mausdorf der Landwirt Otto 
Froese daselbst als Schiedsmann zur Abschätzung von Seuchenvieh 
für den Rest der bis 1926 laufenden Wahlperiode gewählt worden.

Tiegenhof, den 2. März 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschufies

Nr. ^0. --------------- --
Bestätigung.

Der Förster Schneekloth in Montau ist von mir als Jagdschutz- 
beamter für die zur Feldmark pieckel gehörige 21,28,08 ka große 
sogenannte Weremba bestätigt worden.

Tiegenhof, den 25. Februar 1925.

Der Laudrat.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 10 Neuteich, den 12. März 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. (. ------------------

Maul- und ttlauenseuche 
Vretzserrch-irpslizeiLichr UnoV-riui*s

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der KK 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Rindviehbestande des Hofbesitzers Eduard 

woelke in Schönste der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche amts- 
tierärztlich festgestellt ist, werden
s) eilt Sperrbeznk, umfassend die geschlossene Ortschaft Schönste nörd

lich der Lhauffee Ladekopp-Schöneberg,
b) ein Beobachtungsgebiet, umfassend alle übrigen zur Gemeinde 

Schönste gehörigen Ländereien und Gehöfte, sowie das Gebiet 
welches innerhalb der folgenden Grenzen liegt: im Norden Schöne- 
berger vorflut, im Osten nach Süden Linau und Damerauer vor. 
flut bis zur Straße Ladekopp-Schöneberg, im Süden von der 
Damerauer vorflut Straße Ladekopp-Schöneberg bis zur Schöne- 
berger Vorflut, im Westen Schöneberger Vorflut

gebildet.
8-.

Auf das Sperr- und Beobachtungsgebiet findet die viehseuchen- 
polizeiliche Allordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. 
April 1914 labaedrucktimSonderkreisblattNr. 46für 1921)Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpoli;eiliche Anordnung trut mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wem: sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß H 74 Absatz 1 Nr. z des viehseuchen- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von Z0 bis zu 6000 
G, im übrigeil auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
G oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 7. März 1925.
Der Landrat

Nr. ^2. ------------------
Herdbuchauktion

Infolge Auftretens der Maul- und Klauenseuche im hiesigen 
Kreise sind vom Senat — Gesunoheitsoerwaltung — für die jAbhal- 
tung der Zuch^viehauktion der Danziger herdbuchgesellschaft am 18. 
d. Mts. unter anderem die nachstehenden Bestimmungen festgesetzt: 
1«) Der Auftrieb von Klauentieren zur Auktion aus Sperr- und Be- 

obachtungsgebieten darf nicht erfolgen.
2.) Für diejenigen Gehöfte der Ortschaften Scpöneberg, Neumünster- 

berg, Neunhuben und Ladekopp, aus welchen Klauentiere der 
Auktion zugeführt werden sollen, ist eine durch den zuständigen 
Regierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms in Tiegenhof vorzu- 
nehmende Linzeluntersuchung des gesamten Klauentierbestandes 
vorgeschrieben.

Tiegenhof, den 10. März 1925.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Bekanntmachung.

Durch Bekanntmachung vom 3. Mai 189z (Amtsblatt 1893, Seite 
213, Ziffer 330) ist in der Trotzen Liirirrr

die Gewäfferstrecke 100 m südlich von der Südspitze der Insel 
bei Beiershorst bis 100 m nördlich von der Südspitze der Insel, 
also eine Strecke von 400 m Länge und etwa 200 m Breite von 
Ufer zu Ufer

für die Zeit vom 1. April bis einschl. 15. September j. Js. zu einem 
erklärt worden.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Do
mänen und Forsten ändere ich hierdurch die Grenzen dieses Schon- 
reviers dahin ab, daß letzteres fortan während der vorgenannten 
Zeit auf den westlichen Linauarm beschränkt bleibt, der östlich von 
der Insel gelegene Arm dagegen für den Fischfang gänzlich freige- 
geben wird.

Die neuen Grenzen des Laichschonreviers werden durch Tafeln 
mit entsprechender Aufschrift kenntlich gemacht.

Danzig, den 26. Februar 1913.
Der ReKieruirgs-H-Väst-ent

vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntnis gebracht unter Hinweis darauf, daß gemäß Z 127. Ziffer 6 
des Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916 bei Zuwiderhandlung eine 
Bestrafung bis zu 300,— G bezw. haft erfolgt.

Tiegenhof, den 2. März 1925.
Der Landrat.

Nr 3. ------------------
KufenthaUsermittelung

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen und binnen 14 Tagen anzuzeigen, ob ein Melker Paul Sa- 
nowski dort wohnhaft ist, eventl. wohin sich derselbe abgemeldet hat. 
Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 9. März 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. H. ------------------
Erinnerung betr. Lohnsummensteuer für 

Monat Februar l925.
Die Herren Ortsvorsteher, soweit säumig, werden hiermit zur 

Vermeidung namentlicher Erinnerung durch das Kreisblatt au uin- 
Seheirde Erreichung des Verzeichnisses der Lohnsummensteuer für 
Monat Februar erinnert.

Der Steuerbetrag ist gleichzeitig an die hiesige Kreiskommunal- 
kaffe abzuführen.

Tiegenhof, den 7. März 1925.
Der Borfitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder
Nr. Ha -----------------

Erinnerung betr. Lohnsummensteuer für 
Monat Januar 1925.

Die Herren Ortsvorsteher in:
Altmünsterberg, Altendorf, Beiershorst, Blumstein, Damerau, Eich
walde, Grenzdorf A, Jankendorf, Ließau, Mielenz, Montauerforst, 
Neulanghorst, Neustädterwald, pletzendorf, Reinland, Schönau, 
Schöneberg, Schönhorst, Stadtfelde, Tiegenhagen, Trampenau, 
Vogtei, Wernersdorf und Zeyer

werden bei Vermeidung kostenpflichtiger Erinnerung nochmals an 
Einreichung des Verzeichnisses der Lohnsummensteuer für Monat 
Januar bis spätesten» zürn 20. d. Mt» erinnert.

Der Eingang des Steuerbetrages wird gleichfalls bestimmt in 
der vorgenannten Frist erwartet.

Tiegenbof, den 9. März 1925.
Der Borfitzende des Kreisausschufses des 

Kreises Gr Werder
Nr. 5. ------------------

Zahlkartenformulare für Standesämter
Das statistische Amt der Freien Stadt Danzig hat Herrn Me

dizinalrat Dr. Mangold in Tiegenhof einen größeren Posten Zähl- 
kartenformulare überwiesen. In Zukunft sind deshalb alle Zähl- 
kartenformulare nur noch beim Kreiswohlsahrtsamt oder am besten 
unmittelbar bei Herrn Medizinalrat Dr. Mangold anzufordern.

Tiegenhof, den 9. März 1925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 5 2.------------------
Ehefähigkeitszeugniffe für preußische Staats

angehörige.
Nach einem Erlaß des Herrn preußischen Ministers des Innern 

vom 16. 1. d. Js. — le 1063 — ist zur Ausstellung des Ehe- 
fähigkeitszeugniffes für preußische Staatsangehörige, die im Auslande, 
also auch im Danziger Staatsgebiet, eine Ehe eingehen wollen, vom 
1. April 1925 ab nicpt mehr die Ortspolizeibehörde, sondern der 
Standesbeamte zuständig. Du örtliche Zuständigkeit des Standesbe
amten wird bestimmt durch den Wohnsitz, den der Antragsteller in 
Preußen gegenwärtig hat oder zuletzt gehabt hat, fehlfalls durch den 
Wohnsitz, den seine Eltern zuletzt in Preußen halten, und wenn es
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auch daran fehlt, durch den preußischen Ort, in dem der Vater oder 
die uneheliche Mutter geboren ist. Ist dieser Ort zur Zeit nicht mehr 
preußisch, so ist der Standesbeamte des preußischen Standesamts I 
in Berlin zuständig. Bestehen über die Zuständigkeit Zweifel, ins
besondere weil mehrere Standesämter derselben Gemeinde in Frage 
kommen, so bestimmt die nächste gemeinsame Aufsichtsbehörde (tz (5^ 
Abs. i des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1885, G. S. S. 25?) 
allgemein oder im Einzelfall den zuständigen Standesbeamten.

Für Danziger Staatsangehörige, die im Auslande eine Ehe ein- 
gehen wollen, ist zur Ausstellung des Lhefähigkeitszeugniffes nach 
wie vor die Ortspolizeibehörde zuständig. Ich verweise diescrhalb 
auf die Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten in Danzig vom 
27. 1920 — veröffentlicht im Kreisblatt von 1970 Nr. —so
wie meine Rundverfügung an die Herren Amisvorsteher vom 16. ^o. 
1922 — veröffentlicht iin Kreisblatt von 1922 Nr 42 —.

Tiegenhof, den 9. März 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnfses 
des Kreises Gr Werder

Nr. 6. ------------------
Pflegestelle.

Im Kreissäuglingsheim Neuteich ist z Zt. ein Platz zur Auf
nahme 1 Kindes frei. Das monatliche Pflegegeld beträgt 20,— G. 
Anträge auf Gewährung einer Pflegestelle sind hierher zu richten.

Tiegenhof,^ den 9. März 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 7 ------------------

Geflügelcholera.
Unter dem Hühnerbestande des Käsereipächters Bernet in Ze^ers- 

vorderkampen ist amtstierärztlich Geflügelcholera festgestellt.
Tiegenhof, den 5. März 1925.

Der Landrat.

HtiirUksM
eingetroffen

MgesW Schallhorn,
Neuteich.

Telefon ^(r. 2^6. Telefon Nr. 2H8.

Aum neuen Schuljahr empfehlen wir:

Heimat-Mei
für das I. Grundschuljahr

Haus und Heimat
Lesebuch f. II. Grundschuljcchr

Mein Heimatland
Lesebuch f. 0. III.' u. IV. GrundschuHahr

Mdders-Rechenhefte
heft N, III, IV u. V.

h. Harms

Billige Atlashefte
znr Lrokunde heft I, II u III.

Buchhandlung

R. Pech, Neuteich.

Nr. 8.
Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.

Auf Grund der gemäß dem Gesetz vom 4. 1924 stattgehabten 
wähle,: find als Gemeindevorsteher, Schöffen und stellvertretende 
Schöffen von mir bestürmt worden:

1 Lfd. 
N

r.

Gemeinde

2. Gemeindevorsteher 
s Schöffen

ü. stcllv. Schöffen

Zuname Vorname Stand

Anaabe 
ob 

Neuwahl 
oder 

Wieder
wahl

2 5 5 6

D

vierzehnhuben

Tiegenhof, der 
er Landrat

2. Lsau Peter
b. Epp Hermann
c. Koffowski Friedrich
6. Iantzen Jacob
r 9. März 1925.
als Vorsitzender des

Dr. Krämer.

Hofbesitzer

Kreis aus

Wiederw. 
Neuwahl

schufses

Nr 9 Besetzung freier Schulsteven.
Demnächst sind zu besetzen in:

Jungfer, evangl. tehrerinstelle,
Bürgerwiesen, evangl. Lehrerinstelle.
Schüddelkau, alleiniae evangl. Lehrerstelle, 
Schiewenhorst „ ' „ „ ,
Ohra, evangl. Lehrerstelle. Befähigung für Turnunterricht erforderlich, 
Ohra, kath. Lehrerstelle, 
Nenkau, all. kath. Lehrerstelle.

Bewerbungen bis zum 25. III. 1925 an den Senat, Schulabteiluna. 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 5. März 1925.
Der Landrat.

Zur bevorstehenden 

AaWlW hr Waagen H 
empfehle ich mich zu sämtlichen

Reparaturen H
mit sofortiger Nacheichung. E

AI.
waagenbauer, Neuteich.

H Alle G

ß Buchbinderarbeiten G
9 wie U

ß Bilder- 8
0 Einrahmungen U
LL werden in unserer Buchbinderei sauber und M 

billigst ausgeführt, «k

g R. Pech L Richett, Neuteich. G

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie ,Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. ll Neuteich, den 19. März 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. s. ------------------

Ureistagdsitzung.
Am Montag, den 6. April 1925, vormittags n Uhr findet im 

Saale des Kreislaufes hierselbst eine Sitzung des Kreistages des 
Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den 16. MLrz 1925.
Der Landrat des Kreises Gr. Werder.

Nr. ------------------
klufenthaltsermittelung.

Die Zerren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen und binnen 14 Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter 
Herman Mielke, geboren .am 10. Mai 1899 zu Markushof. wohn
haft ist, evtl. wohin stch derselbe von dort abgemeldet hat. L is 
August 1924 war derselbe in Einlage wohnhaft. Fehlanzeige ist nicht 
erforderlich.

Tiegenhof, den 10. März 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. 2. ------------------
Kufenthaltsermittelung

Die Ortspolizei- und (vrtsbehörden sowie die Herren Landjäger 
des Kreises ersuche ich festzustellen, ob in ihrem Bezirk der Arbeiter 
Eria? Gosse, geb. 1. November 1904 zu Danzig-Langfuhr, aufhaltsam 
ist. Zutreffendenfalls ersuche ich, mir sofort Mitteilung zu machen.

Tiegenhof, den 14. März 1925.
Der Landrat.

Nr Z. ------------------
Ermittelungselnsteüung.

Die mit meiner Bekanntmachung vom 28. Februar d. Is. 
— Kreisblatt Nr. 9 — angeordneten Ermittelungen nach Gertrud 
Tuchel aus Schnakenburg können eingestellt werden, da das Mädchen 
in Irrgang aufgegriffen worden ist.

Tiegenhof, den st. März 1925.
Der Landrat.

Nr 4. ------------------
Schulschlietzung

wegen Erkrankungen an Keuchhusten habe ich die Schließung 
der katholischeil Schule in Tiege für die Zeit vom 16. — 28. d. 
Mts. angeordnet.

Tiegenhof, den 14. März 1925.
Der Landrat.

Nr 5 ------------------
Lteueranteile üer Gemeinden.

von der Freistadtsteuerkaffe sind den nachstehenden Gemeinden 
als Anteil an der Grundwechselsteuer für das lll. Vierteljahr 1924
folgende Beträge überunesen worden:

1. Kl. Lichtenau . 78,30 G
2. Brunau 510,—
3. Kalthof 1 18,20
4. Schöneberg 300,—
5. Kunzendorf 90,— /z
6. Lakendorf 22,50
7. Zeyer 236,25
8. Jungfer 352,62
9. Neukirch 132,—

10. Tiegenort 57,80
11- pieckel. 1242,30
12. 6olm 258.—
13. Ließau. 120,—
14. Tiegenhagen 56,lO ll
15. petersbagcn 27,50 „

DieBeträge sind denKonten der elnzelnenGemeinden gutgeschrieben.
Tiegenhof, den 13. März 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes des 

Kreises Gr Werder.

Nr. 6.
Steueranteile der Gemeinden.

Seitens der Freistadistenerkaffe sind den nachstehenden Gemein
den als Anteile all der Betriebseröffnungssteuer für die Monate 
April/Dezember 1924 folgende Beträge überwiesen worden:

1. Barenhof 72,— G
2. Barendt 144,—
3. Jungfer 72,—
4. Kalihof 612,90 „
5. Kunzendorf 72,— „
6. Gr. Lesewitz 72,—
7. Gr. Lichtenau 144,— „
8. tießau . 72,— „

vom Steueramt einbehalten
28,98 G überwiesen 43,02 „

9. Neunhuben 72,— „
10. Neustädterwald 144,—
11. palschau 144,—
12. Schadwalde 72,—
13. Schöneberg 216,—
14. Schönsee 72,—
15. Stuba 45,—
16. Tiegenort 27,— „
17. Trappenfelde 288,—
18. walldorf 9,—
19. Zeyer 144,—
20. Hakendorf . . . 54,— „

Die Beträge sind auf Gemeindekonto überwiesen.
Tiegenhof, den 15. März 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes des 
Kreises Gr Werder.

Nr. 7. ------------------
Personalien.

Der zum Schulvorsteher der Schule in Wolfsdorf gewählte Fuhr 
Halter Heinrich Gensler-Wolfsdorf ist für dieses Amt von mir be
stätigt worden.

Tiegenhof, den 10. März 1925.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Personalien

Die zu Lchuloorstehern der Schule in Bröske gewählte» Hofbe
sitzer Abraham Mekcldurger und Arbeiter Johann vollmanski, beide 
in Bröske wohnhaft, sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den ^0. März t-25.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------

Ausschreibung.
Der Umbau eines Hauses in oer Heinr.-ötobde 

Straße in Tiegenhof zu einer Älmik soll im Ganzen oder 
in einzelnen Losen vergeben werden.

Die Berdingungsunterlagen können beim Areisbauami 
in Tiegenhof eingesehen oder von dort gegen Zahlung von 
3 Gulden öchreibgebühren bezogen werden. Zeichnung 
liegt daselbst aus.

Angebote sind unter Aufschrift „Angebot auf Umbau 
eines Hauses zu einer Alinik" verschlossen und versiegelt 
bis zum 6. April d. Is. einschl. an das Aceisbauamt 
einzureichen

Die Deffnung der Offerten findet in Gegenwart der 
etwa erschienenen Bieter am 7. April d. ^s. vorm. l^^hr 
im Areisbauamt statt.

Tiegenhof, den l?. März ^Y25.

Das Kreisbauamt.
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Nr Zteueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkaffe sind als Anteile der Gemeinden

s) an der Gewerbesteuer für die Monate Gktober/Dezember 1-24, 
b) an den Einkommensteuer-Vorauszahlungen für die Monate 

Oktober/Dezember ^924 (: Schlußabrechnung:),
e) an der Umsatzsteuer für die Monate Oktober/Dezember 1924, 

die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge über- 
wiesen worden. Die Beträge sind mit Ausnahme von 137,29 G bei 
der Gemeinde Neulanahorst und o,77 G bei der Gemeinde pieckel, 
welche auf Kreissteuern verrechnet find, sämtlich auf Gemeindekonto 
nberwiesen.

ks
d.

 Ar
. I

Gemeinde

Gewerbe
steuer

Vkt./Dez.
1924

G

Emkommen- 
stenervoraus- 

zahlung 
Okt./Dez. 

1924 
G

Umsatz
steuer

Okt./Dez. 1
1924
G

zusammen

l 2 s 4 5 6
I Altebabke 36 156 67 1l3 25 305 92
2 Alten au ! 580 76 124 01 704 77
3 Altendorf 36 50 27 86 27
4 Altmünsterb era 828, 1885 53 837 39 3550 92
5 Altweichsel 108 823 31 77 86 1009 17
6 Barenhof 162 127 38 289 38
7 Bärwalde 54! 363 94 132 21 550 15
8 Barendt 252 847 41 185 72 1285 13
9 Beiershorst ! 42 77 96 31 139 08

10 Biesterfelde 90, 891 36 212 21 U93 57
11 Blumstein 611 29 102 45 713 74
12 BrSske 108' 1975 56 84 14 2167 70
13 Brodssck 119,52 202 94 190 75 51321
14 Brunau 306 720 20 283 03 1309 23
15 Damerau 1010 53 148>86 1159 39
16 Dammfelde 9 14809 157 09
17 Eichwalde 108, 96497 39276 1465 73
18 Einlage 1188 1166 30 80561 3159 91
19 Fürstenau 98-46 1104^81 144>37 1347 64
20 Fürstenwerder 460, 51 442^68 65436 1566 55
21 Gnojau 70! 51 1143 16521 1378 72
22 Grenzdorf A 126 ! 55 84 181 84
23 Grenzdorf B 455! 18 289:30 744 48
24 Halbstadt 108 153,99 109186 371 85
25 Herrenhagen i 295,19 62 69 357 !88
26 Heubuden ! 1614,31 297 91 1912 22
27 Holm 126' 89 01 215 01
28 Hergang I 712 52 178 28 890 80
29 Hankendorf 36 37 48 36 17 109 65
30 Hungfer 396 73 72 591 99 106l 62
31 Kalteherberae 36 327 49 60 55 424 04
32 Kaminke 29 62 36 03 65 65
33 Kalthof 1666 37 156887 1417 90 4653 14
34 Keitlau 414! 478 59 50 39 942 98
35 Krebsfelde 810! 2825 34 933 29 4568 63
36 Küchwerder 517 27 119 14 636 41
37 Kunzendorf 153 2237 10 797 37 3187 47
38 Ladekopp 825 84 242 28 1068 12
39 Lakendorf 144 521 47 182 20 847 67
40 Gr. Lesewitz 342 1150 98 124 04 1617 02
41 Kl. Lesewitz 198 653 97 66 72 918 69
42 Leske 18 1359 53 284 47 1653
43 Gr. Lichtenau 695 88 3244 30 869 24 4809 42
44 Kl. Lichtenau 180 1000 30 522 15 1702 45
45 Lindenau 172, 08 589 27 426 71 1188 06
46 Ließau 983 97 1541 70 866 2! 3391 88
47 Lupushorst 375 22 480 43 201 85 1057 50
48 Marienau 252 3083 89 716 47 4052 36
49 Gr. Mausdorf 594 2263 51 410 47 3267 98
50 Kl. Mausdorf 23 58 1195 83 406 82 1626 23
51 K.Mausdorferwei. 45 58 47 03 92 61
52 Mielenz 108 696 60 436 66 1241 26
53 Mierau 18 1323 57 97 96 1439 53
54 Gr. Montan 126 748 27 326 57 1200 84
55 Kl. Montan 97 87 716 81 204 44 1019 15
56 Neudorf 134 02 42 24 176 26
57 Neulanghorst 18 85 47 33 82 137 29
58 Neunhuben 18 11143! 1511 144 54
59 Neumünsterberg 793 08 321 61 732 72 1847 41
60 Neustädterwald 9 628 6kl 144 65> 782 34
61 Neuteichsdorf 1357 81 539 25i 1897 06
62 Neuteicherhinterf 514 6kl 103 6k> 618 35
63 Neuteicherwalde 108 108 8k> 216 88
64 Neukirch 306 1749 31l 293 41. 2348 72
65 Niedau 180 268 6l) 105 8k! 554 48
66 Orloff 122 0i' 122 07
67 Orlofferfelde 54 68401> 118 6t' 856 72
68 palschau 108 715084l 383 0^> 64189
69 parschau 90 1148! 6 9() 1244 90
70 Petershagen 67 50 826 641 488 5!) 1382 73
71 pieckel 36 56,1'? 147 9() 240 07
72 pietzkendorf ! 16 7() 16 7g

Kopf wie vor.

Tiegenhof, den N- März 1925.

73 piatenhos 432 363,63 891 26 1686 89
74 vletzendorf 27 73 51 40 79 13
75 pordenau 1172 30 205 53 1377 83
76 Prangenau 252 907 78 166 75 1326 53
77 Rehwalde 100 78 22 65 123 43
78 Reimerswalde 32447 99 423 47
79 Reinland 108 56,08 283 45 447 53
80 Rosenort 72 675>17 201 80 948 97
81 Rücken au 135 40 704 28 200 06 1039 74
82 Schadwalde 191 88 71296 333 21 1238 05
83 Scharpau 90 26'88 33 30 150,18
84 Stadtfelde 18224 240 61 42285
85 Schöneberg 724 01 718 87 536 78 197966
86 Schönhorst 216 339 11 555! 11
87 Schönsee 54 673 67 238 44 966 11
88 Schönau 90 680 95 201 92 972,87
89 Simonsdorf 306 111 56 317 66 735 22
90 Stobbendorf 36 23009 60 26 326 35
91 Stuba 528 93 34973 438 63 1315 29
92 Tannsee 162 1646 64 300 56 2109 20
93 Tiege 234 1788-10 263 2285'10
94 Tiegenhagen 146 70 1706 88 194 02 2047 60
95 Tiegenort 843 12 311 65 1154!77
96 Tragheim 36 60 75 96^75
97 Tralau 44 10 410 68 212 02 666^80
98 Trampenau 126 1107 15 81 44 1314 59
99 Trappenfelde 344 30 344 30

100 Vogtei 53 85 15 22 69'07
101 Walldorf 83 97 196 89 96 73 377I59
102 warnau 216 504 60 533 18 1253:78
103 Wernersdorf 144 163007 326 98 2101,05
104 Wiedau 14'80 24 75 39'55
105 Zeyer 234 829'99 525 15 1589 14
106 Zeyersvorderkam. 180 907,50 270 54 1358,04
107 Vierzehnhub en 199,03 60 65 259 68
108 Hakendorf 336 78 336,78
109 Horsterbusch 36 25,71 61,71
110 Wolfsdorf Nog. 81 46 16 127 10
111 Avl. Renkau ! 14958 149'>58

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes des Kreises
Gr Werder

Nr. ------------------
Personalien.

. Die zu Schulvorstehern der Schule in Rosenvrt gewählten Hof. 
besitzer David van Riesen, David penner, August Stäß und Gustav 
Bunde, sämtlich in Rosenort wohnhaft, sind für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den so. März 1925.
Der Laudrai

Nr. s2. ------------------

Ausschreibung.
Der Areis Gr. Werder beabsichtigt in den Gemein

den Brunau, Tralau und Gr. Lichtenau den Bau von je 
i Zweifamilienhaus? für Thausseevorarbeiter.

Die Vergebung erfolgt im Ganzen oder in einzelnen 
Losen. Die Verdingungsunterlagen können beim Areisbau- 
amt in Tiegenhof eingesehen oder von dort gegen Zah
lung von 3 Gulden Schreibgebühren bezogen werden. 
Zeichnung liegt daselbst aus.

Angebote find unter Aufschrift „Angebot auf Her
stellung von einem Zweifamilienhaus" versiegelt bis zum 
6. April d. Is. einschl. an das Areisbauamt einzureichen.

Die Geffnung der Offerten findet in Gegenwart der 
etwa erschienenen Bieter am 7. April d. )s. vorm. f Uhr 
im Areisbauamt statt.

Tiegenhof, den f7. März fy25.

Das Kreisdauamt
Nr. ^3. ------------------

Steueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkaffe ist über den Anteil der Gemeinden 

an den im Jahre t-24 aufgekommenen Einkommensteuer.voraus- 
Zahlungen für ty23 (Schlußabrechnung) die nachstehende Nachweisung 
hierher übersandt. Die nach Spalte 5 der Nachweisung den Ge
meinden znstehenden Betrüge sind anf die Gemeindekonten nberwiesen.
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Ist

Gemeinde

Einkommensteuer
vorauszahlungen 

für 192Z
Schlußabrechnung

G

>^om Steuer
amt einbehalt. 
<zu viel ausge
schüttete An

teile für 192z- 
G

Ueber- 
wiesen. 
Betrag

G
2 I 4 5

1 Alrebabke 2 99 2,99
2 Altenau 137 86 13786
3 Altendorf 5 65 5 65
4 Altmünsterberg 20 31 20 31
5 Altweichsel 78 76 78 76
6 Barenhof 19 99

3^24
19 99

7 Bärwalde 3 24
8 Barendt 6 25 6 25
9 Beiershorst 6 56 5 74 82
0 Bröske 6 89 6 89

11 Brodsack 10 39 10 39
12 Brunau 28 34 28 34
13 Damerau 4 89 4 89
14 Licbwalde 85 29 85 29
15 Linlaae 72 82 72 82
16 Fürstenau 58 84 58 84
17 Fürsten wer der 131 71 131 71
18 Grenzdorf A 5 98 40 5 58
19 Grenzdorf B 48 47 193 46 54
ÄZ Hakbstadt 10 42 10 42
21 Herrenhagen 66 70 66 70
22 Heubuden 30 48 30 48
23 Holm 11 42 1142
2« Jankendorf 7 07 7 07
25 Jungfer 51 55 51 55
28 Kalteherberge 449 4 49
27 Kaminke 74 18 13 80 6038
28 Kalihof 460 23 ! 46023
29 Keitlau 12 19 12 91
M Krebsfelde 173 88 173 88
31 Kunzendors 162 76 16276
32 Ladekopp 96 89 96 89
33 Gr. Lichtenau 24 62 24 62
34 Kl. Lichtenau 37,25 15 38 2187
35 Lindenau 119 68 4 70 114 98
3tz Ließau 148 86 148 86
37 tupushorst 10 40 10 40
38 Marienau 78 74 78 74
39 Gr. Mausdorf 44 28 i 44 28
40 Kl. Mausdorf 42 18 42 81
41 Kl. Mausdorferweide 161 844 N 6,83
42 Mielenz 45 64 45 64
43 Mierau 1884)3 18803
44 Kl. Montan 13 29 13 29
45 Neulanghorst 15 05 15 05
46 Neuftädterwald 15'33 15 33
47 Neuteicherhinterfeld I 02 102
48 Neuteicherwalde 5,68 5 68
49 Neukirch 872M j 872 01
50 Niedau 48 40 48 40
51 Orloff 17 77 ! 17 77
52 palschau 111,58 11158
53 parschau 13 29 13 29
54 Petershagen 65 74 65 74
55 pieckel 21 59 8 93 12 66
56 pietzkendorf IS43 1943
57 platenhof 9 99 999
58 pletzendorf 29 44 29 44
59 pordenau 107 76 10776
60 Prangenau 273 96 ! 27396
61 Rosenort 35 51 3,66 3185
62 Rückenau 318 67 I 31807
63 Schöneberg 123 03 ! 123 03
64 Schönhorst 19 29 19 29
65 Schönsee 8 42 8'42
66 Schönau 147 71 147,71
67 Stobbendorf 71 12 71,12
68 Siuba 24 20 24,20
69 Tannsee 247 94 24794
70 Tiege 70 49 70>49
71 Tiegenhagen 196 08 196 08
72 Tiegenort 11 14 11 14
73 Tralau 30180 301 80
74 Trampenau 377 41 377 41
75 Trappenfelde 25 59 87 24 72
76 Walldorf 58 74 58 74
77 Zeyer 56 25 56 25
78 Zeyersvorderkainpen 9082 90 82
79 Horsterbusch 3 55 3 55
80 Wolfsdorf-Nog. 16 22 16 22

Tiegenhof, den is. März ^-25.
Der Vorsitzende des Kreisausschufle» d. Kreises Gr. Werder.

Nr. sH.
Steueranteile der Gemeinden

Seitens der Freistadtsteuerkasse sind den Gemeinden an Lohn
steueranteilen für die Monate Oktober/Dezember 1924 ^Schlußab
rechnung:) die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge 
überwiesen worden. Die Beträge find mit Ausnahme des der Ge
meinde Neulanghorst zustehenden Betrages von 4,52 G, welcher auf 
Kreissteuern verrechnet ist, sämtlich auf Gemeindekonto überwiesen.

G G
1 Altebabke 3 76 40 Gr. Mausdorf 9 31
2 Altendorf 1 79 41 Kl. Mausdorf 1 79
3 Altmünsterberg 8 37 42 Mielenz 12 13
4 Altweichsel 10 25 43 Mierau 5 64
5 Barenhof 4 61 44 Gr. Montau 8 37
6 Bärwalde 4 70 45 Neu langhorst 4 52
7 Barendt 15 80 46 Neumünsterberg 20 41
8 Biesterfelde 7 43 47 Neust ädterwald 6 58
9 Bröske 6 58 48 Neuteichsdorf 10 35

10 Brunau 13 07 49 Neuteicherhinterf. 2 85
11 Damerau 106 19 50 Neuteicherwalde 5 55
12 Licbwalde 7 43 51 Neukirch 1204
13 Einlage 17 68 52 Niedau 282
14 Fürstenau 18,44 G 53 Orlofferfelde 188

vom Steueramt 54 petershagen 1656
einbehalten 1? G 55 pieckel 33 30
überwiesen 1 44 56 pietzkendorf 85

15 Fürstenwerder 11 01 57 plaienhof 35 27
16 Gnojau 12 04 58 Reimerswalde 85
17 Grenzdorf A. 3 64 69 Reinland 2 82
18 Grenzdorf B. 10 25 60 Rosenort 470
19 Halbstadt 4 52 61 Rückerran 461
20 Heubuden 6 49 62 Scharpau 367
21 Holm 6 64 63 Lchöneberg 3791
22 Jankendorf 1 88 64 Schönhorst 9 31
23 Jungfer 22 11 65 Schönau 10 25
24 Kalteherberge 85 66 Simonsdorf 57 38
25 Kaminke 1 76 67 Stobbendorf 10 16
26 Kalthof 

Keitlau
77 79 68 Siuba 3 67

27 4 70 69 Tannsee 12 98
28 Krebsfelde 10 25 70 Tiege 6 40
29 Küchwerder 2 73 71 Tiegenhagen 11 95
30 "Kunzendors 25 02 72 Tiegenort 17 68
31 Ladekopp 18 44 73 Tragheim 3 67
32 Lakendocf 17 50 74 Tralau 8 28
33 Gr. Lesewitz 15 80 75 Trampenau 6 49
34 Kl. Lesewitz 2 82 76 Trappenfelde 5 64
35 Gr. Lichtenau 19 47 77 Walldorf 1 79
36 Lindenau 9 31 78 wernersdors 38
37 Ließau vom Steu« 79 Zeyer 17 68

eramt einbehalten 80 vierzehuhuben 85
45,34 G 45 34 81 Hakendorf 5 25

38 Lupushorst 5 64 82 Adl. Renkau 1 47
39 Marienau 18 44 83 Motauerforft 45

Tiegenhof, den ^s. März ,925.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes 
des Kreises Gr Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Die Generalversammlung der Groß-Werderkommune findet am 

Sonnabend, den 4. April, ;o Uhr vormittags im Deutschen Hause zu 
Neuteich statt. Die Herren Gemeindevorsteher, der hierzu gehörenden 
Ortschaften, werden ersucht, je einen mit Vollmacht versehenen De
putierten zu entsenden.

Tagesordnung:

Rechnungslegung, 
verschiedenes.

Der Verkauf der Weidezettel findet an demselben Tage, nach
mittag 2 Uhr, in demselben Lokale statt. Das Angeld für die Zettel 
auf den 9 Hufen beträgt 30 Gld, für die Buschweide Gld. und 
ist gleich zu bezahlen.

Das Repräsentanten-Kollegium der
Gr Werdertommune.

m. Schroedter.
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Lehreroerein Tiegenhof.
Jubiläumssttzung mit Damen am 28. d. Mts., nachmittags Uhr, 

bei Herrn Kiep-Tiegenhof.
Tagesordnung:

l. Ehrungen der Jubilare des Wahres (92^/25.
2. vortrag des Kollegen Müller-Langfuhr über sein Gedichts- 

werk „Heimatstimmen".
3. Gemütliches Beisammensein.
Hierzu werden alle Kollegen mit ihren Damen, insbesondere unsere 

Jubilare nebst Familie herzlichst eingeladen.
Der Vorstand. Oltersdorff.

Für k»ath. Schulen empfehlen wir:

Kleine kath. Schulbibel (Ecker)
Katechismus der bath. Religiou

(Bistum Culm)

Kleiner Katechismus lMstum Culm)
Buchhandlung kr k»seU, Neuteich

D. Zlllhivith - AM« 
der Westpr. Herdbuchgesellschaft 

und

1 ZcklMlhMt-Mt« 
des Landw. Zentralvereins 

„Westpreutzen"
m Marienburg wxr.

Mittwoch, 1 April 1925 
70 Bullen, 50 tragende Färsen, 
80 Gebrauchs- u. Arbeitspferde. 
Auskunft und Kataloge durch die Geschäftsst.

Gerbergaffe 23. (Fernruf 3^).
Am gleichen Tage findet auch eine Aulhl- 

schmeine-Auktion statt

Zum neuen Schuljahr empfehlen wir:

Heimat-Adel
für das I. Grundschuljahr

Haus und Heimat
Lesebuch f. d. II. Grundschnljahr

Mein Heimatland
Lesebuch f. d. III. u. IV. Grundschuljahr

Mdderr-Rechenheste
Heft'II, III. IV u. V.

H. Harms

Billige Atlarheste
zur Erdkunde Heft I, II u III.

Buchhandlung

R Pech, Neuteich.

eingetroffen.

MgksiW Schallhorn,
Telefon Nr. 2^8. NkUteich Telefon Nr. 2^8.

Zur kommenden Bausaison 
empfehle ich zu herabgesetzten preisen: 

kieserne, eichene, rotbuchene, birkene 
Bretter und Dohlen, 
Kantholz, Latten, Balken und Fußleisten, 
kieferne und eichene Zaunpfosten, 
Gordings, Fußböden und Schalung, 
Tilsiter Rollen und Kübelholz, 
Stangen, Leiterbäume und Wiesbäume, 
birkene Deichseln und Speichen.

Ferner übernehme ich billigst den Einschnitt des Holz- 
materials für ganze Bauten.
dR favodg. Nsuleiok. Dampfsäge-u Hobelwerk

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für -en Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 12 Neuteich, den 26. März 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
rcr. ------------
Beratungsstellen des Nreiswohlsahrtsamtes

im Kreishause an jedem Mittwoch ,
um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 11 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

-Renteieh im waisenhause Dienstag, den 7. April 1925, 
nachM.um i Uyr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
Gv. Liehtrirsru Gasthaus Zander, den 21. April 1925,

nachm.um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Liririrs** Schule, den 28. April 1925,
nachm.um i Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.
Diese Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens - Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 18. März 1925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Stille Woche.

In der Karwoche dürfen weder öffentliche noch private Bälle, 
Tanzmusiken und ähnliche Lustbarkeiten stattfinden. Am Karfreitag 
find außerdem öffentliche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen 
und sonstige öffentliche Lustbarkeiten verboten. Gestattet ist nur die 
Aufführung ovttstev Musikstücke (Oratorien u. s. w.).

Tiegenhof, den 21. März 1925.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Impfung.

Die Herren der nachstehenden Gemein,
den sind noch mit der Einreichung der Lrstimpflisten für die dies
jährige Impfung und Rückgabe der Lrstimpflisten von 1924 im 
Rückstände.

Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 13. 2. 25, Kreis
blatt Nr. 7, wird dem Eingänge der Jmpflisten nunmehr 
halb 8 entgegengesehen.

Blumstein, Bröske, Damerau, Dammfelde, Eichwalde, Einlage, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Halbstadt, Herrenhagen, Jrrgang, 
Janfendorf, Jungfer, Kaminke, Keitlau, Ladekopp, Lupushorst, 
Rl. Lichtenau, Ließau, Lindenau, Mierau, Kl. Mausdorferweide, 
Montauerforst, Neulanghorst, Neustädterwald, Neuteicherhinterfeld, 
Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, palschau, prangenau, Rehwalde, 
Schadwalde, Schönau, Stadtselde, Tannsee, Tralau, Vogtei, War- 
nau, Zeyer.

Tiegenhof, den 24. März 4925.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------- ------
Schulpflichtige ttinder.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit vom 
1. Jan. bis Ende d. Mts. zu- und abgezogenen 
Kinder dem ersten bezw. alleinigen Lehrer sogleich namhaft zu 
machen.

Tiegenhof, den 2 s. März 1925.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
polizeiliche Uebertretungen.

Die Grtspolizeibehörden mache ich auf die Einreichung der Nach- 
Weisung über die im Vierteljahr Januar/März 1925 zur Bestrafung 
gekommenen polizeilichen Uebertretungen aufmerksam.

Tiegenhof, den 21. März 1925.
Der Landrat.

Nr. 6.
Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den MonatApril 4925 die nachstehenden Termine festgesetzt: 
1. Tt«s*irtzof: Montag, den s. April d. Js. vorm. 9 Uhr vor der 

Wohnung des HerrnRegierungs- und Veterinärrats.
2. Dienstag, den 14. April d. Js., mittags 1 Uhr

vor dem Bahnhof,
3. Nerrteieh: Freitag, den 24. April d. Js., mittags 12^ Uhr, 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Grtspolizei- und Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 21. März 1925.

Der Landest
Nr. 7. ------------------

Erinnerung betr.Lohnsummensteuer für Monat 
Zebruar l92S.

Die Herren Ortsvorsteher in:
Altenau, Blumstein, Bröske, Damerau, Eichwalde, Fürstenwerder, 
GrenzdorfA, GrenzdorfB, Herrenhagen, Jankendorf-Kalthof,Kaminke, 
Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, Leske, Kl. Lichtenau, Mielenz, Gr.Montaü, 
Gr. Mausdorf, Kl. Mausdorf, Kl. Mausdorferweide, Montauerforst, 
Neukirch, Neustädterwald, Neuteicherwalde, Neuteichsdorf palschau, 
pletzendorf,pordeuau, prangenau, Rehwalde, Reinland, Adl Renkau, 
Schönau, Schönhorst, Stadtfelde, Stobbendorf, Trappenfelde und 
warnau

werden hiermit nochmals an Einreichung des Verzeichnisses der Lohn- 
summensteuer für Monat Februar bt-spätesten* Kirn*
- erinnert, andernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Den Eingang des Steuerbetrages erwarte ich gleichfalls bestimmt 
bis zu dem vorgenannten Termine.

Tiegenhof, den 29. März 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschnffes des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 8. ------------------

Pflegekosten für Geisteskranke pp.
In Z 1 der Verordnung vom betr. die von dem Land

armenverband zu erhebenden Pflegesätze werden dieselben mit Wirkung 
vom 1. 4. 1925 wie folgt neu festgesetzt:

1 _____________________

H -chroirchfiirirtAS

IN. Klaffe.
in 

pommerschen 
Anstalten

in 
ostpreußisch^n 

Anstalten
a) tavtfinLttzts«, von den Armen- 

verbänden zu erstattende Kosten tägl. 2,50 G 2,— G
d) Selbstzahler und Krankenkassen 4,50 , 3,60

11. Klaffe „ 7, » 9,25
1. Klaffe „ 10 — —

in 
St. Andreas

berg

in Larlshof 
und 

Silderhammer
s) tervifutiitzts*, von den Armen- 

verbänden zu erstattende Kosten tägl.
b) Selbstzahler und Krankenkassen

I,- G
2,— S

<-s
2,50 G

Danzig, den 17. März 1925.

Der Senat der freien Stadt Danzig
(1^. 8.) gez. Dr. Ziehm. gez. Dr. wiercinski. 

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 21. März 1925.

Der Borfitzende des Kreisausschnffes.
Nr 9. ------------------

ZteueranteUe der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkasse sind den nachstehenden Gemeinden 

als Anteil an den Vermögenssteuerzuschlägen für die Monate Oktober
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1923 bis März 1924 folgende Beträge überwiesen.

Ältmünsterberg 8Y,—
Brodsack 22,—
Eichwalde .
Fürsteuwerder 66,—
Heubuden 102,—
Jungfer 690, -
Kunzendorf 39,—
Kl. Lichtenau 78.—
Lindenau 78,—
Gr. Mausdorf 86,—
Kl. Mausdorf 78,—
Gr. Montau y,—
prangenau 32,—
Tiegenort 78,—
Tralau 39.—

Die Beträge sind den Konien der einzelnen Gemeinden gutge
schrieben.

Tiegenhof, den 19. März 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder
Nr. ^0. ------------------

aufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest- 

' zustellen und binnen 14 Tagen hierher mitzuteilen, ob ein Arbeiter 
Gnstav weiß dort wohnhaft ist eventl. wohin sich derselbe von dort 
abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 18. März 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. 1,. ------------------
Personalien

Der zum Schulkaffenrendanten der Schule in Gr. Lesewitz ge
wählte Gemeindevorsteher Jäkel in Gr. Lesewitz ist für dieses Amt 
von mir bestätigtEworden.

Tiegenhof, den 16. März 1925.
Der Landrat.

Nr. 12. ----------- ——
Verordnung

betreffend die Erhöhung der Gesamtunterstützung in der Erwerbs- 
losenfürsorge.

Gemäß tz is des Gesetzes betreffend Erwerbslosenfürsorge vom 
28. 3. 1922 — Ges. Bl. S. 91—wird folgendes bestimmt:

Artikel 1
Im 8 15 Absatz 2 des Gesetzes betreffend Lrwerbslosenfürsorge 

vom 28. 3. 1922 (Ges. Bl. S. 9O in der Fassung der Verordnung 
betreffend die Anpassung der Unterstützungssätze und Geldstrafen an 
die wertbeständige Rechnungseinheit vom 25. so H925 (Ges. Bl. 
Seite ni6) werden die Worte „insgesamt die ihm gewährte Unter
stützung" durch die Zahl „q.50 G" ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 15. März in Kraft.
Danzig, den 12. März 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Dr. Ziehm Dr. Wiercinski

veröffentlicht! Tiegenhof, den 2^. März 1925.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder

Nr. 13.

weiterbeschästigung der Saisonarbetter während 
der Wintermonate

Entschließung zur Drucksache Nr. i06v.
87. Sitzung des Volkstages.

Der Volkstag beauftragt den Senat, unverzüglich die Entlassung 
aller ausländischen Saisonarbeiter in die Wege zu leiten, da in den 
ländlichen Gemeinden genügend arbeitslose Landarbeiter vorhanden 
find. In allen Fällen, wo Landwirte trotz Aufforderung die Saison
arbeiter nicht entlassen, sind ihnen die Kosten der Erwerbslosenfür
sorge für so viel Arb-itslose aufzuerlegen, als sie ausländische Saison- 
arbeiter beschäftigen.

veröffentlicht! Tiegenhof, den 24. März 1925.

Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schülerentlassung und Schüleraufnahmen.
Die Herren Schulleiter und Lehrer meines Aufsichtskreises weise 

ich darauf hin, daß die Schülerentlassung am 31. März und die Auf
nahme der schulpflichtig werdenden Kinder am 1. April zu erfolgen 
hat. Die Anträge auf Verlängerung der Schulpflicht sind mir mit 
den Zustellungsurkunden und dem Porto mit ?o p für jede Ver
längerung bis spätestens 1. April einzureicken.

Tiegenhof, den 22. März 1925.

Der Krelsschulrat.
Weidemann.

Vergütung für Neligions- und Handarbeits
unterricht.

Durch Verfügung des Senats vom 25. ll. 1925 Nr. 219/25 ist 
die Vergütung für Erteilung des Religionsunterrichts an konfessio
nelle Minderheiten auf 2,60 G für die Stunoe ab 1. Dezbr. 1924 
festgesetzt. Die wegevergütnng beträgt wie bisher 20 p für 1 km.

Die Vergütung für Erteilung des Handarbeitsunterrichts beträgt 
ab 1. Dezbr. 1924 bis 80v/o von 2,60 G.

Tiegenhof, den 23. März 1925.

Der Kreisfchulra«.
Weidemann.

Die Flußsxerren in den Mündungen der Königsberger Weichsel 
bei Bahnkrng und der Elbinger Weichsel bei Dubashaken werden 
1/2 Stunde vor Sonnenaufgang, frühestens jedoch 5 Uhr morgens ge
öffnet und 1/2 Stunde nach Sonnenuntergang, spätestens jedoch 8 Uhr 
abends geschlossen.

während die Sperren geschlossen sind, werden außer Touren-, 
damxfern und Fischerbooten keine ausländischen Fahrzeuge durch
gelassen.

Laudeszollamt der Freie« Stadt Danzig.
Grenzdezernat.

E Zur bevorstehenden E 

H MhälhW in Waagen )
W empfehle ich mich zu sämtlichen W

H Reparaturen H
E mit sofortiger Nacheichung. E

E RI.
Waagenbauer, Neuteich.

Zur kommenden Bausaison 
empfehle ich zu herabgesetzten j)reis«nr 

kieferne, eichene, rotbuchene, birkene 
Bretter und Bohlen, 
Kantholz, Latten, Balken und Fußleisten, 
kieferne und eichene Zaunpfosten, 
Gordings, Fußböden und Schalung, 
Tilsiter Rollen und Kübelholz, 
Stangen, Leiterbäume und Wiesbäume, 
birkene Deichseln und Speichen.

Ferner überneh me ich billigst -«»^Einschnitt des Holz- 
materials für ganze Bauten.
dr fsLodg. UsrUeisk. Dampfsäge- u Hobelwerk

Die diesjährige

Frühjahrs - Landverpachtung 
ist am Dienstag, den 31. März, um 3 Uhr, im Lokale 
d.HerrnG.Luchti.Ellerwald sTr. DerGemeiudekircheur.

Druck und Verlag von N. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,50 Danziger Gulden.

Nr. 13 Neuteich, den 1. April 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. s. ------------------

Gesetz
Verpflicht«,»- -er Ge,«ei«-e« ««- Ge«reL«-e- 

vert»««-r z«r Erfüll««- «ber«o«,»«e«er Verpfllch 
t««-e« ««s Vert^«-e« Vs»n 4. S 1925

8 1-
Die Gemeinden und Gemeindeoerbände der Freien Stadt Danzig 

find verpflichtet, in ihre Haushaltspläne alljährlich diejenigen Summen 
bei den Ausgaben einzustellen, welche zur Erfüllung ihrer Zahlungs- 
Verpflichtungen aus v-rträgen, welche die Gemeinden und Gemeinde
verbände rechtsverbindlich abgeschlossen haben, erforderlich sind, und 
für die Deckung dieser Summen zu sorgen, sei es durch Verminderung 
von Ausgaben, die nicht aus gesetzlichen oder rechtlichen Verpflich
tungen beruhen, sei es durch Erhöhung der den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zustehenden Einnahmen. Diese Verpflichtung gilt 
insbesondere auch für den Zins- und Tilgungsdienst, der von den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden erschlossenen Anleibe-Verträge.

8 2. -
Dieses Gesetz tritt am Tage der verkündung in Kraft.
Danzig, den 4, März 4925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Dr. Ziehm. Dr. Volkmann.

veröffentlicht l
Tiegenhof, den 23. März 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisans- 
schuffes des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. ------------------
Ermittelungseinstellung.

Die mit meiner Bekanntmachung vom 28. Februar d. )s. 
(Kreisblatt Nr. 9) angeordneten Ermittelungen nach Frieda Gränz 
aus Schnakenburg können eingestellt werden, da das Mädchen in 
Hakendorf ermittelt ist.

Tiegenhof, den 25. März l925.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Nach Mitteilung des Herrn Landrats des Kreises Danziger 
Niederung ist unter dem Viehbestände des Hofbesitzers Albert lvessel 
in Stüblau Maul- und Klauenseuche ausgebrochen und daraufhin 
die Gemeinde Stüblau zum Sperrbezirk erklärt.

Tiegenhof, den 27. März 1925.
Der Landrat.

Nr. q. Ausschreibung
Für die in Tiegenhof neu einzurichtende Allnik sollen 

beschafft werden:
15 eiserne Bettstellen
15 Matratzen
7 Waschtische

33 Stühle
l3 Tische
13 Schränke
l2 Nachttische u. s. w.
16 Satz Betten» Bettbezüge, Bettlaken, 

Handtücher, Tischtücher, Servietten, Lein
wandunterlagen, Hemden, Zensteroorhänge 
u. s. w.

Lieferungstermi« sämtlicher Gegenstände:
15. Mai >925.

Die Ausschreibungsunterlagen können in« Areisbauamt 
in Tiegenhof in den Dienststunden eingesehen werden

Angebote getrennt für die einzelnen Titel sind ver
schlossen und versiegelt bis zum sg. April sH25 an den 
Areisausschuß des Areises Gr. Werder mit entsprechender 
Aufschrift einzureichen

Deffnung der Offerten in Gegenwart etwa erschiene
ner Bieter am 20. April d. Is. vormittags ss Uhr im 
Zimmer Nr. 2 s des Areishauses.

Der Vorsitzende des Kreisausschufses des
Kreises Gr Werder

Nr. 5. ------------------

Personalien.
Der Gemeindevorsteher wottrich in Ließan hat sein Amt nieder- 

aelegt. Die Dienstgeschäfte des Gemeindevorstehers führt bis auf 
weiteres der Schöffe, Betriebsinsxektor Ott in Ließau.

Tiegenhof, den zo. März t925.

Der Landrat 
als Vorsitzender des Kreisausschufses^

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Bekanntmachung.
Am März d. Js. ist im Dorfe Gr. Lesewitz ein Wagenkiffen 

gefunden.
Der rechtmäßige Eigentümer kann dasselbe hier in Empfang 

nehmen.
Gr. Lesewitz, den ^6. März t925.

Der Amtsoorsteher

sowie alle 

— wsrüvn soknsll und billig susgosükrt — 

BuLk^rucksi'si N. kosest L W. NiLksvt, blsutsicli.
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dSVO^Ie^enctSli ^!N36g^Ukig6N

O8t6l^f68l empfehle ic:^ 30886^ ciom !->3U86 »
ff. Io^6»Z. 6^8tK!. Ko^i- 
clito^si- LsbLek sowohl 
^>8 m citSkl V6l^30^. ^0^M8si.

!L^l biNs 863t6ÜU3g6ki PSO^^Sitig 

auf^ug6b6^.

Zollinhaltserklärungen
für die Versendung von Postpaketen nach Deutschland pp.
hält vorrätig.R Pech, Neuteich.

DeutjeheAeitung
Das führen-e nationale Dlatt 

Hroß-Deutschlanös
Monatl. 4.25 H.-M. Täglich 2 mal

hauptgeschäftsftellr: Serlin Sw N, tzeörmannsteaKr 12

l(ompen8ier1e5

Orekslrom - Notor
(^Z^nck^onmolor)

LOS P — 1
orten vonettung

V. l^. ?. «ovie ^uslanctspatente sngvm.

i<0Mpeasief1er ^otoc kür 7,5 ?3, vrekrakl: 1500. in lrop^ 
^ssse5slcke5ef Xu8kükrua§

Ovrlaxvr ^vkrprsls xo^snübsr 
normalvn Orskstrommotorvn

In» Letntsd« mtetssksLtltckstei» 
Vvotiotvomrnotov I

Voll 2—12 k8 üb l^nxer liekerbüf. 
Orüüere I^elsluaxen bl8 ru 
einigen 100 ?8 suk ^akfüxe.

Vei»tvelSU» r

Otto L^oolkor
In§eni6U5bur63u-O3N2i§ 

?o§§eapfukl 22/23 k^örn8v5. 630.

Begräbniskasse der Lehrer 
des Kreises Gr. Werder 

ZahttsmianimliW
am Dienstag, den 7. April, 10Ahr vorm., im Deutschen 
Hause zu Neuteich.
Tagesordnung : s. Bericht des Vorsitzenden.

2. Aassenbericht.
S. Beschlußfassung über Auflösung der Aasfe.

Der Vorstand.

Amhtchllilg ttt Waagen E 

empfehle ich mich zu sämtlichen W

Reparaturen 4 
mit sofortiger Nacheichung. E 
tl IVooIkoovr, E 

waagenbauer, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 14 Neuteich, den 9. April- 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Ur. --------------------

Lohn- und Gehaltspfändung.
Die Ortspolizeibehörden und die Grtsbehörden des Rreises 

weise ich auf das im Gesetzblatt Nr. 14 von 1925 veröffentlichte 
Gesetz vom 2^. 5. 1925, betr. Lohn- und Gehaltspfändung hin. Die 
hauptsächlichsten Aenderungen, die durch das Gesetz eingetreten, 
sind folgende:
1. Der Arbeits- oder Dienstlohn ist bis zur Summe von 2400 G 

für das Jahr (bisher 1500 G) und, soweit er die Summe von 
2400 G übersteigt, zu einem Drittel des Mehrbetrages der Pfän
dung nicht unterworfen.

2. Hat der Schuldner seinem Ehegatten, früheren Ehegatten, ver
wandten, oder einem unehelichen Rinde Unterhalt zu gewähren, 
so erhöht sich der unpfändbare Teil des Mehrbetrages für jede 
Person, der Unterhalt zu gewähren ist, um -in Sechstel, höchstens 
jedoch auf zwei Drittel des Mehrbetrages.

z. Uebersteigt jedoch der Arbeits- oder Dienstlohn die Summe von 
7500 G (bisher 5000 G), so findet auf den Mehrbetrag die Vor
schrift der Ziffer 2 keine Anwendung.
Die Wertgrenze für die pfändbarkeit von Gehaltsansprüchen, 
Pensionen oder sonstigen Bezüge der Beamten usw. (Z 850 Ab
satz 2 der Livilprozeßordnung in der für Danzig geltenden Fassung— 
Gesetzblatt 1922 Seite 537, 1923 Seite 12^9 —) ist von 1500 G 
auf 3000 G jährlich heraufgesetzt worden.
Tiegenhof, den 3. April 1925.

Der Landrat als Borfitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Die Gemeindebehörden des diesseitigen Rreises werden aufge

fordert, zwecks Berechnung der an die Handwerkskammer zu Danzig 
für 1925/26 abzusührenden verwaltungskostenbeiträge innerhalb io 
Tagen ein Verzeichnis der im Bezirk der Gemeinde vorhandenen 
Handwerksbetriebe und der in diesen beschäftigten Gesellen (Gehilfen) 
und Lehrlinge unter Benutzung des nachstehenden Formulars ein- 
zureichen.

Es sind auch solche selbständige Handwerksbetriebe in die Nach
weisung aufzunehmen, in welchen weder Gesellen noch Lehrlinge be
schäftigt werden. Weibliche Lehrlinge sowie Mädchen, welche sich 
nur für den eigenen Bedarf ausbilden lassen, sind ebenfalls in diese 
Nachweisung aufzunehmen.

Gleicherweise sind auch diejenigen Personen in die Nachweisung 
aufzunehmen, welche ein Handwerk nur als Nebengewerbe selb
ständig gegen Entgelt betreiben, wie z.B. Landwirtschaft und Müllerei, 
wobei es völlig gleichgültig ist, ob der betreffende Landwirt eine 
große Mühle oder nur eine kleine Schrotmühle besitzt. Landwirte, 
die Schrotmühlen nur für ihren eigenen Bedarf benutzen, sind nicht 
aufzunehmen.

vor- und Zu- Wohn
ort Bezeich- Anzahl der am 

1. April 1925 be
Gehört der

selbe einer In
Betriebs-Jn- bezw. Hand schäftigten nung an und

Habers Woh
nung werks Gesellen Lehr- 

(Gehilfen) linge
zutreffenden

falls welcher?

Die Richtigkeit der vorstehenden Nachweisung bescheinigt.
, den ten April 192s.

Guts '
von der einzusendenden Nachweisung ist eine Abschrift zirvttsk- 

zirbotzirLteit, damit die Unterverteilung der von der Handwerks
kammer erfordertes: Beiträge auf die einzelnen Handwerksbetriebe 
vorgenommen werden kann.

Tiegenhof, den 6. April 1925.
Der Landrat

Nr. 3.

Der- und Pflanzenschutz
Gemäß Z 31 des Gesetzes betreffend den Denkmal- und Natur

schutz vom 6. ll 1923 (Gesetzblatt Nr. 16 des Jahrgangs 1923 vom 
22. II. 1923) wird hierdurch folgende Verordnung erlassen:

Ver-or-iririiK.
8- l.

Die in den Anlagen 1 und 2 bezeichneten Tier- und pflanzen- 
arten sind geschützt. Der Scbuy erstreckt sich, soweit es nicht anders 
bestimmt ist, auf ganze Jahr.

Anordnungen, die einen über diese Verordnung hinausgehenden 
Schutz von Tierarten, Pflanzen oder Naturschutzgebieten bestimmen, 
bleiben in Rraft und können auch künftig erlassen werden.

8 2.
Es ist verboten, Tieren geschützter Arten-7-Anlage 1 — nachzu- 

stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem «Fang geeignete Vor
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder sie zu töten. Auch ist ver
boten, Eier, Nester oder sonstige Brutstätten solcher Tiere fortzu- 
nehmen oder zu beschädigen. Diese Bestimmungen gelten auch für 
den Meeresstrand.

8 --
Es ist verboten, Vögeln mit Ausnahme der Enten, der Gänse, 

des Auerhuhns, des Birkhuhns und der Schnepfen zur Nachtzeit 
nachzustellen.

Als Nachtzeit gilt die Zeit von einer Stunde nach Sonnenunter
gang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang.

8 4-
Es ist verboten, geschützte Pflanzen—Anlage 2— zu entfernen oder 

zu beschädigen, insbesondere sie auszugraben, auszureißen, Blüten, 
Zweige oder wurzeln auszr,pflücken, abzureißen oder abzuschneiden. 
Dieses verbot hat, soweit nichts anderes bestimmt ist, keine Geltung 
gegenüber dem Nutzungsberechtigten.

8 5.
Es ist verboten, die auf Grund dieser Verordnung geschützten 

Tierarten einschließlich ihrer Eier und Nester sowie Pflanzen, soweit 
nicht eine anderweitige Anordnung getroffen ist, feilzuhalten, auszu- 
stellen, anzukaufen, zu verkaufen, sowie zu befördern. Diesem ver
bot unterliegt auch jede andere Art des Erwerbs oder der Ver
äußerung, das Anerbieten oder die Vermittelung solcher Rechtsge- 
gesHäfte, das Eingehen einer Verpflichtung zum Erwerb oder zur 
Veräußerung.

8 6.
Aus besonderen Gründen, insbesondere zur Abwendung wesent

licher wirtschaftlicher Nachteile, für Zucht- und Brutzwecke, zu 
wissenschaftlichen und Unterrichtszwecken kann der Senat nach An
hörung des Denkmalrates Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Verordnung sowie anderer aus Grüne des Gesetzes betreffend den 
Denkmal- und Naturschutz vom 6. Februar 1923 (Gesetzblatt S. 2^7) 
ergehenden Anordnungen für das ganze Staatsgebiet oder einzelne 
Bezirke erlassen.

8 7.
Die Vorschriften dieser Verordnung sowie die übrigen auf Grund 

des Denkwalschutzgesetzes ergangenen und ergehenden Anordnungen 
sind nicht anwendbar auf Ticre, die rechtsmäßig in Privateigentum 
gelangt sind. Im übrigen gelten sie, soweit im Einzelfall nichts an
deres bestimmt ist, auch gegenüber dem Eigentümer, dem Jagdbe-. 
rechtigten und dem Fischereiberechtigten.

8 8.
Uebertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis 

zu 150 G oder mit Haft bestraft. Tiere und Pflanzen, welche ent
gegen den Bestimmungen in Ktz 2, 4 und 5 feilgehalten, ausgestellt 
oder erworben werden, unterliegen der Beschlagnahme.

Danzig, den 10. März 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

Dr. Strunk. Dr. Ziehm.
Liste

der nach vorstehender Verordnung über das Vogelschutzgesetz und 
die Jagdgesetze hinaus geschützten Tiere.

ttviechtieve.
Sumpfschildkröte, orbicularis l^.

Vöset.
s) Das ganze Jahr sind geschützt:

1. Rormoran.
2. Höckerschwan.
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3. Schwarzer Storch.
4. Reiher und Rohrdommeln mit Ausnahme des Fischreihers.
5. Alle Raubvögel und Eulen mit Ausnahme des Sperbers und 

des Hühnerhabichts.
6. Spechte.
7. Rotköpfiger Würger.
8. Schwarzstirniger Grau-Würger.
9 Kolkrabe.

40. Karmingimpel.
1 1. wafferschmätzer (wafferamsel).
12. Alle Droffelarten.
13. Eisvögel.

Kranich.
d) vom 1. März bis 31. August sind geschützt:

1. Möwen und Seeschwalben.
2. Steinwälzer.
3. Regenpfeifer.
4. Kiebitz.
5. Triel.
6. Strandläufer.
7. Kampfläufer.
8. wafferläufer.
9. Uferschnepfe.

10. Turteltaube.
11. Hohltaube.
12. Raubwürger.

Liste
der nach vorstehender Verordnung geschützten wildwachsenden 

Pflanzarten.
1. Seidelbast oder Kellerhals, vspkae Uerereum.
2. Stranddiestel, Lr^uxium maritimum.
3. Straußenfarn, Ouoclea 8trutkiopteris.
4. Eibe, laxus bsccsts.
5. Kuh- oder Küchenschelle, kulsstills verualls.
s. Blaue Himmelsleiter, ?olemonium coeruleum.
7. Eisenhut, ^eoaitum vsnexstum. 

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 6. April 1925.

Der Landest
Nr. ------------------

Pflegestellen.
Durch Entlassung von herangewachsenen Kindern werden im 

Kreissäuglingsheim einige Plätze frei. Pflegegeld 20 G monatlich. 
Anträge sind alsbald hierher zu richten.

Tiegenhof, den 1. April 1925.
Wohlfahrtsamt -es Kreises Gr Werder.

Nr. 5. ------------------
vekannlmachung

Die Schutzpolizei der Freien Stadt Danzig hat zum 1s.
-. As. 40 Fehlstellen zu besetzen.

: Danziger Staatsangehörigkeit 
Lebensalter 20—22 Jahre 
Mindestgröße 1,68 m 
Kräftiger Körperbau 
Abgeschlossene volksschulbildnng 
Höhere Schulbildung erwünscht.

Umgehende persönliche Vorstellung von Bewerbern kann bei 
der Leitung der Schutzpolizei, Danzig-Langfuhr, Hochstrieß 13, Stabs
gebäude, Zimmer 4 werktäglich von 7,30 Uhr vorm. bis 3,30 Uhr 
nachm. erfolgen.

Auskunft über Besoldung und Dienstlaufbahn sind dort zu erfragen.
Schutzpolizei der Freie« Stadt Danzig.

veröffentlicht l
Tiegenhof, den 4. April 1925.

Der Landrat
Wäknsnä äsn Lsknrsil

den Kleinen dreimal täglich Scott's Emulsion zu geben, ist für Mutier 
und Kind eine Wohltat. Die zum Ausbau der Knochen und Zähne 

so wichtigen Kalk- und Natronsalze sind nämlich in

eotts 
Emulsion 
in bekömmlicher Form enthalten. 
Sie erleichtert das Durchbrechen 
der Zähnchen, die Kinder 
schlafen ruhig, und so verschafft 
Scott's Emulsion auch derH Mutter eine ungestörte Nacht
ruhe. Aber die echte Scott's 

Emulsion muß es sein.

In Apotheken und Drogerien vorrätig.

Nr. 6.
Personalien

Der zum Schulvorsteher der Schule in Petershagen gewählte 
Hofbesitzer Gerhard Regier-Petershagen ist für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 28. März 1925.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Personalien.

Die zu Scbulvorstehern der Schule in warnau gewählten Hof-, 
besitzer Johann Bergmann und Gustav Lpp, beide in warnau 
wohnhaft, sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof. den 30. März 1925.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------

vestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Auf Grund der gemäß dem Gesetz vom 4. 4. 1924 stattgehabten 

Wahlen sind als Gemeindevorsteher, Schöffen und stellvertretende 
Schöffen von mir bestätigt worden:

! Lfd. 
N

r.

Gemeinde

2. Gemeindevorsteher 
^Schöffen 

ä. stellv. Schöffen

Stand

Angabe 
ob 

Neuwahl 
oder 

Wieder
wahlZuname Vorname

I. 2 3 4 5 6
1 Gr. Lesewitz 2. Jaekel Hermann Hofbesitzer Wiederw.
2 Gr. Lichtenau 2. Bönke

d. Strich 
oJedrzejewski 
ä. Thießen

Ernst 
Friedrich 
Julian 
Gerhard

Mühlenbes.
Gutsbes. 
Lehrer 
Gutsbes.

Neuwahl.

3 Schadwalde a. weller
b. Lpp 
c. Dyck 
d. Stolp

Gustav 
August 
Heinrich 
Franz

Lehrer 
Schuhmstr. 
Hofbes, 
Arbeiter

Wiederw. 
Neuwahl

4 Schönhorst d. Schulz 
c.Ronschkowki 
ä. Mariens

Peter 
Andreas 
Walter

Rentier 
Arbeiter 
Hofbes.

Wiederw.

Neuwahl

Tiegenhof, den ö. April 1925.
Der Landrat als Vorfitzender des Kreisausschnfses

Dr. Krämer.
Nr 9. ------------------

vermihtenanzeige.
Der Besitzer Albert Lemke aus Nenteicherwalde hat sich am 26. 

v. Mts nach Neumünsterberg zum Besuch seiner Schwester, der Ehe
frau des Schuhmachermeisters Troßehl-Neumünsterberg, begeben. von 
wo er abends 8 Uhr wieder fortgegangen ist mit der Absicht nach 
Hanse zurückzukehren. Lemke ist bisher nicht in seine Wohnung zu- 
rnckgekehrt, auch ist sein verbleib ungewiß. Er war schwermütig 
und war deshalb auch einige Wochen in der Heil- und Pflegeanstalt 
Lauenburg in Pommern.

Ich ersuche, eingehende Nachforschungen anzustellen und mir 
sofort Bericht zu erstatten, falls Lemke ermittelt wird.

geb. 31. 12. 83, Größe: 1,64—1,65, 
Gestalt: kräftig, Haare: dunkelblond (kurz geschnitten) blonder Schnurr» 
bart, Kleidung: braune zweireihige Joppe, dunkelblaue Kniehose, 
lange Stiefel, Kopfbedeckung: unbekannt.

Tiegenhof, den 4. April 1925.

Der Landrat.
rVsstpvSutziseho

Ab 1. April 1925 tritt ein neuer 
Fahrplan in Kraft. Auskunft er
teilen die Stationen.

Di» Vetviebs-iVektioOr.

Auf meinem Lande am 
Dorfe werde ich jede«;

Vieh miWn
8 Winke, Por-Uei»««.

Aktendeckel
in verschiedenen Farben vor- 
r8 iq 8 peck

Schrei-blocks 
(quarr, oklav und kleiner) 

sackkckM
empfiehl! R Pech 

Begräbniskasse 
der Lehrer des Kreises
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 15 Neuteich, den l8. April 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. I. ------------------

ttinderwalderholungsheim.
Am N- Mai d. Js. soll die Walderholungsstätte in Stutthof 

wieder eröffnet werden. Die endgültige Auswahl der Rinder ge
schieht durch den Herrn Kreisfürsorgearzt, welcher auf Antrag der 
Herren Aerzte, Gemeindevorsteher, Lehrer, Geistlichen, der Ver
trauensdamen des Roten Kreuzes, der freiwilligen ortsansässigen 
Helferinnen des Wohlfahrtsamtes usw. Voranmeldungen erholungs
bedürftiger Kinder annimmt.

Die Kinder müssen frei sein von ansteckenden Krankheiten, von 
Krätze und Ungeziefer, dürfen keine Bettnässer sein und nicht an 
Krämpfen leiden.

An Kleidung, Wäsche usw. sollen die Kinder, wenn möglich, 
mitbringen:
l Sommeranzvg, 2 Hemden, 2 Unterbeinkleider, 1 Paar Strümpfe, 
5 Taschentücher, 1 paar Schuhe, 1 Badehose (Badeanzug), 1 Kamm 
und t Haarbürste, 1 Zahnbürste, 1 Waschlappen, 1 Stück Seife.

Das tägliche Pflegegeld für das im Kreis beheimatete Kind ist 
auf 50 pfg. pro Lag festgesetzt worden, wovon selbstverständlich nicht 
die volle Verpflegung bestritten werden kann, so daß dieses Pflege
geld nur einen bescheidenen Zuschuß darstellt zu den Gesamtkosten. 
die der Kreis im Interesse der Jugendwohlfahrtspflege zu tragen 
auch in diesem Jahre wiederum beschlossen hat.

Die Bezahlung des Pflegegeldes muß, soweit sie von Privat
personen erfolgt, vor Eintritt des Kindes in die Walderholungsstätte 
an die Kreiskommunalkasse in Tiegenhof für das Kreiswohlfahrts
amt erfolgen. Bei Kindern, die von den Gemeinden in die Wald- 
erholungsstätte entsandt werden, haben die Gemeinden die Hälfte des 
Pflegegeldes vor Eintritt des Kindes in die Walderholungsstätte an 
die Kreiskommunalkasse zu zahlen. Der Rest wird am Ende der 
Kurxeriode fällig.

Anmeldungen für die erste Periode (Mitte Mai bis Ende Juni) 
werden bis spätestens 25. April d. Js. an das Wohlfahrtsamt oder 
den Fürsorgearzt erbeten.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Kreiswohlsahrtsamt.

Nr. l» Instandsetzung der Wege.
Die Herren Amtsvorsteher des Kreises ersuche ich, soweit es 

noch nicht geschehen ist, für Instandsetzung der öffentlichen Wege un
verzüglich Sorge zu tragen. Insbesondere wird folgendes in Er
innerung gebracht:

Die Wege sollen eine Abrundung erhalten, so daß bei 8 m Breite 
die Mitte mindestens r/g m höher ist als der tiefste Wegecand.
Die Wegeränder sind in Zwischenräumen von etwa 4 m mit 
Bäumen zu bepflanzen. Dichter stehende Bäume sind zu entfernen, 
damit die Wege austrocknen können. Auf der Innenseite des 
Weges sind die Bäume soweit auszuästen, daß die Zweige etwa 
2 m über dem Wege bleiben.

5. Die beiderseitigen Gräben sind ordnungsmäßig zu räumen. Dabei 
ist darauf zu achten, daß di- Wegeböschungen nicht abgegraben 
werden.

4. Brücken und Durchlässe sind auszubessern, die Wegweiser zu er
gänzen.
VL- fyLtestsir» zrrur 10. 0. d. Js. ist mir zu berichten, 

daß die Wege sich in gutem Zustande befinden.
Tiegenhof, den 8. April 4925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder.

Nr. 2. ------------------
Revision der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden an die rechtzeitige 
Revision der gewerblichen Altlagen erinnert. Die Revisionen sind 
einmal im Sommer und einmal im Winter vorzunehmen und dürfen 
in keinem Falle versäumt werden, da sonst die Katasterblätter nicht 
genügend vervollständigt werden können. Einer besonderen Anzeige, 
daß die Revisionen tatsächlich stattgefunden haben, bedarf es nicht.

Tiegenhof, den 9. April 1925.
Der Landrat.

Nr. 3.
Gewerbliche Anlagen.

Bei Neu- und Umbauten gewerblicher Anlagen entstehen oft 
dadurch Unzuträglichkeiten, daß die einschlägigen Bestimmungen der 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften nicht berück
sichtigt werden. Die Berufsgenossenschaften erhalten von den Bauar
beiten, falls überhaupt, in der Regel erst nach deren Beendigung 
Kenntnis, wenn dann von ihnen in der baulichen Ausführung ein 
verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften gefunden und dessen 
Abstellung gefordert wird, so berufen sich die Unternehmer meist dar
aus, daß die Bestimmungen der L aupolizeiordnung beachtet sind und 
weigern sich, kostspielige Aenderungen vorzunehmen. Zur Vermeidung 
dieser Uebelstände sind die Gewerbeaufsichtsbeamien veranlaßt, daß 
sie bei Prüfung der Pläne vor Neu- und Umbauten gewerblicher 
Anlagen ihrerseits auf die einschlägigen Bestimmungen der berufs- 
genoffenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften achten und in ihren 
Prüfungsbemerkungen auf diese Hinweisen.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die Beachtung der Bestim- 
mungen der Unfallverhütungsvorschriften bei Erteilung der Bauer
laubnis zur Bedingung zu machen.

Tiegenhof, den 9. April 1925.
Der Landrat

Nr. 3s. -----------------

vermitztenanzeige.
Die Ortsbehörden, Ortspolizeibehörden und die Herren Landjäger 

des Kreises ersuche ich, Nachforschungen nach der Minderjährigen 
Maria Kirschen aus Ladekopp, die nach Mitteilung ihres Stiefvaters, 
Arbeiters Franz Gröning-Ladekopp, seit dem 3. d. Mts. verschwunden 
ist, anzustellen und mir im Lrmittelungsfalle Nachricht zu geben.

Alter: 12 Jahre
Kleidung: Manchesterkleid 
Haar: blond, kraus 
Fußbekleidung: unbekannt 
Besondere Kennzeichen: auffallend rotes Gesicht.

vor einigen Tagen ist die Kirschen in Tiegenhof gesehen 
worden.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------/

Aufenthaltsermtttelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 1^ 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Franz Jakull, zuletzt in warnau 
wohnhaft, dort wohnhaft ist eoentl. wohin sich derselbe von dort ab
gemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 3. April 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder 
Verufsvormundschaft

Nr. 5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Das durch meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 7. März 
d. Js. wegen Maul- und Klauenseuche gebildete Beobachtungsgebiet 
wird hiermit aufgehoben. Das Sperrgebiet, bestehend aus dem ge
schlossenen Dorf Schönsee, bleibt unverändert.

Tiegenhof, den 14. April 1925.
Der Laadrat.

Nr. 5a. ------------------
Landjägerei.

Der Landjäger Müller-Kunzendorf ist vom 16. April bis einschl. 
15. Juni 1925 zur Polizeischule-Danzig kommandiert.

Die dienstliche Vertretung für Müller wird hiermit wie folgt 
geregelt:
1 .) LsndjLseV Vehirevt Bis zur Versetzung des Landjägers 

Dittmann nach Ließau:
Altmünsterberg, Kunzendorf, Ließau und Altweichsel.
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Nach der Versetzung des Landjägers Dittmann nach Ließau tritt 
Behnert die Ortschaften Ließau, Runzendorf und Altweichsel an 
Dittmann ab.
2 .) Ltriröjäsev «r/Po. Wolfs:

Biesterfelde, Renkau und Gr. Montan.
Tiegenhof, den 15. April 1925.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Personalien.
Die Gemeindevorstehergeschäfte von Schönhorst führt bis auf 

weiteres der Schöffe, Rentier Peter Schulz in Schönhorst.
Tiegenhof, den 8. April 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 7. ------------------

Volkstag und Senat haben folgendes Gesetz beschlossen, 
das nach Zustimmung des Finanzrats hiermit verkündet 
wird:

Gesetz
?ur Bekämpfung der Wohnungsnot. (Wohnungsbau

gesetz). Vom 27. 3 1925.
Abschnitt I.

8 (- 
Gesetzliche Miete.

(. Für sämtliche Gemeinden wird der Mietzins für 
Wohnräume für die Zeit vom (. April (925 ab auf 80 
v. H. der Friedensmiete (vergl. Z 2) als gesetzliche Miete 
festgesetzt.

2. Bei Läden, Geschäftsräumen, Büroräumen und 
Werkstätten, die mit Wohnungen in räumlichem Zu
sammenhang stehen und den mit ihnen im Zusammen
hang stehenden Wohnungen selbst erhöht sich die gesetzliche 
Miete aus Absatz ( um 25 v. H. der Friedensmiete.

Z. Die Bestimmungen des Absatzes 2 gelten auch für 
Räume, welche der Ausübung von freien Berufen dienen, 
bei denen sich das Ginkommen nach einer Taxe oder Ge
bührenordnung regelt.

H Zeder Mieter ist zur Zahlung der gesetzlichen 
Miete verpflichtet, ohne daß es einer Zustimmung des 
zuständigen Mieteinigungsamts und ohne daß es einer 
Ründigung seitens des Vermieters bedarf.

5. Mit der gesetzlichen Miete gelten sämtliche Neben- 
unkosten als abgegolten mit Ausnahme der Rosten

a) für Lieferung von Leitungswasfer,
d) für Schaufensterverficherung.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Vermieter und 
dem Mieter über die Rosten des Betriebes von Sammel- 
heizungs- und Warmwafserversorgungsanlagen richtet sich 
nach der Verordnung vom 28. Juni (9(9, abgeändert 
durch die Staatsratsverordnung vom (9- August (920 in 
der Fassung des Senatsbeschlusses vom 29. Dezember (920 
(Gesctzbl. (92( S. (5).

8 2.
Berechnung der Friedensmiete.

Als Friedensmiete im Sinne dieses Gesetzes gilt 
der gemeine Metwert nach dem Stande vom Juli

2. Bei der Festellung des gemeinen Mietwertes ist 
in der Regel von dem Mietzins auszugehen, der für die 
mit dem Juli ^9^ beginnenden Mietzeit vereinbart 
war nach Abzug der etwa in dieser Miete enthaltenen, 
im § I besonders aufgeführten Nebenkosten, insoweit nicht 
besondere Verhältnisse eine anderweitige Festsetzung berechtigt 
erscheinen lassen. Im Streit- oder Zweifelsfalle entscheidet 
über die Höhe des gemeinen Mietwertes nach dem Stande 
vom Juli ^9lH auf Artrag des Vermieters, des 
Mieters oder der Gemeindebehörde das zuständige Miet- 
einigungsamt, insonderheit in solchen Fällen, in denen eine 
Miete nicht vereinbart war oder Gebäude oder Gebäude
teile nach dem I. Juli ^9^ bezugsfertig geworden sind.

3. Die Umrechnung der Friedensmiete in die Danziger 
Guldenwährung erfolgt in der Weise, daß eine Gold
mark ^,25 Danziger Gulden zu setzen ist.

Der Senat kann nähere Bestimmungen über die 
Ermittelung und Festsetzung der Friedensmiete oder des 
gemeinen Mietwertes erlassen.

8 3-
Der gesetzlichen Miete unterliegen nicht Neubauten 

oder durch Um- oder Einbauten neu geschaffene Gebäude 
teile, die nach den: Januar ^9^7 bezugsfertig geworden 
sind, es sei denn, daß diese Bauten mit Beihilfen aus 
öffentlichen Mitteln hergestellt sind (Zu vergl. H 7 Aiff. 8).

2. Mieter, welche auf Grund dieses Gesetzes zu er
höhten Mietzahlungen verpflichtet sind, können von et
waigen Untermietern eine angemessene Heraufsetzung der 
Untermiete von dem gleichen Zeitpunkt verlangen, sofern 
eine solche Heraufsetzung der Untermiete billig erscheint. 
Diese Bestimmung findet entsprechende Anwendung, wenn 
ein Grundstückseigentümer Teile seiner eigenen Wohnung 
abvermietet hat. Im Streitfälle entscheidet das Miet- 
emigun^samt.

Abschnitt N.
8 4-

Abgabe zum Wohnungsbau.
Die Gemeinden sind berechtigt und verpflichtet, 

eine Wohnungsbauabgabe nach nachfolgenden Vorschriften 
zu erheben.

2. Der Abgabe unterliegen alle Gebäude oder Ge
bäudeteile, die gemäß Abschnitt I Z dieses Gesetzes der 
Festsetzung der gesetzlichen Miete unterworfen sind.

8 5.
(. Abgabepflichtig sind sämtliche Grundstückseigentümer, 

deren Gebäude oder Gebäudeteile der gesetzlichen Miete 
gemäß Abschnitt I Z ( dieses Gesetzes unterliegen oder 
im Falle einer Vermietung unterliegen würden.

2. Z 2 dieses Gesetzes findet für die Festsetzung des 
steuerpflichtigen Betrages entsprechende Anwendung.

Z. Steht der Ertrag eines der Abgabe nach § H unter
liegenden Gebäudes oder Gebäudeteiles einem anderen als 
dem Grundstückseigentümer zu, so haftet dieser für die 
Abgabe, und zwar als Gesamtschuldner mit dem Grund
stückseigentümer.

H. Soweit ein Abgabepflichtiger seinen Verpflichtungen 
aus diesem Gesetz nicht nachkommt, haftet für die Abgabe 
auch das Grundstück.

5. Hat der Abgabepflichtige bis zum Tage der Fällig
keit der Steuer die gesetzliche Miete nicht erhalten, so hat 
er der Steuerbehörde innerhalb einer Woche anzuzeigen, 
daß der Mieter trotz schriftlicher Mahnung seiner Ver
pflichtung zur Zahlung der Miete nicht oder nicht in 
vollem Umfange nächgekommen ist.

6. Auf Verlangen der Steuerbehörde hat der Ab
gabepflichtige glaubhaft zu machen, daß er seiner Ver
pflichtung zur Mahnung nachgekommen ist.

7. In diesem Falle ist ein der Abgabe entsprecbender 
Teil der Miete von dem in Verzug gekommenen Mieter 
im Verwaltungszwangsoerfahren einzuziehen. Einreden 
aus dem Mietverhältnis kann der Mieter der Steuerce- 
hörde gegenüber nicht geltend machen.

8. Erfolgt die Anzeige nicht innerhalb der im Absatz 
5 angegebenen Frist, so bleibt (der Abgabepflichtige für 
die Abgabe haftbar.

Z 6.
(. Die Abgabe beträgt vom (. April (925 ab 20 v. 

H. der Friedensmiete (H 2).
2. Die Abgabe ist bis zum (5. jeden Monats zu 

entrichten.
3. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über den 

Ausgleich der Geldentwertung werden infolge eintretender 
Verpflichtungen der Grundstückseigentümer gegenüber den 
Hypothekengläubigern, die in dem 8 ( festgesetzten Mieten 
gesetzlich neu geregelt.
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8 7.

(. Von der Abgabe sind die Eigentümer solcher Gebäude 
und Gebäudeteile befreit:

a) die von der Freien Stadt, den Gemeinden, Ge- 
mein^everbänden oder anderen öffentlichrechtlichen 
Körperschaften für öffentliche Zwecke bestimmt sind,

d) die zum öffentlichen Unterricht oder wissenschaft
lichen Forschungszwecken oder zur Förderung der 
allgemeinen wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Bildung bestimmt sind und soweit diese Gebäude 
oder Gebäudeteile für diese bestimmten Zwecke 
benutzt werden,

c) die religiösen Zwecken solcher Religionsgesellschasien 
dienen, welche Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder sonst staatlich anerkannt sind,

cl) die als Armen-, Waisen- oder öffentliche Kranken
häuser benutzt werden,

e) die zur Unterbringung von Arbeitern ihres Be- 
triebes genutzt werden, wenn diese Räume den 
Arbeitern mietfrei überlassen werden.

2. Die Befreiung tritt nur ein, wenn der Senat eine 
der zu Buchstabe a—e bezeichneten Voraussetzungen als 
vorliegend anerkannt hat.

3. Dienstwohnungen oder privatwohnungen, die sich 
in den in Absatz ( Buchstabe a-e aufgeführten Gebäuden 
befinden, unterliegen der Abgabe.

Die Eigentümer solcher Gebäude oder Gebäude
teile, die einem die Volkswohlfahrt fördernden Unternehmen 
dienen, das auf gemeinnütziger Grundlage betrieben oder 
unterhalten wird, können auf Antrag von der Abgabe be
freit werden.

5. Ueber die Anträge entscheidet der Senat.
6. Eine Befreiung kann auf Anordnung des Senats 

auch in anderen ähnlichen Fällen erfolgen, wenn ein be
sonderes öffentliches Interesse vorliegt.

7. Die Gemeinden haben ferner von der Abgabe zu 
befreien die Eigentümer von Gebäuden und Gebäudeteilen, 
die bis zum 3s. Dezember 1923 mit Beihilfen aus 
öffentlichen Mitteln bezugsfertig hergerichtet sind, wenn nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Ausgleich der 
Geldentwertung entsprechend den Bestimmungen dieses Ge
setzes ein Ausgleich der Geldentwertung hinsichtlich der vor
bezeichneten Beihilfen erfolgt.

8. Von der Abgabe freizustellen sind auch alle nach 
dem 1. Januar (92H mit Beihilfen aus öffentlichen Mitteln 
hergestellten Neubauten oder durch Um- oder Einbauten 
neu geschaffenen Gebäudeteile. (§ 3).

9- Demjenigen, der aus eigenen Mitteln Wohnungen 
von 2—3 Zimmern nebst Zubehör hergestellt und diese 
an Danziger Wohnungsberechtigte abgibt, kann die Abgabe 
nach Abschnitt II, H und 5 von der Bezugsfertigkeit 
der Wohnungen ab gerechnet, insoweit erlassen werden, 
daß ihm für jede dieser Wohnungen O 5 000,— (wörtlich: 
Fünftausend Gulden) auf die Abgabe angerechnet werden.

Abschnitt M.
Verwendung der aufkommenden Geldmittel.

8 8-
1. Von den aus diesem Gesetz sich ergebenden Ein

nahmen sind in erster Linie die Erhebungskosten, die je
doch nicht mehr als H v. H. betragen dürfen, in Abzug 
zu bringen.

2. Von den abzuführenden Abgabebeträgen behält 
der zur Abgabe Verpflichtete bei Abführung bis zum 
(5. des Fälligkeitsmonats einschließlich 2 v. H. Weitere 
2 v. H. werden zur Deckung der verwaltungskosten ver
wandt. Von dem hiernach verbleibenden Rest werden 80 
v. H. den Gemeinden für Wohnungsbauzwecke belassen, 
weitere (0 v. H. verbleiben den Gemeinden mit der aus
drücklichen Bestimmung, daß diese leistungsschwachen Per
sonen als Mietbeihilfe zu gewähren find. Werden diese 

(0 v. H. für diesm angegebenen Zweck nicht aufgebrauch 
so ist der Rest ebenfalls für Wohnungsbauzwecke zu 
verwenden.

3. Die restlichen (0 v. H. sind an den Senat abzu- 
führcn, der diese Beträge für Wohnungsbauzwecke oder 
für Mietbeihilfen in besonderen Fallen entweder unmittel
bar oder durch Vermittelung der Gemeinden zu verwenden 
hab Eine Verwendung zum Bau von Dienstwohnungen 
soll nicht stattfinden.

s 9-
1. Auf Antrag sind Mietbeihilfen Personen zu ge

währen, die durch die Mietsteigerung in eine Notlage ge
raten sind, insbesondere:

(. Rentenempfänger der Invaliden- und Angestellten' 
Versicherung,

2. Kriegsbeschädigten, Hinterbliebenen und sonstigen 
Militärrentnern, die Zusatzrenten zu ihren Ver- 
sorgungsgedührnissen beziehen, sowie den Emp
fängern von laufenden Veteranenbeihtlfen und 
Schwerkriegsbeschädigten, auch wenn sie keine Zu
satzrenten beziehen,

3. den früheren Arbeitern der ehemaligen Reichs- und 
Staatsbetriebe, soweit sie laufend Unterstützung 
erhalten, 
Personen, die nach dem Gesetz über Kleinrentner - 
fürsorge vom 23. Februar (923 (Gesstzbl. S. 3^() 
Kleinrentnerfürsorge erhalten, während der Dauer 
des Bezuges,

5. Arbeitslosen für die Dauer der Arbeitslosigkeit und 
solchen Personen, deren Einkommen nicht höher 
als die Arbeitslosenunterstützung ist,

6. verheirateten Personen
a) mit einem unterhaltsberechtigten Kinde bei 

einem monatlichen Einkommen unter (00 G. 
(einschl. Naturalbezüge),

b) mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern bei 
einem monatlichen Einkommen unter (25 G. 
(einschl. Naturalbezüge), .

c) mit drei unterhaltsberechtigten Kindern bei 
einem monatlichen Einkommen unter (50 G. 
(einschl. Naturalbezüge),

c! ) mit vier unterhaltsberechtigten Kindern bei 
einem monatlichen Einkommen unter (75 G. 
(einschl. Naturalbezüge),

e) mit fünf und mehr unterhaltsberechtigten Kin
dern bei einen: monatlichen Einkommen unter 
200 Gulden (einschl. Naturalbezüge).

2. Mietbeihilfen dürfen nur gewährt werden bei Woh
nungen bis zu 2 Zimmern und Nebenräumen. In Aus
nahmefällen kann auch eine Mietbeihilfe bei Dreizimmer
wohnungen gewährt werden, wenn die Familienzahl des 
Mieters besonders groß ist.

8 W-
s. Die den Gemeinden zur Verfügung gestellten Mittel 

zur Förderung der lvohnungswirtschaft und für Wohnungs- 
bauzwecke dürfen ausschließlich nur zur Förderung der 
Schaffung neuer Rleinst- und Rleinwohnungen, zur Er
haltung bestehender Wohnungen, sowie zu Siedlungs. 
zwecken verwendet werden.

2. Wohnungs- und Siedlungsbauten dürfen mit Hilfe, 
der obigen Mittel nur gefördert werden, wenn sie

3) nach genehmigten Plänen des Staates oder der 
Gemeinden ausgeführt werden und wenn die 
Rosten der Bauausführung einschließlich der Bau
stoffe staatlich oder gemeindlich festgesetzt oder ge
nehmigt sind;

b) dauernd im Eigentum öffentlicher oder gemein
nütziger Stellen verbleiben oder wenn durch ge. 
eignete Maßnahmen dafür gesorgt ist, daß aus der 
Vermietung, der Verpachtung oder der Veräuße
rung kein übermäßiger Gewinn erzielt wird.



3. Einzelpersonen oder Stedlungsgenossenschaften, die 
in einer anderen Gemeinde, als in der sie ihren Wohn
sitz haben, Wohnungs- oder Siedlungsbauten ausführen 
wollen, müssen Mittel zur Förderung dieser Bauten bei 
der Gemeinde beantragen, in der diese Bauten ausgeführt 
werden sollen. Wenn die der betreffenden Gemeinde zur 
Förderung der Wohnungswirtschaft überlassenen Mittel zn 
diesem Zwecke nickt ausreichen, hat sie sich wegen Ueber- 
weisung weiterer Mittel mit der Gemeinde in Verbindung 
zu setzen, in der die Antragsteller Wohnungen frei machen 
oder zur Verfügung stellen. Falls wegen der Ueberweisung 
der Mittel keine Einigung erzielt wird, entscheidet hier- 
über der Senat

Der Senat hat hierzu nach Anhörung des Sied- 
lungsausschusses besondere Ausführungsbestimmungen zu 
erlaffen.

8 11-
Werden Mittel, die auf Grund dieses Gesetzes auf

gebracht werden, nicht mehr zur Abstellung der Wohnungs
not benötigt, so kann die betreffende Gemeinde nach Zu
stimmung des Senats über diese Mittel in anderer Weise 
verfügen.

Abschnitt »V.
Allgemeine Bestimmungen.

8 12.
Außer der Wohnungsbauabgabe nach Maßgabe dieses 

Gesetzes dürfen Miet- und Wohnungssteuern nicht erhoben 
werden. Auf Fremdensteuern (Herbergsteuern), in denen 
der Vermieter als steuerpflichtig bezeichnet wird, findet 
diese Bestimmung keine Anwendung.

8 13-
(. Die in diesem Gesetze bezeichneten Abgaben wer

den in den Städten, sowie in den Gemeinden Dliva, Dhra, 
graust und Emaus durch die Gemeinden, im übrigen 
durch die Areisverbände zu Gunsten der Gemeinden ver
anlagt und erhoben.

2. Für das Verfahren bei der Veranlagung und Er
hebung der Abgaben, sowie für die Rechtsmittel finden 
die Vorschriften des Steuergrundgesetzes mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die veranlagende und erhebende Stelle 
als Steueramt im Sinne des Steuergrundgesetzes anzu- 
sehen ist.

8 14-
(. Die Hinterziehung der Abgabe kann mit einer 

Geldstrafe bis zum 20 fachen des hinterzogenen Betrages 
und mit Gefängnis oder mit einer dieser beiden Strafen 
bestraft werden.

2. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes und bei falschen Angaben gegenüber der 
Behörde kann der Abgabepflichtige mit einer Ordnungs
strafe bis zu H00 Gulden belegt werden.

8 15.
Die in diesem Gesetze bezeichnete Abgabe gilt nicht 

als Personalsteuer im Sinne des § 7, III, Ziffer H des 
Einkommensteuergesetzes.

8 16-
1. Dieses Gesetz tritt mit dem (. April 1925 in 

Arast und gilt bis zum 1. April (928.
2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten außer Araft 

die Gesetze über Abgabe zum Wohnungsbau vom (5. 
Juli (92( (Gesetzbl. 5. (03)/ vom 23. Juli (922 (Ge- 
setzbl S. 253), vom (. Dezember (922 (Gesetzbl. S. 5(2) 
und vom 27. Juni (923 (Gesetzbl. S. 738), jedoch bleibt 
Artikel VII (§ (2a) -es Gesetzes über Abgabe zum Woh
nungsbau in der Fassung vom 27. Juni (923 (Gesetzbl. 
S. 7H0) bis zum (. April (928 mit der Maßgabe in 
Araft, daß die auf Grund dieses Artikels VII (8 (2a) zu 
erhebenden Abgaben (Lohnsummensteuer) sich vom (. Ok
tober (926 ab auf 50 v. H.ermäßigen und vom (.April 
(928 ab gänzlich in Fortfall kommen.

Für die Dauer der Anwendung dieses Gesetzes treten 
alle Bestimmungen außer Araft, die mit den Bestim
mungen dieses Gesetzes in Widerspruch^stehen: dieses gilt 
insbesondere für die Anordnung des preußischen Ministers 
für Volkswohlfahrt, betreffend Einführung einer Höchst
grenze für Mietzinssteigerungen vom 9- Dezember (9(9 
(preuß. Grsetzsamml. S. (87) in der Fassung der Bekannt
machung vom 29. Dezember (920 (veröffentlicht im?< Ge
setzblatt für die Freie Stadt Danzig vom 5. Februar (92( 
S. 9) und dasAündiguugsnotgesetz fürWohnungen vom 3. 
Oktober (923 (Gesetzbl. s. (0(().

Gemeinden, die kein eigenes Baugelände besitzen, 
haben das Recht, zum Bau von Wohnungen Baugelände 
gemäß Artikel II des preußischen Wohnugsbaugesetzes 
vom 28. März (9(8 (Gesetzsamml. S. 23) zu enteignen. 

8 (9-
Die näheren Ausführungsbestimmungen zu diesem 

Gesetz erläßt der Senat.
Danzig, den 27. März (925.

Der Senat der freien Stadt Dan?ig.
Dr. Sahm. Dr. Leske.

AusführtUngsbestimmnngen
?um Gesetz -ur Vetämpsung der Wohnungsnot 

(Wohnungsbaugesetz) vom 27 Mär? (925
(Gesetzbl S. 79).

Der Senat hat folgende Ausführungsbestimmungen 
zum Wohnungsbaugesetz vom 27. Mär; (925 erlaffen :

Artikel l
Den Neubauten gemäß Z 3 Absatz I des Wohnungs

baugesetzes sind gleichzustellen Gebäude oder Gebäudeteile, 
welche seitens der zuständigen Gemeinden von der Zwangs, 
verteilungswirtschaft befreit worden sind und einer Höchst- 
miete nach den bisherigen Bestimmungen nicht unterliegen.

Sind für solche Gebäude oder Gebäudeteile Ersatz
bauten hergestellt worden, so treten diese an die Stelle der 
freigewordenen Gebäudeteile, d. h. sie unterliegen der ge. 
setzlichen Miete im Sinne des H I des Wohnungsbau
gesetzes.

Artikel II
Die erforderlichen Anordnungen zur Erhebung der 

durch diesesGesetz festgelegten Abgaben haben die Gemeinde
behörden zu erlassen und zwar für die Stadtgemeinde 
Danzig der Senat (Verwaltung der Stadtgemeinde Danzig), 
in den anderen Stadtgemeinden die Magistrate, in den 
Gemeinden Ohra, Oliva, praust und Emaus die Ge
meindevorstände, in den übrigen Gemeinden die Gemeinde- 
vorstände nach Zustimmung durch den Vorsitzenden des 
Areisausschuffes, soweit die Areisausschüffe für die letzteren 
Gemeinden die Anordnungen nicht selbst treffen.

Den Gemeindebehörden sind diese Anordnungen nur 
insoweit überlassen als nicht der Senat bereits hierüber 
Anordnungen erlassen hat oder in Zukunft noch erläßt.

Die Dienstaufsichtsbefugnisse der vorgesetzten Dienstbe
hörden werden durch diese Bestimmungen nicht berührt.

Mit Rücksicht darauf, daß das Wohnungsbaugesetz 
erst am 28. März veröffentlicht werden konnte, sollen die 
Gemeinden die auf Grund des Gesetzes im Monat April 
(925 zu entrichtenden Abgaben nicht vor dem (. Mai 
(925 zwangsweise beitreiben.

Artikel III.
Von den abzuliefernden Abgaben darf der Abgabe- 

Pflichtige 2 v. H. zurückbehalten, wenn er bis zum (5. 
jeden Monats die fälligen Abgaben in voller Höhe bezahlt, 
unabhängig davon, ob er die vollen Mieten bis zu diesem 
Zeitpunkt von seinen Mietern erhalten hat oder nicht.
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Bei nicht rechtzeitiger und nicht voller Abführung der Ab- 
gaben bis zu dem angegebenen Zeitpunkt verbleiben diese 
2 v. H. der zuständigen Steuerverwaltung mit Rücksicht 
auf die erhöhten Verwaltungskosten bei der zwangs- 
weisen Eintreibung.

Weitere 2 v. H. von den entrichteten Abgaben er
halten die Veranlagungsbehörden für allgemeine Verwal- 
tungskosten. Von den restlichen 96 0. H. der Gesamtein
nahmen verbleiben den Gemeinden (0 v. H., also der 
zehnte Teil für Mietbeihilfen gemäß § 9-

Weitere (0 v. H., also wiederum der zehnte Teil der 
Gesamteinnahmen nach Abzug der zuerst aufgeführten 
2-1-2 v. H, sind an den Senat bis zum Ende des Fällig, 
keitsmonats abzuführen zwecks Verwendung im Sinne des 
Z 8 Absatz 8.

L. Die Bewilligung von Mietbeihilfen erfolgt durch 
die Hemeindebehörde.

Anträge auf Mietbeihilfen können nur Hauptmieter, 
nicht Untermieter stellen.

Bei der Bewilligung von Beihilfen ist im Einzelfalle 
zu prüfen, ob der Mieter durch die Erhöhung der Miete 
von 60 auf 80 v. H. in eine Notlage geraten ist. Es ist 
hierbei insbesondere zu prüfen, ob der Antragsteller den 
Mietunterschied allein zu tragen hat oder ob die betreffende 
Wohnung auch von anderen in Arbeit stehenden Personen 
mitbenutzt wird, sodaß auf den Antragsteller nur ein Teil 
der Miete entfällt.

Die Gewährung der Beihilfen erfolgt in der Weise, 
daß die Gemeindebehörde nach Eingang und Prüfung des 
Antrages den Antragstellern Gutscheine je nach der Not
lage bis zur Höhe der Mietdifferenz von 60 und 80 v. H. 
der Friedensmiete ausstellt. Die Mieter geben diese Gut
scheine ihren Hausbesitzern als Teilbetrag der Miete in 
Zahlung. Die Hausbesitzer wiederum geben diese Gut
scheine der Steuerverwaltung in Zahlung unter Anrechnung 
auf die zu entrichtenden Abgaben.

Die von den Gemeindebehörden auszustellenden Gut
scheine müssen enthalten: (. den Namen des Hausbesitzers, 
2. den Namen des Mieters, 3. die Wohnung des Mieters, 
H. den als Beihilfe gewährten Betrag.

Die Gemeindebehörden haben einen Voranschlag auf- 
zustellen über die voraussichtliche Höhe der zu erwartenden 
Abgaben und daraus zu errechnen, welcher Betrag für 
Mietbeihilfen zur Verfügung steht.

Die Beihilfen können auch gewährt werden Hausbe
sitzern für den auf ihre eigene Wohnung entfallenden 
Steueranteil, wenn die in § 9 vorgesehenen Voraussetzun
gen zutreffen.

Die Gemeinden sind berechtigt, das Verfahren bei 
der Gewährung von Mietbeihilfen in anderer Form zu 
gestalten, jedoch in denjenigen Gemeinden, in denen die 
Veranlagung und Erhebung der Abgabe durch die Rreis- 
verbände erfolgt, nur nach Zustimmung oder auf Anord
nung des Vorsitzenden des Areisausschusses.

Sollte sich Herausstellen, daß der den Gemeinden zur 
Verfügung stehende Betrag für Mietbeihilfe nicht ausreicht, 
so können die Gemeindebehörden einen ausführlich begrün
deten Antrag auf Gewährung eines besonderen Zuschusses 
an den Senat einreichen, welcher dann entscheidet, ob und 
in welcher Höhe ein Zuschuß geniäß Z 8 Absatz 3 be
willigt werden kann.

Soweit der den Gemeinden zur Verfügung stehende 
Betrag für Mietbeihilfen von den Gemeinden nicht voll 
benötigt wird, i9 dieser Restbetrag für den Wohnungs
bau oder zur Erhaltung von alten Wohnungen zu ver
wenden.

d (Nach Anhörung des Siedlungsausschusses des 
Volkstages gemäß § (0 des Wohnungsbaugesetzes.)

2) Förderung des Wohnungsbaues.
s. Die aus der Wohnungsbauabgabe aufkommenden 

öffentlichen Mittel find von den Gemeindebehörden an 
Danziger Staatsangehörige bezw. Bauvereinigungen (im

Gemeindebeztrk) als hypothekarisch gesicherte Baudarlehen 
zum Wohnungsbau oder als Hypotheken auf Grundstücke 
oder Erbbaurechte mit Wohnungen, die nach dem (.
1925 bezugsfertig werden, zu vergeben. Die Baupläne für 
diese Wohnungsbauten bedürfen einer besonderen Genehmi
gung durch die Hemeindebehörde.

2. Von den mit Baudarlehen zu errichtenden Woh
nungen müssen mindestens 65 v. H. Kleinwohnungen, d. 
h. Wohnungen bis zu 70 9m Wohnfläche sein; als Norm 
gi!lt die Zwet-Zimmerwohnung mit Rüche.

3. Die öffentlichen Mittel sind nur für Dauer Woh
nungen, die eine Bestandsdauer von mindestens 50 
Zähren haben, zu verwenden. Für Notwohnun gen, 
die durch Aus- oder Umbau vorhandener Baulichkeiten 
gewonnen werden und die den baupolizeilichen Bestim
mungen nicht voll genügen, sowie fürW erkwohnungen, 
die von Arbeitgebern für ihre Arbeitnehmer errichtet wer
den, werden öffentliche Mittel nicht gewährt.

H. Die Höhe des Darlehns oder der Hypothek soll 
den Betrag von (0000 Gulden für eine Wohnung und 
75 v. H. des Herstellungswertes (Geländepreis, Baukosten 
einschließlich Anliegerkosten) nicht überschreiten. Bei Woh- 
nungen von weniger als 60 9m Wohnfläche kann über 
den Satz von 75 v. H. hinausgegangen werden. Zm Höchst
fälle darf das Darlehen oder die Hypothek bis zu 90 v. 
H. des Herstellungswertes betragen, -er Betrag von (0 000 
Gulden für eine Wohnung soll auch in diesem Falle nicht 
überschritten werden.

5. Als Bewerber um Baudarlehen oder Hypotheken 
kommen sowohl Bauvereinigungen, Bauvereine, Genofsen- 
schaften usw. als auch Einzelpersonen, wenn sie Heim
stätten für den eigenen Wohnbedarf oder Mietwohnungen 
bauen, in Frage.

Zn erster Linie sollen Bewerber berücksichtigt werden, 
die sich zur Ausführung von Aleinwohnungen bis zu 70 
9m Wohnfläche in geschlossener Bauweise bereit finden.

6. Die unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel erbau
ten Wohnungen dürfen nur an Danziger Staatsangehörige 
vergeben werden, deren Anrecht auf Zuweisung einer 
Wohnung durch das zuständige Wohnungsamt anerkannt 
wird oder die eine durch das Wohnungsamt zu besetzende 
Wohnung freimachen.

7. Baudarlehen aus öffentlichen Mitteln werden, so
fern eine Sicherungshypothek eingetragen ist, bis zur Fertig
stellung des Bauvorhabens, jedoch längstens 9 Monate 
vom Tage der ersten Zahlung ab, unverzinslich gewährt 
und in Teilbeträgen dem Fortschreiten des Bauvorhabens 
entsprechend, in barem Gelde oder in Form von Baustoffen 
geleistet. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens bezw. nach 
Ablauf der 9 monatlichen Frist ist eine Hypothek auf 6 
Jahre zu bestellen. Die Hypothek ist mit 2 v. H. zu ver
zinsen und in den ersten 3 Zähren mit ( v. H., in den 
weiteren 3 Zahrrn mit 2 v. H. zuzüglich der ersparten 
Zinsen zu tilgen. Nach 6 Zähren soll die Hypothek ver
längert werden, wenn eine zeitgemäße Verzinsung und 
Tilgung vereinbart ist. Zinsen und Tilgungsbeträge find 
in vierteljährlichen Nachschußraten zu zahlen.

8. Rückfließende Darlehen und Hypotheken, sowie 
Zinsen und Tilgungsbeträge sind dem Wohnungsbaufonds 
zuzuführen und mit den aufkommenden Mitteln nach 
Maßgabe der Bestimmungen erneut zu verwenden.

9. Die Bewerber um Baudarlehen oder Hypotheken 
haben folgende Verpflichtung einzugehen:

2) Die Wohnungen sind mit möglichster Beschleuni
gung herzustellen, sodaß sie längstens innerhalb 
eines Zahres nach dem Baubeginn bezw. nach der 
ersten Darlehnsteilzahlung bezogen werden können.

b) Der das Darlehn übersteigende Teil der Herstellungs
kosten ist vor der ersten Darlehnsteilzahlung nach, 
zuweisen und sicherzustellen. Er ist im Verhältnis 
zu den Darlehnszahlungen zum Bau zu verwenden.
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c) Die bauliche Instandsetzung der fertigen Gebäude 
ist zu gewährleisten.

6) Die Gebäude sind zum vollen Zeitwert gegen Feuer 
zu versichern. Der Gemeindebehörde ist ein Hypo- 
Lhekensicherungsschein zu beschaffen.

e) Aus der Vermietung, Verpachtung oder der Ver
äußerung der Wohnungen darf kein übermäßiger 
Gewinn erzielt werden.

k) Die Wohnungen müssen mindestens 20 Jahre lang 
ununterbrochen für Wohnzwecke bestehen bleiben. 
Grundbuchlich ist für die Gemeinde ein Verkaufs- 
recht für alle Vorkaufsfälle sowie eine persönliche 
Dienstbarkeit über die Beschränkung derWohnungs- 
benutzung und Vergebung zu sichern.

k) Mit dem Range hinter der vorstehend genannten 
grundbuchlichen Sicherung ist dieSicherungs-Höchst- 
betragshypothek für das Baudarlehn bezw. die 
kündigungshypothek zu Gunsten der Gemeinden 
einzutragen und zwar unter der Bedingung, daß 
das Darlehen bezw. die Hypothek zur sofortigen 
Rückzahlung fällig wird, falls

ohneschriftlicheZustimmung derGemeindebehörde 
das Grundstück bezw. das Erbbaurecht ver
äußert wird,

2. der genehmigle Bauplan nicht eingehalten 
wird oder

3. die vorgenannten Verpflichtungen zu a—k nicht 
erfüllt werden.

(0 . Für die von den Bewerbern um öffentliche 
Witte! an anderer Stelle aufgebrachten Gelder kann Vor
rang vor der Sicherungs- oder Tilgungshypothek der Ge
meinde eingeräumt werden, mit der Maßgabe, daß das 
Baudarlehen oder die Tilgungshypothek innerhalb 90 v. 
H. des Wertes des Grundstückes bezw. des Erbbaurechtes 
zu stehen kommt.

Bei Wohnungen von weniger als 60 Wohnfläche 
kann das Baudarlehen bezw. die Tilgungshypothek bis an 
die Grenze des Wertes des Grundstückes bezw. des Erb- 
baurechtes rücken.

(( . Das erhaltene Baudarlehn bezw. die Hypothek 
kann jederzeit auch in Teilbeträgen zurückgezahlt werden. 
Die Darlehnsnehmer bezw. die belasteten Grundstücke sind 
nach Rückzahlung der Hypothek von den unter Ziffer 9 
unter a—k aufgeführten Verpflichtungen zu befreien, jedoch 
frühestens ein Jahr nach der erfolgten Rückzahlung und 
auch nur dann, wenn die Zinsen seit dem Empfangstage 
des Darlehns zum jeweiligen Diskontsatz der Bank von 
Danzig berecbnet und die Restzinsen nachgezahlt worden sind.

(2 . Anträge auf Gewährung von Baudarlehen oder 
Hypotheken sind an die Gemeindebehörde zu ricbten.

Dem Anträge sind Bauzeichnungen, Kostenanschlag, 
Angaben über den Bauplatz, über die Bauausführung, 
Bauleitung und über die sonstige Geldbeschaffung beizu- 
geben. Der erforderliche Darlehnsbetrag ist anzugeben.

(3 . Der Senat der Freien Stadt Danzig kann von 
den Gemeinden die Antragsunterlagen verlangen und Nach
prüfungen über die Befolgung der Ausführungsbestim- 
mungen vornehmen.

lH . Die dem Senat gemäß § 8 Absatz 3 des Woh
nungsbaugesetzes zufließenden Mittel sollen vorwiegend da
zu dienen, den Wohnungsbau in solchen Gebieten zu för
dern, in denen der Wohnungsbedarf stärker ist als in an
deren Bezirken oder in denen sich die aufkommenden Mittel 
als zu gering zur wirksamen Linderung der Wohnungsnot 
erweisen.

d) Erhaltung des alten Wohnungs- 
bestandes.

Für die Instandsetzung von Wohngebäuden können 
von den Gemeindebehörden auf Grund prüfungsfähiger 
Kostenanschläge kündbare Darlehen aus dem Aufkommen 
der Wohnungsbauabgabe gewährt werden. Die Darlehns- 
beträge sind in der Regel zu einem Zinssatz von 5 v. H. 

zu verzinsen, in (—3 Jahren zurückzuzahlen und durch 
Eintragung einer Sicherungshypothek zu Gunsten der Ge
meinde zu sichern.

Artikel tV.
Die auf Grund der Lohnsummensteuer (Artikel VII, 

8 (2 2 des Gesetzes über Abgabe zum Wohnungsbau 
in der Fassung vorn 27. Juni (923 in Verbindung mit 
8 10 des Wohnungsbaugesetzes) aufkommenden Mittel 
sind in der gleichen Weise zu verteilen und zu verwenden 
wie die Mittel, welche auf Grund des Wohnungsbauge
setzes auskommen.

Danzig, den 3. April l925.
Der Senat der Zreien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr.-Ing. Leske

Betrifft Wohnungsbauabgabe.
Durch das nachstehend nebst den Ausführungsbestim- 

mungen abgedruckte Gesetz zur Bekämpfung der Wohnungs
not (Wohnungsbaugesetz) vorn 27. 3. (925 (Gesetzblatt 
Seite 79) ist vom (. (925 ab

3) die gesetzliche Höchstmiete auf so bezw. >05 v. y. 
der ßriedensmiete festgesetzt und

b) bestimmt worden, daß sämtliche Grundstückseigentümer, 
soweit ihre Gebäude oder Gebäudeteile der gesetzlichen 
Miete unterliegen, oder im Falle einer Vermietung 
unterliegen würden, verpflichtet find, allmonatlich bis 
zum (5. des jeweiligen Monats eine Wohnungsbau
abgabe in Höhe von 200/0 der Friedensmieten an die 
Gemeindekasse zu entrichten.
Die Wohnungsbauabgabe fließt, soweit sich aus den: 

Gesetz nichts anderes ergibt, den Gemeinden zur Förde
rung des Wohnungsbaues zu. Die Veranlagung und Er
hebung der Abgabe geschieht durch den Kreisausschuß 
unter Mitwirkung der Drtsbehörden.

Mit der Durchführung des Gesetzes ist unverzüglich 
vorzugehen. Zu diesem Zwecke wird hiermit folgenves 
angeordnet:
(. Die Herren Drtsvorsteher werden ersucht, das Gesetz 

nebst Ausführungsbestimmungen sofort ortsüblich be
kannt zu machen und sich selbst mit dem Inhalt ein
gehend vertrant zu machen.

2. Deil Herren Drtsvorstehern werden in den nächsten 
Tagen Formulare zum Mietverzeichnis zugehen, die sie 
sogleich an sämtliche Hausbesitzer zur Ausfüllung 
verteilen, nach Ausfüllung wieder einsammeln und bis 
spätestens zum 27- 4 d 3s. hierher zurücksenden 
wollen. Um zeitraubende Rückfragen zu ersparen, sind 
die Verzeichnisse vor ihrer Hersendung daraufhin durch- 
zuiehen, ob die aufgeführten Wohnungen abgabepflichtig 
im Sinne dieses Gesetzes sind und ob sämtliche Spalten 
ordnungsmäßig und vollständig ausgefüllt sind. Soweit 
dies nicht der Fall ist, ist die Vervollständigung zu ver
anlassen.
Die Wohnungsbauabgabe für den Monat April 
1Y25 ist vorläufig vom Steuerpflichtigen selbst nach 
folgenden Grundsätzen zu berechnen:

3) bei vermieteten Wohnräumen beträgt die Abgabe 
des Grundstückseigentümers den vierten Teil der ihm 
von dem Mieter geschuldeten Leistung (800/0 der 
Friedensmiete),

k) bei vermieteten Räumen, Geschäftsräumen, Büro
räumen und Werkstätten, die mit Wohnungen in 
räumlichem Zusammenhangs stehen und den mit 
ihnen im Zusammenhangs stehenden Wohnungen, 
sowie bei vermieteten Räumen, welche der Ausübung 
eines Berufes dienen, bei denen sich das Einkommen 
nach einer besonderen Taxe oder Gebührenordnung 
richtet (Arztwohnungen usw.) beträgt die Abgabe 200/0 
der Friedensmiete, also bei einem Anspruch in Höhe 
von (050/o der Friedensmiete ungefähr den fünften 
Teil der vom Mieter geschuldeten Leistung.
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c) bei Gebäuden und Gebäudeteilen, die der Grund
stückseigentümer selbst bewohnt oder in der unter b) 
aufgeführten Weise selbst benutzt, ist die Friedensmiete, 
soweit sie nicht bekannt ist, vom Abgabepflichtigen 
vorläufig unter Berücksichtigung der Friedensmiete für 
gleichartige vermietete Räume auf dem gleichen oder 
einem gleichwertigen Grundstück zu ermitteln.

Die Erhebung der Abgabe kommt nicht in Frage
a) bei gewerblich genutzten Räumen, soweit sie nicht 

unter 3 b) aufgeführt sind,
b) bei Gebäuden und Gebäudeteilen, die nach dem (. 

(. (9(^ bezugsfertig geworden sind, mit Ausnahme 
der Gebäude usw., die in der Zeit vom (. (. (9(7 
bis 3(. (2. (923 mit Beihilfen aus öffentlichen 
Mitteln hergestellt sind,

c) bei den im § 7 Ziffer ( 2 bis ci des Gesetzes auf- 
geführten Gebäuden, die öffentlichen oder gemein
nützigen Zwecken dienen,

ckj bei den im Z 7Ziffer ( e aufgeführten Wohnungen, 
zu denen insbesondere auch die Anstwohnungen 
gehören.

5. Die gemäß Ziffer 3 errechnete Wohnungsbauabgabe 
für Monat April ist bis )um 25. 4- d. As. an die 
Gemeindekasse zu entrichten. Bei pünktlicher Zahlung 
der gesamten Abgabe bis zum 23. einschließlich (in 
den folgenden Monaten bis zürn (5. j. Mts.) können 
die Steuerpflichtigen 20/0 des errechneten Betrages in 
Abzug bringen.

6. Grundstückseigentümer, die von ihren Mietern bis zum 
25. d. Zs. die geschuldete Miete für April nicht 
oder nicht vollständig erhalten haben, haben der Grts- 
behörde hierüber innerhalb ( Woche Anzeige zu er
statten. Auf Grund dieser Anzeige der Hauseigentümer 
haben dieDrtsoorsteher unverzüglich die rückttändigeWoh- 
nungsbauabgabe (nur diese, nicht die ganze Miete) 
von den betreffenden .Mietern im Verwaltungszwangs- 
verfahren einzuziehen. Erstattet der Hauseigentümer 
eine solche Anzeige innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
nicht, dann bleibt er für die Abgabe haftbar und ist 
letztere alsdann von ihm im Verwaltungszwangsoer- 
fahren einzuziehen.

7. Bestimmungen über die Abrechnung der gemäß vor
stehenden * geleisteten vorläufigen Zahlungen bleiben 
vorbehalten.

8. Die Verteilung der aufkommenden Wohnungsbauabgabe 
regelt sich im einzelnen wie folgt:

a) 2 v. H. der Wohnungsbauabgabe darf der Haus
eigentümer zurückbehalten, wenn er die Abgabe für 
sämtliche Wohnungen bis zum 25. d. Is. (für 
die folgenden Monate stets bis zum (5. des betreffen
den Monats) voll an die Gemeindekasse abführt. 
Zm andern Falle fließen diese 2 v. H. der Gemeinde 
mit Rücksicht auf die erhöhten Verwaltungskosten bei 
der Zwangsweisen Eintreibung zu.

b) Weitere 2 v. H. der ganzen Wohnungsbauabgabe 
erhält der Areis für seine verwaltungskosten. Diese 
2^0 sind für Monat April bis spätestens MM 2. 
Mai d Js. (in den folgenden Monaten stets bis 
zum 20. des betreffenden Monats) auf das Konto 
Nr. 6(2 bei der Kreissparkasse in Tiegenhof zu 
überweisen.

c) von dem alsdann verbleibenden Betrage der Woh- 
nungsbauabgabe (also von 96V0 der Gesamteinnah
men) steht dem Staat gemäß Abschnitt III A 8 Ziffer 
3 des Gesetzes der zehnte Teil zu. Der sich hiernach 
für den Staat ergebende Betrag ist ebenfalls zu dem 
vor zu b) angegebenen Termin an die Kreissparkasse 
in Tiegenhof auf Konto Nr. 6(2 zu überweisen.

ck) Ein gleich hoher Betrag wie vor zu c) ist von 
den Gemeinden zur Gewährung von Mietbeihilfen 
auszuwerfen. Das nähere hierüber siehe die nach
stehende Ziffer (0.

e) Die übrigen aus der Wohnungsbauabgabe aufkom
menden Mittel sind von den Gemeinden ausschließ
lich für Wohnungsbauzwecke gemäß den darüber im 
Gesetz getroffenen Bestimmungen zu verwenden.

9. Ueber die Gesamteinnahme und Ausgabe aus der 
Wohnungsbauabgabe ist von den Gemeinden besonders
Buch zu führen. Nähere Bestimmungen hierüber 
bleiben vorbehalten.

(0. Nach Z 9 des Gesetzes erhalten leistungsschwache Per
sonen, die durch die Mietsteigecung in eine Notlage 
geraten, aus Antrag Mietbeihilfen in voller oder teil- 
weiser Höhe der durch das Gesetz eintretenden Miet- 
steigerung. Die Gewährung dieser Mietbeihilfen ist 
Sache der Gemeindebehörden. Das dabei zu beobach
tende Verfahren ist in Artikel III Abschnitt B der 
Ausführungsbestimmungen näher erläutert.

Die in einer Gemeinde gewährten Mietbeihilfen 
dürfen insgesamt den nach Ziffer 8 unter cl) dieser 
Verfügung ausgeworfenen Betrag nicht übersteigen. So
weit der für Mietbeihilfen zur Verfügung stehende 
Betrag nicht voll benötigt wird, ist der verbleibende 
Restbetrag ebenfalls für Wohnungsbauzwecke zu ver
wenden.

Die Gewährung der Mietbeihilfen erfolgt, wie in der 
Ausführungsanweisung näher erläutert, durch Ausstellung 
von Gutscheinen. Für die Gutscheine wird hiermit folgen
des Muster vorgeschrieben:

Gemeinde- (Guts-)Bezirk
Gutschein über eine Mietbeihilfe für Monat (925. 
(. Name des Hausbesitzers:
2. Name des Mieters:
3. Wohnung des Mieters:

Betrag der gewährten Mietbeihttfe: ......... G..........p 
in Worten:

den 1925.
Der Gemeinde- (Guts-) Vorsteher.

(Siege!) Unterschrift.
Die Mieter geben diesen Gutschein ihrem Hausbesitzer 

als Teilbetrag der Miete in Zahlung. Die Hausbesitzer 
wiederum geben die Gutscheine der Gemeindebehörde in 
Zahlung in Anrechnung auf die zu entrichtende Abgabe. 
Die Gutscheine, die sonach den Wert baren Geldes haben, 
sind von den Grtsvorstehern sorgfältig aufzubewahren. 
((. Gleichzeitig mit der Einsendung der Mietverzeichnisse 

(Ziffer 2 dieser Bekanntmachung), also bis späte
stens MM 27. April d As. ist hierher zu berichten, 
welche Gebäude oder Gebäudeteile der zu Ziffer 4 
angeführten Art vorhanden sind. Zu a) bis c) sind 
die betreffenden Gebäude einzeln genau aufzuführen 
und zwar ist insbesondere anzugeben:
I. Name, Stand, Wohnort des Eigentümers und 

gegebenenfalls auch des Mieters,
II. Zweck, dem das Gebäude dient.

Zu cH der Ziffer H (Instwohnungen usw.) genügt 
die summarische Angabe der Zahl der in der Ortschaft 
insgesamt vorhandenen Wohnungen dieser Art.

(2. Sofern die Herren Drtsvorsteher über einzelne Punkte 
in bezug auf die Ausführung des Gesetzes und der 
Ausführungsbestimmungen sich noch im Unklaren be
finden sollten, können sie im Büro des Kreisausschusses 
(KreishausZimmer Nr. 2() mündlich Auskunft einholen.

Tiegenhof, den (H. April (925

Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Lesestoffe.
Den Herren Schulleitern und Lehrern gebe ich bekannt, daß als 

Lesestoff für das 5.—8. Schuljahr die Beltz'schen Lesebogen Nr. 
7, 18, 22 24-b, 26, 27 2, 50 2-s-b, 31, 52, 55, 57, 58, ^0 und
^2 zur Einführung bestimmt sind. Diese Bogen werden mit einer 
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Mappe geliefert. Durch einen Sammelbezug wird die Anschaffung 
verbilligt. Die Herren Schulleiter bezw. Lehrer wollen mir bis späte
stens 21. ApvU berichten, wieviel solcher z—
Lesebücher sie benötigen. Die Bestellung und Lieferung erfolgt 
dann durch eine hiesige Buchhandlung.

Tiegenhof, den ;0. April 1925.
Der Kreisschulrat

Nleidemann.

j Hhitlt Buikilh j
H „Deutsches Haus" H

In Neuteich im Hotel Deutsches Haus findet statt

Dienstag, den abeads 8W, ei«
Dortrag mit Film u. Lichtbildern

von Uapitänleutnant a. D.

Hellmuth von Mücke: 
Sie Kriegssahrt der Landnngszugs 

S. M. S. „Emden".
Eintritt: G , 2,—, 5,—, Schüler 60 p.

Vorverkauf bei R. Pech.

Der hervorragende Spielplan!!!

Smntllg, den 1S. Heil 
«achm 5 Uhr u. abends 8 Uhr 

Montag, den 20. April 
8 Uhr abends

Ei« eleganter Gesellschaftsfilm in 7 Akt. 
Hauptrolle Ossle Osnrairla.

Dazu
Die Hilfstruppen -er Liebe

Der Film v. Frauen und Moden. 
Modische Leitung: Elsa Herzog. 

Kleider u. Möbel: Hermann Gerson, Berlin.
Autzerdem

Bitte, verhaften Sie mich!!!
Groteske in 2 Akten.

Mit d^orLig 8sURko in der Hauptrolle.

Eintrittspreise; t Platz , Sperrsitz l»50, Parkett 2,— 
Loge 2,50. Rasseneröffnung Std. vor Beginn.

Inserieren bringt Gewinn!

H in allen Kulturstaaten.
In Apotheken und Droge

rien erhältlich.

eotts
ikrnuiIion
ausgezeichnetes Kinder- 
Aräftigungrnnttel. Lang 
erprobt und stets bewährt

Bürgerverein Tiegenhof, Ortsgruppe des Deutschen 
Heimatbundes Danzig.

Manag, den 20. April d. Zs, abends 8 Uhr
im Saale des Deutschen Hauses hierselbst

Vortrag
des Herrn Aapitänleutnant von Mücke über

die Kriegsfahrt des Landungszuges S. M.
S. Emden-Ayesa.

Vortrag, Lichtbilder, Film.
Eintrittspreis: 2,— Gulden, Galerie für Schüler Gulden.
Um 8 Uhr werden die Saaltüren geschlossen. AassenöffnunK 

7 Uhr. Rauchen verboten.

Lehrling 
mit guten Achulkenntnis- 

sen für mein Aolonial- 

warengeschäft sucht 

M. Kilian, 
Neuteich

Streue dauernd auf mei
nen Feldern 

s'WwtlM's 

^dsling
Gutsb. Runzendorf.

^khuch bind er arbeiten
werden fchnellstens in unserer Buchbinderei 

ausgeführt.

^Isutsiok
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt 
für den Kreis Gr. Werder 

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 16 Neuteich, den 24. April 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. I. -----------------
veratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

Lie-eirhos im Kreishause an jedem Mittwoch
um w Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um i l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

rk-llt-ieh im Waisenhaus Dienstag, den 5. Mai
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangeren.Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Ferner ist im Monat Mai bequeme Gelegenheit zur Ronsultatiou 
des Fürsorgearztes gelegentlich der Impfimctzfehirutermine gegeben, 
welche stets > LVoch- mrch -ein Impftermine am selben Ort 
zur selben Zeit stattfinden (vergl. den Imxfplan in dieser Kreis- 
dlatt-Nr.).

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird evtl. die Aufnahme in die Staatliche 

Frauenklinik Danzig-Langfnhr als Hausschwangere vermittelt. Sie 
ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 
4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 18. April 1925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------------
Impfung.

Das diesjährige Impfgeschäft im Rreise Gr. Werder wird wieder 
Herr Regierung?- und Medizinalrat, Rreisarzt Dr. Mangold nach 
dem hierunter folgenden Impfplan ausführen:
1. Zu den Impfterminen haben in den Städten die Polrz-iv-v 

rvsrLtrrirsett, auf dem Lande die Herren Dtmt-vovfl-h-v, 
letztere eventl. mit Hilfe der Herren Gem-in--V0t?fl-tze*, 
die Angehörigen mit den Impflingen vorzuladen. Die Vordrucke 
zu den Vorladungen, die auf der Rückseite die Verhaltungsvor
schriften tragen, werde ich den ausführenden Stellen unter Bei
fügung der Erst- und wiederimpfilsten in den nächsten Tagen 
zugehen lassen. Ihnen liegt es ob, die Terminsvorlagen auf Grund 
der Imxflisten so schnell auszufertigen und zuzustellen, Vaß sie 
rechtzeitig vor dem Impftermin in den Besitz der Gestellungs
pflichtigen gelangen. Nach Erledigung der Arbeiten haben die 
Polizeiverwaltungen und Herren Gemeindevorsteher die Imxflisten 
im Impftermin rechtzeitig dem Herrn Rreisarzt vorzulegen. Für 
VietztiA* und pünktlich- Gvl-drKNtts d-v rlnfg«l»-n 
find -i- OVtspsliz-ib-HLvö-n v-vnntmovtlietz.

2. Di- Ovtsv-vstünd- der Impforte haben für die Hergabe 
geeigneter Lokale für die öffentliche Impfung und Wiederimpfung 
zu sorgen und zwar sind dazu Helle, heizbare, genügend große 
Zimmer bereit zu stellen, welche vorher gehörig gereinigt und 
grläftet, bei kühler Witterung auch geheizt sein müssen; ferner ist 
außer dem Vxerationszimmer noch ein besonderer Warteraum 
zu beschaffen.

Ebenso sind 2 LVnschschüff-ln mit LVnff-v, Seif- und 
2 H«ndtttch-v im Impfraume zur Verfügung des Impfarztes 
bereit zu halten.

Ferner sind zum Impfgeschäft eine -chv-ibhils- zu stellen 
und die nötigen SshV-ivmnt-Vinlisn vorrätig zu halten.

Die nach Aufstellung der Impfliste in der Ortschaft zugezogenen 
impfxflichtigen Rinder find von dem Vrtsvorstande in die Imxflisten 
nachträglich einzutragen, die inzwischen verzogenen oder 
verstorbenen Rinder unter Angabe desneuen Wohnortes bezw. 
Todestages zu streichen.

Sämtliche Ortsvorsteher haben dafür Sorge zu tragen, daß alle 
gestellungspflichtigen Rinder aus der Ortschaft, soweit nicht ein 
gesetzlicher Entschuldigungsgrund vorliegt, insbesondere auch die 
noch nicht geimpften Rinder aus älteren Jahrgängen zur Impfung 
erscheinen Di- Impfling- find ss zeitig zn bestellen, 

sie Vor? Veginn Impftermin» nusgerufen 
nnv nnH -er Impfliste geordnet merden können. 
Die Rinder müssen zu den Impfterminen mit reingewaschenem 
Rörper und reinen Kleidern gebracht werden.

3. Vie Herren Lehrer nn den öffentlichen Pvivst- 
schnlen sind gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß diejenigen Zöglinge rhrer Schule, welche während des Besuchs 
der Anstalt wieder impfpflichtig werden, dieser Pflicht auch genügen.

Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen zieht eine Geldstrafe nach 
sich. Die Lehrer haben deshalb die betreffenden Schulkinder recht
zeitig zu ihrer Gestellung in dem wiederimpftermin anzuweisen.

Nach Z 4 der Vorschriften vom 28. Februar 1900 soll in jedem 
Impfgeschäftstermine ein Vertreter der Ortspolizeibehörde des 
Impfstationsortes, sowie ein Vertreter jeder beteiligten Ortschaft 
gegenwärtig sein und den Impfarzt in seinen Obliegenheiten 
unterstützen, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die wiederimpflinge zur Impfung 
oder zur Nachschau kommen, hat ein Lehrer der betreffenden Schule 
anwesend zu sein, der im Einvernehmen mit dem Impfarzte und 
dem Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung unter den Schulkindern zu sorgen bat. Die Herren 
llmtsvovfl-h-*, sowie die Herren Gnts- und G-m-inde- 
vovfl-tz-V fordere ich auf, die Impfgeschäftstermine entweder 
persönlich oder durch ihre gesetzlichen Stellvertreter wahrzunehmen 
und jedes Mal bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu 
bleiben.

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer, bezw. die ersten Lehrir 
an den Schulen im Kreise auf, den Wiederimpfterminen für ihre 
Schulen beizuwohnen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich ferner, dafür zu 
sorgen, daß die Gestellungspflichtigen die Vorladung, welche den 
vor- und Zunamen, Geburtstag und Wohnort des Impflings, 
sowie die Nummer der Impfliste oder wiederimpfliste enthalten 
muß, zum Impftermin mitbringen.

Dt- OVt»pokiz-ib-höV--iI haben dem Impfarzte sofort 
davon Mitteilung zu machen, wenn in einem Orte ansteckende 
Krankheiten wie Scharlach, Masern, Diphteritis, Keuchhusten, 
Flecktyphus, rosenartige Entzündung in größerem Umfange herr
schen, damit alsdann die Impfung für die Orte ausgesetzt wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Impfzeit eine der genannten 
ansteckenden Krankheiten herrscht, dürfen Kinder zum öffentlichen 
Impftermine nicht gebracht werden, die Impfung und die Nach
schau an Kindern aus solchen Häusern muß getrennt von den 
lübrigen Impflingen vorgenommen werden. Ebenso darf die öffent. 
iche Impfung oder Nachschau nicht in einem Hause vorgenommen 
werden, in welchem eine ansteckende Krankheit herrscht.

Impfplan 1928.
Die Nachschau findet in der Regel am selben Tage der folgen

den Woche in demselben Lokal zur selben Zeit wie die Impfung statt.
Jeder Impfling kann in dem für ihn am bequemsten erreich, 

baren Impflokal vorgestellt werden, auch wenn nach seiner Gemein 
dezugehörigkeit eigentlich ein anderer Impfort für ihn zuständig wäre.

Tag der Impfung Freitag, den f. Mai.
Stunde. Imxfstation Ortschaften, aus denen die Impf

linge vorzustellen find.
2 Uhr NeuteicherwaldeGsth.Schnlz Reimerswalde, Neuteicherwalde.
5 „ Altes Schloß Altebabke, Beyershorst, Rehwalde,

Küchwerder, Scharxau.
4 Brunau Gasthaus Albrecht Brunau, Jankendorf. 

Fürstenwerder Fürstenwerder.
Sonnabend, den 2. Mai

2 Uhr Marrenau Gsth. Iungius Marienan.
3 „ Tiege Gasthaus Trzinski Tiege.
q „ Ladekopp Gasthaus Wiebe Ladekopp, Neunhuben.
5 „ Orloff Gasthaus Orloff, Orlofferfelde, Pietzkendorf

Montag, den 4. Mai
1 Uhr Fürstenau Schule
2 , Lakendorf
3 „ Oberlakendorf Schule
4 „ Einlage Gasthaus
5 „ Zeyer Gasthaus
6 „ Hakendorf Schule

Mittwoch,
1 Uhr Neuteich Kath. Schule
2 „ ebendort
3 „ ebendort

Fürstenau.
Unterlakendorf, Rosenort.
Oberlakendorf, Krebsfelde.
Einlage.
Stuba, Zeyer.
Wolfsdorf, Hakendorf, Horst er- 
dusch, wiedau.

den 6. Mai
Wiederimpflinge Neuteicd.
Erstimpflinge Neuteich Nr. 1—50 

„ „ NeuteichNr. 5f—Schluß.
Die Nachschau der Neuteicher Impflinge und wiederimpflinge 

findet am Donnerstag, den 1^. Mai zu denselben Zeiten Patt.
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Donnertztag, den 7. Mai
1 Uhr Neuteich Rath. Schule WiedetzimpfliiW, B-Hske, 

Wierhu, TrHau, Trampen au,
Neuteichsdorft

ebendort Lrstimpflinge Brüske, Mierau,
Neyteuhsdorf.

ebendort LMiDpMnge ^ke, TrÄau,
Tram pen au.

Dienstag, den §2. Mai
9 Uhr Tiegenhof Rath. Schule Lrstimpflinge Nr. i—so 
91/2^ ebendort „ „ Nr. 51 —Schluß

10 ebendort wiederimpflinge d. Volksschulen
11 Realgymnasium „ „ d. höheren Schulen.

Freitag, den 15. Mai
8 Uhr Petershagen Gsth. Ruschau petershagen. platenhof, Reinland, 

pletzendorf.
9 Tiegenhagen Gsth. warm Tiegenhagen.

10 Tiegenort Schule Tiegenort, Ralteh-rberge.
i 1 „ Stobbendorf Schule Stobbendorf, Altendorf, Holm.

Grenzdorf Gsth. Kinski GrenzdorfA. u.B., Rl. Horukamve.
Sonnabend, den 23. Mai

1 Uhr Rückenau Gsth. Strochowitz Rückenau.
^t/2„ Rl. Mausdorf Schule Rl. Mausdorf.
2l/»^ Gr. Mausdorf Schule Gr. Mausdorf.
5>/z„ Lupushorst Gsth. Rarsten Lupushorst, Horsterbusch, wiedau.

Halbstadt Schule Halbstadt.
Montag, den 8. Juni

2 Uhr Neustädterwald Schule Neustädterwald.
2^/2» Reitlau Gasthaus Kaule Walldorf, Rl. Mausdorferweide, 

Neulanghorst.
Jungfer Gsth. Rrzemnitzki Zeyersvorderkampen, Reitlau, 

Jungfer.
Diepstag, den 9. Juni

9 Uhr Schönsee Gsth. penner Schönste.
10 „ Schöneberg Gsth. Schmidt Schöneberg Lrstimpflinge
11 „ ebendort „ „ wiederimpflinge
12 „ NeumünsterbergGsthSprung Neumünsterberg 

Schönhorst Gsth. Pauls Schönhorst.
2 „ Neukirch Gasthaus Reich Neukirch, prangenau, Neuteicher- 

hinterfeld.
palschau Gsth. Kuranski Palschau, pordenau.

Freitag, den 42. Juni
7^'2,' Gr. Lichtenau Gst. Zander Lrstimpflinge, Gr. Lichtenau, Rl. 

Lichtenau, parschau, Traxxen- 
felde, Älrenau.

8 ebendort Wiederimpflinge der vorgenannten
Ortschaften.

9 Damerau Schule Damerau
10 Barendt Gasthaus Hallwas Barendt
11 Ließau Schule Ließau

1 RunzendorfG.Moüenhauex Runzendorf, Allweichsel, Biester
felde, Ädl. Renkau.

Gnojau Schule Gnojau, Simonsdorf.
Drenstag, den 23. Juni

8 Uhr Schön au Schule Schönau.
9 Wernersdorf Gh. Dau Wernersdorf.

11 Pieckel Gasthaus Begdon pieckel.
I2l/z,, Gr. Montan Gsth. Schüle Gr. v. Rl. Montan.
li/z,, Mielenz Gasthaus Mielenz, ALtmünsterberg.

Freitag, den 3. Juli
7 Uhr Tannsee Gasthaus Dau Tannsee, Eichwalde, Lmdenan

8*/2„ Gr. Lesewitz Gsth. Steffen

10 Blumstein Schule
11 Schadwalde Schule
12 Ralthof evangl. Schule

121/2,, ebendort

1^2„ warnau Schule
2^,, Heubuden Schule

Tiegenhof, den 20. April

Brod^ack, N:edau.
Gr. u. Rl. Lesewitz, Irrgang, 
Lragheim.
Raminke, Blumstein.
Schadwalde, Herrenhagen, 
wiederimpflinge Ralthof, Damm« 
felde, Stadtfelde.
Lrstimpflinge Ralthof, Dammfelde, 
Stadtfelde.
warnau.
Heubuden.

1925.
Der Landrat.

Nr. 5.
Nreiswanderbücherei.

Die der Rreiswanderbücherei angeschloffenen Gemeinden werden 
ersucht, die ihnen s. Zt. zugewiesenen Bücher

bis spätestens den 13. Mai d. Is.
durch Boten oder mit der Post an den Rreisausschuß unter Bei- 
sügung der über die Bücherausgabe geführten Nachweisung zurück- 
zusenden.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Der D-rsitzeode des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder

Nr.
THbMMrne Kinder.

Die Magistrate und Gesteindrvsrstände ersuche ich, bis zum s. 
A 1-25 um aefl. Aeußerung ob und welche schulpflichtigen taub
stummen Rinder in der Gemeinde vorhanden sind.

Tiegenhof, hM^6. April 1925.
Deß Landrat

Nr. 5.
Erinnerung betr. Lohnsummensteuer für 

Monat März 1925
Die Herren Ortsvorsteher des Rreises, soweit säumig, weiden 

hiermit an Abführung der Lohnsummensteuer für Monab März be
stimmt bis zum 30. d. Mts. erinnert. Das Verzeichnis der Lohn
summensteuer ist gleichfalls bis zu diesem Termin hierher einzuteich^ 
andernfalls namentliche Erinnerung durch das Rreisblatt erfolgen 
wird.

Die Herren Vrtsvorsteher ersuche ich erneut, darauf zu achten, 
daß die Angaben über die Lohnsummen xp. zutreffend gemacht werden. 
Ich behalte mir Nachprüfung hierüber vor.

Tiegenhof, den 15. April 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschufses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 6. ------------------

Rotlauf bei Schweinen.
Gemäß Z 285 der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 1. 5. 

1912 (Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 105) wird für das Jahr 1925 
folgendes bestimmt:

Gewinnt der Rotlauf der Schweine in einer Ortschaft einearößerc 
Ausdehnung, so kann der Landrat, in den Stadtkreisen die Grts- 
polizeibehörde, nach Anhörung des Vorstandes des betr. Veterinär- 
bezirks die tierärztliche Impfung der Schweinebestände der Ortschaft 
ganz oder teilweise anordnen.

Danzig, den 6. April 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 18. April 1925.

Der Landrat.
Nr. 6s. .... —----------

Rreistagbeschlüsse.
Nachstehend bringe ich gemäß 8 125 der Rreisordnung die auf 

dem Rreistage von 6. d. Mts. gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen 
Remrtnis.
1. Als Rreistagabgeordneter anstelle des verstorbenen Kaufmanns 

Paul Begdon in pieckel wurde der Betriebsinspektor Heinrich Gtt 
in Ließau nach Anerkennung seiner Legitimation in den Kreistag 
eingesührt.
In 25 Sastedsmannsbezirken erfolgte die Neuwahl der Schüds- 
männer und Schiedsmann-Stellvertreter gemäß den darüber vom 
Rreisausschuß unterbreitetes: Vorschlägen.
Die Ordnung betr. die Erhebung einer Jagdsteuer im Rreise Dr. 
Werder beschloß der Rreistag mit Wirkung ab 1. 1925 avfzuheben.

4. Einer Aenderung des Stellenplanes über die bei der Rreiskommu- 
nalverwaltung bestehenden planmäßigen Beamtenstellen durch Auf
nahme von Gberstraßenmeisterstellen gemäß den darüber bestehen
den staatlichen Vorschriften stimmte der Rreistag zu.
Die Vorlage des Kreisausschuffes wegen Anschaffung eines Last
kraftzuges für die Rreisstraßenverwaltung wurde um 1 Jahr zurück
gestellt.

6. Der Rreistag nahm Kenntnis von dem durch den Vorsitzenden des 
Kreisausschuffes erstatteten Bericht über die Verwaltung und den 
Stand der Rreiskommunalangelegenheiten im Geschäftsjahr 1924.

Der Kreishaushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1925 
(vom 1- 4. 1925 bis Zi. 5. 1926) wurde in Einnahme und Ausgabe 
auf 617,660 G, der Haushaltsplan des Kreiswohlfahrtsamtes für 
den gleichest Zeitraum auf eine Einnahme- und Ausgabesumme von 
q.57,^i5G festgestcllt. Die Gesamtsumme der voranschlägsmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben der Rreisverwaltung im Rechnungs
jahre 1925 belauft sich somit auf 1,075,075 G. Durch direkte 
Rreissteuern ist ein Betrag von 586,500 G aufzubringen. Als 
Maßstabsteuersoll für die Umlegung auf die Ortschaften des 
Rreises wurden die Gruno- und Gedäudesteuer, das Einkommen- 
und Rörperschaftssteuersoll nach den berichtigte:: Vorauszahlungen 
sowie die Lohnabzugssteuer, sämtliche Steuerarten nach dem Stande 
vom 1. 1. 192.5, bestimmt. Zur Erhebung gelangen 19,90/0 diescs 
Maßstabsteuersolls.

7. Eine mehrstündige Beratung fand über die Vorlage des Rreis- 
ausschuffes wegen Elektrisierung des Rreisgebietes statt. Die da
zu gemachten Vorschläge wurden einstimmig angenommen unter 
der Bedingung, daß vor Gründung des Rreisüberlandwerkes durch 
den Rreisausschuß gemeinsam mit einer vom Rreistage gewählten 
Rommission nochmals geprüft wird, ob die für die Rentabilität des 
Unternehmens notwendige Stromabnahme gesichert ist. Diese 
Kommission in Verbindung mit dem Rreisausschuß trifft alsdann 
die endgültige Entscheidung über die Ausführung oderNichtausfüh- 
rung des LlekrriMtsunternehmens.
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A D^r Projektes für
dzen Bau einer Lhauffee von Kalthof nach ^»chonan beauftragt, 
Ein dabei gestellter Antrag wegen Gewährung einer Kreis bet. 
Hilfe für den Ausbau des Leskep Weges verfiel -er Ablehnung- 

Tiegenhof, den April (924-
Ger MMHMde dr- KrejsausMüfses

Nr. 7. '
Ureishaushaltsplan für 1925.

Nachstehend rpsrd gerpäß K, 12? Absatz her Kreisordnung der 
Huf dein Kreistage vom 6. 4. d. Js. festäesiellte Kreishaushaltsplan 
für das Rechnungsjahr 192s (vom i- .April 1-25 bis 31. März 1926) 
nebst dein Haushaltsplan des Kreisu-yhlfghrt^ yeröffeUtlicht. 
Die Veröffentlichung erfolgt wegen des erheblichen Umfangs der 
beiden Etats nur (n den Titelsummen. Soweit ein Interesse für die 
einzelnen Etatpositionen besteht, können die Voranschläge im Büro 
des Kreisausschuff^s (Zimmer Nr. 21) eingesehen werden.

1. Gintt-rtznre.
Gulden

Titel l Allgenreine Kreisverwaltung .
„ ll Grundstücks- und Kapitalverwaltung 

lll Gebühren und Steuern 
lV Kreisstraßenverwaltung.
V verschiedenes.

35,2-3,—
27,080,—

485,750,—
5,896,§O

67,655,60
zusammen 6s7,660,—

2. rltzt-gabe.

Titel l Allgemeine Kreisverwaltvng .
ll Grundstücks- und Kaxiralverwaltung
lll Kreisstraßenverwaltung
IV verschiedenes

zusammen

1 Eiirrr§rtznre
Titel l Allgemeine Wohlfahrtspflege.

11 Kreissäuglingsheim Neuteich .
lll Kindererholungsheim Stutthof
IV Kreisarbeilsamt.
V wohnungs- und Mieteinigungsamt
Vl Gemeinnützige Anstalten

zusammen
2

Titel l Allgemeine Wohlfahrtspflege.
II Kreissäuglingsheim Neuteich

Ul Kindererholungsheim Stutthof
IV^ Kreisarbeitsamt .
V wohnungs- und Mieteinigungsamt

Vl Gemeinnützige Anstalten

Gulden
64,020,— 
42,539,30

445,676,60 
65,424,10

617,660,—

Gulden
3-5,765,— 

20,700,—
16,000,—
2.500,— 
5,225,—

19,225,—
457,415,— 
Gulden

5-5,765,— 
20,700,— 
16,000.—
2,500,— 
3,225,—

19,225 —
zusammen 457,415,—

Tiegenhof, den 17. April 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

Nr. 82.
Lendjagerhezirk Neukirch.

Der Landjäger Dittmann wird vom 1. Mai von Neukirch nach 
Ließau versetzt.

Bis zur Neubesetzung des Bezirks Neukirch wird derselbe ver
tretungsweise, wie folgt, verwaltet:
I. Oberlandjäger Meffert:

pordenaü, prangenau und Neuteicherhinterfeld.
2. Landjäger Kledtke:

Schönhorst und Neukirch.
2. Landjäger Dittmann:

palschau.
Tiegenhof, den 18. April s-25.

Der Landrat.
Nr. 8. ------------------
Unterstützung für hilfsbedürftige Erwerbslose.

Auf Grund der Entschließungen des Volkstages vom 26. 3. und 
5. 4- 25 hat der Senat zunächst den Betrag von 150 000 G zur 
Unterstützung für hilfsbedürftige Erwerbslose zur Verfügung gestellt, 
von diesem Betrage entfallen auf den hiesigen Kreis einschließlich 
der Stadt Neuteich und Tiegenhof 15,000 G.

Der Senat hat für die Verteilung der Mittel im Einzelfalle fol
gende rNehtNirrsit erlassen:
l. Die Gewährung der Sonderunterstütznngen erfolgt nur auf An

trag im Falle der Bedürftigkeit.
ll. Berücksichtigt können werden alle Erwerbslosen ohne Rücksicht 

darauf, ob sie die laufende Erwerbslosenunterstützung erhalten 
oder nicht. Ausnahmsweise können auch solche Personen in die 
Fürsorge einbezogeu werden, die zwar schon wieder Arbeit haben, 
sie aber vorher lange Zeit erwerbslos gewesen sind, wenn die 
Erwerbslosigkeit erst kurz vorher beendet ist.

1ll. Zu bevorzugen sind kinderreiche Familien, in denen der Ernährer 
schon längere Zeit ohne Erwerb ist.

IV. Krankheit, Todesfälle und andere Unglücksfälle bilden einen be
sonderen Bewilligungsgrund.

V.EIn bestimmtest
rien ist nicht festzusetzen, sondern die Höhe der UnterstutzungMt 
entsprechend dem individuellen Bedürfnis im LinzetfM zu bemeffE

Vl« Ausgeschlossen sind diejenigen Personen, die infolge ihrer 
Würdigkeit (Trunkensuch^ notorische' Arbeitsscheue etc.) auch stptz 
der Etwerbslosenfürsorge im allgemeinen ausgeschlossen sM, 
dagegen können ihre Lamilienmitgtieder bedacht werden. - W/

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht Verstehendes oM- 
üblich bekannt zu machen. Anträge auf Gewährung einer UnMi- 
stsitzung auf Gruntz. dieser Bekanntmgchizn^sind.
Erwerbslosen sofort bei der HeMeüide Hü stelle«. Die Gemeinde Mt 
die Anträge durch den örtlichen Fürsorgeausscbuß nachzuprüfen rmd 
alsdann gesammelt biff zerrn S. 5 -
Anträge, die nach dem 5. 5. hier dkugeheu,-kännen bei dieser ven 
fügung nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei den Anträgen ist genau die Bedürftigkeit in den einzelsi^it 
Fallen nachzuprüfen. Für kinderreiche Familien kommen solche yyt 
vier und mehr Kindern in Frage.

Sollten in einzelnen Gemeinden bereits Sonderaktiontzn geH^ 
reller Natur für Erwerbslose durchgeführt fesn, so sintz diese bei 
Verteilung nicht zu berücksichtigen. Die Gemeinden werden nochmals 
auf die genaue Einhaltung des Termins vom 5. 5. hingewiesen. -

Tiegenhof, den 20. April 1-25.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr Werder.

Nr. 9. ----------
Personalien.

Der Hofbesitzer Alfred MintE iG'TtAF^
Vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 17. April 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 10. —-——

Personalien.
Die zu Schuloorstehern der Schule in Gr. Mausdorf gewählten 

kiofbefitzer R. Hildebrandt und Arbeiter Johann Drcws, beide wohn^ 
haft in Gr. Mausdorf, sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 14. April 192s.
Der Landrat )

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Einreichung der Stundenpläne.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir bis «spätestens 

1. Mai die Stundenpläne für das Solymerhalb^ einröichen. Vyr 
Stundenzahl der einzelnen Abt. bezw. Klassen liegen die -in d^n 
Stundentafeln der Richtlinien vorgeschriebenen Stunden zugrunde. 
Auf den Stundenplänen ist eine Uebersicht über die Stunden der 
einzelnen Unterrichtsfächer zu bringen. In den Schulen mit mehreren 
Klassen ist die Wochenstundenzahl der, Lehrkräfte . M 
sammenlegung von Klaffen ist rpjr 
zahl erreicht ist.

Tiegenhof, den 20. April 1A-5.
Der KrÄsschuttat

wtiKMann.

veichschutz.
Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 

erneut darauf hingewiesen, daß vor dem Viehauftrieb die Pacht- 
flächen gegen die Ouellstreifen Hes die Uferschsttzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu KÄsAA M Äi.td das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so Wv' dle Tsillne 
des Deichfußes in Fahrwegbreite ^bzurüchen. Zu Zuwiderhandtzln? 
den wird die nach den Pachtverträgen züWitze Konoentrost«lsidäfe 
erhoben und ihnen der Pachtvertrag ^kündigt werden.

Danzig, den 9. April 1-25.

Der Senat, Domänenverwattung.

Bekanntmachung.
ZU der am 28. d. Monats stattfittdenden.

ordentl. Generalversammlung
werden sämtliche Fischereiberechtigten -er > Siubafchew Lücke Uetrst
Mittelgraben und Zeyerschem Bruche zu 6 Uhr nachmittags in das 
Lokal des Herrn Jahn-Stuba etngeladen. "

Tagesordnung:
1. Neuwahl des Fischereivorstandes.
2. Verkauf der Fischereiberechtigung im Zeyerschen Bruche.
5. verschiedenes.

Stuba den 18. April 1925.
Dev Vsoftttitd. Jungius.
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M Einer geehrten Kundschaft von Neu- 
W teich und Umgegend zur gefälligen Kennt- 
W nis, daß ich in Neuteich Elbingerstrahe

Nr. 140 auf dem Hofe des Herrn No-
M kowski ein

z Ofenbaugeschüft u. A
H Kachelniederlage K
M eingerichtet habe. M
d Gleichzeitig empfehle ich mich zurM Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten bei M
d billigster Preisberechnung. M
M Hochachtungsvoll

8 OUy Ki'auss, L
L Ofenbaugeschäft. 2

WchleMch
„Deutsches Haus"

Nur 2 Tage!
MenstUd.28.AM nachm. 5Uhr 

»abds. 8 Uhr 
nachm. 5 UhrMittWch,d.2S. April»abds. 8 Uhr

Das herrliche deutsche Filmwerk

Lehrling 
mit guten Schulkenntnis- 

sen für mein Aolonial- 

warengeschäft sucht

M..Kilian,
Neuteich

r Westpreuhische 
Kleinbahnen

tvom l. A7ai bis 3(. August 1925 
und für die folgenden Jahre vorn 
1. Januar bis 31. August tritt 
eine Ermäßigung der Frachtsätze 
für Holz und Kohlen in Kraft.

Auskunft erteilen die Stationen. 
Die Betriebsdirektion.

empfiehlt R Pech

Das Gehen über meine Lände- 
reien vom Gehöft priesen bis zürn 
öffentlichen Wege ist 

verboten.
Alein Lichtenau, d. 20. April ,92».

m. kggert

G

s
Automobil- u. Motorrad
fahrer Kr. Gr. Werder! 
wirtschaftliche Nöte machen einen verband aller Motorrad- und Auto
mobilfahrer zur zwingenden Notwendigkeit. Beschlußfaffcnde

Versammlung
SmUM.r.M, naHm. Z W, Deilslhes tzus 

Neoleilh.
vollzähliges Erscheinen erforderlich.

V/. Kutsekks, Oberlehrer palschau.

g^uch bind er arbeiten 
werden schnellstens in unserer Buchbinderei 

ausgeführt.

vuekUnueksnsi K ^sekLKiekSni 
ksbulsiLk 

»«ch»s
Eine deutsche Offizierotragödie i 8 Akt.

Trotz des großen Filmwerkes und der 
damit verbundenen Riesenunkosten kein Preis- 
aufschlag, sondern niedrige Eintrittspreise von 
1,— bis 2,50 Gulden.

„Roseumontag" erzielte in all-nSlädten 
Deutschlands wochenlang ausverkaufte Häuser, 
ein Beweis von der Güte dieses Filmwerkes.

Sie versäumen viel, wenn Sie „Roseu
montag" nickt gesehen haben.

Vorverkauf: Ab Freitag, den 2h. in der 
!Zeitung. preise: 1,00 bis 2,50. Alle Plätze sind

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 17 Neuteich, den 29. April 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. I. -------- ---------

Infolge' meiner Berufung zum Präsidenten des ev. 
Konsistoriums für die Provinz Ostpreußen muß ich meinen 
hiesigen Wirkungskreis in den Nächsten Tagen verlassen. 
Reichlich fünf Jahre gemeinsamer Arbeit haben mich mit 
dem sAreise und seiner Bevölkerung verbunden. Dem Auf- 
bau unserer jungen Verwaltung haben diese Jahre gedient, 
sie haben mich deshalb hier so besonders fest wurzeln 
lassen. Schwer und schmerzlich wird mir nun der Abschied. 
In Treue und Liebe werde ich dem Kreise Gr. Werder 
und seinen Bewohnern ein unauslöschliches Gedenken be
wahren, und meine herzlichen Wünsche werden allezeit um 
ihn sein. Allen denen aber, die mir in den Aemtern der 
engeren und weiteren Kreisverwaltung stets mit so viel 
Verständnis und Hilfsbereitschaft zur Seite gestanden haben, 
all den deutschen Männern und Frauen dieses Kreises, die 
mir mein Amt so lieb gemacht haben, gilt heute mein 
tiefempfundener Dank. Ihnen und den» ganzen Kreise Gr. 
Werder ein herzliches: Glück auf den Weg!

Tiegenhof, den 27. April ^925.
Dr. Krämer 

Landrat.
Nr. 2. ------------------

Als Abschiedsfeier für den aus dem hiesigen Kreise 
scheidenden Herrn Landrat Dr. Krämer findet am

Sonnabend, den 9. Mai d. Is.
ein Bierabend im Kreishaussaale in Tiegenhof statt.

Beginn pünktlich 7^/z Uhr abends. Anzug beliebig.
Die Kreiseingesessenen aus Stadt und Land werden 

zur Teilnahme eingeladen. Besondere Einladungen er
gehen nicht.

Tiegenhof, den 28. April ^923.
Der Kreisausschufi des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2a. ------------------
Gemeindevorsteher-Versammlung.

Der Verband der Gemeindevorsteher hält am Sonn
abend, den 2. Mai d.Is., vorm. s^Uhr, im Kreishaussaale 
eine Versammlung ab.

Tagesordnung:
s. Das neue Wohnungsbaugesetz 
2. Meinungsaustausch.

Es ladet zu zahlreichem Besuch ein 
Der Vorsitzende 

G. Wiens.
Nr. 2b. -----------------

Ureishundesteuer.
Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, zwecks Veran

lagung der Kreishundesteuer für das Halbjahr April/September 1925 
ein Hundesteuerverzeichnis nach nachstehendem Vordruck in doppelter 
Ausfertigung bis spätestens zum lA.Mui -.As. hierher ein- 
zureichen. Die zweite Ausfertigung wird nach Feststellung zwecks 
Einziehung der Steuer znrückgesandt. DieNachweisung hat denHunde- 
bestand nach dem Stande vom s. April d. Is. zu enthalten. Der 
halbjährliche Steuersatz für jeden Hund beträgt 2 G.

Diejenigen Hunde, die im abgelaufenen Halbjahr (Oktober 1924 
bis März 1925) neu hinzugekommen sind, müssen für dieses.noch mit 
2 G nachträglich versteuert werden. Die Steuer fällt fort, wenn der 
Hund bereits versteuert, oder anstelle eines eingegangenen versteuer
ten Hundes angeschafft ist. Am Schlüsse der Liste sind unter besonde

rem Abschnitt „Zugang" diejenigen Hunde aufzuführen, welche einer 
Nachbesteuerung für das abgelaufene Halbjahr unterliegen. In 
Spalte „Bemerkungen" ist bei diesen Hunden der Tag der Anschaffung 
oder des sonstigen Eintritts der Steuerpflicht anzugeben.

Die Zahlung der Kreishundesteuer hat gemäß H 2 der Steuer- 
ordnung VL» spätestem» zum 1. Juli Ss. an die Kreis- 
kommunalkaffe zu erfolgen.

Line Nachprüfung der Hundesteuerlisten für das letzte Halbjahr 
hat ergeben, daß in verschiedenen Gemeinden eine große Anzahl 
Hunde nicht angemeldet sind. Ich mache deshalb den Herren Guts- 
und Gemeindevorstehern ganz besonders zur Pflicht, eine Seiruu* 
Zählung oorzunehmen. Sollten Steuerhinterziehungen dennoch fest
gestellt werden, so wird neben/Einziehung der hinterzogenen Steuer 
unnachstchtlich Bestrafung erfolgen.

Gemeinde^ Guts.)Bezirk
Verzeichnis.

der steuerpflichtigen Hunde nach dem Stande vom 1. April 1925.

Lfd.

Nr.
Des Hunl

Name

)ebefitzers

Stand

Anzahl 
der 

Hunde

Steuerbetrag 
je Huud 
2.— G

G

Be. 
mer- 
kun- 
gen

Die Richtigkeit vorstehender Liste wird nach Aufnahme des der
zeitigen Hundebestandes hiermit pflichtmäßig bescheinigt.

....................... ............. , den ..................................... 1925.
Der 4Vemeiu-e-(Guts->Vsrsteher

Tiegenhof, den 27. April 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr. Werder.

Nr. 3. ------------------

Untersuchungstermines.wandergewerbepferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 

werden für den Monat Mai d. Is. die nachstehenden Termine festgesetzt: 
1. TieKenhos: Montag, den 4. Mai, vorm. 9 Uhr vor der Woh

nung des Herrn Regierungs- und veterinärrats.
2. -imous-erf: Montag, den 11. Mai, mittags 1 Uhr vor dem 

Bahnhof,
3. Neureich: Freitag, den 22. Mai, mittags 12^ Uhr vor dem 

Hotel Deutsches Haus.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um 

ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 24. April 1925

Der Landrat.
Nr.3a. ------------------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vorn 6. April 

d. Is. — Kreisblatt Nr. ih — ersuche ich die mit der Linreichung 
der Nachweisung über die vorhandenen Handwerksbetriebe rückstän
digen Ortsbehörden, die Nachweisung nunmehr bestimmt innerhalb 
einer Woche mir einzureichen.

Tiegenhof, den 27. April 1925.
Der Landrat.

Nr. 3b. ------------------
viehseuchenentschädlgung.

Im Rechnungsjahr 1924 sind an Viehseuchenentschädigungen ge
zahlt worden:
0 wegen Milzbrand für 2 Rinder . 1.285,96 G
2) Rauschbrand für 10 Rinder 2.518,6h G
z) Tollwut für 1 Rind. 3ih,6h G
h) Rotz für 9 Pferde . *.......................... H.660,— G
5) ansteckender Blutarmut für 3 Pferde 785,— G

zusammen: 9.562,2h G 
Tiegenhof, den 27. April 1925.

Der Landrat.
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Nr. 3c.
Fischereirecht.

Der Senat der Freien Stadt Danzig, Landwirtschaftliche und 
Domänenverwaltung, hat den Antrag gestellt, das Fischereirecht de^ 
Fiskus für die nachbenannten Gewäffer in die wafferbücher ein° 
zutragen:
I. Nogatstro mgebiet.

1. Die Stubafahrt von der südlichen Spitze der großen Rampe bis 
zur unteren Koupieryng,

2. das Kabelwaffer von der unteren Koupierung bis zur Abzweigung 
der „Fiedlersfahrt",

5. der Reiherzug von der südlichen Spitze der Kälberkampe bis zum 
Beginn der „Baumgartschen Fahrt",
die Schweinerinne zwischen dem großen und kleinen Haken, soweit 
sie von Land links und rechts begrenzt ist,

5. die Baumgartsche Fahrt in ganzer Länge bis ans Haff,
6. die Fiedlersfahrt in ganzer Länge bis zur Karschenrinne,
7. die Karschenrinne in ganzer Länge bis ans Haff,
8. der kleine Zug in ganzer Länge von der Breiten Fahrt bis zur 

Westrinne,
9. die Kartoffelrinne in ganzer Länge der Koupierung bis zur 

Westrinne.
II. Weichselstromgebiet.

1. Alte Fahrt von der Abzweigung von der Königsberger Weichsel 
bis ans Haff,

2. Töpferfahrt von der ehem. Marienburger Kr-isgrenze bis ans
Haff,

Lorenzrinne „ zur
Breitfahrt,

Breitfahrt „ ans
Haff,

5. Laschke
6. Heckerslake „ „ „
7. Foth'sche Rinne „ „ „ „ „ „
8. Breite Rinne von der Abzweigung von der Elbinger Weichsel 

bis ans Haff,
9. die „Große Linau" vom Zusammenfluß des Küchgrabens mit 

der kleinen Linau bis zur Abzweigung des Landgrabens auf der 
ganzen Breite von dort bis zum Gasthaus „Jerusalem" auf der 
westlichen Hälfte, vom Gasthof „Jerusalem" bis zur Abzweigung 
des Weichselhaffkanals bei den Gemarkungen Mierauerwalde- 
Neuteicherwalde auf der ganzen Breite,

10. die „Kleine Linau" von der Abzweigung von der „Großen Linau" 
bis zum prößnick,

N-prößnick von der kleinen Linau bis zur Freiheitsschleuse, 
12. Schloßläke von der BLrwald'schcn Lake bis zum Kücharaben, 
13. Küchgraben von der Schloßlake bis zur Großen Linau, 
1^. BLrrvald'sche Lake auf der ganzen Länge,
15. Hechtgraben von der Schleuse beim Strommeistergehöft in Tiegen- 

ort bis zur krummen Tiege,
16. das Stobbendorfer Bruch

2) in den Grenzen der Kämpe des Pächters Frohwerk und der 
Ländereien des Hofbesitzers Johann Kunz in Stobbendorf,

b) im Bruche an der Stobbendorfer wasserschöxfmühle und 
zwischen, sowie ringsum die Kämpe des Hofbesitzers Hermann 
Friesen, jedoch mit Ausschluß derjenigen Ecke des Bruchkolkes, 
welche im Lande Friesen liegt,

c) im großen Bruche an der Kämpe oberhalb der Häuser der 
wohlgemuth'schen Besitzung bis schräg gegenüber den Käm
pen der Gastwirt Görtz'schen Besitzung an der Südostecke 
von KleiwStobbendorf und bis unterhalb des Adler'schen 
Rohrxlans gegenüber der Borchert'schen Besitzung zu Stobben- 
dorf zum Beginn des Müllerlandkanals.

Die zum Nachweise der Fischereirechte beigebrachten Urkunden 
liegen auf dem Lgndratsamt zu Tiegenhof während der Dienststunden 
zur Einsicht aus.

Widersprüche gegen die Eintragung der Fischereirechte in das 
wafserbuch sind bis zum b Juni M5 bei dem Bezirksausschuß zn 
Danzig anzubringen. Nach Ablauf der Frist wird die Eintragung mit 
der Wirkung erfolgen, daß die Eintragung gegenüber denjenigen, 
die innerhalb der Frist keinen Widerspruch erhoben haben, bis zum 
Beweise des Gegenteils als richtig gilt, soweit sie nicht mit dem 
Grundbuch in Widerspruch steht.

Danzig, den 18. April 1925.

Der Bezirksausschuß
veröffentlicht! Die Ortsbehörden, deren Bezirk von den in der 

vorstehenden Bekanntmachung aufgeführten Gewässern berührt wird, 
ersuche ich, den Antrag des Senats sofort ortsüblich bekanntzumachen.

Die zu dem Nachweis der Fischereirechte beigebrachten Urkunden 
liegen in Zimmer 20 des Kreishauses während der Dienststunden aus.

Tiegenhof, den 27. April 1925.
Der Landrat.

Nr. ------------------

Schutzmaßnahmen gegen Fleckfieber.
ZUM Schutze gegen die Einschleppung des in Nachbargebieten 

der Freien Stadt Danzig aufgetretenen Fleckfiebers wird auf Grund 
von HZ 12, 15. 1§ und 24 des Gesetzes betreffend die Bekämpfung 

gemeingefährlicher Krankheiten vom 50. Juni 1900 (R. G. Bl. S. 
306) bis auf weiteres nachstehende Anordnung erlassen:

8 1-
Jeder Arbeitgeber, der vorüberaehend angenommene, nicht 

ortsansässige, landwirtschaftliche Arbeiter (Saisonarbeiter) einstellt, 
hat innerhalb der ersten drei Tage nach Ankunft diese ärztlich auf 
ihren Gesundheitszustand, insbesondere auf Anzeichen von anstecken, 
den und übertragbaren Krankheiten untersuchen zu lassen. Ueber die 
Untersuchung ist vom Arbeitgeber eine Liste zu führen und jeder
zeit zur behördlichen Einsichtnahme bereit zu halten. In dieser Liste 
ist das Ergebnis der Untersuchung vom Arzt durch Namensunter
schrift zu bestätigen.

8 2.
verlauste Leute sind sofort in der nächsten Desinfektionsanlage 

oder an Ort und Stelle unter Aufsicht des amtlichen Desinfektors zu 
entlausen. Kranke und Krankheitsverdächtige sind äbzusondern, bei 
verdacht ansteckender Krankheit dem nächsten Krankenhause zuzuführen.

8 2.
Jede fieberhafte Erkrankung eines Saisonarbeiters ist dem Vor

stand des zuständigenMedizinalbezirks innerhalb 24 Stunden anzuzeigen.
Danzig, den 11. März 1924.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Ziehm.

veröffentlicht!
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorfteher des Kreises werden 

ersucht, die vorstehende Anordnung weitgehend bekanntzumachen. Ich 
weise darauf hin, daß nach HZ 45 und des Gesetzes vom zo. 6. 
1900 in Verbindung mit dem Geldstrafengesetz vom 28. 9. 1923 
und der Verordnung vom 2Z. 10. 1923 mit Geldstrafe bis zu 300 
Gulden oder entsprechender Haft bestraft wird, wer der erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt.

Die Herren Amtsvorsteher werden ersucht, sich von Zeit zu Zeit 
durch Einsicht in die im Z 1 der Verordnung bezeichneten Listen von 
der Durchführung der Bestimmungen zu überzeugen. Ebenso ist der 
Landjägerei und dem Schupokcmmando eine genaue Kontrolle der 
Bestimmungen aufgegeben.

Tiegenhof, den 23. April 1925.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Kufenthaltsermtttlung.

Die Vrtspolizeibehörden, die Ortsbehörden und die Herren Land
jäger des Kreises ersuche ich festzustellen, ob sich hier derBürobeamte 
Herbert Jürgen, geb. 24. Oktober 1899 in Dorpat (Estland) auf- 
hält. Im Falle der Ermittelung ersuche ich mir sofort Bericht zu 
erstatten.

Pevsoirsrldssch vsibuDrs:
Gestalt: mitte!, Gesicht: länglich, Haare: dunkelblond, Augen blau.
Tiegenhof, den 21. April 1925.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Kusenthaltsermittlun g.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 

Landjäger werden ersucht,festzustellen, und innerhalb 2 Wochen hierher 
mitzuteilen, ob dort ein Arbeiter Johann Langowski früher zu Heu
buden wohnhaft, aufhaltsam ist, oder wohin sich derselbe abge
meldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2Z. April 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 7. ------------------ »

Knfenthaltsermittlung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 

Landjäger werden ersucht, festzustellen und innerhalb 14 Tagen hier
her mitzutcilen, ob dort ein Arbeiter Paul Hatza aufhaltsam ist, 
evtl. wohin derselbe verzogen ist. Hatza hat bis vor kurzem in All
münsterberg gewohnt und ist von dort unbekannt verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 23. April 1923.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr 8. Personalien.

Der Jnstmann Franz Pohlenz in Mielenz ist zum Gemeinde
diener und vollziehungsbeamten daselbst bestellt und von mir für 
das gedachte Amt bestätigt worden.

Tiegenhof, den 16. April 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Platenhof sind durch den Tod des Hafen

bausekretärs Wedel listenmäßig nachgerückt und von mir bestätigt 
worden
2) der Hafenbauarbeiter Friedrich Möller als Schöffe, 
b) der Verwalter Franz penner als stellvertretender Schöffe.

Tiegenhof, den 18. April 1925.
Der Ländrat als Vorsitzender des Kreisausschusfes.
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Nr. (0.
Personalien.

Der Hofbesitzer Hermann Thießen aus Halbstadt ist zum Ge
meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2^. April 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. U- ------------------

Fährverkehr auf öffentlichen wegen.
In letzter Zeit sind mehrfach Üebertretungen der für den Fähr

verkehr auf öffentlichen Wegen usw. geltenden Vorschriften vorge
kommen. Ich nehme daher Veranlassung auf die Wegepolizeiverord
nung für den Regierungsbezirk Danzig vom 22. April l9O9 hinzu
weisen, deren Bestimmungen für den hiesigen Kreis noch voll in 
Geltung sind. Die fragliche Polizeiverordnung wird in nächster Nr. 
des Kreisblattes zum Abdruck gebracht mit dem Bemerken, daß die 
Grtspolizeibehörden sowie die Landjäger des Kreises angewiesen 
find, auf die Befolgung der Vorschriften strengstens zu achten und 
Uebertretungsfälle zur Anzeige zu bringen. Der Strasbetrag im Z 48 
der Polizeiverordnung ist jetzt l2o G statt früher 60 Kl.

Tiegenhof, den 22. April t9?5.
Der Landrat des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

velchschutz.
Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 

erneut darauf hingewiesen, daß vor dem Viehauftrieb die Pacht
flächen gegen die Guellstreifen des Deiches, die Uferschutzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu versehen find, wird das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune von den Dammsteinen 
des Deichfußes in Fahrwegbreite abzudrücken. Zu Zuwiderhandeln
den wird die nach den Pachtverträgen zulässige Konventionalstrafe 
erhoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig, den 9. April 1925.

Der Senat, Domänenverwaltung

— Dev herrtisen liegt ein Prospekt der Fa.
V. kursndt L 0o.» l>lsutsiett, Mierauerstraße ^8, bei.

»«O»O»»OSOOOGOO»GOSOO»S0G0«OGOS»OOO»

Mgerverein Tiegenhas.
D Freitag, den 1. Mai d. Is., 5 abends 8 Uhr,

im Saale des Areishauses-Tiegenhof

r Vortrag
des Herrn Gberbaurat Dr. Schmid-MarienburgEv über2 Alte Kunst im WerderD mit Lichtbildern.

E Eintrittspreise: Für Nlitglieder 50 j), für 

Nichtmitglieder H, Schülerkarten 50 p.

Zum neuen Schuljahr empfehlen wir:

Heimat-Mel
für das I. Grundschuljahr

Haus und Heimat
Lesebuch f. d. II. Grundschuljahr

Mein Heimatland
Lesebuch f. d. III. n. IV. Grundschuljahr

Mdderr-Reihenheste
Heft II. III, V u. VI.

H. Harms

Billige Atlasheste
zur Erdkunde Heft I, II u. III.

Buchhandlung

R. Pech, Neuteich.
Inserieren bringt Gewinn!

Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 18 Neuteich, den 6. Mai 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. -----------------

Der 5enat hat anstelle des zum Präsidenten des 
evangelischen Konsistoriums für die Provinz (Ostpreußen 
berufenen Landrats Dr. Aramer mich mit der kommissari
schen Verwaltung des Landkreises Gr. Werder beauftragt.

Ich habe die Dienstgeschäfte heute übernommen. 
Tiegenhof, den Mai (925.

Pott, 
Regierungsrat.

Nr. (a. ------------------

Gemeinderechnungen für 1924.
Nach Z 120 der Landgemeindeordnung vom 3. 7. 1891 ist die 

Gemeinderechnung binnen 5 Monaten nach dem Schlüsse des Rech
nungsjahres der Gemeindevertretung (Versammlung) zur Prüfung, 
Feststellung und Entlastung vorzulegen. wo ein besonderer Gemeinde- 
einnehmer bestellt ist, reicht dieser die Rechnung zunächst dem Ge
meindevorsteher ein, welcher sie einer Vorprüfung ZL unterziehen und 
mit seinen Erinnerungen versehen, der Gemeindevertretung (Ver
sammlung) vorzulegen'hat. Bei dieser Vorprüfung hat der Gemeinde- 
Vorsteher die Schöffen zuzuziehen; außerdem ist die Gemeinde befugt, 
ihm für diesen Zweck eine besondere Kommission zur Seite zu stellen.

Die Feststellung der Rechnung muß innerhalb 2 Monaten nach 
Vorlegung der Gemeinderechnung bewirkt sein. Nach erfolgter Fest
stellung ist die Rechnung während eines Zeitraumes von 2 Wochen 
— nach vorheriger Bekanntmachung — in einem von der Gemeinde
vertretung (Versammlung) zu bestimmenden Raume zur Einsicht der 
Gemeindeangehörigen auszulegen. Dem Vorsitzenden des Kreisaus- 
schusses ist eine beglaubigte Abschrift des Feststellungsbeschlusses ein- 
zureichen, Der Feststellungsbeschluß hat etwa wie folgt zu lauten:

Die Gemeindevertretung (Versammlung) beschließt mit
Stimmen gegen Stimmen, die Gemeinderechnung für
das Rechnungsjahr 1924 (vom 1. April 1924 bis 31. März 1925) 
nach erfolgter Prüfung festzustellen in
Einnahme auf G p
Ausgabe auf G__________ p
Bestand
Fehlbetrag
und dem Rechnungsleger Entlastung zu erteilen.
Ich weise hierbei gleichzeitig nochmals auf meine Rundverfügung 

vom 26. 1. 1925 betr. VnetzttNK dort Steuev-
srirteile hin. Die vom Staate überwiesenen Beträge müssen da
nach in der Rechnung Voll in Einnahme und die von der Kreis- 
kommunalkafse im verrechnungswege einbehaltenen Beträge für Kreis
steuern usw. in Ausgabe gebucht werden. Die Buchung hat an 
Hand der Kreisblätter zu erfolgen, die über jede Zuweisung sowie 
die einbehaltenen Beträge genauen Aufschluß geben.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich wegen Feststellung 
usw. der Gemeinderechnung für 1924 das Erforderliche gemäß dem 
vorstehend Gesagten zu veranlassen und mir eine beglaubigte Ab
schrift des Feststellungsbeschlusses bis spätesten» znnr I. Sep- 
teinber d. I». einzureichen.

Gs rvtrd «ntze^veen VHVvehnlte«) die GeMeinbe- 
reehnunKen nebst sänrtltctzen Velesen und Listen 
nnch erfolgte* Feststellung -nvch die Geineindene* 
tretnng sVersnnrnelnng) zn* Prüfung nnch hier 
einzufordern

Tiegenhof, den 4. Mai 1925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des Kreisaus- 

schusses des Kreises Gr Werder.
Nr. 2. >

Erhöhung der MeinrentnerhelhUse.
Auf Grund des ß 13 des Gesetzes über Fürsorge für Klein

rentner vom 22. Februar 192z (Ges. Bl. S. 341) wird gemäß tz 6 
desselben Gesetzes in der Fassung des Artikels 1 der Verordnung 
vom 27. Dezember 1923 (Ges. Bl. 1921 S- 1) folgendes bestimmt:

Artikel 1.
In Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung betreffend Abänderung 

der Unterstützungssätze in der Kleinrentnerfürsorge vom 13. Juni 
1924 (Ges. Bl. S. 253) wird die Zahl „25" durch die Zahl „35" 
und die Zahl „3" durch die Zahl „10" ersetzt.

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1925 in Kraft.
Danzig, den 22. April 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 30. April 1925.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder, 

Wohlfahrtsamt
Nr. 3. ------------------

Verordnung
übs* Aenderung -er Versorgungsgebührnisse nein 

1 April 1925 ub Vsnr 22. 4. 1925.
Nach ß 87 Absatz 2 und Z 93 des Versorgung-gesetzes vom 26. 

August 1924 (Gesetzbl. S. 389) in der Fassung der Verordnung von: 
2. Februar 1925 (Gesetzbl. S. 27) wird die zu den versorgungsge- 
bührniffen (Rente, Zusatzrente usw.) zu gewährende Rentenerhöhung 
mit Wirkung vom 1. April 1925 ab auf 18 v. H. festgesetzt.

Danzig, den 22. April 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
Veröffentlicht l
Tiegenhof, den 4« Ulai 1925.

Der tom Landrat.
Nr. H. ------------------
Zrühjahrsschonzett der Zische im Frischen Haff, 

soröie in den offenen Binnengewässern.
I. Die Frühjahrsschonzeit im Frischen Haff dauert von Montag, den 

27. April, morgens 6 Uhr, bis Sonnabend, den 30. Mai, abends 6 
Uhr. während der Frühjahrsschonzeit ist
1. auf folgenden Teilen des Frischen Haffes vom Uferrande bis 

zu den'Scharkanten (Laichschonrevieren):
s) in den Holmen von der Landesgrenze bei pröbbernau längs: 

der Nehrung bis Bodenwinkel, von dort aus vorlängst der 
Ortschaften StutthSferkamxe und Grenzdorf B bis zum 
Jungfer'schen Leuchtfeuer,

b) M den Holmen vom Jungfer'schen Leuchtfeuer bis zur Nogat- 
rinne jede Fischerei verboten mit Ausnahme des Aalfangcs 
mit Säcken, Reusen und Schnüren,

2. auf den übrigen Teilen des Frischen Haffs, außerdem die An
wendung von Gaddernetzen, soweit sie als Stell- und Setznetze 
(nicht Treibnetze) benutzt werden, gestattet.

11. Die Frühjahrsschonzeit für die offenen Binnengewässer wird auf 
die Zeit von Montag, den 27. April, morgens 6 Uhr, bis Sonn
tag, den 7. Juli, abends 6 Uhr, festgesetzt. Während der Früh- 
jahrsschonzeit ist
1. der Fischfang mit Zugnetzen (Garnen), Treibnetzen in Be

gleitung von Fahrzeugen, sowie die Staksischerei verboten,
2. die stille Fischerei mit Handgeräten, die weder gezogen noch 

gestoßen werden, also mit Stellnetzen, Setznetzen, Säcken und 
Reusen, Aalschnären, Treibnetzen ohne L egleitung von Fahr
zeugen und der Fischfang mit der Handangel gestattet, soweit 
nicht für Laichschonbezirke anderes bestimmt ist.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach 

Z 128 des Fischereigesetzes in verbind.mg mit dem Geldstrasengesetz 
vom 28. 9. 1923 iG. B. S. 999) und der Verordnung betreffend die 
Umstellung bestehender Gesetze auf Gulden vom 23. 10. 23. (G. Bl. 
S. 1101) mit Geldstrafen bis zu 500,— G oder entsprechender Hast 
belegt.

Die Lage der Schonbezirke des xreuß. Haffteiles wird durch 
Aushang in den Haffortschaften bekanntgegeben.

Danzig, den 1. Mai 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Dr. Sahm. gez. Ziehm.
veröffentlicht! Tiegenhof, den 4- 5. 1925.

Der tom Landrat
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Nr. 5.
Tier- und Pflanzenschutz.

Gemäß § des Gesetzes betreffend den Denkmal- und Natur, 
schütz vom 6. 11. 192z (Gesetzblatt Nr. 16 des Jahrgangs 192z vom 
22. 11. 1923) wird hierdurch folgende vcrordnung erlassen:

Verordnung.
In Ergänzung der Verordnung vom 10. März 1925 (St. A. S.74) 

wird bestimmt, daß im Jahre 1925 Möweneier bis zum 15. Mai 
eingesammelt werden dürfen.

Danzig, den 21. April 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

Dr. Sahm. Dr. Strunk.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den H. Mai 1925.

Der tom Landrat
Nr. 6. ------------------

Kusenthaltsermittelung.
Die (Ortspolizeibehörden, die Ortsbehörden sowie die Polizei

organe des Areises ersuche ich, Nachforschungen nach dem Aufent
halt des Schmiedegesellen Franz wach, geb. 28. Mai 1905 zu Neu- 
teich, anzustellen nnd mir sofort Nachricht zu geben, falls wach er
mittelt wird.

Tiegenhof, den 29. April 1925.
Der tom Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul und Klauenseuche.

Nachdem die Maul- und Klauenseuche unter dem Viehbestände 
des Hofbesitzers Eduard woelke in Schönsee erloschen ist, wird in 
Erweiterung meiner Bekanntmachung vom 14. April d. Js. (Areis- 
blatt Nr. 15) auch der Sperrbezirk, bestehend aus dem geschlossenen 
Dorf Schönsee, aufgehoben und meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 7. März d. Js. (Areisblatt Nr. 10) außer Araft gesetzt.

Tiegenhof, den 29. April 1925.
Der tom Landrat

Nr. 8. ------------------
Amtsbezirk Lesewitz.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 
Otto Dirksen-Gr. Lesewitz auf die Dauer von weiteren 6 Jahren, 
und zwar vom 25. April 1925 bis 2^. April 1921, zum Amtsvor
steher des Amtsbezirks Lesewitz ernannt worden.

Tiegenhof, den 1. Mai 1925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des Kreisaus

schusses des Kreises Gr Werder
Nr. 9. ------------------

Amtsbezirk Petershagen.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 

Heinrich Alaaffen in Altendorf auf die Dauer von weiteren 6 Jahren, 
und zwar vom 25. April 1925 bis 24. April 1951, zum Amtsvor
steher des Amtsbezirks Petershagen ernannt worden.

Tiegenhof, den 1. Mai 1925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des Kreisaus

schusses -es Kreises Gr Werder
Nr. (0. ------------------

Personalien.
Mit Zustimmung des Areisausschuffes ist von mir der Schöffe, 

Rentier Peter Schulz in Schönhorst, zum kommissarischen Gemeinde- 
Vorsteher dieser Ortschaft ernannt worden.

Tiegenhof, den 27. April 1925.
Der tom. Landrat

als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. U- ------------------

Personalien.
Der zum Schulvorsteher der Schule Altebabke gewählte Rentier 

Heinrich Alaassen-Beiershorst ist für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den q.. Mai 1925.
Der tom. Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Etnrelchung der H.- und 8. Mai-Nachweisungen.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir die und 6.- 

Nachweisungen nach dem Stande vom 15. Mai bis spätestens 18. 
Mai einreichen. In Nachweisung ist in Spalte 3 unter a die 
Schülerzahl getrennt nach ev. und mennonitischen Schülern anzugeben. 
In Spalte 4 ist die Zahl der Schüler aus dem Ort selbst und den 
Ortsteilen (Abbauten) zu bezeichnen. In der gleichen Spalte (4) 
sind die Gast- und Fremdenschüler von den anderen getrennt anzu
geben. In Spalte 5 sind Anaben und Mädchen nach Alaffen und 
Schule getrennt aufzuführen.

Vordrucke sind ab 1^. Mai bei der Firma Pech k Richert in 
Neuteich erhältlich.

Tiegenhof, den 4. Mai 1925.
Der ttVersschulrirt.

Weidemann.

Lehrersteüe in Reinland.
Für evangel. Lehrer, einklaffige Schule zu besetzen. Meldungen 

sofort an Gemeindevorsteher Eggert.
Reinland bei Tiegenhof, den 5. Mai 1925.

Dsv GsmeinbeVsrksteh-V

Bekanntmachung.
Die Aufjagd des Weideviehs auf unsern Aommune- 

ländereien in lviedau findet am
Sonnabend, den 10. Mai d Zs von morgens S 

bis mittags 1 Uhr 
statt.

Es wird ferner bekannt gemacht, daß drusenkrank«, 
resp, drufenverdächtige Pferde von der Aufnahme zurück
gewiesen werden müssen und können dieselben erst nach 
vollständiger Herstellung ausgenommen werden.

Gleichzeitig wird bekanntgegeben, daß der Weidever
walter Herr Alingenberg ohne Bezahlung des Weidegeldes 
bezw. Vorzeigung der Quittung hierüber das Vieh nicht 
herausgeben darf.

Die Herren Gemeindevorsteher werden gebeten, vor- 
stehendes ortsüblich bekannt zu geben.

Neuteich, den Mai 1.925.
Das Nepräs Kollegium

M. Schroedter.

ötemzGWei im Bereich »er Stem
mn i, », >ii.

Ghne besondere Aufforderung find abzuführen: 
Fortlaufend.

2) Luxussteuer ((0 v. H. der vereinnahmten Entgelte 
bei Versteigerung, Lieferung aus dem Auslande, 
privatverkauf von luxussteuerpflichtigen Waren) 
unter gleichzeitiger Zusendung einer besonderen 
Benachrichtigung an das Steueramt — eine Woche 
nach Eintritt des steuerpflichtigen Vorganges — 
(vgl. auch L b).

k) Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirt- 
schaften (Nachtlokalsteuer) in der Stadtgemeinde 
Danzig wöchentlich zahlbar bis Mittwoch jeder 
Woche.

c) Einkommensteuerlohnabzug von den zum Ueber- 
weisungsverfahren zugelassenen Betrieben binnen 
5 Tagen nach der erfolgten Lohn- oder Gehalts
zahlung bzw. bei täglicher Entlohnung am Frei
tag jeder Woche.

ck) Lohnsummensteuer (( v. H. der gezahlten Brutto- 
vergütung an Beamte, Angestellte und Arbeiter) 
von sämtlichen Arbeitgebern für Betriebe und Be
hörden in der Stadtgemeinde Danzig binnen Z 
Tagen nach erfolgter Lohn- oder Gehaltszahlung 
bzw. bei täglicher Entlohnung am Freitag jeder 
Woche.

L. Am 10. jedes Monats:
2) Allgemeine Umsatzsteuer: ( v. H. der im Vor

monat eingenommenen Umsatzsteuerpflichtigen Ent
gelte einschließlich der zum privatverbrauch aus 
dem Betriebe entnommenen Gegenstände ohne Be
rücksichtigung der erwachsenen Belriebsunkosten.

Die Entrichtung der Steuer in vierteljährlichen 
pauschbeträgen kommt einstweilen noch nicht in 
Frage.

b> ) Luxussteuer: (0 v. H. in den nicht unter ge
nannten Fällen.

L Bis MM 15 jedes Monats :
Wohnungsbauabgabe in der Stadtgemeinde Danzig 

für den laufenden Monat nach der Bekanntmachung des
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Steueramtes III vom 4. April (925 (vergl-Tageszeitungen), 
v. Am 15. Mai 1925 für das Kalenderoierteljahr

April I Zuni 1925:
2) Einkommensteuer-Vorauszahlungen,
b) Rörperschaftssteuer-Vorauszahlungen zu 2) und b) 

in der durch Bekanntmachung vom 20. Februar 
(925 (Staatsanzeiger 1 Nr. (H. S. 55/54) er
mäßigten Höhe.

c) Vermögenssteuer-Vorauszahlungen in Höhe von i/z 
des Betrages, der auf Grund der endgültigen Ver
mögenssteuer-Veranlagung für (924 im Rechnungs
jahre (924 vierteljährlich zu entrichten war. Steuer
pflichtige, deren steuerpflichtiges Vermögen nach 
der letzten Veranlagung (0000 Gulden nicht über- 
steigt, haben vorläufig Vorauszahlungen nicht zu 
entrichten.
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, vergl. Bekannt
machung vom 30. Januar (925 (Staatsanz. I 
Nr. ((, S. §7).

e) Hundesteuer für die Stadt Danzig nach dem noch 
zu übersendenden Bescheide.

Nur ausdrücklich gewährte Stundungen oder 
Ratenzahlungen entbinden von der Einhaltung des 
festgesetzten Zahlungstermins.

Danzig, den 29. April (925.
Der Leiter des Landessteueramtes.

Einer geehrten Kundschaft von Neu
teich und Umgegend zur gefälligen Kennt
nis, daß ich in Neuteich, Elbiugerstraße 
Nr. 140 auf dem . Hofe des Herrn Ro» 
kowski ein

L Ofenbaugeschäft u
« Kachelniederlage
d eingerichtet habe.M Gleichzeitig empfehle ich mich

Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten
M billigster Preisberechnung.
M Hochachtungsvoll

G Otto Knsuss,
8 Ofenbaugeschäft.

zu« 
bet

Empfehle ab Lager preiswert bei günstigen 
Zahlungsbedingungen:

Weiße sowie farbige
Kacheln, 

transportable 
Kachelöfen

1« verschiedene« Größen und Farben.
Bestellungen nimmt einstweilen Herr 

kiokorvski Elbingerstr 140 entgegen 

0No »raus«, SWngesW, 
Tiegenhof. Neuteich.

Tel. 116. Elbingerstr. 140.

WchltHM
iiotsl Oewsrrkes bisus.

Sonnabend, d. 8. Mi,LL 
SmtUd.l«. MULL 

Das erhabene Fllmwerk aus 

Deutschlands großer Zeit.

Hindenburg
der neue Reichspräsident.

Episoden aus dem Leben des neu gewählten 
Reichspräsidenten.

Eine hochinteressante, herrliche

Naturaufnahme.
Großes Musikorchester.

Billige preise bis 2,50 G. 
Parkett und Loge numeriert. Die Plätze 
find so erhöht, daß jedermann sehen kann. 

Vorverkauf: Neuteicher Zeitung ab heute.
Sichern Z»ie sich rechtzeitig Platze!

Glückwunsch Karten
— — — zu allen Gelegenheiten — — ,
empfiehlt in großer Auswah "00N
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Fernruf SS8. Fernruf LS8

Sehr günst. Zahlungsbedingungen.

Alhtiing! KausWr!
Alle Gefen und sonstigen Feuerungsanlagen müssen jetzt schon 

nachgesehen, ausgebessert oder erneuert werden.
Durch günstigen Linkaus bin ich in der Lage erstklassige 

deutsche Ware zu niedrigen Preise« abzugeben
Empfehle:

Altdeutsche, weiße u. farbige

1« jeder Größe und Ausführung.

Transportable fertige Oefen
gebe zurzeit mit L5°/o Ermäßigung ab.

Paul Wedlich, TWrmeister,
Neuteich

UM l5"/oErmähigung.-^K

Druck und Verlag von R. Pech k W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 19 Neuteich, den 13. Mai 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Versorgung des ttreifes mit elektrischem 
Strom.

In nächster Zeit wird mit den: Bau des Leitungsnetzes für die 
Versorgung des Kreises mit elektrischem Licht und Kraft begonnen 
werden. Ich nehme dies zur Veranlassung, um den Stromabnehmern 
den Rat zu geben, bei Abschluß von Verträgen über Hausinstallationen 
sowie bei der Beschaffung von Materialien, insbesondere von Mo- 
roren, nur solche Firmen zu berücksichtigen die die Zulassung zur 
Ausführung derartiger Anlagen von dem Ueberlandwerk Gr. Werder 
erhalten haben. Die Namen dieser Firmen werden im Kreisblatt 
lausend bekannt gegeben werden. Sollten mit Firmen, die nicht zu-» 
gelassen sind, Abschlüsse getätigt werden, so tut dies der betreffende 
Stromabnehmer auf sein eigenes Risiko und auf die Gefahr hin, 
daß das Ueberlandwerk gegebenenfalls die Anlage nicht abnimmt, 
und daß er infolgedessen vom Strombezug ausgeschlossen ist.

Ich ersuche die Herren Ortsvorsteher, dies in ortsüblicher Weise 
bekanntzumachen.

Tiegenhof, den N- Mai 1925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des Kreisaus- 

schusses des Kreises Gr. Werder.
Nr. 2. ------------------

Nacheichung.
Die Nacheichung in Simonsdorf vom 20. bis 2Z. Mai d. Is. 

wird im Speicherraume des zweiten Gehöfts des Gutsbesitzers 
Grunau-Simonsdorf, die Nacheichung in Kalthof vom 25. bis 50. 
Mai im Saale des Gasthauses Felchnerowski-Kalthof abgehalten.

Tiegenhof, den 9. Mai 1925.
Der tom. Landrat

Nr. 5. ------------------
Erinnerung betr. Lohnsummensteuer 

für Monat ttpril 1925.
Diejenigen Herren Grtsvorsteher des Kreises, welche das Ver

zeichnis der Lohnsummensteuer für den Monat Apvil 192s noch nicht 
eingereicht und die Steuerbeträge noch nicht an die Kreiskommunab 
kasse abgeführt haben, werden hiermit an rritrKehen-e Erledigung 
erinnert.

Es wird erneut darauf hingewiesen, daß die Lohnsummensteuer 
für sLittLiehe rtVbeitirehnrev, insbesondere auch für Deputan- 
ren, Scharwerker, Saisonarbeiter, Lehrlinge und Dienstjungen zu ent
richten ist. Line alleinige Ausnahme hiervon bilden die Hausange
stellten, für die eine Lohnsummensteuer nicht zu entrichten ist, sofern 
sie ««V mit tztrirsivirtseh«rftlichen Arbeiten, nicht aber nebenher 
noch mit landwirtschaftlichen und sonstigen Arbeiten, beschäftigt werden.

Die Herren Grtsvorsteher wollen darauf achten, daß die Arbeit
geber für sämtliche Arbeitnehmer die Lohnsummensteuer zahlen, so
wie, daß die Angaben über die Lohnsummen zutreffend gemacht 
werden. Ich behalte mir Nachprüfung hierüber vor.

Tiegenhof, den 9. Mai 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 4. ------------------

Einheitliche Regelung der Rassen- und 
Rechnungsführung in den Landgemeinden 

des ttreises Gr. Werder.
Es hat sich als notwendig erwiesen, die Kassen- und Rechnungs

führung der Landgemeinden des Kreises einheitlich zu regeln. Für 
die Rechnungsführung werden vorgeschrieben

«) 1 Einnahmebuch,
b) i Ausgabebuch,
c) 1 Gemeindesteuerhebeliste.

Die Bücher werden nach einem diesseits entworfenen Muster von der 
Kreisblattdruckerei R. Pech in Neureich hergestellt und in den nächsten 
Wochen an die Gemeinden versandt. Außerdem geht den Gemeinden 
von hieraus eine „Anweisung für die Kassen- und Rechnungsführung 
in den Landgemeinden des Kreises Gr. Werder" zu.

Ich ersuche die Rechnungsbücher vorn
192S «b nur nach dem amtlich vorgeschriebenen Muster zu führen. 
Soweit für 1925 bereits Buchungen in anderen Büchern vorgenom
men sind, müssen sie in den neuen Büchern nochmals erfolgen. Die 
alten Buchungen sind mit entsprechendem vermerk zu streichen. Ueber 
den näheren Gebrauch der Bücher und über die sonstigen Vorschriften 
für eine ordnungsmäßige Kassen- und Rechnungsführung gibt die 
obige Anweisung genauen Aufschluß. Ich ersuche, das in der An
weisung Gesagte in allen Punkten strengstens zu beachten.

Die ordnungsmäßige Führung der Kassenbücher wird bei den 
von Aufsichtswegen vorzunehmenden unvermuteten Kassenxrüfungen 
überwacht werden. Es sind solche Kaffenprüfungen fortan in jeder 
Gemeinde in Aussicht genommen.

Tiegenhof, den 8. Mai 1925.

Der tom Landrat als Vorsitzender des Kreisaus
schusses des Kreises Gr Werder

Nr. 3. ------------------

Bekanntmachung.
Die diesjährige Nutzung der Airschbäume an den 

Areisstraßen im Areise Gr. Werder soll meistbietend in 
folgenden Terminen verpachtet werden: Für die Strecke

Gnojau—Simonsdorf
Montag, 25. M L. Is.. 10 Wmm.,

im Gasthause zu Gnojau. Für die Strecke
virschau—Neuteich

Sieastag, den 28. M d. Is.. am 18 Uhr mm.,
im Zander'schen Gasthanse zu Gr. Lichtenau,
Für die Strecke:

ttl. und Gr. Mausdorf, Tiegenhof—Jungfer, 
Tiegenort— Voll-Licht u. Tiegenhof—Laken
walde

DaMniag,M28.Wai d.Is.,m ia"Wmm.,
im Gpp'schen Gasthause zu platenhof.

DieBedinaungen werden in denTerminen bekannt gemacht. 
Tiegenhof, den 5. Mai ^25.

Das Areisbauamt.
Nr. 6. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Minderjährige Gertrud Tuchel aus Schnakenburg hat sich 

der Ueberführung in das Zufluchtsheim Danzig durch die Flucht 
entzogen.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schuxokommando meines Kreises ersuche ich, eingehende Er
mittelungen nach dem verbleib der Minderjährigen anzustellen, sie 
im Falle der Ermittelung dem Amtsvorsteher in Schiewenhorst zuzu- 
führen und mir Bericht zu erstatten.

Gertrud Tuchel, geb. am 5. 1910 in Danzig,
Statur: Mittel,
Haare: dunkelblond, bekleidet mit einem dunklen Kleid, Kopf- 
schal, dunkler Jacke und barfuß.

Tiegenhof, den 5. Mai 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. 7. ------------------

Einstellung einer Aufenthaltsermittelung.
Die mit meiner Bekanntmachung vom 29. 4. d. Is., Kreisblatt 

Nr. 18, angeordneten Nachforschungen nach dem Schmiedegesellen 
Franz Wach sind einzustellen.

Tiegenhof, den 6. Mai 1925.
Der tom Laadrat.
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Nr. 8.
Einstellung einer Kufenthaltsermittelung.
Die mit meiner Linzelverfügung vom 1. 4. d. Js. und meiner 

Bekanntmachung im Rreisblatt vom 4. 4. d. Js. (Rreisblatt Nr. 14) 
angeordneten Nachforschungen nach dem Besitzer Albert Lemke aus 
Neuteicherwa sind einzustellen.

Tiegenhof, den 4 Mai 1925.
Der tom Landrat

Nr. 9. ----------------
heilighaitung der Sonn- und Feiertage.
Meine Bekanntmachung vom 2; August 4924 (Rreisblatt Nr. 

36 von 1924) betreffend die Bestimmungen über die äußere Heiliä- 
haltung der Sonn- und Feiertage wird wie folgt geändert:

8 6.
Abs. 1 (Schaufenster sind während des Hauptgottesdienstes zu räumen 
oder zu verhängen) fällt fort, dafür treten die folgenden beiden Absätze:

Das Aushängen und Ausstellen von waren vor den Schaufen
stern und in oder vor den Ladentüren ist nur während der zulässigen 
Verkaufszeit gestattet.

Außerhalb der zulässigen Verkaufszeit dürfen die Ladentüren 
nicht offen stehen.

8 N-
Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

An Sonn- und Feiertagen sind während der Zeit des Haupt- 
gottesdienstes (Z 16) alle Musikaufführungen, Schaustellungen 
und theatralischen Vorstellungen, auch die proben dazu, soweit 
diese durch Geräusche nach außenhin wirksam werden oder in 
Erscheinung treten, ferner Wettrennen und alle mit Geräusch 
verbundenen gesellschaftlichen Vereinigungen und Vergnügungen 
an öffentlichen Orten, namentlich das Regelspiel, Scheiben- oder 
Vogelschießen, desgleichen alle die Sonntagsruhe störenden Be
lustigungen in privaträumen oder privatgärten verboten.
Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo- 

kommando ersuche ich um entsprechende Beachtung.
Tiegenhof, den 6. Mai 1925.

Der tom. Landrat
Nr. 10. ----------------

Bekanntmachung.
Auf Grund der HZ 6, 12 und 45 des Gesetzes über die poli- 

zeiverordnung vom 11. März 1850 lG. S. S. 265) und § 457 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) ver
ordne ich unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang 
des Regierungsbezirkes Danzig:

8 1.
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von wiesen, Weide

plätzen, Dorfangern, Grenzen, Rainen, Wege- und Waldrändern, 
Gräben, Deich, Bahn-Ehaussee-Böschungen, sowie von unbenutzt 
liegenden Grundstücken sind verpflichtet, binnen einer von der Rreis- 
xolizeibehörde alljährlich vor der Blütezeit näher zu bestimmenden 
und amtlich bekannt zu machenden Frist, die darauf wachsenden 
Ackerdisteln durch Ausstechen mit der Wurzel zu entfernen oder ent
fernen zu lassen.

8 2.
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 54 des Feld- und 

Forstpolizeigesetzes vom 1. Axril 1880 (G. S. S. 230) bestraft.
Danzig, den 23. Mai 1905.

Der Regierungspräsident
I. v. gez. Unterschrift.

Entsprechend der vorstehenden Polizeiverordnung ordne ich hier
mit an, daß die gemäß Z 1 der Verordnung verpflichteten die Ent
fernung der Ackerdisteln bis Ende Juni d. Js. vorzunehmen haben. 
Die Ortsbehörden ersuche ich, diese Bekanntmachung ortsüblich be
kanntzugeben.

Die Herren Landjäger ersuche ich, auf ihren patrouillengängen 
auf die polizeiverordnung hinzuweisen und nach Ablauf der gesetzten 
Frist Zuwiderhandlungen bei mir zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 5. Mai 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. U- ----------------
Verordnung

zttV DtbLiebevrirs doV Vevovdttttns r>om 1S November 
1899 betr. dirs VerrvaLtirirg-verfahreir «>090« Vei- 
tretbrries von GeldbetrLsen (pventz. Gesetzjamml.

1899 S. S45). Vorn 2S. 4. 192S 
Artikel 1.

Die Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom 15. No
vember 1899 betr. das Verwaltungszwangsverfahren wegen Bei
treibung von Geldbeträgen (preuß. Gesetzsamml. 1899 S. 545) in 
der Danziger Fassung — abgeändert durch die Verordnungen vom

28. Februar 1922 (Ges. Bl. S. 69)
15. September 1922 (Ges. Bl. S. 41?)
12. Dezember 1922 (Ges. Bl. S. 572)
6. Juli 192z (Ges. Bl. S. 777 und 882)

14. August 1923 (Ges. Bl. S. 877) —
wird wie folgt geändert:
l. In Artikel Ir"

1- 8 54 Ziffer 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Mahngebühr beträgt

von dem Betrage (§ 60) bis zu 100 Gulden ein
schließlich ................................................................... 2 v. H.
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamtbetrage von
1000 Gulden einschl. . v. H.
von dem Mehrbeträge ... 1 v, H.
mindestens jedoch 20 Pfennige."

2. In Z 56 erhält Ziffer 1 folgende Fassung:
„Die pfändungsgebühr (8 55 Nr. 1) beträgt

von dem Betrage (Z 60) bis zu 100 G. einschl. . 3 v. H. 
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamtbeträge von 
1000 Gulden einschl. . ^/zv.H.
von dem Mehrbeträge . . l^/z v. H.
mindestens jedoch 60 Pfennige."

3- In 8 57 erhält Ziffer 1 folgende Fassung:
„Die versteigerungsgebühr (8 55 Nr. 2) beträgt

von dem Betrage (Z 60) bis zu 100 G einschl. 4 v. H. 
von dem Mehrbeträge bis zum Gesamtbeträge
von 1000 Gulden einschl. . 5 v. H.
von dem Mehrbeträge... 2 v. H.
mindestens jedoch 60 Pfennige."

4. In Z 60 erhält Ziffer 2 folgende Fassung:
„Zur Berechnung der Gebühren wird der nach Abs. 1 
maßgebende Betrag auf den nächsten durch zehn teilbaren 
Guldenbetrag nach unten abgerundet."

ll. Artikel M erhält folgende Fassung:
„Die im Artikel I bestimmten Gebührensätze finden bei solchen 
Mahn- und Zwangsvottstreckungsgebühren Anwendung, bei denen 
die Gebührenschuld nach dem 1. Mai 1925 entsteht."

Danzig, den 25. Axril 1925.

Der Senat der freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2. Mai 1925.

Der tom. Landrat 
als Vorsitzender -es Kreisausschusses.

Nr. 12. ----------------

Berechnung von vienstbezügen usw. für Teile 
eines Monats.

Bei der Berechnung von Einnahmen und Ausgaben für Teile 
eines Monats sind, soweit nicht Vertrags- oder sonstige Bestimmungen 
eine andere Rechnungsart bedingen, 
s) pachten und Mieten, Zinsen, Renten, vertragsmäßige Ent

schädigungen und dergleichen unter Beobachtung des im öffentlichen 
Verkehr üblichen Verfahrens, nach dem das Jahr zu 360 und 
jeder Monat — ohne Rücksicht auf die wirkliche Zahl seiner Tage 
— zu 30 Tagen angenommen wird, zu berechnen, 

b) die Ausgaben an laufenden Dienstbezüaen der Beamten und An
gestellten, an Unfallrenten usw., nach Monatsraten und nach dem 
Verhältnis der in Betracht kommenden Zahl von Tagen zu der 
wirklichen Zahl der Lage des Monats festzustellen.

Beispielsweise sind also für die Zeit vom 26. bis 28. 2. 1926 
zn s) — 5/go, zu b) — s/zg der Monatsrate zu berechnen.

Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. April 1925 in 
Rraft. Alle entgegenstehenden Bestimmungen werden mit dem 
gleichen Zeitpunkt aufgehoben. Soweit eine Berechnung und Zahlung 
für einen Zeitraum vor dem f. April 1925 noch nicht erfolgt ist, 
wird ersucht, ebenfalls nach den vorstehenden Bestimmungen zu 
verfahren.

Danzig, den 22. April 1925.
Der Senat der freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Sawatzki.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2. Mai 1925.

Der tom. Landrat
als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. ^3. ----------------
Personalien.

Auf Grund des 8 84 Absatz 4 der Landgemeindeordnung vom 
3. 7. 1891 ist mit Zustimmung des Rreisausschuffes der Rentier 
Gerhard Fast in Eichwalde zum kommissarischen Gemeindevorsteher 
daselbst ernannt worden.

Tiegenhof, den 5. Mai 1925.
Der tom. Landrat

als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 14. ----------------

Jagdscheine.
Im Monat April cr. ist für den staatlichen Weideverwalter 

Eugen Nerger in Neulanghorst ein unentgeltlicher Jahresjagdschein 
ausgestellt worden.

Tiegenhof, den 5. Mai 1925.
Der tom Landrat.
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Nr. (5.
Fuhrverkehr auf öffentlichen wegen.

In letzter Zeit sind mehrfach Uebertretungen der für den Fähr
verkehr auf öffentlichen wegen usw. geltenden Vorschriften vorge
kommen. Ich nehme daher Veranlassung auf die Wegepolizeiverord
nung für den Regierungsbezirk Danzig vom 22. April 1909 hinzu
weisen, deren Bestimmungen für den hiesigen Kreis noch voll in 
Geltung sind. Die fragliche Polizeiverordnung wird nachstehend zum 
Abdruck gebracht mit dem Bemerken, daß die Ortspolizeibehördeu so
wie die Landjäger des Kreises angewiesen sind, auf die Befolgung 
der Vorschriften strengstens zu achten und Uebertretungsfälle zur An
zeige zu bringen. Der Strafbetrag im tz qs der Polizeiverordnung 
ist jetzt ^20 G statt früher 60 M.

Tiegenhof, den 22. April ly25.
Der tom Landrat des Kreises Gr Werder.

Nr. (6. ————
Wegepolizei-Verordnung für den 

Regierungsbezirk Danzig.
Auf Grund des § s37 des Gesetzes über die allge

meine Landesverwaltung vom 30. Juli ^883 und der HZ 
6, (2 und (5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom (s. Nlärz s350 wird für den Umfang des Regie
rungsbezirks Danzig mit Ausnahme der Städte Danzig, 
Elbing und Zoppst unter Zustimmung des Bezirksaus
schusses folgende polizeioerordnung erlassen:

Beschaffenheit und Einrichtung der Fuhrwerke.
A s. Die Breite eines auf öffentlichen Wegen ver

kehrenden Fuhrwerks darf 2 m, die Länge ohne Deichsel 
6 m nicht übersteigen. Die Breite der Ladung darf nicht 
mehr als 3 m, die Höhe vom Erdboden gerechnet nicht 
mehr als 3,5 m betragen.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf 
Möbelwagen, auf Fuhrwerke, deren Ladung aus Langholz 
oder einer ungeteilten Last besteht, auf Heu-, Frucht-, Laub- 
Wagen und Wagen der Heeresverwaltung.

Weitere Ausnahmen für einzelne Fälle können durch 
die Wegepolizeibehörden zugelassen werden.

tz 2. Die Ladung eines auf einem öffentlichen Wege 
befindlichen Fuhrwerks muß so verteilt und befestigt sein, 
daß sie weder ganz noch teilweise herabfallen, noch ein 
Umschlägen des Fuhrwerks herbeiführen kann. Auch darf 
sie weder ganz noch teilweise auf der Erde schleifen. Spitze 
oder scharfe Gegenstände wie Sensen, Gabeln, Sägen und 
dergleichen dürfen aus der Ladung nicht hervorragen.

8 3. Der Beschlag der Radfelgen jedes auf einem 
öffentlichen Wege befindlichen Fuhrwerks muß mindestens 
eine Breite von 5 cm haben. Ausgenommen find Fuhr
werke, deren Gesamtgewicht einschließlich der Ladung nicht 
mehr als W00 kA beträgt.

H H. Das Gewicht von Wagen nebst Ladung muß 
in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 
vorgespannten Zugtiere stehen mit Rücksicht aus die Witte
rung, die Fahrbarkeit und Steilheit der Wege.

Weitergehende Vorschriften hierüber für einzelne 
Wege oder einzelne Arten von Wegen können durch Drts- 
und Ureispolizsiverordnungen erlassen werden.

§ 5. Hemmvorrichtungen, die das Umdrehen der 
Räder völlig verhindern sollen, müssen aus Hemmschuhen 
mit ebener Unterfläche oder aus andrehbaren Bremsen 
bestehen.

H 6. Auf öffentlichen Wegen darf mit keinem Fuhr
werk gefahren werden, an dessen Radfelgen die Uöpfe -er 
Radnägel, Stifte oder Schrauben nicht eingelassen sind, 
oder der Beschlag so konstruiert ist, daß er keine gerade 
Oberfläche bildet. Das letztere Verbot findet jedoch auf 
Radbeschläge nicht Anwendung, welche nur infolge der 
Abnutzung eine gewölbte Oberfläche angenommen haben.

H 7. Durch Zugtiere bewegte Fuhrwerke, mit Aus
nahme von Hundefuhrwerken, müssen auf öffentlichen 
Wegen eine feste Deichsel haben. Durch Areispolizeiver- 
ordnung kann bestimmt werden, daß einspännige Fuhrwerke 
auf öffentlichen Wegen mit einer Gabeldeichsel versehen 
sein müssen.

H 8. Fuhrwerke, die zum Fortschaffen flüssiger Gegen
stände dienen, müssen auf öffentlichen Wegen innerhalb 
der Städte so eingerichtet sein, -aß von der Ladung nichts 
verschüttet werden kann. Für die Beobachtung dieser Vor
schrift find die Führer und die Besitzer der Fuhrwerke 
verantwortlich. Durch Grtspolizeiverordnung kann festgesetzt 
werden, daß diese Bestimmungen auch außerhalb der 
Städte Geltung haben sollen.

H st. Rohes Fleisch, frische Felle, Eingeweide und 
alle ekelerregenden Gegenstände dürfen nur vollständig ver
deckt fortgeschafft werden.

Beleuchtung der Fuhrwerke.
8 so . An jedem auf einem öffentlichen Wege befind

lichen, bespannten oder unbespannten Fuhrwerke muß 
während der Nacht — mit Ausnahme von mondschein- 
hellen Nächten — eine hellbrennende Laterne angebracht 
sein, welche die an dem Fuhrwerk befindliche Tafel oder 
Inschrift (Pol. Verordnung vom (2. März sßO6 (A. Bl. 
S (0() nicht verdecken darf. Die Scheiben -er Laternen 
dürfen nicht farbig sein. Bei bespannten Fuhrwerken muß 
die Anbringung an der linken Seite erfolgen. Wo die 
Bauart oder die Art der Ladung die Anbringung der 
Laterne an der linken Seite nicht zuläßt, darf sie an der 
Spitze der Deichsel oder unter dem Fuhrwerk angebracht 
werden. In allen Fällen muß der Schein der Laterne dem 
Entgegenkommenden deutlich erkennbar sein.

Unter Nachtzeit ist die Zeit von einer Stunde nach 
Sonnenuntergang bis zu einer Stunde vor Sonnenaufgang 
zu verstehen.

Fuhrwerke mit Langholz müssen am Hinteren Ende 
eine zweite Laterne führen.

Schlitten mit laut klingendem Schellengeläut brauchen 
nicht beleuchtet zu werden.

Beschaffenheit der Zugtiere.
ß ss Bissige Zugtiere müssen einen das Beißen ver. 

hindernden Maulkorb tragen.
Z f2. Jeder vor einem Fuhrwerk gespannte Hund 

muß auch dann, wenn er nicht bissig ist, einen sicheren 
zweckmäßig eingerichteten Maulkorb tragen, der das freie 
Atmen und Abkühlen der Zunge gestattet.

Auf jedem Hundefuhrwerke müssen sich ein zum 
Tränken des Hundes geeignetes Gefäß und während der 
Zeit vom s. Oktober bis 3s. März für jeden Hund eine 
Unterlage und eine Decke zum Auflegen befinden, die wäh
rend des Stillhaltens zu benutzen find.

Die Benutzung von zweirädrigen Hundekarren ist nur 
gestattet, wenn sie so eingerichtet find, daß die Hunde durch 
das Gewicht des Aarrens nicht belastet werden können.

8 (3 . Erforderlicher Vorspann ist rechtzeitig zu be
sorgen, damit keine Verkehrsstörungen eintreten.

Die Ueberladung von Fuhrwerken ist zu vermeiden. 
Als überladen gilt ein Fuhrwerk, wenn es nur bei An
wendung roher Antriebsmitlel in Bewegung gesetzt und 
erhalten werden kann.

Bei überladenen Fuhrwerken haben die Polizeibe
amten erforderlichenfalls das Weiterfahren zu untersagen 
und die Beschaffung von Vorspann oder, wenn angängig, 
die Verminderung der Last anzuordnen.

8 (H . Mehr als 3 Pferde oder sonstige Tiere dürfen 
nicht nebeneinander gespannt oder gekoppelt werden. Hand
pferde müssen mit dem Handzügel so kurz angebunden 
sein, daß ein Ausweichen nach der Seite nicht stattfinden 
kann.

Anforderungen an die Führer der Fuhrwerke und 
die Diehtreiber

Z s5. Die Führung und Beaufsichtigung der Zugtiere 
darf nur solchen Personen anvertraut werden, die genügen
de Körperkräfte besitzen, des Fahrens und der Behandlung 
der Zugtiere kundig und nicht infolge geistiger oder kör
perlicher Gebrechen zur Leitung von Fuhrwerken un
fähig sind.
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§ 16. Der Führer eines bespannten Fuhrwerks muß 
dieses fortwährend unter seiner Aufsicht holten. Er darf 
weder schlafen noch betrunken sein. Ist das Fuhrwerk 
in Bewegung, so muß er die Leine und, wenn er vom 
Sattel fährt, auch die Zügel der nebeneinander gespannten 
Pferde in der Hand haben.

Der Führer eines Hundefuhrwerks darf sich während 
der Fahrt niemals auf dem Wagen befinden und auch an- 
dere Personen nicht auf dem Fuhrwerke dulden. Er muß 
neben dem Hunde gehen und ihn an einer Leine führen.

Falls vor einem Rindviehfuhrwerk mehr als zwei 
Tiere gespannt sind, darf der Führer gleichfalls nicht auf 
dem Wagen sitzen, sondern muß neben den Tieren gehen.

Fuhrwerke, die so hoch beladen sind, daß ihre sichere 
Leitung vom Fuhrwerk aus erschwert ist, dürfen nicht vom 
Fuhrwerk aus geleitet werden.

Das Schieben von Handkarren ist nur gestattet, wenn 
ihre Ladung dem Führer freie Aussicht nach vorn gewährt, 
andernfalls müssen sie gezogen werden.

§ 17. DieMhrer von bespannten Fuhrwerken dürfen 
sich, wenn sie halten, nicht weiter als 5 Schritt entfernen, 
ohne die Zugtiere abzusträngen. Ist ein Fuhrwerk mit 
mehreren Zugtieren bespannt, so sind die inneren Zug
stränge zu lösen.

Will der Führer eines Hundefuhrwerks dieses wäh
rend des Haltens verlassen, so ist der Hund abzusträngen 
und so am Wagen zu befestigen, daß er weder den Wagen 
fortbcwegen noch sich losmachen kann.

§ 18. Zweckloses oder mutwilliges Anallen mit der 
peitsche sowie das Schlagen oder Werfen nach fremden 
Tieren ist untersagt. Hupen dürfen nur durch Führer von 
Araftfahrzeugen benutzt werden. Das Sitzen oder Stehen 
auf der Deichsel, der Vorderachse oder dem Langbaum 
eines in der Fahrt befindlichen Fuhrwerks ist verboten. 
Ebenso darf niemand sich an fahrendes Fuhrwerk an
hängen, es besteigen oder ohne Not von ihm absteigen 
oder abspringen.

8 19 - Treiber von Vieh müssen des Vieh-Treibens 
kundig sein.

Ueber ein Jahr alte Bullen müssen beim Transport 
durch bebaute Ortschaften am solchen Wegen, auf denen 
ein reger Verkehr stattfindet, mit zwei starken und festen, 
zum Anbinüen und Führen geeigneten Stricken, sowie mir 
einem haltbaren Fall- oder Bauchstricke, einem Nasenring 
und einer Augendlende versehen, oder in sicherer Art und 
Weise hinter einem von Pferden gezogenen Wagen an
gebunden sein.

Anhängen von Fuhrwerken
8 20 . Beim Fahren dürfen niemals mehr als 2 

Fuhrwerke aneinander gebunden sein.
Ebensowenig darf ein bespanntes Fuhrwerk beim 

Fahren mit einem anderen bespannten Fuhrwerk ver
bunden sein.

Ausweichen, Ueberholen, Umwenden und Halten der 
Fuhrwerke und Reiter.

§21. Soweit nicht Hindernisse entgegenstehen, haben 
die Fuhrwerke innerhalb der geschlossenen Ortschaften die 
rechte Seite der Fahrbahn einzuhalten. Bürgersteige und 
Bankette dürfen von ihnen nicht benutzt werden.

Ebenso ist das Reiten und Viehtreiben auf den Bür
gersteigen und den für Fußgänger vorbehaltenen Ban
ketten verboten.

Die in der Fahrrichtung stehenden, oder sich bewegen
den Personen find erforderlichenfalls durch lautes und 
rechtzeitiges Anrufen auf die Annäherung eines Fuhrwerks 
aufmerksam zu machen. Erscheint dieser Ruf unzureichend, 
fo ist anzuhalten.

§ 22. Das Ausweichen der Fuhrwerke geschieht nach 
rechts und in der Regel mit halber Spur, Mit unbeladenen 
Fuhrwerken ist beladenen, falls der Raum gestattet, mit 
ganzer Spur auszuweichen. Ebenso muß Fuhrwerken, die 

einen Berg oder eine steile Anhöhe hinunterfahren von 
den hinauffahrenden ganz ausgewichen werden.

Bei dem Ueberholen muß da» überholende Fuhrwerk 
zur linken Seite vorbeifahren. Das andere hat, soweit er
forderlich, nach rechts auszuweichen. Hundefuhrwerke müssen 
allen anderen ihnen begegnenden oder sie einholenden 
Wagen und Reitern bis zum Rande des Fahrdamms 
ausweichen.

Das Linbiegen von einem Wege auf den anderen 
muß innerhalb, der geschlossenen Ortschaften nach rechts 
in kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen geschehen.

§ 23. Geschlossen marschierende Truppenabteilungen, 
Leichenzügen und anderen öffentlichen Aufzügen, Postwagen, 
im Dienst befindlichen Fuhrwerken der Heeresverwaltung, 
der Feuerwehr, zur Straßensprengung bestimmten Wagen 
und Straßendampfwalzen ist sowohl von vorbeifahrenden, 
als von entgegenkommenden Fuhrwerken, Reitern, Vieh
treibern und Aarrenschiebern überall vollständig Raum 
zu geben. Gestattet dieses die Gertlichkeit nicht, so muß auf 
der Seite des Weges so lange angehalten werden, bis 
jene vorüber sind.

8 2» . An Ecken und Areuzungspunkten von öffent
lichen Wegen, auf Brücken, sowie überall, wo die Fahr
bahn durch entgegenkommende Fuhrwerke verengt ist, 
darf anderes Fuhrwerk nicht überholt werden. Bei der 
Ein- und Ausfahrt in und aus Grundstücken, die an eineni 
öffentlichen Wege liegen, sind die Vorbeigehenden recht
zeitig und ausreichend zu warnen.

§ 25. Fuhrwerke dürfen auf öffentlichen Wegen nur 
dann umwenden, wenn dadurch kein anderes Fuhrwerk in 
der Fahrt behindert wird und der Fahrdamm so breit ist, 
daß die Bürgersteige oder die Bankette durch die Fahr
zeuge, die Zugtiere oder die Ladung nicht berührt werden. 
Das Zurückstoßen zum Zwecke des Umwendens ist nur in 
Notfällen gestattet.

§ 26. Bei einem Andrangs von Fuhrwerken nach 
dem gleichen Ziele müssen die Fuhrwerke hintereinander 
fahren. Jedes neu hinzukommende Fuhrwerk muß sich dem 
letzten in der Reihe anschließrn. Aein Fuhrwerk darf aus 
der Reihe ausbiegen, vorbeisahrende Fuhrwerke überholen 
oder sich in die Reihe eindrängen.

§ 27. Auf Uebergängen öffentlicher Wege, die von 
Fußgängern benutzt werden müssen, auf öffentlichen Wegen, 
die so eng sind, daß sie durch ein haltendes Fuhrwerk für 
den Fuhr- oder Fußgängerverkehr gesperrt werden, und 
auf den für Marktverkehr bestimmten Wegen und Plätzen 
während der Dauer des Marktes, endlich überall wo ein 
öffentlicher Anschlag das Verbot ausspricht, ist das Still- 
halten von Fuhrwerken untersagt.

§ 28. Während des Marktverkehrs dürfen Markt- 
fuhrwerke auf den von den Polizeibeamten angewiesenen 
Stellen ausgestellt und abgespannt werden. Im übrigen 
dürfen unbespannte Fuhrwerke ohne polizeiliche Erlaubnis 
auf öffentlichen Wegen nur dann verbleiben, wenn dies zum 
Zwecke des Be- und Entladens notwendig ist.

In Städten dürfen zur Nachtzeit unbespannte Fuhr
werke nur mit Erlaubnis der Drtspolizei auf öffentlichen 
Wegen stehen bleiben.

Bleiben unbespannte Fuhrwerke auf Aunststraßen oder 
auf Straßen geschlossener Ortschaften oder bei Nachtzeit 
auf anderen öffentlichen Wegen stehen, so muß die Deichsel 
wezgenommen, oder in die Höhe gerichtet, oder mit einen» 
Schutzbrett versehen werden.

Geschwindigkeit der Fuhrwerke und Reiter.
8 2^ . Innerhalb der geschlossenen Ortschaften darf 

auf öffentlichen Wegen, abgesehen von den im Dienste be
findlichen Wagen der Feuerwehr, nie schneller als im 
mäßigen Trabe gefahren und geritten werden. Wettfahren 
ist auf allen öffentlichen Wegen nur mit polizeilicher Er
laubnis zulässig.

§ 30. Im Schritt muß gefahren oder geritten werden:
1. innheralb der geschlossenen Ortschaften beim Embiezen 
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aus einem öffentlichen Wege in einen anderen, ferner 
sowohl innerhalb wie außerhalb der geschlossenen Ort
schaften überall, wo der Verkehr durch einen Zusammen
fluß von Menschen oder sonst beengt ist;

2. bei der Ausfahrt aus Grundstücken, die vom öffent
lichen Wege begrenzt werden, sowie bei der Einfahrt 
in solche;

3. auf Eisenbahnübergängen, auf Brücken sowie während 
des Marktverkehrs auf denjenigen Wegen und Plätzen, 
auf denen er staltfindet;

H. in der Nähe der Airchen während der Zeit des öffent
lichen Gottesdienstes;

5. beim Begegnen von Leichenzügen und Truppenkörpern;
6. auf allen Strecken für die es durch Anschlag der Polizei

behörde angeordnet ist;
7. in allen Fällen, in denen das Schrittfahren durch einen 

polizeibeantten angeordnet wird.
8 3(. Fuhrwerk, das in die Nähe von Transporten 

von Pulver, Dynamit oder anderen explosiven Stoffen 
kommt, muß auf Anordnung der Polizeibeamten solange 
halten, bis der Transport vorüber ist.

ß 32. Hundefuhrwerke dürfen innerhalb der Städte 
nicht schnell fahren.

Lastfuhrwerke, die nicht auf Federn ruhen, gleichviel 
ob beladen oder unbeladen, dürfen auf gepflasterten Wegen 
innerhalb der Städte nur im Schritt fahren. Diese Be
stimmung findet auf Fuhrwerke der Feuerwehr, der Heeres
verwaltung und der Post keine Anwendung.

Reiter mit Handpferden dürfen auf öffentlichen Wegen 
innerhalb der Städte nur im Schritt reiten.

Als Lastfuhrwerke im Sinne des Absatz 2 gelten alle 
nicht hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmten 
Fuhrwerke mit Ausnahme von Handwagen.

Perkehrsbeschräntungen.
§ 33. Fuhrwerke aller Art, Reiter, Fußgänger und 

Viehtreiber dürfen keine öffentlichen Wege benutzen, deren 
Benutzung die Polizeibehörde durch Anschläge verboten hat. 
Ausnahmen können von der Polizeibehörde zugelassen werden.

8 3H. Das Befahren der Sommerwege mit beladenen 
Lastwagen (vgl. tz 32 Abs. H) ist verboten, sofern es nicht 
zum Ausweichen erforderlich ist.

Schutz der öffentlichen Wege
8 35. Niemand darf öffentlicheWege, deren Böschungen, 

dazu gehörige Brücken, Durchlässe, Gräben, Rinnen, Bau
stoffe und sonstige Anlagen oder Vorrichtungen, wie Baum
pflanzungen, Hecken, Geländer, Sperrvorrichtungen, Prell
steine, polizeitafeln oder Wegweiser beschädigen oder in 
Unordnung bringen. Anf öffentlichen Wegen stehende 
Bäume dürfen, sofern nicht sofort ein gleichwertiger wurzel- 
echter Baum nachgepflanzt wird, nur mit Genehmigung 
der Wegepolizeibehörde beseitigt werde».

8 36 Holz darf auf öffentlichen Wegen, die befestigt 
sind, nicht geschleppt werden. Pflüge und Eggen und sonstige 
Gerät« dürfen auf derartigen öffentlichen Wegen nur auf 
Unterlagen fortgeschafft werden, die entweder mit Rädern 
oder Rollen oder mit zwei mit einander verbundenen gleich
laufenden, mindestens 0,50 m langen nach vorne abge
rundeten Schlitten «(Rufen) versehen sind,

8 37. Das Anfahren gegen Schutz-, Rinnenbord- oder 
Umlegesteine sowie das unbefugte Entfernen der Umlege- 
steine ist verboten. Beim Abladen von Gegenständen sind 
die Rinnenbordsteine durch ein sie um mindestens ( cm 
überragendes Stück Holz gegen Zerstörung oder Beschädi
gung zu sichern,

8 38. Niemand darf auf den Banketten oder Böschun
gen oder in den Seitengräben öffentlicher Wege Vieh treiben 
oder laufen oder weiden lassen. Auch ist es untersagt, 
Tiere auf öffentlichen Wegen an Bäumen, Laternenständern, 
Wegweisern, Masten für elektrischen Leitungen, Geländern, 
Pumpen, Prellsteinen oder Anschlagepfählen anzubinden.

8 39. Ueberfahrten von den öffentlichen Wegen über 
die Seitengräben auf die angrenzenden Grundstücke und

Anlagen zur Ableitung des Wassers von den angrenzenden 
Grundstücken nach den öffentlichen Wegen, ihren Rinnen 
oder Seitengräben dürfen nur im Einverständnis mit den 
Wegeunterhaltungspflichtigen hergestellt werden.

8 HO. Es ist verboten, bei dem Beackern der Grund
stücke in den Gräben, auf dem Fußsteige, oder auf der 
Fahrbahn ansgebauter öffentlicher Wege mit Zugvieh oder 
mit dem Ackergerät umzuwenden.

8 H(. Stacheldraht darf bei Einfriedigungen, die von 
der Grenze eines öffentlichen Weges nicht weiter als 50 
cm entfernt sind, nur in einer Höhe von 2 cm verwendet 
werden. Zulässig ist die Verwendung von Stacheldraht je
doch, wenn er an der dem öffentlichen Wege abgewandten 
Seite der Pfosten gezogen und an der Außenseite in glei
cher Höhe stachelloser Draht angebracht wird, oder wenn 
sich zwischen dem eigentlichen Wege und der Einfriedigung 
ein Graben befindet.

8 H2. Jede Verunreinigung der öffentlichen Plätze 
und Wege, der öffentlichen Brunnen und Pumpen, der 
Brunnentröge und Brandweiher ist verboten. Als Verun
reinigung wird insbesondere angesehen: Jedes Ausgießen, 
Ausschütten oder Hinwerfen von unreinen oder übelriechen
den Flüssigkeiten, Schnee, Eis, Schutt, Aericht, Glas oder 
Geschirr, Scherben, Rüchenabfällen oder sonstigen Unrats.

Wer Geschirr, Glas und ähnliche Gegenstände auf 
einem öffentlichen Wege zerbricht, muß die Scherben sofort 
beseitigen.

8 H3. Bei Frostwetter ist das Ausgießen und Aus
schütten von Wasser auf einen öffentlichen Weg oder in 
seine Rinnen untersagt.

Bei abgehendem Frostwelter sind die öffentlichen Wege 
innerhalb der Ortschaften durch die zu ihrer Reinigung 
Verpflichteten von Eis und Schnee zu befreien. Auch sind 
von ihnen die Straßenrinnen stets offen zu halten, sodaß 
das Wasser ungehindert ablaufen kann.

8 HH- Ohne Genehmigung der Wegepolizeibehöxde 
dürfen offenen Wegerinnen, Gräben oder Ranälen stinkende, 
faulende oder einer schnellen Zersetzung unterliegende Ab. 
flußwasser der Haushaltungen und Gewerbebetriebe, der Ab
tritte und Mistgruben oder sonstige Ekel erregende oder 
schädlich wirkende Flüssigkeiten nicht zugeführt werden.

8 H5 Die Benutzung eines öffentlichen Weges zum 
Lagern von Gegenständen, oder zum Aufstellen von Ge
rüsten, Regentonnen, oder zur Vornahme irgend welcher 
Verrichtungen, wodurch der Weg ganz oder teilweise der 
allgemeinen Benutzung entzogen wird, ist ohne polizeiliche 
Erlaubnis nicht gestattet. Ist diese erteilt, so muß der be
treffende Teil des Weges während der Benutzung in zweck- 
entsprechender Weise durch Warnungszeichen, Schutzwehren, 
Einfriedigungen oder dergleichen äußerlich kenntlich gemacht 
und mit einbrechender Dunkelheit beleuchtet werden.

Die gleichen Vorsichtsmaßregeln müssen bei Vornahme 
von Dachdeckerarbeiten, sowie beim Abreißen von gefahr
drohendem Mauerwerk getroffen werden.

SchluflbesÜmmungen.
8 H6. Den zur Erhaltung der Sicherheit, Reinlichkeit, 

Ordnung und Ruhe auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
ergehenden Anordnungen der Polizeibeamten und der Wege- 
aufsichtsbeamten (Thausseeaufseher mit Dienstmütze) ist 
unweigerlich Folge zu leisten.

8 H?. Die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung 
finden auf den Verkehr auf Aunststraßen nur insoweit An
wendung, als nicht die Verordnung vom (7. März (839 
(G. S. S. 80), die zusätzlichen Vorschriften zu der Aabinetts- 
ordre vom 29. Februar (8H0, oder die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 20 Juni (887 (G. S. S. 30() ent
gegenstehen.

Unberührt durch diese Polizeiverordnung bleiben ferner 
die Bestimmungen, die in den besonderen über den Betrieb 
-er Straßenbahnen erlassenen Polizeiverordnungen enthal- 
ten sind, ebenso die Bestimmungen der Polizeiverordnungen,
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die den Verkehr mit Fahrrädern, Dampfpflügen und Araft- 
fahrzeugen regeln.

8 ^8 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
dieser Polizeiverordnung werden, insoweit nicht durch die 
allgemeinen Strafgesetze ein anderes Strafmaß festgesetzt ist, 
mit Geldstrafe bis zu 60 M, im Unvermögensfalle mit ent
sprechender haft bestraft. Gleiche Strafe trifft denjenigen, 
der es unterläßt, Personen die seiner Aufsicht und Gewalt 
unterstellt sind, von der Zuwiderhandlung gegen diese 
Polizeiverordnung abzuhalten, soweit nicht nach den Be
stimmungen des Strafgesetzbuches oder anderer Gesetze eine 
höhere Strafe verwirkt ist.

Danzig, den 22. April syOY.

Der Regierungs präsident
v. Zarotzky.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Abholung der Lesebücher.
Die von den einzelnen Schulen bestellten aus Lesebogen zusam

mengesetzten Lesebücher sind eingetroffen und von der Buchhandlung 
G. Lisenschmidt hierselbst in Empfang zu nehmen. Der preis des 
Lesebuches beträgt 2,25 G.

Tiegenhof, den to. Mai (925.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Besetzung elner Lehrer- und Organistenstelle.
Die hiesige, alleinige evangelische Lehrer und Organistenstelle ist 

demnächst neu zu besetzen. Bewerbungen mit beglaubigten Zeugnis
abschriften und tebenslauf find bis zum Juni an das Gemeinde 
amt Barendt zu richten.

Barendt, 5. Mai 1925.

Der Gemeindevorsteher 
packheiser.

«SS»»«»««»»»»«»«««»» 

d Einer geehrten Kundschaft von Neu- W 
W telch und Umgegend zur gefälligen Kennt- W 
M nis, daß ich in Neuteich, Elbingerstraße M

Nr. 140 aus dem Hose des Herrn Ro- M 
kowski ein M»

8 Ofenbaugeschäft u. L
L Kachelniederlage I
d eingerichtet habe. d
M Gleichzeitig empfehle ich mich zur W
M Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten bet M 

billigster Preisberechnung.
M Hochachtungsvoll

G Otto Ki^ausv, G
E Ofenbaugeschüft. 2
OGGOOOGOGGGGOGOSSOGG

Empfehle ab Lager preiswert bei günstigen 
Zahlungsbedingungen:

r«

Weiße sowie farbige 
Kacheln, 

transportable 
Kachelöfen 

verschiedenen Größe« und Farben
Bestellungen nimmt einstweilen Herr 

UoUowsUi Elbiugerstr 140 entgegen 

Otto krause, SfenbWesW,
Tiegenhof.

Tel. 116.
Neuteich.

Elbiugerstr. 140.

^Sehrzün^^ahlml^Sbedm^lU^^

Wuilg! HausbMtr!
Alle Gefen und sonstigen Feuerungsanlagen müssen jetzt schon 

nachgesehen, ausgebessert oder erneuert werden.
Durch günstigen Einkauf bin ich in der Lage «rftktlaffige 

deutsche Ware zu niedrigen Preist« abzugeben.
Empfehle:

Altdeutsche, weiße u. farbigeOsten
in jeder Größe und Ausführung 

Transportable fertige Oefen 
gebe zurzeit mit 15°/o Ermäßigung ab. 

Paul Wedlich, Töpfermeister,
Fernruf 308. Neuteich Fernruf 398

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 20 Neuteich, den 23. Mai 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachungen vom 6. d. 

Is. (Kreisblatt Nr. und 27. (Kreisblart Nr. s7) erinnere ich 
die nachfolgend aufgefuhrteu Gemeinden nochmals an die Erreichung 
der Nachweisung der in ihrem Bezirk nach dem Stande vom t- 4 
1925 vorhandenen Handwerksbetriebe zwecks Veranlagung zu den 
Handwerkskammerbeiträgen.

Altenau, Beiershorst, Blumstein, Damerau, Dammfelde,Gnojau 
Grenzdorf A, Herrenhagen, Irrgang, Gr. Lesewitz, Leske, Nielenz, 
Neulanghorft, Neuteichsdorf, Orlofferfelde, pletzendorf, Reimers
walde, Reinland, Adl. Renkau, Tiegenhagen, vierzehnhuben und 
Vogtei.

Tiegenhof, den n. Mai 1925.
Der körn. Landrat

Nr. 2. ------------------

Erinnerung detr. Lohnsummensteuer für Monat 
März 1925.

Die Herren Ortsvorsteher in:
Beiershorst, Blumstein, Damerau, Dammfelde, Grenzdorf B, 

Herrenhagen, Irrgang, Iankendorf, Krebsfelde, Lakendorf, Gr. 
Lesewitz, Mieleuz, Mierau, Neudorf, Neulanghorft, Neuteichsdorf, 
Reinland, Schöneberg, vierzehnhuben und Vogtei

werden unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 15. April d. 
Is. — Kreisblatt Nr. ie, Hd. Nr. 5 — nochmals an Linreichung 
des Verzeichnisses der Lohnsummensteuer für Monat März 4925 
beftiiiriiit bis spätesten» zrrnr SO d. LNts erinnert, an
dernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Der Steuerbetrug ist in gleicher Frist an die hiesige Kreis- 
kommunalkasse abzuführen.

Tiegenhof, den 18. Mai 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Ich ersuche festzustellen, wo sich der polnische Staatsangehörige 
Arbetter Josef Igoda, geb. am 17. I897, aufhült. Im Ermitte-
lungsfalle ersuche ich um Nachricht.

Tiegenhof, den n. Mai 4925.
Der tom Landrat.

Nr. 4. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvvrsteher werden ersucht, fest
zustellen und binnen Tagen hierher mitzuteilen, ob ein Käserei- 
gehilfe Albert Grüneberg dort wohnhaft ist eotl. wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 12. Mai 1925.
Wohlfahrtsamt -es Kreises Gr Werder.

Nr. 5. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest" 
zustellen und binnen 2 Wochen hierher anzuzeigen, ob dort ein Unter- 
schweizer Franz Osicki, geb. am 2. Dezember 1902 in Oschick Krs. 
pr. Stargard, zuletzt in Lmdenan wohnhaft, jetzt unbekannten Aufent
halts, aufhaltsam ist, bezw. wohin sich derselbe abgemeldet hat. Fehl- 
anzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 15. Mai 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. 6. ------------------
Pflegestellen.

Durch Entlassung älterer Kinder sind im Kreissäuglingsheim 2 Plätze 
frei geworden. Anträge auf eine pflegesteüe sind alsbald hierher zu 
richten, Das monatliche Pflegegeld beträgt 20 G.

Tiegenhof, den 15. Mai 1925.
Wohlfahrtsamt Kreis Gr Werder

Nr. 7.
Taubstumme Rinder.

Die Kreisblattverfügung vom 16. April 1925 ist von den nach
stehenden Gemeindevorständen noch nicht erledigt worden. Dem Ein
gänge des Berichts der Rückständigen wird bis znni 25. d. Mt- 
entgegengesehen.

Tiegcnhof, den 14. Mai 1925.
Der tom Landrat.

Verzeichnis
der rückständigen Ortsbehörden des Areises 

Gr. Werder.

! Ls
d.

 Nr
. !I

Name der

Drtsbehörde Lf
ü N

r.

Name der 

Drtsbehörde

1 Altebadke 45 Mieten;
2 Altenau §6 Mierau
3 Altmünsterberg 47 Al. Montan
4 Altendorf 48 Gr. Mausdorf
5 Altweichsel 49 Al. Mausdorferweide
6 Bärwalde 50 Montauerforst
7 Barendt 5; Neudorf
8 Beiershorst 52 Neukirch
9 Blumstein 53 Neulanghorst

10 Brodsack 54 Neunhuben
11 Bröske 55 Neustädterwald
12 Damerau 56 Neuteichsdorf
15 Dammfelde 57 Niedau
14 Eichwalde 58 Orlofferfetde
15 Einlage 59 palschau
16 Fürstenau 60 parschau
17 Fürstenwerder pieckel
18 Gnojau 62 platenhof
19 Grenzdorf A. 63 vietzkendors
20 Grenzdorf B. 64 pleyendorf
21 Halbstadt 65 pordenau
22 Herrenhagen 66 prangenau
23 Heubuden 67 Rehwalde
24 Holm 68 Reimerswalde
25 Irrgang 69 Adl. Renkau
26 Iankendorf 70 Rosenort
27 Jungfer n Schadwalde
28 Aalteherberge 72 Schönau
29 Aaminke 73 Schöneberg
30 Aeitlau 74 Schönhorst
51 Urebsfelde 75 Schönsee
32 Urebsfelderweiden 76 Simonsdorf
33 Aunzendorf 77 Stadtfelde
34 Ladekopp 78 Tannsee
55 takendorf 79 Tiegenhagen
36 Lupushorst 80 Tiegenort
37 Gr. Lesewitz 81 Tragheim
38 Al. tesewitz 82 Tralau
39 Leske 83 Trappenfelde
40 Gr. Lichtenau 84 vogtei
41 AI. Lichtenau 85 Walldorf
42 Ließau 66 lvarnau
45 Lindenau 87 Ivernersdorf
44 Marienau 88 Aeyer
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Nr 8 Steueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkaffe sind den Gemeinden als Anteil an 

s) der Gewerbesteuer für die Monate Januar/Februar t925, 
b) der Einkommensteuer für die Monate IanuarMärz 1925, 
c) der Lohnsteuer für die Monate Januar/Februar ^925, 
61 der Umsatzsteuer für die Monate Ianuar/Februar ;)25, 
e) der Lohnsteuer für Monat März 1925, 
i) der Umsatzsteuer für Monat März 1925,

x) der Gewerbesteuer für die Monate Ianuar/März 1925,
k) der Vermögenssteuer für die Monate Januar/März l925, 

die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge über- 
wiesen worden. Die Beträge sind in der aus den Spalten 12 und 

ersichtlichen Höhe auf Kreissteuern verrechnet bezw. auf Ge- 
meindekonto überwiesen.

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

Gewerbe- 
steuer 

Ian./Zeb 
,92s

G

Linkom- 
mensteue.
Ian./ 

März 
1925 

G

Lohn
steuer 

Fan./Zeb 
l925

G

Umsatz, 
steuer 

Jan./Feb 
1-25
G

Lohn
steuer 
März 
1925

G

Umsatz
steuer- 
März 
1925
G

Gewerbe- 
steuer

Jan./ 
März 

1-25
G

vermö- 
aenssteu. < 
Jan./ !

März 
1-25 
G

Zusamm.'
Zp. 5 —
Sp. ro

G

lluf Kreis 
steuern 

verrech- l 
net

G

Auf Ge
meinde- 

konto über
wiesen

G

Bemer
kungen

! 2 5 4 5 ü 7 8 <4 10 11 12 13 >4
1 Altebabke 96.22 30 48 60 32 10 40 4 20 2011o2 201 62
2 Alten au 73 92 3 81 11 25 1 30 5 82 150 246 10 230 50 15 60
3 Altendorf 18 26 67 18 73 9 10 27 259 18 358158 271 82 86 86
4 Altmünster berg 36 431 38 80 01 220 70 27 30 43 60 732 1570139 1301 42 269 57
5 Altweichsel 1611 103 72 95 25 107 72 32 50 7 02 89 451132 451 32
6 Barenhof 54 48 75 49 53 38 47 16 90 46 85 99 1105 364!55 323 56 4V 99
7 Bärwalde 17 10 118 02 38 10 106 22 13 3281 27 352125 352 25
8 Barendt 199 40 152 40 306 09 52 124 67 45 339 1218!56 1092 28 126 28
9 Beiershorst 174 80 7 62 91 62 2 60 20 90 16 313!54 313 54

10 Biesterfelde 168 22 72 39 272 83 24 70 13 74 81 217 849!88 489 74 360 14
11 Blumstein 37 60 7 62 81 62 2 60 7 06 535 50 672 34V 51 331 49
12 Bröske 110 98 53 34 41 08 18 20 6 30 229'90 229 90
13 Brodsack 86 38 19 05 33 59 6 50 37 28 135 683 1000 80 453 19 547 61
14 Brunau 251 71 118 11 94 72 40 30 44 21 108 657 05 657 05
15 Damerau 59 98 132 04 102 87 71 80 35 10 37 12 27 445 1V 911 01 738 95 172 06
16 Dammielde 18 1143 33 93 3 90 34 15 101 41 101 41
17 Eickwalde 36 165 82 72!39 187 91 24 70 34 08 162 936 1618 90 808 35 810 55
18 Linlaae 45 434 82 167!64 252 04 57 20 57 35 540 646 63 2200 68 1292 63 908 05
19 Fürstenau 49 50 141 76 198 12 56 74 67I60 18 94 67 50 2459 3059 16 1064!08 1995 08
20 Hürstenwerder 101 98 316 90 125 73 352 94 42:90 74 03 45 150 1060 98 1060 98
21 Gnojau 18 210 74 12192 27 10 41^60 49 59 54 1711 2233 95 859 71 1374 24
22 Grenzdorf A 54 36 80 45 72 29 25 15,60 2 90 27 211 27 21127
23 Grenzdorf B 54 144 98 95 25 88 69 3250 26 59 27 95 10 564 11 564 11
24 Halbstadt 145 83 60 96 74 25 20 80 29 07 72 353 50 756 41 378 36 378 05
25 Herrenhagen 58 82 3 81 5 62 130 4 05 19 92 60 92 60
26 Heubuden 413 85 64 77 330 22 10 14 108 712 85 1665 57 889 98 775 59
27 Holm 135 45 72 73 81 15 60 1154 23 70 305 37 305 37
28 )rrgang 4 50 7 62 52 01 2 60 157 30 224 03 224 03
29 Iankendorf 18 48 32 15 24 15 75 520 4 50 18 187 312 01 160 71 151 30
30 Jungfer 108 162 94 240 03 218 86 8190 159 24 99 382 02 1451 99 1015 67 436 32
31 Kalteherberge 18 28 94 19 05 27 16 6,50 4 25 20 50 124 40 124 4V
32 Kaminke 73 81 30 48 27 96 10 40 3 60 146 25 146 25
33 Kalthof 1359 439 17 788 67 1611 30 269 10 405 08 1278 6150 32 2954 07 3196 25
34 Keitlau 50 76 3810 16 13 4 32 18 274 414 18 233 23 180 95
35 Krebsfelde 88 95 95 25 170 63 32 50 20 47 1032 1439 80 798 20 641 60
36 Küchwerder 44 60 34 29 23 11 11 70 7 26 500 70 621 66 278 83 342 83
37 Kunzendorf 65 88 210 84 448 89 337 26 219137 117 505 1904 24 1473 40 430 84
38 Ladekopp 207 19812 287 19 67 60 4Ä70 81 55 938 61 938 61
39 Lakendorf 158 48 190 50 87 61 65 3138 54 185 771 97 665 89 106 08
40 Gr. Lesewitz 72 254 152 40 936 49 52 22!27 243 772 2504 16 1389 30 1114 86
41 Kl. Lesewitz 116 87 22 86 66 22 7 80 8 41 18 72140 961 56 507 91 453 65
42 Leske 18 137 37 11 43 119 18 3 90 4170 272 50 604 08 472 09 131 99
43 Gr. Lichtenau 57 24 250 50 194 31 1111 88 66 30 79 52 100 80 1860 55 1489 43 371 12
44 Kl. Lichtenau 153 455 22 45 72 330 21 15 60 96 68 4>50 1348 2448 93 1102 99 1345 94
45 Lindenau 300 54 87 63 25 11 29 90 103 17 162 ! 2565 50 3273 85 967 92 2305 93
46 Ließ au 172 80 627 97 464 82 183 74 158!60 208 19 234 ! 2050 12 2032 99 17 13
47 Lupushorst 90 148 83 45 72 99 05 1560 20 10 384 803 30 711 36 91 94
48 Marienau 378 286 36 198 12 243 62 6760 12 33 297 168 1651 03 1647 12 391
49 Gr. Mausdorf 54 174!41 87 63 80 93 29:90 18 11 27 3004 70 3476 68 917 62 2559 06
50 Kl. Mausdorf 36 132 92 26 67 142 24 9 10 82 95 135 223 787 88 514 58 I 273 30
51 K.Mausdorferwei 11 17 19.54 12 15 2 02 13 76 58 64 58 64
52 Mielenz 512^17 110 49 142 78 37 70 22 92 135 729 1690 06 1157 60 532 46
53 Mierau 118^50 45 72 90 99 15 60 3 35 148 422 16 422 16
54 Gr. Montau 18 15466 80 01 85 92 27 30 27 46 27 229 649 35 649 35
55 Kl. Montau 54 1M88 72 39 115 46 24 70 10 03 18 270 44 763 90 742 21 90
56 Neudorf 60^42 10 83 3 55 74 80 74 80
57 Neulanghorst 21,38 60 96 5 98 20 80 90 2 112 02 112 02
58 Neunyuben 18 49^96 3 81 2 49 130 135 8 50 85 41 85 41
59 Neumünsterberg 332 82 44473 201 93 831 88 68 90 62 15 414 288 2644 41 1518 21 1126 20
60 Neustädterwald 90 14ch8 53 34 101 77 18 20 19z39 424 58 424 58
61 Neuteichsdorf 48 46 27487 95 25 712 32 50 19 35 18 1525 30 2725>73 1162 68 1563 05
62 Neuteicherhinlerf. 117!04 22 86 35 86 7 80 183 56 183 5k
63 Neuteicherwalde 126 11641 57 15 138 13 19 50 12 60 54 523!7L 324 74. 199 05
64 Neukirch 54 6454 121 92 101 59 41 60 23 28 72 824 1302:93 1055 8r. 247 08
65 Niedau 127^80 22 86 33 97 7 80 9 51 54 20 275.94 275 94
66 Orloff 18 ! 30 48 104 17 10 40 2 31 228 393!36i 393 3k
67 Orlofferfelde 18 8,94 15 24 5 89 5 20 427 480>27' 39108r 891L>
68 Palschau 36 174 10 76 20 121 67 26 22 02 54 952 501 1462 > 944 5k) 517 9c>
69 parschau 18 9228 1143 117 99 3 90 18 56 317'60. 317 6t)
70 Petershagen 112 50 137!50 182 88 160 78 62 40 12073! 54l: 441 1271 70> 785 91' 485 N>
71 pieckel 72 79 24 342 90 112 88 117 2221 27 24 797'2cI 668 4c) 128 85
72 Pietzkendorf 18 19 05 12 10' 6 50 7i90 65>61 6311
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Kopf wie vor.

73
74
75

platenhof 
pletzendorf 
pordenau

180 72
6

120

88
72
74

346

22

71

86

261
6

109
75
96

118

7

50

80

22z

7 35

54

16 49

235
51

50 149l
64

285

39
47
20

64
285

4^
20

1491 39

76 prangenau
15 50

1 80 18 511 98 33, 78 331 78
77 Rehwalde

19'
20 3 81 87 1 92 43 10 43 10

78 Reimerswalde 97 48 19 05 123 97 6 50 21 78 20 288 78 283 78
79 Reinland 7-4 42 22 86 352,89 7 80 7l 74 162 252 923 71 241 62 682 09
80 Rosenort 60 22 38 10 2Ä87 15 3 08 18 121 276 27 276 27
81 Rücken au 36 156 64 49 53 6950 16 90 328 57 528 27
82 Schadwalde

36
99 86 68 58 44'43 25 40 28 75 24 03 177 90 466 95 466 95

83 Scharpau 25 50 41 91 3^22 14 50 90 75 10 194 93 148 90 46 03
84 Stadtfelde 13 43 11 43 5 90 148 176 76 176 76
85 Schöneberg 516 78 351 45 392 43 406 38 155 90 90 12 441 130 2462 06 1908 89 553 17
86 Schönhorst 108 87 63 41474 29 90 64 09 370 1074 56 980 60 93 76
87 Schönsee 114.75 207 32 60 96 15801 20 80 14 05 41 616 89 616 89
88 ScbönaU 54 224 20 95 25 175! 13 52 50 66 27 700 35 1312 09 751 28 560 81
89 Simonsdorf 90 234 31 586 74 69 66 200 20 37 59 270 33 1521 5V 1408 99 112 51
90 Stobbendorf 162 22 64 106 68 20,16 56 40 6 50 27 581 18 569 44 11 74
91 Stuba 33 75 41 91 105 93 14 50 26 57 153 46 3?5 72 375 72
92 Tannsee 126 182 129 54 445 09 44 20 1 12 927 95 927 95
93 Tiege 378 140 76 76 20 379 77 26 4 79 202 1207 52 1107 79 99 75
94 Tiegenhagen 126 128 19 133 35 116 90 45 50 12 26 665 97 1226 1c 910 08 316 09
95 Tiegenort 58455 167 64 205 Z2 57 20 40 82 115 2V 39 1209 73 607 66 602 07
96 Tragheim 72! 112 10 91 92 57 14 50 1 80 27 361 68 361 68
97 Tralau 81 90 53 92 91 44 52 47 51 20 1 55 90 45 402 7Z 374 77 27 96
98 Trampenau 43 64 64 77 94'1 22 10 1602 65 1742 27 540 56 1201 71
99 Trapp enfelde 52 96 45 72 115 84 15 60 675 903 12 450 58 452 54

100 voatei 28 86 ! 4 05 22 54 91 54 91
101 Walldorf 66 60 26 67 62 5Z 9 10 5!78 9 241 05 520 75 315 81 206 92
102 warnau 254 40 22 86 97 58 7 80 42 40 108 611 25 1144 29 941 28 205 01
103 Wernersdorf 323!98 38l 118 17 150 22 56 42 1017 71 1017 71
104 Wiedau 36H2

6M4
3 81 9 15 1 50 2 29 52 85 52 85

105 Zeyer 18 167 64 255 29 57 20 U9 50 72 365 02 1125 29 722 02 401 27
106 Ieyersvorderkam. 198 186!34 64 77 145 56 22 10 24 12 476 08 1114 77 949 95 164 82
107 Vierzehnhuben 41!84 19 05 9 61 6 50 2 79 79 79 79 r»
108 Hakendorf 131 i22 27

8
158 22

109 Horsterbusch 36 44 224 22
110 Wolfsdorf Nog. 18! 4 22
111 Adl. Renrau > 375 575 59 29 ! 515 71

Tiegenhof, den 43. Mai M5.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr 9. Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkasse sind den Gemeinden

3") als Gewerbesteueranteil an der Rorxerschaftssteuer für die Monate 
Oktober/Dezember I924,
als Umsatzsteueranteil an der Rörperschaftssteuer für die Monate 
Oktober/Dezember I924,

e) als Luxussteueranteil für Monat Dezember I924,
ct) als Luxussteueranteil für die Monate Ianuar/Marz I925, 
die in der nachstehenoen Nachweisung angegebenen Beträge über- 
wiesen worden. Die Beträge sind in der aus den Spalten 8 und 
9 der Nachweisung ersichtlichen Höhe auf Rreisstenern verrechnet 
bezw. auf Gemeindekonto ttberwiesen.

Gemeinde

n l 2_______

1 Eichwalde
2 Fürstenau
3 Jungfer
4 Ralthof
5 Ließ au
6 Neulanghorst
7 Neuteichsdorf
8 Neukirch
9 Schöneberg

>0 Schönsee
U Stuba
12 Tiegenhagen
15 Tiegenor^
I4 Wernersdorf

Tiegenhof, den 1z.
Der Vorsitzende

Ge-

a. d. 
Rör- 
per- 

scbafi.-

Okt.^ 
Dez. 
1924-
O
3.

558
72

15 107
31

Um- 
^satz-

a. d.
Aör«

schaft.-

Okt.! 
Dez.
1924- O
4- 5

!
Lurus- Lurus- Zu- Auf Auf
steuer- steuer- sam- Areis- Ge-
anteil MklN-

DezemJan. I sieuern dekon-
to

ber März Sp. ver üöer-
1924. 1925. z — 6. rechnet wle,en-

6 6 6 O O
6. 7. 8.

61 92
283 50

41
28

1* 26

Mai I925.

4
67
45

24 52

17
65

21
11

283
64 
1?
728
103

50
04

67
95

2 29
12
55

4

283 50
64 04
17,21 
728^67
105,95

81 9^

7 65
25 42

37jO5 
14!26
81 95

55
65

14
73

26
21

25 42

2'2S
!12 

.57 05

8 74

des Kreisausschusses des Kreises 
Gr. Werder.

Nr. ;0.
Personalien.

Mit Zustimmung des Ureisansschuffes habe ich den Äutsxächter 
Basimer in Damerau zum kommissarischen Gemeindevorsteher dieser 
Ortschaft ernannt.

Tiegenhof, den 13. Mai 1925.
Der tom. Landrat

als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr.

Personalien
Der Hofbesitzer Otto Harder in warnau ist zum waisenrat für 

die Rinder aller Konfessionen des Gemeindebezirks Warnau gewählt 
und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 7. Mai 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses, tom Landrat,

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Gefsentliche Steüermahnüng.
Die am 10. d. Mts. fällig gewesene allgemeine Umsatzsteuer und 

die Lurusfteuer sowie die am 15. Mai fällig gewesenen Einkommen
steuer- und Rörperschaftssteuer-, Vermögenssteuer- und Gewebe- 
steueroorauszahlungen sind bis zum 19.- Mai für. die Umsatz- und 
Lurusfteuer, bis zum 22. Mai d. Js. einschl. für die übrigen vor
stehend genannten Steuerarten an die unterzeichneten Steuerkaffen, 
die Steuerhilfsstelle Tiegenhof oder an die nach der Bekanntmachung 
vom 5. 1. 24 bis zum 18. Mai 1925 zur Annahme berechtigten 
Rassen der Gemeinden Zoppot, Olivä, Ohra und Neuteich zu ent
richten. Nach genanntem Tage werden außer den Gebühren vom 
Fälligkeitstage an ^/o Zinsen monatlich erhoben.

^s wird darauf hingewiesen, daß trotz Einlegung von Rechts, 
Mitteln Zahlttirs zu Leisten ist.

vom 25. Mai ab werden die Rückstände, soweit nicht Stundrurg 
gewährt ist, kostenpflichtig beigetriebeu. Lei Zusendung aufl bargeld
losem Wege oder ourch die Post hat die Einzahlung unter genauer 
Bezeichnung des Absenders und des Steuerzeichens so rechtzeitig zu 
erfolgen, daß der Betrag spätestens am 25. Mai der Rasse zugesührt 
ist, widrigenfalls die VeitVeibrrHig-ksstsir fällig werden und 
miteinzusenden sind.
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Diese Bekanntmachung gilt als Mahnung im Sinne des Z 27 t 

des Steuergrundgesetzes vom n» Dezember 1922.
Mahnung des einzelnen Steuerschuldners erfolgt nicht.

Lkassenstuirdeir mit Ausnahme von N? sei Lag mevk- 
tägLLch /2—12 tthv vsr?m.

Danzig, den Mai 1925.
Städtische und Zreistadtsteuertasfe.

Bekanntmachung.
In unser Genoffenschaftsregister ist heute unter Nr. 2; einge

tragen worden: Saatbaugenossenschaft, e. G. m. b. H. Neureich. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Saatgut, Ge
treide und Futtermitteln und sonstige landw. Bedarfsartikel für die 
Mitglieder und deren vertrieb auf gemeinschaftliche Rechnung. Die 
Haftsumme beträgt den zehnfachen Betrag des Geschäftsanteils. Be
kanntmachungen erfolgen in dem Kreisblatt des Kreises Großes 
Werder. Die Willenserklärungen des Vorstandes erfolgen durch 
mindestens zwei Mitglieder, und zwar unter der Firma der Ge
nossenschaft.
Vorstandsmitglieder sind: Willy Flier, Hofbesitzer in Eichwalde, 

Bruno Doehring, Hofbesitzer in Neuteichsdorf 
Heinrich Wiebe, Hofbesitzer in Leske

Die Einsicht der Liste der Genossen ist in den Dienststunden des Ge
richts jedem gestaltet.

Amtsgericht Neuteich, den 22 April 1925.

Ermittelung von Brandstiftungen.
ZU dem Kapitel der Schwer- und Kapitalverbrechen gehören 

die vorsätzlichen V*airdstisttt*igeir Sie sind vergehen, die in 
ihren Folgen unabsehbares Unheil anrichten können. Denn dem 
Brandstifter, der aus Rachsucht Schaden anrichtet, fehlt jegliches Ge
fühl dafür, ob seilie unheilvolle Tat, der von ihm angelegte Brand, 
einen weiteren, von ihm nicht beabsichtigten Umfang annimmt oder 
ob Menschenleben und Vieh gefährdet werden. Auf dem Lande, wo 
die noch unvollkommenen Feuerschutzeinrichtungen die Ausführung 
solcher verbrecherischer Handlungen begünstigen, ist die Gefahr be
sonders groß, da die Brandstiftungen meist zur Nachtzeit verübt 

werden, häufig find Menschenleben und wertvolle Tiere dem Flam 
mentode zum Opfer gefallen, wenn das Feuer zu spät bemerk 
wurde und wirksam nicht mehr bekämpft werden konnte. Rohlinge 
die Leben und Gut ihres Nächsten so wenig achten, verdienen 
strengste Bestrafung. Es ist leider zu wenia bekannt, welch hoher 
Prozentsatz von allen Bränden auf bSswiUig«
zuriickgcsührt wird und es wäre wünschenswert, daß die hierüber 
von den statistischen Aemtern und von versicherungsunternchmnnaen 
fcstgeitellien Tatsachen der breiten Oeffcntlichkeit mitgetcilt würden 
Sie geben cm erschreckendes Bild verbrecherischer Handlungen, denen 
Jahr für Jahr hohe Werte des Nationalvermögens zum Opfer 
fallen; sie würden zweifellos im Publikum das gleiche verständ
nisvolle Interesse erwecken, das die Aufdeckung anderer Kapitalver
brechen findet. Auch bei der Aufdeckung von Brandstiftungen nimmt 
die Ermittelungsbehörde — die Kriminalpolizei — jede zur Aufklä
rung befragende Beobachtung dankbar entaegen. Bei der Reorgani
sation der Kriminalpolizei in Danzig ist die Einrichtung einer Sonder- 
gruppe aeichaffcn worden, deren Aufgabe es ist, Kapitalverbrechen, 
Mord, Totschlag und Brandstiftungen aufzuklären und es ist zu er
warten und zu hoffen, daß es bei den künftiaen Untersuchungen der 
Brandsälle durch gewiegte Kriminalisten gelingen wird, vorsätzliche 
Brandstiftungen aufzuklären und Bestrafung" der ruchlosen Täter 
herbeizuführen.

In diesem Zusammenhang dürfte des interessieren, daß die 
verstcherunasgesellschaft „Die Dairzig" (vormals westpreußische 
Feuersozrctät) und die mit ihr in einem der größten versicherunas- 
konzerne vereinigte „Albingia" versicherungS'Aktien-Gesellschast- 
Direktion Danzig —, die beide im Freistaat über einen großen ver- 
sicherungsbestand verfügen, sich den zuständigen Stellen aegenüber 
bereit erklärt haben, für den Fall der gerichtlichen Ueberfübrung 
einesBrandstifters bei einem bei diesen Gesellschaften versicherten Risiko 
eine rNin-estbelohirriis von 500 GaLLen, die sich in 
Sonderfällen erheblich erhöht, zur Verfügung zu stellen. Diele Be
lohnung wird allen Personen zugesichert, die zur Ueberführuug 
und Bestrafung von Brandstiftungen erfolgreich beigetragen haben. 
Kommen mehrere Personen in Frage, wird die Belohnung ent
sprechend verteilt.

Uebernimmt den Ausbau von Ortsnetzen 
und Anschlußanlagen für Licht- und Kraft

zwecke an das neue

AeberlMwerk Großer Werder
zu den günstigsten Bedingungen.

Ständig großes Lager in

Mtoreu und 
Znstallationsmatcrislien

Ausstellung von 

Beleuchtungskörpern aller Krt 
Heiz- und ttochapparaten 

tt"eilt""in unser Ingenieur

HllllZ AlMkU, Marktftr.73,Tel.Nr.9Su.8ö.

Herumtreibende 

wildernde Hunde 
auf der Feldmark Ztnba werden 
ohne weiteres 

erschossen.
Der Jagdvorsteher.

Glückwunsch Karten
— — — zu allen Gelegenheiten — — 
empfiehlt in großer Ausmaß ", » VLlt.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 21 Neuteich, den 28. Mai 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. i. ----------------
Beratungsstellen des ttreiswohlsahrtsamtes.

TirKentzof im Kreishause an jedem Mittwoch
um Uhr für Säuglinge, Schwangere nnd Kinder, 
um i i Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Neirtrich im waisenhause Dienstag, den 2. Juni
nachm um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und 
Kinder, 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Ferner ist im Monat Juni bequeme Gelegenheit zur Beratung durch 
den Fürsorgearzt gelegentlich der Impfmrchschirutermiirr 
Gericht der Impftermine!), welche stets eine LVsthe ir«*ch den* 
Im^ftermiiro am selben Ort zur selben Zeit stattfinden (vergl. 
den Impfplan im Kreisblatt Nr. is. S. so.)

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 20. Mai 1925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Dr. Mangold.
Nr. ^2. ----------------
Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monab Juni die nachstehenden Termine festgesetzt: 
1. TieAenhof. Dienstag, den 2. Ium d. Is., vorm.9 Uhr, vor der 

Wohnung des Herrn Regierungs- und Veterinärrats.
2. Simoirsdorf Montag, den 8. Juni d. Is., mittags 1 Uhr, vor 

dem Bahnhof.
L. Rortzteich Freitag, den 26. Juni d. Is., mittags 12," Uhr, 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Ich ersuche, die vorflehende Bekanntmachung ortsüblich zu 

veröffentlichen.
Tiegenhof, den 25. Mai 1925.

Der tom Landrat.
Nr. 2. ---------------------

Abschätzung des Arbeitsbedarfs der bei der 
landw. Verufsgenossenschaft versicherungs- 

pflichUgen Betriebe.
Durch ß 25 der neuen Satzung für die landw. Berufsgenossen - 

schast Freie Stadt Danzig ist ab 1. Januar 1925 als Beitragsmaß- 
stab für die Umlegung derGenofsenschaftsbeiträge anstelle desGrund- 
steuersußes der Maßstab des Arbeitsbedarfs eingeführt worden. Nach 
8 .16 Ziffer 2 und H 25 der Satzung obliegt die Abschätzung des Ar- 
beitsbedarfs der Betriebe und mitversicherten Tätigkeiten dem Sek- 
tionsvorstande. Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, über die 
Arbeiter- und Betriebsverhältniffe innerhalb der öffentlich bekannt 
gegebenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen, vom Genossen
schaftsvorstand ist hierfür ein besonderer Fragebogen vorgeschrieben, 
der jedem Betriebsunternehmer nebst 1 Exemplar der „Richtlinien 
für die erstmalig im Jahre 1925 vorzunehmende Abschätzung des 
Arbeitsbedarfs" durch die Ortsbehörden zugestellt werden wird. Be- 
triebsunternehmer, die außer den gewöhnlichen Arbeitern noch Be- 
triebsbeamte und Facharbeiter beschäftigen, erhallen zur Ausfüllung 
ferner eine Nachweisung der diesen gewährten Gehalts- und 
Naturalbezüge.

Die Frist für die von den Betriebsunternehmern zu machenden 
Angaben wird hiermit auf die Zeit von* 4. Irriri d. Is* bis 
eiirschl. ,2. Irrt» d. Is. festgesetzt. Bis zu letzterem Tage sind 
die ordnungsmäßig ausgefüllten Formulare an die Gemeindebehörde 
wieder einzureichen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um sofortige Bekanntgabe 
der obigen Frist, Austeilung der Formulare an die Betriebsunter- 
nehmer und Wiedereinsendung an den Kreisausschuß bis 
steir» zum 10. 7. d. Is. ersucht. In der Bekanntmachung ist 
darauf hinzuweisen, daß bei Unternehmern, welche die Angaben nicht 

rechtzeitig, vollständig oder der Wahrheit gemäß machen, der Sek- 
tionsvorstand sie nach seiner Kenntnis der Verhältnisse richtig zu 
stellen hat.

Im einzelnen wird noch folgendes bemerkt:
1. Die vorstehende Bekanntmachung findet Anwendung auf alle land- 

und forstwirtschaftlichen Betriebe. Dazu gehören jetzt auch die 
reine Gärtnerei, die Friedhofsgärtnerei sowie der Friedhofs- und 
Parkbetrieb. Es sind zu unterscheiden a) selbständige oder Haupt
betriebe, b) Nebenbetriebe, c) mitversicherte Tätigkeiten. In den 
jedem Betriebsunternehmer auszuhändigenden „Richtlinien für die 
Abschätzung des Arbeitsbedarfs" ist das Wesen der einzelnen Be
triebsgattungen genau erläutert.

2. Als Sitz eines landwirtschaftlichen Betriebes, der sich über den 
Bezirk mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt die Gemeinde in der 
die gemeinsamen oder die zu den Hauptzwecken des Betriebes 
dienenden Gebäude liegen. Der Unternehmer kann sich mit den 
Gemeinden über einen anderen Betriebssitz einigen.

Z. Unternehmer eines Betriebes ist derjenige, für dessen Rechnung 
der Betrieb geht; bei verpachtetem Grundstück mithin der Pächter; 
bei Dienstländreien, wenn sie vom Stelleninhaber selbst bewirt
schaftet werden, der letztere.

q. Die Abschätzung des Arbeitsbedarfs der einzelnen Wirtschaften hat 
nach dem vom Genossenschaftsvorstande beschlossenen Tarif zu ge
schehen. Der Tarif, wie er im Staatsanzeiger für Danzig Teil tt 
Nr. 11 für 1925 veröffentlicht ist, schreibt für den hiesigen Kreis 
folgendes vor:

Dlrbeitstuse dev Huupt

Es find für den Hektar 
und das Jahr an Ar bei einer bei einer bei einer bei einer
beitstagen abzuschätzen: Fläche- bis 

zu 2,5 ks

Fläche von
2,5 bis

Fläche von
10 bis Fläche 

über 25 tm
Kulturart: 10 ks 25 da

I. Landwirtschaftsbetrieb:
501. Ackerland 80 60 55

2. Wiesen 20 20 20 20
3. Weideland

U. Gärtnereien einschl.
3 3 3 3

Friedhofsgärtnerei so
wie Friedhofs-.u.Park-

500 500betrieb 500 500
111.Forstwirtschaft 4 4 4 4

5. Für die Abschätzung der 
betriebe kommen lediglich die vorstehenden Tnrif'
zifferm irr Die Arbeitsleistung von Betriebst
amten und Facharbeitern ist beim Abschätzen nicht mitzurechnen. 
Für diese Personen ist der tatsächliche Entgelt bezw. der Iahres- 
arbeitsverdienst in der besonderen Nachweisung anzngeben.

6. Bei rr-benbetrieben ist die wirkliche Inht der rlrbeits- 
taAL zu ermitteln und anzugeben. In solchen Betrieben dauernd 
beschäftigte Arbeiter sind mit Zoo Arbeitstagen anzusetzen, weib
liche nach Verhältnis des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes auf 
männliche umzurechnen.

7. Besonders aufmerksam wird noch darauf gemacht, daß als Neben- 
betriebe nur solche Unternehmen in Frage kommen, dir reicht 
schsn <»ls gewerbliche Betriebe der rlitf«ÜgeiBosse«- 
fchgst Freie Stirdt Diriizig siiKehKreir. Vor Aufnahme 
eines Betriebes als Nebenbetrieb ist sonach stets sorgfältig zu 
prüfen, ob das Unternehmen nicht schon bei der Unfallgenossen
schaft versichert ist. Eine sorgfältige Prüfung muß ferner darauf
hin eintreten, ob es sich tatsächlich um einen Nebenbetrieb der 
Landwirtschaft handelt, oder ob nur ein Teilbetrieb der Land
wirtschaft vorliegt. Teilbetriebe sind alle Unternehmen, die lediglich 
als ein Ausfluß oder Abschluß der Landwirtschaft erscheinen und 
ausschließlich zur Befriedigung der Bedürfnisse der eigenen Land- 
wirtschaft dienen. Derartige Teilbetriebe bilden Bestandteile der 
Landwirtschaft und find mcht besonders aufzunehmen. Als 
Nebenbetrieb kann ein Unternehmen nur dann gelten, weirir es 
VSir der Landwirtschaft wirtschaftlich nbhängig 
ist nnd wenn die Landwirtschaft den Schwer--nnkt 
des nersicherten Gesnmtbetriebes darsiellt.

8. Nebenbetriebe, die nach Ansicht der Gemeindebehörde nicht zur 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gehören, aber auch bei 
der Unfallgenossenschaft Freie Stadt Danzig nicht versichert sind,



sind dem Kreisausschuß von den Ortsbehörden bei Linreichung 
der ausgefüllten Fragebogen'auf einer besonderen Anlage mitzuteilen.

Tiegenhof, den 20. Mai 1925.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder als 
Settionsvorstand der landw Berufsgenossenschaft 
Nr. 3. ----------------

Ureishundesteuer.
Die Grtsbehörden des Kreises, welche noch mit der Einreichung 

der Hundesteuerverzeichnisse für das I. Halbjahr 492s säumig sind, 
werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattoerfügung vom 27. 
April d. Js. — Kreisblatt Nr. 47 — an Einsendung derselben be- 
sttmmt iirireVtzalt» 10 erinnert, andernfalls nament
liche Erinnerung durch das Kreisblatt erfolgt.

Tiegenhof, den 22. Mai 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. q. ----------------

Ureiswanderbücherei
Die der Kreiswanderbücherei angeschloffenen Gemeinden werden, 

soweit noch säumig,, unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfü- 
gung vom 15. v. Mts. (Kreisblatt Nr. 16) nochmals an Rücksendung 
der ihnen s. Zt. überwiesenen Bücher nunmehr bestimmt bi- 
zrrm 10. Auni I-. ersucht.

Tiegenhof, den 16. Mai 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 3. ----------------

Lungenheilstätte Jenkau.
Nach Mitteilung des Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose 

in der Freien Stadt Danzig wird die Lungenheilstätte Jenkau, falls 
nicht unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, demnächst eröffnet 
werden. Für die Behandlung in der Anstalt werden die aus der 
nachstehend abgedruckten Aufstellung ersichtlichen Kosten erhoben.

Gesuche um Aufnahme sind an die Anstaltsleitung zu richten, 
die weitere Auskunft jederzeit erteilt.

fü* rrvsrttkeiebehsrn-lttirA tir Sev

Tagessatz für Angehörige der Invaliden
versicherung und für die von Kommu- 
nalverbänden überwiesenen Kranken

Tagessatz für Angehörige der Angestellten-
Versicherung (Zimmer zu 2 u. 3 Betten)

Tagessatz für Kinder 
Vessnörves.

Leihgebühr für Bettwäsche für Angehörige 
der Angestelltenversicherung, monatlich:

Krankenbeförderung mit Auto nach und 
von der Heilstätte je

Leihgebühr für jede Wolldecke, wöchentl.:
Leihgebühr für Liegesack, wöchentlich:
Fiebermeffer
Speiflasche
Abreibehandschuh

Künstliche Lichtbestrahlung^ Nach den
Röntgenbestrahlung ISätzen d. städt.
Röntgendurchleuchtung 1 Krankenhaus.
Röntgenaufnahme 1 in Danzig.
Anlegung eines künstl. Pneumothorax 
pneumorhoraxnachfüllung 
pneumothoraxnachfüllung mit Röntgen-

6,50

7,50
4 —

1,25

z,— 
0,15 
0,15 
1,— 
0,80 
0,80

G 
G 
G 
G1
G 
G

Bemerkungen:

erhältj.Krank. 
b. d. Aufn.i.d. 
Heilstätte als 

Eigentum

18,50
5,—

G

G
G

G

G
G

Gdurchleuchtüng
Besondere Eingriffe wie

Punktion der Brusthöhle

13-—
Z

Besondere trrrvr Medikamente 
Aerztlicher Zwischenbericht 
Aerztlicher Schlußbericht

Tiegenhof, den 22. Mai 4925.

B.
Mindestsätze d.
Danziger Ge- 
bührenord. v.

15 . 1. 23.
Selbstkostenpr.

2, 5v G l zu Händen d.
5,— G j leitend.Arztes, 

entspricht den 
Mindestsätz. d.

Danziger
Gebührenord.

D-r Vorsitzende des Kreisausschusses des 
Kreises Gr. Werder.

Nr. 6.
Geflügelcholera.

Die Geflügelcholera unter dem Hühnerbestande des .KLserei- 
pächters Vernert in Zeyersvorderkampen ist erloschen.

Tiegenhof, den (9- Mai 192s.
Der tom Landrat.

Nr. 7.
Personalien.

Der Hofbesitzer Hugo Schulte in Grenzdorf B. ist zum Gemeinde
vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 18. Mai 1925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses
Nr. 8. -------------- -

Personalien.
Der Gutsbesitzer Hermann Schmidt in Tralau ist zum Gemeinde

vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden
Tiegenhof, den 19. Mai 1925.

Der tom. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses.

Nr. 8s. ----------------
Personalien.

Der Amtsvorsteher Lsau in Platenhof ist vom 26. 5. bis Ende 
Juni d. )s. verreist. Die Wahrnehmung der Amtsvorsteher- und 
Standesamtsgeschäfte erfolgt durch den Stellvertreter,' Hofbesitzer 
Johann Friesen in Tiegenhagen.

Tiegenhof, den 25. Mai 1925.
Der tom.Laudrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ----------------

vrückensperre.
Die Brücke über den Mühlengraben in Station v,3 im Zuge 

der Lhauffee Tiegenort—Voll-Licht wird vom 2. Juni d. Is. ab für 
die Dauer der Reparaturarbeiten für den Fuhrwerksverkehr gesperrt.

Tiegenhof, den 19. Mai 1925.
Das Kreisbauamt.

Nr. ^0. ----------------
vrückensperre.

Die Brücke über die Tiege im Zuge der Lhauffee Tiegenort— 
Voll-Licht in Station 0.6 wird vom 2. Juni d. Is. ab für die Dauer 
der Reparaturarbeiten für den Fuhrwerksverkehr gesperrt.

Tiegenhof, den 19. Mai 1925.
Das Kreisbauamt.

Nr. U- ----------------
Herstellung von Installationen im Knschluß 

an das Neberlandwerk Großes Werder.
Die Herstellung von Haus- und Hofinstallationen im Anschluß 

an das Ueberlandwerk Gr. Werder darf nur von solchen Firnteu 
ausgeführt werden, die hierzu vom Ueberlandwerk ausdrücklich zu- 
getaffen worden sind. Bisher haben folgende Firmen die Zulaffung 
erhalten r

1. Allgemeine Llektrizitätsgesellschaft in Danzig, Llisabethwall 9.
2. Bayerische Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft, Büuabteilung 

in Tiegenhof, Neue Reihe Nr. 124 b.
3. Danziger Bergmanngesellschaft in Danzig, Dominikswall 1.
4. Danziger Llektrizitätsgesellschaft in Danzig, Lawendelgaffe 2/2.
5. Danziger Siemensgesellschaft in Danzig, Am Olivaer Tor
e. Ingenieurbüro A. Gieck in Danzig, Hochschulweg 2a.
7. F. Kreyenberg in Danzig, Gr. Gerbergaffe 5.
8. Landwirtschaftliche Großhandelsgesellschaft i. Danzig Krebsmarkt?/s.
9. Viktor Lietzau A. - G. in Danzig, Lanagaffe 38.

10. Ordenselektrizitätsgesellschaft in Marienburg, Hökergaffe 8.
11. Dtto Schwandt in Danzig, Sandgrube 22.
12. Albert voigt und Lo. in Danzig, vorstädtischer Graben 50.
13. Fritz Rienert in Neuteich.

Tiegenhof, den 25. Mai 1925.
Ueberlandwerk Großes Werder.

Bekanntmachung anderer Behörden, 
Bekanntmachung.

Diejenigen Herren Gemeinde und Gutsvorsteher, die es bisher 
versäumt haben, uns die für die Berichterstattung über den Saatrn- 
stand und das Ernteergebnis bestellten Gutachter namhaft zu macht« 
und die am 20. j. M. fälligen Saatenstandsberichte einzureichen, wer
den hiermit ersucht, das versäumte unverzüglich bis zum 1. 
nachzuholen.

Danzig, den 25. Mai 1925.
Statistisches Landesamt der Zreien Stadt Danfls

Wandertage.
Die Herren Schulleiter und Lehrer weise ich auf Beachtung der 

seiner Zeit bekannt gegebenen Bestimmungen über die monatlichen 
Wandertage hin. Tag und Ziel der Wandertage sind in jedem Fälle 
vorher anzuzeigen.

Tiegenhof, den 25. Mai 1925.
Der Kreisschalrat.

WeiVemann.
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— Verbesserung des Feuerschutzes. Die länd
lichen Ortschaften wenden jetzt der Feuerficherheit wieder
um eine grötzere Aufmerksamkeit zu. Die Bestrebungen 
verdienen eifrigste Förderung, da die Feuerficherheit nicht 
dem einzelnen allein, sondern der Erhaltung des Natio
nalvermögens dient. Die aus der alten Weftpreuhischen 
Feuersozietät hervorgegangene „Die Danzig" Ber- 
ftcherungs-Aklien-Gesellschaft lätzt den ländlichen Gemein
den zur Unterstützung ihrer Bestrebungen zur Förderung 
te> Feuerlöschwesens fortgesetzt namhafte Beihilfen zu
kommen. In dem Geschäftsjahr 1924, besten Ergebnisse 
jetzt abgeschlossen find, hat fie im Freistadtgebiet fol
gende Beihilfen gewährt: Gemeinde Nickelswalde 200 G, 
Neumünsterberg 800 G, Proust 500 G, Rosenderg 300 G, 
Neuteich 150 G, Trockenhütte 50 G, Gottswalde 200 G, 
Mönchengrebin 150 G, Kl. Saalau 50 G, Ouadendorf 
300 G, Schöneberg 200 D, Schmerblock 500 G, Ein
lage 500 G, Reichenberg 150 G, Langenau 150 G, 
Schönwarling 50 G, Wotzlaff 122 G, Stutthof 200 G, 
Neunhuden 50 G, Ladekopp 300 G, Klempin 200 G, 
Kriefkohl 150 G, Trutenau 150 G.

WGmWe Kleinbahnen.
Vom 1- Juni bis September 1925 tritt eine 

weitere Ermäßigung der Frachtsätze für lialkschlamm, 
Kaikmergel und 'Wegebaustoffe in Kraft.

Auskunft erteilen die Stationen.
Die vetrlebsdirektion.

Uebernimmt den Ausbau von Ortsnetzen 
und Anschtutzanlagen für Licht- und Kraft

zwecke an das neue

Ueberlandmerk Großer Werder
zu den günstigsten Bedingungen.

Ständig großes Lager in

Rotoren und 
Installationsmaterialien

Ausstellung von

Beleuchtungskörpern aller Krt 
Heiz- und Kochapparaten 

«"eil""tn ÄkAtlHHunser Ingenieur 

HllllS HvHWt, Marktstr.73,Tel.Nr.99u 85.

Elektrische Licht- u. 
Kraftanlagen

werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung 

bestens hergestellt von

8tgr. Danzig, Vorstadt. Grabens« FerOr.2l7.7k5

Vom Ueberlandwerk Großes Werder konzessioniert

Mit Ingenie rrbesuch und Kostenanschlägen gern 

zu Diensten.

Druck und Verlag von R. Pech 8c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,5o Danziger Gulden.

Nr. 22 Neuteich, den 4. Juni 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Vienftstunden.
Die Dienststunden für sämtliche im Kreishause untergebrachten 

Dienststellen (Landratsamt, Kreisausschuß, Kreisbauamt, Kreisspar- 
und Kreiskommunalkasse) sind ab 2. 6. d. Js. festgesetzt auf die Zeit 
von 71/zUhr vormittags bis 1 Uhrmittagsund 21/2 Uhr nachmittags 
bis 5 Uhr nachmittags.

Tiegenhof, den 31. Mai 4925.
Der tom. Landrat zugleich als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Vorarbeiten für ein Nrüppelsürsorgegesetz.
Die Gesundheitsverwaltung ist beauftragt, die Vorarbeiten be

hufs evtl. Einbringung eines Krüpxelfürsorgegesetzes zu erledigen.
Es wird gebeten, zu diesem Zweck Erhebungen anzustellen und 

das Ergebnis baldmöglichst mitteilen zu wollen.
Die Erhebungen haben sich nicht auf die im Krüppelheim Land- 

grube und im kath. Krüppelheim Alt-Schottland sowie im Städt. 
Krankenhause zu Danzig, im Diakoniffenkrankenhause und dem St. 
Marienkrankenhause, der Staatl. Frauenklinik, in der Fürsorge-An
stalt Silberhammer in Danzig am 1. Juni befindlichen Krüppel zu 
erstrecken. Ebenso bleiben alle Kriegsverletzten und durch sonstige 
Kriegsfolgen verkrüppelten außer Betracht.

Es wird aber gebeten, dÄl bezeichneten Anstalten usw. bereit- 
S illigst Hilfe angedeihen zu lassen, wenn diese für die in ihrer Obhut 
befindlichen Krüppel Auskünfte erfordern. Bezüglich dieser haben wir 
uns an diese Anstalten usw. gewandt.

Eine verkrüppelung liegt vor, wenn eine Person (Krüppel) 
infolge eines angeborenen oder erworbenen Knochen-, Gelenk-, Mus
kel- oder Nervenleidens oder Fehlens eines wichtigen Gliedes oder von 
Teilen eitles solchen in dem Gebrauch ihres Rumpfes oder ihrer 
Gliedmaßen nicht nur vorübergehend derart behindert ist, daß ihre 
Erwerbsfähigkeit aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt, voraussichtlich 
oder schon jetzt wesentlich beeinträchtigt wird.

Hiernach bitten wir die Nachweisung in der iin nachstehenden 
Muster bezeichneten Form auszustellen, wobei gebetet! wird, alle An
gaben so eingehend wie möglich zu machen.

Auch die Angabe besonderer Umstände und Tatsachen, die in 
dein nachstehenden Muster nicht erwähnt sind, ist sehr erwünscht.

Bei Armkrüppeln 
auch Hand usw.: 
Ist der Gebrauch 
einer Hand mög
lich evtl. welcher? 
wird eine Kunst- 
hand getragen?
Evtl. warum 

nicht?

Hat bereits 
eine chirur- 

gischeBehand- 
lung stattge- 

funden? wo, 
wann und mit 
welchem Er

gebnis ?

Bei Kleinkin- 
dern u. Schul- 
entlaffenenAn- 
gabe über gei

stige Ent
wickelung:

Beruf des 
Vaters 

falls ver
storben der
Mutter:

Bei un
ehelichen 
Kindern 
Beruf der 
Mutter:

12. 15. ''4. 15. I IS.

Wohnort 
des

Vaters 
bezw. der 
Mutter:

Falls das Kind 
in einer Pflege- 

stelle oder bei 
verwandten:

Stand und Beruf 
der Pflegeeltern 

bezw.Verwandten

wann in 
ein. Kranken

hause, Heil
anstalt usw. 

behandelt ge
wesen ?

von Lkr<»irkeii-

stylten «

Seit wann 
in der 

Anstalt 
usw.

u-zrrfütte":
Zweck bezw. 
Grund d. Aus
nahme i.d. An
stalt, Kranken

haus usw.

17. 1b. 19- 20. 21.

Bemerkungen:

22^

Nachweisung über Rrüppel.

vor- und 
Familien

name :
Alter

Jahre:
Geburts
ort und 
Kreis:

Wohnort 
und

Kreis:

Art der 
verkrüp
pelung :

wann und wo
durch ist die ver- 

krüppelung 
erfolgt: (ange

boren, Unfall, in
folge Krankheit 
usw. Krankheit 

angeben:

1- 2. 5. 4- 5. 6.

Ist die Schule 
besucht? Welche? 
wie lange? (Bis 
zu welcher Klaffe) 
die unterste Klaffe 

gilt als die 1) 
oder weshalb 

nicht?

Ist nach 
der Schul
entlassung 
ein Beruf 
ergriffen? 
welcher?

was 
wird in 

dem
Beruf 

ver
dient ?

Ist dauernde 
Pflege oder 
Beaufsichtig, 

(also am zweck- 
mäßigsten An- 
staltspflege) 
erforderlich?

Bei Beinkrüppetn 
Ist eine Fortbe
wegung möglich: 

a) ohne Hilfsmittel 
(Krücken, Stütz
apparate, Kunst- 
bem)

d) nur mit Hilfs
mitteln ?

7 8. 9- 10. N-

Danzig den 25. Mai 1925.
Der Senat der Freien Stadt Dansig.

Die Magistrate hier und in Neuteich, sowie die Herren Guts
und Gemeindevorsteher des Kreises werden ersucht, mir eine Nach
weisung nach obigem Muster spätestens z-m 15. S ö Js. 
einzureichen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Tiegenhof, den 27. Mai 1925.
Der Vorsitzende -es Kreisausfchusies

Nr. 3. ----------------

Gemeindehaushaltsvoranschläge für das Rech
nungsjahr 1925.

Mehrfache Anfragen seitens der Herren Gemeindevorsteher ge
ben mir Veranlassung darauf hinzuweisen, daß nach Auskunft des 
Landessteueramtes die Gemeindeanteile an den staatlichen Steuern 
für das Rechnungsjahr 1925 voraussichtlich in der nachstehenden Weise zu 
erwarten und demgemäß entsprechende Beträge in die Gemeinde
haushaltsvoranschläge einzusetzen sind:
1. «t» «« -SV Err<ksIttttt««sterreV(Linkommensteuer-

vorauszahlungen und Lohnsteuer): etwa zwei Drittel des für das 
Steuerjahr 1924 (also für die Monate Januar bis einschl. Dezem
ber 192h) überwiesenen Gesamtbetrages der Anteile,

2. «ls Dtirteit «rn dsv Gerr»«*t>est«rievr ebenfalls etwa zwei 
Drittel des für das Steuerjahr 1924 überwiesenen Gesamtbetrages 
der Anteile,
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Anteil «n -OV Ltmfstz- und Lux»t»fteuev etwa 
den für das Steuerjahr 4924 überwiesenenGesamtbetrag derAnieile.

Tiegenhof, den 2. Juni 4925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschuffes
Nr. 4. —----- ---------

Mieten für Dienstwohnungen.
(St. A. (925 Teil I Seite ((Z ff.)

Gemäß Abschnitt Ziffer Abs. 2 der Richtlinien für die 
Festsetzung der Mietpreise für Dienstwohnungen sowie für die Be
rechnung der Nebenleistungen 00m 9. April 1925 — Staatsanz. Teil 
l Seite ((Z kk. —wird hiermit ungeordnet, daß für Dienstwohnungen 
vom (. April 1925 ab 80 v. H. des festgesetzten Friedensmietwertes 
(unter Berücksichtigung des genehmigten Nachlasses auf die Friedens
miete von 200/0 — vergl. Abschnitt ä Ziffer 4 Abs. ( der Richtlinien 
vom 9. April (925 — Staatsanzeiger Teil l Seite ((z kk.) zu er
heben find.

Gemäß Z 7 Ziffer L des Gesetzes zur Bekämpfung der woh- 
nungsnot (wohnungsbaugesetz) vom 27. März 492s (Ges. Bl. S. 
79 und ff.) unterliegen sämtliche Dienstwohnungen der wohnungs- 
bauabgabe. Die 20 v. H. der Friedensmiete betragende wohnungs- 
banabgabe ist von den von der Kommission zur Abschätzung der Dienst
wohnungen ermittelten, jedoch um 20 v. H. gekürzten Friedensmiet- 
werten zu berechnen. Es ist also bis auf weiteres ein viertel des ge
mäß Abs. l dieser Verfügung von den Dienstwohnungsinhabern ein- 
zuziehenden Betrages als Wohnungsbauabgabe zu betrachten, von 
diesen Abgabebeträgen find in jedem Falle 2 v. H. von der die Ein
ziehung bewirkenden Dienststelle in Abzug zu bringen, die restlichen 
9«o/o der Abgabebeträge find bis zum 45. jeden ersten Vierteljahres
monats, bei Monatsemxfängern bis zum 45. jeden Monats an die 
Steuerkaffe abzuführen. Die einbehaltenen 2 v. H. der Abgabebeträge 
sind zusammen mit den eigentlichen Mietsbeträgen zu vereinnahmen.

Danzig. den (. Mai 1925.
Der Senat der Freien Stadt Dan;ig.

Dr. Sahm. Sawatzki.
vorstehendes bringe ich den Herren Ortsoorstehern mit dem 

Hinweis zu Kenntnis, daß bei den Lehrerdienstwohnungen nicht 200/g 
des Friedensmietwertes der Wohnung, sondern nur 200^ des um 
2oo>o Nachlaß gekürzten Betrages der Friedensmiete als Wohnungs
bauabgabe zu erheben sind.

Tiegenhof, den 2. Juni 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

Nr. S. ------------------

Lohnsummensteuer und Wohnungsbauabgabe.
Gemäß Artikel IV der Ausführungsbestimmungen zumwohnungs- 

baugesetz (Kreisblatt Nr. (5 Seite §6) ist die Lohnsummensteuer in 
der gleichenWeise zu verteilen und zu verwenden wie die Wohnungs
baugabe. Die Lohnsummensteuer fließt mithin seit -ein 1. April 
192A dem aus den Wohnungsbauabgaben zu bildenden wohnungs- 
baufonds der Gemeinden bezw. Gutsbezirke zu. Ebenso wie bei der 
Wohnungsbauabgabe erhalten jedoch

a) der Staat (00/g
b) der Kreis 20/0 

der aufkommenden Lohnsummensteuer. Die beiden Beträge sind zu
sammen mit dem Staats- und Kreisanteil an der Wohnungsbauab
gabe an die hiesige Kreissxarkaffe auf Konto Nr. 6(2 abzuführen. 
Die Abführung, sowohl der Steueranteile an der Wohnungsbauab
gabe wie an der Lohnsummensteuer, hat jedoch nicht — wie in der 
Kreisblattverfügung vom (H. H. 1925 angeordnet — bis zum 20. j. 
Mts sondern bis «rrrs weitere» bestimmt bis zrrm 8 -es 
«irs -eir Femeilizett LLULskeitsmoimt fslsen-eir 
Atomrts (für rHoimt Attiri «rlss bis zrrm 8 7 ) zu er
folgen. Diese Terminsverlängerung geschieht zu dem Zwecke, daß 
(. auch die nack dem (5. j. Mts. rückständig bleibenden, zwangs

weise einzvziehenden Wohnungsbauabgaben bei der Abführung des 
Steueranteils berücksichtigt werden können.

2. gleichzeitig der Staats- und Kreisanteil an der Lohnsummensteuer 
mit abgeführt werden kann.

Nach Prüfung der hierher eingereichten Mietsverzeichniffe wird 
jeder Abgabepflichtige (Hauseigentümer) von hier aus ein veranla- 
gungsschreiben über die Höhe der von ihm monatlich zn entrichten
den Wohnungsbauabgabe durch Vermittlung des Ortsvorstehers zu
gestellt erhalten. Solange dieses noch nicht geschehen ist, ist die 
Wohnungsbauabgabe nach den von dem Abgabepflichtigen in dem 
Mietsverzeichnis gemachten Angaben zu berechnen und einzuziehen. 
Der hiernach zu zahlende Betrag gilt als vorlürrfige Steuer- 
sichul-. Ein Ausgleich des etwa zu viel oder zu wenig gezahlten 
Betrages hat nach erfolgter Veranlagung zu geschehen.

Zugleich mit denveranlagungsschreiben wird den Grtsvorstehern 
eine hier aufgestellte Hebeliste zugehen. Bis dahin haben sich die 
Herren Grtsvorsteher eine vorläufige Hebeliste selbst anzufertigen.

Hinsichtlich der Lehirsummensterrer wird noch bemerkt, daß 
in der bisherigen Art der Erhebung und in der Höhe zunächst keine 
Aenderung eintritt. Gemäß S (6 des wohnungsbangesetzes ermäßigt 
sich jedoch die Lohnsummensteuer vom (. Oktober 4926 ab auf die 
Hälfte (also r/z proz. der Gehälter und Löhnet und kommt vom (. 
April (929 gänzlich in Fortfall. Die Buchung hat ebenso wie beider 

Wohnungsbauabgabe in einem bessrB-eren Rechnungsbuch zu ge
schehen. Die für Monat April bereits an die Kreiskommunalkaffe ge
zahlten Lohnsummensteuerbeträge werden nach Abrechnung des Staats- 
und Kreisantrils an die Gemeinden zurückerstattet.

Tiegenhof, den 2. Juni (925.
Der Vorsitzende des Kreisauss chusses

Nr. 6. ------------------
ttrankenversicherungspflicht.

Trotz mehrfacher Hinweise mehren sich die Fälle, in welchen von 
den Krankenkassen darüber Beschwerde geführt wird, daß seitens der 
Arbeitgeber recht häufig die Anmeldung oerficherungsxflichtig be-- 
schädigtet Personen entweder überhaupt nicht oder erst dann erfolgt, 
wenn die Kassen nach mitunter mehrmonatiger Beschäftigung hier
von Kenntnis erhalten haben und die Arbeitgeber sodann zur Mel- 
düng auffordern.

Die Kassen, die mit recht großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben, werden durch ein solches Verfahren wesentlich 
geschädigt. Sie können nnr dann ihren Zweck erfüllen, wenn jeder 
die ihm obliegenden Verpflichtungen gewissenhaft ausführt. Ich richte 
deshalb an sämtliche Arbeitgeber die Aufforderung, ihrer Meldepflicht 
restlos pünktlich nachzukommen. Diese Maßnahme wird letzteil Endes 
im Interesse eines guten Zusammenarbeitens mit den Kassen liegen. 
Des weiteren wird bei mir Klage geführt, daß die Krankenkaffen- 
beiträge auch jetzt immer noch nicht von einem erheblichen Teil der 
Arbeitgeber einigermaßen pünktlich eingehen. Daß die Kassen, wie 
jeder andere Betrieb, auf ein pünktliches Eingehen ihrer Betriebs
mittel angewiesen ist, dürfte keines besonderen Hinweises bedürfen. 
Die Finanzlage der Kassen gibt n« aber trotzdem Veranlassung, auch 
hierbei die Arbeitgeber noch besonders aufzufordern, ihren Ver
pflichtungen ungesäumt nachzukommen.

Verstöße gegen die Meldevorschriften und gegen die Zahlungs
fristen der Beiträge unterliegen auf Antrag der Kassen der Bestrafung 
durch das Versicherungsamt.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende Bekannt
machung auf ortsübliche Weise den Arbeitgebern zur Kenntnis 
zu bringen^

Tiegenhof, den 25. Mai (925.
Der Vorsitzende des Versicherungsamtes

Nr. 7. ------------------
Taubstumme ttinder.

Unter Bezugnahme auf die Kreisblattverfügung vom (6. April 
(925 (Kreisblatt Nr. (6) werden die nachstehenden Gemein-s- 
VorstLn-e nochmals und zwar iit-rerh«LV 8 TirKen um Er
ledigung der Sache ersucht.

Gemein-eir:
Alt-nau, Barendt, Beiershorst, Blumstein. Brodsack, Bröske, 
Damerau, Dammfelde, Eichwalde, Fürstenau, Gnojau, Grenz
dorf A, Grenzdorf B, Krebsfelderweiden, Herrenhagen,, Heu
buden, Holm, Irrgang, Keitlau, Ladekopp, Lakendorf, Gr. Lese- 
witz, Kl. Lesewitz, Gr. Lichtenau, Kl. Lichtenau, Lindenau, 
Mierau, Kl. Montan, Gr. Mausdorf, Kl. Mausdorferweiden, 
Montauerforst, Neulanghorst, Neunhuden, Neustädterwald, Neu
teicherwalde, Niedau, parschau, pietzkendorf, pordenau, prangc- 
nau, Schönau, Schöneberg, Tiegenhagen, Tiegenort, Tragheim, 
Vogtei.
Tiegenhof, den 29. Mai (925.

Der tom Landrat
Nr. 8. ------------------

Spende
Für unser Kinderwalderholungsheim in Stutthof wurden von 

den Damen der Ortsgruppe des Roten Kreuzes in Einlage insge
samt 200 Stück Eier, 6 pfd. Butter und q pfd. Käse gestiftet. Den 
freundlichen Spendern herzlichen Dank! weitere Spenden werden mit 
Dank entgegen genommen.

Unser Walderholungsheim ist z. Zt. mit 5 7 Kindern belegt.
Tiegenhof, den 28. Mai (925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 9. ------------------

Einstellung einer Kusenthaltsermlttelung.
Die mit meiner Bekanntmachung vom (5. 4. d. Is. (Kreis

blatt Nr. (5) angeordneten Nachforschungen nach der Minderjähri
gen Marta Kirschen aus Ladekopp sind einzufiellen.

Tiegenhof, den 25. Mai (925.
Der tom Landrat

Nr. ^0. ------------------

Schonzeit.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanenhähne 

wird auf den (8. Mai (925 festgesetzt.
Danzig, den 2. Mai (925.

Der Bezirksausschuß.
veröffentlicht l
Tiegenhof, den 25. Mai (925.

Der tom. Landrat
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Amtsbezirk Neukirch.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Gutsbesitzer 

Eduard Penner-Neukirch auf weitere 6 )ahre und zwar vom 3. Juni 
1925 bis 2. Juni 1931 zum Amtsvorsteher des Amtsbezirks Neukirch 
ernannt worden.

Tiegenhof, den 26. Mai 1925.
Der kom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschnffes.
Nr. s2. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Kaminke sind listenmäßig nachgerückt und von 

unr bestätigt worden:
1. der Landwirt Paul Gutjahr als Schöffe,
2. „ Besitzer Emil Becker als stellvertretender Schöffe.

Tiegenhof, den 25. Mai 1925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr ----------------

Nrbeitsgesuch.
Ein verheirateter, in der Landwirtschaft erfahrener Kriegsbe

schädigter, der wegen eines Magenleidens in der Erwerbsfähigkeit 
um 40 proz. gemindert und z. It. ohne Beschäftigung ist, möchte 
im landwirtschaftlichen Betriebe sich außerhalb seines Wohnortes 
weiter betätigen und zwar nur leichtere Arbeiten verrichten z. B. 
Füttern und Pflegen der Pferde, Hüten von Vieh, Füttern der 
Schweine u. s. w.

Arbeitsstellen, die den Kriegsbeschädigten einstellen wollen, 
werden gebeten, sich an die Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte 
(: Landratsamt:) zu wenden, die nähere Auskunft gerne erteilt.

Tiegenhof, den 22. Mai 4925.
Zürsorgeftelle für Kriegsbeschädigte und 

Kri egshint erbliebene
Nr.

Nrbeitsgesuch.
Ein in der Landwirtschaft erfahrener, infolge Amputation des

linken Beines 70 proz. erwerbsbeschränkter unverheirateter Kriegs« 
beschädigter ist z. Zt. arbeitslos. Er möchte eine Kutscher- oder 
Melkerstelle, in der nicht mehr als lo Kühe zu melken sind, sowie 
auch eine Arbeitsstelle, in der er ausschließlich Pferde zu füttern 
und zu pflegen hätte, annehmen und bittet die landwirtschaftlichen 
Betriebe um Einstellung. Meldungen sind an die Fürsorgestelle für 
Kriegsbeschädigte (: Landratsamt:) zu richten.

Tiegenhof, den 26. Mai 192s.
Zürforgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene

Uebernimmt den Ausbau von Ortsnetzen 
und Anschlußanlagen für Licht- und Kraft

zwecke an das neue

Meriandwerk Großes Werder
zu den günstigsten Bedingungen.

Ständig großes Lager in

Motoren und 
MallatiWsmterMen

Ausstellung von

Beleuchtungskörpern aller Krt 
Heiz- und Kochapparaten

Nr ^5 Zchweineseuche.
Unter den Schweinen des Käsereipächters penner in Marienau ist 

Schweineseuche festgestellt.
Tiegenhof, den 22. Mai 1925.

Der tom. Landrat
Nr. ^6. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schwoinebestande der Käserei Neulanghorst (Besitzer 

Iohannes Krieg-Tiegenhof) ist verdacht auf Schweinepest festaestellt.
Tiegenhof, den 26. Mai 1925.

Der tom. Landrat
Nr. l7. ------------------ .

Herstellung von Installationen.
Zur Herstellung von Haus« und Hofinstallationen im Anschluß 

an das Ueberlandwerk Gr. Werder sind weiterhin folgende Firmen 
zugelaffen:
14. Walter Versuch in Tiegenhof, Marktstraße 73.
15. Kreis-Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H., M arienburg westpr. 

Kreishaus.
16. Bruno prehn in Danzig, weidengaffe 55.

Tiegenhof, den 2. Juni 1925.
Ueberlandwerk Gr Werder.

Nr. l8. ----------------
Stromtarif

s. Lichtpreis pro K^Vstä.
2. Kraftxreis

für die ersten 100 Benutzungsstund.
„ folgenden 101—250
„ „ 251—500 „
„ „ 501-1000,
„ „ 1000 übersteigenden

6. LLtzlevsebührsit
Für Lichtzähler 
„ Kraftzähler. . .

3o/o der Justallationsrechnung einschl. 
tungskörper.

. 65 P
je KNstö. 

des Anschlußwertes 35 p 
„ „ 30 P
, 25 p
, 20 p
, 15 P

1,— G monatl.
2 - G „

Motors ausschl. Belerch-

Tiegcnhof, den 28. Mai 1925.
Ueberlandwerk Großes Werder. 

Nr. 19. ------------------
Stromlieferungsbedingungen.

Interessenten können die allgemeinen Stromlieferungsbedingungen 
des Ueberlandwerks Gr. Werder nebst Stromtarif und Anmetdedogen 
kostenlos vom Areisbauamt in Tiegenhof beziehen.

Tiegenhof, den 2. Juni t?2S.
Ueberlandwerk Gr Werder.

Lehrerverein Tiegenhof.
Sitzung am Mittwoch, den 1v. Juni 1S25, «achm. 

Uhr, bei Herrn Uiep-Tiegenhof.
Tagesordnung:

H Vortraz: „Der Grammatikunterricht in der Arbeits
schule im 2.—Grundschuljahr" (Roll. Haak).

2. Beitragszahlung.
3. Stellungnahme zu der seitens der Nirchenbehörden an- 

geregten Religionslehrerkonferenz.
H. verschiedenes. Verteilung der „Heimatstimmen".

Der Vorstand. I. A. Oltersdorff.

werden schnellstens in unserer Buchbinderei 
ausgeführt.

vuekrti'ULNvpvi k L kickset
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Landw.
SnKhanstlWWast

Vom Neberlandwerk Gr. Werder sind wir zur 

Ausführung

elektr. Licht-
und

Kraftanlagen
zugelassen.

Günstigste Preise und Kreditbedingungen, 
erstklassige Arbeit und Materialien. 
— Kostenanschläge unuerbindlich. —

Nähere Auskunft erteilen unsere Zweigstellen in

Neuteich, Tiegenhof und 
Kalthof.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Nr. 22 Beilage zum Kreisblatt für den Kreis Gr. Werder. 4. Juni 1925.

Allgemeine Stromlieferungsbedingungen
des Ueberlandwerks Großes Werder in Tiegenhof.

§ 1 Stromlieserung.
1. Das Ueberlandwerk liefert zu nachstehenden Bedingungen elektrische Arbeit in jedem Umfang und nach jeder 

Stelle, soweit die zu erwartende Wirschaftlichkeit den Ausbau zuläßt.
2. Die Stromlieferung erfolgt ab Zähler, der im Anschluß an die Hauseinführungsleitung von dem Ueberland

werk aufgestellt wird.
3. Die elektrische Arbeit wird ausschließlich für eigene Zwecke geliefert und darf an Dritte nur mit Genehmigung 

des Ueberlandwerks abgegeben werden. Der Preis für den Weiterverkauf ist in diesem Falle im Einvernehmen mit 
dem Ueberlandwerk festzusetzen. Als Kraftstrom bezogener Strom darf nicht in Lichtstrom umgewandelt werden.

4. Die elektrische Arbeit wird auf Grund der jeweils in Geltung befindlichen Tarife geliefert.
§ 2 Stromsystem.

Die Stromabgabe erfolgt normalerweise als Drehstrom nach dem Vierleitersystem Mit geerdetem Nulleiter mit einer 
Gebrauchsspannung von 3x 380/220 Volt und 50 Perioden in der Sekunde; ausnahmsweise als Hochspannung.

§ 3. Anmeldung zum Anschluß.
1. Der Antrag auf Lieferung elektrischer Arbeit ist unter Benutzung der vom Ueberlandwerk zu beziehenden An- 

meldebogen und unter Anerkennung dieser Bedingungen schriftlich dem Ueberlandwerk einzureichen, das über die An
nahme des Antrages entscheidet.

2. Der Abnehmer verpflichtet sich durch Vollziehung der Anmeldung, dem Ueberlandwerk die ausschließlich unent
geltliche Benutzung seines Grundeigentums zur Führung von Hoch- und Niederspannungsleitungen zu gestatten, ohne 
für Flurschäden, Ausästen und Fortnahme von Bäumen, soweit dies im Rahmen einer ordnungsgemäßen Herstellung 
oder Unterhaltung der Anlagen nötig ist Entschädigung zu beanspruchen, sowie bei Veräußerung des Grundeigentums 
diese Verpflichtung auf den Rechtsnachfolger zu übertragen. Diese Verpflichtung gilt auch hinsichtlich der etwaigen Be
nutzung des Grundeigentums des Abnehmers zum Zwecke der Versorgung anderer Abnehmer.

Für diese Verpflichtung gelten folgende Einschränkungen:
s) Bei der Mitbenutzung von Gebäuden und besonderen Anlagen (eingefriedeten Gartenanlagen, Schmuckanlagen, 

Begräbnisplätzen u. dergl.) ist von Fall zu Fall eine besondere Vereinbarung zu treffen, bei der der bestimmungs- 
gemäße Gebrauch der Gebäude und besonderen Anlagen zu berücksichtigen ist.

b) Falls wegen Errichtung von Gebäuden oder wichtiger besonderer neuer Anlagen durch den Abnehmer oder Grund
stückseigentümer die Verlegung von Leitungen oder eines Teils derselben erforderlich werden sollte, kann der Ab
nehmer oder der Grundstückseigentümer auf Grund einer von Fall zu Fall darüber zu treffenden Vereinbarung 
verlangen, daß dütz Ueberlandwerk die Leitungen innerhalb dreier frostfreier Monate nach schriftlicher Aufforderung 
auf eigene Kosten derartig verlegt, daß sie den Bauten oder besonderen Anlagen nicht mehr hinderlich sind.

c) Bei der Ausstellung von Masten auf den dem Land- und Forstwirtschaftsbetriebe gewidmeten Grundstücken sind Wünsche 
des Grundeigentümers tunlichst zu berücksichtigen, soweit dies mit der Ausführung des Bauplanes vereinbar und 
wirtschaftlich gerechtfertigt erscheint.

ci) Eine Verunstaltung hervorragender Naturschönheiten und geschichtlich oder künstlerisch bedeutender Baudenkmäler 
hat zu unterbleiben.

3. Der Abnehmer erkennt durch die Vollziehung der Anmelduug ferner das Eigentum des Ueberlandwerks an 
dessen Anlagen an und verpflichtet sich, die grundbuchliche Eintragung der Beschränkung des Grundeigentums zu Gunsten 
dieser Anlagen auf Verlangen des Ueberlandwerks zu bewilligen, soweit eine solche Eintragung zur Sicherung des 
Bestandes der Leitungen erforderlich ist.

4. Ist der Anmeldende nicht Eigentümer des Grundstücks, so hat er der Anmeldung eine die Verpflichtungen des 
Absatzes 2 und 3 enthaltende schriftliche Erklärung des Eigentümers beizufügen.

5. Das Ueberlandwerk ist berechtigt, seine sich aus diesen Bedingungen ergebende Rechte und Pflichten auf einen 
Dritten zu übertragen, welcher genügende finanzielle Sicherheit für die Erfüllung derselben bietet; soweit eine Ueber- 
tragung von Rechten aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, kann das Ueberlandwerk unter denselben Voraussetzungen 
deren Ausübung übertragen.

§ 4 Verpflichtung des Abnehmers zum Strombezug
1. Der Abnehmer verpflichtet sich, ausschließlich von dem Ueberlandwerk bezogene elektrische Arbeit zu verwenden.
2. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Fertigstellung seiner Anlagen mit allen Mitteln so zu fördern, daß diese gleich

zeitig mit den zu seiner Versorgung bestimmten Anlagen des Ueberlandwerks betriebsfähig sind.
3. Die Verpflichtung gilt, falls nicht eine besondere Vertragsdauer vereinbart ist, so lange, bis sie gekündigt wird. 

Die Kündigung kann beiderseits nur zum Ende eines Kalenderjahres mit vierteljährlicher Frist durch eingeschriebenen 
Brief erfolgen.

4. Jeder Wechsel in der Person des Abnehmers ist dem Ueberlandwerk schriftlich anzumelden. Wird dies unter
lassen, so haftet der bisher gemeldete Abnehmer mindestens bis zum Tage der Abmeldung für die Bezahlung der von 
seinem Rechtsnachfolger verbrauchten elektrischen Arbeit und der etwaigen sonstigen Gebühren mit als Selbstschuldner.

§ 5 Verpflichtung zur Stromlieferung.
1. Der Abnehmer ist berechtigt, solange er die gestellten Bedingungen pünktlich erfüllt, die vereinbarte Leistung zu 

jeder Tages- und Nachtzeit zu verlangen. Sollte das Ueberlandwerk jedoch durch Ereignisse, deren Verhinderung nicht 
in seiner Macht liegt, wie Krieg, Aufstand, Streik, Aussperrung, Feuer, Unglückssälle, Naturereignisse u. dergl. oder 
durch behördliche Auflagen oder durch Störungen im Betriebe bezw. in den Leitungen, durch Erweiterungen in dem 
stromliefernden Werk oder im Leitungsnetz oder durch Ausführung von Neuanschlüssen in der Stromlieferung behindert 
oder beeinträchtigt sein, so hört die Verpflichtung zur Lieferung solange auf, bis die Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

2. Zur Vornahme von Untersuchungen, und Ausbesserungen an seinen Anlagen behält sich außerdem das Ueber
landwerk das Recht vor, die Stromlieferung an Werktagen von 1 l '/y—1 Uhr mittags und an Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags einzustellen.

3. Schadenersatzansprüche irgend einer Art wegen mangelhafter oder unterbrochener Stromlieferung gegen das Ueber
landwerk sind ausgeschlossen, jedoch ist dieses stets verpflichtet mit allen Mitteln dafür zu sorgen, daß es seinen vertrag
lichen Verpflichtungen sobald als möglich wieder entsprechen kann.

§ 6 Anschlutzanlagen.
1. Die Herstellung der Hausanschlüsse an die Ortsnetze, sowie alle Jnstandsetzungsarbeiten und Aenderungen hier

an erfolgen durch das Ueberlandwerk. Die Anschlüsse verstehen sich ab Ortsnetz bis einschließlich Zähler im Anschluß 
an die Hauseinführungsleitung.

2. Die gesamten Anlagen zur Stromversorgung sind bis Zähler einschließlich Eigentum des Ueberlandwerks. Der 
zur Aufstellung der Transformatorenstation erforderliche Grund und Boden ist kostenlos dem Ueberlandwerk zur Ver
fügung zu stellen und auf Verlangen diesem schulden- und lastenfrei grundbuchlich auszulassen.

3. Der Zutritt zu den Transformatorenstationen ist nur den Personen gestattet, welche von dem Ueberlandwerk 
hierzu ausdrücklich ermächtigt sind. Die Transformatorenstationen werden ständig verschlossen gehalten und der Schlüs
sel wird derartig aufbewahrt, daß Unbefugte denselben nicht benutzen können. Sollten trotzdem Unbefugte den Raum be
treten, so ist bei eintretenden Unglückssällen das Ueberlandwerk nicht haftbar.

4. Soweit Lohnfuhrwerke nicht zur Verfügung stehen, sind die Gemeinden bezw. Einzelabnehmer verpflichtet für 
die Abfuhr des für die Anlagen des Ueberlandwerks bestimmten Materials, Masten. usw. die erforderlichen Gespanne 
gegen angemessene Vergütung, sowie einen verschließbaren Raum zur Aufbewahrung der Geräte und des Materials 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Abnehmer hat für die Unterbringung und Verpflegung der bei dem Bau be



schäftigten Angestellten und Arbeiter des Ueberlandwerks oder der. von diesen mit den Arbeiten beauftragten Unternehmet 
zu angemessenen ortsüblichen Preisen zu sorgen, sofern sie in den Gasthäusern oder anderweit kein Unterkommen finden.

§ 7 Installation.
1. Die Installationsarbeiten für die Anlagen aller Abnehmer, welche unmittelbar oder mittelbar elektrische Arbeit 

des Ueberlandwerks beziehen, dürfen nur nach den Bedingungen und Vorschriften für die Herstellung elektrischer 
Anlagen im Anschluß an das Netz des Ueberlandwerks durch ausdrücklich vom Ueberlandwerk zugelassene 
Installationsfirmen vorgenommen werden, andernfalls die Anlage nicht abgenommen und in Betrieb gesetzt wird.

2. Um einerseits dem Stromabnehmer die Gewähr einer gefahrlosen und zuverlässigen Verwendung der elektrischen 
Energie zu bieten, und um andererseits die Betriebssicherheit des Werkes aufrecht zu erhalten, werden die Installations- 
arbeiten vom Ueberlandwerk überwacht, geprüft und abgenommen. Die Inbetriebssetzungs- und Abnahmegebühr hat 
der Stromabnehmer nach den im Stromtarif enthaltenen Bedingungen an das Ueberlandwerk zu bezahlen. Die In
stallateure sind nur dann berechtigt, die Abstellung der bei der Abnahme vorgefundenen Mängel in Rechnung zu stellen, 
wenn sie nachweisen, daß sie daran kein Verschulden trifft.

3. Durch die vom Ueberlandwerk ausgeübte Ueberwachung und Prüfung der Anlage wird der ausführende In
stallateur seinen Verpflichtungen gegen den Auftraggeber oder dem Stromabnehmer wegen vorschriftsmäßiger und tadel
loser Ausführung der Arbeiten und Lieferungen in keiner Weise enthoben. Das Ueberlandwerk übemimmt hierfür 
keine Verantwortung.

4. Das Ueberlandwerk ist jederzeit berechtigt, alle Anlagen prüfen zu lassen, durch welche unmittelbar oder mittel
bar elektrische Arbeit vom Ueberlandwerk bezogen wird. Bei dieser Prüfung sestgestellte Mängel hat der Stromabnehmer 
umgehend zu beseitigen.

5. Die Zuleitungen des Stromes zu den Anlagen der Abnehmer darf ausschließlich durch Angestellte des Ueber
landwerks hergestellt oder abgesperrt werden. Auch die Abnehmer mit eigenem Ortsnetz zur Verteilung elektrischer 
Arbeit dürfen die genannten Arbeiten durch eigene Angestellte nur dann ausführen lassen, wenn ihnen das Recht hierzu 
ausdrücklich durch das Ueberlandwerk übertragen ist.

6. Das Ueberlandwerk behält sich das Recht vor, die Stromlieferung für Apparate oder Maschinen, welche den 
Betrieb des Werkes ungünstig beeinflussen, zu verweigern oder einzustellen.

§ 8 Elektrizitätszähler.
1. Dem Ueberlandwerk steht allein die Entscheidung über Größe, System und Anbringung von Zählern zu, ein

schließlich von etwaigen Wattschreibern oder Höchstleistungszeigern.
2. Das Ueberlandwerk behält sich das Recht vor, jederzeit auf eigene Kosten dort Zähler einzubauen, wo es aus 

betriebstechnischen Gründen erforderlich erscheint, auch wenn diese Zähler nicht unmittelbar zur Stromverrechnung dienen.
3. Die Zähler, Wattschreiber und Höchstleitungszeiger werden allen Abnehmern, welche unmittelbar Strom vom 

Ueberlandwerk beziehen, mietweise zu den im Tarif festgesetzten Gebühren überlassen. Sämtliche Unterzähler sowie alle 
Zählertafeln und Hausanschlußsicherungen sind nur vom Ueberlandwerk zu beziehen.

4. Gemietete Zähler, welche nicht mehr gebraucht werden, sind dem Ueberlandwerk umgehend zu melden, andern
falls haftet der Abnehmer dem Ueberlandwerk für den ihm erwachsenden Schaden.

Der Abnehmer haftet für alle Schäden, die an den ihm überlassenen dem Ueberlandwerk gehörenden Zählern usw. 
durch äußere Gewalt, Ueberlastung, Diebstahl, Feuersgefahr u. dergl. vorkommen.

§ 9 Prüfung der Zähler.
1. Sofern die Wahrnehmung gemacht wird, daß ein Zähler nicht richtig anzeigt, so ist dies sofort unter Angabe 

der Bezeichnung und Nummer des betreffenden Zählers dem Ueberlandwerk zu melden. Die Unterlassung dieser Mel
dung hat zur Folge, daß Einwendungen gegen den vom Ueberlandwerk festgestellten Stromverbrauch unberücksichtigt bleiben.

2. Ergeben sich Zweifel über die Richtigkeit der Angaben eines Zählers, so wird derselbe auf Antrag vom Ueber
landwerk geprüft. Ergibt die Prüfung, daß der Zähler richtig zeigt, so trägt der Antragsteller die Kosten der Prüfung, 
andernfalls das Ueberlandwerk. Die Aufzeichnungen des Zählers sind als richtig anzuerkennen, wenn dieselben den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

3. Wird ein Zähler zur Instandsetzung entfernt, oder zeigt derselbe nachweislich einen unrichtigen oder keinen 
Verbrauch an, so wird der mutmaßliche Verbrauch unter billiger Berücksichtigung der vorliegenden Verhältnisse end- 
weder nach dem Verbrauch im gleichen Zeitraum des Vorjahres oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch des vorher
gehenden und nachfolgenden gleichgroßen Zeitraumes berechnet. Ist im ersteren Falle gegen das Vorjahr der Anschluß- 
wert größer geworden, so wird auch der Stromverbrauch im gleichen Verhältnis höher angenommen.

§ 10 Feststellung der gelieferten elektrischen Arbeit.
1. Die Berechnung der gelieferten elektrischen Arbeit erfolgt nach den in jeder Anschlußanlage angebrachten Zählern.
2. Die Zähler werden durch Angestellte oder Beauftragte des Ueberlandwerks abgelesen.

§ 11. Zahlungen.
1. Die Bezahlung für den Stromverbrauch und die Zählergebühr hat sofort an den Ableser oder an die sonst zum 

Zahlungsempfang berechtigten Personen zu erfolgen, andernfalls sind sie binnen 3 Tagen nach Rechnungszustellung an 
die vom Ueberlandwerk bezeichnete Zahlstelle abzuführen.

2. Nach Verlauf der Frist wird eine Mahngebühr von 2°/o des Rechnungsbetrages, mindestens aber 1,— 6 erhoben.
3. Die Rechnungen müssen stets ohne jeden Abzug bezahlt werden. Wenn Berichtigungen an den Rechnungen 

wegen Irrtums oder falscher Zählerangaben notwendig werden, erfolgt die Richtigstellung bei Aufstellung der nächstenRechnung.
4. Das Ueberlandwerk hat das Recht, zur Sicherung seiner Ansprüche ein von dem Abnehmer zu hinterlegendes 

angemessenes Haftgeld in Höhe des ungefähren Wertes einer zweimonatigen Stromentnahme zu verlangen und sich vor- 
kommendenfalls an diesem schadlos zu halten. Hinterlegung des Haftgeldes erfolgt auf derKreissparkasse desKreisesGr.Werder.

§ 12 Einstellung der Lieferung.
Falls der Abnehmer

1. an den bestehenden Einrichtungen seiner Installation ohne Genehmigung des Ueberlandwerkes eigenmächtige Aenderun
gen oder Erweiterungen vornimmt oder durch nicht zugelassene Installateure vornehmen läßt,

2. den Beamten des Ueberlandwerks den Zutritt zu den Anlagen des Ueberlandwerks oder zu seiner Installation verwehrt,
3. bei Prüfung seiner Installation festgestellte Fehler nicht umgehend beseitigt,
4. die Zahlungen nicht pünktlich leistet,
5. elektrische Arbeiten vor dem Zähler entnimmt,
6. Eingriffe in die Meßeinrichtungen vornimmt,
7. sonst den vorsteh. Bedingungen od. denen eines etwa abgeschlossenen besonderen Stromlieferungsvertrages nicht nachkommt, 
steht dem Ueberlandwerk außer dem etwaigen Schadenersatzanspruch und etwaiger strafrechtlicher Verfolgung das Recht 
zu, ohne Aufkündigung die Zuleitung alsbald abzusperren und die fernere Lieferung elektrischer Arbeit einzustellen. 
Dem Abnehmer steht in solchen Fällen keinerlei Anspruch auf Entschädigung zu, auch hat er die Unkosten der Ab
schaltung und der Einschaltung zu tragen.

§ 13. Gerichtsstand.
Für alle Rechtsstreitigkeiten gilt als Gerichtsstand der Sitz des Ueberlandwerks.

8 14. Schlutzbesttmmungen.
Aenderungen der vorstehenden Bedingungen bleiben vorbehalten. Die Aenderungen erlangen auch für die bereits 

angeschlossenen Abnehmer nach erfolgter Bekanntmachung im Kreisblatt bindende Kraft.
Tiegenhof, den 28. Mai 1925.

Der Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat
Poll. Ziehm. Hagemeyer. Bergmann. Döhring. Dr. Wühler.

Vorstehende Stromlieferungsbedingungen bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntnis.

Tiegenhof, den 2. Juni 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausfchnsfes.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 23 Neuteich, den 11. Juni 1925
Bekanntmachungen des Landratsamt'es 

und des Krcisausschusses.
Nr. ----------------

Verordnung betr. jährliche Nnbau- und 
Ernteflächenerhebung.

Auf Grund des Gesetzes betreffend die Vorname regelmäßiger 
Erhebungen im Bereiche der Landwirdschaft der Freien Stadt Danzig 
vom 13. März 1925 (Ges.-Bl. Nr. d, ^eite 75) wird verordnet:

8
In der Zeit vom 1. bis 20. Juni eines jeden Jahres findet in 

der Freien Stadt Danzig eine Anbau- und LrnteflLchenerhebung statt.
8 2.

Die Erhebung geschieht mittels Sammellisten durch die Orts- 
behörden (in der Stadt Danzig durch die Revierpolizei). Die Ortsbe
hörden können zur Durchführung der Erhebung Sachverständige oder 
Vertrauensleute hinzuziehen oder auch eine besondere Kommission 
bilden. Die Flächenangaben haben nur nach Hektaren und Aren, 
nicht nach Morgen zu erfolgen.

8 3.
Die erforderlichen Angaben über die Anbauflächen zu machen, ist 

jeder verpflichtet, der selbst Land von mindestens 1 ka Fläche im 
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe besitzt, bewirtschaftet, solches 
gepachtet oder an andere (Pächter, Dexutanten, Altenteiler) abge
geben hat. Im letzteren Falle sind Namen und Wohnung der 
Pächter usw., sowie die Größe der abgegebenen Flächen genau anzu- 
geben; wenn die abgegebenen Flächen im einzelnen unter 4 bs 
bleiben, genügt die Angabe ihrer Gesamtgroße. Jeder zur Angab« 
Verpflichtete hat die auf seinen Betrieb bezüglichen Eintragungen in 
der Sammelliste durch Unterschrift anzuerkennen.

8 4-
Die Ortsbehörden und die von ihnen beauftragten Personen 

haben die ihnen vom Statistischen Landesami der Freien Stadt 
Danzig zugegangenen Sammellisten gewissenhaft auszufüllen, aufzu- 
rechnen und, mit der Bescheinigung versehen, daß die Angaben aller 
dazu verpflichteten darin enthalten sind, bis spätestens zum 1. Juli 
jedes Jahres an das Statistische Landesamt der Freien Stadt Danzig 
in Danzig zurückzureichen. Ortsbehörden, die mit der Einreichung 
der Listen im Rückstände bleiben, haben kostenpflichtige Abholung zu 
gewärtigen.

8 s.
Ueber die in den Sammellisten enthaltenen, die Anbau- und 

Erntefläche des einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
betreffenden Angaben haben alle an der Erhebung beteiligten Per
sonen und Behörden das Amtsgebeimnis zu wahre».

8 e.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. 
Danzig, den 22. Mai 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Ziehm.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 4- Juni 4925.

Der kam. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses.

Nr. 2. ----------------
PoNzelverordnung zur Bekämpfung von 

Schädlingen des Uartoffelbaus.
Auf Grund des § zq des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. 

April 1880, H 1Z7 des Landesverwaltnngsgesetzes, Art. 1! des Geld
strafgesetzes vom 28. 9. 1923 und Art. I der Verordnung betreffend 
die Umstellung bestehender Gesetze auf den Gulden, wird für das 
Gebiet der Freien Stadt Danzig folgende Polizeiverordnung erlassen:

8
Die landwirtschaftlich genutzten Felder und Gärten unterliegen 

der amtlichen Beaufsichtigung zum Zwecke der Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers uno des Kartoffelkrebses. Die Aufsicht wird von den 
Polizeibehörden ausgeübt.

Die voll der Polizeibehörde beauftragten Personen und die ver. 
trauensmänner der Gemeinden und der Inhaber der Gutsbezirke 
dürfen die befallenen und bedrohten Grundstücke betreten und die 
zur Entnahme von proben erforderlichen Maßnahmen treffen.

8 2.
Besteht der verdacht, daß der Kartoffelkäfer oder der Kartoffel

krebs aufgetreten ist, so ist hiervon, sowie von den Erscheinungen, 
welche den verdacht begründen, binnen 24 Stunden der Gemeinde
behörde oder der Vrtspolizeibehörde Anzeige zu machen. Die An- 
zeigepflicht liegt dem Nutzungsberechtigten des Grundstücks und in 
dessen Abwesenheit dem Vertreter ob.

Die Gemeindebehörde hat die bei ihr eingehenden Anzeigen un
verzüglich an die Ortspolizeibehörde weiter zu leiten, die ihrerseits 
sofort auf dem nächsten Wege dem Senat, Landwirtschaft!. Verwal
tung und dem Landrat Nachricht zu geben hat.

Eine Bestrafung wegen Unterlassung Ver Anzeige tritt nicht ein, 
wenn von anderer Seite bereits Anzeige erstattet worden ist.

8 3.
Beschreibungen und Abbildungen der genannten Schädlinge 

werden aus Staatsmitteln beschafft uud bei den Gemeindebehörden 
und Gutsvorstehern zur öffentlichen Kenntnis niedergelegt werden. 
Die Gemeinde- und Gutsvorsteher sind für ordnungsmäßige Bewah- 
rung verantwortlich. Abhanden gekommene Druckblätter müssen sie 
auf ihre Kosten sofort neu beschaffen.

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter

liegen einer Geldstrafe bis zu 200 G, an deren Stelle im Unver
mögensfalle entsprechende Haftstrafe tritt.

Danzig, den 25. März 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

gez. Sahm. gez. Ziehm.
veröffentlicht.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich vorstehende Polizei

verordnung sofort ortsüblich bekanntzumachen und besonders auf die 
nach H 2 vorgeschriebene Meldepflicht hinzuweisen. Die Gemeinden 
haben für die Durchführung der Polizeiverordnung die erforderlichen 
Vertrauensmänner zu bestellen.

Die Aufsicht wird von den Ortspolizeibehörden ausgeübt, diese 
können zu ihrer Unterstützung auch andere Personen mit der Auf
sicht beauftragen.

Beschreibungen und Abbildungen des Kartoffelkäfers und des 
des Kartoffelkrebses gehen den Gemeinden in diesen Tagen zu.

Tiegenhof, den 28. Mai 1925.
Der tom. Landrat

Nr. 3. ----------------
Brunnen an Schulgehöften.

Im Auftrage des Senats ersuche ich die Schulvorstände der
jenigen Schulen, deren Vrrrmreir mehr als 25 m vom Schulge- 
höft entfernt liegt, mir die genaue Entfernung des Brunnens vom 
Schulhaufe gefälligst alsbald anzuzeigen.

Tiegenhof, den 2. Juni 1925.
Der tom Landrat

Nr. 3s. ----------------
Stellengesuch.

vom Wohlfahrtsamt kann ein Fräulein nachgewiesen werden, 
welches leichte häusliche Arbeiten verrichtet gegen freie Station mit 
etwas Taschengeld. Nähere Auskunft wird im Büro des Wohl
fahrtsamtes, Kreishaus Zimmer Nr. 4, erteilt.

Tiegenhof, den 5. Juni 1925.
Der Kreisausschusi des Kreises Gr Werder 

Wohlfahrtsamt.
Nr. -

Kusenthaltsermlttelung.
Die Herren Gemeinde- nnd Gutsvorsteher werden ersucht, fest- 

zupellen und binnen 2 Wochen hierher anzuzeigen, ob dort ein Käse
reigehilfe Erich Lhlert, etwa 22—23 Jahre alt, gemeldet ist, bezw. 
wohin sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tieaenhof, den 29. Mai 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. 8. ----------------
tlufenthaltsermittelung

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest- 
zustellen und binnen 2 Wochen hierher anzuzeigen, ob dort ein
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Schweizer Franz petrowski, zuletzt in pestlin, Kreis Stuhm wohn
haft, gemeldet ist bezw, wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 29. Mai 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 6 ------------------

Kufenthaltsermittelung
Die Verfügung vom 2 s. 4. 1925, Kreisblatt Nr. ^7, betreffend 

die Ermittelung des Bürobeamten Herbert Jürgen ist erledigt, da 
Jürgen ermittelt ist.

"Tiegenhof, den 3. Juni 4925.

Der tom Landrat.
Nr. 7. ------------------

Schweinepest.
Unter den am 20. 5. d. Js. aus pommerellen eingeführten, bei 

dem GutsbesitzerHohwald in Kl. Lesewitz untergebrachten 75 Schweinen 
des Molkereipächters Hohwald ebenda ist amtstierärztlich der Ausbruch 
der Schweinepest festgestellt worden. Das Gehöft wird mit den sich 
aus tz 265 bis 269 der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom s. 5. 
1912, Staatsanzeiger Nr. s05, ergebenden Wirkung gesperrt.

Tiegenhof, den 4. Juni l925.

Der tom. Landrat
Nr. 8. —-------------- '

Besetzung von Lehrerstellen.
Die alleinigen evangelischen Lehrerstellen in Kowall, Brauns

dorf, Ostroschken und die katholische Lehrerstelle in Gr. Zünder sind 
zu besetzen.

Bewerbungen bis Ende Juni an den Senat, Schulabteilung, 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 2. Juni 4925.

Der tom. Landrat

Nr. 9.
Herstellung von Installationen.

Zur Herstellung von Haus- und Hofinstallationen im Anschluß 
an das Ueberlandwerk Gr. Werder sind weiterhin folgende firmen 
zugelassen:
17. Otto Richard Hinz in Tiegenhof.
18. Stockmann und Bloy in Danzig, Dominikswall
19. Willy Timm in Danzig, Reitbahn z.
20. Starkstromanlagen Akt/Ges. Abt. Allenstein.
2s. Siemens-Schuckert in Llbing.
22. Lschner und wehde in Danzig, Brandgaffe 5.
23. Karl Burandt in Marienburg, Bechlergasse 7.

Tiegenhof, den 9. Juni 1925.
___________Ueberlandwerk Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
OeffenMche Zustellung.

Der Kaufmann Emil Rosenke in Kalthof, Prozeßbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt Monath in Neuteich, klagt gegen den Kaufmann Bruno 
Arendt, früher in Kalthof. jetzt unbekannten Aufenthalts, unter der 
Behauptung, daß der Beklagte dem Kläger die Miete für Dezember 
1924, Januar, Februar und März 1925 mit zusammen 650 G ver
schulde, mit dem Anträge zu erkennen:

der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 650,— G zu zahlen 
bezw. darin zu willigen, daß die von dem Gerichtsvollzieher bei dem 
Amtsgerichte in Neuteich zu Hinterlegungsbuch A. Band I Seite 5 
Annahmebuch A. Nr. 6 hinterlegten 650 G an den Kläger 
gezahlt werden

2. die Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt, 
3. das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Keklagte wird zur mündlichen Verhandlung des Rechtsstreit 
vor das Amtsgericht in Neuteicb auf den ;8. September 1925, vor. 
mittags 40 Uhr geladen.

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird dieser Auszug der 
Klage bekannt gemacht.

Neuteich, den 30. Mai 1925.
Der Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

Ver'swker'ungs-Hkliön-üysellsekaii 
lvoi'm. Wssipneussiseks ^suensorlslst).

lVir geben hiermit bekannt, daß wir 

Herrn Hofbes. Heinrich Webe 
in Letzte zum Bezirkskommissar unserer Ge
sellschaft für die Orte r

Eralou, Eichwalde, Leshe, Tram- 
penau, klttenau, Gr. Lichtenau, 
parschau, Trappenfelde, vröske, 
Mierau und Neuteichsdorf

bestellt haben.
Herr Wiebe ist zur Entgegennahme von 

Versicherungs-Anträgen und zur Erteilung von 
Auskünften jederzeit gerne bereit; er ist 
auch berechtigt, die fälligen Versicherungs
prämien für uns einzuziehen.

Danzig, im Mai l925.
„vis Üsnsig"

Derfichernngs-Aktien-Gesellschaft.

Kreislehrertag
des Urelses Gr. Werder

findet am

Ssimdend, de» 27. Zu», lü - W mm.,
bei Herrn Otto PLatoirtzss bei Tiegenhof statt.

L«rS0»ov-ir»«irg:

s. Die vorgeschichtliche Besiedlung des Weichsel - Nogat - Deltas.
(Dr. La Baume, Danzig.)

2. Die Tuberkulose und die Schule. (Dr. Goerdeler, Jenkau.) 

Pause. Gemeinsame Mittagstafel.

Jahresbericht.
q. Kassenbericht.

Anträge.

6. verschiedenes.

von h Uhr ab s-nrütlicho- Vorsantritoiisekir mit Damen.

Für Rückbeförderung stehen Verkehrsautos zur Verfügung.

I A Varrnitritir

Vorn Gvotzos -Vor-oo
bin ich zur Ausführung

Glückwunsch Karlen
— — — zu allen Gelegenheiten — — .
empfiehlt in großer Auswahl IT. "GVIB
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Zmrjpritztn
Handdruck- u. Motorspr.

Uurb^rr veralteter Spritzen 
Wasserwagen 

für Hand- und Pferdezug.

MWneiWM ». Pmst.
Vertreter der Fenerwehrgerätefabriken 6ust»v Lnstrin-N.

L Leiimef, Saarbrücken.

Kontodülikk«'
aus eigener Werkstätte 

empfiehlt SuekksnMung K k'sek.

Landw.
srt^anttlsgkjtüW

Vom Ueberlandwerk Gr. Werder sind wir zur 

Ausführung 

elektr. Licht- 
und

Kraftanlagen
zugelassen.

Günstigste Preise und Kreditbedingungen, 
erstklassige Arbeit und Materialien.
— Kostenanschläge unverbindlich. —

Nähere Auskunft erteilen unsere Zweigstellen in

Neuteich, Tiegenhof und 
Kalthof.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 24 Neureich, den 18. Juni 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. ------------------
kundverfügung an die Herren Nmtsvorsteher, 
Grtsvorsteher und ländlichen Standesbeamten 

des ttreifes.
Es liegt Veranlassung vor erneut darauf hinzuweisen, daß jeder 

direkte Schriftverkehr der obigen Behörden mit dem Senat der Freien 
Stadt Danzig unstatthaft ist. Anliegen oder Anträge an den Senat 
sind stets bei dem Landratsamt bezw. dem Kreisausschuß anzubringen. 
Von hier aus erfolgt dann die Berichterstattung an den Senat.

Ich ersuche Vorstehendes in Zukunft strengstens zu beachten. 
Tiegenhof, den 15. Juni 1925.

Der tom. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Ehrengaben für langjährige Dienstzeit.
Zur Belohnung langjähriger, treuer Hausdienste hat der Kreis- 

ausschuß die Gewährung von Ehrengaben in Form von Diplomen 
beschlossen.

Ein Diplom wird nach 15-jähriger ununterbrochener Dienst
zeit gewährt.

Für die Ehrengabe kommen solche Hausangestellte männlichen 
und weiblichen Geschlechts in Frage, die nur im Haushalte be
schäftigt werden und die während der oben genannten Zeit sich treu 
und tadellos geführt haben.

Dem Anträge auf Gewährung einer Ehrengabe ist eine Be- 
scheinigung des zuständigen Amtsvorstehers oder der polizeiverwal- 
tung beizusügen, aus welcher hervorgehen muß, 
s) seit welchem Zeitpunkt und bei welchem Arbeitgeber der betreffende 

Hausangestellte im Dienst steht, 
b) daß das Dienstverhältnis zur Zeit der Beantragung der Ehren

gabe noch besteht, 
c) oaß sich der betreffende Hausangestellte stets treu und untadel- 

haft geführt hat.
Die Anträge sind an den Unterzeichneten zu richten.
Tiegenhof, den 5. Juni 1925,
Der Kreisausschust des Kreises Gr. Werder 

Wohlfahrtsamt.
Nr. 2a. ------------------

ttrelshundesteuer.
Die Herren Gemeindevorsteher in:

Altenau, Altmünsterberg, Blumstein, Damerau, Dammfelde, Herren
hagen, Keitlau, Mielenz, Neulanghorst,pordenau, Reinland,Schönau, 
Stobbendorf, Trampenau und Vogtei

werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattversügung vom 27. 
April d. Is. — Kreisblatt Nr. 17 — nochmals an Einreichung der 
Hundesteuerverzeichniffe für das 1. Halbjahr 1925 erinnert.

Tiegenhof, den 12. Juni 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 3. ------------------
vefchäftlgung von Schwerkriegsbeschädigten.

Um eilie Uebersicht über die noch beschäftigungslosen 50 0/0 und 
mehr erwerbsbeschränkten Kriegsbeschädigten zu gewinnen und nöti
genfalls deren Unterbringung veranlassen zu können, werden die 

sowie die Herren Grttisin-evortstehev um 
Feststellung und Mitteilung, möglichst innerhalb 8 Tagen ersucht, ob 
und welche Kriegsbeschädigten nut eitler Erwerbsminderung von 
50 0/0 und mehr in der Gemeinde noch ohne Beschäftigung sind.

Tiegenhof, den 8. Juni 1925.
Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 3a. ------------------

ttartoffelkäfer.
In Erledigung meiner Verfügung vom 28. Mai IY2L, Areisblatt 

Nr. 25, betreffend die Bekämpfung von Schädlingen des Kartoffel

baus lasse ich den Herren Gemeindevorstehern und den Grtspolizei- 
behörden in den nächsten Tagen je eine Beschreibung und eine Ab
bildung des Kartoffelkäfers zugehen. Ich ersuche an Hand dieser 
Blätter die Bevölkerung über die Art der Schädlinge, ihr AuftretlN 
und die Bekämpfung eingehend zu unterrichten.

Tiegenhof, den 12. Juni 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. ------------------
Tarif

z»«v Erhebung des Sühegetbes füv die LLHven über 
dir Stronitirriehsel

palschau—Stüblau 
Schöneberg—Letzkau 
Rothebude—Käs emark.

o) Es werden entrichtet für das jedesmalige Uebersetzen bei gewöhn
lichem Wasserstande, wenn an der Leine übergesetzt werden kann:

p
1. Für eitle Person, einschl. dessen, was sie trägt 12
2. ,, „ „ mit Schiebkarren 25

voll Tieren, welche frei geführt oder getrieben werden:
s) für jedes Pferd, Rind, jeden Esel oder anderes Stück 

Großvieh .................................. . 25
b) für 1 Fohlen, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege oder an

deres Stück Kleinvieh 12
4. Für ein Pferd mit Reiter ... 40
' von Fuhrwerken, einschl. der Abgabe für das Gespann

und den Führer, jedoch neben der Abgabe für die übrigen
Insassen nach den Sätzen zu 1):
a) mit 1 Zugtier 60
d) mit 2 „ 90

c) mit 5 110
ä) mit 4 ,, - - 140

6. Für Personenkraftwagen, einschl. der Abgabe für den 
Führer, jedoch neben der Abgabe für die übrigen In
sassen nach den Sätzen zu 1):
s) bis zu 2 Sitzen . 125
b) mit mehr als 2 Sitzen 150

7. Für Lastkraftwagen, einschl. der Abgabe für den Führer:
a) bis zu z,o To. Tragfähigkeit 

unbeladen 150
beladen . . 225

b) mit mehr als 5 To. Tragfähigkeit
unbeladen 200
beladen . 500

Werden Lastkraftwagen zu Personentransporten benutzt, 
so ist neben der Abgabe für den unbeladenen wagen 
nach den Sätzen zu 7s und 7b die Abgabe für die 
Personen nach den Sätzen zu 1 zu entrichten.

8. Für 1 Fahrrad mit Fahrer . 25
9. Für ein Motorrad, ausschl. der Person ^0

b) Bei hohem wafferstande und wenn der Eisverhältnisse wegen an 
der Leine nicht gefahren werden kann, ist auf Verlangen des 
Fährbesitzers ein höheres, höchstens jedoch ein das Doppelte der 
vorstehenden Beträge betragendes Fährgeld zu entrichten. Der an 
den Fährrampen errichtete Merkpfahl zeigt denjenigen Wasserstand 
an, der erreicht werden muß, ehe die höheren Sätze eintreten, 

c) wenn der Strom mit Eis bedeckt ist, darf der Fährinhaber, so
fern seine Mitwirkung beim Uebersetzen nicht in Anspruch ge
nommen wird, ein Fährgeld nicht erheben.

Wird aber in solchen Fällen von ihm die Benutzung der etwa 
erforderlichen Schwimmbrücke oder sonstige Beihilfe g-währt, so 
ist er berechtigt, die Hälfte des bei gewöhnlichem Wasserstande zu 
entrichtenden Fährgeldes zu erheben.

ö) Für das Uebersetzen zur Nachtzeit, nämlich in der Zeit vom 1. 
April bis 50. September von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 
und vom 1. Oktober bis 51. März von 7 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens, werden die nach s), b) und e) zu entrichtenden Sätze 
doppelt erhoben.

VefVeiuns*"
von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit:

Freistaatliche Beamte und Beamte des Hafenausschusses und deren 
Fuhrwerke und Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher Ver
anlassung, wenn sie sich gehörig ausweisen oder Uniform tragen.
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Beförderungen, die für unmittelbare Rechnung des Freistaates 
geschehen.

Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen, die von.Postbe
förderungen ledig zurückkommenden Postfuhrwerke und Postpferde, 
die Briefträger und Postboten.

Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Notständen auf dem 
Hin- und Rückwege nebst dem zugehörigen Personal.

Danzig, den 2. Juni 1925.
Der Senat

Dr. Sahm. Runge.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 5. Juni 1925.

Der tom- Landrat
Nr. 3. ------------------

Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Hreistadtsteuerkasse sind für die nachstehenden Ge

meinden als Antell an den Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen für 
die Monate Januar/März 1925 folgende Beträge überwiesen worden:

1. Brodsack . . 8,64 G
2. Knnzendorf . 9,60 „
3. Kl. Lichtenau 4,46 „
4. Lindenau . 22,46
5. Gr. Montan. . . . 15,55 „

Die Beträge sind den Routen der einzelnen Gemeinden gut
geschrieben.

Tiegenhof, den 10. Juni 1925.
Der Vorsitzende -es Kreisausschusses -es 

Kreises Gr. Wer-er
Nr. 6 --------- --------

Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkasse sind für die nachstehenden Ge

meinden als Anteil an der Grundwechselsteuer für das lV. Vierteljahr 
1924 die in Spalte s der nachstehenden Nachweisung angegebenen 
Beträge überwiesen worden. Die Beträge find in der aus den 
Spalten 4 und 5 ersichtlichen Höhe auf Kreissteuern verrechnet oder 
auf Gemeindekonto überwiesen.

Tiegenhof, den 10- Juni 1925.

Lf
d.

N
r

Gemeinde Betrag 

G

Auf Kreisfteuer. 
verrechnet 

G

Auf Gemeinde
konto überwies.

G
1 Holm 258,— 221,0- 36,91
2 Jungfer 59- 59 —
3 Küchwerder 61,50 — 6s,50

Neumünsterberg 264,— — 264 —
5 Petershagen 15 — — 15,-
6 pietzkendorf 300,— 82,83 217.1?
7 Rückenau 279,90 221,85 58,05
8 Schöneberg 270,— — 270,—
9 Zeyersvorderkamxen 386,10 — 386,10

Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder

Nr. 7. .
Amtsbezirk varendt.

Der Amtsvorsteher Flindt in Barendt ist vom 16. d. Mts. ab 
bis Ende Juni verreist. Die Amtsvorstehergeschäfte führt während 
dieser Zeit der stellvertretende Amtsvorsteher, Hofbesitzer Hermann 
Harder in Palschau.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Barendt werden um 
ortsübliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 12. Juni 1925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 8. ------------—

Amtsbezirk Gr. Lichtenau.
Der Amtsvorsteher Strich in Gr. Lichtenau ist vom 11. Juni 

d. Js. bis 3. Juli d. Js. verreist. Infolge gleichzeitiger Behinderung 
des stellvertretenden Amtsvorstehers, Gutsbesitzers Hugo Tornier in 
parschau, hat der Kreisausschuß auf Grund des Z 57 Absatz 4 der 
Kreisyrdnung den benachbarten Amtsvorsteher, Gutsbesitzer Grunan 
in Simonsdorf, mit der vertretungsweisen Führung der Amtsvor
stehergeschäfte beauftragt.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Gr. Lichtenau werden 
um entsprechende Bekanntgabe ersucht.

* Tiegenhof, den 12. Juni 1925.
Der kom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 9. —-------------

Amtsbezirk Ließau.
Der Amtsvorfleher wiebe in Ließau ist 00m 1?» d. Mts. ab auf 

etwa 3 Wochen verreist. Infolge gleichzeitiger Behinderung des stell
vertretenden Amisvorstehers, Hofbesitzers Johann Fieguth in Kl. 
Lichtenau, ist auf Grund des Z 57 Absatz 4 der Kreisordnung der 

benachbarte Amtsvorsteher, Gutsbesitzer Sielmann in Altweichsel, mit 
der vertretungsweisen Führung der Amtsvorstehergeschäfte beauftraat 
worden.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Ließau werden um 
entsprechende Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 12. Juni 1925.

Der tom. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses.

Nr. ^0. ------------------

Personalien.
Für die Gemeinde Altweichsel sind bestätigt worden: 

a) der Gutsbesitzer Eugen Johst als Gemeindevorsteher, 
b) der Gutsbesitzer Ernst Neumann als Schöffe.

Tiegenhof, den 9. Juni 1925.

Der tom. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses

Nx. U- -------------—

Jagdscheine.
Dem Vberxostsekretär August Dudel in Tiegenhof ist am 29. 

Mai d. Js. ein Jahresjagdschein erteilt worden.
Tiegenhof, den 6. Juni 1925.

Der tom Landrat
Nr. 42. ---------------- -

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul, und Klauenseuche im Kreise Mavienburg ist erloschen. 

Meine seiner Zeit veröffentlichten viehseuchenxolizeilichenAnordnungen 
werden nunmehr aufgehoben. Auch die wöchentlichen Schweinemärkte 
können wieder stattsinden.

Mqrienburg, den 29. Mai 1925.

Der Landrat.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 8. Juni 1925.

Der tom. Landrat
Nr 45. ------ -----------

Müde.
Nach einer Mitteilung des Starosten in Dirschau ist die Räude 

bei dem Pferde des Besitzers Sikorski in Gerdin, Kreis Dirschan 
erloschen.

Tiegenhof den n. Juni 1925.

Der tom. Lqndrat

»»» »»«»»» —» »»»»»»»»
8 Karl Burandt, 8
8 EleMWMMnrgesW, R
G Marienburg Wpr. z
b Telephon H55. Bechlergasse 7. W

Ausführung 

elektr. Licht- u. Kraftanlagen 
znm Anschlatz an dar lleber- 

landtverk Gr. Werder.
Lieferung sämtl.

Installationsmaterialien,Motoren 
Beleuchtungskörper, Heiz- und 
— — Kochapparate. — — 

Kostenanschläge werden unverbindlich 
ausgearbeitet.
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E^Hstelu. Konditorei I^is 
Deutsches Haus.

Nachdem ich ein« erstklassige Kälteanlage einge

richtet habe, empfehle ich täglich alle Sorte» 

Eis 
wie: Vanille, Er-beer, Schokoladen pp 

in und außer dem Hause.

Zugleich steht meinen w. Gästen täglich

Stoh-Eis
außer dem Hause zur Verfügung.

Eisl " bE >Eis

Auf ein schuldenfreies 

Stadtgrundstück 
werden zur Ablösung einer Sicher- 
heitshypothek 9000 Gulden gegen 
angemessene Zinsen gesucht.

Offerten an ^Tiegen^öferwochen- 
blatt", Tiegenhof erbeten.

illig und gut

Kaufen Sie nur bei unseren 
Inserenten!

Auf das

Kreisblatt
Kreis Gr. Werder

nehmen jetzt alle postanstalten 
und Landbriefträger für den

Monat Juli
Bestellungen entgegen.

Der Bezugspreis beträgt H50 G, 

durch den Postboten frei ins Haus 

lO p mehr.

N)er erst nach dem 25 d. Alts, 

bestellt, muß eine Postgebühr von 25 p 

zahlen, was bei sofortiger Bestellung ver

mieden wird.

IWpitltAtlM 
___________ Deutsches Haus.___________  

! Äeitag, d. 18. IM, !
Sombend, d. 20. IM,

Der große nordische Film

„Hak ohm
! Drama mit einem Vorspiel in 6 Akten von
I L. Skands.

k Außerdem

ÜkMktAtckilhttWWch 
mhm vom KWchst.

I Dazu ein

erstkWgesVeiprosrMM.
I Für Vereine werden auf Wunsch Souder-
I vcrstellungell abgehalten. Anmeldungen nimmt
I die Redaktion der Neuteicher Zeitung und An- 
I zeiger entgegen.

MGWB
Drobeunmmeru kostenlos vom Verlaa. Berlin S 42

Glückwunsch Karten
— — — zu allen Gelegenheiten — — ,
empfiehlt in großer Auswahl "8LU.

Zmchttktn
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen 

für Hand- und pferdezng.

Die Geschäftsstelle. Maschinenfabrik» Proust.
Vertreter der Feuerwehrgeräteiabriken 6ustüv Lüstrin-N.

Lki-ksrüt L Lskmvi', Saarbrücken.
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Bewohner des platten Landes!
Die Zeitung, die für die Landbewohner unentwegt, gerade auch in diesen schwierigen 

Zeiten, kämpft, ist die täglich mit reichhaltigem Inhalt erscheinende

Danziger Allgemeine Zeitung.
Abonniert alle zum 1. Juli auf diefe Zeitung.

)ede Postanstalt und jeder Briefträger nehmen Bestellungen entgegen. Abonnementspreis mit achtseitiger 
illustrierter Wochenbeilage den ganzen Monat frei ins Haus nur2,30 6, vom Postamt abgeholt l,806.

Landw.

sktkhailickMW
Vom Ueberlandwerk Gr. Werder sind wir zur 

Ausführung

elektr. Licht-
und

Kraftanlagen
zugelassen.

Günstigste Preise und Kreditbedingungen, 
erstklassige Arbeit und Materialien.
— Kostenanschläge unverbindlich. —

Nähere Auskunft erteilen unsere Zweigstellen in

Neuteich, Tiegenhof un- 
Kalthof.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 25 Neuteich, den 24 Juni 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des KreisaussHusses.
Nr.
Beratungsstellen des Urelswohlfahrtsamtes.

Li?s«ithof im Rreishause an jedem Mittwoch
um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 11 Uhr für Rrüppel Und Lungenkranke;

Neirtetch im waisenhause Dienstag, den 7. Juli
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere u. Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel unö Lungenkranke;

Schöirabevs, den 1^. Juli im Lokale des Herrn Schmidt 
nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere u. Rinder, 
um 4 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

ttrrlttzss, evg. Schule, den 2 t. Juli
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um z Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Lieber,», in der Schule, den 28. Juli
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, d'e Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver 
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 17. Juni 1925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------ -----
Aufstellung der Urlisten für die Auswahl 

der Schöffen und Geschworenen.
Die Octsbehörden des Rreises ersuche ich, die Urliste derjenigen 

Personen in der Gemeinde, die zu dem Amte eines Schöffen und 
Geschworenen für das Jahr 1926 berufen werden können, gemäß 
8 31 ff des Gerichtsverfaffungsgesetzes vom 27. Januar 1877 
(R. G. Bl. Nr. 0 in der Fassung des Gesetzes vom 15. September 
1922 (G. Bl. S. ^13) nach dem untenstehenden Muster aufznstellen 
und nach vorschriftsmäßiger Auslegung unter Beifügung eingegange
ner Einsprüche öis ZttKir 1. «rn -<r- z«-
ftüisbiKe Äknrt-Aevtcht einzureichen. Für das Amtsgericht in 
Tiegenhof sind nur die Listen aus den Ortschaften mit den Anfangs
buchstaben N bis Z einzureichen.

Terminsüberschreitungen müssen unter allen Umständen vermieden 
werden.

Die Ortsbehörden mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß in die Urlisten nur Danziger Staatsangehörige und zwar Männer 
und Frauen aufzunebmen find, welche das 25. Lebensjahr voll
endet haben.

Nicht aufzunehmen sind:
1. Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher Ver

urteilung verloren haben,
2. Personen, gegen welche das Hauxtverfahren wegen eines Ver

brechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte oder Fähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Aemter zur Folge haben kann,

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver
fügung über ihr vermögen beschränkt sind,

4. Personen, welche zut Zeit der Aufstellung der Urliste däs 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

5. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den 
Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht ein volles Jahr haben,

6. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu 
dem Amte nicht geeignet sind,

7. die Mitglieder des Senats,
8. Staatsbeamte, welche zu jeder Zeit einstweilig in den Ruhe

stand versetzt werden können,
9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,

10. gerichtliche und polizeiliche vollstreckungsbeamte, 
l f. ReligioNsdiener,
^2. die Mitglieder des Oberverwaltung-gerichts sowie die ständigen 

Mitglieder des Bezirksausschusses.
Die Ortsbehörden haben die aufgestellten Urlisten eiire Woch« 

in ihrem Amtszimmer öffentlich auszulegen. Vorher ist auf 

ortsübliche Weise bekannt zu machen, wann und wo die Auslegung 
stattfindet, sowie daß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Urliste innerhalb dieser Auslegungsfrist bei den Ortsvorstehern 
schriftlich oder zur Verhandlung Einspruch erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Urliste von dem Orts- 
Vorsteher mit der amtlichen Bescheinigung über die erfolgte Aus
legung und über die hierüber vorher geschehene Bekanntmachung 
zu versehen, zu untersiegeln und sodann an das Amtsgericht ein
zureichen.

Auch Fehllisten müssen öffentlich ausgelegt und mit der Be
scheinigung dem Amtsgericht eingereicht werden.

rt*rrft*
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk)..........................  ,......
wohnenden Personen, welche für das Jahr 4926 zu dem Amte eines 
Schöffen oder Geschworenen berufen werden können:

Tiegenhof, den 12. Juni 1925.

Lf
d.

 Nr
. I

vor- und 
Zuname Beruf .Wohnort Lebensalter 

nach Jahren Bemerkungen

Der kom. Landrat.
Nr. 2. ------------------

polizeloerordnung über die Meldepflicht der 
Ausländer.

vom
4. Juli 1922
15. August 1923

Auf Grund der ZH 137 und 129 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung 
Seite 195) in Verbindung mit den KZ 6, 12 und 15 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlüng 
Seite 265) wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes angeordnetr

s 1-
„Jede über 14 Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats- 

angehörigkeit besitzt, hat sich innerhalb 24 Stunden nach ihrer Ein
reise in das Gebiet der Freien Stadt Danzig oder nach jeden» Woh
nungswechsel innerhalb der Freien Stadt Danzig unter Vorlage ihres 
Personalausweises bei der zuständigen Vrtspolizeibehörde (Polizei
revier) an- bezw. umzumelden.

Eine persönliche Meldung ist nicht erforderlich."
8 2.

Die Meldung ist in dem Paß oder Personalausweis von der 
Ortspolizeibehärde zu vermerken.

Die Polizeibehörde hat "den Namen und Geburtstag und Ort, 
die Staatsangehörigkeit, die Wohnung, den Beruf oder die Beschäfti
gung des Zureisenden, ferner den Zweck der Zureise, und die Zeit, 
seit der der Zureisende sich in dem Gebiete der Freien Stadt Danzig 
aafhält, festzustellen.

8 3.
Jede über 14 Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats

angehörigkeit besitzt, hat innerhalb des Gebietes der Freien Stadt 
Danzig ihren Paß oder Personalansweis jederzeit bei sich zu führen 
und auf Anfordern dem zuständigen Beamten vorzuzeigen.

8 4-
wer den HZ 1 oder 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt, oder 

die an ihn gerichteten Fragen Zum Zwecke der in Z 2 Abs. 2 vorge
schriebenen Feststellungen nicht oder nicht wahrheitsgemäß beantwor
tet, wird mjt Geldstrafe bis zu eo Mk., an deren Stelle im Falle 
der NtchtbeitteibbäiMt entsprechende Haft tritt, bestraft.

8 s.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer verkündung 

in Rraft.
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Gleichzeitig tritt die den gleichen Gegenstand regelnde Bekannt
machung des vormaligen Regierungspräsidenten vom 47. Februar (9(9 
(Intelligenzblatt Nr. 5-0 außer Kraft.

Danzig.z s. orn August 1925.

Der Senat, Abteilung des Innern
gez. Sahm. gez. Schummer

Indem ich vorstehende Verordnung nochmals zur allgemeinen 
Kenntnis bringe, mache ich die ländlichen Arbeitgeber gleichzeitig 
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß auch die politischen S-rissir- 
«rrbeiter als An-lAnder im Sinne obiger Verordnung gelten 
und daß auch diese Arbeiter als Ausländer bei den Ortsxolizeibe- 
HSrden gemeldet werden müßen. Die Herren Amtsvorsteher ersuche 
ich unter Hinweis auf Z 2 vorstehender Verordnung, die erfolgte 
Meldung in den Pässen und den Personalausweisen der betreffenden 
Arbeiter zu vermerken.

Die Landjäger, sowie die Schutzpolizeibeamten des Kreises sind 
angewiesen, auf die strikte Durchführung der Verordnung zu achten 
und künftig jeden Uebertretungsfall unnachstchtlich zur Anzeige zu 
bringen.

Tiegenhof, den (3. Juni 4925.
Der tom. Landrat.

Nr. H. — -
GemelndevoranschlSge für das Rechnungs

jahr !92S.
Unter Bezugnahme auf meine Umdruckverfügung vom 4. 5. d. 

Is. erinnere ich die noch säumigen Herren Vrtsvorsteher an Lin- 
reichung der Abschrift des Voranschlages nebst den weiteren Unter
lagen Hdestinrnrt iirnerchnlb 2 Wochen Hinsichtlich der 
Höhe der in den Voranschlag einzustellenden Gemeindeanteile an den 
staatlichen Steuern verweise ich auf meine Kreisblattverfügung vom 
2. d. Mts. in Nr. 22 unter Ziffer 5.

Tiegenhof, den s6. Juni (925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 3. ------------------

veurlaubung des ttreistierarztes.
Der KreistierarztRegierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms-Tiegen- 

hof ist für die Zeit vom j. Juli bis Zj. Juli d. Is. beurlaubt und 
wird in dieser Zeit durch den Tierarzt Dr. Herzberg in Tiegenhof 
vertreten.

Tiegenhof, den 22. Juni 1925.
Der tom. Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Kreislehrertag.

Die an der Tagung der Kreislehrerschaft am 27. d. Mts. teil
nehmenden Lehrkräfte sind soweit beurlaubt, daß sie rechtzeitig an 
der Tagung um Uhr teilnehmen können.

Tiegenhof, den 23. Juni 4925.
Veit Koeioschnloirt Weidemann.

Die diesjährige Iohanni-Schau der Schwente findet Montag, den 
29. Juni und Mittwoch, den Juli statt. Zur Vermeidung von 
Störungen und Mängeln bei der Schau verweise ich auf die zu
treffenden Bestimmungen der neuen Deich- und vorflutordung vom 
27. zo. 1897. Besonders mache ich auf das Behauen der Böschun
gen und wegräumen von Hindernissen, die den Reitweg sperren, auf
merksam. Stacheldrahtzaune am Reitwege sind verboten, Zuleitungs- 
gräben sind von den Nutznießern resp. Anliegern zu Überdrücken. Zu- 
widerhandlunoen unterliegen der Bestrafung laut Statut.

Die Gemeindevorsteher der an die Schwente grenzenden Ort
schaften bitte ich den Interessenten diese Bekanntmachung zur Kennt
nis zu bringen.

Der Verbandsvorsteher.
Otto Lieh.

Am Mittwoch, den (. Juli, 3 Uhr nachm., findet in der Gastwirt
schaft Toews zu Neuteich die diesjährige Generalversammlung des 
Schwenteoerbandes statt.

Tagesordnung:
l. Jahresschluß und Bericht
2. Festlegung des Etats für das Jahr ^925
z. Wahl der Rechnungsreoisoren
- Wahl des Verbandsvorstehers wegen Ablauf der Wahlperiode.
5. Beschlußfassung über etwaige Räumungsarbeiten
6. verschiedenes.

Die Herrn Gemeindevorsteher bitte ich die Bevollmächtigten zur 
Teilnahme an der Generalversammlung aufzufordern.

Bei Behinderung eines Bevollmächtigten hat der Stellvertreter 
einzutreten.

Der Verbandsvorsteher
Otto Lietz.

Verbesserung des Feuerschutzes.
Der Gemeinde Altmünsterberg ist zu den Kosten der Beschaffung 

von 2 neuen wafferküven von der Versicherungsgesellschaft ,,Die 
Danzig" Vers.-A. G. (vormals: westxreußische Feuer-Sozietät) eine 
Beihilfe von ^50 Gulden gewährt worden.

Bechlergaffe 7.Telephon ^55.

Karl Burandt 
AMMMNmMSst, 

Marienburg Wpr.

Ausführung 

elektr. Licht- u. Kraftanlagen 
zum Anschluß an dar lleder- 

lanimrk Gr. Werder
Lieferung sämtl.

Installationsmaterialien,Motoren 
Beleuchtungskörper, Heiz- und 
— — Kochapparate. — — 

Kostenanschläge werden unverbindlich 
ausgearbeitet.

Rotzhaarbese« 
Mrstenmreu 

hergeftellt von den

Kriegsblinden 
Mziz.LWW MrMWir M 
empfiehlt preiswert

Heinrich Penner.
Neuteich. 1

kaufen Sie preiswert bei

Heinrich Penner
Neuteich

Inserieren bringt Gewinn!

Obst-u. Gartenbaul
Alle Freunde des Obft- und Gartenbaues werden 

zweks Gründung eines Obft- und Gartenbauvereins 
Kreis Gr. Werder zu Dienstag, den 80. Juni, 
nachm. 4 Uhr, ins Deutsche Haus Tiegenhof 
freundl. eingeladen.

Bei reger Beteiligung soll über eine im Herbste statt- 
zufindende Ausstellung bechlossen werden.

dknUn.
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Kreislehrertag Gr. Werder.
Punkt 2 der Tagesordnung zur Sitzung am Tönn- 

abend, den 27. Juni, lv /2 Uhr vorn», ändert sich 
wie folgt.

2. Die Sammlung und die unterrichtliche Verwertung 
der Flurnamen durch den Lehrer.

(Senator Strunk.) Vrs-eaummera kokealoö -om Verlas. Derlia S42

kueliäruekerei l<.?eLli, ^Isuleick
Irrlr.r kvelr L lUelrert.

l Die Ver§rösserun§ und Kenovierun§ unseres Oruclcerei-
Kekäudes ist kerti^estellt und ernpkeülen wir die

^nlerli^un^ moäernel-Onksl-beilen

»via I^staloKe 

Kontobücher

Illustration«-

LII<

karbeu- unä

Xop»eriIruclLe 

Stereotypie

Ikn<Iit»in«k<iLiI><it<ii
sauber unü Aescbiuscbvoll.

Verlag der ^leuteicker ^eitun§ und ^.n^ei^er. Kreisklatt-Verlag 
kür den Kreis Or. Werder. Inserate üaben die §roLten Lrkol^e.

Druck und Verlag von R. Pech A W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 26 Neuteich, den 2. Juli 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Sommerferien.

Im Einvernehmen mit den Zerren Kreisschulräten sind die 
Sommerferien für die ländlichen Volksschulen des Kreises, wie folgt, 
festgesetzt worden:

Schulschluß: Mittwoch, den 22. Juli er. mittags 
Schulbeginn: Dienstag, den 48. August cr. morgens.

Tiegenhof, den 26. Juni 4925.
Der tom. Landrat.

Nr. 2. ------------------
Betrifft: Lohnsummensteuer von den Gehäl
tern der Lehrer, Postbeamten, Zollbeamten 

u. s. w.
Die behördlichen Arbeitgeber (Senat, Zollverwaltung, Postver

waltung usw.) sowie die westxr. Kleinbahndirektion haben die für 
ihre Beamten, Angestellten und Arbeiter zu entrichtende Lohnsummen
steuer bisher direkt an die hiesige Kreiskommunalkasse abgeführt. 
Da die Lohnsummensteuer vom 4. April d. Is. ab nicht mehr dem 
Kreise sondern den Gemeinden zUsteht, sind die genannten Dienst
stellen ersucht worden, die seitdem fällig werdenden Beträge den Ge
meinden auf deren Girokonto bei der Kreissparkasse zu überweisen. 
Die Zahlung wird vierteljährlich nachträglich bis zum 40. jeden ersten 
Ouartalmonats erfolgen. Soweit für die Monate April, Mai und 
Juni Zahlungen bereits an die Kreiskommunalkaffe erfolgt sind, wer
den die Beträge auf Gemeindekonto üderwiesen.

Tiegenhof, den 26. Juni 4925.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

Nr. 3. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

Seitens der Freistadtsteuerkasse sind für die nachstehenden Ge
meinden als Anteil an der im Januar/Jahresschluß 4925 verein
nahmten Betriebsecöffnungssteuer für das Steuerjahr 4924 folgende 
Beträge üderwiesen worden:
4. Fürstenau 72 G
2. Kalthof . 560 „
5. Neuteichsdorf 444 „
4. Platenhof 22,50 „
5. Stobbendorf 72 „
6. Stuba 27
7. Walldorf 63 „
6. Zeyer . ................................. . 72 „

Die Beträgesind den Konten der einzelnen Gemeinden gutgeschrieben. 
Tiegenhof, den 24. Juni 4925.

Der Vorsitzende -es Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. H. ------------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

Pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe beschäftigten 

Pferde werden für den Monat Juli die nachstehenden Termine 
festgesetzt:
I. Treseiihsf. Montag, den 6. Juli, morgens 9 Uhr, vor der 

Wohnung des stellvertretenden Kreistierarztes Herrn 
Tierarzt Herzberg.

2. Kiinorrs-ovf.Montag, den 43. Juli, mittags 4 Uhr, vor dem 
Bahnhof.

2 Neuteich. Freitag, den 24. Juli, mittags 42,45 Uhr, vordem 
Hotel Deutsches Haus.

Ich ersuche um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 24. Juni 4925.

Der tom. Landrat
Nr. 5. ------------------

Schulbrunnen.
Auf meine Verfügung vom 2. 6. d. Is. —Kreisblatt Nr. 25 — 

haben mir nur einige Schuloorstände die Angaben bezüglich der Ent

fernung des Schulbrunnens gemacht. Da die Berichterstattung an den 
Senat in kürzester Zeit erfolgen muß, ersuche ich die Schulvorstände 
nochmals und zwar spätestens bis zuur L. JuLi d. Is. um Be
richt. Falls bis dahin kein Bericht eingeht, nehme ich an, daß Brun
nen mit einer Entfernung von mehr als 25 m vom Schulgehöft bei 
den betreffenden Schulest nicht vorhanden sind.

Tiegenhof, den 24. Juni 4925.
Der tom Landrat.

Nr. 6. ------------------
Vorarbeiten für ein ttrüppelfürsorgegesetz.

Die säumigen Ortsbehörden des Kreises werden unter Bezug
nahme auf meine Kreisblattverfügung vom 27. Mai d. Is. (Kreis
blatt Nr. 22) an Linreichung der Nachweisung über die in ihrer 
Gemeinde vorhandenen Krüppel, oder Erstattung einer Fehlanzeige, 
nunmehr bestimmt bis zum 10. Juli Is. erinnert.

Tiegenhof, den 25. Juni 4925.
Der Dorsihende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 7. ------------------

Kontrolle der Schulkinder.
Die Magistrate und die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich 

bis Ende d. Mts. zu- oder abgezogene schulpflichtige Kinder den 
Herren Lehrern alsbald namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 24. Juni 4925.
Der tom. Landrat

Nr. 8. ------------------
Polizeiliche Uebertretung.

Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 5. Mai 492z — 
Tgb. Nr. 2447 L — ersuche ich die Ovtspolizeibetzsv-eu des 
Kreises um Linreichung der Nachweisungen über die im Vierteljahr 
April bis einschließlich Juni 4924 zur Bestrafung gekommener? poli
zeilichen Uebertretungen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Tiegenhof, den 25. Juni 4925.
Der tom Landrat.

Nr. 9. ------------------
Personalien.

In der Gemeinde Trappenfelde sind listenmäßig nachgerückt und 
von mir bestätigt worden:
4. Der Lehrer Willy Karsten als Schöffe,
2. „ Jnstmann Johann Mrutzkowski als stellvertretender Schöffe. 

Tiegenhof, den 25. Juni 4925.
Der tom- Landrat als Dorsihender des 

Kreisausschusses.
Nr. ^0. ------------------

klufenthaltsermittelung.
vom städtischen Jugendamt in Marienburg wird der Käsereige

hilfe Otto Becker, geboren am 40. Dezember 4894 in Schadwalde, 
der von seiner Ehefrau Elisabeth Becker seit mehreren Jahren ge
trennt lebt, gesucht. Allgaben über seinen verbleib sind beim Land
ratsami unter Angabe der Tgb. Nr. 2858 zu machen,

Tiegenhof, den 25. Juni 4925.
Der tom. Landrat

Nr. U- ------------------
Kufenthaltsermiitelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen und binnen 44 Tagen hierher mitzuteilen, ob ein Arbeiter 
Franz Reikowski dort wohnhaft ist, eventl. wohin sich derselbe von 
dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 24. Juni 4925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. ^2. ------------------

Bestätigung von Schiedsmännern und Zchieds- 
mann-Stelloerlretern

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 
44. v. Mts. sind als Schiedsmänner bezw. Schiedsmann-Stellver- 
treter auf die nächstfolgenden 5 Jahre bestätigt worden:
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1. Hofbesitzer Johann wedhorn in Dammfelde als stellv. Schieds- 
mann für den Bezirk 2,

2. Hofbesitzer Gustav Neufeld in Kl. Montau als Schiedsmann für 
den Bezirk 4,

z. Hofbesitzer Gustav LlaasseN in Wernersdorf als Schiedsmann für 
den Bezirk 5 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 4,

4. Hofbesitzer Adalbert Volkmann in Wernersdorf als stellv. 
Schiedsmann für den Bezirk 5,

5. Hofbesitzer Adolf Dyck in Alt-Münsterberg als Schiedsmann für 
den Bezirk 6 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 7,

6. Gemeindevorster Johann warkentin in Guojan als Schiedsmann 
für den Bezirk 7 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 6,

7. Hofbesitzer Johann Fieguth 11 in Kl. Lichtenau els Schiedsmann 
für den Bezirk 40,

8. Hofbesitzer Gustav Fieguth in Kl. Lichtenau als stellv. Schieds- 
rnanu für den Bezirk 10,

9. Kaufmann Paul König in Ließau als Schiedsmann für den 
Bezirk U,'

10. Tischler Paul Barnowski in Ließau als stellv. Schiedsmann für 
den Bezirk 11,

11. Gemeindevorsteher Ernst Böhnke in Gr. Lichtenau als Schieds- 
mann für den Bezirk 12 und stellv. Schiedsmann für den Be
zirk fZ,

12. Hofbesitzer Johannes Loewen in Heubuden als Schiedsmann für 
den Bezirk 14,

15. Hofbesitzer Johann Klaaffen in Heubuden als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 14,

14. Hofbesitzer Wilhelm Bernsau in warnau als Schiedsmann für 
den Bezirk 15,

15. Hofbesitzer Otto Harder in Warnau als stellv. Schiedsmann für 
den Bezirk 15,

16. Hofbesitzer Jacob Wiens in Brüske als Schiedsmann für den 
Bezirk 18,

17. Gutsbesitzer Jacob Pauls in Barendt als Schiedsmann für den 
Bezirk 20,

18. Gäctnereibesitzer Gustav Staeding in palschau als Schiedsmann 
für den Bezirk 21 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 20,

19. Hofbesitzer Adolf Harder in Palschau als stellv. Schiedsmann für 
den Bezirk 21,

20. Hofbesitzer Johann Schröder in Neuteicherhinterfeld als Schieds- 
mann für den Bezirk 23,

21. Hofbesitzer Georg Nickel in Schönsee als Schiedsmann für den 
Bezirk 24,

22. Hofbesitzer Hermann Werner in Schönsee als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 24,

23. Uhrmacher Waldemar weiche! in Schöneberg als Schiedsmann 
für den Bezirk 25,

24. Bäckermeister Eduard Mielenz in Schöneberg als stellv. Schieds
mann für den Bezirk 25,

25. Gastwirt Arthur Wiens in Barwalde als Schiedsmann für den 
Bezirk 26 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 28,

26- Hofbesitzer Abraham Lpp in Bärwalde als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 26,

27. Baugewerksmeister Johann priede in Neumünsterberg als stellv. 
Schiedsmann für den Bezirk 27,

28. Hofbesitzer Jacob Neufeldt in Neuteicherwalde als Schiedsmann 
für den Bezirk 28,

29. Hofbesitzer Gustav Wiens in Fürstenwerder als Schiedsmann 
für den Bezirk 29,

50. Eigentümer Jacob Grabowski in Fürstenwereer als stellv. 
Schiedsmann für den Bezirk 29,

51. Hofbesitzer Wilhelm Görtz in Brunau als Schiedsmann für den 
Bezirk 50 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 31,

32. Gastwirt Gustav Fischer in Holm als Schiedsmann für den 
Bezirk 33,

33. Hofbesitzer Heinrich Klaffki in Stobbendorf als Schiedsmann für 
den Bezirk 34 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 55,

54. Hofbesitzer Otto Schulz in Tiegenhagen als Schiedsmann für 
den Bezirk 36 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 37,

35. Hofbesitzer Peter Wiens in Tiegenhagen als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 36,

36. Landwirt Paul van Bergen in Grloff als Schiedsmann für den 
Bezirk 38 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 29,

37. Kaufmann Heinrich Schröder in Marienau als Schiedsmann für 
den Bezirk 41,

38. Arbeiter Hermann Gant in Marienau als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 41,

39. Rentier (fr. Hofbesitzer) Peter Schröder in Rückenau alsSchieds. 
mann für den Bezirk 42,

40. Hofbesitzer Wilhelm Friesen in Rückenau als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 42,

41» Bauunternehmer Franz Peters in Brodsack als Schiedsmann für 
den Bezirk 45,

42. Hofbesitzer Peter Jantzen in Brodsack als stellv. Schiedsmann für 
den Bezirk 43,

43. Gutsbesitzer Bruno Flier in Lindenau als Schiedsmann für den 
Bezirk 44,

44. Hofbesitzer Erich Hildebrand in Niedau als stellv. Schiedsmann 
für den Bezirk 44,

45. Hofbesitzer Hermann Wiens in Jrrgang als Schiedsmann für den 
Bezirk 45 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 46,

46. Gutsbesitzer Johanu Dyck in Gr. Lesewitz als Schiedsmann für 
den Bezirk 46 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 45, 

47. Hofbesitzer Franz Fast in Schadwalde als Schiedsmann für den 
Bezirk 47,

48. Besitzer Jacob Grübnau in Halbstadt als Schiedsmann für den 
Bezirk 48 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 47,

49. Hofbesitzer Herrmünn Thießen in Halbstadt als stellv. Schieds
mann für den Bezirk 48,

50. Hofbesitzer Emil Klein in Lupushorst als Schiedsmann für den 
Bezirk 50 und als stellv. Schiedsmann für den Bezirk 51,

51- Landwirt Fritz Lenz in Jungier als Schiedsmann für den Bezirk 
52 und stellv. Schiedsmann für den Bezirk 49,

52. Kaufmann Emil Rosenke in Kalihof als Schiedsmann für den 
Bezirk 55,

55. Brauereibesitzer Max Hinzpeter in Kalthof als stellv. Schieds
mann für den Bezirk 55.
Tiegenhof, den 29. Juni 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 
Kreises Gr. Werber

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Um die Leistungsfähigkeit der unterzeicbneten Kasse zu erhalten, 
ist von dem versicherungsamt des Kreises Großes Werder in Tiegen
hof lt. Verfügung vom 29. Mai 1925 Nr. 1412 v angeordnet wor
den, daß die Kasse mit Wirkung vom 5. Juni 1925 ab die Gewäh
rung von Arzneimitteln an Familienangehörige der versicherten ein- 
zustellen hat. Laufende Leistungen bleiben unberührt.

Demnach haben mit Wirkung vom genannten Tage ab die ver
sicherten die Kosten für Arzneimittel für Familienangehörige selbst 
zu tragen.

Neuteich, den 4. Juni 1925.
Der Vorstand der Landtrankenkasse für den Kreis 

Großes Werder.
preiskowski, Vorsitzender.

— Landaufenthalt. Die Landaufenthaltsdinder 
ausdemBerwaltungsbezirkPankow der Stadt Berlin sind 
am 24. Juni d. Js. im Kresie Gr. Werder eingetroffen. 
Die Beaufsichtigung derselben erfolgt durch die nach
stehend aufgesührten Vertrauenspersoncn:
1. durch Herrn Lehrer Tümmler in Küchwerder für die 

Ortschaften:
Altebabke, Beiershorst, Brunau, Fürstenwerder, Jan. 
kendors, Kalteherberge, Küchwerder, Neumünsterberg, 
Scharpau, Stegnerwerder, Bierzehnhuben.

2. durch Herrn Lehrer Oltersborff in Holm für die 
Ortschaften:
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Holm, Kleinmausdorser- 
weiden, Neudorf, Neustädterwald, Sluba, Zeyer, 
Groschkenkampe.

3. durch Herrn Lehrer Maltern in Rosenort für die 
Ortschaften:
Einlage, Fürstenau, Laakendorf, Marienau, Kl. 
Mausdorf, Neulanghorft, Orloff, Orlofferfelde, Peters- 
hagen, Platenhof, Reimerswalde, Retnland, Rosen
ort, Rückenau.

4 durch Herrn Lehrer Steffen in Lupushorst für die 
Ortschaften:
Brodsack, Horsterbusch, Jrrgang, Kalthof, Kaminke, 
Krebsselde, Groß- und Klein-Lesewitz, Lindenau, 
Lupushorst, Gr. Mausdorf, Schadwalde, Tragheim.

5. durch Herrn Lehrer Kautz in Mielenz für die Ort
schaften:
Mielenz, Trotz- und Klein-Montau, Altmünster berg, 
Sladifelde, Wernersdorl.

6. durch Herrn Lehrer Jedrzejewski in Gr. Lichtenau 
für die Ortschaften:
Barendt, Brüske Grotz-und Klein-Lichtenau, Mierau, 
Neuteich, Neuteichsdorf, Neukirch, Palschau, Prange- 
nau, Schönhorft, Tralau.

7. durch Herrn Hauptlehrer und Gemeindevorsteher Ahl- 
born für den Ort Pieckel.

Die Pflegeeltern werden gebeten, alle Wünsche und 
sonstigen Angelegenheiten bei den vorstehend genannten
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Bertrauenspersonen anzubringen. Die Herren Gemeinde
vorsteher bitten wir vorstehende Bekanntmachung in ge
eigneter Weise den Pflegeeltern bekanntgeben zu wollen. 

Berlin-Pankow, den 25. Juni 1925.
Stadt Berti«, 

Bezirksjuaendamt PanKow.

GMckwun sch Karten
— — — zu allen Gelegenheiten — .
empfiehlt in großer Auswahl "8OU.

Ftvtkspri^«
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen 

für Hand- und Pferdezug.

MWtieiWM». Proust.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustsv Lüstrin-N.

Lkrtisrät L Saarbrücken.

Rechnungsabschluß
der Landkrankenkasse für den ttreis Großes Werder in Neuteich 

für das Geschäftsjahr 1924.
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tigten Mitglieder
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Familienhilfe 
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Apotheken .

Sonstige Heilmittel Brillen, Bruch- 
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Wochen- und Familienwochenhilfe
Hausgeld

Sterbegeld
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RMaMsen 
Nrstenwartn 

hergestellt von den 

Kriegsblinden
HWenbiirghiiils 
empsiedlt preiswert 

Heinrich Penner. 
Neuteich.

Schmdel- 
dächer 
Neudeckung u 
Reparaturen 

werden unter Garantie und 
günst. Zahlungsbedingungen, 

ausgeführt.

^I. XIlWM,
Danzig

Hintersasse 31 II.

IMM
kaufen Sie preiswert bei 

Heinrich Penner 
Neuteich

WW
Der Vorstand der Landkrankenkasse für den Kreis 

Grotzes Werder.
Preiskowski, Vorsitzender.

sowie 

Sohnböcher 
für Unternehmer pp. empfiehlt 

R Pech.
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WetMRWl'tzGWbSWmeii i. 8. 
Ge«eralversWmlW

im „Deutsche« Haus" zu Neureich
Sonnabend, den 11. Juli 1925,nachm.2 Uhr.

Tagesordnu n g: 
Jahresbericht,

2. Kassenbericht,
3. Entlastung,
H. Satzungsänderung,
5. Festsetzung des Voranschlags und der Ent

schädigungen für die Vereinsbeamten für das 
Geschäftsjahr 1s925/26,

6. Ersatzwahl für den stellvertr. Vorsitzenden,
7. Entscheidung über Ersatzansprüche,
8. Verschiedenes. Aussprache und Wünsche.

Tiegenhof, den (. Juli (925.
Der Vorstand,

Regehr.

Konto düokoi'
empfiehlt

— WV" Der heutigen Gesamtauflage liegt ein Ver
zeichnis der Firma Gebr. Kluge Nachf., Marienburg 
sHohe Lauben) bei. Es betrifft Waren, welche in der 
Zeit vom 1. bis 14. Juli zum

Saison-Ausverkauf
kommen. Auf diese Beilage wird mit dem Bemerken 
hingewiesen, daß bei genannter Firma ein Riesen-Woren- 
lager zu finden ist, so daß alle Kauflustige ihren Bedarf 
befriedigen können.

Die Versrosseruns und Kenovieruns unseres Druckerei- /
Sekäudes ist kertissestellt und ernpkelilen wir die M'

^nfer1i§un§ modernerOrucknrbeilen

kuekäruekerei
Iirk.r lk. keelr A lkieliert.

I^ontolrücl»er

Illustration»-

saulrer uncl xesclunsclLvoll.

Farben- unil

I^opieräruclLe 

Stereotypie

Verlag der ^euteicüer 2eitun§ und ^meiser. Kreisklatt-Verlas 
kür den Kreis Or. V^erder. Inserate üaben die sröLten Lrkolse.

s'
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 27 Neuteich, den 9. Juli 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. I. ------------------
Gemeindevoranschlage für das Rechnungs

jahr 1925.
Die säumigen Herren Vrtsvorsteher werden unter Bezugnahme 

auf meine Umöruckoerfügung vom 4. 5. d. Js. sowie meine Kreis- 
blattverfügung vom 46. v. Mts. — Kreisblatt Nr. 24 — nochmals 
an Erreichung des Voranschlages nebst den weiteren Unterlagen 
nunmehr bestimmt bis zum 20. d. Mts. erinnert.

Tiegenhof, den 2. Juli 4925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Rreiswan derbücherei.
Die nachstehenden Gemeinden werden unter Bezugnahme auf 

meine Kreisblattverfügnng vom 25. April d. Js. in Nr. 46 noch
mals ersucht, die ihnen s. Zt. für das Winterhalbjahr 4924/25 über- 
wiesenen Bücher der Kreiswanderbücherei nunmehr

bestimmt bis zu in 20 Juli ö. Is 
znrückzuliefern:

Damerau, Eichwalde, Lakendorf, Mierau, palschau, Rückenau, 
Tralau und warnau.
Tiegenhof, den 2. Juli 4925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ------------------
Rreishundesteuer.

Die Herren Gemeindevorsteher in Altenan, Dammfelde, Dame* 
rau, Mielenz, Neulanghorst und Vogtei werden unter Bezugnahme 
auf meine Kreisblattverfügnng vom 27. April d. Js. — Kreisblatt 
Nr. 47 — nochmals um Erreichung der Hundesteuerue^zeichnisse 
für das 4. Halbjahr 4925 nunmehr bestimmt bis zürn 1S. 
Juli I» ersucht.

Ferner werden die Vrtsbehörden, welche mit der Einsendung 
der Hundesteuer für das genannte Halbjahr rückständig sind, an 
Abführung an die hiesige Kreiskommunalkasse ebenfalls bis zum 
obiAeu Termiu erinnert.

Tiegenhof, den 30. Juni 4925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. q. ------------------
Schweinepest

Unter dem Schweinebestande des Käsereipächters Beck in Linde- 
nau ist amtstierärzllich der Ausbruch der Schweineseuche und Schweine
pest seftgeftellt.

Tiegenhof, den 3. Juli 4925.
Der tom. Landrat.

Nr. Hs. ------------------

Zchwelneseuche.
Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Lonrad in Wall

dorf ist amistierärztlich Schweineseuche festgestellt.
Tiegenhof, den 4. Juli 1925.

Der tom Landrat.
Nr. 5. ------------------

Rusenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, festzu- 

stellcn und binnen 44 Tagen hierher mitzuteilen, ob ein Arbeiter 
Gustav Weiß, geb. 4. September 489s dort wohnhaft ist eventl. wo
hin sich derselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht 
erforderlich.

Tiegenhof, den 29. Juni 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. 6.
Jagdscheine.

Im Monat Juni haben Jahresjagdscheine erhalten:
Landwirt Robert Kiehl in Grenzdorf A, Zimmermann August Adler 
in Jungfer und Landwirt Rudolf Grindeman in Grenzdorf B.

Tiegenhof, den 4. Juli 4925.
Der tom Landrat.

Nr. 7. ------------------
Zchulreparaturen.

Während der Sommerferien der Schulen wird es Aufgabe der 
Schulvorstände sein, dafür zu sorgen, daß die zur Schule gehörigen 
Baulichkeiten in der Ferienzeit instand^gesetzt werden, soweit sich In
standsetzungen als notwendig ergeben. Hierbei ist besonders auf den 
Zustand der Fenster und Gefen zu achten.

Tiegenhof, den 4. Juli 4925.
Der tom. Landrat

Nr. 8. ------------------
Festnahme.

Am 49. 6. 25 wurde der 49 jährige Arbeiter Paul Grottke aus 
Trappenfelde von dem Saisonarbeiter Anton Szweda mit einem Re
volver angeschoffen. Szweda ist flüchtig. Ich ersuche die Polizeiorgane 
des Kreises, nach ihm zu fahnden und ihn im Lrmittelungsfall e 
festzunehmen.

Personalien:
Geboren am 4. 42. 4904.
Größe: 4,65.
Gestalt: gesetzt.
Haare: blond, glatt rasiert.
Kopfbedeckung: graue Schlappmütze.
Kleidung: graugestreifter Anzug, Schnürschuhe.

Tiegenhof, den 30. Juni 1925.
Der tom Landrat

Nr. 9. ------------------
Beschäftigung von Schwerkriegsbeschädigten

Meine Verfügung vom 8. Juni d. Js. — Kreisblatt Nr. 24 — 
ist von den nachstehenden Gemeinde- und Gutsvorstehern noch nicht 
erledigt worden:

Altebabke, Altenau, Altendorf, Altweichsel, Barenhof, Bärwalde, 
Barendt, Beiershorst, Biesterselde, Blnmstein, Brodsack, Brüske, 
Brunau, Damerau, Dammfelde, Eichwalde, Einlage, Fürstenau, 
Fürstenwerder, Gnojau, Grenzdorf A, Grenzdorf B, Krebsfelder- 
weiden, Halbstadt, Herrenhagen, Heubuden. Holm, Jrrgang, 
Jankeudorf, Jungfer, Kalteherberge, Kalthof, Kamiuke, Keitlau, 
Krebsfelde, Küchwerder, Kunzendorf, Ladekopp, Lakendorf, Lupus
horst, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, Leske, Gr. Lichtenau, Kl. 
Lichtenau, Ließau, Lindenau, Manenau, Mielenz, Mierau, Gr. 
Montau, Kl. Moutau, Kl. Mausdorf, Kl. Mausdorferweide, 
Montauerforst. Neudorf, Neukirch, Neulanghorst, Neumünster- 
berg, Neunhuben, Neustädterwald, Neuteicherhinterfeld, Neu- 
teicherwalde, Neuteichsdorf, Niedau, Grlofferfelde, palschau, 
Parschau, Petershagen, pieckel, platenhof, pietzkendorf, pletzen- 
dorf, pordenau, prangenau, Reimerswalde, Reinland, Rosenort, 
Rückenau, Schadwalde, Scharxau, Schönau, Schöneberg, Schön
horst, Schönsee, Simonsdorf, Stadtfelde, Stobbendorf, Stuba, 
Tannsee, Tiege, Tiegenhagen, Tiegenort, Tragheim, Tialau, 
Tramxenau, Trappenfelde, vierzehnhuben, Vogtei, Walldorf, 
warnau, Wernersdorf, wiedau, Zeyer, Ieyersvorderkampen.
Ich sehe dem Eingänge der Berichte der Herren Gemeinde- und 

Gutsvorsteher nunmehr bis zum 15. Juli ev. entgegen.
Tiegenhof, den 30. Juni 4925.

Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene.

Nr. ^0. ------------------
polizeiliche Uebertretungen.

Die nachstehend aufgeführten Ortspolizeibehörden ersuche ich 
unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 2. Juli d. Js. (Kreis
blatt Nr. 26) die Nachweisungen der im Vierteljahr April/Juni 
4925 zur Bestrafung gekommenen polizeilichen Uebertretungen nun
mehr in spütesteu» eiuev Woche einzureichen.
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Barendt, Broske, Bärwalde, Dammfelde, Fürstenau, Grenzdorf B, 
Jungfer, Altweichsel, Ließau, Gr. Lichtenau, Lindenau, Gr. Lese
witz, Rückenau, Tiegenort, Wernersdorf.
Tiegenhof, den 7. Juli 1925.

Der tom. Landrat
Nr. ------------------

Herstellung von Installationen.
Zur Herstellung von Hans- und Hofinstallationen im Anschluß 

an das Ueberlandwerk Gr. Werder ist folgende Firma weiter 
zugelaffen:
24. Peter Ott, Tiegenhof, Heinr.-Stobbe-Straße.

Tiegenhof, den 30. Juni 1925.
Ueberlandwerk Gr. Werder.

Nr. ^2. ------------------
Beurlaubung.

vom 10. bis Zf. Juli bin ich beurlaubt. Mein Vertreter ist 
Herr Kreisschulrat Bidder in Trutenau.

Tiegenhof, den 6. Juli 1925.
Weidemann.

Kreisschülrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
ZUM Vorstand der Fischereigenossenschaft für die Stubasche 

Laache sind auf weitere drei Jahre gewählt
1. Besitzer Adolf Eichhorn Vorsitzender.
2. Eigentümer Hermann Lhmke Stellvertreter.
3. Besitzer Erich Jochim Kassenführer.

Stuba, den 20. Juni 1925.
Der Gemeindevorstand.

Gründe mann.

Bekanntmachung.
Die Deichbeiträge für den Marienburger Deichverband im Rech

nungsjahre 1925 sind durch Deichamtsbeschluß vom 25. April 1925 
auf 10 des GrundsteuerreineNrages und halben
Gebäudesteuernutzungswertes festgesetzt worden.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die nachstehend 
verzeichneten Deichbeiträge gemäß Z 25 des Deichstatuts von den 
beitragspflichtigen Mitgliedern ihrer Gemeinden in drei Raten zu er
heben und die

1. Rats Iilit 40/0 <rnr o d 2s
11. «Bit Ao/o 22 d. Is.
111. Rats iRrit 20 RorDsiubsV Is

-yÜIrktlrch zur Gutschrift auf das Konto Nr. 104 des Marien
burger Deichverbaudes bei der Kreissparkasse in Tiegenhof unter 
Angabe des Gegenstandes der Zahlung abzuführen.

10 Guldenprozente sind gleich 10 Danziger Gulden von je 100 
Reichsmark Grundsteuerreinertrag bezw. Gedäudesteuernutzungswert.

Vereist
Grundsteuerreinertrag — 30 Taler — 90,— Reichsmark 
halber Gedäudesteuernutzungswert — 110,— „

Zus. 200,— Reichsmark

200 : 10 
Davon Deichbeitrag — -----—-----  — 20 Danziger Gulden.
Unbeitreibliche Deichbeiträge sind in besonderen Restnachweisungen 

sofsvt nach den Ablieferungsterminen dem Deichamte einzureichen. 
Die Katasterabschriften iArtikelzusammenstellungen) sind zwecks 

Berichtigung rrniKshsirb einzusenden.
Tiegenhof, den 1. Juli 1925.

Dsv F. Döhring.
VsitraGSVsrzsichurs.

ö Gemeinde
Jahres- 
beitraa ä Gemeinde

Jahres
beitrag

'S !p G _p
1 Kl. Montau 2497 21 51 pietzkendorf 354 25
2 Gr. Montau 1498 47 52 Wernersdorf 3000 29
3 Biesterfelde 1430 18 53 Schönau 1764 83
4 Gutsbez. Renkau 240 66 54 Mielenz 3008 62
5 Gnojau 3172 51 55 Altmünsterberg 2924 27
6 Kunzendorf 3952^05 56 Stadtfelde 1300 08
7 Ultweichsel 2l60!07 57 Dammfelde 1044 44
8 ticßau 3791 47 58 Heubuden 4315 22
9 Kl. Lichte,rau 4349 30 59 Kalthof 4621 93

10 Gr. Lichtenau 5549 35 60 Simonsdorf 2141 50
11 Damerau 2634 51 61 Altenau 966 85
12 Barendt 3699 71 62 Trapp enfelde 1209 03
13 palschau 2574 28 63 Warnau 3433 81
14 pordenau 1850 26 64 Tralau 1765 29
15 parschau 2078 99 65 teske 1678 52
16 Trampenau 1711 58 66 Brodsack 1673 52
17 Neuteich 10076 02 67 Eichwalde 2337 09
18 Neuteichsdorf 3525 45 68 Jrrgang 1195 47
19 Neuteicherhinterfeld 484 38 69 Tragheim 1868 09
20 Mierau 234328 70 Kaminke 987 52
21 Bröske 3323 17 71 Blumstein 1231 87
22 prangenau 202692 72 Herren ha gen 733 40
23 Neukirch 318050 73 Schadwalde 2159 70
24 Schönborst 2973! 11 74 Kl. Lesewitz 1563 13
25 Schöneberg 3382 90 75 Gr. Lesewitz 4344 03
26 Schönsee 3863-17 76 Tannsee 3873 —
27 Neunhuben 607 D9 77 Halbstadt 1022 47
28 tadekopp 4956 21 78 Lindenau 3265 73
29 Tiege 4143 26 79 Niedau 1704 54
30 Neumünsterberg 4044 61 80 Marienau 4890 58
31 vierzehnhuben 791-76 81 Rückenau 2042^92
32 Bärwalde 174704 82 Fürstenau 4757^25
33 Fürstenwerder 3966 55 83 Ul. Mausdorf 2009 49
34 Barenhof 1359.10 84 Gr. Mausdorf 3468^4
35 Jankendorf 71424 85 Lupushorst 179266
36 Brunau 2861M 86 Horsterbusch 66 54
37 Vogtei 314^18 87 wiedau 453!87
38 Altebabke 966'36 88 Krebsfelde 144307
39 Beiershorst 111599 89 Tiegenhof 1181076
40 Ncuteicherwalde 1093'40 90 Petershagen 2388 65
41 Küchwerder 1543 96 91 pletzendorf 534 08
42 Scharpau 452 21 92 Reinland 748 50
43 Rehwalde 678 79 93 Neustädterwald 111405
44 Kalteherberge 901 58 94 Walldorf 1156 21
45 Tiegenort 1009 59 95 Rosenort 2009 82
46 Tiegenhagen 3323 36 96 Lakendorf 1248 65
47 Rcimerswalde 1542 33 97 Jungfer 1869'44
48 Platenhot 1287 64 98 Keitlau 564 83
49 Orloff 2057171 99 Neulanghorst 127!09
50 Orlofferfelde 1523 >49 100 Kl. Mausdorferweide 570^42

Lohndrusch
übernehmen mit

3 kompl. Dampfdreschupparaten

MeslMß. MinWoeo.
AO 1. Juli d. Is. tritt eine 

Herabsetzung der Beförderungsge
bühren für Vieh in Kraft.

Auskunft erteilen die besetzten 
Stationen.

Die Vstvisbsdtrsktroir.

zu günstigen Bedingungen.

Rotzhilarbesell 
Mrstenwaren 

hergestellt von den 

Kriegsblinden 
Mzig-LWW 
HIOkkdmghM 
empfikhlt preiswert 

Heinrich Pemer. 
Neuteich.

Fernruf Sv u. 3S5. Frachtbriefe
empsithlt

N. k»sck.

kaufen Sie preiswert bei

Heinrich Pemer
Neuteich
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Bilanz
der Molkerei Heubuden, e. G. m. u. H. 

vom 1. Juni 1925.
I. klKNKZS

1. Dampfmolkerei-Grundstück mit Gebäuden 10000,00 G
2. Inventarium 5000,00 G
5. Aassenbestand am Jahresabschluß 3 t 6,09 G

Summa der Aktiva: 15316,09 G

N. pssstvs
1. Geschäftsguthaben der 10 Genossenschafts-- 

Mitglieder je 10 Gulden 100,00 G
2. Reservefonds 1000,00 G
3. Spezialreservefonds insbesondere zur Auf

wertung von Schuldverpflichtungen in 
deutscher Reichsmark . 13 900,00 G

H. Oortrag auf neue Rechnung 316,09 G
Summa der Passiva: 15 316,09 G

Genossenschaftsmitglieder sind im verflossenen Ge
schäftsjahr nicht ansgeschieden und nicht eingetreten, An
zahl der INitglieder: 10.

Heubuden, den 10. Juni 1925.

Molkerei Heubuöen, e. G nr u. H
gez. Ioh. Driedger. gez. G. Loewen.

8 Karl Burandt, 8
A ElkblroiiiftllliNMszeBSsl, 8

G Marienburg Wpr. »
d Telephon ^55. Bechlergasse 7. d

d Ausführung d

8 elektr. Licht- n. Kraftanlagen 8 
8 zum Anschlntz an dar Ueber- 8 
8 landwerk Gr. Werder 8
E Lieferung sämtl.

D Installationsmaterialien,Motoren D 
D Beleuchtungskörper, Heiz- und G 
D — — Kochapparate. — D 
d Aostenanschläge werden unverbindlich d 
d ausgearbeitet. d

FtUtrjpri^n
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen 

für Hand- und Pferdezug.

Maschinenfabrik» Pranst.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav tLxvslä, Lüstrin-N. 

Lkplisr-dl L Leümer, Saarbrücken.

Bintrgarn
W - Mmla - HMans

Herndarvetten 
n ch VeyerS Vtttyern d 

ist heut' die Losung für jede Frau!

Verlangen Sie ausführliche Prospekte und treffen Sie Ihre Auswahl. Wir empfehlen besonders:
Kreuzstich, 3 Bände, Ausschnitt-Stickerei / Strick- 
Arbeiten / Klöppeln, 2 Bd. / Weiszstickerei, 2 Bd. 
Sonnenspihen / Kunst-Stricken, 2Bd. / Kohlsaum u. 
Leinendurchbruch / Das Flickbuch /Käkel-Arbeiten, 
4Bd. / Kardanger-Stickerei / Schisschen-Arbeiten, 
2Bd. / Bunlstickerei,3Bd. / Buch d.Puppenkleidung

Preis je Gm. 1.50

Ausführliche» 
Verzeichn!» 
umsonst!

Überall zu haben oder

Über 
tv verschiedene 

Vän-e

unter Dachnahme vom

011« l-vipLis-V.

Sisal
Sisal

jeder Posten sofort lieferbar:

550 m i. ein. kg. - 6 2,45
350 „ „

Langhanf 600 „ „ 
„ extra660 „ „

Alle

WbiattkMlt»
2,30
5,22
5,92

Bestellte Posten bitte abzunehmen.

MDM H. »e!i!ksl, liegOsl.
Fernruf: So «. sss.

werden schnell und sauber ausgeführt 
von

L M r W. Mtti, HM.
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sz'zzc/ /-s/zz-z/zs/s SZ'S/^/sSSZFSZ' c/so/so/zsz' /7>ZZ7SZ7, so c/sss c/z'sss, soi^/o c//6 SS0/ZA6Z77SSLS 0Z7^ 

Lo^/s/Zz^o «^os/ö/zwZZA c/sz» ^/-oz'/sz? W>6z76s/A6/?6Z7^6 §sz'szz/z6 bzs/sz7, ^6Z />z7//^s/sz' 

^s/ss/s/ZooF.

«Aos/szz/oss /so/zmszzzzz'so/zo Zsz's/ozzA szzc/ czzzlZ67'/)zzzc//zo/z6 Ftos/ozzsoso/z/sAS, 

so^v/o ^sz'/z's/sz'/zssczo/z /sc/o^s//.

6/6Zo/?2Sz7/A A6S/s//6Z7 oos, c/sz'so/ so/z77sz'/zssz77 20 MSo/z6Z7, c/sss wz> 

/z/sz» SZZ7 ^z>/ 6ZZ7 sZszzc/z§ss /zzs/s//s/zozzs/>öz^o czzz/6Z'/zs//6zz ozzc/ /öz» /zsz'so'zz/zo/zo -/7os- 

^czzz/Z ozzc/ Lsz's/szzA s/s/s ASZ'ZZS 2SZ' ^Sz/öFSZ7A s/s/zozz.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 28 Neuteich, den 15. Juli 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Ferien des Ureisausfchusses.
Gemäß H 5 des Regulativs zur Ordnung des Geschäftsganges 

bei den Rreisausschüssen vom 28. 2. t884 hält der Rreisausschuß 
während der Zeit vom 24. 7. bis 9. d. Is. Ferien. Während 
der Ferien werden Termine zur mündlichen Verhandlung nur in 
schleunigen Sachen abgehalten. Auf den Lauf der gesetzlichen 
Fristen bleiben die Ferien ohne Einfluß.

Tiegenhof, den Juli 4925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 
Kreises Gr Werder.

Nr. 2. ------------------

Gemeinderechnungen für 1924.
Die Herren Gemeindevorsteher des Rreises werden unter Be

zugnahme auf meine Rreisblattverfügung vom 4. Mai d. Is» 
— Rreisblatt Nr. ^8 — an pünktliche Einsendung einer Abschrift 
des Feststellungsbeschlusses der Gemeinderechnung für 4924 bis zum 
1. September -. As. erinnert.

Tiegenhof, den fl. Juli 4925.

Der tom. Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses.

Nr. Z. ------------------

Feuerlöschwesen.
Den Gemeinden des Rreises bringe ich die im Rreisblatt Nr. 

47 für ^925 veröffentlichte Uebersicht über die Verpflichtung zur 
Hilfeleistung bei auswärtigem Feuer in Erinnerung. Soweit die Ge
meinden hiernach verpflichtet sind, beim Ausbruch eines Feuers in 
der Nachbargemeinde Hilfe zu leisten, ersuche ich, noch mehr als bis
her darauf zu halten, daß mit der größten Eile die Feuerlöschgeräte 
und die notwendigen Hilfsmannschaften sich zur Brandstelle begeben. 
Die Gemeinden müssen unbedingt ihre Pflicht zur Hilfeleistung er
füllen. Sie haben sich deshalb auch, sofern ein Feuer bemerkt wird, 
in gehöriger Weise darüber zu unterrichten, ob sie zur Hilfeleistung 
in Frage kommen. Diejenige Gemeinde, in welcher das Feuer aus- 
bricht, muß ebenfalls dafür sorgen, daß die zur Hilfeleistung ver
pflichteten Gemeinden auf dem kürzesten Wege benachrichtigt werden.

Notwendig ist natürlich auch, daß die Feuerlöschgeräte in Ord
nung sind. Es wird deskalb überall zu prüfen sein, ob auf jedem Ge
höft auch die nach der Polizeiverordnung über das Feuerlöschwesen 
vorgeschriebenen Feuerhaken vorhanden sind. Ich mache des Ferne
ren darauf aufmerksam, daß jeder Hausbesitzer verpflichtet ist, eine 
Leiter, einen Feuerhaken und einen Feuereimer bereitzuhalten und 
nötigenfalls auf die Brandstelle zu bringen.

Tiegenhof, den 5. Juli ^925.

Der tom Landrat.
Nr. H. -----------------

Hutttungskarten.
Die Buchdruckerei Zeruhn-Tiegenhof hat auf Veranlassung des 

Gemeindevorsteherverbandes für die Bescheinigung aufgerechneter 
Inoalidenquittungskarten die früher in Benutzung gewesenen kleinen 
Sammelbücher hergestellt und gibt diese zum preise von 50 p pro 
Stück ab. Den Oüittungskartenausgabestellen stelle ich anheim, sich- 
die Sammelbücher zu beschaffen und bei der Aufrechnung der In- 
validenquittungskarten zu verwenden.

Die Anschaffungskosten hätten die Rarteninhaber zu begleichen.
Tiegenhof, den 40. Juli 4925.

Der Vorsitzende des Versicherungsamtes.

Nr. 5.
klufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 
Landjäger werden ersucht, festzustellen und innerbalb ^4 Tagen hier
her mitzuteilen, ob dort ein Arbeiter Paul Hatza aufhaltsam ist, 
eventl. wohin derselbe verzogen ist. Hatza hat bis vor kurzem in 
Altmünsterberg gewohnt und ist von dort unbekannt verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 8. Juli 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 6. ------------------

Sammlung von vohrproben.
Das Mineralogisch-Geologische Institut der Technischen Hochschule 

Danzig-Langsuhr hat sich bereit erklärt, eine Sammlung von Bohr
proben anzulegen. Ich ersuche daher, dieses Institut von wichtigeren 
Bodenaufschlüffen, Funden an Gesteinen usw. bei Tief- und Wasser
bauten zu benachrichtigen. Die Ergebnisse ausgeführter Bohrungen 
sind unter Beifügung der Lrdproben dem genannten Institut zu- 
zuschicken.

Tiegenhof, den 8. Juli ^925.

Der tom. Landrat.
Nr. 7. ------------------

Schulschlietzung.
wegen Erkrankung von Schülern an Masern habe ich die so

fortige Schließung der Schule in pieckel angeordnet.

Tiegenhof, den ll- Juli 1925.

Der tom. Landrat
Nr. 8. ------------------

Schöffe in ttalthof.
An Stelle des ausgeschiedenen Arbeiters Wilhelm Sewe ist der 

Dachoecker Franz Schacht als Schöffe der Gemeinde Ralthof be
stätigt woröen.

Tiegenhof, den 8. Juli 1925.

Der tom Landrat als Vorsitzender des 
Kreisausschusses des Kreises Gr Werder.

Nr. 9. ------------------

Herstellung von Installationen.
Zur Herstellung von Haus- und Hofinstallationen im Anschluß 

an das Ueberlandwerk Gr. Werder ist weiterhin folgende Firma 
zugelassen:
25. Willi Nießen in Neuhof (Rreis Elbingj.

Tiegenhof, den 9. Juli t925.

Ueberlandwerk Gr. Werder.

— Fahrraddiebstähle sind leider noch immer an 
der Tagesordnung und es ist mitunter sehr schwer, den Tätern 
auf die Spur zu kommen, weil die Bestohlenen es bedauerlicher
weise unterlassen, Anzeige zu erstatten. So ist z. B. im 
August ^92^ in der Gegend von Ladekopp ein Fahrrad 
Alarke ..Teutonia" für 20 G gehandelt worden, oas an
scheinend aus einem Diebstahl herrührt. Wem um die 
fraglicbe Zeit ein „Teutonia" -Rad abhanden gekommen 
ist, mag sich zum Aktenzeichen I H56/25 an die Amtsan- 
waltschast in Danzig wenden.
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Nr so. Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkaffe sind als Steueranteile der Ge

meinden
sl an der Gewerbesteuer für die Monate April/Mai 1925,
b) an der Linkommensteneroorauszahlung für die Monate Novem- 

ber/Dezember sy2Z,
c) an der Lohnsteuer für die Monare April/Mai ^925,
6) an der Einkommensteuer für die Monate April/Mai 1925, 

die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge über
wiesen worden. Die Beträge sind aus der in den Spalten 8 und 9 
ersichtlichen Höhe auf Areissteuern verrechnet oder auf Gemeinde- 
konto überwiesen.

> 
kf

d.
 N

r. 
,

Gemeinde

Ge
werbe
steuer 
April/ 
Mai

G

Ein
kommen 
steucr-
zahlung 
Nov., 
Dez 
1923

G

Lohn, 
steuer 
April/ 
Mai

G

Ein- 
kom- 
men- 
steuer 
April/
Mai

G

Ueber- 
wiese- 

ner 
Be- 
trag

G

Auf 
Rreis- 
stcuer.

ver
rechnet

G

Auf 
Ge- 

mein- 
dekont- 
über
wiesen

G
1 2 3 4 5 6 7 8 __ 9

1 Altebabke 66 88 111 98 178 86 178 86
2 Altenau 16 72 21 70 38 42 38 42
3 Altendorf 27 25 08 203 42 255 50 255,50
4 Altmünsterberg 18 225 72 359 18 602 90 60290
5 Altweichsel 11 40 275 88 22 80 310 08 31008
6 Barenhof 185 40 142 12 173 14 500 66 32356 177 10
7 Bärwalde 27 8 38 100 32 327 74 463 44 440'51 22 93
8 Bar end t 9 284 24 249 02 542 26 54226
9 Beiershorst 58 52 123 79 182 31 18231

10 Biesterfelde 72 133 76 316 80 522 56 489 74 32 82
11 Blumstein 83 60 254 11 337 71 337,71
12 Bröske 108 5 74 100 32 572 83 786 89 786 89
13 Brodsack 27 142 12 521 81 690 93 453 19 237 74
14 Brunau 207 292 60 454 99 954 59 954 59
15 Damerau 9 142 12 87 50 238 62 238 62
16 Dammfelde 27 50 16 293 84 371 371
17 Eichwalde 162 2 55 142 12 535 93 842 60 808 35 34 25
18 Einlage 27 309 32 325 68 662 662
19 Fürstenau 117 7 50 426 36 474 22 1025 08 1025 08
20 Fürstenwerder 232 20 3 50 493 24 499 10 1228 04 1088 62 139 42
21 Gnojau 54 593 56 318 14 965 70 965 70
22 Grenzdorf A 297 133 76 141 55 572 31 260 71 311 60
23 Grenzdorf B 135 9 15 183 92 560 84 888 9l 773 87 115 04
24 Halbstadt 58 50 150 48 185 86 394 84 378 36 16 48
25 Herrenhagen 8 36 160 37 168 73 168 73
26 Heubuden 2 14 151 27 739 56 892 97 889 98 2 99
27 Holm 216 91 96 483 26 791 22 526 46 264 76
28 Irrgang 50 16 293 57 343 73 318 01 25 72
29 Jankendorf 47 52 75 24 35 52 158 28 158 28
30 Jungfer 147 42 556 39 460 61 U64 42 1015 67 148 75
31 Aalteherberge 41 80 205! 18 246 98 246 98
32 Aaminke 27 83 60 153 60 264 20 264 20
33 Aalthof 1449 8 80 1872 64 1773 36 51VZ 80 295- 07 2149 73
34 Reitlau 36 81 42 40 75 158 17 158 17
35 Arebsfelde 143 37 209 275 76 628 13 628 13
36 Aüchwerder 7 38 83 60 79 30 170 28 170 28
37 kunzendorf 288 668 80 1034 89 1991 69 147Z 40 518 29
38 Ladekopp 405 69 83 351 12 812 15 1658 10 16)8 10
39 Lakendorf 27 12 06 294 66 353.57 687 29 665 89 21 40
40 Gr Lesewitz 225 376 20 348 88 950 08 950 08
41 Rl. tesewitz 41 80 9835 140 1b 140 15
42 Leske 27 58 52 220 39 305 91 305 91
43 Gr. Lichtenau" 922 23 2 64 585 20 887,70 2397 77 1489 43 908 34
44 Al. Lichtenau 238 50 22 17 234 08 565 44 1060 19 1060 19
45 Lindenau 187 56 142 12 1006 08 1335 76 967 92 367 84
46 Ließau 531 48 84 1045 923 62 25-18 46 20)2 99 515 47
47 Lupushorst 225 103 48 366 82 695 30 695 30
48 Marienau 162 526 68 1LY3 50 2282 18 1647 12 635 06
49 Gr. Mausdorf 432 284 24 547 73 1263 97 917 62 346 35
50 Al. Mausdorf 135 8 05 83 60 166 32 392 97 392 97
51 A.Mausöorferwde 8 36 24 86 3322 33 22
52 Mielenz 108 275 88 100 80 484 68 484 68
53 Mierau 13 50 142 12 439 06 594'68 594 68
54 Gr. Montau 54 225 72 689 52 96924 699 84 269 40
55 AI. Montan 90 183 92 456 75 730 67 730 67
56 Neudorf 8 36 97 06 105!42 105 42
57 Neulanghorst 125 40 5 28 130B8 130 68
58 Neunyuben 27 8 36 84 96 12032 120 32
59 Neumünsterberg 652 20 351 12 681 64 168-96 1518 21 166 75
60 Neustädterwald 27 2 69 150 48 278 93 45910 459 10
61 Neuteichsdorf 90 183 92 575 83 849 75 849 75
62 Neuteicherhinterf. 63 116 32 179 32 179 32
63 Neuteicherwalde 108 2 72 167 20 339 27 61719 324 74 292 45

64 Neukirch 108 130
170

07
39 145 20 553 66 553 66

65 Niedau 54 108 68 226 94 389 62 389 62

Kopf wie vor.
66 Orloff 27i 117,04 523 10 667,14 667 14
67 OrloHerfelde ! 58 52 31 34 89^86 89>86
68 palschau 36! 81 23

l!
16939 344 09 631 71 631 71

69 parschau 72 5852 522 82 653 34 653 34
70 Petershagen 72' 95 36784 521 06 961 85 785 97 175 88
71 pieckel 99! 84436 194 52 11)7'88 668 40 469 48
72 pietzkendorf 108' 3 89 41'80 123 36 27705 146 44 130 61
73 platenhof 621- 2 90 81092 557 76 1992 58 1992 58
74 pletzendorf 8,36 109 49 11785 75 35 42 50
75 Pordenau 63 117,04 33 31 21335 213 35
76 prangenau 481 71 481!71 481 71
77 Rehwalde 25,08 124 37 149,45 149 45
78 Reimerswalde 75,24 52 13 127,37 127 37
79 Reinland 54 6688 102 48 223>36 223 36
80 Rosenort 18 2 73 83,60 79 01 183'34 183 34
81 Rückenau 27, 11398 1792 32 19)) 30 55042 1)82 88
82 Schadwalde 1261 259 16 455 62 84078 840,78
83 Scharpau 54 33!44 75 94 163'38 148,90 14 48
84 Stadtfelde ! 40 23 293 35 333 58 333 58
85 Schöneberg 51484 96976 1148 95 26))'55 1908 89 724 66
86 Schönhorft 24 75 17556 476 66 676^97 676 97
87 Schönsee 135! 4 40 20064 283 73 623'77 623 77
88 Sckönau 54 150,48 435 17 6396b 639 65
89 Simonsdorf 414 1)79 40 236 50 2029! 90 1408 99 620 91
SO Stobbendorf 270l 209 158 54 63754 369 44 268 10
91 Stuba 116 82 133 76 407 76 658,34 448 93 209 41
92 Tannsee 108 334 40 1057 44 1499 84 1227 03 272 81
93 Tiege 135 148 81 192 28 643 06 1119^,15 1107 79 11 36
94 Tiegenhagen 359 48 234 14 59362 593 62
95 Tiegenort 819 54 384 56 324 29 1528 39 607 66 920 73
96 Tragheim 360 83 60 414 10 857 70 857 70
97 Tralau 54 225 72 45 17 324 89 324 89
98 Trampenau 54 117 04 415 44 586 48 540 56 45 92
99 Trapp enfelde 108 75 24 425 76 609 450 58 158 42

100 Vogtei 16 72 16 22 32 94 32 94
101 Walldorf 83 60 130 37 213 97 213 97
102 warnau 126 175 56 710 69 1012 25 941 28 70 97
103 Wernersdorf 45 585 20 614 74 1244 94 1244 94
104 Wiedau 8 36 56 98 65 34 41 75 23 59
165 Zeyer 144 392 92 76 51 613 43 613 43
106 Zeyersvorderkam. 63 190 44 355 58 669 02 609 02
107 vierzehnhuben 25 08 42 67 67 75 67 75
108 Hakendorf 250 80 52 85
109 Horsterbusch 158 84 110 30 .881 )8 881 38
110 Wolfsdorf 27 225 72 55 87
111 Adl. Renkau 8 36 8 36 8 36
112 Montauerforst 33 44 15 26 48 70 48 70

Tiegenhof, den n- Juli 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Oeffentliche Aufforderung
zur Abgabe der Einkommens und Körperfchafts- 
steuererklärung für 1024 sowie der Dermögens- 

«nd Gewerbefteuererklärung für 1925.
I. Auf Grund der Senatsverordnung über die Abgabe der 

Einkommen- und Körperschaftssteuererklärungen für das 
Kalenderwirtschaftsjahr vom 2. Juli ^25, sowie auf 
Grund des § 22 des Vermögenssteuergesetzes vom 30. März 
^925 und des § s8 des Gewerbesteuergesetzes vom 8. Mai 
^2Z wird angeordnet, daß die in der Ueberschrift näher 
bezeichneten Steuererklärungen bis zum 1. August 1925 
dem zuständigen Steueramt einzureichen sind.

II. Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
1. Sämtliche Personen, die eine besondere Auf

forderung dazu durch das Steueramt erhalten. 
Diesen Personen werden die Vordrucke d. Steuerer- 
klärungsformulare übersandt.

Die Zusendung der Formulare gilt als besondere 
Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung.

2. Die Personen und Körperschaften, bei denen nach
stehende Voraussetzungen erfüllt sind:

Zur Eiukommeufteuer:
f. Sämtliche natürlichen Personen, die im Jahre 

i92H im Inlands entweder einen Wohnsitz ge



-ge
habt oder sich des Erwerbes wegen oder länger 
als 6 Monate aufgehalten haben, sofern ihr 
Gesamteinkommen im Aalenöer- oder Wirt
schaftsjahr l92H den Betrag von (0000 G 
oder ihr nicht dem Steuerabzug unterliegendes 
Einkommen im Aalender- oder Wirtschafts
jahr 192^ den Betrag von s2OG überstiegen hat.

2. Sämtliche natürlichen Personen ohne Rücksicht 
auf Wohnsitz, Aufenthalt oder Staatsangehörig- 
keil, welche im Jahre s92H Einkommen aus 
inländischem Grundbesitz, inländischem Gewerbe
betrieb oder aus einer im Inlands ausgeübten 
Erweibstätigkeit gehabt haben.

L. Zur Körperfchastsstener:
1> Sämtliche Lrwerbsgesellschaften.
2. Juristische Personen des bürgerlichen Rechts, 

Anstalten und andere Zweckvermögen, die keine 
Lrwerbsgesellschaften sind, deren Einkommen 
im Aalender- oder Wirtschaftsjahr 192H den 
Betrag von WOO G überstiegen hat.

Zu s und 2: soweit sich im Jahre 192^ der Sitz 
der Aörperschaft oder eine Betriebsftätte im In
lands befunden hat.

e. Zur Vermögenssteuer:
s. Sämtliche natürlichen Personen, die am 3s. 

Dezember 192-1 im Inland« entweder einen 
Wohnsitz gehabt oder sich des Erwerbes wegen 
oder seit dem 30. Juni 192-1 aufgehalten haben.

2. Sämtliche natürlichen Personen, welche am 3 s. 
Dezember 192-1 inländisches Grund- oder Be
triebsvermögen besessen haben.

3. Sämtliche juristischen Personen des öffentlichen 
und bürgerlichen Rechts, nicht rechtsfähige per- 
sonen-Vereinigungen, Anstalten, Stiftungen und 
anders Aweckvermögen, die am 3 s. Dezember 
s92H ihren Sitz oder eine Betriebsstätte im In« 
land gehabt haben.

Zu s und 2: soweit das steuerpflichtige Vermögen 
am 3 s. Dezember 192-1 oder am Schlüsse des im 
Jahre s92H endenden Wirtschaftsjahres mehr als 
sOOOO G betragen hat.

O. Zur Gewerbesteuer:
Jede Person und personcnvereinigung, die in der 
Freien Stadt Danzig am s. Januar 1925 ein 
stehendes Gewerbe betrieben hat, gleichgültig, ob 
sich hier der Hauptsttz oder nur eine Zweignieder
lassung, eine Fabrikationsstätte, eine Ein- und Ver

kaufsstelle ein Aontor oder eine der Ausübung 
des Gewerbes dienende Einrichtung befindet.
Soweit diesen Steuerpflichtige« bis zum 
1S Juli d Js. durch das zuständige Steuer
amt Vordrucke zur Abgabe der Steuerer
klärungen nicht zugesandt find, find sie 
verpflichtet, sich rechtzeitig die erforder
lichen Vordrucke vom zuständige« Steuer
amt eiuzufordern

III, Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post 
ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des zur Abgabe 
Verpflichteten und erfolgt deshalb zweckmäßig mittels 
Einschreibebriefes. Mündliche Erklärungen werden von 
den Steuerämtern an allen Wochentagen mit Ausnahme 
des Montages, in der Zeit von sO bis s Uhr vormittags, 
entgegengenommen. Abgabepflichtige, welche im Areise 
Gr. Werder oder im östlich der Stromweichsel gelegenen 
Teil des Areises Danziger Niederung wohnen, können die 
Steuererklärungen auch in der Steuerhilfsstelle Tiegenhof 
werktags zwischen 10 und f Uhr vormittags zu Proto
koll abgeben.

IV. Die Abgabe der Steuererklärung kann durch Geldstrafen 
gemäß § 169 Steuergrundgesetzes erzwungen werden.

Unabhängig davon kann das Steueramt bei unzureichen
den Angaben die Besteuerungsgrundlagen im Wege der 
Schätzung ermitteln.

Bei Versäumung der in I für Abgabe der Steuerer
klärungen gesetzten Frist kann ein Zuschlag bis zu W v. 
H. der endgültig festgesetzten Steuerschuld auferlegt werden. 

V. wer zum eigenen Vorteil oder Vorteil eines anderen 
nicht gerechtfertigte Vorteile erschleicht oder vorsätzlich be
wirkt, daß die zu entrichtenden Steuern verkürzt werden, 
wird wegen Steuerhinterziehung mit einer Geldstrafe in 
Höhe des Mehrfachen der hinterzogenen Steuer bestraft. 
Neben der Geldstrafe kann aufGefängnis erkannt werden. 
Wer fahrlässig als Steuerpflichtiger oder als Vertreter 
oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuer
pflichtigen bewirkt, daß Steuern verkürzt oder Steuervor
teile zu Unrecht gewährt oder belassen werden, wird wegen 
Steuergefährdung gleichfalls mit einer Geldstrafe bestraft. 

VI. Auf den zwecks Unterrichtung der Steuerpflichtigen über 
die bei der Einkommen- und Aörperschaftssteuerveran- 
lagung voraussichtlich maßgebenden gesetzlichen Vorschrif
ten im Staatsanzeiger veröffentlichten Abdruck wird beson
ders hingewiesen.

Danzig den 2. Juli 1925.
Der Leiter des Landessteneramtes.

Lade man n.

Lohn-rusch 3W 
kaufen Kie nr-lsrnert ket

übernehmen mit

3 kompl. Dampf-reschapparaten

Kaufen Sie preiswert bet

Heinrich Penner 
Neuteich

zu günstigen Bedingungen.

Fernruf SO n. 3S5.

Montag, den 13 Jult 
zwischen Tragheim und 
Kalthof

Autoreifen 
gefunden. Gegen Belohnung 
und Erstattung der Unkosten 
abzuholen von 
dRniarneg, Gr Lefewitz.

RoßhMbefen 
Bürstenwaren 

hergestellt von den 

Kriegsblinden 
Mzig-LAMr 
MeMWis 
empfiehlt preiswert

Heinrich Penner.
Neuteich.

SackklbMs
empfiehlt R. Pech.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 29 Neuteich, den 23. Juli 1925
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. 1. ------------------

pserdeuntersuchung.
Für die auf Grund der Polizeiverordnung vom 25. 10. 1912 

(Amtsblatt S. 57h) auszuführende Untersuchung der im Wanderge
werbe benutzten Pferde sind für den Monat August d. Is. folgende 
Termine festgesetzt:

al TieKeirtzof: Montag, den 5. August, vorm. 9 Uhr vor der 
Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.

b) SiiKoirsdovf: Montag, den lo. August, t Uhr nachm., am 
Bahnhof.

c) Nerrteich: Freitag, den 28. August, nachm. 42" Uhr vor 
dem Hotel Deutsches Haus.

Die Vrtsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntmachung. 
Tiegenhof, den 21. Juli 1925.

Der tom Landrat.
Nr. ^2. ------------------

Tarif
für die Fähren 

über die Llbinger Weichsel
bei Schönbaum
„ Iunkertroyl
„ Groschkenkampe

Neues Licht
„ volles Licht
„ Grenzdorf A 

über die Rönigsberger Weichsel 
bei Groschkenkampe
„ Riemkate
. Stutchof' 

über die Linau
bei pietzkendorf ^a. d. Schöneberger vorflut) 

zwischen Neuteicherwalde und pietzkendorf (Milchbude)
„ Neuteickerwalde „ Orlofferfelde 

über die Tiege
zwischen Tiegenhagen und Petershagen
und bei Holm 

über die Iunafer'sche Lake
bei Neulanghorst
„ AI. Mausdorferweide 

über die Stuba'sche Lake 
bei Lakendorf.

Es werden entrichtet für das jedesmalige 
Uebersetzen:

Für die 
Zeit 0. 
1. 4-- 30. 9.

Für die Zeit v.
1- 10.— 30. 3.

1-
2.

3.

4-

5.

6.

von Personen einschl. ihrer Traglast
Für Tiere einschl. der Vergütung für die Be
gleitpersonen:

für t Pferd, 1 Hsel oder 1 Stck Rindvieh, 
t Füllen, 1 Ralb, 1 Schaf, 1 Schwein, 

„ 1 Ziege oder; für 1 anderes Stck. Vieh 
Für 1 Fuhrwerk einschl. des Führers: 
s) für 1 einspänniges Fuhrwerk
b) 1 zweispänniges „
c) 1 unbeladenes Lastfuhrwerk
ä) 1 beladenes „
e) 1 mit mehr als 2 Zugtieren bespanntes

Lastfuhrwerk
i) 1 Handwagen, Handschlitten oderHand-

karren einschl. der Person.
Für leichte landwirtschaftliche Maschinen und 
Petroleumwagen einschl. Zugtiere und Personen 
Für schwere Möbelwagen, landwirtschaftliche 
Maschinen und Dampfkessel einschl. der Zug
tiere und Personen (in der Nachtzeit findet 
ein Uebersetzen nicht statt.)
Für Personenkraftwagen, einschl. der Abgabe 
für den Führer, jedoch neben der Abgabe für 
die übrigen Insassen nach den Sätzen zu 1):

p
5

10

20
30
30
40

75

10

100

250

p
5

10

25
35
35
50

100

10

125

300

Kopf wie vor

s) bis zu 2 Sitzen
b) mit mehr als 2 Sitzen

7. Für Lastkraftwagen, einschl. der Abgabe für 
den Führer:
ü) bis zu 3,0 To. Tragfähigkeit 

unbeladen 
beladen

b) mit mehr als 3,0 To. Tragfähigkeit 
unbeladen 
beladen

werden Lastkraftwagen zu Personentrans- 
porten benutzt, so ist neben der Abgabe für 
den unbeladenen wagen nach den Sätzen zu
7a und die Abgabe für die personell nach
den Sätzen zu 0 Zu entrichten.

8. 2) Für 4 Fahrrad einschl. der Person
b) „ 1 Motorrad einschl. der Person

Für Hilfeleistung des Fährbesitzers bei 
Überschreitung der passierbaren Eisdecke an

50
75

75
100

100
150

60
90

90
120

120
180

10 10
15 20

der Fährstelle ist die Hälfte des in der Zeit 
vom 1. April bis 30 September erhobenen 
Fährgeldes zu entrichten.

DliinierkttitA:
AlsLastfuhrwerke find anzusehen: Aasten- und Leiterwagen, die 

lediglich zur Beförderung schwerer Lasten dienen. Lastfuhrwerke 
gellen als beladen, wenn sich auf dem Fuhrwerk außer dessen 
Zubehör und außer dem Futter für höchstens 3 Tage an anderen 
Gegenständen mehr als 2 Ztr oder mehr als zwei Personen 
außer dem Wagenführer befinden. Fuhrwerke, die mit Land- 
winschaftserzeugnissen zum wochenmarkt (Marktfuhrwerke) in 
die Stadt fahren, gelten nicht als Lastfuhrwerke, sondern zahlen 
die Sätze 3a oder 3b (ungefederte Rasten- und Leiterwagen sind 
nicht Marktfuhrwerke in diesem Sinne und fallen unter Tarif
stelle 3c oder 3ä).

In der Zeit von 10 bis 42 Uhr nachts gelten die doppelten 
Sätze.

In der Zeit von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens gelten 
die dreifachen Sätze.

GvttrLtzisungen:
Kleinrentner, Sozialrentner, Grtsarme und Rinder unter 

Jahren entrichten auf Grund einer Bescheinigung ihrer Ge
meindebehörde nur die Hälfte des jeweiligen Tarifes.

Befreiungen:
Frei von Fährgeld sind:

Freistaatliche Beamte uud Beamte des Hafenausschuffes, wenn 
sie sich al^ solche gehörig auswcisen, nebst ihren Fuhrwerken 
und Tieren bei Dienst» eisen, Zoll- und Polizeibeamte in Uniform 
Transporte, die für unmittelbare Rechnung des Freistaates ge
schehen, Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Notständen. 
Danzig, den 25. Juni 1925

Der Senat
gez. Sahm. gez. Runge.

veröffentlicht: Die Ortspolizeibehörden, soweit sie nach dem vor
stehenden Tarif in Frage kommen, ersuche ich, die in ihrem Bezirk 
vorhandenen Fährbesitzer von dem Tarif zu benachrichtigen und 
ihnen aufzugeben, deu Tarif an der Fährstelle zum Aushang zu bringen. 

Tiegenhof, den 1^. Juli 1925.
Der tom. Landrat.

Nr 2. ------------------
Beschäftigung von Schwerkriegsbeschädigten.

Meine Verfügung vom 8. Juni 1925 — Rreisblatt Nr. 24 — 
ist von den nachstehenden Gemeinde- und Gutsvorstehern immer noch 
nicht erledigt worden.

Altenau, Altendorf, Barenhof, BLrwalde, Barendt, Beiershorst, 
Brodsack, Dainerau, Dammfelde, Einlage, Gnojau, Grenzdorf A, 
Rrebsfelderweidcn, Halbstadt, Herrenhagen, Irrgang, Jungfer, 
Ralthof, Runzendorf, Ladekopp, Lupushorst, Gr. Lesewitz, Rl. 
Lesewitz, Rl. Lichtenau, Ließau, Mielenz, Rl. Montau, Montauer- 
forst, Neudorf, Neulanghorst, Neumünsterberg, Neunhuben, Neu- 
städterwald, Neuteicherhinterfeld, Niedau, Orlofferfelde, parschau,
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pieckel, pletzendorf, pordenau, prangenau, Reimerswalde, Rein
land, Rückenau, Schadwalde, Scharpau, Schönau, Schöneberg, Schön
horst, Schönsee, Stobbendorf.Vierzehnhuben, Vogtei, Walldorf, Zeyer.

Ich sehe dem Eingänge der Berichte der Herren Gemeinde- und 
Gutsvorsteher nunmehr bestimmt bis zum 25. d. Mts. entgegen.

Tiegenhof, den l6. Juli ^925.
Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 2s.

Vorarbeiten für ein Nrüppelfürsorgegesetz
Die nachstehenden Grtsbehördeu werden unter Bezugnahme auf 

meine Kreisblattverfügung vom 27. Mai d. Js. (Kreisblatt Nr. 22) 
nochmals an Einreichung der Nachweisung über die in ihrer Ge
meinde vorhandenen Krüppel, oder Erstattung einer Fehlanzeige, 
nunmehr bestimmt bi» zum S DtuAust b. As. erinnert:

Altenau, Altmürrsterberg, Beiershorst, Brodsack, Damerau, Damm
felde, Halbsladt, Holm, Jungfer, Kalthof, Kaminke, Kunzendorf, 
Lupushorst, Gr. Lesewitz, Mielenz, Kl. Mausdorf, Kl. Mausdorfer- 
weide, Neudorf, Neuteicherwalde, Niedau, pietzkendorf, pletzen- 
dorf, Reinland, Rosenort, Rückenau, Tiegenhagen, Tragheim, vier- 
zehnhuben, Vogtei, Walldorf, Wernersdorf, Zeyer.

Tiegenhof, den 2l. Juli i-25.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 2. '------------------

tlutoverkauf.
Der Kreis beabsichtigt seinen alten protoswagen 8/2 l 8. 

gegen Meistgebot zu verkaufen. Angebote find bis zum 20. d. Mts. 
denn hiesigen Kreisausschuß einzureichen.

Tiegenhof, den 15. Juli 1925.
Der Kreisausschust des Kreises Gr. Werder

Nr. 3s. ------------------

Eigentümer gesucht!
Für die nachstehend bezeichneten Fahrräder, die mit Beschlag 

belegt sind, weil der verdacht besteht, daß sie gestohlen sind, werden 
die Eigentümer ersucht, sich bei dem Amtsoorsteher in Simonsdorf zu 
melden und ihr Eigentumsrecht nachzuweisen.

Die Gctsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
1. Ein fast neues Fahrrad, Marke Naumann Germania, Nr. 24 

— Fabrik Nr. 9f6 15^ — im Rahmen vernickelte schlauchlose 
Luftpumpe.

2. Ein altes Fahrrad, Fabrik Nr. 621, Marke nicht zu erken
net», keine Bremse, nach oben gebogene Lenkstange, keine Hand
griffe (können nach dem Diebstahl entfernt sein), gelbe Felgen, 
vorne gelbes Schutzblech, hinten kein Schutzblech.
Tiegenhof, den 2f. Juli ,925.

Der tom Landrat.
Nr. q. ------------------

Kusenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 14 Tagen 
anzuzeigen, ob ein Arbeiter Ernst Malern geb. am 2s. September 
I898 zuletzt in Neuteich wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. wohin 
sich derselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 15. Juli 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder 

Verufsvormundschaft.
Nr. 5. ------------------

ttufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werdeu ersucht, festzupellen, und binnen 
Tagen anzuzeigen, ob ein Melker Gerhard Hüpfner zuletzt in Linde- 
nau wohuhafr, dort wohnhaft ist eventl. wohm sich derselbe von 
dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 13. JuU 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 

Verufsvormundschaft
Nr. 5s. ------------------

Kufenthaltsermiltelung.
Die Ortspolizeibehörden, die Grtsbehörden, die Herren Land

jäger und das Schupokommando ersuche ich festzustellen, ob im hiesi
gen Kreise die polnischen Staatsangehörigen Alfons Rewalski aus 
piesi uild Arbeiter (Chauffeur) Johann Koslowski aus Pelplin 
Kreis Starogard aufhaltsam sind. Im Falle der Ermittelung sind die 
Genannten festzunehmen und sofort hierher zu Tgd. Nr. 3319 k 
Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 21. Juli 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. 5b.
Lteueranteile der Gemeinden.

Seitens der Freistadtstenerkaffe find als Anteile der Gemeinden 
s) an der Vermögenssteuer für Okt. 23/MLrz 1924, 
b) an der Umsatzsteuer für April/Mai 1925, 
e) an der Luxussteuer für April/Mai 1925, 
die in Spalte 3, 4 und 5 angegebenen Beträge überwiesen worden. 
Die Betrage find in der aus den Spalten 7 und 8 ersichtlichen Höhe 
auf Krei^steuern verrechnet oder auf G*m eind e konto überwiesen.

I 
kf

d.
 Nr

. 
,1

Gemeinde

Ver
mögen- 
steuer 

Okt/23 
März 
1924

G

Um
satz- 

April/
Mai 
1925

G

Luxns- 
steuer 
April/
Mai 
1925

G

Ge
samt
betrag

G

Auf 
Kreis
steuern 

ver
rechnet

G

Auf
Ge

meinde 
konto 
über

wiesen

G
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Altenau 4 99 499 4!99
2 Altendorf 0 18 78 78 l» 16 32 61 86
3 Altmünsterberg 2180 2l 80 21 80
4 Altweichsel 21 44 21 44 21 44
5 Barenhof 150 36 38 186,38 186 38
6 Bärwalde 24 97 2497 24 97
7 Barendt 163 55 64 218.64 218 64
8 Berershorst 38 23 38 23 38 23
9 Biesterfelde 5121 51,21 5121

10 Blumstein 31 96 64 127 64 2 80 124 84
11 Brörke 12 26 12 26 12 26
12 Brodsack 38 79 38,79 38 79
13 Damerau 4 22 422 4 22
14 Dammrelde 68 87 68 87 68 87
15 Eichwalde 19 262 44 28144 28144
16 Einlage 140 24 134 274 24 274 24
17 Für stenau 15 50 32 96 48 46 39 9 46
18 Fürstenwerder 93 50 8218 175 68 175 68
19 Gnojau 26 81 2681 26j81
20 Grenchorf A 13 08 1308 13 08
21 Grenzdorf B 50 51 28 10128 101 28
22 Halbstadt 38 23 38 23 38 23
23 Herrenhagen 11 90 11 90 11 90
24 Heududen 798 32 30 830 30 830 30
25 Holm 22 29 22 29 22 29
26 Jrrgang 3 53 3 53 3 53
27 Jankendorf 126 126 1 26
28 ^unufer 07 169 13 169 20 169 20
29 Kalthof 355 97 355 97 355 97
30 Keitlau 8 19 819 8 19
31 Krebsfelde 20 99 18 119 18 119 18
32 Küchwerder 1170 11 70 11 70
33 ttunzendorf 13 563 76 576 76 576 76
34 Ladekopp 4 79 4 79 4 79
35 Lakendorf 44 26 44 26 44 26
36 Gr Lesewitz 165 36 165 36 165 36
37 Kl. Lesewitz 22 83 22 83 22 83
38 Leske 22 22 22 22 22 22
39 Gr. Lichtenau 169 69 169 69 169 69
40 Kl. Lichtenau 147 82 147 82 42 80 105 02
41 Lindenau 468 156 58 624 58 62458
42 Ließau 433 127 13 56013 56O!13
43 Lnpushorst 33 12 33 12 16 06 17 06
44 Marienau 49 75 4108 90 83 90°83
45 Gr. Mausdorf 26 08 2608 26 08
46 Kl. Mausdorf 48 48 48
47 K.Mausdorferweide 12 60 12 60 12 60
48 Mir lenz 74 50 22 98 97 48 97 48
49 Mierau 4752 47 52 47 52
50 Gr Montau 34 86 34 86 34 86
51 Kl. Montau 45 76 91 65 137 41 11 33 126 08
52 Neudorf 9 29 S29 9 29
53 Neukanghorst 2 70 2 70 2 70
54 Neunyuben 2 30 2 30 2 30
55 Ncumü'isterberg 210 57 210 57 210 57
56 Neuteichsdorf 23 207 10 23010 230 10
57 Neuteicherhinterfeld 22 07 22 07 22 07
58 Neukirch 29 25 29 25 29 25
59 Niedau 31 54 31 54 31 54
60 Orloff 47 42 47 42 47 42
61 Orlofferfelde 95 95 95
62 palschau 36 32 05 68 05 68 05
63 parschau 50 7 20 57 20 57 20
64 Petershagen 20 130 18 150 18 150 18
65 pieckel 89 77 89 77 89 77
66 pietzkendorf 8 57 8 57 857
67 platenhof 286 68 28668 286 68
68 vlctzendorf 34 34 34
69 pordenau 100 35 38 135 38 135 38
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* Vermögenssteuerzuschlag der Körperschaften (92^. 
Tiegenhof, den 20. Juli 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes.
Nr. 6. ------------------

70 prangenau 1 1 26 226 226
71 Rehwalde 1676 16,76 16^76
72 Reinland 1650 16,05 1650
73 Rosenort 200 9 05 209 05 209 05
74 Rückenau 167 70 29^47 197,17 197 17
75 Schadwalde 860 860 8 60
76 Scharpau 450 450 4 50
77 Schöneberg 50 168 01 38 25 256 26 256 26
78 Schönhorst 67 77 13 50 81 27 81 27
79 Schönsee * 6 6 6
80 S^önau 346 346 111 63 234 37
81 Simonsdorf 69 05 6905 6905
82 Stobbendorf 2,74 274 2,74
83 Stuba 31 18 04 60 98 7933 79 33
84 Tannsee 126,14 126,14 126,14
85 Tiege 2864 2864 28 64
86 Tiegenhagen 271 50 13,72 285 22 285 22
87 Tiegenort 1 92^65 5 62 99 27 99 27
88 Tragheim 9 50 6 1550 1550
89 Tralau 11 82 1H82 11 82
SO Trampenau 20,91 2091 20 91
91 Trappenfelde 351 351 351
92 Walldorf 1202 1202 12 02
93 warnau 77584 77584 775 84
94 Wiedau 639 6 39 6 39
95 Zeyer 136 58 136 58 108 59 27 99
96 Zeyersvorderkampen 98 44 98 50 196 94 196 94
97 vierzehnhuben 2 68 2 68 268
98 Hakendorf 35 35^ 35

Bekanntmachung.
Auf Grund des tz 39 der preußischen Jagdordnung vom (5. 

Juli ,907 wird für das Gebiet der Freien Stadt Danzig der Schluß 
der Schonzeit für

Birk-, Hasel-, und Fasanendähn- -5
0) „ a « „ hennells
c) Rebhühner auf den 2 s. August (925
6) Drosseln, (Krammetsvögel) auf den 20. September (925 festgesetzt.

Danzig, deil Juli (925.
Der Bezirksausschuß.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den (5. Juli ,925.

Der tom. Landrat
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Für die evangl. Schule in Fürsteuwerder sind 

(. Lehrer Decker-Lürstenwerder zum Schnlk.iffenrendant, 
2. Eigentümer Friedrich Wöllm-Fürstenwerder zum Schulvorsteher 
gewählt und iür diese Aemter von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 9. Juli (925.
Der tom Landrat

Nr. 8. ------------------
ttreistagsitzung.

Am Ssnn«rL»eiid, deir 8 AttKuft
11 Uhr findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung des 
Kreistages des Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den (5. Juli (925.
Der tom Landrat des Kreises Gr Werder

Nr. 9. ------------------
Standesamt pordenau.

Der Standesbeamte Herr Mohnwitz in pordenau ist für die 
Zeit vom 23. 7. — (7. 8. d. Is. beurlaubt. Sein Vertreter ist 
Herr Hofbesitzer Konrad in Barendt.

Ttegenhof, den (8. Juli (925.
Der tom Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses des Kreises Gr Werder
Nr. (0. ------------------

Herstellung von Installationen.
Zur Herstellung von Haus- und hofinstallationi'n im Anschluß 

an das Ueberlandwerk Gr. Werder ist weiterhin zugelaffen:
26. Altur Müller und To. Danzig, Breitgaffe 36.
Tiegenhof, den (8. Juli ,925.

Ueberlandwerk Gr. Werder.

Die schweren Zeiten, die auch die Be
wohner des platt. Landes betroffen haben 
«erden am ehesten überwunden, wenn alle diese Bewohner zu der Zeitung hatten, die 
treu und ehrlich für sie seit Jahren kümpft, das ist die täglich mit reichhaltigstem In

halt erscheinende

Darum abonniert alle zum 1. August auf diese Zeitung.

Jede Postanstalt und jeder Briefträger nehmen Bestellungen entgegen. Abonnementsprris mit acht- 
seitiger illustrierter Wochenbeilage den ganzen Monat frei ins Haus nur 2,30 G, vom Post

amt abgeholt (»80 G.

vrrelrvirLeLkrLrbsil«»
wv^rlsn seknvU unö snudsn susgvküknt von

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 30 Neuteich, den 30.. Juli 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. -----------------
Beratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

Tiesenhof im Kreishause an jedem Mittwoch
um 40 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um l l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nerrteich im waisenhause Dienstag, den q. August 4925 
nachm. um 4 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
Gv Lichten«»» Gasthaus Zander, den 46. August 4925

um 4^/2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2^2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Li»»nzendsvf Gasth. Mollenhauer, den 25. August 4925
um 4^/2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2^/2-Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 22. Juli 4925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr 2. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung wegen 
Tollwut.

Nachdem bei einem bei der Försterei Montan getöteten Hunde 
amistierärztlich Tollwut festgestellt ist, wird zum Schutze gegen die 
Tollwut auf Grund der Z8 48 ff und der 36 ff des viehseuchen- 
gesetzes vom 26. 6. 4909 (R. G. Bl. S. 549) sowie Z 44^ der Aus- 
führunasvorschriften des Bundesrats vom 7. Dezember 4944 und 
viehseuchenpolizeilichen Allordnung des preußischen Landwirtschaft^ 
ministers vom 4. Mai 4942 folgendes bestimmt:

Es wird ein Sperrbezirk gebildet, der aus dem Gebiet des 
Rreises südlich der Straße Ralthof, Gnojau, Runzendorf bis zur 
Stromweichsel mit Ausschluß der genannten Ortschaften besteht.

Innerhalb dieses Sperrbezirks wird die sofortige Festle
gung (Ankettung oder Einsperrung) «rUer Hunde für den 
Zeitruuur uou 3 Monaten angeordnet. Die angeketteten 
oder eingesxerrten Hunde sind so abznsondern, daß fremde Hunde mit 
ihnen nicht in Berührung kommen können.

Der Festlegung ist gleich zu erachten, wenn die Hunde entweder 
ohne Maulkorb an der Leine geführt werden oder mit einem Maul
korb unter gewissenhafter Bewachung frei umherlaufen.

Die Ausfuhr von Hunden aus dem gefährdeten Bezirk ist nur 
mtt polizeilicher Erlaubnis nach vorheriger tierärztlicher Unter
suchung gestattet.

Als Ausfuhr im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht die vor
übergehende Entfernung von Hunden aus dem gefährdeten Bezirke 
bei Spaziergänger!, Ausflügen und ähnlichen Gelegenheiten. Line 
solche Entfernung ist ohne polizeiliche Genehmigung und ohne tier
ärztliche Untersuchung, aber nur unter der Bedingung gestattet, daß 
die Hunde außerhalb des gefährdeten Bezirks mit einem sicheren 
Maulkorb versehen sein und an der Leine geführt werden müssen.

Die Benutzung der Tiere zum Ziehen ist unter der Bedingung 
gestattet, daß sie dabei fest angeschirrt und mit einem sicheren Maul
korb versehen sein müssen. Die Verwendung von Hirtenhunden zur 
Begleitung von Herden, von Fleiscberhunden zum Treiben von Vieh 
und von Jagdhunden bei der Jagd ohne Maulkorb und Leine wird 
unter der Bedingung gestattet, daß die Hunde außer der Zeit des 
Gebrauchs bezw. außerhalb des Jagdreviers festgelegt oder mit einem 
sicheren Maulkorb versehen an der Leine geführt werden.

Wenn Hunde dieser Anordnung zuwider in dem Sperrbezirks frei 
umherlaufend betroffen werden, so kann deren polizeiliche Tötung so
fort ungeordnet werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden bei vorsätz- 
lichkeit auf Grund des 7^ Ziffer 3 des Reichsviehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 4909 mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. Bei 
Fahrlässigkeit tritt gemäß 76 Ziffer 1 des genannten Gesetzes Geld
strafe oder entsprechende Hast.

Die Anordnung tritt mit denr Tage der Bekanntmachung im 
Rreisblatt in Rraft.

Tiegenhof, den 27. Juli 4925.
Der tom Landrat.

Nr. 3. ------------------
Polizeiverordnung 

betreffend Dtbändernng der Pslizeinersr-nnn- übe* 
den Dlnsschnnk nnd Verk«nf nsn Vrnnntmein nitd 

Spiritnosen
Auf Grund der HZ 437 und 439 des Gesetzes über die allge

meine Landesverwaltung vom 30. 7. 4883 (G. S. S. 495) und der 
88 6, 42 und 45 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 44. 
3. 4850 (G. S. S. 265) wird für das Gebiet der Freien Stadt Dan
zig unter Zustimmung des Bezirksausschusses folgendes verordnet: 

8 l
8 4 der Polizeiverordnung betr. den Ausschank und Verkauf von 

Branntwein und Spiritussen vom 22. 6. 4923 erhält folgende Fassung:
Der Ausschank von Branntwein und Spiritussen ist in allen 

Lafes, Gast-, Speise- und Schankwirtschaften am Sonnabend von 
2 bis 7 Uhr nachm. und an Sonn- und Festtagen in der Zeit von 
S —42 Uhr vorm. verboten.

Z 3 erhält folgende Fassung:
Kleinhandlungen mit Branntwein oder Spiritussen, wie kauf, 

männische Geschäfte und Konsumvereine, die zürn Kleinhandel mit 
Spiritussen offen oder in versiegelten Flaschen berechtigt sind, ist 
dieser Handel am Freitag von 2 Uhr nachm. ab, sowie am Sonn
abend jeder Woche und den zum Handel freigegebenen Sonn- und 
Festtagen verboten.

In gleicher Weise ist der Verkauf von Branntwein und 
Spiritussen über die Straße offen oder in versregelten^Flaschen^für 
sämtliche Lafes, Gast-, Speise- und Schankwirtsch asten am Freitag 
von 2 Uhr nachm. ab, sowie am Sonnabend jeder Woche und an den 
zum Handel freigegebenen Sonn- und Festtagen, verboten.

8 2.
Diese polizeiverorduung tritt mit dein Tage der Veröffentlichung 

im Staatsanzeiger der Freien Stadt Danzig in Kraft. -
Danzig, den 23. Mai 4925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht.
Nach Abänderung der Polizeiverordnung vom 22. 6. 4923 

Staatsanzeiger Teil l Seite 455 — ist nunmehr verboten:
4. den Lafes, Gast-, Speise- und Schankwirtschaften:

s) der Ausschank von Branntwein und Spiritussen am Sonnabend 
von 2 bis 7 Uhr nachmittags und an Sonn- und Festtagen in 
der Zeit von 5 bis 42 Uhr vormittags,

b) der Verkauf von Branntwein und Spiritussen über die Straße 
offen oder in versiegelten Flaschen am Freitag von 2 Uhr uach. 
mittags ab, sowie am Sonnabend und an Sonn- und Festtagen 
(auch an den zum allgemeinen Handel sreigegebenen Sonn- und 
Festtagen) den ganzen Tag.

2. den Kleinhandlungen (kaufmännischen Geschäften, Konsumver
einen usw.)

der Handel mit Branntwein und Spiritussen offen oder in versiegel
ten Flaschen am Freitag von 2 Uhr nachmittags ab, sowie am 
Sonnabend jeder Woche und an allen Sonn- und Festtagen für 
den ganzen Tag.

Die Polizeiorgane des Kreises sind angewiesen, die Kontrolle 
scharf dnrchzuführen und jeden verstoß zur Anzeige zu bringen.

Die Ortspolizerbehörden ersuche ich, vorstehende Bekanntmachung 
ortsüblich bekanntgeben zu lassen und die Jnnehaltung der Bestim
mungen zu überwachen.

Tiegenhof, den 24. Juli 4925.
Der tom. Landrat

Nr. ------------------
Urlisten für die Auswahl der Schöffen und 

Geschworenen.
In Abänderung meiner Bekanntmachung vom 42. Juni d. Js., 

Kreisblatt Nr. 25, ersuche ich sämtliche Gemeinden des Kreises, 
die Urlisten für die Auswahl der Schöffen und Geschworenen nach 
der eben genannten Bekanntmachung auszustellen und dem zuständigen 
Amtsgericht einzureichen. Es haben aljo auch die zum Amtsgericht
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Tiegenhof gehörigen Gemeinden mit den Anfangsbuchstaben bis U 
die Urlisten aufzustellen und einzureichen.

Tiegenhof, den 22. Juli 1925.
Der tom Landrat

Nr. 5. ------------------
Gemeindevoranschläge für das Rechnungs

jahr 1925.
Die Herren Ortsvorsteher von

Altenau, Beiershorst, Brodsack, Dammfelde, Eichwalde, Jankendorf, 
Kalthof, Keitlau, Lakendorf, Gr. Lesewitz, Mielenz, Mierau, Neu
städterwald, Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, parschau, pletzendorf, 
Schadwalde, Schöneberg, viorzehnhuben und Vogtei

werden unter Bezugnahme auf meine Umdruckoerfügung vom 9. d. 
Mts. sowie meine Kreisblattverfügung vom j6. v. Mts. — Kreis- 
blatt Ar. 2- — wiederholt an Einreichung des Voranschlages nebst 
den weiteren Unterlagen nunmehr -t» zunr 10 Nu-
Airst b. I» erinnert.

Tiegenhof, den 2^. Juli 4925.
Der tom« Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr 6. ------------------

Zahrraddiebstahl.
Am jj. d. Mts. gegen joUhr nachmittags wurde vor der Gast

wirtschaft Dyck in Kalthof ein Fahrrad gestohlen. Ich ersuche sämt- 
liche Polizeiorgane des Kreises nach dem nachstehend beschriebenen 
Fahrrad zu forschen und es beim Auffinden mit Beschlag zu belegen 
und mir sofort Nachricht zu geben.

Vrschvribrrns -e» :
Fabrikmarke: „Artus", Nr. N? 602, rote Bereifung, gelbe Felgen 

mit zwei schwarzen Streifen, Klingel und Bremsvorrichtung am 
Vorderrad waren nicht in (Ordnung, Torpedofreilauf mit Rücktritt
bremse, nach oben gebogene Lenkstange mit zwei schwarzen Griffen.

Das Rad war wenig gebraucht und vor ca. 2 Monaten ge
kauft worden.

Tiegenhof, den 24. Juli 1925.
Der tom Landrat.

Nr. 7. ------------------
Desinfektionsmittel bei Viehseuchen.

Der Senat, Gesundheitsverwaltung, in Danzig hat auf Grund 
des K tl Abs. 3 der Anweisung für das Desinfektionsverfahren bei 
Viehseuchen bestimmt, daß auch das von den Fabrikwerken vorm. 
Friedr. Bayer 6c Lo.. Leverkusen, hergestellte Desinfektionsmittel 
Taxorit als Desinfektionsmittel angewendet werden darf.

Tiegenhof, den 24. Juli 1925.
Der kom. Landrat

Nr. 8.
Schweineseuche

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers M. Fieguth in 
Neuteich ist amtstierärztlich Schweineseuche festgestellt. Das Gehöft 
ist mit den sich aus den Ztz 263—268 der viehseuchenpolizeilichen 
Anordnung vom i 5. 1912 ergebenden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 2(. Juli 1925.
Der tom Landrat.

Nr. 9. ------------------
Schweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande der Gutsbesitzerin Frau Jda wiebe in 
Gr. Lesewitz ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest fest, 
gestellt. Das Gehöft ist mit den sich aus den Hß 263—268 dec vieh- 
seuchenpolizeilichen Anordnung vom 5. s9(2 ergebenden Wirkun
gen gesperrt.

Tiegenhof, den 2s. Juli l9^5.
Der tom Landrat.

Nr. (0. ------------------

vestötigung von Schöffen usw.
Auf Grund der gemäß Gesetz vom 4. 24. stattgehabten

Wahlen find von mir als Schöffen und stellvertretende Schöffen be
stätigt worden:

Gemeinde

b) Schöffen
c) stellv. Schöffen

Zuname Vorname Stand

An
gabeob 
Neu- 
oder 

wied.- 
wahl

1 
s Damerau a) Mater Carl 

b) Weise Willi 
c) Jaschinski Jakob

5
Hofbesitzer 
Gutsbesitzer 
Maurer

6
Wiederw 
Neuw.

Tiegenhof, den 27. Juli 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusse», 

tom Landrat.
Nr. U- ------------------

Personalien.
Der zum Schulvorsteher der evangelischen Schule in Gr. Lesewktz 

gewählte Gutsbesitzer Paul Epp in Herrenhagen ist für dieses Amt 
von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den s6. Juli 1925.
Der tom. Landrat.

vueUbiiMkiLlib «1t« ir
wsncksn seknvll unck ssubon susoslüknt von

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 31 Neuteich, den 6. August 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Baupolizei.

Fortgesetzte Verstöße gegen die bestehenden Bestimmungen ver
anlassen mich, die Bevölkerung des Kreises erneut darauf hinzuweisen, 
daß nach tz l der Baupolizeiordnung zu jedem sowie
auch zu jeder größeren Ausbesserung oder Veränderung einer baulichen 
Anlage, soweit nicht § 2 a. a.O. Anwendung findet, die Vtrrrev- 

vor Inangriffnahme der Arbeiten bei der Baupolizeibe- 
hörde(Amtsvorsteher) zu beantragen ist. Den einzelnen Anträgen sino 
die erforderlichen Prüsungsunterlagen nach Maßgabe der in den nach
stehenden HZ 5—7 enthaltenen Bestimmungen beizufügen:

8 5.

Dem Baugesnch (§ sind folgende Unterlagen, sämtlich in 
doppelter Ausfertigung, beizufügen:
t- ein Lageplan;
2. die Grundrisse sämtlicher Geschosse einschließlich des Kelter- und 

des Dachgeschosses mit Angabe der Feuerungsanlagen und der 
Balkenlagen;

z. die zur Klarstellung des Entwurfs erforderlichen Längen- und 
(vuerschnitte;

q. . die Ansichten der nach öffentlichen Straßen oder Plätzen gelegenen 
Fronten sowie aller sonstigen im Orts- oder Straßenbild wahr- 
nebmbaren Gebäude und Gebäudeteile;

5. die zum Nachweis der Tragfähigkeit und Standfestigkeit erforder
liche,! statischen Berechnungen.

Betrifft das Baugcsuch nur Ausbesserungen oder Veränderungen 
im Innern bestehender Gebäude, mit Ausnahme der Einrichtung von 
Feuerungsanlagen, so ist die Beibringung eines Lageplanes Ziffer 
l) und von Ansichtszeichnungen (Ziffer 4) nicht erforderlich, bei Ein- 
richtnnaen von Feuerungsanlagen im Innern bestehender Gebäude 
ist die Beibringung von Ansichtszeichnungen (Ziffer q.) nicht erforderlich.

8 6.

Grnr einsame VestiitturrrnAeit.
Der Lageplan (Z 5 Ziffer l) ist mindestens im Maßstabe von 

t 500, die übrigen Zeichnungen (tz 5 Ziffer 2—4) find mindestens 
im Maßstabe von s r s0o anzufertigen.

Alle Bauzeichnungen einschließlich des Lageplans sind auf paus- 
leinwand oder auf Papier, das in der ganzen Flache mit Leinwand 
unterklebt ist, herzustellen und mit dem betreffenden Maßstabe zu ver
sehen. Weiße (positive), vollkommen klare, auf Leinwand gezogene 
Lichtpausen mit dunklen, scharfen Linien sind zulässig.

Sämtliche Bauvorlagen müssen von dem Bauherrn und dem für 
die Ausführung verantwortlichen Unternehmer oder Bauleiter unter
schrieben sein. § 7.

Inhalt -es L«rgepl<riis
Der Lageplan (^ 5 Ziffer t) muß enthalten:

t- die neu auszuführenden baulichen Anlagen und zwar mit roter 
Farbe dargestellt;
die auf dem Baugrundstück befindlichen und stehenbleibenden so
wie die bereits baupolizeilich genehmigten, aber noch nicht aus
geführten baulichen Anlagen, und zwar sämtlich mit grauer Farbe 
dargestellt;
die auf den Nachbargrundstücken befindlichen baulichen Anlagen, 
soweit der Lagexlan sich auf Nachbargrundstücke erstreckt, und 
zwar mit grauer Farbe angelegt;

4« die Grenzen des L augrundstücks, und zwar mit auffälliger Farbe 
angelegt;
die Fluchtlinien und zahlenmäßig die Breiten der angrenzenden 
Straßen;

6. zahlenmäßig die Entfernungen, welche die neuen baulichen An
lagen umer einander und von den sonstigen baulichen Anlagen 
(Ziffer 2) auf demselben Grundstück sowie von den Nachbar
grenzen, den angrenzenden öffentlichen wegen, Straßen oder 
Plätzen und von Eisenbahnen, welche weniger als ^o m von 
dem Baugrundstück entfernt sind, erhalten sollen, bei Errichtung 
von Windmühlen oder anderen durch wind bewegten Triebwerken 
außerdem die Entfernung von den nächsten öffentlichen wegen, 
Straßen und Plätzen nach jeder Richtung hin;

die Bezeichnung des Baugrundstücks nach der Grundbuchbezeich- 
nuna, gegebenenfalls außerdem auch nach Straße und Haus
nummer;

8. die Zweckbestimmung oder Benutzungsart der geplanten bau
lichen Anlagen und der sonstigen baulichen Anlagen (Ziffer 2) 
auf dem Baugrundstück;

9. den Maßstab und die Angabe der Nordrichtung.
Der Lageplan muß von einem vereideten Landmesser öder einem 

für den höheren Staatsdienst geprüften Bausachverständigen ange
fertigt oder beglaubigt sein. Die Mrtspolizeibehörde kann auch Lage- 
pläne, die von einem ibr als zuverlässig bekannten Maurer- oder 
Zimmermeister angefertigt sind, als ausreichend zulaffen, wenn gegen 
ihre Richtigkeit keine Bedenken vorliegen.

Die Herren Amtsoorsteher ersuche ich, künftig nur solche An
träge zur Weitergabe an die Bauberatungsstelle mir vorzulegen, 
welche mit obigen prüsungsunterlagen versehen sind, alle anderen 
Anträge dagegen zurückzuweisen.

Tiegenhof, den 28. Juli 1925.
Der tom. Landrat zugleich als Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Vienftgeschäfte des Veterinärrats.
Der Regierungs- und veterinärrat Dr. Thoms ist von seinem 

Urlaub zurückgekehrt und hat mit dem heutigen Tage die Dienstge
schäfte wieder übernommen.

Tiegenhof, den August l9^5.
Der tom Landrat.

Nr z. Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkaffe sind als Anteile der Gemeinden 

an der Einkommensteuer für April/Iuni 1925 und an der Lohnsteuer 
für Juni 1925 oie in der nachstehenden Nachweisung angegebenen 
Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus den Spal
ten 6 und 7 ersichtlichen Höhe auf Kreissteuern verrechnet oder auf 
Gemeindekonto überwiesen.

I 
Lf

d.
 Nr

. 
,1

Gemeinde

Lin- 
kom- 
men- 
steuer 

für 
April/ 
Juni 
1925
G

Lohn
steuer 
für 
Juni 
,925

G

Zu
sam
men

G

Auf 
Kreis
steuern 

ver
rechnet

G

Auf 
Ge- 

meiNde 
konto 
über

wiesen

G

1 Altebabke 46^61 20 48 67 09 67 09
2 Altenau 97^92 7 62 105 54 105 54
3 Altendorf 37,68 11 43 49 11 49 11
4 Altmünsterberg 90067 102 87 lOOZ 54 xooz 54
5 Altweichsel 125 73 125 73 125 73
6 Barenhof 47 10 64 77 111 87 11187
7 Bärwalde 11 33 45 72 57 05 57^05
8 Barendt 117 41 167 64 285 05 28505
9 Beiershorst 5141 26 67 78 08 49 33 2875

10 Biesterfelde 129 60 60 96 190 56 19056
11 Blumstein 18864 38 10 226 74 22674
12 Bröske 23465 45 72 280 37 280,37
13 Brodsack 3847 64 77 103 24 103^24
14 Brunau 11866 171 45 290 11 290 11
15 Damerau 64 77 64 77 6477
16 Dammfelde 960 22 86 32 46 3246
17 Eichwalde 186^69 64 77 251 46 251 46
18 Einlage 33259 140 97 473 56 128 15 345 41
19 Fürstenau 605^37 194 31 799 68 79968
20 Fürstenwerder 329j12 224 79 553 91 553 91
21 Gnojau 7.-30 270 51 277 81 277,81
22 Grenzdorf A 4589 60 96 106 85 l06 85
23 Grenzdorf B 58 23 83 82 142 05 142 05
24 Halbstadt 4 32 68 58 72 90 72 90
25 Herrenhagen 15 35 3 81 19 16 19 16
26 Heubuden 107 52 76 20 183 72 183,72
27 Holm 76 70 41 91 118 61 118 61
28 Irrgang 09 22 86 22 95 22^S5
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Kopf wie vor
29 
so
31

Jankendorf 
Jungfer 
Kalteherberge

27,28 34

19

29

05

61
746

42

57
33
73 42 73

61
746

57
33746

23
33
68

32 Kaminke 5 42 5 42 5 42
33 Kalthof 252 62 853 44 U06 06 live 06
34 Keitlau 244 49 38 10 282 59 64 07 218 52
35 Krebsfelde 681 36 95 25 776 61 776 61
36 Küchwerder 38 10 38 10 38 10
37 Kunzendorf 64 47 304 80 369 27 369 27
38 Ladekopp 301 10 160 02 461 12 461 12
39 Lakendorf 319 49 137 16 456 65 456 65
40 Gr. Lesewitz 919 54 171 45 royo 99 76 89 W14 10
41 Kl. Lesewitz 148 71 19 05 167 76 167 76
42 Leske 49 34 26 67 76 01 76 01
43 Gr. Lichtenau 253 36 266 70 520 06 520 06
44 Kl. Lichtenau 96 05 106 68 202 73 202 73
45 Lindenau 55 80 64 77 120 57 120 57
46 Ließau 534 94 476 25 rvu 19 wu 19
47 Lupushorst 92 49 49 53 142 02 142 02
48 Marienau 603 49 240 03 843 52 843 52
49 Gr. Mausdorf 62 21 129 54 191 75 191 75
50 Kl. Mausdorf 322 32 38 10 360 42 360 42
51 Ul. Mausdorferw-ide 107 04 3 81 110 85 110 85
52 Mielenz 141 43 125 73 267 16 257 24 9 92
53 Mierau 64 77 64 77 64 77
54 Gr. Montan 88 70 102 87 191 57 191 57
55
56

Kl. Montan 131 47 83 82 215 29 215 29
Neudorf 17 08 3 81 20 89 20 89

57 Neulanghorst 26 11 57 15 83 26 83 26
58 Neunhuben 3 81 3 81 3 81
59 Neumünsterberg 45444 160 02 614 46 614 46
60 Neustädterwald 162 31 68 58 230 89 40 74 190 15
61 Neuteichsdorf 258 82 83 82 342 64 342 64
62 Neuteicherhinterfeld 34 39 7 62 42 01 15 46 26 55
63 Neuteicherwalde 76 20 76 20 76 20
64 Neukirch 302 40 156 21 458 61 458 61
65 Niedau 292 61 49 53 342 14 342 14
66 Orloff 267 27 53 54 320 81 320 81
67 Orlofferfelde 449 86 26 67 476 53 476 53
68 palschau 376 27 83 82 460 09 53 84 406 25
69 parschau 51 64 26 67 78 31 78 31
70 Petershagen 29 67 167 64 197 31 197 31
71 pieckel 577 02 384 81 961 83 961 83
72 pietzkendorf 32 42 19 05 51 47 51 47
73 platenhof 217 25 369 57 586 82 586 82
74 pletzendorf 53 95 3 81 57 76 57 76
75 Pordenau 77 38 53 54 130 92 74 85 56 07
76 prangenau 39 48 30 48 69 96 69 96

Rehwalde 32 16 11 43 43 59 43 59

78
79
80

Reimerswalde 371 95 34 29 406 24 226 95 179 29
Reinland 106 08 30 48 136 56 136 56
Rosenort 121 92 38 10 160 02 160 02

81
82
83
84
85

Rückenan 53 54 53 54 53 54
Schadwalde
Scharpau 
Stadtfelde

185
13
7S

85
31
49

118
15
19

11
24
05

30Z
28
89

96
55
54

303
28
89

96
55
54

Schöneberg 374 28 441 96 816 24 816 24
86
87
88

Schönhorst 221 45 80 01 30i 46 301 46
Schönsee 68 60 91 44 16o 04 160 04
Schönau 512 16 68 58 580 74 580 74

89 Simonsdorf 384 14 628 65 1012 79 NU2 79
90
91
92

Stobbendorf 
Stuba

84
34

92
23

95
60

25
96

180
95

17
19

180
95

17
19

Tannsee 479 83 152 40 632 23 632 23
93 Tiege 144 04 87 63 231 67 231 67
94 Tiegenhagen 680 45 163 83 844 28 844 28
95 Tiegenort 49 37 175 26 224 63 224 63
96 Tragheim 920 52 38 10 958 62 958 62
97 Tralau 129 02 102 87 231 89 231 89
98 Trampenau 211 39 53 54 264 93 264 93
99

100
101

Trappenfelde 
Vogtei 
Walldorf

69
62

27
06

34
7

38

29
62
10

34
76

100

29
89
16

6 97
34
69

100

29
92
16

102 warnau 333 19 80 01 413 20 413 20
103 Wernersdorf 840 72 266 70 uv? 42 tto? 42
104 Wiedau 2 10 3 81 5 91 5 91
105 Zeyer 405 15 179,07 584 22 584 22
106
107
108
109
110
111

Zeyersvorderkampe 
vierzehnhuben 
Hakendorf 
Horsterbusch 
Wolfsdorf 
Adl. Renkau

300
59
50
64

104

87
47
11
52
11

87 63 
1143 

11430
72^39

102 87 
381

388
70

164
136
206

3

50 
90

S1 
98 
^81

70

3

90

81

388

508^

50

»0 
heck 
to

112 Montauerforst 15 24 15 24

Liegenhof, den so- I»U ld2S-
Der Vorsitzende des Kreisausschu» ses 

des Kreises Gr. Werder.

Nr.
Steueranteile der Gemeinden.

Als Anteile der Gemeinden
s) an der Körperschaft-steuer für April/Juni l925.
d) an der Umsatzsteuer der Körperschaften Restzahlung ftzr und 

für Januar ^925
c) an der Umsatzsteuer Restzahlung für 1924 und für 1925
sind von der Freistadtsteuerkaffe die in den Spalten 2, - und 5 der 
nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge überwiesen worden. 
Die Beträge find in der aus den Spalten 7 und 8 ersichtlichen Höhe 
auf Kreissteuern verrechnet oder auf Gemeindekonto überwiesen.

kf
d.

 Nr
. !

Gemeinde

schasrs- 
steuer 
für 

April- 
Juni 
IS2Ü

G

Umsatz
steuer 

der

G

Umsatz

steuer

G

Gesamt

summe

G

Aus 
Areis
steuern 

vec-

G

Auf 
Ge

meinde 
konta 
über- 

wiesen

__ G

l 2 3 4 5 6 7 8
1 
2
3
4
5 
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Altebabke .
Altenau 
Altendorf 
Altmünsterberg 
Altweichsel 
Barenhof 
Bärwalde 
Barendt 
Beiershorst 
Biesterfelde 
Blumstein 
Bröske 
Brodsack 
Brunau 
Damerau 
Dammfelde 
Eichwalde 
Einlage 
Fürstenau 
Mrstenwerder 
Gnojau 
Grenzdorf A 
Grenzdorf B 
Halbstadt 
Herrenhagen 
Heubuden 
Holm 
Jrrgang 
Jankendorf 
Jungfer 
Kalteherberge 
Kalthof 
Keitlau 
Krebsfelde 
Küchwerder 
Kunzendorf 
Ladekopp 
Lakendorf 
Gr. Lesewitz 
Kl. Lesewitz 
Leske
Gr. Lichtenau 
Kl. Lichtenau 
Lindenau 
Ließau 
Lupushorst 
Mari enau 
Gr. Mausdorf 
Kl. Mausdorf 
K.Mausdorferweide 
Mielenz 
Mierau 
Gr. Montau 
Kl. Montau 
Neudorf 
Neulanghorst 
Neunhuben 
Neumünsterberg 
Neustädterwald 
Neuteichsdorf 
Neuteicherhinterfeld 
Neuteicherwalde 
Neukirch 
Niedau 
Orloff 
Orlofferfelde 
palschau

1048

9

4

12

80

60

80

9

5

8

91

16

89

46

22

70

38

29

65 
213

92 
1282 
255 
128 
109 
445 
120 
178 
139 
611

18 
328 
1285 
156 
225 
228 
299 
188 
100Z

91 
165 
130 
190 
646 
349

96 
16

67 
423

12 
915 
102 
1047 
410 
219 
196 
461 
278 
1079 
263 
880 
1Z98 
299 
736 
174 
195

2 
318 
233 
492 
383
24 

2
132 
1071 
115 
599

98 
1

780 
259 
169 
255 
190

14 
09
93 
68 
05
25 
65
86 
21
78
79 
80
73 
08
61
52 
83
24 
74
69 
27 
06
93 
65 
68
26 
64 
04
76

58

80 
51 
12 
60 
31
24 
97
40 
42 
07 
>35
65 
02
14 
18
24 
83
76 
20 
82
93 
63 
66
30 
95 
05
14 
54
37 
85

50 
95 
91

'90

65 14 
213^09 
102^82 
1282 68 
255 05 
128 25 
109 65 
445 86 
120 21 
178 78 
139 79 
61180
2419 

328 08 
1285 61 
156 52 
225 83 
228 24 
299 74 
188 69 
10OZ 27
91 06 

165 93 
130 65 
190 68 
646 26 
349 64

96 04
16 76 

1048 80
67 58 

423
12 80 

915 51 
10212 
1057 20 
410 31 
219 24 
196 97 
461 40 
278 42 
1079 07 
271 57 
880 65 
1494 52 
299 14 
736 18 
174 24 
224 21

2 76 
318 20 
233 82 
493 22 
383 63
2466
230 

132 95 
iwl 05 
11514 
599 54

98 37
185 

780
25950 
169 95 
255 91 
19090

65

696>
255

331
120

587

178 
496

88

228

186

1

67

12
50
96

196
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Kopf wie vor

Tiegenhof, den 30. Juli (925.

68 parschau 619 43 619 43 25 80 593 63
69 Petershagen 262 66 262 66 262 66
70 pieckel 101 10 101 10 101 10
71 pietzkendorf 22 35 22 35 22 35
72 platenhof 1019 21 1019 21 764 01 255 20
73 pletzendorf 117 65 117 65 117 65
74 pordenau 146 04 146 04 146 04
75 prangenau 405 46 405 46 66 87 338 59
76 Rehwalde 30 04 30 04 30 04
77 Reimerswalde 64 78 64 78 64 78
78 Reinland 215 88 215 88 1 76 214 12
79 Rosenort 131 60 131 60 122 60 9
80 Rückenau 169 94 169 94 169 94
81 Schadwalde 21 447«87 448 08 195 35 252 73
82 Scharpau 5528 55 28 55 28
83 Stadtfelde 247.28 247 28 83 04 164 24
84 Schöneberg 1 15 142 33 143 48 143 48
85 Schönhorst 44256 442 56 222 36 220 20
86 Schönsee 212 54 487^82 700 36 700 36
87 Scbönau 75667 756 67 756 67
88 Simonsdorf 97168 971 68 971 68
89 Stobdendorf 953 9 53 9 53
90 Tannsee 319 66 319 66 319 66
91 Tiege 33 70 57042 604 12 604 12
92 Tiegenhagen 57271 572 71 31 24 541 47
93 Tiegenort 53 95 14447 198 42 198 42
94 Tragheim 508!36 508 36 385 34 123 02
95 Tralau 17130 171 30 38 06 133 24
96 Trampenau 292 75 292 75 292 75
97 Trappenfelde 355 25 355 25 355 25
98 voqtei 48 20 48 20 48 20
99 Walldorf 161 55 161 55 87 82 73 73

100 warnau 552 72 552 72 552 72
101 Wernersdorf 837 02 837 02 516 99 320 03
102 Wiedau 3 63 3 63 3 63
103 Zeyer 137 56 137 56 137 56
104 Zeyersvorderkampen 482 29 482 29 143 99 338 30
105 vierzehnhuben 139 70 139 70 139 70

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses
-es Kreises Gr. Werder

Nr. Hs. ------------------
Meldungen über Verkehrsunfälle.

Ich ersuche die Herren Landjäger, soweit noch nicht geschehen, 
mir sofort die Meldungen über die im Monat Juli d. Js. stattae- 
fundenen Verkehrsunfälle einzureichen. Fehlanzeige ist erforderlich^

Tiegenhof, den 3. August 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. 5. -----------------
Zestnahmeersuchen.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando ersuche ich, nach dem polnischen Staatsangehörigen Vik
tor Karwanski (Zahlmeister des Kommandos des Uebnngslaaers des 
L. Korpskommandos Thorn), geb. am (7. ((. (882 in witomia, 
Kreis Leczyca, aus Thorn-Podgozz zu fahnden und ihn im Ermitte- 
lungsfalle sofort festzunehmen. Zur weiteren Anordnung ist mir im 
Falle der Festnahme sofort Nachricyt zu geben.

Haftbefehl der zuständigen polnischen Behörde liegt hier vor.
Tiegenhof, den 3. August (925.

Der tom Landrat
Nr. 6. ------------------

Knsenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises werden 

ersucht, festzustellen und binnen (h Tagen nachzuweisen, ob dort das 
Dienstmädchen Meta Görgens geb. (8. März (903 wohnhaft ist 
bezw. wohin sich dieselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist 
nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 29. Juli (925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 7. -----------------
Einstellung einer Kufenthaltsermittelung.
Die mit meiner Bekanntmachung vom 5. Mai d. — Kreis

blatt Nr. (9 — angeordneten Nachforschungen nach der minderjäh
rigen Gertrud Tuchel aus Schnakenburg sind einzustellen.

Tiegenhof,. den 3(. Juli (925.
Der tom. Landrat.

Nr. 8. ------------------
Bekanntmachung.

Folgende Lehr-r (innen) — stellen sind zu besetzen:
H. Evangelische Lehrerstellen:

Alleinige Stellen in Ellerbruch, Niederklanau und Schönrohr,
(. Lehrer- und Organistenestelle in KLsemark, eine Stelle in 
Stutthof, 2. Stelle in Tiegnort

8. Katholische Lehrerstellen:
(. Stelle in Gr. Kleschkau 2. Stelle in Gätttand, eine Lehrer
und eine Lehrerinstelle in Ohra.

Bewerbungen bis zum 20. 8. an den Senat, Schulabteilung aus dem 
Dienstwege.

Tiegenhof, den z. August (925.
Der tom Landrat

Nr. 9. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat Juli haben Jahresjagdscheine erhalten: Kaufmann 
Heinr. Mock-Horsterbusch, Gursbes. Alwin Sommerfeld-Gr. Mausdorf, 
Eigentümer Johann Magehrke-Iungfer, Amtsvorsteher Friedrich 
Foth-Grenzdorf B, Landwirt Martin Gründemann-Holm, Eigentümer 
August Fietkau-Zeyersvorderkampen, Arbeiter Eduard Pätzel-Stobben- 
dorf und Händler Gustav Fietkau-Grenzdorf B.

Tiegenhof, den z. August (925.
Der tom. Landrat.

Nr. 10. ------------------
Schweineseuche.

Unter dem Schweinebestande des Käsereipächters Ernst Penner 
in Marienau ist amtstierärztlich Schweineseuche festgestellt worden.

Das Gehöft ist mit den aus den HH 265—269 der viehseucken- 
polizeilichen Anordnung vom (. 5. (9(2 (Reichs- und Staatsanzeiger 
Nr. !05) sich ergebenden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 29. Juli (925.
Der tom. Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Steuerzahlungen im Bereich der Steuer
ämter I. II. III.

Dhne besondere Aufforderung sind abzuführen: 
Fortlaufend:

2 Luxussteuer ((0 v. H. der vereinnahmten Entgelte bei 
Versteigerung, Lieferung aus dem Auslande, privatver
kauf von luxussteuerpflichtigen Waren) unter gleichzeitiger 
Zusendung einer besonderen Benachrichtigung an das 
Steueramt — 4 Woche nach Eintritt des Steuerpflichti
gen Vorganges — vergl. auch L b.

b Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirtschaften 
(Nachtlokalsteuer) in der Stadtgemeinde Danzig wöchent
lich zahlbar bis Mittwoch jeder Woche.

e Einkommensteuerlohnabzug von den zum Ueberweisungs- 
verfahren zugelassenen Betrieben binnen 3 Tagen nach 
der erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bezw. bei 
täglichex Entlohnung am Freitag jeder Woche.

L. Am ^0. jedes Monats.
a Allgemeine Umsatzsteuer: ( v. H. der im Vormonat 

eingenommenen Umsatzsteuerpflichtigen Entgelte einschl. 
der zum privatverbrauch aus dem Betriebe entnomme
nen Gegenstände ohne Berücksichtigung der erwachsenen 
Betriebsunkosten.

Die Entrichtung der Steuer in vierteljährlichen 
pauschbeträgen kommt einstweilen noch nicht in Frage, 

b Luxussteuer: ^0 v. H. in den nicht unter X genannten 
Fällen.

c Lohnsummensteuer v. H. der im Vormonat gezahlten 
Bruttovergütung an Beamte, Angestellte und Arbeiter) 
von sämtlichen Arbeitgebern für Betriebe und Behörden 
in der Stadtgemeinde Danzig.

O Bis zum ^5. jedes Monats.
Wohnungsbauabgabe in der Stadtgemeinde Danzig 

für den laufenden Monat nach dem noch zu übersenden
den Bescheide.

O. Am 1(5. August 1925.
für das Aalendervierteljahr Zuli/September 1925

2 Einkommen-, Aörperschafts-, Vermögen- u. Gewerbe
steuer in der gleichen Höhe wie zum 15. Mai 1925 
angefordert, falls nicht ein abändernder Bescheid des 
Steueramtes in der Zwischenzeit ergangen ist;

b Grundwertsteuer für die Stadt Danzig nach besonderem 
Bescheide;
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c ^undesieuersürchie ötaöt Danzig nach dein übersandten 
Bescheide.

Nur ausdrücklich gewährte Stundungen oder 
Nateuzahluugeü entbinde» vou der Einhaltung 
des fengesetzten Zahlungstermins

Die Gemeindebehörden werden gemäß 8 (58 Abs. I 
des öteucrarundgesetzes ersucht, für ortsübliche Bekannt
gab« öorge zu tragen.'

Danzig, den s. August(925.
Der Leiter des LanVesskueramtes.

Rechnungsauszüge 
in Dktav und Huart

Rechnungsformulare
in allen Größen

Wechselsormulare
(lvasserzeichenpapier) 

Quittungsformulare 
geblockt und lose

Bestellzettel 
geblockt zum Durchschreiben

Kostenanschläge
4 - seilig 

empfiehlt 

vuokksntllung 
^tsutsiek

Suchen Sie etwas
sei es 

eine lvohnung 
eine Hypothek 
eine Stellung 
ein Grundstück

Sie finden es
durch eine kleine 
Anzeige in der 
Neureicher 
Zeitung und 
Anzeiger.

FMlsprihtll
Handdruck- u. Motorspr.
Itmb«» vera^etcr Spritzen

Wasserwagen 
für Hand- und Pferdezug.

MWnelWM » PraO.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustsv Lwslck, Lüstrin-N. 

L Lekmsf, Saarbrücken.

kueNbjriltkkttkb eilen
vvsnävn seknsll unä ssudsn sussetük^t von

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,5o Danziger Gulden.

Nr. 32 Neuteich, den 13. August 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Verteilung der Einkommensteuer-Gemeinde- 

anteile für 1924 zwischen mehreren Gemeinden.
Nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes muß, wenn 

eine Gemeinde Anspruch auf Beteiligung an der Steuerleistung eines 
Steuerpflichtigen aus einer anderen Gemeinde erhebt, eine Verteilung 
zwischen beiden Gemeinden stattfinden. Das Landessteueramt wird über 
das Verteilungsversahren für 1924 noch besondere Vorschriften erlassen. 
Diese werden ergehen, sobald die endgültige Steuerveranlagung für 
(92H vorliegt. Soweit sich z. Zt. übersehen läßt, wird die Vertei
lung für (92H eüte ähnliche wie die für 4923 sein. Ich verweise 
wegen letzterer auf die im Areisblatt Nr. 20 Jahrgang (92H ver- 
öffentlicbte Senatsverordnung vom (6. 4- (92H.

Tiegenhof, den 7. August (925.
Der tom. Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschusses -es Kreises Gr. Werder.
Nr. 2. ------------------

Polizeiverordnung
betv die der- PsltzerVeroV-irttiis übev

die Psltzristui,-« von« 9. 9 1921 (St. « 1921,
Seite S47).

Auf Grund der 88 (37 und 139 des Gesetzes über die allge- 
gemeine Landesverwaltung vom 50. Juli (88z (Ges. S. S. (95) 
und der 88 6, (2 und (5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom ((. März (650 (Ges. S. S. 265) wird für das Gebiet der 
Freien Stadt Danzig unter Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes verordnet:

Der 8 1 der Polizeiverordnung über die Polizeistunde vom 9- 
9. (921 (^t. A» 1921 Seite 347) erhält folgende Fassung:

„Für Gast-, Speise- und Schankwirtschaften sowie für Kaffees 
wird die Polizeistunde auf ( Uhr nachts festgesetzt."

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger für Danzig in Kraft.
Danzig, den 28. Juli (925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 7. August 1925.

Der tom Landrat.
Nr. 3.

Polizei-Verordnung
botvoffeit- den Vevkehv Vsn Dtutsbrrsseit nnd 

Ltrnftdvofchken
Auf Grund der 88 137, (39 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung und 88 6, (2, 18 des Gesetzes über die Polizei- 
verwaltung in Verbindung mit Artikel 3 des GAdstrafeugesetzes vom 
28. September (923 (Gesetzblatt S. 999) 8 9 des Gesetzes über die 
wertbeständige Rechnungseinheit in Danzig vom 20. Oktober 4923 
(Gesetzt)!. S. (06?) ünd Artikel I der Verordnung betreffend die Um
stellung bestehender Gesetze auf den Gulden vom 23. Oktober (923 
(Gesetzblatt S. ((0() wird vorbehaltlich der Zustimmung des Be- 
zirksausschnsses für das Gebiet der Freien Stadt Danzig folgendes 
verordnet:

8 u
Kraftwagen, die für die gewerbsmäßige Personenbeförderung 

bestimmt sind und mehr als 6 personensitze einschl. des Führersitzes 
haben, müssen neben dem Zugang zum Führersitz mindestens einen 
von innen jederzeit zu öffnenden Ausgang haben.

Der Brennstoffbehältcr ist, falls er sich im Innern des Wagens 
befindet, feuersicher zu umkleiden. Die Umkleidung muß unten eine 
Oeffnung haben, durch die der Brennstoff bei Undichtigkeit des Be
hälters abfließen kann.

Das Auspuffrohr ist bis an das Ende des Wagens zu führen.
Sämtliche in der Nähe des Auspuffrohres liegenden Satzteile 

sind feuersicher zu verkleiden.

Der Fußboden ist mit einem dichtschließenden Belag zu 
versehen.

8 2.
Die in 8 1 bezeichneten Kraftwagen müssen ein zur Löschung 

von Vergaserbränden geeignetes Handfeuerlöschgerät (Trocken- oder 
Schaumlöschgerät) mitführen

In jedem der in 8 1 bezeichneten Kraftwagen ist ein Schild an- 
zubringen, daß die Anzahl der vorhandenen Sitz- und Stehplätze an- 
gibt. Die in dieser Weise bekannt gemachte Belastung der Wagen 
darf nicht überschritten werden.

8 3-
Die Führer der im 8 1 bezeichneten Kraftwagen und der 

Kraftdroschken bedürfen neben dein Führerschein eines vom Polizei
präsidenten in Danzig auszustellenden Fahrscheines.

8 4-
Führer der im 8 1 bezeichneten Kraftwagen und Kraftdroschken 

dürfen nicht länger als höchstens (H Stunden hintereinander beschäf
tigt werden. Das gilt auch für Tage, an denen ein Wechsel der 
Dienstzeit eintritt.

8 5.
Den Führern der in 8 1 bezeichneten Kraftwagen ist es ver

boten, während der Fahrt sich mit Fahrgästen oder dem Begleitmann 
zu unterhalten.

8 6.
Den Fahrgästen oder Sem Fahrpersonal der im 8 1 bezeichneten 

Kraftwagen ist es verboten, während der Fahrt zu rauchen oder das 
Innere des Wagens mit brennendem Ranchgerät zu betreten.

8 r.
Die im 8 1 bezeichneten Kraftwagen dürfen andere Personen

kraftwagen, die sich in Fahrt befinden, nicht überholen.
8 6.

Die im 8 1 bezeichneten Kraftwagen dürfen eine Höchstgeschwin
digkeit von HO km außerhalb geschlossener Ortschaften nicht über
schreiten.

8 9-
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden mit 

Geldstrafe bis zu (20 Gulden oder entsprechender Haft bestraft.
8 1v.

Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Danzig, den 29. Juli (925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 7. August (925.

Der tom. Landrat.
Nr. q. ------------------
Strafgesetzliche Bestimmungen zur Sicherung 

der Telegraphenanlagen.
8 21?

St. G. B. wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu 
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphcnanlage da
durch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zu- 
behörungen derselben beschädigt oder Veränderungen 
daran vornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu drei Jahren bestraft.

8 2^8
St. G. B. wer fahrläffrgerwerse durcy eine der vorbezeichneten 

Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit 
Geldstrafe bis (800 G bestraft.

Die Polizeibehörden und Schulvorftände werden ersucht, bei der 
Verfolgung von Verstößen gegen diese Bestimmungen mitzuwirken.

Post- und Telegraphenverwaltung der Freien 
Stadt Danzig

veröffentlicht I
Tiegenhof, den 3. August (925.

Der tom Landrat.
Nr. 5. ------------------

Bekanntmachung.
Trotz aller behördlichen Vorsichtsmaßregeln ereignen sich immer 

wieder LtirfLLA? -rrvch Lteberftrtzreir VSHr Frrhvtvevk-it
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auf unbewachten besonders der Nebenbahnen.
Diese Unfälle sind lediglich auf die mangelnde Aufmerksamkeit der 
Gespannführer beim Befahren schrankenloser Ueberwege zurückzu- 
führen. Es muß unbedingt schon «n Veit rVumuiigs tafeln 
gehalten mev-en, sobald ein Zug herannaht. Nicht genug 
kann vor dem eigenmächtigen Hochheben geschlossener Schranken ge
warnt werden, wer die Ueberfahrt noch versucht, nachdem das 
Läutewerk das Niedergehen der Schranken angekündigt hat, macht 
sich strafbar. Die betreffenden Eisenbahnbehörden werden in Fällen, 
wie oben, gegen den Schuldigen unnachsichtlich auf Grund des §3(6 
R. Str. Ges. B. bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag wegen 
fahrlässiger Gefährdung eines Eisenbahntransportes stellen.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, die Ortsbewohner in 
geeigneter Weise hierauf hinzuweisen.

Tiegenhof, den 3. August 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. 6. ------------------
Huittungskartenausgabestellen.

Durch das Landesversicherungsamt ist augeordnet, daß künftig 
wieder die aufgerechneten Omttungskarteu über Invalidenversicherung 
spätestens vierteljährlich an die Landesversicherungsanstalt tz-svto 
fvei als Sendrrns mit LVevtanKabe einzusenden sind.

Tiegenhof, den 4. August 4925.
Der Vorsitzende des Versicherungsamtes.

Nr. 7. ------------------
Vorarbeiten für ein Nrüppelfürsorgegesetz.

Die nachstehenden Ortsbehördeu werden unter Bezugnahme auf 
meine Kreisblattverfügung vom 27. Mai d. Is. (Areisblatt Nr. 22) 
nochmals an Einreichung der Nachweisung über die in ihrer Gemeinde 
vorhandenen Krüppel, oder Erstattung einer Fehlanzeige, nunmehr 
bestimmt innerhalb A TaHen evinnevt, andernfalls 
kostenpflichtige Erinnerung mittels Linschreiben erfolgen wird.

Altenau, Altmünsterberg, Beiershorst, Brodsack, Damerau Damm- 
felde, Holm, Kalthof, Luxushorst, Gr. Lesewitz. Mielenz, Kl. Maus
dorf, Neudorf, Neuteicherwalde, Niedau, Pletzendorf, Rosenort, 
vierzehuhuben, Vogtei, Zeyer.

Tiegenhof, den 6. August 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 8. ------------------
Beschäftigung von Schwerkriegsbeschädigten.

Meine Verfügung vorn 8. Juni d. Is. (Kreisblatt Nr. 24) ist trotz 
wiederholter Erinnerung von den nachstehenden Gemeinden noch nicht 
erledigt :

Altenau, Beiershorst, Brodsack, Damerau, Dammfelde, Einlage, 
Grenzdorf A., Hakendorf, Herrenhagen, Horsterbusch K. D.Förster- 
busch (Gut), Jungfer, Ladekopp, Luxushorst, Gr. Lesewitz, Kl. 
Lesewitz, Neudorf, Neulanghorft, Neumünsterberg, Orlofferfelde, 
parschau, Pieckel, pletzendorf, pordenau, Reinland, Schadwalde, 
Schönhvrst, Stobbendorf, Vierzehnhuben, voatei, Walldorf, Zeyer.

Ich ersuche daher, mir nunmehr bestimmt innerhalb ( Woche 
die beschäftigungslosen Kriegsbeschädigten, die 500/g und mehr erwerbs
unfähig sind, zu bezeichnen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den q. August 1925.

Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene.

Nr. 9. ------------------
ttreishundesteuer.

Die Herren Ortsvorsteher in
Bärwalde, Beiershorst, Brodsack, Damerau, Eichwalde, Einlage, 
Krebsfelde, Laakendorf, Gr. Lesewitz, Leske, Ließau, Mielenz, 
Mierau, Gr. Montan, Neukirch, Neunhuben, Orlofferfelde, pletzen
dorf, pordenau, Schadwalde, Simonsdorf, Stobbendorf, Tiegenhagen, 
Tragheim, Tramxenau, Zeyer und Krebsfelderweiden für den fis
kalischen Gutsbezirk a. d. N.

werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 27. 
April d. Is. in Nr. 27 nochmals an Abführung det Hundesteuer 
für das (. Halbjahr 192s nunmehr bestimmt bis zrrm 2S. 
DtttKirst -. Is. erinnert.

Tiegenhof, den 7. August (925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. ^0. ------------------
ttreistagbeschlüsse.

Nachstehend bringe ich gemäß tz (25 der Kreisordnung die auf 
dem Kreistage am 8. d. Mts. gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen 
Kenntnis?
(. Der Kreistag erkannte die Legitimation der als Ersatzmänner neu 

eintretenden Abgeordneten Gärtner Emil Grodnick in Schöneberg, 
Arbeiter Johann Braun in Brnnau und Arbeiter Friedrich Lau 
in Kunzendorf an. Die Genannten wurden darauf durch den Vor
sitzenden in den Kreistag eingeführt.

2. Die hauptsächlich dem Durchgangsverkehr Danzig^Marienburg die
nenden Kreisstraßen Kalthof —Tragheim—Schöneberg — Ladekopp 

Neumünsterberg — Rothebude sollen in die Unterhaltung des 
Staates übergehen. Außerdem wird der Staat die Verwaltung und 
Unterhaltung der Reststrecken Schöneberg—Schöneberger Fähre und 
Barenhof—Bärwalde gegen Erstattung der Kosten für die aufge- 
wendeten Materialien und Löhne übernehmen. Zur Schaffung einer 
Winterverbindung für den Durchgangsverkehr Danzig—Marienburg 
soll der Kreis den Gemeindeweg Rothebnde—Fürstenwerdcr mit 
Staatsbeihilfe chauffeemäßig ausbauen. Der Kreistag genehmigte 
einstimmig den mit dem Senat abzuschließenden Vertrag und er
mächtigte den Kreisausschuß zur Vollziehung desselben.

3. Für Vornahme baulicher Aenderungen im Kreissäuglingsheim, ins
besondere der von ärztlicher Seite als dringlich bezeichneten Er
richtung einer Liegehalle für die Kinder, bewilligte der Kreistag 
die erforderlichen Mittel bis zur Höhe von 4500 G.

q. Die jährliche Kreishundesteuer wurde durch einstimmigen Beschluß 
des Kreistages erhöht: Für den ersten Hund auf 4,50 G, für 
den zweiten auf 6 G, für den dritten Hund auf 7,50 G, für den 
vierten Hund auf 9 G, für jeden weiteren Hund (,50 G mehr.

5. Für den alljährlich bei den Amtsgerichten Tiegenhof und Neuteich 
zusammentretenden Ausschuß zur Auswahl der Schöffen und Ge
schworenen nahm der Kreistag die Wahl der Vertrauensmänner 
für das Jahr (926 vor.

6. Zu Schiedsmännern bezw. Schiedsmann-Stellvertretern wurden ge
wählt:
u) Für den Bezirk Nr. s (Gemeinden Altweicksel und Kunzendorf), 

sowie Stellvertreter für den Bezirk Nr. 9, der Hofbesitzer Gustav 
Fieguth in Kunzendorf,

d) kür den Bezirk Nr. 45 (Gemeinden Irrgang, Kaminke und 
Tragheim), sowie Stellvertreter für den Bezirk Nr. §6, der 
Hofbesitzer Gustav penner in Irrgang.

7. Der Kreistag nahm Kenntnis von dem Bericht des Vorsitzenden 
über den Stand der Elektrisierung des Kreises. Alle Vorarbeiten, 
wie Aufstellung des Stromtarifs, der Stromlieferungsbedingungen 
und der Installationsbedingungen, sowie die Festlegung der Trasse 
für den ersten Ring von Blumstein bis über Neuteich hinaus sind 
erfolgt. Mit der Bauausführung selbst hat aber noch nicht be
gonnen werden können, da die als Gesellschafter des Kreises zur 
Finanzierung verpflichtete Bayrische Aktiengesellschaft für Energie
wirtschaft bei der auch in Deutschland herrschenden Kreditnot das 
erforderliche Kapital bis jetzt nicht hat ausbringen können. Der 
Kreisausschuß in derbindung mit dem Aufsichtsrat des Ueber- 
landwerkes werden sich in Kürze über die weiteren Schritte schlüssig 
werden, wobei jedoch das Unternehmen als solches nicht fallen ge
lassen werden soll.

8. Unter Vorsitz des Kreisdeputierten Ziehm beschloß der Kreistag, 
dem Senat der Freien Stadt Danzig den Regierungsrat poll als 
Landrat des Kreises Gr. Werder in Vorschlag zu bringen und 
um baldigste Ernennung zu bitten.

Tiegenhof, den (0. August (925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. U- ------------------
Zestnahmeerfuchen.

Aus ihren Dienststellen in Uhlkau sind die Fürsorgezöglinge 
Willi pekrahn, geb. (5. Oktober (905 zu Ohra, kath., und Johannes 
Köwitz (gen. Dombrowski), geb. (6. August (906 zu Brüske, kath. 
entwichen. Die Lntweichung erfolgte nachts am 3. August.

vsonalbeschvelbnns r
H-eLvatzn ist (73 cm groß, breit und stark: starker Bartwuchs, 

Gesichtsfarbe blaß, z. Zt. etwas gebräunt, dunkles Haar, Schieber
gang, frech und sicher auftretend,

LlLmitz ist (70 cm groß, stark und breit, sehr rot im Gesicht 
blondes Haar, frech und sicher auftretend, schiebt, dicke aufgeworfene' 
Lippen.

Die Grtspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando ersuche ich, nach den Zöglingen zu fahnden und sie 
im Lrmittelungsfalle festzunehmen und sie der staatlichen Fürsorge, 
Anstalt Silberhammer auf Anstaltskosten zuzuführen.

Im Falle der Festnahme ersuche ich um Bericht.
-Tiegenhof, den 7. August (925.

Der tom Landrat.
Nr. ^2. ------------------

Schweineseuche.
Bei einem geschlachteten Schwein des Arbeiters Ioh. Engel in 

Neuteich, auf den Gärten (7(, ist amtstierärztlich Schweineseuche 
festgestellt. Die notwendigen Schutzmaßregeln sind angeordnet.

Tiegenhof, den (. August 1925.
Der tom. Landrat.

Nr. 1^3. ------------------
Schweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande desGutsbesitzers Lehrend inTrappen- 
felde ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest festgestellt. 
Das Gehöft ist deshalb mit den sich aus den KH 263 bis 268 der 
viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom (. 5. (9(2 ergebenden Wir
kungen gesperrt.

Tiegenhof, den 6. August (925.
Der tom Landrat



— —

Nr.
Schweinepest.

Die Schweinepest in der Käserei Howald-Kl. Lesewitz ist erloschen. 
Die angeordneten Schutzmaßregeln werden mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben.

Tiegenhof, den 8. August 1925.
Der tom Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Wahlliste zur Tierärztekammer.

Gemäß Bestimmung des Senats der Freien Stadt Danzig vom 
N. 2. 1925 O. H. I. I. l? S. sind auf Grund der Liste der 
wahlberechtigten für die -ev Fvoioit Stirbt
Dirirzrs 6 Mitglieder und 6 Stellvertreter zu wählen. (Z 6 der 
preuß. Verordnung vom 2. q. 19 U betr. die Einrichtung einer Stan
desvertretung der Tierärzte, Ges. S. S. sp.

Für das Gebiet dec Freien Stadt Danzig ist ein -Virtzlbezivk 
zu bilden. (Z 3 der oben genannten Verordnung)

Für die gemäß § 5 obiger Verordnung, im November 1925 
stattfindende Wahl stnd die Listen der wahlberechtigten und wählbaren 
Tierärzte im Polizeipräsidium, im Landratsamt des Kreises Danziger 
Höhe, im Landratsamt des Kreises Danziger Niederung in Danzig 
und im Landratsamt Großes Werder in Tiegenhof vsttr 1A bis 
30. 1025 öfferrtlilch «rrrsgelest

Gemäß § 5 Absatz 3 der preuß. Verordnung vom 2. April 19^ 
sind Einwendungen gegen die Liste unter Beifügung der erforder
lichen Bescheinigungen binnen 14 Tagen nach beendeter Auslegung 
der Liste bei mir einzubringen.

Regierunas- und Geheimer Veterinärrat i. R. Zoppot, Moltkestr. 6 
ehem. stellvertr. Vorsitzender des Vorstandes der Tierärztekammer 

für die Provinz Westpreußen.

Zchwente-Verband.
Nach dem Beschlusse der ordentlichen Generalversammlung vom 

1. Juli 1925 ist für das Geschäftsjahr 1924/25 ein ordentlicher 
Kafsenbeitrag von 0,60 G (sechzig Guldenpfennige) pro lla beitrags
pflichtiger Fläche zu zahlen und zwar im Monat August. Gleich
zeitig ersuche ich, die noch für Geschäftsjahr 1923/24 rückständigen 
Beiträge tKreisblatt Nr. 2 Jahrgang 24) und Krautungskosten zu 
zahlen.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften sowie den 
Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die nachstehend unter 
verzeichneten Beiträge, die nach H 6 des Statuts berechnet sind, zu 
erheben und an die Kasse des Schwenteverbandes bis 31-August ab- 
zuführen, zur Vermeidung von Zwangsmaßregeln. Die Beiträge 
sind festgestellt unter Vorbehalt des Irrtums und Richtigstellung in
folge Revision des Katasters.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Verbandsvorsteher, 
die nach Z 3 des Statuts berechneten Kosten det Krautungen, wie 
sie unter 8 nachstehend verzeichnet sind, abführen und zwar ebenfalls 
bis 3i- August.

Die resp. Beträge bitte ich auf das Konto des Verbandes bei 
der Kreissparkasse Neuteich oder Firma Ruhm 6c Schneidemühl Neu
lich zahlen zu wollen.

Marienau, den 8. August 1925.
Der Ve*b«rir-sr>0Vstohov.

Otto Lietz.
VoLte-«»-._______________ ________

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

entwässert 

oberhalb j unterhalb

Neuteich

Betrag

bs «1I ka sr 6
I Forstgut Kl. Montau 130 24 78 15
2 Altenau 244 12 146 47
Z Altmünsterberg 993 16 595 90
4 Altweichsel 624 74 374 84
5
6

Biesterfelde 
Brodsack

513 03
434 42

308
173

39
77

Kopf wie vor.

L LLr^uttrigskosten

7
8

Dammfelde 
Eichwalde

289 84
723 97

173
289

90
59

9 Gnojau 931 68 559 01
10 Heubuden 1098 12 658 72
11 Jrrgang 331 67 132 66
12 Kaminke 124 33 49 73
13 Kalthof 388 9 96 237 16
14 Kunzendnrf 906 64 591 97
15 Gr. Lesewitz 9 35 3 74
16 Leske 483 05 115 80 336 15
17 Gr. Lichtenau 986 51 591 91
18 Kl. Lkchtenau 1191 36 714 82
19 Ließau 785 44 471 26
20 Marienau 975 17 390 07
21 Mielenz 1034 61 620 77
22 Mierau 24 230 10
23 Gr. Montan 852 94 511 76
24 Kl. Montau 684 13 575 410 48
25 Neuteich 112 40 225 02 157 45
26 Neuteichsdorf 250 02 100 01
27 Adl. Renkau 93 56 56 15
28 Rückenau 505 21 202 08
29 Schönau 550 70 330 42
30 Siebenhuben 233 27 93 30
31 Simonsdorf 621 98 373 19
32 Stadtfelde 387 06 232 24
33 Tannsee 996 49 398 60
34 Tiege 1000 71 400 28
35 Tragheim 441 88 176 75
36 Tralau 471 29 12 18 331 49
37 Trampenau 47 29 28 37
38 Trappenfelde 294 03 176 42
39 Warnau 697 15 251 82 519 02
40 Wernersdorf 1018 66 611 66
41 Eisenbahn-Verwaltung 111 38 25 81 77 15

Lntwäfs. zur

ä Gemeinde- <groß. klein. 1. Be
zirk

2. Be
zirk 3. Be

zirk Schwt S chtVl, Zu
sam
menbezirk Schw. Schw. 33,5^ss 22,6

v. ka
21 Pv. 1

1 P ' 
v. K2

bs bs 6 6 0 Ost' 6 §
1 Zorstg-KlMontan» 130 43,55 29 38 20 80 1 30 95 03
2 Mielenz I 798 26733 180 35 127 68 7 98 583 34
3 Wernersdorf I 1016 340 36 229 62 152 56 10 16 742 70
4 Kl. Montau 334 111 89 75 48 53 44 3 34 244 15
5 Schönau 651 147 13 104 16 6 51 257 80
6 Altmünsterbg. 905 2S4 53 144 80 9 05 358 38
7 Stadtfelde 387 87 46 61 92 3 07 153 25
8 Dammfelde 290 65 54 46 40 2 90 114 84
9 Kalthof 389 87 91 62 24 3 89 154 04

10 Heubuden 1078 243 63 172 48 10 78 1^33 29
11 20 6 20 20 s
11 Simonsdorf 40 9 40 6 40 40 53

115 35 65 1 15
12 Altenau 24 3 84 24 l 74 48

220 68 20 2 20 l
13 warnau 698 111 68 6 98 118 66
14 Tralau 471 75 36 4 71 80 07
15 Leske 446 70 40 4 40 88 24

42 13 02 42
16 Neuteich 146) 22 40 1 40 49 40

86 24 80 80
17 Seelake-Verbd. 300k 480 96 30 06 sii
1k vollbrechtsgr.vb. 2271 704 01 22 71 726 7?
1k) HoheSchmerblgr, 1966 609 46 19 66 629 1?
2() Gr. Lichtenaul 937 290 47 9 37 299 «4
21 Trappenfelde 285 88 35 2 85 91

! Trampenau ! 48 14 88 48 15 -6

wonövn soknoll uncl ssudon susgvßük»*1 von

Ik !<<Il «L M. Iti>I<lt, X< I1I< I< I1
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 33 Neuteich, den 20. August 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.

Auf Grund des Z 7 des Gesetzes über völlige Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe vom Juli ^25 (G. Bl. S. 77Hj werden die in 
der Bekanntmachung vom 5. ll« 23 (St. A. S. L85) aufgeführten 
Waren durch Hinzufügung einer Ziffer 6 auf „Eis" erweitert.

Danzig, den 5. August
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

H. Dr. Ziehm. Dr. Frank.
570/25. 
veröffentlicht!

Auf Grund der vorstehenden Anordnung setze ich gemäß der 
Verordnung des Senats über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vom 
5. N- 23 (Staatsanzeiger Teil l. S. 685) für den Verkauf von Eis 
an Sonn- und Feiertagen mit Ausnahme des ersten Öfter-, Pfingst- 
und Weihnachtsfeiertages für den Kreis Gr. Werder mit Ausnahme 
der Städte Tiegenhof und Neuteich die Zeit von vormittags 7—8 
Uhr und n — l? Uhr fest.

Tiegenhof, den August 1^25.
Der tom. Landrat.

Nr. 2. ------------------
Polizeiverordnung betr. Anpflanzung von 

Lerberitzensträucher und Mahonien.
Auf Grund des § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 

April 1860, H ^57 Landesverwaltungsgesetzes vom zo. Juli 
1883, Zz 6, 12, 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. 
3. 1850, Artikel M des Geldstrafengesetzes 00m 28. September 1923 
(G. Bl. S. 999) und Artikel I 3 b der Verordnung betreffend die 
Umstellung bestehender Gesetze auf den Gülden vom 23. Oktober 1925 
(G. Bl. S. N01) wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirks
ausschusses für das Gebiet der Freien Stadt Danzig folgende Poli
zeiverordnung erlassen.

8
Das Anpflanzen von Berberitzensträuchern und Mahonien in 

einer Entfernung voll 150 m von Ackerfeldern ist verboten.
8 2.

Die gegenwärtig vorhandenen Sträucher der Berberitze und der 
Mahonie in einer Entfernung von 150 m von den Ackerfeldern sind 
von dem Eigentümer, Pächter oder Nutznießer des betreffenden 
Landes bis zum 1. November 1926 zu beseitigen.

8 3-
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden 

mit einer Geldstrafe bis zu 300 G oder entsprechender Haft bestraft.
Danzig, den 31. Juli 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danflg.
Dr. Ziehm.  Ziehm.

Veröffentlicht l
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich vorstehende Polizeiver

ordnung ortsüblich bekannt zu geben.
Tiegenhof, den 13. August 1925.

Der tom. Landrat.
Nr. 3. -----------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Hannemann in 

parschau ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt. Das Gehöft 
ist mit den sich aus den Ztz 263—269 der viehseuchenpolizeilichen 
Anordnung vom 1. 5. 1912 (Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 105) 
ergebenden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 13. August 1925.
Der tom. Landrat

Nr. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

von der Freistadtfteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden 
s) an der Lohnsteuer für Juli 1925, 
b) an der Gewerbesteuer für Axril'Juni l925,

c) an der Umsatzsteuer für April-Juni 1925,
die in Spalte 3, H und 5 der nachstehenden Nachweisung ange- 
gebebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus 
den Spalten 7 und 8 ersichtlichen Höhe auf Kreissteuern verrechnet 
oder auf Gemeindekonto überwiesen.

> Ltd. Nr.
 

!

Gemeinde

Lohn
steuer 

für
Juli
1925

G

Ge
werbe 
st euer 

für 
April/ 
Juni 
1925

G

Um
satz

steuer 
für

April/ 
Juni 
1925
G

Zu
sam
men

G

Auf 
Kreis 
steu
ern 

ver
rech
net

G

Auf 
Ec- 

mein- 
dekon- 

1o 
über- 
wiese.

G
l 2 3 4 3 6 7 8

1 Altebabke 30 10 44 40 44 40 44
2 Altenau 7 3 60 10 60 10 60
3 Altendorf 10 10 10
4 Altmünsterberg 100 558 380 59 1038 59 1038 59
5 Altweichsel 130 72 10 08 212 08 25 86 186 22
6 Barenhof 60 27 20 86 107,86 107 86
7 Bärwalde 45 27 1162 83'62 83 62
8 Barendt 170 162 36 85 368 85 368 85
9 Beiershorst 30 19 23 49^23 49 23

10 Biesterselde 60 27 105 88 19288 192 88
11 Llumstein 40 52 40 92^40 92 40
12 Brüske 45 54 99, 99
13 Brodsack 60 60 !

60
14 Brunau 170 107 91 32 48 31039 310 39
15 Damerau 60 18 2 79 80^79 80 79
16 Dammfelde 20 27 3 28 5028 50 28
17 Eichwalde 60 21 15 81^15 81 15
18 Einlage 140 81 2 70 22370 223 70
19 Fürstenau 190 103 50 1132 304 82 304 82
20 Fürstenwerder 220 100 80 46 73 36753 367 53
21 Gnojau 270 9 07 279 07 279 07
22 Grenzdorf A 60 135 61!35 61 35
23 Grenzdorf B 80 9180 22 58 194 38 194 38
24 Halbstadt 70 44 70'44 70 44
25 Herrenhagen 3 14 65 1765 17 65
26 Heubuden 80 108 15 49 20349 203 49
27 Holm 40 10 39 50 39 50 39
28 Jrrgang 20 10 49 30 49 30 49
29 Jankendors 30 4 05 3405 34 05
30 Jungfer ^60 ! 576 115 89 951 89 951 89
31 Kalteherberge 20 103 2M3 21 03
32 Kaminke 40 1 80 4I>80 30 43 11,37
33 Kalthof 850 702 77 82 162^82 162Y 82
34 Keitlau 40 540 6 30 586!30 58630
35 Krebsfelde 100 351 3102 48202 482 02
36 Küchwerder 40 7 47 47 47 47 47
37 Kunzendorf 300 36 81 33681 336 81
38 Ladekopp 160 81 37 95 278 95 278 95
39 takendorf 140 108 15 47 263 47 263 47
40 Gr. Lesewitz 170 148 50 4911 367 61 367 61
41 Kl. Lesewitz 20 6 07 26 07 26 07
42 Leske 30 8 88 38 88 38 88
43 Gr. Lichtenau 270 99 223 70 592 70 592 70
44 Kl. Lichtenau 110 29 32 139 32 139 32
45 Lindenau 60 135 90 6110 259 259
46 tießau 480 144 47 93 67193 671 93
47 Luxushorst 50 81 14 67 145 67 145 67
48 Marienau 240 378 6 27 624 27 624 27
49 Gr. Mausdorf 130 2 69 132 69 132 69
50 Kl. Mausdorf 40 27 65 90 132 90 132 90
51 Kl. Mausdorferweide 3 585 8 85 6 31 2 54
52 Mielenz 130 54 706 191 06 191 06
53 Mierau 60 13 50 5>90 79 40 79 40
54 Gr. Montau 100 8 07 108 07 108 07
55 Kl. Montau 80 3 59 83 59 83 59
56 Neudorf 3 19 39 22 39 22 39
57 Neulanghorst 60 4 50 64 50 64 50
58 Neunhuben 3 3 3



- uz -
Kopf wie vor.

scheckkonto 15

58 Neumünsterberg 160 100 11 165 40 425,51 425 51
60 Neustädterwald 70 27 25 53 122 53 122 53
61 Neuteichsdorf 80! 62 40 14240 142 40
62 Neuteicherhinterfeld 7 3 28 10 28 10 28
63 Neuteicherwalde 80 81 23 53 184^53 184 53
64 Neukirch 160 54 6 75 220!75 220 75
65 Niedau 50 54 3 64 107,64 107 64
66 Orloff 50 54 15 57 11957 119 57
67 Mrlofferfelde 30 54 1 75 85i75 85 75
68 palschau 80 247 10 12 44 33954 339 54
69 parschau 30 30 30
70 Petershagen 170 11 69 18169 181 69
71 pieckel 380 76 21 8 99 465 20 465 20
72 pietzkendorf 20 5 40 W40 25 40
73 platenhof. 370 675 131 99 1176^99 U76 99
74 pletzendorf 3 3 3
75 pordenau 50 108 29 30 187 30 187 30
76 prangenau 30 9 35^78 74 78 74 78
77 Rehwalde 10 2125 12 25 5 94 6 31
78 Reimerswalde 30 58!53 88 53 88 53
79 Reinland 30 108 47 25 185 25 185 25
80 Rosenort 40 36 3B1 7961 79 61
81 Rückenau 50 54 32 06 136,06 136 06
82 Schadwalde 120 5237 172 37 172 37
83 Scharpau 15 15 15
84 Stadtfelde 20 20 20
85 Schöneberg 440 470 66 235 53 11^19 woh-_ 19

öauöar-
l-h.nib

86 Schönhorst 80 119 25 29 51 228 76 228 76
87 Schönsee 90 54 27 56 171 56 171 56
88 Schönau 70 130 40 200 40 200 40
89 Simonsdors 630 69 04 699 04 299 04
90 Stobbendorf 100 8 28 108 28 108 28
91 Stuba 60 73 78 43 09 176 87 176 87
92 Tannsee 150 162 312 312
93 Tiege 90 3 10 9310 93 10
94 Tiegenhagen 160 12 60 172 60 172 60
95 Tiegenort 180 13 04 193 04 193 04
96 Tragheim 40 81 234 11 35511 355 11
97 Tralau 100 54 8 37 162 37 162 37
98 Trampenau 50 04 5004 50 04
99 Trapxenfelde 40 40 40

100 Vogtei 7 10 80 17 80 17 80
101 Walldorf 40 72 2 71 114 71 114 71
102 warnau 80 80 80
103 Wernersdorf 270 216 106 82 592 82 592 82
104 Wiedau 3 3 3
105 Zeyer 180 162 34 87 376 87 376 87
106 Zeyersvorderkampen 90 9 21 32 120 32 120 32
107 vierzehnhuben 10 2 24 12 24 12 24
108 Hakendorf 110 216 326 P-P-.
109 horsterbusch 70 54 124 550
110 Wolfsdorf-Nog. 100 100
111 Adl. R-nkau 3 3 3
112IMontauerforst 151 15 pofi

Tiegenhof, den 12. August 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausfchufses 

des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Schwente-Verband,

Nach dem Beschlusse der ordentlichen Generalversammlung vom 
1. Juli 1925 ist für das Geschäftsjahr 1924/25 ein ordentlicher 
Kassenbeitrag von 0,60 G (sechzig Guldenpfennige- pro ka beitrags
pflichtiger Fläche zu zahlen und zwar im Monat August. Gleich
zeitig ersuche ich, die noch für Geschäftsjahr 1923/24 rückständigen 
Beiträge (Kreisblatt Nr. 2 Jahrgang 24) und Krautungskosten zu 
zahlen.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften sowie den 
Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die nachstehend unter 
verzeichneten Beiträge, die nach H 6 des Statuts berechnet sind, zu 
erheben und an die Raffe des Schwenteverbandes bis s z. August ab- 
zuführen, zur Vermeidung von Zwangsmaßregeln. Die Beiträge 
sind festgestellt unter Vorbehalt des Irrtums und Richtigstellung in
folge Revision des Katasters.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Verbandsvorsteher, 
die nach Z 3 des Statuts berechneten Kosten der Krautungen, wie 
sie unter 8 nachstehend verzeichnet sind, abführen und zwar ebenfalls 
bis 3i. August.

Die resp. Beträge bitte ich auf das Konto des Verbandes bei 
der Kreissparkaffe Neuteich oder Firma Ruhm 6c Schneidemühl Neu- 
teich zahlen zu wollen.

Marienau, den 8. August 1925.
De* Otto Lietz.

8

I kfd. 
N

r. ,1

Gemeinde

entwässert 
oberhalb j unterhalb

Neuteich

Betrag

Nü sr I Im ! «r 0
1 Forstgut Kl. Montan 130 24 78 15
2 Altenau 244 12 146 47
3 Altmünsterberg 993 16 595 90
4 Altweichsel 624 74 374 84
5 Biesterfelde 513 03 308 39
6 Brodsack 434 42 173 77
7 Dammfelde 289 84 173 90
8 Eichwalde 723 97 289 59
9 Gnojau 931 68 559 01

10 Heubuden 1098 12 658 72
11 Jrrgang 331 67 132 66
12 Kaminke 124 33 49 73
13 Kalihof 388 9 96 237 16
14 Kunzendnrf 906 64 591 97
15 Gr. Lesewitz 9 35 3 74
16 Leske 483 05 115 80 336 15
17 Gr. Lichtenau 986 51 591 91
18 Kl. Lkchtenau 1191 36 714 82
19 Ließau 785 44 471 26
20 Marienau 975 17 390 07
21 Mielenz 1034 61 620 77
22 Mierau 24 230 10
23 Gr. Montau 852 94 511 76
24 Kl. Montau 684 13 575 410 48
25 Neuteich 112 40 225 02 157 45
26 Neuteichsdorf 250 02 100 01
27 Adl. Renkau 93 56 56 15
28 Rückenau 505 21 202 08
29 Schönau 550 70 330 42
30 Siebenhuben 233 27 93 30
31 Simonsdorf 621 98 373 19
32 Stadtfelde 387 06 232 24
33 Tannsee 996 49 398 60
34 Tiege 1000 71 400 28
35 Tragheim 441 88 176 75
36 Tralau 471 29 12 18 331 49
37 Trampenau * 47 29 28 37
38 Trappenfelde 294 03 176 42
39 warnau 697 15 251 82 519 02
40 Wernersdorf 1018 66 611 66
41 Eisenbahn-Verwaltung 111 38 25 81 77 15
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Lntwüff. zur Hat zur Rrautung zu zahlen
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groß.
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Schw.
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1. Be
zirk

33,5 ss 
v. bs
0

2. Be- 
Zirk

22,6 P 
v. ba

3. Be
zirk 

16 p 
v. ba

Schrot 
31 P 
v. bs

verein. 
Schrot.

1 P 
v. bs
6 I6 ? 0 ? 0 k>

1 Zorstg-ÄlMontan 130 43!55 29 38 20 80 1 30 95 03
2 Mielenz 798 26733 180 35 127 68 7 98 583 34
3 Wernersdorf 1016 340 36 229 62 152 56 10 16 742 70
4 Kl. Montau 334 111 89 75 48 53 44 3 34 244 15
5 Schönau 651 147 13 104 16 6 51 257 80
6 Altmünsterbg. 905 2V4 53 144 80 9 05 358 38
7 Stadtfelde 387 87 46 61 92 3 07 153 25
8 Dammfelde 290 65 54 46 40 2 90 114 84
9 Kalthof 389 87 91 62 24 3 89 154 04

10 Heubuden 1078 243 63 172 48 10 78IVZ 29
11 20 6 20 20
11 Simo'nsdorf 40 9 40 6 40 40 53

115 35 65 1 15^
12 Altenau 24 3 84 24^ 74 48

220 68 20 2 20!
13 warnau 698 111 68 6 98 118 66

-14 Tralau 471 75 36 4 71, 80 07
15 Leske 440 70 40 4 40l! 88 24

42 13 02 42i
16 Neuteich 140 22 40 1 40 40

80 24 80 80
^49

17 Seelake-Verbd. 3006 480 96 30 06 KN 02
18 vollbrechtsgr.vb. 2271 704 01 22 71 726 72
19 HoheSchmerblgr„ 1966 609 46 19 66 629 12
20 Gr. Lichtenau 937 290 47 9 37 299 84
21 Trappenfelde 285 88 35 2 85 91 20
22 Trampenau 48 14 88 48 15 36

Geffentliche Steuermahnung.
Die am sO. d. Alts, fällig gewesene allgemeine Um

satzsteuer, Luxussteuer und Lohnsummensteuer, die am s5. 
j. Nts. fällig gewesene lvohnungsbauabgabe sowie die
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am (5. August fällig gewesene Einkommen«, Aörper- 
schafts-, Vermögens-, Gewerbe- und Hundesteuer Zuli- 
September, ferner die Grundwerlsteuern April-September 
sind an die unterzeichneten Steuerkafsen, die Steuerhilfs
stelle Tiegenhof oder an die nach der Bekanntmachung 
vom 3. 1. 2q bis zum 22. August 1925 zur An
nahme berechtigten Aasten der Gemeinden Zoppot, Vliva, 
Ghra und Neureich zu entrichten, und zwar:
a) Umsatz-, Luxus- und Lohnsummensteuer bis zum (8. 

August 1925,
b) die übrigen vorstehend genannten Steuerarten bis zum 

22. August d. Is. einschließlich.
Nach genanntem Tage werden außer den Gebühren 

vom Fälligkeitstage an 1 Prozent Zinsen monatlich erhoben.
Es wird darauf hingewiesen, daß trotz Einlegung 

von Rechtsmitteln Zahlung zu leisten ist.
Vom 26. August 1925 an werden die Rückstände, so

weit nicht Stundung gewährt ist, kostenpflichtig beigetrieben. 
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege oder durch die 

.Post hat die Einzahlung unter genauer Bezeichnung des 
Absenders und des Steuerzeichens so rechtzeitig zu erfolgen, 
daß der Betrag spätestens am 26. August 1925 der Aaste 
zugeführt ist, widrigenfalls die Beitreibun gskosten 
fällig werden und miteinzusenden sind.

Diese Bekanntmachung gilt als Mahnung im Sinne 
des § 2?1 des Steuergrundgesetzes vom 11. Dezember 1922. 

Mahnung des einzelnen Steuerschuldners erfolgt nicht.
Kaffenstuudeu mit Ausnahme voa Montag 

werktäglich 7/z—12 Uhr vorm.
Danzig den 13. August 1925.

_______Städtische und Hfreiftadtsteuerkaffe._______
— Die Danziger Fcuerkaffe yal der Gemeinde 

Zugdam im Kreise Danziger Niederung eine Beihilfe 
von 220 G, der Gemeinde Gemlitz, Kr. Danziger Niede
rung eine Beihilfe von 150 G,. der Gemeinde Klanau 
im Kreise Danziger Höhe von 100 G und der Gemeinde 
Freienhuben, Danziger Niederung eine Beihilfe von 
200 G zu Feuerlöschzwecken bewilligt.

Sehr ernst ist die Zeit für das 
Deutschtum in unserer Freistadt 

da wird es sicher für jeden wahrhaft Deutschgesinnten eine freudige psticht sein, das Drgan, das in der ersten Feuerlinie 
im Aampfe für das Deutschtum steht, die

Danziger Allgemeine Zeitung,
zu unterstützen.

Darum Freunde, abonniert alle, in alter deutscher Treue, zum 1. September 

auf unsere Zeitung.
Jede postanstalt, zeder Briefträger und die Geschäftsstelle, Hundegasse 51, nehmen Bestellungen entgegen. Die Zeitung, 
Ausgabe kostet den ganzen Monat mit 8seMger illustrierter Wochenbeilage nur 2,30 Gulden frei ins Haus, 
1,80 Gulden vom Postamt oder Geschäftsstelle abgeholt; Ausgabe 8 mit Illustrierter und landwirtschaftlicher 

Wochenbeilage 2,50 Gulden frei ins Haus, 2,— Gulden vom Postamt abgeholt.

Zmchkistn
Handdruck- u. Motorspr.
ttnrbern veralteter Spritzen

Wasserwagen
für Hand- und Pferdezug.

MslhimBrik Proust.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken 6ustLV Lüstrin-N

Lki'Iisi'üt L Lskmei*, Saarbrücken.

Alle

BiMiatttmbtiitil
werden schnell und sauber ausgeführt

von

A. Klh r W. Mtti, MW.

prima

MaWnenöl
empfiehlt

Schml-FM- 
Nlhtk 

in 3 Starken, la holz
freies Papier, empfiehlt 
aus eigener Werkstätte 
dl. Peil, 6 W Weil.

Lehrmmli TlegeM
Sitzung nur Sonnabend, 

den 22. d. , nachm. q Uhr. 
bei Herrn Kiep, Tiegenhof.

TaKosov-nnns:
l. vortrag: Die Konkordate und 

die Schule (Kollege Lichholz 
Marienau)

2. Aussprache über die Lage der 
Sommerferien

3. Beitragszahlung 
h. verschiedenes, 
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Der» Vorstand 
Oltersdorff.

ViMlMtt
verkauft

Oberlehrer Lint, Tannsee.

empfiehlt N. Pech.

Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 34 Neuteich, den 25. August 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. -----------------

Der Senat hat mich zum Landrat des Kreises 
Gr. Werder ernannt.

Tiegenhof, den 20. August l925.
?0ll.

Nr. 2. ------------------
vienststunden.

Die Dienststunden für alle im Kreishause untergebrachten Dienst
stellen sind ab Montag, den 3s. August wieder von 8 bis j Uhr 
vormittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags.

Tiegenhof, den 25. August 1925.
Der Landrat und Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 2g. ------------------
Beratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes.

Tieg-irhsf im Kreishause an jedem Mittwoch
um l0 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um n Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nettteich im waisenhause Dienstag, den l. September 
nachm. um t Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Im übrigen finden während des Urlaubes des Kreisfürsorge- 
arztes (7. September bis ^3. Oktober) ärztliche Beratungsstunden 
nicht statt.

Die Kreisfürsorgerin Schw. Hedwig Poxp hält im September 
Sprechstunden im Landratsamt Zimmer Nr. 7 an jedem Mittwoch u. 
Sonnabend vorm. lo—t2 Uhr.

Die Fürsorgerin Schwester Antonie Boehm ist während des Mo
nats September wegen Krankheit zu einer Kur beurlaubt.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird evtl. die Aufnahme in die Staatliche 

Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere vermittelt. Sie 
ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 
4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den ^9. August 1925.
Kreiswohlsahrtsamt

Nr. 3. ------------------
Gemeindevoranschläge für das Rechnungs

jahr l92S.
Die Herren Ortsvorsteher von

Altenau, Beiershorst, Dammfelde, Eichwalde, Jankendorf,WW««»SSW
Wer dasV Kreisblatt W

für den Monat

W September W
—> bei der Post bisher nicht bestellt hat, besorge 

die Bestellung sofort, damit in der Zustellung 
der ersten September-Nummer keine Verzögerung 
eintritt.

Dia Geschäftsstelle.

Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, parschau, pletzendorf, Schad- 
malde, vierzehilhubeir und Vogtei

erinnere ich unter Bezugnahme auf meine Umdruckverfügung vom 
4. Mai d. Is. sowie meine Kreisblattverfügung vom j6. 6. d. Is. 
(Kreisblatt Nr. 24) wiederholt an Linreichung des Voranschlages 
nebst den weiteren Unterlagen bestimmt 8 Tirseir.

Gehen die Voranschläge in der gesetzten Frist hier nicht ein, er
folgt kostenpflichtige Erinnerung mittels Linschreiben.

Tiegenhof, den l7. August 4925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe beschäftigten 
Pferde werden für den Monat September die nachstehenden Termine 
festgesetzt:
I Liege,rtzss.

Montag, den 7. September, morgens 9 Uhr, vor der Woh
nung des Herrn Regierungs- und Veterinärrat.

2. 9imo„sbsvs
Montag, den ^4» September, mittags j Uhr vor dem Bahnhof. 

S Neuteich
Freitag, den 25. September, mittags 12^ Uhr, vor dem Hotrl 
Deutsches Haus.

Ich ersuche die vorstehende Bekanntmachung ortsüblich zn ver
öffentlichen.

Tiegenhof, den 20. August 1925.
Der Landrat

Nr. 5. -----------------
klusenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises werd«: 
ersucht festzustellen und binnen Tagen mitzuteilen, ob ein Schmelze^ 
August pommeranz, etwa 22 Jahre alt, früher in Ließau wohnhaft 
dort gemeldet ist bezw. wohin er sich abgemeldet hat. Fehlanzeige ist, 
nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 22. August 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 

Verufsvormundschaft.
Nr. 6. -----------------

verdacht auf Schweineseuche.
Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Winter in Trap- 

penfelde ist amtstierärztlich verdacht auf Schweineseuche und Schweine- 
pest festgestellt. Das Gehöft wird mit den sich aus den ZH 263—26« 
der viehseuchenpolizeilichen Allordnung vom Mai 1942 ergebenden 
Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den ^9. August 4925.
Der Landrat.

Ab 1. Seq-tembe* 1925 tritt eine Fah^»reisermäßigung für
Schülerfahrten

in Kraft.
Nähere Auskunft erteilen die Stationen.
Danzig, den 20. August 1925.

Die Betrieb-direktion.

Alle 

VMntttatbtihn 
werden schnell und sauber ausgeführt 

von R M« E. AM HM
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,5o Danziger Gulden.

Nr. 35 Neuteich, den 2. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
VeutschkundUche Woche

Nachstehend wird das vom Deutschen Heimatbuud herausgegebene 
vorläufige Programm der s. Woche in
Danzia veröffentlicht. Zahlreicher Besuch der einzelnen Verträge 
kaun nur dringend empfohlen werden.

vorläufiges Programm der 5. Deutschkundlichen Woche in Danzig 
vom 30. 9. — lo. 25 in den Bäumen der Techn. Hochschule.

(Nach dem Stande vom 8. August l925).
Theur«: rNonsch irird N«rtuv tu weichsolgobtot

20. 9. vorm. n Uhrr Eröffnung durch Senator Dr. Strunk.
PL. Pros. Dr. Schieuichen-Berlin, Direkt, d. staatl. 

Stelle k. Naturdenkmalpflege in Preußen: 
„Naturschutz und Schule" (2 Stunden).

nachm. 5 Uhr: Universitätspros. Dr. Solger-Berlin: „Hei
matgeologie mit besond. Berücksichtigung 
Danzig".

nachm. 6 Uhr: Privatdozent Dr. Geißler-Halle: „Die Sied
lungen Westpreußens u. ihre Entwicklung 
aus deutschen Urformen".

,. lo. vorm. 9 Uhr: Geologischer Lehrausflug unter Führung d. 
Herrn Hochschulprof. Dr. Stremme-Danzig. 
Treffpunkt: Ende des Hermannshoferweges 
am Bucheneck (Rückkehr bis fpo Uhr).

vorm.NvoUhr: Bibliotheksdirektor Dr. Predeek-Danzig: 
Linführungsvortrag z. d. Ausstellung von 
naturwissenschaftlichen Werken d. Bibliothek 
und d. Archivs d. Naturforschenden Gesell
schaft u. d. Stadtbibliothek Danzig:

nachm. 4 Uhr: Medizinalrat Dr. Speiser-Rönigsberg: 
„Mensch und Tier im Weichselgebiet".

5 Studienrat Dr. Wilm-Dt. Lylau: „Die west-
preußische Natur i. d deutschen Dichtung".

6 Professor Dr. Lakowitz-Danzig:
„Das Verhältnis der Westpreußen zumMeer 
und zur Küste".

2. lO. vorm. u Uhr: Führung durch d. geologische Abteilung d. 
staatl. Museums (Grünes Tor) unter Führung 
d. Herren Hochschulprof. Dr. Stremme und 
Universitätspros. Dr. Solger.

nachm. h Uhr: Studienrat Dr. Lüttschwager-Zoppot: 
„Nutzen und Schaden d. Tierwelt einst und 
jetzt".

nachm. 5 Uhr: Universitätspros. Dr. Solger-Berlin: 
„Wege zur Heimatkunde".

nachm. s Uhr: Hochschulprof. Dr. Wangerin-Danzig:
„Die nacheiszeitlichen Wandlungen des mittel
europäischen Landschaftsbildes und ihre Be
deutung f. d. Besiedlung.

2. lo. vorm. 920 Uhr; Oberstudienrat Dr. Arno Schmidt-Danzig: 
„Unsere heimischen Pflanzen in volkskund- 
licher Beziehung".

vorm. lo^o Uhr: prof. Dr. F. Braun-Danzig: .
„welche Züge der westpreußischen Landschaft 
sind deutsch?"

vorm. t^Uhr: Oberbaurat Bertram-Danzig:
„Der deutsche Geist imKampfe m.d. Weichsel".

io. vormittags: Ausflug nach der Messina-Halbinsel (Vogel
schutzgebiet) unter Führung v. Studienrat 
Dr. Lüttschwager.

Bemerkung: Die vorträge sind, soweit nicht anders vermerkt 
ist, auf höchstens 60 Minuten bemessen. Eine Ueber- 
schreitung dieser Zeit ist nicht möglich.

Tiegenhof, den 22. August 1925.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 44 Tagen 

anzuzeigen, ob ein Arbeiter Nikolaus Kitzka zuletzt in Jungfer wohn
haft,dort wohnhaft ist event!, wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat. 
Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 2^. August 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 3. ------------------
Festnahmeersuchen.

Die mit meiner Bekanntmachung vom 7. d. Mts. iKreisblatt Nr. 
32) angeordneten Ermittelungen nach dem Fürsorgezögling Johannes 
Köwitz sind einzustellen, da Köwitz inzwischen wieder zurückgekehrt 
ist.

Der Fürsorgezögling Willy pekrahn ist bisher noch nicht ergriffen. 
Er soll nach einer neueren Meldung sich in Neunhuben, Kreis Danziger 
Niederung, aushalten. Die Ermittelungen nach pekrahn sind daher 
sortzusetzen, für 0en Fall, daß er in den hiesigen Kreis kommt.

Tiegenhof, den 26. August 1925.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Nachforschung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich Nachforschungen 
nach dem polnischen Staatsangehörigen Johann Sprada aus Okarpitz, 
Kreis Schwetz, geboren am 25. 6. 4900 anzustellen und mir im Lr- 
mittelungsfalle Nachricht zu geben. Sprada soll zuletzt in Gr. Lichte- 
nau gearbeitet haben, auch wird vermutet, daß er verstorben und im 
hiesigen Kreise begraben ist.

Tiegenhof, den 28. August 1925. *
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden, sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich festzustellen, wo 
sich der Melker Franz Lzerwinski, geboren am t. f2. l 90 ^polnischer 
Staatsangehöriger, aufhält. Im Lrmittelungsfalle ersuche ich mir zu 
Tgb, Nr. 28^6 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 25. August 1925.
Der Landrat.

Nr. 5a. ------------------
Kvfenthaltsermittelung

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises werden 
ersucht festzustellen und binnen Tagen hierher mitzuteilen, ob der 
Schweizer Hans Leising dort wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe 
abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 3 s. August 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr. Werder 

Verufsvormundfchaft.
Nr 6. ------------------

Festnahmeersuchen.
Aus der staatl. Fürsorgeanstalt in Silberhammer ist der Fürsorge

zögling Adolf Wilhelm Lhlert, geb. am 29. 2. 08 zu Neufahrwasser, 
am fo. d. Mts. entwichen. PrvsonalbeschVeibrritg: Größe 64 z 
dunkelblond; rote Gesichtsfarbe; etwas großsprecherisch (betont immer 
daß er ein schlechter Mensch sei); blaue Augen, Anflug von Bart, 
Narbe am Kopf über dein linken Auge.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden, die Herren Landjäger und 
das Schupokommando ersuche ich, nach dem Zögling zu fahnden, ihn 
im Lrmittelungsfalle festzunehmen und der staatl. Fürsorgeanstalt 
Silberhammer auf Anstaltskosten zuzuführen.

Im Falle der Festnahme ersuche ich um Bericht.
Tiegenhof, den 3 s. August 4925.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Festnahmeersuchen.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach 
dem Aufenthalt des polnischen Arbeiters Max Fuchs anzustellen, ihn 
im Falle der Lrmittelnng sestzunehmen und mir sofort Nachricht zu 
geben. Fuchs hat am 9. d. Mts. von seiner Arbeitsstelle, Besitzer Wiens«
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Aalteherberge, ein Fahrrad des Arbeiters Hermann Gohl entwende- 
und ist damit verschwunden.
1 des FrrHs:

Etwa 35 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, blonden Schnurbart, 
spricht polnisch und gebrochen deutsch, Anzug hellgrau mit Schlapphut. 
2. VeschvetbrrriK des L«rh*V«-es:

Marke „Komet", Fabriknummer 8Z8 430, neu, Marburg — Wien 
Bereifung, nach oben gebogene Lenkstange, Sattel und Tasche gclb, 
Freilauf „Mundus".

Tiegenhof, den 28 August 1925.
Der Landrat

Nr. 7s.
Festnahme.

Am 2s. 6. 1925 sind aus der Staatl. Fürsorge-Anstalt-Silber- 
hammer die Fürsorgezöglinge Alfred geb. zo. 06
zu Zoppot, und Willi D«vz, geb. 28. 2. 06 zu Danzig, entwichen 
und sind zuletzt in Ladekopx gesehen worden. Sie haben dort in der 
Ernte geholfen.

Es ist anzunehmen, das Hildebrandt auf den Namen seines Bruders 
Karl, geb. 8. 12. 1904 zu Schmierau, arbeitet, der Papiere besitzen soll, 
und Derz auf Papiere Fritz Lamprecht, geboren 27. 7. 06 zu Danzig, 
die Derz diesem entwendet hat.

ist 1,55 m groß, breit und untersetzt, kräftig 
blondes haar, rote Gesichtsfarbe, kleine Narben am rechten Ohrläpp
chen, an der Stirn links kleine Schramme.

Devz ist 1,60 m groß; dunkelblondes haar; gepflegte Hände; 
Messerstiche in der Bauchgegend und am Bein, als auch über einem 
Auge.

tragt immer ein offen«» Dolchmeffer bei sich.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando ersuche ich, nach den Fürsorgezöglingen zu 
fahnden, sie im Ermittelungsfalle festzunehmen und der Anstalt auf, 
deren Kosten zuzuführen, sowie mir Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 25. August 1925.
Der Landrat.

Nr. 8.
Amtsbezirk Fürstenau.

Der Amtsvorsteher vollerthun in Fürstenau ist vom 3o. d. Mts. 
ab auf einige Wochen verreist. Die Amtsvorstehergeschäfte führt 
während dieser Zeit der benachbarte Amisvorsteher, Gutsbesitzer 
Regehr in Rückenau.

Herr Regehr ist an jödem Donnerstag von 8—40 Uhr vormittags 
im Amtslokal Fürstenau anwesend.

Die Herren (Vrtsvorsteher des Amtsbezirks Fürstenau werden 
um ortsübliche Bekanntmachung ersucht.

Tregenhof, den 29. August 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 9. ------------------
Personalien.

In der Gemeinde Gr. Lesewitz sind der Hofbesitzer Albert 
Klatt als Schöffe und der Arbeiter August weiß als stellvertretender 
Schöffe gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 27. August 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. (0. ------------------

verdacht aus Schweineseuche und Schweinepest.
Unter den Schweinebeständen des Gutsbesitzers Lpp in Herren- 

Hagen und des Arbeiters Jacob Kreutner in Trappenfelde ist amts- 
tierärztlich Verdacht auf Schweineseuche und Schweinepest festgestellt. 
Die Gehöfte werden mit den sich aus den HZ 26z—268 der vieh- 
seuchenpolizeilichen Anordnung vom 1. Mai 1912 ergebenden Wir- 
kungen gesperrt.

ahl M KMHttckmMk.
Wahl zur Lehrerkammer des Ar. Gr. Werder am 

SmideU, den 24. MM, u-r. 4 W, 
im Deutsche« Hanse Neuteich. wahlosrschläge sind 
dem unterzeichneten Vorsitzenden bis zum 9. Oktober ein- 
zureichen. Fernwahl ist in dringenden Fällen durch die 
Post an den Vorsitzende» bis 23. (0. zulässig.

Lnücknsr», Schönhorst.
Bitte dringend die Beiträge (2,50) auf das Aonto 

der Areissparkaffe Neuteich einzusenden.

Der verdacht auf Schweineseuche (Kreisblatt Nr. 34 vom 25. 
8. 1925) unter den Schweinen des Gutsbesitzers Winter in Trappen
felde hat sich bestätigt.

Tiegenhof, den 27. August 1925.
__________________ Der Landrat_________________

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
Beurlaubung

vow 7. September bis 13. Oktober bin ich beurlaubt. Mein 
Vertreter ist Herr Regierungs- und Medizinalrat Dr. Kluck in Danzig 
Sandgrube 4sa. Sprechzeit: vorm. 11—12 Uhr. Fernsprecher: Danzig 
Nr. 312.

Der Vorstand des Medhinalbeprks III.
Dr Mangold, Regierungs- u. -Medhinalrat.

Verordnung über die Erhebung der Umsatz
steuer der nicht buchführenden Landwirte

für das Jahr I92S im pauschwege.
Gemäß Z 3( des Umsatzsteuergesetzes vom 4. Juli 

(922 in der Fassung des Umstellungsgesetzes vom (3. 
Oktober (924 (Oes. Bl. (924 Nr. H6) werden diejenigen 
Landwirte, die keine geordnete Buchführung haben, zur 
Umsatzsteuer für das Aalenderiahr (925 nach pauschal- 
sätzen herangezogen. Der der Besteuerung zugrunde zu 
legende pauschumsatz ist für jeden Ira der zu dem landwirt
schaftlichen Betriebe gehörenden Bodenfläche wie folgt festgesetzt:

Bodenklasse Umsatz pro ba
Gulden

I 330—4(20
II 270 - 360
III 2H0—320
IV 2(0—280
V (80-240
VI (50—200
VII (20—(60
VIII 90—,20

Für die Einstufung der einzelnen Betriebe in die 
verschiedenen Bodenklassen bei der Festsetzung der Umsatz- 
pauschsteuer (925 ist maßgebend die endgültige Vermögens
steuerveranlagung für das Aalenderjahr (924.

In den vorstehenden pauschsätzen ist der Umsatzsteuer- 
pflichtige Eigenverbrauch mitenthalten, sodaß der Eigenver- 
brauch bei den nichtbuchführenden Landwirten nicht mehr 
besonders zur Umsatzsteuer herangezogen wird.

Die nach diesen pauschsätzen zu entrichtende Umsatz
steuer für das Aalenderjahr (925 wird jedem Steuerpflich
tigen durch Steuerbescheid mitgeteilt, der auch weitere An- 
gaben über die Steuerentrichtung und Verrechnung der auf 
die Umsatzsteuer (925 bereits entrichteten automatischen 
Zahlungen enthält.

Danzig, den (4- August (925.
Der Vorsitzende der Steueransschüffe für die 

Landkreise Danziger Höhe, Danziger Niedernng 
und Grohes Werder.

GGGOOOOGOOGOGGGGOOOO 

! Tanzunterricht! 8 
d Hotel Deutsches Haus Neuteich. d

H Beginn 1. Oktober. H

G walötraut Schroe-er. G
Tanzlehrerin. E

X Anm. erbeten bei Frau Schroeder, 
Marienburgerstraße im Gelchäft.

GOGOGGGGOOGGOGGOGOOS
Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 36 Neuteich, den 10. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ----------------
Urllsten für die Auswahl der Schöffen und Ge

schworenen.
Die nachstehend verzeichneten Grtsdehörden ersuche ich unter Be

zugnahme auf meine Krcisblattbekamttmachung vom 24. Juni (Kreis- 
blatt Nr. 25) die Urlisten für die Auswahl der Schöffen und Ge
schworenen nunmehr bestimmt bis spLbastSirs bei* 1S.
vSV d. an das zuständige Amtsgericht einzureichen.

Beiershorst, Einlage a. N., Grenzdorf A, Holm, Keitlau, Krebs- 
felde, Küchwerder, Gr. Lesewitz, Marienau, Gr. Mausdorf, Kl. Maus
dorf, Kl. Mausdorferweide, pietzkendorf, pletzendorf, Rückenau, Schöne, 
berg, Stuba, Tiegenhagen, Trappenfelde, vierzehnhuben, vogtei und 
Zeyer a. N.

d rteretetch
Altenau,Adl. Renkau, Attmünsterberg, Brodsack, Blumstein,Damm

felde, Damerau, Eichwalde, Gr. Montan, Herrenhagen, Haibstadt, 
Jrrgang, Kunzendorf, Kl. Lichtenau, Kl. Lesewitz, Mierau, Montaner, 
forst, Neuteich, Aeuteichsdorf, Neuteicherhinterfeld, pordenau, Schad, 
walde, Trampenau, Tragheim und warnau.

Tiegenhof, den 3. September 1925.
Der Landrat.

Nr. ^s. ----------------
Aenderung des Gebührentarifs für die Schlachtvieh- 
und Fleischbeschau einschl. Trichinenschau im Gebiet 

der Freien Stadt Danzig.
Der GebÜhrentarif für die Schlachtvieh- und Fleischbeschau einschl. 

Trichinenschau im Gebiet der Freien Stadt Danzig vom 14. N- 1922 
(Staatsanzeiger Seite 639/640) wird wie folgt geändert»

8 5 des Gebührentarifs erhält folgende Fassung:
„Bei Ausübung der ordentlichen Beschau find den Tierärzten 

und Beschauern bei Benutzung von Fahren die tatsächlich ausge- 
legten Fährgelder von den Tiervesitzern zurnckzuerstatten.

Ferner sind ihnen, wenn dir Entfernung ihres Wohnortes vom 
Beschauort mehr als 5 km beträgt, Wegevergütungen voll 12 k pro 
km zu zahlen, wird die Beschau im Fälle der Behinderung durch einen 
benachbarten Stellvertreter des Beschauers ausgeübt, so erhält dieser 
die Gebühren, die dem vertretenen zustehen würden. Jedoch ist für 
die Berechnung der wegevergütangen der Wohnort des Stellvertreters 
maßgebend. Die Wegevergütungen sind ebenfalls von den Tierbesitzern 
zu bezahlen."

vorstehende Aenderung des Gebührentarifs tritt mit dem Tage 
der Veröffentlichung in Kräft.

Danzig, den 45. August 192».
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht l
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be- 

kanntmachung. Die Aenderung ist am 2. d. Mts. in Kraft getreten.
Tiegenhof den 7. September 1925.

Der Landrat
Nr. 2. ----------------

Wettervorhersagen und Wetterkarten.
Im Interesse der Landwirtschaft treibenden Bevölkerung erscheint 

es sehr erwünscht, daß bei den Postanstalten auf dem Lande wieder, 
wie in der Vorkriegszeit, die Wettervorhersagen und Wetterkarten zum 
Aushang gelangen. Das Observatorium und die postverwattung haben 
sich bereit erklärt, die Wettermeldungen wieder unter folgenden Be
dingungen zu übermitteln:
0 Dt« werden täglich kostenlos vom Ob-

servatorium kurz vor 1 f Uhr vormittags der postverwattung über
mittelt, die sie um ^Uhr telegraphisch an diepostanstalten desLandes 
weitergibt. Die Gemeinden bezw. Gutsbezirke zahlen fttr^ie telc. 
graphische Uebermitteluug eine pauschsumme, welche die Postver
waltung in entgegenkommender Weise auf 2. — G mtl. ermäßigt 
hat. Der Aushang an der Postanstalt erfolgt durch die popver. 
waltung sofort nach Eingang der Telegramme. Die Gemeinden müs
sen eine Tafel zum Aushang liefern.

2) Dir gelangen gegen 42 Uhr mittags durch das
Observatorium zum versand. Für die Herstellung einschließlich 
Porto ist pro Karte der Betrag von 3. — G mtl. erforderlich, den 
die Gemeinde tragen muß. Ein Aushängekasten an der Postanstalt, 
der zweckmäßigerweise gleich zur Ausnahme der Wettertelegramme 
eingerichtet wird, muß von der Gemeinde geliefert werden.

Gemeinden, die unter diesen Bedingungen die Wetternachrichten 
erhalten wollen, kör nen diese unmittelbar bei ihrer postanstalt be
stellen.

Auch Privatpersonen können die Wetternachrichten auf Bestellung 
erhalten. Für telegraphische Uebermittelung der Wettervorhersagen 
erhebt die postverwaltung

a) bei regelmäßiger Uebermittelung mtl. 5. — G
d) bei Einzelanfrage 0,20 G
Die Wetterkarten können von Privatpersonen zu dem preise von 

2. — G pro Monat bei der Postanstalt bestellt werden.
Danzig, den 27. August 192s.

Der Senat -er Freien Stadt Danzig.
Landwirtschaftlich« nnd Domänenverwaltung
veröffentlichn
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich

t. baldigst einen Gemeindebeschluß herbeizuführen, ob die Gemeinde 
die Wetternachrichten bestellen will. Die Bestellung hätte unmittelbar 
bei der postanstalt zu erfolgen.

2. ortsüblich bekanntzugeben, daß uno unter welchen Bedingungen 
auch Privatpersonen die Wetternachrichten erhalten können.

Tiegenhof, den s. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. S. ----------------

Gemeinderechnungen für 1924.
Die Herren Gemeindevorsteher des Kreises, soweit säumig, wer- 

den unter Bezugnahme auf meine Kreisblattyerfügung vom 4. Mai 
d. Js. — Kreisdlatt Nr. 18 — nochmals an Einsendung einer be
glaubigten Abschrift des Feftstellungsbeschluffes der Gemeinderechnung 
für 1924 Ker TLrrsftS«» 14- Tsrsair erinnert.

Tiegenhof, den 1. September 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreis aus schufses 
Nr. H. ----------------

Revision der gewerblichen Anlagen.
Die Ortspolizeibehörden weise ich auf die alljährlich zweimal 

und zwar je einmal im Sommer und Winter abzuhaltenden Revisi
onen der gewerblichen Anlagen hin. Die Katasterblätter über die ge
werblichen Anlagen mit den Revisionsbemerkungen find bis zum r. 
November d. Js. dem Herrn Regierung-- und Gewerberat in Danzig 
unmittelbar einzureichen.

Tiegenhof, den 3f. August 1925.

Der Landrat.
Nr. 5. ----------------

Verzeichnis
der Landjägerämter mit den dazu gehörigen Ortschaften.

Amtsbe
zeichnung Name Standort : Ortschaften

Oberland- 
jäger

Goerzen platenhof platenhof, Reinland,pletzcn- 
dorf, Orloff, Orlofferfelde, 
Reimerswalde, Petershagen, 
Tiegenhof und Tiegenhagen

2 Meffert Neuteich Neuteich, Broeske, Leske, 
Mierau, Neuteichsdorf,Eich
walde, Brodsack, tadekopp, 
pietzkendorf, Trampenau, 
Tralau, parschau
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Kopf wie vor.

Ausenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14

3 Oberland, 
jäger

Domurath Aalthof Kälthof,Blumstein,Kaminke, 
Stadtfelde, Dammfelde,
warnau, Herrenhagen. Jrr- 
gang, Gr. Lesewitz, Schad
walde, Tragheim

4 Müller Kunzen- 
dorf

KunzeNdorf, Allweichsel, 
Biesterfelde, Renkau, Gr. 
Montau, Altmünsterberg

5 Landjäger Westerweck Jungfer Jungfer, Keitlau, Kl.Maus- 
dorferweide, Neulanghorst, 
Nenstädterwald, Rosenort, 
Walldorf, Fürstenau

6 Kledtke Schöne
berg

Schöneberg, Schönste, Neun- 
huben, Barenhof, Bärwalde, 
Neumünsterberg, vierzehn- 
huben

7 Frank Zeyer Zeyer, Neudorf, Stuba, 
Zeyersvordeckampen, 
Einlage

8 Behnert Simons
dorf

SimonsdorF,Heubuden, Gno- 
jau, Altenau, Trappenfelde, 
Gr. Lichtenau

9 Walberg Tiegenort Tiegenort, Attendorf, Holm, 
Stodbendorf, Grenzdorf A, 
Grenzdorf B, Rehwalde, 
Scharxau, Kalteherberge

10 Dittmann Ließau Ließau, Barendt, Damerau, 
Kl. Lichtenau

N Eltermann Marien au Marienau, Rückenau, Tiege 
Tiegerfeld, Niedau, Linde
nau,Kl. L^sewitz. Tannsee, 
Halbstadt, Kl. Mausdorf

12 Tatkowski Neukirch Neukirch,pordenau.palschau 
prangenau, Neuteicherhin
terfeld, Schönhorst

15 Kitowski Luxushörst Lupushorst, Gr. Mausdorf, 
wiedan, Hakendorf, Horster- 
busch,Krebsfelde, Wolfsdorf, 
Robach, Lakendorf

n a.p. Wolf Werners
dorf

Wernersdorf,Mielenz, piek- 
kel, Kl. Montau, Montauer- 
forst, Schönau

15 Ober- 
wacht
meister 

Schupo

Sonntag Brunau Brunau, Fürsten werd er,
Jankendorf, Küchwerder, 
Beiershorst,Neuteicherwalde 
Vogtei, Altebabke

Tiegenhof, den q. September 1925.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------

Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Rudolf Zanson zuletzt in Tannsee 
wohnhaft, dort wohnhaft ist eoentl. wohin sich derselbe von dort ab. 
gemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2. September 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 
Berufsvormundschaft

Nr. 7. --------- --------

Aufenthaltsermittelung
Die Herren Gemeinde- und Gutsoorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Simon Neuwieko zuletzt in vier- 
zehnhuben wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 3. September 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 

Berufsvormundfchaft
Nr. 8. - ----------------

Kufenlholtsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Gustav Schadowski, zuletzt in 
Schadwalde wohnhaft, dort wohnhaft ist eoentl. wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den q. September 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 9. ------------------

Schiedsmann zur Abschätzung von Seuchenvieh.
Der Hofbesitzer Gerhard Wiebe in Kvnzendorf ist als Schieds- 

mann zur Abschätzung- von Seuchenvieh anstelle des Amtsvorstehers 
Sielmann in Altweichsel gewählt worden.

Tiegenhof, den 7. September 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. ^0. ------------------

Personalien.
Der Landwirt Erich Klanowski in Adl. Renkau ist als Guts

vorsteher für den Gutsbezirk Adl. Renkau von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 5. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. ------------------

Personalien.
Der Gutspächter Hans Basüner in Damerau ist zum Gemeinde- 

Vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 2. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. ^2. ------------------

Personalien.
Der Besitzer Johann Schmidt III in Stuba ist listenmäßig als 

Schöffe nachgerückt und als solcher von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 5. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 43. ------ ----------

Jagdscheine.
Im Monat August haben Jahresjagdscheine erhalten:

Johann Jochem, Fischer-Stobbendorf, Heinrich Dyck, Zollvberwacht- 
meister-Jungfer, Robert Kiehl, Fleischer-Stobbendorf, HerM. Stäß, 
Hofbesitzer-Einlage, Hans Basüner, Gutspächter-Damerau, Walter 
Basüner, landw. Beamter-Damerau, Hugo Schulte, Hofbesitzer- 
Grenzdorf B, Georg Grunau, Gutsbesitzer-Simonsdorf, Otto Kinöki, 
Gemeindevorsteher-Grenzdorf A, Dr. Spengler, prakt. Arzt-Jungfer, 
Johann Magehrke III, Zimmermann-Jungfer, Ernst Scyneidewindf 
Hofbesitzer-Fürstenwerder, Johann Ziemens, Hofbesitzer-Grenzdor, 
B, Albert Kroll, Lehrer-Niedau, Kurt Flindt, Gutsbesitzer-Barendt. 
Kurt Wiens, Ländwirt-Schonau, Dr. Ritter, prakt. Arzt-SchSneberg, 

Tiegenhof, den 1. Septembrr 1925.
Der Landrat.

Nr. lH.
Zchweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestand des Hofbesitzers Janzen in Tiege 
ist Schweineseuche und Schweinepest und unter dem Schweinebestand 
des Hofbesitzers Bruno Dumke in Fürstenan Schweinepest amtstier- 
ärztlich festgestellt. Die Gehöfte werden mit den sich aus den Htz 263— 
268 der viehseuchenxolizeilichen Anordnung vom 1. Mai 1942 erge
henden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den s. September 1925.
Der Landrat
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Nr. ^2.

viehseuchenpolizeiliche Unordnung wegen 
Tollwut.

Nachdem bei einem Kunde des Bootsbauers Emil Schmidt in 
Tiegenort amtstierärztlich Tollwut festgestellt ist, wird zum Stutze 
gegen die Tollwut auf Grund der HZ 18 ff und der HZ 26 ff des 
viehseuchengesetzes vom 26. 6. 4909 (R. G. Bl. S. 519) sowie Z 
11^ der Ausführungsvorschriften des Bundesrats vom 7. Dezember 
1911 und viehseuchenpolizeilichen Anordnung des preußischen Land- 
wirtschaftsministers vom 1. Mai 1912 folgendes bestimmt:

Es wird ein Sperrbezirk gebildet, der aus dem Teil des Areises 
besteht, der begrenzt wird von der platenhöfer Schleuse — dein 
Weichselhaffkanal — der Großen Linau — Schloß-Lake — Straße 
Altes Schloß — Auckuckskrug — Elbinger Weichsel — Hege-Graben 
— Tiege — Untere Tiege — Stobbendorfer Bruch — Müllerland
kanal — Tiege — platenhöfer Schleuse.

Innerhalb dieses Sperrbezirks wird die sofsvtiAr Festle
gung (Ankettung oder Einsperrung) ulle* ^unde für den 
Zeitraum uon 3 rNouuteu angeordnet. Die angeketteten öder 
eingesperrten Hunde sind so abzusondern, daß fremde Hunde mit 
ihnen nicht in Berührung kommen können.

Der Festlegung ist gleich zu erachten, wenn die Hunde entweder 
ohne Maulkorb an der Leine geführt werden oder mit einem Maul
korb unter gewissenhafter Bewachung frei umherlaufen.

Die Ausfuhr von Hunden aus dem gefährdeten Bezirk ist nur 
mit polizeilicher Erlaubnis nach vorheriger tierärztlicher Untersuchung 
gestaltet.

Als Ausfuhr im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht die vorüber
gehende Entfernung von Hunden aus dem gefährdeten Bezirk bei 
Spaziergänger!, Ausflügen und ähnlichen Gelegenheiten. Eine solche 
Entfernung ist ohne polizeiliche Genehmigung und ohne tier
ärztliche Untersuchung, aber nur unter der Bedingung gestattet, daß 
die Hunde außerhalb des gefährdeten Bezirks mit einem sicheren 
Maulkorb versehen sein und an der Leine geführt werden müssen.

Die Benutzung der Tiere zum Ziehen ist unter der Bedingung 
gestattet, daß sie dabei fest angeschirrt und mit einem sicheren Maul
korb versehen sein müssen. Die Verwendung von Hirtenhunden zur 
Begleitung von Herden, von Fleischerhunden zum Treiben von Vieh 
und von Jagdhunden bei der Jagd ohne Maulkorb und Leine wird 
unter der Bedingung gestattet, daß die Hunde außer der Zeit des 
Gebrauchs bezw. außerhalb des Jagdreviers festgelegt oder mit einem 
sicheren Maulkorb versehen an der Leine geführt werden.

wenn Hunde dieser Anordnung zuwider in dem Sperrbezirke 
frei umherlaufend betroffen werden, so kann deren polizeiliche 
Tötung sofort angeordnet werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden bei vorsätz- 
lichkeit auf Grund des tz Ziffer 3 des Reichsviehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 1909 mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. 
Bei Fahrlässigkeit tritt gemäß H 76 Ziffer l des genannten Gesetzes 
Geldstrafe oder entsprechende Hast.

Die Anordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im 
Areisblatt in Araft.

Tiegenhof, den 8. September 1925.
Der Landrat.

^5 Schweineseuche und Schweinepest.
Die .Schweineseuche und Schweinepest bei der Gutsbesitzerin Frau 

Jda wiebe in Gr. Lesewitz ist erloschen. Die ungeordneten Schutz- 
maßregeln sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 5. September 1925.
Der Landrat

Nr. 16. . ———
Schweineseuche.

Die Schweineseuche bei dem Arbeiter Joh. Engel in Neuteich, 
Auf den Gärten 171, ist erloschen. Die ungeordneten Schutzmaßregeln 
sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof^ den 4. September 1925.
Der Landrat.

Nr. ^7. ------------- —
Schweinepest.

Unter dein Schw^inebestande des Hofbesitzers Max Schleimer in 
Schöneberg Abbau ist amtstierärztlich Schweinepest feftgestellt. Das 
Gehöft wird mit den sich aus den HZ 263 — 268 der viehseuchen
polizeilichen Anordnung vom 1. Mai 1912 ergebenden Wirkungen 
gesperrt.

Tiegenhof, den September 1925.
Der Landrat.

Nr. 18. ----------------- -
Zchweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Arbeiters Schablowski in Herren- 
hagcn ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest festgestellt. 
Das Gehöft wird mit den sich aus den Zß 263 —- 268 der viehseuchen
polizeilichen Anordnung vom 1 .Mai 1912 ergebenden)virkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 5. September 1925.
Der Landrat.

Nr. 19.
Schweineseuche.

Die Schweineseuche bei dem Hofbesitzer M. Fiegutch in Nuteich 
ist erloschen. Die angeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 2. September 1925.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Infolge Einbaues eines Lementrohrdurchlasses in den rechtsseitigen 

Deich der Jungfer'schen Laake an Stelle der vorhandenen baufälligen 
Holzschleuse in der Nähe des Grundstückes des Eigentümers wo^ke 
in Laakendorf wird der Fußweg auf dem Jungfer'schen Laakendeich 
in Laakendorf vom Gasthause Löschte bis zum Gasthause Alomhus für 
die Dauer von - Wochen gesperrt.

Die Herren Gemeindevorsteher der in Frage kommenden Ge
meinden werden ersucht, diese Bekanntmachung den Ortseingesessenen 
ihrer Gemeinde zur Aenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 1. September 1925
Der Deichhauptmann Z. Döhring.

Deutschkundttche Woche.
Die Herren Schulleiter und Lehrer meines Aufsichtskreises weise ich 

auf die vom 50. September bis 4. Oktober in Danzig stattfindende 5. 
Deutschkundliche Woche hin. Die Teilnahme an derselben wird emp
fohlen. Programme über die Veranstaltung können von mir bezogen 
werden.

Tiegenhof, den September 1925/
Der Kreisschulrat.

Weidemann.

Wegesperrung.
Der von Altenau nach Heubuden führende weg ist wegen Durch- 

legung einer Drumme vom 15. — 17. September geschloffen.
Altenau, Heubuden, den 3. September 1925.

Die Gemeindevorsteher
Brucks. Driedger.

Steuerabzug vom Arbeitslohn.
1. Die gesetzlichen Ermäßigungen beim Steuerabzug vorn 

Arbeitslohn werden mit Wirkung pom 1. September 
1925 ab in folgenden! Umfange erhöht:

bisher jetzt 
monatlich

1- Ermäßigung für den Steuerpflichtigen
2. „ die Ehefrau
3. „ das 1. bis 3. Aind

„ das und jedes
weitere Aind

5. pauschermäßigung für werbungskosten 
usw. ...

1 G 2 G 
2 G 3 G 
7 G 8 G

7 G 12 G

6 G .8 G
Die Erhöhung der Ermäßigung zu 3 und H erstreckt, 

sich auch auf die mittellosen Angehörigen, für die eine 
Ermäßigung vom Steueramt besonders gewährt worden 
ist.

II. Die neuen Ermäßigungen finden erstmalig Anwen
dung bei Vergütungen, die für nach dem 3f. August 
1925 geleistete Dienste gezahlt werden. Gleichgültig ist, 
ob die Auszahlung der Vergütung vor oder nach dem 
I. September 1925 erfolgt.
Beispiel:

Bei dem Monatsgehalt für August 1925 kommest 
stets nur die alten Ermäßigungen in Frage, auch 
wenn die Zahlung des Gehalts nach dem 1. Sep-i 
tember 1925 erfolgt. Bei dem Septembergehalt 
richtet sich der Steuerabzug stets nach den neuen Be^ 
stimmungen, auch wenn das Septembergehalt bereit- 
vor dem 1. September 1925 gezahlt ist. "4

III. Bei den Tagelohn- und wochenlohnempfKngMi 
gelten für die Uebergangszeit folgende Bestimmungen 
s. Tagelohnempsänger: ß

Ist der Steuerabzug für die ersten Septembertage 
noch nach der alten Regelung vorgenommen, so hak 
es damit sein Bewenden.
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b. Wochenlohnempfänger:

Für die Lohnwochen, in die der September 1925 
fällt, find, falls die Lohnwoche nicht mit dem f. Sep
tember beginnt, noch die alten Ermäßigungen an- 
zuwenden.

IV. Der Ausgleich für die Vierteljahresempfänger für den 
Monat September erfolgt bei der Zahlung des Gehalts 
Gktober/Dezember 1925.

V. Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Er- 
mäßigungssätze ändert sich die Tabelle auf der 2. Seite 
des Steuerbuches, wie am Schlüsse angegeben.

Tabelle.

VI. Eine Abänderung der auf Seite 4 des Steuerbuches 
eingesetzten Zahlenbeträge durch das Steueramt oder di e 
Gemeinden ist nicht erforderlich.

VII. Bei den neben den gesetzlichen Ermäßigungen im 
Einzelfalle ausdrücklich vom Steueramt gewährten Son- 
derermäßigungen tritt eine Aenderung nicht ein.

VIII. Die vorstehende Regelung wird unter dem Vorbe
halt getroffen, daß die diesbezüglichen Beschlüsse des 
Volkstages in 2. Lesung Gesetzeskraft erlangen. Nach- 
erhebung des Anterschiedsbetrages bleibt vorbehalten.

Danzig, den 2. September (Y25.

Familienstand

Auf dem Steu
erbuch verzeich
neter Hahres- 

betrag der 
gesetzlichen

Ermäßigung. 
G

NeuerJahres- 
betrag der 
gesetzlichen 

Ermäßigung.

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
monatlichen 
Ermäßigung 

(bei monatlich.
Gehalts
zahlung) 

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
Halbmonats- 
ermäßigungen 
jbei täg. 
Lohnzahlung)

G

Neuer Betrag 
der gesetzlich. 

Ivochenermäß. 
(bei wöchentl. 
Lohnzahlung)

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
Tagesermäßi
gungen (bei 
tägl. Lohn

zahlung) 
G

Neuer Betrag 
der gesetzlich. 
Ermäßigung.
für 2 Std. (bei 
2 stündlicher 

Lohnzahlung)
G

l 2 2 4 5 6 I r I ______ 8

ledig 84 120 10 4,62 2,31 0,40 0,10
vrrh. ohne Kind 108 156 13 6.— 3,- 0.52 0,13
led. oder verw. mit j Rind 168 216 18 8,31 4,15 0,72 0,18
verh. mit j Rind 192 252 21 9,70 4,85 084 0,21
led. usw. mit 2 Rinder 252 312 26 12,— 6,— 1.04 0,26
verh. mit 2 Rinder 276 348 29 13,39 6,79 1,16 0,29
led. usw. mit 2 Rinder 336 408 34 15,69 7,85 1,36 0,34
verh. mit 2 Rinder 360 444 37 17,08 8,54 1,48 0,37
led. usw. mit 4 Rinder 420 552 46 21,23 10,62 1,84 0,46
verh. mit H Rinder 444 588 49 22,62 11,31 1.96 0,49
led. usw. mit 5 Rinder 504 696 58 26,77 13,39 2,32 0,58
verh. mit s Rinder 528 732 61 28,15 14,08 2,44 0,61
led. usw. mit s Rinder ' 588 849 70 32,31 16,16 2,80 0,70
verh. mit 6 Rinder 612 876 73 33,69 16,85 2.92 0,73
led. usw. mit 7 Rinder 672 984 82 37,85 18,92 3.28 0,82
verh. mit ? Rinder 696 1020 85 39,23 19.62 3,40 0,85
led. usw. mit 8 Rinder 
verh. mit 8 Rinder

756 1128 94 43,38 21,69 3,76 0,94
780 1164 97 44,77 22,38 3,88 0.97

led usw. mit 9 Rinder 840 1272 106 48,92 24,46
2515

4,24 1,06
verh. mit g Rinder 864 1308 109 50,31 4.36 1,09
led. usw. mit Rinder 924 1416 118 54,46 27,23 4,72

4,84

0,04 I
0,07
0,08 j
0,12 1
0,14 1
0,21 f

1,18
verh. mit 10 Rinder 948 1452

12
21
24
36
42
63

121

1- I
1,75
2,—
3,—
3,50 l
5,25 1

55,85

e.
0,48 I
0,84
0,96 j
1,44 I
1,68 I
2,52 1

27,92

! 0,-4 1
0,42 1
0,48
0,72 !
0.84 1
1,66 I

1,21

0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
6,04 
0,05

Ons wurcls bsuts sin 8obn geboren. M

E 8 p soll Obpistopb bsiksn. H

E KSnlgsbsrg, clsn 5. Lspt. 1925.

Z U
F Lllssbstb gob. ällrrHokt M

D Vr. KonsIstortsI-f^LsIäont A
r r

Achtung!!
Streue auf mein« Winterung

-f- f-
Bachmann, Lietzan.

M MW« Zeitlilig 
muß jeder Bewohner des Kreises lesen, 

denn in ihr find viele Neuig
keiten aus dem Kreise enthal

te«. Sollten Sie noch nicht 
Bezieher sein,so bestel

len Sie heute «och 
d. Reuteicher 

Zeitung u. 
Anzeiger

VOZdesspVeHs ö—H-sft 1,26 G

Druck und Verlag von R. Pech k W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.)



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 37 Neuteich, den 16. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Herbstferien.

Im Einvernehmen mit den Herren Kreisschnlräten werden die 
Herbstferien für die ländlichen Volksschulen des Kreises, wie folgt, 
festgesetzt:
Setzrrlsehlrrtz: Dienstag, den 22. September mittags, 
Kchull>«simr: Mittwoch, den 1^. Oktober morgens.

Tiegenhof, den September 1925.
Der Landrat.

Nr 2. ------------------
Wohnungsbauabgabe.

Die säumigen Ortsbehörden des Kreises werde»: unter Bezug
nahme ans meine Umdruckverfügung vom 13. August d. Js. an Ein- 
sendung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und Lohnsummen» 
steuer für das Vierteljahr April-Juni 4925 t»«stin»riirt iir 8 

erinnert.
Den Eingang der Zustellungsliste über die veranlagungsbe- 

scheide zur Wohnungsbauabgabe erwarte ich ebenfalls in obiger Frist.
Tiegenhof, den 9. September 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 3. ------------------

Verordnung betreffend den Zinssatz des §85 
des Steuergrundgesetzes.

8 <-
Auf Grund des Z 85-« des Stenergrundgesetzes in der Fassung 

von: 15. Februar 1924 (Ges. Bl. S. 29 sowie Ges. Bl. 1923 S. 730) 
wird unter Abänderung der Verordnung vom 2h. März 1924 (Staats- 
anzeiger Teil 1 Seite 66) mit Zustimmung des Finanzrats der Zins
satz des H 85 des Steuergrundgesetzes <»rrf d«n F«rv«iNseii Dis- 

der Veriik voir DirirziK festgesetzt.
8 2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft. 
Danzig, den 28. August 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. Volkmann.

veröffentlicht.
Tiegenhof, den 11. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Grundsätze
surr -t« Liebe*Hierhin« «irres HeilV«Vfe»hh-«rr- durch dt« 
Lurrd«su«Vfich«Vurrgs«rrrfterlt füv Iuuirliderrr-erfich««

vurrg Lv«i« Sterbt Derrrzig
1. Nach 1269 R. v. O. kam: die Landesversicherungsanstalt ein 

Heilverfahren einleiten, um die infolge einer Erkrankung drohen
de Invalidität eines versicherte»: oder einer Witwe abzuwenden. 
Die Durchführung eines Heilverfahrens ist also eine freiwillige 
Leistung der Landesversicherungsanstalt.

2. Ein Heilverfahren wird iin allgemeine:: nur bei chronischen 
Krankheiten gewährt, soweit begründete Aussicht auf Beseitigung 
einer drohenden Invalidität oder einer bereits bestehende»: In
validität Vorhände»: ist. In besonderen Fällen kann auch operative 
oder klinische Behandlung gewährt werden. Bei akuten Er
krankungen kann bei Vorlage der sonstigen Voraussetzungen ein 
Heilverfahre»: in Ausnahmefällen gewährt werden, wenn die 
Uebernahme durch eine Krankenkasse oder ein Wohlfahrtsamt 
nicht in Frage kommt.

3. Die Antragssteller müsse»: die Wartezeit für die Invalidenrent 
erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalte»: haben, von diesen 
Forderungen kann abgesehen werden, wenn, — was besonders 
bei jugendliche»: versicherten zutreffen wird, — seit Eintritt in 
die Versicherung nicht mehr Beiträge, wie geschehe»:, verwendet 
werden konnten. Voraussetzung ist dabei, daß die Markenver- 
Wendung regelmäßig geschehe»: ist.
Ausnahmen sind bei ganz hesonders liegenden Fällen zulässig, 

namentlich dann, wenn es sich um die Bekämpfung allgemei
ner Volkskrankheiten handelt.
Antragsstellern, die bereits das 60. Lebensjahr vollendet habe»:, 
sott nur in Ausnahmefällen ein Heilverfahre»: bewilligt werden, 
wein: nach Ansicht des Vertrauensarztes besondere Gründe hier
für vorliegen.

5. Die Uebernahme von Kosten für Heilverfahren, die ohne die 
Zustimmung der Landesversicherungsanstalt begönne»: oder durch- 
geführt worden sind, wird abgelehnt.

6. wird ei»: Heilverfahren übernommen, so werde»: die Reisekosten 
zur Heilstätte für die Hin- und Rückfahrt übernommen, wobei 
jedoch nur die Fahrkosten der III. Wagenklasse erstattet werde»:. 
Ist uachgewiesen, daß ausschließlich für die Zwecke des Heilver- 
fahrens ei»: Paß ausgestellt worden ist, so werde»: auch diese 
Kosten iin Falle der Bedürftigkeit des Antragstellers getragen.

7. Wiederholungskuren können nur nach einem größere»: Zeitraum 
(mindestens 2 Jahre) und nur dann bewilligt werde»:, wen»: mit 
Sicherheit zu erwarten ist, daß dadurch dauernde Arbeitsfähigkeit 
erzielt wird. Die Wiederholung einer Kur für dasselbe Leide»: 
kommt nur in Ausnahmefällen in Frage und nur dann, wen»: 
die Wiederholung der Kur nach ärztlicher Ansicht infolge der 
Art der Erkrankung als im gewöhnliche»: Verlauf derartiger 
Heilverfahre»: liegend bezeichnet wird.

g. Bei günstigen Einkommens- und Vermögensverhältniffen des An
tragstellers kann die völlige Uebernahme der Koste»: für ein Heil
verfahren abgelehnt und lediglich ei,: angemessener Zuschuß zu, 
den Kosten des Heilverfahrens gewährt werden.

9. Zuschüsse für Zahnersatz und für die Beschaffung sonstiger kleiner 
Heilmittel könne»: bei Vorlage der sonstige»: Voraussetzungen bis 
zur Höhe von 2/5 des Gesamtbetrages gewährt werde»:. Im 
Falle nachgewiesener besonderer Bedürftigkeit kann darüber hin
ausgegangen werden. Zuschuß zu einem Zahn-Heilverfahren 
wird nur dann gewährt, wenn ein Ersatz von mindestens 8 Zähne»: 
notwendig ist oder wen»: die Lage der fehlende»: Zähne eine»: 
Zahnersatz unbedingt erfordert. Bei Anträgen auf Zuschuß für 
Zahnersatz ist von dein Antragsteller ein Zahnschema beizubringen, 
ans dein sich die Lage der fehlende»: Zähne ergibt. Zu den Re- 
paraturkosten künstlicher Gebisse wird ein Zuschuß nicht gewährt. 

W- Zuschüsse zum Landaufenthalt oder zur Durchführung einer Kur 
in einer selbst gewählte»: Heilstätte werde»: nur dann gewährt, 
wenn die Landesversicheruugsanstalt eine geeignete Heilstätte 
nicht zur Verfügung stelle»: kann. Line Heilfürsorge für einen 
Zeitraum von 14 Tage»: und weniger wird nicht übernommen.

Bei diese»: Zuschüssen wird grundsätzlich gefordert, daß sich der 
betreffende versicherte an dem Ort des Kuraufenthalts in ärzt
liche Behandlung begibt und daß der behandelnde Arzt nach Ab
schluß der Kur ei,: Gutachten einreicht, das sich über die Art 
des Leidens, die Dauer der Behandlung, den Befund bei Beginn 
der Behandlung, den Befud beim Ende der Behandlung, den 
Kurerfolg und den Grad der Erwerbsfähigkeit nach Durchführung 
der Behandlung ausspricht. Die Kosten des Gutacptens trägt die 
Landesversicherungsanstalt.

11. Wird ein Heilverfahren ohne triftigen Grund nicht angetreten 
oder wird eine bereits begonnene Kur ohne Vorlage triftiger 
Gründe abgebrochen, so soll ein weiteres Heilverfahren für den 
versicherten nickt mehr durchgesührt werden.

12. Anträge auf Heilverfahren sind bei der Landesversicherungsanstalt 
unmittelbar unter Vorlage eines ärzt. Attestes, dessen Kosten von 
dem Autragsteller zu tragen sind, etnzureichen. Die Einberufung 
erfolgt durch die Landesversicherungsanstalt.

Landesversicherungsanstalt für Invalidenversicherung 
Freie Stadt Danzig.

veröffentlicht I
Tiegenhof, den 12. September 1925.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.
Nr 5. ------------------

Urlaub.
Herr Kreisschulrat Palm ist von: 7. bis 27. September beurlaubt 

und wird durch Herrn Kreisschulrat Sasse in Danzig-Langfuhr — Am 
Iohannisberg 9 — vertreten.

Tiegenhof, den 9. September 1925.
Der Landrat.
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Nr. 6.
Schiedsmänner.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts rom 8- d.
Zs. sind auf die nächstfolgenden 3 Zähre bestätigt worden:

Landwirt Johannes wedhorn in Oammfelde als Schiedsmann für 
den Bezirk 4, .

2. Besttzer Stephan Domanski in Pieckel als Schiedsmann für den
Bezirk L, .

z. Besitzer Paul Lipke in Pieckel als Schiedsmann-Stellvertreter für 
den Bezirk 3,

q. Gastwirt Gustav Fischer in Holm als Schiedsmann-Stellvertreter 
für den Bezirk 32.

Tiegenhof, den 44. September 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden,
Bekanntmachung.

Die Gemeinde- und Gutsvorstände des Kreises werden hiermit 
ersucht, gemäß Senat«;verordnung vom 2;. April 1925 die Berichts-

Hmchnhtn
Handdruck- u. Motorspr.
Iturbrrtt veralteter Spritzen

Wasserwagen
für Hand- und pserdezug.

MWnenDM Proust.
Vertreter der Feuerwchrgerätefabriken Oustav Nwslä, Lustrin-N.

Lkr-ksi-at H LsUmsr, Saarbrücken.

MU MMHnen.
Ab 45. September 4925 tritt 

gegen jederzeitigen widerruf läng
stens bis 28. Februar 1926 eine 
Ermäßigung der Frachtsätze für 
Rübön und Schnitzel und ab 4. 
Oktober eine Aenderung in den 
Lntfernunqszeigern in Kraft.

auf das Areisblatt für den
nächsten Monat

müssen stets in der Zeit

IM 15. dis 25. jedes Mslials
gemacht werden.

Bei Bestellungen außerhalb dieser 
Zeit zieht die Post stets 25 p als Lxtra- 
gebühr ein, was sich bei rechtzeitiger 
Bestellung vermeiden läßt.

karten über das bisherige Ernteergebnis uniKsheir- und die über 
den Saatenstand Mitte September spätestens bis zum 20. September 
d. Zs. hierher einzureichen.

Danzig, den 44. September 1925.

Das Statistische Landesamt der Zreien Stadt Danzig.

Verlängerung der Schulpflicht.
Die Herren Schulleiter und Lehrer meines Aufsichtskreises weise 

ich unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 23. März d. Zs. 
(Kreisblatt Nr. 42) darauf hin, daß das Porto für jeden Lall einer 
Schulpflichtverlängerung 70 pfg. beträgt und vorher einzusenden ist. 
Falls dieser Betrag den Anträgen nicht beigelegt wurde, ist er nach, 
träglich hierher abzusühren. Bei Anforderung von verfaffnngsheft- 
chen ist das Porto gleichfalls beizufügen.

Tiegenhof, den 44. September 1925.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Kaufe im Auf
trage für eine 

auswärtige 
Firma

Mittag, den 
21. d. Ais.
gute, korrektePferde,
4—7 Zoll groß, 4—7 Jahre alt, (evtl.

vorm. 10/2 Uhr

11V2 u

»» 12 u

nachm. 2 u

4

auch Hengste) 
in Neuteich 

Hotel Matzkuhn 

„ Ladekopp 
Gasth.Geschw.Wiebe 

„ Tiegenhof 
Hotel Deutsches Haus 
„ Schönekerg 

Gasth. Carl Schmidt
„ Kalthof
Gasth. Moldenhauer

Neuteich.
Auskunft erteilen die Stationen". 

Danzig, den 45. September 4925. 
Dir VetViebsdLVskttsit.

Streue auf meinem Lande

t Gistmizenf
Gr. Lichtenau.

Zwangsversteigerung.
DMMW, He» 24. September, MM 10 Uk, 
werde ich vor dem Gasthouse Steffens-Gr. Lesewitz 
wegen rückständiger Abgaben

1 Verdeckwagen, 2 Kariolwagen, 1 Selbst
fahrer, 1 Sofa, 1 Sofatisch, 1 Vertikow, 

öffentlich gegen Barzahlung versteigern.
Gr. Lesewitz, den 15. September 1925.

» Der Amtsvorsteher.
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 38 Neuteich, den 24. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. j. --------------------
Nreisfeuerwehroerband.

Im Anschluß an die Gemeindevorsteherversammlung 
findet am
Sonnabend, den 3. Oktober d. Is., m ittags 12V- Uhr, 

im Kreistagsaale hierselbst
eine ordentliche Hauptversammlung des Areisfeuerwehr
verbandes des Areises Gr. Werder mit nachfolgender

Tagesordnung 
statt.

s. Neuwahl des Verbandsausschusses.
2. Tätigkeitsbericht und Rechnungslegung.
3. Beilragsleistung für das laufende Geschäftsjahr.
H. Bewilligung von Beihilfen.
5. Verschiedenes.

Anschließend an die Tagyng erfolgt in Tiegenhof um 
tVz Uhr mittags eine Vorführung der Motorspritze der 
Gemeinde Ginlage.

Die dem Areisfeüerwehrverbande angeschlossenen Ge
meinden werden mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen 
eingeladen. Gemäß § 6 letzter Absatz der. Satzungen ist 
jede Gemeinde berechtigt, einen Abgeordneten zur Haupt
versammlung zu entsenden.

Tiegenhof, den 22. September sgZ3.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr.
Beratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

Tieseishsf im. Kreishause an jedem Mittwoch
um 40 Ahr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 44 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Neuteich im Waisenhaus? Dienstag, den 20. Oktober 1925.
nachm. um 4 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Schöuebtrg Gasthaus Schmidt, den 27. Oktober 4925.
nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.
Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eotl. die Ausnahme in diaStaatliche 

Frauenklinik Danzig-Langfuhr als. Hausschwangere vermittelt. Sie 
ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 
4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den ^9^ September 4925.
Kreiswohlsahrts amt.

Nr. 2. —-----------
Formularbezug für Amtsvorsteher, Gemeinde
vorsteher, Standesbeamte und Schiedsmänner.

Einem vielfachen Bedürfnis entsprechend, wird die Ntkrisblirtt- 
-VttokeVei r-. N. Pech iir Nerrteich ein Formularlager für Amts
vorsteher, Gemeindevorsteher, Standesbeamte und Schiedsmänner eröff
nen. Die Formulare werden diesseits entworfen, sodaß sie allen amt
lich zu stellenden Anforderungen entsprechen. Die Bestellungen sind 
direkt an die Kreisblattdruckerei zu richten. Der Aufbau des Formular
lagers kann bei der großen Anzahl der Formulare nur allmählich 
vor sich gehen, jedoch hoffe ich, daß er in einigen Monaten durch
geführt sein wird. Die Formulare gliedern sich, ihrer Bestimmung 
für die einzelnen Dienststellen entsprechend, in 4 Abteilungen mit 
fortlaufender Nummer wie folgt :

Abt. für Amtsvorsteher,
6 Gemeindevorsteher,
Lt „ Standesbeamte, 

„ 5cb„ Schiedsmänner.
Bei der Bestellung genügt die Angabe der Abteilung und 

Nummer, z. B Abt. Nr. Die zum Druck gegebenen Formulare 

werden unter Angabe der Abt. und Nummer fortlaufend durch das 
Kreisblatt bekanntgegeben. Nach beendetem Aufbau des Formular
lagers wird die Druckerei ein Gesamtverzeichnis herstellen und an 
die einzelnen Dienststellen'ohne Preisberechnung versenden, wünsche 
auf andere Ausgestaltung der Formulare, insbesondere bei etwaigem 
Neudruck, sind ausschließlich an den Kreisausschuß zu richten.

Die Druckerei wird als erste Serie folgende Vordrucke für Ge
meinden herstellen und auf Lager nehmen:

Abt. 6 Nr. 4. Einladung zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über die Einladung zur Gemein

desitzung.
z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge- 

meindesitzung.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermitte
lung des Unterstützungswohnsitzes.

6. Anfrage über die Äufenthaltsverhältnisse eines 
Hilfsbedürftigen.

6a. Rechnungen für auswärtige Vrtsarmenverbände 
6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpach- 

tung, über die Auslegung der Pachtbedingungcn 
und über die Anberaumung des verxachtungs- 
termins.

8. Iagdpachtbedingnngen.
„ y.Bietungsverhandlung über Iagdverpachtung.

„ „ „ lO.Iagdpachtyertrag.
Tiegenhof, den 19. September 4925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 3. ------------------ .

Gemelnderechnungen für 1924.
Die Herren Gemeindevorsteher von

Altenau, Altendorf, Bärwalde, Beiershorst, Blumstein, Brodsack, 
Bröske, Dammfelde, Eichwalde, Fürstenau, Grenzdorf A, Grenz- 
dorf B, Halbstadt, Herrenhagen, Iankendorf, Kl. Lesewitz, Kl. 
Lichtenan. Ließau, Mielenz, Gr. Montan, Kl. Mausdorf, Kl. Maus- 
dorferweide, Neunhuben, Neustädterwald, Neuteicherhinterfeld, 
Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, pieckel, pletzendorf, pordenau, 
Reinland, Schadwalde, Schöneberg, Stadtfelde, Stobbendorf Tiegeu- 
hagen, Traxpenfelde,vierzehnhuben, vogtei undZeyersvorderkampen 

werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 4. 
Mai d. Is. in Nr. 18 wiederholt an Einsendung einer beglaubigten Ab
schrift des Feststellungsbeschluffes der Gemeinderechnung für 492^ 
nunmehr in spätrstenr 14 T«»seir erinnert.

Tiegenhof, den 21. September 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. —--------- —

Zahlung von Beiträgen zur landw. 
Verufsgenoffenfchast.

Die Ortsbehörden des Kreises werden unter Bezugnahme auf 
die Umdruckoerfügung vom 3. 6. d. Is. an pünktliche Einsendung der 
an* 1 OktsL-ev d. Is. fiiÜigeir II. BeitvtrssVtrt^ zur land 
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Höhe von. 600/0 des Gesamt
betrages ersucht.

Tiegenhof, den 45. September 1925.
Der Kreisausschutz als Settionsvorstand der landw 

Berussgenossenschast
Nr. 5. ------------------

Amtsbezirk Neukirch
Der Schneider Fritz Hooge in Neukirch ist als Amtsdiener und 

vollziehungsbeamter für den Amtsbezirk Neukirch bestellt und als 
solcher von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 46- September 4.925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 52- - ----------------

Auf Grund des tz 88 des Aufwertungsgesetzes vom 46. Juli 4925 
hat die Reichsregierung verordnet:

8
Die Aufforderung zur Anmeldung des Altbesitzes voll Schuldver

schreibungen auf Grund des Z 59 des Aufwertungsgesetzes hat in 
nachstehender Form zu erfolgen:
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„Aufforderung zur Anmeldung des Allbesitzes von Industrie- 
obligationen.

Gemäß H 39 des Aufwertungsgesetzes vom 46. Juli 4925 (R. 
G. Bl. 1. S. 447) fordern wir die Altbesitzer unserer 

........................ 0/0 igen Anleihe vom Jahre ...............bezw. 
der nachstehend aufgeführten Anleihen:

4-
2.

auf, ihre Schuldverschreibungen, für die die Vorrechte des Altbesitzers 
in Anspruch genommen werden, zur Vermeidung des Verlustes des 
Genußrechts, innerhalb einer Frist von einem Monat seit dem Er
scheinen dieser Aufforderung im Deutschen Reichsanzeiger bei:

I.................................................. oder
2......-.............'

anzumelden.
Der Anmeldung sind die Mäntel der Schuldverschreibungen oder 

-er Nachweis ihrer Hinterlegung beizufügen.
Altbesitzer sind die Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre 

Schuldverschreibungen vor dem Juli 492'0 erworben haben und 
die bis zur Anmeldung Obligationsgläubiger geblieben sind. Den 
Altbesitzern stehen gleich die Inhaber von Schuldverschreibungen, die 
gemäß Z 36 des Aufwertungsgesetzes als vor dem 4. Juli 4920 er
worben anzusehen sind.

Beweismittel für den Altbesitz sind binnen einer Frist von zwei 
Monaten seit dem Erscheinen dieser Aufforderung im Deutschen 
Neichsanzeiger einzureichen."

8 2.
In der Aufforderung im Deutschen Reichsanzeiger ist ferner der 

Zeitpunkt der Veröffentlichung in den übrigen von den Unternehmen 
gewählten Zeitungen anzugeden, und zwar in folgender Form:

„Die Aufforderung ist in den nachstehenden Gesellschaftsblättern 
erschienen:

1. am
2. am

8 3-
Die im Z 39 des Aufwertungsgesetzes vorgesehene Frist von 

einem Monat wird nur durch eine Aufforderung im Deutschen Reichs
anzeiger, die der in 88 4 und 2 vorgesehenen Fassung entspricht, in 
Lauf gesetzt. Der Lauf der Frist beginnt mit der Veröffentlichung 
im Reichsanzeiger.

8 4-
Diese Verordnung tritt mit wirknng vom 46. Juli 4925 in Kraft. 
Berlin, den 29. August 4925.

Der Reich-minister der Ansitz.
I. v.: Dumke.

Der Reich-mivtschnst-minister
I. V.r Trendelenburg.

Rnmerknnz:
Auf die Verordnung im Reichsanzeiger Nr. 202 vom 29» 8. 25 

wird nachdrücklichst hingewiesen.
Die Aufforderung zur Anmeldung des Altbesitzes von Industrie- 

Obligationen muß nach dem Schema der Verordnung vom 29. Au
gust 1925 bis znm SO. September d. Is. erfolgen, Alle vor 
dem 29. 8. 25 erlassenen Aufforderungen sind unwirksam. Nur durch 
solche formgerechte Aufforderung im Reichsanzeiger wird die Frist 
des Z 39 des Aufwertungsgesetzes in Lauf gesetzt.

Veröffentlicht l
Tiegenhof, den 22. September 4925.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------
Gebührenordnung für viehseuchenpolizettiche 

Maßnahmen.
Auf Grund des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 Z 46 

(R. G. Bl. S. 549 ü) und der viehseuchenpolizeilichen Anordnung 
vom 4. Mai 4942 (Ausführungsanweisung zum viehseuchengesetz 
vom 26. Juni 4909 R. G. Bl. S. 549 ik ) wird bestimmt:

8 4-
Nachstehend aufgeführte Betriebe usw. unterliegen der amtstier- 

ärztlichen Aufsicht:
s viehmärkte und wochenmärkte, bei denen Vieh zum Auftrieb 

kommt, soweit sie nicht ausdrücklich befreit sind, bei jedesmaligem 
Stattfinden,

b öffentliche Schlachthöfe, vierteljährlich einmal,
c Schlacht- und Nutzviehhöfe, vierteljährlich einmal,
ö Privatschlachthöfe, wurstmachereien und sonstige Fleischoerar- 

beitungsstätten, vierteljährlich einmal,
e öffentliche Tierschauen, bei jedesmaligem Stattfinden,
t zu Handelszwecken oder zum öffentlichen Verkauf zusammenge

brachte Viehbestände verschiedener Besitzer bei jedesmaligem 
Ausammenbringen,

§ Händlerstallungen für mehr als 10 Stück Großvieh oder mehr 
als 25 Stück Kleinvieh, vierteljährlich einmal, kleinere Stallungen 
halbjährlich einmal,
Gaststallungen für mehr als 40 Stück Großvieh, vierteljährlich 
einmal, kleinere Stallungen halbjährlich einmal, 

i Schweinemästereien, halbjährlich einmal, 
k Abdeckereien, vierteljährlich einmal.

8 2.
An Gebühren gelangen durch die AmtstierLrzte für jede Be

sichtigung zur Erhebung:
l. zu s) wenn Pferde, Rinder, Schweine usw. zusammen oder

Pferde bezw. Rinder allein aufgetrieben werben 42,00 G
wenn Schweine und sonstiges Kleinvieh 
allein aufgetrieben werden 6,00 G

ll. zu b) oder c) . 42,00 G
lll. zu 61 x) k) i) oder k) . 6,00 G
IV. zu e) oder k) pro Pferd . o,25 G

pro Klauentier 0,25 G
mindestens jedoch . 6,00 G

bei Geflügel-, Hunde- oder Kaninchenausstellungen 6,00 G
Außerdem kommen die evtl. entstandenen Reisekosten zur Er

hebung.
8 3.

Die Amtstierärzte sind gehalten, alle Besichtigungen möglicht 
dann — aber innerhalb des vorgeschriebcnon Zeitabschnittes — vor- 
zunehmen, wenn sie aus anderem dienstlichen Anlaß in dem in 
Frage kommenden Ort oder seiner Nähe anwesend sind.

Reisekosten dürfen nur dann zur Erhebung kommen, wenn es 
nicht möglich ist, die Besichtigung gelegentlich einer anderen Dienst
reise vorzunehmen.

8 4-
Die Gebühren sind an die Staatshauptkasse abzuführen. Die 

Reisekosten verbleiben den Veterinärbeamten.
8 3.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in 
Kraft.

Danzig, den 44. August 4925.
Der Senat -er Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht:
Tiegenhof, den 47. September 4925.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Aufenthaltsermtttelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 44 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Willi Augstein geb. 24. 9. 4900 
zuletzt in Zeyersvorderkampen wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. 
wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht 
erforderlich.

Tiegenhof, den 14. September 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 8. ------------------
Aufhebung einer Festnahme.

Die von mir durch Bekanntmachung vom 25. 8. 4925 (Kreis- 
blatt Nr. 35) angeordneten Ermittelungen nach dem Fürsorgezögling 
Alfred Hildebrandt sind einzustellen, da Hildebrandt inzwischen fest
genommen und der Fürsorgeanstalt Silberhammer zugeführt ist.

Die Ermittelungen nach dem Fürsorgezögling Willi Derz sind 
weiterhin fortzusetzen.

Tiegenhof, den 48. September 4925.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

GemeindeMsteher-Bersmmlung.
Zu einer Sitzung des Gemeinde Vorsteher-verbandes lade 

ich auf Sonnabend, den 3. Oktober d. Js.» vormittags 
10l/z Uhr, im Kreistagfaale in Tiegenhof mit der 
Bitte um zahlreiches Erscheinen ergebend ein.

Tagesordnung:
s. Satzungsgemäße Wahl der Vorstandsmitglieder.
2. Unterstützung der unehelichen Kinder.
3. Krankenversicherung der Erwerbslosen.
H. Meinungsaustausch.

Line Stunde vorher Vorstandssitzung bei Herrn 
Lleischermeister Philipsen.

Bärwalde, den 20. September i9?5.
Der Vorsitzende des Gemeindevorsteher-Verbandes 

G. Wiens.

Zchwenle-Verband.
Die diesjährige Michaeli-Schau der Schwente findet für die ober

halb der Staatschaussee gelegenen Strecken am Sennnbend, den 
20. September, sür"sämtliche andere Strecken der Schwente am 
rnsntng, den 28 September statt

Zur vermeiduna von Störungen und Mängeln bei der Schau 
verweise ich auf die ^zutreffenden Bestimmungen der neuen Deich- und 
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vorflutsordnung vom 27.10. 97. Gras und Kraut an denBöfchungen 
sind abzumähen und zu entfernen. Ein Beweiden der Böschungen 
und Wälle ist verboten. Zäune, aber im Zuge des Reitweges nie
mals Stacheldrahtzäune, dürfen nicht innerhalb eines Meters vom 
Uferborde gesetzt werden. Sänrtliche Hindernisse, die ein Bereiten der 
Ufer erschweren, find zu entfernen, Juleitungsgräben sind zu Über
drücken und zwar von demjenigen, in dessen Grenzen der Graben 
liegt, resp, demjenigen, dem die Unterhaltung des Grabens obliegt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen unterliegen der 
Bestrafung laut Statut, wie nach den Bestimmungen des Beschlusses 
der Generalversammlung vom 28. Februar 1911.

Die Herren Gemeindevorsteher der an die Schwente grenzenden 
Ortschaften bitte ich, diese Bekanntmachung den Interessenten zur 
Kenntnis zu bringen.

Marienau, den 45. September 1925.
Der Verbandsvorsteher

Otto Lietz.

Zuchtvieh - Auktion in Marienburg Wpr.
Die westpr. Holländer-Herdbnchgesellschaft Marienburg verun

staltet am Donnerstag, den Oktober im Anschluß an die D. L. G.- 
woche in Königsberg ihre 404« Zuchtvieh-Auktion, die mit etwa ^0 
Bullen und 70 hochtragenden Färsen und Kühen beschickt sein wird. 
Die besten und milchreichsten Herden beteiligen sich an der Auktion, 
so z. B. kommen aus der bekannten Herde des Herrn Wüst-Notzen- 

dorf allein 9 Bullen und der des Herrn Dyck-Paleschken 5 Bullen 
zur Versteigerung, von den wüstschen Bullen sind 4 Enkel des be
kannten ostpreußischen Bullen „Anton" 12931, während 5 Söhne des 
im Jahre 1922 auf der ersten Berliner Bullen-Auktion mit dem 
zweithöchsten preise bezahlten ostfriesischen Bullen „Herr" 267, sind, 
der neben „Blücher" 7345 auch noch „Llso II" - Blut führt. Fast 
sämtliche 9 Bullen führen sich mütterlicherseits auf die ostpreußische 
Linie Ouinzow-Prinz-Junker-Winter zurück. Letzteres Blut haben 
auch die 5 Dyckschen Bullen, da sie von „Eckehard" 209 stammen, 
der wieder durch „Oleandor" 17035 ein „Ouinzow" 8553 Enkel ist. 
Ferner schicken noch mehrere Bullen die bekannten Herden von Stoer- 
mer-Scblablau (Durchschnitt der letzten 2 Jahre 5506 kx Milch mit 
3,180/0 und 175 kx Milchfett), Andres und Bartel-Reichfelde und 
Becker-Fischau. Da ein Auftrieb von 40 Bullen für die Herbst- 
Auktion in Marienburg schon sehr stark ist, ist mit durchaus niedrigen 
preisen zu rechnen. Auch die weiblichen Tiere sind in Marienburg 
immer sehr preiswert zu haben, sodass hier immer beste Gelegenheit 
ist, milchreiche Färsen und Kühe zu erstehen. Sämtliche Herden der 
Gesellschaft unterstehen obligatorisch der Tuberkulosebekämpfung und 
der Milchkontrolle. Die Leistungszahlen und die Abstammung der 
Auktioniere sowie alles weitere sind im Katalog veröffentlicht, der 
durch die Geschäftsstelle, Gerbergaffe 23, (Fernruf 34) kostenlos zu 
beziehen ist. Am gleichen Tage werden auch vom verbände Ostpr. 
Schweinezüchtervereinigungen Abt. Marienburg etwa 60 Eber und 
Sauen des Deutschen Ldelschweines und veredelten Landschweines 
versteigert.
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Danziger

HtckrMB in
Soimbend, d. 28. Sept. 1925, 
abends 8 Uhr, im Deutschen Haus 

(Neuteich)
Gastspiel erster Danziger Stadltheatermitglieder 

(Leiter Oart UUsivev).

Zur Ausführung gelangt der größte Bühnen
erfolg dieses Jahres:

„Die Frau 
ohne Kuß"

Operette in 3 Auszügen von Richard Äessler 

Musik von Walter Rollo.

Näheres si he im lokalen Teil d. Neureicher Zig.

Nach der Aufführung gemütl. Beisammensein mit

Tanz.
Barverkauf in der Exp. d. Neuteicher Zeitung.

Numerierter Sitzplatz G 2,50, Stehplatz G (,50 
an der Abendkasse 50 p Aufschlag.
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lös ZlWth - Mm
der

Westpr. Herdbuchgesellschaft
in

Marienburg Wpr.
am

DMMlag, »eil 1. MM 1W,
10 Uhr vormittags

4V Bullen, 70 tragende 
Färsen und Kühe.

Auskunft und Kataloge durch die Ge
schäftsstelle Gerbergasse 22. (Fernruf 3^).

Am gleichen Tage findet auch eine

Zuchtschweine-Auktion statt.

222222222222222222122222222222222222222

Hmchrihtn
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen

für Hand- und Pferdezug.

Maschinenfabrik »..laNi-, Proust.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav Enstrin-N.

L Ledmer, Saarbrücken.

—«Schutzeuhans Neuteich—«8 LA Smtis, lei 27. Sept., r W IM. r
« Vortrag !
D General von Lettow-Vorbeck G

r MchmWM r
M Der Reinertrag ist für eine weihnachts- M 
aK bescheerunz für bedürftige Rriegshinterbliebene 

bestimmt.
Eintritt 2 und ( Gulden, Stehplatz 50 p. M

Vorverkauf in der Neuteicher Zeitung. M

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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weräen.

Si-lllsr», 
Pin Leiten» 
l-orgneUen, 
^ei>i»gIL«sr», 
Vkevmomet. 
Usi»ome1sr»

ia grösster ^uswabl, ru billiZsten kreisen bei

). Wnitr, likWlios,
I^iekersnt kür sümtUcks k^rsn^enkssssn. ^^8

Wkftpr. Minbahiieii.
Ab 1. Oktober 1925 

werden Rückfahrkarten 
zu ermäßigten preisen ein
geführt.

Nähere Auskunft erteilen 
die Stationen.
Danzig, d, 22. Septemb. ^925. 

Die Betriebs-irektion.
Zur

Einsegnung 
empfehle 

stsangWtt 

GMWNWMe» 
in großer Auswahl N.psck.

N HM» Mng 
muß jeder Bewohner -es Kreises lesen, 

denn in ihr sind viele Neuig
keiten aus dem Kreise enthal

ten. Sollten Sie noch nicht 
Bezieher sein,so bestel

len Sie heute noch 
d Neuteicher 

Zeitung u.
k Anzeiger

Bezugspreis öuirch die Pest 1,2V G 
^^ehouuurureV kosteirls»

r Tanzunterricht! !
M Hotel Deutsches Haus Neuteich. W

G Beginn 1. Oktober. D
U walötraut Schroe-er. R
W Tanzleyrerin. M
5 Anm. erbeten bei Frau Schroeder, 
W Marienburgerstraße im Gekchäft. W

VWdWVdddWVVWWW

Inserier en bringt Gewinn!

Krre1rbi»«1eir»r1ret1«ir
wsrüsn seknoN unU ssudsr susgvkükrt von

8ui:kiii-uc:ksi-«i 8. I*« « U «L HV. l

Druck und Verlag von R. Pech L W. Nichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,50 Danziger Gulden.

Nr. 39 Neuteich, den 30. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Personenstandsaufnahme.

Nach Mitteilung des Steueramtes ll in Danzig gehen die Vor
drucke für die Ailfang Oktober stattfindende Personenstandsaufnahme 
den Herren Gemeindevorstehern in den nächsten Tagen zu.

Um zn vermeiden, daß die diesjährige Personenstandsaufnahme 
wieder so mangelhaft wie im Vorjahre durchgeführt wird, ersuche ich 
die Herren Ortsvorsteher, die von den Haushaltungsvorständen zn- 
rückgegebenen Vordrucke zu prüfen und unvollständig ausgefüllte vor 
lveitersendung an das Steueramt zu vervollständigen. Es muß beson
ders auch auf die sorgfältigste Ausfüllung der Liste geachtet werden.

Tiegenhof, den 26. September t925.
Der Landrat und Vorsitzender des 

Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Pferdeuntersuchung.
Für die auf Grund der Polizeiverordnung vom 25. Oktober 

(Amtsblatt S. 374) auszuführende Untersuchung der im Wanderge
werbe benutzten Pferde sind für den Monat Oktober d. Is. folgende 
Termine festgesetzt:
s) Tieseirhof: Montag, den 5. Oktober, vorm. 9 Uhr, vor der 

Wohnung des Herrn Regierungs- und Veteri
närrats.

b) Siinoiisdovf: Montag, den 42. Oktober, ; Uhr nachm. am 
Bahnhof.

c) Neittstch: Freitag, den 23. Oktober, nachm. t2^ Uhr, vor 
dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntmachung. 
Tiegenhof, den 22. September ^925.

Der Landrat.
Nr. 2a. ------- r----------

polizeiliche Uebertretungen.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises erinnere ich an Linreichung 

der Nachweisungen über die im Vierteljahr Juli—September d. Js- 
zur Bestrafn,lg gekommenen polizeilichen Uebertretungen gemäß meiner 
Verfügung vom 5. Mai 1923, Tgb. Nr. 2^7 L.

Formulare gehen den Ortspolizeibehörden in den nächsten Tagen zu. 
Tiegenhof, den 25. September ,925.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Förderung des Schulbesuchs.
Die Ortsvorstände werden ersucht, die in der Zeit vom l- Juli 

bis Ende September d. Zs. zu- oder abgezogenen schulpflichtigen 
Rinder dein Leiter der Ortsschule schleunigst namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 25. September l925.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Merkblatt

über die nächsten Termine der deutschen Aufwertung s- 
gesehgebung

(. Hypotheken, Grund-- und Rentenschulden, . Reallasten, 
Schiffs- und Bahnpfandrechte werden grundsätzlich auf 
230/0 ihres Goldwertes aufgewertet. Für bereits zu
rückgezahlte Hypotheken ist im allgemeinen die An
meldung bei den Amtsgerichten bis Januar (9^6 
vorgeschrieben. Im übrigen wird in Anbetracht be
sonderer Schwierigkeiten auf diesem Gebiet angeraten, 
einen deutschen Anwalt zu Rate zu ziehen.

2. Industrieobligationen werden grundsätzlich auf (50/0 
ihres Goldwertes aufgewertet, darüber hinaus zusätz
liche Rechte für Altbesitz, das heißt Besitz seit erstem 
Juli (920 oder für besondere durch Gesetz dem Alt

besitz gleichgestellte Fälle, insbesondere auf Grund 
Gesamtrechtsnachfolge, wie z. B. Erbfolge. Fristen 
von Anmeldung von Altbesitz laufen für europäische 
Gläubiger einen Monat seit Veröffentlichung des Auf
rufs des Schuldners, für Gläubiger, die ihren Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Europas 
haben, Frist vier Monate. Deutsche Schuldner sollen 
nach dem Gesetz spätestens bis zum dreißigsten Sep
tember (925 den Altbesitz aufrufen. Es ist zweck
mäßig, den Aufruf nicht abzuwarten, sondern sofor
tige Anmeldung beim Schuldner zu besorgen. Not
wendig ist die Beifügung der Mäntel oder Depotscheine 
und Beweismittel für den Altbesitz. Bereits früher 
ausgeloste oder gekündigte (Obligationen können gleich- 
falls aufgewertet werden. Hatte der Eigentümer solche 
Papiere bereits an eine Bank abgeliesert, die für die 
Emissionsfirma die Durchführung der Auslosung 
oder Kündigung übernommen hatte, so muß er bei 
dieser Bank bis zum 30. September (925, bei außer
europäischem Besitz bis zum 3(.Dezember (925 seine 
Ansprüche anmelden und, soweit er Altbesttzer ist, dieser 
Bank gleichzeitig Auftrag geben, die Papiere sofort 
zwecks Anmeldung seines Altbesitzes an die Emissions
firma in seinem Auftrage zu übersenden. Daneben ist 
die Altbesitzanmeldung, wie vorher, auch unmittel
bar bei der Industriefirma direkt erforderlich.

3. Hinsichtlich der Aufwertung von Pfandbriefen, Spar- 
kassenguthaben, Verstcherungsansprüchen, Schuldver
schreibungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe laufen 
die Fristen zurzeit noch nicht.
Hinsichtlich der Reicbs-, Staats- und Kommunal- 
Anleihen laufen die Fristen bisher nur für die An
meldung des Altbesitzes der Reichsanleihe im In
lands ab 5. (Oktober bis 28. Februar; für das Ausland 
steht die Bestimmung der Fristen noch bevor. In 
ausländische Gebiete, wo größerer Anleihebesitz vor
handen ist, werden zur Regelung der Ablösung der 
Reichsanleihe Sonderkommissare seitens der Regierung 
entsandt werden.

Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 25. September (925.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden, sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich festzustellen, wo 
sich der polnische Staatsangehörige Stanislaw Glapinski ous Lud- 
winowa, geb. am 22. 3. t660, aufhält. Im Lrmittelungsfalle er
suche ich mir zu Tgb. Nr. ^,5^2 L Nachricht zn geben.

Tiegenhof, den 22. September t925.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
5lufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteber sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen zwei 
lvochen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Johann Brokopp dort wohn
haft ist evenU. wohin sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist 
nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 23. September 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
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Nr. 7.
Kusenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen zwei 
Wochen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Wilhelm Friedrich geb. 25. Au
gust I8H7 zu Einlage dort wohnhaft ist evtl. wohin sich derselbe ab
gemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 2z. September i925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 8. ------------------

Amtsbezirk Zürstenau.
Der Senat der Freien Stadt Danzig hat den Gutsbesitzer Eduard 

vollerthun in Fürstenan auf die Dauer von weitereil s Jahren, und 
zwar vom 25. 9. 1925 bis 24. 9. 1931 einschließlich, zum Amtsvor
steher des Amtsbezirks Fürstenau ernannt.

Tiegenhof, den 22. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------

Personalien.
Die Gemeindevorstehergeschäfte von Kaminke führt infolge Er

krankung des Gemeindevorstehers pelzer bis auf weiteres der Schöffe, 
Landwirt Paul Gutjahr in Kaminke.

Tiegenhof, den 2^. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreksausschusses.

Nr. (0.
Viehseuchenpollzeiiiche tlnordnung wegen 

Tollwut.
ZUM Schutze gegen die Tollwut wird auf Grund der 88 18 sk 

und der 88 56 ll des viehseuchengesetzes vom 26. 6. 1909 (R. G. 
Bl. S. 519) sowie 8 N4 der Ausführungsvorschriften des Bundes
rats vom 7. Dezember 1911 und viehseuchenpolizeilichen Anordnung 
des preußischen Landwirtschaftsministers vom 1. Mai 1912 folgendes 
bestimmt:

Absatz 2 meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung wegen 
Tollwut vom ö. 9. d. Js. (Kreisblatt Nr. 56) erhält folgende 
Fassung r

Es wird ein Sperrbezirk gebildet, der aus dem Teil des Kreises 
besteht, der begrenzt wird von der platenhöfer Schleuse, dem Weich
sel-Haff-Kanal — der Großen Linau — Schloß-Lake — Straße 
Altes Schloß — Kuckuckskrug — Elbinger Weichsel — Holzrinne — 
Stobbendorfer Bruch — Müllerlandskanal — Tiege — platenhöfer 
Schleuse.

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
Tiegenhof, den 26. September 1925.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Gefunden.

Am 18. September d. Js. ist auf der Lhauffee gegen dem Dorfe 
Brüske eine eiserne Endenbrettstange vom kleinen Dammwagen ge
sunden worden. Der Eigentümer wird ersucht, sein Eigentumsrecht 
innerhalb Wochen geltend zu machen.

Schönsee, den 23. September 1925.
Der Nmtsvorsteher-Stellvertreter.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 40 Neuteich, den 7. Oktober 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Polizei-Verordnung,
betreff««- die Aus stell« irg uo« Artete«.

Auf Grund der HZ 76, 77 und 76 der provinzialordnung für die 
Provinzen Preußen etc. vom 29. Juni (875 (Gesetz-Sammlung S. 
535), in Verbindung mit HZ 6, (2 und (5 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom N- März (850 (Gesetz-Sammlung S. 263), 
verordne ich, mit Zustimmung des Provinztalrats der Provinz West
preußen, für den Umfang dieser ganzen Provinz, unter Aufhebung 
der Polizeiverordnung der Königl. Regierung zu Danzig vom 43. 
Februar 4864 (Regierungsamtsblatt S. (7), was folgt:

8 (-
Getreide-, Heu-, Stroh- und Stoppel-Mieten (Diemen, Staken) 

dürfen nur so aufgestellt werden, daß sie von Gebäuden, welche mit 
Feuerung versehen, aber nicht feuersicher eingedeckt sind, mindestens 
20, von feuersicher einge-eckten, mit einer Feuerung versehenen Ge
bäuden mindestens (2, von den, nicht mit einer Feuerung versehenen 
Gebäuden, sowie von einander mindestens 5 Meter entfernt bleiben.

8 2.
Nur in besonderen, durch die OerUichkeit bedingten Fällen dürfen 

solche Mieten in größerer Nähe von Gebäuden, sowie von einander 
aufgestellt werdet:. Hierzu bedarf es jedoch in jedem einzelnen Falle 
der Genehmigung der Ortspolizeibehörde.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung 

werden mit Geldstrafe bis zu 50,— Mark bestraft.
Danzig, den (3. Juni (880.

von Lrnsthausen.
vorstehende Polizeiverordnung bringe ich in Erinnerung und 

ersuche die Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 28. September (925.

Der Landrat.
Nr. ^2. ------------------

Knweisung für die Polizeibehörden, betreffend 
Maßregeln gegen Trunkenbolde.

l. Dem Trunke ergebene Personen, die wegen Trunksucht entmündigt 
oder von der Grtspolizeibehörde wiederholt unter Hinweis auf die 
nachstehend bezeichnete!: Folgen schriftlich oder zu Protokoll erfolglos 
verwarnt worden sind, :st im Wege polizeilicher Verfügung zu er
öffnen, daß sie als Trunkenbold bezeichnet würden; es ist ihnen 
gleichzeitig das Betreten von Gast- und Schankwirtschaften züm 
Genuß oder znm Mitnehmen geistiger Getränke, unter Androhung 
einer Zwangsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, zu 
untersagen.

ll. Die Namen der als Trunkenbolde bezeichneten Personen sind den 
Gast- und Schankwirtschaften und den Branntweinkleinhändlern 
des Ortspolizeibezirks gleichzeitig mit Erlaß der polizeilichen Ver
fügung (l) oder alsbald nach Uebernahme oder Eröffnung des be
treffenden Geschäfts schriftlich unter ausdrücklichem Hinweis auf die 
Polizeiverordnung vom 26, Mai (887 (Amtsblatt S. (63) mitzu- 
teilen. Die Gast- und Schankwirte und die Branntweinkleinhändler 
haben die Namen auf ausdrückliche polizeiliche Anordnung auf 
einer Liste in ihrem Lokal u. s. w. auszuhängen. Die Ortspolizei
behörden haben sich in geeigneter Weise von der Befolgung dieser 
Anordnung zu überzeugen.

lll. Dem Ermessen der Ortspolizeibehörden bleibt es überlassen, auch 
den benachbarten GrtspoUzeibehörden die Namen der als Trunken
bold bezeichneten Personen mitzuteilen. Diese Behörden haben als
dann, ohne daß eine nochmalige Verwarnung erforderlich ist, nach 
Nr. I. und ll. dieser Anweisung zu verfahren.

IV. Die Ortspolizeibehörden haben über die von ihnen als Trunken
bold erklärten Personen eine Liste zu führen.

Alljährlich ist eine Nachprüfung vorzunehmen. Personen, die 
während des letzwergangenen Jahres Besserung gezeigt haben, 
können von der Liste gestrichen werden, von der Streichung sind 
die betreffende!: Personen selbst, die Gast- und Schankwirte und 

Branntweinkleinhändler des Ortspolizeibezirks, sowie nötigenfalls 
die benachbarten Ortsxolizeibehörden, in Kenntnis zu seyen.

Danzig, den 6. November (9(3.
Der Regierungs-Präsident.

vorstehende Anweisung bringe ich den Grtspolizeibehörde:: in 
Erinnerung.

Tiegenhof, den 2. Oktober (925.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Vuittungskarten-klusgabestellen.

Die Landesversicherungsanstalt für Invalidenversicherung Freie 
Stadt Danzig hat, um die versicherten auf die nachteilige:: Folgen 
unregelmäßiger Markenverwendung in Zukunft, insbesondere auch 
wegen Erfüllung der Wartezeit und der Aufrechterhaltung der An
wartschaft, aufmerksam zu machen, besondere Merkblätter in Zettel- 
form herstellen lassen. Diese Merkblätter sollen durch die Guittungs- 
karten-Ausgabestellen den versicherten bei Ausstellung der TZmttungs- 
karte ausgehändigt werden. Den Ouittungskarten-Ausgabestellen 
werde ich daher in den nächsten Tagen eine Anzahl Merkblätter 
zugehen lassen, weiterer Bedarf kann bei mir jederzeit angefordert 
werden.

Tiegenhof, der: 26. September (925.
D«r Vorsitzende des Versicherungsamts.

Nr. 3. ------------------
Zahlung von Beiträgen zur landw. verufs- 

genoffenfchaft.
Die säumigen Ortsbehördeu des Kreises werden unter Bezug

nahme auf die Umdruckverfügung vom 3. 6. d. Is. nochmals an 
Einsendung der am (. d. Mts. fällig gewesenen ll. Beitragsrate zur 
landw. Berufsgenoffenschaft bosti«ii«t L»rs z««r IS. - Alts, 
erinnert.

Tiegenhof, den 2. Oktober (925.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder als 

Settionsvorstand der landw. Berufsgenossenschaft.
Nr. H. ------------------

Meßtischblätter.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises erinnere ich an baldige 

Linreichung der Nachweisung über die im letzten Jahre eingetretenen 
topographischen Veränderungei: oder Fehlanzeige gemäß meiner Ver
fügung von: (5. August (922, Tgb. Nr. 3^46 L. Die Veränderungs- 
nachweisungen sind in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Tiegenhof, den (. Oktober (925.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
clusenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gntsvorstehec sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 
Tagei: anzuzcigen, ob das Dienstmädchen Meta Görgens, geb. :8. 3. 
1903, in Orlofferfelde wohnhaft, dort wohnhaft ist event!, wohin sich 
die p. Görgens von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht er
forderlich.

Tiegenhof, den 2. Oktober (925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 6. ------------------
ttufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen 14 
Tage:: anzuzeigen, ob ein Arbeiter Hermann weiß, zuletzt ii: Niedau 
wohnhaft, geb. 13. Januar 1901, dort wohnhaft ist event!, wohin 
sich derselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 2. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr 7. Personalien.
Es sind folgende Lehrerstellen zu besetzen:

Die alleinigen evangl. Stellen in Herrengrebin (Befähigung für das 
Grganistenamt erwünscht), weidenhaken, vierzehnhuben, die ev. (. 
Lehrer- und Organistenstelle in Käsemark, eine evangl. Stelle in 
Meisterswalde, eine kath. Stelle in Lamenstein.
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Bewerbungen auf dem Dienstwege an den Senat, Schulabteilung, 
bis zum Zo. 1925.

Tiegenhof, den 28. September 1925.
DerILandrat.

Nr. 8. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter AugusRweiß'in Gr. Lesewitz ist als Schöffe 
dieser Gemeinde bestätigt worden.

Tiegenhof, den 20. September ,925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 9. ------------------

Schweineseuche und Schweinepest
Die Schweineseuche bei dem Hofbesitzer Lonrad in Walldorf und 

die Schweinepest bei dem Gutsbesitzer Howald in Rl. Lesewitz ist er- 
loschen. Die angeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger Wir
kung aufgehoben.

Tiegenhof, den Zv. September 1-25.
Der Landrat.

Schweinepest.
Die Schweinepest bei dem Aäsereipächter Beck in Lindenan ist 

erloschen. Die angeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger Wir
kung aufgehoben.

Tiegenhof, den Oktober 1925.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
Bekanntmachung.

Die Abstimmungstiste über die Errichtung einer Zwangsinnung 
für das Schwach- und Starkstrom-Installations- und Llektrowickler-Ge- 
werbe im Gebiete der Freien Stadt Danzig mit dem Sitz in Danzig 
ist am 2s. d. Mts. geschloffen und liegt in der Zeit vom R Oktober 
bis 45. Oktober d. Js. im Regierungsgebäude Neugarten Zimmer 
ir werktäglich von ö—2 Uhr zur Einsicht der Beteiligten öffentlich 
aus. Einsprüche gegen diese Adstimmungsliste können nur während 
der Ausliegefrist schriftlich oder mündlich erhoben werden.

Danzig, den 26. September >>925.
Dr.

Hagemann, Regierungsrat.
Zreie LetzrersteUe.

Die erste evangl. Lehrerstelle ist zum 1. November d. Is. neu 
zu besetzen. Bewerber können sich bis zum 15. 10. im Gemeinde
amt melden.

Neumünsterberg, den 29. September 1925.

Franzen.
Bekanntmachung.

Ein goldener Trauring, gefunden auf der Rreisstraße Neun- 
huben—Schöneberg, ist hier abgegeben worden. Der rechtmäßige 
Eigentümer kann ihn von mir in Empfang nehmen.

Neukirch, den 28. September 1925.
Dev

Die Personenstandsaufnahme 1925 findet 
Dienstag, den 6. Oktober 1925 statt.
Das hierzu erforderliche Listenmaterial (Listen 8.L.) 

wird den Hauseigentümern oder deren Stellvertretern in 
der Zeit vom (.—5. Oktober d. Is. in den Stadt- und 
Landkreisen (außer Stadtkreis Danzig) durch die Ort-be
hörden zugestellt.

Die Listen und 8 sind vom Hauseigentümer oder 
seinem Stellvertreter selbst auszufüllen, die Listen L dagegen 
durch jeden Haushaltungsvorstand und von jedem Inhaber 
einer selbständigen Wohnung. Die Eintragungen haben 
nach dem Stand vom 6. Oktober d. Is. zu erfolgen. Auf 
die Anweisung unter „Zur Beachtung!" auf den Listen 

und O wird besonders hingewiesen. Genügen die zuge
stellten Listen nicht, so sind weitere Listen von den Orts
behörden oder Zählern anzufordern. Die Listen L sind den 
auf den: Grundstücke wohnenden Parteien durch die Haus
eigentümer oder deren Stellvertreter zwecks Ausfüllung 
spätestens am 6 Oktober d. Is. zuzustellen, am 7. Ok
tober morgens wieder einzusammeln^und alsdann Hinsicht- 
lich der Eintragungen zu prüfen und gegebenenfalls zu be
richtigen.

Die Listen und 8 werden gleichzeitig mit den seitens 
des Gcundstückeigentümers oder dessen Stellvertreters ge
sammelten Listen O in den Gemeinden Emaus, Neuteich, 
Dhra, Gliva, praust, Tiegenhof und Zoppot durch die 
Zähler abgeholt. In den übrigen Gemeinden der Land
kreise werden die vorerwähnten Listen nicht abgeholt, sondern 
sind den betreffenden Gemeindevorstehern zuzuschicken. Alle 
Listen sind vom (3. Oktober an zur Abholung durch die 
Zähler bereit zu halten, soweit sie nicht in den Landge- 
meinden den Gemeindevorstehern zuzuschicken find. Die 
Zähler der oben angeführten Gemeinden sind nur ver
pflichtet, einmal zur Abholung vorzusprechen.

Die Gemeinden der Stadt» und Landkreise (außer 
Stadtkreis Danzig) haben Abholung bezw. Ablieferung 
der Listen genauestens zu überwachen und sie einer ein
gehenden Nachprüfung auf Vollzähligkeit usw. zu unterziehen.

wer die an ihn in den Listen gerichteten Fragen 
wissentlich wahrheitswidrig beantwortet oder sich weigert, 
die erforderlichen Angaben zu machen, wird nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § (69 des Steuergrundgesetzes mit 
einer Geldstrafe bis zu fOOO G belegt.

Danzig, den (. Oktober (925.
Steueramt I. Steueramt H.
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Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 41 Neuteich, den 15. Oktober 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Gemeinderechnungen für 1924

Die Herren Gemeindevorsteher von
Altenau, Beiershorst, Blumstein, Brodsack, Dammfelde, Eichwalse, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Halbstadt, Herrenhagen, Jankendorf, 
Kl. Lcsewitz, Kl. Lichtenau, Gr. Montan, NeustLdterwald, Neu- 
teichsdorf, pletzendorf, Schadwalde, Stobbendorf, Tiegenhagcn, Trap- 
penfelde, vierzehnhuben und Vogler

erinnere ich wiederholt, mit Frist vsn 10 an Einsendung
einer beglaubigten Abschrift des Feststellungsbeschlnffes der Gemeinde- 
rechnung für 1924 (siehe Krcisblattverfügung vom 4. 5. d. Js. — 
KreisblattNr.8), andernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Tiegenhof, den 6. Oktober 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr 2. ------------------

Beseitigung der Zeuersgefahr.
Die in letzter Zeit vorgekommenen Brände veranlassen mich, die 

Kreiserngesessenen auf Beseitigung der nachbenannten Mängel an 
Schornsteinen pp. hinzuweisen.

„Ein großer Teil der Schornsteine ist aus Holz und Lehm er
baut. Die Lingangstüren zum Schornstein find aus Holz ohne Blech- 
verschlag. Die Küchenholzdecken find nur mit Lehm bedeckt, die 
Rauchkanäle von den Oefen liegen auf den Holzfußböden des Bo
dens. Blechrohre sind dicht an Holzteile ohne jeden Schutz angebracht, 
vor den Kochherden und Oefen fehlt der Fußbodenblechverschlag. 
viele Schornsteinköpfe sind auf dem Dach entzwei. Einzelne Häuser 
haben Strohdach mit russischen Röhren ohne Funkenfänger. viele 
Schornsteine sind gezogen und ruhen auf Holzbalken bezw. Brettern. 
In vielen Abzugsröhren und Schornsteinen fehlen die Reinigungs- 
türen unten. Die Schornsteinceinigungstüren in Keller- und wohn- 
räumen pp. sind verstellt und nicht zugänglich."

Die Bezirksschornsteinfegermeister haben die Hausbesitzer oder 
Verwalter auf Mängel an den Schornsteinanlagen sowie sonstige 
Verstöße gegen die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften ausmerk- 
sam zu machen.

Halls die Mängel nicht alsbald abgestellt werden, haben die 
Ortspolizeibehörden bei Vorlage einer Anzeige des Bezirksschorn
steinfegermeisters für Beseitigung der Mängel evtl. unter Anwendung 
von Zwangsmitteln Sorge zu tragen.

Den Ortspolizeibehörden und Hausbesitzern bringe ich in Nachste
hendem den Wortlaut der baupolizeilichen Bestimmungen in Erinnerung.

Tiegenhof, den 2. Oktober 1925.
Der Landrat.

8 so.
Feuerst ütteir

Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus unver- 
brennlichcn Stoffen hergestellt werden. Feuerstätten, welche nicht aus 
einem durchweg aus massivem Mauerwerk (H 43) bestehenden Fuß
boden ruhen, sind von diesem durch eine mindestens 5 cm starke 
Maffivschicht und oberhalb dieser Schicht durch einen mindestens 5 cm 
hohen, den Durchzug der Luft gestattenden Hohlraum zu trennen.

wände, an oder neben denen in einer geringeren Entfernung 
als 50 cm sich eine Feuerstätte befindet, sind in der Ausdehnung der 
Feuerstätte und weitere 50 cm nach jeder Richtung über die so be
grenzte Fläche hinaus feuersicher iH 45) herzustellen. Ist die Feuer
stätte ein Kachelofen, so vermindern sich die beiden vorstehend vorge
schriebenen Entfernungen von 50 cm auf 20 cm.

vor den Heizöffnnngen von Feuerstätten ist der Fußboden auf 
eine Entfernung von mindestens 50 cm und in einer über die Veff- 
nnng nach beiden Seiten hin um 30 cm. vortretenden Breite aus 
einem unverbrennlichen Stoffe herzustellen oder mit einem solchen zu 
bekleiden.

Alle Veffnungen von Feuerstätten sind mit metallenen vcr- 
schlußvorrichtungen zu versehen.

Offene Herde sind mit einem unverbrennlichen Stoffe zu über- 
manteln. Rings um sie herum ist der Fußboden auf eine Entfernung 
von 50 cm aus einem unverbrennlichen Stoffe herzustellen oder mit 
einem solchen zu bekleiden.

Auf Gasfeuerungen in wohn- oder wirtschastsräumen finden 
die Vorschriften dieses Paragraphen keine Anwendung.

8 61.
Leittr-«rltzeizttnseii »m- rverr-tttiV-rsjevlertrtitsetr

Röhren, welche zur Leitung von erwärmter Luft,erwärmtem Wasser 
oder Dampf dienen sollen, müssen von verputztem oder verblendeiem 
Holzwerk mindestens 4 cm, von anderem Holzwerk mindestens 8 cm 
entfernt bleiben.

8 62.
RMLtehvLtzVeir.

von allen Feuerstätten sind die verbrennungsgase und der Rauch 
durch dichte, unoerbrennliche Röhren (Rauchröhren) innerhalb des
selben Stockwerks seitlich in Schornsteine zu leften.

Rauchröhren müssen von geputztem cder verblendetem Holzwerk 
mindestens 50 cm, von sonstigem Holzwerk mindestens 1 m entfernt 
bleiben. Sind Rauchröhren mit einem ringsum mindestens 5 cm von 
ihnen entfernten Mantel aus unverbrennlichem Material versehen, 
so vermindern sich diese Entfernungen auf die Hälfte.

Rauchröhren, welche durch Räume führen, die zur Ausbewahrung 
leicht entzündlicher Gegenstände dienen, sind mit einem ringsum 
5 cm von ihnen entfernten Mantel aus uuverbrennlichemMaterial zu 
ummanteln. I

Als Stütze von Rauchröhren darf nur unverbrennliDes Material 
verwendet werden. I

Alle Rauchröhren müssen mit den zu ihrer ReiniHmg nötigeil 
Einrichtungen versehen sein.

Bei Heiz- oder Kochöfen und Gaskaminen in Räumen, die zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind (§ zs), dürfen in 
den zur Abteilung der verbrennungsgase und des Rauches dienenden 
Röhren oder Kanälen keine Verschlußvorrichtungen angebracht werden.

8 63.
Sehorirstetire.

Schornsteine sind durchweg aus unverbrennlichem Material her 
zustellen. Sie müssen von Grund auf fundamentiert sein oder auf un- 
verbrennlichen Konstruktionen ruhen.

Jeder Schornstein ist in einem sich gleichbleibcnden rechtwink
ligen oder kreisrunden Querschnitt von mindestens 250 qcm im Lich
teil bis mindestens Zo cm über Dach zu führen.

Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt 
von mindestens 50 cm weite erhalten. Bei größeren Abmessungen 
ist die Anbringung von Steigeisen erforderlich.

Eine andere als senkrechte Richtung darf Schornsteinen nur ge
geben werden, soweit sie ringsum zwischen massiven wänden liegen, 
oder wenn fie durch gemauerte Bogen oder eiserne Träger unter
stützt werden. Das Schleifen ist nur bis zu einer Neigung von sosH 
zulässig.

Hie Wangen gemauerter Schornsteine müssen wenigstens ^2 cm, 
die äußeren Wangen gemauerter Schornsteine irr Umfaffuugswäuden 
mindestens 25 cm stark sein. Für unmittelbar nebeneinander stehende 
Schornsteine genügt eine gemeinsame Scheidewand voll 12 cm Stärke.

die AußenflLch-n gemauerter Schornsteine find von ihrem unte
ren Ende bis zur Dachfläche zu putzen, auch innerhalb der Balken
lagen.

Die Innenflächen aller Schornsteine find glatt auszustreichen.
von Balkenlagen und sonstigen Konstruktionshölzern müssen die 

Außenflächen gemauerter Schornsteine bei einer wangenstärke von 25 
cm wenigstens 5 cm, bei einer geringeren wangenstärke mindestens 
10 cm entfernt bleiben. Der letztgenannte Abstand darf bis auf s,5 
cm verringert werden, wenn der Zwischenraum durch zwei nebene n- 
ander gestellte Dachsteinschichten mir überdeckten Fugen m Lehmmörtcl 
ausgefüllt wird.

Nicht gemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauerwerk zu 
umgeben, für dessen Stärke und Entfernung von Holzwerk dann die 
gleichen Bestimmungen wir für gemauerte Schornsteine (Absatz 5 
und 8 oieses Paragraphen) gelten, oder unrer Freihaltung eines 
Luftraumes von überall mindestens 10 cm mit einem unverbrenn
lichen Stoffe zu ummanteln. Freistehende Schornsteine außerhalb von 
Gebäuden sowie Aufsatzröhren znr Erhöhung von Schornsteinen über 
die im zweiten Absatz dieses Paragraphen vorgeschriebene Höhe hin
aus bedürfen einer Ummauerung oder Ummantelung nicht.

Alle Schornsteine sind so eiuzurichten, daß sie ordnungsmäßig 
gereinigt werden können. Die unteren Mündungen besteigbarer 
Schornsteine sind mit einer gefalzten eisernen Linsteigetür zu ver
sehen. Unbesteigbare Schornsteine müssen unten und oben hinlänglich 
große Rcimgungsöffnungcn erhalten.



Alle seitlichen Einsteige- und Reinigungsöffnungen sind mit 
selbstschließ enden eisernen Doppeltüren dicht zu verschließen.

Aufsätze sind auf Schornsteinen nur zülässig, soweit sie. die 
ordnungsmäßige Reinigung nicht behindern.

An einem Schornstein von 250 qcm lichtem Querschnitte dürfen 
höchstens drei Feuerstätten augeschloffen werden. Jede hinzntretpnde 
weitere Feuerstätte bedingt eine Vergrößerung des Querschnitts um 
80 qcm.

An jedem Schornstein dürfen nur Feuerstätten aus einem Geschoß 
angeschloffen werden.

8 64.

Mauerkanale aller Art muffen, auch wenn sie nicht zur Ablei
tung der verbrennungsgase oder des Rauches von Feuerstätten be
stimmt sind, den Vorschriften für Schornsteine (H 65) entsprechen.

8 65.
Rütteherkainiirerrr

Räucherkammern müssen ringsum massive Wände, feuersichere 
Decken (Z 45) und massive Fußböden von mindestens 15 cm Stärke 
erhalten.

Die den Rauch in die Kammer führende Schornsteinöffnung muß 
mindestens 20 cm vom Fußboden entfernt und ebenso wie die Ein- 
gangsöffnung zu der Kammer mit einer eisernen oder beiderseits 
mit mindestens 1 mm starkem Eisenblech beschlagenen Tür oder 
einem ebensolchen Schieber versehen sein.

Räucherkammern, in denen sich die zur Entwickelung des Rauches 
dienende Feuerstätte befindet, müssen mindestens 2 in lichte Höhe haben. 
I(r. Z. --------------------

Bekanntmachung.
Liste der schnl-tt-rrscheir Gesettsehafteir usw., die im 

Deutschen Reichsanzeiger in der Fassung der „Verordnung über die 
Aufforderung zur rlirn,eLd«HK -es Altbefitzes vsn In 

vom 29. August 1928" Aufforderung zur 
Anmeldung veröffcndlicht haben.

Innerhalb einer Frist von erneue Monat seit dem Erscheinen 
der Aufforderung im Deutschen Reichsanzeiger sind die Schuldver
schreibungen, für die die Vorrechte des Altbesitzes in Anspruch ge
nommen werden, zur Vermeidung des Verlustes des Genußrechts 
anzumelden:

1. Llektrowerke A. G. Berlin, für Ge
werkschaft Brigitta zu Sxremberg Nr. 205 v. 2. 9. 1925

2. Brauerei Feldschlößchen-Streitberg A. G.
Braunschweig

5. Hallesche pfännerschaft A. G. Halle a . S.
4. Allgemeine Deutsche Eisenbahn- A. G.

(früher Allgem. Deutsche Kleinbahn-Ges.
A. G.), Berlin

5. Gesellschaft für Teerverwertung m. b. h.
Duisburg,Meiderich Nr. 206 m 9. 1925

6. Berliner Glas-und Spiegel-Manufaktur
A. G. in Liqu. Berlin, für Deutsche
Wasserwerke A. G., Berlin

7. Dortmunder Aktien-Brauerei, Dortmund
8. Bergbaugesellschaft Teutonia A.G. Sehnde
9. Woll-Wäscherei und Kämmerei i. Vöhren

b. Hannover
10. Norddeutscher Lloyd, Bremen
N. Zuckerfabrik Obernjesa A. G. Oberjesa
12. Kaliwerke Neu-Staßfurt Friedrichshall

A. G., Sehnde
15. Jlseder Hütte, Großilsede
14. Bremen-BesigheimerOelfabriken.Brcmen
15. . Gewerkschaft Wendland, Sehnde
1^ Gewerkschaft Morgenstern, Pöhlau b.

Zwickau für Zwickauer Brückenberg
Steinkohlen-Verein Nr. 207 v. 4. 9. 1925

17. hafferöder Bierbrauerei A. G. wer- 
nigerode

18. Frankenallee A. G. Frankfurt a. M.
19. Zuckerraffinerie Braunschweig in Braun- 

schweig
20. Aktien-Brauerei Ohligs, in Ohligs
21. Elektrische Licht- und Kraftanlagen A. G., 

Berlin
22. Kammgarnspinnerei zu Leipzig in Leixzig
25. Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt

G. Luther A. G., Braunschweig
24. Deutsche Telefonwerke und Kabelin

dustrie A. G., Berlin, für die Aktienge
sellschaft für ElektrizitätscMlagen Berlin 

25. H. Bahlsens Keksfabrik A. G. Han
nover für hannoversche Keksfabrik h.
Bahlsen Nr. 208 v. 5. 9- 1925

26. Westfälisch - Anhaltische Sprengstoff-A.
G., Chemische Fabriken, Berlin

27. Hamburg - Bremer Afrika-Linie A. G.
Bremen

28. Portland-Zementfabrik Schwanebeck A.
G. Schwaneberg, Kreis Osch^ersleben

v. 5. 9. 1925

v. 5. 9- l92'
V. 7. 9. 1925

29. . wesselmamr-Bohrer'Eo., Ä. G. Gera- 
Zwötzen Nr. 208

20. Haake-Beck Brauerei A. G., Bremen, 
für die L. h. häake Btauerei-A. G.

51. Ullersdorfer Werke, Nieder-Uttersdorf
22. Speditions-Verem, Mittelelbische hafen- 

und Lagerhaus-A. G., Wallwitzhafen
22. Bremer Stuhlrohr-FabrikMenck, Schutze

6c Eo. A. G. Bremen
54. Brauerei Larl Beckmann, Solingen 

Wilhelmshütte A. G. für Maschinenbau 
und Eisengießerei, Eulau-Wilhelmshütte

26. Nordhäuser Tabakfabriken A. G., Nord- 
hausen

57. Rheinische Stahlwerke, Duisburg-Meiderich
a) für ihre Schuldverschreibungen und
d) für die Schuldverschreibungen d.eheinalig.:

1. Bergwerkgesellschaft Centrum zuWaiten- 
scheid vom Jabre 1899,

2. Duisburger Eisen- mrd Stahlwerke zu 
Duisburg vom Jahre 1899,

2. vereinigten walz- und Röhrenwerke 
A. G. vorm. Friedr. Boeker ph.'s Sohn 
6c Lo. und Friedr. König zu hohen- 
limburg vom Jahre 1910,

4. Gewerkschaft Braffert zu Marl von: 
Iahre 1911, 
Gewerkschaft Arenberg-Fortsetzung zu 
Essen vom Jahre 1912,

6. Gewerkschaft Fröhliche Morgensonne 
zu Westenfeld bei Wattenscheid vom 
Jahre 1920.

58. Jlsenburg Bergbaugesellschaft m. b. h.
Sehnde Nr. 203

59. Hermann Lemin G. m. b. h., Göttingen Nr. 209
40. verlagsgefellschaft deutscher Konsum

vereine, m. b. h., Hamburg
41. Vereins-Brauerei Göttingen, G.m. b.h., 

weende
42. Hamburgische Elektrizitäts-Werke A.G., 

Hamburg
45. Jsaria Zählerwerke A. G. München
44. Reis 6c Handels-A. G., Bremen
45. Deutsche hypotheken-Rentenbank-Mann- 

heim
46. Lindener Eisen- und Stahlwerke A. G., 

Hannover-Linden
47. Hochofenwerk Lübeck A. G.
43. h. A. Meyer 6c Riemann, Chemische 

Werke A. G. Hannover-Linden
49. Aktienbrauerei Karlsburg, Bremerhafen
50. portland Lementfabrik honnover, Jem- 

moör/Oste
51. Gesellschaft für Gasindustrie,Augsburg
52. Brauerei Schwartz - Storchen A. G., 

Spcyer für die Löwenbranerei A. G. 
vorm. I. Buscb in Anweiler

55. Tellus A. G. für Bergbau und Hütten
industrie Frankfurt a. M.

54. Lindener Aktien-Brauerei, Hannover-Linden 
Mannheimer Gummi-Guttaxercha 6c As- 
pest-Fabrik A. G., Mannheim

56. hannoversches Tageblatt und Schlüter- 
sche Buchdruckerei, Hannover

57. Amme, Giesecke 6c Konegen A. G., 
Braunschweig

58. Bayerische Brauerei-Schuck-JaenischA.G. 
Kaiserslautern, für die ehemalige Braue
rei Jaenifch A. G, in Kaiserslautern Nr. 209 v. 7. 9. 1925

59. hemelmaer Akten-Brauerei, Bremen
60. Deutsche'Erdöl--A. G., Bcrlin-Schöncberg
6 1. Duxer Kohlenverein Berlin-Schöneberg 

(früher Groß Zöffen)
62. Braunkohlengewerkschaft Bteunsdorf in

Breunsdorf
65. Gewerkschaft Regiser Kohlenwerke Regie

Bezirk Leipzig
64. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks 

,.Graf Bismarck", Gelsenkirchen
65. Junker 6c Roh G. m. b. h. Karlsruhe

i. Bad.
66. Junker 6c Ruh A. G. „
67. Schlesische Textilwcrke Methner 6c 

Frahne A. G.
68. Eisenindustrie zu Menden 6c Schwerte

A. G. in Schwerte.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 8. Oktober 1925.

Der Landrat
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Schonzeit für Drosseln (Krammetsvögel).
Der.Beschluß vom Juli 1925 (Staatsanzeigcr !l Seite soZ) 

wird hinsichtlich der Ziffer 6 aufgehoben (vgl. Verordnung vom 10. 
März 1925, Staatsanzeiger l Seite 7^).

Danzig, den 26. September 1925.
Der Bezirksausschuß

veröffentlicht!
Auf Grund des Beschlusses des Bezirksausschusses wird für 

sämtliche Droffelarten (Krammetsvögel) die Schonzeit nach der Ver
ordnung des Senats vorn 10. 2. 1925 (Staatsauzeiger Teil I Seite 74), 
wonach sich die Schonzeit für diese Vogelarten auf das ganze Jahr er
streckt, wieder hergestellt.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1925.
Der Landrat.

Nr 5. --------------------
Amtsbezirk Fürstenau.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 
Otto poblmann in Krebsfelde zum Amtsvorsteher-Stellvertrcter des 
Amtsbezirks Fürstenau auf die Dauer von 6 Jahren, und zwar vom

!0. 1925 bis 10. 10. Idol, ernannt worden.
Tiegenhof, den 12. Oktober 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Hr. 6. —---------------

Personalien.
Der Gemeindevorsteher Fröse in Gr. Mausdorf ist krankheits

halber auf etwa 6 Wochen verreist. Die Gemeindeoorstehergeschäfte 
führtwährend dieser Zeit der Schöffe, Gutsbesitzer Flindt-Gertzen in 
Gr. Mausdorf.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 7. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat September haben Jahresjagdscheine erhalten: 

Gustav penner I, Hofbesitzer-Neukirch, Johann Beyer N, Fischer- 
Jungfer, Gerhard Dück, Landwirt-Halbstadt, Walter Froese, Pächter- 
Biesterfelde, wiebe, Amtsvorsteher-Leske, Johann Konrad, Renner- 
Kalthof, Hermann Henning, Landwirt-Be.yershorst, Hans Ludwig, 
Landwirt-Brunau, Cornelius Janßon, Landwirt-Tiege, Rudolf 
Franzen, Hofbesitzer-Gr. Mausdorf, Trust Sprunck, Hofbesitzer- 
Heubudeu, Artur Ouiring, Landwirt-Orlofferfelde, Ernst Schmidt, 
Kaufmann-Gr. Lichtenau, Max Volkmann-Damerau, Gerhard 
Driedger, Landwirt-Tiege, Johannes wiebe, Landwirt-Gr. Lesewitz, 
Walter Seedig, Kaufmann-Tiegenhof, Heillz Tornier, Referendar- 
Tragheim, Dr. Doebel, prakt. Ärzt-Ließau, Heinrich Vtt Betriebs- 
iusxektor-Ließau, Frailz Bachmann, Gutsbesitzer-Ließau, Joachim 
Bachmanil, Gymnasiast-Ließau, wilhelin Thiel, Landwirt-Schad- 
walde, Harguth, Oberleutlmnt-Tiegenhof, Eduard Manske, Land- 
wirt-Scharpau, Wilhelm Bernsau, Hofbesitzer-Warnau, Hermalln 
Schmidt, Gutsbesitzer-Tralau, Hanz Friesell, Landwirt-Biester- 
felde, Hanz Henning, Landwirt-Brunau, Emil Hoffmann, Lehrer- 
Lindenau, Wilhelm Buße, Hegemeister-Gr. Montau, Martin Kichl, 
Hofbesitzer-Grenzdorf A, Heinrich wiebe, Gutsbesitzer-Gr Maus
dorf, Johannes Adler, Laiidwirt-Reustädterwald, Johannes Fieguth, 
Hofbesitzer-Kl. Mausdorf, Richard Ulüran, Hofbesitzer-Gnojau, Franz 
Pauls, Hsfbesitzer-Platenhof, Martin Widder, Besitzer-Vogtei, 
Hellmuth Schultz, Landwirt-Kunzendorf, Abraham Froese, Landwirt- 
Schönsee, Gerhard Lpp, Hofbesitzer-Petershagen.

Tigenhof, den 1. Oktober 1925.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Freie Lehrerstelle.

Die Hauxtlehrerstelle in Steegen ist zu besetzen. Bewerbungen 
bis zum 25. Oktober d. Js. an den Senat, Schulabteilung auf dem 
Dienstwege.

Tiegenhof, den 9. Oktober 1925.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
Freie Lehrerstelle.

Die hiesige alleinige Lehrerstelle ist demnächst zu besetzen. Be
werbungen an den unterzeichneten Gemeindevorsteher bis 20. Okto
ber erbeten.

vierzehnhuben, den 8- Oktober 1925.
Der Gemeindevorsteher.

Lsau.

Bekanntmachung.
Das Zollamt ist in der Zeit von 7^—^0 Uhr v. und 500—500 

Uhr nachm. für all« Abfertigungen geöffnet. In der Zeit von 1°°—zoo 
nachm. und nach 6^ Uhr abends erfolgt nur die Abfertigung vonRei- 
senden, soweit sie keine Handelsware mit sich führen. Die Abfertigung 
von Handelsware, sowie des Grenzverkehrs wird während dieser Zeit 
grundsätzlich zurückgcwiesen.

Anmeldungen zur Verzollung von Handelswaren müssen bis 
spätestens 12^° v. und 5'^ n. beim Zollamt erfolgen. Spätere An
meldungen werden nicht berücksichtigt.

Die Beamten sind angewiesen worden, obige Bestimmung ge- 
uauest durchzuführen.

Kalthof, den 6. Oktober 1925.
Der Amtsleitee

Stembe.

Wer
quält sich noch mit einer ver
alteten Handdruckspritze?

leistet de-Das Dreifache
quem die trag- und ftchrbare

Motorspritze

„Siegerin"
— Gesamtpreis Mk. 26^0 -

Anfragen an

Hsgvnkoi 2tzv

ItUttjpriiM
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen

für Hand- und pferdezua.

Maschinenfabrik »..»«Ni-.Pranst.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav Lüstrin-R.

Lkrksrckt L Lekmer, Saarbrücken.

Schützenhaus Neuteich!

nachm. 4 Uhr Kindervorstellung
Der König und die kluge Bauerstochter.
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83ukene Dnuckcinkeil
ist kür jeden OescbLktsmann und Oewerbetreibevden

eine LLLL^L!
!^/arum bestelit nocb beutH in 6er durcb scknelle IUeruog unä 
solide preise bekannten

öucüäruckerei

k^.?eck ö<VV. sickert, ^eutsick
I<a1slsxs * prsisl'rrten * l(ontobücker 

- Itluslnatlon« un«t bar>denrlT»««2ke - -

Me OesckäitZörucksLcken wie: irectiounAeo, 

Mitteilungen, kriefbogeo, (Quittungen (auk >Vunscb ge
blockt^ Hunäsckreibeo, l^eklameplakate, Kieker- unä 8e- 
« « stellrettsl, kostkarten, vmsckläge u. s. w. » > 

losere ^LMilienäruc^ZacKeN veräea 

bevorLUgt, weil sie gesckmackvoll, sauber 
unä moäern wirke^.

?ür Leüöl'öen lietern vir 

Formulare und Kassendücker 
bis ru den grössten Normalen unä 
verarbeiten nur beste Papiere.

Lr ML v » R» L IL « v r S L
weräen- alle Kartonageoardeiten ausgekükrt, 8ücl»er susgebessert unä einge- 

bunden in Laliko, deinen, ^oleskin unä l^eäer.

' » Dfuck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 42 Neuteich, den 22. Oktober 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Die Geschichte des Landkreises Llbing.
Mit finanzieller Unterstützung des Landkreises Llbing ist als 

erster Band eitler geplanten Reihe Llbinger Heimathlicher, die im 
Auftrage der Llbinger Altertumsgesellschast von Pros. Dr. Ehrlich 
herausgegeben werden, die Geschichte des Landkreises Llbing von 
Lic. Dr. E. G. Kerstan, dem ehemaligen Pfarrer in Lenzen, soeben 
erschienen. Auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, ist das 472 
Seiten starke Buch durchaus volkstümlich geschrieben. Ls soll ein 
Familienbuch sein, sowie eilt Buch zu wissenschaftliche!: Studien und 
zum Gebrauch in der Hand des Lehrers. Das Werk beginnt mit einer 
erdkundlich-geschichtlichen Betrachtung des Llbinger Landkreises, dann 
folgt die Vorgeschichte und die Geschichte des ganzen Kreises; daran 
schließt sich die Geschichte der einzelnen Ortschaften an, die alphabe
tisch geordnet sind. In einem Allhang sind die Volkssagen des Krei
ses abgedruckt. Zahlreiche Beigaben, Beilagen und statistische Ueber- 
sichten ergänzen und vervollständigen die geschichtliche Darstellung. 
Das Buch ist mit 5-4 Abbildungen geschmückt und enthält auch meh
rere Karten, darunter eine Originalkarte aus dem 18. Jahrhundert 
und eine Kreiskarte, die für die Kreisgeschichte von: Reichsamt für 
Landesaufnahme in Berlin besonders hergestellt ist und neben den 
neuen Grenzen seit 1920 auch noch die alten angibt.

Das Buch wird sicher auch in den Landgemeinden des früher 
Llbinger, jetzt zum Kreise Großes Werder gehörigen. Kreisteiles 
regem Interesse begegnet:. Bei Bestellung des Buches bis zum j. 12. 
d. Is. wird ein Vorzugspreis voll 6.— Mk. gewährt. Der spätere 
preis im Buchhandel beträgt 8.— Mk. Bei den Herren Ortsvor
stehern des früher Llbinger Kreisteiles liegen Bestellisten zum Vor
zugspreise zur Linzeichnung aus.

Die Herren Ortsvorsteher des Llbinger Kreisteiles ersuche ich, 
vorstehendes sogleich in ortsüblicher Weise bekanntzugeben. Die Be
stellisten werden mit besonderem Anschreiben übersandt.

Tiegenhof, den 19. Oktober 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. ^2 ------------------

Zormularoerlag.
Bei der NVeisbl-rtt-wEevei N. Pech Neureich 

sind weiter folgende Formulare zum Druck gegeben:
Luv Gemeinde- rritd Grrtsvovstehev:

Abteilung G Nr. n Antrags- und Fragebogen auf Lrwerbslosen- 
unterstützung.

12 Monats-Nachweisrmg über Ausgaben für Er
werbslose.

43 Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
14 Monats- Nachweisung über verauslagte Klein 

rentnerunterstützung.
15 Kreishundesteuerliste.
16 Steuerzettel und Ouittungsbuch über Gemeinde

steuern sowie andere Abgaben.
t? Mahnzettel.
16 Oeffentliche Steuermahnung.
19 Ersuchen all andere Behörden um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20 Pfändungsbefehl. 
2; Zustellungsurkuude. 
22 Pfändungsprotokoll.
23 Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungs- 

versuch.
„ , , .„24 vcrsteigerungsprotokoll.
DL* vovftetzeitd «rirfgesLitzrteir Vor-rircke zrr Nr. 

17 bis 24 gelte», gleichzeitig «r„ch fiir Nmtsvorstshev
Liir Ni,rtsvorsteher:

Abteilung A Nr. 1 Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2 Ehefahigkeitszeugnis
3 Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4 Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines 

Geisteskranken usw. in eine Anstalt.

Abteilung A Nr .5 Aerztliche Nachrichten über einen Geisteskranken 
usw. zur Aufnahme in eine Anstalt.

Tiegenhof, den 13. Oktober 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 2. ------------------

Formularkosten.
Für die den Gemeinden vom Kreise gelieferten Formulare 

al zur Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer, 
b) zu den Voranschlägen, 
betragen die Kosten 552, —, bezw. 74,50, zusammen 626,50 G. Der 
Betrag zu s) ist auf die Gemeinden und Gutsbezirke nach dem Ver
hältnis der Einwohnerzahl, der Betrag zu b) gleichmäßig auf alle 
Gemeinden verteilt worden. Im einzelnen haben danach zu zahlen:

Altebabke 2,83, Altenau 2,01, Altmünsterberg 6,9t, Altendorf 
3,22, Altweichsel 5,t5, Barenhof 3,95, Bärwalde 4,13, Barendt 
7,79, Beiershorst 2,80, Biesterfelde 4,10, Blumstein 3,20, Brodsack 
4,47, Bröske 5,24, Brunau t t,35, Damerau 5,57, Dammfelde 2,32, 
Eichwalde 6,72, Einlage 5.47, Fürstenau 8,5t Fürstenwerder 9,76, 
Gnojau 6,24, Grenzdorf A 3,92, Grenzdorf B 7,21, Halbstadt 4,05, 
Herrenhagen 2.tt, Heubuden 6,64, Holm 4,88, Irraang 2,84, 
Iankcndorf 3,—, Jungfer t 1,55, Kalteherberge 2,86, Katthof 19,60, 
Kaminke 2,82, Keitlau 2,39, Krebsfelde 6,95, Küchwerder 2,09, 
Kunzendorf 10,09, Ladekopp 10,04, Lakendorf 8,25, Lupushorst 
5.24, Gr. Lesewitz 8,50, Kl. Lesewitz 2,79, Leske 3.37, Gr. Lichtenau 
14,17, Kl. Lichtenau 7,60, Ließau 15,44, Lindenau 6,66, Marienau 
11,29, Mielenz 7,01, Micrau 5,02, Gr. Montan 6,21, Kl. Montau 
6,45, Gr. Mausdorf 748, Kl. Mausdorf 4,27, Kl. Mausdorfer- 
weide 1,78, Neudorf 1,64, Neukirch 8,60, Neulanghorst 2,02, Neu- 
münsterberg 9,70, Neunhuben 1,83, Neustädterwald 6,61, Neu- 
teicherhinterfeld 2,80, Neuteicherwalde 4,68, Neuteichsdorf 7,14, 
Niedau 3,24, Orloff 4,34, Orlofferfelde 3,90, Palschau 6,88, par- 
schau 4,29, Petershagen 7,74, pieckel 9,19, pietzkendorf 2,31, 
Platenhof 5,16, Pletzendorf 1,67, Pordenau 3,97, Prangenau 3,84, 
Rehwalde 1,64, Reimerswalde 5,21, Reinland 2,66, Rückenau 4,71, 
Rosenort 3,83, Schadwalde 4,96, Scharpau 1,71, Schönau 5,94, 
Schöneberg 20,64, Schönhorst 6,52, Schönste 8,13, Simonsdorf 7,08, 
Stadtfelde 2,8Z, Stobbendocf 6,45, Stuba 5,04, Tanusee 8,71, Tiege 
7,79, Tiegenhagen 9,05, Tiegenort 6,74, Traaheim 4,23, Tralau 
5,29, Trampenau 4,6.3, Trappenfelde 2,77, vierzehnhuben 1,73, 
Vogtei 1,22, Walldorf3,i2,warnau 6,29,Wernersdorf 8,47,wiedau 
1,35, Zeyer 6,42, Aeyersvorderkampen 7,65, Adl. Renkau o,7o, 
Krebsfelderweide 15,13 Gulden.

Ich ersuche die Beträge Lni,evht»lb 14T«rge,t andieKreis- 
kommunalkasse auf Konto „Vorschüsse" zu erstatten.

Tiegenhof, den 16. Oktober 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 2a. ------------------

Zahlung von Beiträgen zur landwirtschaft
lichen Berussgenossenschaft.

Die säumigen Ortsbehörden werden nochmals unter Bezugnahme 
auf die Umdruckverfügung vom 3 Juni d. Is. an Einsendung der 
am 1. d. Mts. fällig gewesenen Beitraasrate zur landw. Berufsge
nossenschaft nunmehr bestimmt bis zrrm SO. 7Nts ev- 
inirevt, andernfalls zwangsweise Einziehung erfolgen muß.

Tiegenhof, den 16. Oktober 1925.
Der Kreisausschus) des Kreises Gr. Werder als 

Settionsoorstand der landw. Berussgenossenschaft
Freie Stadt Danng

Nr. 2b. ------------------

Blinde und taubstumme Binder.
Die Magistrate und Gemeindcvorstände werden ersucht, die Nach

weisung der in ihrem Bezirke vorhandenen schulpflichtigen blinden 
und taubstummen Kinder mir bis zirm S. November ev. ein- 
zureichen oder Heht«rirzsige zu erstatten.

Tiegenhof, den 16. Oktober 1925.
Der Landrat
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Nr. 3.
Polizeiverordnung

zur- DtbLuber-uug der- Psltzetuer-sr-duuirg üt-er- deu 
ttehr-zruuus iur Get-iot der- Fr-ereu Studt Duuzis 

^ttetzr-sr-duuug) usur 9 Mut 1024 — Vour 1. 10 1025
Auf Grund der HZ 6, 12 und s5 des Gesetzes über die Polizei- 

verwaltung vom n» März ;850 (Gesetz-S. S. 265) und der ZZ 437 
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1887 (Gesetz-S. S. 195), sowie des Geldstrafengesetzes vom 
28. September 1923 (Gesetz-Bl. S. 999) und der Verordnung be
treffend die Umstellung bestehender Gesetze auf Gulden vom 23. Ok
tober 1923 wird für das Gebiet der Freien Stadt Danzig vorbehalt
lich der Zustimmung des Bezirksausschusses folgendes verordnet:

8
Die Polizeioerordnung über den Kehrzwang im Gebiet der 

Freien Stadt Danzig (Kebrordnung) vom 9. Mai 1924 (St. A. Teil 
I S. 103 ff.) wird wie folgt geändert:

H 2 Ziffer la erhält folgenden Wortlaut:
1» Es müssen gereinigt werden:

a) die im Gebrauch befindlichen Hausschornsteine einschließlich 
derjenigen für Sammelheizungen und gewerbliche Räucher
kammern im Stadtbezirk Danzig in Zoppot, Oliva, Ohra, 
praust, Tiegenhof, Neuteich und Kalthof einmal alle 1V2 
Monate, in allen übrigen Orten und auf dein Lande 3 mal 
im Winter in den Monaten September bis einschl. April, 1 
mal im Sommer in den Monaten Mai bis einschl. August.

Der Bezirksschornsteinfeger wird ermächtigt, auf dem 
Lande auf Antrag des Hausbesitzers das Kehren eines 
Schornsteines einmal im Laufe des Winters zu Überschlagen, 
wenn Rauchwaren in dem betreffenden Schornstein hängen;

Z 2 Ziffer 3 erhält folgenden Wortlaut:
z. Line Reinigung der Schornsteine ist nicht erforderlich, wenn an 

sie nur Gasfeuerungen anaeschlossen sind.
H 7 erhält folgende neue Ziffer 3.

3. Die Ortspolizeibehörden sind berechtigt, jederzeit Prüfungen 
der Schornsteine durch feuerwehrtechnisch gebildete Personen 
zu veranlassen.

8 2.
Diese Polizeiverordnung tritt am 1. November 1925 in Kraft. 
Danzig, den 1. Oktober 1925.

Der Senat der freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr.-Jng. Leske.

Dl rrsfüh v rr iiAsb e stim ir »riiA
zu der Polizeiverordnung vom 1. Oktober 1925 (St.-A. Teil 1 S. 
309 betr. Abänderung der Polizeiverordnung über den Kehrzwang

im Gebiet der Freien Stadt Danzig (Kehrordnung) vom
9 . Mai 4924.

Zur Ausführung des K 2 Ziffer 1 s der obigen polizeiverord- 
nung wird als Übergangsbestimmung angeordnet, daß die Reini
gung der Schornsteine auf dem Lande in der Zeit vom 1. November 
1925 bis Lude April 1926 mindestens 3 mal zu erfolgen hat.

Danzig, den 1. Oktober 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr.-Jng. Leske.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 15. Oktober 1925.

Der Landrat.
Nr. 3a. ------------------
Betrifft: Beantragung von Wandergewerbe- 

scheinen für das Kalenderjahr 1926
Diejenigen Personen, die im Jahre (926 ein der 

Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterliegen
der Gewerbe ausüben wollen, werden hierdurch aufgefor
dert, die Anmeldung schon jetzt zu bewirken, da bei späte
rer Anmeldung nicht damit gerechnet werden kann, daß 
die Wandergewerbescheine vor Beginn des neuen Jahres 
zur Einlösung bereitliegen.

Die Anmeldung muß bei der Polizeibehörde des Wohn
ortes des Antragstellers oder bei dem für den Aufent
haltsort desselben zuständigen Amtsvorsteher erfolgen.

Bei der Beantragung der Wandergewerbescheine ist 
folgendes zu beachten:

Die Art des Gewerbebetriebes, sowie die Art der 
Fortschaffungsmiltel für waren und Personen (Tragkorb, 
Handwagen, Fuhrwerk, Anzahl und Art der Zugtiere 
usw.) sind genau anzugeben.

Etwaige Begleiter sind namh.aft zu machen.
Die mit den Anträgen einzureichenden Lichtbilder 

dürfen nicht auf festen Aarton aufgezogen und verschwom
men oder beschädigt sein. Zweckmäßig ist es, Lichtbilder 
einzureichen, die den Betreffenden in einer Aleidung zeigen, 
wie er sie bei Ausübung seines Gewerbes trägt.

Personen, die ein stehendes Gewerbe angemeldet 
haben und nur innerhalb ihres Wohnsitzes hausieren 
wollen, bedürfen eines Wandergewerbescheines nicht. Auf 
die Verordnung des Senats vom 3. 9. 25 betr. die Aus
übung des Wandergewerbes (Staatsanzeiger für (925 S. 
298), nach welcher die Gemeindebezirke, Dliva, Ghra, 
Emaus, Bürgerwiesen, Brentau, Groß-Walldorf, Alein- 
walldorf und der Stadtkreis Zoppot hinsichtlich der Aus
übung des Wandergewerbes im Sinne des H 55 Abs. 1 
der Gewerbeordnung mit dem Stadtkreis Danzig gleichge
stellt werden, wird hingewiesen.

Gleichzeitig wird noch darauf hingewiesen, daß sich 
jeder, der das Wandergewerbe ausübt ohne im Besitze 
eines Wandergewerbescheines zu sein, gemäß HZ 6, 8 und 
(2 des Gesetzes vom 5. 5. 2H strafbar macht, und daß 
die Einlegung eines 'Rechtsmittels gegen die Höhe der fest
gesetzten Wandergewerbesteuer die Verpflichtung zur Ein
lösung des Wandergewerbescheines nicht aufhebt, wenn der 
Pflichtige schon vor der Entscheidung des Rechtsmittels 
das Gewerbe ausüben will.

Danzig, den 9- Dktober (925.
Steueramt III.

Veröffentlicht I
Die Drtsbehörden ersuche ich, durch ortsübliche 

Bekanntmachung darauf hinzuweisen, daß Anträge auf Er
teilung des Wandergewerbescheines sofort bei den (Drts- 
polizeibehörden zu stellen sind.

Die Grtspolizeibehörden ersuche ich, mir die Anträge 
jedesmal unmittelbar nach Entgegennahme einzureichen. 
Auf genaue Ausfüllung der Vordrucke und Beifügung 
eines Lichtbildes weise ich besonders hin.

Tiegenhof, den (9- Dktober (925.
Der Landrat.

Nr. 3b. ------------------
vrückentarif

für die Brücke über die Jnngfer'sche Lake in Jungfer.

einfach doppelt
G !p G !p

1»
2.
3.
4-
5.
6.
7.
8.

9- 
W.

Ein Fußgänger
Fahrrad
Pferd oder Rindvieh
Spaziermagen mit 1 Pferd
Spazierwagen mit 2 Pferden

„ Lastwagen leer
Lastwagen beladen ....
Lastwagen beladen mit mehr als zwei
Pferden
Auto

„ Lastauto

03
05
10
25
35
55
50

75

50

1

1
2
3

06

20
50
70
70

50

Vefveiuiisen:
Befreit von dem Brückengelde sind:

s) Veffentliche Beamte einschl. der Geistlichen und Aerzte, 
wenn sie die Brücke aus dienstlicher Veranlassung benutzen 
und sich genügend ausweisen.

b) Kinder auf dem IVege zum oder vom Schul- und Kon- 
firmanden-Unterricht.

Jungfer, den 15. September 1925.
Die

Arthur Marks.
Genehmigt. Danzig, den 15. Oktober 1925.

Staat!. Ver-kehr--anit.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 19. Oktober 1925.

Der Landrat.
Nr. 4. ------------------

Zusatzrenten für Kriegsbeschädigte und 
Hinterbliebene.

Durch Gesetz vom 1. Oktober 1925 (Ges. BI. S. 269) siuä die 
Zusatzrenten für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene mit lvirkung 
vom 1. September 1925 neu festgesetzt worden. Danach betragen die 
Zusatzrenten vom 1. September cr. ab monatlich:

1) für einen Schwerbeschädigten voll 50—60 0/0 18,50 G
^) 70—80 0/0 38,55
5) Über 80 0/0 6^,50



eine Ariegerwitwe . 38,35
5) eine vaterlose Waise 12,30
6) eine elternlose Waise 18,50
7) einen Elternteil 15,35
8) ein Elternxaar. .................................. 2^,60
9) jedes nicht im Erwerbsleben stehende Rind des

Kriegsbeschädigten . . . 12,30
10) eine Empfängerin von Witwenbeihilfe 2-1,60
H) „ einen Empfänger von waisenbeihilfe 10,80 „

Die nach dieser Festsetzung notwendige Umrechnung der Zusatz
renten für September ist bereits erfolgt. Die versorgungsberechtigten 
erhalten danach im Allgemeinen für Oktober niedrigere Beträge als 
im September.

Tiegenhof, den 15. Oktober 1925.
Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegs

hinterbliebene
Nr. 5. ------------------

Gesetz
über die Beschäftigung Schwerbeschädigter, 

vom 6. ^0. ^25.
8

Alle Arbeitgeber in der Freien Stadt Danzig find 
verpflichtet, Arbeitsplätze in ihren Betrieben nach Maß. 
gäbe der folgenden Vorschriften mit Schwerbeschädigten 
zu besetzen. Mehrere Betriebe desselben Arbeitgebers, die 
sich innerhalb des Freistadtgebietes befinden, gelten als ein 
Betrieb.

8 2.
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind auch die 

Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 
Rechts, Arbeitsplätze auch die Beamtenstellen. Die be
sonderen Vorschriften und Grundsätze über die Besetzung 
der Beamtenstellen, insbesondere über Vorbildung, Reihen
folge und Wartezeit der Anwärter für Beamtenstellen und 
über die Beförderung, Versetzung und Entlassung der Be
amten werden durch dieses Gesetz nicht berührt, sind aber 
so zu handhaben, daß sie die Einstellung Schwerbeschädig
ter erleichtern.

8 3-
Schwerbeschädigte im Sinne dieses Gesetzes sind alle 

Personen Danziger Staatsangehörigkeit, die infolge einer 
Dienstbeschädiguug oder eines Unfalles oder beider Er
eignisse um wenigstens 50 v. H. in ihrer Erwerbsfähig
keit beschränkt sind und auf Grund des versorgungsge- 
fetzes in der Fassung vom 26. August ^92H und der an
dern Militärversorgungsgesetze oder auf Grund der reichs- 
gesetzlichen Unfallversicherung, des Unfallfürsorgegesetzes vom 
8. Juli ^9(U (Reichsgesetzbl S. 2s 0 oder entsprechender 
im Gebiete der Freien Stadt geltender preußischer Vor
schriften, eine Rente oder Pension beziehen.

Schwerbeschädigte sind ferner Blinde, deren Erblin
dung nicht auf Dienstbeschädigung oder Betriebsunfall 
beruht.

8 4.
Ein Arbeitgeber, der über 20 bis einschließlich HO 

Arbeitsplätze verfügt, muß wenigstens einen Schwerbeschä
digten auf weitere je H0 Arbeitsplätze einen weiteren 
Schwerbeschädigten beschäftigen. Angefangene HO Ar
beitsplätze werden dabei vollen HO gleichgerechnet.

verfügt eine öffentlich-rechtliche Körperschaft über 
weniger als 20 Arbeitsplätze, so kann auf Antrag der 
Hauptfürsorgestelle der Senat bestimmen, daß ein Arbeits
platz für Schwerbeschädigte vorzubehalten ist, wenn dieser 
Platz sich für Schwerbeschädigte eignet und die Einstellung 
für den Arbeitgeber keine besondere Härte bedeutet.

8 5.
Die Hauptfürsorgestelle kann einzelne private Arbeit

geber, die nicht über 80 ständig besetzte Arbeitsplätze ver
fügen, von den Verpflichtungen, die ihnen durch dieses Ge
setz oder den auf ihm beruhenden Anordnungen des Se
nats auferlegt sind, ganz oder zum Teil befreien, wenn es 
nach der besonderen Lage des Falles erforderlich ist. Die 
Befreiung kann an Bedingungen geknüpft werden, die der 
Förderung der Schwerbeschädigtenfürsorge dienen. Die
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Hauptfürsorgestelle kann ferner allgemein oder im einzel
nen Falle aus besonderen Gründen bestimmen, daß nur 
vorübergehend besetzte Arbeitsplätze, sowie einzelne Arten 
von Lehrstellen und einzelne Arten von Stellen der Haus
gewerbetreibenden (Heimarbeiter) nicht als Arbeitsplätze 
mitzuzählen sind.

Die Hauptfürsorgestelle kann auch nach Anhörung 
des Schwerbeschädigtenausschusses anordnen, daß bestimmte 
Arten von Arbeitsplätzen, die vorzugsweise für Schwer
beschädigte geeignet sind, auch durch Schwerbeschädigte zu 
besetzen sind.

Werden Arbeitsplätze frei, die nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes für Schwerbeschädigte frei zu halten sind, 
so hat sie der Arbeitgeber unbeschadet sonst vorgeschriebe
ner Anzeigepflichten binnen 3 Tagen der Hauptfürsorgestelle 
anzuzeigen. Er darf sie erst besetzen, wenn die Hauptfür
sorgestelle ihm binnen ^6 Tagen nach Eingang der Anzeige 
bei der Hauptfürsorgestelle keinen geeigneten Schwerbe
schädigten genannt hat.

8 6-
Die Hauptfürsorgestelle kann einem privaten Arbeit

geber, der nicht die vorgeschriebene Anzahl von Schwerbe
schädigten eingestellt hat, eine angemessene Frist zur Nach- 
holung mit der Erklärung bestimmen, daß sie nach frucht
losem Ablauf der Frist selbst die einzustellenden Schwer
beschädigten bezeichnen werde.

Hat der Arbeitgeber innerhalb der Frist die Schwer
beschädigten nicht eingestellt, so bestimmt die Hauptfürsorge
stelle die Schwerbeschädigten und den Zeitpunkt, zu dem 
sie einzustellen sind. Mit Zustellung dieses Entscheides gilt 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Schwerbeschädigten ein 
Arbeitsertrag als abgeschlossen. Seinen Inhalt bestimmt 
die Hauptfürsorgestelle soweit nicht die Bestimmungen eines 
Tarifvertrages oder Betriebsvereinbarungen maßgebend 
sind. Die Hauptfürsorgestelle hat sich dabei nach den gel
tenden Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeits
ordnungen und soweit solche nicht bestehen nach Ar- 
beitsverträgen zu richten, die sonst üblicherweise mit Schwer
beschädigten abgeschlossen werden.

Soweit es sich um Körperschaften, Stiftungen oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts handelt, liegt die Durch
führung des Gesetzes den Trägern der Dienstaufsicht im 
Benehmen mit der Hauptfürsorgestelle ob. Gegen die 
Entscheidung der Träger der Dienstaufsicht kann die Haupt- 
fürsorgestelle die Entscheidung des Senats anrufen.

8 7.
Die Hauptfürsorgestelle kann auch Personen, die um 

wenigstens 50 vom Hundert in ihrer Erwerbsfähigkeit be
schränkt und nicht bereits nach H 3 geschützt sind (Schwer- 
erwerbsbeschränkte) sowie Kriegs- und Unfallbeschädigten, 
bei denen die Minderung der Erwerbsfähigkeit weniger 
als 50, aber wenigstens 30 vom Hundert beträgt (Minder
beschränkte), unter den gleichen Voraussetzungen diesen 
Schutz zuerkennen.

Die Entscheidung kann von der Hauptfürsorgestelle 
widerrufen werden. Der Widerruf ist am Ende des Ka
lendervierteljahres wirksam, das auf den Widerruf folgt.

8 8.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Hauptfürsorge

stelle die Auskünfte zu erteilen, die im Interesse der Unter
bringung der Schwerbeschädigten notwendig sind und Ein
sicht in die Lohn- und Gehaltslisten zu gewähren. Die 
für die Hauptfürsorgestelle tätigen Personen sind zur Ge
heimhaltung der Geschäfts- und Betriebsverhältnisse ver
pflichtet, die bei dieser Gelegenheit zu ihrer Kenntnis ge
langen. Die Strafbestimmung des Z ^H5 a der Reichs
gewerbeordnung gilt entsprechend.

8 9-
Schwerbeschädigte erhalten die gleiche Bezahlung wie 

gesunde Mitarbeiter. Können sich die Parteien über die 
Höhe des Lohnes nicht einigen, so entscheidet die Haupt
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fürsorgestelle. Die Höhe der Rente bestimmt nicht aus
schließlich den Grad der Erwcrbsfähigkeit.

8 (0.
Schwerbeschädigte dürfen nur nach Anhörung der be

stehenden Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und nur unter 
Innehaltung einer vicrwöchentlichen Kündigungsfrist ent
lassen werden, sofern sie nicht nach Gesetz oder Vertrag 
auf eine längere Kündigungsfrist Anspruch haben. Die 
Kündigung ist erst wirksam, wenn die Hauptfürsorgestelle 
ihr zugestimmt hat.

Die Zustimmung ist bei der Hauptfürsorgestelle schrift
lich zu beantragen; die Kündigungsfrist läuft erst von 
dem Tage des Eingangs des Antrages bei der Haupt für
sorgestelle. Wird der Hauptfürsorgestelle der Antrag zuge
stellt, so gilt mit Ablauf des ^0. Tages nach der Zu
stellung die Zustimmung als erteilt, falls sie nicht vorher 
verweigert wird. Die Zustellung wird durch eine Empfangs
bescheinigung der Hauptfürsorgestelle ersetzt.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die fristlose Kün- 
digung werden nicht berührt. Wenn es sich um eine 
Krankheit handelt, die eine Folge der Kriegsdienstbeschädi- 
gung ist, muß die Zustimmung der Hauptfürsorgestelle 
eingeholt werden.

Schwerbeschädigte, denen lediglich aus Anlaß eines 
Streiks oder einer Aussperrung fristlos gekündigt worden 
ist, sind nach Beendigung des Streiks oder der Aussper
rung wieder einzustellen.

Die Bestimmungen des Absatzes I und U finden nicht 
Anwendung auf Schwerbeschädigte, die Vorstandsmitglieder 
und gesetzliche Vertreter von juristischen Personen, Ge
schäftsführer, Prokuristen oder Generalbevollmächtigte sind.

Das Freiwerden eines durch einen Schwerbeschädigten 
besetzten Arbeitsplatzes ist der Hauptsürsorgestelle unver
züglich anzuzeigen, soweit nicht nach Absatz I ihre Zustim
mung zur Kündigung erforderlich ist.

8 U-
Die Zustimmung zur Kündigung darf von der Haupt

fürsorgestelle nicht versagt werdet!, wenn der Arbeitgeber, 
der seine Einstellungspflicht nach Mindestzahl und Art 
(88 5 und 6) erfüllt hat, auf den freiwerdenden Ar
beitsplatz im Einvernehmen mit der Hauptfürsorgestelle 
einen anderen Schwerbeschädigten einstellt, der in ähnlichem 
Umfang wie der bisherige erwerbsbeschränkt ist.

Die Zustimmung darf gleichfalls nicht versagt werden, 
wenn der Betrieb eines Arbeitgebers nicht nur vorüber
gehend vollständig eingestellt oder wesentlich eingeschränkt 
wird und zwischen dem Tage der Kündigung und dem 
Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn weitergezahlt wird, 
mindestens drei Monate liegen.

Den Betrieben stehen selbständige Betriebsabteilungen 
gleich.

8 12.
Die Zustimmung der Hauptfürsorgestelle ist nicht er

forderlich, wenn ein Schwerbeschädigter von einem Arbeit
geber, der seine Einstellung nach Mindestzahl und Art 
(88 H und 5) erfüllt hat, ausdrücklich nur zur vorüber
gehenden Aushilfe, für einen vorübergehenden Zweck oder 
versuchsweise angenommeu wird, es sei denn, daß das 
Arbeilsverhältnis über drei Monate hinaus fortgesetzt 
wird. Eine derartige Einstellung ist der Hauptfürsorgestelle 
unverzüglich anzuzeigen.

8 ^2.
Ein privater Arbeitgeber, -er vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gegen die Vorschriften dieses^Gesetzes verstößt, ist 
von dem öchlichtungsausschuß für jeden einzelnen Lall 
mit einer Buße bis 300 Gulden, im Wiederholungsfälle 
bis 3000 Gulden zu belegen. In den öchlichtungsaus- 
schuß sind als zwei der Vertreter 0er Arbeitnehmer Schwer
beschädigte zu berufen, falls nicht ohnehin die Zusammen
setzung des Ausschusses diesen Erfordernissen entspricht. 
Der vom Schlichtungsausschuß gefällte Spruch ist endgül
tig, eine durch ihn festgesetzte Buße wird im Verwaltungs

zwangsverfahren beigetrieben und fließt der Hauptfürsorge, 
stelle zur Verwendung für Zwecke der Schwerbeschädigten- 
fürsorge zu.

§ 14-

Wenn ein Schwerbeschädigter ohne berechtigten Grund 
einen Arbeitsplatz zurückweist oder verläßt, oder wenn er 
sonst durch sein Verhalten die Durchführung des Gesetzes 
schuldhaft vereitelt, kann ihm die Hauptfürsoraestelle die 
Vorteile dieses Gesetzes zeitweilig versagen. Der Schwerbe
schädigte muß vor der Entscheidung gehört werden. In 
dieser muß die Frist bestimmt werden, für die sie gilt. Die 
Frist läuft vom Tage des Entscheides an und darf nicht 
mehr als sechs Atonale betragen. Die Entscheidung ist 
ist dem Schwerbeschädigten mitzuleilen.

§ ;s.

Die Hauptfürsorgestelle ist ermächtigt, Beschädigte, für 
die eine Rente noch nicht festgesetzt ist, bis zur Festsetzung 
ihrer Rente den Schwerbeschädigten gleichzusteüen, wenn 
bestimmt anzunehmen ist, daß ihre Lrwerbsbeschränkung 
auf 50 v. H. oder mehr bemessen werden wird.

Schwerbeschädigte (Z 3), deren Rente bei erneuter 
Festsetzung auf weniger als 50 v. H. herabgesetzt wird, 
genießen noch für ein Jahr von der Rechtskraft der neuen 
Entscheidung an den Schutz dieses Gesetzes.

8 s6.

Gegen Anordnungen und Entscheidungen, die die 
Hauptfürsorgestelle auf Grund der Vorschriften dieses Ge
setzes trifft, kann binnen einer Woche nach deren Zustel
lung Beschwerde bei den, Schwerbeschädigtenausschutz (§ 
j7) erhoben werden; dieser entscheidet endgültig. Die Be
schwerde hat mit Ausnahme des im § 6 vorgesehenen 
Falles keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, daß der 
Schwerbeschädigtenausschuß es auf Antrag ausdrücklich 
anordnet.

8 (7.

Bei der Hauptfürsorgestelle ist ein Schwerbeschädigten- 
ausschuß zu bilden, der aus einem unparteiischen Vorsitzen
den, zwei Arbeitgebern und zwei Schwerbeschädigten be
steht. von den schwerbeschädigten Arbeitnehmern soll je 
einer kriegsbeschädigt und einer unfallbeschädigt sem, der 
Arbeitgeber muß der Unfallgenossenschaft angehören. Als 
unparteiischer Vorsitzender ist der Vorsitzende des Schlich
tungsausschusses zu bestellen, an den Sitzungen des Schwer
beschädigtenausschusses nimmt je em Vertreter der Haupt
fürsorgestelle und ein Vertreter der Gewerbeaufsicht mit 
beratender Stimme teil. Der Ausschuß ist beschlußfähig, 
wenn außer dem Vorsitzender mindestens je ein Schwerbe
schädigter und ein Arbeitgeber ist.

Die Mitglieder aus den Krnsen der schwerbeschädigten 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber werden aus den Vor
schlägen der betreffenden Berufsorganisation vom Senat be
stimmt. Der Vertreter der Hauptsürsorgestelle wird von 
dieser, der Vertreter der Gewerbeaufsicht vom Senat er
nannt.

Die Bestellung und Ernennung gilt jeweils auf zwei 
Zahre. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestimmen.

8 (6.

Der Senat, wird ermächtigt, den in § H bestimmten 
Bruchteil der Arbeitsplätze bei wesentlicher Veränderung 
der Lage auf dem Arbeitsmarkte nach Anhörung des 
Schwerbeschädigtenausschusses und im Benehmen mit den 
Arbeitsnachweisen und der Gewerbeaufficht anderweitig 
festzusetzen. Er kann seine Anordnungen auf einzelne Ne- 
rufsgruppen beschränken, einzelne Berufsgruppen aus
schließen und den Bruchteil für verschiedene Berufsgruppen, 
verschieden bemessen.
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8 49>
Der Senat ist ermächtigt, Bestimmungen zur Aus

führung des Gesetzes zu erlassen.
Danzig, den 6. Oktober 4925.

Der Senat der Freien Stadt Dan)ig
Dr. Kahm. Dr. Schwartz.

Veröffentlicht I
Tiegenhof, den 45. Oktober 4925.

Fürsorgestelle sür Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene

Nr. 6. ------ ;----------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 
Landjäger werden ersucht, festzustellen, und binnen sh Tagen anzu- 
zeigen, ob ein Arbeiter Ernst Matern, geb. am 28. September 4898 
in Neuteich, dort wohnhaft ist evenll. wohin sich derselbe abge
meldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 8. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen, und binnen 44 Tagen anzuzeigen, ob ein Melker Paul 
Sanowski, geb. Februar 4895, dort wohnhaft ist, eventl. wohin 
sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 9. Oktober 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 8. ----------------- >
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises werden 
ersucht, festzustellen, und binnen 44 Tagen mitzuteilen, ob der Arbeiter 
Martin Schwarz, etwa 20 Jahre alt, dort wohnhaft ist bezw wohin 
sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 46. Oktober 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 9. ------------------
Personalien.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist Fräulein Maria 
Trienke in Jungfer zur stellvertretenden Standesbeamtin für den Stan
desamtsbezirk Jungfer ernannt worden.

Tiegenhof, den 4Z. Oktober 4925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 40. ------------------

Schweinepest.
Bei einem verendeten Läuferschwein des Arbeiters Johann 

witt in Tiegenhof ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt. Ueber 
das Grundstück werden die Schutzmaßregeln nach den tzH 263 bis 268 
der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 4. Mai 49 t2 verhängt.

Tiegenhof, den 42. Oktober 4925.
Der Landrat.

Nr. 44- ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest bei dem Hofbesitzer Schleimer in Schöneberg 
und bei dem Tischlermeister Ouandt in Schöneberg ist erloschen. Die 
angeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 44. Oktober 4925.
Der Landrat.

Nr. 42. ------------------
Elektrisierung des ttreises Gr. Werder.
Bei der herrschenden Kreditnot ist es bisher nicht gelungen, das 

für die Elektrisierung des Kreises erforderliche Kapital aufzubringen. 
Infolgedessen kann angesichts der vorgerückten Jahreszeit nicht mehr 
damit gerechnet werden, daß der Bau des Leitungsnetzes noch in 
diesem Jahre in Angriff genommen werden wird.

Tiegenhof, den "45. Oktober 4'925.
Ueberlandwert Gr Werder.

G. m. b. H.

Bekanntmachung.
Gemäß Vorstands- und Ausschußbeschluß wird der Z 88 der 

Satzung dahingehend geändert, daß als publikationsorgan
die Danziger Volksstimme—Danzig 

binzukommt und 
der 24 der Satzung dahingehend,

daß statt des halben Krankengeldes
das ganze Krankengeld als Hausgeld gezahlt wird.

Die Aenderung des Z 88 trat am 47. Juni und die Aenderung des 
K 24 am h. September 4925 in Kraft.

Neuteich, den 5. Oktober 492'5.

Der Vorstand der Allgemeinen Ortstrantentasse für 
den Kreis Gr. Werder.

Stukowski, Vorsitzender.

Stundenpläne!
Die Herren Schulleiter und Lehrer, welche noch nicht die Stunden, 

plane für das Winterhalbjahr eingereicht haben, wollen dies bis zum 
28. d. Mts. nachholen.

Tiegenhof, den 48. Oktober 4925.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Landeskunde von Danzig.
Das vom statistischen tandesamt in Danzig herausgegebene 

Heft „Beiträge zur Natur- und Landeskunde der Freien Stadt Dan
zig" (preis 4,50 G) wird zur Anschaffung für die Schulen wärm- 
stens empfohlen.

Tiegenhof, den 48 Oktober 4925.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

Fmrjprihtll
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen
Wasserwagen

für Hand- und Pferdezug.

MWneiWM ».^«1»-, Proust.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav k^vald, Eüstrin-N. 

kkvkai'dt L Letuner, Saarbrücken.

Kitts sussekneiden, auskülien und in den nLekstsn krisk 
Kasten wsvken.

Ick bestelle kiermit

^n die

^oslanslsil

LXpl.

HeKLleiekeU» 
TelluriN u. 

tlrRLSigeU» 
für den 
^onat 

ttovemlrer» 
und bitte den kerugs- 
preis von 6 1 (rurügl. 
20 ? Bestellgeld) durck 
den kriektrSger bei mir 

erbebe^ ru lassen.

Bekanntmachungen anderer Behörden,

Bekanntmachung.
Ich bin von: Urlaub zurückgekehrt und habe mit dem 44. d. 

Mts. meine Amtsgeschäfte wieder ausgenommen.
Sprechstunden wie bisher: Montag, Donnerstag, Sonnabend 

40—42 Uhr.
Der Vorstand des Medizinalbenrkes IN.

Dr. Mangold, Regierungs- und Medizinalrat.
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Rechnungsabschluß
-er Allgemeinen Ortskrankenkasse für den Kreis Großes Werder zu Neuteich für 

das Geschäftsjahr 1924.

Aapitel Titel im ei 
6

Einw 
inzeln 

?

ahme 
insgi 

o
-s- 

?
im ei
0

Aus« 
nzel 

?

;abe
insg^ 

0
es.

p

2
i

2

Ertrüge aus Kapitalanlagen
Beiträge
Beiträge der Arbeitgeber und ver- 

sicherungspflichtigen Mitglieder
Beiträge der verücherungsberech- 

tigten Mitglieder

213837

55^1

68

^9

-^29

2(9379

36

4

id 
(c

2a
3
6
7
8

Kranken-, Wochen- und 
Familienhilfe

Arankenbehandl. durch approbierte 
Aerzte

„ durch Zahnärzte
„ andere

Heilpersonen
Arzenei und sonstige Heilmittel
Arankenhauspflege
Arankengeld
Wochen- und Familienwochenhilfe
Hausgeld

82 809

l 825 
37 06 ( 
(3027 
34; (68

7 69(
670

93 
H6

7( 
(6 
90 
39 
07 188 708 76

5

1
2

Sterbegeld
für Mitglieder
„ Familienangehörige

(60H
i i§7

—
2751

6

2

Verwaltungskoften 
persönliche 
sächliche

10325
6 227

25
72 16 552 97

7

8
§

Vermögensanlagen
Erwerb von Geräten

Sonstige
Bestand aus dem Vorjahre (5 7H5 58

193
6 828 02

- 23555^ u 215033 75

Vermögensnachweisung.
Vermögen

0 Nassenbestand O 20 520,35
2) Hypotheken , ( 800,—

3) Anberichtigt gebliebene Er
satzforderungen für Aranken- 
hilfe, Ariegsbesch., rückst. Bei- 
träge u. sonstige Forderungen „ (6 92^,96 
G räte „ ( (25,(7

O HO 37O,H9 
Schulden. — ——

Mithin Ueberlchuß O HO37O.H9 
Neuteich, den ((. Mai (925.

Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den 
Kreis Großes Werder.

8tuUonrsU1, Vorsitzender

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzigi.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 43 Neuteich, den 29. Oktober 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Beratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes.
TieAenhof im Kreishause an jedem Mittwoch 

um ^0 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 11 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Narrtereh im waisenhause Dienstag, den Z. November 
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke; 
ev. Schule, den 17. November 
um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinoer, 
um 5 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens q Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 2 s. Oktober 1925.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr 2. ------------------
Untersuchung der im Wandergewerbe benutz

ten Pferde
Für die auf Grund der Polizeiverordnung vom 26. 10. ^(Amts

blatt S. 37H) auszuführende amtstierärztliche Untersuchung der im 
Wanüchrgewerbe benutzten Pferde sind für den Monat November fol
gende Termine festgesetzt:
s) Tiesrntzof, Montag, d"n 2. November, vorm. 9 Uhr vor der 

Wohnung des Regierungs- und veterinärrats.
b) SinioirsdsVf, Montag, den 9. November, nachm. 1 Uhr am 

Bahnhof.
e) Nerrteich, Freitag, den 27. November, nachm. 12" Uhr vor 

dem Hotel Deutsches Haus.
Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntmachung. 
Tiegenhof, den 20. Oktober 1925.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Melderegister.
Die Formulare zum Melderegister sind bei der Kreisblattdruckerei 

von R. Pech in Neuteich unter Abt. G Nr. zo zum Druck gegeben 
und können voll dieser bezogen werden.

Tiegenhof, den 2 s. Oktober 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. q. Erwerbslosensürsorge.
wir geben nachstehend eine Zusammenstellung der 

wichtigsten Bestimmungen des Lrwerbslosenfürsorgegesetzes 
und weisen hierbei darauf hin, daß ein vollständiger Ab
druck dieses Gesetzes im Areisblatt Nr. ^6 für sy22 
Seite 75 ff veröffentlicht ist.

8 r-
Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Fürsorge für 

bedürftige erwerbslose Danziger Staatsangehörige einzu- 
,richten, der sie nicht den Charakter der Armenpflege bei^ 

legen dürfen.
8 3.

Zuständig für die Gewährung der Erwerbslosenun- 
lerstützung ist die Gemeinde des Wohnsitzes.

8 4-
Tritt die Erwerbslosigkeit vor Ablauf von drei 

Monaten nach dem Zuzugs aus einer anderen im Frei
staat gelegenen Gemeinde ein, st? ist die Zuzugsgemeinde 
berechtigt, von der Gemeinde, von der der Erwerbslose 
zugezpgen, auf die Dauer von drei Monaten vom Tage 
öes Zuzuges Kostenerstattung zu fordern.^

8 5.
Die Fürsorge soll nur arveit5fähigen und arbeits

willigen über (6 Jahre alten Personen gewahrt werden, 
die bisher ihren Lebensumerhalt in der Hauptsache durch 
Arbeit gegen Lohn odcr Gehalt erworben haben und sich 
infolge der schlechten wirtschaftlichen Lage auf dem Ar- 
beitsmarkt durch Erwerbslosigkeit in bedürftiger Lage 
befinden.

8 6.
Als arbeitsfähig sind nicht diejenigen Personen anzu- 

sehen, die mehr als 66V30/0 erwerbsbeschrankt sind, jedoch 
mit Ausnahme der noch mindestens ^00/0 erwerbsfähigen 
Ariegsbeschädigten.

Arbeitsunfähigkeit ist jedoch nicht anzunehmen, wenn 
die Erwerbsbeschränkten auf Grund wirklicher Arbeits
leistungen in den letzten (2 Monaten noch mindestens Vr 
des üblichen Lohnes längere Zeit hindurch verdient haben.

8 7.
Die Unterstützung ist nicht zu gewähren, wenn die 

Erwerbslosigkeit durch Ausstand überwiegend verursacht 
ist. Bei Aussperrung ist sie nur bann zu gewähren, wenn 
die Aussperrung sich gegen einen für verbindlich erklärten 
Schiedsspruch richtet. Die für diese Verbindlichkeit zustän
dige Stelle hat auf Antrag eine Entscheidung innerhalb 
einer Woche von dem Tage an zu treffen, an dem der 
Antrag einer Partei auf Verbindlichkeitserklärung des 
Schiedsspruchs eingeht.

Nach Ablauf des Ausstandes oder der Aussperrung 
haben die Gemeinden beim Vorliegen der allgemeinen 
Voraussetzungen Unterstützung zu gewähren.

Im Falle eines Arbeilskampfes wird die Erwerbs- 
losenunterstützung an diejenigen Personen, die vor Aus- 
bruch des Arbeitskampfes arbeitslos gemeldet waren oder 
bereits Erwerbslosenunterstützung bezogen haben, weiter 
gezahlt.

8 6.
Line bedürftige Lage ist nur insoweit anzn- 

nehmen, als unter Berücksichtigung sonst vorhandener 
Erwerbsmöglichkeiten die Einnahmen des zu unterstützen
den einschl. zder im gemeinsamen Haushalt lebenden Fa
milienangehörigen derartig gering sind, daß er nicht im
stande ist, damit den notwendigsten Lebensunterhalt zu be
streiten und als ihm keine familienrechtlichen Unierhalts
ansprüche zustehen, deren Erfüllung den notwendigen 
Lebensunterhalt ermöglichen würde, kleinerer Besitz (Spar.

*) Anmerkung: An Arbeiter, die bei einem Unternehmen in 
ständiger Arbeit stehen und aus diesem ausscheiden, weil sich ihnen 
die Gelegenheit bietet, im Saisongewerbe, wenn auch nur vorüber
gehend, einen höheren Lohn zu erhalten, darf, falls sie nach Been
digung der Saison, erwerbslos werden sollten, keine Lrwerbslosen- 
mUerstützung gezahlt werden, da sie die Erwerbslosigkeit durch ihr 
Ausscheiden aus einer ständigen Beschäftigung selbst verursacht haben. 
Z. B. Landarbeiter, die als Holzarbeiter, oder Landarbeiter, die als 
Bauarbeiter eintreten.

Ferner ist an Saisonarbeiter keine Erwerbslosenuntersttttzung 
zu zahlen, wenn der Grund der Erwerbslosigkeit lediglich in den 
Witterungsverhältnissen zu suchen ist; nach den gesetzlichen Be
stimmungen kann Erwerbslosenunterstützung nur dann gewährt wer
den, wenn die Erwerbslosigkeit auf die schlechte wirtschaftliche Lage 
auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Bei den Saisonarbeitern 
liegt die Voraussetzung jedoch nicht,vor, sondern es ist ihre Erwerbs
losigkeit während der Wintermonate ein durchaus normaler Kustand.
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groschen, Wohnungseinrichtung usw.) darf für die Beur
teilung de». Bedürftigkeit nicht in Betracht gezogen werden.

Unterstützungen, die der Erwerbslose auf Grund 
eigener »der fremder Vorsorge bezieht, sowie Rentenbezüge 
sind ^ir die Beurteilung der Bedürftigkeit zur Hälfte 
diesem Betrages in Betracht zu ziehen und auf die Unter- 
stüHung anzurechnen Zinsen von Ersparnissen und dergl. 
si'.id voll anzurechnen. Gewerkschaftliche Unterstützungen 
dürfen nicht angerechnet werden.

8 9-
Wenn eine bedürftige Lage durch einen 

Teilbetrag der Unterstützung behoben werden 
kann, so ist nur der Teilbetrag zu gewähren 
(Beihilfe).

8 l(-
Die Unterstützung darf nur für die b Wochentage 

und erst nach einer Woche gewährt werden. Line 
Wartezeit wird jedoch nicht berechnet:
(. für Personen, die nach einer Beschäftigung von weni

ger als 6 Wochen oder nach einer Krankheit von 
mindestens einwöchigex Dauer unterstützungsbedürftig 
werden,

2. für Kurzarbeiter im Falle des Z 2s.
3. für Personen, die unmittelbar vor Eintritt der Unter

stützung Kurzarbeit geleistet haben und deshalb Lohn
kürzungen unterworfen waren.

§ (2.
Die Gemeinden sind verpflichtet, dir Unterstützung 

zu versagen, wenn der Erwerbslose sich weigert, eine 
nachgewiesene Arbeit aufzunehmen, die auch außerhalb 
seines Berufes und Wohnortes liegen darf und ihm nach 
seiner Ausbildung und körperlichen Beschaffenheit zuges 
mutet werden kann. In Zweifelsfällen entscheidet über die 
körperliche Beschaffenheit das ärztliche Zeugnis.

Die Weigerung kann nur damit begründet werden, 
daß:
s) in dem betreffenden Betriebe gestreikt wird,
b) für die zugewiesene Arbeit nicht der tarifmäßige Lohn 

gezahlt wird, obwohl ein Tarifvertrag besteht. Wenn 
ein Tarifvertrag für den Betrieb nicht besteht, so muß 
der Lohn für die zugewiesene Arbeit höher sein als die 
dem Erwerbslosen zustehende Unterstützung,

c) die Arbeit, die Gesundheit oder Sittlichkeit schädigt, 
ci) die spätere Verwendung in dem erlernten Berufe we

sentlich erschwert wird,
e) bei Verheirateten die Versorgung der Familie unmög. 

lich wird,
l) sonstige zwingende Verhältnisse vorliegen.

8 14-
Die Höhe der von den Gemeinden zu zahlenden Er

werbslosenunterstützung beträgt z Zt.
s. für männliche und weibliche Personen:

2) über 2 s Jahre, sofern sie nicht im Haushalte eines 
anderen leben G

b) über 2 s Jahre, sofern sie im Haushalte eines 
anderen leben s 75 G

c) unter 2 s Jahren s,25 G
als Familienzuschläge für Ehegatten 0,60 G
für Kinder und sonstige unterhaltsberechligte

Angehörige 0,^5 G
8 15.

Angehörigen eines unterstützten Erwerbslosen, die 
gegen diesen einen familienrechtlichen Unterstlitzungsanspruch 
haben oder im Falle seiner Leistungsfähigkeit haben 
würden und bis zum Eintritt der Unterstützungsbedürftig- 
keit von ihm ganz oder in der Hauptsache unterhalten 
worden sind, darf keine selbständige Erwerbslosenunter
stützung gewährt werden. In solchen Fällen ist vielmehr 
die Unterstützung angemessen zu erhöhen (Familienzu
schläge).

Die Familienzuschläge, die ein Erwerbsloser erhält, 
dürfen 4,50 G nicht überschreiten.

8 l?.
Die selbständigen Unterstützungen, die mehrere in 

einem gemeinschaftlichen Hausstande lebende Familienmit- 
glieder erhalten, dürfen in ihrer Summe das Vierfache 
der Unterstützung nicht übersteigen, die dem Höchstunter
stützten der Familie für seine Person zusteht.

8 (8.
In der Zeit vom s. (Oktober bis 30. April jeden 

Jahres ist den Erwerbslosen, die an mindestens 60 Tagen 
der vorhergehenden drei Monate Elwerbslosenunterstützung 
bezogen haben, eine Winterbeihtlfe zu gewähren. Der 
Monatsbetrag der Winterbeihilse ist bei Erwerbslosen mit 
zuschlagsberechtigten Familienangehörigen gleich dem Acht
fachen, bei den übrigen Erwerbslosen gleich dem sechs
fachen Tagessatz der bezogenen Unterstützung einschließlich 
der Familienzuschläge. Die Winterbfthilfe wird monats
weise gewährt, sie soll in der Regel in Sachleistungen 
bestehen.

Soweit bei einem Erwerbslosen die Voraussetzungen 
für die Zahlung der Winterbeihilfen nicht während des 
ganzen Monats gegeben sind, wird ein entsprechender 
Bruchteil der Winterbeihilfe gewährt. Für die Bemessung 
des Bruchteils wird der Monat zu 26 Tagen berechnet.

8 19 *)

*) Anmerkung: Wenn z. B, der Erwerbslose einschl. Deputat 
täglich 4,10 G hat, so darf auch in diesem Lalle der-Höchstsatz von 
so"/o des verdienten Lohnes, also 3,20 <6 täglich, nicht überschritten 
werden.

Eine nach (4—s8 zu gewährende Gesamtunter-
stützung einschließlich Winterbeihilfe darf 80 Vroz. des 
Lohnes nicht übersteigen, den der Erwerbslose erholten 
würde, wenn er nach den für sein Gewerbe bestehende» 
Tarifverträgen in vollem Lohn stände.

Wo keine Lohntarife bestehen, gellen solche von ge- 
werbeverwandten Berufen und Betrieben.

8 22.
Ist ein Erwerbsloser auf Grund der Reichsversiche- 

rungsordnung zur Fortsetzung oder Aufrechterhaltung einer 
Versicherung gegen Krankheit bei einer Krankenkasse *vder  
Ersatzkasse berechtigt, sv muß die Gemeinde die Weiter- 
versicherung in der bisherigen Mitgliederkasse oder Lohn
stufe herbeiführen. Sie hat zu diesem Zweck die erforder
lichen Meldungen binnen 2 Wochen nach Beginn oder 
Ende der Unterstützung zu bewirken und die vollen.Beträge 
für den Erwerbslosen zu zahlen.

Liegt der Fall des Absatzes ( nicht vor, öder ver
säumt es die Gemeinde und verliert dadurch der Erwerbs
lose den Anspruch auf Krankenhilfe, so hat die Gemeinde 
ihrerseits dem Er-werbslosen die gleiche oder eine gleich
wertige Krankenhilfe zu gewähren.

8 23
Die Gemeinde kann mit der allgemeinen (Drtskranken- 

kasse ihres Bezirks oder einer anderen Krankenkasse (H 225 
der Reichsversicherungsordnung) die in ihrem Bezirke den 
Sitz hat und deren Leistungen denen der Allgemeinen 
(Drtskrankenkasse gleichwertig sind, vereinbaren, daß bei 
der Kasse alle von der Gemeinde zu unterstützenden Er
werbslosen versichert werden, auch wenn sie nicht dem zur 
freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung nach 
der Versicheruvgsordnung berechtigten personenkreis an
gehören Als Grundlohn gilt der letzte Lohn, den der Er. 
werbslose bezogen hat, ehe er erwerbslos wurde. Ist ein 
solcher nicht zu ermitteln, so gilt als letzter Lohnsatz die 
niedrigste Lohnstufe dieser Art der (Drtskrankenkasse.

Die Leistungen der Kasse bestimmen sich nach den 
gleichen Grundsätzen wie für Versicherungspflichlige, Streit 
über Leistungen wird im Spruchverfahren nach der Reichs
versicherungsordnung entschieden.

Die Vorschriften des § 2sH der Reichsversicherungs
ordnung gelten nicht, soweit danach den Erwerbslosen 
neben den Ansprüchen nach Absatz 5 Ansprüche gegen 
eine andere Kasse zustehen würden.
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Ein Ausscheiden aus der Aasse wegen Wegfalles der 

Erwerbslosenunterstützung steht dem Ausscheiden wegen 
Erwerbslosigkeit im Sinne des ß 2(H der Reicbsverstche- 
rungsordnung, aber nicht dem Ausscheiden aus der ver- 
sicherungspflichtigen Beschäftigung im Sinne des Z 3(3 
der Reichsversicherungsordnung gleich.

8 2^.
Auch wo eine Gemeinde eine Vereinbarung mit einer 

Krankenkasse nach § 23 getroffen hat, ist ein Erwerbsloser, 
der den Voraussetzungen des § 22 genügt, nach Vorschrift 
des 8 22 zu versichern, wenn er es bei der Gemeinde 
binnen 3 Wochen nach dem Inkrafttreten der Verein
barung oder nach dem spateren Beginne der Erwerbs
losenunterstützung beantragt.

wird der Antrag nicht, oder nicht rechtzeitig gestellt, 
so kann der Erwerbslose die Versicherung bei seiner frühe
ren Aasse nach Beendigung der Versicherung nach Z 23 
in gleicher Weise fortsetzen oder aufrecht erhalten, wie 
wenn er bis dahin Mitglied der früheren Aasse gewesen 
wäre, sofern er binnen 3 Wochen den wiederbeitritt zu 
dieser Aasse erklärt.

In den Fällen des Absatzes 2 kann die frühere Aasse 
den Erwerbslosen ärztlich untersuchen lassen. Für eine Er
krankung, die beim Wiedereintritt bereits besteht, hat er 
einen Anspruch nur gegen die nach § 23 zuständige Aasse. 
Auf ihren oder seinen Antrag erhält er die Leistungen von 
der früheren Aasse. Geschieht es auf seinen Antrag, so 
hat die frühere Aasse der nach Z 23 zuständigen binnen 
einer Woche den Eintrjtt des versicherungsfalles mitzu- 
teilen. Diese Aasse hat der früheren ihre Aufwendungen 
in vollem Umfange zu ersetzen. Streit über Ersatzansprüche 
wird im Spruchverfahren nach der Reichsversicherungs- 
ordnung entschieden.

Z 25.
Die Lrwevbslosennnterstützung ist dev Pfän

dung nicht unterworfen
8 27.

Der dauernde oder zeitliche Ausschluß von 
dem Bezüge der Lrwerbslosenunterstützung kann 
erfolgen, wenn der Erwerbslose

(. hinsichtlich der der Prüfung der Unterstützungsbehörde 
unterliegenden Verhältnisse wissentlich unwahre Anga
ben macht oder Tatsachen wissentlich verschweigt, oder 
die Unterstützungsbehörde sonst zu täuschen versucht, 
insbesondere
a) auf die Unterstützung bezügliche Urkunden oder Zeichen 

z. B. Entlassungsscheine oder eine Kontrollkarte 
fälscht,

b) neben dem Bezüge von Unterstützung ohne Vor
wissen der Unterstützungsbehörde Arbeit verrichtet 
oder einem sonstigen Erwerbe nachgeht,

c) Erwerbslosenunterstützung zu beziehen versucht, ob
wohl er sich bei einer Arankenkasse zum Zwecke der 
Arankenversorgung krank und arbeitsunfähig ge
meldet hat.

2. wiederholt ihm angebotene Arbeit grundlos verweigert 
oder zufolge sonstiger Tatsachen (Trunksucht), offen
bar arbeitsunwillig oder der Unterstützung nicht würdig 
erscheint.

8 28.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Gründe eines 

Ausscheidens eines Arbeitnehmers aus ihrem Dienste 
wahrheitsgemäß soweit klarzustellen, als zur Beurteilung, 
dessen, ob der Unterstützungsfall nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes gegeben ist, erforderlich erscheint.

Ein Arbeitgeber, der eine Auskunft nach Abs. ( er
teilt, ist, soweit dieses nicht wissentlich unrichtig ist, von 
jeder Verantwortung frei.

Die gemachten Angaben sind von der Fürsorgestelle 
geheim zu halten. Den Erwerwslosen ist aber von den 
Angaben schriftlich Aenntnis zu geben.

Die Fürsorgebehörde kann den Arbeitgeber zur Er 
teilung der Auskunft durch Ordnungsstrafen anhalten.

8 3(.
Die Fürsorgebehörden und die Fürsorgeausschüsse sind 

verpflichtet, in engster Zusammenarbeit mit den Arbeits
nachweisen darauf hinzuwirken, daß den unterstützten Er
werbslosen mit tunlichster Beschleunigung passende Arbeit 
vermittelt wird.

Hierzu sind insbesondere alle über 26 Wochen Unter
stützten den zuständigen öffentlichen Arbeitsnachwesei- 
namhaft zu machen.

Die derart namhaft Gemachten sind bei öffentlichen 
Arbeiten, insbesondere bei Notstandsarbeiten, bei Bedarf 
von Arbeitskräften in erster Linie zu berücksichtigen.

8 3^-
Den Gemeinden werden von dem Gesamtaufwands 

für die Erwerbslosenfürsorge von dem Freistaats Vs ersetzt. 
Zu dem Gesamtaufwand gehören auch die für die Er
werbslosenfürsorge notwendigen besonderen Verwaltungs- 
kosten.

Der Senat kann bei Leistungsschwachen oder leistungs- 
unfähigen Gemeinden den auf diese entfallenden Anteil des 
Gesamtaufwandes teilweise oder ganz übernehmen.

8 35.
Anträge auf Erstattung der Aosten haben die Ge

meinden durch Vermittlung der Areisbehörde nach Ablauf 
von je H Wochen (Abrechnungszeitraum) beim Senat zu 
stellen. Sie haben hierzu eine Aufstellung einzureichen, 
welche ergibt:
1. Die Zahl der am Schlußtage des Abrechnungszeit- 

raumes vorhandenen Hauptstützungsempfänger und zwar
a) soweit diese voll unterstützt werden (Vollunter- 

stützungsempfänger),
b) soweit diese eine Beihilfe erhalten (Beihilfsemp- 

fänger);
2. die Zahl der zu den Hauptunterstützungsempfängern 

gehörende Zuschlagsempfänger,
die Zahl der nach ß 3( dem Arbeitsnachweis Ge
meldeten, die in dem abgelaufenen Zeitraum gezahlte 
Unterstützung nebst dem auf den Aopf des Unter
stützten entfallenden Durchschnittssatzes, die sonstigen 
Aufwendungen für Zwecke der Erwerbslosenfürsorge.

8 36.
Der Senat ist ermächtigt, zur Unterstützung von Maß

nahmen, die geeignet sind, den Abbau der Erwerbslosen
fürsorge zu fördern, insbesondere zur Beschaffung von 
Arbeitsgelegenheit für die Erwerbslosen, Darlehn oder 
Zuschüsse aus Mitteln der Erwerbslosenfürsorge zu be
willigen.

Sie sollen nach Maßgabe des § 3^ auf den Staat 
und die beteiligten Gemeinden verteilt werden.

Die Herren Gemeindevorsteher haben, falls Anträge 
auf Erwerdslosenunterstützung gestellt werden, diese Anträge 
nach Formular aufzunehmen und diese Anträge dem m 
der Gemeinde zu bildenden Erwerbslosenfürsorgeausschuß 
zur Entscheidung vorzulegen.

Dem Erwerbslosensürsorgeausschuß müssen angehören: 
Der Gemeindevorsteher als Vorsitzender, 
2 Arbeitgeber l
2 Arbeitnehmer j Beisitzer.

Dieser Ausschuß entscheidet nach Stimmenmehrheit 
und ist beschlußfähig, wenn außer dem Gemeindevorsteher 
( Arbeitgeber und ( Arbeitnehmer anwesend sind.

Gegen den Beschluß des Er werbslosenausjchusses steht 
den Beteiligten und zwar nicht nur dem Erwerbslosen, 
sondern auch dem Gemeindevorsteher, der Beschwerdeweg 
beim Wohlfahrtsamt des Areises (Fürsorgeausschuß) offen.

Die von den Gemeinden verauslagten Erwerbslosen- 
unterstützungen sind allmonatlich und zwar zum 3. jeden 
Monats für den Vormonat hier einzufordern. pünktliche
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Innehaltung diese- Termins liegt im Interesse der Ge- 
meinden.

Formulare zur Aufnahme der Anträge auf Trwerbs- 
losenunterstützung und zur monatlichen Nachweisung sind 
bei der Druckerei Pech 6c Richert in Neuteich er
hältlich.

Tiegenhof, den sy. Oktober
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

Wohlfahrtsamt.
Nr 5. ------------------

Niederschlagung von Wohnungsbauabgabe.
Die Herren Ortsvorsteher des Kreises weise ich darauf hin, daß 

die Niederschlagung von Wohnungsbauabgaben im Falle der Unein- 
ziehbarkeit, oder ein Erlaß derselben aus Billigkeiisgründen, zur 
Zuständigkeit der Gemeinden gehört. Es kommen in dieser Hinsicht 
die allgemeinen Vorschriften über Niederschlagung voll Kommunal- 
steuern zur Anwendung.

Tiegenhof den 24. Oktober 4925.
Der Vorfihende des Kreisausschusses.

Nr. 6. ------------------
Befahren der Sommerwege.

Es mehren sich wieder die Fälle, in welchen die Sommerwege 
mit beladenen Lastwagen befahren und dadurch beschädigt werden. 
Namentlich bei regnerischem Wetter wirkt dieses auf den Zustand 
der Sommerwege äußerst schädlich. Ich bringe deshalb die Bestimmung 
des H 3h der wegepolizeiverordnuug vom 22. 4909 hl Erinnerung,
wonach das Befahren der Sommerwege mit beladenen Lastwagen 
verboten ist, sofern es nicht zum Ausweichen erforderlich wird. Zu
widerhandlungen werden bestraft.

Die polizeicrgane des Kreises ersuche ich, strengstens zu über
wachen, daß das Befahren der Sommerwege mit beladenen Wagen 
unterbleibt.

Die Ortsbehörtzen des Kreises werden ersucht, diese Bekannt- 
machung ortsüblich zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den 49. Oktober 1925.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Schutz der ttleinbahnanlagen und des dazu 

gehörigen Materials.
In letzter Zeit häufen sich die Beschädigungen und Diebstähle 

von Kleinbahnmaterial wie Telefonstangen, weichenböcken, Telefon
apparate, Warnungstafeln pp. Ebenso ist es auch Gewohnheit ge
worden, die Kleinbahngleise, soweit sie neben dem Fahrwege laufen, 
gleichfalls zu befahren.

Unter Bezugnahme auf H 2, 4 und 5 der Polizeiverordnung des 
Herrn Regierungspräsidenten vom 40. April 1905 iabgedruckt im 
Amtsblatt von 4905 Seite 4^3) weise ich auf die Strafbarkeit der
artiger Handlungen hin und ersuche die Herreu Gemeindevorsteher, 
diese Verfügung in ortsüblicher Weise bekannt zu geben. Ferner 
wollen die Herren Amtsvorsteher und Landjäger ihr Augenmerk auf 
den Schutz der Kleinbahnanlagen und des dazu gehörigen Materials 
richten und etwaige ZuwiderhandluiHen unnachsichtlich zur Anzeige 
bringen.

Tiegenhof, den 45. Oktober 4925.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Obstzüchter, kalkt Eure Vbstbäume!

Die borkige und harte Rinde, in feuchter Gegend noch mit Flechten 
und Moosen besetzt, verlangsamt die Sastbewegung des Baumes und 
hindert das Fruchttragen. In den Rindenrissen und den Moos- und 
Flechtenpolstern wohnen die gefährlichsten Vbstbaumschädlinge; z. B. 
der Apfelblütenstecher, ein kleiner grauer Rüsselkäfer, dessen Larve 
(Kaiwurm) die Griffel und Staubfäden in den Blüten vernichtet 
und den ganzen Baum unfruchtbar macht. Hier verkriecht sich auch 
die Raupe des Apfelwicklers oder der Apfelmade, die wir in so un
endlich viel „wurmstichigen" Früchten finden..

Obstzüchter, nehmt sofort die Baumkratze zur Hand und schabt 
von den Stämmen und stärkeren Aesten alles herunter, was nicht 
lebensfrisch und grün, sondern braun und trocken aussieht! verdünnt 
gelöschten Kalk mit Wasser zu einer gut streichbaren Milch und tragt 
diese mit einem Pinsel auf die Rinde! Bedenkt aber dabei, daß die 
Kalkmilch auf keinen Fall breiig, sondern vollkommen flüssig sein 
muß! Der Kalk bewirkt eine glatte, schöne Rinde, schützt den Stamm 
gegen Sonne, welche an Hellen Wintertagen leicht Frostbeulen er
zeugt, und rötet vor allen Dingen die oben genannten Obstbaum- 
schädlinge.

Selbst den kleinen und den großen Frostspanner, dessen Raupen 
im Frühjahr die Blätter und Blüten der Bäume abfreffen, könnt 
Ihr durch die Kalkmilch fassen. Zur Bekämpfung dieser beider: 
Schmarotzer legt man in erster Linie im Oktober und November 
Klebegürtel ( m vom Boden um den Baum. Der einfachste Fang
gürtel besteht aus einem 6—8 em breiten Streifen Pergament- oder 
Packpapier, das man mit Wagenschmiere oder Raupenleim bestreicht.

FrosHpannerweibchen, die des Nachts an den Bäumen emporklettern 
um in den Zweigen ihre Eier zn legen, bleiben in der Klebemasse 
stecken. Ein Teil „geht aber nicht auf den Lein:", sondern zieht sich, 
sobald er das Hindernis merkt, wieder zurück und legt seine Eier 
ain unteren Teile des Stammes ab. Die aus diesen Eiern entstehen- 
den Räupchen kriechen im Frühjahr, wenn der Klebegürtel entfernt 
ist, in die Krone der Bäume und treiben dort ihr Zerstörungswerk. 
Durch den Kalkanstrich werden die Eier getötet und sonnt auch die 
beiden Frostspannerarten erfolgreich bekämpft.

vorstehende Bekanntmachung gebe ich hiermit den Kreiseinge
sessenen zur Kenntnis.

Tiegenhof, den 45. Oktober 4923.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

von der Freistadtsteuerkaffe sind als Anteile der Gemeinden
s) an der Luxussteuer für April/Iuni 1925,
b) an der Körperschaftssteuer für Iuli/August (925, 
c) an der Körperschaftssteuer für Iuli/September 4925 
die in der nachstehenden Nachweisnng in den Spalten 3—6 ange
gebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind auf Kreis
steuern verrechnet und bei Lindenau und Tralau arkf Gemeindekonto 
überwiesen.

i Lfd. 
N

r. I
Gemeinde

Luxus- 
steuer für 
April/Iuni 

4925
G

Körper- 
schaftssteu. 
für Juli/ 

August 
!9?5 
G

Körper- 
schaftssteu. 
für Juli/

Sept. 
4925
G

Zusam
men

G
1 Altmttnsterberg 45,79 45,79
2 Brodsack 8,64 8,64
3 Eichwalde 76,8§ 76,80
4 Einlage 1,23 1,28
5 Fürstenau 15,75 15,75
6 Heubuden 54,— 54,—
7 Jungfer 3,73 660 — 663,73
8 Kalthof 25,20 25,20
9 Kl. Lichtenau 4,46 4,46

10 Lindenau 44,93 44,93
11 Ließau 2.- 26,80 28,80
12 Gr. Mausdorf 8,— 51,84 59,84
13 Gr. Montau 15,55 15,55
14 Neukirch. 146,25 146,25
15 palschau 8,64 8,64
16 Schönsee 140,— 140,—
17 Ticge 20,- 20,—
18 Tiegenort 16,09 35,— 51,09
19 Tralau 19,01 19,01

Tiegenhof, den 2 4. Oktober 4925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr. Werder.
Nr. ^0. ------------------

Nufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeindevorsteher und Landjäger des Kreises wer

den ersucht, festzustellen und hierher binnen 2 Wochen mitzuteilen, 
ob dort ein Arbeiter Hermann Mielke, geboren an: 40. Mai 489Y 
in Hakendorf, wohnhaft ist und bei wem derselbe in Arbeit steht. 
Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 49. Oktober 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. U- ------------------
Aufhebung einer Festnahme.

Die von mir durch Bekanntmachung vom 25. August 492s 
(Kreisblatt Nr. 35) angeordneten Ermittelungen nach dem Fürsorge» 
zögling Willy Derz sind einzustellen, da Derz inzwischen festgenommen 
und der Fürsorgeanstalt Silberhammer zugeführt ist.

Tiegenhof, den 20. Oktober 4925.
Der Landrat.

Nr. ^2. ------------------
Nufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeindevorsteher und Landjäger werden ersucht^ 
festzustellen, und hierher anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter August 
Salewski, zuletzt wohnhaft in Altmünsterberg, wohnhaft ist und bei. 
wem derselbe in Arbeit steht. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 22. Oktober 4925.
Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr Werder.

Nr. ^3. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers 
Emil Ianzen in Liege ist erloschen. Die angeordneten Schutzmaß» 
regeln werden hiermit aufgehoben.

Tiegenhof, den 24. Oktober 4925.
Der Landrat.
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Nr. sH.
Besetzung freier Lehrerstellen.

Folgende evangelische Lehrerstellen sind zu besetzen: 
Hauptlehrerstelle in Hohenstein, l- Lehrer- und Organistenstelle in 
Gr. Mausdorf, 2. Stelle in Gr. Golmkau.

Bewerbungen bis zum 40. tl- 25 an den Senat, Schulabteilung, 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 26. Oktober 1925.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden 
Bekanntmachung.

Auf dem Felde des Hofbesitzers Richard Rarnapp in Barenhof 
weidet seit 2 Monaten eine schwarzweiße Färse mit der Ohrnummer 
20698 R. Falls der Eigentümer sich nicht binnen 4 Wochen meldet, 
wird gesetzlich verfahren.

BLcwalde, den 24. Oktober ^925.
Der Amtsvorsteher

Wiens.

Lehrerverein Tiegenhof. 
Sitzung

mit Damen am Sonnabend, den 7. November, 
nachm. Hl/z Uhr, bei Herrn Aiep, Tiegenhof.

Tagesordnung:

H Richard Wagner der Dichter lAoll. Florianski 
Al. Mausdorf.)

2. Unsere Wahl zur Areislehrerkammer.
3. Verschiedenes.

Herzliche Einladung besonders an unsere Damen.

Der Vorstand. Gltersdorff.

Der

Redliche Preuße 
192«

Der beliebte Kalender!
Zu haben in der 

Buchhandlung 

R. Pech

HanSarvetter»
«ch VLsMer« ba

tst heut' die Losung für jede Frau!

Verlangen 6te ausführliche Prospekte und treffen 
Sie Ihre Auswahl. Wtr empfehlen besonder»: 

Kreuzstich, 3 Bände / Ausschnitt-Stickerei / Strick- 
Arbeiten / Klöppeln, 2 Bd. / Weitzstickeret, 2 Bd. 
Sonnenspihen / Kunst-Stricken, 2Bd. / Kohlsaum u. 
Leinendurchbruch / Das Flickbuch/Käkel-Arbelten, 
4 Bd. / Kardanger-Stickerei / Schisschen-Arbeiten, 
2Bd. / Buntstickere1,3Bd. / Buch d.Puppenkleidung

Preis je Gm. I.S0

Ausführlich,» 
Verzeichnis 
nmsonftl

Überall z» haben sder

übev 
40 verschiedene 

»and«

unter Nachnahme »om

Vvvla, V1«o

ZtMjpriistN
Handdruck- u. Motorspr.
Iliirberrt veralteter Spritzen

Wasserwagen 
für Hand- und Pferdezug.

RasWenDM
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav Tüstrin-N.

Lki'ksr'üt L 8süme^, Saarbrücken.

Die

Melderegistersiormulare 
(Titel- u. Einlagebogen) sind fertig gestellt und können 
von uns bezogen werden. (Abt. O Nr. 30)

Für größere Gemeinden liefern wir auf Wunsch 
leicht oder auch dauerhaft

eingebundene Bücher
in jeder gewünschten Stärke mit Alphabet bei mäßiger 
Preisberechnung.

Vuchdruckerei u. Buchbinderei

R. Pech L W. SUchert,
Neuteich. Fernruf Nr. 3V8.

Danziger Kalender
192«

empfiehlt N. peek L Mckei-t

D r o h e u u w m e r u: kostenlos »om Verlag. Berlin S 42

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kitts sussekneiäsn, susküttsn unä in äsn nLekstsn kriek- 
lrsstsn merken.

^n 6ie

I^ostsnslstt

Ick bestelle kiermit

............expl.

HeKLLelQkeU» 
Teilung u. 
klnLeigei» 

iür 6eo 
sollst 

dtoirernkeU» 
uncl bitte 6en 6eru§s- 
preis von O 1 srurü^l. 
20 ? 8es1ell§eltl) äurck 
6ea Kriektr2§e5 be! mir 

erbeben ru lsssen.
T

..............................................
k^SMS kv'

c: o

8tl«ss8s uncj i^susnummsn



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,50 Danziger Gulden. »

Nr. 44 Neuteich, den 6. November 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
polizeiliches Meldewesen.

Nachdem von der Buchdruckerei Pech 6c Richert- 
Neuteich auf diesseitige Veranlassung Formulare zu den 
polizeilichen Melderegistern und zu den Abmeldescheinen, 
Anmeldescheinen und Zuzugsnachrichten nach den vorge
schriebenen Mustern vorrätig gehalten werden, ersuche ich 
die Drtsbehörden des Areises, künftig nur diese Formulare 
in Gebrauch zu nehmen.

Namentlich müssen die bereits vorhandenen Meldere
gister, soweit sie nicht dem vorgeschriebenen Muster ent
sprechen, neu angelegt werden, falls ihre Ergänzung nicht 
möglich ist. Bei der Neuanlegung von Melderegistern ist 
darauf zu halten, daß die Register alphabetisch geordnet sind.

Ich ersuche bei Durchführung des polizeilichen Mel
dewesens besonders sorgfältig zu verfahren.

Tiegenhof, den 2. November ^925.
Der Landrat

Nr. (a. ------------------
Zahlung der velträge zur landw. verufs- 

genossenschaft.
Die Herren Ortsvorsteher von:

Beiershorst, Blumstein, Bröske, Damerau, Dammfelde, Herrenhagen, 
Keitlau, Kunzendorf, Gr. Lesewitz, Leske, Marienau, Mielenz, Gr. 
Mausdorf, Neukirch, Neunhuben, Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, 
palschau, parschau, pieckel, pletzendorf, Adl. Ronkau, Rosenort, 
Schadwalde, Schönau, Schönhorst, Simonsdorf, Stobbendorf, 
Tragheim, vierzehnhuben und Zeyer

werden hiermit wiederholt an Einsendung der am Oktober d. Js. 
fällig gewesenen N. Beitragsrate zur landw. Berufsgenoffenschaft 
für 1925/26 nunmehr bis spätesten» zrrm 15. NsVembsp 
I». erinnert. Nach Ablauf dieser Frist müßte unverzüglich zur 
Zwangsweisen Einziehung geschritten werden.

Tiegenhof, den 50. Oktober 1925.
Der Kreisausschuft des Kreises Gr. Werder als 

Settionsvorstand der landw. Berufsgenossenschaft 
Nr. 2. ------------------
woynungsbauabgabe und Lohnsummensteuer 

für das Vierteljahr Juli/September 1925.
Unter Bezugnahme auf meine Umdruckverfügung vom jz. 8. d. 

Js. erinnere ich an Einsendung der Abrechnung der Wohnungsbau- 
abgabe und Lohnsummensteuer für das Vierteljahr Zuli/Sextember 
bestimmt bis zum 12 Nsuembev b Js.

Gleichzeitig wird zu demselben Termin an Abführung der 
Wohnungsbau- und Lohnsummensteueranteile all die hiesige Rreis- 
sxarkasse"auf Konto Nr. 612 erinnert.

Tiegenhof, den 27. Oktober 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.

Nr. 2. ------------------

Polizeiverordnung, 
betreffend den gewerblichen und Handelsverkehr 

mit Nahrungs-und Gennßmtttelu.
Auf Grund der 6, ^2 und ^5 des Gesetzes über 

die Polizeiverwaltung vom März 1s85O (G. 5. 5. 265) 
und der HZ ^37, ^39 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli ^883 (G. S. S. l95) 
erlasse ich hiermit unter Zustimmung des Bezirks-Ausschus- 
ses für den Umfang des Regierungsbezirks Danzig folgende 
Polizeiverordnung:

ä. Geschäftsräume.
s L

Räume, in denen Nahrungs- und Genußmittel zube
reitet, aufbewahrt und feilgehalten werten, müssen, soweit 
die sachgemäße Behandlung der Nahrungs- und Genußmittel 
dem nicht entgegensteht, trocken und leicht zu lüften sein. 
Sie sind in gutem baulichen Zustand, sauber und frei von 
üblen Gerüchen z» halten. Sie dürfen nur dem eigentlichen 
Geschäftszweck dienen, als wohn- oder Schlafräume nicht 
benutzt werden und mit Ställen und Abortonlagen nicht in 
direkter Verbindung stehen. Nicht dahin gehörige Gegen
stände, insbesondere Betten, Kleider, Wäsche und Gerümpel 
dürfen in ihnen nicht aufbewahrt werden. Auch sind in 
Räumen, in denen Eßwaren zubereitet oder verkauft werden, 
Hunde nnd Katzen nicht zu dulden. Ausgenommen hiervon 
sind jedoch Räume von Gast- und Schankwirtschaften, die 
dem Verkehr des Publikums dienen.

8 2.
Räume, die zur Zubereitung oder zum Verkauf und 

Feilhalten von Fleischwaren aller Art, sowie von solchen 
Nahrungs- und Genußmitteln dienen, die ohue besondere 
weitere Reinigung oder Zubereitung verzehrt zu werden 
pflegen, müssen einen abwaschbaren Fußboden haben und 
unmittelbar von außen genügend Licht und Luft erhalten. 
Sie und die in ihnen befindlichen Einrichtungen und Gegen
stände zur Ausstellung von waren müssen so beschaffen sein, 
daß sie leicht gereinigt werden können.

8 S-
Die zum Verkauf von Nahrungs- und Genußmitteln 

auf Märkten benutzten Buden usw. müssen stets in sauberem 
Zustand gehalten werden. In diesen müssen Nahrungs- und 
Genußmittel, insbesondere ausgeschlachtetes Fleisch so auf
gehängt oder aufgestellt werden, daß ein unbeabsichtigtes 
Berühren durch Vorübergehende ausgeschlossen ist.

8 4-
Verdorbene Nahrungs- und Genußmittel dürfen in den 

zur Herstellung, Aufbewahrung oder Feilhaltung von Nah
rungsmitteln dienenden Räumen nicht aufbewahrt werden.

8. Geräte usw.
8 5.

Alle für die Zubereitung, Verpackung, Beförderung, 
Aufbewahrung und für die Abgabe von Nahrungs- und 
Genußmitteln an das Publikum dienenden Geräte, Behälter, 
Umhüllungen, Unterlagen sind in gutem und sauberen Zu
stand zu halten; insbesondere dürfen die beim Zerlegen 
oder Zerkleinern von Fleisch gebrauchten Hackeklötze auf der 
oberen Seite keine Spalten und Risse zeigen.
L. Behandlung der Nahrungs- und Genußmittel.

8 6.
Zum Verkauf gestellte oder feilgehaltene Nahrungs

und Genußmittel sind bis zur Abgabe an das Publikum 
derart zu behandeln, daß sie vor gesundheitsschädlichen oder 
ekelerregenden Verunreinigungen, namentlich durch Hunde 
und andere Tiere, bewahrt bleiben.

8 7.
Zur Schau außerhalb des Hauses nach der Straße zu

gestellte oder gehängte Nahrungs- und Genußmittel dürfen 
keinen ekelerregenden Anblick gewähren.
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8 8.
Frisches qusgeschlachtetes Fleisch darf außerhalb des 

Hauses nicht ausgehängt oder feilgehalten werden.
Unberührt von diesem Verbot bleibt das Feilhalten pon 

warmen Würsten und von Fleisch auf Märkten und Jahr
märkten oder vom Wagen aus.

8 9-
Ausgeschlachtete Tiere und rohes Fleisch dürfen auf 

öffentlichen Straßen und Plätzen nur mit einem reinen und 
waschbaren weißen Tuch verdeckt befördert und nur so ge
tragen werden, daß sie gegen Berührung mit den Kopf
haaren, Hals und Nacken, sowie mit der Kleidung des 
Trägers durch saubere waschbare Hüllen (Ueberkleider, Kap
pen, Schürzen) geschützt sind.

Die der Beförderung dienenden Fuhrwerke müssen im 
Innern mit einem giftfreien Gelfarbenanstrich versehen 
und ebenso wie andere zum Tragen bestimmte Behältnisse 
(Mulden usw.) stets sauber gehalten werden.

8 W-
Alles unmittelbare zum Verkauf bestimmte, auf den 

Verkaufstischen ausgestellte Hackfleisch muß unter Glas-, 
Porzellan- oder Gaze-Glocken oder Drahtgeflecht gebracht 
werden, sodaß es vor Staub und Ungeziefer (Fliegen, Wes
pen) geschützt ist.

8 11-
Alle Nahrungs- und Genußmittel, die ihrer Art und 

Beschaffenheit nach leicht Verunreinigungen aufnehmen kön
nen, müssen in unbeschriebenem und reinem Papier, das 
anderen Zwecken noch nicht gedient hat, vermögen und ver
packt werden. Aufdrucks mit Angabe der Firma und son
stigen der Reklame dienenden Bezeichnungen sind jedoch zu
lässig, soweit keine giftigen Farben dazu benutzt werden.
0. Vorschriften für das Personal im Verkehr mit 

Nahrungs- nnd Genntzmitteln.
8 12.

Unbeschadet der Vorschriften zur Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten dürfen im Nahrungs- und Genuß
mittelverkehr keine Personen tätig sein, die mit nässenden 
oder eitrigen Ausschlägen, Geschwüren und eiternden Wunden 
an den unbedeckten Körperteilen behaftet find.

8 IS-
Den mit der Zubereitung und dem Verkauf oder Feil

halten von Lßwaren beschäftigten Personen ist das Rauchen, 
Schnupfen und Tabakkauen bei ihrer Beschäftigung verbo
ten, auch haben fie sich besonders reinlich zu halten. Für 
ausreichende Waschgelegenheit und Handtücher hat der Ge
schäftsinhaber zu sorgen. Verkäufer und Verkäuferinnen 
von frischem ausgeschlachtetem Fleisch müssen eine saubere, 
weiße Schürze über ihren Kleidern tragen und den Käufern 
die verlangte Ware selbst vorlegen.

L. Vorschriften für das Publikum.
8 11

Hunde und andere Tiere dürfen in die dem Nahrungs
mittelverkehr dienenden Verkaufsräume nicht mitgebracht 
werden. Die dem Verkehr des Publikums dienenden Räume 
in Gast- und Schankwirtschaften sind von dieser Vorschrift 
ausgenommen.

8 iS.
Das Betasten der zum Verkauf ausliegenden Früchte, 

Back- und Fleischwaren und sonstiger zum Genuß fertig
gestellter Nahrungs- und Genußmittel seitens der Käufer 
ist verboten und darf von den Verkäufern nicht zugelassen 
werden. Auch ist das Drücken der Karpfen zur Feststellung 
des Rogens und das Schuppen und Abhäuten von leben
den Fischen verboten.

8 16.
Die Entnähme von Kostproben von Nahrungs- und 

Genußmitteln seitens der Käufer ist nur mit sauberen Glä
sern, Messern, Gabeln oder Löffeln, die nach jedesmaligem 
Gebrauch gründlich zu reinigen sind, gestattet. Zulässig ist 
auch der Gebrauch von sauberen, vorher zu keinem andern 

Zweck gebrauchten Holzstäbchen, die. nach einmaligem Ge
brauch zu vernichten sind.

k'. Verantwortlichkeit.
8 17.

Für die Befolgung der vorstehenden Vorschriften sind 
soweit nicht andere Personen ausschließlich in Frage kom
men, sowohl der Gewerbetreibende als auch die von ihm 
oder seinem Vertreter beauftragten Personen im Sinne des 
§151 Abs. 1 der Reichsgewerbeordnung verantwortlich.

6 Polizeiliche Befugnisse.
8 18,

Außer dem Verkehr mit Nahrungs- und Genußmit
teln nach Maßgabe des Gesetzes von« (1. Mai 1879 (R. 
G. Bl. S. (-15 ff.) unterliegen auch die Zubereitung, die 
Aufbewahrung, das Ausmessen, daß Auswägen und die 
Beförderung der Nahrungs- und Genußmittel der polizei
lichen Beaufsichtigung, und demgemäß auch alle Räumlich
keiten, Einrichtungen und Geräte, welche der Zubereitung, 
der Aufbewahrung, dem Ausmessen, dem Auswägen und 
der Beförderung derselben dienen.

Die Beamten und Sachverständigen der Polizei sind 
daher befugt, alle nach Absatz ( in Betracht kommenden 
Räumlichkeiten während der ortsüblichen Geschäftszeit und, 
wenn der Betrieb zu einer anderen Geschäftszeit ausgeübt 
wird, z. B in Bäckereien, auch innerhalb dieser Betriebs
zeit, zu betreten. Die Inhaber dieser Räumlichkeiten sind 
verpflichtet, den Eintritt in sie, die Entnahme einer probe 
oder die Revision zu gestatten.

Ich Strafen
8 19-

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Poli
zeiverordnung werden, soweit nicht nach den allgemeinen 
Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafen 
bis zu 60 G, an deren Stelle im Unvermögensfalle ent
sprechende Haft tritt, bestraft.

Ausführungsbestlmmungen.
8 20.

Bestimmungen, die dieser Polizeiverordnung entgegen- 
stehen, werden aufgehoben.

Unberührt hingegen bleiben weitergehende Vorschriften, 
die den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln betreffen 
und die für den ganzen Regierungsbezirk Danzig oder für 
ein engeres Geltungsgebiet bereits erlassen sind oder noch 
erlassen werden.

8 21-
Diese polizeiverordnung tritt am p April 19(1 in 

Kraft.
Die polizeiverordnung vom 27. April 1896 betreffend 

den Handel mit Fleisch (Amtsblatt S. 155) tritt gleichfalls 
außer Kraft.

Danzig, den 22. Januar 1911.
Der Negierungs-Präsident

vorstehende polizeiverordnung bringe ich hiermit in 
Erinnerung. Unterm 20. d. Mts. ist von dem Senat eine 
Abänderung ergangen, die am 28. d. Mts. in Kraft ge
treten ist und nachstehend veröffentlicht wird.

Tiegenhof, den 3(. Dktober 1925.
Der Landrat.

Polizeiverordnung 
betreffs den gewerblichen nnd Handelsverkehr mit 

Nahrungs- und Genußmitteln.
Auf Grund der Z§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über 

die polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G. S. S. 
265) und der U 137, 13st des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) 
wird Nachstehendes verordnet:

Die polizeiverordnung des Regierungspräsidenten in 
Danzig vom 22. Januar 1911 (Amtsblatt vom 31. (. 1911 
Nr. 5) betr. den gewerblichen und Handelsverkehr mit 
Nahrungs- und Genußmitteln wird wie folgt geändert: 
1- Die §§ 10 und 12 erhalten folgende Fassung:
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8 (0.
Hackfleisch (Schabelfleisch) darf nur auf Bestellung un
mittelbar vor der Abgabe und vor den Augen des Käu- 
fers hergestellt werden. Vorrätighalten von Hackfleisch 
(Schabefleisch) ist verboten.

Die zur Bereitung von Hackfleisch (Schabefleisch) 
dienenden Fleischmühlen sind stets sauber zu halten und 
an Gebrauchstagen mindestens nach dem letzten Ge
brauch gründlich zu reinigen.

8
Unbeschadet der Vorschriften zur Bekämpfung über

tragbarer Krankheiten dürfen im Verkehr mit Nahrungs- 
und Genußmitteln keine Personen tätig sein, die mit 
ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten behaftet sind, 
insbesondere nicht diejenigen, die als Träger von Typhus- 
und Paralyphuserregern gelte r oder die nach überstande- 
ner Typhus- oder Paratyphuserkrankung als Dauer
ausscheider von Typhus- oder Paratyphuskeimen anzu- 
sehen sind, ferner nicht solche Personen, die als Lumpen-, 
Knochen- und Althändler, Hundehändler, Hundescherer- 
Abdecker, im Sanitäts- und Leichenbestattungsdienst (z. B. 
als Desinfektoren, Gesundheitsaufseher, Krankenpflege- 
personen, Heilgehilfen, Lejchenschauer) oder in einem 
ähnlichen Berufe tätig sind.

2. In § (9 ist an Stelle von „mit Geldstrafen bis zu 60 G" 
zu setzen „mit Geldstrafen bis zu 200 G."

Vorstehende Aenderungen der Polizei-Verordnung vom 
22. (. (9(H treten mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger in Kraft.

Danzig, den 20. (Oktober (9^5.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Wiercinskt.
Nr. q. ------------------

Rechtzeitige Erstattung der Unfallanzeigen.
Nach Z8 l552 ff der Reichsversicherungsordnung und 8 3H der 

Satzung der landw. Berufsgenoffenschaft für die Freie Stadt Danzig 
ist volt> jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall, 
durch welchen eine Person getötet oder so verletzt ist, daß sie stirbt 
oder für mehr als 3 Tage völlig oder teilweise erwerbsunfähig 
wird, von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde und 
dem Sektionsvorstande Anzeige zu erstatten.

Die Dtirzei-e urutz binnen s T«sen nnch dein 
Ln<Ae evsslgeir, nn welchen* des Vetviebsnntevneh- 
nre* Von -ein ttnfnll ttenntnis evlnnst tznt

Die obige Vorschrift ist von den Unternehmern des öfteren 
nicht beachtet worden. Entweder ist die Anzeige verspätet erstattet, 
oder es ist nur ein Exemplar der Grtspolizeibehörde übersandt wor
den, während die Anzeige an die hiesige Sektion unterblieben ist.

wir bringen daher die Bestimmungen erneut in Erinnerung 
und bemerken, daß Betriebsunternehmer, welche sie nicht beachten, 
Bestrafung zu gewärtigen haben.

Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, dies zur Kenntnis der 
Betriebsunternehmer zu bringen.

Tiegenhof, den 2(. Oktober 1925.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der landw. Beruss-Genossen- 
schaft Freie Stadt Danzig.

Nr. 5. ------------------
Vetriebsrevisionen zwecks Beachtung der 

Unfalloerhütungsvorschriften.
Die Durchführung der für den Bezirk der landwirtschaftlichen 

Berufsgenoffenschaft Freie Stadt Danzig bis auf weiteres übernom
menen Unfalloerhütungsvorschriften der früheren westpreußischen land
wirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft ist bis jetzt allein den Sektions
vorständen überlassen worden, die die Betriebsrevisionen durch die 
Gendarme ausführen lassen. Diese Überwachung des Betriebsschutzes 
ist nicht ausreichend, Unfälle soweit als möglich zu verhüten. Der 
Vorstand hat daher beschlossen, zur Betriebsüberwachung besondere 
technische Aufsichtsbeamte heranzuziehen. Betriebsrevisionen durch 
solche Beamten sollen sich zunächst nur auf den Schutz der landwirt
schaftlichen Maschinen erstrecken, während bei den anderen Einrich
tungen der Betriebe eine Revision des Betriebsschutzes weiter durch 
die Gendarmerie auszuführen ist. Nur gelegentlich und nebenher 
sollen die technischen Aufsichtsbeamten auch die allgemeinen Einrich
tungen der Betriebe revidieren.

von der Anstellung eigener technischer Aufsichtsbeamten haben 
wir mit Rücksicht auf die hohen Kosten abgesehen, wir waren be
strebt, die gesamte berufsgenoffenschaftliche BeLriebskontrolle im Ge
biet der Freien Stadt Danzig durch die gleichen Beamten ausführen 

zu lassen, um eine möglichst weitgehende verbilligung zu erreichen. 
Der Vorstand hat deshalb mit der Unfallgenossenschaft Freie Stadt 
Danzig ein Abkommen getroffen, daß die im Bezirk der landwirt
schaftlichen Berufsgenoffenschaft vorzunehmende Betriebsüberwachung 
vom l- November 4925 ab durch die technischen Aufsichtsbeamten der 
Unfallgenossenschast und zwar zurzeit die Herren Baurat Mangold, 
Ingenieur Morgenstern undBaugewerksmeister Fey mitausgeführt wird. 
Auf den von der Unfallgenoffenschaft ausgestellten Ausweisen der drei 
Herren ist vom Genoffenschaftsvorstande mit roter Tinte unter Siegel 
und Unterschrift bescheinigt, daß der Inhaber des Ausweises zu
gleich technischer Aufsichtsbeamter für die landwirtschaftliche Berufs
genoffenschaft ist. Namen und Wohnsitz der technischen Aufsichtsbe
amten sind den einzelnen versicherungsämtern mitgeteilt worden.

Die anteiligen Kosten der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft für die gemeinsamen Revisionen werden sich nach überschläg
lichen Berechnungen auf 1/4 bis i/z der Gesamtkosten belaufen und 
für das Jahr 4926 voraussichtlich 10000 bis 15 000 6 betragen. 
Vom 1. Januar 1927 ab wird der Kostenanteil neu vereinbart wer
den. Das Abkommen ist bis zum 31. Dezember 192s unkündbar 
und läuft jedesmal weiter auf 1 Jahr, falls es nicht von einer Seite 
ein Vierteljahr vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird.

Da die Unfallgenossenschaft die Revision ihrer Betriebe außerhalb 
der Stadt Danzig für dieses Jahr im wesentlichen beendet hat, wird 
sie für die Revision nach außerhalb in ihren Plan zunächst 1 bis 2 
Tage wöchentlich einschieben, an denen ihre technischen Aufsichtsbe
amten landwirtschaftliche Betriebe unter Verwendung von Kraftwa
gen revidieren werden. Im nächsten Jahre werden die Betriebe 
gleich von Beginn an in dem Revistonsplan der Unfallgenossenschaft be
rücksichtigt werden. Als Revisionsberichte werden vorläufig die von 
der Unfallgenossenschaft benutzten Vordrucke verwendet werden, da diese 
sich als geeignet erwiesen haben. Für unsere Betriebe wird der Be
richt mit einem Stempel „Landw. Berufsgenoffenschaft — Sektion — 
......................" versehen werden. Die Durchschrift der Berichte wird 
dem Genossenschaftsvorstand gesammelt wöchentlich zugestellt werden, 
der sie dann an die Sektionsvorstände weitergeleitet.

vor Beginn der Revisionen werden die technischen Auksichtsbe- 
amten es sich angelegen sein lassen, sich dem zuständigen Herrn Vor
sitzenden des Sektionsvorstandes persönlich vorzustellen. Über die wei
tere Behandlung der Revisionsberichte durch den Sektionsvorstand 
ergeht von hier aus später besondere Mitteilung.

Danzig, den 27, Oktober 1925.
Landwirtschaftliche Berufsgenoffenschaft 

Freie Stadt Dan)ig

Die Ortsbehörden des Kreises werden von den demnächst be
ginnenden Revisionen der landwirtschaftlichen Betriebe durch technische 
Aufsichtsbeamte der Berufsgenoffenschaft zur weiteren Bekanntgabe 
an die Betriebsunternehmer hiermit in Kenntnis gesetzt. Die Be- 
triebsunternehmer sind gleichzeitig auf die Bestimmungen der 88 673, 
879 der Reichsversicherungsordnung aufmerksam zu machen. 8 878 
verpflichtet die Unternehmer, den technischen Aufsichtsbeamten ihrer 
Genoffenschaft den Zutritt zu ihren Betriebsstätten während der 
Betriebszeit zu gestatten. Nach 8 879 kann das Versicherungsamt 
die Unternehmer zur Erfüllung dieser Pflicht auf Antrag jedes an 
der Überwachung Beteiligten durch Geldstrafen bis zu 600.— G an
halten. Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt end
gültig.

Tiegenhof, den 30. Oktober 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr. Werder.

Die

Melderegisterformulare 
(Titel- u. Einlagebogen) sind fertig gestellt und können 
von uns bezogen werden. (Abt. O Nr. 30.)

Für größere Gemeinden liefern wir auf Wunsch 
leicht oder auch dauerhaft

eingebundene Bücher
in jeder gewünschten Stärke mit Alphabet bei mäßiger 
Preisberechnung.

Buchdruckerei u. Buchbinderei 

R. Pech L W. Richert, 
Neuteich. Fernruf Nr. S08.
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Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden:

s) an der Einkommensteuer für Juli/August 1925,
b) an der Lohnsteuer für August 1925,
c) an der Umsatzsteuer für Iuli/September 1925,
ä) an der Gewerbesteuer für Juli/September 1925,
e) an der Lohnsteuer für Juli/September 1925, 

die in der nachstehenden Zusammenstellung in Spalten 3—7 angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Betrüge sind in der aus den Spal
ten 9 und 10 ersichtlichen Höhe auf die Ureissteuern für das III. Vierteljahr 1925 (Oktober/Dezember) verrechnet oder auf Gemeindekonto 
Überwies en. _________________________________________________________

I kfd. 
N

r. 1

Gemeinde

Einkommen
steuer für 

Iuli/August 
1925
G

Lohnsteuer 
für August 

1925

G

Umsatzsteuer 
für 

Iuli/Septemb. 
1925
G

Gewerbesteuer 
für 

Iuli/Septemb. 
1925
G

Lohnsteuer 
für 

Iuli/Septemb. 
1925
G

zusammen

G

Auf 
Kreissteuern 

verrechnet

G

Auf 
Gemeindekon
to überwiesen

G
1 2 5 4 5 6 7 6 9 10

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Altebabke 
Altenau 
Altendorf 
Altmünsterberg 
Altweichsel
Barenhof

Bärwalde 
Barendt 
Beiershorst 
Biesterselde 
Blumstein 
Brüske 
Brodsack 
Brunau 
Damerau 
Dammfelde 
Eichwalde
Einlage 
Fürstenau 
Zürstenwerder 
Gnojau
Grenzdorf A 
Grenzdorf B 
Halbstadt 
Herrenhagen 
Heubuden 
Holm 
Irrgang 
Iankendorf 
Iungfer 
Ralteherberge 
Kaminke

ttalthof 
Keitlau 
Krebsfelde 
Küchwerder 
Kunzendorf 
Ladekopp 
Lakendorf 
Gr. Lesewitz 
Kl. Lesewitz 
Leske 
Gr. Lichtenau 
Kl/ Lichtenau 
Lindenau
Ließau
Lupushorst 
Marienau 
Gr. Mausdorf 
AI. Mausdorf 
Kl. Mausdorferweide 
Mielenz 
Mierau 
Gr. Montan 
Kl. Montan 
Neudorf 
Neulanghorst 
Neunhuben 
Neumünsterberg 
Neustädterwald 
Neuteichsdorf 
Neuteicherhinterfeld 
Neuteicherwalde 
Neukirch 
Niedau 
Orloff 
Orlofferfelde 
palschau 
parschau 
Petershagen

110
20 

200 
360

20 
170

320 
250 
120
320 
250 
520 
570
450

50 
290 
540 
330 
470 
500 
310 
140 
560
180 
160 
740 
480
290
40 

460 
200 
130

1770 
100 
280

70 
1000
800 
350 
350
100 
220 
890
570 

1000
920 
370

1590 
540
170
20 

100 
100 
690 
460

90 
10
60 

680 
280 
580 
190 
300 
150 
230 
520

30 
340 
520 
520

30
7

10 
100 
130
60

45 
170
30 
60
40 
45
60

170
60 
20
60

140 
190 
220
270

60 
80
70

3
80 
40
20
30 

260
20
40

850
40 

100
40 

300 
160 
140 
170
20
30 

270 
110
60 

480
50 

240 
130
40

3 
130
60 

100
80

3
60

3 
160
70
80

7
80 

160
50 
50 
30 
80
30 

170

I

36
23

220
34 
68

57 
45
48 
31
12
22

120
80
36

2 
102 
334

41
53
13

6
77
62

4 
20
96

2
283 

4
1

498 
8

10

68
103 

41

63
67

240
96 
60
48
29

161 
5

70

44 
48

8
3

248 
51
90 
23
51 
35
13
25

2
I 16

9 
144

27 
567

54
a

162

72

54
171

18
27

135
76
81

198
54
81
43
72

189

117

27

1215

72

252

27 
108
54
27

432
54

162 
297
522

27 
378 
135

45
27
54
27

27
27

823

90
90

135
102

297
54

108

uf

09

50

20

05

60

29
8

13 
102 
110

70 
Vohnunäsl

44 
153

18 
59 
32
44 
70

164 
70
27 
70

135 
192
221 
256

59 
86
61

5 
64
43 
27
40

231 
16
32

781 
32
32 
80
32 

297

123 
164

16
18 

245
94 
70

442
45 

226 
121
32

5 
110
70 

102
86

5 
48

5 
151

61 
86

8
64 

140
45 
57
18 
86
18

153

76 
44
66 
94
26 
74

raudc 
64
68 
54
52 
20
64 
74
90 
74
32 
74
14 
22
98 
62
52 
84
96 
22
40 
42
32 
98
74 
10
20 
08!
201 
20 
50 
20
60

92 
90 
10
54 
40
16 
74
50
86 
86 
48
20 
22
26 
74 
94
84 
22 
30 
22
24 
96 
84
44 
40 
02
86 
08
54 
84
54
68

205
58 

250
1349
294 
422

irlehn verr 
466
780 
216
542 
334
631
874

1035 
234
366
907

1015
974 

1192
903 
346
847 
445
172 
904
848 
337
112

1351
240 
230

5146
180 
532
152

1849
960 
708
895 
231
295

1900
895 

1532 
2235
1047 
2131
1198

538
33 

455
257 
990
701 
106
148

95 
2262

462 
926
318 
630
587
338
652

80
819
631

1095

76 
44
66 
94
26 
74 
echnc 
64
68 
54
52 
20
64 
74
99 
74
32 
74
64
22 
98
62 
52 
04
96 
22
40
42 
32
98 
74
10 
20

28 
20
50 
20
60

92 
90
10 
54
40 
16
74
50 
86
86 
48
20
22 
26
74 
94
84 
22
30 
22
29 
96 
84
44 
40
62 
86 
08 
54
84 
54 
68

205
58 

250
1235

323 
;t 99

216
780
216 
489
302 
631
444
693 
234

731
1015 
653
937
859
235 
668
378
172
835
526
318
112
351
240
223

1360
180 
532
152

1473
960 
665
895 
231
295 

1489
895

2004
711

4 
687 
514

33 
455
257 
684
701
106
148
95

1518
462 
926
249 
212
587
338 
561

80 
819
526
442

76
44
66
63

56
18
38
68
54
74
83
64
55
78
74

55
64
50
19
71
99
99
36
22
98
46 
01
98
94
10
15

62
20
50
20
40

89
90
10
54
43
16

19
36
20
46
58
22
26
74
29
84
22
30
22
21
96
84
39
24
62
86
05
54
84
97
08

114 
294

250

52 
31.

430 
342

366 
176

320
255

43
110
178
67

6S
321

19

999

7

3785

376

43

410

1532 
231
336

2127 
511
23

306

544

69 
418

9^

104
653

31
26

25

78
37

10
21

32
10

72
70
91
53 
05
60

42
95
31

80

05

66

20

06

97

74
31
50
66
02
62

65

08

03

57
60
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Kopf wie vor.

71 pieckel 190 380 18 373 22 961 22 593 80 367 42
72 pietzkendorf 120 20 15 108 16 10 279 10 90 38 188 72
73 platenhof 560 370 293 531 348 34 2102 34 764 01 1338 33
74 pletzendorf 110 3 4 5 22 122 22 69 91 52 31
75 pordenau 30 50 2 81 57 08 220 08 220 08
76 prangenau 520 520 520
77 Rehwalde 120 10 4 13 66 147 66 144 44 3 22
78 Reimerswalde 50 30 45 40 98 165 98 165 98
79 Reinland 100 30 41 54 29 76 254 76 241 62 13 14
80 Rosenort 80 40 16 36 32 20 204 20 204 20
81 Rückenau 50 34 54 57 08 195 08 195 08
82 Schadwalde 460 120 16 189 107 82 892 82 755 84 136 98
83 Scharpau 70 15 6 27 14 88 132 88 132 88
84 Stadtfelde 290 20 16 10 326 10 296 69 29 41
85 Schöneberg 1150 440 191 783 72 421 52 2986 24

Wohnungsbaudarlehn 1800
85 Zinsen für wohnungsbaudarlehn 160 06 1026 18

Schönhorst 480 80 29 216 75 62 880 62 880 62
86 Schönsee 280 90 14 144 89 28 617 28 617 28
87 Schönau 440 70 13 27 61 96 611 96 611 96
88 Simonsdorf 240 630 23 591 30 1484 30 217 61 1266 69
89 Stobbendorf 160 100 4 243 80 50 587 50 369 44 218 06
90 Stuba 400 60 32 613 26 59 52 1164 78 448 93 715 85
91 Tannsee 1060 150 252 162 148 80 1782 80 1077 49 705 31
92 Tiege 640 90 11 108 78 06 927 06 927 06
93 Tiegenhagen 230 160 44 135 162 46 731 46 731 46
94 Tiegenort 320 180 49 818 46 156 12 1523 58 556 57 967 01
95 Tragheim 410 40 74 27 32 20 583 20 583 20
96 Tralau 40 100 3 81 102 94 326 94 326 94
97 Trampenau 410 50 57 08 517 08 517 08
98 Trapxenfelde 400 40 20 98 460 98 450 58 10 40
99 vogtei 20 7 8 44 35 44 35 44

100 Walldorf 130 40 32 II 32 20 234 20 234 20
101 warnau 710 80 60 108 75 62 1033 62 941 28 92 34
102 Wernersdorf 610 270 31 45 247 40 1203 40 1203 40
103 Wiedau 50 3 16 5 22 74 22 74 22
104 Zeyer 80 180 145 117 167 34 689 34 689 34
105 Zeyersvorderkampen 360 90 73 78 06 601 06 601 06
106 Vierzehnhuben 40 10 6 13 66 69 66 69 66
107 Hakendorf 50 110
108 Horsterbusch 110 70 572 572
109 Wolfsdorf-Noa. 60 100 72
110 Adl. Renkau 3 3 3
111 Montauerforst 10 15 25 25

Tiegenhof, den 26. Oktober 1925.
Der Vorsitzende des Kreisansschusses des Kreises Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

Als Anteile der Gemeinden an dem Gemeinde-Zuschlag zur 
Vermögenssteuer, aufgekommen von Oktober 1923/März 1924, sind 
von der Fceistadtsteuerkasse die nachstehend angegebeneil Beträge 
übermieseir worden. Die Beträge sind auf Areissteuern verrechnet 
oder auf Gemeindekonto überwiesen.

Lfd.
Nr. Gemeinde

Über- 
wiesener 
Betrag

Auf Kreis- 
steuern 

verrechnet

Auf 
Gemeinde

konto 
überwieftn

G p G p G

1- Barendt 798 3U 60 486 40
2. Brodsack 2 2
3. Einlage 150 57 150 57
4- Gr. Lichtenau 2 2
5. tupushorst 25 90 25 90
6. Marienau 48 48
7. Gr. Mansdorf 33 30 33 30
8. Mielenz 50 16! 50
9. palschau 78 78

10. Petershagen 33 33
u- Reimerswalde 154 154
12. Schadwalde 241 24!
13. Stuba 19! 65 191 65
14- Zeyersvorderkampen 24 24

Tiegenhof, den 30. Oktober 1925.
Ärö Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

! Gr Werder.
Nr/ ------------------

Amtsbezirk warnau.
Teitcns des Senats der Freien Stadt Danzig sind der Hofbesitzer

Johannes Bergmann in warnau znm Amtsvorsteher und der Hof

besitzer Gustav Lpp in warnau zum stellvertretenden Amtsvorsteher 
für den Amtsbezirk warnau auf eine weitere 6 jährige Amtsdauer, 
und zwar vom 10. N- 1925 bis 9. N- 1931, wieder ernannt worden.

Tiegenhof, den 27. Oktober 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 9- ------------------

Pflegestelle.
Für ein Mädchen, Waise, 14 Jahre alt, wird von sofort eine 

Stelle in einem katholischen Hanse gesucht zur Beaufsichtigung von 
Rinder,: oder verricbtnng anderer nicht zu schwerer Arbeiten. Anfra
gen sind an das Wohlfahrtsamt zu richten.

Tiegenhof, den 26. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. ^0. ----------------- -

Aufenthaltsermittelung,
Die Herren Gemeindevorsteher und Landjäger werden ersucht, 

festzuflellen, und hierher mitzuteilen, ob ein Arbeiter Gustav Strauß, 
zuletzt in Schadwalde wohnhaft, dort wohnhaft ist und event! bei 
wem er sich in Arbeit befindet. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 2f. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeindevorsteher und Landjäger werden ersucht, 

festzustellen, und hierher mitzuteilen, ob dort ein Melker Baske, zu
letzt wohnhaft in Altendorf, dort wohnhaft ist und bei wen, er sich 
in Arbeit befindet. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 21. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. ^2 ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde-- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 3 



Wochen anzuzeigen, ob das Dienstmädchen Theophile Wiesniewski 
dort wohnhaft ist bezw. wohin sich dieselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 28. Oktober 4925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. (3. ------------------

Kufenthaltsermitteiung
Die Herren Gemeinde- und Gutsoorsteher sowie die Herren 

Landjäger werden ersucht, festzustellen und innerhalb Tagen hier
her mitzuteilen, ab ein Arbeiter Ludwig Lipnewski, zuletzt in Pordenau 
wohnhaft gewesen, dort wohnhaft ist und event!, bei wem sich der
selbe in Arbeit befindet.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 29. Oktober 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises GrWerder 
Nr. ------------------

klufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsoorsteher, sowie die Herren 

Landjäger werden ersucht, festzustellen, und innerhalb Tagen hier
her mitzuteilen, ob dort ein Arbeiter Johann Langowski früher zu 
Heubuden wohnhaft, geb. 8. 2. 4902, dort aufhaltsam ist, oder wo
hin sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 26. Oktober ^925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. ^5. ------------------
Zestnahmeersuchen.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises werden ersucht, Ermittelungen 
nach dem Aufenthalt des polnischen Arbeiters Josef Lischinski anzu- 
stellen, ihn im Falle der Ermittelung festzunehmen und mir sofort 
Nachricht zu geben. Lischinski war bereits durch meine Bekannt

machung vom 28. 8. d. I». («reisblatt Nr. 25) zur Ermittelung 
aufgegeben, allerdings ist er dort mit dem Namen Max ^»chs be
zeichnet, den er sich fälschlich zugelegt hatte. Ich weise im übrigen 
auf das erste Festnahmeersucheu hin.

Tiegenhof, den 26. Oktober ^925.
Der Landrat.

Nr. (6. ------------------

Tollwut.
Nachdem in dem durch meine viescuchenpolizeiliche Anordnung 

wegen Tollwut vom 27. 7. 1925 (Kreisblatt Nr. so) gebildeten 
Sperrbezirk keine weiteren Fälle von Tollwut aufgetreten sind, wird 
der festgesetzte Sperrbezirk bestehend aus dem Gebiet des Kreises 
südlich der Straße Kalthof, Gnojau, Kunzendorf bis zur Stromweichsel, 
aufgehoben. Sämtliche für dieses Gebiet angeordneten Beschränkungen 
kommen mit sofortiger Wirkung in Fortfall.

Tiegenhof, den 20. Oktober 4925.
Der Landrat.

Nr. s7. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest und Schweineseuche unter dem Schweinebe 

stände des
l. Hofbesitzers Epx-Herrenhagen,
2. Arbeiters Schablowski-Herrenhagen
z. Gutsbesitzers Hannemann-Parschau,
q, Landjägers Kledtke-Schöneberg,
5. Hofbesitzers Bruno Dumke Fürstenau
6. KLsereipächters Penner-Marienau

ist erloschen. Die ungeordneten Schutzmaßregeln werden mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 3l- Oktober 4925.
Der Landrat.

— Der heutigen Auflage liegt ein Prospekt: „Die 
Singer-Nähmaschinen sind unübertroffen" bei.

LWM-Mhne
Heute, Freitag 8 Uhr, morgen Sonnabend, 

8 Uhr und Sonnabend 5 u. 8 Uhr

MGKW.Mtt
Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich s,5o Danziger Gulden.

Nr. 45 Neuteich, den 12. November 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
6. Nachtrag

zur Ordnung betreffend die Erhebung einer Hundesteuer im Kreise 
Gr. Werder vom 6. Mai 1920.

Auf Grund der 8Z 6, 16 und f7 des Kreis- und prooinzial-
Abgabengesetzes vom 23 4. 1906 in der Fassung des Abänderungs- 
gesctzes vom fz. 10. 1922 (Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig 
Seite H7l/^73 und des Kreistagbeschlusses vom heutigell Tage wird 
zu der obigen Stcuerordnung folgender 

o
beschlossen:

Titel s.
Z t der Steuerordnung bezw. Titel 1 des 5. Nachtrages vom 

25. tO. td-2 erhält folgende Neufassung:
Für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Hund ist von 

seinem Eigentümer eine jährliche Steuer zu entrichten.
Diese beträgt

für den t- Hund 
für den 2. k)und 
für den 5. Hund 
für den Hund . . 
für jeden weiteren Hund 

Artikel 2.

4.50
6 — 
7,50
9— 
1,50

G, 
G, 
G,
G, 
G, mehr.

Dieser Nachtrag tritt mit dein Tage der Veröffentlichung im 
Kreisblatt in Kraft.

Tiegenhof, den s3. Juli 1925.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder

Der vorstehende 6 Nachtrag wird genehmigt.
Danzig, den 5t- Oktober 1925.

Der Bezirksausschuß
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 9. November 1925.
Der Kreisausschnß des Kreises Gr Werder.

Nr. ^s. ------------------
ttreishundesteuer.

Unter Bezugnahme auf die obige Bekanntgabe des VI. Nachtrages 
zur Kreishundesteuerordnung werden die Ortsbehörden des Kreises 
ersucht, zwecks Veranlagung der Kreishundesteuer für das Halbjahr 
Oktober 1925/März 1926 umgehend eilt Verzeichnis der steuerpflich
tigen Hunde nach dem Staitdr vsur I. 10 ö. Js. aufzustellen 
und dasselbe in doppelt»* UrrssevtrAUH,- bis spätestens 
znin 50. N. d. Js. hierher einzureichen.

Das Hundeverzeichnis ist nach dein in der Kreisblattdruckerei 
von R. Pech in Neureich erhältlichen Vordruck (Formularverlag Abt. 
G. Nr. 15) aufzustellen. Die Formulare sind für 3 Steuerhalbjahre 
eingerichtet. Sie bestehen aus Titel- und Einlagebogen. Die Titel
bogen enthalten Raum für 1^ Steuerpflichtige, die Linlagebogen für 
28 Steuerpflichtige. Bei der Bestellung ist anzugeben, wieviel Titel- 
und Einlagebogen gebraucht werden.

Die zweite Ausfertigung des Verzeichnisses wird nach Feststel
lung durch den Kreisausschuß zur Einziehung der SteuerbetrLge 
zurückgesandt werden.

Dlejenigen Hunde, die im abgelaufenen Halbjahr (April/Sep- 
tember 1925) neu hinzugekommen sind, müssen für dieses noch mit 
2,— G nachträglich versteuert werden. Die Steuer fällt fort, wenn 
der Hund schon anderweit versteuert, oder anstelle eines eingegange
nen versteuerten Hundes angeschafft ist. Diejenigen Hunde, welche 
hiernach einer Nachbesteuerung unterliegen, sind in besonderer Nach
weisung aufzuführen.

Line Nachprüfung der Hundesteuerlisten für das letzte Halbjahr 
hat wiederum ergeben, daß in verschiedenen Gemeinden eine Große 
Anzahl Hunde nicht angemeldet sind. Ich mache deshalb den Herren 
Ortsvorftehern ganz besonders zur Pflicht, eine Zählung
vorzunehmen. Steuerhinterziehungen werden von jetzt ab unnach- 
sichtllch bestraft.

Tiegenhof, den 9. November 4925.
Der Vorsitzende des Kreisansschusses des Kreises 

Gr Werder.

Nr. ^b.
Hengftkörung

Den Herren Hengstbesitzern gebe ich bekannt, daß demnächst eine 
Körung von Hengsten durch die «rllgoiiretiro st«r«rttretzs LtoiRi- 
utissioit stattfinden wird. Der Körtermin selbst wird noch veröffent
licht werden.

Soweit im hiesigen Kreise Hengste vorhanden sind, die zumDecken 
fremder Stuten in der Deckperiode 1926 verwendet werden sollen und 
die iricht bereits *or der Liorko»tnrisfioit eiirer 
SttttbrrchKesellsctztrft «rit- ober erbgekehrt rvorbetr 
find, sind dieselben schon jetzt bei mir anzumelden. Die Anmeldung 
muß enthalten: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Farbe, Abzeichen, 
Größe, Abstammung und die Höhe des Deckgeldes. Die Deck- und 
Füllenscheine sind, soweit vorhanden, der Anmeldung beizufügen.

Zur Vermeidung zeitraubender und kostspieliger Einziehung der 
Kosten auf schriftlichem Wege sind die Gebühren für die angekörten 
Hengste bereits am Torttrinstsr^o von den Hengstbesitzern zu 
entrichten. Diese Gebühren entsprechen nach H 4 der Körordnung 
vorn 27. 9. 1922 dem einmaligen Betrage, welcher als Deckgeld für 
den angekörten Hengst erhoben werden soll.

Etwaige Anmeldungen von Hengsten die nach dem 20. No- 
Veiß-b»* eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Tiegenhof, den November 1925.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Erwerbslose.

Den Gemeinden sind vor einigen Tagen Karten zur Meldung 
der vorhandenen Erwerbslosen zugegangen, wir ersuchen, die Karten 
pünktlich am 1. jeden Monats einzureichen.

Feplanzeige ist erforderlich.
Tiegenhof, den 6. November 4925.

Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.
Nr. 3. ------------------

Formularkosten.
Diejenigen Gemeinden, welche noch mit der Abführung der an

teilmäßigen Kosten für die Formulare zur Wohnungsbauabgabe und 
Lohnsummensteuer sowie den Voranschlägen gemäß meiner Kreis, 
blattverfügung vom 16. Oktober — Kreisblatt Nr. 42 — rückständig 
sind, werden hiermit an Zahlung bis spätestens zun» 50. 
rnts erinnert.

Tiegenhof, den 4. November 1925.
Der Landrat ais Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 3s. -----------------

Zahlung des Beitrages zur ttretswander- 
bücherei für 1925.

Die nachstehenden, der Kreiswanderbücherei angeschloffenen Ge
meinden werden unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 
6. Oktober d. Js. an Absührung des Beitrages zur Kreiswander
bücherei für 1925 im L etrage von 10 G bis zrriir 50. d. Mts 
erinnert. Der Beitrag ist auf Konto Nr. 73 der hiesigen Kreissxar- 
kasse einzuzahlen.

Altmünsterberg, Brodsack, Damerau, Eichwalde, Grenzdorf A, 
Leske, Lindenau, Lupushorst, Mierau, Rückenau, Schünau, Walldorf, 
Zeyer und Neuteichsdorf.

Tiegenhof, den 5. November 4925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr. Werder.

Nr. q. ------------------
Aufwertung.

Die Liste der schuldnerischen Gesellschaften pp., die die vor
schriftsmäßige Aufforderung zur Anmeldung des Altbesitzes von In- 
dustrie-Vbligationen gemäß der Verordnung im Deutschen Reichs
anzeiger vom 29. 8. 1925 veröffentlicht haben, kann nn hiesigen 
Kreishause, Zimmer Nr. 19, von Interessenten während der Dienst
stunden eingesehen werden.

Tiegenhof, den 3. November 1925.
Der Landrat.



- -
Nr. H s.

SteueranteUe der Gemeinden,
Seitens der Freistadtsteuerkaffe sind als Anteile der Gemeinden 

an der Einkommensteuer für Juli/September ^925 die in der nach
stehenden Nachweisung angegebenen Beträge überwiesen worden. 
Die Beträge sind auf Areissteuern verrechnet oder auf Gemeinde- 
konto überwiesen. Bei den Gemeinden Barenhof und Blumstein 
sind die Beträge auf das wohnungsbaudarlehn verrechnet.

tfd
. N

r. I

Gemeinde

Ueberwie- 
sener 

Betrag

G

Auf Kreis
steuern 

.verrechnet

G

Auf Ge
meinde

konto über- 
wiesen

G
1 2 3 4 5

1 Altebabke 188 70 120 69 68 01
2 Altenau 175 84 172 06 3 78
3 Altendorf 119 78 21 16 98 62
4 Altmünsterberg 31 13 31 13
5 Altweichsel 660 78 660 78
6 Bärwalde 198 40 198 40
7 Barendt 106 45 106 45
8 Barenhof 130 26 auf Wohnmngsbaudar-

lehn verrechnet
9 Beiershorst 219 84 135 !27 8457

10 Blumstein 74 19 auf wohnnngsbaudar-
lehn verrechnet

11 Brunau 481 39 481 39
12 Damerau 481 !36 481 36 !
13 Eichwalde 143 -83 143 83
14 Einlage 457 >78 125 19 332 59
15 Fürsten au 244 >77 244 77
16 Fürstenwerder 360 28 360 28
17 Gnojan 147 !t0 147.10
18 Grenzdorf A 59 20 59 20
19 Grenzdorf B 174 34 17434
20 Halbstadt 198 77 198177
21 Herrenhagel: 223 23 57 73 165 50
22 Holm 12 35 1235
23 Jrrgang 2 27 227
24 Jankendorf 66 32 47 73 18 59
25 Kalteherberge 158 27 122 47 35 80
26 Kalthof 641 38 641 38
27 Kaminke 6 81 6 81
28 Keitlan 91 52 43 03 48 49
29 Krebsfelde 793 33 265 70 527 63
30 Küchwerder 222 13 126 63 95 50
31 Kunzendorf 436 23 436 23
32 Ladekopp 353 28 353 28 /
33 takendorf 480 11 480 11
34 Gr. Lesewitz 654 33 493 40 160 93
35 Kl. Lesewitz 692 36 276 81 415 55
36 Leske 287 50 176 55 110 95
37 Gr. Lichtenau 535 60 535 60
38 Kl. Lichtenau 381 43 203 37 178 06
39 Ließau 228 06 228 06
40 Lupushorst 435 66 435 66
41 Gr. Mausdorf 330 58 330 58
42 Kl. Mausdorf 359 44 359 44
43 Kl. Mausdorferweide 138 74 78 97 59 77
44 Mielenz 1013 12 540 84 472 28
45 Mierau 165 61 165 61
46 Gr. Montan 21 82 21 82
47 Kl. Montan 200 39 40 16 160 23
48 Neudorf 111 89 38 03 73 86
49 Neukirch 607 22 321 98 285 24
50 Neulanghorst 114 37 58 17 56 20
51 Neumünstetberg 1136 79 1136 79
52 Neunhuben 1 35 1 35
53 Neustädterwald 391 52 56 82 334 70
54 Neüteicherhinterfeld 129 80 129 80
55 Neuteicherwalde 88 84 88 84
56 Neuteichsdorf 700 40 235 84 464 56
57 Nicdau 132 35 96 91 35 44
58 Orlofferfelde 343 39 310 54 32 85
59 palschau 303 22 38 02 265 20
60 parschau 32 67 32 67
61 Petershagen 198 90 198 90
62 pieckel 120 61 120 61
63 pietzkendorf 111 17 111 17
64 pletzendorf 60 83 60 83
65 pordenau 307 68 207 33 100 35
66 Rehwälde 21 22 21 22
67 Reimerswalde 240 69 33 96 206 73
68 Reillland 192 61 192 61
69 Rosenort 558 21 191 43 366 78
70 Schadwalde 16 33 16 33

Kopf wie vor.

71 Scharpan 142 40 16 02 126 38
72 S^önau 420 23 139 32 280 91
73 Schöneberg 552 37 552 37
74 Schönhorst 460 80 99 98 360 82
75 Schönsee 418 67 418 67
76 Simonsdorf 375 65 375 65
77 Stobbendorf 254 29 254 29
78 Tiege 186 67 160 73 25 94
79 Tiegenhagen 764 94 178 62 586 32
80 Tiegenort 245 76 245 76
81 Tragheim 153 59 153 59
82 Tralau 340 21 340 21
83 Trappenfelde 25 76 25 76
84 vierzehnhuben 131 36 131 36
85 vogtei 59 82 36 07 23 75
86 Walldorf 120 ,27 79 61 40 66
87 warnau 145 58 145 58
88 Wernersdorf 574 59 198 13 376 46
89 wiedau 66 85 20 38 46 47
90 Zeyer 695 82 32 68 663 14
91 Zeyersvorderkampen 475 ^78 324 89 150 89

Die nachstehenden Gemeinden haben s. Zt. an Steueranteilen zu
viel erhalten. Die Beträge werden von der Freistadtsteuerkasse bei 
den nächsten Ueberweisungen in Abzug gebracht werden.

Biesterfelde i32,H6 G, Brodsack ^73,85 G, Brüske 226,2h G, 
Dammfelde 63,82 G, Heubuden. 32,8h G, Lindenau 385,70 G, Ma- 
rienau 1059,0 t G, Orloff 1h8,67 G, platenhof 175,90 G, pran- 
genau 3,58 G, Rückenau 1000,08 G, Stadtfelde t 41,42 G, Stuba 
6,78 G, Tannsee 68h,H2 G, Trampenau 60,9h G.

Tiegenhof, den 5. November 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 5. ------------------

klufenthaltsermittelvng.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, and binnen 1h 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Gustav Lipnewski dort wohn
haft ist evtl. wohin sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist 
nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 29. Oktober 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr. Werder.

Nr. 6. ------------------
Stellengesuch.

Für ein 18 jähriges Mädchen wird von sofort eine Stelle als 
Dienstmädchen gesucht. Angebote sind an das Wohlfahrtsamt zu richtet!

Tiegenhof, den 6. November 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
viehseuchenpottzeiUche Unordnung.

Auf Grund des tz i7 Ziffer 2 des viehseuchengesetzes vom 26. 
6. 1909 (R. G. Bl. S. 519) und H 48 der viehseuchenpolizeilichen 
Anordnung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
vom 1. 5. 1912 wird für das gesamte Staatsgebiet folgendes bestimmt:

8 l.
Der gewerbsmäßige Handel mit Pferden, Rindern, Schweinen, 

Schafen und Ziegel: außerhalb des Marktplatzes ist an Markttagen 
sowie an den Vortagen derselben verboten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unterliegen den 

Strafvorschriften des Z 76 Ziffer 1 des viehseuchengesetzes vom.26. 
6. 1909 (R. G. Bl. S. 519).

8 2.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung 

in, Kraft.
Danzig, den 23. Oktober 1925.

s II — I L Der Senat der Zreien Stadt Danzig.
IV. 22 H Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 5. November 1925.

Der Landest.
Nr. 8. ------------------

Jagdscheine
Im Monat Oktober haben erhalten:

s) Jahresjagdscheine.
Walter Exp, Landwirt-Wacuau, Lothar Klatt, Landwirt.^3. Lese- 
witz, Heinrich Wall, Landwirt-Rosenort, Otto Karsten, Kaufmann- 
Lupushorst, Emil Klaaßen, Rentier-Kl. Lichtenau, Friedrich witt, 
Fischer-Grenzdorf A, will? Neufeld, Landwirt-Kl. Montan, Emil Exp, 
Gutsbesitzer-Kl. Lichtenau, Heinrich Zörnack, Hofbesitzer.Heubuden. 
Heinrich Wiens, Hofbesttzer-Kälthos, Paul Müller, Baumeister-Keit- 
lau, Herrmann Lickfett, Landwirt-Barenhöf, Bruno Schulz,Hofbesitzer
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petershagen, Bruno Andres, Landwirt-Tiegenhagen, Emil Preiskorn, 
Landwirt-Einlage, Eurt Eifert, Landwirt-Lakendorf, Emil Reddig, 
Hofbesitzer-Zeyersvorderkampen, Johann von Riesen, Gutsbesitzer- 
Schönsee, JuUus Renk, Ziegeleibesitzer-Kalthof, Heinrich Stobbe, 
Kominerzienrat - Tiegenhof, Heinrich Wiehler, Hofbesitzet - Altenau, 
Waller wadehn, Gutsbesitzer-Gr. Montan, Johann Mäkelburger, 
Gntsbesitzer-Gr. Montan, Dr. Schlottke, Tierarzt-Schöneberg, Dtto 
Andres, Jngenienr-.Neuleich, Ernst Penner-Ließau, Richard Beh- 
rendt, Landwirt-Holm, Otto Harder, Hofbesitzer-Warnau, Max Dyck, 
Landwirt-Zeyersvorderkampen, Johannes Steinfeld, Hofbesitzer-Neu- 
städterwald, Georg Schulz, Lehrer-Reimerswalde.

b) Tagesjagdscheine.
Gerhard Horn, Lehrer-Oanzig z. Zt. Neukirch, Fritz warm, Gastwirt- 
Tiegenhagen, Dtto Hannemann, Gutsbesitzer-Tiegenhagen, Dtto 
Schulz, Hofbesitzer-Tiegenhagen.

Tiegenhof, den 2. November ^925.
Der Landrat.

Nr. 9- ------------------
Bestätigung eines Schledsmannes.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 
2. d. Mts. ist der Hofbesitzer Gustav Fieguth in Kunzendorf als 
Schiedsmann für den 8. Schiedsmannsbezirk und als stellvertretender 
Schiedsmann für den 9. Schiedsmannsbezirk des Kreises Gr. Werder 
auf die Dauer von z Jabren bestätigt worden.

Tiegenhof, den 6. November k925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Aufhebung einer Wegsperre.
Nachdem der Einbau eines Lementrohrdurchlasses in den rechts

seitigen Deich der Jungfer'schen Lake in der Nähe des Grundstücks 
des Eigentümers woyke in Lakendorf ausgeführt ist, wird die durch 
Bekanntmachung vom f. September 1925 erfol te Sperrung des 
Fußweges auf dem Jungfer'schen Lakendeich in Lakendorf vom Gast
haus Löschte bis zum Gasthause Klomhus hiermit aufgehoben.

Die Herren Gemeindevorsteher der in Frage kommenden Ge
meinden werden ersucht, diese Bekanntmachung den Ortseingesessenen 
ihrer Gemeinde zur Kenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 2. November 1925.
Der Deichhauptmann

F. Döhring.

Steuerzahlungen im Bereich der Steuerämter I» N.M.
Dhne besondere Aufforderung sind abzuführen: 

ä Fortlaufend:
L) Luxussteuer (^0 v. H. der vereinahmten Entgelte be- 

Versteigerung, Lieferung aus dem Auslande, pnoatver- 
kauf von luxussteuerpflichtigen Waren) unter gleichzeiti
ger Zusendung einer besonderen Benachrichtigung an 

das Steueramt — eine Woche nach Eintritt des steuer
pflichtigen Vorganges — vergl. auch 8 d.

b) Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirtschaften 
(Nachtlokalsteuer) in der Stadtgemeinde Danzig, wöchent
lich zahlbar bis Mittwoch jeder Woche.

c) Einkommensteuerlohnabzug von den zum Ueberweisungs- 
versahren zugelassenen Betrieben binnen 3 Tagen nach 
der erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bzw. bei täg
licher Entlohnung am Freitag jeder Woche.

6. Am 10. jedes Monats:
a) Allgemeine Umsatzsteuer: ( 0. H. der im Vormonat 

eingenommenen Umsatzsteuerpflichtigen Entgelte einschl. 
der zum privatverbrauch aus dein Betriebe entnommenen 
Gegenstände, ohne Berücksichtigung der erwachsenen Be- 
triebsunkosten.

Die Entrichtung der Steuer in vierteljährlichen j)ausch- 
beträgen (am (5. des zweiten Monats jedes Viertel
jahres) kommt erst in Betracht, wenn ein entsprechender 
Steuerbescheid vorliegt.

b) Luxussteuer: (0 v. H. in den nicht unter genannten 
Fallen.

c) Lohnsummensteuer (l v. H. der im Vormonat gezahlten 
Bruttovergütung an Beamte, Angestellte und Arbeiter) 
von sämtlichen Arbeitgebern für Betriebe und Behörden 
in der Stadtgemeinde Danzig

L Bis zum 15 jedes Monats:
Wohnung^bauabgabe in der Stadtgemeinde Danzig für 

den laufenden Monat nach dem übersandten Bescheide.

v Am 15. November 1925.
für das Aalendervierteljahr Dktober-Dezember (9^5:
a) Einkommen-, Aörperschafts-, Vermögens- und Gewerbe

steuer in der gleichen Höhe wie zum (5. Mai (925 
angefordert, falls nicht ein abändernder Bescheid des 
Steueramtes in der Zwischenzeit ergangen ist;

b) Grundwertsteuer für die Stadt Danzig nach besonderem 
Bescheide;

c) Hundesteuer für die Stadt Danzig nach dem übersandten 
Bescheide.

Nur ausdrücklich gewährie Stundungen oder 
Ratenzahlungen entbinden von der Einhaltung des 
festgesetzten Zahlungstermins

Danzig, den 5. November (9^0.

Der Leiter des Landessteneramtes.

Der

Redliche Preuße 
192«

Der beliebte Kalender!
Zu haben tu der 

Buchhandlung

St. Pech

Hütten-Benzol
sowie sämtliche Sorten Benzin billigst 

abzugeben.

Schmidt L Steinhagen, Danzig
Heiligegeistgasse 132, TeL. 708, 3398.

Danziger Kalender 
192«

empfiehlt N. psek L Nlckei-t

OOOGOOOOOOGGOOGGOOOG

Ersatzteile für sämtliche Systeme. Erste
Veit eingerichtete Reparaturwerkstätte. 5

» renselLli L vo., vLurig. »
Pete^siliengasse 9. d

8»»» »«»»«»»»»»»»»»8
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,5y Danziger Gulden.

Nr. 46 Neuteich, den 19. November 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. l- ------------------
Saisonarbeiter für das Lrntejahr 1926.

Die Herren Gemeindevorsteher werden unter Hinweis auf die 
Kreisdlattbekanntmachung vom 4. 12. 4924 — Kreisblatt Nr. 49 — 
ersucht, sofort durch öffentlichen Aushang oder auf sonstige ortsüb
liche Weise die Arbeitgeber aufzufordern, ihren Bedarf an äuslän- 
dischen Saisonarbeitern für das Jahr 1926 bei dem Gemeindevor
steher anzumelden.

Die Anträge der Arbeitgeber auf Erteilung der Bewilligung 
sind von dem Herrn Gemeindevorsteher gesammelt, nach untenstehen
dem Muster auszufüllen und bestLurirt bt- zrrm 10. Dezenr- 
j-er 102S dem zuständigen Herrn Amisvorsteher einzureichen. Die 
Herren Amtsvorsteher werden gebeten, diese Aufforderungen sofort 
unter Hinzuziehung des bestehenden Ausschusses uachzuprüfen und 
spätestens vi» zrrn 28 Dezember 102S dem LrVeis^vbeit»- 

einzuveietzeir. Bei der Antragstellung muß davon 
ausgegangen werden, daß alle für die Landarbeit in Betracht kom
menden einheimischen Arbeirskrätte zunächst Arbeit finden müssen. 
Die Gemeinden haben daher bei Linreichung dieser Aufstellung sich 
zugleich dahin zu verpflichten, daß sie die Arbeitslosen der Gemeinde, 
solange Saisonarbeiter in der Gemeinde tätig sind, dauernd beschäfti
gen werden. Sollten trotzdem Arbeitslose in der Gemeinde vor
handen sein, so werden die betreffenden Arbeitgeber, die ausländische 
Saisonarbeiter beschäftigen, angehalten werden, diese zu entlasten und 
die Arbeitslosen einzustellen.

Gemeinden, deren Anträge zu den angegebenen Terminen nicht 
rechtzeitig eingehen oder nicht ordnungsmäßig oorliegen, bleiben un
berücksichtigt. Line nachträgliche Bewilligung von Saisonarbeitern 
für diese wird nicht stattfinden.

Nachweisung
der angeforderten Saisonarbeiter für die Gemeinde:

Name 
des 

Arbeit- 
gebers W

oh
no

rt

Beantragte Zahl 
der Saisonarbeiter wann 

werd, die

stellt? b a*cht?

Saisonarbeitern 
verrichtet 
werden?

Grüße 

landw. 
Betrie
bes in

ba

3
Män

ner

d
Bur
schen

c
Frau- 

en

1 2 3 4 5 6 7

s
Getreide 1 

i. Lrntejahr 
1925 § 1926 I

wieviel Hektar entfallen auf 
b c 6

Rüben I Kartoffeln I Gemüse
i. Lrntejahr i. Lrntejahr I i. Lrntejahr 
1925 1 ^926 I 1925 1 t92ü I t925 1 1926

8

e
I Samenbau 
i. Lrntejahr

I 1925 1 1926

Tiegenhof, den 16. November 1925.
Kreisarbeitsnachweis.

Nr. ^2.
Heilighaltung der Sonn- und Feiertage.
Um Bestrafungen wegen Uebertretung der polizel-verordnung 

vom Zi. Juli I896 betreffend die äußere Heilighaltung der Sonn- 
und Feiertage vorzubeugen, bringe ich H 12 der genannten Verord
nung hiermit in Erinnerung, nach welchem an den Vorabenden der 
3 großen Feste (Weihnachten, Ostern, Pfingsten), des Bußtages und 
des dem Anoenken der verstorbenen gewidmeten Jahrestage, sowie 
an den beiden letztgenannten Tagen selbst weder öffentliche noch pri
vate Tanzmusiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten veranstaltet wer- 
den dürfen.

Am Bußtage und am Karfreitage dürfen außerdem auch öffent
liche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen und sonstige öffent- 
liche Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster Musikstücke 
(Oratorien pp.) nicht stattfinden.

Tiegenhof, don 10. November 1925.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Blinde und taubstumme .Kinder.

Den Magistrat Neuteich sowie die nachstehenden Herren Ge
meinde- uiid Gutsvorsteher erinnere ich an Erreichung der Nach- 
Weisung der in ihrem Bezirke vorhandenen schulpflichtigen blinden 
und taubstummen Kinder bis zum 25. d. Mts. r

Altenau, Altendorf, Bärwalde, Beiershorst, Blumstein, Brodsack, 
Bröske, Damerau, Dammfelde, Eichwalde, Einlage, Fürstenau, 
Grenzdorf A, Krebsfelderweiden. Herrenhagen, Heubuden, Holm, 
Jankcndors, Jungfer, Kaminke, Keitlau, Krebsfelde, Küchwerder, 
Kunzendorf, Lupushorst, Gr. tesewitz, Kl. Lesewitz, Kl. Llchtenau, 
Marienau, Mielenz, Gr. Montan, Gr. Mausdorf, Kl. Mausdorf, 
Kl. Mausdorferweide, Montauerforst, Neudorf, Neulanghorst, Neu- 
münsterberg, Neunhuben, NeustLdterwald, Neuteicherwalde, Neu- 
teichsdorf, Niedau, Orlofferfelde, parschau, pietzkendorf, pletzen- 
dorf, pordenau, prangenau, Reinland, Adl. Renkau, Rosenort, 
Rückenau, Schadwalde, Scharpau, Schönau, Schüneberg, Schönhorst, 
Schönsee, Simonsdorf, Stuba, Tannsee, Tiegenhagen, Tragheim, 
Tralau, Trappenfelde, vierzehnhuben, Vogtei, Walldorf, Warnau, 
Wernersdorf, wiedau, Zcyer, Zeyersvorderkampen.

Tiegenhof, den 5. November 1925.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
woynungsbauabgabe und Lohnsummensteuer 

für das Vierteljahr Juli/September 1923
Die säumigen Grtsbehörden des Kreises werden hiermit noch

mals an Einsendung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und 
Lohnsummensteuer für das Vierteljahr Juli/September 1925 bis 
sipätetzt«irs zrrm 30. d. rNt» erinnert, andernfalls kosten
pflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Ferner erinnere ich nochmals an Abführung der Wohnungsbau
abgabe- und Lohusummensteueranteile für das genannte Vierteljahr 
ebenfalls bis zum obigen Termin. (Konto No. 6j2 derKreissparkaffe).

Tiegenhof, den j3. November 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. ------------------
klusenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht' festzustellen, und binnen jq. 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Gustav Berg dort wohnhaft ist 
evtl. wohin sich derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht er
forderlich.

Tiegenhof, den 43. November 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr 5 ------------------
Personalien.

Der Lehrer Anton Plenikowski-Ließau ist von der Gemeinde
vertretung in Ließau zum Gemeindevorsteher gewählt und als solcher 
von mir unterm heutigen Tag? bestätigt worden, nachdem der Senat 
der Freien Stadt Danzig die widerrufliche Genehmigung zur Über
nahme des Amtes erteilt hat.

Tiegenhof, den 13. November 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
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Nr. 6.
Steueranteile der Gemeinden.

Als Anteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer für Iuli/Sep- 
tember 1925 sind voll der Freistadtsteuerkasse die in nachstehender 
Nachwelsnng angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge 
sind aus Rreissteuern verrechnet oder auf Gemeindekonto überwiesen. 
Bei Barenhof ist der Betrag auf das wohnungsbaudarlehn ver
rechnet.

Ueberwie- Auf Rreis- Auf Ge-

tfd
. N Gemeinde sener 

Betrag
steuern 

verrechnet konto über
wiesen

G G G
1 2 3 4 5
1 Altebabke 18 63 18 63
2 Altenau 71 71
3 Altendorf 18 18
4 Altmünsterberg 30 98 30 98
5 Bärwalde 17 02 17 02
6 Barendt 18 90 18 90
7 Bareühof 29 80 29 80 auf woh-

70
nungsbaudar ehnverrech.

8 Beiershorst 10 10 70
9 Blumstein 57

49
57

10 Brunau 49 98 98
11 Damerau 22 23 22 23
12 Dammfelde 41 12 41 12
13 Eichwalde 39 65 39 65
14 Einlage 50 34 50 34
15 Fürftenau 111 91 111 91
16 Fürstenwerder 405 77 405 77
17 Gnojau 6 72 6 72
18 Grenzdorf A 85 77 85 77
19 Grenzdorf B 26 63 26 63
20 Halbstadt 21 67 21 67
21 Herrenhagen 27 27
22 Holm 11' 29 11 29
23 Irrgang 3 96 3 96
24 Iankendorf 70 70
25 Ralteherberge 4 64 4 64
26 Ralthof 578 11 578 11
27 Raminke 11 60 11 60
28 Reitlau 129 58 129 58
29 Rrebsfelde 7 89 7 89
30 Rüchwerder 71

48
71

31 Runzendorf 48 14 14
32 Lakendorf 47 41 47 41
33 Gr. Lesewitz 63 34 63 34
34 Rl. Lesewitz 108 16 108 16
35 Leske 10 35 10 35
36 Gr. Lichtenau 320 58 320 58
37 Rl. Lichtenau 15l 77 151 77
38 Ließau 116 38 116 38
39 Lupushorst 49 08 49 08
40 Gr. Mausdorf 14 29 14 29
41 Rl. Mausdorf 101 37 101 37
42 Rl. Mausdorferweide 31 15 31 15
43 Mielenz 14 29

21 60 14 29
44 Mierau 21 60
45 Gr. Montau 17 26 17 26
46 Rl. Montau 84 53 84 53
47 Neudorf 3 02 3 02
48 Neukirch 22 48 22 48
49 Neulanghorst 4 65 4 65
50 Neumünsterberg 242 14

10 93 242 14
5l Neunkuben 10 93

7652 Neustädterwald 32 76 32
53 Neuteicherhinterfeld 49 11 49 11
54 Neuteicherwalde 58 73 58 73
55 Neuteichsdorf 31 95 31 95
56 Niedau 47 62 47 62
57
58

Orlofferfelde 
palschau

9
116

16
79

9
116

16
79

59 parschau 4 14 4 14
60 Petershagen 94 94 94 94
61 pieckel 51 54 51 54
62 pietzkendorf 14 65 14 65
63 platenbof 36 56 36 56
64 pletzendorf 22 10 22 10
65 Rehwalde 95 95
66 Reinland 32 53 32 53
67 Rosenort 26 16 26 16
68 Schadwalde 124 o3 124 53
69 Scharpau 4 80 4 80
70 S^änan 42 60 42 60
71 Schöneberg 50 12 50 12

Kopf wie vor.
72 Schönhorst 187 75 187 75
73 Schönsee 93 41 63 05 30 36
74 Simonsdorf 42 56 42 56
75 Stobbendorf 28 22 28 22
76 Stuba 65 55 65 55
77 Tiege 14 71 14 71
78 Tiegenhagen 113 39 113 39
79 Tiegenort 176 38 176 38
80 Tragheim 55 98 55 98
81 Tralau 96 27 96 27
82 Trapp enfelde 46 35 46 35
83 vierzehnhuben 3 09 3 09
84 walldorf 24 52 24 52
85 Wernersdorf 75 44 75 44
86 Wiedau 35 35
87 Zeyer 181 25 181 25
88 Zeyersvorderkampen 101 22 101 22

Tiegenhof, den 6. November i925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
Ermittelungsersuchen.

Am 2;. Oktober d. Is. wurde in dem Ersenbahnzuge Danzig— 
praust—Rarrhaus voll dem Schaffner ein etwa 20 jähriger Mann 
ermittelt, der ohne gültige Fahrkarte reiste. Als dieser Mann, dessen 
Name unbekannt ist, zwecks NachlSsnng der Fahrkarte von dem 
Schaffner der Bahnhofsverwaltung in Rahlbude vorgeführt werden 
sollte, schlug er dem Schaffner mit der Hans einige male in das Ge
sicht, riß sich los und entkam. Er war bekleidet mjt braunem Jackett, 
Mütze und trug einen Brotbeutel.

Am 1. Oktober d. Is. wurde derselbe Eisenbahnzug, der gegen 
NV2 Uhr nachts die Eisenbahnstation Rahlbude passierte, kurz vor 
Rahlbude von unbekannten Tätern mit Steinen beworfen, ohne daß 
Reisende verletzt worden wären.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando ersuche ich, eingehende Ermittelungen 
nach den Tätern anzustellen und mir im Lrmittelungsfalle zu Tgb 
Nr. 5194 L unverzüglich Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 12. November 1925. -
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

Als Anteile der nachstehenden Gemeinden
a) an der Betriebseröffnungssteuer für Iuli/September 1925, 
b) an der Gewerbesteuer für Inli/September 1925, 
sind von der Freistadtsteuerkaffe die folgenden Beträge überwiesen 
worden.

VetvtebssvöffritzrttKSsteuert.
Ralthof 252 G, Rrebsfelde 54 G, Ließau 108 G, Schadwalde 2(6 G 
Tiegenort 45 G, Tragheim 452 G l 17,34 G auf Rreissteuern 
verrechnet, 414,60 G auf Gemeindekonto überwiesen).

8) Gervertbesteuert:
Ralthof 36 G, Ließau 81 G.

Die Beträge sind auf Gemeindekonto überwiesen. Bei Traghelm 
sind 17,34 G auf Rreissteuern zurückbehalten.

Tiegenhof, den 9. November 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr. Werder
Nr. 9. ------------------

Stellengesuch.
Für ein 14-jäbriges Mädchen, Halbwaise, wird von sofort eine 

Stelle gesucht. Angebote sind an das Wohlfahrtsamt zu richten.
Tieaenhof, den 13. November 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. iO ------------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Bernhard Reimer in Rl. kesewitz ist zum Ge

meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den g. November ^925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Steueranteile der Gemeinden.
Die Freistadtsteuerkaffe hat als Anteile der nachstehenden 

Gemeinden
s) all der Umsatzsteuer für Iuli/September 1925,
b) an der Luxnssteuer für Iuli/September 1925, 
folgende Beträge überwiesen

s) Ltirstitzsterrev:
Barendt 1,52 G, Barenhos 0,95 G, Ließau 67,66 G,
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b> Luxussteuev
Kalthof 8,9i G, Neukirch 125 G, Neulanghorst ^,^2 G, Neuteichs- 
darf 0,70 G, Schöneberg 2^,66 G lauf Kreissteuern verrechnet), 
Schönhorst 6,11 G (auf Kreissteuern verrechnet), Tiegenort 9,29 G, 
Zeyer 1,80 G-

Die Beträge sind bei den Gemeinden Schöneberg und Schönhorst 
auf Kreissteuern verrechnet, bei den übrigen Gemeinden aus Ge- 
meindekonto überwiesen.

Tiegenhof, den 5. November 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.

Inserieren bringt Gewinn!

Der Versand

der

BMtt ZtiiiW «. Anzchtt
nimmt trtrmer stärkeren Umfang 
an, ein Zeichen der Beliebtheit, 
die sie sich besonders auf 
dem platten Lande erfreut.

Auch Sie müssen
stets aufder Höhe sein, das Neueste 
».Wichtigster» Tag wissen; deshalb

bestellen
Sie rechtzeitig für den Monat 
Dezember 1 Exemplar Ihrer 
Zeitung, die Neuteicher 
Zeitung und Anzeiger

Bekanntmachungen anderer Behörden, 

Wegesperre.
Der Landweg Schönsee—NeumDlsterberg wird für sämtlichen 

Kraftwageuverkehr gesperrt.
Schöneberg, den 12. November 1925.

Der Amtsvorsteher.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige, alleinige evangelische Lehrerstelle ist von sofort zu 

besetzen. Bewerber wollen sich bei dem Unterzeichneten melden.
Halbstadt, den 9. November 1925.

Der Gemeindevorsteher.
H. Thießen..

NSSSWW
Der

Redliche Preuße

1926
Der beliebte Kalender! 

Zu haben in der 
Buchhandlung 

St. Pech

Danziger-Kalender 
1926

empfiehlt N. k>eck L Mskevt

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,50 Danziger Gulden.

Nr. 47 Neuteich, den 25. November 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. ------------------
veratungsstellen des ttreiswoylfahrtsamtes. 
Tregeiitzos: im Kreishause an jeden: Mittwoch

um 40 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 44 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Neutrich: im waisenhause Dienstag, den 4- Dezember 4925.
nachm. um 4 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
G* Lessmitz: Gasthaus Steffens den 45. Dezember 4925.

nachm. um 1V2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2V2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

^Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 

^wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.
Tiegenhof, den 22. November 1925.

Kreiswohlfahrtsamt
Nr. 2. ----------------

Multerschulkursus.
pflege und Ernährung des Säuglings und Aleinkin- 

des mit Uebungen abgehalten von Regierungs- und Medi
zinalrat Dr. Mangold und Areisfürsorgerin Schwester 
Antonie BShm in Ralthsf, Neue kath. Schule von 
Anfang Dezember bis Ende Januar jeden Mittwoch 6^— 
8^/2 Uhr abds. Einschreibgebühr 2,-0 (Für unbemittelte 
ist die Teilnahme kostenlos).

Anmeldungen nehmen entgegen:
Das Areiswohlfahrtsamt Tiegenhof,
Herr Gemeindevorsteher Atndler-Aalthof, 
Frau Rentiere Tonradt-Aalthof.

Tiegenhof, den 23. ((. (925.
Der Kreisausschus) des Kreises Gr Werder 

Wohlfahrtsamt
Nr. 3. ----------------

Verordnung.
betreffend die Vernähme jährlicher Vtehzählnnsen 
nnd einerGbstbnnmzählnng rsm 1 bis 5 Dzv 102S.

Aus Gruud des Gesetzes betreffend die Vornahme,' regelmäßiger 
Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft der Freien Stadt Dan
zig vom 43. März 4925 (Ges. Bl. Nr. 44 Seite 75) wird ver
ordnet:

8 l-
Am 4. Dezember eines jeden Jahres oder, falls dieser auf einen 

Sonntag fällt, am 2. Dezember, findet in der Freien Stadt Danzig 
eine Viehzählung statt, sie sich auf Pferde, Esel, Maulesel, Maultiere, 
Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh, (Gänse, 
Enten, Hühner, Trut- und Perlhühner) und Bienenvölker erstreckt.

8 2.
Zu den für die Zählungen erforderlichen Angaben ist jede Person 

verpflichtet, die am Zähltage Vieh im eigenen Besitz, in Pflege oder 
Verwahrung hat.

8 3.
Die Erhebung geschieht mittels Sammellisten durch von den 

Ortsbehörden beauftragte Zähler (in den Städten Danzig, Zoppot 
und den Gemeinden Ohra u«d Oliva durch die Revierpolizei) nach 
den Anweisungen des Statistischen Landesamtes, die den Listen vor
gedruckt sind,

8 4-
Die Zähle* haben die ihnen im Auftrage des Statistischen Lan

desamtes der Freien Stadt Danzig behändigten Zählbezirkslisten ge
wissenhaft auszufüllen, aufzurechnen und bis zrrm 2 Dezsm- 
be* -e* O*tsbehö*-e zurm^zttseben Die Gvtsbehö*- 
-eir haben die Listen nachzuprttsen, nach ihnen die Ortslisten her
zustellen und diese zusammen mit den Zählbezirkslisten bis z*rm

10. Dezember eines jeden Jahres «r,r -«rs Statistische 
^aiidesamt der Lreien Stadt DanziK in Danzig zurück- 
zureichen. Ortsbehörden, die mit der Zurückreichung der lösten im 
Rückstände bleiben, haben Abholung auf ihre Kosten zu gewärtigen.

8 5.
Ueber die in den Sammellisten enthaltenen, den einzelnen land- 

und forstwirtschaftlichen Betrieb betreffenden Angaben haben alle an 
den Zählungen beteiligten Personen und Behörden das Amtsge
heimnis zu wahren.

8 6.
In Verbindung mit der diesjährigen Viehzählung findet in der 

Zeit vom 4. bis 5. Dezember eine Zählung der Obstbäume statt, 
die sich auf Apfel-, Bnn-, Pflaumen-, Kirsch-, Aprikosen-, pfirsich- 
und Wallnußbäume erstreckt. Auf diese Zählung finden die vorstehen
den 2 bis 5 sinngemäße Anwendung.

8 r.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. 
Danzig, den z. November 4925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Gehl. Dr. wiercinski.

veröffentlicht! Die Verordnung ist am 44. November 4925 in 
Kraft getreten.

Tiegenhof, den 23. November 4925.
Der Landrat

Nr. 3a ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für den Monat Dezember 4925 werden für die Untersuchung der 
in: Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine festgesetzt:
1. TieKeirhof Montag, den 7. 42. d. Js., vormittags 9 Uhr vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats. 
2. Simo«»ds*f Montag, den 4^. 42. d. Js., mittags 4 Uhr vor 

dem Bahnhof.
2. Neuteich. Montag, den 28. 42. d. Js., .mittags 42" Uhr vor 

dem Hotel Deutsches Haus.
Die Grtsbehörden des Kreises ersuche ich, die Termine orts

üblich bekanutzugeben.
Tiegenhof, den 46. November 4925.

Der Landrat.
Nr. H. ------------------

Revision der Zeuerverstcherungs-Rgenten.
Die Ortspolizeibehürden werden ersucht, mir über das Ergebnis 

der polizeilichen Revision der Buchführung der Feuerversicherungs- 
agenten bis zum 10. Dezember d. Z». zu berichten.

Tiegenhof, den 46. November 4925.
Der Landrat.

Nr. Ha. ------------------
Wandergewerbescheine.

Ich erinnere hierdurch nochmals an Einreichung der Anträge auf 
Ausstellung von Wandergewerbescheinen für das Jahr 4926, wobei 
ich darauf aufmerksam mache, daß Händler, die bis zum 4- Januar 
4926 noch nicht im Besitz eines neuen Wandergewerbescheines sind, 
das Gewerbe nicht eher ausüben dürfen, bis sie den Wandergewerbe
schein erhalten haben.

Seitens der Polizeiorgane des Kreises wird eine scharfe Kon
trolle durchgeführt werden, daß der Handel im Wandergewerbe ohne 
Wandergewerbeschein unterbleibt. Zuwiderhandlungen werden zur 
Anzeige gebracht und bestraft.

Tiegenhof, den 20. November 4925.
Der Landrat.

Nr 5. ------------------
Zormularverlag.

Bei der Kreisblattdruckerei R. Pech 6c W. Richert in Neuteich sind 
weiter folgende Formulare zum Druck gegeben:

FLt* Gemeinds- itiid
Abteilung G Nr. 25. Zahlungsverbot zwecks Beitreibung von Geld

forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.
26. Ueberwelsungsbeschluß der Forderung an den 

Gläubiger.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueber- 

weisungsbeschlusses an den Schuldner.
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Abteilung G Nr. 28. Benachrichtigung über das Zustellungsdatum 
des Zahlungsverbotes an den Schuldner.

28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu
biger.

29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Gläubiger.
„ 30. Abmeldeschein.
» , 34. Anmeldeschein.
„ „ „ 32. Zuzugsnachricht.
Die «ussefützvteir zrr

2S 2ds gelten erttch füv DtttrtSVSV-
ftShev Der Erlaß eines vorläufigen Zahlungsverbots kommt in 
solchen Fällen in Frage, in denen der Pfändung selbst noch ein 
Hindernis entgegensteht und zu befürchten ist, daß inzwischen ent
weder der Schuldner die Forderungen einziehen oder ein anderer 
Gläubiger durch Pfändung ein Vorrecht erlangen werde. Die Pfän
dung selbst muß innerhalb 3 Wochen nachfolgen, andernfalls das 
vorläufige Zahlungsverbot außer Kraft tritt.

Küv Aurtsvsrrstetzern
Abteilung A Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller (FormularA).
8. Personalbogen für dieBegleitperson (Formular B).
9. Behördliche Bescheinigung über den Antrag

steller (Formular L.)
Tiegenhof, den 49. November 4925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 6. ------------------

ttraftpostverbindung.
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wird in diesen Tagen 

eine Kraftpostverbindung zur Postsachen- und Personenbeförderung 
von Danzig nach Marienburg eingerichtet. Die Krastpost wird täg
lich zweimal in jeder Richtung verkehren. Die Omnibusse find 
chromgelb lackiert und tragen die Inschrift „Post der Freien Stadt 
Danzig" und das Danziger Wappen. Die Linie verläuft von Danzig- 
Langfuhr über Danzig—Gottswalde—Käsemark—Rothebude—Neu- 
münsterberg—Schöneberg—Ladekopp—Neuteich nach der Deutsch-Dam 
ziger Grenze bei Kalthos nach Marienburg (Bahnhof).

Ich macbe aus diesem Anlaß darauf aufmerksam, daß die 
Kraftposten als ordentliche Posten im Sinne des Gesetzes über das 
Postwesen vom 28. 10. 1871 besondere Vorrechte genießen. Für die 
Allgemeinheit ist besonders wichtig, daß jedes Fuhrwerk den ordent
lichen Posten auf das übliche Signal ausweichen muß. wenn den 
ordentlichen Posten unterwegs ein Unfall begegnet, so sind die An
wohner der Straße verpflichtet, denselben die zu ihrem weiterkommen 
erforderliche Hilfe gegen vollständige Entschädigung schleunigst zu 
gewähren. Die Fährleute müssen die Überfahrt unverzüglich bewirken.

Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Tiegenhof, den 16. November 1925.

Der Landrat
Nr. 7. ------------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen und binnen

Ztmjprittn 
Handdruck- u. Motorspr. 
rimbmr veralteter Spritzen 

Wasserwagen 
für Hand- und Pferdezug.

Maschinenfabrik n..l«Ki-.Pranst.
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav Eüstrin-N.

Lknksrckt L Lskmsi', Saarbrücken.

Trockenes, kiefernes

Klobenholz 
waggonweise abzugeben L rm 8 Gulden frei Waggon 
«rvtsttel, Pommerellen.

0. 0dwe, LMatdi.
Post poinoi»»«

Tagen anzuzeigen, ob dort das vienstmädcheu Teofila Wiesniewskt, 
geboren am 2. Juni 4399, zuletzt in palschau bezw. pordenau wohn» 
haft, dort aufhaltsam ist bezw. wohin sich dieselbe von dort abge
meldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 20. November 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 8. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger desKreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 44 Tagen 
anzuzeigen ob ein Arbeiter Nicolaus Kitzka, früher in Neudorf 
bezw. Jungfer, dort wohnhaft ist, evtl. wohin sich derselbe abgemel- 
det hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 20. November 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Vieh- und Gbstbaumzählung vom I. bezw. 
1. bis Z. 12. 25.

Die Gemeinde- und Gutsvorstände, denen die Vordrucke für die 
am 12. 4925 stattfindende Vieh- und Obstbaumzählung noch nicht 
zugegangen find, wollen die erforderlichen Jählpapiere umgehend 
von uns anfordern.

Danzig, den 20. November 1925.
Das Statistische Landesamt der Freien Stadt Dan)ig»

Freie Lehrerstelle.
Die evangelische Lehrer- und Organistenstelle in Gr. Lichtenau 

ist zum 15. Dezeckber d. Is. zu besetzen.
Meldungen bis Anfang Dezember an das evangelische Pfarramt 

in Gr. Lichtenau.
Gr. Lichtenau, den 17. November 1925.

Vartlau, Pfarrer.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige alleinige Lehrerstelle ist zu besetzen. Bewerbungen 

bis zum 8. Dezember erbeten.
vierzehnhuben, den 17. November 1925.

Der Gemeindevorsteher.
Lsau.

Bekanntmachung.
Die Herren Schulleiter und Lehrer weise ich anf die in der Geogra

phischen Anstalt von Wagner u. Debes in Leipzig erschienene Karte 
„Der Deutsche Volks- und Kulturboden in Europa" empfehlend hin. 
von dieser Wandkarte ist eine kleine Ausgabe zum Gebrauch der 
Schüler für 0,10 M erschienen.

Tiegenhof, den 23. November 1925.
Der Kreisschulrat

Weidemann.

Lehrerverein Tiegenhof.
General-Versammlung 

am Sonnabend, den 5. Dezember, nachmittags H>/g 
Uhr, bei Herrn Kiep, Tiegenhof

Tagesordnung:
l. Jahresbericht, Uafsenprüfung und Uassenbericht.
2. Wahlen (Neuwahl eines (. Vorsitzenden).
3. Vortrag des Kollegen Friedrich--Gr. Bölkau über das 

Reichsschulgesetz.
H. Verschiedenes.
5. Gesang.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Vorstand 

___________________________________ Gltersdorff. ______

Lsrrlsn
der Freien Stadt Danzig

Maßstab 1: 1OV 000 
empfiehlt

ll Pool» L V. Modert, ReiW
Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 48 Neuteich, den 3. Dezember 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
waisenratssitzung Tiegenhof.

Nach Mitteilung des Amtsgerichts in Tiegenhof findet daselbst 
im Zimmer 22. am 9. Dezember- ö Js. VSvmittags 10 
Uhr- eine Sitzung der waisenräte des Amtsgerichtsbezirks Tiegenhof 
statt. Es werden dazu sämtliche Waisenräte, waisenpflegerinnen und 
Geistlichen des Gerichtsbezirks Tiegenhof hiermit eingelaoen. Beson
dere Einladungen ergehen nicht. Im Interesse der waisenxflege emp
fehle ich zahlreiche Teilnahme.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsgerichtsbezirks Tiegenhof 
werden um Bekanntgabe an die in Frage kommenden Personen er
sucht. Soweit die Gemeinde-Voranschläge hierfür Mittel vorsehen, 
können den waisenräte,: und waisenpflegerinnen für die Teilnahme 
an der Sitzung Reisekosten und Tagegelder aus der Gemeindekasse 
gezahlt werden.

Tiegenhof, den 20. November 1925,

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 2. ------------------

Ver Mutterschulkursus in Ualthof
beginnt am Mittwoch, den 9. Dezember d. Js. in der treuen katholi
schen SHule 6*/z Uhr abends.

Tiegenhof, den 30. November 4925.

Kreiswohlfahrtsamt
Nr. 3. ------------------

vlinde und taubstumme Müder.
Falls von nachstehenden, mit der Berichterstattung noch rückstän

digen Gemeindevorständen bis zum 5 Dezember- 1025 blinde 
oder taubstumme Rinder aus den Gemeinden mir nicht gemeldet 
werden, nehme ich an, daß seitens der Gemeindevorstände Fehlan
zeige erstattet wird. Rückständig: Magistrat Neuteich, Gemeinden:

Altenau, Beiershorst, Blumstein, Bröske, Damerau, Dammfelde, 
Eichwalde, Fürstenau, Grenzdorf A, Holm, Iankendorf, Jungfer, 
Reitlau, Luxushorst, Gr. Lesewitz, Rl. Lesewitz, Rl. Lichtenau, 
Mielenz, Gr. Montau, Gr. Mausdorf, Rl. Mausdorferweide, Neu, 
dorf, Neunhuben, Neustädterwald, Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, 
Niedau, Orlofferfelde, parschau, pletzendorf, pordenau, prangenau- 
Tannsee, Tiegenhagen, Tragheim, Trappenfelde, vierzehnhuben, 
Vogtei, warnau, Wernersdorf, Zeyersvorderkampen, Gutsbezirke 
Montauerforst und Rrebsfelderweiden.

Tiegenhof, den 25. Noveinber 1925.
Der Landrat

Nr. ------------------
Polizeiverordnung

betr-efferrö AbLn-er-ring -er- H-olizerr-er-sr-biirrirg Lrber- 
den N»rssch«riik rrrrd Ver-k«rrrf VSn Vr-«rrrrr theilt rrnö 

Stz-ivitrrsssir.
Auf Gruttd der HZ 137. und 139 des Gesetzes über die allge

meine Landesverwaltung vom 30. 7. 1883 (G. S. S. 195) und der 
88 6, 12 und ^5 des Gesetzes über die polizeiverwaltnng vom 11. 
3. f850 (G. S. S. 265) wird für das Gebiet der Freien Stadt 
Danzig unter Zustimmung des Bezirksausschusses folgendes verordnet:

8
Der Ausschank von Branntwein und Spiritussen ist in allen 

Tafes, Gast-, Speise- und Schankwirtschaften am Sonnabend von 2 
bis 7 Uhr nachmittags und an Sonn- und Festtagen in .der Zeit 
von 5 bis 12 Uhr vormittags verboten.

8 2.
Als Branntwein oder Spiritussen im Sinne dieser Polizeiver

ordnung gelten alle Flüssigkeiten, die durch Gährung und Destillation 
aus Obst und sonstigen pflanzenstoffen gewonnen werden und aus 
Wasser und Alkohol bestehen, sowie die zum Trinkgenuß bestimmten 
Flüssigkeiten, welche hieraus hergestellt oder hiermit in einen: das. 
Maß eines zur Haltbarmachung des Getränks notwendigen Spritzn- 
satzes überschreitenden Umfange gemacht sind, insbesondere auch 
Liköre, Rognak und Grog.

Rleinhandlungen mit Branntwein oder Spiritussen, wie kauf- 
männischeu Geschäften und Ronsum-Vereinen, die zum Rleinhandel 
mit Spiritussen offen oder in versiegeltet: Flaschen berechtigt sind, 
ist dieser Handel am Sonnabend von 2 bis 7 Uhr nachmittags und an 
den zum Handel freigegebenen Sonn- und Festtagen verboten.

In gleicher Weise ist der Verkauf von Branntwein und Spiritu
ssen über die Straße offen oder in versiegelten Flaschen für sämt
liche Tafes, Gast-, Speise und Schankwirtschaften am Sonnabend 
von 2 bis 7 Uhr nachmittags und an den zum Handel freigegebenen 
Sonn- und Festtagen verboten.

8 4»
Zuwiderhandlungen gegen dieses verbot werden, soweit nicht 

nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe 
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 120 Gulden bestraft.

Ai: die Stelle der G ldstrafe tritt im Unvermögensfalle eine ent
sprechende Haftstrafe.

8 5.
Strafbar wegen Uebertretung des Verbots machen sich nicht nur 

der Inhaber oder Leiter, sondern aucb die Angestellten des Gewer
bebetriebes, denen die Bedienung des Publikums obliegt.

8 6.
Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung 

im Staatsanzeiger der Freie,: Stadt Danzig in Rraft.
Danzig, den 27. Oktober 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht! Die Verordnung ist an: 11. d. Mts. in Rraft 
getreten.

Tiegenhof, den 23. November 1925.

Der Landrat.
Nr 5. ------------------

Ladenschluß.
Auf Grund des Gesetzes betreffend Aenderung des Gesetzes zur 

einheitlichen Durchführung des 6 Uhr Ladenschlusses vom 25. 9. 1925 
— Gesetzblatt S. 255 — wird in der Zeit vom 14. bis einschließ
lich 23. Dezember 1925 gestattet, die Verkaufsstellen in der Freien 
Stadt Danzig bis 7 Uhr abends offenzuhalten.

Danzig, den 24. November 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Frank.
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 26. November 1925.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

veschlub.
Auf Grund des tz 3 des Gesetzes über völlige Sonntagsruhe 

im Handelsgewerbe vom 16. 7. 192z — Gesetzbl. S. 774 — wird 
für Sonntag, den 13. Dezember 1925 für sämtliche Handelsgeschäfte 
der Freien Stadt Danzig mit Ausnahme der Gemeinden Neuteich 
und Tiegenhof eine Beschäftigung in der Zeit von 1—6 Uhr nach
mittags zugelassen.

Danzig, den 23. November 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Frank.
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 26. November 1925.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Festnahmeersuchen.
Die Polizeiorgane des Rreises ersuche ich, eingehende Ermitte

lungen nach dem Fürsorgezögling Ludwig Wischnewski, geb. 22. 6. 
1906 zu Danzig, anzustellen, ihn in: Falle der Ermittlung festzu- 
nehmen und der staatl. Fürsorgeanstalt Silberhammer auf deren 
Rosten zuzuführen. Wischnewski steht im verdacht, mehrere Dieb- 
stähle in der Anstalt verübt zu haben. Es ist wahrscheinlich, daß er 
sich auf den: platten Lande aufhält und sich einen anderen Namen 
— ttöwitz, Thiele oder penner — beigelegt hat.
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w. ist ca. i,76 m groß, hat dunkelblonde Haare, abstehende 
Ohren und viel Sommersprossen. Sein Blick ist stechend.

Im Falle der Ermittlung ist mir gleichzeitig sofort Nachricht 
zu geben.

Tiegenhof, den 23. November 1925.
Der Landrat

Nr. ?s. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Melker Hans Leistng, geb. am 29. 
August 1904 in Liebenhof, zuletzt in Gnojau in Stellung, wohnhaft 
ist bezw. wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 28. November 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 8. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Kl. Lesewitz sind listenmäßig nachgerückt und 

von mir bestätigt worden: Der Hofbesitzer Hermann Driedger als 
Schöffe und der Hofbesitzer Bernhard Klaaßen als stellvertretender 
Schöffe.

Tiegenhof, den 25. November 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------ -

Schweinepest.
Die Schweineseuche und Schweinepest unter dem Schweinebe- 

stande der Arbeiter Jacob Kreutner in Trappenfelde und Johann witt 
in Tiegenhof ist erloschen. Die angeordneten Schutzmaßregeln werden 
aufgehoben.

Tiegenhof, den 23. November 1925.

Der Landrat.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind sertiggestellt und am Lager:

Abt. O. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde-

sitzung.
H. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältniffe einesHilfs- 

bedürftigen.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagöxachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen auf Lwerbslosenunter 

stützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen kür Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützripg.
1^. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Ouittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Veffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Üeberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift oes vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
31« Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein.

Nr. (0.
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Arbeiters Johann wilm in 
Gr. Lesewitz ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt. Das Gehöft 
wird mit den sich ans den HZ 2SZ—268 der viehsenchenxolizeilichen 
Anordnung vom Mai ,yl2 ergebenden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den t- Dezember 192s.
_________________ Der Landrat__________________

Bekanntmachungen anderer Behörden,

Neuverpachtung.
s. Das Kurhaus und die Strandhalle in Brösen sollen vom 1. April 

i926 ab auf 5 Jahre neu verxckchtet werden.
b. Die Verpachtung eines Platzes mit der Verpflichtung des Baues 

einer neuen Strandhalle in Heubude soll vergeben werden.
Angebote zu s und b sind bis zum 5. Dezember d. Js. bei der 

städt. Seebäderverwaltung Jopengasse 38, Ul Tr. verschlossen mit der 
Aufschrift „Pachtangebot" einzureichen.

Pachtbedingungen sind gegen Erstattung der Schreibgebühren in 
der Geschäftsstelle erhältlich«

Stadt Seebäderverwaltung.
Berichterstattung über die endgültigen 

Ernteergebnisse
Sämtliche Gemeinde- und Gutsvorstände des Kreises werden 

hiermit ersucht, gemäß H 1 der Senatsverordnung vom 2i. April 
1925 die Berichtskarten über die endgültigen Ernteergebnisse der 
Feldfrüchte einschl. Klee und wiesen (ersten und zweiten Schnitt in 
einer Snmme) nitch bsm von Ende NoVembev
192A spätestens bis zum 10. Dezember d. Js. hierher einzureichen.

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Ergeb
nisse nur in Doppslzenterir (-100 kg) Hektrrv (- < pr. 
Morgen) und nicht anders anzugeben sind.

Danzig, den 26. November 1925.
Das Statistische Landesamt der Freien Stadt Danzig.
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Ehefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw, in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt.
Weitere Formulare sind in Arbeit. Die Herren Amts- und Ge

meindevorsteher werden gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung 
und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Trockenes, kiefernes 

Klobenholz 
waggonweise abzugeben ä rm 8 Gulden frei Waggon 
ttwtstUI, Pommerellen.

o. vkwe, Lviatki. 
Post Ost«

SWl-Fvlio-Mer
Einen guterhaltenen, ein

spännigen

Schlitten
zu kaufen gesucht. Angebote 
niit Preisangabe erbeten.

Strich,
Gr. Lichtenau

OGGOGOGOOG
MM 
empfiehlt

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 49 Neuteich, den 10. Dezember 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. l- ------------------
Zormularkosten.

Die säumigen Gemeinden werden unter Bezugnahme auf meine 
Kreisblattverfügung vom 16. Oktober d. Js. (Kreisblatt Nr. 42) 
nochmals an Abführung der anteiligen Kosten für die Formulare 
zur Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer sowie den Voran
schlägen bestimmt bis zum 20. d. Litt-, erinnert, andern
falls namentliche Erinnerung im Kreisblatt erfolgen wird.

Tiegenhof, den 4. Dezember 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. ^s. ------------------
Ureishundesteuer.

Die säumigen OrtsbehSrden des Kreises werden unter Bezug' 
nähme auf meine Kreisblattoerfügung vom 9. n. d. Js. — Kreis
blatt Nr. 45 — an Einsendung oer Hundesteuerliste für das ll. Halb
jahr 1925 bestimmt bis zum 22. b. Ntt» erinnert Die Liste 
ist in -SipH-ejteV Ausfertigung einzureichen.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1925.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr. Werder

Nr. 2. ------------------
veitrag zum Nreisfeuerwehrverband für 1928.

DerBeitrag zum Kreisfeuerwehrverband für 1925 ist auf 20,— G 
für jede Gemeinde festgesetzt. Die dem Kreisfeuerwehrverband an
geschlossenen Gemeinden werden ersucht, den Beitrag bis stz-Lte- 
staus zum 30. d. LNt» an die hiesige Kreissparkasse — Konto 
Nr. 332 — abzuführen.

Tiegenhof, den 4. Dezember 4925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 2. ------------------

Nreisfeuerwehrverband.
Die vom Kreisfeuerwehrverband auf Grund des Beschlusses der 

Verbandsversammlung vom 3. 10. d. Js. beschafften Spritzenschläuche 
und Kuppelungen sind eingetroffen. Die lichte weite beträgt sowohl 
bei den Schläuchen wie bei den Kuppelungen 44 m/m und 52 m/m. 
Der Abgabepreis für die Schläuche stellt sich unter Berücksichtigung 
der vom Kreisfeuerwehrverband vorgenommenen erheblichen verbilli- 
gung auf 2 G je m. Die Kuppelungen werden zum Selbstkostenpreise 
von 13,50 G je paar abgegeben. Es handelt sich ausschließlich um 
Reichs-Normal-Kuppelungen (Storz).

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen Gemeinden und 
freiwilligen Feuerwehren können Gestellungen

bis zum 13 Iuuuav 1020 
einreichen. Dabei ist die gewünschte weite sowie bei Schläuchen die 
Meterzahl anzugeben.

Tiegenhof, den 4. Dezember 1925.
' Der Landrat als Vorsitzender des 

Kreisseuerwehroerbandes
Nr. 4. ------- ----------

Eigentümer gesucht!
Beschlagnahmt ist ein Herrenfahrrad Marke Gedania, das ver

mutlich aus einem Diebstahl herrührt. Der Eigentümer kann sich 
beim Schupokommando Kalthof melden. Die Ortsbehörden werden 
ersucht, dieses bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 7. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
klusästung der Säume.

DenBefitzern von Baumpflanzungen, in deren Nähe Telegraphen- 
und Fernsprechanlagen der Freien Stadt verlaufen, wird anheimge- 
stellt, die zur Sicherung des Telegraphen- und Fernsprechbetriebes er

forderlichen Ausübungen bis zum 15. April 1926 unter Berücksichti
gung des Nachwuchses in solchem Umfang auszuführen, daß die 
Zweige noch im Herbst nach allen Richtungen mindestens 60 cm von 
den Leitungen entfernt sind (8 4 des Telegraphen-Wegegesetzes vom 
z8. Dezember 1899 und Punkt 1 der zugehörigen Aussührungsbc- 
stimmungen). Ausästungen, die innerhalb dieser Frist nicht oder nicht 
genügend ausgeführt sind, werden von der Telegraxhenverwaltung 
vorgenommen werden.

Danzig, den 25. Dezember 1925.
Post- und Telegraphenverwaltung der 

Zreien Stadt Dan?ig
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 4. Dezember 1925.

Der Landrat
Nr 6. ------------------

Erste Verordnung zur Durchführung der 
Aufwertung der Sparguthaben.

vom 24. Oktober 1925.
Auf Grund des 8 58 des Gesetzes über die Aufwertung von 

Hypotheken und andereil Ansprüchen lAufwertungsgejetz) vom 16. 
Juli 1925 (Reichsgesetzbl. 1 S. n?) wird folgendes ungeordnet:

8 l-
Die Aufwertung der Sparguthaben erfolgt bei allen öffentlichen 

oder unter Staatsaufsicht stehenden Sparkassen Preußens ohne Bildung 
einer Teilungsmasse und ohne Bestcllung eines Treuhänders zu einem 
Aufwertungssatze von 121/2 vom Hundert des Goldmarkbetrages der 
Sparguthaben.

8 2.
(0 wird nach Inkrafttreten -dieser Verordnung eine Markanleihe 
des Gewährleistungsverbandes, die nach den Vorschriften des Reichs
gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 16. Juli 1925 
fReichsgesetzbl. l S. 137) der Ablösung unterliegt, in der Weise 
getilgt, das hierbei ein Aufwertungssatz von mehr als 121/2 vom 
Hundert des Geldwerts 1H 41 Abs. 1, 8 Z1 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Ablösung öffentlicher Anleihen) erreicht wird, so ist dieser 
höhere Satz auch für die Aufwertung der Sparguthaben bei der 
Sparkasse des Gewährleistungsverbandes als Aufwertungssatz maß
gebend. Das entsprechende gilt, soweit bei der Tilgung der für eine 
Markanleihe ausgegebenen Ablösungsauleihe ein Aufwertungssatz voll 
I2l/z vom Hundert des Goldwerts der Markanleihe überschritten wird. 
(2) Die Vorschrift des Abs. 1 findet keine Anwendung, soweit sich 
ein Aufwertungssatz voll mehr als 121/2 vom Hundert des Geldwerts 
auf Grund des tz 11 des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher 
Anleihen ergibt.

8 Z.
(0 werden bei einer Sparkasse Sparguthaben zu einem höheren als 
dem im 8 1 bezeichneten Aufwertungssatz aufgewertet, so ist ein 
Beitrag in Höhe der Hälfte desjenigen Betrags, der für die über 
121/2 vom Hundert des Goldmarkbetrags hinausgehcnde Aufwertung 
erforderlich ist, an einen Sparkaffenausgleichsstock abzuführen, aus 
dem leistungsschwache Sparkassen bei der Aufbringung des im ß 1 
vorgeschriebenen Aufwcrtungssatzes zu unterstützen sind.
(2) Die Verpflichtung der Leistung des im Abs. I bezeichneten Bei
trages sowie dessen Höhe wird durch den für die im Abs. l bezeich
nete Sparkasse zuständigen Regierungspräsidenten endgültig fest- 
gestellt.
(3) Die Verwaltung und Verwendung. des Sparkaffenausgleichs- 
stocks wird vom Minister des Jnuern geregelt.

Diese Verordnung trltt eine Woche nach der verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 24. Oktober 1925.

Der preussische Minister des Innern
Severing,

veröffentlicht.
Tiegenhof, den 30. November 1925.

Der Landrat.
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Nr. 7.
Personalien.

Der Hofbesitzer B. Brucks in Altenau ist als Gemeindevorsteher 
daselbst wiedergewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2. Dezember 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

MMeMkWmg.
Durch Beschluß des Volk-tages vom 2. Dezember 1925 sind die 

Rentenbezüge und Beiträge'erhöht worden.

vom 30. November 1925 ab sind demnach zu verwenden: 
Nuv bei :

Lohnklasse Wochenarbeitsverdienst Monats
lohn bis zu 

Gulden

Tagelohn 
bis zu 
Gulden

Marken 
ZU

Pfennigmehr als bis Gulden

I — 7,50 32,10 1,07 40

II 7,50 15,— 64,20 2,14 70

IN 15,— 22,50 96,30 2,2 t 100

IV 22,50 30,— 128.40 4.28 No

V 30,— 37,50 160,50 5,35 170

VI 37,50 — über 160,50 über 5,35

8 Vet Vavlshir mit freies Stsrtion oder-
VetLstisuitg

1-Für Jnstleute, Deputanten mit oder ohne Beköstigung, verh. Frei- 
arbeitet, und Freiarbeiter über 22 Jahre

bis zu 4,80 Gulden wochenlohn wochenmarken zu 100 ?
über 4,80 6 bis zu 12,306 „ ,, 140 „

,, 12,30,, ,, ,, 19/80,, ,, ,, ,, 170,, 

Entschädigungen für Frühstunden, pferdefüttern etc. sind den Bar
löhnen hinzuzurechnen.

2 . Für männliche Personen sz. B. Gehilfen Hausdiener, Gesellen, 
Lehrlinge und Arbeiter unter 22 Jahren u. s. w.):

bis 3,806 Barlohn wöchentlich: wochenmarken zu ?o
,, 11,30,, ,, 100
,, 18,80,, ,, 140 ,,
„ 26,30,, 170 „

Über 26,30,, 190 //

3 .Für weibliche Personen (z. B. Hausgehilfinnen, Stützen u. s. w.) 
bis 25,206 Barlohn monatlich: wochenmarken zu 70 ?

57,30 ,/ ,, 100 /,
89,40,, „ 140,,

121,50,/ /, 170 ,,

wird, bei Aufwärterinnen volle oder teilweise Beköstigung ge
währt, so ist den Sätzen zu hinzurechnen: für 1. Frühstück 15 k" 
für 2. Frühstück 15 1^, für Mittagessen 35 I>, für Vesper 15 ?, für 
Abendessen 25

Für Versicherte, deren wöchentliches Entgelt 7.50 O nicht über- 
steigt, sowie für Lehrlinge auch bei höherem Entgelt, entrichtet dr* 
VtvbeitgebeV dir V^itväs^

Bei der Selbstversicherung und Weiterversicherung sind Beiträge 
in der dem Fewrilisrir Ernkommeie entsprechenden Lohn- 
klasse, mindestens aber in der Lohnklasse II zu entrichten.

Um Gelegenheit zu geben, die Beiträge für die Zeit bis einschl. 
29. November 1925 noch in den alten Werten zu entrichten, werden 
diese noch bis einschließlich 19. Dezember 1925 bet den Postanstalten 
zum Verkauf bercitgehalten. Nach diesem Zeitpunkt kommen an den 
Postschaltern nur noch die nenen Marken zum Verkauf.

Danzig, den 7. Dezember 1925.

Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt 
für Invalidenversicherung Freie Stadt Danzig.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzuna.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung
3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnüng.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältnifse einesHilfs- 

bedmftigen.
6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
6b.Rechnungen für den Landarmenverbqnd.

Abt. O Nr. 29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 
Schuldne r 

zo. Melderegister.
31» Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein.

Abt. ä Nr. 1.
2.
3.
4-

Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Lhesähigkeitszeugnrs.
Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes, 

kranken usw. in eine Anstalt.

7.

8.
9-

10.

12.
13.
14-
15.
16.

Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 
über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 

die Anberaumung des werpachtungstermins.
Jagdpachtbedingungeu.
Bietungsverhandlungen über Jagdverxachtung.
Jagopachtvertrag.
Antrags- und Fragebogen auf Ewerbslosenunter 

stützung. 
Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose. 
Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
Rreishundefteuerlisten.
Steuerzcttel und (Huittungsbuch über Gemeinde-

Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw^ 
zur Aufnahme in eine Anstalt. 

6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines. 
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.

5.

17-
18.
19-

Mahnzettel.
steuern.

20.
21.
22.
25.
24-

Oeffentliche Steuermahllung.
Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
Pfändungsbefehl.
Zustellungsnrkunde.
Pfändungsprotokoll.
pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch. 
versteigerungsprotokoll.
Zahlungsverbot.
Ueberweisungsbeschluß.
Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28i Benachrichüguug an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes. 
,, 28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.

,, 8. Personalbogen für die Begleitperson.
,, 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

Weitere Formulare sind in Arbeit. Die Herren Amts- und Ge
meindevorsteher werden gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung 
und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.
Trockenes, kiefernes

Klobenholz 
waggonweise abzugeben ä rm 8 Gulden srei Waggon 
ttnNatkl, Pommerellen.

o. Okme, UviLtki.
Post Osl« pomoi»se

25.
26.
27.

Tierarzt Bars« 
gesetzlich geschützte» 

Vtehreinlgungsxulvev 
ist

nach glänzenden Aneeken- 
nnngen Vieler t«rnsende^„ 2Z. vorläufiges Zahlungsverbot. ,_______

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).

und
Trsvärzt* das
ItiiKeztesevinittek bei «rtterr

ttetne rvaschrriis«"!
Erkältn,,9*** mehr!

Ntederlnse
bei Herrn Arthur Toews.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr.'50 Neuteich, den l7. Dezember 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Erhebung von Viehversicherungsbeiträgen für 

Einhufer.
Gemäß 8Z und 15 des Gesetzes betr. Viehseuchenversicherung 

vom 8. q.. 1924 (Gesetzblatt S. N6) werden zur Bestreitung der Ent
schädigungen von den Besitzern von Einhufern für jedes Pferd, Esel, 
Maulesel oder Maultier ein Betrag von so erhoben. Die bis
herigen Beiträge sind infolge Ausbruchs einer Seuche in größerem 
Umfange aufgebraucht.

Zum Zwecke der Erhebung der Beiträge ist in jeder Stadt- und 
Landgemeinde und in jedem Gutsbezirk von der Ortsbehörde sofort 
ein Verzeichnis über den Bestand an Einhufern aufzustellen. Das 
Ergebnis der letzter, Viehzählung bezw die bei der letzten Vieh
zählung festgestellten Verzeichnisse bezw. Abschriften davon werden 
sich hierzu verwenden lassen.

von der Ausnahme sind ausgeschlossen:
1. Tiere, die dem Staate gehören,
2. daß in Viehhöfen oder Schlachthöfen einschl. der öffentlichen 

Schlachthäuser aufgestellte Schlachtvieh.
Nach erfolgtet Ausstellung sind die Verzeichnisse unverzüglich 

Tage lang öffentlich auszulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind 
durch öffentliche Bekanntmachungen auf ortsübliche Weise zur Kennt
nis der Beteiligten zu bringen.

Anträge auf Berichtigung der Verzeichnisse sind innerhalb 10 
Taaen nach Ablauf der Auslegungsfrist beim Gemeinde- und Guts
vorstand anzubringen.

Nach Ablauf dieser Frist haben die Ortsbehörden die Verzeich
nisse sowie die bis dahin eingegangenen Berichtigungsanträge unver- 
züglich dem Herrn Landrat behufs endgültiger Feststellung zu 
übersenden.

Danzig, den 7. Dezember 1925.
Der Senat der freien Stadt Dan?ig 

Landwirtschaftliche und Domänenverwaltung
veröffentlicht. Zur weiteren Ausführung ordne ich folgendes an' 

l. Das Verzeichnis ist nach untenstehendem Muster auizustellen.

Lfd.

Nr-

Des Besitzers

vor- und 
Zuname Stand

Anzahl der 
Pferde, Esel, 
Maulesel u. 

Maultierefein- 
sHließlich 

Fohlen)

Beitrag je 
Stück 60 ^zu

sammen

O ?

r5e- 
mer- 

kungen

Die Richtigkeit wird bescheinigt mit dem Bemerken, daß das ver- 
zeichnis in der Zeit vom 6. bis einschließlich 20. Januar 1926 öffent
lich ausgelegen hat, sowie Zeit und Ort der Auslegung ortsüblich 
bekanntgemacht sind.

................................................,den...................................................1926 
Der Maaistrat 

Gemeinde- Guts- Vorsteher.

(Siegel!)

2. Die Ausnahme hat für den ganzen Kreis nach dem 
von* 30 12. b. A-., einschl. der vorübergehenden abwesenden 
Tiere, zu geschehen. Auch Fohlen sind anzugeben.

3. Das aufgestellte Verzeichnis ist vsm 0. bis einschließlich 
20 1020 öffentlich nusznlessn. Zeit und Ort
der Auslegung sind vorher auf ortsübliche Weise zur Kenntnis der 
Beteiligten zru bringen.

q,. Das Verzeichnis ist in zweifacher Ausfertigung bis znm 2. 2. 
1020 mit den etwa eingegangenen Bericbtigungsanträgen nach 
hier einzureichen.

5. wegen der Einziehung der Beiträge ergeht nach Eingang nnd 
Feststellung der Verzeichnisse weitere Verfügung.

Tiegenhof, den n. Dezember 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusies des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 2. ------------------

Gewährung von Winterbeihilfen an 
hilfsbedürftige.

Die säumigen Gemeinden des Kreises werden unter Bezugnahme 
auf meine Rundverfügung vom 17. v. Mts. an Einsendung einer be
glaubigten Abschrift des Gemeindebeschlusses über die Gewährung 
von winterbeihilfen an Hilfsbedürftige bestimmt bis znm 28. 

Alt» erinnert.
Tiegenhof, den 14- Dezember 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr 2. ------------------

Freistellen des ttreises in den städtischen 
höheren Schulen in Tiegenhof und Neuteich.

Der Kreisausschnß hat beschlossen, vom f. Januar 1926 ab in 
den städtischen höheren Schulen in Tiegenhof und Neuteich für be
dürftige Kinder vom Lande einige weitere halbe Freistellen zur 
Verfügung zu stellen. Ueber die Vergebung der Freistellen beschließt 
der Kreisausschuß. Anträge sind an diesen mit näherer Personalan
gabe des Kindes zu richten.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises werden ersucht, etwa in 
Fraae kommende Eltern auf vorstehendes hinzuweisen und ibnen die 
Stellung von Anträgen bis ^niesten» zum 10. JuitiruV 
1020 anheimzugeben.

Tiegenhof, den 5. Dezeinber 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 4. -----------------
Feuerlöschwesen.

Nach den Bestimmungen der für den Marienburger Kreisteil 
unterm 23. August 190? (Kreisblatt des Kreises Marienburg Jahr
gang 1907 Nr. 73) und für den Elbinger Kreisteil unterm 25. Sep- 
tember 1906 (Kreisblatt des Kreises Elbing Jahrgang 1906 Seite 
393 usw.) ergangenen Feuerpolizeiverordnung hat die Gemeindebe- 
hörde alljährlich für die Feuerlöschdienstpflichtigen und die Gespanne 
eine Einteilung für die einzelnen Zwecke des Feuerlöschwesens, ins
besondere auch für die auswärtige Feuerlöschhilfe, zu treffen, über 
welche jeder einzelne in genügender Weise zu unterrichten ist.

Ich weise die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher hierdurch 
an, die obige Einteilung, soweit sie für das Jahr 1926 noch nicht 
getroffen sein sollte, schleunigst vorzunehmen und auch für die genü
gende Unterweisung der Feuerlöschpflichtigen Sorge zu tragen.

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich für die genaue Durchfüh
rung der Feuerpolizeiverordnung Sorge zu tragen und mir nötigen
falls zu berichten.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1925.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Berichtigung.

Das im Kreisblatt Jahrgang 1923 Nr. 47 veröffentlichte Ver
zeichnis der Feuerlöschhilfsbezirke enthält einige Irrtümer, die hier
mit wie folgt berichtigt werden:
s. Bei lfd. Nr. 86n ^Wiedau) ist die Gemeinde Lindenau zu streichen, 

wenn in wiedau Feuer ist, haben sonach Hilfe zu leisten: Halb- 
stadt, Lupushorst und Horsterbusch.

2- Bei lfd. Nr. 87 (Gr. Mausdorf) muß es statt „wiedau" richtig 
heißen .Niedau". wenn in Gr. Mausdorf Feuer ist, habet: sonach 
Hilfe zu leisten: Lupushorst, Lindenau und Niedau.
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Die betreffenden Herren Amtsvorsteher und Ortsvorsteher ersuche 
ich hiervon Kenntnis zu nehmen, letztere mit dem gleichzeitigen Er
suchen um entsprechende ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den to. Dezember 1925.
Der Landral als Vorsitzender des Kreisaysschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 5s. ------------------

Ermtttelungsersuchen.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Paul Reißberger aufhaltsam 
ist bezw. wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige 
ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 40. Dezember 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr 6. ------------------
vtebstahl.

Am 26. ll' d. Is. wurde in Kl. Lichtenau ein Herrenfahrrad 
entwendet.

Veschrerbirns -es LsrhVvM-es: Fabrikmarke Görigke, 
schwarz lackiert, Felgen schwarz mit 3 roten Streifen, Schutzblech 
neu, rote Gummihandgriffe, tiefgebogene Lenkstange, kleine Klingel, 
Torpedofreilauf mit Rücktritt, keine Handbremse.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem Täter zu 
fahnden. Das Fahrrad ist im Falle der Ermittelung mit Beschlag zu 
belegen. Im Lrfolgsfalle ersuche ich, mir zu Tgb. Nr. 5706 L. so
fort Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den zz. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. 6s. ------------------
viebstahl.

Am 8. d. Mts. wurden aus der Wagenremise des Gutsbesitzers 
Stürmer im Tannsee nachstehende Sachen entwendet:

ein wagenplar. 3X6 m,
2. ein neuer Tambour aus Lackleder von einem Halbwagen,
3. ein neuer Tambour aus Roßleder von einem Parkwagen, 
4. ein blauer Kutschermantel mit 2 Reihen Kronenknöxfen, rot ge

füttert, für große Figur,
5. ein schwarzer einreihiger Kutscherrock, kleine Kronenknöpfe,
6. ein graues Winterjackett.

Ich ersuche die Polizeiorgane des Kreises nach den Tätern zu 
fahnden und die gestohlenen Sachen im Falle des Auffindens sicher- 
zustellen.

Tiegenhof, den Dezember 4925.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Erlöschen von Zischereirechten.

FischereireHte, die nicht dem Eigentümer des Gewässers zu
stehen und noch nicht im wafferbuch eingetragen sind, erlöschen am 
45. April l927, wenn nicht vorher, also spätestens bis zum April 
l927, ihre Eintragung in das Wasserbuch beantragt unrd (tz ll des 
Fischereigesetzes vom ll- Mai 1946). Die Anträge auf Eintragung 
in das Wasserbuch sind an den Bezirksausschuß zu Danzig zu richten. 
Dem Anträge sind die zum Nachweise des Rechtes dienenden Ur- 
kunden, sowie ein vollständiges Verzeichnis der dem Antragsteller 
bekannten Personen, die in der Geltendmachung von Fischereirechten 
durch die Eintragung beeinträchtigt werden würden, beizufügen.

Eintragungen von Fischerenechten erfolgen nur, wenn entweder 
der Ntrctzivets geführt wird, daß sie am 30. April l9l4 bestanden 
haben, oder wenn glaubhaft gemacht wird — etwa durch amtliche 
Bescheinigungen, eidesstattliche Versicherungen glaubwürdiger Zeugen — 
daß sie bis zum l- Mai l9lH mindestens 30 Jahre lang ausgeübt 
worden sind.

Fischereirechte, die dem Gigrirtünreit des Gewässers zustehen, 
dürfen in das Wafferbuch nicht eingetragen werden; sie bleiben 
auch ohne eine solche Eintragung aufrecht erhalten.

Danzig, den 2. Dezember l925.
Der Bezirksausschuß.

(Wasserbuchbehörde).
veröffentlicht.
Tiegenhof, den lH- Dezember l9?5.

Der Landrat
Nr. 8. " ------------------

Schulschlietzung.
Die evangelische Schule in Lindenau ist wegen Erkrankung von 

Schulkindern an Masern vom lo. d. Mts. ab bis zu den Weihnächte 
ferien geschloffen worden.

Tiegenhof, den Dezember l925.
Der Landrat.

Nr. 8s. ------------------
Tollwut.

Nachdem in dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
wegen Tollwut vorn 8. September l925 (Kreisblatt Nr. 36 und 39) 

gebildeten Sperrbezirk keine weiteren Fälle von Tollwut aufgetreten 
sind, wird der festgesetzte Sperrbezirk, bestehend aus dem Eeil des 
Kreises, der begrenzt wird von der platenhöfer Schleuse, dem Weichsel- 
Haff-Kanal — der Großen Linau — Schloßlake — Straße Altes 
Schloß — Kuckuckskrug —Elbinger Weichsel — Holzrinne—Stobben- 
dorfer Bruch — Mütterlandskanäl — Tiege — platenqöfer Schleuse 
aufgehoben. Särntliche für dieses Gebiet angeordneten Beschränkun
gen kommen mit sofortiger Wirkung in Fortfall.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. 9. ----------------
Verzeichnis der im Ureise Grobes Werder im 

Jahre l926 abzuhaltenden MSrkte.

Lfd. 
Nr.

Marktorte in 
alphabetischer 
Reihenfolge

Bezeichnung der Märkte
Datum und Dauer 

der im Jahre 
1926 abzuhalten

den Märkte

Neuteich Kram-, Rindvieh-undpferde- 
markt
Rindvieh- und pferdemarkt

Kram-,Rindvieh- undpserde- 
markt

desgl.

Fettvieh- und pferdemarkt

Kram-,Rindvieh-undpferde- 
markt

Dienstag, 
den 26. Januar

Dienstag, 
den April

Dienstag, 
den 22. Juni

Dienstag, 
den 27. Juli

Dienstag, 
den 7. September

Dienstag, 
den t9- Oktober

Tiegenhof Krammarkt

Rindvieh- und pferdemarkt

Fettviehmarkt

Krammarkt

Rindvieh- und pferdemarkt

Fettviehmarkt

Dienstag, 
den 8. Juni

Freitag, 
den ^8. Juni

Freitag, 
den ,3. August

Dienstag, 
den Septemb.

Freitag, 
den f7. Septemb.

Freitag, 
den 8. Oktober

Tiegenhof, den 5. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. (0. ----------------
Personalien.

Der Gutsbesitzer Cornelius Elaaßen-Kl. Montan ist von mir 
zum ll. stellvertretenden Gutsvorsteher für den Forstguts bezirk Mon- 
tau bestätigt worden.

Tiegenhof, den 7. Dezember 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
____________ des Kreises Gr Werder.____________

Bekanntmachungen anderer Behörden
Besetzung einer Lehrerstelle,

Die evangl. Schule in Tragheim ist von sofort zu besetzen. Mel
dungen an das Gemeindeamt Tragheim.

Tragheim, den 6. Dezember i925.
Der Gemeindevorsteher.

Gefunden.
Auf der Chaussee Ließau — Altweichsel ist eine braune Segel

tuchtasche mit Inhalt gefunden worden. Der rechtmäßige Eigentümer 
kann dieselbe frei gegen Erstattung der Insertionskosten in Emxfcmö 
nehmen.

Ließau, den 7. Dezember i925.
H. wiebe, Nintsvorftthev.

Tierarzt Bargms
S-setzttch geschützte- 

ViehreinigungSPulvev 
ist 

nach Glcrirz-ir-eir rliisvkeir- 
111*1*9*1* *-i*l*V 

und
TievLrzt* das i*>tvks«rnrft* 

bei «rlterr 
H«***stt***ii 

ttetur rvcrschrrnseir!
Erkält** 1*9*1* n**hr!

Nt*-*rl«*9* N***t*ich 
bei Herrn Arthur Toews.

ElempkllMtell 
für Erwerbslose 

hält vorrätig
K? Neuteich.

Nlein Fernsprecher hat die

Nr. 41.
8tr»sube.

Gärtnerei, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 5l Neuteich, den 23. Dezember 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Waisenrats-Sitzung.

ZU der am
6 1026, Vormittags 10 tth*,

inr Zimmer Nr. 2 des Amtsgerichts Neuteich stattfindenden Waisen- 
ratssitzung werden sämtliche Gemeindewaisenräte, waisenpflegerinnen 
vlid Geistliche eingeladen. Besolldere Einladungen ergehen nicht.

Neuteich, den 2. Dezember 1925.
Das Amtsgericht.

veröffentlicht.
Die Herren Ortsvorsteher des Amtsgerichtsbezirks Neuteich wer

den um Bekanntgabe an die in'"Frage kommenden Personen ersucht. 
Im Interesse der Wagenpflege empfehle ich zahlreiche Teilnahme. 
Soweit die Gemeindevoranschläge hierfür Mittel vorsehen, können 
den waisenräten und waisenpflegerinnen für die Teilnahme an der 
Sitzung Reisekosten und Tagegelder aus der Gemeindekaffe gezahlt 
werden.

Tiegenhof, den 16. Dezember 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 2. ------------------
Rundverfügung an die ländlichen Standesämter.

Die Nachweisungen über den Bedarf an staatsseitig zu liefernden 
Drucksachen, welche den jetzt zur Versendung gelangenden Standes- 
amtsregister und Formulare beiliegen, sind nirch Vtrittrrngs- 
leiftirng ausschließlich an die Strafanstaltsdruckerei in Danzig, 
nicht aber, wie mehrfach geschehen, an den Senat oder an die Buch, 
druckerei A. Schroth in Danzig zu senden.

Tiegenhof, den 16. Dezember 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 2s. ------------------

Steuerbefreiungen zur Erleichterung des 
Wohnungsbaues.

Die Octsbehörden des Areises mache ich auf das im Gesetz
blatt für die Freie Stadt Danzig Nr. 42 auf Seite 329 usw. ver- 
öffentlichte Gesetz über Steuerbefreiungen zur Erleichterung des 
Wohnungsbaues vom 9. 12. 1925 aufmerksam. Das Gesetz bestimmt, 
daß Grundstücke mit wohngebäuden, die in der Zeit vom 1. Oktober 
1924 bis 30. September 1945 bezugsfertig hergestellt werden, u. a. 
von der Grund- und Gebäudesteuer nebst Zuschlägen dazu für die 
Rechnungsjahre 192s bis 1935 ganz steuerfrei zu lassen und für die 
Rechnungsjahre 1936 bis 1945 nur mit der Hälfte ihres Steuerwerk 
tes zur Steuer heranzuziehen find. Als wohngebäude gelten solche 
Gebäude, die ganz oder überwiegend für Wohnzwecke verwendet wer
den, und die ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln erbaut 
sind. Derartige wohngebäude sind ferner bis zum 30. September 
1945 von jeder Wohnungsbauabgabe befreit.

Die Steuerbefreiungen treten ein, sobald der Senat den Anspruch 
einem Berechtigten gegenüber anerkennt. Das Anerkenntnis des 
Senats ist im Grundbuch eintragbar.

Tiegenhof, den 18. Dezember 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. S. ------------------

Rbgabe eines Rindes an Rindesftatt.
Ein Mädchen, 14 Monate alt, aus guter Herkunft, ist als eigen 

von sofort zu vergeben.
Tiegenhof, den 14. Dezember 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 3a. ------------------

ttreistagssitzung.
Am Mittwoch, den 30. Dezember d. Is., vormittags nr/g Uhr, 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst ein Kreistag des Kreises 
Großes Werder statt.

Tiegenhof, den 22. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. H.
klufenthaltsermlttelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen zwe 
Wochen anzuzeigen, ob der Arbeiter Gustav weiß geb. am 19. Sep
tember 1862 in Buchwalde dort wohnhaft ist bezw. wohin sich der
selbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 14. Dezember 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 5. ------------------

klufenthaNsermtttelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 
vierzehn Tage anzuzeigen, ob dort die Wirtin Franziska Milbrodt 
aufhaltsam ist bezw. wohin sich dieselbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 14. Dezember 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 6. ------------------

Rufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob ein Schweizer August pomeranz, geb. am 9. 
7. 1902, zuletzt in Ließau wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. wohin 
sich derselbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige tst nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 15. Dezember 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 7. ------------------

Rufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 2 
Wochen anzuzeigen, ob der Schweizer Anton Florian früher Heubuden 
sowie das Dienstmädchen Monika Kunda, Letztere zuletzt in Palschau 
wohnhaft gewesen, dort wohnhaft sind eventl. wohin sich dieselben 
voll dort abgemeldet haben. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 15. Dezember 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 8. ------------------
Rufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Hermann Mielke, geb. am 10. 
Mai 1899 zu Hakendorf, dort wohnhaft ist eventl. wohin sich der
selbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 15. Dezember 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 9. ------------------

klusenthattsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob der Arbeiter Leo Sabarotzki zuletzt in Neu
teich wohnbaft sowie die Stütze Martha Krause zuletzt in Altenau 
wohnhaft, dort wohnhaft sind eventl. wohin sich dieselben von dort 
abgemeldet haben, Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 15. Dezember 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. ^0. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat November d. Js. haben Jagdscheine erhalten: 
ItrhVesHersdscheine.

Ferdinand witting, Landwirt-Tiegenort, Hans Hamm, Landwirt- 
Ladekopp, Cornelius Llaaßen, Hosbesitzer-Kl. Montau, Ernst 
Toews, Hofbesitzer-Pordenau, Emil Lemke, Landwirt-Neustadter- 
wald, Hermann Wittke, Kaufmann Neuteich, Gerhard MeckleN" 
burger, Gutsbesitzer-Gr. Lichtenau, Erlist Lonrad, Gutsbesitzer'
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Altweichsel, Hermann Lpp, Hofbesitzer-Vierzehnhuben, Emil Jochim, 
Hofbesitzer-Zeyer, Seegler, Gemeindevorsteher-Keitlau, Max Bach
mann, Gutsbesitzer-Gr. Lichtenau, Friedrich Roode, Landwirt- 
Barenhof, Martin Kiehl, Gastwirt-Stobbcndorf, Wilhelm Kinski, 
Landwirt-Grenzdorf B, Paul Sielinann, Gutsbesitzer-Biesterfelde, 
Heinrich Hoffmann, Hofbesitzer-Zeyer, Lrnst Katzke, Strommeister- 
Zeyer, Oswald wiebe, Landwirt-Neuteichsdorf, Johannes war- 
kentin, Landwirt-Simonsdorf, Johannes Reimer, Laudwirt-Kunzen- 
dorf, Wilhelm Fast, Hofbesitzer-Pletzendorf, Hermann Behrendt, 
Hofbesitzer-Holm, waldemar Neumann, Landwirt-Altweichsel. Benno 
Llaaßen, Hofbesitzer-Linlage, Adolf Klempnauer, Hofbesitzer-Bröske. 
Max Fieguth, Hofbesitzer-Neuteich, Otto Langnau, Landwirt-Jan- 
kendorf, H. Thießen, Gemeindeoorsteher-Halbstadt, Hannemann, 
Inspektor-Damerau, Müller. Oberzollkontrolleur-Wolfsdorf-Nog., 
Gutsbesitzer Friedrich Strich-Gr. Lichtenau, Artur Schneekloth, 
Staatsförster-Montauerforst, Willy paxin, tandwirt-Neukirch, Erich 
wiebe, Landwirt-Liege, Walter Flindt, Amtsvorsteher-Barendt, 
Lorn. Lnß, Hofbesitzer-Schönhorst, Adolf Harder, Hofbesitzer-Palschau 
Johannes Friesen, Hofbefltzer-Krebsfelde, Gustav Wiens, Hofbe- 
sitzer-Bärwalde, Erich Wiebe, Hofbesitzer-Rückenau, Heinrich Klein, 
Landwirt, Zeyersvorderkampen, Karl pirl, Landwirt-Barendt, Kurt 
Konrad, Landwirt-Barendt, Gustav Folchert, Landwirt-Pordenau, 
Erich Hohwald, Käsereibesitzer-Lupushorst.

8. TngeszngdschsLne.
Herbert Klempnauer, Landwirt-Bröske, Gustav Klempnauer, 

Landwirt, Bröske, Heinrich Kroeker, Landwirt-Bröske, Heinrich 
Toews, Landwirt-Altebabke, Emil Wedhorn, Lanowirt-Altebabke, 
Johannes Loeppke, Schlosser-Neuteicherwalde, Otto Frisch, Hofbe- 
sitzer-Zeyer, Erich Janzen, Hofbesitzer-Zeyer, Walter Engelhardt, 
Gastwirt-Zeyer, Johann Reimer, Remier-Pordenau, Ernst Pauls, 
Hofbesitzer-Brodfack, Richard Harder, Hofbesitzer-Leske, Hermann 
Harder, Hofbesitzer-Palschau, Paul Peters, Hofbesitzer, Krebsfelde, 
Johannes Wiens, Landwirt-Liege, Hermann Schiente, Landwirt- 
Zeyersvorderkampen, Willy Schiente, Landwirt, Zeyersvorder- 
kampen, Cornelius Fast, Gemeindevorsteher-Zeyersvorderkampen, 
Ernst Neufeldt, Kaufmann-Tiegenhof, Hans Wiens, Besitzer- 
Zeyersvorderkampen, Rudolf Jungius, Kaufmann-Marienau, Adolf 
Rempel, Hofbesitzer-Marienau, Willy Kiep, Kaufmann-Tiegeuhof.

Tiegenhof, den iH. Dezember 1925.

Der Landrat
Nr. ss. ------------------

Freie Lehrerstellen.
Folgende Lehrerstellen sind zu besetzen:

Die alleinigen Lehrer- und Organistenstellen in Tannsee, kath., Barendt 
ev. und wotzlaff ev., die alleinige ev. Stelle in Holm, die erste evang. 
Stelle in Guteherberge und eine evangl. Stelle in Ohra.

Bewerbungen bis zum 40. 1. 1926 an den Senat, Schulabteilung 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 21. Dezember 1925.

Der Landrat
Nr. s2. ------------------

Schweinefeuche und Schweinepest.
Die Schweinefeuche und Schweinepest unter den Schweinebe- 

ständen der Hofbesitzer Winter und Behrendt-Trappenfelde ist er
loschen. Die ungeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger Wir
kung aufgehoben.

Tiegenhof, den 21. Dezember 1925.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Sie Ausgabe der Steuerbücher s. 1828
erfolgt in den Landkreisen bei den Grtsbe-

hörden der einzelnen Gemeinden, im Stadt
kreise Zoppot dortselbst beim Magistrat.
Ausgabestelle in Zoppot: Rathaus Zimmer 5 s

Gliva: Rathaus Zimmer 5
„ Dhra : Gemeindesteuerbüro an

der Dstbahn 8.
Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, ohne Rücksicht aas 

sein Lebensalter sein Steuerbuch von der Ausgabestelle in 
der Zeit vom 2. bis s5. Januar sH26 abzuholen.

JederArbeitgeber ist verpflichtet, volle sO Prozent von 
der gezahlten Vergütung abzuziehen und an die Freistadt. 
Steuerkasse abzuführen, wenn ihm das Steuerbuch nicht 
vorgelegt wird. Die auf dem Steuerbuch eingetragenen 
Ermäßigungen können erst bei Vorlage des Steuerbuches 
von der nächsten Lohnzahlung ab berücksichtigt werden.

Die Ablieferung der Steuerbücher für 1925
hat bei den Ausgabestellen in der. Zeit vom 2. bis 3 s. 
Januar sg26 zu erfolgen Die bis zum 3 s. Januar sy26 
nicht abgelieferten Steuerbücher können auf Anordnung des 
Landessteueramtes für verfallen erklärt werden. Nach er- 
folgter Verfallserklärung findet« eine Anrechnung der im 
Lohnabzug gezahlten Steuerbeträge nicht statt, sodaß eine 
Veranlagung des Arbeitseinkommens erfolgt und die hier
auf festgesetzten Steuerbeträge beigetrieben werden.

Sämtliche Steuerbücher müssen aufgerechnet abgege
ben werden.

Wer der vorstehenden Anordnung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt, wird gemäß WHs und H8 des 
Einkommensteuergesetzes mit Geldstrafe bestraft.

Danzig, den s5. Dezember sy25.

Steueramt II.

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

Viehreinigungsxulvev 
ist

nach glänzenden Nnevken- 
nungen Vieler- tnnsendeV 
«*ngesehenevTnndn>i*te und 
Tierärzte das iVivksninste 
Nngeziesevinittel bei eilten 

^nnstieven
tteine Waschungen! 

Neine Erkältungen inetzr!
Niederlage Nenteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Stempelkarte« 
für Erwerbslose 

hält vorrätig
N Neuteich.

3agdeinladWP^
Karten

und

Wildscheine
hält vorrätig psrk.NeuteichGO0OOOOOGD

Tagebuch
vekanntmachung.

Die Gerichtstage in Kalthof im Lokal Felchnerowski, Damm 
straße 17 finden im Jahre 4926 an folgenden Tagen statt:

Nintsgericht Nenteich, den 17. Dezember 1925.

9 
23.

Januar, 10. Juli,
2H- „

6. Februar, 7. August,
20. 21- „
6. März, H. September,

20. ,, 18. September,
3. April, 2. Oktober,

17. 16. „
1- Mai, 30. „

15. ,, 15. November,
29.

Juni,
27-

12. 11. Dezember.
26.

TrichiiltMaim
empfiehlt

Äiv LrvkdlLUSruvkvrvi
in Neuteich.

OGAGSGGOGE
Druck und Verlag von R. Pech Sc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 52 Neuteich, den 31. Dezember 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Veratungsstellen des Nrelswohlfahrtsamtes.

Tieseiihsf im Rreishause an jedem Mittwoch
um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um n Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

R-rrterch im waiscnhause Dienstag, den 5. Januar 1926 
nachm. um 1 Ubr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

-um 2 Uhr für Rrüpxel und Lungenkranke;
Schule Dienstag, den 26. Januar 1926

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 21/2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 2Z. Dezember 1925.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde

Für den Monat Januar 4926 werden für die Untersuchung der 
im Wandergewerbe benutztet: Pferde nachstehende Termine festgesetzt: 
1. Liegeiitzsf Montag, den 4. Januar 1926, vorn:. 9 Uhr vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats. 
2. StmsusdsVf Montag, den 11. Januar 1926, mittags 1 Uhr 

vor dem Bahnhof.
5. Nertteich Freitag, den 22. Januar 1926, mittags 12^ Uhr 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Ortspolizei- und Vrtsbehörden ersuche ich um ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 22. Dezember 1925.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

polizeiliche Uebertretungen.
Die Ortspolizeibehörden des Rreises erinnere ich an Erreichung 

der N,Schweifungen über die im Vierteljahr Oktober—Dezember 1925 
zur Bestrafung gekommenen polizeilichen Uebertretungen gemäß 
meiner Verfügung vom 5. Mai 1923, Tgb. Nr. 2^7 L.

Tiegenhof, den 22. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. ---------- - ------
Unterstützungssätze für Urme.

Die säumigen Gemeinden des Rreises werden unter Bezug
nahme auf meine Umdruckverfiigung vom 5. d. Mts. an Ausfüllung 
und Rücksendung des Vordrucks über Unterstützungssätze für Arme 
v-stimmt bis zum 1S 1 192H erinnert

Tiegenhof, den 2^. Dezember 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr. Werder
Nr. 5. ------------------

Zormularkosten.
Die Herren Gemeindevorsteher von

Blumstein, Brodsack, Damerau, Eichwalde, Grenzdorf A, Janken- 
dorf, Raminke, Runzendorf, Marienau, AI. Montan, Gr. Maus
dorf, Neukirch, Neustädterwald, palschau, parschau, Pletzendorf, 
Schönau, Schöneberg, Simonsdorf, Tragheim und vierzehnhuben 

werden mit Bezug auf meine Rreisblattverfügung vom 16. Oktober 
d. Js. in Nr. q.2 wiederholt an Einsendung der anteilmäßigen Rosten 
für die Formulare zur Wohnungsbauabgabe und den Gemeinde-Vor- 
anschlägen nunmehr bestimmt bis zum 1A 1. 192<r erinnert, 
andernfalls Einziehung durch Postnachnahme erfolgen wird.

Tiegenhof, den 2h. Dezember 4925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 6.
Erlöschen von Zischereirechten.

Fischereireaste, die nicht dem Eigentümer des Gewässers zu
stehen und noch nicht im wafferbuch eingetragen sind, erlöschen am 
45. April 1927, weun nicht vorher, also spätestens bis zum 14. April 
1927, ihre Eintragung in das wafferbuch beantragt wird (tz 11 des 
Fischereigesetzes vom 11. Mai 1946). Die Anträge auf Eintragung 
in das wafferbuch sind an den Bezirksausschuß zu Danzig zu richten. 
Dem Anträge sind die zum Nachweise des Rechtes dienenden Ur
kunden, sowie eil: vollständiges Verzeichnis der dem Antragsteller 
bekannten Personen, die in der Geltendmachung von Fischereirechten 
durch die Eintragung beeinträchtigt werdest würden, beizufügen.

Eintragungen von Fischereirechten erfolgen nur, weun entweder 
der Nuchrueis geführt wird, daß sie am 30. April 1914 bestanden 
haben, oder wenn glaubhaft gemacht wird — etwa durch amtliche 
Bescheinigungen, eidesstattliche Versicherungen glaubwürdiger Zeugen — 
daß sie bis zum 1. Mai 191§ mindestens 30 Jahre lang ausgeübt 
worden sind.

Fischereirechte, die dem EigeutLimeV des Gewässers zustehen, 
dürfen in das Wafferbuch nicht eingetragen werden; sie bleiben 
auch ohne eine solche Eintragung aufrecht erhalten.

Danzig, den 2. Dezember 1925.
Der vr?irksausschuj).

(Wasserbuchbehörde).
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 14. Dezember 1925.

Der Landrat

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung 
z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 

sitzung.
q. . Feststellungsbeschluß der Gemeiuderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Untestützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältniffe einesHilfs- 

bedürftigen.
^.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagopachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen aus Lwerbslosenunter 

stützung.
12. Nachweisvug über Aufwendungen für Erwerbslose. 
13. Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner. 
13. Rreishnndefteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Ouittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtiguug an den Schuldner über den Zu- 

stsllungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger
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Abt. 0 Nr. 29. vorläufiges Iahlungsverbot.
29s.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein'
5Z. Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw' 

zur Aufnahme in eine Anstalt.'
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
„ „ 8. Personalbogen für die Begleitperson.
„ „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech öd W. Rtchert, Neuteich.

Tierarzt Bargums
geschütztes 

Viehreinigungsxulvev 
ist 

nach glüirzeiröeir Anevkeir- 
i»iritgeir Vielem t«r»tse«deV 
«rirgesehette^trndtVrvte und 
Tierärzte das rrtrks«rniste 
rti*S*L**s*vn<rttel bei <*Ueir 

Hsrnstteren 
ttetne LV^schttitgeHr l 

ttetne Erkältstttgen mehr!
Nle-erlsrge Nettteich 
bei L)errn Arthur Toews.

SleMWten 
für Erwerbslose 

hält vorrätig 
k?« Neuteich.

IGeiMWS- 
Karten 

und 

Wildscheiae 
hält vorrätig p«ck,Neuteich.

Oas ^inbincisn
VON Ka886n-6ücbern, 2eit8ckrikten, wi8- 
8en8ckak1Iicken Werken jeder krt, ^U8i- 
kalien und Zammlungen, 8owie Zämtlicker 

bekördlicben Verordnung8blätter 

wird von un8erer mit neu^eitlicken ^L8cbi- 
nen und Linncktungen ver8ekenen kuebbin- 
derei LU billigen ?rei8en angeke.tigt. Die 
Verwendung nur be8ten ^aterial8 und lder- 
8teIIung aller Einbände in Bandarbeit bürgt 

kür gute Haltbarkeit.

WaMImür
auf Pappe aufgezogen,

ü. L «.
blsutsieli.

empfiehlt N Pech, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Rtchert, Neuteich (Freie Stadt Danztg).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,so vanziger Gulden.

Nr. 1 Neuteich, den 7. Januar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ----------------
waisenratsfiyung.

Die Waisenratsfitzung in Neuteich am 6. Januar d. Js. fällt 
aus und findet am

1S Jerur»«»* kv Ntzv
im Zimmer r des Amtsgerichts in Nevteicb statt.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsgertchtsbezirks Neuteich wer
den um entsprechende Bekanntgabe an die Gememdewaisenräte und 
waisenpflegerinnen ersucht.

Tiegenhof, den Januar 192s.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ----------------

Mieterhöhung.
Auf Grund des Gesetzes betreffend die Abänderung 

des zur Bekämpfung der Wohnungsnot vom 23 ^2. l925 
(G. Bl. s. 3S9/6O) beträgt die gesetzliche Miete für 
das gesamte Gebiet der Freien Stadt Danzig für 
Wohnräume

») vom i Januar t926 ab 9V v. H.
d) vom April l926 ab lOO v. h.

der Frtedensmiete. Dementsprechend beträgt die gesetzliche 
Miete bei Läden,Geschäftsräumen usw., die mit Wohnungen 
im räumlichen Zusammenhang stehen und den mit ihnen im 
Zusammenhang stehenden Wohnungen selbst, ^s bezw. f25 
v. H. der Friedensmiet«.

Die Wohnungsbauabgabe bleibt bis zum 3 s. Mär; 
l92S in der bisherigen Höhe bestehen. Vom l April ^926 

ab erhöht sich die Wohnungsbauabgabe um so v. h., 
h. von 20 v. H. auf 30 v. h. der Friedensmiete.

Danzig, den 28. Dezember l925.
Der Senat der Freie» Stadt Danzig.

Veröffentlicht I
Tiegenhof, den 2. Januar s926.
Der Borfitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr. Werder.
Nr. 3. -------------—

Ureishundesteuer.
Die Herren Gemeindevorsteher von

Blumstem, Damerau, Eichwalde, Holm, Reitlau, Leske, Mielenz, 
Mierau, Neudorf, Neulanghorst, Neunhuben, Neuteicherwalde, 
Vorschau, pletzendorf, Rückenau, Lchönau, Tragheim, vierzehn- 
huben und vogtei

werden unter Bezugnahme auf meine Areisblattverfügung vom 9. 
II. v. Js. in Nr. 45. nochmals an Einsendung der Hundesteuer- 
liste für das II. Habjahr 192s nunmehr bSfttmeirt t»ts zrrurLO 
d. LNts erinnert, andernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen 
wird. Die Hundesteuerliste ist in zrvei Ausfertigungen einzureichen.

Tiegenhof, den 4. Januar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusse» des Kreise» 

Gr. Werder.
Nr. -

Schulpflichtige Kinder.
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit vom 1. 

Oktober bis Ende Dezember d. Js. in der Ortschaft zu- oder abge
zogenen Rinder den zuständigen Herren Lehrern
alsbald namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 22. Dezember 1925.
Der Landrat.

Nr. 5.

Bekanntmachung.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanenhennen 

wird auf den 1, Februar festgesetzt.
Danzig, den 19. Dezember I9?h. *

Der Bezirksausschuß 
veröffentlicht I 
Tiegenhof, den 28. Dezember 192s.

Der Landrat
Nr. S. —- -m. , .

Standesamtsbezlrk Wernersdorf.
Der Hofbesitzer Adalbert volkman« in Wernersdorf ist vom 

Senat zum stellvertretenden Standesbeamten für den Bezirk Werners 
dorf ernannt worden.

Tiegenhof, den 29, Dezember 192s.
Der Laudrat als Vorsitzender de» Kreisausschusses.
Nr. 7. ---------------------

Personalien. *
Der Hofbesitzer Richard Riehl in Holm ist zum Gemeindevor

steher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 4. Januar 1926.

Der Landrat als Vorsitzender de» Kreisausschusse»

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Verordnung über die Erhebung der Umsatz
steuer der nichtbuchführenden Landwirte

für das Jahr 1926 im pauschwege.
Gemäß Z 3^ des Umsatzsteuergesetzes vom H. Juli 

lß22 in der Fassung des UmsteUungsgesetzes vom Z3. Ok
tober l92H (Ges. Bl l92H Nr. »6) werde» diejenigen 
Landwirte, die keine geordnete Buchführung haben, zur 
Umsatzsteuer für das Kalenderjahr l926 nach pauschal- 
sätzen herangezogen. Der der Besteuerung zugrunde zu 
legende pauschumsatz ist für jede» Hektar der zu dem land
wirtschaftlichen Betriebe gehörenden Bsdenfläch« wie folgt 
festgesetzt:

Bodenklasse: Umsatz pro da.
Gulden

I 350—290
U 270-250
II! 240-220
lV 2W—190
V ^80—l«0

VI f5O-f3O
VU ^20—^00

VUI 90^- und darunter.
Für die Einstufung der einzelnen Betriebe in die ver

schiedenen Bodenklassen bei der Festsetzung der Umsatzsteuer 
l926 ist maßgebend die endgültige Vermögenssteuerveran- 
lagung für das Kalenderjahr l92d.

In den vorstehenden pauschsätzen ist der Umsatzsteuer- 
pflichtige Eigenverbrauch mitenthalten, sodaß der Eigenver. 
brauch bei den nichtbuchführenden Landwirten nicht mehr 
besonders zur Umsatzsteuer herangezogen wird.

Die nach diesen pauschsätzen zu entrichtende Umsatz
steuer für das Kalenderjahr l926 wird jedem Steuer
pflichtigen durch Steuerbescheid mitgeteilt, »er auch weiter« 



2 —

Angaben über die Steuerentrichtung und Verrechnung der 
auf die Umsatzsteuer (926 bereits entrichteten automati
schen Zahlungen enthält.

Danzig, den 23. Dezember (925.

Der Vorsitzende der Steuerausschüsse für die Land
kreise Danziger Höhe, Danziger Niederung und 

Großes Ävrrder.

Betrifft: Steuermarken.
Mit Beginn des neuen Steuerjahres werden folgende 

mit der Jahreszahl (926 versehene Steuermarken neu in 
den Verkehr gebracht:

5, (0, 20 und 50 Pfennige, 
(, 2, 5, (0, 20, 30 und 50 Gulden.

.Die bisherigen Steuermarken werden mit dem 3(.
Januar (926 aus dem Verkehr gezogen.

Im Steuerbuch für (925 dürfen lediglich die bis
herigen Steaermarken, im Steuerbuch für (926 nur die

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 4. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung
„ „ „ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde-

sitzung.
„ 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
„ d „ 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse einesHilfs- 

bedürftigen.
6a.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
öb.Rechnupgen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlüngen über Iagdverpachtung.

10. Zagoxachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen auf Lwerbslosenunter 

stützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
12. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1h. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Vuittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes all den Schuldner.
28. Benachrichtiguug an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
33. Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Ehesähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw, in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt..
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des wander- 

gewerbescheines^
„ „ „ 8. Personalbogen für die Begleitperson.

Steuermarken mit der Jahreszahl (926 verwandt werden.
Die bei den Verbrauchern noch vorhandenen Bestände 

alter Steuermarken werden durch die Postämter bis ein
schließlich 2s. Januar (926 gegen neue Steuermarken ein
getauscht. Die den Postanstalten zum Umtausch vorzule- 
genden Steuermarken müssen so gut erhalten sein, daß sie 
ohne weiteres als unbenutzte Marken erkennbar sind.

Soweit Arbeitgeber noch mit dem Kleben von Steuer
marken für (925 im Rückstands find, ist das Versäumte 
unverzüglich nachzuholen. Anträge auf Zahlungserleichte- 
rungen können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, da 
es sich um Steuerzahlungen für Rechnung der Arbeitneh- 
mer handelt, deren Bezüge bereits bei der Lohnzahlung 
eine entsprechende Kürzung erfahren haben und die Zah
lung nach den gesetzlichen Vorschriften innerhalb dreier 
Tage nach der Lohnzahlung zu bewirken ist.

Danzig, den 28. Dezember 1925.

Der Leiter des Landessteueramtes.
Abt. Nr. 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, be 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.SöSSSSSSSS
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Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 2 Neuteich, den 14. Januar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. l- ------------------
Veitrag zum Ureisseuerwehrverband für !925.

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen Gemeinden 
werden, soweit noch säumig, unter Bezugnahme auf meine Kreis- 
blattverfügung vom 1. 12. 'd. Js. in Nr. 49 an Abführung des 
Beitrages für 4925 bis zrrnr 2S. - At tE erinnert.
Der Beitrag beträgt 20 G und ist auf das Konto Nr. 352 der hie
sigen Kreissparkaffe einzuzahlen. Nach Ablauf der obigen Frist wird 
Einziehung durch Postnachnahme erfolget!.

Tiegenhof, den 2. Januar 4926.
Der Landrat als Vorsitzender des 

Kreisfeuerwehrverbandes.
Nr. 2. ------------------

Zestnahmeersuchen.
In der Nacht zum 9. d. Mts. ist in Fürstenwerder ein Ein

bruch versucht worden, verdächtigt ist der Kutscher Paul Stein, ge
boren am 42. 10. 1908, aus Fürstenwerder und ein 18 jähriger 
Arbeitsbursche aus Schidlitz, mit welchem Stein in der letzten Zeit 
gesehen worden ist.

Ich ersuche sämtliche Polizeiorgane des Kreises, nach den Tätern 
zu fahnden und sie im Lrmittlungsfalle festzunehmen und den: Amts- 
gerichtsgefängnis zuzuführen. Gleichzeitig ist mir sofort zu Tgb.- 
Nr. 142 L Anzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den 12. Januar 192s.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
ttreisragbeschlüsse.

Nachstehend bringe ich gemäß tz 125 der Kreisordnung die auf 
dem Kreistage am 30. 12. 1925 gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen 
Kenntnis *.
1. Für die Amtsbezirke Jungfer und Schadwalde wurde die Vor

schlagliste der zu Amtsvorstehern bezw. Amtsvorsteher-Stellver
tretern geeigneten Personen ergänzt.

2. In 11 Schiedsmannsbezirken erfolgte infolge Ablaufs der Wahl
zeiten die Wahl von Schicdsmännern bezw. Schiedsmann-Stellver- 
tretern. Für 9 Bezirke wurden die bisherigen personell wiederge
wählt, während für 2 Bezirke Neuwahlen stattfanden.
In der Gemarkung Scharpau werden 2 kleine Lhausseexarzellen 
seit Jahren voll den Anliegern genutzt. Der Kreistag stimmte der 
Veräußerung der beiden Parzellen an die betreffenden Anlieger zu.

4. Der Kreisausschuß hatte eine Vorlage dahin unterbreitet, bei der 
Beschaffung von L etriebskrediten für die Landwirtschaft die 
Garantiedes Kreises in Aussicht zu stellen, wenn für dieBegebung der 
Kredite,insbesondere dieSicherheiten, sinngemäß die deutschenBedin- 
gungen zur Anwendung kommen. Nach eingehenderBegründung durch 
den Vorsitzenden sowie anschließender Debatte stimmte der Kreis
tag der Vorlage des Kreisausschusses einstimmig zu.

Tiegenhof, den 7. Januar 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. H. ------------------

Kusenthaltsermittelung.
Die Ortspolizeibehörden, die Herren Gemeindevorsteher und 

Landjäger sowie das Schupokommando ersuche ich festzustellen, ob im 
hiesigeil Kreise der Schmied Bernhard Matschiejewski (Macziejewski), 
geboren am 27. 8. 1879 in Zawdawolla Kreis Graudenz, aufbaltsam 
ist.

Im Lrmittelungsfalle ersuche ich, mir zu Tgb. Nr. 85 L Mit
teilung zu machen.

Tiegenhof, den 7. Januar 192s.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob der Arbeiter Franz Reikowski, geb. am 25. De

zember 1894, dort "wohnhaft ist. bezw. wohin sich derselbe abgemel
det hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 5. Januar 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 6. ------------------

Amtsbezirk Lesewitz.
Der Amtsoorsteher Dirksen in Gr. Lesewitz ist erkrankt. Die 

Amtsvorstehergeschäfte führt bis auf weiteres der stellvertretende 
Amtsvorsteher, Gutsbesitzer Albert Klatt in Gr. Lesewitz.

Tiegenhof, den 7. Januar 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Der Landwirt Johannes Meden in Brunau ist als stellv. Schöffe 

dieser Gemeinde voll mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 4. Januar 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr 8. ------------------
Personalien.

Der Landwirt Johannes Meden in Brunau isOistenmäßig als 
stellvertretender Schöffe daselbst nachgerückt und von^mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 4. Januar 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung 
z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Allfrage über die Aufenthaltsvcrhältnisse einesHilfs- 

bedürftigen. 
ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverxachtung.

10. Jagöpachtvertrag.
11. Antrags-- und Fragebogen auf Lwerbslosenunter 

stützung.
12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose.
15. Alltrag auf Kleinrentnerunterstützung.
14. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und Ouittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrist des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes all den Schuldner
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes'
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubige
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Abt. O Nr. 29. vorläufiges Zahlungsverbot.

29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den 
Schuldner.

30. ' Melderegister.
3t« Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
3Z. Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. t- Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw, in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt..
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R Pech L W. Richert, Neuteich.
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Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 3 Neuteich, den 20. Januar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Zerienordnung für das Schuljahr 1926—1927
1. für sämtliche Grte mit höheren Schulen im Gebiete der freien 

Stadt Danzig für alle Schulgattungen:

Schluß des Unterrichts Beginn des Unterrichts Tage

Gsterferien Mittwoch, d. Zi. 5. 1926 Donnerstags. 15.4. 1926

pstugstserien Freitag, d. 21. 5. 1926 
mittags.

Dienstag, d. 1. 6. 1926 10

Sommer
ferien

Mittwoch, d. 30- 6. 1926 
mittags. Dienstag, d. 3. 8. 1926 33

Herbstferien Donnerstag, d. 30.9.1926 Donnerstag, d. 14.10.1926 13

Weihnachts- 
ferien Mittwoch, d. 22. 12.1926 Freitag, den 7. 1- 1927 17

85
2. In den übrigen Schulorten der Freien Stadt Danzig sind die Oster- 

psingst- und weihnachtsferien dieselben. Die Lage der Sommer-, 
und Herbstferien wird gemäß den bisherig-m Bestimmungen später 
festgesetzt werden.

Tiegenhof, den 14- Januar 1926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------ -----
Errichtung einer Celegraphenlinie.

An dem Deiche Lakendorf-Jungfer soll eine oberirdische Tele
graphenlinie errichtet werden Der hierüber ausgestellte Plan liegt 
nach Maßgabe des Telegraphenwege-Gesetzes vom 18. Dezember 
^899 — Reichsgesetzbl. S. 705 — zur Einsicht durch die beteiligten 
Wegeunterhaltungspflichtigen bis Ende d. Mts. im Landratsamt, 
Zimmer Nr. 19, aus.

Tiegenhof, den 13. Januar 1926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Einstellung einer Ermittelung.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 
12. 1. 1926 (Kreisblatt Nr. 2) betreffend Fahndung nach den Tätern, 
die in der Nacht zum 9. d. Mts. in Fürstenwerder einen Einbruch 
versuchten, ersuche ich die Ermittelungen einzustellen, 0a dieselben be
reits ermittelt worden sind.

Tiegenhof, den 15. Januar 1926.
Der Landrat

Nr. 4. ------------------
Vermittlung von Hausangestellten.

Es haben sich eine Reihe von Hausmädchen als stellungslos ge 
meldet und können solche auf Wunsch zugewiesen werden. Anforde 
rungen sind an den Arbeitsnachweis Tiegenhof zu richten.

Tiegenhof, den 11. Januar 192s.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr Werder

Nr. 5. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter Franz Rundkowski in Gr. Lesewitz ist listenmäßig 
als stellvertretender Schöffe daselbst nachgerückt und von mir be
stätigt worden.

Tiegenhof, den 12. Januar 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Formularverlag.
Folgende'Formulare sind fertiggestellt und am Lager: 

Abt. 6.'Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesttzung.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung

Abt. 6 Nr. 5. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeindr" 
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältniffe'einesHtt 

bedürftigen. 
^.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. JagSpachtvertrag.
N- Antrags- und Fragebogen auf^ Ewerbslosenunter 

stützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
iq.. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Vuittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Meffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zuftellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch
24. versteigerüngsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger. 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
5Z. Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnjs.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4- Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt..
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller..
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech L W. Nichert, Neuteich.

der Freien Stadt Danzig
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,5o Danziger Gulden.

Nr. 4 Neuteich, den 28. Januar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Beratungsstellen des Ureiswohlsahrtsamtes.

TreKeithos im Rreishause an jedem Mittwoch 
um Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um i t Uhr für Rrüppel und Lungenkranke ;

Neuteich im Waisenhause Dienstag, den 2. Februar 
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
Schöueberg Gasthaus Schmidt, den t6. Februar

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um z Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens H Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 27. Januar 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. ^s. ------------------

Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferde.
Für den Monat Februar d. Js. werden für die Untersuchung 

der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine fest
gesetzt:

Tiegsuhss Montag, den j. 2. d. Js., vormittags 9 Uhr, vor 
der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.

2 . Siinonsdsvf. Montag, den 8. 2. d. Js., mittags j Uhr, vor 
dem Bahnhof.

5 Neutorch Freitag, den 26. 2. d. Js., mittags 42^ Uhr, vor 
dem Hotel Deutsches Haus.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden des Rreises ersuche ich, die 
Termine ortsüblich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 20. Januar 4926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------

Kontrollbücher der Viehhändler.
Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, daß Viehhändler 

nach Z 20 der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom j. 5. 1942 
über die in ihren: Besitze befindlichen Pferde, Rinöer und Schweine 
Rontrollbücher nach dem vorgeschriebenen Muster zu führen haben.

Lie Eintragungen in die Rontrollbücher sind unmittelbar nach 
den erfolgten Veränderungen und mit Tinte oder Tintenstift zu 
machen. Die Rontrollbücher müssen von den Führern der Transporte 
jederzeit mitgeführt und den Polizeibeamten und beamteten Tier
ärzten auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden. Sie sind ein 
Jahr lang, von der letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren.

Zuwiderhandlungen werden 'auf Grund des Z 76 Ziffer j des 
viehseuchcngesetzes vom 26. 6. ^909 mit Geldstrafe bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Die Rontrollbücher sind bei dem Senat — Gesundheitsverwal- 
tnng — in Danzig, Sandgrube 41 s Zimmer 2 erhältlich.

Die Gemeindebehörden des Rreises ersuche ich, die Viehhändler 
ihres Bezirks auf die vorstehende Bekanntmachung hinznweisen.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando werden ersucht, die entsprechenden Rontrollen ausznüben.

Tiegenbof, den 20. Januar 1926.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Oeffnungen in den Eisdecken.

Es ist beobachtet worden, daß an den in die Eisdecken einge
schlagenen Oeffnungen die Aufstellung von Warnvngszeichen unter
bliebet! ist. Ich erinnere daher daran, daß vor den eingeschlagenen 
Oeffnungen durch Aufstellung der ausgehauenen Lisstücke auf die 
hohe Rante oder durch andere deutliche Zeichen gewarnt werden muß. 

wer die Aufstellung der warnungszeichen unterläßt, kann auf Grund 
des Z 29 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom j. 4. 1880 bezw. 
auf Grund des 367 Ziffer l? des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe 
oder Haft bestraft werden.

Die Ortsbehörden ersuche ich, vorstehende Bekanntmachung orts
üblich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 25. Januar 4926.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Krankheiten unter den Bienen.
Nach der am 20. d. Mts. in Rrast getretenen Polizeiverordnung 

des Senats vom 5. 42. 4925 (Staatsanzeiger Teil 1 Seite 9/26) sind 
die Besitzer von Bienenstöcken verpflichtet, solche Stätten, die von

t- Faulbrut:
s) Larven-, b) Nymphensenche,

2. Mykosen:
s) grau-weiße Steinbrut b) grau-grüne Steinbrut 

(Ralkbrutf (Aspergillusmykos e),
Z. Nosemasucht

befallen sind, sofort der zuständigen Grtspolizeibehörde anzuzeigen.
Die Ortspolizeibehörden haben den Regierungs- und Veteri

närrat sofort zu benachrichtigen.
Jeder Besitzer von Bienenstöcken ist verpflichtet, die Untersuchung 

seiner Bienenstöcke durch den beamteten Tierarzt oder einen vom 
Senat bestätigten Sachverständigen zu gestatten.

Die Vrtsbehörden des Rreises ersuche ich, vorstehende Bekannt
machung ortsüblich zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den 23. Januar 1926.

Der Landrat
Nr. 4- ------------------

Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer 
für das Vierteljahr Vktober/Vezember 1925.

Die säumigen Gemeinden des Rreises werden hiermit an 
Einsendung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und Lohn
summensteuer für das Vierteljahr Oktober/Dezember ^925 bestiriturt 
bis zrrm 15 Lrbr-Utrv d Js erinnert.

Gleichzeitig erinnere ich zu demselben Termin an Absührung 
der Wohnungsbauabgabe- und Lohnsummensteueranteile an die hie
sige Rreissparkasse — Ronto Nr. 6j2 —.

Tiegenhof, den jg. Januar 4926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Rreises werden ersucht festzustellen, und binnen jq. 
Tagen mitzuteilen, ob die Arbeiterin Helene Ropella früher in Biester
felde dort wohnhaft ist bezw. wohin sich dieselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 20. Januar jg26.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 7. ------------------

klufenthaltsermittelung.
Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Rreises werden ersucht festzustetten, und binnen iq. 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Paul Reißberger wohnhaft 
ist bezw. wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2j. Januar ;926.

Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr Werder
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Steueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkaffe find als Anteile der Gemeinden

s) an der Gewerbesteuer für I"li-September 4925,
b) an der Lohnsteuer für die Zeit vom t- tO- bis 10. N- 1925.
c) an der Einkommensteuer für die Zeit vom 40. bis 47. 1-25,
6) an der Lohnsteuer für die Zeit vom tt- N- bis 3;. 12. 1925,
e) an der Umsatzsteuer für Oktober-November 1925,
k) an der Gewerbesteuer für Oktober-Dezember 1925,
§) an der Einkommensteuer für Oktober-Dezember 1925

die in der nachstehenden Nachweisung in Spalte 3—9 angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge find in der aus den Spalten n 
und 12 ersichtlichen Höhe auf Areissteuern verrechnet oder aus Gemeindekonto überwiesen.

kfd.
Nr.

Gemeinde

Gewerbe
steuer für 
Iuli/Sept.

1925
6

Lohnsteuer 
f. d. Zeit v. 
1. 10. bis 

10- 11- 
1925 
6

Einkom
mensteuer 
f. d.Zeitv. 
l-lo.—t?.
U- 1925 

O

Lohnsteuer 
f. d.Zeitv. 
U- ll- — 
3t- t2. 

t-25 
0

Umsatz
steuer 

für Okt./ 
Nov. t-25

0

Gewerbe
steuer für 
Okt./Dez. 

t-25
6

Einkom
mensteuer 
für Okt./ 
Dez. t-25

0

Summ 
Spalt 
s —

0

e 
e 
-

Auf Kreis
steuern , 

verrechnet

0

Auf Ge
meinde- 

konto über
wiesen

6
1 2 s 4 5 6 7 8 - 10 u 12
1 Altebabke 50 48 114 53 3024 17 75 42 255 255
2 Altenau 12 62 152 64 7>56 40 32 213 14 213 14
8 Altendorf 27 18 13 45 60 1134 4 50 82 66 190 <03 190 <03
4 Altmünsterberg 170 37 30 36 102 06 2 43 187 25 44 517 66 517'66
5 Altweichsel 208 23 150 59 12474 13 18 4 32 501 06 431 23 69 83
6 Barenhof 54 107 27 14 40 64>26 32 85 27 105 41 405 19 323 56 81 63
7 Bärwalde 54 75 72 53 38 45 36 11 29 52 70 292 45 292 45
8 Barendt 99 277 64 163 10 166 32 58 95 36 83 14 884 15 884 15
9 Beiershorst 44 17 2 88 26 46 10 26 67 68 151 45 151 45

10 Biesterfelde 53 89 134 59 60 48 20 83 37 35 307 14 307 14
11 Blumstein 63 10 86 40 37 80 30 19 50 26 267 75 267 75
12 Bröske 512 73 45 36 50 40 108 171 65 888 14 888 14
13 Brodsack 106 09 34 30 140 39 140 39
14 Brunau 81 283 95 329 09 170 10 65 02 63 113 16 1105 32 1105 32
15 Damerau 107 27 64 26 9 13 18 177 10 375 76 375 76
16 Dammfelde 37 86 22 68 50 31 242 40 353 25 353 25
17 Eichwalde 27 107 27 167 57 64 26 233 55 27 17h 87 802 52 802 52
18 Einlage 27 233 47 148 99 139,86 201 82 58 296 29 1105 43 1105 43
19 Fürstenau 103 50 32181 414 41 19278 46 80 54 323 90 1457 20 1064 08 39312
20 Fürstenwerder 36 372 29 396 19 230 02 29 70 279 294 58 1637 78 1637 78
21 Gnojau 448 01 677 04 268 38 15 54 98 60 1507 57 859 71 647 86
22 Grenzdorf A 81 100 96 76 22 60 48 8 32 108 15 17 450 15 235 99 214 16
23 Grenzdorf B 8.1 138 82 247 06 83 16 48 78 81 165 79 845 61 668 99 176 62
24 Halbstadt 18 113 58 3 84 68 04 11 70 27 163 90 406 06 406 06
25 Herrenhagen 6 31 3 78 93 60 103 69 103 69
26 Heubuden 99 43 107 52 75 60 39 19 108 429 74 429 74
27 Holm 27 69 41 315 72 4158 201 12 108 175 58 938 41 526 46 41195
28 Irrgang 37 86 22 68 94 32 154 86 154 86
29 Iankendorf 15 48 56 79 86 40 34 02 4 50 36 48 233 67 160 71 72 96
30 Jungfer 351 05 186 537 05 515 60 2145
31 Kalteherberge 31 55 82,94 18 90 26 32 110 69 270 40 270 40
32 Kaminke 27 63 10 103 96 37 80 1 80 92 325 66 223 15 102 51
33 Kalthof 1220 94 1413 44 1178135 846 72 473 31 1188 632 74 6953 50 2216 07 4737 43
34 Keitlau 27 63 10 23849 37 80 13 05 270 23 57 673 01 233 23 439 78
35 Krebsfelde 324 157 75 242 93 94 50 36 83 351 660 74 1867 75 501 20 1366 55
36 Küchwerder 63 10 153 50 37 80 4 05 8 64 267 09 267 09
37 Kunzendorf 81 504 80 623 52 302 40 213 13 162 233 28 2120 13 212013
38 Ladekopp 256 05 344 15 158 76 172 56 234 316 46 1481 98 1267 67 214 31
39 takendorf 243 227 16 232 46 136 08 69 75 108 202 40 1218 85 665 89 552 96
40 Gr. Lesewitz 99 283 94 714 77 17010 189 51 58 108 93 1624 25 1389 30 234 95
41 Kl. Lesewitz 279 31 55 101 95 18 90 174 605 40 507 91 97 49
42 Leske 27 44 17 37 44 26 46 9 276 420 07 420 07
43 Gr. Lichtenau 99 44170 660 29 264 60 96 99 185 256 17 2003 75 1489 43 514 32
44 Kl. Lichtenau 162 176 68 368 64 105 84 72 31 202 37 1087 84 900 49 187 35
45 Lindenau 367 81 64 26 80 81 426 1019 07 1019 07
46 Ließau 108 788 75 1098 58 472 50 226 44 747 589 05 4030 32 2032 99 1997M
47 Lupushorst 126 82 03 716 90 4914 73 56 360 224 74 1632 37 711 36 921^01
48 Marienau 295 75 238 14 154 75 297 672 54 1658 18 1658 18
49 Gr. Mausdorf 108 214 54 340 22 128 52 38 63 297 452 14 1579 05 917 62 66143
50 Kl. Mausdorf 54 63 10 131 82 37 80 289 95 135 492 53 1204 20 463 28 740 92
51 Kl. Mausdorferweide 6 31 14 88 3 78 50 83 75 80 75 80
52 Mielenz 27 208 23 419 47 124 74 34 05 90 187 78 1091 27 1091 27
53 Mierau 27 107 27 503 52 64 26 219 26 921 31 812 51 108 80
54 Gr. Montau 170 37 221 76 102 06 166 42 162 197 28 1019 89 699 84 320 05
55 Kl. Montau 27 138 82 180 36 83 16 51 85 108 138 72 727 91 727 91
56 Neudorf 6 31 35 23 3 78 18 09 34 32 97 73 97 73
57 Neulanghorst 94 65 1 92 56 70 23 85 35 81 212 93 202 12 10 81
58 Neunhuben 27 631 109 63 3 78 1 12 9 22 157 06 157 06
59 Neumünsterberg 27 265 02 659 09 158 76 248 56 494 473 71 2326 14 402 21 1923 93
60 Neustädterwald 27 113 58 88 66 68 04 58 77 258 38 614 43 509 78 94 65
61 Neuteichsdorf 27 138 82 481 19 83 16 31 23 180 304 13 1245 53 1162 68 82 85
62 Neuteicherhinterfeld 12 62 143 88 7 56 61 65 108 145 98 47969 479 69
63 Neuteicherwalde 81 126 20 55 20 71 65 29 63 54 156 43 574 11 324 74 249>37
64 Neukirch 144 258 71 112 61 154 98 56 54 117 130 41 974'25 974 25
65 Niedau 108 82 03 227 18 49 14 13 50 195 72 675'57 435 77 239 80
66 Orloff 91 66 52 92 1 08 21 45 60 21226 212 26
67 Orlofferfelde 27 44 17 26 21 26 46 21 60 10 65 156 09 156 09
68 palschau 189 138 82 669 70 83 16 18 99 153 256 12 1508 79 944 50 564 29
69 parschau 18 44 17 43 97 26 46 5 40 54 311 42 503 42 503 42 !
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ttopf wie vor.

Tiegenhof, den 22. Januar ^926.

70 Petershagen 9 277 64 196 27 166 !32 205 51 27 364 75 1246'49 785 97 460 52
71 pieckel 89 10 637 31 38 83 381 718 3037 18 65 47 1260 80 593 80 667 06
72 pietzkendorf 31 55 1435 10 90 12'03 108 33 12 217 95 217 95
73 platenhof 612 07 27^36 366 66 439 20 54 413 38 1912 67 1912 67
74 pletzendorf 6 31 63 84 3 78 72 65 146 58 69 91 76 67
75 pordenau 82 29 31142 52 92 9 17253 62816 427 41 200 75
76 prangenau 29 36 29 36 29 36
77 Rehwalde 18 93 11 34 3027 30 27
78 Reimerswalde 56 79 65 29 34 02 64 01 177 17 39728 397 28
79 Reinland 108 50 48 14976 30 24 45 51 101 38 485'37 241'62 243 75
80 Rosenort 63 10 198'29 37 80 4 59 27 115 39 446!17 395^63 50 54
81 Schadwalde 126 195 61 53>28 117 18 226 45 213 12 931,64 755,84 175 80
82 Scharpau 90 25 24 16!51 15 12 146'87 146.87
83 Stadtfelde 333 67 18 90 35257 29669 55 88
84 Schöneberg 351 731 !96 377,81 438 48 260 84 515 497 25 3172 34 1455,70 1716 64
85 Schönhorst 54 132'51 305,09 79,38 135 ! 151 97 857 95 857 95
86 Schönsee 54 15144 627'73 9072 15 84 95'14 1034 87 1034'87
87 Schönau 27 113,58 187'78 68,04 2 79 256'70 655 89 655 89
88 Simonsdors 1041 15 492'38 623170 3 82 180 68 55 2409 60 1117 61 1291 99
89 Stobbendorf 157175 92^21 94 50 39 19 108 37 20 528 85 369 44 159 41
90 Stuba 27 100,96 67^68 60 48 105 39 360 23 23 744 74 448 93 295 81
91 Tannsee 101,87 525 31 151 20 23 69 162 66 1030 07 1030 07
92 Tiege 108 14518 529 78 86 94 7 47 198 19 1075 51 1075 51
93 Tiegenhagen 135 271j33 84 96 162 54 40 83 153 409 06 1256 72 19 62 1237 10
94 Tiegenort 513 290! 26 167 62 173 88 127 84 323 113'56 1709 16 607 66 1101 50
95 Tragheim 63! 10 37 80 55 53 236 83 393 26 393 26
96 Tralau 27 17037 65 76 102 06 34 54 99 94 519 47 519 47
97 Trampenau 1660 348 77 52 92 310 17 728 46 564 04 164 42
98 Trappenfelde 108 56 79 34 02 121 44 320 25 320 25
99 Vogtei 12 62 1162 7 56 13 44 45 24 45 24

100 Walldorf 63 10 170 26 37 80 18 72 119 90 409 78 313 81 95 97
101 warnau 132 51 448 88 79 38 197 25 153 410 50 1421 52 941 28 480 24
102 Wernersdorf 111 441 70 643 10 264 60 63 96 81 447 08 2052 44 1401 53 650 91
103 Wiedau 6 31 3 78 2 65 3 93 16 67 16 67
101 Zeyer 54 290 37 117 34 41 48 81 139 44 723 63 722 02 1 61
105 Zeyersvorderkampen 45 145 13 325 06 60 36 575 55 575 55
106 vierzehnhuben 18 93 17 38 11 34 47 32 94 97 94 97
107 Hakendorf 108 54 l
108 Horsterbusch 54 i l 306 306
109 Wolfsdorf 9 81 1

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Gemeindevorsteher-Versammlung.
Der verband der Gemeindevorsteher hält am

Donnerstag, den 4. Februar d. As. vormittags
11 Uhr

im Kreishaussaale eine Versammlung ab.

Tagesordnung:
Aussprache über Kommunal- und Steuerfragen.
Line Stunde vorher Vorstandssitzung bei Fleischermeister Philipsen.

Ls ladet zu zahlreichem Besuch ein.

Bärwalde, den 20, Januar l926.

Der Vorsitzende
G. lviens.

Fragebogen.
Die den Herren Schulleitern und Lehrern in diesen Tagen als 

Drucksache zugestellten Fragebogen sind sorgfältig auszufüllen und 
mir bis spätestens ;0. Februar d. Js. zurückzureichen.

Tiegenhof, den 24. Januar 192s.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

Die bei der Danziger verlagsgesellschaft erschienene kleine Karte 
der Freien Stadt Danztg (o.75 G) wird zur Beschaffung als Lern- 
mittel für die Schüler empfohlen. Sie ist besonders geeignet, jedem 
Atlas als Heimatkarte ergänzend beigefügt zu werden.

Tiegenhof, den 2^. Januar 1926.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Zwecks Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbüchereien wird 
auf das in der Verlagsanstalt Deleiter, Dresden A erschienene 
„verkehrsvüchlein für Alle" aufmerksam gemacht.

Tiegenhof, den 2^. Januar 4926.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige, alleinige evaugl. Lehrer- und Organistenstelle ist 

von sofort zu besetzen. Gute Dienstwohnung, großer Garten und 
Dienstland vorhanden. Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubigten 
Zeugnisabschriften^ sind bis zum 5. Februar d. Js. an das Ge
meindeamt Barendt zu richten.

Barendt, den ^8. Januar 1926.

Der Gemeindevorsteher.
packheiser.

grollte kunIcreitlctuM. bringt alle ?ro- 
Arsrlune unci xroken OnterbsItunAs- ruid 
battierteil. I^ur 50 ^tron-
neuient8dette11un§ jectern LrietträAer
Probtnummern kostenlos vom Verlag Berlin N 24
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Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 4. Einladungen zur Gemeindesitzuna.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung

Abt. O Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde-
' sitzung.

Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältnisse einesHilfs- 

bedürftigen. 
sa.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
öb.Rechnungen für den Landarme^lverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

40. Jagöpachtvertrag.
4 4- Antrags- und Fragebogen auf Ewerbslosenunter 

stützung.
42. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
43. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
4^4 . Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner.
45. Kreishundesteuerlisten.
46. Steuerzettel und Vuittungsbuch über" Gemeinde

steuern.
47. Mahnzettel.
48. Geffentliche Steuerniahnung.
49. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
24. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2H. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Äeberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28«. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
34. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
33. Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. 4. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Ehesähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
H. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes, 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw 

zur Aufnahme in eine Anstalt.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines-
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
,, 8. Personalbogen für die Begleitperson.

,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Arbeitsgemeinschaft für Lehmssrtbil- 
dmg der Kreises Gr. Werder.

Die nächste Sitzung findet am Montag, d. 
1. Februar, in Tiegenhof im Lokale des 
Herrn Sagert mit folgender Tagesord
nung statt:
40—42 Uhr: Rechnen-Methodik (Herr Seminaroberlehrer Bräuel)

2 — 3V2 „ Literatur-Mittelhochdeutsch - (Herr Studienrat Ripxel.)
4 — 5 „ Schulhygiene (Herr Medizinalrat Dr. Mangold)

Außer den Mitgliedern werden auch alle anderen an den vor- 
trägen interessierten Kollegen eingeladen. .

Oas
VON Kassen-Küchern, Zeitschriften, wis
senschaftlichen Werken jeder <Xrt, ^usi- 
lcalien und 8ammlun§en, sowie sämtlicher 

behördlichen Verordnungsblätter

Krelsblslter 
^m1sblä11si'
Sekulblsttsn

Os8el2sammlun§6n

usw. usw.

wird von unserer mit neuerlichen ^laschi- 
nen und LinricktunZen versehenen kuchbin- 
derei LU billigen preisen anZefe.tiZt. Die 
Verwendung nur besten Materials und lder- 
stellunZ aller Einbände in ldandarbeit bür^t 

kür §ute Haltbarkeit.

k. keck L Kiolikst
blsutsieb.

Tierarzt Bargums
gesetzlich seschiitzrst

Vtehreiniaungsxulvev
"ist

nach slLitzriBdrir rlurrkru- 
itttiiArit Viele* t«r»rsr,r-rv 
<rIrs«sehritr^L<r*,drh-i^tr und 
Tie*L*zl^ das «Virksir niste 
^"S^Z"se*nritt^l bei nllen 

H<rtistirvr,t 
ttsinr wnschnngen!

Lieins G*kLltn«ssn mehr! 
Niedrvlngs rirnteich 
bei Herrn Arthur Toews.

MslpiechMiMhiien.
vom 25. 4. 4926 bis 34. ß. 4926 

tritt, gegen jederzeitigen widerruf, 
eine weitere 25§/o Ermäßigung der 
Frachtsätze für Kalkschlamm in Kraft.

Auskunft erteilen die Stationen.
Dir Vetviebsbivektion.

Slempelkarte» 
für Erwerbslose 

hält vorrätig 
kd peck» Neuteich.

Tagebuch 
für 

lrichiarnfthaatr 
empfiehlt

ckiv LrsisdlLUckravIreroi
in Neuteich.

Druck und Berlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 5 Neuteich, den 4. Februar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Ursprungszeugnisse für Pferde.

Bei der Kontrolle der Viehmärkte ist beobachtet worden, daß 
sowohl Händler als auch Privatbesitzer die Vorschriften über Ur
sprungszeugnisse für Pferde nicht beachtet haben

Ich bringe daher die Bestimmungen der Verordnung vom 18. 
2. 184Z (G. S. S. 75/^6) in Erinnerung, wonach jeder, der ein 
Pferd verkaufen, vertauschen, verschenken oder sonst veräußern will, 
verpflichtet ist, sich über seine Berechtigung hierzu auf Erfordern der 
Polizei durch ein amtliches Attest (Ursprungszeugnis) auszuweisen.

Die Pferdeatteste werden von den Ortspolizeibehörden ausgestellt.
Bei Zuwiderhandlungen können die Pferde, über welche kein 

Attest vorliegt, mit Beschlag belegt werden. Außerdem wird der Be
sitzer des Pferdes bestraft.

Der gleichen Bestrafung unterliegt derjenige, welcher von einer 
ihm unbekannten Person ein Pferd erwirbt, ohne daß diese durch 
das vorschriftsmäßige Attest über ihre veräußerungsbefugnisse sich 
ausgewiesen hat.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende Be
kanntmachung ortsüblich zu veröffentlichen, wobei darauf hinzuweisen 
ist, daß namentlich bei den nächsten Märkten polizeiliche Revisionen 
über das Vorhandensein der Pferdeatteste vorgenommen werden.

Tiegenhof, den l. Februar 4926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Veranlagung der Mrchensteuern.

Nach Mitteilung des evangelischen Konsistoriums in Danzig sind 
die Gemeindekirchenräte beauftragt worden, mit größtmöglicher Be
schleunigung das Linkommensteuersoll der Evangelischen für das 
Steuerjahr 1924 festzustellen. Eine Mitwirkung der Gemeindebehörden 
kommt dabei insoweit in Frage, als die personenlisten der Gemeinde- 
ämter zum vergleich heranzuziehen sind, um etwaige Veränderungen 
infolge von Umzug oder Tod festzustellen.

Auf Grund des Artikel 2 H 1 des Staatsgesetzes betreffend die 
Erhebung von Kirchensteuern vom 1^. 7. 1905 (Gesetzsammlung 
Seite 274) weise ich die Ortsbehörden des Kreises hiermit all, den 
Gemeindekirchenräten auf Antrag die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

Tiegenhof, den 29. Januar 192s.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder.

Nr. 3. ------- ----------
Aufnahme von Schwangeren in Uranken- 

anstalten.
In letzter Zeit haben sich die Fälle gemehrt, in denen Ange

hörige von Freistadtgemeinden, die der Anstaltspflege bedürfen, ins
besondere Schwallgere, Ausnahme in Krankenhäusern in der Stadt 
Danzig und in der hiesigen Frauenklinik nachgesucht und auch ge
funden haben. Die Kosten sind in der Regel von der Stadtverwal
tung Danzig eingefordert worden, weil diese als vorläufig verpflich
teter Ortsarmenverband im Sinne des tz 28 des Unterstützungs- 
wohnsitzgesetzes angesehen wurde. Infolgedessen hat die Stadt Dan
zig erhebliche Unkosten, weil die für die Hilfsbedürftigen aufzuwen- 
denden Mittel erheblich die von dem endgültig verpflichteten Orts
armenverband einzufordernden Tarifkosten übersteigen.

Die Auffassung, daß in allen diesen Fällen die Stadt Danzig 
als vorläufig verpflichteter Ortsarmenverband anzusehen ist, ist je
doch nicht zutreffend.

Gemäß 8 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes ist jeder Hilfs
bedürftige voll demjenigen Ortsarmenverbande vorläufig zu unter
stützen, in dessen Bezirk er sich bei Giirtr-ttt der Hilfsbedürftig
st befindet. In den fraglichen Fällen ist deshalb zu prüfen, wo 
die Hilfsbedürftigst hervorgetreten ist, d. h. ob sie schon gegeben 
war, als sich die betr. Person noch in ihrem Wahnorte aufhielt 
oder erst dann, als die Aufnahme in die Klinik erfolgte. In der 
Regel wird die Hilfsbedürftigkeit schon vorhanden gewesen sein, als 
die Schwangere ihren Heimatsort verließ, also grundsätzlich wird 

dieser der (vorläufig) verpflichtete Armenverband sein. Nur in Aus- 
nahmefällen, z. B. wenn die Geburt plötzlich während des Aufent
halts der auswärtigen Schwangeren in Danzig eintritt, ist der ver
band, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, also das Wohlfahrtsamt 
Danzig vorläufig verpflichtet.

Wir ersuchen, diesen Standpunkt den Gemeindevorstehern mitzu- 
teilen, damit Streitigkeiten über die Bezahlung der durch die Auf
nahme Ortsfremder in Danziger Anstalten entstandenen Kosten nach 
Möglichkeit vermieden werden.

Danzig, den 25. Januar 1926.
Der Senat — Abt. für Soziales und 

Gesundheitswesen. — 
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 1. Februar 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusse» 
des Kreises Gr Werder

Nr. 4- ------------------
Gesetz

Zttv vorn
14 Irrli 1895. Vsnr 8 1 1926

Einziger Artikel.
Der Absatz 1 des H 27 des Kommunalabgabengesetzes erhält 

folgenden Satz 2:
Die Gemeinden werden jedoch ermächtigt, durch Ortsstatut zu 

bestimmen, daß von gemeinnützigen Vereinigungen in der ZeitHvom 
1. Oktober 1924 bis zum 31. März 1945 bezugsfertig hergestellte 
Gebäude ganz oder teilweise von Steuern vom Grundbesitz befreit 
werden, und zwar für die Zeit vom 1. Oktober 4924 bis znm 3^. 
März 1935 bis zur vollen Höhe, und für die Zeit vom April 
I935 bis zum 3s. März 1945 bis zur Hälfte des für die Veranlagung 
maßgebenden Betrages. Die Befreiung darf nur erfolgen, wenn die 
gemeinnützigen Vereinigungen gemäß ihrer Satzung die innere 
Kolonisation, die Schaffung von Klein-Siedlungen bezw. Errichtung 
voll Heimstätten oder Wohnungen für die minderbemittelten Kreise 
betreiben, und wenn diese Wohnungen an in der Freien Stadt Danzig 
wohnungsberechtigte Mitglieder oder sonstige Danziger Staatsange
hörige im Sinne des Gesetzes über die Wohnungsbauabgabe vom 
27. März 1925 — Gesetzbl. für die Freie Stadt Danzig vom 28. 
März 1925 S. 79 ff. — und der dazu erganzenen Ausführungsbe- 
stimmungen abgegeben werden.

Danzig, den 8. Januar 192s.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

veröffentlicht.
Tiegenhof, den 26. Januar 4926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 5. ------------------

Erinnerung.
Die Ortsbehörden des Kreises, welche gemäß meiner Kreisblatt- 

bekanntmachung vom 11. 12. 1925 — Kreisblatt Nr. 50 — noch 
mit Einreibung der Verzeichnisse über Viehversicherungsbeiträge 
säumig sind, werden an Erledigung bestintmt 61- zirur 10. d. 
Mts erinnert.

Tiegenhof, den 2. Februar 192s.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Fragebogen.
Bezugnehmend auf meine Bekanntgabe in der letzten Kreisblatt- 

Nr. weise ich die Herren Schulleiter und Lehrer darauf hin, daß die 
zugestellten Fragebogen von allen denen auszufüllen sind, welche ihrer 
Militärpflicht genügt haben. Lehrerinnen und die Herren Lehrer, 
welche nicht Militärdienst geleistet haben, wollen ihre Fragebogen 
nur mit Ort und Datum, Namen und Amtsbezeichnung (Sp. 6) 
versehen.

Tiegenhof, den 1. Februar 1926.

Der Kreisschulrat.
weidemaml.
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Bekanntmachung
betreffend Dtuluge eine» Schluchtruuuies iu 

SchsueberA.
Der Fleischer Herr Otto Lau beabsichtigt einen Schlachtraum auf 

seinem Grundstück in Schöneberg zu errichten.
Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht mit dem Be

merken, daß etwaige Einwendungen binnen Tage — vom Tage 
dieses Kreisblattes ab gerechnet — bei dem unterzeichneten Amts
vorsteher schriftlich in 2 Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen 
sind. Nach Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dem Ver
fahren nicht.mehr angebracht werden. Die Beschreibungen und Zeich
nungen liegen während der gleichen Zeit bei dem unterzeichneten 
Amtsvorsteher im Amtsraume zur Einsicht aus. Zur Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen steht Termin

«reu 27. Lebruur 1926
in meinem Amtsraume an.

Falls der'^Unternehmer oder die Midersprechenden zu diesem 
Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der Erörterung der Ein
wendungen vorgegangen werden.

Schöneberg, den 30. Januar 1926.

Der Nmtsvorsteher.
T. Hellwig.

Mit Wirkung vom 1. Februar 1926 gewähren die Mitglieder der 

Vereinigung der Sparkassen 
in der Freien Stadt Danzig 

für Einlagen in Gulden, Reichsmark, engl. j)fund 

und Nordamerikanische Oollar folgende Zinssätze:

für tägliches Geld
für langfristige Einlagen

auf einmonatl. Kündigung

zweimonatl 

dreimonatl.

Sparkasse der Stadt Danzig
des Kreises Danziger Niederung 
des Kreises Danziger Höhe 
des Kreises Gr. Werder 
der Stadt Tiegenhof 
der Stadt Zoppot.

heute nacht 2Vi Uhr verschied an Alters- 
schwäche unser Gemeindemitglied und ehe- 
malige Wächter

im Mter von 8^ Jahren q Monaten.
Inhaber der bronzenen Verdienstmedaille.

Der Verstorbene war uns ein Vorbild in 
Amtstreue und Ehrlichkeit. Ehre seinem An
denken über das Grab hinaus.

Brodsack, den 2^. Januar 1926

Usi» OvinstirUs-VonstanU
Schlichting.

0

»

!o

Tierarzt Bargums
Sesetzlich -«schützest

Viehrelnigungsxulvev
ist

uach -läuzeu-eu Nuerkeu- 
uuuAeu Vieler- tuuseuöer 
uuAeseheuer^uudu-irte und 
Tierärzte das rrirksuurfte 
NugezieferHuittel bei ulleu 

^uustiereu
tteiue rvuschuuAeu! 

Neir^e Erkältungen mehr!
Nie-erluge Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

OOGOD
WÜW

sowie

LohnWer
für Unternehmer pp. empfiehlt 

R Pech

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr.

Bezugspreis monatlich (,50 Danziger Gulden.
Werder

Nr. 6 Neuteich, den U. Februar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Haushaltsanschlage für die Landschulen.
Die SchttlvoVstä«-« ersuche ich, mit der Aufstellung der 

Haushaltsanschlage für die Schulen alsbald zu beginnen uno mir die 
sorgfältisst angefertigten und ausgerechneten Anschläge in dver- 
fttehev Ausfertigung bis zum S. Ntävz ö. As. spätestens zur 
Prüfung und Festsetzung einzureichen. Die Linreichung in dreifacher 
Ausfertigung ist notwendig, weil ich ein Stück dem Senat vorzu- 
legen habe, ein Stück bei den hiesigen Akten verbleibt und das dritte 
Exemplar der Schulvorstand zurück erhält.

Zur Sitzung sind sämtlich* Mitglieder des Schulvorstandes 
ordnungsmäßig eiuzuladen. Die Formulare zu den Haushaltsan
schlägen sind in der NV*i»bl<rttdVttek*v*i voll Pech in Nett, 
teich sowie auch im Lttttdvtttsttmt Zimmer Nr. (9, hierselbst 
käuflich zu haben.

Zu den einzelnen Positionen des Anschlages bemerke ich folgendes: 
Att N 1 ttttd 2. Staatsbeiträge und Beihilfen werden bekanntlich 
nicht mehr gewährt. Linnahmedeträge dürfen mithin hier nicht ein
gesetzt werdet:. Dagegen würde als erste Einnahme an dieser Stelle 
ein etwaiger Bestand aus dein Vorjahr zu erscheine,: haben.
Att V 1 tt, *, f ttttd 9. Da auch die Lehrerbesoldung vom 
Sraate in voller Hohe getragen wird, sind auch an dieser Stelle Be
träge hierfür nicht in Ansatz zu bringen.
Att V 1 h Die Vergütung für Erteilung des Handarbeitsunter
richts beträgt etwa 2 G je Stunde, mithin für einklassige Schulen 
(60 G jährlich.
Att V 1 k. Da Rreislehrerkonferenzen in dem früheren Sinne nicht 
mehr stattfinden, sind auch hierfür Beträge nicht mehr auszuwerfen. 
Dagegen bitte ich, unter V 1 l als Beihilfe zu den Rosten der 
Wandertage sowie für Iugeudflege (Spielplatz) den Betrag von 60 
G zu vermerken und ebenso unter V 1 m zu den Rosten einer 
würdigen Weihnachtsfeier einen angemessenen Betrag einzusetzen.
Att V 2 tt Für Reparaturen ist ein angemessener, dem baulichen 
Zustand der Gebäude entsprechender Betrag oorzumerken. Unter V 2^ 
bitte ich, für Beschaffung vott Staubst in-gleicher Weise einen 
entsprechenden Betrag zu berücksichtigen.
Att V S <r Für den Ankauf des Brennmaterials für die Schul- 
klaffen ist der tatsächliche Bedarf einzustellen. In: Interesse der 
Rostenersparnis sind möglichst Kohlen, Torf oder Briketts zu be
schaffen, während das erhebliche teuere Holz nur in den allernot- 
wendigsten Mengen anzukaufen sein wird.
Att V 4 Zur Beschaffung von Lernmitteln werden pro Schul- 
tlasse (50 G einzusetzen sein.
Au V 4 e. Die Einstellung von Fuhrkosten für den Herrn Kreis« 
schulrat ist entbehrlich. Dagegen bitte ich, unter V 4 f als Rosten 
der Revisionen der Schulkassen für einklassige Schulen 5 G und für 
mehrklassige Schulen 5 G pro Schule einzustellen und diese Beträge 
auf Gissksttts Nv 694 dev hiesiKStt Nssisstz-avkasss 
alsbald abzuführen zwecks Ansammlung eines Schulkassenrevi- 
siousfonds.

Tiegenhof, den 8. Februar (926.

Der Landrat.
Nr. 2. - - - - - - - - - - - - - - - -
Bestellung der staatsseitig zu liefernden Re

gister und Formulare für die ländlichen
Standesbeamten.

Die ländlichen Standesämter werden ersucht, die in allen Spal
ten ordnungsmäßig ausgefüllte Nachweisung über den Bedarf an 
staatsseitig zu liefernden Drucksachen für das Ralenderjahr (92? bis 
spätestens den s ritävz d. As. hierher in einfacher Aus
fertigung einzureichen. Die Nachweisung ist von dem Standesbeamten 
unterschriftlich zu vollziehen und mit dem Dienstsiegel zu versehe,:. 
Zur Vermeidung von Rückfragen verweise ich auf die Anmerkungen 
(—4 der Nachweisung. Im übrigen empfehle ich, die Formulare in 
ausreichender Anzahl zu bestellen, da Nachlieferungen nur mit größe
rer Verzögerung erfolgen können. Bei Bestellung der Haupt- und 

Nebenregister ist jedoch darauf zu achten, daß die einzelnen Register 
nicht stärker als unbedingt nötig angefordert werden.

Tiegenhof, den q. Februar (926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 3. ------------------
Gemeindelexlkon für die Freie Stadt Danzig.

vom Statistischen tandesamt der Freien Stadt Danzig ist auf 
Grund der Ergebnisse der Volkszählungen vom (. ((. (925 und 3(. 
8. (92^ sowie anderer amtlicher (Quellen ein Gemeindelexikon für 
die Freie Stadt Danzig herausgegeben worden. Das Gemeindelexikon 
gliedert sich in einen tabellarischen Hauptteil und ein alphabetisches 
Verzeichnis sämtlicher Ortschaften, Ortsteile und Wohnflächen mit 
Angabe der Zugehörigkeit zum Rreise, zum Gemeinde- oder Guts
bezirk und zur Bestellungspostanstalt. Hinter jeder Gemeinde sind in 
83 Rubriken die verschiedensten Angaben aufgeführt, so Gesamt- 
flächeninhalt, grundsteuerpflichtige und grundsteuerfreie Liegenschaften, 
Grundsteuerreinertrag, ertraglose Landflächcn, Wasserflächen, Hofraum 
und Hausgärten, Anzahl der steuerpflichtigen und steuerfreien Ge
bäude, Zahl der Haushaltungen, ortsanwesende Bevölkerung, Zu
gehörigkeit zur Rirchengemeinde, zur Schule, zum Standesamtsbezirk, 
Amtsgericht, Amtsbezirk, Landjägeramt, Deichverband, Lntwäfferungs« 
verband usw.

Der preis des Gemeindelexikons beträgt für Behörden h>G. 
Das Werk liegt im Büro des Rreisausschuffes (Zimmer Nr. 2() 
zur Einsicht offen. Bestellungen können daselbst schriftlich, telefonisch 
oder mündlich erfolgen.

Tiegenhof, den 3. Februar (926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 4. ------------------

Reinigung öffentlicher Wege.
Es besteht Veranlassung auf die Bestimmungen des Gesetzes 

über die Reinigung öffentlicher Wege von: (. 7. (9(2 (Gesetzsamm
lung Seite (87) hinzuweisen. Danach obliegt die polizeimäßige Reini
gung der innerhalb der geschlossenen Ortschaft belegenen Wege einschl.« 
Ehauffeen derjenigen Gemeinde, zu deren Bezirk der Weg gehört. 
Die polizeimäßige Reinigung umfaßt auch die Schneeräumung. Die 
Verpflichtung ist eine gegebenenfalls von der Ortspolizeibehörde er- 
zwingbare öffentliche Last. Soweit die Verpflichtung zur polizennäßi- 
gen Reinigung besteht, tritt die Pflicht des Wegebaupflichtigen zur 
Reinigung der Wege aus Verkehrsrücksichten nicht ein. Durch ein 
von der Gemeinde zn erlassendes Ortsstatut kann die Verpflichtung 
zur polizeimäßigen Reinigung den Eigentümern der angrenzenden 
Grundstücke auferlegt werden. Das Ortsftatut bedarf der Znstim-* 
mung der Ortspolizeibehörde sowie der Genehmigung des Rreis- 
ausschusses.

Tiegenhof, den 3. Februar (926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 5. ------------------

Verordnung
betreffend Vrvteilttttg der Giirkommeit- ttnd Nörper- 

schttftsstetter- G«meittd*ttirt*il* nnf mehrere Ge
meinden für dns Nnlen-erItthr 1924

In Ausführung der HZ 47 und q.8 und 59 des Einkommensteuer
gesetzes vom ((. 9. (925 — Gesetzbl. S. 2(6 ff. —und H (0 dcs 
Rörperschaftssteuergesetzes vom 8. 9. (925 — Gesetzbl. S. 2(3 ff. — 
wird nachstehendes bestimmt:

Die Verteilung der Gemeindeanteile auf Grund der endgültigen 
Veranlagungen für (92H ist nunmchr umgehend unter Beachtung der 
nachstehenden Richtlinien vorzunehmen:
(. Soweit eine Gemeinde Anspruch auf Beteiligung an der Steuer

leistung einer natürlichen Person, die in einer anderen Gemeinde 
ihren Wohnsitz hat, oder einer nichtphysiscyen Person, deren Ort 
der Leitung in einer anderen Gemeinde liegt, erhebt, hat sie dies 
den: für die Veranlagung zuständige!: Steueramt bis zum (5. 2. 
(926 (gegebenenfalls in Form eines Verzeichnisses unter Trennung 
nach Wohnsitzgemeinden) mitznteilen. Das Steueramt leitet den 
Antrag mit den notwendigen Besteuerungsmerkmalen an die ver- 
anlagungsgemeinde weiter.



2. Die Zerlegung der Gemeindeanteile hat durch die veranlaguugs- 
gemeinde innerhalb 4 Wochen zu erfolgen. Die Zerlegung ist 
unter gleichzeitiger Uebcrweisung der Anteile der Beleaenheits- 
gemeinde zwecks Anerkennung zu übersenden.

3. Kommt eine Einigun g zwischen den beteiligten Gemeinden nicht 
zustande, so sind die Vorgänge durch das Steueramt dem Landes
steueramt zur Entscheidung vorzulegen. Ein Rechtsmittel ist gegen 
diese Verteilung nicht gegeben. Die Ueberwelsung eines eotl. 
Differenzbetrages ist umgehend in die Wege zu leiten.

4. Als Vordrucke können die bisherigen Muster nach entsprechender 
Berichtigung weiter verwendet werden.
Die Anteile am Steueraufkommen des Kalenderjahres 1925 
werden erst nach endgültiger Veranlagung zerlegt. Zur Vermeidung 
von Härten können sich die Gemeinden beim vorliegen gleicher 
oder ähnlicher Verhältnisse untereinander über einen gegenseitigen 
Ausgleich der laufend vom Landessteueramt ausgeschütteten Be
träge verständigen. Im Streitfälle würde hierüber dieKommunal- 
aufsichtsbehörde zu entscheiden haben.
Die Herren Laudräte werden ersucht, die Verordnung zur allge

meinen Kenntnis zu bringen.
Danzig, den 2 t- Januar 1926.

Der Senat der Zreien Stadt Dan?ig
Dr. Sahm. Dr. Frank.

veröffentlicht mit dem Bemerken, daß der Termin gemäß Ziffer 
1 der Verordnung bis zrrur 2S Lebrrr«»* I». verlängert 
wird.

Tiegenhof, den 5. Februar 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
-es Kreises Gr Werder

Nr. 6. ------------------
Steueranteile.

Als Anteile der Gemeinden an der Körperschaftssteuervoraus
zahlung für Gktobec/Dezember 1925 sind Nachstehende Beträge über
wiesen worden. Die Beträge sind, wie angegeben, auf Kveissteueru 
verrechnet oder auf Gemeindekonto überwiesen. *

Heubuden 2,98 0, auf Kreissteuern,
Kl. Mausdorf 42,— 0, auf Gemeindekonto,
Schönsee 106,37 O, auf Kreissteuern,
Tiegenort 26,9s 6, auf Gemeindekonto.

Tiegenhof, den 30. Januar 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Der Tischlermeister Paul Barnowski in Ließau ist als Schöffe 

dieser Gemeinde voll mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 1. Februar 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 8. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestaude des Arbeiters 
Johann wilm in Gr. Lesewitz ist erloschen. Die angeordneten Schutz
maßregeln sind aufgehoben.

Tiegenhof, den q. Februar 1925.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
klufenthattsermittelung.

Die Vrtspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittlungen 
nach dem Aufenthalt des am 6. 11. ^900 zu Kl. Grabau geborenen 
Melkers Otto pablvtzki allzustellen und mir im Lrmittlungssalle zu 
Tagebucb-Nummer 686 L Nachricht zu geben

pablotzki hat sich am 12. 9. 1923 voll Tiege abgemeldet und 
entzieht sich seitdem der Unterhaltspflicht seiner Familie.

Tiegenhof, den 9. Februar 1926.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden 

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 29. 9- 19 lh weise 

ich daraufhin, daß am Allerseelentage und Aschermittwoch für die 
katholischen Lehrkräfte und Schüler für die Leidell ersten Unterrichts
stunden ein besonderer Urlaub nicht erforderlich ist. Den betreffenden 
Kindern ist mitzuteilen, daß sie für diese Stunden schulfrei sind.

Tiegenhof, den 8. Februar 1926.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Mahl eines Repräsentanten.
Am Donnerstag, den 18. d. Mts., 10 Uhr vorm., findet im Gast. 

Haus des Herrn Schinidt-Gr. Lichtenau die Wahl für den nach dem 
Turnus ausscheidenden Repräsentanten des Lichtenauer Bezirks

Die Herren Gemeindevorsteher dieses Bezirks werden ersucht, 
je einen mit Vollmacht versehenen Deputierten zu entsenden/

Das Repräsenlanlen-Kollegium der 
Gr. Werdertommune.

M. Schroedter.

Protokollbücher
in verschiedenen Stärken am Lager.

xFormularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieEiuladung zurGemeindesitzung.

Abt. 0 Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls rinerGemeinde-
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältuiffe einesHilfs- 

bedürftigen.
62.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtuug, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Iagdverpachtung.

10. Iagdpachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen aus Ewerbslosenunter 

stützun g.
12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentneruuterstützung.
1^. Nachweisung über Auswendungen sür Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerz ttel und «Vnittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Geffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem psändungsversuch.
2^. verfteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberwelsungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtiguug an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
292.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den 

Schuldner.
30. Meldereaister.
31. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
33. Iuzugsnachricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitsztuguis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes, 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw 

zur Aufnabme in eine Anstalt..
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescdeines-
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
,, 8. Personalbogen für die Begleitperson.

„ „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech <L W. Nichert, Neuteich.



>b -

Lehrerverein 
Tiegenhof.

Sitzung am Sonnabend, 
den 20. Februar, 4^ Uhr 
bei Herrn Kiep-Tiegenhof 

Tagesordnung.
vortrag: Etwas aus der 
Praxis der Radiotechnik. 

Roll. Tosck, Holm.
2. Bericht über eine Sitzung 

des Hauptausschusses.
3. Besprechung über die 

Wahl zum b)auptaus- 
schuß und die Vertreter- 
Versammlung in Tiegen- 

Hof.
H. Verschiedenes.

Vo^8tk»n^.

Tierarzt Dargums
Vtehreinigungsxulver 

rst '
nach Kläirzendeir

und 
das miVkssrmstr 

bei «rttsrr

tteine rv<»f<httitseir! 
tto mehrt!

Niedevlirge Nerrteich 
bei L^errn Arthur Toews.

Mit Wirkung vom 1. Februar 1926 gewähren die Mitglieder der 

Vereinigung der Sparkassen 
in der Freien Stadt Danzig 

für «Anlagen in Gulden, Reichsmark, engl. Pfund 

und nordamerikanische Oollgr folgende Zinssätze:

für tägliches Geld
für langfristige Anlagen

auf einmonatl. Kündigung 

zweimonatl „

„ -reimonatl.

Sparkasse der Stadt Danzig

10

81»
71»
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des Kreises Danziger Niederung 
des Kreises Danziger Höhe 
des Kreises Gr. Werder 
der Stadt Tiegenhof 
der Stadt Zoppot.

MWIM
------ Hiermit bringen wir zur gefl. Kenntnis, 

daß wir den Vertrieb unserer

s „HtiligtnbkllNM Wt II. W 
W Htiligtlibrtinii mit ßiimt" W 

für den Bezirk
W Tiegenhof u. Umgegend Herrn W

I Albert Verg-Degenhns D 
übertragen haben und bitten 

alle Bestellungen dorthin richten 
zu wollen.

W Heiligenbrunuer Quelle W
G. m. b. H.

scknll ttt hmMnbm Wl!

Tagebuch 
für ltithintMalttt 

empfiehlt

Siv LreisdlLttSraokvrvi
in Neuteich.««»»»»»««»»»«»»*»»»

der Freien Stadt Danzig 
Maßstab 1: 100000

empfiehlt

». revk L V. Modert, Ren«.

Danziger Kalender 1926
früher f,80 jetzt 0,60 8.

U. peck.
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von Kassen-öücbern, 2eitschrikten, wis- 
senschaktlicken Werken jeder krt, ^usi- 
kalien und 8ammlungen, sowie sämtlicher 

behördlichen Verordnungsblätter

KreisblüHsi- 
^m1sb1ü11ei- 
8eku1blst1el-

Oeselrssmmlungen

usw. usw.

wird von unserer mit neu^eitlichen ^lascbi- 
nen und Linricbtungen versehenen Buchbin
derei LU billigen preisen angeke»1igt. Die 
Verwendung nur besten Materials und Her
stellung aller Einbände in ldandarbeit bürgt 

kür gute Haltbarkeit.

k. k>ec!i L W. Kiolikli
l^sutsieb.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,50 Danziger Gulden.

Nr. 7 Neuteich, den l7. Februar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschussetz.

Nr. -------------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer 
für das Vierteljahr Oktober—Dezember-1925

Die säumigen Gemeinden werden wiederholt an Einsendung der 
Abrechnung über Wohnunasbanabgabe und Lohnsummensteuer für 
das Vierteljahr Oktober/Dezember 1925 bis zrmr

A Is. erinnert, andernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen 
wird.

Ferner erinnere ich nochmals an Abführung der Wohmmasban- 
abgabe- und Lohnsummensteueranteile für das genannte Vierteljahr 
ebenfalls bis zum obigen Termin.

Tiegenhof, den jO. Februar 192s.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 2. -------------
Bekanntmachung.

Sehlistzrms ei«**? Inrrttits
Nachdem bei der beschlußfähigen Innungs-Versammlung am 

16. November 1925 gemäß tz too t Absatz 2 der Reichsgewerbeord» 
nung sich die Mehrheit der abstimmungsberechtigten Mitglieder für 
die Schließung der durch Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten 
vom 8. Dezember 1919 unter dem Namen „Schuhmacher-Zwangs- 
immng" mit dem Sitze in Tiegenhof errichteten Zwangsinnung für 
das Schuhmachergewerbe erklärt hat, wird hiermit angeordnet, daß 
gemäß tz j00 t der Reichsgewerbeordnung zum 3 j. März 192s diese 
Innung geschlossen wird, von dem genannten Tage ab sind sämtliche 
Mitglieder aus dieser Zwangsinnung entlassen.

Danzig, den 28. Januar 1926.
Der Senat der Zreien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Frank.
veröffentlicht l
Tiegenhof, den q.. Februar 1926.

Der Landrat
Nr. S. -------------

Aufenthaltsermittlung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen auzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Hermann weiß zuletzt in 
Gr. Mausdorf bezw. Wiedan wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den g. Februar 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 4. -------------

Ausenthaltsermittlung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucht, festznstellen und binnen Tagen 
anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Hermann Schulz geb. 24. 9. 1893 
wohnhaft ist bez. wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 8. Februar 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 5. -------------

Jagdscheine.
Im Monat Januar d. Is. haben Jagdscheine erhalten:

Paul Dau, Kaufmann-Tannsee, Hermann Llaaßen, Hofbesitzer-Niedau, 
Max Tornier, Gutsbesitzer-Tragheim, Otto Raap, Fischer-Neumünster- 
berg, Robert Schuh, Gutsbesitzer-Halbstadt, Erich Ebeling, Gutsbe- 
sitzer-Kunzendorf, Otto Bergmann, Landwirt-Warnau, Ernst Pauls, 
Hofbesitzer-Brodsack, Ernst pohlmann, Gutsbesitzer- Mielenz, Hans 
Bergmann, Landwirt-Liesterfelde, Gustav Bunde, Hofbesitzer-Rosen- 
ort, Hans penner, Hofbes.-Trampeuau, DaoiS van Riesen, Gutsbes.- 
Rosenort, Karl Konnecker, Gutsbes.'Altmünsterberg.

Gustav Fischer, Hofbes.-Marienan, Hans Enß, Hofbes.-Niedau, Paul 
Schroedter, Hofbes.» Tannsee, Richard Marienfeld, Molkereipächter

Tannsee, Gustav Enß, Gutsbes.-Brodsack, Friedrich Kling, Gutsbes.- 
Tannsee, Kurt Bielfeld, Gutsbesitzer-Tannsee, Erich Doehring,Gutsbes.- 
Tannsee, Gustav Doehring, Gutsbes.-Tannsee, Ulrich Soenke,Landwirt- 
Eichwalde, Herbert Zimmermann, Landwirt-Tragheim, Heinrich 
wiebe, Hofbes.-Brüske, Johannes wiebe, Landwirt-Mierau, Albert 
Klatt, Hofbes.-Gr. Lesewitz, Gerhard Neufelüt, Hofbes.-Gr. Lesewitz, 
Kurt Ziehm, Hauptmann a. D -Gr. Lesewitz, Hermann Jaekel, Ge- 
meindevorsteher-Gr. Lesewitz, Kurt Bergmann, Gutsverwalter-Gr. 
Lesewitz, Otto Andres, Hofbes.-Mierau, Johann Iviens, Hofbes.-Wall- 
dorf,Abraham Braun, Hofbes.-Walldorf, Willy Eonradt, Hofbes.-Wall- 
dorf,Hrrman'i Harder, Hosbes.-Palschau, Richard Harder, Hofbes.-Leske, 
Erich Kroecker, Hofbes.-Heubuden, ^olmnn Kroecker, Hofbes.-Heubu» 
den, Cornelius Driedger, Hofbes.-Heubuden, Johann Reimer, Hofbes.- 
Altenau, Erich Regier, Hofbes.-Heubuden, Artur Bel)reudt,^Hofbes.- 
Trappenfelde, Cornelius Bestvatcr, Hofbes.-Walldorf, Paul Speck
mann, Hofbes.-Altmünsterberg, Erich Frowerk, Hofbes.-palschau, Max 
Frowerk, Landwirt-Palschau, Gottfried Hannemann, Hofbes.-Reimers- 
walde, Artur Jochem, Hofbes.-Reimerswalde, Hermann Regier,rLand- 
wirt-Rosenort, Johannes Papenfuß, Hofbes.-Reinland, Heinrich Lettau, 
Lyzealoberlehrer-Neuteich, Otto Schulz, Lvndwirt-Tiegenhagen, Fritz 
Warm, Gastwirt-Tiegenhagen, Kurt Schultze, Fabrikbes.-Tiegenhof, 
Otto Hannemann, Landwirt-Tiegenhagen. Bruno Hannemann, Jn- 
spektor-Damerau, Ulrich Soenke, Landwirt-Eichwalde, Otto Mierau, 
Gutsbes.-Altmünsterberg, Ernst Klingenberg, Fleischer-Beiershorst, 
Heinrich Wiens, Hofbes.-Kalteherberge, Hugo Hannemann, Hofbes.- 
Orlofferfelde, Erich Schroedter, Landwirt-Rückenau, Gerhard Loewen, 
Hofbes.-Tiegenhagen, Albert Schulz, Hofbes.-Petershagen, Gustav 
Neufeld, Landwirt-Grloff, Ludwig Jungies, Kaufmann-Jungfer, Au
gust Dau, Kaufmann-T'.egenhagen, Heinrich Harder, Landwirt-Tie
genhagen, Richard Tornier, Gutsbes.-Trampknau, Johann Stäß, 
Hofbes.-Einlage, Johannes Mierau, Gutsbes.-Allweichsel, Loewen, 
Gemeindevorneher-Simonsdorf, Weise, Rittmeister a. D.-Damerau, 
Otto Bremst, Gastwirt-Holm, Albert Kornowski, Kaufmann-Tie en- 
hof, Walter Loose, Gutsbes.-Gr. Lichtenau, Willy Friedrich, Land- 
wirt-Gr. Lichtenau, Robert Foth, Hofbesitzer-Küchwerder, Alfred 
Sachse, Jnsxektor-Trampenau, Oskar Soenke, Gutsbesitzer-Simons
dorf, Johannes warkentin, Pächter-Gnojau, Artur Penner, Jnspek- 
tor-Linlage-Nog., Jakob Reimer, Hofbes.-Lindenau, Gustav Fieguth, 
Hofbes.-Kl. Lichtenau, Kurt Soenke-Simonsdorf, Rudolf Weßlowski 
Landwirt"^ürstenau.

Tiegenhof, den 3. Februar 1926.
_______________Der Landrat______________

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Zur Beachtung beim Steuerabzug vom Ar
beitslohn für das Zteuerjahr 1926.
a) Steuerabzug von Dienstaufwand-- 

entschädigungen.
Bei Vornahme des Lohnsteuerabzuges werden von 

den Arbeitgebern häufig gewisse Prozentsätze des Arbeits
einkommens vom Steuerabzug freigelassen mit der Be
gründung, daß die freigelassenen Beträge Dienstaufwanös- 
entschädigungen seien. Dieses Verfahren ist unzulässig, 
private Dienstaufwandsentschädigungen sm> nur dann 
steuerfrei, wenn ihre Höhe durch Bescheid des Steueramts 
als angemessen anerkannt worden ist.

Arbeitgeber, die diese Bestimmungen nicht beachten, 
setzen sich der Gefahr aus, daß sie für den Steuerausfall 
persönlich haftbar gemacht werden. Die Beobachtung der 
Bestimmungen über Dienstaufwandsentschädigungen wird 
schärfstens überwacht.

b) Nachprüfung und Berichtigung der 
Steuerbücher.

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich von der 
Richtigkeit der auf seinem Steuerbuch vermerkten Jahres- 
gesamtermäßigung zu überzeugen und von den Anmer
kungen „Zur Beachtung" auf dein Steuerbuch Kenntnis



zu nehmen, Eintragungen auf Steuerbüchern, die nach
weislich unrichtig find, können jederzeit auf Antrag durch 
das Steueramt, welches das Steuerbuch ausgestellt hat, 
berichtigt werden.

Die Anträge vor bezeichneter Art und solche auf er
höhte Ermäßigungen wegen Erhöhung der Werbungs- 
kosten, Unterhalt mittelloser Angehöriger usw. sind bis 
zum 28. d. Alts, beim zuständigen Steueramt bezw. Ge
meindevorsteher zu stellen. Wird der Antrag später gestellt, 
so wirkt die Ergänzung erst von der Lohnzahlung ab, bei 
der das ergänzte Steuerbuch vorgelegt wird.

Alle Arbeitgeber und die Gemeindevorstände werden 
ersucht, vorstehende Bekanntmachung in üblicher Weise be
kannt zu geben.

Danzig, den 6 Februar l926.
Steueramt 1.______________ Steueramt II.
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Mit Wirkung vom 1. Februar 1926 gewähren die Mitglieder der 

Vereinigung der Sparkassen 
in der Freien Stadt Danzig 

für Einlagen in Gulden, Reichsmark, engl. j)fund 

und nordamerikanische Oollar folgende Zinssätze:

für tägliches Geld 
für langfristige Einlagen

auf einmonatl. Kündigung 

zweimonatl „ 

dreimonatl.

Sparkasse der Stadt Danzig
des Kreises Danziger Niederung 
des Kreises Danziger Höhe 
des Kreises Gr. Werder 
der Stadt Tiegenhof 
der Stadt Zoppot.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzigi.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,5o Danziger Gulden.

Nr. 8 Neuteich, den 24. Februar 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
veratungsstellen des Nreiswohlfahrtsamtes.

Tregeirhof im Kreishause an jedem Mittwoch
um (o Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um (( Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nerrteich ^im waisenhanse Dienstag, den 2. März (926 
nachm. um ( Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
Llalthos neue kath. Schule, den (6. März (926

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 3 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Lanafuhr als Hausschwangere vermit
telt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 3 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den (7. Februar (926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für den Monat März d. Is. werden für die Untersuchung der 
im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine festgesetzt: 
I. Tiegenhof. Montag, den (. 3- d. Is., vormirtags 9 Uhr, vor 

der Wohnung des Regierungs- und veterinärrats.
2. Siinon»-0Vf. Montag, den 8. 3. d. Is., mittags ( Uhr, vor 

dein Bahnhof.
S. Nenteich. Freitag, den 26. 3. d. Is. mittags (2^ Uhr, vor 

dein Hotel Deutsches Haus.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die 

Termine ortsüblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 22. Februar (926.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Meldewesen.
Nachstehend bringe ich wiederholt die Bestimmungen über das 

polizeiliche Meldewesen zur Kenntnis - und ersuche die Ortspolizei- 
und Ortsbehörden, darauf hinznwirken, daß die bestehenden Vor
schriften von jedermann beachtet werden.

Die für die Durchführung der Polizeiverordnung über das 
Meldewesen vorgeschriebenen Formulare werden gemäß meiner Be
kanntmachung vom 5 ((. (925 — Kreisblatt Nr. — von der 
Kreisblattdruckerei Pech 6c Richert in Neuteich vorräti; gehalten.

Tiegenhof, den (7. Februar (926.
Der Landrat.

Polizeiverordnung über das Meldewesen.
Auf Grund der ZH 6, (2 und 45 des Gesetzes über die Polizei

verwaltung vom ((. März (850 (G. S. S. 265-) und des 8 f37 des 
Gesetzes über die.allgemeine Laudesverwaltung vom 30. Juli (883 
(G. S. S. l95) verordne ich unter Zustimmung des Bezirksaus
schusses für den Umfang des Regierungsbezirks Danzig folgendes:

Z (. wer seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in einem 
Gemeinde- oder Gutsbezirke aufgibt, ist verpflichtet, vor dem Abzüge 
oder innerhalb einer Frist von einer Woche nach dem Abzüge sich 
und die zu seinem Hausstande gehörenden Personen, welche an dein 
Abzüge teilnehmen, bei der im H 5 dieser Verordnung bezeichneten 
Meldebehörde persönlich oder schriftlich abzumelden und hierbei den
jenigen Gemeinde- oder Gutsbezirk, in den die abgemeldeten Per
sonen verziehen, anzugeben.

Die Abmeldung auf Wanderschaft ist zulässig, weiln der Wohnort - 
oder der dauernde Aufenthalt aufgcgeben wird, ohne daß der Ort, 
wohin der Umzug geschieht, bereits feststeht.

Ueber die Abmeldung wird eilt Abmeldeschein nach dem von 
dem Regierungspräsidenten hierfür vorgeschriebenen Muster erteilt.

8 2. wer in einem Gemeinde- oder Gutsbezirke seinen Wohn
sitz odet dauernden Aufenthalt nimmt, ist verpflichtet, innerhalb einer 
Frist von eitler Woche nach dem Tage der Ankunft sich und die zu 
scitlem Hausstande gehörenden personell bei der im 8 5 dieser Ver
ordnung bezeichneten Meldebehörde des Allzugsortes persönlich oder 

schriftlich anzuMelden und auf Erfordern über die persönlichen, Steuer- 
und Militärverhältnisse der angemeldeten Personell wahrheitsmäßige 
Auskuuft zu geben. Im Falle des Zuzuges aus einem preußischen 
Gemeinde- oder Gutsbezirke muß bei der Anmeldung der Abmelde
schein vorgelegt werden.

Ueber die Anmeldung wird ein Anmeldeschein nach dem vom 
Regierungspräsidenten vorgeschriebenen Muster erteilt.

H z. Der gleichen Verpflichtung zur Ab-^ind Anmeldung unter
liegt, wer seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort, ohne ihn 
aufzugeben, verläßt und in einem anderen Gemeinde- oder Gutsbe
zirke vorübergehend Wohnung nimmt, um zur Verrichtung voll Ar
beiteil, die ihrer Natur nach' an bestimmte Zeiten des Jahres ge
knüpft sind, in Beschäftigung zu treten (Saisonarbeiter).

Kehrt eill solcher Saisonarbeiter in seinen Wohnsitz oder dauern
den Aufenthaltsort zurück, so unterliegt er dort der Verpflichtung 
der wiederanmeldung, auf die die Vorschriften des 8 2 zur All
wendung kommen.

8 Zu den in den HZ ( bis z vorgeschriebenen Meldungen 
sind auch diejenigen verpflichtet, welche die betreffenden Personen 
(als Gäste, Mieter, Dienstboten, Arbeitnehmer oder in anderer Eigen
schaft) ausgenommen haben, sofern sie sich nicht (durch Einsicht in 
den Meldeschein oder in anderer , zuverlässiger Weise) davon über
zeugt haben, daß die Meldung erfolgt ist.

tz 5. Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Meldungen sind 
in dem Bezirke der Stadt Danzig bei dein Polizei-Revierbureau, 
voll den auf Schiffsgefäßen wohnhaften Meldepfiichtigen bei dem 
Hafenamte, in den übrigen Städten bei dem Einwohnermeldeamte 
oder wo eill solches nicht besteht, bei dec Polizeiverwaltung, in den 
Landgemeinden bei dem Ortsvorsteher, in.den Gutsbezirkeu bei dem 
Gutsvorsteher zu erstatten.

8 6. Uebertretungen der Vorschriften dieser polizeivcrordnung 
werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., im Unvermögensfalle mit ent
sprechender Haftstrafe geahndet.

Z 7. Diese polizeiverordnung tritt all Stelle der gleichzeitig auf
gehobenen polizeiverordnung vom (0. Juni (892 — Amtsblatt 
Seite 260 — am (. Oktober (904 in Kraft und läßt die weiterge- 
henden ortspollzeilichen Vorschriften über die Verpflichtung der Gast
wirte zur Anmeldung der von ihnen aufgenommenen Logiergäste 
unberührt.

Der Erlaß ortspolizeilicher Vorschriften, durch welche die Ver
pflichtung zu den Meldungen auf die Umzüge innerhalb des Grts- 
polizei-Bezirks oder auf vorübergehend anwesende Personell ausge
dehnt oder die Ausübung der Meldepflicht mit weitergehenoen An
forderungen (Benutzung bestimmter Meldeformulare und dergl.) ver- 
knüpft wird, ist mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zulässig.

Dällzig, den ^5. September (904«
Der Negierungspräsident

Polizeiverordnung
übev die Meldepflicht dev Ausländer

Aus Grund der ZS 437 und (39 des Gesetzes über die allge
meine Laudesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung Seite 
(95) in Verbindung mit den 88 6, (2 und (5 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom ((. März (850 (Gesetzsammlung Seite 265 ) 
wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksausschusses folgendes 
verordnet:

8 l-
Jede über (4 Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats

angehörigkeit besitzt, hat sich innerhalb 24 Stunden nach ihrer Ein
reise in das Gebiet der Freien Stadt oder nach jedem Wohnungs
wechsel innerhalb der Freien Stadt unter Vorlage ihres personal-, 
ausweises bei der zuständigen Ortspolizeibehörde (Polizeirevier) zu 
all- bezw. umzumelden. Line persönliche Meldung ist nicht erforderlich.

8 2.
Die Meldung ist in dem Paß oder Personalauswelle von öer 

Ortspolizeibehörde zu vermerken.
Die Polizeibehörde hat den Namen und Geburtstag und Ort, 

die Staatsangehörigkeit, die Wohnung, den Beruf oder die Beschaf-" 
tigung des Zureisenden, ferner den Zweck der Zureise und die Zeit, 
seit der der Zureisende sich im Gebiete der Freien Stadt aufhält, 
festzustellen.

8 r-
Jede über (4 Jahre alte Person, die nicht die Danziger Staats

angehörigkeit besitzt, hat innerhalb des Gebietes der Freien Stadt
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Danzig ihren Paß oder Personalausweis jederzeit bei sich zu führen 
und auf Anfordern dem zuständigen Beamten vorzuzeigen.

8 4.
wer den tz l oder dieser Verordnung zuwiderhandelt oder 

die an ihn gerichteten Fragen zum Zwecke der in Z 2 Absatz 2 vor
geschriebenen Feststellungen nicht oder nicht wahrheitsgemäß beant. 
wortet, wird mit Geldstrafe bis zu so Mk., an deren Stelle im Falle 
der Nichtbeitreibbarkeit entsprechende Haft tritt, bestraft.

8 5.
Diese Polizeiverordnnng tritt mit dem Tage ihrer verkünduna 

in Rraft.
Gleichzeitig tritt die den gleichen Gegenstand regelnde Bekannt

machung des vormaligen Regierungspräsidenten vom ^7. Februar 
(Intelligenzblatt Nr 54) außer Rraft.

- . . 4- Juli ,922.
D°"r'S' d-n,5. August lA-z.

Der Senat, Abtl des Innern.
Nr. q. ------------------

warenschmuggel
Der Staatsrat

des Landeszollamis
der Freien Stadt Danzig. Danzig, den 9. Februar 1926.

ä I Nr. 9814/25.

Seitens des polnischen Zollinspektorats ist der verdacht ausge
sprochen, daß die Grenzbevölkerung von Danzig an der Nogät viel
fach waren in Llbing kauft, die sie im Wege des Schmuggels, 
namentlich verborgen unter den Rleidungsstücken, einzusühren sucht. 
Line Rörpervisitation, die am 24. Oktober stattfand, hat öen ver
dacht insoweit bestätigt, als bei einer Frau z Stückchen Seife ge
funden wurden. Da der Bevölkerung und der Danziger Zollverwal
tung selbst durch solche SchmuggelfLlle Schwierigkeiten erwachsen, 
ersuche ich, die Bewohner des Grenzbezirks auf die Unzulässigkeit 
des Schmuggels noch besonders aufmerksam zu machen.

gez. Unterschrift.
An das Landratsamt des.Rreises Gr. Werder — Tiegenhof. 

vorstehendes Schreiben bringe ich hiermit zur öffentlichen Renntuis. 
Tiegenhof, den 15. Februar 1926.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Schülerverzeichnisse.
Die Herren GenreindevoVstsher, ersuche ich, die Nachwei- 

sungen mit den zu Ostern d. )s. schulpflichtig werdenden Rindern 
bis zum 10. Nlävz d As. den Herren Schulleitern bezw. Lehrern 
zuzustellen. In die Nachweisung sind sämtliche Schüler aufzunehmen, 
welche bis SO. Arrtti d As. das 6. Lebensjahr vollendet haben.

Tiegenhof, den ^8, Februar 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Freie Schulstellen.

Folgende evangelische Lehrer- und Organistenstellen sind zu be
setzen: 1. Stelle in Fürstenau und alleinige Stelle in Müggentahl. 
Bewerbungen bis 8. 3. 26 an den Senat, Schulabteilung auf dem 
Dienstwege.

Tiegenhof, den 17.Februar 192s.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Steueranteile der Gemeinden.

Als Anteile der Gemeinden
s) an der Umsatzsteuer für Oktober/Dezember 4925 (Restanteil), 
b) all der Luxussteuer für Oktober/Dezember 1925, 
sind von der Freistadtsteuerkasse die in der nachstehenden Nachweisung 
angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der 
aus den Spalten 6 und 7 ersichtlichen Höhe auf Rreissteuern verrech
net oder auf Gemeindekonto überwiesen.

Lf
d.

 Nr
. !

Gemeinde

Umsatz
steuer f. 
Okt. — 

Dez.1925 
(Reftan- 

teil)

0

Luxus- 
steuer 
f. Okt. 
— Dez.

1925

0

Zu- 
sam- 
men 

Spalte 
3 u. 4

0

Auf 
Rreis
steuern 

ver
rechnet

O

Auf 
Ge

meinde 
konto 
über

wiesen
6

»1 2 3 4 5 6 7
1 Altebabke 8 10 8 10 8 10
2 Altenau 61 76 61 76 17 36 44 40
8 Altendorf 13 50 13 50 13 50
4 Altmünsterberg 130 72 130 72 130 72
5 Altweichsel 24 21 37 24 58 24 58

.6 Bärwalde 1 31 1 31 1 31
' 7 Barendt 102 56 102 56 102 56

8 Barenhof 33 91 33 91 33 91
9 Beiershorst 162 9 10 62 10 62

10 Biesterfelde 98 46 98 46 98 46
11 Brodsack 10 08 10 08 10 08
12 Bröske 113^49 113 49 97 12 16 37

Kops wie vor
13 Brunau 4l5() 4l58) 4l5014 Damerau > !52 > 52
15 Dammfelde 1 94 1. 94 1 9416 Eichwalde 28' 71> 28171i 5>83l 23i8717 Einlage 442!33 442!33! 187'26s 255> 13
18 Fürstenwerder 4 78 4^78 4.7919 Gnojau 1 35 1 35 1 3520 Grenzdorf A 7 76 7'76 7 7621 Grenzdorf B 3182 3!82 3 82
22 Halbstadt 5 31 5 31 5 31
23 Herrenhagen 12 82 12!82 12!82
24 Heubuden 78 83 36 78'19 79 19
25 Holm 13 05 13!05 13 05
26 Irrgang 40 95 46'95 40 95
27 Iungfer 109 84 109'84 109 8428 Ralthof 130 68 73 42 204 10 204 10
29 Raminke 90 68 13 69 03 69 03
30 Rrebsfelde 51 07 1 34 52 41 5241
31 Rüchwerder 67 67 67
32 Runzendorf 9 90 9 90 990
33 Ladekoxp 12 73 12 73 12 73
34 Lakendorf 26 25 26 25 26 25
35 Gr. Lesewitz 38 43 87 01 125 44 125 44
36 Rl. Lesewitz 16 98 16 98 16 98
37 Rl. Lichtenau 31 59 31 59 31'59
38 Ließau 14 13 7 97 22 10 22'10
39 Lindenau 55 89 55 89 55 89
40 Lupushorst 52 20 52 20 5220

8.3941 Gr. Mausdorf 8 39 8 39
42 Rl. Mausdorf 13 95 13 95 13 95
43 Mielenz 59 59 59
44 Mierau 63 72 63 72 63 72
45 Gr. Montau 4 81 4 81

53
4^81

46 Neukirch 8 53 8 8 53 !
47 Neulanghorst 2 02 2 02 2 02
48 Neumünsterberg 69 66 69 66 69 66
49 Neunhuben 81 81 81
50 Neustädterwald 8 05 8 05 8 05
51 Neuteicherwalde 20 61 20 61 20 61
52 Niedau 80 19 80 19 80 19
53 "palschau 65 67 65 67 - 65 67
54 Petershagen 68 68 68
55 pietzkendorf 41 41 41
56 Platenhof 53 97 53 97 53 97
57 prallgenau 2 62 2 62 2 62
58 Reinland 71 55 71 55 71 55
59 Rosenort 11 40 11 40 11 40
60 Schadwalde 5 51 5 51 5 51
61 Schönau 3'71 3 71 3 71
62 Schöneberg 15 41 15 41 15 41
63 Schönhorst 2 70 2 70 2 70
64 Schönsee 49 3 39 3 88 3 88
65 Simonsdorf 1 55 48 2 03 2 03
66 Stobbendorf 4 05 4 05 4 05
67 Tannsee 94 94 94
68 Tiege 83 83 83
69 Tiegenhagen 60 14 60 14 60 14
70 Tiegenort 73153 73 53 73 53
71 Trampenau 34'07 34 07 34'07
72 Wattdorf 7187 7 87 7!87
73 warnau 23!92 23 92 23 92
74 Zcyer 25154 25 54 25 54
75 Zeyersvorderkampen 19>!24 19!24 19 24 !

Tiegenhof, den s7. Februar 4926.
Der Vorsitzende des Kceisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Die Schiedsmannsgeschäfte des Bezirks Nr. 9, bestehend aus 

den Ortschaften Gr. Montau, Biesterfelde und Adl. Lenkau, werden 
bis auf weiteres von dem benachbarten Schiedsmann, Hofbesitzer 
Fieguth in Runzendorf, vertretungsweise geführt.

Die Herren Ortsvorsteher des obigen Schiedsmannsbezirks wer
den um ortsübliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den ^8. Februar 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Tierarzt Vargums
S-sotzlich gsschütztes 

Viehreinigungspulvev 
ist 

nach glänze irdeir Nitevken- 
nuitgen vielem taufender- 
nngesehenevLnndrvivte und

Tierärzte das rvirks«»irrste 
Nrrsezieserrrrrttel bei nllen 

Hsrrrstiererr 
tteirre rvnschnngen!

Lseirre Erkältungen mehr !

Niederlage Nenteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 9 Neuteich, den 3. März 1926

Bekanntmachungen des LandratsanNes 
nnd des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Verordnung

zuv rlb«Litdev»ri-s der? VertSV-rrrrriK VSir 15
18YY -er- Ver?rrD4rltrrrrs-zrrr<rrrssr>sr?f<rhverr
rveserr Vettoeibkrirs vorr (Pverrtz. G-

srtzsunmltti-s 18YY S 545) Vonr 16 2 1Y26
Artikel I.

Die Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom 45. No
vember 1899 betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen 
Beitreibung von.Geldbeträgen (preuß. Gesetzsammlung 1899 S. 
5^5) in der Danziger Fassung — abgeändert durch die Verord
nungen vom

28. Februar 1922 (Gesetzbl. S. 69)
15. September 1922 (Gesetzbl. S. 417)
12. Dezember 1922 (Gesetzbl. S. 572)
6. Juli 192z (Gesetzbl. S. 777 und 882)

14. August 1923 (Gesetzbl. S. 877)
25. April 1925. (Gesetzbl. S. 124) — 

wird wie^folgt geändert;
1. In Artikel I:

1. 8 5H Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Äe Mahngebühr beträgt
von dem Betrage (H so) bis zu 100 G. einschl. . 1 v. H. 
von dem Mehrbeträge . . l/? v. H.
mindestens jedoch 20 Pfennige".

2. In 8 56 erhält die Ziffer 1 folgende Fassung:
„Die pfändungsgebühr (H 55 Nr. 1) beträgt von dem 
Betrage (tz so) bis zu 100 G. einschl. ^/z v. H. 
von dem Mehrbeträge ... H.
mindestens jedoch so Pfennige".

5. In 8 57 erhält Ziffer 1 folgende Fassung:
„Die versteigerungsgebühr (Z 55 Nr. 2) beträgt von dein 
Betrage 1Z so) bis zu 100 G. einschl. 2 v. H.
von dem Mehrbeträge . . 1 v. H.
mindestens jedoch so Pfennige".

II. Artikel _III erhält folgende Fassung:
„Die im Artikel 1 bestimmten Gebührensätze finden bei solchen 

Mahn- und Zwangsvollstreckungsgebühren Anwendung, bei denen die 
Gebührenschuld nach dem 1. März 192s entsteht."

Danzig, den is. Februar 192s.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

veröffentlicht.
Tiegenhof, den z. März 192s.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. ------------------

Verkehr mit Vampspflügen.
Ich weise darauf hin, daß nach den bestehenden Bestimmungen 

zur Beförderung von Dampfpflügen auf Straßen und öffentlichen 
Wegen die vorherige Erlaubnis des Landrats erforderlich' ist. Die 
Erlaubnis ist für jedes Kalenderjahr neu nachzusuchen. Anträge für 
das Kalenderjahr 192s find umgehend nach hier einznreichen.

Tiegenhof, den 2. März 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Hengst- und vullenstationen.

Auf gegebene Veranlassung weise ich darauf hin, daß gemäß H 35 
und 36 der viehseuchenpolizeilichen Anordnung zum viehseuchengesetz 
vom 1. 5. 1912 Personen, die einen Hengst oder Bullen zum Decken 
fremder Pferde oder fremden Rindviehs verwenden, desgl. die Zucht
genossenschaften usw. verpflichtet sind, dies der Ortspolizeibehörde 
anzuzeigen und ein Deckregister zu führen.

Die Deckregister find auf Verlangen den polizeibeamten und 
beamteten Tierärzten zur Einsicht vorzulegen.

Zuwiderhandlungen werden auf Grund des viehseuchengesetzes 
bestraft.

Die Vrtsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende Bekannt
machung ortsüblich zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den 24. Februar 192s.
Der Landrat.

Nr. 3. , ------------------
ttönsul für Chile.

Herr Horacio Lyzaguirre ist als Konsul der Republik Lhile für 
das Gebiet der Freien Stadt Danzig anerkannt und zugelaffen wor
den. Das Konsulat befindet sich vorläufig in Langfuhr, Hauptstraße 48.

Tiegenhof, den 23. Februar 192s.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Personalien.

Der Maurer Hermann Klingenberg.Fürstenau ist als Schöffe 
daselbst von mir bestätigt.

Tiegenhof, den 17. Februar 192s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 5. ------------------

Freie Schulftellen.
Die alleinige evangl. Lehrerstelle in Kl. Hornkampe und eine 

Lehrerinstelle an der kath. Schule in Schöneberg a. d. w. sind zu 
besetzen. Für letztere Stelle ist Vertrautheit mit dem Handarbeits
unterricht erwünscht. Meldungen bis 10. 3. an den Senat, Schulab- 
teilunq, auf dem Dienstwege.

Tiegeuhof, den 25. Februar 192s.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Invalidenversicherung.
Dec außerordentlich geringe Beitragseingang im Ianuar be

weist, daß weite Bevölkerungskreise mit der Entrichtung der Bei
träge im Rückstände sind, wobei die große Arbeitslosigkeit ^ bereits 
berücksichtigt ist.

Falls die Beiträge auch weiterhin so schwach eingehen würden, 
wäre die Landesversicherungsanstalt nicht mehr in der Lage, ihre 
Verpflichtung hinsichtlich der Rentenzahlung zu erfüllen. Dir- mrrtz 
irirtri? «rllrir Lt»irstiLii-rir Vrvurirdrir n-rv-rir Arbeitge
ber ^und Arbeitnehmer werden deshalb aufgefordert, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Beitragsentrichtung unverzüglich nachgeholt wird und 
auch in Zukunft rechtzeitig erfolgt.

Eine durchgreifende Kontrolle in allen Betrieben und Haus
haltungen wird im Monat März vorgenommen werden. Gegen 
säumige Arbeitgeber werden empfindliche Ordnungsstrafen festgesetzt 
werden. Neben diesen Strafen wird den gesetzlichen Bestimmungen 
gemäß das Ein- bis Zweifache der hinterzogenen Beträge emge- 
zogen werden.

Danzig, den 23. Februar 192s.
Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt für In

validenversicherung Freie Stadt Danzig

Besetzung einer Lehrerstelle.
Unsere durch Versetzung erledigte Lehrerstelle ist zu besetzen. 

Meldungen bis 15. März an den Unterzeichneten erbeten.
Gemeindevorsteher

Neuteicherwalde.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.

Abt. 6 Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 
sitzung.

Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.



22 —

Abt. 6 Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältniffe einesHilfs- 
bedürftigen. 

6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagoxachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen auf Lwerbslosenunter 

stütz ung.
^2. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^- Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und CZuittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Veffentliche Steuerlnahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
25. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtiguug an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger. 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den 

Schuldner.
30. Nelderegister.
31. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
33. Zuzugsnächricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
q. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes, 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines-
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

„ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech L W. Richert, Neuteich.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklnsstge Schulen 
liefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

Ätv LrvkblLttÄrllvkvrvi
R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Empfehle bei oorkommenden Todesfällen 

meinenLeichenwagen 
Führermäntel und Pferdebehänge 

leihweise.

Särge mitArstMWn
in verschiedenen Qualitäten stets vorrätig.

u Svdulr, risodlerwstr.
Neuteich, Mierauerstratze Nr. 44.

Tierarzt Bargums 
-eschLLtztes 

vtehreinigungSPulvev 
ist

nach Airerkerr-
«rLtttKott Vieler t<ruseB«der 
«rirAesehenerLaRHdtrrrt^ und 
Tierärzte das «-irks«rrirste 
rtttKeziefsrOirittel bei «rUeir

Hrrtrst^ren
tteine rvsdschuirKeÄr! 

ttelire GrkättttirAen «retzr!

Ntedert^Ke Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

OOOGOGOGOO
Monats- u. Jahres- 

Milchbüch« 
empfiehlt R Pech.OOOOGOGGOO
Stempelkarteli

für Erwerbslose
hält vorrätig

N. Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,50 Danziger Gulden.

Nr. 10 Neuteich, den 10. März 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Rotes ttreuz.

ZU einer Sitzung des Vorstandes und der Generalversammlung 
des Kreisvereins vom Roten Kreuz lade ich ergebenst ein auf 
Freitag, d. 19. März Js., nachm. 5 Uhr 
in das Kreishaus zu Tiegenhof.

TtrgesordiiuiIg:
1. Neuwahl des Vorsitzenden
2. Geschäfts- und Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
4- Festsetzung der Beiträge
5.*verschiedenes
6. voctrag: Staatsrat Dr. Stade-Danzig über das Thema: 

Die Nachkriegsaufgabe des Roten Kreuzes mit Lichtbildern.
Ich bitte um reiche Beteiligung, insbesondere aber um voll

zähliges Erscheinen der Vorstandsmitglieder und Vertrauensdamen.
Tiegenhof, den 8. März 1926.

Der stellt» Vorsitzende des Kreisvereins vom Roten 
Kren? des Kreises Gr Werder.

Dr. Mangold.
Nr. 2. ------------------

Impfung.
Zwecks Aufstellung der Erst- und Wiederimpflisten für das dies

jährige Impfgeschäft werde ich, wie im Vorjahre, die erforderlichen 
Vordrucke mit den Impflisten von 1925 den Herren St«r»rvosbe- 
«rnrtoit und Sehtilloltorrr zugehen lassen und ersuche
1. bis Hovvoit Kt«rii-osk»o«riirtoir, in die aufzustellenden Lrfi- 

impflisten auf Grund der Eintragungen iin Geburtsregister sämt
liche im Jahre 1925 geborenen Kinder cinzutragen und die Listen 
mit den Impflisten von 1925 den zuständigen Ortsbehöpboir 
zuzusenden. Die Ortsbehörden haben die im Jahre 1925 ohne 
Erfolg geimpften und die in den Jahren 1925 und 1926 zugezo- 
genen und noch nicht geimpften oder ohne Erfolg geimpften Kin
der darin einzutragen und die Listen mit den vorjährigen Listen 
alsdann mir zuzusenden;

2. dir Horr-oir Schulleiter, in die Vordrucke der wiederimpf- 
listen sämtliche 19 iq. geborenen Kinder aufznnehmen, etwa zuge-- 
zogene und noch nicht geimpften Kinder darin nachzutragen und 
die Listen mit den vorjährigen Impflisten hier einzusenden

, Auf die Bemerkungen Seite! des Listenformulars weise ich noch 
besonders hin. Die Arbeit ist so beschleunigt auszuführen, daß die 
Listen spätestens bis zunr 20. LNuvz er. mir zurückgereicht wer
den können. Die Listen müssen auf ihre Richtigkeit von den Ortsvor
stehern bezw. Schulleitern bescheinigt sein.

Tiegenhof, den 3. März 1926.
- Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Haushaltsanschläge für die Landschulen.
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 8. v. Mts. (Kreis

blatt Nr. 6) erinnere ich die säumigen Schulnotstände an schleunige 
Linrcichung der Schultzuushultsuuschlüge für 1926 in -vei- 
fuchev Ausfertigung.

Gleichzeitig ersuche ich unter Hinweis auf den letzten Absatz meiner 
obigen Verfügung, den Beitrag zumSchultusseureuisisussoud-, 
und zwar für einklassige Schulen 3 Gulden und für mehrklassige 
Schulen 5 Gulden, nunmehr schleunigst auf das Girokonto Nr. 
004 der Lkreisspurkusse hierselbst abzuführen. Bisher sind 
diese Beiträge lediglich von den beiden Gemeinden Brunan und 
Petershagen eingezahlt worden.

Tiegenhof, den 8. März 1926.

Der Landrat
Nr. H. ------------------

Bekanntmachung
Durch Bekanntmachung vom 3. Mai 1893 (Amtsblatt (893, 

Seite 213, Ziffer 330) ist in der großen Linuu
die Gewäfferstrecke 100 m südlich von der Sttdspitze der Insel bei

Beiershorst bis 100 m nördlich von der Südspitze der Insel, also 
eine Strecke von 400 m Länge und etwa 200 m Breite von Ufer 
zu Ufer

für die Zeit vom 1. April bis einschl. 15. September j. Js. zu einem 
Luichschonreuier erklärt worden.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers für Hmdwirtschaft, 
Domänen und Forsten ändere ich hierdurch die Grenzen dieses Schon- 
reviers dahin ab, daß letzteres fortan während der vorgenannten Zeit 
auf den westlichen Linauarm beschränkt bleibt, der östlich von der 
Insel gelegene Arm dagegen für den Fischfang gänzlich freigege
ben wird.

Die neuen Grenzen des Laichschonreviers werden durch Tafeln 
mit entsprechender Aufschrift kenntlich gemacht.

Danzig, den 26. Februar 1913.
Der Regierungspräsident.

vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen Kennt
nis gebracht unter Hinweis darauf, daß gemäß H 127, Ziffer 6 des 
Fi^chereigesetzes vom ((. Mai 1916 bei Zuwiderhandlung eine Be
strafung bis zu 300, — 6 bezw. Haft erfolgt.

Tiegenhof, den 5. März 1926.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Zusatzrenten.
Um eine Ersparnis von Portokosten für die Ueberweisung von 

Zusatzrenten an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene zu erzie
len, solle,: vom 1. April 1926 ab die monatlichen Zusatzrentcn den 
empfangsberechtigten Personen nicht mehr ourch die Post, sondern 
durch die Landgemeinden zugehen.

Die Fürsorgestelle wird deshalb den allmonatlich zuzahlenden 
Betrag den Landgemeinden überweisen, die die Zusatzrenten gegen 
Ouittungsleistung den betr. Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie
benen aushändigen. Die empfangsberechtigten Personen wollen sich 
bei den Herren Gemeinde- und Gutsvorstehern zu diesem Zwecke an 
dem von diesen bekannt gegebenen Termine einfinden. An die in den 
Städten Tiegenhof und Neuteich ansässigen Empfangsberechtigten 
erfolgt die Auszahlung der Renten am 15. j. Mts. durch die Kreis
sparkasse Tiegenhof bezw. Zweigstelle Neuteich in deren Kassenlokal.

, Ist der 15. ein Sonn- oder Feiertag, so werden die Renten am 
vorhergehenden Wochentage ausgezahlt werden.

Tiegenhof, den 1. März 1926.

Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter 
blieben«

Nr. 6.
Gesetz

»«»»d Grbiitzv««« 
bei Prozessen uns Z 4 des Gesetzes von» 7 Npril 1025 

über den Ausgleich der Geldentwertung.
Von, 10. 2 1020

Artikel 1.
Die Gebühren nach dein deutschen Gerichtskostengesetz und der 

Gebührenordnung für Rechtsanwälte in den für Danzig geltenden 
Fassungen werden bei Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund des H 4 des 
Gesetzes vom 7. April 1925 über den Ausgleich der Geldentwertung 
(Gesetzbl. 1925 S. m) geführt werden, auf die Hälfte herabgesetzt.

Artikel 2.
8 21 des genannten Gesetzes vom 7. April 1925 erhält folgende 

Fassung
Die Eintragung eines Ausgleichs nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes in das Grundbuch, das Bahngrundbnch oder das Schiffs
register erfolgt frei von Gerichtsgebühren. Alle zu diesen Ein
tragungen erforderlichen Urkunden sind stempelfrei.

Artikel 3.
In den in Artikel 1 bezeichneten Rechtsstreitigkeiten wird eine 

Vergleichsgebühr (nach 8 (3 Ziffer 3 der Gebührenordnung für 
Rechtsanwälte) nicht erhoben, wenn eine verhandlnngsgebühr (nach 
8 (3 Ziffer 2 a. a. O.) zur Erhebung kommt.



- 24 -

Artikel H.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Es 

findet nur auf die noch nicht fällig gewordenen Gerichts-und Rechts- 
anwaltsgebühren Anwendung.

Danzig, den is. Februar 492s.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht.
Die Herren Nktttsvsvstehev ersuche ich, bei der Ausstellung 

von Armenattesten besonders den Artikel I des Gesetzes zu beachten.
Tiegenhof, den 2. März 4926.

Der Landest als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
Personalien.

Der zum Schulvorsteher der katholischen Schule in Ladekopp ge
wählte Maurer Eduard powolski in Ladekopp ist für dieses Amt von 
mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2. März 4926.
Der Landrat.

Nr. 8. -- ---------------
Personalien.

Der zum Schulvorsteher der evangelischen Schule in Halbstadt 
gewählte Hofbesitzer Herrmann Llfert in Halbstadt ist für dieses Amt 
von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den März 4926.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Mittwoch, d. s7. März d. I., vormittags 9 Uhr werde ich in dem 

Gasthause des Herrn Slangwald-wiedau die Grasnutzung der Deich
böschungen des Elbinger Reviers auf 5 Jahre öffentlich verpachten.

Die Pachtbedingungen werden im Termin bekannt gegeben werden. 
Rückenau, den 2. März 1926.

Der Deichgeschtvorene.
Regehr.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 4. Einladungen zur Gemeindesitzuna.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.

Al't. 6 Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde-
sitzung.

H. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnnng.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes.
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältnisse einesHilfs- 

bedürftigen.
ss. Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
?. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

lo. Jagöpachtvertrag.
ll. Antrags- und Fragebogen auf Lwerbslosennnter. 

stütz ung.
;2. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner
45. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und Vmttungsbuch über Gemeinde

steuern.
;7. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellnngsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
25. Pfändungsprotokoll bei sruchtlosetn pfändungsversuch.
2^. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtiguug an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes. 
„ 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.

„ „ „ 29. vorläufiges Zahlungsverbot.____________

Abt. 0 Nr. 29g.Abschrift des vorläufigeil Zahlungsverbots an der 
Schuldnen.

30. Melderegister.
3s. Abmeldeschein.

„ „ 32. Anmeldeschein
„ „ „ 33- Zuzugsnachricht.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhesähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Ausnahme eines Geistes, 

kranken usw, in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.

zur Aufnahme in eine Anstalt.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines-
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.
R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen 
liefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

äiv LreisdlLttäruvkvrei
R. Pech <L W. Nichert, Neuteich.GOGOOGOOOOOOOOOGGOOO
Zur EjnsegNUNg empfehle

und

Glückwunschkarten 
OGOOG»OGOO»OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOO 

in großer Auswahl

» Neuteich.

Tierarzt Bargums
vtehreinigungSPulver

ist
nach DlüitzeHt-oHr 

r-ielev tarrseirbev 
und

TisviLvzto das iVtrlks«riiist- 
bei

Nie-evr-rso Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Ab s. 1926 tritt der Nach
trag 2 zum Binnentarif in Kraft. 
Lr ist zum preise von ^G 0,50 bei 
der Betriebsdirektion erhältlich.

Danzig, den 4. März 1926.

WmiWW.
Sitzung am Sonnabend, 

den 20. März, 4V2 Uhr 
nachm. bei tzerrn Kiep- 
Tiegenhof.

Tagesordnung:
(. Der erste Schulunterricht 

(Aoll. Alein-Marienau)
2. Die Vertreterversamm

lung in Tiegenhof.
Z. Verschiedenes.

Der Vorstand.MOMOO
Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,50 Danziger Gulden.

Nr. U Neuteich, den 17. März 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Sachverständige auf Grund des Gesetzes be- 

tresfend Bekämpfung übertragbarer 
ttrankheiten.

Den Vrtspolizeibehörden des Kreises teile ich nachstehend das 
Verzeichnis derjenigen Personen mit, die von dein Kreisausschuß als 
Sachverständige bei der Festsetzung der Entschädigungen gemäß tztz 
(4 usw. des Gesetzes betreffend die LZekämpfung übertragbarer 
Krankheiten vom 28. 8. (905 (Gesetzsammlung Seite 373) für die 
Kalenderjahre (926, (927 und 1928 bezeichnet worden sind. Aus der 
Zahl dieser personell sind eintretendenfalls die Sachvecständiaen für 
den einzelnen Schätzungsfall zu ernennen. Sie sind von der Orts- 
polizeibehörde bei ihrer Ernennung durch Handschlag zu verpflichten. 
Im übrigen verweise ich auf HZ 2(, 22 und 23 des oben genann
ten Gesetzes.

Lf
d.

 Nr
. !s

Amtsbezirk

Der Sachverständigen

Name Stand Wohnort

1 Tiegenhof Hern,. Regehr Rentier Tiegenhof

2 Neuteich

Otto Schlenger 
Heinrich penner 
Clemens

Mühlenbesitzer 
Kaufmann 
Studienrat Neuteich

.3 petershagen
Frau pichler 
Abr. Regier l

Sanitätsrat
Hofbesitzer petershagen

4

5

6

Barendt

Schönau

Joh. Klaaffen 
Joh. Papenfuß 
Gustav warkentin 
Hermann Harder 
Ernst Törvs 
Johann Funk 
Hermann Wiens 
Kroehn

Altendorf 
Reinland 
Barendt 
palschau 
pordenau 
Jankendorf 
K alteherberge 
Schenau

7

8

Einlage

Fürstenau

Reimer
Fi-guth
Bartsch 
Jelinskt
Joh. Stäß
Waller vollerthun

Hofbesitzer
Gutsbesitzer

Stadtfelde 
Dannnfelde 
Wolfsdorf-Nog.
Bakendorf 
Eiulage-Nog. 
Fürstenau

9 Fürstenwerder

Eduard Kleist 
Hermann Lemke 
Gustav Wiens

Hofbesitzer Krebsfelde 
Lakendorf 
Fürstenwerder

10 Grenzdorf
Gerhard Janzen 
Freitag

Rentier
Hofbesitzer Grenzdorf B

11

12

Jungfer

Kalthof

Friedrich Klein 
witschke 
A.brecht 
Karsteu 111 
Joh Eonrad

Hofbesitzer 
Besitzer

Bankvorsteher

Neustädte wal^

Jungfer
Kalthof

13 Kunzendorf

Gustav Pauls 
Max Hinzpeter 
Julius Renk 
w. Sielmann

Lehrer

^iegeleibes. 
Gutsbesitzer Altweichsel

14 Lesewitz

Friesen
Erich Lbcling
Walter Steffens Kaufmann

Biesterfelde 
Kunzendorf 
Hr. Lesewitz

15 Gr. Lichtenau

v. wilpert 
Werner 
Willy Schmidt

Pfarrer 
Lehrer 
Kaufmann

Tragheim
Gr. Lichtenau

16 Ließau

Ernst Zander 
Margarete Becker 
proschinski

Schneiderin
Schuh m.-Mstr. L eßau

17 Tannsee

Dncki 
Zube 
Kornowski

Gastwirt

Tischlermeist.

Oainerau
Kl. Lichtenau
Lindenau

18 Marienau
Wolf
Emil Haese

Schneiderin 
Hofbesitzer Rückenau

Kopf wie vor.
18 Marienau Emil Lust Landwirt Marieilau
19 Gr. Mausdors Tiedtke Gutsvorsteh.-

Stellvertreter
Arebsfelderweid.

Flade Amtsdiener Lupushorst
20 Neukirch Abrah. Llaaßen Hofbesitzer prangenau

Martens Schönhorst
21 Barenhof Kurt Wiebe Neunlünsterberg

Job. willins Bärwalde
22 Neuteichsdorf Adolt wiebe Gutsbesitzer Neuteichsdorf

Gustav Schroedter Mierau
Adolf Klempnauer Broeske

23 Tiegenhagen Justine Jochem 
geb. Büdtner platenhof
Heinrich Lnß Renttier
Hermann Borowski Postschaffner Tiegenhagen

24 Schadwalde Theod. Zimmermann Aerneindevorst. Blumstein
Eduard Thiel Hofbesitzer Schadwalde

Schöneberg
Willy Loewen Halbstadt

25 Artur woelcke Schönsee
David wall Schöneberg

Gnojau
Dlto wohlert Schöneberg

26 Sänke Simonsdorf
Mierau Allmünsterberg

Ladekopp
pohlmann Mielenz

27 Dietrich Auiring Mrlosferfelde
Hans Hamm

Lehrer
Ladekopp

Niedere Scharpau
Theodor Haak liege

28 Hermann Behrendt 
Job. Klaaßen

Hofbesitzer

Holm 
Tiegenort

Tralau29 Willy Flier Eichwalde
Willy Lpp I, Tralau
Bruno Reimer F s Leske

30 warliau Gustav Epp Hofbesitzer Warnau
w. Bernsau (Aemeindeoorst.

Wernersdorf
Johannes Driedger Hofbesitzer Heubuden

31 Kautz N)erner5 dort
Henning Kl. Montau^

Zeyer
Friedewald Leitungsaufs. pieckel

32 Einil Jochem Hofbesitzer ?eyer
Franz Thießen II Zeyersvorderk.

Tiegenhof, den (2. März (926.

Der Vorfihende des Kreisausfchuffes des Kreises 
Gr. Werder.

Nr. 2. ------------------
Gesetz

Zttv Abültdsruitg des Gesetzes übe* <Lvr*-evbsLoseir- 
rtiiterstützuitg Von* 4 S. 1926

Artikel (.
Im ß (^ Absatz ! des Lrwerbslosenfürsorgegesetzes vom 28. 

März (922 (Gesetzblatt S. 9() in der Fassung des Gesetzes vom (9. 
Dezember (924 (Gesetzblatt S. 543^ und der Verordnung vom (3. 
März 1925 (Gesetzblatt S. 76) ist an die Stelle der Ziffer „(,95 G" 
die Ziffer „2,05 G" zu setzen.

Artikel 2.
Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den laufenden Einnahmen. 

Artikel 3.
Das Gesetz tritt mit dem (. Februar (926 in Kraft.
Danzig, den H. März (926.

Der Senat der Zreien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. wierUnski.

Vorstehendes Gesetz wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge
bracht. Gleichzeitig wird auf H (9 des Erwerbslosengesetzes vom 28. 
3. (922 (abgedruckt im Kreisblatt (925 Nr. ^3) verwiesen.

Tiegenhof, den (5. März (926.

Arbeitsnachweis des Kreises Gr Werder.
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Nr 2a.
Hebammenbezirk §ürstenau.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Die Bezirkshebamme, Frau Mende in Fürstenau ist erkrankt. 
Die Vertretung ist den Bezirkshebammen, Frau Hennia-Tiegenhof, 
Frau Lekies-Tiegenhof und Frau Stangenberg-Lakendorf übertraaen. 
Außerdem können in Notfällen die fceipraktizierenden Hebammen, 
Frau Jacobsen in Lakendorf und Frau Loepp in Wolfsdorf-Nogat 
hinzuqezogen werden.

Zu dem Hebammenbezirk gehören die Ortschaften: Fürstenau, 
Kl. Mausdorf, Krebsielde, Lakendorf und Rosenort. Die Herren 
Ortsvorsteher dieser Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntgabe 
ersucht.

Tiegenhof, den t3. März 4926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Nr. 3.
Personalien.

Der Eigentümer Peter Grübnau in platenhof ist zum waisen- 
rat für die Waisenkinder aller Konfessionen des Gemeindebezirks 
platenhof gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den lo. März 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder

Nr. H.

Ureistagsitzung.
Nur Die»»t»g.de»5v Nliirz »sri» 11/z Uhr, 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung des Kreis
tages des Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den ;o. März ty26.

Der Landrat.

Bekanntmachung.
Nach Anhörung der Stadtaemeinden Tieaenhof und Neuteich 

wird hiermit die durchgehende Schiffahrt auf der Schwente infolge 
des Neubaues der Brücke über die Tiege im Zuge der zum Schloß
grund führe,tden Straße in Tiegenhof oberhalb dieser Brücke bis zum 
30. April 1926 gesperrt.

Danzig, den ,5. März ,926.
Der Senat, Abteilung für öffentliche Arbeiten (U) 

Der Betrieb der Führe 
über die Stuba'fche Lake bei Lakendorf

Ml Ure'is Gr. Werder sott
ab 1. April d. Js. neu verpachtet werden. 
Der Pächter hat außer der Unterhaltung der Fährprahme 
auch die Bedienung und Unterhaltung der Mastenklappe 
der Brücke über die ^ungfer'sche Lake bei Lakendorf zu 
übernehmen.

Verschlossene Angebote sind bis 30. März d. Js. an 
das Areisbauamt in Tiegenhof einzureichen.

Der Areisausschuß behält sich die Auswahl unter den 
Bietern ausdrücklich vor.
_______________________Das Kreisbauamt.

KllMüvkk!'
empfiehlt n Noutsick

, Mit Wirkung vom 15. März d. Js. gewäh
ren die unterzeichneten Sparkassen für Einlagen 
folgende Zinssätze:

für tägliches Geld
für langfristige Gelder

auf 1 Monat 
o

6° 0

0auf 3 Monate u. länger 7°

sök «ShiWen

5°
6°

0

0

Sparkasse der Stadt Janzig
Sparkasse der Kreises Danziger Niederung 
Sparkasse der Kreises Sanziger Höhe 
Sparkasse des Kreises Gr. Werder 
Sparkasse der Stadt Tiegenhos 
Sparkasse der Stadt Zoppat.

Sandfarbener

Schäferhund 
auf drn Namen „Bob" hö- 
rendsortgekommen. Nachricht 
über Verbleib oder Zurück
erstattung gegen Belohnung 
erbittet Riegert, Neuteich, 

Mierauerftr. 50

Weltpreis! Kleioihnen.
Ab s. April 4926 werden auf 

der Strecke Tiegenhof—Steegen 
Rückfahrkarten zu ermäßigten prei
sen eingeführt.

Auskunft erteilen die Stationen.
Die Vetriebsdirektio»

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes

Vtehreinigungsxulver 
ist 

nach glü»ze»-e» Niierkeir- 
»»»ge» Vielem t»»rse»ver 
»irg«sehe»er5»»drrirte und 
Tierärzte das rrirks»nrste 
N»geziefer»rittel bei »tte» 

stiere»
tteiire LVaschtrirge»! 

Nei»e Grkültrrirge» H»ehr !

Niederlage Ne»teich 
bei Herrn Arthur Toews.

WMselll 
SchivöMe. Grisfel 
eingetroffen l-. pseb

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 12 Neuteich. den 25. März 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. . ------------------
veratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes.

im Kreishause an jedem Mittwoch
um so Uhr für' Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 11 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
im waisenhause Dienstag., den 6. April

nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

G* Lichten«»" Gasthaus Zander Dienstag, den 20. April 1926 
nachm. um Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 21/2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Laugfuhr als Hausschwangere ver-> 
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 17. März 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. ia. ------------------
Stille Woche.

In der Karwoche dürfen weder öffentliche noch private Bälle, 
Tanzmusiken und ähnliche Lustbarkeiten stattfinden. Am Karfreitag 
sind außerdem öffentliche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen 
und sonstige öffentliche Lustbarkeiten verboten. Gestattet ist nur die 
Aufführung e^nsteV Musikstücke (Oratorien u. s. w.).

Tiegenhof, den 23. März 1926
Der Landrat.

Nr. ^b. ------------------
Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat April die folgenden Termine festgesetzt:
1. Tiesenhof, Dienstag, den 6. 4. d. Js., vormittags 9 Uhr vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.
2. Kimoir»dovf, Montag, den 42. 4. d. Js., mittags 1 Uhr vor 

dem Bahnhof.
S Nerrteich, Freitag, den 2z. 4. d. Js., mittags 12," Uhr vor 

dem Hotel Deutsches Haus.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Termine orts

üblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 20. März 4926.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Armenkostentarlf.
Die Tarifsätze der unter Armenverbänden der Freien Stadt 

Danzig zu erstattenden Armenpflegekosten sind durch Scnatsbeschluß 
vom 1. April 1926 ab wie folgt festgesetzt:

s) Für Verpflegung von Personen im Alter von 14 und
mehr Jahren auf täglich . .... 1,80 G.

b) Für Verpflegung von Personen, die das Alter von (4
Jahren noch nicht erreicht haben, auf täglich 1,40 ,

c) Für Arznei und Heilmittel auf täglich . . 0,60 „
6) Für Beerdigung von Personen im Alter von 14 und

mehr Jahren auf . .... 40,— ,
e) Für Beerdigung von Personen, die das Alter von 14

Jahren noch nicht erreicht haben, auf 25,— „
Danzig, den 12. März 1926.

Der Senat — Abt für Sociales, Landarmenverband.
veröffentlicht.
Tiegenhof, den. 16. März 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausfchufses.
Nr. 3. ------------------

Betrifft: Bestätigung von Zchiedsmännern 
und Schiedsmann-Ztellvertretern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 
25. Januar d. Js. sind als Schiedsmänner bezw. Schiedsmann- 
Srellvertreter aus die nächstfolgenden 3 Jahre bestätigt worden.

1. Hofbesitzer Ernst Neumann in Altweichsel als stellvertretender 
Schiedsmann für den LZezirk 8,

2. Hofbesitzer Heinrich wiehler in Altenau als Schiedsmann für 
den Bezirk 13 und als stellvertretender Schiedsmann für den 
Bezirk 12,
Gutsbesitzer Willy Flier in Eichwalde als Schiedsmann für den 
Bezirk 16 und als stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk 
17/

4. Arbeiter Johann Stukowski in Eichwalde als Schiedsmann für 
den Bezirk 1? und als stellvertretender Schiedsmann für den 
Bezirk 16,

5. Hofbesitzer Gustav penner in Neukirch als Schiedsmann für den 
Bezirk 22 und als stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk 
2Z,

6. Hofbesitzer Hermann Llaaßen in Ladekopp als Schiedsmann für 
den Bezirk 39 und als stellvertretender Schiedsmann für den 
Bezirk 38,

7. Hofbesitzer Emil Janzen in Tiege als Schiedsmann für den 
Bezirk 40,

8. Kaufmann Wilhelm Trizinski in Tiege als stellvertretender 
Schiedsmann für den Bezirk 40,

9. Schmiedemeister Richard Fink in Tragheim als Schiedsmann für 
den Bezirk 45 und als stellvertretender Schiedsmann für den 
Bezirk 46,

10. Hofbesitzer Hermann Eichhorn in Stuba als Schiedsmann für
den Bezirk 49 und als stellvertretender Schiedsmann für den
Bezirk 52,

11. Hofbesitzer Hermann Lemke in Lakendorf als Schiedsmann für
den Bezirk 5( und als stellvertretender Schiedsmann für den
Bezirk 50,

12. Hofbesitzer Ferdinand Preiskorn in Einlage als Schiedsmann 
für den Bezirk 54,

13. Bäckermeister Fritz Koxanski in Wolfsdorf-Nogat als stellvertre
tender Schiedsmann für den Bezirk 54.
Tiegenhof, den 22. März 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Amtsbezirk Schadwalbe.
Der Senat der Freien Stadt Danzig hat den Hofbesitzer w. 

Loewen in Halbstadt auf die Dauer von 6 Jahren, und zwar vom 
15. März 1926 bis 14. März 1932 einschließlich, zum Amtsvorsteher- 
Stellvertreter des Amtsbezirks Schadwalde ernannt.

Tiegenhof, den 15. März 1926
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

____________ des Kreises Gr Werder_____________
Bekanntmachungen anderer Behörden.

vekanntmachung.
Zur Vermeidung von Irrtümern weisen wir darauf hin, daß 

die örtlichen Geschäfte der Wasserpolizei auf den Wasserläufen 1. 
Ordnung mit Ausnahme des Danziger Hafens nicht von den Land- 
räten, sondern von dem Senat, Abteilung für öffentliche Arbeiten 
wahrgenommen werden. (H 343 des Wassergesetzes vom 7. April 1913.)

Danzig, den n. März 1926.
Der Senat Abteilung für Oeffentliche Arbeiten (U)

________ gez. Dr. Sahm.____________ gez. Dr. Leske.___________

wanderhaushaltungsschule im Großen Werber.
Angesichts der großen Bedeutung der Landfrau für die ländliche 

Familie und für den ländlichen Betrieb haben unsere landwirtschaft
lichen Hausfraueuvereine stets die Notwendigkeit einer besseren be
ruflichen Ausbildung der weiblichen Landjugend betont. Um nun einem 
größeren Kreis junger Mädchen vom Lande eine wirtschaftliche Aus
bildung zu teil werden zu lassen, richtet der verband Landwirtschaftlicher 
Hausfrauen-Vereine des Freistaates in diesem Jahre wanderhaus- 
haltskurse im Großen Werder ein. Am Dienstag, den 20. April 1926 
beginnt der erste Kursus in Neumünsterberg, weitere sind in Gr. 
Lichtenau, Neukirch, Barendt, später vielleicht in Tiegenhof und 
Neuteich in Aussicht genommen, wir hoffen zuversichtlich durch diese 
Lehrgänge eine arbeitsfreudige, leiblich und sittlich gesunde Land
jugend heranzubilden, die mit Freude ihren zukünftigen Beruf als 
Landfrau erfüllt.
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Nr. 5. Angekörte Hengste
Durch die Körkommission der Danziger Stutbuchgesellschaft für edles Halbblut Trakehner Abstammung sind im hiesigen Kreise für das 

Jahr 492v die nachstehend bezeichneten Hengste angekört worden.
Tiegenhof, den 20. März (926.

Der Landrat

I kfd. 
N

r. I
Name 

des Hengstes
Farbe und 
Abzeichen

Geburts- Größe
Abstammung 

a. väterlicherseits 
b. mütterlicherseits

Name und Wohnung 

des Besitzers
Deckstation

or 1 ^ahr

1 Absolut F. Bl. l. Tralau 1920 170/165 3. Anictus Marks-Jungfer Jungfer
L-tsß. w. b. Nymphe ((939)

2 Agrippa L. Bl. l. Graditz 1915 175/164 3. Landgraf Bachmann-Ließau Ließau
r?tfß. hoch». b. Auster

3 Almhirt R. Sch. Posen 1911 171/16S 3. Alpenfalter F. Vueck-Neumünsterberg Neumünster»
b. Sture von Habakuk berg

4 Ananias F. St. Schn. Tragheim 1917 170/160 3. Anarch Genoffenschaft-Tragheim Tragheim
r. vdfßl. l. 

vd. r.Htfß.w
b. Dora (842

5 Anfechter F. St.Schn. l. Petershagen 1920 171/160 3. Anführer Genoffenschaft-Lichwalde Eichwalde
vdfß. bd.
Htfß. w.

b. Krabbe (Ostpr. Stb. l 3400)

6 Anicins Dklf. Bl. l. Fürstenau 1915 166/156 a. Anführer Genoffens chaft-wernersdorf Wernersdorf
htM r. 
kftfß. w.

b. vesta 390

7 Anwalt Z. St. Str. Ließau 19l7 167 157 3. Angriff
b. Hella^(O. Z. Stl. 3250)

Genoffenschaft-Neukirch Schönhorst

8 Argument R. Milluhnen 1921 173/166 3. Arno
b. Ilse (Ostpr. VI. 58(7)

van Riesen-Jrrgang Jrrgang

9 Ariel F.B.r.vdfff Florkehnen 1919 169/160 3. Alltag Genoffenschaft-Schönsee Schönsee
l. htfß. w. Ostpr. b. Stute v. Skat

10 Bandit F. Sch. St. bd. Ostpreußen 1915 170/160 3. Bannerträger Mierau-Altmünsterberg Altmünster
r. Ml. l. 
krttß. w.

b. Stute v. Londor berg

11 Lapitän br. St. jposen 1905 167/156 3. Lactus
b. Stute v. Hellmuth

Kling-Tannsee Tannsee

12 Lasanowa R. Ll. r. h. W andlaudffen 1921 170/161 3. Heros O. Llaaßen-Neuteichsdorf Neuteichs
w. Fl. k. Lypreffe(Ostpr.Stutb. Vl 5025) dorf

13 Lato Gldf. bd. Schmerblock 1918 165/157. a. Larabiner (oder Tapfer) Bergmann^ Neuteichsdorf Neuteichs-
Htfß. r. 6. Elfe 2534 dorf

— vdfß. w.
a. Lharm — R. Dreweck-Tralaü14 Lharmreich Z.St.r.vdfffl. Tragheim 1914 Tralau

bd. htfß. b. Adreffe 550
hochw.

15 Lharmsohu 5- Abz. Fürstenau 1912 176/166 3. Lharm Bergmann-Neuteichsdorf Neuteichs
6. vesta 290 dorf

16 Lohinor L. Bl. r. Tragheim 1914 172/160 3. Haidesohn BackmanmLießau Ließau
Htfffl. l. 6. Lornelia (324

kftsß. hochw.
17 Exminister F. Sch. St. Ostpreußen 1914 172/161 3. Excelsior oder Pöbel Genoffenschaft-Lichwalde Eichwalde

Schn. r.
vdfß. w.

6. Stute v. Luftkreis

18 Falksohn F. Bl. I. vd. Orloff 1915 175 a ^alstaff Gebr. Bergthold-Orloff Orloff
bd. Hlfß. w. 6. Scheni

19

20

Frohsinn ** br. Baselow 1914 171 3. St. Maclou **
6. Franziska "

R. Dreweck-Tralau Tralau

Haderlump F. kl. St. Trakehnen 1909 172/162 3. Red prince ll "
6. Hadwig

Ad. Klempnauer-Bröske Bröske

21 Herr br. bd. Stumbern 1920 170/162 3. Held H. Vyck-Brodsack Brodsack
Htfß. w. Ostpr. 6. Lotte (Ostpr. Vl 4596)

22 Irrläufer F. Bl.^ß.w. Tragheim 1N7 172/163 3. Anarch
6. Ironie 1675
3. Marktfischer

Bielfeldt Tannsee Tannsee

23 Mamertus ck- Tralau 1916 172/160 Genoffenschaft-Neukirch Neukirch
6. Rede ((2(

24 Mars Gldf. St. Bl. Brunau 1920 170/161 3. Mangan Wilhelm Görtz-Brunau Brunau
bd. ktfß. w. 6. Diana 169

25 Meinharöt! F. S. r. ^tfß. pillkallen Gr. 1921 179/170 3. Minnefieg 6. Eldiene (Ostpr. Genoffenschaft-Schönsee Schönsee
w. Gumbin.Gstp. Stb. VI v. R. (0221

26 ssedrow F. Abz. Stameitschen 1918 175/170 3. pommery sec. Gcnoffensch.-Fürstenwerder Furstenwer-
Ostpr. 6. Hertha (Ostpr. Stb. VI. 4483) der

27 Polarmorgen F- Trakehnen 1902 174/165 3. Morgenstrahl 
b. polznesia

w. Zimmermann-Tragheim Tragheim

28 Recke F- Skerswethen 1920 168/159 3. Skuludis
b. Rinade (V1 4344)

Genoff enschaft-Tragheim Tragheim

29 Schildträger F. Bl. l: Schillehnen 1920 170/160 3. Donar k. Autorität (Ostpr. Warkentin-Schönau Schönau

30
^tfß. w. Ostpr. Stb. VI v. R. (2(7)

Skatbube l br. Gr. Zünder 1922 170/160 3. Skatspieler 
b Llse 2547

Mäkelburger-Gr. Lichtenau Gr.Lichtenau

31 Skatspieler F B. Schn. Ostpreußen 1914 3. Skat Genoffenschaft- Heubuden Heubuden
bd. Htfß. w. 6. Stute v. Belisar I!

32

33

Sonnenadler vklf. Bl. Petershagen 1921 172/160 3. Sonnenvogel
6. Krabbe (O. Z. v. R. 3400)

Albert Schulz-Petershagen p etershagen

Tänzer F. Fl. Schn. Trakehnen 1905 169/159 3. Letzter Mohikaner ** Genoffenschaft-Tragheim Tragheim

34
l. ^tfß. w. b. Tapete (Trak. Stb. lV 708)

Taucher L- o. Abz. Blumstein 1920 174/164 3. Tannenhäuser
6. Lydia 2299

H. Loewen-Rlumstein Blumstein



- 29 -

Kopf wie vor.
35 Tusch 5- Gaudisch- 

kehnen
1920 157 148 s. Talat Bez.

b. Stute v. Ingrimm
Wiebe-Lichwalde Eichwalde

36 Ungar F. Bl. bd. Beberbeck 1915 169/159 a. Lichtenstein Jda Wiebe-Gr. Lesewitz Gr. tesewitz
htfß. w. 6. Ungarin

37 Uranus F. br. BI. , Posen 1912 167'161 s. Ursprung Genossenschaft-Fürstensu Fürstenau
Fß. hochw. b. Stute v. Zuletzt

38 Vulkan F- Wernersdorf 1922 171 161 a. Lharli
b. Gerda (O. Z. 2292)

I. Karsten-Wernersdorf Wernersdorf

39 Dünaburg schl.' Ostpreußen 1913 170 160 s. Atheist 
b. Lotte

Gestüthengst Schadwalde

40 Propeller II F- Tragheim 1916 a. Profit Altmünster
b. Stute von Nibelung berg

41 Propeller lll F- Ostpreußen 1915 s. tuftschiffer
b. Stute von proteftler

Brunau

42 Remus F- 1911 168/158 a. Remus
b. Stute v. Kerl **

Trampenau

43 Baltasar 1920 173 163 a. Brillant 
b. Liese

Fürsten au

Loaoabeaä, äsn 20. ä. M8., 
vsrstsrb UeLiR'NsNedsiinne, 

k'rau

^u§usl6 XVeskoIIek
in bleuteick.

Die Verstorbene bat ikren keruf über 
35 dakre mit groller l^reue und kliu- 
gabe ausgeübt. Die Kreisverwaltunß 
wird ikrer Dienste stets dankbar ge- 
denken.

Hegenkof, den 22. ^lärr 1926.

I^smens de8 ^re>8su88cku8- 
8S8 d«8 ^«>888 Oe. Werder.

001° Vor8ll2snde, bandest

IlstkI'ltSt'ikN
in neuer großer Auswahl empfiehlt 

________________ k kseb. 
««»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zur EinsegNUNg empfehle

Gesangbücher
und

Glückwunschkarten 
in großer Auswahl 

» Neuteich. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Os8el28ammlun§en

U8XV. U8XV.

SckuIblLttsr

Oas ^mbiodsn
von Kassen-öücbern, 2eitscbriften, wis- 
sensckaftlicken ^Verlcen jeder <Xrt, ^usl- 
kalien und 8ammlungen, sowie sämtlicber 

bekördlicben Verordnungsblätter

Kres8bILtter 
^mt8dt Liter

wird von unserer mit neureitlicken Uascbi- 
nen und kinriebtungen versebenen kucbbin- 
derei Lu billigen preisen angele, Ugt. Die 
Verwendung nur besten Materials und Her- 
Stellung aller Einbände in Handarbeit bürgt 

kür gute ldaUbarkeit.

k. ?eeli L W. Kicliks!
klsutsieb.

Protokollbücher
in verschiedenen Stärken am Lager.

IN IVemtvieli
— Der heutigen Gesamtauflage liegt ein Pro

spekt der Fa. Singer Lo. Nähmaschinen Akt. Ges., Dan- 
zig, l. Danim 5, bei.
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Mit Wirkung vom 15. März d. Is. gewäh
ren die unterzeichneten Sparkassen für Einlagen 
folgende Zinssätze:

M Gilde» sör MDNW
für tägliches Geld 4" 
für langfristige Gelder

auf 1 Monat 6°
auf 3 Monate u. länger 7°

0

0

0

Sparkasse der Stadt Danzig
Sparkasse der Kreises Danziger Niederung 
Sparkasse der Kreises Danziger Höhe 
Sparkasse des Kreises Gr. Werder 
Sparkasse der Stadt Tiegenhof 
Sparkasse der Stadt Zoppot.

Für t. um Zlhuljahk!
„Mein Vaterland"
„Metn Heimatland«
„Haus u. Heimat»
„Heimatfibel« «LLLL' 
ev. Religionsbuch m Lernstoff 
„Bidder" Rechenhefte Nr. 2,3,4,5,«

kk. k i l ln «L Ikin lnn i t.
Neuteich, Buchhandlung.
num

-er Freien Stadt Danzig
Maßstab 1: 1VÜ00V 

empfiehlt

n. keck L V. kiLkert, Neuteich.

0

ZO 

ßo
0

0

GOGVG
MfsMinliWU

Anschließend an dieVertre- 
terversammlung des Lehrer
vereins der Freien Stadt 
Danzig am

Freitag,d.S.Aprild.J. 
findet im öaale des Herrn 
Otto Epp in Platenhos ein 

gemAl. Beisammensein 
statt. Zu demselben werden 
hiermit sämtliche Aollegen mit 
ihren Damen herzlichst einge
laden.

Der Vorstand
Die VertreLerversammlung 

wird ungefähr um 5 Uhr ge
schlossen.

GSGOO
Schilltafeln 
SlWmme, Griffet 
eingetroffen N. Neck

Lehrberichte
für

ein- und mehrklnssige Schulen,
sowie

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken un- 
Einbänden

Li« UroimblLUckravkerei
N. Pech L W. Richert, Neuteich.

Tierarzt Argums
S^setzlich geschätztes

Vtehreinigungsxulver 
ist

nach gtä«ze«de« 21«erken- 
«rr«ge« Vieler t«ruse«der 
«rOrgesehenevLch»HI-«Di^te und 
Tierärzte das «Virks<r«rste 
ttiBgezieserRttittel bei «rllerr 

Hrrtrstiere«
ttei«e rV<rschu«ge«! 

Neine Erkältrrirgeir ««ehr!

Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Kreppapier
neu eingetroffen

Gedilhi-Wer 
Alderbogea 

R. Pech.
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 13 Neuteich, den 31. März 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------

Nach Vereinbarung mit dem Kreisblattoerlag wird der Bezugs
preis für das Kreisblatt ab Mai M6 auf monatlich ;,30 G nebst 
Bestellgeld herabgesetzt. Eine weitere Herabsetzung ist bei der ge
ringen Auflage leider nicht möglich. Sollte die Zahl der Bezieher 
steigen, so würde dies eine weitere Verbilligung des Bezugspreises 
nach sich ziehen. Ich halte, abgesehen von diesem Grunde, eine größere 
Abonnentenzahl auch deshalb für erwünscht, damit die im Kreis- 
blatt enthaltenen Bekanntmachungen zur Kenntnis möglichst weiter 
Schichten der Bevölkerung kommen.

Ich weise ferner erneut darauf hin, daß Bestellungeu auf das 
Kreisblatt auch beim Verlag direkt angebracht werden können. Dieser 
Weg ist insofern einfacher, als dann die monatlichen Bezugserneue
rungen durch die Post unterbleiben können. Die Einziehung des Be
zugspreises bei direkter Bestellung wird der Verlag vierteljährlich 
oder auch auf längere Zeit durch Rechnungszusendung vornehmen.

Tiegenhof, den 26. März M6.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Sperrung der Schiffahrt auf der Schwente.
Nach Anhörung der Stadtgemeinden Tiegenhof und Neuteich 

wird hiermit die durchgehende Schiffahrt auf der Schwente infolge 
des Neubaues der Brücke über die Tiege im Zuge der zum Schloß-, 
gründ führenden Straße in Tiegenhof oberhalb dieser Brücke bis 
zum 30. April i926 gesperrt.

Danzig, den 13. März 1926.
Der Senat. Abteilung für Oessentliche Arbeiten (U).

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 26. März 192«.

Der Landrat.
Nr. 2s. ------------------

Instandsetzung der Wege.
Die Herren Amtsvorsteher des Rreises ersuche ich, soweit es 

noch nicht geschehen ist, für Instandsetzung der öffentlichen Wege un
verzüglich Sorge zu tragen. Insbesondere wird folgendes in Er
innerung gebracht:
1. Die Wege sollen eine Abrundung erhalten, so, daß bei 8 m Breite 

die Mitte mindestens i/g m höher ist als der tiefste Wegrand.
2. Die Wegeränder find in Zwischenräumen von etwa 4 m mit 

Bäumen zu bepflanzen. Dichter stehende Bäume sind zu entfernen, 
damit die Wege austrocknen können. Auf der Innenseite des 
Weges sind die Bäume soweit auszuästen, daß die Zweige etwa 
3 m Über dem Wege bleiben.

z. Die beiderseitigen Gräben sind ordnungsmäßig zu räumen. Dabei 
ist darauf zu achten, daß die Wegeböschungen nicht abgegraben 
werden.

4. Brücken und Durchläffe sind auszubessern, die Wegweiser zä er
gänz eu.
Vi- spätestens znne 1V H. Js. ist mir zu berichten, 

daß die Wege sich in gutem Zustande befinden.
Tiegenhof, den 26. März 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. S. ------------------

Impfung.
Die Erst- und wiederimxflisten sind noch nicht vollzählig ein

gegangen.
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 3. 3. 26 Kreis- 

blatt Nr. 10 werden die Herren Genietn-enovsteheV und 
Sehrtlleitev ersucht, die Osten nniKetzend zurückzureichen.

Tiegenhof, den 25. März 1926.

Der Landrat.

Nr. q.
Schulpflichtige ttinder.

Die Herren Vrtsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit vom i. 
Januar bis Ende d. Mts. zu- und abgezogenen schnlpfttchtisen 
Kinder dem ersten bezw. alleinigen Lehrer sogleich namhaft zu 
machen.

Tiegenhof, den 2Z. März 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises ersuche ich, festzustellen, und binnen 1^ Tagen 
anzuzeigen, ob dort das Dienstmädchen Franziska Stangenberg geb. 
am 19. April 1903 aufhaltsam ist, bezw. wohin sich dieselbe von dort 
abgemeldet hat.

Tiegenhof, den 20. März 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 6. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises werden 
ersucht, festzustellen, und binnen 14 Tagen hierher mitzuteilen, ob der 
Schweizer Hans Leising dort wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe 
abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 23. März 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 7. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden ersucht, fest
zustellen, und binnen Tagen anzuzeigen, ob ein Melker Paul 
Sanowski, geb. Februar I895, dort wohnhaft ist, eventl. wohin sich 
derselbe abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 23. März 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 8. ------------------ '
Aufenthaltsermittelung.

Die durch meine Bekanntmachung vom 9.>. d. Js. (Kreisblatt 
Nr. 6) angeordneten Ermittelungen nach dem Melker Otto pablotzki 
sind einzustellen.

Tiegenhof, den 24. März 1926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die durch meine Bekanntmachung vom 7. 1. d. Js. angeordneten 
Ermittlungen nach dem Schmied Bernhard Matschiejewski sind 
einzustellen.

Tiegenhof, den 25. März 1926.

Der Landrat.
Nr. ^0. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen 
nach dem Aufenthalt des am 1. April 1901 zu Schmerblock gebore
nen Arbeiters Friedrich Dörks anzustellen und mir im Ermittelungs- 
falle Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 25. März 1926.

Der Landrat.
Nr. U- ------------------

Zchiedsmannsbestätigung.
Der Kaufmann Theodor Grunenberg in Tiegenhagen ist durch 

Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom ^3. v. 
Mts. als Schiedsmann für den Schiedsmannsbezirk Tiegenhagen (Nr. 
36) auf die nächstfolgenden 3 Jahre bestätigt und beeidigt worden.

Tiegenhof, den 19. März 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Nr. ^2.
Fleischbeschau.

Anstelle des Tierarztes Herhudt-Schöneberg habe ich den Tier
arzt Dr. Schlottke in Schöneberg zum Lrgänzungsfleischbeschauer des 
Fleischbeschaubezirks Neukirch, bestehend aus den Ortschaften Neu- 
kirch, prangenau, Schönhorst, Neuteicherhinterfeld, Schöneberg, 
Schönsee, Barenhof, Neumünsterberg, vierzehnhuben, Bärwalde, 
Vogtei, Fürstenwerder, Neuteicherwalde und Nemrhuben, mit Wirkung 
vom s. d. Js. ab bestellt.

Die in Frage kommenden Gemeinden ersuche ich, dieses ortsüb
lich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 24. März i926.
Der Landrat.

Nr. ^3. ------------------
Schweinepest

Unter dem Schweinebestaude des Molkereipächters Aobel in 
Schönsee ist amtstierärztlich der Ausbruch von Schweinepest und 
und Schweineseuche festgestellt.

Tiegenhof, den 25. März 192s.

Der Landrat

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen,
sowie

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

ckt« Lreisblattäravkerei
N. Pech 6 W. Richert, Neuteich.

Mk t. IM Wich»!
„Mein Vaterland"
„Mein Heimatland" "
„Haus u. Heimat" "LLLLH 
„Heimatfibel"
ev. Religionsbuch m. Lernstoff 
„Vidder" Rechenhefte Nr. L. Z, 1,5,«

Nr.
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Räsereipächters Beck in Lindenau 
ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt.

Tiegenhof, den 25. März 4926.
_________ Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden,

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige, alleinige evangl. Lehrer- und Organistenstelle ist 

von sofort zu besetzen. Gute Dienstwohnung, großer Garten und 
Dienstland vorhanden. Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubig
ten Zeugnisabschriften sind bis zum 20. April d. Is. an das Ge
meindeamt Wernersdorf zu richten.

Wernersdorf, den 25. März 192s.

Der Gemeindevorsteher
G. Llaaßen.

OO*»«««««««»««»««««« 
«Fahrräder 8
8 Nähmaschinen 8
E erstkl. deutsche^Marken
D Wanderer—Ndler—Panther—Msmarck D
M empfehle zu billigen Preisen auch gegen bequeme 

Teilzahlung. Eigene Reparaturwerkstatt. 
Großes Lager in Ersatzteilen u sonst. Zubehör.
Marienburger Fahrrad und Nähmaschinen- M 

Centrale psul OlstsivsUl,
X Narienburg wpr. nur Bechlergasse ^3- X

OOOGOOOGGGOSOGOSOOGO

Sie 
können 

Ihren Laden 
sofort zumachen!

Neuteich, Buchhandlung. Geschlossen!

Tierarzt Vargamr
gssetzlich geschtttztes

Vkehreinigungsxulvev 
rst 

nach MtirHtzeitdeOO NiteVkru- 
«rritgeH< otelev tarrrsendev 

und 
Tievüvzte das rt>r*ks«rinste 
LtirgezieseVittittel bei

H<ri,stteVen 
tteiire rV^schttttgeHr! 

ttetßIe Gvkiittitirgen mehv!

Niedevt<rge Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Kreppapier
neu eingetroffen 

rr

«eMUn 
BUlndsge» R. Pch.

wenn ^>ie nicht beizeiten daran denken, durch 

Znserate in der „Neuteicher Zeitung u. 
Kreisanzeiger" die Aufmerksamkeit der 

Rundschaft auf sich zu lenken.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 14 Neuteich, den 8. April 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Polizeiverordnung betreffend die Polizeistunde.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung S. 195) 
und der ZZ 6, 12 und 45 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1830 (Gesetzsammlung S. 265) wird für das Gebiet 
der Freien Stadt Danzig mit Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes verordnet:

8 r-
H q der Polizeiverordnung vom 9. September 1921 (Staatsan

zeiger Nr. 69 vom 8. Oktober 1921) erhält folgenden Absatz 2:
„Die Voraussetzungen des Absatz 1 sind gegeben, wenn durch 
mindestens zwei polizeiliche Kontrollen an verschiedenen Tagen 
der ausschließliche oder fast ausschließliche Ausschank voll Brannt
wein festgestellt worden ist."

8 2.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger in Kraft.
Danzig, den 26. Februar 1926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht!
Die Polizeiverordnung über die Polizeistunde ist im Kreisblatt 

Nr. 42 von 1921 veröffentlicht.
Tiegenhof, den 26. März 1926.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Verwendung von Dienstmarken.
Es liegt Veranlassung vor, erneut auf die Bekanntmachung im 

Kreisblatt 1925 Nr. 5 lfd. Nr. 2 hinzuweisen.
Tiegenhof, den 1. April 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 
Kreises Gr Werder.

Nr. S. ------------------
Revisionen der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden an die rechtzeitigen 
Revisionen der gewerblichen Anlagen erinnert. Die Revisionen sind 
je einmal im Sommer und einmal im Winter abzuhalten und dürfen 
in keinem Falle versäumt werden, da sonst die Katasterblätter nicht 
genügend vervollständigt werden können. Einer besonderen Anzeige, 
daß die Revisionen tatsächlich stattgefunden haben, bedarf es nicht.

Tiegenhof, den 3. April 1926.

Der Landrat.
Nr. Ss. ------------------

Gewerbliche Anlagen.
Bei Neu- und Umbauten gewerblicher Anlagen entstehen oft 

dadurch Unzuträglichkeilen, daß die einschlägigen Bestimmungen der 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenscbaften nicht berück
sichtigt werden. Die Berufsgenoffenschaften erhalten von den Bauar
beiten, falls überhaupt, in derRegel erst nach derenBeendigungKenntnis. 
Wenn dann von ihnen in der baulichen Ausführung ein verstoß 
gegen die Unfallverhütungsvorschriften gefunden umd dessen Abstel
lung gefordert wird, so berufen sich die Unternehmer meist darauf, 
daß die Bestimmungen der Baupolizeiordnung beachtet sind und 
weigern sich, kostspielige Aenderungen vorzunehmen. Zur Vermeidung 
dieser Uebelstände sind die Gewerbeauffichtsbeamten veranlaßt, daß 
sie bei Prüfung d^r Pläne vor Neu- und Umbauten gewerblicher 
Anlagen ihrerseits auf die einschlägigen Bestimmungen der berufs- 
genoffenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften achten und in ihren 
prüfungsbemerkungen auf diese Hinweisen.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die Beachtung der Bestim
mungen der Unfallverhütungsvorschriften bei Erteilung der Bauer
laubnis zur Bedingung zu machen.

Tiegenhof, den 9. April 1925.

Der Landrat

Nr.
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land
jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 Tagen 
anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Paul Hatza geb. am 9. Juli 1906 
zuletzt in Altmünsterberg, aufhaltsam ist bezw. wohin stch derselbe 
abgemeldet hat.

Tiegenhof, den 29. März 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. 5. ------------------
Rreistagbeschlüffe.

Nachstehend bringe ich gemäß Z 125 der Kreisordnung die auf 
dem Kreistage am 30. März d. )s. gefaßten Beschlüsse zur öffent
lichen Kenntnis.

1. Für die nachstehenden Schiedsmannsbezirke wurden gewählt:
s) Als Schiedsmann für den Bezirk Nr. 9, bestehend aus den 

Ortschaften Gr. Montau, Biesterfelde und Adl. Renkau, der 
Gemeindevorsteher Griese in Gr. Montau; Neuwahl.

b) Als Schiedsmannstellvertreter für den Bezirk Nr. 22, bestehend 
aus den Ortschaften Neukirch und Schönhorst, der Hofbesitzer 
Johannes Schröder in Neuteicherhimerfeld; Wiederwahl.

c) Als Schiedsmann für den Bezirk Nr. 35, bestehend aus den 
Ortschaften Petershagen, pletzendorf, Reinland, und gleich
zeitig Stellvertreter für den Bezirk Nr. 3^, bestehend aus den 
Ortschaften Altendorf und Stobbendorf, der Hofbesitzer Bruno 
Schulz in Petershagen z Wiederwahl.

6) Als Schiedsmann für den Bezirk Nr. 37, bestehend aus den 
Ortschaften platenhof und Reimerswalde, der Rentier Hein-- 
rich Lnß in Platenhof; Wiederwahl.

2. Für die Gerichtsbezirke Tiegenhof und Neuteich wurden als 
Mitglieder des Ausschusses zur Auswahl der Schöffen uno Ge
schworenen für das Jahr 1927 gewählt:

o) rlmtsseVichtsbezirk TieAStttzof.
1. Frau Anna Dyck-Ladekopp,
2. Amtsvorsteher Hellwig-Schöneberg,
3. Lehrer Marx-Schönsee,
4. Kaufmann Heinrich Penner-Tiegenhof,
5. Amtsvorsteher Driedger-Tiege,
6. Hofbesitzer wilh. Thießen-Grenzdorf B,
7. Hofbesitzer Heinrich Llaaßen-Altendorf,
8. Hofbesitzer Klafki-Stobbendorf,
9. Frau Kaufmann Lehmann-Tiegenhof,

10. Hofbesitzer Otto Schulz-Tiegenhagen,
11- Maurer Gustav Hohmann-Jungfer,
12. Gärtner Emil Grodnick-Schöneberg,
13. Zimmerer Paul Haak-Ladekoxp,
1h. Zimmerpolier Heinrich Dreyer-Tiegenhof,
15. Ehefrau Maria Henkel-Tiegenhof,

b) Neirteich
1. Fräulein Dr. Friedrich-Neuteich,
2. Bauunternehmer Peters-Brodsack,
3. Kaufmann A. Toews-Neuteich,
H. Frau Strich-Gr. Lichtenau,
5. Hofbesitzer Heinrich Wiens-Kalthof,
6. Rentier Lonrad-Kalthof,
7. Hofbesitzer Johannes Lpp-Heubuden,
8. Frau Ernst Wiens-Schönhorst,
9. Fran Tierarzt Boeck-Neuteich,

10. Lehrer v. Blericq-Neuteich,
11. Hilfsarbeiter Johann Stukowski-Lichwalde,
12. Weichensteller Friedrich Degen-Neuteich,
13. Krie^erwitwe Auguste Matzkuhn-Neuteich,
14. Gastwirt Heinrich Wiehler-Neuteich,
15. Stationsleiter Otto Kienast-Tralau.

,3. Die Neuwahl zum Vorstand der Kreissparkaffe hatte folgendes 
Ergebnis:
s) rNitsLtedLV:
1. Rechtsanwalt Monath-Neuteich,
2. Hofbesitzer Regehr-Rückenau,
3. Kaufmann Heinrich Penner-Tiegenhof,
4 Gärtner Emil Grodnick-Schöneberg,
5. Zimmerer Paul Haak-Ladekopp.



b) SteUVootvotor-r
1. Rechtsanwalt Markfeldt-Tiegenhof,
2. Kaufmann Sagert-Tiegenhof,
Z. Bauunternehmer Peters-Broösack,
4. Angestellter Alfred Wiehler-Neuteich,
5. Maurer Adolf Reinhold-Schönsee.

4. Zu Punkt 4 bis 8 der Tagesordnung erfolgten folgende Rech, 
nungsfeststellungen sowie die Erteilung der Entlastung.

Rechnung der Kreissparkaffe für das Geschäftsjahr 1924
b) „ „ Kreiskommunalkaffe für dasRechnungsjahr 1924,
c) „ über den Bau der Lhauffeearbeiterhäuser in Brunau, 

Tralau und Gr. Lichtenau,
ä) Rechnung über den Umbau und die Einrichtung der privat- 

klinik für den Sanitätsrat Dr. Lampe in Tiegenhof,
e) Rechnung über den Bau der Kieschauffee bei pieckel.

Zu 6) und e) wurde gleichzeitig über die Deckung der Rosten 
gemäß den Vorschlägen des Kreisausschuffes Beschluß gefaßt.

5. Der Kreistag nahm von dem durch den Vorsitzenden erstatteten 
Bericht über die Verwaltung und den Stand der Kreiskommunal- 
angelegenheiten im abgelaufenen Geschäftsjahr Kenntnis und 
trat alsdann in die Beratung des Kreishaushaltplanes einschl. 
des Haushaltplanes des Kreiswohlfahrtsamtes für das Rech- 
nungsjahr 4926 ein. Der Gesamtabschluß des Etats, wie er 
vom Kreistage angenommen und festgestellt wurde, geht in Ein
nahme und Ausgabe mit ; 260600 G auf. Der direkte Kreis
steuerbedarf beträgt 555 000 G gegen 386 500 G im Vorjahre. 
Als verteilungsmaßstab für die Umlegung der Kreissteuern auf 
die einzelnen Ortschaften des Kreises bestimmte der Kreistag 
die Grund- und Gebäudesteuer, die Einkommen- und Körper
schaftssteuer nach den berichtigten Vorauszahlungen, das Ist 
der Lohnabzugssteuer und die halbe Gewerbesteuer, sämtliche 
Steuerarten nach dem Stande vom 3f. 12. 1925. Als Umlage 
sind 2l,80/g dieser Steuern aufzubringen.

6. Für die Etatberatung war noch ein Antrag dahin gestellt, aus 
dem für den Bau eines Krankenhauses angesammelten vermögen 
der Stadt Tiegenhof ein Schuldscheindarlehn bis zum Betrage 
von 20000 G. für den Erweiterungsbau des Wilhelm- Augusta- 
Krankenhauses in Tiegenhof gegen 30/0 Zinsen und 10/g Tilgung 
zu gewähren. Der Kreistag erhob den Antrag zum Beschluß. 
Tiegenhof, den 31- März 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------

Amtsbezirk Jungfer.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 

Ernst Schülke in Jungfer auf die Dauer von 6 fahren, und zwar 
vom 25. März 1926 bis 24. März 1932, zum Amtsvorsteher-Stell- 
vertreter des Amtsbezirks Jungfer ernannt worden.

Tiegenhof, den 27. März 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

-es Kreises Gr Werder
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Der als Schulkassenrendant der Schule in Holm gewählte Hof

besitzer Eduard Sellke in Holm ist für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 23. März 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Freie Lehrerstelle.

Die f. evangl. Lehrer- und Organistenstelle in Gottswalde ist zu 
besetzen. Bewerbungen bis zum 20. 4- 1926 an den Senat, Schulab- 
teilung, auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 3. April 1926.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
viehseuchenpölizeiiiche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul-und Klauenseuche wird auf Grund- 
der 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Schweinebestande der Käserei Tiegenort 

der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festge
stellt ist, werden
s) ein Sperrbezirk, umfassend die Ortschaft Tiegenort,
b) ein Beobachtungsgebiet, umfassend die Ortschaften Kalteherberge, 

Altendorf und das Gehöft des Hofbesitzers Pasewark in Scharpau, 
gebildet.

8 2.
Auf das Sperr- und Beobachtungsgebiet findet die viehseuchen- 

polizeiliche Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. 
April 1914 (abgedruckt im Sonderkreisblatt Nr. 46 für 1921) Anwendung.

8 2.
Diese Viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Krgft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 ?4 Absatz 1 Nr. 3 des Viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefängnis 
bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6.000 G, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G. oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 7. April 1926.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige, alleinige evangl. Lehrer- und Organistenstelle ist 

von sofort zu besetzen. Gute Dienstwohnung, großer Garten und 
Dienstland vorhanden. Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubig
ten Zeugnisabschriften sind bis zum 20. April d. Js. an das Ge
meindeamt Wernersdorf zu richten.

Wernersdorf, den 25. März 1926.
Der Gemeindevorsteher

G. Elaaßen.

Verpachtung.
Die Stadt erbaut in Heubude in der Achse der im Bau befind

lichen Autostraße eine Strandhalle. Diese Strandhalle soll verpachtet 
werden. Bedingungen sind in der Seebäderverwaltung, Jopengasse 38, 
III Treppen zu haben. Angebote sind bis zum 2o.April 1926, mittags 
12 Uhr, verschlossen mit der Aufschrift „Pachtangebot" bei der Ge
schäftsstelle einzureichen.

Stadt. Seebäderverwaltung

Freie Lehrerstelle.
Infolge Versetzung des bisherigen Lehrers in den Ruhestand ist 

die hiesige alleinige Lehrerstelle frei.
Bewerbungen bitte an das hiesige Gemeindeamt zu richten. 
Eichwalde, den 29» März 1926.

Der Gemeindevorsteher
Last.

Grotz-Werderkommune.
Die Generalversammlung der Groß-Werderkommune findet am 

Donnerstag, den 15. April, 10 Uhr vormittags, im Deutschen Hause 
zu Neuteich statt. Die Herren Gemeindevorsteher der hierzu gehören- 
den Ortschaften werden ersucht, je einen mit Vollmacht versehenen 
Deputierten zu entsenden.

Tagesordnung: 
Rechnungslegung. 
Wahl von s prüfungsrevisoren. 
verschiedenes.

Der Verkauf der Weidezettel findet an demselben Tage nachm. 
2 Uhr statt.
DasNepräsentanten-Kollegium d Gr Werdertommune

M. Schroedter.

Oeffentttche Aufforderung 
zur Abgabe der Einkommen- und ttörper- 

schaftssteuererklärung für 1928, dervermögens- 
und Gewerbesteuererklärung für 1926 und der

Umsatzsteuererklärung für 1928.
Auf Grünt des 8 50 Abs. f des Einkommensteuer

gesetzes vom 27. Mär; 1926, der W 12, 13 deskörper- 
schaftssteuergesetzes vom 27. Mär; 1926, des Z 25 des 
Vermögenssteuergesetzes vom 12. Mär; 192.6, des § 18 
des Gewerbesteuergesetzes vom 8. Mai 1923 und des Z 
28 des Umsatzsteuergesetzes vom H. Juli 1922 in der 
Fassung des Umstellungsgesetzes vom 13. Oktober 192-1 
wird folgendes bestimmt:
I. Die in der Ueberschrift be;eichneten Steuererklärungen 

sind bis ;um 30. April 1926 dem ;uständigen Steuer
amt ein;ureichen.

II. Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
1. Sämtliche natürlichen Personen und Körperschaften,
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die eine besondere Aufforderung dazu durch das 
Steueramt erhalten. Diesen Personen werden die Vor
drucke der Steuererklärungs-Formulare übersandt Die 
Zusendung der Formulare gilt als besondere Auf
forderung zur Abgabe der Steuererklärung.

2. Die natürlichen Personen und Aörperschaften, bei 
denen nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind:

Zur Einkommensteuer:
Sämtliche natürlichen Personen, die im Jahre 
^925 im Inlands entweder einen Wohnsitz 
gehabt oder sich des Erwerbes wegen oder 
länger als 6 Monate aufgehalten haben, so
fern ihr Gesamteinkommen im Aalender- oder 
Geschäftsjahr l925 den Betrag von fO.OOO 
Gulden oder ihr nicht dem Steuerabzugunter
liegendes Einkommen im Aalender- oder Ge
schäftsjahr l925 den Betrag von f2O G über- 
stiegen hat.

2. Sämtliche natürlichen Personen, die im Jahre 
1925 im Inlande weder ihren Wohnsitz noch 
länger als 6 Monate ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt haben, soweit sie im Jahre 
1925 inländisches Einkommen bezogen haben.

Als inländisches Einkommen gelten:
3) Einkünfte aus einer im Inland betriebenen 

Land- und Forstwirtschaft,
b) Einkünfte aus Gewerbebetrieb, für den im 

Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird 
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,

c) Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung 
von unbeweglichem Vermögen, Sachinbegriffen 
und Rechten, die im Inland belegen oder in 
ein inländisches öffentliches Buch oder Register 
eingetragen sind,

6) Einkünfte aus einer im Inland ausgeübten 
sonstigen selbständigen Berufstätigkeit,

e) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die im 
Inland ausgeführt wird oder ausgeführt wor
den ist,

l) Dividenden, Zinsen, Ausbeuten und sonstige 
Gewinne, die auf Anteile an inländischen Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung entfallen, 

§) Einkünfte aus der Beteiligung an einem inländi
schen Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter, 

k) Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften, die bei 
der Veräußerung von inländischem Grund
vermögen sowie von Rechten, auf die die Vor
schriften des Bürgerlichen Rechtes über Grund
stücke Anwendung finden, erzielt werden,

i) regelmäßig wiederkehrende Bezüge aus in- 
ländischen öffentlichen Aussen, die mit Rück
sicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienst
verhältnis gewährt werden.

Falls lediglich Bezüge der unter e) und if genann
ten Art vorhanden sind und von ihnen der Steuer
abzug vom Arbeitslohn einbehalten ist, ist Abgabe 
einer Steuererklärung nur erforderlich, falls die Be
züge einzeln oder zusammen im Jahre s 925 den Be
trag von 1OOOO G überstiegen haben.

k. Zur Körperschaftsfteuer:
1. Sämtliche Erwerbsgesellschaften,
2. juristische Personen des bürgerlichen Rechts, 

Anstalten und andere Zweckoermögen, die keine 
Lrwerbsgesellschaften sind, deren Einkommen 
im Aalender- oder Geschäftsjahre 1925 den Be
trag von 1.000 G überstiegen hat,

zu 1 und 2: soweit sich im Jahre 1925 der 
Sitz oder der Drt der Leitung der Aörperschaft 
oder eine Betriebsstätte im Inlande befunden 
hat oder inländisches Einkommen wie zu 
bezogen ist.

L. Zur Vermögenssteuer:
1. Sämtliche natürlichen Personen, die am 3s. 

Dezember 1925 im Inlande entweder einen 
Wohnsitz oder seit dem 30. Juni 1925 ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben,

2. sämtliche natürlichen Personen, welche am 3 s. 
Dezember s925 inländisches Grund» oder Be
triebsvermögen besessen haben,

3. sämtliche juristischen Personen des öffentlichen 
und bürgerlichen Rechts, nicht rechtsfähige 
personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen 
und andere Zweckvermögen, die am 3s. De
zember 1925 ihren Sitz oder den Drt ihrer 
Leitung oder eine Betriebsstätte im Inland ge- 
habt haben,

zu s—3: soweit das steuerpflichtig« Vermögen 
am 3s. Dezember s925 oder am Schluss« des 
im Jahre s925 endenden Geschäftsjahres mehr 
als sO.OOO G betragen hat.

v Zur Gewerbesteuer:
Jede Person und personenvereinigung, die 

in der Freien Stadt Danzig am s. Januar 
1926 ein stehendes Gewerbe betrieben hat, 
gleichgültig, ob sich hier der Hauptfitz oder 
nur eine Zweigniederlassung, eine Fabrikations
stätte, eine Ein- und Verkaufsstelle, einAontor- 
oder eine der Ausübung des Gewerbes dienende 
Einrichtung befindet.

6 Zur Umsatzsteuer:
Alle natürlichen Personen und personenver
einigungen, die im Aalenderjahr s925 eine 
selbständige gewerbliche Tätigkeit im Inlande 
gegen Entgelt ausgeführt haben.

Landwirte, die keine geordnete Buchführung 
haben und zur Umsatzsteuer gemäß § 3s des 
Gesetzes nach pauschalsätzen herangezogen wer
den, sowie Handelsvertreter haben eine Um
satzsteuererklärung nicht abzugeben. Handels
vertreter haben nur dann eine Umsatzsteuerer- 
klärung einzureichen, wenn sie neben ihrer 
Tätigkeit als Handelsvertreter eine sonstige ge
werbliche Tätigkeit ausüben.

3. Soweit den unter H.—L genannten Steuer
pflichtigen bis zum sO. April s926 durch das 
zuständige Steueramt Vordrucke zur Abgabe 
der Steuererklärungen nicht zugesandt sind, sind 
sie verpflichtet, sich rechtzeitig die erforderlichen 
Vordrucke vom zuständigen Steueramt einzu- 
fordern.

111 . Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post 
ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des zur Abgabe 
Verpflichteten und erfolgt deshalb zweckmäßig mittels 
Einschreibebriefes. Mündliche Erklärungen werden von 
den Steuerämtern an allen Wochentagen mit Ausnahme 
des Montags in der Zeit von sO—s Uhr vormittags 
entgegengenommen. Abgabepflichtige, welche im Areise 
Gr. Werder oder im östlich der Stromweichsel gelegenen 
Teil des Areises Danziger Niederung wohnen, können 
die Steuererklärungen auch in der Steuerhilfsstelle Tiegen» 
Hof werktags zwischen sO—s Uhr vormittags zu Proto
koll abgeben.

IV .Die Abgabe der Steuererklärung kann durch Geldstra
fen gemäß § s69 Steuergrundgesetzes erzwungen werden.

Unabhängig davon kann das Steueramt bei unzu
reichenden Angaben die Besteuerungsgrundlagen im 
Wege der Schätzung ermitteln.

Bei Versäumnis der in 1 für Abgabe der Steuerer
klärungen gesetzten Frist kann ein Zuschlag bis zu sO 
v. H, der endgültig festgesetzten Steuerschuld auferlegt 
werden.
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V. Wer zum eigenen Vorteil oder Vorteil eines anderen 
nicht gerechtfertigte Vorteile erschleicht oder vorsätzlich 
bewirkt, daß die zu entrichtenden Steuern verkürzt wer
den, wird wegen Steuerhinterziehung mit einer Geld
strafe in Höhe des Mehrfachen der hinterzogenen Steuer 
bestraft. Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnis er
kannt werden. N)er fahrlässig als Steuerpflichtiger der 
als Vertreter oder bei Wahrnehmung der Angelegen
heiten eines Steuerpflichtigen bewirkt, daß Steuern ver
kürzt oder Steuervorteile zu Unrecht gewährt oder be
lassen werden, wird wegen Steuergefährdung gleichfalls 
mit einer Geldstrafe bestraft.

Danzig, den 27. März ^2b.
Der Leiter des Landessteueramtes

Oas

8ekulbl3t1ee
Oesel28smmlun§en

U8^v. U8V^.

vou Kassen-Kücbern, 2eitschrikten, wis- 
sensckaktlichen Werken jeder krt, ^lusi- 
kalien und Lammlungen, sowie sämtlicher 

behördlichen Verordnungsblätter

Kre^dlättsr 
^ml8blättsr'

wird von unserer mit neureitlicken Uaschi- 
nen und Liniicbtungen versehenen kucbbin- 
derei ru billigen preisen angete»1ig1. Die 
Verwendung nur besten Materials und Her
stellung aller Einbände in ldandarbeit bürgt 

kür gute Haltbarkeit.

II. ^eelf L V. llielml
blsutsleb.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen, 
liefert in allen gewünschten Stärken un- 
Einbänden

äiv LrvisdlLUüruvkvrvi
R. Pech L W. Richert, Neuteich.

WrimmWiahk!
„Mein Vaterland" L'LL/LLN
„Mein Heimatland" "
„Haus u Heimat" 
„Heimatfibel" '"LLLL?
ev. Neligionsbuch m Lernstoff 
„Bidder" Rechenhefte Nr. L, Z, 4,5,8
li. «L liie lie i l

Neuteich, Buchhandlung.

Protokollbücher
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 15 Neuteich, den 15. April 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -------------—
Zusatzrenten.

Die Ueberweisung der Zusatzrenten für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene ist mit den Zahlungslisten alt die Gemeinden 
und an die Kreissparkasse in Tiegenhof und die Zweigstelle in 
Neuteich erfolgt Ich bringe unter Bezugnahme auf. die Verfügung 
vom 1. März 1Y26 Kreisblatt Nr. 10 die -pünktliche Zahlung 
der Zusatzrenten an die Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen den 
Herren Genreinde- und GutsVSVstehevn noch besonders in 
Erinnerung und erwarte von ihnen eine schnelle und glatte Abwicke
lung der Arbeiten.

Tiegenhof, den 10. April 1926.
Hürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. is. ------------------

veschästigung ausländischer Saisonarbeiter.
Der Senat hat die Beschäftigung ausländischer Saisonarbeiter 

genehmigt unter der Bedingung, daß diejenigen Landwirte, die 
Saisonarbeiter erhallen, sich zu folgendem verpflichten:
1 Diejenigen errvrrbsiosrrr einheimischen

die vom Kreisarbeitsamt namhaft gemacht werden, während der 
Dauer der Beschäftigung der Saisonarbeiter gegen den ortsüb
lichen Lohn zu beschäftigen, oder für diese Arbeiter die ihnen 
gesetzlich zustehende Lrwerbslosenunterstützung an die Staatshaupt- 
kaffq zu zahlen.

2 . Die Saisonarbeiter nicht vor dem 1. April zu beschäftigen und 
sie spätester.s bis zum 15. November d. Js zu entlassen.

z. Die Polizeiverordnung vom 2h. Februar 1908 — Amtsblatt S. 
64 — bezüglich der Unterbringung der Arbeiter und die Verord
nung betr. Verhütung der Einschleppung gemeingefährlicher 
Krankheiten vom n. März 1924 — Staatsanzeiger S. 6f — zu 
beachten.

Tiegenhof, den 13. April 1926.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Nr. --------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer 

für das Vierteljahr Januar/März 1926.
Die säumigen Gemeinden des Kreises werden hiermit^ an Ein

sendung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und Lohnsummen- 
steuer für das Vierteljahr Januar/März 1926 bis spätestens 
znin 1. 5 d.Is. erinnert, wegen des Jahresabschlusses ist genaue 
Jnnehaltung des Termins unbedingt erforderlich.

Den Eingang der Wohnnngsbauabgabe- und Lohnsummeusteuer- 
anteile erwarte ich gleichfalls bis zum obigen Termin.

Tiegenhof, den 12. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Gebühren für Dienstleistungen der Hebammen.

In der letzten Kreistagsttzung ist zur Sprache gebracht worden, 
. daß die Hebammen für ihre berufsmäßigen Leistungen öfters Beträge 
* fordern, die mit der Gebührenordnung nicht im Einklang stehen. Ich 

nehme daher Veranlassung die Gebührenordnung nachstehend noch
mals zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Besonders weise ich auf 
8 3 hin, wonach die niedrigsten Sätze stets dann zur Anwendung 
kommen müssen, wenn nachweisbar Unbemittelte oder Armenverbände 
die verpflichteten sind. Die Herren Ortsvorsteher des Kreises ersuche 
ich für weitere Bekanntgabe Sorge zu tragen mit dem Bemerken, 
daß die Gebührenordnung auf dem Gemeindeamt während der Dienst
stunden von den Ortseingesessenen eingesehen werden kann.

Tiegenhof, den 8. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Gebührenordnung
für die Dienstleistungen der Hebammen im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig vom 2H. 10. 1923, unter Berückstcktigung der durch 
Verordnung des Senats vom 21. n. 1924 erfolgten Aenderung.

Unter Aufhebung der Gebührenordnung für Hebammen vom 28. 
9. 23 (Staatsanzeiger 1922 S. 60H/5) wird auf Grund des K 1 des 
Gesetzes betreffend die Gebühren der Hebammen vom 10. Mai 1908 
(preußische Gesetzsammlung S. 103) und mit Bezug auf das Gesetz 
über eine wertbeständige Rechnungseinheit in Danzig vom 20. 10. 
1923 (Ges. Bl. s. 1067) für das Gebiet der Freien Stadt Danzig 
folgende Gebührenordnung festgesetzt:

8 u
Den Hebammen 1Z 30 Abs. 3 der Reichs-Gewerbeordnung) stehen 

für ihre berufsmäßigen Leistungen Gebühren nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen zu:

1-Für den Beistand einer regelmäßigen Geburt
s ) für die Dauer bis zu 6 Stunden 2,50—37,50 G
b ) jede folgende Stunde ... —,90— 3,— „

2 .Für den Beistand einer Zwillingsgeburt, einer regelwidrigen Ge
burt, einer mit Blutungen oder deren Folgen, mit Eclampsie, mit 
Lösung der Nachgeburt oder mühsamen Wiederbelebung des Kin
des verbundenen Geburt
aj für die Dauer bis zu 6 Stunden 9,HO—§6,90 G
b) für jede folgende Stunde . . —,90— 3,— ,,

3 .Für den Beistand bei einer Fehl- und unzeitigen Geburt oder bei 
der Abnahme einer Mole
s ) für die Dauer bis zu 6 Stunden 5,60—16,90 G
b) für jede folgende Stunde . . —,90— 3,— „

H.Bei einer Entbindung, zu der ein Arzt zugezogen wird, erhöht 
sich die Gebühr nach ja, 2s, und 3s um . . . 2,-----5,60 G

5 .Für jeden vorgeschriebenen wochenbesuch einschl. der dabei erfol
genden Untersuchungen und Verrichtungen wie Ausspülungen, 
Klystiersetzen, Katheterisieren, Baden und Wickeln des Kindes für 
jede angesangene Stunde
a) l^i Tage —,90— 3,75 G
b) bei Nacht . ... . .... 2,-------7,50 „

6 .Für jeden sonstigen Besuch einschl. der dabei erforderlichen Unter- 
suchung und Verrichtungen für jede angefangene Stunde
s) bei Tage 2,------- 3,75 G
b) bei Nacht > . . ... . 3,75— 7,50

7 .Für eine Tageswache außerhalb der Zeit der Geburt
(Besuch eingeschloffenl . . 5,75— 7,50 G

8 .s) für eine solche Nachtwache. . . 5.60—10,75 G
b) eine solche Tag- und Nachtwache . . . 7,50—15,— G

9»Für eine Raterteilung in der Wohnung der Hebamme
a) bei Tage .—,90— 3,—
b) bei Nacht ... . . .... 2,-------5,60 „

10 .Für eine Untersuchung in der Wohnung der Hebamme einschl.
der Raterteilung
a) bei Tage .2,-------5,60 G
b) bei Nacht . . .....................................3,75 — 10.75 G

11 .Für ein schriftliches Zeugnis außer der Gebühr für die Untere 
suchung oder den Besuch . . x. —,90— 2,60 G

12 .Für die Ausstellung einer zur Erlangung von Stillgeld erforder
lichen Stillbescheinigung einschl. der dazu notwendigen Unter
suchung .. .0,30G.

8 2.
Als Nacht im Sinne vorstehender Vorschriften gilt in den Mo- 

naten April bis September die Zeit von 10 Uhr abends bis 7 Uhr 
morgens, in den anderen Monaten die Zeit v^n 9 Uhr abends bis 
8 Uhr morgens.

8 3.
Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweis

bar Unbemittelte oder Armenverbände die verpflichteten sind. Sie 
finden ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Staatsmitteln und 
den Mitteln eines Gemeindeverbandes, einer milden Stiftung, eines 
Organes der gesetzlichen Zwangskrankenversicherung (Gemeindekran. 
kenversicherung, Orts-, Betriebs-, Bau^, Jnnungs-, Knappschafts- 
krankenkaffen, eingeschriebenen Hilfskaffen) zu leisten ist, soweit nicht 
besondere Schwierigkeiten der Leistung oder das Maß des Zeitauf
wandes einen höheren Satz rechtfertigen.

8 H.
Im übrigen ist die Höhe der Gebühr innerhalb der festgesetzten 

Grenzen nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles, ins
besondere nach der Schwierigkeit der Zeitdauer der Leistung und nach 
der Vermögenslage des Zahlungspflichtigen zu bemessen.

8 5.
Bei Verrichtungen in Häusern, die mehr als 2 km von der 

Wohnung der Hebamme entfernt liegen, sind der Hebamme, falls ihr

*
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nicht freies Fuhrwerk gestellt wird, sowohl für den-Hm- als auch 
für den Rückweg entweder die baren Auslagen für tatsächlich be
nutztes Fuhrwerk oder o,3o G Wegegelder für jedes zurückgelegte 
Kilometer Landweg bezw. die Fahrkosten der 3. Wagenklasse bei Be
nutzung der Eisenbahn oder der Fahrpreis der Straßenbahn bei deren 
Benutzung sowie Fährgelder zu erstatten.

Im übrigen sind der Hebamme die baren Auslagen für die bei 
ihrer Hilfeleistung verwendeten Desinfektionsmittel und Verbands
stoffe, soweit diese nicht aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung ge
stellt werden, zu ersetzen.
Nr. 3. ------------------

Nahrungsmtttelkontrolle.
Den Ortspolizeibehörden des Kreises bringe ich nachstehend die 

Aufstellung über die im 1926 zur chemischen
Untersuchung an das Staatliche Chemische Untersuchungsamt Danzig 
in Danzig einzusendenden probeu von Nahrnngs- Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen zur Kenntnis mit dem Ersuchen um June- 
haltung der gesetzten Termine.

Tiegenhof, den 9. April 192s.
Der Landrat.

Nr. ------------------

Ortspolizeibehörde Probeentnahme hat zu 
erfolgen in den Monaten

Anzahl der 
vorzulegen- 
den proben

Tiegenhof Iuni/Iuli 26 4
Ntitteich Iuli/August 26 4
Altendorf Oktober 26 2
Brunau Mai 26 2
Barendt Dezember 26 2
Brüske August 26 2
Dammfelde Mai 26 2
Einlage a. d. Nog. I"li 26 2
Fürstenau September 26 2
Fürstenwerder Januar 27 1
Simonsdorf April 26 2
Grenzdorf B März 27 2
Iungfer Oktober 26 2
Altweichsel Mai 26 2
Kalthof Iuni 26 2
Ließau November 26 2
Gr. Lichtenau Iuli 26 2
Lindenau Mai 26 2
Gr. Lesewitz Dezember 26 2
Wernersdorf August 26 2
Rückenan September 26 2
Gr. Mausdorf November 26 2
Neukirch Oktober 26 2
Bärwalde Februar 27 2
platenhof November 26 2
Schöneberg April 26 2
Schadwalde Oktober 26 2
Tiegenort Juni 26 2
Tiege April 26 2
Leske Auaust 26 2
warnau März 27 2
Ieyer Oktober 26 2

ttreishaushaltplan für 1926.
Nachstehend wird gemäß tz 127 Absatz 1 der Kreisordnung der 

auf dem Kreistage vom 30. März d. Is. festgestellte Kreishaushalt
plan für das Rechnungsjahr 1926 nebst dem Haushaltplan des Kreis- 
Wohlfahrtsamtes veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt wegen 
des erheblichen Umfangs des Etats nur in den Titelsummen. Soweit 
ein Interesse an den einzelnen Etatpositionen besteht, können die Vor
anschläge im Büro des Kreisausschusses (Zimmer Nr. 21) eingesehen 
werden.

Einnahme:
Abschnitt I Allgemeine Kreisverwaltung. 33 988,- 0

„ ll Grundstücks- u. Kapitalverwaltung. 39 820,—
III Gebühren und Steuern. 555 500,—
lV Kreisstraßenverwaltung. 41562,40
V verschiedene Einnahmen. 61 629,60 „

zusammen 732 500,— O

2. Ausgabe:
Abschnitt I Allgemeine Kreisverwaltung . . 61 095,^ 6

,, ll Grundstücks- u. Kapitalverwaltung. 37 255,30
IN Kreisstraßenverwaltung. 496866,60
IV verschiedene Ausgaben 137 283,io

zusammen 732 500,— 6

8)
f. Einnahme:

Abschnitt l Allgemeine Wohlfahrtspflege.
II Kreissäuglingsheim Neuteich .

IN Kindererholungsheim Stutthof
IV Kreisarbeitsamt ...
V wohnungs- und Mieteinigungsamt.

Vl Berufsvormundschast.
Vll gemeinnützige Anstalten.

zusammen

2. Ausgabe:
Abschnitt I Allgemeine Wohlfahrtspflege .

„ II Kreissäuglingsheim Neuteich.
Ill Kindererholungsheim Stutthof
IV Kreisarbettsamt ....
V wohnungs- und Mieteinigungsamt.
Vl Lernfsvormundschaft

Vll gemeinnützige Anstalten.

zusammen
Tiegenhof, den 8- April 1926.

474 088,— O
19 000,—
14 500 —
4 000,—
3 025,—
3 5 12,—
9 975,— „ 

528 100,— O

474 088,- 6
19 000,—
14 500,—

4 000,—
3 025.—
Z 5,2,—
9 975,— „

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 
Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. ------------------
Kufenthaltrermittelung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen 
nach dem Aufentbatt des am 13. 3. 1884 in Siedlce (Polen) geboren 
nen Menach Iankiel Kamieniec, früher in Lodz wohnhaft, anzustellen. 
Kamieniec hat sich eine Zeit in Danzig unter dem Namen Mendel 
Grinstein aufgehalten. Im Lrmittelungsfalle ersuche ich mir zu Tgb. 
Nr. 1705 L Nachricht zu geben.

Tiegenbof, den 12. April 1926.
Der Landrat

Nr. 5s. ------------------
klufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, eingehende Ermit
telungen nach der Arbeiterin Selma Lippke anzustellen, die mit ihrer 
zehnjährigen Tochter Gertrud Lippke sich im hiesigenKreise aufhalten 
soll und häufig die Arbeitsstellen wechselt. Anfang März hat sie 
einige Zeit bei dem Melker Albert Bahr in Fürstenwerder gearbeitet, 
vorher war sie in prinzlaff, Schönau und Herzberg Kreis Danziger 
Niederung in Beschäftigung.

Besonderes Kennzeichen: In der Heilung begriffener Ausschlag, 
im Gesicht.

Im Lrmittelungsfalle ersuche ich, mir sofort zu Tgb. Nr. 1829 
L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den f3. April 1926.
Der Landrat

Nr. 5d. ------------------
Ermittelung.

Es besteht der verdacht, daß der Melker Franz Weßolowski 
aus Gr. Mausdorf ein von dem Melker Ernst Zünd aus Marienau 
geliehenes Fahrrad sich angeeignet hat. Die Polizeiorgane des Kreises 
ersuche ich daher, Ermittelungen nach Weßolowski anzustellen und 
im Lrfolgsfalle das Rad sicher zu stellen und Weßolowski zu ver
haften.

20 Jahre alt, blonde Haare, 
mittelgroß, spricht gebrochen deutsch und gut polnisch.

LLLetd-irs: Blaue Mütze, Blauer Anzug, buntgestreifte Strümpfe, 
schwarze Halbschuhe und hellgrauer Ulster.

VssehvetbLrirs des F-rhrv-r-esr Marke und Nummer: 
Brennabor 1023714, etwas nach unten gebogene Halbrennerlenk- 
stange, rote Bereifung, gelbe Felgen, am Vorderrad eine 2 Finger 
breite abgeplatzte Stelle auf der Felge, an dieser Stelle 2 dünnere 
Speichen als die anderen, Frettauf mit Rücktrittbremse, ein Hand
griff fehlt, Glocke mit dem Namen Heffelbach-Tiegenhof gezeichnet.

Im Lrmittrlungsfalle ersuche ich, inir zu Tgb. Nr. 1830 L 
Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 13. April 1926.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Personalien.
Der landw. Verwalter Roß in Krebsfelderweiden ist als Guts- 

vorsteher-Stellvertreter für den fiskalischen Gutsbezirk a. d. Nogat 
und den Gutsbezirk Horsterbusch, der Ortsdiener Stieglitz in Haken
dorf als vollziehungsbeamter für die genannten Gutsbezirke, von 
mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 31- März 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder
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Nr. 7. -----------------
Personalien.

Der Landwirt Otto Rlaaßen in Neuteichsdorf ist zum Gemeinde
vorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 6. April ^926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Der als Schulkaffenrendant der evangelischen Schule in Gr. 

Lesewitz gewählte Gemeindevorsteher Paul Rlaaßen-Herrenhagen ist 
für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den z. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Besetzung von Lehrerstellen.

Folgende Lehrerstellen sind zu besetzen: Erste evang. Stelle in 
Rl. Hornkampe, evang. alleinige und Organistenstelle in Müggen- 
hahl, erste kath. Stelle in kl. Bölkau.

Bewerbungen bis zum 24. 4. 26 an den Senat, Schulabteilung, 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 8. April t926
Der Landrat

Nr. 10. ------------------

Aus dem Verwaltungsbericht -es Kreis
ausschusses -es Kreises Gr. Wer-er 

für 1925.
Die Areisgrenzen haben sich im Berichtsjahre nicht 

geändert. Der Areis umfaßt einen Flächenraum von 7H22H 
ba 25 a (3 qm. Die grundsteuerpflichtigen Liegenschaften 
betragen 67996 ba (9 L 66 qm. Der Areis hat in (07 
Landgemeinden, H Gutsbezirken und 2 Städten nach dem 
endgültigen Ergebnis der Volkszählung an: 3(. 8. (92H 
eine Einwohnerzahl von 5(773. Davon entfallen auf die 
Städte 59^^, die Landgemeinden HH500 und die Gutsbe- 
zirke (329 Seelen.

Der Areistag tagte in 3 Sitzungen und erledigte 20 
Vorlagen. Der Areisausschuß hat j3 Sitzungen abgehalten 
und in diesen H35 Beschlüsse gefaßt gegen 332 im Jahre

Die wichtigste Frage, welche den Areisausschuß in 
zahlreichen Sitzungen beschäftigt hat, war die Elektrisierung 
des Areises. Nachdem der Areistag das Projekt genehmigt, 
der Vertrag mit der Bayerischen Aktiengesellschaft für 
Energiewirtschaft in Bamberg als dem Gesellschafter des 
Areises geschlossen, und alle Vorarbeiten für den Baube
ginn getroffen waren, geriet die Bayerische Aktiengesell
schaft mit der Aufbringung des Baukapitals für den ersten 
Ring In Verzug. Das Projekt war dadurch gescheitert und 
ruht bei der heutigen Wirtschaftslage auf unbestimmte 
Zeit. Durch den Verzug des Gesellschafters hat der Areis 
seine volle Handlungsfreiheit wieder erlangt, sodaß er die 
Stromversorgung zu gegebener Zeit auf jede ihm gut 
dünkende Art und Weise durchführen kann.

Zn dem Bestreben, der darniederliegenden Wirtschaft 
besonders der Landwirtschaft zu helfen, faßte der Areis- 
tag in der Sitzung vom 30. Dezember (925 den Beschluß, 
bei der Beschaffung von Betriebskredilen für die Land
wirtschaft die Garantie des Areises in Aussicht zu stellen, 
wenn für die Begebung der Aredite sinngemäß die deut- 
schen Bedingungen in Anwendung kommen. Zu einem 
praktischen Ergebnis hat dieser Beschluß bis jetzt nicht geführt.

Berechtigte Alagen führt der verwaltungsbericht über 
die außerordentlich hohen Straßenlasten des Areises. Alle 
anderen Ausgaben fallen gegenüber den Aosten für die 
Straßenunterhaltung kaum ins Gewicht. Die Straßenver- 
wattung allein erfordert mehr, als von den sämtlichen 
Gctschaften einschl. der beiden Städte an Areisabgaben auf- 
zubringen ist. Die betreffenden Etatszahlen für (925 sind: 
Areisabgaben 386 500 G; Straßenkosten H^5 600 G Der 
Staat hat die Notlage des Areises anerkannt, indem ab (. 
April (925 die 35 km lange Durchgangssätze Aalthof- 
Neuteich-Ladekopp-Rothebude von ihm übernommen ist. 
Die Entlastung ist jedoch eine ganz ungenügende, da die 

Unterhaltung der dem Areise verbliebenen 227 km Areis
straßen seine Finanz- und Steuerkraft weit übersteigt Es 
seien hierfür aus dem Areishaushaltsplan für (926 nur 
kurz folgende Zahlen genannt: Areisabgaben 355 000 G; 
Straßenkosten ^96866 G. Auf die Dauer sind die hohen 
Straßenlasten für den Areis völlig untragbar, sodaß hier 
mit allen Mitteln eine weitere Entlastung durch den Staat 
angestrebt werden muß. Von den rund 227 km Areis
straßen sind (57 km Schotterstraßen und 70 km Pflaster
straßen. Hergestellt wurden im Jahre (925 als laufende 
Unterhaltung 2^307 qm Pflaster, (5^92 qm Neuschüttung 
auf Schotterstraßen und 8 H00 qm Neuschütlung auf Aies- 
cbausseen. Größere Brückenbauten tarnen zur Ausführung. 
Auf der Strecke Lakendorf/Arebsfelde neue Eisenbeton
brücke über den Zuggraben nach der Entwässerung^mühle; 
Strecke Tiegenhof/Einlage 7 neue Eisenbetonbrücken; Strecke 
Tiegenhof/Voll-Licht Verkürzung der Tiegebrücke um 25 m 
durch Dammschüttung und Erneuerung von ^8,5 m Brücken
länge. An Ehausseematerial wurden im ganzen 29^9 t Schotter, 
H00 1 Splitt, 870 1 schles. Granitkopfsteine, 202 ebm Aopf- 
steine, ( t92 cbm LhaussArungssteine, ^502 cbm Aies, 
32^3 cbm Sand und 2^6 cbm Eisenschlacke bezogen. Die 
Materialkosten stellten sich im ganzen auf 226 637 G, 
während für Brückenbauten H0676 G, als Pflasterlöhne 
37 226 G und an Löhnen der Straßenvorarbeiter (09 800 
G ausgegeben wurden.

Bei der Uebernahme der 35 km Areisstraßen war 
vom Staat zur Bedingung gemacht, daß der Areis sich 
verpflichtete, bis zum (. Oktober (926 den Gemeindeweg 
Rothebude/Fürstenwerder mit Staatsbeihilfe chausseemäßig 
auszubauen. Der Senat hat jedoch mitgeteilt, daß infolge 
der bedrängten Finanzlage des Staates der im Entwurf 
zum Staatshaushaltsplan für (926 angesorderte Staats
beitrag gestrichen sei. Das Projekt ist damit einstweilen 
vertagt. Weitere Ehausseeprojekte wurden vom Areisaus
schuß aufgestellt für die Strecke Aalthof-Schönau (6,393 km) 
und für die Strecke Iungfer-Sluba-Zeyer (6, 36H km). 
An eine Ausführung der beiden Projekte kann vorläufig 
jedoch ebenfalls nicht gedacht werden. Die Wünsche auf 
neue Straßenverbindungen im Areise sind damit noch nicht 
erschöpft. Eine ganze Anzahl Gemeinden haben Anträge 
gestellt, auf die vom Areisausschuß aber nur mitgeteilt 
werden konnte, daß sie zurückgestellt werden müßten, bis 
Mittel zur Verfügung ständen. Darauf ist in absehbarer 
Zeit jedoch nicht zu rechnen.

Nicht ohne Erfolg ist die Areisverwaltung bemüht 
gewesen, eine Verbesserung der Staatsbahn- und Alein- 
bahnverbindungen nach Danzig und nach Marienburg zu 
erreichen. Für die Verkehrslage im Areise kommt ferner 
eine erhebliche Bedeutung den Autobuslinien zu. So sehr 
diese für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu be
grüßen sind, bedeuten sie für den Areis anderseits aber 
durch die starke Abnutzung der Areisstraßen eine erhebliche 
Vermehrung der Straßenlasten.

Das Grundvermögen des Areises hat sich im Be
richtsjahre durch den Ankauf des Grundstücks Heinrich- 
^tobbestraße Nr. 3 in Tiegenhof, sowie den Bau von 3 
Doppelwohnhäusern für Thausseearbener in Brunau, Tralau 
und Gr. Lichtenau vermehrt Der Gebäude- und Sachbesttz 
des Areises hat einen Versicherungswert von 7^2 500 G. 
Das Aapitalvermögen des Areiles beträgt (08 537 G.

Auf dem Gebiete der allgemeinen Landesverwaltung 
hat der Areisausschuß bezw. der Vorsitzende die Aufsicht 
über die Angelegenheiten der Amtsverbände, Standesämter, 
Landgemeinden und Gutsbezirke ausgeübt. In 98 Fällen 
standen in den Sitzungen des Areisausscbusses derartige 
Ansichtssachen zur Beratung. Der verband der Gemein
devorsteher des Areises hat im Berichtsjahre 2 Sitzungen 
am 2 Mai und 3. Oktober (925 abgehalten. Gleichzeitig 
an letzterem Tage hielt der Areisfeuerwehrverband des 
Areises Gr. Werder seine ordentliche Hauptversammlung
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im Areishause m Tiegenhof ab. Dem Verbände gehören 
66 Landgemeinden des Areises und die freiwilligen Feuer
wehren in Aalthof und Schöneberg an. Vorsitzender des 
Verbandes ist der Vorsitzende des Areisausschusies. Aus 
der Tätigkeit des Verbandes hier kurz folgende Zahlen: 
6 Gemeinden erhielten Beihilfen zur Anschaffung neuer 
Feuerspritzen und weitere 6 Gemeinden zur Anschaffung 
von Wasserküven. An Schlauchmaterial wurden in: ganzen 
715 m, an Auppelungen 30 Stück beschafft und zum ver
billigten jDreise an die Gemeinden abgegeben.

Die Areissparkasse hatte einen Gesamtumsatz von 
29^9657 A gegen 25H59 272 G. im Vorjahre zu ver
zeichnen. Der Spareinlagenbestand betrug Ende 192H — 
2H2 758 G. und Ende 1925 502 02^ G von den
662 Sparkonten entfallen 505 Aonten auf Guthaben bis 
600 G, 105 Aonten auf Guthaben von 600 bis 1500 
G. und nur 52 Aonten auf Guthaben über (500 G. 
Auf ein Aonto entfallen im Durchschnitt 758 G. Spar
einlage. Die Zahl der Girokonten hat Ende (925 — 658 
betragen. Im Durchschnitt entfallen auf jedes Girokonto 
995 G. Die Areissparkasse hat ihr Hauptaugenmerk auf 
die stete Liquidität der Aasse gerichtet, was nach der Fest
stellung des Verbandsrevisors aus Aönigsberg voll er
reicht ist.

Das Wohnungsamt hat (26 Wohnungsbeschlagnah- 
men ausgesprochen. In (0( Fällen wurde die Entschei
dung des Mieleinigungsamtes angerufen, das in 69 die 
Beschlagnahme aufhob und in 32 Fällen sie bestätigte. 
Beim Mieteinignngsamt gelangten insgesamt 2H0 Sachen 
in (H Sitzungen zur Verhandlung. Das Areisarbeitsamt 
hat mit 2 (HO gemieteten und (98 ( unterstützten Er
werbslosen die Höchstzahlen des Vorjahres von 900 bezw. 
720 um ein erhebliches überschritten.

An Erwerbslosengeld sind im vergangenen Winter 
bis Ende März (925 insgesamt H79O(H G. gezahlt, wo
von durch den Staat H(6 768 G. zur Erstattung kommen. 
Ferner sind von einmaligen Wirtschaftsbeihilfen an Er
werbslose rund 37000 G.ausgezahlt worden, an Erwerbs- 
losenunterstützungen sind mithin insgesamt über Million 
Gulden zur Auszahlung gelangt.

Die Fürsorgestelle für Ariegsbeschädigte umfaßte im 
Berichtsjahre (5H Ariegsbeschädigte, davon 66 Schwerbe
schädigte und HH1 Hinterbliebene, davon 273 Ariegerwit
wen mit Aindern und 22 alleinstehende Witwen. An Renten 
und Bechilfen wurden von der Fürsorgestelle 235 000 G. 
zur Auszahlung gebracht. An Gastkindern aus Berlin- 
j)ankow fanden im Areise (73 Aufnahme.

Der Areisfürsorgearzt hat 7( Fürsorgesprechtage mit 
im ganzen 832 ärztlichen Untersuchungen abgehalten. Außer
dem haben die beiden Fürsorgerinnen zusammen 86 ( Hausbe
suche gemacht. Unter den einzelnen Fürsorgezweigen nimmt 
die Tuberkulosebekämpfung mit3H6 ärztlichen Untersuchungen 
die erste Stelle ein. In (7 Fällen wurden Anträge auf 
größere Heilverfahren in Lungenheilstätten und Arüppel- 
heimen gestellt. Im Aindererholungsheim des Areises in 
Stutthof haben (OH Ainder Aufnahme gefunden. Die 
durchschnittliche Gewichtszunahme der Ainder stellte sich in 
der I. Aurperiode guf 3,8 kg, in der II Aurperiode auf 
2,3 kZ und in der III. Aurperiode aus 3 Das Areis- 
säuglingsheim in Neuteich war mit durchschnittlich 30 
Aindern voll belegt. Durch Anbau einer Liegehalle unter 
Glas in einer Länge von 7 m und einer Breite von 3 m 
hat das Säuglingsheim eine wesentliche Verbesserung er
fahren. Der durch einen Beamten des Areisausschusses 
geführten Berufsvormundschaft unterstehen 550 Ainder, 
wovon 3^9 evangelischen und (H5 katholischen Glaubens 
find. An Unterhaltsrenten wurden im ganzen rund 20 500 
G. beigetrieben.

Der Verbesserung der Urankenhausverhältnisse im 
Areise diente die Errichtung der privatklinik des Sanitäts, 
rats Dr. Lampe in Tiegenhof. Der Areis hat für die

Alinik das Grundstück Heinrich-Stobbestraße Nr 3 ange
kauft. Nach den erforderlichen Umbauarbeiten sowie Be
schaffung des Inventars und der sonstigen Einrichtungs- 
gegenstände wurde die Alinik dein Sanitätsrat Dr. Lampe 
zum Betriebe für eigene Rechnung übergeben. Die Auf
nahme des Betriebes hat Mitte Oktober 1925 staltgefun- 
den. Dem Wilhelm-Augusta-Arankenhaus in Tiegenhof, 
dem Diakonissen-Arankenhaus in Marienburg, dem St. Mari- 
enkrankenhaus in Marienburg und dem Waisenhaus in Neu- 
teich sind die etatmäßig ausgeworfenen Mittel zugeführt 
worden.

Der Volksbildung dient die im Jahre 1922 gegrün
dete Areiswanderbücherei. Es sind derselben die beiden 
Städte, sowie 37 Landgemeinden des Areises angeschlossen. 
Der Bücherbestand beträgt rund 800. All den städtischen 
höheren Schulen in Tiegenhof und Neuteich gewährt- der 
Areisausschuß halbe Schulfreistellen für bedürftige Schüler 
vom Lande. Die Zahl der halben Freistellen ist im Berichts
jahre bei Tiegenhof von 6 auf 12 und bei Neuteich von 
H auf 8 erhöht worden. Für Teilnahme an Hufbeschlag
kursen hat der Areisausscbuß in 3 Fällen je 100.— G. 
Beihilfen bewilligt.

Tiegenhof, den 30. März 1926.
______ Der Vorsitzende des Kreisausschusses._______  

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 
erneut darauf hinaemiesen, daß vor dem Viehauftrieb die Pacht- 
flächen gegen die gZuellstreifen des Deiches, die Uferschutzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu versehen sind, wird das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune von den Dammsteinen 
des Deichfußes in Fahrwegbreite abzurücken. von Zuwiderhandelnden 
wird die nach den Pachtverträgen zulässige Konventionalstrafe er
hoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig, den 6. April ^926.
Der Senat, Domänenverwaltung.

klufenthaltsermittelung.
Der Aufenthaltsort des polnischen Staatsangehörigen Arbeiters 

Bernhard paskowski, geboren am Dezember t89q. in pr. Star- 
gard, wird benötigt, wir ersuchen ergebenst, uns den Aufenthalt 
desselben n^tzuteilen oder anzugeben, wohin er sich abgemeldet hat.

Neuteich, den April 1926.
Der Magistrat.

Reek.

Ausschreibung.
Die Lieferung von 1 200 cbm Aies zur Unterhaltung 

der Areischausseen ist in H Losen zu vergeben. Die Ver- 
dingungsunterlagensindimAre.sbauamt Tiegenhof einzusehen 
oder gegen.Einsendung von 1,— G. von dort zu beziehen.

Das Kreisbauamt

KlMWVWN
Sitzung am Sonnabend, 

den 24. April, 4Vz Uhr 
nachmittags, bei Herrn Kiep
Tiegenhof

Tagesordnung:
(. Buddhismus und Thristen- 

tum. Aaminski-Walldorf.
2. Die 7. Vertreterversamm

lung (Bericht «.Aussprache)
3. Verteilung der Anmelde- 

karten zur 3H Vertreter
versammlung des deutschen 
Lehrervereins in Danzig.

H. Beitragszahlung. (Ueber- 
weisung auf Aonto „Lehrer
verein" bei der Areisspar
kasse 7.— G pro Mitglied 
im Vierteljahr )

5. Verschiedenes.
Möglichst vollzähliges Er
scheinen dringend erwünscht.

Der Vorstand.

Achill«^
Streue auf meine Felder 

fortlaufend 

l'sibwtiztnl' r. vLvdwLIIU, 
Ließau a. -. W.

Künstliche

MnieMiitter
empfiehlt k.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig».



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

— Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gilden.

Nr. 16 Neuteich, den 22. April 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Gemeindevoranschläge für das Rechnungs

jahr 1926.
Gemäß Z l iy der Landgemeindeordnung vom 2. 7. 1691 ersuche 

ich die Herren Gemeindevorsteher des Kreises, schleunigst mit der 
Aufstellung des Gemeindevoranschlages für das Rechnungsjahr 1926 
(vom 1. 4. 1926 bis 31. 3. 1927) vorzugehen. Gleichzeitig mit der 
Feststellung des Voranschlages hat die Gemeindevertretung (Versamm
lung) über die Höhe der Kommunalsteuerzuschläge Beschluß zu 
fassen. Formulare zum Voranschlag sowie zum Steuerbeschluß sind 
non den* LoVinnlnvnsoLag vso Liosi-blnttdvnäksoei 
in Bsntsieh zu beziehen (Formulaczeichen Abt. G Nr. 33 und 
Nr. 3^).

Im einzelnen bemerke ich folgendes:
1. Zunächst ist der Ausgabebedarf der Gemeinde zu ermitteln. Die 

einzelnen Ansätze sind so zu bemessen, daß sie für den Bedarf 
des Rechnungsjahres voraussichtlich ausreichen.
Ueber die Höhe der von der Gemeinde aufzubringenden Kreis
abgaben ergehen in den nächsten Tagen die veranlagungs- 
schreiben.

3. Die Kosten des Schulwesens ergeben sich aus dem Schulhaus- 
haltanschlag. Sie sind genau mit den darin angegebenen Beträ
gen einzusetzen.

4. Unter Ziffer 16 der Ausgabe ist ein angemessener Betrag für 
unvorhergesehene Zwecke einzustellen.

5. Aus der Einnahmeseile des Voranschlages ist besonders wichtig 
eine möglichst zutreffende Veranschlagung derSteuerüberweisungen 
vom Staat. Ich habe hierüber beim Steueramt 11 Rückfrage ge- 
halten, nach dessen Auskunft mit folgenden Beträgen zu rechnen 
ist,

«) Einkommensteuer: 20°/« weniger wie im Vorjahre, 
d) Umsatzsteuer: nur V4O/0 der Umsatzsteuer für 1924. 
e) Gewerbesteuer: 500/0 vom Vorjahre.

6. Die Erhebung von Hunde- und Lustbarkeitssteusrn (Nr. 10 und 
11 der Einnahme) ist nur in denjenigen Gemeinden zulässig, die 
darüber eine vomKreisausschuß genehmigteSteuerordnung erlassen 
haben.

7. Äle Zuschläge zur Grund- und Gebäudesteuer (Nr. 12 und 43 
der Einnahme) sind in -so Höhe zu beschließen, daß unter Hin
zurechnung der übrigen Einnahmen der gesamte Ausgabebedarf 
der Gemeinde gedeckt wird. Da die staatlichen Sätze der Grund- 
und Gebäudesteuer noch auf Goldmark lauten, muß zunächst Um
rechnung in Gulden stattfinden. Diese hat in der Weise zu ge
schehen, daß für 1 Goldmark - 1,25 Danziger Gulden zu setzen 
ist.

8. Der Voranschlag muß am Schlüsse balancieren, d. h. Einnahme 
und Ausgabe müssen gleich sein. E- ist nnznlnffig, zno 
Vnl«nsisonng des Voonnsehtngss strnn Ginnntz- 
nrsn nu- tsin Stsnsonnsglsichfon-s sinznsstzsn

9. Der Entwurf zum Voranschlag ist vor Feststellung durch die 
Gemeindevertretung (Versammlung) nach vorheriger Bekannt
machung 2 Wochen lang öffentlich auszulegen.

10. Binnen 4 Bischen sind hierher einzureichen: s) 1 Abschrift 
des festgestellten Voranschlags, b) der Beschluß über die Fest
setzung der Realsteuerzuschläge, c) die Einladung zu der Gemein
desitzung oder eine Bescheinigung, daß sämtliche stimmberechtigten 
Mitglieder der Gemeindevertretung (Versammlung) ordnungs
mäßig geladen und in beschlußfähiger Anzahl erschienen waren. 
Tiegenhof, den 20. April 1926.

Der Landest als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder,

Nr. ------------------
Saisonarbeiter.

Aus Anlaß des Zuzuges der Saisonarbeiter mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Saisonarbeiter
1- unter Vorlage des Personalausweises innerhalb 24 Stunden nach 

der Ankunft bei der zuständigen Gltspolizeibehörde zu melden sind. 
yDie gleiche Meldung hat beim Wechsel des Aufenthaltsortes bei der 

zuständigen Mrtspolizeibehörde des neuen Aufenthaltsortes ebenfalls 
zu erfolgen. Seitens der Mrtspolizeibehörde wird über die erfolgte 
Meldung ein entsprechender vermerk in den Personalausweis ge
macht.

2. innerhalb einer Woche nach dem Zuzug bei der Gemeindebehörde 
gemeldet werden müssen.

3. innerhalb z Tagen nach Ankunft ärztlich auf ihren Gesundheits
zustand, insbesondere auf Anzeichen von ansteckenden und übertrag
baren Krankheiten zu untersuchen sind. Ueber die Untersuchung ist 
vom Arbeitgeber eine Liste zu führen und jederzeit zur behörd
lichen Einsichtnahme bereit zu' halten. In der Liste ist das Ergeb
nis der Untersuchung vom Arzt durch Namensunterschrift zu be
stätigen.

verlauste Leute sind sofort in der nächsten Desinfektionsanlage 
oder an Ort und Stelle unter Aussicht des amtlichen Desinfektors 
zu entlausen.

Kranke und Krankheitsverdächtige sind abzusondern und bei ver
dacht ansteckender Krankheit dem nächstenKrankenhaus zuzuführen.

Jede fieberhafte Erkrankung eines Saisonarbeiters ist dem Herrn 
Regierungs- und Medizinalrat hierselbst innerhalb 2^ Stunden an- 
zuzeigen.

Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe der bestehenden 
Verordnung bestraft.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die vorstehenden Be
stimmungen weitgehendst und wiederholt bekanntzumachen.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando des Kreises ersuche ich, fortlaufend genaue Kontrollen 
auf die Innehaltung der vorstehenden Vorschriften auszuüben.

Uebertretungsfälle sind mir sofort anzuzeigen.
Tiegenhof, den 19. April 1926.

Der Landrat
Nr. ^b. ------------------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer.

wie schon früher bekannt gegeben, erhöht sich ab 1. Dt^oil 
1Y2S die gesetzliche Miete für Wohnungen auf 100 v. H. der Friedeus- 
miete. Für Läden, Geschäftsräume usw., die mit Wohnungen im räum
lichen Zusammenhang stehen, und den mit ihnen im Zusammenhang 
stehenden Wohnungen selbst, beträgt die gesetzliche Miete 125 v. H. 
der Friedensmiete.

Gleichzeitig mit der Erhöhung der gesetzlichen Miete treten fol
gende Aenderungen eiu:
s) Die Wohnungsbauabgabe erhöht sich von 200/0 auf 300/0 der 

Friedensmiete. Der Hauseigentümer behält von der Miete somit 
für sich 700/0, während 300/0 als Wohnungsbauabgabe zu ent
richten sind.

b) Die Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer fließen dem Kreise 
zwecks Verwendung im Sinne des Wohnungsbaugesetzes zu.

c) Die Gemeinden erhalten von den ab 1. April 1926 aufkommenden 
Steuern nur noch 20/0 Erhebungskosten und bis 100/0 der Wohnungs
bauabgabe zur Gewährung von Mietbeihilsen. Auf Antrag der 
Gemeinde kann durch den Kreisausschuß der Satz für Mietbei- 
hilfen bis auf 150/0 der Wohnungsbauabgabe erhöht werden.

6) Der dem Hauseigentümer von der Wohnungsbauabgabe bei pünkt
licher Zahlung zustehende Anteil von 20/0 der Steuer bleibt be
stehen.

e) Die Lohnsummensteuer ermäßigt sich erb 1. Oktober 192H von 
lO/o auf r/zO/o des Brutoarbeitslohnes.

Zur Durchführung der Aenderungen ordne ich an:
1. Die für das Rechnungsjahr 1925 noch rückständigen Wohnungs

bauabgabe und Lohnsummensteuerbeträge müssen nunmehr schleunigst 
beigetrieben werden. Abrechnung hierüber ist in lLitgstsus 14 
Tagen dem Kreisausschuß einzureichen unter gleichzeitiger Ab
führung des Staats- und Kreisanteils an die Kreissparkasse auf 
Konto 612.

2. Das Steueraufkommen für 1925 (nach Abzug des Staats- und 
Kreisanteils) verbleibt als Wohnungsbaufonds auch weiterhin den 
Gemeinden zuvVoon-o«-nng inr Sinns -ss LVohnnngs 
bangssstzs». Dieser Wohnungsbaufonds ist am besten zinsbar 
anzulegen. Da er bei sämtlichen Gemeinden zu gering sein dürfte, 
um daraus neue Bauten zu fördern, so ist derselbe im weitesten 
Umfange zur Gewährung von Darlehen zur Instandsetzung von 
wohngebäuden gemäß Artikel lll 0 b der Ausführungsbestimmun- 
gen zum Wohnnngsbaugesetz (Kreisblatt 1925 Seite H6) zu ver-
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wenden. Ueber diese Verwendung hat die Gemeinde selbst zu ver- 
fügen. N)enn die Gemeinde die Beträge für ihre eigenen Mahnun
gen (Armenhäuser usw.) verbrauchen will, so ist dazu die Geneh
migung des Kreisausschusses einzuholen.

3. Zwecks Einziehung der Wohnungsbauabgabe für 192s wird den 
Gemeinden von hier aus wieder eine Hebeliste zugehen. Zur Auf
stellung derselben ersuche ich die Hebelifte für 1925 nach Ein
ziehung der Steuerreste, spätestens Le-och innerhalb 14 
TnAen, an den Kreisausschuß einzureichen.

Tiegenhof, den 13. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Bekanntmachung.

Auf Grund der HZ 6, 12 uns 45 des Gesetzes über die polizei
verordnung vom n. März 1850 (G. S. S. 265) und Z 137 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom zo. Juli 1883 (G. S. S. 195) ver
ordne ich unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang 
des Regierungsbezirkes Danzig:

8 1-
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von wiesen, Weide

plätzen, Dorfangern, Grenzen, Rainen, Wege- und Waldrändern, 
Gräben, Deich, Bahn-Ehauffee--Böschungen, sowie von unbenutzt 
liegenden Grundstücken find verpflichtet, binnen einer voll der Kreis- 
Polizeibehörde alljährlich vor der Blütezeit näher zu bestimmendes! 
und amtlich bekannt zu machenden Frist, die darauf wachsenden 
Ackerdisteln durch Ausstechen mit der Wurzel zü entfernen oder ent
fernen zu lassen.

8 2.
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des 8 34 des Feld- und 

Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (G. S. S. 230) bestraft.
Danzig, den 23. Mai 1903.

Der Regierungspräsident
I. v. gez. Unterschrift.

Entsprechend der vorstehenden polizeiverordnung ordne ich hier
mit an, daß die gemäß H 1 der Verordnung verpflichteten die Ent
fernung der Ackerdisteln bis Ende Juni d. Js. vorzunehmen haben. 
Die Ortsbehörden ersuche ich, diese Bekanntmachung ortsüblich be
kanntzugeben.

Die Herren Landjäger ersuche ich, auf ihren patrouillengängen 
auf die polizeiverordnung hiuzuwcisen und nach Ablauf der gesetzten 
Frist Zuwiderhandlungen bei mir zür Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 15. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
ttreiswanderbücherel.

Die der Kreiswanderbücherei angeschloffenen Gemeinden werden 
ersucht, die ihnen s. Zt. zugewiesenen Bücher

bis spät-steirs zum 15 Mai - As
durch Boten oder mit der Post an den Kreisausschuß unter Beifü
gung der über die Bücherausgabe geführten Nachweisung zurückzu- 
senden.

Tiegenhof, den 13. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 4^ ------------------
Taubstumme ttinder.

Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche ich um Aeußerung, 
ob und welche schulpflichtigen taubstummen Rinder in der Gemeinde 
vorhanden sind.

Tiegenhof, den 1^. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Berichtigung.

In der im Rreisblatt Nr. 15 für 1926 unter Ziffer 2 veröffent
lichten GrbiitzVSuoV-uuHrs fLiv muß es im Z 1
zu Ziffer in, statt 2,50 G — 37,50 G, richtig 7,5V G — 37,50 
G heißen.

Tiegenhof, den 19. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder.
Nr. 6. ------------------
pflegekostentaris in der staatlichen Blinden

anstalt Danzig—Langfuhr.
Die Pflegekosten in der staatlichen Blindenanstalt Danzig—Lang

fuhr werden mit Wirkung vom 1. April 1926 wie folgt festgesetzt: 
1.) armenreastlich hilfsbedürftige Blinde:

s) schulpflichtige tgl. 2,50 G
b) bei Selbstbekleidung „ 1,30
c) einschl. Kleidung „ 1,70

2 .) Kriegsblinde 1,30 „
3 .) Selbstzahler: Die Festsetzung erfolgt nach wie vor von Fall zu 

Fall.
Danzig, den 9. April 1926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 17. April 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Pflegesätze 
für Geisteskranke und Schwachsinnige. 

Senatsbeschlutz.
25. ,0. ^25

In tz 1 der perordnung vom n. 1. 1924 betr. die vom Land-
17. 3. 1925 

armenverband einzuziehenden Pflegesätze werden dieselben mit wir- 
kung vom 1. April 1926 wie folgt festgesetzt:

1 Geisteskranke
in pommersch. 

Anstalten
s) Tarifmäßige, von den Armen

verbänden zu erstattendeKosten
täglich 2,30 O

b) Selbstzahler u. Krankenkassen
III. Kl. täglich 5,—
II. Kl. 7,00
I. Kl. 11,-

11. Schirm eh finnige:
in St. Andre- 

asberg
a) Tarisnrätzi 

ge, von den 
Armenverbän
den zu erstatten
de Kosten tägl. 1,— O

b) Selbstzahler uno 
Krankenkassen 

täglich 2,—

in ostpreuß. 
Anstalten

2,- O

4, „
4,90 „

2,50

in Larlshof in Silberham
mer

1,10 O

2,80

1,- O

Danzig, den 9. April 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Sahm. Dr. Wiercinski.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 17. April 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. tz. ------------------

Ausenthaltsermittelung.
Die Orts- und Ortspolizeibehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach 
dem am 27. 6. 1900 in Hochstüblau geborenen Kaufmann Paul Mach- 
nikowski anzustellen und mir im Ermittelungsfalle sofort telefonisch 
zu Tgb. - Nr. 1828 ^.Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 15. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------ .
Aufenthaltsermittelung.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen 
nach dem am 18. 5. 1899 in Neukrug, Kreis Berent, geborenen 
Arbeiter Paul Kohnke anzustellen und mir im Ermittebungsfalle zu 
Tgb. Nr. 19^0 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 17. April 1926.

Der Landrat.
Nr. 1,0. ------------------

Zahrraddiebstahl.
-In der Nacht vom 13. zum 1^. d. Mts. ist mittels Einbruchs 

bei dem Schmiedemeister Eduard Slawinski-Kl. Montau ein Fahrrad 
entwendet. Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, Ermittlungen 
nach den Tätern anzustellen.

Veschv«ik»ui*s des Lirtzvimdes: Marke: Deutsche Lyra' 
Nr. unbekannt, neu mit Lisenlack überlackiert, Lenkstange und Sattel 
bock ebenfalls schwarz lackiert, schwarze Felgen, linker Handgriff gelb 
rechter schwarz, am Hinterrad Schutzblech, die Glocke befand sich am 
Steuerrohr, versehen mit Plombe vom Zollamt Kalthof. Im Lr- 
mittlungsfall ersuche ich, mir zu Tgb. Nr. 1955 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (7. April 1926.

Der Landrat.
Nr. U- ------------------

Landjägerdienstbezirk.
/ Der Landjäger Westerweck-Jungfer ist vom 12. 4. bis 19. 6. d. 

Js. abkommandiert. Die Vertretung ist wie folgt geregelt:
1. L«ir-Fäs*V Ltmnk-AryeV:

Jungfer, Keitlau und Kl. Mausdorferweide,



— qz -

2 r
fürstenau, Neulanghorst, Neustädterwald, Rosenort und Walldorf.
Tiegenhof, den s5. April sg26.

Der Landrat
Nr. 12. ------------------

Personalien.
Die als Schuloorsteher der Schule in Zeversvorderkampen ge

wählten 
t. Schmiedemeister Heinrich Tlaaffen und
2. Hofbesitzer Emil Reddig, beide in Zeyersvorderkampen wohnhaft, 
sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 7. April l926.

Der Landrat
Nr. 13. ------------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Abraham Meckelburger in Broeske ist zum Ge

meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 42. April s926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder

Nr. 1H ------------------
Beschluß!

Der Schluß der Schonzeit für RehböeEe wird für das 
Gebiet der Freien Stadt Danzig auf den 29. Mai festgesetzt.

Danzig, den 27. März ^926.

Der Bezirksausschuß.
Weber.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den sh. April 4926.

Der Landrat
Nr. 15. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweiuebestand des Käsereibesitzers Mauser in Rein 

land ist amtstierärztlich Schweinefeuche und Schweinepest festgestellt.
Tiegenhof, den ^5. April 1926. -

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden,

Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 
erneut darauf hinaemiesen, daß vor dem Viehauftrieb die Pacht
flächen gegen die Vuellstreifen des Deiches, die Uferschutzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu versehen sind, wird das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune von den Dammsteinen 
des Deichfußes in Fahrwegbreite abzurücken. von Zuwiderhandelnden 
wird die nach den Pachtverträgen zulässige Konventionalstrafe er
hoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig, den 6. April ^926.
Der Senat, Domänenverwaltung

Westpreuh. Kleinbahnen.
Fahrplanänderung gültig ab 15. April 1926.

Strecke: Danzig — Gemlitz
Zug Nr. 72 Zug Nr. 71.

1OO ab Danzig an 7 50

3'- an Gemlitz ab 6°o

Strecke: Marienburg — Tiegenhof.
Z Nr.32W 34W Z -Nr.33W 31W

5^ PS u ab Marienburg an s 7^ HO«
6^o 301 1 ab Lindenau ab I 6" zos
7^ ^an Tiegenhof ab/^ 1"

Strecke: Lindenau — Neuteich.
Zug Nr 81 W Zug Nr. 82 W

30^ ab Liudenau an 6^°

3^ an Neuteich ab 5"

Der Bezugspreis für das

Krelsdlölt »eicht mmW 1.A W.
durch den Postboten frei ins Haus 8 pfg. mehr.

Es empfiehlt sich die Bestellung stets 
vor dem 25. jeden Monats zu bewirken, 
da die Post sonst

25 Pfg. Verspätungsgebühr
erhebt, was den Bezug unnötig verteuert.

Die Geschäftsstelle. ?

Wk t. NM Wjahk!
Ecker, kleine kath. Schulbibel 
Ecker, kath Schulbibel mlltl AlISUl>e 
kath. Katechismus sül d. Diözese Ellm 

„ „ » » ,, Emlnd
„Mein Vaterland" 
„Mein Heimatland" "
„Haus u. Heimat" "L'LLL" 
„Heimatfibel" "LLLL.' 
ev Religionsbuch m. Lernstoff 
„Widder" Rechenhefte Nr.2,3,4,5,«

I'c c li «4 litic lic i t.
Neuteich, Buchhandlung.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklnssige Schulen,
fowie

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken uyd 
Einbänden

äiv »rvisdlLUSrnoLerv!
R. Pech L W. Richert, Neuteich.

GOGOOOGOOGOOOOGOOGGG
Tierarzt Bargums

SesetzlLch geschütztes 
Vtehreinigungspulvev 

ist
nach -lLirzeHI-eHr Aitevken- 
«uKKeir Vielem tsrusendev 
4rttSesehe»reVL«»rId«Drvte und

TievLvzte das rvivts^Httste 
LHHtKeziese^ttrittel bei «rlleir 

H<rttStLer-e»r

tteiire LV^schttitKeHr 5 
ttetiBe GokältttttAen RiBetzV !

Niedevl^se Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.
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6esel28smmlun§sn

U8W. U8XV.

Sekuldlstlen

Oas ^mvinclsn
von Kassen-Kücbern, Zeitschriften, wis- 
sensckaflücken Werken jeder krt, ^usi- 
kalien und Sammlungen, sowie sämtlicher 

behördlichen Verordnungsblätter

l<rsi8bls1tsr 
^ml8blä11si'

wird von unserer mit neuLeitlicken ^ascbi- 
nen und LinticktunZen versehenen kucbbin- 
derei ^u billigen preisen angeke.tigt. Die 
Verwendung nur besten Materials und bler- 
stellung aller Einbände in Idandarbeit bürgt 

kür gute blaltbarkeit.

k. !>s^ L
l^suteieb.

Druck und Verlag von R. Pech Sc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 17 Neuteich, den 28. April 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Uinderwalderholungsheim.

Am Montag, den 10. Mai d. Js. soll das Walderholungsheim 
in Stutthof wieder eröffnet werden. Die endgültige Auswahl der 
Rinder geschieht durch den Herrn Kreisfürsorgearzt, welcher auf An
trag der Herren Aerzte, Gemeindevorsteher, Lehrer, Geistlichen, der 
Vertrauensdamen des Roten Kreuzes, der freiwilligen ortsansässigen 
Helferinnen des Wohlfahrtsamtes usw. Voranmeldungen erholungs
bedürftiger Kinder annimmt.

Die Kinder müssen frei sein von ansteckenden Krankheiten, von 
Krätze und Ungeziefer, dürfen keine Bettnässer seit: und nicht an 
Krämpfen leiden.

An Kleidung, Wäsche usw. sollen die Kinder, wenn möglich, 
mitbringen r
1 Sommeranzug; 2 Hemden, 2 Unterbeinkleider, 1 paar Strümpfe, 
3 Taschentücher, 1 paar Schuhe, 1 Badehose (Badeanzug), 1 Kamm 
und 1 Haarbürste, 1 Zahnbürste, 1 Waschlappen, 1 Stück Seife.

Das tägliche psiegegeld für das im Kreis beheimatete Kind ist 
auf so pfg. pro Tag festgesetzt worden, wovon selbstverständlich nicht 
die volle Verpflegung bestritten werden kann, so daß dieses Pflege
geld nur euren bescheidenen Zuschuß darstellt zu den Gesamtkosten, 
die der Kreis im Interesse der Jugendwohlfahrtsxflege zu tragen 

, auch in diesem Jahre wiederum beschlösset: hat.
Die Bezahlung des Pflegegeldes muß, soweit sie von Privat

personen erfolgt, vor Eintritt des Kindes in die Walderholungsstätte 
an die Kreiskommunalkasse in Tiegenhof für das Kreiswohlfahrts- 
amt erfolgen. Bei Kindern, die von den Gemeinden in die Walder
holungsstätte entsandt werdet:, habet: die Gemeinden die Hälfte des 
Pflegegeldes vor Eintritt des Kindes in die Walderholungsstätte an 
die Kreiskommunalkasse zu zahlen. Der Rest wird am Ende der 
Kurperiode fällig»

Anmeldungen für die erste Periode (Mitte Mai bis Ende Juni) 
werden bis spätestens 3. Mai d. Js. an das Wohlfahrtsamt oder 
den Fürsorgearzt erbeten.

Tiegenhof, den 23. April 4926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr.^s. —- ------------
vlenststunden.

Die Geschäftsstunden zur Abfertigung des Publikums sind für 
alle im Kreishanse untergebrachten Dienststellen ab Montag, den 3. 
Mai d. Js. auf 8 Uhr früh bis 1 Uhr mittags und am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag außerdem von 3 bis 5 Uhr nach
mittags festgesetzt.

Tiegenhof, den 27. April 1926.

Der Landrat Mgleich als Vorsihender des 
Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Jusatzrenten.

Diejenigen Herren die mit der Rück
gabe der Uebersichten über die gezahlten Zusatzrenten an Kriegsbe
schädigte gnd Kriegshinterbliebene noch im Rückstände sind, werden 
ersucht, die Uebersichten nunmehr uttiKeherid zurückzureichen.

Tiegenhof, den 22. April 4926.

Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene. -

Nr. 3. —---------------
Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferde.

Für den Monat Mai d. Js. werden für die Untersuchung der 
im Wandergewerbe benutzten Pferde folgende Termine festgesetzt: 
I. Ti-A-uhHf Montag, den 3. 5. d. Js., vormittags 9 Uhr vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.
2 . Simsn-d-ps,Montag, den 10. 5. d. Js., mittags 1 Uhr vor 

dem Bahnhof.
-reitt-ieh, Freitag, den 28. 5. d. Js., mittags 12," Uhr vor 

dem Hotel Deutsches Haus.

Die Grtsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende Bekannt 
machung ortsüblich zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den 20. April 1926.
Der Landrat

Nr. H. ------------------
Zestnahmeersuchen.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando des Kreises ersuche ich, eingehendste Ermittelungen nach 
dem am 8. 9. 1888 in Gerdauen geborenen Melker (Sattler) Fritz 
Klein, der sich auch Steinke genannt und auch unter dem Namen 
Lhm bekannt ist, anzustellen, ihn sofort festzunehmen und mir sogleich 
zu Tgb. Nr. 1665 L Nachricht zu geben. Im Jahre 1920 war er in 
Schönau, 1925 in Gr. Montau aufhaltsam.

r Gestalt schlank, Haare dunkelblond, 
Augen braun, Gesichtsform oval; als besondere Kennzeichen besitzt 
Klein folgende Tätowierungen: am linken Unterarm eine Schlange, 
welche sich um eilten Säbel ringelt, am rechte:: Unterarm einen 
nackten Mann än Badehosen, auf der Brust ein nacktes Mädchen in 
ganzer Figur, auf dem linken Ringfinger einen Ring.

Lichtbild des Gesuchten kann hier eingesehen werden.
Tiegenhof, den 21. April 1926.

Der Landrat
Nr. Ha. ------------------

Baumfrevel.
In der Nacht vom 30. zum 31. Januar d. Js. sind auf der 

Streck- SehLiiebeVg/SHsirs-r in frevelhafter Weise 3 dev 
«orr Nipfelbäuine vernichtet worden. Die TLtev
sind durch Urteil des Schöffengerichts Tiegenhof rechtskräftig iirit F* 
erirsur Monert Gefüirsiri- bestraft worden

Mit Rüchstcht darauf, daß auch an anderen Stellen des Kreises 
mutwillig Bäume abgebrochen werden, erscheint es zweckmäßig, vor
stehende Bekanntmachung ortsüblich zu veröffentlichen mit den: Hin
weis darauf, daß vorkommendenfalls grundsätzlich in allen Fällen die 
gerichtliche Bestrafung veranlaßt werden wird.

Tiegenhof, den 26. April 1926.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Zahrraddiebstahl.

Am Sonnabend, den 17. 4. 1926 gegen Abend ist dem Melker 
Leo Schmidthöfer aus Altmünsterberg vor dem Gasthaus Moldenhauer 
in Kalthof ein Fahrrad, Marke „Diamant Nr. 419 16q." gestohlen 
worden. Das Rad hat ein schwarzes mit grünen Streifen abgesetztes 
Rahmengestell und ebensolche Felgen, ferner gelbe Griffe und fast 
neue graue Bereifung.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando ersuche ich, nach dem verbleib des Rades Ermittelungen 
anzustellen, es im Lrfolgsfalle sicher zu stellen und mir zu Tgb. Nr. 
2037 L. zu berichten.

Tiegenhof, den 22. April 1926.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und Kinnen 14 Tagen 
anzuzeigen, ob dort ein Käser Johann Braun wohnhaft ist bezw. 
wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 17. April 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 7. ------------------

Pflegestelle.
Durch Entlastung älterer Kinder ist z. Zt. eine Pflegestelle in: 

Kreissänglingsheim Neuteich frei geworden. Der monatliche Pflege
satz beträgt 25,— G. Anträge auf Aufnahme sind hierher alsbald zu 
richten.

Tiegenhof, den 21. April 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder



Nr. 8.
Personalien.

Der als Schulkaffenrendant der Schule in Schöueberg gewählte 
Gemeindevorsteher Dyck in Schöneberg ist für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 24. April 1926.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
Personalien.

Der Gastwirt Otto Bremert-Holm ist als Schöffe daselbst von 
mir bestätigt.

Tiegenhof, den 47. April 192s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 10. ------------------

Personalien.
Der Landwirt Paul Gutjahr in Kaminke ist als Gemeindevor

steher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 21. April 192s.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder.

Nr. U- ------------------
Schiedsmannsbestäligung.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 
8. d. Mts. ist der Hofbesitzer Gustav Wiens in Neuteichsdorf als 
stellvertretender Schiedsmann für den Schiedsmannsbezirk Neuteichs
dorf (Nr. 49) auf die nächstfolgenden 3 Jahre bestätigt worden.

Tiegenhof, den 20. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 12. ------------------
vlehseuchenpolizeMche klnordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird hiermit 
auf Grund der HZ 18 und 20 des viehseuchengesetzes vom 26. 6. 
09 (R. G. Bl. S. 519) für die Dauer der Seuchengefahr folgende 
Anordnung getroffen:

8 l-
Der Handel mit Schweinen im Umherziehen wird verboten.

8 2.
vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 

gemäß H 74 Abs. 1 Nr. 3 des viehseuchengesetzes vom 26. 6. 09 
(R. G. Bl. S. 519), des Geldstrafengesetzes vom 28. 9. 1923 Art. Il 
(Ges. Bl. S. 999) und der Verordnung betreffend die Umstellung be
stehender Gesetze auf Gulden vom 23. 10. 1923 Art. ! (Ges. Bl. S. 
1wi) mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30— 
6000 G bestraft.

8 s-
vorstehende Anordnung tritt mit dem Tage der verkündung im 

Staatsanzeiger in Kraft.
Danzig, den 12. April 1926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr. Wiercinski.

veröffentlicht mit dem an die Ortsbehorden des Kreises ergehen
den Ersuchen, die Anordnung ortsüblich bekanntzugeben.

Die Anordnung ist am 21. 4. 1926 in Kraft getreten.
Tiegenhof, den 23. April 1926.

Der Landrat.
Nr. 13. —

viehseuchenpolizeMche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf 

Grund der Ztz 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 
(Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter dem Schweinebestande der Käsereien wolfsdorf- 

Nogatund Ließau derAusbruch der Maul- und Klauenseuche amtstierärzt- 
lich festgestellt ist, werden Sxerrbezirke, umfassend die geschlossenen Ort
schaften Wolfsdorf-Nogat und Ließau, gebildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenxolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Sonderkreisblatt Nr. qs für 1921) Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 s. s. 0. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 28. April 1926-

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Gefunden!
Am 23. d. M. cr. ist auf der Pflasterstraße im Dorfe Gr. Lese

witz 1 Sack mit Raygras gesunden.
Der rechtmäßige Eigentümer kann denselben gegen Erstattung 

der Unkosten hier in Empfang nehmen.
Gr. Lesewitz, den 23. April 1926.

Der Amtsvorsteher

Bekanntmachung
betreffend Anlage eines Schlacht*«* nur es in 

T*a?panselde.
Der Fleischer Herr Hans Lange aus Trapxenfelde beabsichtigt 

einen Schlachtraum auf dem Grundstück der früheren Fleischmehlfabrik 
in Trappenfelde zu errichten.

Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht mit dem Be
merken, daß etwaige Einwendungen binnen 14 Tage — am Tage 
dieses Kreisblattes ab gerechnet—bei dem unterzeichneten Amtsvor
steher schriftlich in 2 Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen sind. 
Nach Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dein Verfahren 
nicht mehr angebracht werden. Die Beschreibungen und Zeichnungen 
liegen während der gleichen Zeit bei dem unterzeichneten Amtsvor
steher im Amtszimmer zur Einsicht aus. Zur Erörterung der recht
zeitig erhobenen Einwendungen steht Termin 

arn 20 Mai 1926
in meinem Amtszimmer an.

Falls der Unternehmer oder die widersprechenden zu diesem 
Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der Erörterung der Ein
wendungen vorgegangen werden.

Gr. Lichtenau, den 15. April 1926.

Der Amtsvorsteher
Strich.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen,
sowie

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

Sie LreisblattSraoLvrei
R. Pech L W. Richert, Neuteich.

der Freien Stadt Danzig 
Maßstab 1: 100000 

empfiehlt

n. keck L V. Modert, MltlH.
Tierarzt Bargums 

gesetzlich geschütztes 
viehreinigungSPulver 

ist 
nach glänzenden Nne*ken- 
«nngen Viele* tausende* 
angesehene*Landr*i*te und 
Tie*ä*zte das r*i*ksainste 
Nngeziese*rnittel bei allen 

Haustieren 
tteine Waschungen!

Neine Erkältungen nietz*! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

GedWWr 
Bilderbogen 

St. Pech. 
Künstliche 

BlMnblNer 
empfiehlt H. ?sek.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,30 Danziger Gulden.

Nr. 18 Neuteich, den 6. Mai 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Beratungsstellen des Ureiswohlfayrtsamtes.

Ti^K-vhsf im Rreishause an jedem Mittwoch 
um so Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Nevteich im waisenhause Dienstag, den n.Mai 1926 
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.
Ferner ist in den Monaten Mai und Juni bequeme Gelegenheit 

zur Ronsultation des Fürsorgearztes gelegentlich der Impf-rr«chsch«»rr- 
termine gegeben, welche stets 1 LVochs imch dein Impftermin 
am selben Ort zur selben Zeit wie die Impfung stattfinden. (vergl. 
den Impfplan in dieser Rreisblatt-Nr.)

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens z Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 4. Mai 4926.

Kreiswohlfahrtsamt.
Nr. 2. ------------------

Impfung.
Das diesjährige Impfgeschäft im Rreise Gr. Werder wird wie

der Herr Regieruugs- und Medizinalrat, Rreisarzt Dr. Mangold nach 
dem hierunter folgenden Impfplan ausführen:
t. Zu den Impfterminen haben in den Städten die PoNzeivrv- 

vmktwKeir, auf dem Lande die Herren Amtsvsi?ftrher?, 
letztere eventl. mit Hilfe der Herren Gomoi«--vovstehev, die 
Angehörigen mit den Impflingen vorzuladen. Die Vordrucke zu 
den Vorladungen, die auf der Rückseite die Verhaltungsvorschriften 
tragen, werde ich den ausführenden Stellen unter Beifügung der 
Erst- und wiederimpflisten in den nächsten Tagen zugehen lassen. 
Ihnen liegt es ob, die Terminsvorlagen auf Grund der Impflisten 
so schnell auszufertigen und zuzustellen, daß sie rechtzeitig vor dem 
Impftermin in den Besitz der Gestellungspflichtigen gelangen. Nach 
Erledigung der Arbeiten haben die Polizeiverwaltungen und Herren 
Gemeindevorsteher die Impflisten im Impftermin rechtzeitig dem 
Herrn Rreisarzt vorzulegen. Für Viehtigs und pünktliche 
Gvlebignns der Anfsnhen find die G^t-polizeibe- 
Horden vernntiv örtlich.

2. Die Ortsvorstnnde der Impforte haben für die Hergabe ge
eigneter Lokale für die öffentliche Impfung und Wiederimpfung 
zu sorgen und zwar sind dazu Helle, heizbare, genügend große 
Zimmer bereit zu stellen, welche vorher gehörig gereinigt und ge
lüftet, bei kühler Witterung auch geheizt sein müssen; ferner ist 
außer dem Operationszimmer noch ein besonderer Warteraum zu 
beschaffen.

Ebenso sind 2 lVnschschnsseln mit rvnsser, Seife und 
2 Hnndtncher im Impfraume zur Verfügung des Impfarz- 
tes bereit zu halten.

Ferner sind zum Impfgeschäft eine Schreibtzilfe zu stellen 
und die nötigen Schreidmnterinlien vorrätig zu halten.

Die nach Aufstellung der Impfliste in der Ortschaft zugezogenen 
impfpflichtigen Rinder sind von dein Grtsvorstande in die Impf- 
listen nachträglich einzutragen, die inzwischen verzogenen oder ver
storbenen Rinder unter Angabe des neuen Wohnortes bezw. Todes
tages zu streichen.

Sämtliche Ortsvorsteher haben dafür Sorge zu tragen, dqß alle 
gestellungspflichtigen Rinder aus der Ortschaft, soweit nicht ein 
gesetzlicher Entschuldigungsgrund vorliegt, insbesondere auch die 
noch nicht geimpften Rinder aus älteren Jahrgängen zur Impfung 
erscheinen Die Impflinge find so zeitig zn bestellen, 
dntz sie vor Beginn des Impftermin- nnfgernfen 
und nnch -er Impfliste geordnet rverden können 
Die Rinder müssen zu den Impfterminen mit reingewaschenem Rörxer 
und reinen Rleidern gebracht werden.

3. Die Herren Lehrer «n den öffentlichen ^-riv«t- 
fchulen find gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, 

daß diejenigen Zöglinge ihrer Schule, welche während des Besuchs 
der Anstalt wieder impfpflichtig werden, dieser Pflicht auch genügen. 
Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen zieht eine Geldstrafe nach 
sich. Die Lehrer haben deshalb die betreffenden Schulkinder rechte 
zeitig zu ihrer Gestellung in dem Wiederimxftermin anzuweisen.

Nach H H der Vorschriften vom 28. Februar 4900 soll in jedem 
Imxfgeschäftstermine ein Vertreter der Grtspolizeibehörde des 
Impfstationsortes, sowie ein Vertreter jeder beteiligten Ortschaft 
gegenwärtig sein und den Imxfarzt in seinen Obliegenheiten 
unterstützen, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die wiederimpflinge zur Impfung 
oder zur Nachschau kommen, hat ein Lehrer der betreffenden Schule 
anwesend zu sein, der im Einvernehmen mit dem Impfarzte und 
dem Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung unter den Schulkindern zu sorgen hat. Die Herren 
Amtsvorstetzer, sowie die Herren Gnts und Gemeinde 
Vorsteher? fordere ich auf, die Impfgeschäftstermine entweder 
persönlich oder durch ihre gesetzlichen Stellvertreter wahrzunehmen 
und jedes Mal bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu bleiben

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer, bezw. die ersten Lehrer 
an den Schulen im Rreise auf, den wiederimpfterminen für ihre 
Schulet: beizuwohnen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich ferner, dafür zu 
sorgen, daß die Gestellungspflichtigen die Vorladung, welche den 
vor- und Zunamen, Geburtstag und Wohnort des Impflings, 
sowie die Nummer der Impfliste oder Wiederimpfliste enthalten 
muß, zum Impftermin nutbringen.

Die Ort-polizeibehörden haben dem Impfarzte sofort 
davon Mitteilung zu machet!, wenn in einem Orte ansteckende 
Rrankheiten wie Scharlach, Masern, Diphteritus, Reuchhusten, 
Flecktyphus, rosenattige Entzündung in größerem Umfange herr
schen, damit alsdann die Impfung für die Orte ausgesetzt wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Impfzeit eine der genannten 
ansteckenden Rrankheiten herrscht, dürfen Rinder zum öffentlichen 
Impftermine nicht gebracht werden, die Impfung und die Nach
schau an Rindern aus solchen Häusern muß getrennt von den 
übrigen Impflingen vorgenommen werdet!. Ebenso darf die öffent
liche Impfung oder Nachschau nicht in einem Hause vorgenommen 
werden, in welchem eine ansteckende Rrankheit herrscht.

Jinpfplän 1926.
Die Nachschau findet in der Regel am selben Tage der folgenden 

Woche in demselben Lokal zur selben Zeit wie die Impfung statt.
Jeder Impfling kann in dem für ihn am bequemsten erreichbaren 

Impflokal vorgestellt werden, auch wenn nach seiner Gemeindezu
gehörigkeit eigentlich ein anderer Impfort für ihn zuständig ist.

Tag u. Stunde 
der Impfung.

Impfstation u. Impflokal
Ortschaften, aus denen die 

Impflinge und wiederimpf' 
linge vorzustellen sind.

Montag, den 2 Uhr Neuteicherwalde Reimerswalde, Neuteicher
to. Mai

Dienstag, den

Gasthaus Schulz 
3 „ Altes Schloß

4 „ Brunau
Gasth. Albrecht 

5 ,, Fürstenwerder
9 „ Fürstenau Schule

walde
Altebabke, Beyershorst, Reh« 
wal0e,Rüchwerder, Scharpau 
Brunau,Iankendorf

Fürstenwerder
Fürstenau

18. Mai 10 Lakendorf (Löschte) Unterlakendorf, Rosenort

Dienstag, den

1 t Oberlakendorf 
Schule

12 „ Einlage Gasthaus
1 Zeyer „
2 ,, Hakendorf Schule
9 Tiegenhof

Oberlakendorf, Rrebsfelde

Einlage
Stuba, Zeyer
Wolfsdorf, Hakendorf

Erstimxflinge Nr. 1—so
I. Juni kath. Schule 

91/2,, ebendort 
10 ,, ebendort 
1t /, Realgymnasium

„ „sr-Schluß
Wiederimpfl. d. Volksschule 

d. höheren Schulen
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Kopf wie vor. Kopf wie vor.
Mittwoch, den

2. )uni
2 Uhr Marienau

Gasth. Jungius 
z Tiege

Gasth. Trzinski
4 Ladekopp

Gasth. Wiebe 
s „ Grloff

Gasthans

Marienau

Tiege

Ladekopp, Nennhuben

Orloff, Orlofferfelde, pietz- 
kendorf

Freitag, den
4. Juni

8 „ petershagen 
Gasth. Rusch au

9 „ Tiegenhagen 
Gasth. warm

10 „ Tiegenort Schule 
11 „ Stobbendorf ,, 
I2V2,, Grenzdorf

Gasth. Kinski

petershagen, platenhof, 
Reinland, pletzendorf

Tiegenhagen

Tiegenort, Kalteherberge 
Stobbendorf, Altendorf,Holm 
Grenzdorf Au.B, Kl.Horn- 

kampe

Sonnabend, d.
5. Jun^

2 „ Neustädterwald 
2V2,, Keitlau

Gasth. Kaule
3V2,, Jungfer

Gasth. Krezemnitzki

Neustädterwald
Walldorf, Kl. Mavsdorfer- 

weide, Neulanghorst
Zeyersvorderkampen, Keit

lau, Jungfer

Montag, den
7. Iuni

1 ,, Rückenau 
Gasth.Strochowitz

I V2,, Kl.MausdorfSchule 
2V2„Gr. „ „
ZV2,, Luxushorst

Gasthaus Karsten
5 „ Halbstadt Schule

Rückenau

Kl. Mausdorf
Gr. Mausderf
Luxushorst, Horsterbusch, 

Wiedau
Halbstadt

Dienstag, den 
(5. Juni

9 Schönsee
Gasth. Penner 

10 „ Scböneberg
Gasth. Schmidt 

11 ,, ebendort 
12 „ Neumünsterberg

Gasth. Sprung 
1V2,, Schönhorst

Gasth. Pauls
2 „ Neukirch

Gasth. Reich
3 ,,-palschau

Gasth. Kuranski

Schönsee

Schöneberg Lrstimpflinge

,, wiederimpflinge
Neumünsterberg, Bärwalde, 
Barenhof, vierzehnhuben

Schövhorst

Neukirch, Prangenau, Neu- 
teicherhinterfeld 

palschau, pordenau^

Mittwoch, den 
16. Juni

1 ,, Neuteich 
Volksschule

2 ,, ebendort
3 ,, ebendort

wiederimpflinge Neuteich

Lrstimpf.Neuteich Nr. 1—50
„ „ Nr.51—Schluß

Die Nachsch. der Neuteicher 

Impflinge u.wiederimpflin
ge findet am Donnerstag, d. 
2^Iunizu denselben Zeiten
statt.

Donnerstag,d.
17. Iuni

1 Neuteich 
Volksschule

2 „ ebendort

3 „ ebendort

wiederimpflinge: Bröske, 
Leske,Mierau,Tralau,Tram- 

penau, Neuteichsdorf
Erstimxflinge: Brüske, 

Mierau, Neuteichsdorf
Erstimpflinge:,Leske,Tralau.

Trampenau

Freitag, den
18. Juni

7V2,, Gr. Lichtenau 
Gasth. Zander

8 „ ebendort

9 „ Damerau Schule 
10 „ Barendt

Gasth. Hallwas 
11 „ Lieffau Schule 

1 „ Kunzendorf
Gasth. Mollenhauer 

2V2,, Gnojau Gasthaus

Lrstimpflinge: Gr.Lichtenau, 
Kl,Lichtenau,parschau,Trax- 

penfelde, Altenau 
wiederimpflinge der vorge

nannten Ortschaften
Damerau
Barendt

Lieffau
Kunzendorf, Altweichsel,Bie

sterfelde, Adl. Renkau
Gnojau, Simonsdorf

Dienstag, den 
29. Juni

8 „ Schönau Schule 
9„WernersdorfGst.Dau

11„pieckel Gasth.Begdon
12V2„Gr. Montau 

Gasth. Schüle
1V2,, Mielenz Gasthaus

Schule
Wernersdorf 
pieckel 
Gr. und Kl. Montau

Mielenz, Allmünsterberg

Freitag, den 
2. Juli

7 „ Tannsee
Gasth. Dau 

8V2,, Gr. Lesewitz
Gasth. Steffen 

10 „ Blumstein Schule

Tannsee, Eichwalde, Linde- 
nau, Brodsack, Niedau

Gr. u. Kl.Lesewitz,Irrgang, 
Tragheim

Kaminke, Blumstein

Tiegenhof, den 30. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------

Freitag, den 
2. Juli

IlUhrSchadwalde Schule 
12 ,, Kalthof

Evangel. Schule 
l2V2„ebendort 

l^warnau Schule 
2VsHeubuden „

Schadwalde, Herrenhagen 
wiederimpflinge: Kalthof, 

Dammfelde, Stadtfelde
Erstimpflinge: Kalthof,

Dammfelde, Stadtfelde, 
warnau
Heubuden.

Ehesähigkettszeugnisie für Danziger 
Staatsangehörige.

Bei der Ausstellung von Lhefähigkeitszeugniffen für Danziger 
Staatsangehörige find verschiedentlich nicht die vorgeschriebenen Be
stimmungen beachtet worden. Ich bringe die Bestimmungen nach
stehend zur Veröffentlichung und ersuche die Ortsxolizeibehörden um 
genaue Beachtung:
1-Die Ausstellung von Ehesähigkeitszsugniffen erfolgt zum Zwecke 

der Eheschließung im Auslande. Das Zeugnis ist nur auszustellen, 
wenn der Antragsteller unzweifelhaft die Danziger Staatsange
hörigkeit besitzt und gesetzliche Ehehindernisse gegen ihn nicht be
kannt geworden sind.

2. Zuständig für die Ausstellung des Lhefähigkeitszeugniffes ist die 
Grtspolizeibehörde, in deren Bezirk der Antragsteller wohnhaft ist, 
oder vor verlassen des Freistaatgebietes zuletzt gewohnt hat.

3. Für das Lhefähigkeitszeugnis ist das vom Senat vorgeschriebene 
Formular zu verwenden, das in der Buchdruckerei von R. Pech in 
Neuteich unter Abt. A. Nr. 2 erhältlich ist. Es ist auf genaue Aus» 
füllung des Vordrucks^ zu achten. Handelt es sich um ein Lhefähig- 
keitszeugnis für eine weibliche Person, so ist der letzte Absatz des 
Vordrucks zu streichen.

4. Das Zeugnis ist von dem Amtsvorsteher unterschriftlich zu voll
ziehen, mit dem Dienstsiegelabdruck zu versehen und hierher einzu- 
reichen. Diesseits wird das Zeugnis an den Senat zwecks Beglau
bigung weitergereicht.

5. Zu jedem Lhefähigkeitszeugnis ist ein Stempel von 4.— G zu ver- 
wenden. Erfolgt die Verwendung nicht schon durch den Amtsvor
steher, so ist der Betrag dem Zeugnis in Bri/fmarken beizufügen 
oder an die Bürokasse des Kreisansschusses einzusenden.

Tiegenhof, den 28. April 4926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 4. ------------------

Roßhaare.
Die Sammlung von Roßhaaren für hilfsbedürftige Blinde soll 

nach Kräften befördert werden, um den Blinden genügende Beschäfti
gung in ihren Werkstätten zu ermöglichen.

Ich bitte deshalb, nach wie vor Roßhaare zu sammeln und bei 
der Fürsorgestelle (Landratsamt Zimmer Nr. 23) abzuliefern.

Auf Wunsch werden die Roßhaare für den Adligerer zu Besen, 
Bürsten, usw. verarbeitet oder mit dem üblichen Kostenbetrag von 
der verwertungsstelle bezahlt.

Tiegenhof, den 27. April (926.
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 5. ------------------

Steuerabzug vom Arbeitslohn.
Die Herren Grtsvorsteher des Kreises weise ich auf die im 

Staatsanzeiger Teil l Nr. 28 Jahrgang 4926 veröffentlichten Aus- 
führungsbestimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn hin. 
Für die Ortsbehörden kommen besonders die Artikel 16 bis 22 über 
Ausstellung der Steuerbücher in Frage. Ich ersuche diese Bestimmun. 
gen nachzulesen und genauestes zu beachten.

Tiegenhof, den 28. April 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------

viebstahl.
Aus dem Stalle der Käserei in Scharpau sind (3 vierkantige, 

2,60 m lange und ioX(2 cm breite Ständer, die wegen ihrer guten 
Beschaffenheit auch als Bauholz Verwendung finden können, gelöst 
und gestohlen worden.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger sowie 
das Schupokommando ersuche ich, nach dem verbleib der Ständer 
Ermittlungen anzustellen und im Lrmittlungsfalle zu Tgb. Nr. 224? L 
zu berichten.

Tiegenhof, den 3. Mai (926.
* Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Johann Langowski früher 
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in Heubuden wohnhaft, geb. am 8. 2. 1902, aufhaltsam ist, oder 
wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 26. April ^926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 8. ------------------

Einstellung einer Kusenthaltsermittelung.
Die durch Bekanntmachung vom (Z. 4- d. Js. — Rreisblatt 

Nr. ^5 — ungeordneten Ermittelungen nach der Arbeiterin Selma 
Lipxke sind einzustellen.

Tie genhof, den 27. April 4926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Zrühjahrsschonzett der Zische in den 

Binnengewässern.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom w- 4- (9(7, Amts

blatt S. 269, wird die diesjährige Frühjahrsschonzeit für die offenen 
Binnengewässer der Freien Stadt Danzig auf die Zeit vom 25. April 
morgens 6 Uhr bis zum 5. Juni abends 6 Uhr festgesetzt.

während der Frühjahrsschonzeit ist der Fischfang in der Nogat 
mit Zugnetzen (Garnenl, Treibnetzen in Begleitung von Fahrzeugen 
sowie die Staakerei mit Gaddernetzen von Donnerstag 6 Uhr früh 
bis Montag 6 Uhr früh verboten. In den übrigen offenen Binnen
gewässern ist der Fischfang mit vorgenannten Gezeugen während der 
ganzen Schonzeit verboten.

Die stille Fischerei mit Fanggeräten, die weder gezogen noch ge
stoßen werden, also namentlich mit Stellnetzen, Setznetzen, Säcken und 
Reusen, Aalschnüren, Treibnetzen ohne Begleitung von Fahrzeugen 
und der Fischfang mit der Handangel kann unbeschrankt ausgeübt 
werden, soweit nicht für Laichschonbezirke anderes bestimmt ist.

Danzig, den ;2. April i9?6.
Der Senat der Freien Stadt Dan;ig.

Dr. Sahm. Dr. Leske.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2H. Axril ^926.

Der Landrat.
Nr. 10. ------------------

Polizei-Verordnung
bstr? Vezeichirutts von

LisHersibetVirk»
Auf Grund der ZZ 406 Abs. i Ziffer 4 und (24 des Fischerei

gesetzes vom n» Mai ^9(6 — G. S. S. 55 — und der Ztz (37,
138, iHO des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 — G. S. S. 195 — und der HZ 6, 12 und 15 des
Gesetzes über die Polizeiverordnung vom l(. März 1850 — G. S.
S. 265 — wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes verordnet:

Zum Fischhandel und zur Beförderung von Fischen auf dem 
Frischen Haff, der Weichsel und Nogat benutzte Fahrzeuge müssen 
vorne am Backbord oder achtern am Steuerbord ein Tafel—Schild— 
führen, auf welcher der volle vor- und Zuname sowie der Wohnort 
des Befltzers anzugeben sind. Bei segelführenden Fahrzeugen ist 
diese Bezeichnung auch auf jeder Seite des Großsegels in der Mitte 
über dem obersten Reffbande zu führen. Die Buchstaben müssen in 
lateinischer Schrift mit Oelfarbe an der Tafel weiß auf schwarzem 
Grunde, auf weißen und bräunet: Segeln schwarz, auf roten oder 
dunklen Segeln weiß hergestellt sein und auf der Tafel mindestens 
10 cm hoch, am Segel 30 cm hoch und nicht weniger als 1/3 ihrer 
Höhe breit sein. Außerdem haben die Fahrzeuge im Masttopp einen 
dreieckigen roten Stander von 30 cm größte Breite und 75 cm Länge 
zu führen.

Fischerfahrzeuge, welche zeitweilig zum Fischhandel oder zur 
Beförderung von Fischei: benutzt werden, haben während dieser 
Zeit einen roten Stander zu setzen und keine Ortsfiagge zu führen.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden nach 

tz 128 des Fischereigesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 Gulden ge
ahndet, an deren Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende 
Haftstrafe tritt.

8 3.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Mai d. Js. in Rraft 
Danzig, den 13. April 1926.

Der Senat der Freien Stadt Dan;ig.
Dr. Sahm. Dr. Leske.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 24. April 1926.

Der Landrat.
Nr. 11. ------------------

Der- und Pflanzenschutz.
Gemäß ß 31 des Gesetzes betreffend den Denkmal- und Natur

schutz vom 6. 11. 192z (Gesetzblatt Nr. 16 des Jahrgangs 192300m 
22. 2. 1923) wird hierdurch folgende Verordnung erlassen.

VevovvmrilK
In Ergänzung der Verordnung vom 10. März 1925 (Staatsan- 

zeiger S. 74) und von: 21. April 1925 (Staatsanzeiger S. 119) wird 
bestimmt, daß im Jahre ^926 Möweneier bis zum 15. Mai einge
sammelt werden dürfen.

Danzig, den 21. April 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Strunk.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den Z. Mai 1926.

Der Landrat.
Nr. 12. Angekörte Hengste

Durch die Rörkommission des pserdezuchtverbandes für starkes Warmblut im Freistaat Danzig L. v. sind im hiesigen Rreise für das 
Jahr 1926 die nachstehend bezeichneten Hengste angekört worden.

Tiegenhof, den 3. Mai 1926.
Der Landrat.

Lf
d-

N
r.1

Name 
des Hengstes

Farbe u. Abzeichen
Ge- 

burts- 
Iahr

Größe
Abstammung 

a. väterlicherseits 
b. mütterlicherseits

Name und Wohnung 
des Besitzers Deckstation

1 Granit Hellbr. St., 4Fss. w. 1920 162 s. Grumbach 
b. Oberin

R. Wiebe-Bröske Brüske

2 Günstling dkbr., Blümchen 1920. 159 s. Grumbach 
b. wilhelmine

G. Friesen-Biesterfelde Biesterfelde

3 Landvogt Fchs., bd. Me. w. 1920 162 s. Landsmann
b. Ostfr. Stute von Nord

D. van Riesen-Rosenort Rosenort

4 Gründer schwbr. 1920 161 L. Grumbach 
b. Ingrid

L.AlbrechtScH.Staeß-Einlage Einlage

5 Markolfsohn dklbr. 1920 16(5 s. Markolf 
b. Lotte

M. Damm-Runzendorf Runzendorf

6 Landstürmer Lchs, St., bd.M-. 
w.

1921 159 s. Landsmann 
b. Nanta

H. Rarsten-Jungfer Iungfer

7 Luchs Lchs., St., l. hsss. w. 1921 167 s. Ludolf 
b. Lena

V. Andres-Fürstenwerder Fürstenwerder

8 Ajax Fchs., 0. Abz. 1917 166 a. Anmarsch 
b. Lotte

D. Oniring-Orlofferfelde Grlofferselde

9 Terwin dklbr., St., bd. hfsse. 
w.

1919 158 s. Lerxes
I». wilhelmine

Herm. Fröse-Schönhorst Schönhorst

16 Wildgraf dklbr., St., bd. Hssse. 
w.

1921 156 s. Wilson
b. Erdenwunder

G. Schrödter-Mierau Mierau

11 Liebling Fchs., Bl. 1918 164 o. Lucas Ostfr. 
b. Eora

Br. Dumke-Fürstenau Fürstenau

12 Aufmarsch br., bd. LM. w. 1922 161 s. Allah ,
b. Kleeblatt II

Dr. Tornier-Trampenau Trampenau

13 Goldjunge Lch-., Bl. 1922 158 s. Griffon 
d. Siwenda

H Lpx-Vierzehnhuben vierzehnhuben
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Nr. ^3.
Veschlutz.

Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und FasanenhLhne 
wird auf den 18. Mai festgesetzt.

Danzig, den 2q,.-Axril 1926.
Der Bezirksausschuß 

gez. Weber.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 30. April 1926.

Der Landrat
Nr- ------------------

Maul und Klauenseuche!
Das Auftreten von Maul- und Klauenseuche gibt mir 

Veranlassung auf die bestehenden Schutzmaßregeln hinzu
weisen. Die Drtsbehörden des Areises ersuche ich daher, 
nachstehend abgedruckte Viehseuchenpolfteiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom s8. April sysH orts
üblich bekannt zu machen und darauf hinzuweisen, daß jeder 
Ausbruch oder Verdacht äuf Maul- und Alauenseuche so
fort der zuständigen Drtspolizeibehörde zu melden ist.

Tiegenhof, den 3 Mai
Der Landrat

Folgt die im Areisblatt Nr. H6 vom abgedruckte 
Anordnung des RegierungL-präsidenlen vom s8. April s9l.4.

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
Aus Grund des H des Reichsviehseuchengeletzes 

vom 26. Juni (909 (Reichsgesetzbl. S. 5(9) und zum Schutze 
gegen die Maul- und Alauenseuche auf GrundderZH (8 ff 
desselben Gesetzes wird hierdurch mit Ermächtigung des 
Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forcen folgendes 
bestimmt:

8
sobald in Folge amtstierärztlicher Feststellung eines 

Ausbruchs der Maul- und Alauenseuche von den zuständigen 
Behörden Anordnungen über die Bildung von Sperrbezirken, 
Beobachtungs- und Schutzgebieten getroffen und in der durch 
meine Bekanntmachung vorn (. Mai (9(2 — Extraaus
gabe zum Amtsblatt vom (. Mai l9l2 — bestimmten 
Form veröffentlicht sind, treten die nachstehenden Bestim
mungen in Geltung :

Sperrbezirk.
Verseuchte Gehöfte.

0 Die verseuchten Gehöfte sind gegen den Verkehr 
mit Tieren und mit solchen Gegenständen, die Träger des 
Ansteckungsstoffes sein können, in folgender Weise abzusperren: 

a)die Ställe oder sonstigen Standorte, wo Alauenvieh
steht, unterliegen der Sperre. Die Sperre verpflichtet 
den Besitzer, die zur wirksamen Durchführung der 
Sperre vorgeschriebenen Einrichtungen zu treffen. Be
findet sich das Vieh auf der Weide, so ist es in der 
Regel aufzuflallen. In besonderen Ausnahmefällen 
kann beim Vorliegen eines zwingenden wirtschaftlichen 
Bedürfnisses die Entfernung der abgesperrten Tiere 
aus dem Stalle (Standort) zum Zwecke der sofortigen 
Schlachtung gestattet werden. Ueber die Erteilung der 
Genehmigung entscheidet, wenn die Schlachtung im 
Seuchenort erfolgen soll, der Landrat, in Stadtkreisen 
die Drtspolizeibehörde, andernfalls der Regierungs
präsident. In letzterem Falle ist vor der Ueberführung 
der Tiere das Einverständnis der Drtspolizeibehörde 
des Schlachtortes einzuholen. Wenn von dem Besitzer 
Vieh im Stalle (Standorte) geschlachtet worden ist 
(Notschlachtung), hat er folgendes zu beachten:

0 Die veränderten Teile der getöteten seuchenkranken 
oder der Seuche verdächtigen Tiere einschließlich der 
Unterfüße samtHaut bis zum Fesselgelenke, des Schlundes, 
Magens und Darmkanals samt Inhalt sind unschädlich 
zu beseitigen. Aopf und Zunge find freigegeben, wenn 
sie unter amtlicher Aufstcbt in kochendem Wasser ge
brüht worden sind.

2) Häute und Hörner der kranken und der verdächtigen 
Tiere, sowie Alauen, Magen- und Darminhalt der 
gesund befundenen der Ansteckung verdächtigen Tiere, 
ferner die Transportmittel und die sonst verwendeten 
Gerätschaften, dürfen aus dem Gehöft, in dem die 
Schlachtung stattgefunden hat, ohne vorherige Desin- 
fektion nicht entfernt werden und find gleich wie die 
bei der Schlachtung verunreinigten Räumlichkeiten bis 
zur Vornahme der Desinfektion unter Beschluß zu halten.

3) Die bei dem Transport und der Schlachtung be
teiligten Personen haben sich vor dem Verlassen des 
Schlachtgehöfts zu desinfizieren. Sie müssen vor dem 
Verlassen des Seuchen- oder Schlachtgehöfts die etwa 
beschmutzten Aleider und das Schuhwerk wechseln oder 
reinigen und desinfizieren, sowie Hände und andere 
mit den kranken und verdächtigen Tieren in Berührung 
gekommenen Aörperteile reinigen und desinfizieren.

Die Desinfektion ist in der Weise vorzunehmen, daß 
Hände und Füße mit heißem Seifenwasser gründlich 
gereinigt werden; das Schuhwerk ist nach gründlicher 
Reinigung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (drei- 
prozentige Lösung von Treolin, Bacillol, oder dergl. 
abzuwaschen. Die bei der Viehwartung benutzten 
Aleidungsstücke sind im heißen Sodawasser oder in 
heißer Sodalauge auszuwaschen.

b)Die Verwendung der auf dem Gehöfte befindlichen 
Pferde und sonstigen Einhufer außerhalb des gesperrten 
Gehöfts ist gestattet, jedoch, insoweit diese Tiere in ge
sperrten Ställen untergebracht sind, nur unter der Be
dingung, daß ihre Hufe vor dem jedesmaligen ver
lassen des Gehöfts desinfiziert werden.

c) Geflügel ist so zu verwahren, daß es das Gehöft nicht 
verlassen kann. Für Tauben gilt dies insoweit, als 
die örtlichen Verhältnisse die Verwahrung ermöglichen, 

ä) Fremdes Alauenvieh ist von dem Gehöft fernzuhalten. 
e) Das Weggeben von Milch aus dem Gehöft darf vom 

Landrat (in Stadtkreisen der Drtspolizeibehörde) nur 
unter der Bedingung der vorherigen Abkochung oder 
einer anderen ausreichenden Erhitzung gestattet werden. 
Aann einewirksameErhitzungnichtgewährleistet werden, 
so ist das Weggeben von Milch aus dem Gehöft 
verboten. Für die Abgabe von Milch an Sammel- 
molkereien, in denen eine wirksame Erhitzung der ge
samten Milcb gewährleistet ist, können von dem Regie
rungspräsidenten Ausnahmen zugelassen werden.

Als „ausreichende Erhitzung" der Milch ist 
anzusehen:

(. Erhitzung über offenem Feuer bis zum wieder
holten Aufkochen;

2. Erhitzung durch unmittelbar oder mittelbar 
einwirkenden strömenden Wasserdampf auf 85 0;

3. Erhitzung in: Wasserbad auf 85 o für die Dauer 
einer Minute.

Als „Sammelmolkereien" gelten solche Mol- 
kereien und Aäsereien, in denen nicht ausschließlich die 
Milch von Aühen aus einem und demselben Betrieb 
und von solchen Aühen verarbeitet wird, die den in 
diesen: Betriebe dauernd oder vorübergehend beschäf
tigten Personen gehören. Als Verarbeitung ist auch 
die Entrahmung der Milch anzusehen. Auch die Be
triebe von Milchhändlern, die ihren Bedarf aus 
verschiedenen Ställen decken, gelten als Sammelmol- 
kereien, wenn sie die Milch nicht lediglich weiter ver
kaufen, sondern wenn auch eine Verarbeitung der Milch, 
insbesondere eine Entrahmung in ihrem Betriebe statt- 
findet.

t) Wird Dünger aus verseuchten Ställen entfernt, so ist 
er innerhalb des Gehöfts oder an anderen geeigneten 
Stellen, von denen aus eine Verschleppung des An
steckungsstoffes nicht stattfinden kann, nach Anleitung 
des § (^. Abs. (, Nr. (, der Anweisung für das 
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Desinfektionsverfahren zu packen od^r, falls dies un- 
tunlich ist, bereits vor der Entfernung aus den Ställen 
mit dicker Kalkmilch zu überziehen. Die Abfuhr von 
Dünger und Jauche von Klaue nvieh aus dem ver
seuchten Gehöfte darf nur mit ortspolizeilicher Geneh
migung und nach den Vorschriften des F 49, Abs. 3, 
H, der Anweisung für das Desinfektionsverfahren er
folgen.
Futter- und Streuvorräte dürfen für die Dauer der 
Seuche nur mit Erlaubnis des Landrats (in Stadt-- 
kreisen der Grtspolizeibehörde) und nur insoweit aus 
dem Gehöft ausgeführt werden, als sie nachweislich 
nach dem Grte ihrer Lagerung und der Art des Trans
ports Träger des Ansteckungsstoffes nicht sein können, 

b) Gerätschaften, Fahrzeuge Behältnisse und sonstige Ge
genstände müssen, soweit sie mit den kranken oder ver
dächtigen Tieren oder deren Abgängen in Berührung 
gekommen sind, desinfiziert werden, bevor sie aus dem 
Gehöfte herausgebracht werden.
Alilchtransportgefäße sind nach ihrer Entleerung zu 
desinfizieren. Dies hat zu geschehen:

4. Durch An- und Ausdämpfen von kleineren, bis 
auf eine Grffnung geschlossenen Gefäßen, wie 
z. B. von Milchkannen, wenn der Wasserdampf 
unter Druck aus einem Dampfkessel ausströmt 
und aus der Ansströmungsöffnung unmittelbar 
in die Gefäße hineingeleitet wird. Der Innen- 
raum der Gefäße ist dem strömenden Dampfe 
auszusetzen, worauf noch ein sorgfältiges An- 
dämpfen der Bügel und Dichtungsringe und der 
Außenwand, letzteres namentlich bei Holzgefäßen 
zu erfolgen hat:

2. oder durch Auskochen im Wasser oder 3 prozen- 
tiger Soda- oder Seifenlösung. Die Flüssigkeit 
muß kalt aufgesetzt werden, die Gegenstände voll
ständig bedecken und vom Augenblick des Kochens 
ab mindestens eine Viertelstunde lang im Sieden 
gehalten werden. Die Kochgefäße müssen bedeckt 
sein.

Bei Melkeimern, Milchaufbewahrungs- und 
Müchtransportgefäßen kann an Stelle des in vor
stehender Weise auszuführenden Auskochens treten:

I- das Einlegen der Gefäße in kochend heißes 
Wasser oder kochend heiße Sodalösung oder 
dünne Kalkmilch für die Dauer von min
destens zwei Minuten derart, daß alle Teile 
der Gefäße von der Flüssigkeit bedeckt sind;

2. das gründliche Abbürsten der Außen- und 
Innenfläche der Gefäße, nebst Griffen, Deckeln 
und anderen Verschlußoorrichtungen mit 
kochend heißem Wasser oder kochend heißer 
Sodalösung oder dünner Kalkmilch.

i) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus dem 
Gehöft ausgeführt werden.

k)Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche ver
dächtigen Tieren sind die veränderten Teile einschließlich 
der Unterfüße samt Haut bis zum Fesselgelenke, des 
Schlundes, Magens und Darmkanals samt Inhalt, 
sowie des Kopfes und der Zunge unschädlich zu be
seitigen. Häute und Hörner find wie unter a Abs. ( 
zu 2 vorgeschrieben zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind nur aus 
zwingenden wirtschaftlichen Gründen und nur mit Ge
nehmigung des Ministers zulässig.

2) Die Ltallgänge der verseuchten Ställe des Ge
höfts, die Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor 
den Eingängen des Gehöfts, die Wege an den Ställen 
und in den zugehörigen Hofräumen, sowie die etwaigen 
Abläufe aus der Dungstätte oder dem Iauchebehälter 
sind täglich mindestens einmal mit dünner Kalkmilch 
zu übergießen. Bei Frostwetter kann an Stelle des

Uebergießens mit Kalkmilch Bestreuen mit gepulvertem 
frisch gelöschtem Kalk erfolgen.

3) Die gesperrten Ställe (Standorte) dürfen, 
abgesehen von Notfällen, ohne ortspolizeiliche Geneh
migung, die aber in der Regel zu versagen ist, nur 
von dem Besitzer der Tiere oder der Ställe (Standorte), 
dessen Vertreter, den mit der Beaufsichtigung, Wartung 
und Pflege betrauten Personen und Tierärzten betreten 
werden. Personen, die in abgesperrten Ställen ver
kehrt haben, dürfen erst nach vorschriftsmäßiger Des
infektion das Seuchengehöft verlassen.

Die Gvtsxolizeibehörden haben die Durch
führung dieser Desinfektion bei den mit der Wartung 
und Pflege des Klauenviehs und mit dem Melken der 
Kühe beschäftigten Personen, wenn sie ihre Dienst
stellen wechseln, streng zu überwachen und den betref
fenden Personen beim Ausscheiden aus ihrer bisheri
gen Dienststellung auf Verlangen die erfolgte Desin
fektion zu bescheinigen.

H) Zur Wartung des Klauenviehs in den: Ge- 
Höfte dürfen Personen nicht verwendet werden, die mit 
fremdem Klauenvieh in Berührung kommen.

5) Das Abhalten von Veranstaltungen in dem 
Seuchengehöfte, die eine Ansammlung einer größeren 
Zahl von Personen im Gefolge haben, ist vor er- 
folgter Schlußdesinfektion verboten.

6) Auf den an dem Seuchengehöft vorbeisüh- 
renden Straßen kann der Landrat (in Stadtkreisen die 
Grtspolizeibehörde) Beschränkungen des Transports 
und der Benutzung von Tieren jeder Art anordnen.

8. Nicht verseuchte Gehöfte.
0 Sämtliches Klauenvieh nicht verseuchter Gehöfte 

des Sperrbezirks unterliegt der Absonderung im 
Stalle. Der Besitzer eines der Absonderung unter
worfenen Tieres ist verpflichtet, solche Einrichtun
gen zu treffen, daß das Tier für die Dauer der 
Absonderung die ihm bestimmten Räumlichkeiten 
nicht verlassen kann und außer aller Berührung und 
Gemeinschaft mit anderen Tieren bleibt. Auch dür
fen die Kadaver abgesonderter Tiere nicht ohne 
polizeiliche Genehmigung geöffnet oder beseitigt 
werden.

2) Das abgesonderte Klauenvieh darf jedoch zur so
fortigen Schlachtung entfernt werden, sofern unmittel
bar vor der Ausführung der Tiere zur Schlachtstätte 
durch amtstierärztliche Untersuchung festgestellt wird, 
daß der gesamte Klauenviehbestand des Gehöfts 
noch seuchenfrei ist. Ueber die Erteilung der Ge
nehmigung entscheidet, wenn die Schlachtung im 
Seuchenort erfolgen soll, der Landrat (in Stadt
kreisen die Grtspolizeibehörde) andernfalls der Re
gierungspräsident. In letzterem Falle ist vor der 
Ueberführung der Tiere das Einverständnis der 
Grtspolizeibehörde desSchlachtorts einzuholen. Sollen 
die Tiere mit der Eisenbahn befördert werden, so 
ist von der Erteilung der Ausfuhrgenehmigung die 
Eisenbahnstation, auf der die Verladung erfolgen 
soll, durch die Grtspolizeibehörde des Ausfuhrorts 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die für die 
Beförderung benutzten Eisenbahnwagen sind durch 
gelbe Zettel mit der Aufschrift Lperrvieh zu kenn
zeichnen. Ein gleicher Vermerk ist auf den für die 
Versendung benutzten Frachtbriefen anzubringen. 
Dem Frachtbrief ist ferner die Erlaubnis des 
Regierungspräsidenten beizuheften. Klauenvieh, daß 
in den so gekennzeichneten Eisenbahnwagen beför
dert wird, darf nur nach der auf dem Frachtbrief 
angegebenen Eisenbahnstation verbracht werden. 
Ein Entladen oder Umladen ist unterwegs nur in
soweit zulässig, als es zur Erreichung des auf dem 
Frachtbrief bezeichneten Bestimmungsortes notwen- 
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big ist. Die Drtspolizeibehörde des Schlachtortes ist 
von dem bevorstehenden Eintreffen der Tiere recht
zeitig telegraphisch oder telefonisch zu benachrichtigen 
Sie . hat auf das Eintreffen zu achten und gegebe
nenfalls über den Verbleib weitere Ermittelungen 
anzustellen.

3)Sofern dringende wirtschaftliche Gründe die Auf- 
stallung oder die uneingeschränkte Durchführung der Ab
sonderung des Alauenviehs der nicht verseuchten Gehöfte 
untunlich erscheinen lasten, können mit Genehmigung des 
Ministers Erleichterungen zugelassen werden. In diesem 
Falle dürfen, um die Verwendung der Tiere zur Feldarbeit 
oder ihren Auftrieb auf die Weide zu ermöglichen oder zu 
erleichtern, von den Tieren zu benutzende öffentliche Wege 
vorübergehend gegen den Verkehr auch von Personen ge
sperrt werden.

H)Die Absonderung der Tiere ist so lange aufrechtzu
erhalten, bis aus allen Seuchengehöften sämtliches Alauen- 
vieh beseitigt worden oder die Seuche abgeheilt und in 
allen Fällen die vorschriftsmäßige Desinfektion bewirkt ist. 
Ausnahmen sind mit Genehmigung des Ministers zulässig.

5) Für das Weggeben von Milch kann der Landrat 
(in Stadtkreisen die Drtspolizeibehörde) mit Genehmigung 
des Regierungspräsidenten die gleichen Anordnungen treffen 
wie für die Seuchengehöfte. Jedoch ist die Abgabe von 
Milch an Sammelmolkereien, in denen eine ausreichende 
Erhitzung der gesamten Milch gewährleistet ist, in der 
Regel auch ohne vorherige Abkochung oder andere aus
reichende Erhitzung zu gestatten.

L Beschränkungen für den ganzen Sxerrbezlrk.
Für den ganzen Bereich des Sperrbezirks gelten 
folgende Beschränkungen:

a) Sämtliche Hunde find festzulegen. Der Festlegung 
ist das Führen an der Leine und bei Ziehhunden 
die feste Anschirrung gleich zu erachten. Die Ver
wendung von Hirtenhunden zur Begleitung von 
Herden und von Jagdhunden bei der Jagd ohne 
Leine kann vom Landrat (in Stadtkreisen der Drts
polizeibehörde) gestattet werden.

d) Schlächtern, Viehkastrierern, sowie Händlern und 
anderen Personen, die gewerbsmäßig in Ställen 
verkehren, ferner Personen, die ein Gewerbe im 
Umherziehen ausüben, ist das Betreten aller Ställe 
und sonstiger Standorte von Alauenvieh im Sperr- 
bezirke, desgleichen der Eintritt in die Seuchenge- 
höfte verboten. In besonders dringlichen Fällen 
kann die Drtspolizeibehörde Ausnahmen zulassen.

c) Dünger und Jauche von Alauenvieh, ferner Gerät
schaften und Gegenstände aller Art, die mit solchem 
Vieh in Berührung gekommen sind, dürfen aus 
dem Sperrbezirke nur mit ortspolizeilicher Erlaub
nis unter den nach Benehmen mit dem Areistier
arzt polizeilich anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln 
ausgeführt werden.

6) Die Einfuhr von Alauenvieh in den Sperrbezirk 
sowie das Durchtreiben von solchem Vieh durch 
den Bezirk ist verboten. Dem Durchtreiben von 
Alauenvieh ist das Durchfahren mit Wiederkäuer
gespannen gleichzustellen. Die Einfuhr von Alauen
vieh zur sofortigen Schlachtung kann von dem 
Landrat (in Stadtkreisen der Drtspolizeibehörde) 
unter der Bedingung gestattet werden, daß die Ein
suhr zu Wagen erfolgt. Die Einfuhr von Alauen
vieh zu Nutz- und Zuchtzwecken ist nur im Falle 
eines besonders dringenden wirtschaftlichen Bedürf
nisses mit Genehmigung des Regierungspräsidenten 
zulässig. In Seuchengehöfte darf die Einfuhr von 
Alauenvieh auch ausnahmsweise nicht stattfinden.

e)Die ver- und Entladung von Alauenvieh auf den 
Eisenbahn- und Schiffsstationen im Sperrbezirk ist 
verboten. Ausnahmen hiervon können von dem

Regierungspräsidenten zugelassen werden. Die Vor
stände der vom Verbote betroffenen Stationen find 
von der Bewilligung einer Ausnahme durch den 
zuständigen Landrat (in Stadtkreisen von der Drts
polizeibehörde) zu benachrichtigen.

2. Beobachtungsgebiet.
0 Aus dem Beobachtungsgebiete «darf Alauenvieh, 

abgesehen von den Fällen der Äbs. 2, 3 nicht entfernt 
werden. Auch sind das Durchtreiben von Alauenvieh und 
das Durchfahren mit fremden Wiederkäuergespannen durch 
das Beobachtungsgebiet sowie der Auftrieb von Alauen
vieh aus dem Beobachtungsgebiet auf Märkte verboten.

2) Die Ausfuhr von Alauenvieh zum Zwecke der 
Schlachtung ist, wenn die frühestens am Tage vor dem 
Abgänge der Tiere vorzunehmende tierärztliche Untersuchung 
ergibt, daß der gesamte Viehbestand des Gehöfts noch 
seuchenfrei ist, von dem Landrat (in Stadtkreisen von der 
Drtspolizeibehörde) zu gestatten und zwar :

a)nach Schlachtstätten in der Nähe liegender Dlte, 
b)nach in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen 

oder Häfen (Schiffsanlegestellen) zur Weiterbeförde
rung nach Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlacht
häusern, vorausgesetzt, daß diesen die Tiere auf der 
Eisenbahn oder mit dem Schiffe unmittelbar oder 
von der Entladestation aus zu Wagen zugeführt 
werden.
Der Transport nach in der Nähe liegenden Drten, 

Eisenbahnstationen oder Häfen (Schiffsanlegestellen) hat zu 
Wagen oder auf solchen Wegen zu geschehen, die von 
anderem Alauenvieh nicht betreten werden. Durch Verein
barung mit der Eisenbahn- oder sonstigen Betriebsverwal
tung und, soweit nötig, durch polizeiliche Begleitung ist da
für Sorge zu tragen, daß eine Berührung^ mit anderem 
Alauenvieh, sofern dies nicht gleichfalls aus einem Beobach
tungsgebiet stammt, auf dem Transporte nicht stattfinden 
kann. Zu diesem Zwecke ist von jeder Erteilung der Aus
fuhrerlaubnis die Eisenbahnstation, auf der die Verladung 
erfolgen soll, durch die Drtspolizeibehörde des Ausfuhr
orts unverzüglich in Aenntnis zu setzen. Die für die Be
förderung benutzten Eisenbahnwagen sind durch gelbe Zettel 
mit der Aufschrift „Beobachtungsvieh" zu kennzeichnen. 
Ein gleicher Vermerk ist auf dem für die Versendung be
nutzten Frachtbrief anzubringen. Dem Frachtbrief ist ferner 
die Ausfuhrerlaubnis der zuständigen Behörde beizu- 
heften. Alauenvieh, das m den so gekennzeichneten Eisen
bahnwagen befördert wird, darf nur nach der auf dem Fracht
brief angegebenen Eisenbahnstation verbracht werden. Ein 
Entladen oder Umladen unterwegs ist nur insoweit zulässig, 
als es zur Erreichung des auf dem Frachtbriefe bezeichne
ten Bestimmungsorts notwendig ist. Die Drtspolizeibehörde 
des Schlachtorts ist von dem bevorstehenden Eintreffen der 
Tiere rechtzeitig telegraphisch oder telefonisch zu benach
richtigen. Sie hat auf das Eintreffen zu achten und gegebe
nenfalls über den Verbleib weitere Ermittelungen an
zustellen.

3) Die Ausfuhr von Alauenvieh zu Nutz- oder 
Zuchtzwecken darf nur mit Genehmigung des Regierungs
präsidenten erfolgen. Diese Genehmigung darf nur unter 
der Bedingung erteilt werden, daß eine frühestens 2^ Stunden 
vor dem Abgänge der Tiere vorzunehmende amtstier- 
ärztliche Untersuchung die Seuchenfreiheit des gesamten 
Viehbestandes des Gehöfts ergibt une daß sich die Drts
polizeibehörde des Bestimmungsortes mit der Einfuhr 
einverstanden erklärt hat. Am Bestimmungsorte sind die 
Tiere auf die Dauer von 2 Wochen der polizeilichen Be
obachtung (Z (9 Abs. (, H des Gesetzes) zu unterstellen. 
Auf den Transport und die Anmeldung der Tiere finden 
die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäße Anwendung.

H) Bei Weidegang im Beobachtungsgebiet iw der 
Weise, daß das Vieh unter Benutzung von Hirtenhunden 
täglich zur Weide und zurück getrieben wird, kann der 
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Tandrat (in Stadien die Drtspolizeibehörden) die Festlegung 
sämtlicher übrigen Hunde im Beobachtungsgebiet unter 
sinngemäßer Anwendung der oben unter 1. 0. zu a ge-- 
Iroffenen Bestimmungen anordnen.

S. Schutzgebiet.
0 Für das Schutzgebiet gellen die nachstehend 

unter IV „Allgemeine Bestimmungen'' getroffe
nen Anordnungen.

2) Mit Zustimmung des Regierungspräsidenten 
können außerdem die nachstehenden Veranstaltungen im 
Schutzgebiet verboten oder in der Weise beschränkt werden, 
daß davon Personen und Tiere aus Sperrbezirken ausge
schlossen sind:

a) Viehmärkte, öffentliche Tierschauen und Körungen, 
soweit sie andere Tiergattungen als Klauenvieh 
betreffen,

b) Jahr- und Wochenmärkte, auch wenn auf ihnen 
Vieh nicht gehandelt wird.

Allgemeine Bestimmungen.
(() In Sperrbezirken, Beobachtungss und Schutz

gebieten ist verboten:
a)Die Abhaltung von Klauenviehmärkten, mit Aus

nahme der Schlachtviehmärkten in Schlachtviehhöfen, 
sowie der Auftrieb von Klauenvieh auf Jahr- und 
Wochenmärkte. Dieses gilt auch für marktähnliche 
Veranstaltungen.

d) Der Handel mit Klauenvieh und Geflügel, der ohne 
vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Ge
meindebezirkes der gewerblichen Niederlassung des 
Händlers oder ohne Begründung einer solchen statt- 
findet. Als Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt 
auch das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler 
ohne Mitführen von Tieren und das Aufkaufen von 
Tieren durch Händler.

c) Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauenvieh. 
Das Verbot findet keine Anwendung auf Viehver
steigerungen auf dem eigenen nicht gesperrten Gehöfte 
des Besitzers, wenn nur Tiere zum Verkaufe kommen, 
die sich mindestens 3 Monate im Besitze des Ver
steigerers befinden.

ä)Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit 
Klauenvieh.

e) Das Weggeben vor nicht ausreichend erhitzter Milch 
aus Sammelmolkereien an landwirtschaftliche Betriebe, 
in denen Klauenvieh gehalten wird, sowie die Ver
wertung solcher Milch in den eigenen Viehbeständen 
der Molkerei, ferner die Entfernung der zur Anliefe
rung der Milch und zur Ablieferung der Milchrück
stände benutzten Gefäße aus der Molkerei, bevor sie 
desinfiziert sind.

k) Körungen von Klauenvieh.
(2) Ausnahmen von den Verboten des Abs. 

können in besonderen Fällen von dem Regierungspräsi
denten mit Ermächtigung des Ministers zugelassen werden.

(3> Die Inhaber und Verwalter aller in einem 
aus Anlaß der Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperr- 
bezirke,Beobachtungs-oder Schutzgebiete belegenen Sammel
molkereien sind verpflichtet, die Vorplätze, auf denen die 
Milch anfallenden wagen halten, und die Rampen, auf 
denen die Milchkannen abgesetzt werden, täglich zu reinigen. 
Die Reinigung ist sofort nach Beendigung der Anlieferung 
der Milch auszuführen und die Vorplätze und Rampen 
sind sodann mit dünner Kalkmilch zu übergießen. Bei Frost
wetter kann an Stelle des Uebergießens mit Kalkmilch ge
pulverter frisch gelöschter Kalk gestreut werden.

(H) Werden Tiere, über deren Standort die Sperre 
verhängt ist oder die abgesondert sind, außerhalb der ihnen 
angewiesenen Räumlichkeit oder an (Drten betroffen, zu 
denen ihr Zutritt verboten ist, so kann ihre sofortige Tötung 
angeordnet werden.

5. Desinfektion.
(0 Die Ställe oder sonstigen Standorte der kran

ken oder verdächigen Tiere sind zu desinfizieren, dieAus- 
rüstungs-, Gebrauchs- sowie sonstigen Gegenstände, von 
denen anzunehmen ist, daß sie den Ansteckungsstoff enthalten 
(8 ^9 Abs. 4 bis 6 der Anweisung für das Desinfektions- 
verfahren), find zu desinfizieren oder, unschädlich zu be
seitigen. Ferner ist eine Desinfektion der durchgeseuchten 
und sonstigen Tiere, die im Seuchenstall untergebracht 
waren, vorzunehmen. Der beamtete Tierarzt hat die Des
infektion abzunehmen.

(2) Auch die Personen, die mit den kranken oder 
verdächtigen Tieren in Berührung gekommen find, haben 
sich zu desinfizieren

(3) Von der Desinfektion kann abgesehen werden. 
s)wenn es sich nur um der Ansteckung verdächtiges 

Klauenvieh in seuchenfreien Gehöften handelt;
b)für Ställe in Seuchengehöften, in denen nur der An

steckung verdächtiges Klauenvieh gestanden hat, sofern 
dieses nach Ablauf der nachstehend unter 6 zu d an
gegebenen Frist seuchenfrei befunden worden ist.

6. Aufhebung der Schutzmaßregeln.
(l) Die Seuche gilt als erloschen und die ange

ordneten Schutzmaßregeln sind durch den Tandrat (in Stadt
kreisen durch die Drtspolizeibehörde) aufzuheben, wenn

ü) sämtliches Klauenvieh des Seuchengehöfts gefallen, 
getötet oder entfernt worden ist oder

b) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder 
seuchenverdächtigen Tiere oder nach amtstierärztlicher 
Feststellung der Abheilung der Krankheit eine Neuer- 
krankung nicht vorgekommen,

und
c) in beiden Fällen die Desinfektion (vgl. oben zu V) 

vorschriftsmäßig ausgeführt und durch den beamteten 
Tievrzt abgenommen ist.

(2) Das Erlöschen der Seuche wird in gleicher 
Weise wie der Ausbruch öffentlich bekannt gemacht.

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese viehseuchenpoli- 

zeiliche Anordnung werden nach H ff. des Viehseuche n- 
gesetzes vom 26. Juni s9O9 (Reichsgesetzblatt 5. 5s9) 
mit haft, mit Gefängnis bis zu 2 Jahren, oder mit Geld
strafe bis zu 3000 Mark bestraft.

8 3
Die viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt sofort 

in Araft. Gleichzeitig treten meine viehseuckenpolizeilichen 
Anordnungen vom 23. Mai s9s2—Gxtra.Ausgabe zum 
Amtsblatt vom 2^. Mai sys2und vom s? Januar 
— Amtsblatt Seite 28 — außer Uraft.

Danzig, den l8. April (9lH.
Der Negierungs-Präsident.

Nr. s5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Unter den Rindviehbeständen der in dem Sperrbezick Ließau 
telegenen Gehöfte der Gutsbesitzer Ianffon und Bachmann, beide in 
Ließau, ist Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.

Tiegenhof, den 3 Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. (6. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Hß 18 ff. des viehseuchengesetzes "vom 2S. Juni (909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 t.
Nachdem unter dem Rindviehbestand des Besitzers Paul Dirksen 

in Schöneberg-Sand der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche 
amtstierärztlich festgestellt ist, wird ein Sperrgebiet, bestehend aus 
dem gesamten Gelände der Gemeinde Schöneberg, mit Ausnahme 
des geschlossenen Dorfes südlich des Kreuzungsxunktes der Straße 
Neumünsterberg/Fähre Schöneberg aebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191^ (abgedruckt 
im Sonderkreisblatt Nr. qs für 192 0 Anwendung.
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Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 
Veröffentlichung in Kraft.

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 

vorsätzlich geschehen, gemäß Z 74 Abs. 1 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 s. s. 0. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 3. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. (7. ------------------
Bekanntmachung.

Die diesjährige Nutzung der Airschbäume an den 
Areisstraßen im Greise Gr. Werder soll meistbietend in 
folgenden Terminen verpachtet werden:

Strecke Gnojau—Simonsdorf und Ließau—Neuteich 
Montag, den 3s. Mai d. Js. (0 Uhr vormittags 

im Gasthause zu Simonsdorf,
Strecken Al. und Gr. Mausdorf, Tiegenhof—Jungfer, 

Tiegenort—Voll-Licht, Tiegenhof—Lakenwalde und
Brodsack—Lindenau

Dienstag, den i Juni Js. Uhr vsrm. 
im Gpp'schen Gasthause zu Platenhof.

Die Bedingungen werden in den Terminen bekannt 
gemacht. *

Tiegenhof, den f. Mai (926.
________________Das Kreisbauamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schulstatistische Nachweisungen.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir die Nachweisungen 

und 8 nach dem Stande vom 15. Mai bis spätestens 20. Mai d. 
Js. einreichen. In Spalte 4 der Nachweisung sind die Gast- und 
Fremdenschüler von den andereil getrennt anzugeben, und zwar auch 
wieder gesondert als s) Gast-, b) Fremdenschüler. In Spalte 7 
unter 2 ist auseinander zu halten, austragsweise, vertretungsweise 
und einsttVeiliK.

Die erforderlichen Vordrucke sind von der Druckerei R. Pech 6c 
Richert-Neuteich zu beziehen.

Tiegenhof, den 2. Mai 1926.
Der Kreisschulrat.

Weidemann.

Stundenpläne.
Diejenigen Herren Schulleiter und Lehrer meines Aufsichtskreises 

welche noch nicht die Stundenpläne für das Sommerhalbjahr einge- 
reicht haben, wollen dies sogleich nachholen.

Tiegenhof, den 1. Mai 4926.
Der Kreisschulrat.

Weidemann.

Oeffentliche Versteigerung.
Am 12. Mai 1926 vormittags 10 Uhr soll die neben dem Zoll

amt l in Kalthof stehende zerlegbare hölzerne Baracke an Ort und 
Stelle meistbietend versteigert werden. Die Baracke ist 30,0 m lang, 
10,0 m breit und 2,70 m im Lichten hoch. Die Wände bestehen aus 
einzelnen abnehmbaren Tafeln mit doppelter Bretterlage und da
zwischen liegender Pappe, außerdem ist eine Stein starke ver- 
mauerung der Außenwände vorhanden. Die Decke, sowie der Fuß
boden bestehen aus abnehmbaren hölzernen Tafeln.

Abbruch und Abtransport der Baracke: 14 Tage nach Zuschlags
erteilung. .

Danzig, den 28. April 1926.
Staatl yochbauamt.

Elrsabethkirchengasse 1.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. O. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

Abt. 6 Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 
sitzung.

„ „ „ 4. Feststellungsbeschlnß der Gemeinderechnung.

Abt. 6 Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswohnsttzes.

6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe einesHilfs- 
bedürftigen.

6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Zagoxachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen auf Ewerbslosenunter. 

— . stützung.
12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
14. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Ouittungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberweisnngs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger. 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an der 

Schuldnen.
30. Melderegister.
31» Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein 
32a.Zuzugsnachricht.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3h. Beglaubigte Abschrift über die Höhe derKommunal- 

steuerzuschläge.
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Ehefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

„ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
„ „ 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

MnM unt !
Liefere

Autoreifen
billiger als in Deutschland in folgenden Marken:
Goodyear, Dunlop, Continental und 

Peters-Union.
Allerbestes Marken- Auto-O el Kilo 1,50 G.
j Da Reifen- und Gelkauf die größte Vertrauenssache 
st, liegt es im Intresse der Verbraucher garantiert gute 
Fabrikate in meinem Fachgeschäft zu kaufen.
Großes Lager. Billige Preise.

Fahrschule für alle Massen.
Reparaturwerkstatt mit elektr. Kraftbetrieb für 

sämtliche Kraftfahrzeuge.
Auto- und Fahrradhaus

L. I-evaurik,
Tiegenhof, am Areishaus. Telefon: Nr. 32 s

Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Rtchert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,30 Danziger Gulden.

Nr. 19 Neuteich, den 14. Mai 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisauSschsses

Nr. ------------------
Bekämpfung von Viehseuchen.

Mit Rücksicht auf das Auftreten der Maul- und Klauenseuche 
weise ich darauf hin, daß gemäß K 28 der viehseuchenxolizeilichen 
Unordnung vom (. 5. (9(2 Milch und Milchrückstände aus Sammel- 
molkereien nur nach vorheriger ausreichender Erhitzung als Futter
mittel für Tiere abgegeben oder als solche im eigenen Betriebe der 
Molkereien verbraucht werden dürfen.

Die Grtsbehörden des Kreises ersuche ich um sofortige orts
übliche Bekanntmachung. Die Ortspolizeibehörden, die Herren tant- 
jäger und das Schuxokommando ersuche ich, die Innehaltung dieser 
Bestimmungen strengstens zu überwachen und mir jeden Uebertretungs- 
fall sofort zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 6. Mai (926.
Der Landrat

Nr. ^s. ------------------
Chausseen für den Durchgangsverkehr 
zwischen Ostpreußen und dem übrigen

Deutschland.
Für den Durchgangsverkehr von Kraftwagen und Motorräder 

zwischen Ostpreußen und dem übrügen Deutschen Reich sind mehrere 
Lhauffeen geöffnet. Für das Gebiet der Freien Stadt Danzig kommt 
neben der scholl früher geöffneten Linie Schlochau—Danzig—Konitz— 
pr. Stargard—Dirschau—Marienburg noch die seit dem (. April 
192s eröffnete Strecke Lanenburg—Strzebielino—Bolzszewo—Weihe- 
rowo—Reda— Zagorze — Lhylonja — Kolibki — Zoppot— Danzig — 
praust—Hohen-stein—Dirschau in Betracht.

Danzig, den 2^. April (926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Abteilung des Innern.
Veröffentlicht I
Tiegenhof, den 8. Mai (926.

Der Landrat.
Nr. 2b. ------------------

Grenzübergangszeiten an der Fähre Zeqer.
Für den Grenzverkehr über den Grenzübergang Zeyer-Fähre 

gelten vom 5. Mai (926 ab bis auf weiteres folgende Grenzöff- 
nungszeiten:

In -cn rNonnteir OFtsbev—FebrnnV:
u) 7 Uhr vorm. bis (2 Uhr mittags und
b) 2 Uhr nachm. bis 7 Uhr abends;

an jedem NNttn-och, Ssnnnben- und Sonntns ist oie 
Grenze zu b) von 2 Uhr nachm. brs I Lth* nneh^s geöffnet.

In den Monaten ALnvz—Ketz-tenrbev:
a) 7 Uhr vorm. bis (2 Uhr mittags und
b) z Uhr nachm. bis 8 Uhr abends;

an jeden Ntttttvoch, SsnnnbLnd und SonntnA ist die Grenze 
zu d) voil 2 Uhr nach, bl» 1 Lthv nncht» geöffnet.

Tiegenhof, den (0, März 4926

Der Landrat.
Nr. 2c. ------------------

Frühjahrsschonzeit der Zische im Frischen Haff.
i. Die Frühjahrsschonzeit der Fische im Frischen Haff wird auf die 

Zeit von Montag, den (0. Mai morgens 6 Uhr bis Sonnabend, 
den 5. Juni abends 7 Uhr festgesetzt.

2. Auf folgenden Teilen des Frischeil Haffs vom Uferrande bis zu 
den Scharkanten:
a) in den Holmen von der Landesgrenze bei pröbkernau längs der 

Nehrung bis Bodenwinkel, von dort aus vorlängs der Ortschaf
ten Stutthöfeckampe und Grenzdorf L bis zum Jungfern'schen 
Leuchtfeuer,

d) in den Holmen von dem Jungfern'schen Leuchtfeuer bis zur 
Nogatrinne
ist mährend der Frühjahrsschonzeit jede Fischerei verboten, mit 
Ausnahme des Aalfanges mit Säcken, Reusen oder Schnüren.

2. Die Anwendung von Gaddernetzen, soweit sie als Stell- und Setz- 
netze, nicht Treibnetze benutzt werden, ist während der Frühjahrs
schonzeit auf dem Frischen Haff mit Ausnahme derjenigen Strecken 
gestaltet, die als Laichstellen der Fische unter 2 s) und b) nieder- 
gelegt sind.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach 
8 128 des Fischereigesetzes in Verbindung mit dem Geldstrafenge- 
setz vom 28. 9. 23 (G. S. S. 999) ulld der Verordnung betreffend 
die Umstellung bestehender Gesetze auf Gulden vom 2z. 10. 23 (G. 
S. S. 1001) mit Geldstrafen bis zu 300 G oder entsprechender Hast 
belegt.

Die Lage der Schonbezirke des preußischen Haffkreises wird durch 
Aushang in den Haffortschaften bekannt gegeben.

Danzig, den 21. April 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Frank.
veröffentlicht! Die in Frage kommenden Gemeinden ersuche ich 

um ortsübliche Bekanntmachung.
Tiegenhof, den 8. Mai 1926.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Revision der Gemeindekassen.
Der Kassendirektor Viermann und der Kreisausschuß-Amtsrat 

Güßfeld sind von mir mit Vornahme der der Aufsichtsbehörde obliegen
den unvermuteten Prüfung der Gemeindekassen beauftragt worden. 
Jeder der beiden Beamten hat bestimmte Gemeinden zugewiesen er
halten.

Tiegenhof, den Mai 192s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 5. ------------------
Allgemeine Derfügung über die Gebühren für 
die Aufnahme von Nottestamenten durch die 
Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie besonders 

bestellte Urkundspersonen.
Vorn 2L LebrustV 1926

I. Die Allgemeine Verfügung vom (O.August (923— I. 5120/23 — 
(Nr. 72 der Sammlung) wird aufgehoben.

II. (1 Die im K 22 Abs. 1 der Allweisung vom 23. Juni (900 
(Anlage zu Nr. 32 des Pr. I. M. Bl.) betreffend die Er
richtung voll Testamenten vor dem Gemeinde- oder Gutsvor
steher, bestimmte Gebühr beträgt bei einemwerte des Nachlasses

bis (000 Gulden einschl. 2 Gulden.
5000 5 „

„ 10000 6 „
Über (0000 ,, „ . . ... (0 „ ,

2) Die dein Zeugen nach A 23 Ziffer 2 daselbst zu zahlende Lnt- 
schädignng beträgt 5 bis 50 pfg. für jede angefangeneStunde. 

IN. () Die im 8 23 Abs. ( der Anweisung vom (5. 3. (904 I- M. 
Bl. S. 91 — für die zur Aufnahme von Nottestamenten be
stellten besonderen Urkundspersonen bestimmte Gebühr beträgt 
bei einem Werte des Nachlasses

bis (000 Gulden einschl 2 Gulden.
„ 5000 „ 5
,, ! 0000 ,, ,, 6

über(00O0 „ . . . (0 ,, ,
2) Die dem Zeugen nach Z 24 Ziffer 2 oaselbst zu zahlende Lnt, 

schädignng beträgt 5 bis 50 pfg. für jede angefangene Stunde' 
Danzig, den 25. Februar (926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig 
sssd/rs. gusthabteilung

gez. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Die Bestimmungen über die Aufnahme von Nottestamentenüudun  ̂

die Gemeinde- und Gutsvorsteher sind in meiner Bekanntm ( n 9 
vonl (2. Februar (92^ zusam nengefazt und im Kreisblatt voanrchz 
Nr. 8 Ziffer H veröffentlicht. Ih brinz.» dkese Beklln^nlhln ch 
Erinnerung.

Tiegenhof, den 3. Mai (926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
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nr Steueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden

«) an der Lohnsteuer für Januar/Februar 1926,
b) „ Umsatzsteuer für Ianuar/Iahresschluß 1926,
c) „ Gewerbesteuer für das Steuerjahr 1924,
ä) „ „ Oktober/Jahresschluß 1926,

Aörperschaftssteuer-Voranszahlung für 192^. aufgefommen im Rechnungsjahr 1924,
k) „ Einkommensteuer für Hanuar/März 192s,

„ Rest-Lohnsteuer für Ianuar/März 1926,
die in den Spalten 2—8 der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus den Spalten 
10 und 11 ersichtlichen Höhe auf Kreissteuern für 1926 verbucht oder auf Gemeindekonto überwiesen. Bei deit Gemeinden Barendt, Beiershorst 
und Damerau sind die Steueranteile (bei Barendt bis zu einem Teilbeträge) auf Areissteuern für/1925 verrechnet worden.

Gemeinde

Lohnsteuer 
für Ian./ 
Febr. 1926

G

Umsatz
steuer für 
Jan./Dez.

1926 
G

Gewerbe
steuer 1924

G

Gewerbe- 
steuerOkt./ 
Dez. 1926

G

Aörper- 
schaftssteu. 
für IS2-;

G

Einkom
mensteuer 
für Jan./ 
März 1926

G

Restlohn
steuer für 
Ian./Mär. 

1926

G

Gesammt- 

summe

G

Auf Areis- 
steuern 

verrechnet

G

Auf Ge
meinde

konto über 
wiesen

G
1 2 3 ____ L_ I 5 6 7 8 9 10

Altebabke 26 72 10 121 67 22 72 181111 181 11
Altenau 6 88 37 39 568 49,75 49 75
Altendorf 10 l)2 130 25 60 ! 165 62 165 62
Altmünsterberg 90 18 574 25 83 95 72 47 76 68 897'53 897,53
Altweichsel 110 22 3 92 32>1 146 55 14655
Bärwalde 40 08 107 78 84 83 27 3408 343'27 340 81 2'16
Barendt

Barenhof

145

56

44

78 53 13 59 29 54 48 28

145'44

20l 19

105
39

201

57.
87- 
19

f. 1925
f. 1926

Beiershorft 23 38 2 71 13 19'88 116 39 116 39- f- i925
Liesterfelde 53 44 30 60 29 44 11348 113 48
Blumstein 6 81 28 40 35,21 35 21
Brodsack 56 78 31 68 23 71 29 58 141 75 141 75
Brüske 40 08 2 45 9,16 5169 51 69
Brunau 150 30 265 71 83 188 11 12780 803 04 716 99 605
Damerau 56 78 3 75 28 48 28 18334 183 34. f- 1925
Dammfel)e 20 04 18 2 35 17,04 5743 57 43
Eichwalde 58 40 58 40 58 40
Einlage 123 58 12 54 50 223 26 104 88 518,22 518 22
Fürstenau 166 38 33 80 69 40'79 32086 320 86
Lürstenwerder 
Gnojau

197 06 166 51 1 38 216 64 167!56 74915 749 15
237 14 7 51 130 81 202 <54 578 10 578 10

Grenzdorf A 53 44 77 98 18 45 44 27406 203 27 70 79
Grenzdorf B 73 48 59 213 05 62 48 408 01 40801
Halbstadt 60 12 36 46 96 58 9658
Herrenhagen 3 34 2 84 6 18 6 18
Heubuden 66 80 75 117 108 43 56M 424 03 42403
Holm 36 74 36 74 36:74
Irrgang 20 14 53 67 17,04 90 85 9085
Iankendorf 30 06 34 89 M56 90 51 9051
Jungfer 223 78 157 195 11 83 16 190!28 84933 849'33
Aalteherberge 16 70 3 11 24 14>20 45 14 45 14
Aalthof 748 16 399 824 17 914 76 720 60 636!16 4242 85 2752 79 1490 06
Aaminke 33 40 * 62 58 28^40 124 38 124 38
Aeitlau 33 40 198 10 21 77 28 40 291 57 231 94 59 63
Arebsfelde 83 50 83 50 83 50
Aüchwerder I 33 40 62 21 10 40 10601 106 01
Aunzendorf !I 267 20 3 18 ! 8 80 172 21 227 20 69641 696>4I
Ladekoxp 140 28 140 28 140^28
takendorf 120 24 9 7 02 130 60 102 04 368 90 368 90
Gr. Lesewitz 
Al. Lesewitz

150 30 161 81 50 9541 127 80 61601 616 01
16 70 49 523 44 32,48 14 20 635 82 466 52 169 30

Leske 23 38 36 13 28 19 88 92^54 92 54
Gr. Lichtenau 227 44 231 224 82 7 56 87'58 198 80 977^20 977 20

Al. Lichtenau 93 52 109 18 4 14s 
!94i 345/40 79 52 65052 650 52

Ließau 417 50 319 57 33 3
3 961 334-18 355 149049 1090 49 400 bar

Lindeuau 56 78 24 89 s 
4 85 267 35352 353 52

Luxushorst 43 42 43 42 4342
Marien au 146.36 116 113>68 31 376,35 37635
Gr. Mausdorf - 113>56 50 113 56 113 56
Al. Mausdorf 33>40 3> 18 16> 152>13 28 40 232,61 232!'61
Al. Mausdorferweide 6>65 2 13 878 8>78
Mielenz 
Mierau

116>22 63> 117 68 93 52 38442 384>42
56>78 16> 116 10 48 28 231 16 23l.16

Gr. Montan 96>18 12 36 46 19453 76 68 456'42 45(>42
Al. Montau 73>48 113> 53>87 212^69 62 48 515'52 51552
Neudorf 3>34 2 217!20 2 84 35 38 35'38
Neukirch 136>94 1T? 116^10 116 44 476 48 476^48
Reulanghorst 56>10 14'67 15'60 80 37 80,37
Neumünsterberg 146>28 171 172 16 119 28 603 33 603 33
Neustädterwald 66>12 13> 138 83 51 12 263 07 263 07
Neuteicherhinterfeld 97 3619 37 16 37 16
Neuteicherwalde 6k>80 23> 2i 88 20 56 80 261 80 26180
Neuteichsdorf 5k>32 81 11>52 14162 62 48 352>94 352 94
Nie^au 43>42 33 05 8 92 85>39 85 39
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den 4. Mai 1926.

Orloff 
Grlofferselde 
palschau 
parschau 
Petershagen 
pieckel 
pietzkendorf 
platenhof 
pletzrndorf 
pordenau 
prangenau 
Rehwalde 
Reimerswalde 
Reinland 
Rosenort 
Rückenau 
Schadwalde 
Scharpau 
Schönau 
Schöneberg 
Schönhorst 
Schönsee 
Simonsdorf 
Stadtfelde 
Stobbendorf 
Stuba 
Tannsee 
Tiege 
Tiegenhagen 
Tiegenort 
Tragheim

Tralau 
Trampenau 
Trappenfelde 
Vierzehnhuben 
Dogtei 
Walldorf 
warnau 
Wernersdorf 
Wiedau 
Zeyer 
Seyersvorderkampen 
Hakendorf 
Horsterbusch 
Montauerforst 
Wolfsdorf 
Adl. Renkau

46
23
73
23 

146
337

16
323

46
26
10
30
26
33

l03
13
60

387
70
80

545
16
83
53

133
54

143
153
33

90
46
30
10

6
33
70 

192

156
66
50
31
45
10

1

76 
38
48 
38 
96 
34
70 
98

76 
72 
02 
06 
72 
«

12 
44 
14 
16
68

50 
44 
60 
58 
42 
64 
40

18 
76 
06 
02 
68 
40
14 
11
69 
98 
20 
^10 
§73 
09 
02 
^67

31^

162 20
44

5'
243

5 89
37
19

!
45

17 70
122

7
54 25

7
10

4 18

85
62

308

5

4313

24 40

54
29

142
54

99

86

159

7b

108

128

8

60

10

70

55

2

288

26

39
1

84

27

37

33

49

26/

4266 
19,51
47,71 
18,36

182 44
74 20
41 43

18415
17 63
12 24
85 37

65 24

48 29 
7503

13832
3 67 

315 73 
227 95

71 75 
20,09 
84^7 

27,44
72 22

166 64
55 85 
97^70

1065

367 
13^79 

12 84 
32 38

203,77 
173 62
25 62
41 31 
43^7

1688
202

39
19
53
19 

124 
286

14
275

2
39
22

8
25

1

2
51

329
59
68

468
14 
71
27

65 
122

28
13

3
25 

8
5

59

2 
133

26
38

1

76 
88 
48 
88 
96 
84
20 
48 
84 
76 
72 
52
56

40

36 
12 
44 
64 
16 
60
>20 
!
44 
I32 

'12 
!

40
I 
68 
31 
56 
52 
^8

84 
48

981 

34 i

129 78
93 77

19051
89 62 

616 56 
901'48
131,33

1134,60
26 36

136 03
153 81

18^54
165 86
26 72
83 09 
75,03

244,23
19,39

44467
120969
262 53
510,99, 

1213 65
40 90

186 12
153 10 
300 24 
287 24 
554 14

153 64 
42181
103 86
53 74
55 62
37 33
25 20
65 78

365 73
29 15 

356 17 
109 67

229 71

3 09

129,78
93 77 

19051
8962 

616,56 
67369
131 33 
910,54
26 36 

136 03 
153,81
1854 

165,86
26 72
83 09

' 75 03
244 >23 

1939
44467 

1209 69
262 53 
51099

1213,65
40 90 

186 12 
153 10 
300 24 
287 24
554 14

153 64 
421 31

103 86 
53 74 
55 62 
37 33 
25 20 
65 78

376 68 
365 73
29 15 

356 17 
109 67

Postscheck

3 09

>

227

224

229

79

06

71

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises Gr. Werder.
Nr. 5

Taubstumme Kinder.
Die rückständigen Herren Gemeindevorsteher ersuche ich wieder

holt nm Aeußerung, ob und welche schulpflichtigen taubstuiumsir 
ttin-eV in der Gemeinde vorhanden sind.

Tiegenhof, den zo. April 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. --------------------

Zahrraddieb stahl.
Als gestohlen sind .anzuhalten die nachstehend beschriebenen Fahr

räder :
1. Herrenfahrad. Marke Phänomen, Nr. I87Z00, gerade Lenkstange, 

Unter Griff fehlt, schwarze Felgen, neues Hinterrad, Freilauf mit 
Rücktritt, neue graue Bereifung, sonst keine besonderen Kenn
zeichen. Das Rad war noch sehr gut erhalten

2. Damenfahrrad. Marke Ideal, Nummer unbekannt, gerade Lenk
stange, schwarze Felgen, Freilauf mit Rücktritt, Netz an der linken 
Seite zur Hälfte lose, sonst noch gut erhalten.

Im Ermittlungsfalle ersuche ich mir zu Tgb. Nr. 2Z24 L so
fort Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den Mai 1926.
Der Landrat

Nr. 7 ------------------
KufenthaUsermittelung

Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehörden, sowie die Herren 
Landjäger und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, festzu
stellen, ob sich im hiesigen Kreise der am 27. 5. 1877 in Posen ge- 
. orene wladislaus Szumilowski aufhält. Im Ermittlungsfalle er
suche ich, mir zu Tgb. Nr. 2356 L sofort Nachricht zu geben.
l Tiegenhof, den 6. Mai 1926.

Der Landrat

Nr. 8.
klufenthaltsermlttelung.

Die Herrcn Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, sestzustellen, und binnen zG 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Melker Gerhard Höpfner geb. 2« 
August 1903 in Ghra dort wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe 
abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 4. Mai 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. H ------------------

Kollekte.
Der Senat hat der Danziger Missionskonferenz die Erlaubnis 

erteilt, voll sogleich bis zum 30. 9. d. Is. eine Hauskollekte bei den 
evangelischen Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der 
Berliner Missionsgesellschaft, der Goßnerschen Missionsgesellschaft 
und der Bethel-Mission abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 6. Mai 1926.

Der Landrat
Nr. ^0. ------------------

Vrückensperre.
Die Brücke über den Lindenauer-Kanal im Zuge der Kreisstraße 

Brod sack—Lindenau in Stat: 7,2 wird vom 47- Mai d. I. ab für 
die Dauer der Reparaturarbeiten für den Fuhrwerksverkehr gesperrt.

Tiegenhof, den 10. Mai 492s.
Das Kreisbauamt

Nr ------------------
Stellengesuch

Der Sohn eines gefallenen Kriegers, 15^ Jahre alt, soll als 
Kutscher in der Landwirtschaft untergebracht werden.
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Landwirtschaftliche Betriebe, die ihn einstellen wollen, werden 
gebeten sich an die Fürsorgestelle beim Landratsamle zu wenden,

Tiegenhof, den 4. Mai 1926.
Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. ^2. ------------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Wilhelm Fast in pletzenborf ist als Gemcmde- 

vcrstcher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 6. Mai 492s.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 13. ------------------

Personalien.
Die als Schulvorsteher der Schule in Neuteicherwalde gewählten 

Besitzer Jacob Neufeld und Ferdinand Krause, beide aus Neuteicher
walde, sind für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 30. April 1926.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Schiedsmannsbestätigung.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig 
vom Zs. April 1926 ist der Tischlermeister Paul Barnowski inLießau 
als Schiedsmann und der Schmiedcmeister Walter Peters in Licßau 
als stellvertretender Schiedsmann für den Schiedsmannsbezirk Ließau 
-Nr. n) auf die nächstfolgenden 5 Jahre bestätigt worden.

Tiegenhof, den 5. Mai 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder
Nr. 15. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Käsereixäch- 

!ers Beck in Lindenau ist erloschen.
Tiegenhof, den 3. Mai 1926.

Der Landrat.
Nr. 16. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der ZZ 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 t.
Nachdem unter den Klauentierbeständen des w.»deverwalters 

Roß und des früheren Weideoerwalters Tiedtke, beide in Krebs- 
felderweiden, des Gutsbesitzers Grunau-Lindenau und des Gutsbe
sitzers pohlmann in Krebsseldc amtstierärztlich Maul- und Klauen
seuche festgestellt ist, werden folgende Sperrbezirke gebildet:
1. die Gehöfte des Weideverwalters Roß und des früheren Weide

verwalters Tiedtke in Krebsfelderweiden, des Hofbesitzers Dahlke 
in Lupushorft und des Hofbesitzers Reuß in Krebsfelde,

2. die Gehöfte des Gutsbesitzers pohlmann in Krebsfelde und des 
Gastwirts Paul Peters in Krebskelde sowie der südliche Teil von 
Lakendorf, der sogenannte Sand, und die an der Fortsetzung der 
Thauffee am Sande bis zur Krebsfelder Wassermühle delegenen 
Gehöfte,

z. das geschlossene Dorf Lindenau einschließlich der mit diesem zu
sammenhängenden weiden.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

. 8 2.
Diese viehseuchenpolizeiltche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer I. a. s. O. bis zu 300 G. 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 10. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. 17. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

In den durch meine viehsenchenpolizeiliche Anordnung vom 28. 
4. 1926 (Kreisblatt Nr. 17) wegen Maul- und Klauenseuche gebil
deten Sperrbezirken Wolfsdorf-Nogat und Ließau ist ferner Maul» 
und Klauenseuche sestgestellt unter den Klauentierbeständen der Be
sitzer Rudolf Genzler und Emil Radtke in Wolfsdorf sowie des 
Gutsbesitzers wiebe in Ließau.

Line Veränderung der Sperrbezirke findet deswegen nicht statt. 
Tiegenhof, den 10. Mai 1926.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige, alleinige evangelische Lehrerstelle ist infolge Ver

setzung des bisherigen Lehrers frei. Bewerber wollen sich bei dem 
Unterzeichneten melden.

Bärwalde, den z. Mai 1926.
Der Gemeindevorsteher.

G. Wiens.

Fahrplan
dMMeuMeMkinWm s. d.Kr.U.WnM 

gMg Ib 15. Mai IM bis aas weHms.
Bemerkungen

Line Gewähr dafür, daß die im Fabrplan verzeichneten 
Züge verkehren, und eine Gewähr für die Rück- und 
Weiterbeförderung bei Anschlußversäumnis wird nicht 
geleistet.

2. Die Zeiten von 6^ abends bis 5^ morgens sind durch 
Unterstreichen der Winutenzahl gekennzeichnet.

3. Alle Züge führen II. und III. Wagenklasfe.
Für die angegebenen Staatsbahnauschlüsse wird keine 
Gewähr geleistet.

5 Für die II. und III. Wagenklasfe werden Wonats- und 
Schülerkarten mit erheblichen Preisermäßigungen ausge
geben, außerdem werden für Schulfahrten die im Tarif 
vorgesehenen Vergünstigungen gewährt. Anskunft hier
über erteilen die Bahnhöfe.

6 . Zeichenerklärung:
w- ZUA verkehrt nur an Werktagen,
S- „ Sonn- und Z
Mo- am Wontag,
Di- Dienstag,
rw- Wittwoch,
Do- Donnerstag,
Fr „ Freitag,
Sb- „ ,, „ „ Sonnabend.

N

7. Die Züge halten 
nach Bedarf.

an den mit * bezeichneten Stationen

l. Danzig ttleinbf. — Steegen — ZtuUhof. 
Hin Luvüek

5 52 w 54 
X

w 51 Stationen 'Zug W51 s 53

^06 3" 5» ab Danzig an 9^ 905
62 E an 1 L.. .. >s ab 6" 6^

^48 6^2 82 ab j Bregen s an 6»
(vor 71° 9?° an Stutthof ab 5^ 6^

X Zug 51 w verkehrt nur an Werktagen, außer Sonn-
abend u. den Tagen vor den gesetzlichen Feiertagen.

-s- Zug 5H W verkehrt uur am Sonnabend und den Ta
gen vor den gesetzlichen Feiertagen.

2. Steegen—Fischerbabke—Tiegenhof ttleinbf. 
Hin Lttvüek

§1 X ^3 Zug Stationen 12 X s 16 w 11

7^ ab Steegen an 11» 1»
1t» 7— ab - Fischerbabke an 10" ^38 -.38

11" 741 ab '" Tiegenort an 10» 2»
72! ab '* Tiegenhagen an 10» )14

12" 812 an Tiegenhof Alb. ab < 10" ^00 7,00

5°° 8» ab Tiegenhf.Staatsb. an 959 1"
X A u- verkehren täglich, an Sonn- u. Feierta- 

ragen nur bei günstiger Witterung^
-s- Z. W. u. ^6 S verkehren von ^5. 5. — 3(.

8 26 jedoch nur bn günstiger Witterung.
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z. AezeiW Klds—öchSiiebnz—L>tßM Kids.
Zurück.

u 
Mo.Mi. 
Do.u.Sb. vi. Fr.

Zu<
Stationen

Di. Fr.

i2 
Mo. Mi. 
Do.u.Sb.

ab TiegenhofKlb. an 7^

K V Tiegerfelde L 742

7 *Tiege Meierei -7 36

* Tiege Z 730
§ ;29 Ladekopp § 7^4

S * „ Meie. ß 71«
S ,4« * Schönsee 707

L 6"'
Z s" an l 

ab/
Schöneberg s 7«°

L 7^
tz-s V * Schönhorst "
6^ *NeukirchSchmie. ä L 751

ZL 6»» * Neukirch FH 7^ 
8 D8^ tz49 * Pordenau r: « "7v6t —.

er» a 7O6 Gr Lichtenau
? --?14o rn < * Al. Lichtenau 611

6 L 23r: < Damerau 6 2 E
8 ^39 an Ließau Albs, ab Z___ E

Staatsbahnanschlüs. i.Ließau
756 na<^h Danzig nach 5^
8«9 Marienbg. 5"

t.Marleatz.KII>s.—Ltadeiaii—TiegeahosKIbs
W32 w 34 Stationen 

Nr. Nr.
w 35 w 3s

Staatsbahnanschlüsse in Marienburg
712 

sE 
sL°

922
10" 

Vs2^

von Dt. Lylau nach
Marienwerder 

„ Königsberg „
8" 

s0^

7 15 

W615 
D5»°

5-1 
545
5^

608

610 
h18

6^

6^ 
7 02 

^09

7 14 

721

728 

7 48 N
ac

h N
eu

te
ic

h K
lb

l.

ab Marienburg Albs, an 
ßf Kalthof »

* Kaminke
* Tragheim
* Gr. Lesewitz
* Gr. Lesewitz Feld

17 * Kl. Lesewitz
"" 1 Lindenau l
ab s f an

* Gr. Mausdorf 4
* Lupushorst
* Krebsfelde
* Schleusendamm 

Lakendorf
* Rosenort

V * Fürstenau M
an Tiegenhof Klbf. ab

! N
ac

h N
eu

te
ic

h K
lb

f.

3^ 
2»» 
3" 
Z2I 
3I8 
3" 30» 
3«o 
25« 
2" 
2^7 
2-« 
215 
2«« 
2«i 
^45

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager: 

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.
3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einerGemeinde- 

sitzung.
4- Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die AufenthaltsvertMnisse einesHilfs- 

bedmftigen.
6ü.Rechmmgen für auswärtige Armeuverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagoxachtvertrag.

S.AeßaaKleiads.—Weraeksdaes-Narieibaeg
w 2 w 5 6 Stationen 

Nr. Nr. w 3 1

Y29
2" 
^45

Staatsbahnanschlüsse in Ließau.
730

91^
von Danzig nach
von Marienburg nach

ßS«

6"
6^
7««
7"
723

735

745

s2" 
s2^ 
s2" 
s2^b 

s-°

^59

3°°
3^
3^
31s 
^02

ab Ließau Kleinbhf. an 
V * Altweichsel

* Kunzendorf
* Biesterfelde 

v * Gr. Montau d
* Kl. Montau 

ab/ w-rnersdorf 

U * Schönau Abzw.
* Mielenz
* Schönau Abzw.
* Schönau
* Dammfelde 

z * Kalihof §
an MarienburgKlb. ab

303
Z45

237

2Z4
220

2io
203

45 vo
n G

r.M
on

ta
u b

is
 

w
er

ne
rs

or
f nu

r an
 

W
er

kt
ag

en
. 

L

s2"
28

so^b 
sO^' 

7 55 

gso

Staatsanschlüsse in Marienburg.

sO°?
922 

sO"
Vs2^

^24

s2°°

nach Berlin von
nach Dt. Gylau Don 
nach Marienwerder von 
nach Aönigsberg von 
nach Glbing von 
nach Danzig von

LMim — Neuteich MMaWos Hier. Auvttek

w 8s Zug 
Nr.

Stationen Zug 
Nr.

w 82

»- z«4 ab Lindenau an
A1S ab * Taunsee an 8° 6"

ZL 32s ab * Eichwalde an Zs 6°^

ä ZS4 an Neuteich Kleinbahnhof ab Z 5^

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen, 
ltefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

äie LrmsblLttckravkvrei
R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Abt. 6 Nr. 11.Antrags- und Fragebogen aus Lwerbslosenunter 
stützung- 

12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose 
15. Antrag auf Kleinrentnernnterstützung.
1^. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzcttel und CZuittungsbuch über Gemeinde

steuern.
1?. Mahnzetlel.
18. Oeffeutliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.

„ 21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll.
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch. 
2^. versteigerungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
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Abt. 6 Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes Und Ueberweisnngs- 
beschluffes an den Schuldner.

28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 
stellungstag des Zahlungsverbotes.

28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a.Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an der 

Schuldnen. 
so. Melderegister.
Sl. Abmeldeschein.
32. Anmeldeschein
S2a.Zuzugsnachricht.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe derKommunal- 

fieuerzuschläge.

Abt. ä Nr. l- Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten^über einen Geisteskranken usw. 

zur Aufnahme in eine Anstalt.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
s. Personalbogen für die Begleitperson.

,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
,, „ 10. Aatasterblatt für die gewerbliche Anlage. "

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

unt
Liefere

Autoreifen
billiger als in Deutschland in folgenden Marken:
Goodyear, Dunlop, Continental und 

Peters-Union.
Allerbestes Marken- Auto-O el Kilo 1,S0 G

Da Reifen- und Delkauf die größte Vertrauenssache 
ist, liegt es im Intresse der Verbraucher garantiert gute 
Fabrikate in meinem Fachgeschäft zu kaufen.
Großes Lager. Billige Preise.

Fahrschule für alle Klassen.
Reparaturwerkstatt mit elektr. Kraftbetrieb für 

sämtliche Kraftfahrzeuge-
Auto- und Fahrradhaus

L. I-VVLULiK,
Tiegenhof, am Kreishaus. Telefon: Nr. 32 (.

Wusflligsttt WsAM . .
W yütte „Weichselrauschen" W
W Neu erbauter großer Saal.
W Schöner Garten. — Gr Unterfahrt. M
WZ Vereine und größere Gesellschaften werden im 

eigenen Interesse gebeten, sich bei evtl. Ausflügen 
rechtzeitig anzumelden.

AM Wsltei»ttLH»srr«kl, WM
Palschau, am Weichselstrand. Tel. palschan27.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 20 Neuteich, den 18. Mai W26

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschsses.

Nr. ------------------

MMMIW detreffM das Meldtwesea.
Auf Grund der HH (37 und (39 des Gesetzes über 

die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli (883 und 
der HZ 6, (2 und (5 des Gesetzes über die polizeioer- 
waltun'g vom ((. März (850 in Verbindung mit Artikel 
3 des Geldstrafengesetzes vom 28. September ^923 (Gesetz
blatt S. 999), 8 9 des Gesetzes über die wertbeständige 
Rechnungseinheit in Danzig vom 20. (Oktober (923 (Ge
setzblatt S. (067) und Artikel 1 der Verordnung betreffend 
die Umstellung bestehender Gesetze auf den Gulden von» 
23. Oktober (923 (Gesetzblatt S. ((0() sowie der Ver
ordnung des Staatsrats vom 9- April (920, Staatsan- 
zeiger S. 39 wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses 
für (das Gebiet der Freien Stadt Danzig folgendes ver
ordnet :
I. Meldungen für dauernden oder- längeren Aufenthalt, 

für Umzug und Abzug.
8 I-

N)er in einem Gemeinde- oder Gutsbezirk seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt für länger als 3 Monate nimmt, 
ist verpflichtet innerhalb einer Frist von einer Woche vom 
Tage der Ankunft gerechnet, sich und die zu seinem Haus
stände gehörigen Personen bei der in H (( dieser Verord
nung bezeichneten Meldebehörde des Zuzugsortes persön
lich oder schriftlich anzumelden und auf Erfordern über 
die persönlichen und steuerlichen Verhältnisse der anzumel- 
denden Personen wahrheitsgemäße Auskunft zu erteilen. 
Beim Zuzugs aus einen, Gemeinde- oder Gutsbezirk des 
Danziger Staatsgebietes ist bei der Anmeldung der Ab
meldeschein (vergl. H 2 Abs. 2) vorzulegen. Beim Zuzug 
aus dem Auslande kann die Meldebehörde die Beibringung 
eines Abmeldescheines verlangen.

Ueber die Anmeldung ist auf Antrag eine Anmelde- 
bescheinigung (Anlage zu erteilen.

8 2.
Wer seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in 

einem Gemeinde- oder Gutsbezirke aufgibt, ist verpflichtet, 
spätestens eine Woche nach dem Abzugstage sich und die 
zu seinem Hausstands gehörigen Personen, die an den, 
Fortzuge teilnehmen, bei der in Z (( bezeichneten Melde- 
behörde persönlich oder schriftlich abzumelden. Bei der 
Abmeldung ist der Drt anzugeben, nach dem die abgemel- 
deten Personen verziehen, sofern es im Zeitpunkte der 
Abmeldung feststeht.

Ueber die Abmeldung ist eine Abmeldebescheinigung 
(Anlage ö) auszustellen.

8 3-
Wer innerhalb einer Gemeinde von mehr als (0 000 

Einwohnern feine Wohnung verlegt, ist verpflichtet, inner
halb einer Frist von einer Woche, vom Tage des Umzugs 
gerechnet, sich und die zu seinem Hausstande gehörigen 
Personen bei der für die neue Wohnung örtlich zuständigen 
Meldestelle (H (() anzumelden.

Im Sinne dieser Bestimmung gelten die Gemeinden 
Ranzig, Zoppot, Dliva und Dhra als eine Gemeinde.

8 4-
Zu den in den HH (—3 vorgeschriebenen Meldungen 

sind auch diejenigen verpflichtet, welche die zu meldenden 
Personen als Gäste, Mieter, Hausangestellte oder in an
derer Eigenschaft ausgenommen haben, sofern sie sich nicht 
durch Einsicht in die Meldebescheinigung oder in anderer 
Weise davon überzeugt haben,, daß die Meldung erfolgt ist.

8 5.
Die in den HH (—3 vorgeschriebenen Meldungen sind 

für Eltern und ihre zum Haushalt gehörigen Rinder ge
meinsam, für alle übrigen Personen besonders zu erstatten, 
und zwar unter Benutzung der in den Anlagen L, l) und 
L bezeichneten Muster in 3 Stücken.

II. Fremdenmeldungen.

8 6.
Wer Personen zur vorübergehenden Beherbergung 

gegen Entgelt aufnimmt (Unternehmer von Hotels, Gast
häusern, Herbergen, privatlogis, Fremdenpensionen, Ver
mieter von Tageszimmern und ähnlichem) ist verpflichtet, 
jedrn Aureisenden und Abreissnden bis spätestens 9 Uhr 
vormittags des auf den Tag der Zu- oder Abreise folgen
den Tages bei der in H (( bezeichneten Meldebehörde zu 
melden.

Die Meldung hat unter Benutzung des Musters in 
Anlage k' zu erfolgen. Für jeden über (H Jahre alten 
Zureisenden oder Abreisenden ist ein besonderer Meldezettel 
auszufüllen. Rinder unter (H Jahren werden auf den, 
Meldezettel der Begleitperson gemeldet.

8 7.
Jeder Aureisende ist verpflichtet, die Anmeldung neben 

dem Wohnungsgeber zu unterschreiben.
,8s.

Die in H 6 bezeichneten Wohnungsgeber sind ver
pflichtet, ein Fremdenbuch zu führen, in das unverzüglich 
nach der Ankunft jeder Zureisende, dessen vor- und Zu- 
name, Alter, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Staats
angehörigkeit, ferner der Tag der Ankunft und nach erfolg- 
ter Abreise deren Tag einzutragen sind. Das Fremdenbuch 
muß mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen und polizeilich 
abgestempelt sein. Das Buch ist den Beamten der Polizei 
jederzeit auf Erfordern vorzulegen und nach polizeilicher 
Schließung 2 Jahre aufzubewahren.

III. Besondere Vorschriften für Ausländer.

" . . 89- .
Personen, die nicht die Danziger Staatsangehörigkeit 

besitzen und mehr als (H Jahre alt sind, haben ihren Paß 
oder Personalausweis der Meldebehörde vorzulegen

s. bei der Anmeldung zu dauerndem oder längerem 
Aufenthalt (§ () und bei der Umzugsmeldung (H 3), 

b. bei vorübergehendem Aufenthalt, der sich über 6 Tage 
erstreckt, spätestens am 7. Tage nach der Zureise, und 
wenn dieser Tag ein Sonn- oder Festtag ist, am 
darauffolgenden Werktage.
Die Bestimmung zu b) findet keine Anwendung auf 

die Bemannung der im Danziger Hafen liegenden Schiffe.
8 (0.

Jede über (H Jahre alte Person, die nicht die Danziger 
Staatsangehörigkeit besitzt, hat innerhalb des Danziger
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Staatsgebietes ihren Paß oder Personalausweis jederzeit 
bei sich zu führen und auf Anfordern den zuständigen 
Beamten vorzuweisen.

Bei Seeleuten, die zur Bemannung eines im Danziger 
Hafen liegenden Schiffes gehören, genügt anstelle des paffes 
oder Personalausweises ein vom Führer des Schiffes aus
gestellter Ausweis, der den Namen des Inhabers und den 
Namen des Schiffes, zu dessen Besatzung -er Inhaber ge
hört, enthalten muß.

IV. Schlußbestimmungen.

8 11-
Die in den U l, 2, 3 und 6 dieser Verordnung vor

geschriebenen Kleidungen sind in den Gemeinden Danzig, 
Zoppot, Gliva und Ohra bei dem örtlich zuständigen 
Polizeirevier, in den Städten Tiegenhof und Neuteich bei 
der polizeiverwaltung, in den Landgemeinden beim Ge
meindevorsteher und in den Gutsbezirken beim Gutsvor
steher zu bewirken.

Die Meldungen der auf Schiffen wohnenden Melde
pflichtigen sind, sofern die Schiffe im Danziger Hafen liegen, 
beim Polizeipräsidenten in Danzig durch die Organe der 
Schiffahrtspolizei zu erhalten.

8 12.
Die Verpflichtung zur Meldung eines Wohnungs

wechsels innerhalb einer Gemeinde 3) kann im Falle 
des Bedürfnisses durch ortspolizeiliche Vorschrift auch auf 
Gemeinden mit weniger als (0 000 Einwohnern ausge
dehnt werden.

8 (2.
In besonderen Fällen können aus sicherheitspolizei- 

lichen Gründen durch ortspolizeiliche Bekanntmachung für 
eine in dieser bestimmten Zeit die Fristen für die Anbrin
gung der Meldungen (M (, 2, 3) und zur Vorlage des 
Passes oder Personalausweises (Z st) bis auf 2H Stunden 
verkürzt werden.

8 14-

wer den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zu
widerhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu (20 Gulden oder 
mit entsprechender Haft bestraft.

8 15.

Diese Verordnung tritt am s. Mai (st26 in Kraft 
Mit demselben Zeitpunkt treten alle bisherigen das Melde
wesen betreffenden polizeiverordnungen außer Kraft.

Danzig, den 20. April (st26.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Zu A 111. Dr. Sah m. Dr.Schwartz

veröffentlicht!
Ich weise besonders dgrauf hin, daß die Meldung 

der ausländischen Staatsangehörigen bei den Ovtspsli- 
zesbehörden des platten Landes nacb der obigen Ver
ordnung nicht mehr erforderlich ist, sondern daß 
durchweg sämtliche Personen nur bei der Ge
meindebehörde zu melden sind.

Die vorgeschriebenen Meldeformulare mit Ausnahme 
des Musters <L, das für den hiesigen Kreis nicht gebraucht 
wird, werden bei der Kreisblattdruckerei Pech 6c Richert in 
Neuteich in Druck gegeben und können von dort bezogen 
werden.

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und 
die ländlichen Vrtsbehörden des Kreises ersuche ich, mir 
jeweils über jede An- und Abmeldung eines Aus
länders ein Exemplar der Zuzugs- und Fortzugs. 
Meldung sofort einzureichen.

Die Polizeiverordnung ersuche ich ortsüblich bekannt
zumachen.

Tiegenhof, den 6. Mai 1st26.

Der Lan-rat.

Anmeldeschein.
Anlage

Der (Name und Stand)

hat sich (mit Familie) in dem Polizeibezirk.......................................... angemeldet.

den .......... ten .................................................................^st2

(Stempel der Behörde.)
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Anlage V

für nachstehend aus Dauzlg-

nach (Drt)

Abmeldeschein
(Straße)

Kreis

(k)aus-Nr.)

verziehende Personen.

Danzig,

Nr.
Namen und Vornamen 

der(s) Verziehenden

Stand 

oder 

Gewerbe

Geburts-

Tag Mon. Jahr

Geburtsort, 

Areis

Staats

ange

hörigkeit

Reli

gion

ob ledig, 
verehelicht 
verwitwet 

oder
geschieden

Zusätze 
und

Bemer
kung«!

1 . 2 3 4 5 6 7 8 d

den.......... ten...............................
(Stempel der Behörde)

(Name und Stand des zur Meldung 
verpflichteten)

Ursache des Zuzuges (Bezeichnung des hiesigen Engagements usw.)..........................................

Steuerzeichen: Zuzugs-Meldung.
Anlage L_

Ging.-
Stempel

Steuerbuch Nr...........................
Am.......... ten.........

zeichnete Personen

....................... t92 sind nachstehend ver- 

au^ (Drt)

Der Gemeinde Arcis......................

hier (Straße)

woselbst....^ahr..... Monat gewohnt, 

Nr. zugezogen.

Namen und Stand der Eltern^^*......................................................................................
/Mutter:....................................................................................

(Bom. Bet Lrauen Angabe des Zun 
ihrer Geburt und desjenigen, welchen

Ehen geführt ha

Zamiliennamen (latein.)

amens, welchen sie bei 
sie in etwaigen früheren

ben)
^ämtl. vorn, deutsch

Stand 
oder 

Gewerbe

Geburts-

Tagl Mon ^ahr

Geburtsort 
und 

Areis

Reli

gion

Ob ledig,

verwit
wet od. 
separiert

Ob u. wann 
schon in

h^stg. letzt.

St
aa

ts
an

ge
- I 

H
ör

ig
ke

it ß Ob LhamLniWE» 
nist (d. h. veMi^ 
einer eign. We»MU» 
wenn auchin.MA« 
beln d. verimr««s 
ausgerüst. MM, 
nung) od. SchchiK-

... ...

de
r e

i

« ....................................
—s

...............................................................

......

Wohnort od. Wohnung .................................................. .
evtl. wo verstorben .........................................................

Name 
und 

Stand

Die Richtigkeit vorstehender Meldung bescheinigt. Danzig, den 
rrrrb Strrrrd-O-VezOichirttirA

l des HaushaltungsWorst.r bezw. der einzelnen Person:

192
bezw. des Wohnungsgebers:
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Steuerbuch Nr.

Der Gemeinde

Ursache des Fortzuges

Fortzugs-Meldung.
Am ten 192 ist — sind die nachstehend ver

zeichnete Person — en von (Straße)Nr. 

endgültig sortgezogen nach (Ort)

Straße Nr........... Kreis

Anlage v.

Eingangs-Stempel

Staatsangehörigkeit

Namen
(Bem. Bei Frauen: Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer 

Geburt und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen geführt 
haben)

k-miliennrmen (I^n)

Stand 
oder 

Gewerbe

Geburts-

Tag ! Monat > Jahr

Geburtsort 
und 

Kreis

Reli

gion

Ob ledig, 
verheiratet, 
verwitwet 

oder 
separiert

Bezeichnung 
des abgefchied. 

oder 
separierten 

Teiles 
der Ehe

Namen und Stand der Eltern^ /
l Mutter:

Wohnort od. Wohnung 
evtl. wo verstorben

Die Richtigkeit vorstehender Meldung bescheinigt...................................., den..................... 192 Bemerkungen

Name 
und r

Stand I

Namen und Standes-B ez eichnung
des Haushaltungs-Vorst.: bezw. der einzelnen Person: bezw. des Wohnungsgebers:

Steuerzeichen:

Steuerbuch Nr.

Der Gemeinde..........................

Am_________ ten_______________

verzeichnete Personen umgezogen

Umzugs-Anmeldung 
innerhalb des Stadtbezirks

192..... sind nachstehend I von der_____________  
s nach der____________

Anlage L.
Eingangsstempel

Staatsangehörigkeit

Gasse Nr...........

Gasse Nr...........

Namen
(Bem. Bei Frauen Angabe des Zunamens, welchen 
sie bei ihrer Geburt und desjenigen, welchen sie in 

etwaigen früheren Ehen geführt haben)
Familiennamen (latein.) Sämtl. Vorn, deutsch 

Mufn. unterstreich.)

Stand 
oder

Gewerbe

Geburts-

Tag i Mon. Jahr

Geburtsort 
und 

Kreis

Ob ledig, 
verheir., 

Religion verwitwet 
oder 

separiert

Bezeichnung des 
abgefchied. oder 

separierten Teiles 
der Ehe

Namen und Stand der Eltern
Vater:

Mutter:

1 Wohnort od. Wohnung
................................................. /evtl. wo verstorben

Die Richtigkeit vorstehender Meldung bescheinigt.
Namen und Standes-Bezeichnung

Bemerkungen

^nud^ Haushaltungs-Vorst.:
Stand /

bezw. der einzelnen Person:

den 192

bezw. des Wohnungsgebers:
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Anlage

Fremden-Meldezettel.
vor- und Zuname:

Aller oder Geburtsdaten:

Geburtsort:......................................................................................

Stand oder Gewerbe:

Wohnort:

Staatsangehörigkeit:

Tag Ankunft:................... woher:...

der Abreise: wohin:

wo? — hier —
(Gasthaus pp.)

................................ , den

Unterschrift des Ouartiergebers und des zur Meldung 
verpflichteten (CZuartiernehmer)

Nr. 2. ------------------
Wert der freien Station für ländliche 

Wanderarbeiter.
Auf Grund des tz 160 Abs. 2 R. v. O. in der Fassung des Z 

5 des Gesetzes zur Erhaltung leistungsfähiger Krankenkassen vom 24. 
6. 1923. Ges. Bl. S. 911, wir- vom io. Mai 1926 ab der Wert 
der freier: Station für ländliche Wanderarbeiter beiderlei Geschlechts 
auf 1,30 G pro Tag festgesetzt.

Danzig, den h. Mai 1926.
Oberoerficherungsamt

veröffentlicht!
Tiegenhot, den 15. Mai 1926.

Der Vorsihende des Versicherungsamtes.
Nr. 3. ------------------

Verordnung 
über rleitbevttitK dev VersovsiriisssebLrhVtttsse von* 

1 4. 2S erb, vom 2ir 4 1926.

Gemäß Artikel IV des Gesetzes, betreffend Abänderung des ver- 
sorgungsgesetze^über die Versorgung der Militärxersoneu usw. und 
anderer versorgungsgesetze vom 1. 10. 25 (Ges. Bl. 25 S. 267 ff.) 
wird die zu den versorgungsgebührnisseu (Rente, Zusatzrente usw.) 
zu gewährende Renteuerhöhuug mit Wirkung voin 1. April 1926 ab 
auf 19 v. H. festgesetzt.

Danzig, den 26. April 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 10. Mai 1926.

Fürsorgestelte für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene.

Nr. 3a. ------------------

Kollekte.
Der Senat hat dein Ausschuß zur Vorbereitung der Jnthroni- 

sationsfeier in Danzig die Erlaubnis erteilt, in der Zeit vom n« d. 
Mts. bis zum 20. 6. d. Js. eine Hauskollekte bei den katholischen 

Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten einer Ehrengabe 
für den Bischof von Danzig, Grafen O'Rourke, abzuhalten.

Die Ansammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 15. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. -------- ---------
Zahrraddiebltahl.

In der Nacht vom 7. zum 6. d. Mts. ist in Kunzendorf mittels 
Einbruchs ein Herrenfahrrad entwendet worden.

des Marke Brennabor, Nummer
unbekannt, Lenkstange nach oben, rote Gummigriffe, Rahmen und 
Felgen schwarz, große Klingel mit Zweiklang, Freilauf mit Rücktritt, 
neue Bereifung, hinten Gebirgsreifen, vorne gewöhnlich, Ketten
spanner links fehlt, Oeler am Tretlager abgebrochen, Uebersetzung 
nur mit 5 Schrauben befestigt, 4. fehlt.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, Ermittlungen anzu
stellen und im Erfolgsfalle das Fahrrad sicherzustellen, sowie mir so« 
fort zu Tgb. Nr. 2513 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 15. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr- 5. ------------------
KufenthaUsermitlelung.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger sowie 
das Schupokommando ersuche ich eingehende Ermittelungen Nach dem 
Aufenthalt des Kassierers Stanislaus Knoll und des Buchhalters 
Peters Lhudy aus Posen anzustellen, dieselben im Ermittlungsfalle 
sofort festzunehmen und mir sofort telephonisch zu Tgb. Nr. 2HH7 L 
Nachricht zu geben.

peVsoiitrlbeschvrLbirir-
1 .Knoll, Stanislaus, geboren am 26. X. 1899 in Poznan (Posen) 

Sohn des Narziß und der Anna geb. Winkler, mittlere Gestalt, 
Haare blond, Schnurrbart gestützt, Gesicht länglich, trägt einen Kneifer.

2 . Thudy, Peter, geboren am 27. VI. 1901 in DusZniki Kreis 
Szamotuly (Samter) hoher Gestalt, ziemlich kräftig, glatt rasiert, 
Haare blond, Augen blau.

Tiegenhof, den n. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. - ----------------
klusenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land
jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1^ Tagen 
anzuzeigen, ob dort ein Melker Anton Florin, aus Kunzendorf geb. 
24. 9. 1902, wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe von dort abge
meldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 6. Mai 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 7. ------------------

viehseuchenpoNzeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Gruud 

der §8 ls ff. des viehsenchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter den Klauentierbeständen des Hofbesitzers Johannes 

Berg in Kl. Mavsdorf und des Gutsbesitzers Behrendt in Trappen- 
felde amtstierärztlich Maul- und Klauenseuche festgestellt worden ist, 
werden Sperrbezirke festgesetzt, die bestehen aus: 
1«den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Berg, 

Wilhelm Epp und Friedrich Kluh, sämtlich in Kl. Mausdorf, des 
Hofbesitzers Senz in Gr. Mausdorf, der Hofbesitzer Heinrich Wiebe 
und Gustav Heise in Krebsfelde und der Hofbesitzer Jakob warm, 
Taubensee und Hermann Reimer in Niedau

2. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Gutsbesitzer Behrendt 
und Winter in Trappenfelde einschließlich der verseuchten weiden 
des Gutsbesitzers Behrendt auf Heubuder Gelände und der Ge
höfte und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Kröcker, Albrecht 
und Dviedger in Heubuden.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anord

nung des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April I91H iabge- 
druckt im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des Viehseucheuge- 
setzes voin 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. s. O. bis zu 300 G. 
oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 15. Mai 1926.
Der Landrat.



— 66 —

Nr. 7 s.
viehseuchenpolizeiltche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der HZ 18 ff. des viehseuchrngesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 t-
Nachdem unter den Klauenoiehbeständen der Hofbesitzer Kammski, 

Hermann Wiebe und Klein in Lupushorst amtstierärztlich Maul- und 
Klauenseuche festgestellt ist, wird ein Sperrbezirk, umfassend das ge
samte Gelände der Gemeinde Lupushorst mit Einschluß der weiden, 
die außerhalb des Geländes der Gemeinde Lupushorst liegen, aber 
von Besitzern der Gemeinde Luxushorst genutzt werden, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiltche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191-; (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehsenckenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen dieseAnordnung werden, wenn sie vorsätz
lich geschehen, gemäß tz Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefängnis bis 

zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im übrigen 
auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder mit Haft 
bestraft.

Tiegenhof, den 17. Mai 1926
Der Landrat.

Nr. 7b. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche ist weiterhin festge
stellt unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer Albrecht-Lindenau, 
Karl Schenk und Vtto Stieglitz in Wolfsdorf.

Eine Aenderung der durch meine viehseuchenpolizeilichen An
ordnungen vom 28.4. 26 und 10. 5. 26 gebildeten Sperrbezirken wolfS' 
dorf-Nogat und Lindenau findet deshalb nicht statt.
, Tiegenhof, den 1?. Mai 1926.

Der Landrat.
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Der Arbeiter Franz walkusch in Tralau ist listenmäßig als 

Schöffe dieser Gemeinde nachgerückt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 12. Mai 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Wtnkthk 
für den Schulgebrauch emp
fiehlt billigst N. ps«-k.

Streue dauernd
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Druck und Verlag von R. Pech üc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,30 Danziger Gulden.

Nr. 21 Neuteich, den 27. Mai 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
öeratungssteüen des Ureiswohlsahrtsamtes.

Tiesonhof im Kreishause an jedem Mittwoch
um 40 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um l i Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Norrtotetz im waisenhause Dienstag, den 4. Juni
nachm. um 4 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
Ferner ist im Monat Juni bequeme Gelegenheit zur Konsultation 
des Fürsorgearztes gelegentlich der Impf- Lr«chsch«tttermine ge
geben, welche stets I LVoHo irsrch domIm^ftermine am selben 
Ort zur selben Zeit wie die Impfungen stattfinden. (vergl. den Impf- 
plan in Rreisblatt No. 48.)

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die Staat- 

liche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere vermittelt. 
Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenig
stens 3 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 24. Mai 4926.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------------
Gemeinderechnungen für 1928.

Nach K 420 Absatz 2 der Landgemeindeordnung voin Z. 7. 4394 
ist die Gemeinderechnung binnen 3 Monaten nach dem Schlüsse des 
Rechnungsjahres der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) 
zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen. Wo ein be
sonderer Raffenführer bestellt ist, reicht dieser die Rechnung zunächst 
dem Gemeindevorsteher ein, welcher sie einer Vorprüfung zu unter
ziehen und, mit seinen Erinnerungen versehen, der Gemeindever
sammlung (Vertretung) vorzulegen hat. Bei der Vorprüfung hat der 
Gemeindevorsteher die Schöffen zuzuziehen; außerdem ist die Gemeinde 
befugt, ihm für diesen Zweck eine besondere Rommission zur Seite 
zu stellen.

Die Feststellung der Rechnung muß innerhalb 3 Monaten nach 
Vorlegung der Gemeinderechnung bewirkt sein. Für den Feststellungs- 
beschluß ist der in der Rreisblattdruckerei von R. Pech in Neuteich 
erhältliche Vordruck (Formularzeichen Abt. G Nr. §,) zu verwenden. 
Beglaubigte Abschrift des Beschlusses ist bt- stz-ätosto«s zrrm 1. 
Se--tombeo 1020 hierher einzureichen.

Nach erfolgter Feststellung ist die Rechnung während eines Zeit
raumes von 2 Wochen in einem von der Gemeindeversammlung 
(Vertretung) zu bestimmenden Raume zur Einsicht der Gemeindean
gehörigen auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind vorher orts
üblich bekanntzugeben.

Die Rechnung und sämtliche Anlagen sind sorgfältig aufzubewahren. 
Tiegenhof, den 4 5. Mai 4926.

Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschuffes 
-es Kreises Gr. Werder

Nr. 2. ------------------
Gemeindevoranschläge.

Unter Bezugnahme auf meine Rreisblattverfügung vom 20. 4. 
d. Is. — Rreisblatt Nr. 46 — erinnere ich an Einreichung der Ge
meindevoranschläge für das Rechnungsjahr 4926 bt» spLtostoirs 
zum 10 0. - I».

Tiegenhof, den 24. Mai 4926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. H. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird aufGrund 

der 88 16 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (R. G. Bl. 
S. 549) folgendes bestimmt:

8 1- 
Nachdem unter den Rlauentierbeständen

4. des Hofbesitzers Wiens-Tiege, —
2. der Raserei Burgunder-Rl. Mausdorf,
5. der Räserei Lichti-Gr. Lichtenau, 

des Hofbesitzers Willi Ianzen-Heubuden,

5. des Hofbesitzers Driedger-Mierau,
6. des Hofbesitzers Harder Mierau,
7. des Gutsbesitzers Loose-Gr. Lichtenau,
8. des Gutsbesitzers Penner-Ließau, 
amtstierärztlich Maul- und Klauenseuche festgestellt worden ist, werden 
Sperrbezirke festgesetzt, die bestehen aus:
4. den verseuchten weiden und sämtlichen Ländereien der Gemeinde 

Tiege südlich der Straße Marienau-Tiege,
2. sämtlichen Ländereien der Gemeinüe Kl. Maüsdorf, den Gehöften 

und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Heinrich Regehr, Nickel 
und Neufeld, sämtlich in Rückenau,

3. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Käserei Lichti, der 
Hofbesitzer wiebe und Regehr und der Frau wadehn, sämtlich in 
Gr. Lichrenau, der Hofbesitzer Albrecht, Llaaßen und des Gemeinde
vorstehers Driedger, sämtlich m Heubuden, und des Gutsbesitzers 
Hirsch in Trappenfelde,

4. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Willi 
Ianzen, Gustav Loewen und Bernhard Dück, sämtlich in Heubuden.

5. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Gemeinde Mierau,
6. sämtliche Ausbauten von Gr. Lichtenau und die in der Gemeinde

Kl. Lichtenau gelegenen weiden der Hofbesitzer Loose, Fieguth 4 
und Höpner, sämtlich in Kl. Lichtenau und der Witwe penner 
in Gr. Lichtenau,

7. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Gemeinde Ließau.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 48. April 4944 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 48 für 4926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Abs. 4 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 4909 (R. G. Bl. S. 549) mit Gefängnis bis 
zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im übrigen 
auf Grund des Z 76 Ziff. 4 a. a. O. bis zu Zoo G oder mit Haft 
bestraft.

Tiegenhof, den 25. Mai 4926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Maul- und ttlauenseuche.

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche ist weiterhin festge
stellt unter dem Rindviehbestand des im Sperrbezirk Ließau belegenen 
Gehöfts des Gutsbesitzers Ziehm in Ließau. Eine Erweiterung des 
mit viehseuchenpolizeilicher Anordnung vom 28. q., d. Is. — Kreis
blatt Nr. 47 — gebildeten Sperrbezirks Ließau findet nicht statt.

Tiegenhof, den 20. Mai 4926
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Anmeldung von Viehseuchen.

Ich bringe wiederholt in Erinnerung, daß, sobald unter Viehbe
ständen eine Seucbe auftritt oder nur der verdacht einer Seuche be
steht, die betreffenden Besitzer verpflichtet sind, der zuständigen Orts- 
polizeibehörde sofort Anzeige zu erstatten. Die Ortspolizeibehörde ist 
verpflichtet, die Anzeige sofort an den Regierungs- und Veterinär- 
rat hierselbst weiterzugeben. Bei wichtigen Seuchen, wie z. B. Maul« 
und Klauenseuche, hat die Weitergabe der Anzeige an den Regierungs« 
und Veterinärrat sofort tolofonisch oder totosr«»fifch zu er
folgen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, auf die Anzeige- 
pflicht der Seuchen oder des Seucbenverdachts in ortsüblicher Weise 
sofort hinzuweisen.

Tiegenhof, den 25. Mai 4926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Ungezieferoertilgung.

von der Staatl. Desinfektionsanstalt in Neufahrwasser werden 
Blausäurevergasungen ganzer Baulichkeiten zur Vernichtung vonRatten, 
Mäusen, Wanzen und a. Ungeziefer ausgeführt. Ferner werden in 
der Anstalt selbst mittels Blausäure Lntmottungen und Lntwanzungeu 
einzelner Gegenstände, wie pelze, Kleider, Bettzeug, Möbelstücke usw.
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vorgenommen. Die zu entwesenden Stücke werden auf Wunsch abge
holt und wieder zurückgeliefert. Die Vernichtung ist radikal. Die 
Rosten halten sich in mäßigen Grenzen.

Anmeldungen sind an die staatl. Desinfektionsanstalt in Danzig- 
Neufahrwasser, Hindersinstraße 3/4 (Tel. Nenfahrwasser z) zu richten.

Tiegenhof, den 24. Mai 4926.

Der Landrat.
Nr. 8. -----------------

Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepferde.
Für den Monat Juni d. Js. werden für die Untersuchung der 

im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine festgesetzt:
1. Montag, den 7. 6. d. Is., vormittags 9 Uhr, vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.
2. Simonsdo^f Montag, den 6. d. Is., mittags t Uhr, vor 

dem Bahnhof.
S rkeirtrich Freitag, den 25. 6. d. Js., mittags ^2" Uhr, 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Ortspolizei und Ortsbehörden des Rreises ersuche ich, die 

Termine ortsüblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 20. Mai 4926.

Der Landrat.
Nr. 9. ------------------

Steuerbefreiungen zur Erleichterung des 
Wohnungsbaues.

Im Rreisblatt von 1925 Nr. 5; unter Ziffer 2 a habe ich auf 
das im Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig Nr. 42 Seite 329 
usw. veröffentlichte Gesetz über Steuerbefreiungen zur Erleichterung 
des Wohnungsbaues vom 9. t2. i925 aufmerksam gemacht. vom 
Senat sind unterm t9?6 die Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Gesetz erlassen und im Staatsanzeiger Teil I Nr. 34 Seite

usw. veröffentlicht. Ich weise die Herren Amtsvorsteher und Orts
vorsteher des Rreises auf die Ausführungsbestimmungen hiermit hin.

Tiegenhof, den t5. Mai t926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ^0. ------------------

Steueranteile der Gemeinden.
von der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der nachstehenden 

Gemeinden
s) an der Luxussteuer für Ianuar/März t926,
b) „ „ Betriebseröffnungssteuer für IanÄar/Iahresschluß ^926, 
die folgenden Beträge überwiesen worden.

Die Beträge sind wie angegeben auf Rreissteuern verrechnet 
oder auf Gemeindekonto überwiesen.

a) L-xtrssterrer-:
Iungfer 4,08 G auf Gemeindekonto,
Ralthof . 24,75
Runzendorf 54, „ „ „ ,
Lakendorf s4,78 „ 6,06 G auf Rreissteuern,

8,72 „ „ Gemeindekonto,
Rl. Mausdorf G auf Rreissteuern,
Neukirch 0,4l „ - Gemeindekonto,
Schöneberg 74,6Z „ „ Rreissteuern,
Simonsdorf l,60 „ Gemeindekonto,
Wernersdorf . . . 72— „ „ Rreissteuern.

Rrebsfelde 54,—G auf Rreissteuern,
Tiegenhagen. . . ;53,— „ Gemeindekonto.
Tiegenhof, den 2 t- Mai t926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Taubstumme ttinder.
Die Herren Gemeindevorsteher, die noch mit der Einreichung 

der Nachweisung über schulpflichtige taubstumme Rinder (Rreisblatt- 
verfügung vom l4- April d. I^- — Rreisblatt Nr. ) im Rück
stände sind, werden ersucht, die Nachweisung innerhalb 8 Tagen 
einzureichen.

Tiegenhof, den l?. Mai 1926.
Der Lan-rat.

Nr. ^2. ------------------
ttreiswanderbücherei.

Die säumigen Gemeinden werden unter Bezugnahme auf meine 
Rreisblattverfügung vom ^3. April d. Is» — Rreisblatt Nr. l6 — 
an Rücksendung der für das Winterhalbjahr ^925/26 überwiesenen 
Bücher bestimmt bis ziem 1S d. As. ernmert.

Tiegenhof, den 2t. Mai 4926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr.
Steueranteile der Gemeinden.

von der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden:
s) an der Umsatzsteuer für Januar — März 1926,
b) an der Lohnsteuer für das Ralenderjahr 4924, Schlußabrechnung, 

die in der nachstehenden Nachweisung angegebenen Beträge überwie
sen worden. Die Beträge sind in der aus den Spalten 6 und 7 er
sichtlichen Höhe auf Rreissteuern verrechnet oder auf Gemeindekonto 
überwiesen. wegen der Lohnsteueranteile nehme ich auf die Abrech
nung des Herrn Leiters des Landessteueramtes vom 4.März t926 — 
F I 0 880/26 — Bezug.

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde
Jan. — 
März 
1926

0

Lohn
steuer f.

d.ttalen-
derj,O2H * 
Schluß- !

0

Ueber- 
anesen. 
Betrag

6

Auf 
Rreis
steuern 

ver
rechnet

O

Auf 
Ge- 

neinde 
konto 
über- 
wiesen 

0
1 2 3 4 O 6 7
1 Altebabke 90 6 42 7^32 7 32
2 Altmünsterberg 5 76 441 25 44701 342 44 104 57
3 Allweichsel 10 17 55155 561 72 379 82 181 90
4 Bärwalde 1 80 16958 171 38 171 38
5 Barendt 67 537>76 53843 538 43
6 Barenhof 11!25 327'78 339,03 101 60 237 43
7 Beiershorst 56 186 16 186,72 s 73

1 113
35
37

all Jahr 
neu.

8 Biesterfelde 11 70 110 44 122'14 122 14
9 Blumstein 299!23 299 23 263 77 35 46

10 Brodsack 13 72 508 89 52261 Pflegk.110,00
Rrsst. 283,56 129 05

11 Bröske 59!20 5920 59 20
12 Brunau 16 56 774 97 79153 791 53
13 Einlage 1 96 1-96 1 96
14 Fürsten au 9 54 599 23 608,77 608 77

407!15 Fürstenwerder 61 49 636 85 698,34 290 47 87
16 Gnojau 6 14 2378 09 238-^23 20 236^23
17 Grenzdorf A 9 205 73 214173 214 73
18 Halbstadt 98!89 98'89 98 89
19 Heubuden 21097 21097 210 97
20 Irrgang 11964 11964 119 64
21 Iankendorf 263 33 263 33 i

Pflegk.NO 03 
ttreisst. 63,12 84 18

22 Iungfer 121 54 21693 33847 82 73 255 71
23 Ralteherberge 1 80 55 27 57107 57 07
24 Ralthof 164 42 ^33 36 897178 897 78
25 Raminke 91 97 91 97 69 32 22 65
26 Reitlau 28 03 28!03 28 03
27 Rrebsfelde 34 01 504 76 538 77 538 77 i !
28 Rüchwerder 182 182 149 59 3241
29 Runzendorf 53 14 ^6^2 82 1695 96 652 77 1043 19
SO Ladekoxp 03 03 03 !
31 Lakendorf 7 45 184 83 192 28 192 28 !I
32 Gr. Lesewitz 6 97 568,74 575 71 500 42 75 29
33 Rl. Lesewitz 17 80j 17 80 17 80
34 Leske I 184 16 184 16 184 16
35 Gr. Lichtenau >I 12 88 1619 14 1632 02 479 74 N52 2«
36 Rl. Lichtenau 12 53 356 64 369 17 307,87 61
37 Ließau 55 88 473 04 528192 52892
38 Lupushorst 36 79 ! 36!79 36,79

2642939 Marienau 12 28 252 01 264M
40 Gr. Mausdorf 5 85 443 10 448! 95 448 95
41 Rl. Mausdorf 29 70 157 44 18714 187 14
42 Mielenz 11 38 563 17 57455 514 80 59 75
43 Mierau 346 25 346 25 282!13 64 12
44 Gr. Montau 3 01 457 25 460 26 165.12 295 14
45 Neukirch 13 52 707 40 720 92 442 33 278 59
46 Neulanghorst 300 33 300 33 131^92 168^41
47 Neumünsterberg 60 77 430 06 490 83 490'83 !
48 Neustädterwald 1 35 394 83 396 18 195>40 200.78
49 Neuteicherwalde 7 76 542 41 550 17 75>56 47461
50 Niedau 31 94 353 48 385 42 3Mrn 83 31
51 Orloff 63 236 32 236 95 23(>95
52 Orlofferfelde 141 78 141 78 141.78
53 palschau 1,80 22 01 23 81 2t!81
54 parschau 205 38 66 40 71 40,71

! 715 2955 Petershagen 6747 722! 45 789 92 74,65
56 pieckel 1308 1389 02 1402 11

!02
1402 11

57 pietzkendorf 97'77 97 77 ! 9t 75
58 Platenhof 135»9/ 256-1-96; 2700 95 ! 2700,9Z
59 pordenau 235.32! 235 32! 23532
60 Reimerswalde 204 36> 204 36l 138 25> 66>11
61 Reinland 4t > 158!16l 207 11 207,11
62 Rosenort 1 0t; 148i55i 144 61 14461
63 Rückenau 1()35i 88-71 99 06> 99,0t
64 Schadwalde 439^s 233'21 277 1?i 277,15>
65 Schöneberg 89^) 152 2k> 241 75i 24175>

Pflegk.NO
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Kopf wie vor

Tiegenhof, den 2f. Mai 492s.

66
67
68

Schönhorst 
Schönsee 
Simonsdorf

1 06
90

106,17 106
318
2005

17
11
32

106
318

16
11
66 1988 66

317
200-1

05
42

69 Stadtfelde 81 12 81 12 81 12
70 Stobbendorf 85 368 42 374 27 149 77 224 50
71 Stuba 20 81 393i70 414 51 252 14 162 37
72 Tannsee 42 30 760 44 802 74 693 05 109^69
73 Tiege 1 17 347113 34830 34830
74 Tiegenhagen 7 56 919,54 927^10 278 52 64858
75 Tiegenort 58 18 54(140 598-58 467 64 13094
76 Tralau 11 25 508^84 520 09 281 78 23831
77 Trampe,lau 152! 83 152 83 152 83
7b Trappenfelde 106^ 57 106 57 10657
79 Vogtei 63! 55 63 55 41-30 22 25
80 Walldorf 294 44 294 44 21264 81 80
81 warnau 23 17 31548 338 65 338^65
82 Wernersdorf 7 02 41911 426 13 42613
83 Zeyer -94 20 239 40 333 60 273^37 60 23

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. ^4. ------------------

Ausstellung von Huittungskarten.
Die Ouittungskarten-Ausgabestellen ersuche ich, bei Ausstellung 

der LZuittungskarten die Berufsbezeichnung genau zu prüfen, da es 
wiederholt vorgekommen ist, daß die auf Grund der Angaben der 
Karteninhaber eingetragene Berufsbezeichnung unrichtig war.

Tiegenhof, den 17. Mai 1926.
Der Vorsitzende des Versicherungsamts.

Nr. ^5. —7-------------
Nollekte.

Der Landeskirchlichen Gemeinschaft ist durch den Senat die Er
laubnis erteilt, in der Zeit vom 45. 5» bis 30. 6. d. Js. eine Haus- 
kollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten 
der Errichtung eines Vereinshauses in praust abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den ^8. Mai 192s.
Der Landrat.

Nr. ^6. ------------------
Ermittlungsersuchen.

Die Polizeiorgane des Kreises werden ersucht, Ermittlungen nach 
dem am 30. 2. 1905 zu Schwarzwassec geborenen Melker Jsidor 
Szywelski anzustellen und ihn im Lrmittlungsfall festzunehmen, weil 
er in dringendem verdacht einen Diebstahl begangen zu haben steht.

Vsvsoirtrlveschveibtrns: Größe 1,65, Haare blond.
Äleiduns: Dunkelgraue Joppe, graue Hose, schwarze Schuhe. 

Die Kleidung befand sich in einem sehr schlechten Zustand.
Gestohlen wurden unter anderem ein blauer Anzug, ein paar 

braune Schuhe und ein grauer Rucksack. Ls ist deshalb nicht aus
geschlossen, daß Szywelski, der auch einen anderen Namen führen 
kann, sein Aeußsres verändert hat.

Tiegenhof, den 20. Mai 1926.
Der Landrat

Nr. ^7. ------------------
Ausenthaltsermittelung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden, sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich festzustellen, wo 
sich der am 22. 5. ^660 geborene polnische Staatsangehörige Arbeiter 
Stanislaw Glapinski aus Ladwinlowa aufhält. Im Lrmittelungsfalle 
ersuche ich mtr sofort zu Tgb. Nr. 37 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 20. Mai (926.
Der Landrat

Nr. ^8. ------------------
Ausenthaltsermittelung.

Die Herren Ortsoorsteher des Kreises ersuche ich um Mitteilung 
nach hier, falls dort ein Arbeiter Franz Rowinas, geboren am 25. 
3. 1866 in Kl. Kelpin, wohnhaft ist oder zur Anmeldung kommt.

Tiegenhof, den ^5. Mai 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. (9. ------------------
Ausenthaltsermittelung.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich um Feststellung 
und Aeußerung, ob ein polnischer Saisonarbeiter Dadun zur Anmel
dung gelaugt ist und wo er sich aufhält.

Tiegenhof, der 17. Mai 1926.
- Der Landrat

Nr. 20. ------------------
Stellengesuch.

Ein infolge Verwundung des linken Beines in der Erwerbs' 
Fähigkeit um 500/0 beschränkter Kriegsbeschädigter hat nach vorschrifts

mäßigem Kursus die Prüfung als Kraftwageusührer bestanden und 
möchte nun die Stelle eines Chauffeurs annehmen.

Kraftwagenbesitzer, die einen Wagenführer benötigen werden 
gebeten, sich bei der Fürsorgestelle (Landratsami) zu melden, die 
nähere Auskunft gerne erteilt.

Tiegenhof, den 21. Mai 1926.
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene
Nr. 2^. -----------------

Amtsbezirk varenhof.
Der Amtsvorsteher Wiens in Bärwalde ist vom. 27. d. Mts. 

ab auf etwa 8 Wochen verreist. Die Amtsgeschäfte des Amtsbezirks 
Barenhof werden während dieser Zeit von dem stellvertretendeil 
Amtsvorsteher, Hofbesitzer Arthur Schrödter in Neumünsterberg, ver
tretungsweise geführt.

Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Barenhof ersuche ich 
um entsprechende Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 17. Mai 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 22. ------------------

Bestätigung von Zchiedsmännern und 
Schiedsmann-Stellvertretern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts sind auf die 
nächstfolgenden 3 Jahre bestätigt worden:
1. der Hofbesitzer Johannes Schröder in Neuteicherhinterfeld als 

stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk 22,
2. der Hofbesitzer Bruno Schulz in Petershagen als Schiedsmann 

für den Bezirk 35 und als stellvertretender Schiedsmann für den 
Bezirk 34,

3. der Rentier Heinrich Lnß in platenhof als Schiedsmann für 
den Bezirk 37,

4. der Gemeindevorsteher Johann Giese in Gr. Montan alsSchieds- 
mann für den Bezirk 9.

Tiegenhof, den 18. Mai 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Vornahme regelmäßiger 

Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft der Freien Stadt Danzig 
vom 13. März 1925 (Ges. Bl. Nr. 11, Seite 75) und der Senats
verordnung vom 22. Mai 1925 (St. A. Nr. 40 Seite 157) findet in 
der Zeit vonr 1 bis 20 1020 eine Dtirb«rit- irnd
GviitsflLcheitLvhebrtirs statt

Die dazu erforderlichen Vordrucke sind den Gemeinde- und 
Gutsvorständen inzwischen vom Statistischen Landesamte zugesandt 
worden. Ortsvorstände, welche noch nicht in den Besitz der Vor
drucke gelangt sind, haben diese bei der unterzeichneten Behörde ss- 
fort anzufordern.

Im übrigen verweise»! wir auf den Wortlaut der jeder Sam
melliste vorgedruckten Senatsoerordnung vorn 22. Mai 1925 und er
suchen um pünktliche Jnnehaltung des darin für die Rückreichung 
der ausgefüllten Sammellisten bestimmten Zeitpunktes.

Danzig, den 12. Mai 1926.
Statistisches Landesamt der Freien Stadt Danzig 

»»»»»»»»»» 
Lehrberichte 

für
ein- und mehrklassige Schulen,

sowie

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und 
Einbänden

äis LreindlLttckravkvrei
R. Pech L W. Richcrt, Neuteich.

QGGOGOOGOO
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kür den Wandel 

kür die Industrie 

kür kekörden, Ver

eine, private us^v. alle 

vorkommenden Arbeiten 

in bester teckniscber ^.us- 

kübrun§ bei mälliZer Lerecb- 

nun§ und kürzester I^iekerLeit 

und bitten bei eintretendem 8e- 

dark um gekällize lledersckreibung

L!bin§er8trn88s dir. 126. 
f^ernruk: »euleicb blr. Z08.

eigene kOLNkinvehei

Streue dauernd 

iGist! 
auf meine Ländereien.

Ließau, d. (6. Mai 26

p. Uleip

Slhllltafeln
Schwämme, Griffel 
eingetroffen k ?eek.

Mmbil- imt MMMtt!
Liefere

Autoreifen
billiger als in Deutschland in folgenden Marken:
Goodyear, Dunlop, Continental und 

Peters-Union.
Allerbestes Marken- Auto-O el Kilo 1,5« G.

Da Reifen- und Delkaus die größte Vertrauenssache 
ist, liegt es int Intresse der Verbraucher garantiert gute 
Fabrikate in meinem Fachgeschäft zu kaufen.
Trotzes Lager. Billige Preise.

Fahrschule für alle Alaffen.
Reparaturwerkstatt mit elektr. Kraftbetrieb für 

sämtliche Kraftfahrzeuge.
Auto- und Fahrradhaus

L. LevLnrik,
Tiegenhof, am Areishaus. Telefon : Nr. 32 (

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOG! Nathrimitn l

Neuanlagen, sowie Reparaturen, auch alle an- d 
d deren Alempnerarbeiten führt sachgemäß bei d 

billigster preisberecknung aus

G vtto Lersvb, Neuteich. a
2 Werkstatt in der Nähe des Land- 2
D wirtschaft!. Konsums. D

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 22 Neuteich, den 2. Juni 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr ------------------
Beurlaubung.

Ich bin während des Monats Juni beurlaubt. Mein Vertreter 
ist Herr Kreisdeputierter Ziehm-Ließau. Schriftstücke in dienstlichen 
Angelegenheiten bitte ich während dieses Zeitraumes nicht an mich 
persönlich, sondern an das Landratsamt oder den Kreisausschuß zu 
richten, andernfalls ist es unvermeidlich, daß bei der Erledigung un
liebsame Verzögerungen eintreten.

Tiegenhof, den 26. Mai 1926.
Pott, 

Landrat.
Nr. ^s. ------------------

Beurlaubung des Urelsschulrats.
Der Kreisschulrat Palm in Zoxpot ist vom 6. bis 5. 7. d. 

Js. beurlaubt. Seine Vertretung erfolgt durch Herrn Kreisschulrat 
Sasse-Danzig-tangfuhr. Am Johannesberg 9.

Tiegenhof, den 4. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. ^b. ------------------
Taubstumme Mnder.

Die nachbenannten Gemeinden sind noch mit dem Bericht über 
schulpflichtige taubstumme Kinder im Rückstände.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher werden erneut ersucht, 
zu berichten, ob schulpflichtige taubstumme Kinder in der Gemeinde 
vorhanden sind. Frist: S Tage.

Altendorf, Altweichsel, Barenhof, Bärwalde, Beiershorst, Blumstein, 
Damerau, Dammfelde, Eichwalde, Einlage Fürstenau, Fürstenwerder, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Herrenhagen, Heubuden, Jankendorf, 
Kalthof, Kaminke, Kunzendorf, Lupushorst, Gr. Lesewitz, Kl, Lese- 
witz, Ließau, Lindenau, Mierau, Kl. Montau, Gr. Mausdorf, 
Kl. HUausdorferweide, Neudorf, Neulanghorst, Neumünsterberg, 
Neunhuben, Neustädterwald, Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, Nie- 
dau, Grlofferfelde, Parschau, pletzendorf, pordenau, prangenau, 
Reimerswalde, Reinland, Rückenau, Schadwalde, Schönau, Schöne- 
berg, Schönsee, Simonsdorf, Stobbendorf, Tiege, Tiegenhagen, Trag
heim, Tralau, Trappenfelde, vierzehnhuben, Vogtei, Walldorf, 
Wiedau, Zeyer und Adl. Renkau.

Tiegenhof, den 1. Juni 1926.
Der Landrat

Nr. 2. —-------------
viehseuchenpolizeMche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Ztz 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

l 81.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen

1. des Hofbesitzers Enß in prangenau Abbau,
2. des Hofbesitzers Schülke in Neuteichsdorf,
3. des Hofbesitzers Schröder in Neuteicherhinterfeld,
4. des Hofbesitzers Bensch in Neudorf,
5. der Hofbesitzer Pauls und Peter Klingenberg in Krebsfelde,
6. der staatl. weiden Wolfsdorf und wolfsza^el,
7. der Weiden Neunhufen bei Halbstadt der Groß-Werder-Kommune 

wiedau,
8. des Hofbesitzers Johann Fieguth 1 in Kl. Lichtenau,
9. des Hofbesitzers Kröker und der Hofbesitzerin Frau Regehr-Heubuden 
amtstierärztlich Maut- und Klauenseuche festgestellt worden ist, wer
den Sperrbezirke gebildet, die bestehen aus:
1. sämtlichem Gelände der Gemeinde Neuteicherhinterfeld, und den 

weiden des Gutsbesitzers Reinhard Tornier-Trampenau, die an 
Neuteicherhinterfeld grenzen,

2. den Gehöften nebst sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Schülke- 
Neuteichsdorf, Sintowski und Driedger in Bröske

3. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Enß, 
penner und Joost in prangenau,
dem geschlossenen Dorf Neudorf, den Jungfer'schen Neuländern und 
weiden,

5. dem gesamten Gelände der Gemeinde Krebsfelde,
6. den staatl. Weiden Wolfsdorf und Wolfszagel,
7. dem Gelände der Gemeinde wiedau, den verseuchten weiden der 

Groß-Werder-Kommune wiedau, und dem Gelände der Gemeinde 
Halbstadt mit Ausnahme der Ausbauten der Hofbesitzer Loewen, 
Dyck, Thießen, Llfert und Schuh in Halbstadt,

8. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Johann 
Fieguth I, Bernhard Klaaßen, Lpp, Frau Emilie Enß und des 
Kätners Weinreich, sämtlich aus Kl. Lichtenau

9. den Gehöften und Ländereien des nördlichen Teiles von Heubuden 
ooü Hofbesitzer Johann Kröker an bis zum Gehöft des Hofbesitzers 
Loewen einschl.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
s 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 7§. Absatz 1 Nr. 3 deMviehseuchen- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 31. Mai 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Vindviehbeständen der Hofbesitzer Andres-Mierau, Dyck in Lupus
horst und des Gutsbesitzers Flindt in Lindenau.

Sämtliche 3 Gemeinden bilden bereits je einen Sxerrbezirk. Eine 
Aenderung in dem Umfang dieser Sperrgebiete findet nicht statt.

Tiegenhof, den 31. Mai 1926.
Der Landrat

Nr. 4. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest und Schweineseuche unter dem Schweinebestande 
des Käsereipächters Kobel in Schönsee ist erloschen.

Die angeordneten Schutzmaßregeln sind aufgehoben.
Tiegenhof, den 28. Mai 1926.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Molkereibesitzers Albrecht in 

Neuteich ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest fest
gestellt.

' Tiegenhof, den 3;. Mai 1926.
Der Landest

Nr. 6. ------------------
Pflegefütze für Geisteskranke in pommerschen 

Anstalten.
In tz 1 der Verordnung vom 25. 10. 1923 nebst Abänderungen, 

betr. die vom Landarmenverband einzuziehenden Pflegesätze, werden 
die tirrifniLtztgrir von den Armen-Verbänden zu erstattenden 
Kosten in pommerschen Anstalten auf täglich 2,65 G festgesetzt.

Danzig, den 18. Mai 1926.
Der Senat der Zreien Stadt Danzig.

Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 25 Mai 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 7 ------------------

Amtsbezirk Gnojau.
Der Amtsvorsteher Grunau in Simonsdorf ist vom 1. 6. d. Js. 

ab auf etwa 4 Wochen verreist. Die Amtsvorstehergescbäfte führt 
während dieser Zeit der stellvertretende Amtsvorsteher, Gutsbesitzer 
Herbert Loewen in Simonsdorf.
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Die Herren Ortsvorsteher des Amtsbezirks Gnojau werden um 
ortsübliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 28. Mai 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 8. ------------------

Beurlaubung von Landjägern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Juni d. 

Is. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten 
Grtsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.______________________

Beurlaubt von bis Vertreter

Landjäger Meffert-Neu- 
teich

2s. 6. 28. 6. Schupokommando Neuteich.

Landjäger Müller-Kun- 
zendorf

5. 6. 22. S. Schupokommando Ließau für 
die Ortschaften Kunzendorf, 
Altweichs el.Adl.Renkau, Bie
sterfelde, Landjäger Wolf- 
Wernersdorf fürGr.Montau, 
Schupokommando Kalthof f. 
Altmünsterberg.

Landjäger Tatkowski- 
Neukirch.

l. 6. 8. 6. ZugwachtmeisterSeffzigSchö- 
neberg für die Ortschaften 
Neukirch und Schönhorst, 
Schupokommando Ließau für 
palschau, Schupokommando 

Neuteich für die Ortschaften 
prangenau, pordenau, Neu- 
teicherhinterfeld.

Tiegenhof, den 28. Mai 1926.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
Hebammenbeztrk Neuteich.

Anstelle der verstorbenen Bezirkshebamme weshollek in Neuteich 
ist die bisher freipraktizierende Hebamme, Schwester Helene Krüger 
in Neuteich als zweite Bezirkshebamme für den Hebammenbezirk 
Neuteich angestellt worden. Zu dem Bezirk gehören die Stadt Neuteich 
und die Landgemeinden Brodsack, Neuteichsdorf, Bröske, Mierau, 
Eichwalde, Leske und Tralau.

Die betreffenden Ortsbehörden werden um ortsübliche Bekannt
gabe ersucht.

Tiegenhof, den 28. Mai 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. (0. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Ließau ist für die Dauer der Erkrankung des 

vollziehungsbeamten Laurin der Stellmacher Otto wottrich zum voll- 
ziehungsbeamten bestellt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 26. Mai i926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. u- ------------------

klusenthattsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht festzustellen und binnen 3 
Wochen hierher mitzuteilen, ob dort ein Arbeiter Kurt Baumann 
wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe von dort abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 28. Mai 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Bekanntmachungen anderer Behörden.

vrückensperre.
Die Brücke über die Tiege im Zuge der Lhauffee Tiegenort — 

Voll-Licht in Station 0,6 wird vom 7. Juni d. Is. ab für die Dauer 
der Pflasterarbeiten für den Luhrwerksverkehr gesperrt.

Tiegenhof, den i- Juni ^926.
Das Kreisbauamt.

Statistische Erhebungen.
Den Herren Schulleitern und Lehrern übersende ich in nächster 

Zeit Karten zu statistischen Erhebungen über das Auftreten des Haus
storches in unserer Gegend. Ich bitte diese Karten Ende September 
d. Is. ausgefüllt hierher zurückzureichen.

Tiegenhof, den 3t- Mai, 4926.
Der Kreisschulrat.

in

Fahrrädern
Dürkop, Gritzner, 

Opel, Stöwer,
Puch, Triumph, 
Weltrad, Cursor 

und alle andern Marken liefere 
zu konkurrenzlos billig preisen. 
Fahrradbereifung, Ketten, 
Pedale u. alle anderen Zube
hörteile und Reparaturen 
billigst

Erleichterte Zah
lungsbedingungen !

Auto- und Fahrradhaus

L. LevamiL,
Tiegenhof, am Areishaus 

Telefon 32^.

Streue dauernd

f Gift f
auf meinem Lande.

Spvvkwimo,
Altmünsterberg.

Stempelkarten 
sür Erwerbslose 

hält vorrätig
N. psck» Neuteich.

9er Primitives 
von der Staatschaussee, Brücke 
Seelake, nach Simons
dorf wird für den öffentlichen 
Fuhrwerksverkehr 

gesperrt.
Der stellv. Amtsvorsteher. 

H. Loewen.

Ztilhtnkehit
sür den Schulgebrauch emp
fiehlt billigst N. pssk

L Sorten
der Freien Stadt Danzig 

Maßstab 1: 100000 
empfiehlt

k ?svk L V. Modert, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech Lc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,30 Danziger Gulden.

Nr. 23 Neuteich, den 9. Juni 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Gebühren für Standesbeamte.

Nachstehend bringe ich die Verordnung betreffend standesamtliche 
Gebühren vom 42. N« 1923 — abgedruckt im Gesetzblatt Nr. 95 für 
192z — zur Kenntnis der Herren Standesbeamten.

Tiegenhof, den 3. Juni 4926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Verordnung
betreffend Von* 12 11 1Y2S

Auf Grnnd des Artikels IN des Gesetzes über standesamtliche 
Gebühren vom 46. Mai 192z (Gesetzblatt S. 645) wird der im> 
Artikel 11 jenes Gesetzes veröffentlichte Gebührentarif hinsichtlich der 
Gebührensätze wie folgt geändert:

Gebühreirttrrif.
I. Gebührenfrei sind die nach 8 54 des Personenstandsgesetzes oder 

zum Zwecke der Taufe oder Beerdigung erteilten Bescheinigungen.
II. An Gebühren kommen in Ansatz r

4. Für Vorlegung der Register zur Einsicht und zwar
für jeden Jahrgang ..................................... o,65 G.
für mehrere Jahrgänge zusammen jedoch höchstens 4,95 G.

2. für jeden beglaubigten Auszug aus den Registern
mit Einschluß der Schreibgebühren . . . 0,65 G.
bezieht sich der Auszug auf mehrere Eintragungen
und erfordert derselbe das Nachschlagen von mehr
als einem Jahrgang oder Register, für jeden wei
teren nachzuschlagenden Jahrgang noch 0,65 G.
jedoch höchstens..................... . . 4,95 G.

3. für die nachträgliche Beischreibung eines Randver-
merks auf einem Auszug ................................. o,65 G.

Wird die Beischreibung mehrerer vermerke auf 
demselben Auszug gleichzeitig beantragt, so wird 
die Gebühr nur einmal erhoben.

4. für ein zweites und jedes weitere Stück eines Aus
zuges oder für eine zweite und weitere Beischrei
bung desselben Randvermerks, wenn sie gleichzeitig 
beantragt werden die Hälfte

derGebühr 
nachN.2,Z.

5. für die Entgegennahme des Antrages auf Anord
nung des Aufgebots . ......................... 3,— <5-

Ist eine Bekanntmachung des Aufgebots im 
Ausland erforderlich oder kommt ausländisches Recht 
zur Anwendung, so kann die Gebühr bis auf 30 
Gulden erhöht werden.

Hat eine Aufgebotsverhandlung nicht stattgefun- 
den, so wird die Gebühr (Abs. 4,2) für die Ehe
schließung erhoben.

6. für die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
nach 8 45 Abs. ................. 2,— G.

7. für die Bescheinigung nach 8 49 ... 4,— G.
8. für die schriftliche Ermächtigung nach 8 4324 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn sie nicht gleichzei
tig mit der Bescheinigung nach 8 49 beantragt wird 0,65 G

9. für die Eheschließung vor einem anderen Standes
beamten als demjenigen, welcher das Aufgebot an
genommen hat . . . ..................... 2,— G.

0. für die Eheschließung, die außerhalb des Amtsraumes 
oder der Dienststunden erfolgt, außer wenn ein Ver
lobter wegen Krankheit nicht erscheinen kann, zu
sätzlich .......................................... ... . 40,— G.
Als bare Auslagen <8 16 Abs. 1, 2) werden nur erhoben Post-, 

Fernsprech- und Fernschreibgebühren, die Vergütung für einen bei 
der Aufgebotsverhandlung oder bei der Eheschließung zugezogenen 
Dolmetscher sowie bet einer Eheschließung außerhalb des Amtsraumes 
oder der Dienststunden Tagegelder und Fahrkosten des Standesbe
amten. wird ein Schreiben nicht durch die Post, sondern durch einen 
Boten bestellt, so kann.für die Bestellung ein Betrag bis zur fünf
fachen Höhe der Postgebühren erhoben werden.

Diese Verordnung tritt 3 Tage nach der Verbindung in Kraft 
Danzig, den 42. November 1923.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Sahm. Dr. Schwartz. *

Nr. is. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehördeu, die Herren Land
jäger und das Schupokommando ersuche ich, Ermittelungen nach der 
polnischen Saisonarbeiterin Agnes Utschkewicz anzustellen und mir 
im Ermittelungsfall sofort zu Tgb. Nr. 2960 L Nachricht zu geben.

Die Gesuchte hat bis zum 49. 5. in Damerau und bis zum 27.
5. bei dem Gutsbesitzer Friedrich in Gr. Lichtenau gearbeitet.

Tiegenhof, den 3. Juni 4926.
Landrat.

Nr. 2. ------------------
Einstellung einer Kusenthattsermittelung.
Die mit meiner Verfügung vom 44. 5. d. Is. (Kreisblatt Nr. 

20) angeordneten Ermittelungen nach dem Kassierer Stanislaus Knoll 
und dem Buchhalter Peter Lhudy sind einzustellen, da die Genannten 
inzwischen verhaftet worden sind.

Tiegenhof, den 2. Juni 4926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
vlehseuchenpoitzeiiiche Unordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der tztz ^8 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Jnni 4909 (Reichs
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Riudviehbestande des Gutsbesitzers Soenke 

in Simonsdorf amtstierärztlich Maul- und Klauenseuche festgestellt 
worden ist, wird ein Sxerrbezirk, bestehend aus sämtlichem Gelände 
der Gemeinde Simonsdorf, mit Ausnahme des Bahnhofs Simons- 
dorf, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 48. April 4944 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 48 für 4926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 4 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 4909 (Reicbsgesetzblatt Seite 549) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen aus Grund des 8 76 Ziffer 4 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 7. Juni 4926.
Der Landrat

Nr. H. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der 88 16 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (Reichsge
setzblatt Seite 549) folgendes bestimmt:

8 1-
Nacbdem unter den Rindviehbeständen des Hofbesitzers Joh. 

Harder in Zeyersvorderkampen und des Gutsbesitzers Lonrad in Alt
weichsel Maul- nnd Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, wer
den Sperrbezirke gebildet, die bestehen aus:
4. dem Gehöft und sämtlichen Ländereien des Hofbesitzers Joh. Harder 

in Zeyersvorderkampen, den Papatschen und den wedenkampen,
2. sämtlichem Gelände der Gemeinde Altweichsel und Kunzendorf.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn RegierungspräsiSenten vom 48. April 4944 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 48 für 4926) Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
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Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 

vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz ( Nr. 3 des viehseucben- 
gesetzes vom 26. Juni (909 (Reichsgesetzblatt Seite 5(9) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer ( a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 4. Juni (92s.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Maul- und Ulauenseuche.

Die MauU und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Rindviehbeständen der Hofbesitzer penner in prallgenau Abbau 
und des Landwirts Görtz in Lindenau.

Eine Erweiterung der bereits bestehenden Sperrbezirks findet 
nicht statt.

Tiegenhof, den 7. Juni (926.
Der Landrat.

Nr. 5a. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche in der Käserei Tiegenort ist er
loschen. Die mit meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 7. 
4. d. Js. (Kreisblatt Nr. (§) angeordneten Schutzmaßregeln werden 
hiermit aufgehoben.

Tiegenhof, den 4. Juni (926.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter dem Schweine- 
bestande der Käserei wolssdorf a/N.

Line Aenderung der bestehenden Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 7. Juni (926._______________ Der Landrat
Aus der Geschäftswelt

Das Auto- und Fahrradhaus A. Lewanzik in Tiegen
hof hat mit dem großen Preisabbau begonnen. Die sonst 
schon billigen preise sind noch weiter herabgesetzt, so daß 
z. B. trotz des zu zahlenden Zolles Fahrräder, Nähma
schinen, Zentrifugen usw. durchschnittlich ^0—^50/0 billiger 
sind als in den Städten Llbing und Marienburg. Die 
Firma A. Lewanzik-Tiegenhof führt nur erstklassige Marken. 
Lesen Sie bitte das Inserat im heutigen Anzeigenteil und 
machen Sie umgehend Gebrauch von diesen nie wieder
kehrenden günstigen Angeboten.

wMiMzM 
Sitzung am Sonnabend, den 
19. d. Mts., 4'/2 Uhr b-i 
Herrn Kiep-Tiegenhof

Tagesordnung:
Neuzeitliches Turnen. vor- 
trag und praktische Vor
führungen. — Aoll. Hel- 
bing-Tiegenhof.

2. Vortrag. „Mussolini" — 
Uoll. Meyer-Tiegenhagen.

3. Bericht über den 6. Be
amtentag.

H. verschiedenes.
Der Vorstand.

Nächste Uebungsstunde des 
Lehrergesangvereins am Mitt
woch, den (6. d. Mts. 6—8 
Uhr abends bei Herrn Kiep- 
Tiegenhof.

MeMeis 
Federhalter 
in verschiedenen hübschen Aus
führungen eingetroffen.

kk. peck.

Neu eingetroffen 

Weck-Gläser 
und 

EinkochapMüte 
zu erheblich herabgesetzten 

preisen.

Heinrich Pemer, 
Neuteich.

Ztilhtnkthlt 
für den Schulgebrauch emp- 
fiehlt billigst I». peuU 
Ais neue« Ein-NW 

Meiner 
Wannen 

Waschkessel 
jetzt besonders 
preiswert, 

kein ried keimer 
Neuteich.

Nr. 7
Personalien.

Der Landwirt lValdemar Neumann in Altweichsel ist zum Ge
meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 28. Mai (926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Der Landwirt Emil Becker in Kaminke ist listenmäßig als 

Schöffe daselbst nachgerückt und von mir bestätigt worden,
Tiegenhof, den 28. Mai (926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9 ------------------

Personalien.
Der als Schulvorsteher der ev. Schule in Stobbendorf gewählte 

Hofbesitzer Rudolf Janffen in Altendorf ist für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 29. Mai (92s.
Der Landrat.

Nr. sO. ------------------
Besetzung freier Lehrerstellen.

Folgende Lehrerstellen sind zu besetzen: Katholische alleinige und 
Organistenstelle in Ladekopp und in Tiegenhagen, erste kath. 
Stelle in prangenau, Kreis Danz. Höhe, und in praust, alleinige 
evangelische Stelle in Kladau, Organistenbefähigung erwünscht, je 
eine evangl. und kath. Stelle in Schöneberg, erste evangl. Stelle in 
Zeyersvorderkamxen.

Bewerbungen bis zum 26. 6. 26 an den Senat, Schulabteilung 
auf dem Dienstwege.

Der Landrat

Tiegenhof, den 7. Juni (926

I Achtung! >
- ---- Ein jeder muß wissen, -atz ich am 

billig st en

WFahrräder, W 
S Ulliaschilitll, MisWN, W

Fahrradbereifung u. alle W 
WIubehörteileZ 
----- verkaufe. Zum Beispiel:
-----  Mifarad m. gelb.Felge u. rot.Bereifüng (60,—
- ----- Weltrad (40 —
- ----- — Dürkopp, Grltzner, Opel, —
- ---- Stöwer — Puch — Kursor —

und alle andern deutschen Markenräder 2LS
W spottbillig. W
- ---- Kettenlvipperm.4,50. PedaleGummikl.5,—.
- ---- Pedale „ 4,—. Pumpen schlauchlos (,80. —-
- --- Fahrraddeck v.7,—.Fahrradschlä«ch v 2O.

Ausverkauf in
Zentrifugen von 50,-6

W Nähmaschinen von 140,— „
W Alles spottbillig! W

I < n r» » i l< W
Auto-u. Fahrra-haus, Telef. 321,
Tiegenhof, am Kreishaus.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,Zo Danziger Gulden.

Nr. 24 Neuteich, den 17. Juni 1926
Bekanntmachungen des Üandratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. (. ------------------

Meldeformulare.
Mit Bezug auf die im Rreisdlatt Nr. 20 veröffentlichte Ver

ordnung betreffend das Meldewesen gebe ich bekannt, daß die neuen 
Vordrucke in der Rreisblattdruckerei von R. Pech in Neuteich unter 
folgenden Zeichen erhältlich sind:

Abmeldeschein (bisheriges Muster) Abt. G Nr. 3(
Anmeldeschein (bisheriges Muster) Abt. G Nr. 22
Zuzugsmeldung (neu) Abt. G Nr. 322
Fortzugsmeldung (neu) Abt. G Nr. 32b
Fremdenmeldezettel (neu) Abt. G. Nr. 32c.

Tiegenhof, den ((. Juni (92s.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
veteranenbeihilse.

An die Empfänger der Veteranenbeihilfe wird vom (. April d. 
Js. ab für das Rechnungsjahr (92s eine Teuerungszulage von mo
natlich (2,50 RM. — (5,50 6 gezahlt.

Im Falle des Todes eines Veteranen wird der ihm für das 
Rechnungsjahr (926 noch zustehende Betrag der Teuerungszulage in 
einer Summe an die Hinterbliebene Witwe bezw. sonstige Familien
angehörige, sofern der Veteran mit diesen in einem gemeinsamen 
Haushalt gelebt hat, ausgezahlt.

Tiegenhof, den ((. Juni (926.
Der Landrat

I- v.
Ziehm , Kreisdeputierter.

Nr. (d. ------------------
Kufenthaltsermittlung.

Die Vrtspolizeibehörden, die Octsbehörden, die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Rreises ersuche ich, nach dem am 30. 
(2. (893 in Lizewo, bei Zuckau, Rreis Rarthaus, geborenen Schmied 
valerian Bisewski Ermittlungen anzustellen und im Falle der Er
mittlung mir sofort zu Tgb.-Nr. 32(4 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (0. Juni (926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Erinnerung.

Diejenigen Herren Amtsvorsteher, die mit ihrem Bericht auf 
meine Verfügung vom 26. März d. Js. betr. Instandsetzung der 
Wege, abgedruckt im Rreisblatt für (926 Nr. (3, noch im Rück
stände sind, werden ersucht, nunmehr bestimmt bis zrrur 1. Irrlt - 
A». zu berichten.

Tiegenhof, den (4.^Juni (926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder
Nr. 2s. ------------------

Fahrraddiebstahl.
Am 7. Juni (926 ist in Neukirch ein Herrenfahrrad gestohlen 

worden.
Beschreibung des Rades r

Herrenfahrrad Marke „Wigo" Nr. (22674.
Felgen schwarz mit grünem Längsstreifen,
Freilauf und Freilaufschloß,
Sattel und Tasche Marke „Hamock",
Reifen grau, nach oben gebogener Lenkstange.
Die Polizeiorgane des Rreises ersuche ich, Ermittelungen anzu- 

stellen und im Lrfolgsfalle das Fahrrad sicherzustellen, sowie mir zu 
Tgb. Nr 3(80 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (0. Juni (926.
Der Landrat

Nr. 2b. ------------------
Fahrraddiebstahl

In der Nacht vom (0. zum ((. d. Mts. sind in Lupushorst aus 
einem Stall 2 Fahrräder entwendet.

(.Herrenfahrrad, Marke „Weltruf", keine Nummer, Rahmenschwarz 
lackiert mit gelben Streifen, Freilauf mit Rücktrittbremse, schwarze 
Schutzbleche, graue Bereifung, schwarze Horngriffe, fast neuer 
gelber Sattel, hohe Lenkstange.^

2. Damenfahrrad, Nummer 63 333, schwarz lackiert, schwarze Schutz
bleche, schwarze Horngriffe, hohe Lenkstange, graue Bereifung, 
keine Bremse, Rleiderschutzblech aus schwarz lackiertem Blech.

In verdacht stehen zwei polnische Saisonarbeiter, deren nähere Per
sonalien jedoch fehlen. Einer der Arbeiter trug Rordhose und Leder
gamaschen. Die verdächtigen personell waren (,76 bis (,80 Meter 
bezw. (,65 bis (68 groß.

Beide sollen mit Wäscheklammern gehandelt haben.
Die Polizeiorgane des Rreises ersuche ich, Nachforschungen all

zustellen, im Lrmittlnngsfalle die Täter festzunehmen, die Fahrräder 
sicherzustellen und mir zu Tgb.-Nr. 3289 L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den (4. Juni (926.
Der Landrat.

Nr. 2 c. ------------------ >
Fahrraddiebstahl.

Am 9. 6. d. Js. zwischen 3 und 7 Uhr morgens ist in Alt
münsterberg ein Herrenfahrrad entwendet avorden.

des A-r-e» :
Marke „Brennabor", Nr. 5(50 Lenkstange etwas nach unten 

gebogen mit roten Gummigriffen, Torpedofreilauf und graue Be
reifung, die vordere Handbremse fehlt, das Rad ist alt, jedoch noch 
gut erhalten.

Die Polizeiorgane des Rreises ersuche ich, Nachforschungen an
zustellen und im Lrmittelungsfall das Fahrrad sicherzustellen und 
mir zu Tgb.-Nr. 330( L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den (5. Juni (926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Jagdschein.

Im Monat Mai d. Js. ist ein Jahresjagdschein für den Land
wirt Bruno Mekelburger in Tiegenhagen ausgestellt worden.

Tiegenhof, den (. Juni (926.
Der Landrat

Nr. q. ------------------
Personalien.

Der Hofbesitzer Hermann Loepp-Pletzendorf ist listenmäßig als 
Schöffe und der Hofbesitzer Paul Bensemann-Pletzendorf als stellver
tretender Schöffe daselbst nachgerückt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 29. Mai (926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Maul- und Mouenseuche.
Die Maul- und Rlaueuseuche ist erloschen unter dem Rindvieh- 

bestände des Hofbesitzers Dirksen in Schöneberg. "
Meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 3. 5. (92tz"(Rreis- 

blatt Nr. (8) wird daher hiermit aufgehoben.
Tiegenhof, den (4. Juni (926.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------ >

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 

der 88 (6 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni (909 (Reichsge- 
setzblatt Seite 5(9) folgendes bestimmt:

Nachdem unter den Rlauenviehbeständen:
(. des Hofbesitzers Flier,Eichwalde auf seinen weiden in Heubuden
2. des Gastwirts Rlanowski-Gr. Mausdorf,
3. des Hofbesitzers Reimer in Tannsee Abbau,
4. des Gutsbesitzers Reinhold Tornier-Tramxenau,
die Maul- und Rlauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, werden 
Sperrbezirke gebildet, die bestehen aus:
(. dem gesamten Gelände der Gemeinde Heubuden mit Ausnahme 

der Besitzungen der Hofbesitzer Zörnack, Heinrich Brucks und 
Paul Rröcker in Heubuden,

2. dem gesamten Gelände der Gemeinde Gr. Mausdorf,
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der Besitzung des Hofbesitzers Reimer in Tannsee Abbau und den 
weiden des Besitzers Klinge in Tannsee, die an den Ländereien 
des Reimer stoßen,

4. dem gesamten Gelände der Gemeinde Trampenau
8 2.

Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom (8. April (9(4 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 48 für (926) Anwendung.

8 r
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 §

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. Z des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5^9) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 0, im 
übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu zoo 6 oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den (H. Juni 1926.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 

den Rindviehbeständen:
l. des Hofbesitzers Bernhard Klaassen in Kl. Lichtenau,
2. des Hofbesitzers Komnik-Neuteicherhinterfeld,
3. des Freiherrn von Hiller in Altweichsel, 
q. des Hofbesitzers Heyse in Krebsfelde Abbau,___________________

Auszug
aus den Ausführungsbesttmmungen über -en Steuerabzug vom Arbeitslohn vom 7. 4. 
26 (Staatsanzeiger Teil I Seite 127 Nr. 28 vom 14 4. 26) zum Einkommensteuer

gesetz vom 27. 3. 26.

5. des Hofbesitzers Krüger in Mierau.
Line Aenderung der bereits bestehenden Sperrbezirke findet des

wegen nicht statt.
Tiegenhof, den 14. Juni 4926.

Der Landest

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Freie Lehrerstelle.
Die evangl. Lehrerstelle der einklassiaen Volksschule in Tiege ist 

frei. Bewerber wollen sich bei dem Unterzeichneten melden.
Tiege, den ll- Juni 1926.

Der Gemeindevorsteher
Driedger.

Lehrerbücherei.
Das Kolonialwirtschaftliche Komitee, wirtschaftlicher Ausschuß 

der deutschen Kolonialgesellschaft, hat unter dem Titel: „Die Bedeu- 
tung kolonialer Eigenproduktion für die deutsche Volkswirtschaft" (be
arbeitet von Vber-Reg. Rat Dr.warnack) eineSchrift herausgegeben, 
die zum preise von 2 Mk. vom Kolonialwirtschaftlichen Komitee in 
Berlin w 35, Potsdamerstraße (23, zu beziehen ist.

Die Schrift wird zur Anschaffung für die Lehrerbücherei empfohlen. 
Tiegenhof, den (H. Juni (92s.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

, Artikel 51-
Abführung und vereinnahmung von Steuerbeträgen In dem Falle, in dem ein Steuerbuch 

dem Arbeitgeber nicht vorliegt.
(0 Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ein Steuerbuch nicht vor, so hat dieser, insoweit er zur Beschaffung des 

Steuerbuches gem. Art. ^7 nicht verpflichtet ist, die gem. Art. 33 Aks. 2 errechneten Beträge wie folgt durch Marken 
zu verwenden oder in bar an die Freistadtsteuerkasse abzuführen.

a) Beim Markenverfahren
hat der Arbeitgeber in einem losen Einlagebogen zum Steuerbuch Vor- und Zuname, Stand und Wohnung des 
Arbeitnehmers einzutragen, die Spalten (—7b für verdienst und Steuerabzug "auszufüllen und entsprechend 
Steuermarken in die vorgesehene Felder zu kleben und zu entwerten. Alsdann ist der Einlagebogen möglichst 
durch den Arbeitnehmer mittels Unterschrift anerkennen zu lassen. Die im Laufe des Monats so ausgefertigten 
Einlagebogen sind bis zum 5. des darauffolgenden Monats an das zuständige Steueramt und zwar außerhalb 
der Stadt Danzig durch Vermittlung der Gemeindebehörden zu übersenden.

b) Beim Ueberweisungsverfahren.
Die zum Ueberweisungsverfahren zugelassenen Arbeitgeber haben in sinngemäß gleicher Weise wie zu a) zu 
verfahren. Anstelle der Verwendung von Steuermarken ist der übliche Ueberweisungsvermerk aufzunehmen. Die 
Einlagebogen sind als Unterlagen zu den namentlichen Nachweisungen zu nehmen und mit diesen gem. Artikel 
H8 dem Steueramte zu übersenden.

(2) Einlagebogen werden in der Stadt Danzig vom Steueramt I, im übrigen durch den Gemeindevorstand unent
geltlich geliefert und sind von diesen Stellen entsprechend anzufordern. Ueber die vom Arbeitgeber abgelieferten Einlage
bogen ist auf Antrag vom Steueramt bezw. dem Gemeindevorstand eine (Quittung zu erteilen.

(3) Wird nachträglich vom Arbeitnehmer ein Steuerbuch vorgelegt, so sind, soweit nicht bereits nach Abs. ver
fahren ist, auch die früheren Lohnzahlungen in das Steuerbuch einzutragen. Ein Ausgleich der Ermäßigungen entsprechend 
den Eintragungen auf dem Steuerbuch für die Lohnzahlungen vor Vorlegung des Steuerbuchs ist unzulässig.

(H) Die bei den Steuerämtern eingehenden Einlagebogen sind wie Steuerbücher zu behandeln. Einkommen- und 
Steuerbetrug sind in die Lohnsteuerliste zu übernehmen. Ist der betreffende Steuerpflichtige in der Lohnsteuerliste nicht ent
halten, so ist er in dieser nachzutragen.

Artikel 7.
Höhe des Steuerabzugs und Ermäßigungen.

(0 Der Arbeitgeber hat vom Arbeitslohn einen Betrag von W v. H. unter Berücksichtigung der nachstehend vor
geschriebenen Ermäßigungen für Rechnung des Arbeitnehmers einzubehalten.

(2) Der Betrag von ^0 v. H. des Arbeitslohnes ermäßigt sich vom September ab:
t. für den Steuerpflichtigen im Falle der Zahlung des Arbeitslohns

a) für volle Monate um 2,— G. monatlich,
b) für volle Wochen um 0,^8 G. wöchentlich,
c) für volle Arbeitstage um 0,08 G. täglich,
ä) für kürzere Zeiträume um 0,02 G. für je 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden;

2. für die zur Haushaltung des Steuerpflichtigen zählende Ehefrau im Falle der Zahlung des Arbeitslohns
a) für volle Monate um 3,— G. monatlich,
b) für volle Wochen um 0,72 G. wöchentlich,
c) für volle Arbeitstage um 0,(2 G. täglich,
ä) für kürzere Zeiträume um 0,03 G. für je 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden;
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S. L. für das H bis 3. zur Haushaltung des Steuerpflichtigen zählende minderjährige Rind, das nicht selbständig 
zur Einkommensteuer zu veranlagen ist, im Falle der Zahlung des Arbeitslohns

s) für volle Monate um je 8,— G. monatlich,
d) für volle Wochen um je f,92 G. wöchentlich,
c) für volle Arbeitstage um je 0,32 G. täglich,
ä) für kürzere Zeiträume um je 0,08 G. für je 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden;

k für das H. und jedes weitere Aind des gleichen Steuerpflichtigen
a) für volle Monate um je s2,— G. monatlich,
d) für volle Wochen um je 2,88 G. wöchentlich,
c) für volle Arbeitstage um je 0,^8 G. täglich,
ä) für kürzere Zeiträume um je 0,^2 G. für je 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden; Rinder im 

Alter von mehr als f7 Jahren, die ein Arbeitseinkommen, beziehen, werden nicht berücksichtigt;
zur Abgeltung der nach Z s3 Abs. s Ziffer s und 2 zulässigen Abzüge insgesamt:

im Falle der Zahlung des Arbeitslohns
s) für volle Monate um 8,— G. monatlich,
b) für volle Wochen um 1,92 G. wöchentlich,
c) für volle Arbeitstage um 0,32 G. täglich,
äs für kürzere Zeiträume um 0,08 G. für je 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden.

(3) Solange ein Arbeitnehmer ohne Steuerbuch ist, stehen ihm lediglich die Ermäßigungn des Abs. 2 Ziffer 1s und 
4 ZU-

(H) Die Berechnung des Steuerabzugs kann auch in der Weise vorgenommen werden, daß der zehnfache Betrag 
der Ermäßigungen des Abs. 2 von, Arbeitslohn selbst abgesetzt und von der Differenz der volle Steuersatz von W"/« 
einbehalten wird.

Artikel s7.
Verpflichtung der Arbeitgeber.

(0 die Verpflichtung, die Ausstellung eine; Steuerbuches zu beantragen, haben agch die Arbeitgeber, soweit von 
ihnen dauernd beschäftigte Arbeitnehmer beim Dienstantritt nicht im Besitze eines Steuerbuches sind.

(2) Als dauernd im Sinne des Abs. s gilt jede Beschäftigung, die voraussichtlich länger als 6 Arbeitstage dauern 
wird.

Artikel 33.

Höhe der Steuer.
(0 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für Rechnung der bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer bei jeder Lohnzahlung 

die sich nach Art. 7, si und ^2 ergebende Steuer einzubehalten. Für den Arbeitgeber sind die auf dem Steuerbuch 
vermerkten Iahresermäßigungen bindend. Ihre Höhe für die verschiedenen Lohnperioden ist aus der im Steuerbuch 
enthaltenen Umrechnungstabelle ersichtlich. Als Lohnzahlung im Sinne dieser Bestimmungen gelten bei Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses auch Vorschuß- und Abschlagzahlungen oder unter sonstiger Bezeichnung gewährte vorläufige Zahlungen 
auf bereits verdienten Arbeitslohn oder Vorausbezahlungen von erst später fälligen Arbeitslohn.

(2> Liegt den» Arbeitgeber bei einer Lohnzahlung das Steuerbuch eines Arbeitnehmers nicht vor, so sind für diesen 
nur die Ermäßigungen des Art. 7 Abs. 3 zu berücksichtigen, bis dem Arbeitgeber das Steuerbuch ausgehändigt oder 
vorgelegt wird.

Artikel ^8.

Vierteljahresabrechnung
(0 Das Endergebnis der einzelnen Nachweisungen ist in eine Zusammenstellung nach Muster VI, welche vom Ar

beitgeber zu unterschreiben ist, zu übertragen. Die Endsumme der Zusammenstellung stellt den Gesamtbetrag und zugleich 
das Ablieferungssoll des Arbeitgebers dar.

(2) Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten zwischen den einbehaltenen und überwiesenen Steuerbeträgen ist der Zu
sammenstellung eine Bescheinigung nach Muster VII beizufügen.

(3) Die Nachweisungen, Zusammenstellungen sowie die dazu gehörige Bescheinigung müssen geordnet spätestens bis 
zum Ablauf des auf den Schluß des Ralendervierteljahres folgenden Monats dem Steueramt der Betriebsstätte eingeliefert 
werden.

(H) Die vorbezeichneten Muster V—VII werden den Arbeitgebern vom Steueramt in entsprechender Stückzahl unent
geltlich geliefert.

Neu ein getroffen 

Weck-Gläser 
und 

EiukschgMrnte 
ZU erheblich herabgesetzten 

preisen.

Heinrich Penner,
Neuteich.

der Freien Stadt Danzig
Maßstab 1: L00000 

empfiehlt

L. kvvk L Mvkvrt, RevteH.

Aus neuen Eingängen 

Zinkeimer 
Wannen 

Waschkessel 
jetzt besonders 

preiswert.
Svinrivkrviwvr

Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 25 Neuteich, den 24. Juni 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -----------------
wildernde Hunde.

Es ist die Beobachtung gemacht, oaß, insbesondere des Nachts, 
frei umherlaufende Hunde, die auf der weide befindlichen Rindvieh
herden herumhetzen, einzelneil Rindern, namentlich Jungvieh, starke 
Bißwunden beibringen und das Vieh in alle Richtungen verjagen.

Ich weise deshalb darauf hin, daß abgesehen von den Den be
troffenen Besitzern zustehenden Schadenersatzansprüchen, nach tz 36? 
Ziffer ll mit Geldstrafe bis zu 3oo,— G oder mit Haft bestraft 
wird, wer wilde oder bösartige Tiere frei umherlaufen läßt.

Die Besitzer von wildernden oder bösartigen Hunden ersuche 
ich daher, diese Tiere festzulegen, damit sie für die Allgemeinheit 
keine Gefahr bilden können.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, in jedem Lalle die 
Besitzer von wildernden oder frei umherlaufenden bösartigen Hunden 
zu ermitteln und mir zur Anzeige zu bringen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, vorstehende Be
kanntmachung sofort ortsüblich zu veröffentlichen.

Tiegenhof, den 18. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. —--------------
Ausstellung der Urlisten für die Auswahl der 

Schöffen und Geschworenen.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Urliste derjenigen 

Personen in der Gemeinde, die zu dem Amte eines Schöffen und 
Geschworenen für das Jahr 1927 berufen werden können, gemäß 
H 31 ff des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1677 (R. 
G. Bl. Nr. 1) in der Fassung des Gesetzes vom 15. September 1922 
(G. Bl. S. §13) nach dem untenstehenden Muster aufzustellen und 
nach vorschriftsmäßiger Auslegung unter Beifügung eingegangener 
Einsprüche bts 1. September Is. <rir d«, zustän
dige rlmtssevicht einzureichen.

Terminsüberschreitungen müssen unter allen Umständen vermie
den werden.

Die Ortsbehörden mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß in die Urlisten nur Danziger Staatsangehörige und zwar Män
ner und Frauen aufzunehmen sind, welche das 25. Lebensjahr voll
endet haben.

Nicht aufzunehmen sind:
1. Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher Verur

teilung verloren haben,
2. Personen, gegen welche das Hauptoerfahren wegen eines Ver

brechens oder Vergehens eröffnet ist, daß die Aberkennung de^ - 
bürgerlichen Ehrenrechte oder Fähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Aemter zur Folge haben kann,

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfü
gung über ihr vermögen beschränkt sind,

4. versonen, welche zür Zeit der Aufstellung der Urliste das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

5. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste der Wohn
sitz in der Gemeinde noch nicht ein volles Jahr haben,

6. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu 
dem Amte nickt geeignet sind,

7. die Mitglieder des Senats,
8. Staatsbeamte, welcke zu jeder Zeit einstweilig in den Ruhestand 

versetzt werden können,
9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,

10. gerichtliche und polizeiliche vollstreckungsbeamte, 
11« Religionsdrener,
12. die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts sowie die ständigen 

Mitglieder des Bezirksausschusses.
Die Ortsbehörden haben die aufgestellten Urlisten eiirr LVochr 

Lang in ihrem Amtszimmer öffentlich auszulegen. vorher ist auf 
ortsübliche Weise bekannt zu machen, wann und wo die Auslegung 
stattfindet, sowie daß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Urliste innerhalb dieser Auslegungsfrift bei den Ortsvorstehern 
schriftlich oder zur Verhandlung Einspruch erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Urliste von dem Grts- 
vorsteher mit der amtlichen Bescheinigung über die erfolgte Ausle

gung und über die hierüber vorher geschehene Bekanntmachung zu 
versehen, zu untersiegeln und sodann an das Amtsgericht einzureichen.

Auch Fehllisten' müssen öffentlich ausgelegt und mit der Be- 
sckeinigung dem Amtsgericht eingereicht werden.

rtrliste
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk).............................
wohnenden Personen, welche für das Jahr 1927 zu dem Amte eines 
Schöffen oder Geschworenen berufen werden können:

kf
d.

 Nr
. 1

Vor- und Zuname Beruf Wohnort alter 
nach 

Jahren
Bemer
kungen

Tiegenhof, den 22. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. ^b. ------------------
Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferüe.

Für den Monat Juli d. Is. werden für die Untersuchung der 
im Wandergewerbe benutzten Pferde folgende Termine festgesetzt: 
1. Tirg«iihsf, Montag, den 5. 7 . d. Is., vormittags 9 Uhr vor 

der Wohnung des Regierungs- und veterinärrats. 
2. Sinio«r-ds*f) Montag, den 12. 7. d. Is., mittags 1 Uhr vor 

dem Bahnhof.
A Neuteich, Freitag, den 23. 7. d. Is., mittags 12^ Uhr 

vor dem Hotel Deutsches Haus»
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende Bekannt

machung ortsüblich zu veröffentlichen.
Tiegenhof, den 22. Juni 1926.

Der Landrat
Nr. -----------------

Verleihung von wafferrechten.
Der Unterdeichverband weichselhaffkampen, Sitz in Stutthof 

Kreis Danziger Niederung, hat die Verleihung folgender Rechte be
antragt :
1. ) Die nach dem Plane, der der Verbandsbildung zugrunde liegt, 

ursprünglich landeinwärts vorgesehene Durchdeichung der Laschte, 
nunmehr unmittelbar an der Mündung der Laschte auszutühren, 

2.) im Zusammenhang mit dieser Durchdeichung den Wasserstand der 
Laschte auf eine für die Landeskultur erforderliche Tiefe —nach 
dem Verbandsplan 1,65 m unter Normalnull — abzusenken und 
dadurch die starken Ouellungen zu beseitigen.
Widersprüche gegen die Verleihung und Ansprüche auf Her

stellung und Unterhaltung von Einrichtungen oder auf Entschädigung 
sind bei der unterzeichneten Amtsstelle schriftlich in zwei Ausferti
gungen oder zu Protokoll anzubringen; bei derselben Stelle wären 
andere Anträge auf Verleihung von Wasserrechten, durch welche die 
von dem Unterdeichverband weichselhaffkampen beabsichtigte Benutzung 
beeinträchtigt werden würde, mit den gesetzlich vorgeschriebenen 
Unterlagen einzureichen. Die Frist für die Erhebung der Wider
sprüche und die Anmeldung von Anträgen wird auf zwei Wochen 
festgesetzt und beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem das 
letzte die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben ist. Dieje
nigen, die innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch gegen die Ver
leihung erheben, verlieren ihr Widerspruchsrecht. Die nach Ablauf 
der Frist gestellten Anträge auf, Verleihung werden in demselben 
Verfahren nicht berücksichtigt werden, vom Beginn der Ausübung 
des verliehenen Rechtes an können wegen nachteiliger Wirkung nur 
noch die im tz 82 und im H 203 Abs. 2 des Wassergesetzes bezeich
neten Ansprüche geltend gemacht werden.

Die Zeichnungen und Erläuterungen des Antrages liegen im 
Geschäftszimmer des Staatlichen Meliorationsbauamtes in Danzig, 
Neugarten 12/16 Erdgeschoß Zimmer 25 und auf dein Gemeindeamt 
in Lasckke während der Dienststunden zur Einsicht aus. Zur Prüfung 
und mündlichen Erörterung der rechtzeitig geltend gemachten Wider-
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spräche, der Ansprüche auf Herstellung und Unterhaltung von Ein
richtungen und der Entschädigungsansprüche wird ein Termin auf

rNsutas, den 12. 1^2H, novmittsrs- 1v/z tthv
im Senatsgebäude Neugarten 12/16 Zimmer 91 anberaumt.

Die Prüfung und Erörterung findet auch im Halle des Aus
bleibens eines Beteiligten statt.

Danzig, den 18. Juni 1926.
Der Bezirksausschuß (Verleihungsbehörde)

Nr. 2. ------------------
Nachweisung über Handwerksbetriebe.

Die Gemeindebehörden des diesseitigen Kreises werden aufge- 
fordert, zwecks Berechnung der an die Handwerkskammer zu Danzig 
für 1927 abzuführenden verwaltungskostenbeiträge innerhalb ivTagen 
ein Verzeichnis der im Bezirk der Gemeinde vorhandenen Handwerks
betriebe und der in diesen beschäftigten Gesellen (Gehilfen) und 
Lehrlingen unter Benutzung des nachstehenden Formulars einzureichen.

Es sind auch solche selbständige Handwerksbetriebe in die Nach
weisung aufzunehmen, in welchen weder Gesellen noch Lehrlinge be
schäftigt werden, weibliche Lehrlinge sowie Mädchen, welche sich nur 
für den eigenen Bedarf ausbilden lassen, find ebenfalls in diese Nach. 
Weisung aufzunehmen.

Gleicherweise find auch diejenigen Personen in die Nachweisung 
aufzunehmen, welche ein Handwerk nur als Nebengewerbe stelbstän- 
dig gegen Entgelt betreiben, wie z. B. Landwirtschaft und Müllerei, 
wobei es völlig gleichgültig ist, ob der betreffende Landwirt eine 
große Mühle oder nur eine kleine Schrotmühle besitzt. Landwirte, die 
Schrotmühlen nur für ihren eigenen Bedarf benutzen, sind nicht äuf- 
zunehmen.

Die Richtigkeit der vorstehenden Nachweisung bescheinigt

Lf
d.

 N
r. 1 Vor- und Zuname 

des
Bett. - Inhabers

Wohnort 

bezw.
Wohnung

Bezeichn, 
des

Handwerk.

Anzahl t 
7.1926 be

Gesellen

schäftigt.

Lehr-

Gehört der
selbe einer 
Innung an 
und zutref
fendenfalls 
welcher?

den Juli 1926.

Gemeinde- 
----- Vorstand.

Von der einzusendenden Nachweisung ist eine Abschrift zuvüek- 
zitbehalteir, damit die Unterverteilung der von der Handwerks
kammer erforderten Beiträge auf die einzelnen Handwerksbetriebe 
vorgenommen werden kann.

Tiegenhof, den 15. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Personalien.

Der Invalide Jacob Schmohr aus Lupushorst ist als Amts
diener und vollziehungsbeamter des Amtsbezirks Gr. Mausdorf von 
mir bestätigt.

Tiegenhof, den 15. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder
Nr. H. ------------------

Sommerferien.
Die diesjährigen Sommerferien für die ländlichen Volksschulen 

des Rreises werden im Einvernehmen mit den Herren Kreisschul- 
räten, wie folgt, festgesetzt r

Dauer der Sommerferien: 26 Tage.
Schluß des Unterrichts: Mittwoch, den 21. Juli mittags,
Beginn „ „ Donnerstag, den 19. August.
Diejenigen Schuloorstände, die eine Aenderung der Lage der 

Ferien wünschen, werden ersucht, entsprechende Anträge an mich, 
durch die Hand des Herrn bis zrrm S Irrli e*
zu richten. Später eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt werden.

Tiegenhof, den 15. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. Ha. ------------------

veurlaubung von Landjägern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Juli d. Is. 

beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche, die beteiligten 
Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 22. Juni 1926.
Der Landrat.

Beurlaubt vom bis Vertreter

Landjägermeister Helm- 
Tiegenhof

10. 7. 2. 8. Oberlandjäger Goerzen-Pla- 
tenhof.

Oberlandjäger Goerzen- 
platenhof

l- 7- 10. 7. Schupokommando-Tiegenhof

Oberlandjäger Meffert 5. 7. 16. 7. Schupokommando-Neuteich
Neuteich
OberlandjäqerDomurath 1- ? 16. 7. Schupokommando-Kalthof
Kalthof
Landjäger Westerweck- 1. 7. 20. 7. Schupokommando-Tiegenhof
Jungfer
Landjäger Behnert- 
Simonsdorf

17. 7. 30. 7. Oberlandjäger Müller-Kun- 
zendorf für die Ortschaften 
Simonsdorf,Gnojau.Altenau 
Schupokommando-Neuteich 

für die Ortschaft Trappen- 
felde, 
Schupokommando-Ließau für 
die Ortschaft Gr. Lichtenau, 

Schupokommando-Kalthof 
für die Ortschaft Heubuden

Landjäger wallberg- 
Tiegenort

27. 7. 7. 8. Schupokommando-Tiegenhof

Landjäger Lltermann- 
Marienau

23. 7. 9. 8. Schupokommando-Tiegenhof 
für die Ortschaften Marienau, 
Rückenau, Tiege, Landjäger 
Kitowski-Lupushorst für die 
Ortschaften Niedau, Linde
nau, Kl. Lesewitz und Halb
stadt, 
Schupokommando-Neuteich 
für die Ortschaft Tannsee.

Oberwachtmeister wolff- 
wernersdorf

7. 24. 7. Schupokommando-Kalthof f. 
die Ortschaften Schönau, 
Wernersdorf,Mielenz,pieckel 
und Montauerforst, 
Schupokommando-Ließau für 
die Ortschaft Kl. Montau.

Zugwachtmeister Seffzig- 
Schöneberg

27. 7. 31. 7. Oberwachtmeist. Schwichten- 
berg-Brunau für die Ort- 
schaften BarenhoftBärwalde, 
Neumünsterbergu. vierzehn- 
huben, 
Schupokommando-Tiegenhof 
für die Ortschaften Schöne
berg und Schönsee

Oberwachtmeist. Schwich- 1. 7. 10. 7. Schupokommando-Tiegenhof.
tenberg-Brunau

Nr. 5. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Z8 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1- .
Nachdem unter den Rindviehbeständen des Hofbesitzers Johann 

wiebe in Schönsee und des Gutsbesitzers Wollschon in Einlage a/N 
Maul- und Klauenseuche festgestellt ist, werden Sperrbezirke bestehend 
aus sämtlichem Gelände von Schönsee-Niederfeld, und dem Gelände 
der Gemeinde Einlage vom Rohbacher weg bis zur Chaussee Tiegen- 
Hof-Einlage gebildet.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 192s) Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 7 h Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 2j. Juni 1926.
Der Landrat
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Nr. 6.
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul-und Klauenseuche ist erloschen unter den Rindviehb e- 
ständen des Weideverwalters Roß und des früheren Weideverwalters 
Thiedtke in Krebsfelderweiden.

Line Aenderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 2s. Juni l926.
Der Landrat.

Nr. 6s ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 
viehbeständen:
4. des Gutsbesitzers Bachmann in Ließau,
2. des Gutsbesitzers wiebe in Ließau,
3. des Hofbesitzers Lose in Gr. Lichtenau,
4. des Gutsbesitzers Behrend in Trappenfelde.

Der Sperrbezirk Ließau bleibt bestehen. Die Gehöfte der Guts
besitzers Bachmann und Wiebe gelten als seuchenfreie Gehöfte inner
halb des Sperrbezirks.

von dem durch viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 2;. 5. d. 
Js. (Kreisblatt Nr^. 20) gebildeten Sperrbezirk werden als freies Ge
biet erklärt die Ausbauten von Gr. Lichtenau und die in der Ge
meinde Kl. Lichtenau belegenen weiden des Hofbesitzers Lose.

von dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 45. 
5. 1926 (Kreisblatt Nr. 20) gebildeten Sperrbezirk werden als freies 
Gebiet erklärt die Gehöfte und sämtlichen Ländereien der Gutsbe
sitzer Behrend und Winter in Trappenfelde.

Tiegenhof, den 22. Juni ^926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Rindviehbeständen
I» des Gutsbesitzers Grunau in Simonsdorf,
2. des Hofbesitzers Hildebrand in Gr. Mausdorf und
3. des Hofbesitzers Reimer in Heubuden.

Line Aenderung der gebildeten Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 2^. Juni 4926.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Die Vorstände der zum Katasteramtsbezirk Tiegenhof gehörenden 

Gemeinde, deren Sum. Mutterrollen in diesem Jahre noch nicht be
richtigt sind, werden ersucht, die Sum. Mutterrollen dem Katasteramt 
Tiegenhof umgehend einzureichen.

Tiegenhof, den ^2. Juni 1926.
Katasteramt

plöger.

Klassenbezeichnungen.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen fortan die Bezeich

nungen der einzelnen Klassen und Abteilungen in der Weise vor
nehmen, daß das l- Schuljahr als l. Klasse bezw. 4. Abt., das 2. 
Schuljahr als II. Klaffe bezw. 2. Abt. irsev. benannt werden.

Bei den Schulen mit weniger als 6 Klaffen ist neben derKlassen- 
bezw. Abteilungsziffer noch anzugeben, welches Schuljahr bezw. welche 
Schuljahre normal zu der betr. Klaffe oder Abteilung gehören. In 
den Abgangszeugnissen ist allgemein hinter der Klaffe oder Abteilung, 
aus der das betreffende Kind entlassen worden ist, in Klammern 
hinzuzusetzen: (entspricht dem..........Schuljahre)

Die Stunden- und Stoffpläne sind hiernach zu berichtigen.
Tiegenhof, den ^8- Juni 4926.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

Zchwente-Verband. ,
Die diesjährige Ioh«r»iirL-Sch<*tt der Schwente

^ür die oberhalb der Staatschauffee gelegenen Strecken der „Großen 
Schwente" findet

Dsiritevsttrs, den 1 IrrN
für sämtliche anderen Strecken der Schwente

Soirir«rbeit-, den S InN statt.
Zur Vermeidung von Störungen und Mängeln bei der Schau ver
weise ich auf die zutreffenden Bestimmungen der neuen Deich- und 
vorflutsordnung v. 27. so. 97. Besonders mache ich darauf aufmerk
sam, daß zum Tage der Schau das Gras und Kraut der Böschun
gen von den Nutzberechtigten abzumähen und zu entfernen ist. Lin 
Beweiden der Böschungen ist unter keinen Umständen gestattet.

Zäune, aber im Zuge des Reitweges niemals Stacheldrahtzäune, 
dürfen nicht innerhalb 4 Meter von dem Uferborde gesetzt werden, 

auch ist es unzulässig, daß pfähle in den Deichkörper geschlagen 
werden und dadurch der Deichkörper zum Setzen von Drahtzäunen 
benutzt wird. V

von Anliegern sind zum Tage der Schau sämtliche Hindernisse, 
welche ein Bereiten der Ufer erschweren, bezw. unmöglich machen, 
zu entfernen.

Die im Zuge des Reitweges liegenden Zuleitungs-Gräben sind 
an der Linmündungsstelle zu Überdrücken und zwar von demjenigen, 
welchem die Unterhaltung des Grabens obliegt bezw. in dessen 
Grenzen der Graben liegt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen unterliegen der 
Bestrafung laut Statut, sowie nach den Bestimmungen des Beschlusses 
der Generalversammlung vom 26. Febr. t9N-

Die Herren Gemeindevorsteher der an die Schwente grenzenden 
Ortschaften bitte ich, diese Bekanntmachung den Interessenten zur 
Kenntnis zu bringen.

Marienau, den Juni 1926.
Der Verbandsoorsteher

Otto Lietz.

Schwenle-Verband.
Die Wahlperiode der Bevollmächtigten der Grundbesitzer der zum 

Schwenteverband gehörigen Gemeinden ist abgelaufen. Ls find diese 
Bevollmächtigten neu zu wählen. Gemäß § des Statuts und Ge
nehmigung des Deichamtes vom il« März 19m erfolgt diese Wahl 
auf drei Jahre, gilt also für die Jahre 4926. 27. 28. Gemeindebe
zirke unter 600 ks. beitragspflichtiger Fläche stellen einen, Gemeinden 
über 600 ba. zwei Bevollmächtigte. Außerdem wählt jede Gemeinde 
einen Stellvertreter.

Die Wahlen haben zu erfolgen unter Leitung des Gemeinde
vorstehers in besonders dazu einberufener Versammlung unter Be
achtung der früher für die Gemeindewahlen gellenden Vorschriften.

Die Herren Gemeindevorsteher, sowie den Magistrat der Stadt 
Neuteich ersuche ich, die Wahlen bald möglichst abzuhalten und als
dann die Wahlakten behufs Aufstellung der Wählerlisten mir ein- 
zusenden.

Die diesjährige

des Schwenteverbandes findet statt
Sonirirbeir-, dsir 10. IrrN 10 Lltz* , 

im Deutschen Hause zu Neuteich.
Tagesordnung:

I. Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren für 4927.
3. Festsetzung des Ltars.
4. Neuwahlen der Beigeordneten für den 2. 4, und 5. Bezirk.
5. Beschlußfassung über evtl. Räumung von Teilen der „Großen 

Schwente".
6. Beschlußfassung über Aufnahme für das hierzunötige Darlehn.
7. verschiedenes.

Die Herren Gemeindevorsteher bitte ich, die Bevollmächtigten 
zur Teilnahme an der Generalversammlung aufzufordern. Bei Be
hinderung eines Bevollmächtigten hat der Stellvertreter einzutreten.

Marienau, den Juni 1926.
Der Verbandsoorsteher. Dtto Lieh

Aufträge zur Bearbeitung von 

Loh«- M SlemWn 
Abschriften 
Reklamationen 
WKsNihkllM 
nimmt entgegen

Paul Vlaschek,
Neuteich, 

Marienburgerstr. 8.
Neu eingetroffen 

Weck-Gläser 
und

EinkochaMrate 
zu erheblich herabgesetzten 

preisen.

Heinrich Penner,
Neuteich.

A«s »e«e« WgS«ge« 
Zinkeimer 

Wannen 
Waschkeffel 

jetzt besonders 
preiswert.

lleinrivb kkousr 
Neuteich.

Die einfache, praktische und 
billige

MiW-SMMsWt 
„Spiz" 

empfiehl
R. Pech.
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k, fkok L Kietiks!
I^Ieutsieb.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzigl.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 26 Neuteich, den 1. Juli 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschuffes.

Nr. -----------------
Allgemeine Verfügung über die Gebühren der 

vorfgerichte vom 1. April 1926.
Die Allgemeine Verfügung des preußischen Justizministers vom 

20. Dezember 1899 (I. M. Bl. S. 606) und die des Senats der 
Freien Stadt Danzig vom 8. November 192s (Gesetzblatt S. 1273) 
wird wie folgt geändert:
(l) Der Z 60 erhält folgende Fassung:

8 60.
Die Dorfgerichte erhalten an Gebühren:

I. Für die Aufnahme von Vermögensverzeichniffen, die Sicherung 
eines Nachlasses durch Siegelung, Verwahrung oder auf andere 
Weise sowie für die Lntsiegelung von dem Gesamtwerte der 
Gegenstände bei einem Betrage

bis zu 50 6 einschl................................. 0,50 O
von mehr als 50 bis zu 100 6 einschl. 1,—

100 , 300 2 —
300 500 3 —
500 1000 4,—

1 000 „ 2 000 5,-
2 000 3 000 6 —
3 000 5 000 7,—
5 000 7 000 8,-
7 000 10 000 10,—

10 000 20 000 12 —
20 000 30 000 „ 14 —
30 000 „ 40 000 16 —
40 000 50 000 18,—
50 000 60 000 20,—
60 000 , 80 000 „ 22,—

/i O " l, 80 000 „ „ 100 000,, /, 25- „
Die ferneren wertklassen steigen um je 50 000 Gulden und die 
Gebühren um je 5,— Gulden.

Nimmt das Geschäft einen Zeitaufwand von mehr als acht 
Arbeitsstunden in Anspruch, so erhöht sich die Gebühr für jede 
angefangenen weiteren 2 Stunden nm 1 Gulden. Für einen Tag 
sind nicht mehr als 8 Arbeitsstunden anzusetzen. Der für Gänge 
und Reisen erforderliche Zeitaufwand ist nicht zu berücksichtigen.

Findet die Sicherung des Nachlasses oder die Entsiegelung zu
gleich mit der Aufnahme des Vermögensverzeichuiffes statt, so 
kommt nur eine Gebühr nach dem Gesamtzeitaufwande zumAnsatze. 

Us)Für die freiwillige öffentliche Versteigerung beweglicher Sachen
von dem Gesamtbetrage des Meistgebots

bis zu 1»0 6 einschl. 5 v. H.
von dem Mehrbeträge 300 5 v. H.

l ooo 2 v. H.
„ 5 000 1 v. H.

................... - . V, v. H. 
jedoch mindestens 2 Gulden.

Nicht durch 10 teilbare Gebührenbeträge sind auf volle 10 
Pfennige aufzurunden.

Die Mindestgebühr kommt auch dann in Ansatz, wenn ein Ge
bot nicht abgegeben, es aber zu einem Ausgebote gekommen ist' 

wird nicht die Gelderhebung besorgt, so verringert sich die 
Gebühr auf die Hälfte, jedoch nicht unter 1 Gulden.

b)Für den freihändigen Verkauf beweglicher Sachen 54, 57 
Abs. 2) von dem Gesamtbetrage des Erlöses die zu s bestimmte 
Gebühr.

III. Für die öffentlich? Verpachtung an den Meistbietenden von dem 
Gesamtbetrage des für die ganze Pachtzeit zu entrichtenden Pacht
zinses die zu U bestimmte Gebühr.

IV. Für die Aufnahme von Schätzungen die zu 1 bestimmte Gebühr 
nach dem Gesamtbetrage der abgeschätzten Gegenstände.
(2) Der tz 63 Abs. 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

„Die Scbreibgebühr beträgt für die Seite, die mindestens 52 
Zeilen von durchschnittlich 15 Silben enthält, o,25 Gulden, auch 
wenn die Herstellung auf mechanischem Wege stattgefunden hat. 
Jede angesangene Seite wird als voll berechnet."
(5) An die Stelle des § 64 tritt folgende Vorschrift:

8 64.
„An Reisekosten erhalten die Mitglieder des Dorfsgerichts 

wenn zurvornahme des Geschäfts außerhalb ihres Wohnorts ein 
weg von mehr als zwei Kilometer zurückgelegt werden muß, 
Tagegelder in Höhe der Sätze, die nach den jeweils geltenden 
Vorschriften über Tagegelder bei Dienstreisen der Staatsbeamten 
einem Staatsbeamten der Stufe I für Reisen nach Orten, die 
nicht zu den besonders teuren Orten gehören, zustehen (vgl. 
Htz 2, 15 des Gesetzes über die Reisekosten der Staatsbeamten 
vom 20. 6. 23 — G. Bl. S. 76o — in der Fassung des Ge
setzes v*m Z. 10. 24. — G. Bl. S. 454, Ziff. 34 der Ausf. Best, 
dazu v. 10- Juli i92Z und 26. Januar 1925 — St. A. 1923 
S. 427; 1925 S. 40). (4) Der Z 65 erhält folgende Fassung:

8 65.
„Für eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, die nich 

durch die Post erfolgt, erhält das Mitglied des Dorfgerichts 
oder der Gemeindebote (Z 6) eine Ganggebühr von 5 Pfennig. 
Die Gebühr wird bezüglich einer jeden Person, an welche die 
Mitteilung erfolgt, besonders berechnet. Sie erhöht sich um 20 
Pfennig, wenn außerhalb des Wohnorts ein weg von mehr als 
einem. Kilometer zurückgelegt werden muß. weitere Reisekosten 
werden nicht vergütet. Soweit die Ganggebühren die Postge
bühren übersteigen, kommen sie nur dann zum Ansatz, wenn 
nach der Lage der Umstände, insbesondere wegen gebotener 
Beschleunigung, die Mitteilung durch die Post untunlich war." 
(5) Diese Verfügung tritt am 1. April 1926 in Kraft.

Danzig, den 1. April 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht. Da die Tätigkeit der Dorfgerichte nicht mehr 

allgemein bekannt ist, bringe ich zur Kenntnis, daß dieselben 
aus dem Gemeindevorsteher und den beiden Schöffen bestehen. 
Die sachliche Zuständigkeit der Dorfgerichte ist beschränkt auf 
Maßregeln zur Sicherung eines Nachlasses, die Aufnahme 
von Vermögensverzeichniffen, insbesondere Nachlaßinventaren, 
die Vornahme freiwilliger öffentlicher Versteigerungen beweg
licher Sachen sowie öffentlicher Verpachtungen und die Aufnahme 
von Taxen.

Tiegenhof, den 25. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 2. ------------------

Betrifft Vergebung von Auftrügen der 
Gemeinden.

Die herrschende Wirtschaftsnot zwingt dazu, daß bei der Verge
bung von Aufträgen möglichst nur Danziger Unternehmer berücksich
tigt werden. Die Herren Ortsvorsteher des Kreises ersuche ich, dies 
bei der Vergebung von Gemeindeaufträgen zu beachten.

Tiegenhof, den 19. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 2. ------------------

Erinnerung.
Die Grtspolizeibehörden des Kreises werden an Erledigung der 

Verfügung vom 17. Mai 1926 — Kreisblatt Nr. 21 — betreffend 
den polnischen Saisonarbeiter Dadun mit Frist von 8 Tagen erinnert, 

nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 24. Juni 1926.

Der Landrat.
Nr. 4. ------------------

Ferien des ttreisausschusses.
Gemäß tz 5 des Regulativs zur Ordnung des Geschäftsganges 

bei den Kreisausschüffen vom 28. 2. 1684 hält der Kreisausschuß 
während der Zeit vom 21. 7. bis 1. 9. d. Is. Ferien. Während 
der Ferien werden Termine zur mündlichen Verhandlung nur in 
schleunigen Sachen abgehalten. Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen 
bleiben die Ferien ohne Einfluß.

Tiegenhof, den 25. Juni 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Nr. 5.
Kontrolle der Schulkinder.

Die Magistrale und Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, bis 
zum 5. Juli 1-26 zu- oder abgezogene schulpflichtige Rinder den 
Herren Lehrern namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 22. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Schulkinder schweizerischer Staatsangehörigkeit.

Die Herren Leiter der Hoheiten Schulen und der Volks
schulen werden um Mitteilung bis zum S Juli eo. über die 
Anzahl der Rinder schweizerischer Staatsangehörigkeit, die die Schule 
besuchen, gebeten. Lehlunzelse nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 19. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 6a. ------------------
Zahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 27. zum 28. d. Mts. ist dem Melker Rarl 
Llbing aus Biesterfelde aus dem Gaststall des Gastwirts Meyer- 
Gnojau ein Herrenfehrrad gestohlen worden.

Voschooihuns bos Rudos:
Marke Mifa-Monopol Nr. 225902, rote Bereifung, schwarzer 
Rahmen mit Goldstreifen, schwarze Griffe, noch oben gebogene 
Lenkstange.
Die Polizeiorgane des Rreises ersuche ich Ermittelungen anzu- 

ftellen und im Erfolgsfalle das Fahrrad sicherzustellen, sowie zu Tgb. 
Nr. 563- L. Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 29. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Kusenthaltsermittelung.

Die Vrtspolizeibehörden, Ortsbehörden sowie die Herren Land
jäger und das Schupokommando des Rreises ersuche ich,Ermittelungen 
nach dem Aufenthalt des am 10. 3. 1910 in wotzlaff, Rreis Dan
ziger Niederung, geborenen Arbeiters Erwin Bockhart anzustellen 
und mir im Lrfolgsfalle zu Tgb. Nr. 3318 L sofort Nachricht zu 
geben.

Tiegenhof, den 15. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. -----------------
Ausenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Rreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1- 
Tagen anzuzeigen, ob dort der Zimmerer Otto Serwatzki wohnhaft 
ist bezw. wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 18. Juni 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 8s. ------------------

Ausenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Rreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1- 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Gustav Schadowski zuletzt 
in Rl. Lesewitz, wohnhaft ist bezw. wohin derselbe verzogen ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 25. Juni 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 8b. ------------------

Ausenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Rreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1- 
Tagen anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Wilhelm Frischbutter zuletzt 
in Rrebsfelde, wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 25. Juni 192s.

Wohlfahrtsamt des Kreifes Gr Werder.
Nr. 8e -----------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Räsereixächters Galli in Gr. 

Mausdorf ist amtstierärztlich der Ausbruch von Schweinepest und 
Schweineseuche festgestellt.

Tiegenhof, den 28. Jum 1926.
Der Landrat.

Nr. 8ä. -----------------
Schweinepest.

Unter dem Scbweinebestande der Räserei Jungfer des Räserei- 
besitzers Joh. Rrieg-Tiegenhof ist amtstierärztlich der Ausbruch von 
Schweinepest und Schweineseuche festgestellt.

Tiegenhof, den 28. Juni 1926.
Der Landrat

Nr. 8e.
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Rlauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Rindviehbeständen:
1 .) des Hofbesitzers Lllert-Neuteicherhinterfeld,
2 .) des Hofbesitzers August Weinreich-Rl. Lichtenau,
3 .) der Hofbesitzer Gebrüder Loewen-Simonsdorf,
-.) des Hofbesitzers Müller in Simonsdorf,
5.) der Hofbesitzer Gebrüder Fröse-Gr. Mausdorf.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 28. Juni 1926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Amtsbezirk Tannsee.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Gutsbesitzer 
Emil wiebe in Lindenau auf die Dauer von weiteren 6 Jahren, 
und zwar vom 25. Juni 1926 bis 2-. Juni 1932 zum Amtsvorsteher 
des Amtsbezirks Tannsee ernannt worden.

Tiegenhof, den 18. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. ^0. ------------------

Amtsbezirk Neuteichsdors.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Hofbesitzer 

Richard Wiebe in Bröske auf die Dauer von weiteren 6 Jahren, 
und zwar vom 15. Juni 1926 bis 1-. Juni 1952, zum Amtsvor
steher des Amtsbezirks Neuteichsdors ernannt worden.

Tiegenhof, den 18. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. U- ------------------

Personalien.
Die als Schulvorsteher der katholischen Schule in Tiege ge

wählten
1 .) Arbeiter Paul preiskowski und
2 .) Arbeiter Franz Fischer, 

beide in Tiege wohnhaft, sind für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 17. Juni 1926.
Der Landrat

Nr. ^2. ------------------
Personalien.

Der Lehrer Albert Dumcke in Damerau ist als Gemeindevor
steher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 19. Juni 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ^2s. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf 

Grund der tzß 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 
iReichsgesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 i-
Nachdem unter den Rlauenviehbeständen:

l) des Hofbesitzers Heise-Niedau, 
2> des Hofbesitzers Rling-Tannsee, 
5) des Gutsbesitzers Rlinge-Schadwalde, 
-) des Hofbesitzers Mankowski-Palschau 
5) der staatl. Weiden in Horsterbusch. 
Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge 
bildet, die bestehen aus:
1) den Gehöften und Ländereien der Hofbesitzer Heise, Reimer, 

Schröter und Rlaassen, sämtlich in Niedau,
2) dem geschlossenen Dorf Tannsee einschließlich der dazu gehörigen 

weiden und den Weiden der Besitzer Ziehm, Jaekel und Neufeld 
in Gr. Lesewitz die an die weiden von Tannsee grenzen,

3) dem gesamten Gelände der Gemeinde Schadwalde,
-) der Gemeinde Palschau einschl. der weiden am Außendeich, 
5) den staatl. Weiden in Horsterbusch.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anord

nung des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191- (abge- 
druckt im Rreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage 

der Veröffentlichung in Rraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß K 7- Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6 000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. V. bis zu 300 G. 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 28. Juni 1926.

Der Landrat
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Nr. 13.
Freie Schulstellen.

Nachstehende evangelische Stellen find zu besetzen: All. Lehrer
und Organistenstelle in Wernersdorf, Lehrerinstelle in Schöneberg. 
(Befähigung für Handarbeitsunterricht und möglichst auch Hauswirt- 
schaftsunterricht erwünscht). Zum 1. 10. 26 Rektorstelle in Stutthof.

Bewerbungen bis zum 20. 7. 26 an den Senat, Schulabteilung, 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 25. Juni 1926.
Der Lan-rat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß die Fähre über 

die Jnngfer'sche Lake bei Al. Mausdorferweide für den öffentlichen 
Verkehr bis auf weiteres polizeilich gesperrt wird.

Jungfer, den 2H. Juni 1926.
Der Amtsvorsteher

Trienke.

Bekanntmachung. 
Landaufenthalt.

Die Tandaufenthaltskinder aus dem Bezirk panksw 
der 5»adt Berlin sind am 2^. Juni d. Js. im Kreise 
Gr. Werder eingetroffen.

Die Beaufsichtigung derselben erfolgt durch nach
stehende Vertrauenspersonen:
1 ) Herr Lehrer Tümmler i« Küchwerder

für die Ortschaften: Altebabke, Brunau, Beiershorst, 
Kalteherberge, Küchwerder, Neuteicherwalde, Scharpau 
und Reimerswalde;

2 .) Herr Lehrer Matter» In Neumünsterberg 
für die Ortschaften: Fürstenau, Neumünsterberg, Drlof- 
ferfelde, Tiegenhof, Broeske, Schönhorst, ^ürstenwerder;

3 .) Herr Lehrer Steffen in Lupushorst
für die Ortschaften: takendorf, Irrgang, Brodsack, 
Wolfsdorf, Kl. Mausdorf, Marienau, Krebsfelde, 
Horsterbusch:

) Herr Lehrer Losch in Holm
für die Ortschaften: Grenzdorf, Holm, Neustädterwald, 
Petershagen, Rosenort, Tiegenort;

5) Herr Lehrer Lindloff in Stuba
für die Ortschaften: Neudorf, Stuba, Zeyer, Einlage;

6) Herr Lehrer Iedrzejewski in Gr. Lichten«« 
für die Ortschaften: Barendt, Herrenhagen, Tralau, 
Teske, Gr. Lichtenau, palschau, Neuteichsdorf, Tram- 
penau, pordenau;

7. ) Herr Lehrer Kautz in Mielenz
für die Ortschaften: Heubuden, Gr. u. Kl. Montau, 
Altmünsterberg, Abbau Mielenz, Stadtfelde, Werners
dorf;

8) Herr Hanptlehrer Ahlborn in Pieekel 
für pieckel.

Die Pflegeeltern werden gebeten, alle Wünsche und 
sonstigen Angelegenheiten bei den genannten Vertrauens
personen anzubringen.

Die Herren Gemeindevorsteher bitten wir, vorstehende 
Bekanntmachung in geeigneter Weise in den Ortschaften 
bekannt' zu machen.

Berlin-Pankow, den 2f. Juni 1Z26.
Stadt Berlin 

Bezirksjugendamt Vankow.

Formuarlverlag.
Folgende Formulare sind fertig gestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.
„ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde,

fitznng.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5 . Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswohnsitzes 

Abt. O Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs
bedürftigen. 

ös.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsoerhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagopachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter- 

stützung.
12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose 
15. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.!
1^. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und Guitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch. 

„ 24. versteierungsprotokoll.
„ „ 25. Zahlungsverbot.
„ „ „ 26. Ueberweisungsbeschluß.

Abt. 6 Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 
beschlusses an den Schuldner.

28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 
stellungstag des Zahlungsverbotes.

28.s Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger. 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner, 
zo. Melderegister.
3s. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
3 2sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmeldung.
3 2cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge. 
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Ehefähigkeitszeugnis.
z. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes- 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.

„ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
„ 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

E Kch. UM u. sMichr
M in verschiedenen hübschen, auch
U weißen Einbänden mit der
H Ausschrist

E Zur ersten hl. Kommunion
W und andere, sowie

k Rosenkränze
empfiehlt zu billigsten preisen 

Buchhandlung k. kvod, 
Neuteich.
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^ffOOOOOOOGOOOO0GOOOKGGO0GGGGS^
8 Geschäftseröffnung. 8
G Am 1. Juli eröffne ich in meinen, in -er Elbin- G

2 gerstratze neuerbauten Läden ein 2
z Möbelmagazin, r
S Herrenzimmer, Speisezimmer, Schlafzimmer, Küchen z2 etc. 2
d Es wird mein Bestreben sein, meine w. Kunden AD durch billige Preise und streng reelle Bedienung in D 

jeder Weise zufriedenzustellen. d
8 Neuteich. ultlii. *

ttzksvrsVliWiiIssl 
Sitzung am Sonnabend, d. 
10. Juli bei Herrn Otto 
Epp-Platenhof. Beginn ql/2 
Uhr nachm.

Tagesordnung:
!. Vortrag: „Mussolini" — 

Uoll. Me^er-Tiegenhagen.
2. Wabl eines Uaffenführers.
3. Verschiedenes.

Der Vorstand

FörMäTe 
zu den

Arlisten 
der zum Amte eines Schöffen 
und Geschworenen geeigneten 
Personen (Titel- u. Linlage- 
bogen empfiehlt 

?sck L sickert, 
Neuteich,

Fernruf. Nr. 308.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig l.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 27 Neuteich, den 8. Juli 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Gesetz
betreffend Abänderung des Erwerbslosenfürsorgegesetzes vom 28. 
März 1922 (Gesetzbl. S. 91) in der Fassung der Verordnung vom 
25. Oktober 1923 (Gesetzbl. S. lN?), des Gesetzes vom 19. Dezem
ber 1924 (Gesetzbl. S. 5^3), der Verordnung vom 13. März 1925 
(Gesetzbl. S. 76). vom 23. 6. (926.

Artikel l.
Im Absatz 2 des tz 15 des Gesetzes über Erwerbslosenfürsorge 

tritt an die Stelle des Betrages q.,50 G, q.,60 G.
Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 
Danzig, den 23. Juni 1926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2. Juli 1926.

Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder
Nr. ------------------

Wert der freien Station für ländliche 
Wanderarbeiter.

In Abänderung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1926 (Staats« 
anzeiger Teil l Seite wird vom 5. Juli 1926 ab der Wert der 
freien Station für ländliche Wanderarbeiter beiderlei Geschlechts auf 
90 Pfennige täglich festgesetzt.

Danzig, den 22. Juni 1926.
Oberversicherungsamt.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 1. Juli 1926.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.
Nr. 2. -----------------

Kufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Gustav Weiß geb. am 3o. 
6. 1890 wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 30. Juni 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 3. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat Juni d. Is. haben Iahresjagdscheine erhalten: 

Martin Bock, Fischmeister-Grenzdorf B, Rudolf Grindemann, Land
wirt, Grenzdorf B und Martin Klein, Entenschütze-Stobbendorf.

Tiegenhof, den 2. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Veränderung eines Hebammenbezirks.

wegen der günstigeren Lage der Gemeinde Barendt zu dem 
Wohnsitz der Bezrrkshebamme Schmidt in Palschau hat der Kreis
ausschuß im Einvernehmen mit dem Herrn Regierungs- und Medi
zinalrat Dr. Mangold beschlossen, diese Gemeinde vom 10. Juli d. 
Is. ab von dem Hebammenbezirk Ließau abzutrennen und dem 
Hebammenbezirk Neukirch zuzuteilen.

Tiegenhof, den 28. Juni 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder
Nr. 5. ------------------

Maul- und ttlauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 

den KlauenviehbestLnden:
;.) des Gutsbesitzers Flilldt-Gertzen-Gr. Mausdsrf,
2 .) des Gutsbesitzers Sommerfeld-Gr. Mausdorf,
5 .) des Hofbesitzers Fuuk-Gr. Mausdorf,

4 .) des Hofbesitzers Adolf Harder in palschau,
5 .) des Hofbesitzers Johannes wiebe in Zeversvorderkampen.

Line Aenderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 5. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Maul- und ttlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Rindviehbe- 
ständen:

1 .) des Gutsbesitzers pohlmann in Krebsfelde,
2 .) des Hofbesitzers Berg in Kl. Mausdorf,
3 .) des Hofbesitzers Willi Janzen in Heubuden,
H.) des Hofbesitzers Driedger in Mierau,
5 .) des Hofbesitzers Pauls in Krebsfelde,
6 .) des Hofbesitzers Johannes Kroecker in Heubuden,
7 .) des Hofbesitzers Kaminski in Lupushorst,
8 .) des Hofbesitzers Herinann wiebe in Lupushorst,
9 .) des Hofbesitzers Klein in Lupushorst,

10 .) des Hofbesitzers Dück in Lupushorst,
Is .) des Hofbesitzers Wiens in Tiege,
12 .) des Hofbesitzers Bensch in Neudorf.

wegen der unter 1 bis 6 bezeichneten Fälle tritt eine Aenderung der 
bestehenden Sperrbezirke nicht ein; diese Besitzungen gelten als 
seuchenfreie Gehöfte innerhalb der in Frage kommenden Sperrbezirke.

Mit Rücksicht auf das Erlöschen der Seuche bei dem Klauenvieh- 
bestand der unter 7 bis 12 aufgeführten Besitzer werden als freie 
Gebiete erklärt:
s) die Gemeinde Lupushorst mit Einschluß der weiden, die außer

halb des Geländes der Gemeinde Luxushorst liegen, aber von Be
sitzern der Gemeinde Lupushorst genutzt werden.

d) die verseucht gewesenen Weiden des Hofbesitzers Wiens in Tiege 
und sämtliche Ländereien der Gemeinde Tiege südlich der Straße 
Marienau-Tiege.

e) das geschlossene Dorf Neudorf, die Jungfer'schen Neuländer und 
Weiden.

Tiegenhof, den 5. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der W 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8
Nachdem unter den Klauenviehbeständen:

1 .) des Hofbesitzers Franzen-Gr. Lichtenau,
2 .) Fröse-Schönhorst,
3 .) Gustav penner I-Neukirch,
q.) Dück-Halbstadt,
5 .) „ „ Erich Wiebe-Rückenau,
6 .) der Hofbesitzerin Auguste Heise-Rückenau,
7 .) des Hofbesitzers Emil Haese-Rückenau,
8 .) „ Reimer-Leske,
9 .) Hugo Tornier-Parschau,

10 .) Johannes Driedger-Heubuden,
11 .) „ „ Hermann Reimer-Marienau,
Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke 
gebildet, die bestehen aus sämtlichem Gelände der Gemeinden Gr. 
Lichtenau, Schönhorst einschließlich der weiden des Hofbesitzers War- 
kentin in pordenau, Neukirch, Halbstadt, Rückenau einschließlich der 
Besitzungen Dumke, Krüger und Neumann in Fürstenau, Leske, 
parschau, Heubuden und Marienau.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regirungspräsidenten vom 18. April 191h (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 füt 1926) Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4«

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z 7H Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzklatt Seite 519) mit Ge-



88 —

fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 50 bis zu 6000 6, 
im übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 s. s. 0. bis zu zoo 6 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 5. Juli (926.
__________________ Der Landrat,_________ ________

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Beurlaubung.
Für die Zeit vom 12. Juli bis 5. August bin ich vom Senat 

beurlaubt.
Ich werde vertreten durch den Herrn Regierungs- und Medizi

nalrat Dr. Aluck in Danzig, Sandgrube 41a (Sprechzeit: Werktags 
von 10 bis 12 Uhr. Fernsprecher Danzig 512).

Der Vorstand des Medhinalbe?irts M 
D* Mernsslb

Regierungs- und Medizinalrat.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige alleinige evangelische Lehrerstelle wird zum 1. August 

1926 frei. Bewerbungen sind an das Gemeindeamt zu richten.
Niedau, den 28. Juni 1926.

Der Gemeindevorsteher.
Die diesjährige

G eir e ersaiiriir lrr K K
des Schwenteverbandes findet statt

Sonmrboirö, den 10 Juli, 10 tthv uovur ,
im Deutschen Hause zu Neuteich.

Tagesordnung:
1. Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren für 1927.
3. Festsetzung des Etats.
H. Neuwahlen der Beigeordneten für den 2. 4. und 5. Bezirk.
5. Beschlußfassung über evtl. Räumung von Teilen der „Großen 

Schwente".
6. Beschlußfassung über Aufnahme für das hierzunötige Darlehn.
7. verschiedenes.

Die Herren Gemeindevorsteher bitte ich, die Bevollmächtigten 
zur Teilnahme an der Generalversammlung aufzufordern. Bei Be
hinderung eines Bevollmächtigten hat der Stellvertreter einzutreten.

Marienau, den 14. Juni 1926.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Bekanntmachung.
Die diesjährige Nutzung der Aepfel und pflaumen- 

bäume an den Straßen des Areises Gr. Werder soll meist
bietend in folgenden Terminen verpachtet werden:

1 Montag, den 26. Juli -. Js, 10 Uhr vorm., im 
Gasthause in Gnojan

für die Strecken Gnojan—Simonsdorf, Altmünsterberg— 
Aloßowo, Mieten;—lVernersdorf, Aunzendorf—Biester
felde und Altmünsterberg—Heubuden—Tralau.

2 Dienstag, den 27 Juli d Js., 10 Uhr vorm , im 
Schmidt'schen Gasthause in Schöneberg

für die Strecken Schöneberg—Schöneberger-Fähre und 
Barenhof—Bärwalde

3. Mittwoch, den 28 Juli d Js, lO'/zUhr vorm., 
im Deutschen Hause in Tiegenhof

für die Strecken Tiegenort—Voll-Licht, Tiegenhof— 
Lakenwalde (Fischerbabke), Tiegenhof—Rückenau, Lade- 
kopp—Marienau, Brodsack—Lindenau, Tiegenhof— 
Jungfer, Bockskrug—Neustädterwald, Lakendorf—Arebs- 
felde und Al. und Gr. Mausdorf.

4. Sonnabend, den 31. Juli d Js., 10 Uhr vorm, 
im Rosenke'schen Gasthause in Kalthof

für die Strecken AI. Lesewitz—halbstadt, und Trag- 
heim—Schadwalde.

Tiegenhof, den A Juli 1926.
Das Kreisbauamt.

Aufträge zur Bearbeitung von 

Loh«- Md StemWeii 
Abschriften 
Reklamationen 
MsWkW 
nimmt entgegen

Paul Blaschek,
Neuteich, 

Marienburgerstr. 8.

Formulare
zu den

Artisten 
der zum Amte eines Schöffen 
und Geschworenen geeigneten 
Personen (Titel- u. Tinlage- 
bogen empfiehlt

L kicksrt, 
Neuteich,

Fernruf. Nr. 308.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 28 Neuteich, den 14. Juli 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. -----------------
Höchstgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen.
Gemäß H s8 Absatz 2 und Z 2Z der Bundesratsverordnung über 

den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom z. Februar 1910 — Reichs- 
aesetzblatt Seite 539 — wird hiermit für Fahrten von Kraftfahr
zeugen mit weniger als 5,5 Tonnen Gesamtgewicht, sofern die Fahr
zeuge mit Gummi bereift sind, eine Geschwindigkeit bis zu 25 km in 
der Stunde in den geschlossenen Ortsstellen der Land- und Stadtge
meinden im Gebiete der Freien Stadt Danzig zugelassen. Für die 
freieil Strecken der Pommerschen Chaussee zwischen den geschlossenen 
Ortslagen Langfuhr und Zoppot wird eine Höchstgeschwindigkeit von 
50 km festgesetzt.

Danzig, den 21. Juni 192s.
Der Senat der Zreien Stadt Dan?ig

Dr. Sahm. Dr. Wiercinski.
veröffentlicht l
Tiegenhof, den 1. Juli 1926.

Der Landrat.
Nr. 2. --------- --------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 15. 6. 1926 

— Kreisblatt Nr. 25 — ersuche ich die mit der Linreichung der 
Nachweisung über die vorhandenen Handwerksbetriebe rückständigen 
Ortsbehörden, die Nachweisung nunmehr bestimmt innerhalb einer 
Woche einzureichen.

Tiegenhof, den 9. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 2s. ------------------
Bekanntmachung.

Auf Grund des Z 39 der preußischen Jagdordnung vom 15. 
Juli 190? wird für das Gebiet der Freien Stadt Danzig der Schluß 
der Schonzeit für

es Rebhühner auf den 3 s. August 1926 
festgesetzt.

Danzig, den 3. Juli 1926.
Der Ve;irksausschuß.

Weber.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 12. Juli 192«».

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

klusenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1§ Tagen 
anzuzeigen, ob ein Arbeiter Otto Neumann zuletzt in Gr. Mausdorf 
wohnhaft, dort wohnhaft ist event!, wohin sich derselbe von dort ab- 
gemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 7. Juli 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.

Nr. -----------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der Z8 18 ff. des viehseuchengesetzes (vom 26. Juni 1909 Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen

1. des Hofbesitzers Rudolf Lngler-Barendt Abbau,
2. „ „ Regehr-Altmünsterberg,
3. der Hofbesitzerin Frau Lggert-Kl. Lichtenau

Maul- und Klauenseuche ansgebrochen ist, werden Sxerrbezirke ge
bildet, die bestehen aus
1- dem Gehöft und sämtlichen Ländereien des Hofbesitzers Rudolf 

Engler in Barendt Abbau,
2. den gesamten Ländereien und den Ausbauten der Gemeinde Alt

münsterberg nördlich des geschlossenen Dorfes Altmünsterberg,
3. dem gesamten Gelände der Gemeinde Kl. Lichter au.

Ferner werden in den bereits bestehenden Sxerrbezirk Heubuden 
einbezogen, die Altenauer weiden, die in der Gemarkung Heubuden 
eingeschlossen sind und an die Heubuder weiden grenzen.

8 2. ,
Anf die Sperrbezirke findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191^ (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 7q. Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 fReichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 12. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Klauenviehbeständen:
1) des Hofbesitzers Lichenberger-Schadwalde,
2) Joost-Simonsdorf,
3) „ „ Dück u. Penner-Marienau
q.) der Hofbesitzerin Margarete Penner-Marienau,
5) des Hofbesitzers Hermann Senz-Gr. Mausdorf,
6) Heinrich Regehr-Rückenau,
7) „ „ Friesen-Rückenau,
8) des Landwirts Johann Döhring-Rückenau.

Eine Änderung der bestehenden Sxerrbezirke findet nicht statt.
Tiegenhof, den 12. Juli 1926.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh- 

beständen:
1. des Gutsbesitzers^VZiehm- Ließau,
2. „ Penner-Ließau,
3. Hofbesitzers Schröder-Neuteicherhinterfeld.
h. „ „ Fieguth I-Kl. Lichtenau,
5. der Hofbesitzerin Frau Helene Regehr-Heubuden,
6. des Hofbesitzers Andres-Mierau,
7. „ penner-prangenau,
8. „ „ Schülke-Neuteichsdorf,
9. auf den staatlichen weiden Wolfsdorf und Wolfszagel.

wegen der unter 1—7 aufgeführten Fälle findet eine Verände
rung der bestehenden Sperrbezirke nicht statt. Diese Besitzungen gel
ten als seuchenfreie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

Aus Anlaß des Erlöschens der Seuche in den unter 8 und 9 
aufgesührten Fällen werden als freies Gebiet erklärt die staatlichen 
weiden Wolfsdorf und wolfszagel sowie die sämtlichen Ländereien 
der Besitzer Schülke-Neuteichsdorf, Sintowski und Driedger-Bröske.

Tiegenhof, den 12. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest und Schweineseuche unter dem Schweinebestande 
des Käsereibesitzers Mauser in Reinland ist erloschen.

Tiegenhof, den 9. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Errichtung einer Zwangsinnung für das Fahr

zeug- und Maschinenmechanikergewerbe im
Gebiete der Freien Stadt Danzig.

Es ist der Antrag auf Errichtung einer Zwangsinnung für das 
Fahrzeug- und Maschinenmechanikergewerbe im Gebiete der Freien
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Stadt Danzig mit dem Sitze in Danzig und der Bezeichnung ,.Fahr
zeug und, Maschinenmechaniker-Zwangsinnung in Danzig" gestellt 
worden. Über diesen Antrag haben die beteiligten Handwerker ge- 
mäß 8 lOO s der Gew. O. abzustimmen und zu diesem Zwecke ihre 
Äußerung für oder gegen die Errichtung schriftlich oder mündlich

bis zum 24 Juli 1926
bei mir abzugeben und zwar mündlich im Regierungsgebäude Neu
garten Zimmer 46, werktäglich von 8—2 Uhr.

Ich fordere alle Handwerker, die das Fahrrad-, Nähmaschinen-, 
Büromaschinen-, Sprechmaschinen- und Motorfahrzeug-Mechanikerge
werbe betreiben einschl. der Handwerker, die den schriftlichen Antrag 
auf Errichtung der Zwangsinnung gestellt und unterzeichnet haben, 
hierdurch zur Abgabe ihrer Äußerung mit dem Bemerken auf, daß 
nur solche Erklärungen, die erkennen lassen, ob der Erklärende der 
Errichtung der Zwangsinnung zustimmt oder nicht, gültig sind, und 
daß nach Ablauf des oben bezeichneten Termins eingehende Äuße
rungen unberücksichtigt bleiben.

Danzig, den 1. Juli 1926.
Der Abstimmungstommissar

Hagemann, Regierungsrat.
veröffentlicht mit dem an die Ortsbehörden des Kreises ergehen

den Ersuchen die Bekanntmachung ortsüblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 8. Juli 1926.

Der Landrat.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager: 

Abt. O. Nr. I. Einladungen zur Gemeindefitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.
„ Z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde

fitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswobnsitzes 
Abt. 6 Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen.
ss. Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sd.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverxachtung.

W- Jagoxachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

fiützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose 
IS. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner
15. Kreishundefteuerlisten.
16. Steuerzcttel und Ouitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.

Abt. O Nr. 21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem Pfändungsversuch.
24. versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
2s. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Iahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28.s Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
so. Melderegister.
Si. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmeldung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
Abt. ä Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Thefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes- 

„ kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
L. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
„ „ 8. Personalbogen für die Begleitperson.
„ „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
„ „ 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Formulare
zu den

Urliste»
der zum Amte eines Schöffen 
und Geschworenen geeigneten 
Personen (Titel- u. Ginlage- 
bogen, empfiehlt

?sck L kicksrt, 
Neuteich,

Fernruf. Nr. 308.

Die

Vorflutbrücke 
in der Gemeinde Tannsee, 
am Wege Tannsee-Eich» 
walde ist vom 12. bis 24. 
d Mts 

gesperrt.
L. Tannfee
Genossenschaftsvorsteher.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,20 vanziger Gulden.

Nr. 29 Neuteich, den 17. Iult 1926

Sonder-

blach schwerem Heiden entschlief heute früh

der Xreissintsrat

v^illibald8cbat2
im ^.lter von 51 fahren.

^lit ihm i8t ein HIann dahingegangen, dessen blame 
mit der Oründung des Xreises Orobes Vorder für immer 
verbunden ist. Lr >var ein vorbildlicher, püichtgetreuer Le- 
amter, ein aufrechter, gerader Lharahter, der das vollste Ver
trauen seiner Vorgesetzten besab und der sicb >vegen seines 
stets hilfsbereiten Lesens in allen Xreisen der bevölherung 
grober Lelieblbeit erfreute.

Lkre 8einem ^näenken!

liegenbof, den 16. ^uli 1926.

Der 1-sndrat Zugleich als Vorsitrender des X^eissus» 
scüusses des Xreises Orosses Vt^erder.

koll.

Druck und Verlag von R. Pech k W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 30 Neuteich, -en 21. Juli 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisauSschusses.

Nr. ------------------
Zusatzrenten.

Die Fürsorgestelle weist erneut darauf hin, daß die Uebersichten 
über die gezahlten Zusatzrenten an Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene bis zum 20. ^e-es Monats von den Herren Ge- 
nieiii-et>0VsteheVir der Fürsorgestelle zurnckgereicht werden müssen.

Das Zurückhalten der Uebersichten und die Rückgabe derselben 
erst auf besonderes diesseitiges Ersuchen widerspricht nicht nur den 
allgemeinen Vorschriften, sondern erschwert auch nicht unwesentlich 
die prompte Abwickelung der Geschäfte.

Tiegenhof, den 12. Juli 1926.
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 2. -----------------

Polizeiverordnung über das Meldewesen.
Der Bezirksausschuß hat der Polizeiverordnung über das Melde

wesen vom 20. April l9?6, veröffentlicht im Staatsanzeiger von 1926 
Teil l, Nr. 3s, Seite 161, in der Sitzung vom 24. April 1926 seine 
Zustimmung erteilt.

Danzig, den 8. Juli 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

Gehl. Dr. Schwartz.
veröffentlicht!
Die Polizeiverordnung über das Meldewesen vom 20. 4. 1926 

ist im Kreisblatt Nr. 20. für 1926 abgedruckt.
Tiegenhof, den ^6. Juli 1926.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Zchulreparaturen.
während der Sommerferien der Schulen wird es Aufgabe der 

Schulvorstände sein, dafür zu sorgen, daß die zur Schule gehörigen 
Baulichkeiten in der Ferienzeit instand gesetzt werden, soweit sich In
standsetzungen als notwendig ergeben. Hierbei ist besonders auf den 
Zustand der Fenster und Oefen zu achten.

Tiegenhof, den 7. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der 88 16 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 549) folgendes bestimmt.

8 i-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen:

des Hofbesitzers Wiens in Fürstenau,
2. des Hofbesitzers Mock in Tiege,
3. des Gutsbesitzers Kröhn in Schönau,
4. des Gutsbesitzers Wiens in Damerau,
5. des Gutsbesitzers Basüner in Damerau
Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

dem gesamten Gelände der Gemeinde Fürstenau und den Weiden 
der Hofbesitzer David van Riesen und Peter Janzen in Rosenort, 
die im Fürstenauer Gebiet liegen,

2. dem gesamten Gelände der Gemeinde Tiege,
3. dem gesamten Gelände der Gemeinde Schönau und den Weiden 

der Hofbesitzer Nickel und Harder aus Wernersdorf, die an Schönau 
grenzen, 
dem gesamten Gelände der Gemeinde Damerau.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 q-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 Absatz 1 Nr. Z des viehseuchenge

setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von Zo bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 19. Juli 1926.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Klauenviehbeständen:
1. des Hofbesitzers Ernst Fast in Marienau,
2. des Hofbesitzers Gottfried Galli in Gr. Mausdorf,
3. des Hofbesitzers Heinrich Wiebe in Gr. Mausdorf, 

des Hofbesitzers Klaaßen in Simonsdorf,
5. der Hofbesitzerin Frau Johanna Reimer in Simonsdorf,
6. des Hofbesitzers Lpp in Heubuden,
7. des Hofbesitzers Braun in Heubuden,
8- des Hofbesitzers Arno Neufeld in Rückenau.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 19. Juli 192«.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen
viehbeständen :
1 .) des Gutsbesitzers Jansson in Ließau,
2 .) des Käsereibesttzers Diethelm in Ließau,
3 .) des Hofbesitzers Enß in Prangenau,
4 .) des Hofbesitzers Johann Wiebe in Schönsee,
5 .) des Hofbesitzers Klingenberg in Krebsfelde,
6 .) des Hofbesitzers Harder in Zeyersvorderkampen.

Die Sperrbezirke, bestehend aus der Gemeinde Ließau, den Ge
höften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Enß, Jost und penner 
in prangenau und Schönsee Niederfeld, werden hiermit aufgehoben.

Die unter 5 und 6 aufgeführten Besitzungen gelten als seuchen- 
freie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

Tiegenhof, den 19. Juli 1926.
Der Landrat

Nr. ?. -----------------
Fahrraddieb stahl.

In der Nacht vom 6. bis 7. Juli find dem Lehrer Max Krause 
in Kunzendorf aus der verschlossenen Waschküche ein Herren- und ein 
Damenfahrrad gestohlen worden.

Vsschrsibirirs -s* Rä-sv:
1 .) Herrenfahrrad Marke Polo — Johann vigotzki, Neumark wpr.—, 

Nr. 10943H., Lenkstange nach oben gebogen, keine Handbremse, 
Griffe schwarz, Klingel links, schwarzer Rahmen, schwarze Felgen, 
Speichen stark verrostet, an der oberen Vuerstange eine verrostete 
eiserne Klammer zur Befestigung eines Kindersattels, Bereifung 
grau, vorderer Mantel geflickt.

2 .) Damenfahrrad Marke Wohlfahrt, Nr. ? Lenkstange nach oben 
gebogen, Griffe rot (Gummi), Klingel links, keine Hanebremse, 
schwarzer Rahmen, schwarze Felgen, Bereifung grau, Netz stark 
zerrissen. Es besteht die Möglichkeit, daß es ganz abgenommen 
oder durch ein neues ersetzt ist.
Beide Räder haben Freilauf mit Rücktritt.
Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich nacb dem verbleib der 

Räder eingehende Ermittelungen anzustellen und im Ecfolgsfalle zu 
Tgb. Nr. 3974 L. Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 15. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Fahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 16. bis 17. d. Mts. wurde aus dem Stalle 
des Eigentümers Kochanski in Jungfer ein Herrenfahrrad gestohlen.

VeschveibrrirK -es F«rhVV«r-es:
Marke und Nummer unbekannt, Lenkstange nach oben gebogen, 
Griffe schwarz Pappe, gute graue Bereifung, einfacher Freilauf, 
Gepäckträger auf dem Hinterrad, schwarz lakierter Rahmen.
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* Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich nach dem verbleib 

des Rades Ermittelungen anzustellen und mir im Lrfolgsfalle zu 
Tgb. Nr ho 18 Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 19. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Fahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 15. zum 1H. Juli d. Js. ist dem Arbeiter 
Heinrich Hermann-Fürstenau aus dem Stalle des Hofbesitzers 
Neufeld in Fürstenau ein Herrenfahrrad gestohlen worden.

des :
Marke Viktoria Nr. 69H879, grüne Gummigriffe, rote Bereifung, 
gelbe Felgen, schwarzes Gestell, gebogene Lenkstange, Vordergabel 
etwas bescheuert.

Als Täter kommt der Saisonarbeiter Josef podrowski, ohne 
festen Wohnsitz, in Frage.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich nach dem verbleib des 
Rades und dem Aufenthalt des Täters Ermittelungen anzustellen und 
mir im Erfolgsfalle zu Tgb. Nr. HO19 L. Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 19. Juli 1926.
Der Landrat

Gemeindevorsteher-Versammlung.
Der Verband der Gemeindevorsteher hält am

Ssir 11 erbend, den 24 IrrN d. , r>SVnrrtt«rss 11
im Kreissaale eine Versammlung ab.

Tagesordnung:
1. Aussprache über Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer,
2. Einheitliche Regelung der Erwerbslosenfürsorge,
5. verschiedenes.

Line Stunde vorher vorstandssttzung bei Fleischermeister philixsen 
Nachfolger.

Es ladet zu zahlreichem Besuch ein

Der Vorsitzende.

Die

Kreislehrertagung
des Kreises „Großes Werder"

findet am
Sonnabend, den 28. August, vorm. 10 Uhr, im 

Deutschen Hause zu Neuteich statt.
Tag esordnung.

(. Die Marienburg. (Herr Dberbaurat Schmid.)
2. Die Tuberkulose und die Schule. (Herr Medizinalrat 

Dr. Mangold.,) 
Pause. Gemeinsame Mittagstafel.

Gedeck 2.— G.
3. Jahresbericht.
H. Kassenbericht.
5. Ginziehen der Beiträge für den Bibliothekfonds.
6. Anträge.
7. Verschiedenes.

Nach Erledigung der Tagesordnung gemütliches Bei- 
sammensein mit Damen.

(Anträge für den Areislehrertag müssen 2 Wochen 
vor dem Versammlungstage dem Vorsitzenden der Areis- 
lehrerkammer eingereicht werden und von mindestens (5 
stimmberechtigten Lehrern (Lehrerinnen) unterzeichnet sein 
(8 (0 der Satzungen).

Urlaub für die Teilnehmer ist beantragt.
Die Kreislehrerkammer.

I. A.
Kaminski, Vorsitzender.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 31 Neuteich, -en 29. Juli 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -----------------

Beratungsstellen des Nreiswohlsahrtsamtes,
Tiegsnhsf im Kreishause an jedem Mittwoch

um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um i i Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nsuterch im waisenhause Dienstag, den io. August 1926 
nachm. um i Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
SchoirebevA Gasthaus Schmidt, den 2^. August 1926 

nachm. um 5 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um H Uhr für Krüppel und Lungenkranke:

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hansschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 3 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 8. Juli 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. --------- --------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummenfteuer.

Die säumigen Herren Gemeindevorsteher werden unter Bezug
nahme auf meine Umdruckoerfügung vom 6. d. Mts. an Einsendung 
der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und Lohnsummenfteuer 
für das Vierteljahr Axril/Juni 1926 sowie an Abführung der Steuer- 
beträge an die hiesige Kreissparkufse — Konto Nr. 612 — bestimmt 
bis zum S NuAust d Js erinnert

Tiegenhof, den 22. Juli 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 3. -----------------

Einstellung von Landarbeitern.
Es liegt Veranlassung vor darauf hinzuweisen, daß nach der 

Verordnung zur Behebung des Arbeitsmangels in der Landwirtschaft 
vom 16. Z. 1919 iR. G. Bl. 1919 Seite 210) die Arbeitgeber in der 
Landwirtschaft verpflichtet sind, jede offene Stelle sofort dem Kreis
arbeitsnachweis in Tiegenhof zu melden sowie von jeder Besetzung 
der als offen gemeldetenStelle dem Arbeitsnachweise binnen 2^ Stunden 
Mitteilung zu machen.

Arbeitgeber, die diesen Bestimmungen zuwiderhandeln, können 
mit Geldstrafe bis zu 6 000.— G. bestraft werden.

Tiegenhof, den 23. Juli 1926.
Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder

Nr. ------------------
Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Zur Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat August folgende Termine festgesetzt:
I. TieKeirhof, Montag, den 2. 8. d. Js., vormittags 9 Uhr, 

vor Verwöhnung des Regierungs-und Veterinär- 
rats.

2. Simons-o^s, Montag den 9. 8. d. Js., mittags 1 Uhr, vor 
dem Bahnhof.

5 Neuteich, Freitag, den 27. 8. d. Js., mittags 12^ Uhr, 
vor dem Hotel Deutsches Haus.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Termine ortsüb
lich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 22. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Htz 18 ff des Viehseuchengesetzes 00m 26. Juni 1909 (R. G. Bl. 
S. 519) folgendes bestimmt:

8 l.
Nachdem unter den Klauentierbeständen 

!.) des Besitzers Albert Drabant in Tiegenort, 
2.s des Kaufmanns F. F. wichmann in Tiegenort,

3 .) des Hofbesitzers Otto Mürau in Altmünsterberg,
4 .) des Hofbesitzers Hasse in Mielenz,
5 .) des Hofbesitzers pohlmann in Mielenz,
6 .) der Jakobson'schen Erben in Tragheim,
7 .) des Hofbesitzers Alfred Schrädter in Neumünsterberg,
8 .) des Hofbesitzers Hugo Hannemann in Lrunau,
9 .) des Hofbesitzers Gustav Warkentin in pordenau
Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:
1 .) dem gesamten Gelände der Gemeinden Tiegenort, Altmünsterberg, 

Mielenz, Tragheim und Neumünsterberg,
2 .) den Gehöften und sämtlichen Landereien der Hofbesitzer Hugo 

Hannemann, Lnß, Meerwald und Schulz, sämtlich in Brunau,
5 .) dem Gehöft und sämtlichen Landereien des Hofbesitzers Gustav 

warkentin in pordenau.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191H (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 5.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dein Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng- 
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übri gen auf Grund des tz 7v Ziffer 1 a. a. G. bis zu 300 G. oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 26. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. -----------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 

Klauenviehbeständen:
1. des Hofbesitzers Artur Schröder iu Marienau,
2. des Hofbesitzers Hermann Epp in Marienau,
3. des Hofbesitzers Johann Neufeld in Rückenau, 

der Geschwister Fast in Kl. Mausdorf,
5. des Hofbesitzers Kluh in Kl. Mausdorf,
6. des Hofbesitzers Mecklenburger in Tiege,
7. des Hofbesitzers Cornelius Janffon in Tiege,
8. des Hofbesitzers Neufeld in Tiege,
9. des Hofbesitzers Erich Lbeling in Kunzendorf,

10. des Hofbesitzers Gustav Fieguth in Kunzendorf,
11. des Hofbesitzers Harder in Neukirch,
12. des Hofbesitzers Erich Frohwerk in palschau,
13. des Hofbesitzers E. Epp in Kl. Lichtenau,
1^. des Hofbesitzers Dnmke in Fürstenau,
15. des Hofbesitzers Taubensee in Niedan,
16. des Hofbesitzers Franzen in Gr. Mausdorf,
17. des Arbeiters Tetzlaff in parschau,
18. des Arbeiters Arnold in parschau.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 26. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul- und ttlaueuseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh
beständen :

1. des Hofbesitzers Eonrad in Altweichsel,
2. des Hofbesitzers Flier in Eichwalde,
3. des Hofbesitzers Bernhard Klaaßen in Kl. Lichtenau,
4. des Gutsbesitzers Freiherrn von Hiller in Altweichsel,
5. des Hofbesitzers Krüger in Mierau,
6. des Hofbesitzers Reimer in Heubuden,
7. des Hofbesitzers August Weinreich in Kl. Lichtenau.

Die Gemeinde Altweichsel wird hiermit als freies Gebiet er
klärt. Die in Heubuden gelegenen weiden des Hofbesitzers Flier in 
Eichwalde sowie die vorstehend unter Nr. 3 bis 7 bezeichneten Be-
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sitzungen gellen hiermit als seuchenfreie Gehöfte innerhalb der 
bestehenden Sperrbezirke.

Tiegenhof, den 26. Juli 1926.
Der Landrat

Nr s. Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des ^äsereibe- 

sitzers Albrecht in Neuteich ist erloschen.
Tiegenhof, den 26. Juli 1926.

Der Landrat.

Nr. 9 AusenthaltsermMelung.
Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehördeu, Zerren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittlungen an, 
zustellen, ob im hiesigen Kreise bis 4908 die Arbeiterin Augustine 
patelczyk, geb. am 12. 5. 1871 in Lol. Marschau wohnhaft und ge
meldet war. Zutreffendenfalls ersuche ich, mir innerhalb 8 Tagen zu 
Tgb. Nr. 4009 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, der: 20. Juli 1926.
Der Landrat

Nr. 10. ------------------
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat August d. 
Is. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten 
Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Beurlaubt von bis j Vertreter

Gberlandjäger Goertzen- 
Platenhof

15. 8. 4- 9- schupokommando Tiegenhof

Oberlandjäger Müller- 
Kunzendorf

28. 8. 8 9. Schupokommando Ließau für 

die Orrschaften Kunzendorf, 
Altweichsel, Adl. Renkau u. 
Biesterfelde.
Oberwachtmeister Wolff- 
Wernersdorf f. Gr. Montau, 
Schupokommando Kalthof 

für Allmünsterberg.

Landjäger Westerweck- 
7ungser

12. 8. 22. 8- Schupokommando Tiegenhof

Landjäger wallberg- 
Tiegenort

1. 8. 7. 8. desgl.

Landjäger Dittmann- 
Ließau

31. 7. 24. 8. Schupokommando Ließau

Landjäger Eltermann-
Marienau

1- 8. 9 8-

I

Schupokommando Tiegenhof 
für die Ortschaften Marie
nau, Rückenau, Tiege, Kl. 
Mausdorf.
Landjäger Kitowski-Lupus- 
horst für die Ortschaften 
Niedau, Lindenau, Kl. Le
sewitz und Halbstadt, 
Schupekommando Neuteich 
für die Ortschaft Tannsee.

Landjäger Tatkowski- 
Neukirch

16. 8. 1- 9- Zugwachtmeister Seffzig- 
Schöneberg f. die Ortschaften 
Neukirch und Schönhorst, 
Schupokommando Ließau 
für palscbau.
Schupokommando Neuteich 
für prangenau, Pordenau 
und Neuteicherhinterfeld.

Landjäger Kitowski- 
Lupushorst

10. 8.

!

28. 8. Schupokommando Tiegenhof 
für die Ortschaften, Krebs
felde, Lupushorst, Gr. Maus
dorf, wiedau u. Lakendorf, 
Landjäger Frank in Zeyer 
für Horsterbusch u. Wolfsdorf.

Zugwachtmeister Seffzig- 
Schöneberg

1. 8. 10. 8. Oberwachtmeister Schwich- 

tenberg-Brunau für Baren- 

Hof, Bärwalde, Neumün
sterberg und vierzehnhnben, 
S chupokomtnandoTiegenhot 

für Schöneberg u. Schönsee.
Tiegenhof, den 22. Juli 1926.

Der Landrat.

Nr. U-
Amtsbezirk varendt.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzia ist der Gutsbesitzer 
Walter Flindt zu Barendt auf die Dauer von" weiteren L Zähren 
und zwar vom 18. Juli 1926 bis 15. Juli ^2, zum Amtsvorsteher 
des Amtsbezirks Barendt ernannt worden.

Tiegenhof, den is. Juli 192s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder
Nr. f2. —---------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Franz Wiens in Schönsee ist zum waisenrat für 

die Waisenkinder aller Konfessionen des Gemeindebezirks Schönsee 
gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 19. Juli 1926.
'Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder
Nr. 15. ------------------

Freie Schulstelle.
Die evangelische Lehrer- und Organistenstelle in Gr. Lesewitz 

ist zu besetzen. Geeignete Bewerber wollen ihre Bewerbungsgesuche 
an den Senat — Schulabteilung — auf dem Dienstwege richten.

Tiegenhof, den 22. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr 1§. --------- --------

viebstahl.
In der Nacht vom 12. zum 13. d. Mts. sind von der weide 

des Hofbesitzers Erich Mau aus Kunzendorf zwei Stärken verschwun
den. Es handelt sich um Herdbuchvieh, von welchem die eine Stärke 
die Ohrmarke Nr. 15199 und die zweite Stärke die Ohrmarke Nr. 
13200 trägt.

Es wird vermutet, daß die Tiere von der Weide gestohlen worden 
sind.

Ich ersuche daher sämtliche Polizeiorgane des Kreises, Ermitte
lungen anzustellen und mir im Erfolgsfall zu Tgb. Nr. ^150 L 
Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 27. Juli 1926.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Die Deichbeiträge für das Rechnungsjahr 1926/27 sind für den 

Marienburger Deichverband durch den Deichamtsbeschluß vom 8. Mai 
d. Is. auf H Grrldeiipvszeitt des Grundsteuerreinertrages und 
halben Gebäudesteuernutzungswertes festgesetzt worden.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die nachstehend 
verzeichneten Deichbeiträge gemäß § 25 des Deichstatuts von den bei
tragspflichtigen Mitgliedern ihrer Gemeinden in zwei gleichen Rate!:, 
zu erhebe!! und die

l N«rte <rm 25 DtrtAtrst 192H
II Ncrte 15 November 192H

-pünktlich zur Gutschrift auf das Konto Nr. loq. des Marien- 
burger Deichverbandes bei der Kreissparkasse in Tiegenhof unter An
gabe des Gegenstandes der Zahlung abzuführen.

6 Guldenprozente sind gleich 6 Danziger Gulden von je 100 
Reichsmark Grundsteuerreinertrag bezw. Gebaudesteuernutzungswert.

Verspiel
Grundsteuerreinertrag — 30 Thaler — 90 Mark
halber Gebäudesteuernutzungswert — 110 Mark

Zus. 200 Mark

Davon Deichbeitcag — 2— 12 Danziger Gulden.

Unbeitreibliche Deichbeiträge sind in besonderen Restnachwei- 
sungen sofort nach den Ablieferungsterminen dem Deichamt eiuzu- 
reichen.

Die Katasterabschriften jArtikelzusammenstellungen) sind zwecks 
Berichtigung umsohsie- an das Deichamt in Tiegenhof einzu- 
s enden.

Tiegenhof, den 21. Juli 1926
Der Dorchtz<ruptm<rnn L. Döhrina.
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ä Gemeinde
Jahres-

Gemeinde
Jahres-

beitrc 
0

ia 
?

beitrc 
0

ia
i-

1 Rl. Montau 1504 32 51 pietzkendorf 212 55
2 Gr. Montau 899 08 52 Wernersdorf 1800 12
3 Biesterfelde 858 11 53 Schönau 1058 90
4 Gutsbezirk Renkau 144 51 54 Mielenz 1805 59
5 Gnojau 1904 29 55 Altmünster berg 1755 14
6 Runzendorf 2372 73 56 Stadtfelde 780!39
7 Altweichsel 1296 04 57 Dammfelde 621 66
8 Ließau 2286!08 58 Ralthof 2854 63
9 Rl. Lichtenau 2598178 59 Heubuoen 2588 77

10 Gr. Lichtenau 3336 59 60 Simonsdorf 1295 40
11 Damerau 1580 71 61 AUenau 580 1l
12 Barendt 2219 47 62 Trappenfelde 725 52
15 palschau 1544 57 63 warnau 2060 28
14 pordenau 1110 15 64 Tralau 1062 74
15 parschau 1247^39 65 Leske 1008 91
16 Trampenau 1028 75 66 Brodsack 1004 11
1? Neuteich 6248 72 67 Lickwalde 1402 25
18 Neuteichsdorf 2115 27 68 Jrrgang 717^28
19 Neuteicherhinterfeld 290 63 69 Tragheim 112085
20 Mierau 1405 97 70 Raminke 592>51
21 Bröske 1993 90 71 Blumstein 739! 12
22 prangenau 1216 15 72 Herrenhagen 440^04
25 Neukirch 1898 25 73 Rl. - Lesewitz 928^88
24 Schönhorst 1762 87 74 Gr. Lesewitz 2606 48
25 Schöneberq 2035 35 75 Schadwalde 129582
26 Schönsee 2320 62 76 Tannsee 2330I46
27 Neunhuben 366 06 77 Halbstadt 61348
28 Ladekopp 2977^77 78 Lindenau 1961 87
29 Tiege 2485196 79 Niedau 1025^60
50 Neumünsterberg 2456 48 80 Marienau 293H35
31 Vierzehnhuben 475-06 81 Rückenau 1225>75
32 Bärwalde 1047'88 82 Fürstenau 2850^75
35 Fürstenwerder 2379 93 83 Rl. Mausdorf 120500
54 Barenhof 813 66 84 Gr. Mausdorf 2081 >36
55 Jankendorf 428 55 85 Lupushorst 1082 79
36 Brunau 1721 60 86 Horfterbusch 39j93
57 Vogtei 188 51 87 wiedau 272 32
38 Altebabke 578 74 88 Rrebsfelde 849!75
39 Beiershorst 669 59 89 Tiegenhof 7323j 16
40 Neuteicherwalde 656 94 90 Petershagen 1433>19
41 Rüchwerder 926 20 91 pletzendorf 320 45
42 Scharpau 272 43 92 Reinland 449 10
45 Rehwalde 407 27 93 Neustädterwald 66807
44 Ralteherberge 540 95 94 Walldorf 693 73
45 Tiegenortm. Neuend. 678 85 95 Rosenort 120589
46 Tiegenhagen 2001 50 96 Lakendorf 749! 14
47 Reimerswalde 925 40 97 Jungfer 1123166
48 platenhof 772 92 98 Reitlau 341'90
49 Orloff 1234 62 99 Neulanghorst 76 25
50 Orlofferfelde 914 09 100 Rl. Mausdorferweide 342!25

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fsrtiggestellt und am Lager.- 

Abi. O. Nr. l- Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

Beglaubigte Abschrist des Protokolls einer Gemeinde- 
sitzung.

4- Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswobnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs

bedürftigen.
62.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
öb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingnngeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

lo. Jagoxachtvertrag.
Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter

stützung, 
l?- Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose 
13- Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
l4- Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
t5. Kreishundesteuerlisten.
^6. Steuerzettel und Vnitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Geffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.

Abt. 6 Nr. 21. Znstellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokyll
25. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändunasversuch.
24. Versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28.s Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
51. Abmeldeschein.
52 Anmeldeschein.
52sZuzugsmeldung.
52bFortzugsmeldung.
52cFremdenmeldezettel.
53. Voranschlag der Gemeinde.
54. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Rommunal- 

steuerzuschläge.
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
5. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes- 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

,, 10. Ratasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech <L W. Richert, Neuteich.

Lehrberichlc 
für ein- und mehrklassige Schulen, 

sowie 

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und Einbänden 

Sie LrvjsdiLUärlivkerei
R. Pech L W Richert, Nenteich.QOEGOOOOOO

Formulare
zu den

Urlisten

ZUM Aufdruck

„Drucksache"
fertig vorrätig beiir. Neuteich.

der zum Amte eines Schöffen 
und Geschworenen geeigneten 
Personen (Titel- u. Einlage
bogen) empfiehlt

L Liiert, 
Neuteich,

Fernruf. Nr. 308.

Die einfache, praktische und 
billige

MW-SMWWe 
„Spiz" 

empfiehlt
R. Pech.
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kür äsn Handel 

kür die Industrie 

kür kebörden, Ver

eine, private us^v. alle 

vorkommenden Arbeiten 

in bester tecbniscber ^.us- 

kübrunZ bei mälliß^er kereck- 

nun§ und kürzester ^iekerreit 

und bitten bei eintretendem 8e- 

dark um Zekälii^e OebersckreibunZ

KMi^chW.WNlkM
LlbmZerstrasss dir. 126.
rernruk: dlsuteick dir. 308.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 32 Neuteich, -en 5. August 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. l. ------------------

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Auf gegebene Veranlassung bringe ich nachstehend die von mir 

auf Grund der Verordnung des Senats über Sonntagsruhe im Han- 
delsgewerbe vom 5. ll* 1923 (Staatsanzeiger Nr. 95 von 1923) für 
den Kreis mit Ausnahme der Städte Tiegenhof und Neuteich für 
Sonn- und Feiertage, mit Ausnahme des ersten Öfter-, Pfingst- und 
Weihnachtsfeiertages, festgesetzten Verkaufszeiten für bestimmte waren 
in Erinnerung.

Es dürfen verkauft werden:
s. Back- und Konditorwaren von 8 bis 9 und n bis 12 Uhr 

vAmittags,
0. frische Fische, frisches Obst und Gemüse, Milch, frische Blumen, 

Kränze und Zeitungen von 8 bis 9 Uhr vormittags,
c. Eis von 7 bis 8 Uhr und 11 bis 12 Uhr vormittags, 
ä. für die Gemeinde Kalthof sind für den Milchverkauf folgende

Zeiten festgesetzt:
1. in den Monaten April bis einschließlich September von 7 bis 

8^/2 Uhr vormittags.
In den Monaten Oktober bis einschließlich März von 8 bis 
9 Uhr vormittags.

Tiegenhof, den 51. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanutmachungen vom 

13. 6. d. Js. (Kreisblatt Nr. 25) und 9. 7. d. Js. (Kreisblatt Nr. 
28) erinnere ich die nachstehend aufgeführten Gemeinden nochmals 
an die Linreichung der Nachweisung der in ihrem Bezirk nach dem 
Stande vom 1. Juli d. Js. vorhandenen Handwerksbetriebe zwecks 
Veranlagung zu den Handwerkskammerbeiträgen.

Altenau, Beiershorst, Blumstein, Bröske, Dammfelde, Eichwalde, 
Einlage, Grenzdorf A, Herrenhagen, Holm, Jrrgang, Jankendorf, 
Krebsfelde, Mielenz, Kl. Montau, Kl. Mausdorferweide, Mon- 
tauerforst, Neulanghorst, Neunhuben, Neuieicherwalde Neuteichs- 
dorf, pletzendorf, Adl. Renkau, Rückenau, Stuba, Tiegenhagen, 
Trappenfelde, vierzehnhuben, Vogtei und Zeyersvorderkamxen.

Tiegenhof, den 2. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. -----------------

Verlosung.
Der Senat in Danzig hat genehmigt, daß der wirtschaftsverband 

bildender Künstler in Danzig zur Linderung der wirtschaftlichen Not- 
läge der bildenden Künstler Danzigs gelegentlich der diesjährigen 
Sommerausstellung in der Kunsthalle in Zoppot eine Ausspielung 
von Bildern vornehmen darf. Die Spielausweise können im ganzen 
Gebiet der Freien Stadt Danzig vertrieben werden.

Tiegenhof, den 28. Juli 1926.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------

Bekanntmachung.
Trotz aller behördlichen Vorsichtsmaßregeln ereignen sich immer 

wieder Unfälle durch Uebevfutzren von Luhrruerkeu 
auf unbewachten Buhnüberruegen, besonders der Nebenbahnen. 
Diese Unfälle sind lediglich auf die mangelnde Aufmerksamkeit der 
Gespannführer beim Befahren schrankenloser Ueberwege zurückzu- 
führen. Es muß unbedingt schon un deu rVurnunsstufeln Hs- 
hulten rnsrdsn, sobald ein Zug herannaht. Nicht genug kann 
vor dem eigenmächtigen Hochheben geschlossener Schranken gewarnt 
werden, wer die Ueberfahrt noch versucbt, nachdem das Läutewerk 
das Niedergehen der Schranken angekündigt hat, macht sich strafbar. 
Die betreffenden Eisenbahnbehörden werden in Fällen, wie oben, 
gegen den Schuldigen unnachsichtlich auf Grund des K 516 R. Str. 
Ges. B. bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag wegen fahrlässiger 
Gefährdung eines Eisenbahntransportes stellen.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich die Ortsbewohner in 
geeigneter Weise hierauf hinzuweisen.

Tiegenhof, den 2. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Strafgesetzliche Bestimmungen zur Sicherung 

der Telegraphenanlagen.
Z 31? St. G. B.

wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu öffentlichen 
Zwecken dienenden Telegraphenanlage dadurch verhindert oder gefähr- 
det, daß er Teile oder Zubehörungen derselben beschädigt oder Ver
änderungen daran oornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu drei Jahren bestraft.
8 318 St. G. B.

Wer fahrlässiger Weise durch eine der vorbezeichneten Handlungen 
den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden .Telegraphenan
lage verhindert oder gefährdet, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre oder mit Geldstrafe bis 1800 G. bestraft.

Die Polizeibehörden und Schulvorstände werden ersucht, bei der 
verfolguna von Verstößen gegen diese Bestimmungen mitznwirken.

Post- und Telegraphenverwaltung der Freien 
Stadt Danzig

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2. August 1926.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Amtsbezirk Fürstenau.
Der Sattler Hermann Elfert in Fürstenau ist zum Amtsdiener 

und vollziehungsbeamten des Amtsbezirks Fürstenau ernannt.
Tiegenhof, den 30. Juli 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 7. ------------------

Schweinepest.
Unter den Schweinebeständen der Besitzer Bruno Bergmann- 

Neuteichsdorf, Hermann Thießen-Neuteichsdorf und Albert Schönhoff- 
Altendorf sowie des Gastwirts Kossowski-Tiegenhof ist Schweinepest 
festgestellt worden.

Tiegenhof, den 2. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der ßtz 18 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (R. G. Bl. 
S. 519) folgendes bestimmt:

8 i-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen:

1. der wiebe'schen Erben in Gr. Lesewitz,
2. des Hofbesitzers Mürau in Altweichsel,
5. des Hofbesitzers penner in Neuteichsdorf,
4. des Hofbesitzers Hermann Staeß in Einlage a/N.,
5. des Hofbesitzers Heinrich Knels in warnau Ausbau,
6. des Hofbesitzers Driedger in Gnojau,
7. des Hofbesitzers Brommer in Krebsfelde,
8. des Hofbesitzers Ouiring in Orlofferfelde,
9. des Hofbesitzers Karsten in Wernersdorf,

10- des Hofbesitzers Wiens in Brodsack (unter dem Jungvieh auf 
den weiden in Niedau)

11. des Hofbesitzers Regehr in Altenau,
12. des Hofbesitzers Schrille in Grenzdorf B,
15. des Hofbesitzers Karnap in Barenhof

Maul- und Klauenseuche ausgedrochen ist, werden Sperrbezirke 
festgesetzt, die bestehen aus:

1. den Gehöften und sämtliches: Ländereien der Wiebe'schen Erben 
und des Hofbesitzers Dyck in Gr. Lesewitz, sowie des Hofbe
sitzers Bernhard Klaaßen in Kl. Lesewitz,

2. dem gesamten Gelände der Gemeinde Altweichsel,
5. dem gesamten Gelände der Gemeinde Neuteichsdorf,
4. den Gehöften und Ländereien der Gemeinde Einlage a./N. von 

dem Hofbesitzer Johann Dyck bis Hofbesitzer Klaaßen (die 
untere Einlage) einschließlich der fiskalischen Weide,: Schlammsack,
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5. dein Gehöft und den Ländereien des Hofbesitzers Knels in 
warnau,

6. dem gesamten Gelände der Gemeinde Gnojau,
?. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Besitzer, die im 

Kl. Mausdorfer Außendeich weiden haben.
8. den Gehöften und Ländereien des Hofbesitzers Jakob Omring- 

Orlofferfelde und der Mecklenburger'schen Erben-Platenhof,
9. dem gesamten Gelände der Gemeinde Wernersdorf,

lo. den in Niedau belegenen weiden des Hofbesitzers E. Wiens 
in Brodsack,

I I. dem gesamten Gelände der Gemeinde Altenau,
12. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Schulte, 

Ed. Schulz und Hermann Reimer in Grenzdorf B,
13. dem gesamten Gelände der Gemeinde Barenhof.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 192s) Anwendung.

8 2.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 7-1 Absatz 1 Nr. 5 des viehseuchen- 
geseyes vom 26. Jum 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5(9) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des K 76 Ziffer ( a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 2. 8. (926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 
den Klauenviehbeständen:

1. des Hofbesitzers Thießen in Halbstadt,
2. des Hofbesitzers Samuel Grübnau in Halbstadt,
3. des Hofbesitzers Fieguth ll in Kl. Lichtenau,
q. . des Hofbesitzers Kurt Hoepner in Kl. Lichtenau,
5. des Hofbesitzers Hermann Enß in Tiege,
6. des Hofbesitzers Driedger in Tiege,
7. des Hofbesitzers Thießen in Tiege,
8. des Hofbesitzers Jakob Wiebe in Tiege,
9. des Gastwirts Fischer in Tiege,

(0- des Gastwirts Willi Trzinski in Tiege,
((. des Hofbesitzers Klaaßen in Niedau,
12. des Hofbesitzers Papin in Neukirch,
(3. des Hofbesitzers Erich Schröder in Rückenau,
1H. des Gastwirts Strochowitz in Rückenau,
(5- des Hofbesitzers Franz Nickel in Rückenau,
(6. des Hofbesitzers Otto Neufeld in Marienau,
17. des Hofbesitzers Walter Enß in Marienau, 
(8. des Hofbesitzers Gerhard Fast in Marienau, 
19. des Hofbesitzers Hermann Jansson in Orloff, 
20. des Hofbesitzers Otto Andres in Mierau, 
21. des Hofbesitzers Richard wiebe in Brüske

— zu (9 bis 2( unter den auf der weide des kath. Pfarramts 
Marienau befindlichen Jungvieh der genannten Besitzer — 

22. des Hofbesitzers Kurt Bielseldt in Tannsee, 
23. des Hofbesitzers Bergen in Fürstenau, 
2H. der Witwe Klaaßen in Fürstenau, 
25. des Hofbesitzers Bruno Möller in Zeyersvorderkampen, 
26. des Hofbesitzers Braun in Heubuden, 
27. des Hofbesitzers Ebeling in Kunzendorf,

28. der Handwerkerweide in Kunzendorf,
29. des Hofbesitzers Reimer in Lindenau,
30. des Hofbesitzers Schröder in Niedau,
3(. des Hofbesitzers Franz Dyck in Neumünsterberg,
32. des Hofbesitzers Otto Neufeld in Fürstenau,
33. des Hofbesitzers Heinrich Wiens in Schönau,
3^. der Hofbesitzerin Anna Heidebrecht in Marienau.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet desweaen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 2. August (926.
Der Landrat

Nr. 10. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh
beständen der Besitzer:

(. Genzler in Wolfsdorf,
2. Radtke in Wolfsdorf,
3. Karl Schenk in Wolfsdorf,
4. Otto Stieglitz in Wolfsdorf,
5. Harder in Mierau,
6. Komnick in Neuteicherhinterfeld,
7. Ellert in Neuteicherhinterfeld,
8. Heise in Krebsfelde Abbau,
9. Grunau in Lindenau,

(0. Albrecht in Lindenau,
I I. Lichtt in Gr. Lichtenau,
(2. Reimer in Tannsee,
(3- Heise in Niedau.

Als freies Gebiet werden hiermit erklärt die Gemeinden Wolfs
dorf, Mierau, Neuteicherhinterfeld und Lakendorf, sowie Krebsfelde 
mit Ausnahme der Gehöfte und Ländereien der Besitzer, dis^im Kl. 
Mausdorfer Außendeich weiden haben.

Die Besitzungen des Gutsbesitzers Grunau-Lindenau, des Hof
besitzers Albrecht-Lindenau, des Käsereibesitzers Lichti-Gr. Lichtenau, 
des Hofbesitzers Reimer Tannsee und des Hofbesitzers Heise-Niedau 
gelten als seuchenfreie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbe
zirke.

Tiegenhof, den 2. August (926.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Freie Lehrerstelle.
Die hiesige alleinige evangelische Lehrerstelle wird zum (.August 

frei. Bewerbungen sind an das Gemeindeamt zu richten.
Niedau, den 26. Juli (926.

Der Gemeindevorsteher.

Autoreifen 
gefunden am 22.7. 26,Chaus
see Marienau—Brodsack, 
Zeichen, 5. 55s775, abzuholen 
vom Gemeindeamt Brodsack 
gegen Finderlohn und An
zeigekosten.

Der Amtsvorsteher.
Wiebe.

t AWßttkium 
m. Schubladen für Uoloni- 
alwaren sowie Tombank preis
wert zu verkaufen bei

Misn, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig s.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 33 Neuteich, den 11. August 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. -----------------
Wahlen zur landw. verufsgenossenschaft.
Die Vertreter für die Genossenschaftsversammlungen der land- 

wirtschaftlichen Berufsgenoffenschast Freie Stadt Danzig und deren 
Ersatzmänner sind gemäß tz 16 Absatz 1 der Reichsversicherungs- 
ordnüng und Z 7 der Satzung auf H Jahre gewählt worden. Die erste 
Wahlperiode läuft mitbin am 31. Dezember 1926 ab. Die Neuwahl 
der Vertreter für die Genossenschaftsversammlung hat in folgender 
Weise zu erfolgen:

Für jede Gemeinde bezeichnet die Gemeindevertretung oder wo 
eine solche nicht besteht, der Gemeindevorstand, für jeden Gutsbe- 
zirk der Guisvorsteher, aus der Mitte der der Gemeinde oder dem 
Gutsbezirk angehörenden Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder bevollmächtigten Be
triebsleiter tiiieir Wahlmann. Innerhalb jeder Sektion wählen 
dann di? auf Einladung des Vorsitzenden des Sektionsvorstandes zu- 
sammentretenden Wahlmänner die Vertreter, aus denen die Genoffen- 
schaftsversammlung besteht. Die Verltvetev sind nach der Zahl 
der Wahlmänner so zu verteilen, -ertz niin-esteiirs ein Vsv- 
tretsv «ruf F- 20 rV<rhlnräirne* eirtfättt.

Die rrn- Nerrtetch, ssrvie -io
Hrvven Grrt» rrii- -es L-veises
werden aufgefordert, bis

spätestens zrriir SO Angnst - Js
den Wahlmann ihres Bezirks zu benennen. Der Wahlmann ist 
schriftlich mit vor- und Zuname, Stand, Beruf Und Wohnort zu 
bezeichnen Genrein-en nn-Gntsbezir-Le-rvelche -ieLvtst 
s-ev eii,e etnr« venrittiKte Nachfrist neHssännIen, 
^btei^en «NVevtveten. Das gleiche gilt, wenn der benannte 
Wahlmann den Vorschriften des Gesetzes über die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung nicht entspricht und eine von dem Vorsitzenden des 
Sektionsvorstandes gesetzte neue Frist von einer Woche abläuft, ohne 
daß ein anderer den gesetzlichen Anforderungen entsprechender Wahl- 
mann benannt wird, wir ersuchen daher die Gemeindebörden, ihrer 
satzungsmäßigen Verpflichtung einen Wahlmann zu bezeichnen unter 
allen Umständen rechtzeitig nachzukommen.

Tiegenhof, den H. August 1926.
Der Kreis-Ausschuß des Kreises Großes Werder 

als Sektionsvorstand der landw. Verufsgenossenschaft. 
Nr. 2. -----------------

Landwirtschaftliche verufsgenossenschaft.
Um das Kataster über die Abschätzung und Veranlagung der 

landw. Betriebe und mitverstcherten Tätigkeiten auf dem laufenden 
zu erhalten, weisen wir auf die nachstehenden Sayungsbestimmungen 
hin:

Die Eröffnung eines neuen Betriebes, der nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der landwirtschaftlichen Unfallversicherung unterliegt, 
sowie den Beginn einer ebensolchen Tätigkeit hat der Unternehmer 
der Gemeindebehörde des Betriebsfitzes und dein Sektionsvorstand 
unter Angabe der Art und des Umfanges des Betriebes oder der 
Tätigkeit schriftlich binnen einem Monat anzuzeigen.

Die Genossenschaftsmitglieder haben Aenderungen ihrer Betriebe 
einschließlich der mitversicherten Nebenbetriebe und der in der R. v. O. 
bezeichneten Tätigkeiten, die für die Zugehörigkeit zu der Genossen
schaft oder für die Umlage wichtig sind, dem Sektionsvorstande binnen 
zwei Wochen nach Eintrittt der Aenderung schriftlich anzuzeigen.
. u Tritt infolge der Betriebsänderung eine Ermäßigung des Bei
trags oder der Fortfall der Beitragspflrcht ein, so hat der Unter
nehmer, falls er die Betriebsänderung zu spät angezeigt hat, keinen 
Anspruch auf deren Berücksichtigung für die Zeit vor Erstattung der 
Anzeige.

Jeden Wechsel der Personen, für deren Rechnung der Betrieb 
geht, hat der neue Unternehmer oder sein gesetzlicher Vertreter binnen 
4 Wochen dem Sektionsvorstande schriftlich anzuzeigen.

Ist ein Betrieb, ein Nebenbetrieb oder eine der in der R.V. G 
bezeichneten Tätigkeiten eingestellt worden, oder ist ein Betrieb infolge 
satzungsmäßiger Bestimmung der Unfallgenossenschaft Freie Stadt 
Danzig aus der Versicherung bei der landwirtschaftlichen Berufsge- 
noffenschaft ausgeschieden, so hat dies der Unternehmer dem Seküons- 

Vorstände binnen vier Wochen schriftlich anzuzeigen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Unternehmer die Einstellung 
odep die das Ausscheiden des Betriebes begründende Tatsache kannte 
oder den Umständen nach kennen mußte.

Betriebsunternehmer, welche versicherungspflichtige Betriebsbe
amte oder Facharbeiter beschäftigen, haben dies binnen Wochen 
nach dem Beginne der Beschäftigung dem Sektionsvorstand anzu- 
melden und dabei die Zahl der Beschäftigten, die Art und jährliche 
Dauer ihrer Beschäftigung und den zu gewährenden Entgelt anzu- 
geben. Tritt hierin eine für die Zuschlagsberechnung wichtige Aen
derung ein, so ist dies in derselben anzumelden.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht vorstehendes in 
ortsüblicher Weise bekanntzugeben und auf genaue Beachtung der 
Bestimmungen zur Vermeidung der gesetzlichen Strafen hinzuweisen.

Tiegenhof, den z. August 1926.
Der Krelsausschuß des Kreises Gr Werder als 

Settionsvorstand der landw Verufsgenossenschaft.
Nr. 3. -----------------

Jagdscheine.
Im Monat Juli d. Js. haben Jahresjagdscheine erhalten: 

Heinrich Schmidt, Schiffbauer-Grenzdorf B, Willy Liedtke, Land- 
wirt-Stuba, Max wichmann, Landwirt-Schadwalde, Erich Foth, 
Hofbesitzer-Grenzdorf B, August Fietkau, Eigentümer-Zeyecsvor- 
derkampen, Adolf Wichmann, Amtsvorsteher-Schadwalde, Johann 
warkentin, Hofbesitzer-Tiegenhagen, Kurt Schulze, Kaufmann- 
Tiegenhof.

Tiegenhof, den 5. August 1926.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Guisvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1H 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Johann Scharafinski früher 
in Neuteich gemeldet ist bezw. wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den s. August 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 5. ------------------

KufenthaHsermittelung.
Die Grts^olizeibehörden, Vrtsbehörden sowie die Herren Land

jäger des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach dem Aufenthalt der 
am 6. 2. 1898 in Kohling geborenen Johanna Scharmach anzustellen 
und mir zu Tgb. Nr. 4^21 L. Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 6. August 192s.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Kollekte.

Dem Christlichen verein junger Männer zu Danzig e. v. ist 
durch den Senat die Erlaubnis erteilt, vom 21. 7. bis 3l. 12. 26 
eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum 
Besten der Errichtung eines Jugendheims abzuhalteu.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 7. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 6a. -----------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 

Klaaenviehbeständen:
1. des Pfarrers Rautenberg in Tiegenort, 

sowie der Hofbesitzer
2. Mau-Neumünsterberg,
3. Hermann Engbrecht-Tiegenort,
4. Ernst van Riesen in Tiege,
5. Friedrich Neumann-Altweichsel,
6. Sielmann Altweichsel,
7. Erich Doehring-Tannsee aus den weiden in Niedau,
8. Mau-Kunzendorf,
9. Heinrich Wiens-Schönau,



— ^02 —

w. Pelzer-Halbstadt,
11. Bench-Fürstenau,
12. Witting-Fürstenau,
13. Koßlowski-Niedau,

Gustav Lnß-Brunau,
15. Johannes warkentin jun. in Gnojau,
16. Rudolf Dück-Kl. Mausdorf,
17- Gebr. Albrecht-Kl. Mausdorf.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 10. August 192s.
Der Landrat.

Nr. 6b. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 
viehbeständen:

1. des Käser ei besitzers Burgunder in Kl. Mausdorf,
2. des Gutsbesitzers Soenke in Simonsdorf,
2. der Weiden Neunhufen bei Halbstadt der Gr. Werder-Kommune 

Wiedau,
H. des Gutsbesitzers Reinhold Tornier in Tramxenau,
5. des Gutsbesitzers wollschon in Linlage,
6. der staatl. weiden in Horsterbusch.

Die Besitzungen des Käser ei besitzers Burgunder in Kl. Maus
dorf und des Gutsbesitzers Soenke in Simonsdorf gelten als seuchen- 
freie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

von den z. Zt. bestehenden Sxerrbezirken werden als freie 
Gebiete erklärt:

1. die weiden Neunhufen bei Halbstadt der Gr. Werder-Kom
mune wiedau und die Gemeinde wiedau,

2. die Gemeinde Trampenau,
2. das Gelände der Gemeinde Linlage vom Robacher Weg bis 

zur Chaussee Tiegenhof Linlage,
4. die staatl. weiden Horsterbusch.

Tiegenhof, den 10. August 4926.
Der Landrat

Nr. 6c -----------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der 88 16 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (R. G. 
Bl. S. 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen:

1. des Hofbesitzers Bernhard Bergen in pletzendorf,
2. des Hofbesitzers Janzen in Tannenhof (Kl. Montan)
5. des Hofbesitzers Lonrad in Kl. Montan,
q.des Hofbesitzers Kühn in Kl. Montan,
5. des Hofbesitzers Andres in Tiegenhagen,
6. der Frau Lpp in platenhof,
6a. des Hofbesitzers Heinrich Guiring in platenhof
7. des Hofbesitzers Peter Janzen in Rosenort,
8. des Landwirts Falk in Jungfer,
9. des Hofbesitzers Heinrich Fräse in Biesterfelde,

10. des Hofbesitzers Franz Duck in Schönsee,
11. des Hofbesitzers Peter Fräse in Orlofferfelde,
12. des Hofbesitzers Heinrich Peters in Krebsfelde,
15. der öffentlichen weiden in Krebsfelderweiden,

Ih. des Hofbesitzers Lnß in Kaminke,
15. des Hofbesitzers Neufeld in Herrenhagen

Maul und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1. dem gesamten Gelände der Gemeinde pletzendorf,
2. den Klein Montaner Zwischcndeichweiden,
2. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer Andres, Joh. Friesen II 

und Joh. von Dück, sämtlich in Tiegenhagen und der Witwe 
Thimm-Reimerswalde, 
dem gesamten Gelände der Gemeinde Platenhof,

5. dem nördlich der Chaussee Fürstenau-Lakendorf gelegenen Teil 
der Gemeinde Rosenort,

6. den weiden, die zwischen Lakedamm und Großen Damm von 
dem Landwirt Görsch in Keitlau an bis Frau Schönrath in 
Jungfer einschließlich liegen,

7. dem Gehöft des Hofbesitzers Fräse in Biesterfelde und sämt
lichen östlich des Dorfes Biesterfelde gelegenen Ländereien von 
Biesterfelde,

8. dem Gehöft und den Ländereien des Hofbesitzers Franz Dück in 
Schönsee sowie den Ländereien der Hofbesitzer Gerhard Regehr, 
Otto Mau und Lrich Just, sämtlich in Schönsee,

9. dem gesamten Gelände der Gemeinde Orlofferfelde,
10. dem gesamten Gelände der Gemeinde Krebsfelde,
11. der gesamten Besitzung des Hofbesitzers Lnß in Kaminke,
12. der gesamten Äesitzung des Hofbesitzers Neufeld in Herrenhagen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 2 des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 50 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 200 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 10. August 1926.
Der Landrat.

»MlMM
Sitzung am Sonnabend, 

den 21. d. Mts., 4^ Uhr 
nachm, bei Herrn Kiep 
Tiegenhof.

Tagesordnung:
1. Ainderuntuzenden und ihre 

Bekämpfung (Aoll. Loth, 
Tiegenhof)

2. Verschiedenes.
Der Vorstand.

Die einfache, praktische und 
billige

MM-öMmMe
„Spiz"

empfiehlt
St. Pech.

Druck und Verlag von R. Pech Sc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 34 Neuteich, den 19. August 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -------------
vaugesuche.

Nach den Bestimmungen des wohnnngsbaugesetzes sind den An
trägen auf Gewährung von Baudarlehen oder Hypotheken folgende 
Unterlagen beizufügenr Bauzeichnung, Kostenanschlag, Angaben über 
den Bauplatz, über die Bauausführung, Bauleitung und über die 
sonstige Geldbeschaffung. Der gewünschte Darlehnsbetrag ist anzugeben.

Bei der Ausfertigung der Bauvorlagen müssen die Bestimmun
gen der Baupolizeiverordnung für das platte Land beachtet werden. 
Dies ist oftmals nicht der Fall, weshalb ich die Bestimmungen nach
stehend zur öffentlichen Kenntnis bringe. Die Herve— Amts- 
-ovst-hsV -es LLveises —reise ich Aleietzzeitis —, —ch 
bei N-«chs-etz—-g -er polizeiliche— V—svt—b-is —f 
die Ke——e Befolg—s der Vorschriften z— halten.

I. Vaugesnch
Das Gesuch muß enthalten:

l .die Bezeichnung des Grundstücks, auf welchen; gebaut werden soll, 
nach der Grundbuchbezeichnung, gegebenfalls außerdem auch nach 
Straße und Hausnummer;

2 . Namen, Stand und Wohnort des Grundstückseigentümers, des 
Bauunternehmers und des für die Bauausführung verantwortli
chen Unternehmers oder Bauleiters.

ll. Vaurrorlagon.
Dem Baugesuch sind folgende Unterlagen, sämtlich in doppelter 

Ausfertigung, beizufügenr 
t-ein Lageplan;
2. die Grundriffe sämtlicher Geschosse einschließlich des Keller- und 

Dachgeschosses mit Angabe der Feuerungsanlagen und der Bal
kenlagen ;

Z. die zur Klarstellung des Entwurfs erforderlichen Längen- und 
Querschnitte;

4- die Ansichten der nach öffentlichen Straßen oder Plätzen gelegenen 
Fronten sowie aller sonstigen im Orts- oder Straßenbild wahr
nehmbaren Gebäude und Gebäudeteile;

5. die zum Nachweis der Tragfähigkeit und Standfestigkeit erforder
lichen statischen Berechnungen.

Betrifft das Baugesuch nur Ausbesserungen oder Veränderungen 
im Innern bestehender Gebäude, mit Ausnahme der Einrichtung 
von Feuerungsanlagen, so ist die Beibringung eines Lageplanes und 
von Ansichtszeichnungen nicht erforderlich, bei Einrichtungen von 
Feuerungsanlagen im Innern bestehender Gebäude ist die Beibringung 
von Ansichtszeichnungen nicht erforderlich.

M h-lt -er? B—ovl-Ke— Gemei-s—ir 
Bestimm—Ae—

Der Lageplan ist mindestens im Maßstabe von t : 500, die übri
gen Zeichnungen sind mindestens im Maßstabe von : lO0 anzufertigen.

Alle Bauzeichnungen einschließlich des Lageplanes sind auf paus- 
leinwand oder auf Papier, das in der ganzen Fläche mit Leinwand 
unterklebt ist, herzustellen und mit dem betreffenden Maßstabe zu ver
sehen. Weiße (positive), vollkommen klare, auf Leinwand gezogene 
Lichtpausen mit dunklen, scharfen Linien sind zulässig.

Sämtliche Bauvorlagen müssen von dem Bauherrn und dem für 
die Ausführung verantwortlichen Unternehmer oder Bauleiter unter
schrieben sein.

V Inhalt des s
Der Lageplan muß enthalten:

l die neu aufzuführenden baulichen Anlagen und zwar mit roter 
Farbe dargestellt;

2. die auf dem Baugrundstück befindlichen und stehenbleibenden, so
wie die bereits baupolizeilich genehmigten, aber noch nicht ausge
führten baulichen Anlagen, und zwar sämtlich mit grauer Farbe 
daroestellt;

3. die auf den Nachbararundstücken befindlichen baulichen Anlagen, 
soweit der Lageplan sich auf Nachbargrundstücke erstreckt, und zwar 
mit grauer Farbe angelegt;

4. die Grenzen des Baugrundstücks, und zwar mit auffälliger Farbe 
angelegt;

5. die Fluchtlinien und zahlenmäßig die Breiten der angrenzenden 
Straßen;

6. zahlenmäßig die Entfernungen, welche die neuen baulichen Anla
gen unter einander und von den sonstigen baulichen Anlagen 
(Ziffer 2) auf demselben Grundstück sowie von den Nachbargrenzen, 
den angrenzenden öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen und 
von Eisenbahnen, welche weniger als Ho m von dem Baugrund- 
stück entfernt sind, erhalten sollen, bei Errichtung von Windmühlen 
oder anderen durch wind bewegten Triebwerken, außerdem die 
Entfernung von den nächsten öffentlichen Wegen, Straßen und 
Plätzen nach jeder Richtung hin;

7. die Bezeichnung des Baugrundstücks nach der Grundbuchbezeichnung, 
gegebenenfalls außerdem auch nach Straße und Hausnummer;

8. die Zweckbestimmung oder Benutzungsari der geplanten baulichen 
Anlagen und der sonstigen baulichen Anlagen (Ziffer 2) auf dem 
Baugrundstück;

9. den Maßstab und die Angabe der Nordrichtung.
Der Lageplan muß von einem vereideten Landmesser oder eitlem 

für den höheren Staatsdienst geprüften Bausachverständigen ange- 
sertigt oder beglaubigt sein. Die Ortspolizeibehörde kann auch Lage
pläne, die von einem ihr als zuverlässig bekannten Maurer- oder 
Zimmermeister angefertigt sind, als ausreichend zulassen, wenn gegen 
ihre Richtigkeit keine Bedenken vorliegen.

V Bestimm—ge— —Degen -er Gv—övisse ——d D—oetz- 
sch—itte

In den Grundrissen und Durchschnitten sind die Abmessungen 
des beabsichtigten Baues im ganzen und in seinen Teilen nebst den 
Hofabmessungen, sowie die Stärke der Mauern, Balken'und Eisen- 
teile anzugeben, in den Grundrissen außerdem die Zweckbestimmung 
aller Räume. Die Schnittflächen der neu aufzuführenden massiven 
Bauteile sind mit roter, der Holzteile mit brauner und der Eisen- 
teile mit blauer Farbe anzulegen. Bei Umbauten sind bestehende 
Bauteile, die erhalten bleiben sollen, mit grauer Farbe anzulegen.

Die Richtungslinien der Durchschnitte sind so zu legen, daß aus den 
Schnittzeichnungen die Konstruktion des Dachstuhls und der notwendigen 
Treppen zu ersehen ist. In den Durchschnitten muß ferner die Höhen
lage des geplanten Baues zur Oberkante des Bürgersteiges oder zu 
der Straßenoberfläche sowie die Art der Dacheindeckung angegeben 
sein. Die zum Schutz gegen die Erdfeuchtigkeit vorgesehenen Maß
nahmen sind in die Schnitte einzutragen.

Bei baulichen Veränderungen, die nur das Innere eines Ge
bäudes betreffen, genügen die Grundrisse und Schnitte der von der 
Veränderung betroffenen Geschosse, wenn Konstruktionsänderungen 
und Änderungen in der Belastung der Gebäudeteile nicht stattfinden.

VI . Bestimm—-90— -Degen dev AnsichtszeiHn—gen
Die Ansichtszeichnungen sind in einfachen Linien darzustellen, 

aber soweit auszuführen, daß sie auch in architektonischer Hinsicht ein 
Bild von der betreffenden Seite des Gebäudes geben.

VIl Bestimmungen —Degen statischer Berechn—gen 
Statische Berechnungen sind einzureichen:

^.für alle tragenden Eisenkonstruktionen;
2. für alle Eisenbetonkonstruktionen und sonstige Konstruktionen unter 

gleichzeitiger Verwendung von Formsteinen oder Zement einerseits 
und Elfen andererseits;

z. für tragende Gewölbe und Kappen mit mehr als 2 m Spannweite;
4. für Balkenlagen mit einer Spannweite von mehr als 6 m;
5. für freitragende Balkon- oder Lrkerkonstruktionen;
6. für Dachkonstruktionen mit einer freien Spannweite von mehr als 

s m;
7. für Schornsteine, Türme und turmartige Dachaufbauten von mehr 

als 5 m freier Höhe;
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, auch in anderen Fällen, 

soweit es zur Prüfung des Baugesuchs erforderlich ist, statische Be
rechnungen zu erfordern, insbesondere auch den Nachweis der Trag
fähigkeit des Baugrundes. Auch kann sie die Ausführung von Be- 
lastungs-, Zug- und Druckproben oder die Beibringung einer amt
lichen Bescheinigung über ausgeführte proben dieser Art verlangen.

Den Berechnungen über die Inanspruchnahme und die Eigenge
wichte der Baustoffe sowie über die Belastung und die Eigenge
wichte von Bauteilen sind die erforderlichen Berechnungsgrundlagen 
zu Grunde zu legen.

Tiegenhof, den 46. August 192s.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses. 
Landrat
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Nr. ^3.

Baupolizei.
Ls ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß Bauten 

begonnen bezw. ausgeführt werden, bevor die polizeiliche Bauerlaub
nis vorliegt oder überhaupt nachgesucht ist. Im baupolizeilichen In
teresse kann ein solcher Zustand nicht geduldet werden. Ich ersuche 
daher die Ortsbehörden des Kreises, ortsüblich bekanntzumachen, 
daß vor Erteilung der Bauerlaubnis mit keinem Bau begonnen 
werden darf und daß der Zuwiderhandlungen sich sowohl der Bau
herr als auch der Bauausführende strafbar machen.

Die Vrtsxolizeibehörden des Kreises ersuche ich, die Jnnehaltung 
der Baupolizeiyerordnung strengstens zu überwachen.

Tiegenhof, den 16. August 1926.
Der Landrat

Nr. ;b. ------------------
Polizeiverordnung

übev -is DtttfsteUrrns "Sir nid -rs Lirse-
rrrnS Vorr Stroh und Reistghurrforr in dor Rühr von 

GobLndon
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei- 

verwaltung vom N- März 1850 1G. S. S. 265), der 88 l37 und 159 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1885 (G. S. S. 195 ff.) wird hiermit unter Zustimmung des Be
zirksausschusses für das Gebiet der Freien Stadt Danzig nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen:

8
Strohmieten mit einem Inhalt von mehr als 40 Zentnern 

müssen von massiven oder massiv eingedeckten Gebäuden mindestens 
50 m, von Gebäuden, die mit Holz, Stroh, Rohr und dergleichen 
eingedeckt sind, sowie von Straßen, Wegen und Waldungen minde
stens 60 m entfernt sein. Offene Schuppen dürfen zur Lagerung von 
Stroh in Mengen von mehr als HO Zentnern nur benutzt werden, 
wenn sie in den vorbezeichneten Entfernungen von Gebäuden usw. 
liegen.

8 2.
Auf Höfen und in unmittelbarer Nähe von Gebäuden darf Stroh 

nur in solchen Mengen unter 40 Zentnern gelagert werden, die den 
Bedarf von 8 Tagen nicht überschreiten.

8 Z.
Trockenes Reisig darf im Freien lose oder gebündelt in un

mittelbarer Nähe von Gebäuden in Mengen von mehr als 10 Raum
meter nicht gelagert werden. Auf die Lagerung von trockenen Reisig
mengen von mehr als 10 Raummeter finden die Bestimmungen im 
8 1 sinngemäß Anwendung.

8 4»
Die Ortspolizeibehörden find befugt, auf Antrag im Linzelfalle 

Ausnahmen von dieser pottzeiverordnung zuzulassen.
8 5.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden mit 
Geldstrafe bis zu 120,— Gulden oder mit entsprechender Haft bestraft.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung 

in Kraft.
Danzig,-den 21. Juni 1926.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 16. August 1926.

Der Landrat.
Nr. ^c. ------------------

Gemelnderechnungen für 1925.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 15. Mai 

d. Js. im Kreisblatt Nr. 21 bringe ich die Linreichuna des Fest- 
stellungsbeschluffes der Gemeinderechnungen für 1925 zum 1. Septem
ber d. Js. in Erinnerung.

Tiegenhof, den 11. August 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Viebstahl.
In der Nacht vom 4. zum 5. d. Mts. ist dem Eigen

tümer Heinrich Seikowski aus Kl. Montau ein zweijähriger Bulle 
von der Weide verschwunden. Die bisherigen Ermittelungen lassen 
darauf schließen, daß das Tier entwendet worden ist.

Die polizeiorgane des Kreises ersuche ich, Ermittelungen anzu- 
stellen und mir im Lrfolgsfalle zu Tgb. Nr. ^563 L. Nachricht zu 
geben.

Tiegenhof, den 11. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------

hebammenbezirk Fürstenau.
Die Hezirkshebamme Frau Mende in Fürstenau hat ihre Tätig

keit wieder ausgenommen.
Die Herren Ortsvorsteher in Fürstenau, Kl. Mausdorf, Krebs

felde, Lakendorf und Rosenort werden um ortsübliche Bekanntaabe 
ersucht.

Tiegenhof, den n. August 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. H. ------------------
Beurlaubung.

Der Herr Kreisschulrat Weidemann in Tiegenhof ist bis zum 4. 
September cr. beurlaubt und wird in dieser Zeit durch den Herrn 
Kreisschulrat Bidder in Trutenau vertreten.

Tiegenhof, den 1^. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Lehrstelle.

Für 16 jährigen jungen Mann, der bereits ein Jahr lang das 
Klempnerhandwerk erlernt hat, wird eine Lehrstelle von sofort gesucht. 
Angebote sind an das Wohlfahrtsamt zu richten.

Tiegenhof, den 9. August 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. 6 -----------------
Maul- und Ulauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenoieh- 
beständen der Hofbesitzer:

1. Klinge-Tannsee,
2. Klinge-Schadwalde,
3. Lichenberger-Schadwalde,
4. Reimer-Leske.

Die Gemeinden Schadwalde und Leske werden als freies Ge
biet erklärt.

Die Besitzung Klinge-Tannsee gilt als seuchenfreies Gehöft in
nerhalb des Sperrgebiets.

Tiegenhof, den 16. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul- und Ulauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen:

1. der Gastwirtsfrau Agathe Wall-Halbstadt,
2. der Käserei Krieg-Fürstenau,
5. des Kantors Marks-Tiegenort,
4. des Wachtbüdners K. Pollakowski-Kunzendorf,

und der Hofbesitzer:
5. Penner-Orlofferfelde,
6. Meckelburger-Platenbof,
7. Heinrich Ouiring-Platenhof,
s. Fritz Doehring-Tannsee,
9. Heinrich Philippsen-Marienau,

10. Witwe Schalk-Neumünsterberg,
11. Bernhard Harder-Neumünsterberg,
12. Joh. Toews U-Neumünsterberg,
13. Joh. Fieguth-Kl. Mausdorf,
1^. Hannemann-Kl. Mausdorf,
15. Johannes Rohde-Kl. Mausdorf,
16. Reimer-Niedan,
1?. Wiebe-Lindenau,
18. Dück-Gr. Lesewitz,
19 Joh. Meerwald-Brunau,
20. Gustav Staeding-Palschau,
21. Hans Nickel-Palschau,
22. Walter-Vollerthun-Fürstenau,
23. Witwe Heinria? Schliedermann-Fürstenau,
24. Bielefeldt-Mielenz unter dem Vieh auf den weiden

Wlllatowski-Tiegenort,
25. Zimmermann-Mielenz,
2'6 . Johann Dyck-Linlage,
27. Erick Dyck-Linlage,
28. staatl. weiden Schlammsack bei Einlage a./N.,
29. Jochim-Pletzendorf,
50. Fast-P letz end o rf,
31. Friesen-Biesterfelde,
32. Slawinski-Kunzendorf,
53. Lehrer Kroll-Niedau,
3^. Schmiedemeister Steinleger-Niedau,
35. Gastwirt pallakowski, Rosenort.
36. Jakob Dueck-Kl. Mausdorf,
37. Kuhnau-Krebsfelde,
38. Friesen-Krebsfelde.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirks findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 16. August 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

Zum Schlitze gegen die Naul- und Ulauenseuche wird auf Grund 
der W 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1Y0- tReichs- 
gesetzblatt S. 51g) folgendes bestimmt:
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8
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

I. Frau Schoppenhauer in Niedau,
2. Lnß-Niedau,
3. Friesen-Niedau,

Hamm-Trampenau,
5. Frohwerk-Gr. Lesewitz,
6. Ernst Zimmermann-Gr. Lesewltz,
6s. Frau Liesbeth Zimmermann Gr. Lesewitz,
7. Ernst Lielfeldt-Blumstein,
72. Peter Llaaßen-Blumstein,
8. Epp-Herrenhagen,
9. Neumann-Stobbendorf,

10. Frau Helene-Llaaßen-Barendt,
11. Pfarrhufenpächter Liedtke-Barendt,
12. Epp-Petershagen,
13. Wassermüller Wiens-Schönsee,
1^. Fröse-Schönsee,
15. Penner-Schönsee,
16. Unger-Orloff,

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1. dem gesamten Gelände der Gemeinde Niedau,
2. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer Hamm, Lehr und 

Penner-Trampenau,
3. dem gesamten Gelände der Gemeinde Gr. Lesewitz,
4. dem gesamten Gelände der Gemeinde Blumftein,
5. dem gesamten Gelände der Gemeinde Herrenhagen,
6. dem gesamten Gelände der Gemeinde Stobbendorf,
7. dem geschlossenen Dorf Barendt mit Ausnahme der Besitzun

gen Pauls, Kurt, Flindt, van Riesen^ und Engbrecht-Barendt, 
8. dem gesamten Gelände von Niederpetershagen, 
9. dem gesamten Gelände von Schönsee-Niederfeld,

10. dem gesamten Gelände der Gemeinde Vrloff.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 

vorsätzlich geschehen, gemäß § 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchen- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsqesetzblatt Seite S19) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 16. August 1926.
Der Landrat

Forwularverlag.
Folgende Formulare sind fsrtiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzuna.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-

fitzung.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswobnsitzes

6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs
bedürftigen.

62.Recbnungen für auswärtige Armenverbände.
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlunaen über Jagdverpachtuna.

10. Jagopachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

stützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose
15. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und LZuitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsp^otokoll *
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^. versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28. « Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
292. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.

„ ,, ,, 322Zuzugsmeldung.

U MlM - Äm - V HM» Milch. U
Am Sonnabend, den 21 August, abends 7 Uhr, 

M im Schützenhaus M

U Gartenkonzert A 
« der gesamten Schutzpolizeikapelle M 

unter Leitung des
Obermusikmeisters Herrn Stieberitz

^^7 verbunden mit

A turnerischen Darbietungen H 
anschließend TaNZ.

Eintrittsgeld: Mitglieder 1 6, Richtmitglieder 2 O 
Familien Ermäßigung.

Der Vorstand. ROM

.WO,. WO

Freitag, d. 20. August 
nachm. 4 /2 Uhr 

«MsOMMg 

der Wohltäter des evangel. 
mennon. Waisenhauses zu 

Neuteich.
1. Jahresbericht.
2. Entlastung der Iahresrech- 

nung (1925) und Aufstel
lung des Etats für 1926.

3. Verschiedenes.
Alle Wohltäter des Waisen

hauses sind freundlichst ein
geladen.

Der Vorstand.

WchcklWl 
zum Aufdruck 

„Drucksache" 
fertig vorrätig bei

H psrk» Neuteich
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Abt. 6 Nr. 52hFor1zugsmeldnng.
3 2 eFr emdenm eldezettel.
35. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Rommunal- 

steuerzuschläge.
Abi. Nr. I. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszcugnis.
5. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

,, ,, io. Aatasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stels die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech <L W. Richert, Neuteich.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen, 

sowie 

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und Einbänden

Sie LrvSsblLUäravLvrvi
N. Pech L W Richert, Neuteich.

VON i<a88en-lZückern, 2eit8cbriften, >VI8- 
8en8ckaft1icken Werken jeder krt, Uu8i- 
kalien und Zammlun^en, 8o^vie 8ämtlicber 

bebördlicken VerordnunA8dlät1er

KreisblZIten 
^m1sd1ä11er 

8ekuibI3l1en

Oesel28smmlun§en 

usw. usw.

wird von unsrer mit neu^eitlicken ^ls8cki- 
nen und LinticktunZen vergebenen kucbbin- 
derei ^u billigen ?rei8en anAekeitlAt. Die 
Ver^vendun§ nur be8ten ^aterial8 und lder- 
8tellun§ aller Einbände in iiandarbeit bür^t 

kür ßute ldaitdarkeit.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,30 Danziger Gulden.

Nr. 35 Neuteich, den 26. August 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr I. -------------
Beratungsstellen des Nreiswohlfahrtsamtes.

Lie-entzsf im Rreishause an jedem Mittwoch außer am j. 9- 
um ^0 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um n Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nertteich im Waisenhause Dienstag, den 7. September 
nachm. um l. Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
in der Kath. Schule, den 2j. September

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme in die Staat

liche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere vermittelt. 
Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 3 
Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, denn 23. August 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. -------------
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat September 
d. Js. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteilig' 
ten Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. August l9?6.

Beurlaubt von bis Vertreter

Oberlandjäger
Domurath-Kalthof l- 9- 9- Schupokommando-Ralthof

Oberlandjäger l- 9. 8. 9- Schupokommando-Ließau für
Müller-Runzendorf

LandjLger-Behnert- ls. 9. 25. 9.

die Ortschaften Runzendorf, 
Altweichscl, Adl. Renkau u. 
Biesterfelde, 
Oberwachtmeister wolff- 
Wernersdorf fürGr.Montau, 
Schupokommando-Ralthof f. 
Altmünsterberg.

Vberlandjäger Müller-Run-
Simonsdorf

Zugwachtmeister Seffzig- U- 9' 23. 9.

zendorf für die Ortschaften 
Simonsdorf,Gnojau,Altenau 
Schup0k01 nmando - Neuteich 
für Trapper.felde, 
Schupokommando-Ließau für 
Gr. Lichtenau, 
Schupokommando-Ralthof f. 
Heubnden,

Ober Wachtmeister Schwich-
Schöneberg

Oberwachtmeister 3. 9. W- 9.

tenberg-Brunau f. dte Ort- 
schaffen Barenhof,Bärwalde, 
Neumünsterberg ».vierzehn- 
huben, 
Schupokommando-Tiegenhof 
für Schöneberg u. Schönsee.

Schupokominando-Tiegenhof.
Schwichtenberg-Brunau

Der Landrat

Nr. Z
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für den Monat September d. )s. werden für die Untersuchung 
der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine fest
gesetzt:
TieKSirhof Montag, den 6. September d. Is., vormittags 9 Uhr, 

vor -er Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.
Siinstts-ovf: Montag, den 43. September d. Is., mittags j Uhr, 

vor dem Bahnhof.
Nerrtetch: Freitag, den 2^. September d. Js. mittags t2^ Uhr 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Orts- und Polizeibehörden des Kreises ersuche ich, die Ter

mine ortsüblich bekanntzugeben.
Tiegenhof, den 23. August 4926.

Der Landrat.
Nr. q. -------------

Personalien.
Gemeindevorsteher Penner in Orloff hat die Dienstgeschäfte für 

mehrere Monate abgegeben. Sie werden in dieser Zeit von dem 
dienstältesten Schöffen, Rentier Heinrich Bergthold in Orloff wahr
genommen.

Tiegenhof, den 49. August 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 5. ----—------

Ausenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises ersuche ich, festznstetten, und binnen Tagen 
anzuzeigen, ob dort der am so. Mai j899 zu Hakendorf geborene 
Arbeiter Hermann Mielke. zuletzt in Einlage a. d. N. wohnhaft, auf 
haltsam ist bezw. wohin derselbe voll dort verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den s6. August 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 6 ----- --------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der Ztz j8 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni (909 (Reichsge
setzblatt Seite 549) folgendes bestimmt:

8 j.
Nachdem unter den Rlauenviehbeständen der Hofbesitzer

l. Hermann Rlaaffen-Rl. Lichtenau,
2. Dyck-Rl. Lichtenau,
3. Werner-Ladekopp,
4. Hamm-Ladekopp,
5. v. Dyck-Tiegenhagen,
6. Friesen-Tiegenhagen,
7. Otto Schulz-Tiegenhagen,
8. Busse-Gr. Montau,
9. Willy Rlaaßen-Beiershorst,

lO. Pauls-Grenzdorf B,
N- Fritz Fröse-Grenzdorf B,
j2. Foth-Grenzdorf B,
j3. Wiebe-Mierau,
jh. Harder-Mierau,
j5. Thiel-Schadwalde,
j6. Rlanowski-Reinland,
l?. Bunde-Rosenort,
l8. Rlingenberg-Rosenort,
lg. Funk'Orlofferfelde,
20. Heinrich Toews-Neustädterwald,
2j. Albrecht-Einlage a. d. N.

Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

l, den: gesamten Gelände der Gemeinde Rl. Lichtenau,
2. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer Werner und Hamm 

in Ladekoxp sowie den wiesen und weiden von Ladekopp gen. 
Schilfland,

3. dem gesamten Gelände der Gemeinde Tiegenhagen, 
dem geschlossenen Dorf Gr. Montau und den weiden des 
Hofbesitzers Busse-Gr. Montau,
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5. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer willyKlaassen,Bense- 
mann und Lnß in Beiershorst,

6. dem gesamten Gelände der Gemeinden Greuzdorf B, Mierau, 
Schadwalde, Rcinland, Rosenort, Orlofferfelde und Neustädter- 
wald,

7. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer Albrecht, Joh. Stäß 
und Grübnau-Linlage.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
versätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5ly) mit Gefäng- 
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G. oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 23. August 1926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------

Maul- und. Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 

Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:
1. Franz Penner-Tiege,
2. Frau pauls-platenhof,
3. Frau Heidebrecht-Platenhof,
4. Penner-Kunzendorf.
5. des Stellmachermeisters Horn-Altweichsel,
6. des Kaufmanns Kornowski-Tiegenhof auf den weiden in 

pletzendorf,
7. Lnß-Zeyersvorderkampen,
8. Brucks-Altenau,
9. Driedger-Neumünsterberg,

10. Toews-Neumünsterberg,
11. Hoewner-Neumünsterberg,
12. des Schmiedemeisters Gädtke-Neumünsterberg,
13. des Gastwirts Rohde-Barenhof,
14. Flier-Lindenau,
15. der Molkerei Linlage a. d. Nogat,
16. Heinrich Schälke Nieder Petershagen,
17. k^eidebrecht-Nieder Petershagen,
18. Krause-Nieder Petershagen,
19. Paul Bensemann-Pletzendorf,
20. Jacob wiens-pletzendorf,
21. Gastwirt Schulze-Niedau,
22. Heinrich (ZZuiring-Orloff,
25. Störmer-Tannsee,
24. Katzfuß-Kunzendorf,
25. Johannes Fieguth-Kl. Mausdorf,
26. Heinrich Klaaßcn-Kl. Mausdorf,
27. Krüger-Herrenhagen,
28. Schulz-Brunau,
29. Lonrad'Barendt,
30. Frau Helene Klaaßen-Palschau.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 23. August 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unier den Klauen- 

Viehbeständen der Hofbesitzer:
1- Görtz-Lindenau,
2. Lpp-Heubuden,
3. Kroehn-SchSnau.

Line Aenderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem- 
Anlaß nicht staat. Die vorstehenden Besitzungen gelten als seuchen- 
freie Gehöfte innerhalb eines Sperrbezirks.

Tiegenhof, den 23. August 1926.
Der Landrat.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3v Danziger Gulden.

Nr. 3« Neuteich, -en 2. September 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr ------------------
Erhebung von viehoersicherungsbeiträgen.

Gemäß HZ sH und des Gesetzes betr. viehseuchenentschädi- 
gung vom 8. 4. (Gesetzbl. S. N6) werden zur Bestreitung der 
Entschädigungen von den Besitzern für Rindvieh für jedes Stück ein 
Beitrag von 4.— Gulden erhoben. Die bisherigen Beiträge sind in
folge Ausbruchs der im ganzen Freistaat verbreiteten Maul- und 
Klauenseuche aufgebraucht.

Zum Zwecke der Erhebung der Beiträge ist in jeder Stadt-- und 
Landgemeinde und in jedem Gutsbezirk von der Ortsbehörde sofort 
ein Verzeichnis über den Bestaud an Rindvieh aufzustellen. Das Er
gebnis dek letzten Viehzählung bzw. die bei der letzten Viehzählung 
festgestellten Verzeichnisse werden sich hierzu verwenden lassen.

von der Aufnahme sind ausgeschlossen:
l. Tiere, die dem Staate gehören,
2. das in Viehhöfen und Schlachthöfen einschl. der öffentlichen 

Schlachthäuser ausgestellte Schlachtvieh.
Nach erfolgter Ausstellung sind dre Verzeichnisse unverzüglich 

Tage lang öffentlich auszulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind 
durch öffentliche Bekanntmachungen auf ortsübliche Weise zur Rennt- 
nis der Beteiligten zu bringen.

Anträge auf Berichtigung der Verzeichnisse sind innerhalb l0 
Tagen nach Ablauf der Auslegnngsfrist beim Magistrat bezw. Ge- 
meindesGutsoorstand anzubringen.

Nach Ablauf dieser Frist haben die Ortsbehörden die Verzeich
nisse sowie die bis dahin eingegangenen Berichtigungsanträge un. 
verzüglich dem Herrn Landrat behufs endgültiger Feststellung zu über- 
senden. Die Erhebung der Beiträge hat daraufhin sofort zu erfolgen-

Danzig, den l8. August 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig. 

Landmirtschaftl Domänenoermaltung
vorstehende Bekanntmachung wird mit folgenden Anordnungen 

veröffentlicht:
Das Verzeichnis ist nach untenstehendem Muster aufzustellen und 
in der Zeit

vom 6. bis 20. September d Js. einschl.
zur etwaigen Berichtigung öffentlich auszulegen. Ort und Zeit 
der Auslegung sind auf ortsübliche Weise zur Kenntnis der Be
teiligten zu bringen.

2. Nach Ablauf der Anslegungsfrist ist die am Schlüsse befindliche 
Bescheinigung mit Datum, Unterschrift und Siegel zu versehen, 
sowie das Verzeichnis irr dsppsttrv Urrssei-tLArriis 
nisst hierher einzureichen.
Wegen Abführung der Beiträge nach hier ergeht nach Eingang 
und Feststellung der Verzeichnisse weitere Verfügung.

Tiegenhof, den 30. August 4926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Verzeichnis über den Bestand an Rindvieh.

Lf
d.

 Nr
. > Des Besitzers

vor- und Zuname Stand

Stückzahl 
des Rind

viehs

Beitrag je 
Stück l G, 

mithin 
G

Bemer
kungen.

Die Richtigkeit wird bescheinigt mit dem Bemerken, daß das 
Verzeichnis in der Zeit vom 6. bis 20. September 192s öffentlich 
ausgelegten hat, sowie Zeit und Ort der Auslegung ortsüblich bekannt
gemacht sind.

den

Geiireiirde- — Grrts Vovstetzev

Nr. ^a.
Neuwahl der veisitzer des Versicherungsamts.

Die Wahlzeit der Versicherungsvertreter als Beisitzer des Ver
sicherungsamts Tiegenhof läuft am Jahresschluß ab. Die Neuwahl 
der Beisitzer werde ich Mitte November d. Js. veranlassen.

Ich fordere die Ersatzkosten, Seemannskaffen und anderen obrig
keitlich genehmigten Vereinigungen von Seeleuten zur Wahrung 
ihrer Rechte, die außerhalb des Bezirks des Versicherungsamts ihren 
Sitz und mindestens 50 Mitglieder im Bezirk des Versicherungsamts 
haben, hierdurch auf, ihre Beteiligung an der Wahl zrrin 10. 
Septrnrbev As. mrttsrgs 1 tthv bei mir anznmelden und 
gleichzeitig die Zahl der anrechnungssähigen Mitglieder nachzuweisen, 
sowie die Anschrift der Vorstandsmitglieder und der Geschäftsleiter 
der für den Bezirk des verstchernngsamts zuständigen örtlichen Ver
waltungsstellen mitzuteilen.

Maßgebend ist die Zahl der Mitglieder, die z. Zt des letzten 
Zahltages im Kreise Gr. Werder beschäftigt waren. Bei Ersatzkassen 
tritt anstelle des Beschäftigungsorts der Wohnort.

Tiegenhof, den 2^. August 192s.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts als 
Mahlleiter

Nr. 2. ------------------

Aufstellung der Urlisten für die Auswahl der 
Schöffen und Geschworenen.

Die mit der Erreichung der Urlisten für die Auswahl der 
Schöffen und Geschworenen rückständigeil Gemeinden ersuche ich, die
selben nunmehr umgehend, spätestens iitireVtznlb 10 
an das zuständige Amtsgericht einzureichen.

Tiegenhof, den 30. August 1926.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------

Herbstferien.
Im Einvernehmen mit den Herren Kreisschulräten werdet! die 

Herbstferien für die ländlichen Volksschulen wie folgt bestimmt:
Schluß des Unterrichts: 25. 9. mittags 
Beginn des Unterrichts: w. früh.

Tiegenhof, den 24. August 1926.
Der Landrat

Nr. ------------------

Nollekte.
Die vom Senat unterm 5. 1926 — lV l 1?6? — bis 

zum 30. Juni d. Js. erteilte Genehmigung zur Abhaltung einer 
Kollekte bei den katholischen Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
zum Besten einer Ehrengabe für den Bischof in Danzig, Grafen 
O'Rourke, ist bis Lude Oktober d. Js. verlängert worden.

Tiegenhof, den 30. August 4926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die IHerre« Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises ersuche ich festzustellen, und binnen Tagen 
anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Kurt Baumann, zuletzt in Neumün- 
sterberg, dort wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe von dort abge
meldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 20. August ^926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 6. -----------------

Stellengesuch.
Ein infolge eines Magenleidens in der Lrwerbsfähigkeit um 

HO^/o beschränkter Kriegsbeschädigter möchte sich gerne in der Land
wirtschaft weiter betätigen und zwar die Stelle eines Ruhfütterers,
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pferdexflegers oder Rutschers neben anderen leichteren Arbeiten in 
der Innen- und Außenwirtschaft nehmen.

Landwirtschaftliche Betriebe, die zur Einstellung des Beschädig
ten bereit sind, werden gebeten, sich an die Fürsorgestelle beim Land
ratsamte zu wenden, die nähere Auskunft gerne erteilt.

Tiegenhof, den 20. August 4926.

Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene

Nr. 7. ------------------

Freie Lehrerstelle.
Folgende Lehrerstellen sind zu besetzen:

Erste evangel. Stelle in Gr. Walddorf, alleinige evangel. in wiesen- 
tal, alleinige kath. und Organistenstelle in Neukirch, kath. Haupt
lehrer- und Organistenstelle in Schöneberg, kath. 1. Lehrer- und 
Organistenstklle in Gr. Trampken.

Bewerbungen bis zum 20. 9. 26 an den Senat, Schulabteilung, 
auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 27. August 4926.

Der Landrat.
Nr. 8. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der 8Z ;8 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1.
Nachdem unter den Klauenviehbeftänden der Hofbesitzer:

1. Otto Man-Schönsee,
2. van Bergen-Schönsee,
3. Hermann Dyck-Schönsee,
4. Johann Wiebe-Schönsee,
5. Franz Wiens-Scvönsee,
6. van Riesen-Schönsee,
7. Albreck1--Einlage,
8. Rlaaßen-Linlage,
9. weiden Wolfszagel,

10. Grübnau-Einlage,
11. Jakob Llaassen-Wattdörf,
12. Möller-Walldorf,
13. Johann Wiens-Walldorf,
14. Peter Warm-Walldorf,
15. Loexp-Walldorf,
16. Kochnowski-Pieckel,
17. Enß und Wall-Beiershorft,
18. Mittrich-Brunau,
19. Dr. Millbradt-Brunau,
20. Elfert-Lakendorf,
21. Peter Dähn-Lakendorf,
22. Eichhorn-Lakendorf,
23. Rabenhorst-takendort,
24. Schuhmacher-Stuba,
25. Grütz-Stuba,
26. Erich Jochim und Gastwirt Adolf Liedtke-Stuba,
27. Gustav Jochim und Adolf Jakobsohn-Stuba,
28. Sprung-Warnau Abbau,
29. Schulz-Bärwalde,
30. weiden der Stadt Tiegenhof,
31. Görgens und Rlatt-Altebabke,
32. Pauls-Altendorf,
33. Janzen-Altendorf,
34. Abraham Rogalski-Kl. Mausdorferweiden.
35. Hermann Llaaffen-Ladekopp,
36. David Heidebrecht-Petershagen,
37. Bruno Schulz-Petershagen,
38. p. Sielmann-Biesterfelde,
39. Llaaffen-Kl. Lesewitz,
40. Wolff-Kl. Lesewitz,
41. Frau Reimer-Kl. Lesewitz,
42. Driedger-Kl. Lesewitz,
43. Reimer-Neunhuben,
44. O. Woyke-Eichwalde,
45. Staatliche weiden Neulanahorst,
46. Eorn. Driedger und Gustav Reimer-Heubuden,
47. Gustav Ebel-Ieyersvorderkampen,
48. Hermann Jochim-Zeyer

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1. dem gesamten Gelände der Gemeinden Schönsee, Einlage, 
Walldorf und pieckel,

2. den Besitzungen der Hofbesitzer Enß, Koths, wall und Otto 
Henning-Beiershorst,

3. den Besitzungen der Hofbesitzer Mittrich, Dyck, Nickel, Artur 
Möller, Dr. Millbradt, Görtz und Thießen-Brunau,

4. dem gesamten Gelände der Gemeinden Lakendorf und Stuba,
5. der gesamten Besitzung des Hofbesitzers Sprung in warnau 

Abbau,
6. dem geschlossenen Dorf Bärwalde,
7. den weiden der Stadt Tiegenhof,
8. den Besitzungen der Hofbesitzer Görgens, Daube, Simon, Martin 

Moeden, Adolf Klatt, Hr. Folchert und Otto Kunz-Altebabke,
9. den Besitzungen der Hofbesitzer Pauls, Johann Llaaffen, 

Janzen und Schönhoff in Altendorf,
10. dem gesamten Gelände der Gemeinde Kl. Mausdorferweiden,
11. der Besitzung des Hofbesitzers Hermann Llaaffen in Ladekopp, 
12. den Besitzungen der Hofbesitzer David Heidebrecht, Jochim, 

Mecklenburger, Bruno Schulz, Gerhard Regier und Lornelius 
Wiens in Petershagen,

13. dem gesamten Gelände der Gemeinden Biesterfelde, Kl. Le
sewitz und Neunhuben,

14. dem geschlossenen Dorf Eichwalde und den weiden des Hof
besitzers woyke in Eichwalde,

15. den staatlichen weiden Neulanghorst,
16. den Gehöften und sämtlichen Ländereien der Hofbesitzer Lor

nelius Driedger, Gustav Reimer, Braun, Albrechts Loewen in 
Heubuden, Zoernack in Goldschaar. Fabian und Martins in 
Kalthof,

17. der großen Kämpe von Zeyersvorderkampen bis einschließlich 
Hermann Schiente,

18. dem gesamten Gelände der Gemeinde Zeyer.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehsenchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 3oo G. oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 31. August 1926.

Der Landrat.
Nr. 9 ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiterhin ausgebrochen unter 

den Klauenviehbeftänden.-
1. der Käserei Egger in Niedau 

und der Hofbesitzer
2. warm in Niedau,
3. Reimer, Damm, wiebe, Holz und Mau in Kunzendorf,
4. Leibner und Grunwald in Kl. Montau,
5. Witwe Suckau und Adler in Neustädterwald,
6. Harder in Wernersdorf,
7. Heinrich Harder in pletzendorf,
8. Paul Zimmermann in Reinland,
9. Johann Regehr und Marquardt in Mierau,

10. Loewen in Blumstein,
11. Henkies, Witwe Jakobsohn, Johannes Penner und Eduard 

vollerthun in Fürstenau,
12. Regehr, Friedrich wunderlich, Bernhard Lpp, Gastwirt Her

mann Heidebrecht, Willy Gerbrandt in Tiegenhagen,
13. Bruno Mierau in Gnojau,
14. Franz Görsch in Neudorf,
15. Klaffki-Stobbendorf,
16. Driedger in Mielenz,
1? . Emil Janzen, Hermann Rahn und Franz penner in Tiege,
18. Hermann Jansson in Orloff,
19. Görtz in Reinland,
20. wedhorn und Frau Moranz in Schadwalde,
21. Max Torrier in Tragheim,
22. Wiens in Marienau,
23. Heinrich Neutag, wiebe, Brandt, Regier, Johann Wiens und 

Barthelt in Rosenort,
24. Heidebrecht in platenhof,
25. Jäckel und Frau Wiebe in Gr. Lesewitz,
26. Weise in Damerau,
27. Heinrich penner und Gründemann in Neumünsterberg,
28- Peter Hein in Rückenau,
29. Buchholz in Krebsfelde,
30. Bernhard Wiens in Schönau,
31« Witwe Hübert in Nieder-Petershagen,
32. Johann Llaaffen und Samuel Dahms in Tiegenort,
33. Pirl-Barendt,
34. Lornelius Neufeld jun.-Orloff.
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Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 

Anlaß nicht statt.
Tiegenhof, den 31. August 1926.

Der Landrat.
Nr. (0. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh- 

beständen der Hofbesitzer:
1- Johannes Wiebe-Zeyersvorderkampen,
2. Hugo Tornier-Parschau,
3. Wiens-Fürstenau,

Grunau, Gebr. Loewen, Müller, Jost, Elaaßen und Frau 
Johanna Reimer in Simonsdorf,

5. Franzen-Gr. Lichtenau,
6. Regehr-Altmünsterberg,
7. Johannes Driedger-Heubuden.
Die Besitzungen Johannes Wiebe-Zeyersvorderkampen, Hugo 

Tornier-Parschau und Wiens-Fürstenau gelten als seuchenfreie Ge
höfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

Als freies Gebiet werden erklärt die Gemeinden Simonsdorf, 
Gr. Lichtenau, Altmünsterberg und die Besitzung Hirsch in Trappen- 
felde sowie die Gemeinde Heubuden mit Ausnahme des durch heutige 
viehseuchenxolizeiliche Anordnung von Heubuden gebildeten Sperrbezirks.

Tiegenhof, den 31. August 1926.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Wegesperre.
Der öffentliche schmale weg in Tiegerfelde von der Molkerei 

bis zur Ziegelscheune wird für den Autoverkehr gesperrt.
Tiegenhof, den 23. August 1926.

Der Amtsvorsteher
Driedger.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertig gestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde

sitzung.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswohnsitzes

6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältmfse eines Hilfs
bedürftigen.

6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.

Abt. 6 Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 
über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 

die Anberaumung des verpachtungstermins.
8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagöpachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter, 

stützung.
12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1H. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und Ouitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
25. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^ . versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28. a Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
293. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
51. Abmeldeschein.
52 Anmeldeschein.
523Zuzugsmeldung.
52dFortzugsmel0ung.
52cFremdenmeldezettel.
35. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge. 
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Ehefähigkeitszeugnis.
5. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines. 
„ 8. Personalbogen für die Begleitperson.
,, 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

,, „ 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 37 Neuteich, den 9. September 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. ------------------
Ku fentyaltsermittelung.

Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehörden und die Herren Land^ 
jäger sowie das Schupokommando des Kreises ersuche ich Nachfor
schungen nach Ignatz Ledzianowski anzustellen. L. wird bereits seit 
einigen Jahren von den polnischen Behörden wegen Diebstahls ge
sucht. Im Lrmittelungsfalle ist mir sofort zu Tgb. Nr 499s L Be
richt zu erstatten.

Personalbeschreibung des L. r wuchs rund 176 cm, untersetzt, 
gerader Gang, Augen, Augenbrauen und Haare dunkel, Stirn niedrig, 
Gesicht oval, spricht polnisch und deutsch, ein wenig näselnd.

Tiegenhof, den 2. September 1926.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
ttufenthaltsermlttelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Anton Rogowski zuletzt in Trap
penfelde, dort wohnhaft ist eventl. wohin sich derselbe von dort abge- 
meldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 27. August 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.

Nr. 2. ------------------
Standesamtsbezirk Ließau.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Rentier 
Otto Kuhnke in Ließau zum stellvertretenden Standesbeamten für 
den Standesamtsbezirk Ließau bestellt worden.

Tiegenhof, den 31. August 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. q. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat August d. Js. haben Jahresjagdscheine erhalten:
Johann Jochem, Fischer-Stobbendorf, Erich Janzen. Hofbesttzer- 

Zeyer, Wilhelm Iimmermann, Gutsbesitzer-Tragheim, August Adler, 
Iimmermann-Jungfer, George witt, Fischer-Grenzdorf B, Johann 
Magehrke, II, Eigentümer-Jungfer, Johann Magehrkelll, Zimmer- 
manu-Jnngfer, Friedrich warm, Gastwirt-Tiegenhagen, Eduard 
pätzel, Arbeiter-Stobbendorf, Ernst Schülke, Gutsbesitzer-Tralau, 
Johann Siemens, Hofbesitzer, Grenzdorf B, Hans Spengler, Arzt- 
Jungfer, Otto Kinski, Gastwirt-Grenzdorf A.

Tiegenhof, den 1. September 1926.
Der Landrat.

Nr. S. ------------------
vtehseuchenpolizeMche Unordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Atz 18 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 jReichsge- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Lischbeck, Martin Orlowskl, Gastwirt Schrödter, Siemens und 
Grunwald-Kl. Montau,

2. Lrich Loth, Fritz Fröse, Heinrich Freitag, Emil Ziemens- 
Grenzdorf B,

3. Otto Becker-Pietzkendorf,
4. Gustav Grundmann, Bernhard Brann-Neudorf,
5. Walter Flindt und Jakob Pauls-Barendt,
6. Wilhelm, Peter Wolke und Joh. Dück ll-Ladekopp,
7. Jochem Lorn. Wiens, Albert Schulz-Petershagen,
8. Peter Nensemann und Weiß-Beiershorst,
9. Paul Schröder und Erich Döhring-Tannsee,

10. Käserei Bamert, Hofbesitzer Rudolf Könneker und Lsau-Alt- 
münsterberg,

11. Otto Krüger, Geschw. Hinz und Artur Jochem Reimerswalde,
12. Albert Friedrich-Gr. Lichtenau,
13. Herbert Karsten und Joh. Karsten U-Jungfer,
14. Johannes Llaaffen und Joh. Schierling-Heubuden,
15. Llaaffen und Wadehn-Neuteicherwalde,

16. Hermann Dück-Brodsack,
17. Jahn-Neuteicherhinterfeld,
18. Dr. Richard Tornier-Trampenau,
19. Franz Klaaßen-Eichwalde,
20. v. Ostrowski-Gr. Montau,
21. Penner-Jrrgang,
22. Wiens, Gustav Beuch, Joh. penner und Willems-Värwalde, 

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1- dem gesamten Gelände der Gemeinden Kl. Montau, Grenzdorf 
B, pietzkendorf, Neudorf und Barendt,

2. den Besitzungen der Hofbesitzer Wilhelm, Peter wölke und 
Joh. Dück ll in Ladekopp,

3. Oberpetershagen nördlich von dem Hofbesitzer Gerhard Regier, 
einschließlich deffen Besitzung, sowie den Besitzungen der Hof
besitzer Albert Schulz, Julius Wiens und Viehhändler Zimmer- 
mann-petershagen,

4. den Besitzungen der Hofbesitzer Besemann, Langnau, Joh. weiß 
und Johannes Hannemann-Beiershorst,

5. den Ausbauten von Tannsee,
6. dem geschlossenen Dorf Altmünsterberg und den weiden der 

Hofbesitzer Rudolf Könneker und Esau in Altmünsterberg,
7. den Besitzungen der Hofbesitzer Otto Krüger, Geschw. Hinz 

und Artur Jochem in Reimerswalde,
8. den Besitzungen des Gutsbesitzers Albert Friedrich in Gr. 

Lichtenau,
9. den Besitzungen der Hofbesitzer Herbert Karsten und Joh. 

Karsten ll in Jungfer,
10. den Besitzungen der Hofbesitzer Klaaßen und Schierling in 

Heubuden sowie den weiden der Hofbesitzer Gustav Loewen 
und Gustav Lnß in warnau,

11. dem gesamten Gelände der Gemeinde Neuteicherwalde mit Aus
nahme der ll. und lll. Trifft,

12. den Besitzungen der Hofbesitzer Dück und Enß in Brodsack,
13. der Besitzung des Hofbesitzers Jahn-Neuteicherhinterfeld, 

der Besitzung des Gutsbesitzers Dr. Richard Tornier-Trampenau, 
15. den weiden des Hofbesitzers Franz Klaaßen-Eichwalde, 
16. den weiden des Hofbesitzers v. Ostrowski-Gr. Montau, 
17. der Besitzung des Hofbesitzers penner in Jrrgang, 
18. den weiden der Hofbesitzer Schulz, Wiens, Gustav Beuch, 

penner und willems in Bärwalde.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1911 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 «4 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. G. bis zu 500 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 7. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. -----------------
Maul» und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Jakob Reimer-Mierau,
2. Vriedger und Rausch-Tiege,
3. Gerhard Klaaffen und Peter Friesen in Walldorf,

Gustav Schülkowski, Joh. Rieß,' Witwe Jochem, Jakob Dück 
und Aug. weiß°Neustädterwald,

5. Ernst Meermann, Emil Jochem, Hermann Jochem und Theo
dor Klein in Seyer,

6. Joh. Klaaßen in Altendorf unter dem Jungvieh auf dem 
Pachtland in Tiegenhagen,

7. Neufeld und Ld. Heise in Lindenau,
s. Gustav Buchholz, Peter Friesen in Krebsfelde,
9. Diethelm-Rückenau,

10. Lichenberger Eichwalde,
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11. Adolf Eichhorn, Heinrich Iahn, Erich Jungius, Witwe Luise 

Sawatzki, Emil Gründemann und Hermann Eichhorn in Stuba,
12. Eorn. Neufeld sen.-Orloff,
13. Mode und Gerhard Regier-Schönsee,
1^. . der Handwerkerweide im Außendeich in Biesterfelde,
15. Eggert, Witwe Duwensee und preuß in Reinland,
16. Radtke in pletzendorf,
17. Kunz-Stobbendorf,
18. Bernhard Wiens, wiebe und Witwe Minna Bergmann- 

Tiegenhagen,
19. Schuh-Halbstadt,
20 Witwe Justine Nebe und August wohlgemuth 1 in Lakendors,
21. Joh. Reimer, Frau Jda wiebe, Albert Neufeld und Klatt- 

Gr. Lesewitz,
22. Ernst Bergmann, Heinrich Klaassen und Fast-Neumünsterberg,
23. Paul Klaaßen-Herrenhagen,
2^. Agathe Sawatzki-Gr. Mausdorf,
25. Wiens-Niedau,
26. Wassermüller Gurski-Kl. Mausdorf,
27. Schulz-Kunzendorf,
28. Joh. Mischer, Otto penz und Johannes Dück-Linlage, sowie 

unter dem auf der weide in Einlage befindlichen Jungvieh 
der Besitzerin Elise Fast-Kl. Mausdorf,

29. Duck und Penner sowie Otto Lietz-Marienau,
30. Ebert-Schönau,
31. Lickfett-Barenhof,
32. Franz Thießen l-Zeyersvorderkampen,
35. Lnß-Mielenz.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 7. September 1926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Maul- und ttlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klanenvieh. 
beständen der Hofbesitzer:

1. Frohwerk-Palschau,
2. Hermann Stäß-Einlage,
3. Arthur Schrödter-Marienau,

q. Pohlmann-Mielenz,
5. Dück-Halbstadt,
6. Penner 1 und Paxin-Neukirch,
7. Mock, Lorn. Jansson, Neufeld, Hermann Enß, Thießen, Jakob 

Wiebe, Mecklenburger sowie der Gastwirte Trzinski und 
Fischer, sämtlich aus Tiege,

8. Braun-Heubuden,
9. Fröse-Schönhorst.

Die unter 1 bis 5 aufgeführten Besitzungen gelten als seuchen- 
freie Gehöfte innerhalb des Sperrbezirks.

Als seuchenfreie Gebiete werden erklärt:
a. die Gemeinde Neukirch mit Ausnahme der Besitzung des Hof

besitzers Harder in Neukirch,
b. die Gemeinde Tiege mit Ausnahme der Besitzungen der Hof

besitzer penner, van Riesen, Rahn, Driedger, Rausch und Emil 
Janzen-Tiege,

c. die Besitzung des Hofbesitzers Braun und das Gehöft des 
Hofbesitzers Löwen, beide in Heubuden,

6. die Gemeinden Schönhorst und Neuteichsdorf.
Tiegenhof, den 7. September 1926.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Statistik betr. Schulkindern in landwirtsch. 
vetrieben.

Die Herren Schulleiter u. Lehrer wollen mir umgehend, spätestens 
bis 15. d. Mts., berichten, wieviel schulpflichtige Kinder im Schul
jahr 1925 während der Unterrichtszeit in landwirtschaftlichen Betrieben 
beschäftigt gewesen sind

s Kinder unter 12 Jahren davon im elterlichen
Betriebe. . . .

b Kinder über 12 Jahre . , davon im elterlichen
Betriebe.............................. Ferner ist auch die Anzahl der

außerhalb der Unterrichtszeit in landwirtschaftlichen Betrieben gegen 
Lohn beschäftigt gewesenen Schulkinder anzugeben.

Der Kreisschulrat
I. v. Bidder.

Krrissngendsportfeft.
Das Fest wird am *

Donnerstag, d. 16. September in Tiegenhof 
auf dem neuen Sportplatz verunstaltet. Der Umzug mit 
Musik durch die Stadt beginnt um (0^ Uhr vormittags 
von der Thaussee nach Drloff mit Aufstellung der Schulen 
in alphabetischer Reihenfolge. Zur besseren Drientierung 
für Uampsrichter, Schulleiter und Schüler wird um Mit
nahme eines Schildes mit Grtsbezeichnung gebeten. (Größe 
etwa 35X25 cm auf 2 m hoher Stange). Wegen zu ge
ringer Beteiligung der betreffenden Schulen verkehrt ein 
Txlrazug nur aus der Strecke Tannsee—Tiegenhof. Die 
Schulen, welche bei dem Fest nur als Zuschauer erscheinen, 
wollen bitte dem Unterzeichneten davon Mitteilung machen, 
damit evtl. notwendige Aenderungen in irgendeiner Hinsicht 
noch allen rechtzeitig mitgeteilt werden können.

Der vorbereitende Ausschutz.
Z A. w. preuß.SSSSSOGS-K 

Kontobücher 
empfiehlt k

Zur 

Konfirmation 
empfiehlt

Gesangbücher
und

Geschenkartikel
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 38 Neuteich, den 16. September 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------

Erhebung von Rindoiehbeiträgen.
Nach Mitteilung des Senats der Freien Stadt Danzig lassen die 

täglich in großer Anzahl eingehenden Anträge auf Zahlung von Ent
schädigungen aus dem viehseuchenfonds und die noch zu erwarten
den Anträge voraussehen, daß die kürzlich ausgeschriebene Umlage 
von l—G je Rind bei weitem nicht ausreicht, um die Entschädi
gungen zahlen zu können. Es sind bereits jetzt schon etwa 25 000 G 
vorschußweise gezahlt worden. Auf Anordnung des Senats muß dem
nach ein Beitrag von 2—G je Rind gefordert werden.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises ersuche ich Vorstehendes 
sogleich bekannt zu geben und das gemäß meiner Kreisblattbekannt
machung vom zo. 8. d. Js. — Kreisblatt Nr. 36 — einzureichende 
Verzeichnis entsprechend aufzustellen.

Das Verzeichnis ist in -oippeltev bis
stzlirtestsirs zum 23. 9. Js. nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 13. September 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Revision der gewerblichen Anlagen.
Die Ortspolizeidehörden weise ich auf die alljährlich zweimal 

und zwar je einmal im Sommer und Winter abzuhaltenden Revisionen 
der gewerblichen Anlagen hin. Die KatasterbläUer über die gewerb
lichen Anlagen mit den Revisionsbemerkungen sind bis zum t-Noveni« 
der d. Js. an das Staatl. Gewerbeaufsichtsamt in Danzig uumittel 
buv einzureichen.

Tiegenhof, den 9. September 1926.

Der Landrat.

Nr. 3. ------------------

Fahrraddiebstahl.
Am 5. September d. Js. ist dem Melker Paul Schiekowski aus 

Heubuden gegen 5 Uhr morgens aus einer Kammer ein Fahrrad 
gestohlen worden.

Beschreibung des Fahrrades:
Marke „Viktoria" Nr. 726179, schwarzer Rahmen und Felgen mit 
grünen Streifen, ganz neu. Besonderes Kennzeichen: Ein Knick 
nach links unterhalb der Lenkstange.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem verbleib des 
Rades Ermittelungen anzustellen und im Lrfolgsfalle zu Tgb. Nr. 
5329 t. zu berichten.

Tiegenhof, den 10. September 1926.
Der Landrat.

Nr. ------------------

vlebstahl.
Der dein Eigentümer Heinrich Seikowski aus AI. Montan in der 

Nacht vom 9. znm s. August d. Js. verschwundene Bulle (zur Er
mittelung aufgegeben am 8. ,92s — Nr. H5SZ k — (Areis
blatt Nr. 39) ist inzwischen ausgetunden.

Tiegenhof, den 9. September 192s.
Der Landrat.

Nr. S>
Kollekte.

Dem St. Josefsheim St. Teresia in Danzig-Schidlitz ist von: 
Senat die Genehmigung erteilt worden, von sofort bis zum 3^. 3. 
1927 bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig eine Hauskollekte 
znm Besten der in dem Heim unterstützten Kinder abzuhalten.

Tiegenhof, den lo. September 1926.

Der Landrat.
Nr. 6 -----------------

Kollekte.
Dem lvestpreußischen Arüppelfürsorgeverein in Danzig ist vom 

Senat die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 15. 9. — 
i5. 12. 1926 bei den Bewohnern der Freien StadtDanzig eine Haus
kollekte zum Besten des Baues des Krüxpelheims abzuhalten.

Tiegenhof, den 10. September 1926.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Errichtung einer Swangsinnung.
Die Abstimmungsliste über die Errichtung einer Zwangsinnung 

für das Fahrrad- und Maschinenmechanikergewerbe im Gebiet der 
Freien Stadt Danzig mit dem Sitz in Danzig ist am 25. 7. 1926 ge
schloffen und liegt in der Zeit

vom 15. bis 29. d. Mts. einschl.
im Regierungsgebäude, Neugarten Zimmer 17, werktäglich von 8 — 1 
Uhr zur Einsicht der Beteiligten öffentlich aus. Einsprüche gegen 
diese Abstimmungsliste können nur während der Auslegefrist schrift
lich oder mündlich erhoben werden.

Danzig, den 8. September 1926.

Der Abstimmungstommissar 
v. Dr. Schimmel, 

Regierungsrat.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 13. September 1926.

Der Landrat
Nr. 8. ------------------

Veterinärbezirk IN.
Der Tierarzt Boeck in Neuteich ist von dem Senat mit der Aus

übung amtstierärztlicher Funktionen bei Bekämpfung der Maul- und 
Klauenseuche im diesigen Kreise beauftragt worden. Er ist in dieser 
Eigenschaft Vertreter des Regierungs- und Veterinärrats Dr. Thoms- 
Tiegenhof. Der Auftrag gilt bis auf widerruf.

Die Grtsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntmachung.

Tiegenhof, den 1^. September 1926.
Der Landrat

Nr. 9 ------------------

Beurlaubung.
Der dem Herrn Kreisschulrat Weidemann erteilte Urlaub ist 

bis zum zo. September 1926 verlängert.
Die Vertretung führt Herr Kreisschulrat Bidder in Trutenau 

weiter.
Tiegenhof, den 11. September 1926.

Der Landrat
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ur 9» Steueranteile der Gemeinden.
Seitens der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden

a) an der Lohnsteuer für die Zeit vom 4. bis 47. 5. 4926,
b) an der Lohnsteuer für die Zeit vom 48. 5. bis Zo. 6. 492s,
c) an der Einkommensteuer für April/Juni 4926,
6) an der Gewerbesteuer für Ianuar/März 4926,
e) an der Gewerbesteuer für April/Iuni 4926,
f) an der Umsatzsteuer, Restabrechnung für 492H, 

an der Umsatzsteuer für Ianuar/März 4926,
k) an der Umsatzsteuer für April/Iuni 4926,
i) an der Umsatzsteuer für April/Iuni 4926,
j) an der Rörperschaftssteuer für April/Iuni 4926, 

die in der nachstehenden Nachweisung in den Spalten 3—45 angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus den 
Spalten 44—46 ersichtlichen Höhe diesseits verrechnet worden. Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 47.

1 
Lf

d.
 Nr

.

Gemeinde

Lohn- Lohn, 
steuer 
46. 5. 

— 30.
6. 26

G

Lin-.

steuer 
April/

Juni 26

G

Gewer
besteuer 
Januar 
/März 

26

G

Gewer
besteuer 
April/ 
Juni 

26

G

Umsatz
steuer 
1924

G

Um- 
satz- 
steu- 
erIa- 
nuar/ 
März 

26
G

Um- 
satz- 
steu

er
April 
/Ju
ni 26

G

Umsatz 
steuer 
April/ 
Juni 
1926

G

Kör
per- 

schafts 
steuer 
April/ 
Juni 
1926

G

Summa

G

ve

auf 
Rreis- 
steuern 

für 
1926

G

rrechnc 
auf 
Er

werbs- 
losen- 
konto

Nr. ^6

G

^t 
auf 

woh- 
nungs 
bauab 
gabe- 
Ronto 
Nr. 612

G

Auf 
Ge

meinde
konto 
über

wiesen

G

Be- 
mer- 
kun- 
gen»

steu 
4^ 4-
47.

26

G

er

5

4 2 Z 4 5 6 7 8 9 10 U 12 15 14 15 16 1? 18
1 Altebabke 37 84 28 32 50 93 129 22 54 49 4 97 1 69 1 80 309 26 286 73 22 53
2 Altenau 7 08 61 26 91 73 42 54 2 84 205 45 205 45
8 Altendorf 10 62 141 62 151 51 219 19 4 69 31 12 558 75 279 34 279 41
4 Altmünsterberg 127 71 95 58 409 20 76 97 437 78 541 07 2 96 13 54 145 03 89 93 1939 77 1239 97 699 80
5 Allweichsel 156 09 116 82 60 04 4 16 64 23 188 25 16 1 99 21 62 613 36 526 37 86 99
6 Bärwalde 56 76 42 48 257 21 88 44 275 18 172 53 3 40 8 51 10 58 915 09 340 81 574 28
7 Barendt 208 12 155 76 193 31 89 84 206 81 3 45 6 40 18 881 69 881 69
8 Barenhof 80 41 60 18 224! 04 31 37 23969 118 37 1 21 7 41 32 40 795 08 302 79 32 65 459 64
9 Beiershorst 33 11 24 78 157 91 75 54 16894 2 90 5 22 468 40 298 62 136 83 32 95

i 73 21 Pflege-
10 Biesterfelde 75 68 56 64 124 06 32 50 132172 238 66 1 25 4 10 12 78 678 39 1577 34 27 84 kosten
11 Blumstein 47 30 35 40 111 14 118^90 28 72 3 68 345 14 298 98 46 16
12 Brodsack 80 41 60 18 70 23 25 18 75 14 424 72 97 2 32 19 86 15 44 774 45 425 31 349 14
13 Brüske 56 76 42 48 123 70 2 60 13234 10 4 09 362 07 362 07
14 Brunau 212 85 159 30 466 86 199 79 499 47 158 70 7 69 15 45 39 58 1759 69 796 99 962 70 Areis

steuer
rest 192515 Damerau 80 41 60 18 67

105
25 47 82 71 94

97
3 07

10
2
5

23
35

12 13 345
284

03
l177
N67

95
08

16 Dammfelde 70 172 12 284 12 Kreis-
17 Eichwalde 80-41 60 18 285 33 76 13 305 27 695 50 3 89 9 44 55 85 62 71 1634 71 1294 02 340 69 steuer26
18 Einlage 17501 130 98 541 97 237 12 57983 524 45 9 12 17 93 170 49 2386 90 1336 96 329 50 720 44
19 Fürstenau 241 23 180 54 277 42 85 70 296^80 533 63 3 30 9 18 12 90 1640 70 108055 261 299 06
20 Fürstenwerdrr 

Gnojau
279 07 208 86 596 68 230 09 638 25 441 25 88S 19 74 117 44 131 13 2671 36 103962 1631^74

21 335 83 251 34 115 43 138 93 97 30 5 34 3 82 2 59 950 58 872 66 77>92
183!9122 Grenzdors A 75 68 56 64 150 76 110 03 161 29 155 65 4 23 4 99 10 53 729 80 203^27 175 60 167 02

23 Grenzdorf B 104 06 77 88 437 21 205 32 467 75 474 86 9 18 14 47 19 71 1810 44 632 63 1096 97 80>84
24 Halbstadt 85 14 63 72 256 19 63 40 274 08 235 80 2 44 8 48 5 83 995 08 435.23 80 89 47896
25 Herrenhagen 3 54 207 82 222 34 139 91 6 88 580 49 356 56 100 123 93
26 Heubuden 94 60 70 80 380 79 121 51 407 39 284 02 4 67 12 60 21 60 83 69 1481 67 117894 302 73
27 Holm 52 03 38 94 365 05 70 07 390 55 561 08 4 03 12 08 41 18 1535 01 835 02 339 05 26 44 334 50
28 Irrgang 28 38 21 24 174 95 60 15 187 17 77 33 2 31 5 79 557 32 32349 47 30 186 53
29 Iankendorf 42 57 31 86 1 47 39 10 1 57 154 37 1 50

15
05 272 49 15363 118 86

30 Jungfer 316 91 237 18 459 11 93 20 229 28 351 80 3 58 19 219 38 1925 63 932 06 993 57
31 Ralteherberge 23 65 17 70 141 87 12 60 151 78 227 80 48 4 69 4 05 584 62 340 45 244 17
32 Ralthof 1059 52 792 96 1246 52 807 52 1333 59 502 73 31 06 41 25 454 58 6269 73 2752 79 2016 94 1500 bar er
33 Raminke 47 30 35 40 22 75 70 13 24 34 169 52 2 70 75 372 89 193 70 179 19 halten
34 Reitlau 47 30 35 40 40 37 24 40 43 19 410 28 94 1 34 59 92 663 14 231 94 431 20
35 Rrebsfelde 118 25 88!50 354 86 58 76 379 65 556 89 2 26 11 74 84 34 1655 25 554>45 1006 35 94 45
36 Rüchwerder 47 30 3540 31 58 69 72 33 79 167 tz6 2 68 1 04 389 37 255 60 133 77
37 Runzendorf 378 40 283 20 197 41 193 211 20 142 75 7 42 6 53 63 45 43 38 1526 74 134918 177 56
38 Ladekopp 483 16 588 21 18 19 14 1103 56 1103 56
39 Lakendorf 170 28 127 44 234 44 146 37 250 82 451 57 5 63 7 76 9 02 1403 33 567 24 626 46 209 63
40 Gr. Lesewitz

Rl. Lesewitz
212 85 159 30 669 50 106 92 716 27 486 95 4 11 22 07 137 64 2515 61 1116 43 1399 18

41 23 65 17 70 357 48 36 40 382 45 639 58 1 40 11 83 19 25 1489 74 466 52 1023 22
42 Leske 33 11 24 78 92 73 14 88 99 21 133 43 57 3 07 401 78 401 78
43 Gr. Lichtenau

Rl. Lichtenau
331 10 247 80 1214 53 98 15 1299 37 212 95 3 77 40 19 127 02 3574 88 1456 94 73 37 2044 57

44 132 44 99 12 469 56 387 09 502 36 458 58 14 89 15 54 12 76 2092 34 95839 1133 95
45 Ließau 591 25 442 50 1416 24 374 52 1515 17 887 35 14 40 46 86 397 54 5685 83 192895 295 02 3461 86
46 Lindenau 80 41 60 18 630 59 304 30 674 64 573 49 11 90 20 87 41 06 2397 44 1254 64 1142 80
47

48

Lupushorst

Marienau 297 99

46

223

02

02

307

297

91

60 127 40

329

318

42

39

660

1186

63

93 4 90

10

9

19

85

47

16

73

49

1401

24s2

90

57

1088 
l253 
f2229

27
56 
01

11 96
-

301 67 Landw. Berufs
gens.

49 Gr. Mausdorf 160 82 12036 46 21 48 70 52 05 829 2o 1 87 1 61 10 13 10 69 1281 69 707 99 400 173 70
50 Rl. Mausdorf 47 30 3540 337 92 170 50 361 53 287 74 6 56 11 18 188 66 74 27 1521 06 538 91 982 15
51 Rl. Mausdorferweiden 3 20 354 69 01 73 83 131 35 29 2 28 283 50 177 44 106 06
52 Mielenz 156 09 116 82 461 76 131 88 494 02 582 28 5 07 15 28 11 25 1974 45 899 22 112 963 23
53 Mierau 80 41 60 18 100 34 130 12 107 35 5 3 31 1 80 488 51 48851
54 Gr. Montau 127 71 95 58 208 41 218 01 222 97 656 51 8 38 6 90 40 02 1584 49 621 >54 962 95
55 Rl. Montau 104 06 77 88 471 20 200 36 504 11 420 01 9 17 15 59 1802 38 647 60 1154 78
56 Neudorf 4 73 3 54 109 07 30 116 69 114 40 1 17 3 61 383 21 184 70 198 51
57 Neukirch 193 93 145 14 214 91 130 12 229 92 5 7 11 30 29 956 42 918 81 37 61
58 Neulanghorst 70 95 53 10 18 20 16 45 19 47 125 69 63 60 305 09 212 29 92 80
59 Neumünsterberg 198 66 148 68 704 40 192 93 753 60 7 42 23 31 131 71 2160 71 1787 16 373 55
60 Neunhuben 90 1 56 43 99 06 1 36 47 87 47 87
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Kopf wie vor.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

85

86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Neustädterwald 
NeuKicherhinterfeld 
Neuteicherwalde 
Neuteichsdorf 
Niedau 
Orloff 
Vrlofferfelde 
palschau 
parschau 
Petershagen 
pieckel 
pietzkendorf 
Platenhof 
plctzendorf 
pordenau 
prangenau 
Rehwalde 
Reimerswalde 
Reinland

Rosenort 
Rückenau 
Schadwalde 
Scharpau 
Schönau

Schöneberg

Schönhorst 
Schönsee 
Simonsdorf 
Stadtfelde

Stobbendorf 
Stuba 
Tannsee 
Tiege 
Tiegenhagen 
Tiegenort 
Tragheim 
Trasau 
Trampenau 
Trappenfelde 
vierzehnhubelt 
Vogler 
WaUdorf 
warnau 
Wernersdorf 
y?iedau 
Z^yer 
Zeyersvorderkamperr 
Horsterbusch 
Montauerforst 
Adl. Relckau 
Wolfsdorf

8514 
94^60

104 06
61',49 
66 22
3311

10466
3311

20842 
477^73

23 65
458 81

66 22

1276 
42'57
37 84

4730
66 22

146 63

85 14

548 68

99 33 
11352
780 45

23 65

118 25
75 68

189 20
108 79
203 39
217 58

167
127 71
66 22
42 57

4 56
9 46

47 30
99 33

331 10
4 73

222 31
65 65
44 84
63 72 

2 36

63 72

7080
77,88 
46'02 
49^56 
24j78
77 88 
24§78

15576 
357.54

17^70
343 38

49 56

1062 
31'86
28 32

35 40
49 56

10974 
1416
63 72

410 64

74 34
84 96

584 10
17 70

88 50
56 64

141 60
81 42 

152 22 
162^4

35§40 
95 58 
4956 
3H86 
1062

7,08 
35'40 
7434

247,80
3 54 

166 38
8l!42 
33 63 
47,79
177 

!

29054
12051
158,56
570,43
225 58
24999
157 10
26581
17590
371 76
141 69
53 22

398 22
21'88
34'68

162'30
4377

230,23
205 94

185 88 
486'70 
257 93

59 61
20 83

837 85

223 20
271 50

82 73
33 78

88 61
112 93
201 63
281 72
394 05
306 89
516 22
115 12
126 07

5917
36 37
67 43

538 68
1381 52

48 51
226 27
516 63

37 79
110

147

93
107
35
45
20
50
19

193
77
44

195

13

69
88

51
123
189

193

242

76
21
89

29
76

318
59

103
153

3

13
34

216
241

24
43

35
4

45

76 
07
10
30 
72
67 
50
76 
19
13 
58

29 
17

16 
85
54

44

10

21 
33 
61

15 
70
24 
32 
77
71

90

64 
60 
42 
97
73 
87

85 
29

310
190
169 
610 
241
267
168 
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Rückzhl. 
f. Steu-

* Siehe 
Fußnote

Pflege« 
kosten.

Post
scheck.
Post

schecks.
Post- 

sch eckk.
Tiegenhof, den i5. September 1926.

Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes 
Gr Werder.

des Kreises
* Hundesteuer 
O925) Pflegekosten 
Landw Berufsgenos.

(l926) Pflegekosten

330,— G.
719,36 G.
864,55 G.

1913,91 G.
586,82 G.

Nr. ;0.

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der tztz l8 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
aesetzblatt Seite 5l9) folgendes bestimmt:

8
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

t- Eorn. Dyck-Ladekopp,
2. Abraham Regier I, Abraham Regier 11, Iahn, Mecklenburger 

und Julius wiens-petershagen,
3. Aug. Tuchel, Dora Schröter, Gottfried Marienfeld, H. Trienke, 

Friedrich Frischbutter, Karl Heiikel-Iungfer, 
Engbrecht Altendorf,

5. Bernsau-Waruau,
6. Theodor Hellwig, Arbeiter Johann Tötz-Schöneberg,
7. Paul Müller lind Johann Schliedermann-Keitlau,
8. Johann wunderlich und Eduard Ballurarrn-Altebabke,
9. Friedrich Möde, Johannes Hanuemanrl und Albrecht-Beiershorst, 

Ioharnres Luß und Wiebe-Tiege,
N- Hermann Tlaasfen-Rehwalde,
t2. Frau Dahlke, Doeriug urrd Frarr Loewen-Lupushorst,
t3. Frau Penner-Gr. Lichtenau,
l». G. Wiens-Fürstenwerder,
;5. Gottfried Hannemanil, Otto Klingenberg, Gerhard Fieguth 

und Johann Preiskorn-Reimerswalde,

l6. Schülke und Johannes Miebe-Tralau,
t?. Gustav. Mölke, v. Soenke-Eichwalde und Pauls-Brodsack auf 

den Meiden in Eichwalde,
18. Klanowski-Adl. Renkau,
19. Doligkeit-Gr. Montau,
20. Otto Wiebe-Bärwalde,
21. Julius Pauls und Wohlgemuth-Neuteicherwalde,
22. Johannes Loewen und Heinrich Brucks-Heubuderr,
23. Jakob Mölm-Zeyersvorderkampen,
2^. Johannes Funk-Iankendorf,

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

l. der gesamten Besitzung des Hofbesitzers Lorn. Dyck-Ladekopp, 
2. dem gesamten Gelände der Gemeinde Petershagen und Jungfer,
3. dem südlich der Lhaussee Tiegenort—Holm gelegenen Teil der 

Gemeinde Altendorf,
4. der Besitzung des Hofbesitzers Bernsau-Marnau,
5. den Besitzungen der Hofbesitzer Sellwig, Paul Dirksen, Hugo 

Klein, Albert Klein, Otto Preuß, Henriette Braun, Mitwe 
Brandt und dem Stall des Arbeiters Johann Tötz-Schöneberg,

6. dem gesamten Gelände der Gemeinden Keitlau, Altebabke und 
Beiershorst,

7. den Besitzungen der Hofbesitzer Johannes Enß nnd Wiebe-Tiege,
8. den Besitzungen der Hofbesitzer Hermann Llaassen, Heinrich 

Ziemens und Hermann Peter-Rehwalde,
9. dem gesamten Gelände der Gemeinde Lupushorst,
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10. der Besitzung der Hofbesitzerin Penner-Gr. Lichtenau,
II« den Besitzungen der Hofbesitzer Wiens und Klaaffen-Fürsten- 

werder,
12. den Besitzungen der Hofbesitzer Gottfried Hannemaun, Otto 

Klingenberg, Gerhard Fieguth und Johann Preiskorn-Rei
merswalde,

13. den Besitzungen der Hofbesitzer Schälke und Johannes wiebe- 
Tralau,

14. dem gesamten Gelände der Gemeinde Eichwalde und des Guts« 
bezirks Adl. Renkau,

15. den Weiden des Hofbesitzers Doligkeit-Gr. Montau,
16. den weiden des Hofbesitzers Otto Wiebe-Bärwalde,
17. den Besitzungen der Hofbesitzer Pauls und Wohlgemuth-Neu' 

teicherwalde,
18. dem gesamten Gelände der Gemeinde Heubuden mit Ausnahme 

des Bahnhofs Heubuden und der in Heubuden belegenen wei
den der Hofbesitzer Johann Pauls und Otto Harder in warnau, 

19. der zu Zeyersvorderkampen gehörigen Kälberkampe, 
20. den Besitzungen des Hofbes. Johannes Funk u. Frau Technau- 

Jankendorf,
Ferner werden zum Sperrbezirk erklärt die Besitzungen der Hof

besitzer Foth-Küchwerder und Lsau-Vierzehnhuben einschließlich deren 
pachtländereien.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1944 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 4926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie vor
sätzlich geschehen, gemäß Z 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1009 (Reichsgesetzblatt Seite 549) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahreü oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 43. September 1926.
Der Landrat

Nr. U- ------------------
Maul- und ttlaueuseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Ld. Epp, Joh. Lemke I, August Mock, August Kanzler, Johann 
Just, August Manske, Johann Steinfeld, Lorn. Driedaer, 
Heinrich Lemke, Hermann Lemke, Fritz Weiß-Neustädterwald, 

2. Johann wegner und Otto Friesen-Neudorf,
3. Gustav Lenz, Wilhelm Krüger, Geschwister Wiens, Willi 

Lonrad, Heinrich Janzen und Ernst Jochem Walldorf,
4. Gustav Llaaffen und Llomski-Wernersoorf,
5. Richard puttkammer und August Hasemann-Pietzkendorf,
6. Johann Reimer, Wiens und Jakob Loexp-Reinland,
7. Pieper-Kl. Montau,
8. Mollenhauer-Kuuzendorf,
9. Georg Nickel und Johann Dietrich-Schönsee,

10. Heinrich Dyck und Heinrich Bock-Krebsfelde,
11. Gustav Regier und Karl Gerscbowski'Kl. Mausdorferweiden,
12. Bergen-Orloff, L.
13. Heinrich Harder und Otto Wiebe-Tiegenhagen,
14. Bergmann-Herrenhagen,
15. Heinrich Franz, Rabenhorst ll Paul Heinrichs-Blum, Eichhorn, 

Joh. Rabenhorst und Abraham Wiens-Lakendorf,
16. Witwe Zimmermann, August Stäß, Peter Bensemann, David 

penner, wall, Bartels, Eichhorn und Martin Rabenhorst- 
Rosenort,

17. Johann Straeß und A. Schliedermann Einlage a/N.,
18. Bernhard Reimer-Kl. Lesewitz,
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19. Geschwister Tews, pohlmann, Aßmann und Jakob Schulz- 
Neumünsterberg,

20. George Eichhorn, Bartel Meermann, Wilhelm Sellke und Joh. 
Jakobsen-Stuba,

2s. Hugo Neumann, Ld. Schiente und Fritz Peters-Zeyer,
22. Johannes Bartsch-Marienau.
23. H. Franzen-Kl. Lichtenau,
24. Dück-Zeyersvorderkampen.

Line Veränderung der bestehenden Sxerrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt. e»

Tiegenhof, den 13. September 1926.
Der Landrat

Nr. (2. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen
viehbeständen der Hofbesitzer:

1. Erich wiebe, Emil Haese, Auguste Heise, Heinr, Regehr, Friesen, 
Joh. Döhring, Aron Neufeld, Joh. Neufeld, Erich Schröder, 
Strochowitz, Franz Nickel-Rückenau,

2. Herm. Reimer, Margarete Penner, Ernst Fast, Hermann Epp, 
Otto Neufeld, Anna Heidebrecht, Walter Lnß und Gerhard 
Fast in Marienau, sowie der Hofbesitzer Richard Wiebe-Bröske, 
Andres Mierau, Hermann Jansson-Orloff auf den weiden des 
Kath. Pfarramts Marienau,

3. Bernhard Bergen-Pletzendorf.
Aus diesem Anlaß werden von den bestehenden Sxerrbezirken 

eingeschränkt:
s) der Sperrbezirk Rückenau auf die Käserei Diethelm in Rückenau 

und die Besitzung des Landwirts Peter Hein in Rückenau,
b) der Sperrbezirk Marienau auf die Gehöfte und Ländereien, so

weit sie im Besitz der nicht oben unter Nr. 2 aufgeführten Eigen
tümer sind.

Die Besitzung des Hofbesitzers Bernhard Bergen in Pletzendorf 
gilt als seuchenfreies Gehöft innerhalb des Sperrbezirks.

Ferner treten mit sofortiger Wirkung in den bestehenden Specr- 
bezirken folgende Aenderungen ein:
a) Der Sperrbezirk Trampenau wird beschränkt auf die gesamten 

Besitzungen der Hofbesitzer Hamm und Lehr in Trampenau und 
das Gehöf) des Hofbesitzers penner in Trampenau.

b) Aus dem Sperrbezirk Kl. Lesewitz scheidet die Besitzung des Hof
besitzers Fritz Howald in Kl. Lesewitz aus.

c) Aus dem Sperrbezirk Schönau scheiden die Besitzungen der Hof
besitzer wiebe, woyke und Bastion aus.

ä) Aus den Sxerrbezirken Krebsfelde und Lakendorf scheiden aus die 
Besitzung des Hofbesitzers Pohlmann-Krebsfelde und der südliche 
Teil von Lakendorf, der sogen. Sand.^

Tiegenhof, den 13. September 1926
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Freie Lehrerstelle.

Die 1. Lehrerstelle an der hiesigen zweiklasstgen evangl. Schule 
ist frei und soll demnächst neu besetzt werden. Bewerbungen erbeten 
an stellvertretenden Schulvorstandsvorsitzenden, Hofbesitzer Rudolf 
Görgens-Altebabke bei Brunan bis 15. Oktober 1926.

Altebabke, den 6. September 1626.
Der Schuloorstand.

Bekanntmachung.
Schwarzscheckiges Buttkalb mit Ohrmarke hat sich vor circa 

2Vs Monaten auf einer wiese in Schadwalde eingefunden.
Meldungen beim Amtsvorsteher in Schadwalde.

Schulentlassungszeugnisse
empfiehlt

k r«vd L V. Modert,
Neuteich.

der Freien Stadt Danzig
Maßstab 1: 10000V 

empfiehlt

n Pool» L V. Modert, ReileU.
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 39 Neuteich, den 23. September 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------

veratungsstellen des ttreiswohlsahrtsamtes.
TieKeirhof im Rreishause an jedem Mittwoch

um zo Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um l l Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

rtertzteich im waisenhause Dienstag, den 5. Oktober 1926 
nachm. um l Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
Gp. LichtenGasthaus Zander den 19. Oktober 1926 

nachm. um l Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die Staat

liche Frauenkinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere vermittelt. 
Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch wenig
stens 3 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 45. September 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
vekanntmachung.

Den Herren Amtsvorstehern des Rreises bringe ich hierdurch in 
Erinnerung, daß gemäß meiner Verfügung vom 11. 10. 1924— 3871/ 
2^ L — die Prüfungsberichte über die Schau der offenen Schornsteine 
bis zum Oktober d. Js. nach hier einzureichen sind.

Tiegenhof, den 1?. September 4926.
Der Landrat.

Nr. 2a. -----------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizeibehörden, die Ortsbehörden, das Schupokommando 
sowie die Herren Landjäger des Rreises ersuche ich Ermittelungen 
nach dem jetzigen Aufenthaltsort des polnischen Staatsaligehörigen, 
Arbeiter Felix Wolf, zuletzt in Simonsdorf wohnhaft, anzustellen und 
mir im Lrfolgsfalle zu Tgb. Nr. 5^55 L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 20. September 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. -------- ---------
Personalien.

Der Hofbesitzer Otto Runz in Altebabke ist zum Gemeindevor
steher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 1^. September 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschuffes. 
Nr. —------------

Amtsbezirk Tannsee.
Der Lehrer a. D. Emil Rornowski in Lindenau ist zum Amts

diener und Vollziehungsbeamten für den Amtsbezirk Tannsee bestellt 
und voll mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 1^. September 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 5. ---------------- -

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 

der Ztz 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l.
Nachdem unter den Rlauenviehbeständen der Hofbesitzer:

l« Fröse, Heinrich Mecklenburger und Franz Reimer in Reimers
walde,

2. Kleist, Pfarrhufenpächter Josef Schmolke, Epp und Schmidt- 
Bärwalde,

3. Mecklenburger und Max Hein-Gr. Lichtenau,
4. Albert Gelewski-Brunau,
5. Heise jun.-Lindenau, ,
6. Adolf Dück, Brutto Niedlich, Speckmann und Warkenrin-Alt- 

münsterberg,
7. Fritz Howald-Rl. Lesewitz,

8. Eornelius Martens-Ralthof,
9. Gustav Enß und Bruno Wiens-Brodsack,

10. Willi Meermann, Walter Dück, Johann Folchert und Adolf 
Wilhelm-Ladekopp,

1 1. Genoffenschaftsländereien-Attendorf,
12. Harder-Tiege,
l3. Neufeld-Prangenau,
lh. Mecklenburger-Gr. Montan,
15. Ruhn-Neuteicherhinterfeld,
16. Johann Gottschalk und Johann Jeschewski-Zeyersvorder- 

kampen,
17. Franz Brommer und Samuel Stoeller-Neuteicherwalde,
18. Felber-Schöneberg,
t9. Erlist Lsau und Gerhard Lnß-Marienau
20. Willi Lpp-Tralau, 2 s.) Erich Regier 1 - Leske,

Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer in Reimerswalde 
nördlich des Weichsel-Haff-Kanals,

2. den Besitzungen der Hofbesitzer Kleist, Epp und Schmidt sowie 
des Pfarrhufenpächters Josef Schmolke-Bärwalde,

3. den Besitzungen der Hofbesitzer Mecklenburger und Max Hein- 
Gr. Lichtenau,

4. den Besitzungen der Hofbesitzer Albert Gelewski und Johannes 
Glodde in Brunau,

5. der Besitzung des Hofbesitzers Heise jun.-Lindenau,
6. den Besitzungen der Hofbesitzer Adolf Dück, Bruno Niedlich, 

Speckinann und Warkeutin-Altmünfterberg,
7. der Besitzung des Hofbesitzers Fritz Howald-Kl. Lesewitz,
8. der Besitzung des Hofbesitzers Eornelius Mariens in Kalthof,
9. den Besitzungen der Hofbesitzer Gustav Enß, Bruno Wiens 

Zischke-Brodsack,
10. den Besitzungen der Hofbesitzer Willi Meermann, Walter Dück, 

Johann Folchert und Adolf Wilhelm-Ladekopp,
11. den Genossenschaftsländereien in Altendorf,
42. der Besitzung des Hofbesitzers Harder-Tiege,
tZ. der Besitzung des Hofbesitzers Neufeld-Prangenau,
1^. der Besitzung des Hofbesitzers Meckleltburger-Gr. Montau,
15. der Besitzung des Hofbesitzers Kuhn-Neuteicherhinterfeld,
46. der Besitzung des Hofbesitzers Johann Gottschalk-Zeyersvor- 

derkampen (Lange Zugkampe) und der Besitzung des Hofbe
sitzers Johann Jeschewski-Zeyersvorderkampen (Lange Kämpe), 

17. den Besitzungen der Hofbesitzer Franz Brommer und Samuel 
Stoeller-Neuteicherwalde,

48. der Besitzung des Hofbesitzers Felber-Schöneberg, sowie dem 
sogenannten Roßgarten Schöneberg

19. den Besitzungen der Hofbesitzer Ernst Lsau und Gerhard 
Lnß-Marienau,

20. der Besitzung des Hofbesitzers Willi Lpp-Tralau, 
2;. der Besitzung des Hofbesitzers Lrich Regier I - Leske.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für ^926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G. 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, der: 20. September 1926.
Der Landrat

Nr. 6 -----------------
Maul- und ttlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Gehrmann-Mielenz,
2. Hermann Wiens-Kl. Mausdorf,
3. Hermann Herbst-Lakendorf,

Hermann Penner-Fürstenau,
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5. Juhlke und Witwe Penner-Reinland,
s. Schrödter-Mierau,
7. 6. Franzen-Kl. Lichtenau,
8. Schliedermann-Linlage a/N.
9. Marie Neufeld und Peter Rogalski-Kl. Mausdorferweide,

to. Paul Bensemann-Pletzendorf,
ls. Lichhorn-Neudorf,
12. Robert Krüger-Pletzkendorf,
t3. Willi Werner-Neunhuben,
14. Peter Zielke-NeumÜnsterberg,
^5. Bruno Warkentin-Schönau,
t6. Lrnst penner und Iahn in Orloff,
l7. Julius Wiens, Heinrich Mecklenburger, Neufeld Gerhard Regier 

und Thießen-Petershagen,
18. Peter Sawatzki, Ernst Stein, Paul Erich, August Gittrich, 

Emil Görtz, Elisabeth Meermann, Otto GörgensNeustädterwald,
19. Johann Schliedermann U, Rudolf Seegler, David Gutjahr° 

Keitlau,
20. Reddig'sche Erben, Gebr. Rucks, Liedtke und Wittwe Popper- 

Jungfer,

2; . Hans Heidebrecht, Krüger, Artur Dück, Friedrich Griel,Julius 
Moede und Albert Heidebrecht-Altebabke,

22. Walter Driedger und Albrecht-Barenhof,
23. Jakob Andres und Friedrich Zielke-Beiershorst,
24. Willi Fast-Eichmalde,
25. Gerhard Neufeld und Johannes Dück-Gr. Lesewitz,
2v. Reinhold Folchert, Witwe Harder, Johann Barwig, Margarete 

Hildebrandt, Jakob Dörks und Abraham Braun in Walldorf,
27. Jakob Tanbensee, Ed. pangritz, Heinrich Hoffmann und Rudolf 

Heise in Zeyer,
28. Theodor Klaassen und Aug. Jakobsen-Zeyersvorderkampen.
29. Bruno Mecklenburger, Heinrich penner und Düsterbeck-Tiegen- 

Hagen,
3o. Witwe Auguste Thiel-Einlage.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 20. September 192s,

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwente-Verban-.
Nach dem Beschlusse der Generalversammlung vom ^0. Juli 

1926 ist im laufenden Jahre ein ordentlicher Kassenbeitrag von 2,40 
Gld. per ks. beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und zwar im Mo
nat Oktober.

Die Gemeindevorsteher der betr. Ortschaften sowie den Ma
gistrat der Stadt Neuteich ersuche ich die nachstehend verzeichneten Bei
träge, die nach tz 6 des Statuts berechnet sind, zu erheben und späte
stens bis 31. Oktober abzuführen zur Vermeidung von Zwangsmaß
regeln. DieTeiträae sind festgestellt unter Vorbehalt des Irrtums 
und Richtigstellung in Folge Revision des Katasters.

Der verband hat Kenten bei sämtlichen Neureicher Banken, auf 
die ich die resp. Beträge zu überweisen bitte, von direkter Zahlung 
bitte ich absehen zu wollen.

Marienau, den 18. September 192s.
Der Verbandsvorsteher

Otto Lieh.

entwässert
ö

Gemeinde
oberhalb f unterhalb 

Neuteich Beitrag

ka sr sr Gld^Pf.
1 Forstgut Kl. Montau 130 24 312 58
2 Alten au 244 12 585 89
8 Altmünsterberg 993 16 2383 58
4 Altweichsel 624 74 1499 38
5 Biesterfelde 513 99 1233 58
6 Brodsack 434 42 695 07
7 Dammfelde 289 84 695 62
8 Eichwalde 723 97 1158 35
9 Gnojau 931 68 2236 03

10 Heubuden 1098 12 263549
N Jrrgang 331 67 53067
12 Kaminke 124 33 198 94
13 Kunzendorf 986 61 2367 86
14 Gr. Lesewitz 9 35 14 96
15 Leske 483 05 115 80 1344^60
16 Gr. Lichtenau 936 51 224762
17 Kl. Lichtenau 1191 36 285926
18 Ließau 785 44 1885 06
19 Marienau 975 17 156027
20 Kalthof 

Mielenz
383 64 9 96 93667

21 1034 61 2483 06
22 Mierau 575 24 920 38
23 Gr. Montau 852 94 204706
24 Kl. Montau 684 13 I641!91
25 Neuteich 112 40 225 02 629^79
26 Neuteichsdorf 250 02 400 03
27 Adl. Renkau 93 56 224^54
28 Rückenau 505 21 80834
29 Schönau 550 70 132^68
30 Siebenhuben 233 27 373 23
31 Simonsdorf 621 98 1 1492 75
32 Stadtfelde 387 06 928 94
33 Tannsee 996 49 1594 38
34 Tiege 1000 71 1601 14
35 Tragheim 441 88 707 01
36 Tralau 471 29 12 18 1150 58
37 Trampenau 47 29 113 50
38 Trappenfelde 294 03 705 67
39 warnau 697 15 251 82 2076 07
40 Wernersdorf 1018 66 2444 78
41 Eisenbahnfiskus 111 38 25 81 308 61

Schwente-Verband.
Die diesjährige

für die oberhalb der Staatschaussee gelegenen Strecken der „Großen 
Schwente" findet

Dsttirev-tas, -en SO
für sämtliche anderen Strecken der Schwente

Ssiritsrbsird, drn 2 Oktober statt
Zur Vermeidung von Störungen und Mängeln bei der Schau 

verweise ich auf die zutreffenden Bestimmungen der neuen Deich- und 
Vorflutsordnung vom 27. 10. 1897. Besonders mache ich darauf auf
merksam, daß zum Tage der Schau das Gras und Kraut der Böschun
gen von den Nutzderechtigten abzumähen und zu entfernen ist. EinBe- 
weiden der Böschungen ist unter keinen Umständen gestattet.

Zäune, aber im Zuge des Reitweges niemals Stacheldrahtzäune, 
dürfen nicht innerhalb 1 Meter von dem Uferborde gesetzt werden, 
auch ist es unzulässig, daß pfähle in den Deichkörper geschlagen wer- 
den und dadurch der Veichkörper zum Setzen der Drahtzäune benutzt 
wird.

von den Anliegern find am Tage der Schau sämtliche Hinder
nisse, welche ein Bereiten der Ufer erschweren resp, unmöglich machen, 
zu entfernen.

Die im Zuge des Reitweges liegenden Zuleitungsgräben find 
an der Einmündungsstelle zu Überdrücken und zwar von demjenigen, 
welchem die Unterhaltung des Grabens obliegt bezw. in dessen Gren
zen der Graben liegt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen unterliegen der 
Bestrafung laut Statut, wie auch den Bestimmungen des Beschlusses 
der Generalversammlung vom 28. Februar 1911.

Die Herren Gemeindevorsteher der an die Schwente grenzenden 
Ortschaften bitte ich, diese Bekanntmachung den Interessenten zur 
Kenntnis zu bringen.

Marienau, den 18. September 1926.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Freie Lehrersteüe.
Die alleinige katholische Lehrerstelle an der katholischen Schule 

zu Barendt, organisch verbunden mit dem Organistenamte wird am 
1. Oktober cr. frei.

Bewerbungen sind an den katholischen Kirchenvorstand Barendt 
zu richten.

Der katholische Kirchenvorstand
I. A. Vobberstein.

Freie Lehrersteile.
Die 1. Lehrerstelle an der hiesigen zweiklassigen evangl. Schule 

ist frei und soll demnächst neu besetzt werden. Bewerbungen erbeten 
an stellvertretenden Schulvorstandsvorsitzenden, Hofbesitzer Rudolf 
Görgens-Altebabke bei Brunau bis 15. Oktober 1926.

Altebabke, den 6. September 1926.
Der Schuloorstand

Schulentlassungszeugnisse
empfiehlt

k ksvtl L V. Modert,
Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech Sc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 4V Neuteich, den 30. September 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -----------------
Beratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes.

Die für Dienstag, den 5. Oktober anberaumte Beratungsstunde 
in Nerrtrich, Wirrseirhirirs findet aus wichtigen Gründen nicht 
«nr Dieirstng, den L Oktober?, sondern erst nrn Dienstes? 
den 12. Oktober? zur selben Zeit und am selben Orte statt.

Tiegenhof, den 29. September 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. -----------------
vienststunden.

Die Dienststunden für alle im Kreishause untergebrachten 
Dienststellen sind ab Montag, den q.. Oktober d. Js. von 8—1 Uhr 
vorm. und außer am Sonnabend von 3—6 Uhr nachm. festgesetzt.

Tiegenhof, den 29. September 1926.
Der Landrat und Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. ^d. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepserde.

Für den Monat Oktober d. Js. werden für die Untersuchung 
der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine fest
gesetzt:
Tiosonhsf: Montag, den 4. Oktober d. Js., vormittags 9 Uhr,

vor der Wohnung des Regierungs- und veteri- 
närrats.

KinroirsdoVf: Montag, den n. Oktober d. Js., mittags 1 Uhr 
vor dem Bahnhof.

Norrtoich: Freitag, den 22. Oktober d .Js., mittags 12^ Uhr
vor dem Hotel Deutsches Haus.

Die Orts- und Polizeibehörden des Kreises ersuche ich, die 
Termine ortsüblich bekanntzumachen.

Tiegenhof, den 22. September 4926.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Förderung des Schulbesuchs.

Die Or?tSVS*stäiide werden ersucht, die in der Zeit vom 
1- 7. bis Ende September er. zu- oder abgezogenen schulpflichtigen 
Kinder dem Leiter der Ortsschule schleunigst namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 21. September 4926.
Der Landrat

Nr. 3. -----------------
Erhebung von Viehversicherungsbeiträgen.

Die Herren Ortsvorsteher von
Altmünsterberg, Altendorf, Altweichsel, Beiershorst, Blumstein, 
Brodsack, Eichwalde, Grenzdorf A, Heubuden, Holm, Jrrgang, 
Kalthof, Keitlau, Küchwerder, Knnzendorf, Leske, Kl. Lichtenau, 
Marienau, Montauerforst, Neunhuben, parschau, Adl. Renkau, 
Rosenort, Rückenau, Schadwalde, Schönsee, Simonsdorf, Tragheim, 
vierzehnhuben, Vogtei und Ieyer

werden unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 30. 
8. und s5. 9. d. Js. (Kreisblatt Nr. 36 und 38) an Erreichung des 
Verzeichnisses über den Bestand an Rindvieh bsstiitrint bis zum 
10. Oktobev Js. erinnert. Das Verzeichnis ist in
Ausfertigung einzureichen. Der Viehversicherungsbeitrag beträgt 
2,— G je Stück.

Tiegenhof, den 28. September 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 3s. ------------------

Kufenthaltsermiltelung.
Die Ortspolizei- und Vrtsbehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach 
dem preußischen Staatsangehörigen, Arbeiter Anton Wasilowski, ohne 
festen Wohnsitz, ca. 25 Jahre alt, anzustellen. Ich ersuche Wasilowski 
im Lrfolgsfalle sofort festzunehmen nnd mir zu Tgb. Nr. 5652 L. 
Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 22. September 1926.
Der Landrat

Nr. H.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Oktober 
d. Js. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten 
Ortsbehörden um ortsübliche Bebanntgabe.

Tiegenhof, den 24. September 1926.

Beurlaubt von s bis Vertreter

Landjägermeister 
Helm-Tiegenhof 6. 10. 15. 10. Oberlandjäger Goertzen- 

platenhof

Oberlandjäger 
Messert-Neuteich 4- 10. 1Z. 10. Schupokommando-Neuteich

Landjäger walberg- 
Tiegenort 7. 10. 10. 10. Schupokommando-Tiegenhof.

Der Landrat
Nr. Ha. -----------------

Einstellung einer Ermittelung.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 

lZ. 4. 1926 (Kreisblatt Nr. 15) ersuche ich die Ermittelungen nach 
dem Melker Franz Weffolowski aus Gr. Mausdorf einzustellen, da 
das Fahrrad dem Eigentümer zurückgegeben ist.

Tiegenhof, den 25. September 1926.
Der Landrat

Nr. Hd. ------------------
Personalien.

Der Hofbesitzer Adolf Dück in Altmünsterberg ist als Gemeinde
vorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2z. September 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschufses.
Nr. 5. ------------------

Personalien.
Der Amtsdiener Skodda in Gr. Lichtenau ist zum vollziehungs- 

beamten für die Gemeinde Damerau bestellt und von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 20. September 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6 -----------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 5j9) folgendes bstimmt:

8 l.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

j. Pasewerk-Scharpau,
2. Joh. Thießen und Radtke-Kalteherberge,
3. Janzen m.d Heidebrecht, Arndt und Eduard Elaaßen-Ladekopp,
4. Walter-Martens-Schönhorst,
5. Katharina Technau-Jankendorf,
6. Renk-Kalthof,
7. Scheffler und Walter-Gr. Montau,
8. Gustav wiebe, Kröcker-Neuteichsdorf,
9. Moldenhauer und Reimer-Stadtfelde,

10. Strich und Lornelius Regehr-Gr. Lichtenau,
11. Walter Schrödter-Tannsee,
12. Brigmann-Leske,
13. Joh. Wiebe-Schonau,
1^. Friedrich Braun, Julius Grindemann, Wilhelm Klaaßen, Hein

rich Klaaßen, Hermann Schiente, Paul Grübnau, Reinhold 
Reddig-Zeyersvorderkampen,

15. Ernst Schneidewindt. Andres, Schmiedemeister Diesing und der 
Käserei in Fürstenwerder,

16. Heidebrecht-Vogtei,
17- Joh. Dorloff und Emil Thimm-Neuteicherwalde,
18. Eorn. Bergmann-Vierzehnhuben,



(22 —
19» Friedrich Nickel-Brunau,
20. Richard Wiebe-Bröske,
2 s. Geschwister Epp-Schöneberg

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

I» den Besitzungen der Hofbesitzer Pasewerk in Scharpau, wiens- 
Kalteherberge und Tetzlaff-Rehwalde,

2. den Besitzungen der Hofbesitzer Joh. Thießen, Radtke und Frau 
witt in Kalteherberge,

z. dem gesamten Gelände der Gemeinde Ladekopp,
H. der Besitzung des Hofbesitzers Walter Martens-Schönhorst,
5. der Besitzung der Frau Katharina Technau in Jankendorf,
6. der Besitzung des Ziegeleibesitzers Renk-Kalthof,
7. den Weiden des Hofbesitzers Walter Scheffler-Gr. Montan,
8. den Besitzungen der Hofbesitzer Gustav wiebe und Kröcker- 

Neuteichsdorf,
9. den Besitzungen der Hofbesitzer Moldenhauer und Reimer- 

Stadtfelde,
W- dem gesamten Gelände der Gemeinde Gr. Lichtenau,
N« den Besitzungen der Hofbesitzer Walter Schrödter und Erich 

Döhring-Tannsee,
^2. der Besitzung des Hofbesitzers Brigmann in Leske,
t3. den Besitzungen der Hofbesitzer Joh. wiebe, woyke und Bastian 

in Schönau, 
dem gesamten Gelände der Gemeinde Ze^ersvorderkampen,

15. dem südlichen Teil der Gemeinde Fücstenwerder bis zum Hof
besitzer Johannes Wiebe einschließlich,

16. der Besitzung des Hofbesitzers Heidebrecht-Vogtei,
1?. den zur lll. Trifft gehörigen Besitzungen der Gemeinde Neu- 

teicherwalde und der Besitzung des Hofbesitzers Johann Dorloff- 
Neuteicherwalde,

18. der Besitzung des Hofbesitzers Bergmann-Vierzehnhuben
19- den Besitzungen des Hofbesitzers Friedrich Nickel und des Gast

wirts Duck in Brunau,
20. den Besitzungen der Hofbesitzer Richard wiebe, Heinrich wiebe 

und Mecklenburger-Broske,
2^. der Besitzung der Geschwister Epp-Schöneberg.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 19;^ (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dein Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 7^ Absatz 1 Nr. 3 des Viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 4909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des ß 76 Ziffer 1 a. a. G. bis zu Zoo G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 28. September 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1- Jakob Penner-Kl. Mausdorferweiden,
2. Ferdinand Stein, Johann Lpp, Johann Augstein und Joh.

Görgens-Neustädterwald,
3. Albert Papenfuß und Wilhelm Wiens-Neudorf,
q. Artur Marks-Jungfer,
5. Hermann Seegler, Schmiedemeister Gerhard Klaassen und 

Gustav Seegler-Keitlau,
6. Neufeld und Nickel-Mielenz,
7. Llfert-Halbstadt,
8. Heinrich Zoernack-Heubuden,
9. Gastwirt Klingenberg und Bergthold-Orloff,

10 Bestvater-Petershagen,
11- Hermann Janzen-Walldors,
12. Hannemann-Guojau,
13. Gastwirt Friedrich Schröder, Annuth und Gollombeck-Kl.Montau, 
1^. Otto Kung-Altebabke, 
15. Papenfuß-Reinland,

l6. willems und Bergmann-Biesterfelde,
I?. Zimmermann-Tragheim,
,8. Hermann Tornier, Otto Henning, Jakob Anbres-Neierskorst,
19» Schuhmacher Gröning-Stobtendorf,
20. Paul Klaassen und Friedrich Just-Schönsee,
2^. Wiehler-Altenau,
22. Adolf Schulz, Otto Karla, Eduard Schulz, Walter Enaelhardt 

Joh. Schienke-Zeyer,
23. Otto Reinke, Tischler Rudolf Dittmer und Wilhelm van 

Riesen-Barendt,
2q,. Gustav Brucks-Marienau,
25. Joh. Ziemen-Tiegenhagen,
26. Wollschon-Linlage,
27. Geschwister Bock und Joh. Heise-Krebsfelde,
28. Peter Zielke-Neumünsterberg,
29. Hermann Wiens-Kl. Mausdorf,
30. Enß-Reimerswalde.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 28. September 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 

Viehbeständen der Hofbesitzer:
1. Hildebrandt-Gr. Mausdorf,
2. Frau Eggert und L. Lpp-Kl. Lichtenau,
5. Kluh-Kl. Mausdorf,
H. Driedger und Johannes warkentin jun.-Gnojau,
5. Vuiring-Orlofferfelde,
6. Schulte Grenzdorf B,
7. Bergen, Walter vollerthun und Witwe Tlaaffen-Fürstenan,
8. Bruno Möller-Aeyersvorderkampen,
9. Janzen-Tannenhof (Kl. Montan)

10. Mau-Neumünsterberg,
11. Wiebe-Lindenau,
12. Zimmermann-Mielenz,
13. Karfien-Wernersdorf,
14. Gustav Städing, Hans Nickel und palschauer Weidegesellschaft 

in palschau,
15. Harder-Neukirch.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet wegen der 
unter lfd. Nr. 1 bis 12 aufgeführten Fälle nicht statt. Diese Besitzun
gen gelten als seuchenfreie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperr
bezirke.

von dem Sperrbezirk Wernersdorf wird des geschlossene Dorf 
als freies Gebiet erklärt.

Der Sperrbezirk Palschan wird beschränkt auf die Besitzungen 
der Hofbesitzer Adolf Harder und Helene Klaaßen in palschau.

Die Besitzung des Hofbesitzers Harder in Neukirch wird als 
freies Gebiet erklärt, womit die ganze Gemeinde Neukirch aus den 
Sperrbezirken ausscheidet.

Tiegenhof, den 28. September 1926

Der Landrat.

ZmilalWer 
fertigt von auf Lager befind
lichen Iournalbogen schnell
stens an

die MsdlMnMei 
R.PechLW.Richert, 

Neuteich.

zum Aufdruck

„Drucksache"
fertig vorrätig bei

k. Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig i.



Kreis-Blatt 
für den Kreis Gr. Werder 

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 41 Neuteich, den 6. Oktober 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer.

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises werden 
an pünktliche Linreichung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe 
und Lohnsummensteuer für das Vierteljahr so
wie an Abführung der Steuerbeträge an die Kreissparkasse — Konto 
Nr. 612 —

bestimmt bis zum 2S Mts 
erinnert.

Tiegenhof, den 5. Dktober 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. -------------- —
Meßtischblätter.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises erinnere ich an baldige 
Linreichung der Nachweisung über die im letzten Jahre eingetretenen 
topographischen Veränderungen oder Fehlanzeige gemäß meiner Ver
fügung vom 15. August 1922 — Nr. 3446 L. — Die veränderungs- 
nachweise sind in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Tiegenhof, den 4. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. ------------------
Aufenthaltsermtttelung.

Die Grtspolizeibehörden, die Ortsbehördeu, sowie die Herren 
Landjäger und das Schnpokommando des Kreises ersuche ich, festzu
stellen, ob sich im hiesigen Kreise der am 31. März 1904 zu Groß 
Tuchom Kr. Kacthaus geborene Schweizer Franz Krieschewski auf- 
hält. Im Lrmittlungsfalle ersuche ich mir zu Tgb. Nr. 5870 L so
fort Nachricht zu geben,

Der Gesuchte soll sich im Laufe d. Is. in Tragheim und Eich
walde hiesigen Kreises aufgehalten haben.

Tiegenhof, den 30. September 1926.
Der Landrat

Nr. ------------------
Einstellung einer Kufenthaltsermittelung.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 

22. 9. d. Is. — Kreisblatt Nr. 40 — ersuche ich die Ermittelungen 
nacb dem Arbeiter Anton Wasilewski einzustellen, da derselbe bereits 
festgenommen worden ist.

Tiegenhof, den so. September 1926.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Personalien.

Der Hofbesitzer Karl pirl in Barendt ist als Gemeindevorsteher 
daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den so. September 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6. -----------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Adolf Klatt in Altebabke ist als stellvertretender 

Schöffe dieser Gemeinde von mir bestätigt.
Tiegenhof, den 27. September 4926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder.

Nr. 7. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat September d. Is. haben Iahresjagdscheine erhalten:
Dr. Ritter, prakt. Arzt-Schöneberg, Heinrich Ott, Betriebsin- 

spektor-Ließau, Johann Beyer H, Fischer-Jungfer, Gustav Brucks, 
LandwirbMarienau, Heinrich Lettau, Lycealoberlehrer-Neuteich, Carl 
Troeder, Inspektor-Parschau, Ernst Meermann, Hofbesitzer-Zeyer, 
Lurt Flindt, Gutsbesitzer-Barendt, Gustav Fietkau, Händler-Grenz- 
dorf B, Lrnst Schmidt, Kaufmann-Gr. Lichtenau, Georg Grunau, 
Gutsbesitzer-Simonsdorf, Kurt Harguth, Oberleutnant-Tiegenhof, 
Bernhard Penner, Gutspächter-Kunzendorf, Artur Iochem, Land

wirt-Reimerswalde, Otto Krüger Hofbesitzer-Reimerswalde, Larl 
Wiens, Hofbesitzer-Stobbendorf, Walter Seedig, Kaufmann-Tiegen- 
Hof, Heinrich Großnick, Landwirt-Kalteherberge, Otto Klaaßen, 
Landwirt-Neukirch, Erich Klaaßen, Landwirt-Neukirch, Alfred 
Schroedter, Landwirt-Neumünsterberg, Johannes Fieguth, Hofbe- 
sitzer-Kl. Mausdorf, Johann Dyck, Hofbesitzer-Linlage, Gerhard 
Dnck,Landwirt-Halbstadt, Friedrich Kaminski, Hofbesitzer-Lupushorst, 
Johannes Friesen, Hofbesitzer-Stobbendorf.

Tiegenhof, den 1. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der Z8 16 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (Reichsge- 
sekblatt Seite 519) solaendes bestimmt:

8 1.
Nachdem unter den Klanenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Hermann Thicßen-Brunau,
2. G. Döring, Walter Schrödter-Tannsee,
3. Julius Harder, Lorn. Loewen-Altmünsterberg,
4. Geschwister Epx-Schöneberg,
5. Eduard Sielmann, Heinrich Wiebe, Klempnauer, Meckelburger- 

Brüske,
6. Bruno Bergmann, Gustav Wiens, Heidebrecht-Neuteichsdorf,
7. Torn. Enß, H. Wiens-Schönhorst,
8. Schwalk-Gr. Montau,
9. Otto wiebe, Llaaßen-Stadtfelde,

10. Fräulein Margarete Peniter-Marienau,
1 1. Wiebe-Gr. Lichteitau,
12. Sprung-Lichwalde,
13. Harder, Johannes Toews-Leske,
lh. Lduard Manske-Scharpau auf seinen weiden in Küchwerder, 

August Urban-Scharpau,
15. Otto Wunderlich, Robert Foth-Knchwerder,
16. Reimer Irrgang,
17. Jakob Ianzen und Fast-Vierzehnhuben

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehest aus:

1. den gesamten Besitzungen der vorstehend unter lfd, Nr. 1 bis 
12 aufgefnhrten Besitzer,

2. den Besitzungen der Hofbesitzer August Urban-Scharpau, 
Manske-Scharpau einschließlich dessen Weiden in Küchwerder,

3. dem gesamten Gelände der Gemeinde Küchwerder außer der 
Besitzung des Hofbesitzers Robert Henning-Küchwerder,

4. dem gesamten Gelände der Gemeinde Irrgang,
5. den Besitzungen der Hofbesitzer Jakob Ianzen, Fast und Lose- 

vierzehnhuben,
s. den Besitzungen der Hofbesitzer Harder, Regier ll, Ringe und 

Johannes Toews in Leske,
8 2. ,

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehet:, gemäß Z 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchen- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von ZO bis zu 6000 
G. im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 200 
G. oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 9 ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Bernhard Peters-Rehwalde,
2. Peter Penner-Schönsee,
3. Andres, Jakob Wiens und Lduard Llaaßen jun.-tadekopp,
4. Heidebrecht-Orloff,
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5. Heinrich Wiebe-Krebsfelde,
6. Peter Wohlgemuth-Stobbendorf,
7. Witwe Schmidt-Petershagen,
8. Eduard Müller, Eduard Axt, Joh. Wiens und Peter Mau- 

walldorf,
9. Schillkowski-Neustädterwald,

to- Gustav Loewen-Heubuden,
N. Witwe Schlicht-Reinland,
t2. Dyck-Gr. Lesewitz,
t3. Andreas Möde-Beiershorst,

Richard Mürau-Gnojau,
t5. Eduard Schirrmacher und Gustav Schirrmacher-Fiirstenau,
t6. Heinrich Mielenz-Pletzendorf,
t?. Albert Schönhoff-Altendorf,
t8. Bastian-Schönau^

Albert-Lupushorst,
20. Jakob Neufeldt, Otto Zeidler-Neuteicherwalde,
2^. Hermann Stuhlert und Otto Frisch-Zeyer,
22. Friedrich Klein, Emil Reddig, Gustav Lsau und Witwe Krähn- 

Zeyersvorderkamxen,
23. Rudolf Folchert-Altebabke.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. (0. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 

viehbeständen der Hofbesitzer:
t. Gastwirt Klanowski, Gottfried Galli und Heinrich Wiebe-Gr. 

Mausdorf,
2. Jakobson'sche Erben-Tragheim,
z. Dumke-Fürstenau,

Tanbensee, Frau Schopenhauer, Friesen, Reimer, Gastwirt 
Schultze und Wiens-Niedau,

5. Andres-Tiegenhagen,
6. Erich Döring, Fritz Döring und Paul Schrödter-Tannsee,
7. Rudolf Dyck-Kl. Mausdorf,
8. Ernst Bielfeldt-Blumstein,
9. Wolff-Kl. Lesewitz,

to. Albert Drabandt, F. F. wichmann, Lngbrecht, Marks, Joh.
Llaaßen, Samuel Dahms und Pfarrer Rautenberg-Tiegenort, 

t t- Frau Epp, Heinrich Ouiring, Meckelburger, Pauls und Heide- 
brecht-platenhof, 

t2. Hamm, Dr. Richard Tornier-Trampenau, 
t3. Gustav Warkentin-Pordenau.
t^. wiebe'sche Erben, Ernst Zimmermann und Dyck-Gr. Lesewitz, 
t5. staatl. weiden in Krebsfelderweiden.

Die vorflehend unter lfd. Nr. i bis 9 aufgeführten Besitzungen 
gelten hiermit als seuchensreie Gehöfte innerhalb der bestehenden 
Sperrbezirke.

Aus Anlaß der vorstehend unter lfd. Nr. 10 bis 15 aufgeführ
ten Fälle werden als freie Gebiete erklärt die Gemeinden Tiegen- 
ort, platenhof und Trampenau, sowie die Besitzungen Gustav War
kentin-Pordenau, Wiebe'sche Erben, Ernst Zimmermann und Dyck- 
Gr. Lesewitz und schließlich die staatlichen Weiden-Krebsfelderweiden.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1926.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Betrifft: 

rVeitSrevhebtrnK LtixrrsstrtreV
Durch die Ablehnung des Sanierungsgesetzes durch den volkstag 

ist auch das Luxussteuergesetz bestehen geblieben.
Die Luxussteuer bleibt daher bis zur anderweitigen gesetzlichen 

Regelung weiterhin bestehen. Die Zahlungen sind wie üblich bis 
40. j. Mts. weiter zu entrichten.

Danzig, den 30. September 492s.
Steueramt M.

dit KrsMnstantmjnahW IM
findet Dienstag, den 5. Oktober statt.

Das hierzu erforderliche Listenmaterial (Listen H, 8 
und L) wird den Hauseigentümern oder deren Stellvertre
tern iu der Zeit vom (Oktober d. Is. in den Stadt
kind Landkreisen durch die Gemeindebehörden zugestellt.

Die Listen und 8 sind vom Hauseigentümer oder 
dessen Stellvertreter selbst auszufüllen, die Listen L dagegen 
durch jeden Haushaltungsvorstand und von jedem Inhaber 
einer selbständigen Wohnung. Die Eintragungen haben nach 
dem Stande vom 5. (Oktober d. Is. zu erfolgen. Auf die 
Anweisungen unter „zur Beachtung" auf den Listen A und 
L wird besonders hingewiesen. Genügen die zugestellten 
Listen nicht, so sind weitere Listen von den Gemeindebe
hörden anzufordern. Die Listen L sind den auf den Grund
stücken wohnenden Parteien durch die Hauseigentümer oder 
deren Stellvertreter zwecks Ausfüllung spätestens am 5. 
Oktober d. Is. zuzustellen, am 6. (Oktober morgens wieder 
einzusammeln und alsdann hinsichtlich der Eintragungen zu 
prüfen und gegebenenfalls zu berichtigen.

Die Listen und 8 sind gleichzeitig mit den seitens 
des Grundstückseigentümers oder dessen Stellvertreters ge
sammelten Listen L den betreffenden Gemeindebehörden 
bis spätestens (0 Oktober (926 zurückzuschicken.

Die Gemeindebehörden der Stadt- und Landkreise haben 
die Ablieferung der Listen genauestens zu überwachen und 
letztere einer eingehenden Nachprüfung auf Vollzähligkeit 
usw. zu unterziehen.

Wer die an ihn in den Listen gerichteten Fragen 
wissentlich wahrheitswidrig beantwortet oder sich weigert, 
die erforderlichen Angaben zu machen, wird nach Maß
gabe der Bestimmungen des H (69 St. Gr. Ges. mit 
einer Geldstrafe bis zu (000 G belegt,

Danzig, den (. Oktober (926.
Steueramt I. Steueramt H.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 42 Neuteich, den 11. Oktober 1926

Sonder-

Polizeiverordnung.
Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die polizeioerwaltung vom 3. (850 (G. 5. S. 263) und des § (^2 

des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 7. (883 (G. S. S. (95) sowie des Z 23 der Ver
ordnung über den Verkehr mit Araftfahrzeugen vom 3. 2. (9(0 (R. G. Bl. S. 38g) und des Geldstrafengesetzes 

28. 9- (923
23. (0. (923

999
Uvs

vom (D. G. Bl. s. )wird unter Zustimmung des Areisausschusses hiermit folgendes verordnet :

8 i-
Der Verkehr mit Lastkraftwagen, deren Gesamtgewicht (einschl. Ladung) 5 Tonnen überschreitet, oder deren Rad

kränze nickt mit Gummi oder einem anderen elastischen Stoff bereift sind, wird hierdurch auf den nachstehenden Schotter
straßen des Areises Gr. Werder wegen zu geringer Tragfähigkeit der Fahrbahn verboten.

(. Ließau—Neuteich—jDrangenau—Neukirch-Schöneberg mit Abzweigungen Neuteicherhinterfeld—Ladekopp und 
nach Palschau.

2. Ladekopp—Tiegenhof—Tiegenort—Elbinger Weichsel mit Abzweigung Tiegenort—Holm.
3. Ladekopp—Marienau—Brodsack mit Abzweigung Marienau—Rückenau.

Drlofferfelde—Fürstenwerder.
5. Tiegenhof—Jungfer— Zeyersvorderkampen.
6. Tiegenhof—Fürstenau Lakendorf—Ginlage mit Abzweigung Lakendorf—Arebsfelde.
7. AI. Mausdorf—Gr. Mausdorf mit Abzweigung nach Niedau.
8. Gr. Lesewitz—Thaussee Tannsee—Lindenau.
9- Aalthof—Warnau—Tralau—Trampenau.

(0. Gnojau—Simonsdorf—Al. Lichtenau.
((. Simonsdorf—Trappenfelde.
(2. Alossowo—Försterei Al. Montau.

" Das gleiche gilt für mit Zugmaschinen gezogene Lastwagen und Anhängewagen von Lastkraftwagen.
Der Areisausschuß kann für einzelne Wagen und einzelne Strecken Ausnahmen gestatten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden auf Grund des Z 2( des Gesetzes über den Verkehr mit 

Araftfahrzeugen vom 3. 5. (909 (R. G. Bl. S. ^37) mit Geldstrafe bis zu 300 — Gulden, an deren Stelle im Unver
mögensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.

s 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im Areisblatt in Araft. 

Tiegenhof, den 9. Dktober (926.

Der Landrat.
Poll.

'Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 43 Neuteich, den 13. Oktober 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------

Gemeinderechnungen für 1925.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 15. 5. d. 

Js. — Kreisblatt Nr. 21 — erinnere ich die säumigen Herren Orts- 
Vorsteher an Einreichung einer Abschrift des Feststellungsbeschlusses 
der Gemeinderechnung für 4925 bis

fyLtssteir- zun SO. d Js
bei Vermeidung namentlicher Erinnerung im Kreisblatt. Für die Be- 
schlußabschrift ist der in der Kreisblattdruckerei von R. Pech in Neu- 
teich unter Formularzeichen Abt. G. Nr. erhältliche Vordruck zu 
verwenden.

Tiegenhof, den 6. September 192s.

Der Landrat und Vorsitzende des Kreisaus schusses. 
Nr. 2. ------------------

Zahrraddiebstahl.
In der Nacht vom 5.-6. 10. d. Js. sind dem Gutsbesitzer Max 

Treppenhauer in Schönhorst aus einem Wagenschuppen 2 Herren
fahrräder im Werte von 350 G gestohlen worden.

Veschveibttir- der?
4. Herrenfahrrad Marke „Schladitz", Nr. 2^8^62, schwarze Rahmen, 

gelbe Felgen, nach oben gebogene Lenkstange mit schwarzen 
Handgriffen, Torpedofreilauf;

2. Herrenfahrrad ohne Fabrikmarke, ohne Nummer, schwarze Rah
men, schwarze Felgen, nach unten gebogene Lenkstange mit roten 
Handgriffen, Torpedofreilauf.

Als Täter kommen vermutlich die polnischen Saisonarbeiter 
Franz Demitri und Fritz Krüger in Frage.

Vssähveiöttirs -sv Tätev.
1- Franz Demitri, etwa 24 Jahre alt, 1,76 m groß, ohne Schnurr- 

bart, dunkelblondes Haar. Bekleidet war er mit grauem Anzug, 
grauer Schirmmütze und schwarzen Milltärschnurschuhen;

2. Fritz Krüger, etwa 20 Jahre alt, 1,60 m groß, schwarzes Haar. 
Bekleidet war er mit schwarzem Jackett, .grauer Hose, grauer 
Schirmmütze, schwarzen Schnürschuhen, schwarzen Ledergamaschen 
und grauem Regenmantel.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem verbleib 
der Räder und dem Aufenthalt der Täter Ermittelungen anzustellen 
und mir im Erfolgsfalle zu Tgb. Nr. 6073 L zu berichten.

Tiegenhof, den N- Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises ersuche ich festzustellen und binnen 14 Tagen 
anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Ludwig Liepnewski wohnhaft bezw. 
wohin derselbe verzogen ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2;. September 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. H. ------------------

Kusenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsversteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen th 
Tagen anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Felix Wessolowski geb. am 
29. April 1903, zuletzt in Einlage, dort wohnhaft ist bezw. wohin 
sich derselbe abgemeldet.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 1. Oktober 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 5. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Gastwirts 

Koffowski-Tiegenhof ist erloschen.
Tiegenhof, den 7. Oktober 1926.

Der Landrat

Nr. 6.
Schweinepest

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Käsereipächters 
Galli in Gr. Mausdorf ist erloschen.

Tiegenhof, den 6. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der ZZ 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juli 1909 (Reichs- 
gesetzblatt Seite 549) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klaueuviehbeständen der Hofbesitzer:

1- Dzembeck, Meier-Gr. Montan,
2. Senger-Altmünsterberg,
z. Tischler Jakob Schmidt, Albert Klein-Schöneberg,
4. Dyck-Schönhorst,
5. Dyck ll-prangenau,
6. Fieguth-Warnau,
7. Hermann Hübert-Jankendorf,
8. Johann Penner-Neuteichsdorf,
9. Paul Lpp, Heinrich Stäß.Holm,

10. Walter Enß-Marienau,
11. Winter-Trappenfelde,
42. Otto Grodtke, Fabian-Kalthof,
1L. Eduard Harder-Fürstenwerder,
1^. Rentner Joh. Harder-Tralau,
15. H. Neufeld-Trampenau,
15a. Max Tornier-Parschau,
16. Robert Henning-Brunau auf seinem Grundstück in Küchwerder 

Maul- und Klauenseuche ausgebrocben ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die aus den gesamten Besitzungen der vorstehend unter Nr. 1 
bis 15g benannten Besitzer, sowie dem in Küchwerder belegenen 
Grundstück nebst den dazu gehörigen Ländereien des Hofbesitzers 
Robert Henning in Brunau bestehen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191H (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 192s) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt^ mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des vtehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 549) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klaueuviehbeständen der Hofbesitzer:

l. Otto Dyck, David Regehr-Ladekopp,
2. Selma Görgens-Pletzendorf,
3. Messerschmidt-Knchwerder,
4« Fritz Lornelsen, Lehrer Treptow, Ferdinand Holland, Witwe 

Poeck, Heinrich Manske, David Hinz, Karl Ehmke, August 
Müller-Neustädterwald,

5. Ernst Schälke, Martin Porsch, Fritz Lenz-Jungfer,
6. Martin Bendrin, Lorn. Bestvater,Wattdorf,
7. Heinrich Görsch-Keitlau,
8. Joh. Peters-Schönsee,
9. Gustav Loewen-Heubuden,

10. Käsereipächter Marienfeld-Tannsee,
11. Berg-Tiegenhagen,
12. van Riesen-Jrrgang,
13. Rudolf Homann Reimerswalde,
1^. Bachmann-Gr. Lichtenau,
15. Joh. Schink-Tiegenhagen,
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16. Neufeld-Rückenau auf der weide in Einlage (Kampenfeld),
1?. August Jochem-Zeyer,
18. Otto Wiens, Käte Wiens, Reinhold Reddig-Ze^ersvorder- 

kampen,
19. Elise Schulz, Anna Heidebrecht, Eduard Harder-Fürstenwerder,
20. Johannes Glodde-Brunau,
21. Heinrich Klaaßen-Schadwalde.

Eine Veränderung der bestehenden Specrbezirke findet aus die
sem Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den n. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 9 ------------------

Maul- und Klauenseuche
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 

viehbestanden der Hofbesitzer:
1. van Riesen.Rosenort,
2. Falk-Jungfer,
3. Beuch, Witting-Fürstenau,
H. Unger, Heinrich Ouiring-Orloff,
5. Jochim, Paul Bensemann-Pletzendorf,
6. Otto Schulz-Tiegenhagen,
7. Driedger-Neumünsterberg,
8. Elfert, Gustav Wiens-Lakendorf,^
9. Gastwirt Adolf Liedtke-Stuba,

10. O. Woyke-Eichwalde,
11. Warm-Niedau,
12. Heinrich Knels, Sprung-Warnau,
13. Frau Elisabeth Zimmermann, Frohwerk-Gr. Lesewitz,
zq. Enß-Zeyersvorderkamxen,
15. Helene Klaaßen-Palschau,
16. Peter Fröse, penner, Funk-Orlofferfelde,
17. Gebr. Fröse, Sommerfeld, Funk, Hermann Senz, Franzen-Gr. 

Mausdorf,
18. Wiens, Basüner, Weise-Damerau,
19. Kurt Bielfeldt, Störmer-Tannsee,
20. Reimer-Lindenau,
21. Sielmann Altweichsel,
22. Joh. Regehr, Marquardt-Mierau,
23. Loewen-Blumstein,
2^. Max Tornier-Tragheim,
25. Joh. Dyck, Erich Dyck, Weiden Schlammsack, Albrecht, Joh. 

Fischer-Einlage.
Die vorstehend unter lfd. Nv 1 bis 11 aufgeführten Besitzungen 
gelten hiermit als s-rrchensveie Getzsste -ev

Als svei^ werden erklärt:
1. die Besitzungen der Hofbesitzer Knels, Sprung in Warnau 

Abbau
2. die Besitzungen der Hofbesitzer Frau Elisabeth Zimmermann 

und Frohwerk-Gr. Lesewitz,
3. die Besitzungen der Hofbesitzer Harder, Johannes wiebe, 

Bruno Möller und Enß-Ieyersoorderkampen, 
die Besitzung der Hofbesitzerin Helene Klaaßen-Palschau,

5. die Gemeinde Orlofferfelde.
Aus Anlaß der vorstehend unter lfd. Nr. 17 bis 24 aufgeführten 

Fälle werden von den bestehenden Sperrbezirken bsschvüirkt -sv

1. Gr. Mausdorf auf die Besitzungen der Hofbesitzer Flindt« 
Gertzen und der Frau Agathe Sawatzki,

2. Damerau auf die Besitzungen der Hofbesitzer Heinrich penner 
und Mater,

3. Tannsee auf die Besitzungen der Hofbesitzer Walter Schrödter, 
Gustav Döring und Käsereipächter Marienfeldt,

q.. Lindenau auf die Besitzungen der Hofbesitzer Flindt, Flier,
..... ...........

Den werten Bewohnern von Stadt ff/ 

Fff und Land die ergebene Mitteilung, daß ZK 
ich meinen ff/

Fß erstklassig und modern eingerichtet und RH
KH wieder eröffnet habe. ff/

ßß Um recht regen Besuch bittet DI
Läuurä Nilbrollt

UZ Friseurmeister DK
Nlarienburger Str.

ßV Neuteich, den (2. Oktober 1926. DI

Neufeld, Ed. Heise und Heise jun.,
Altweichsel auf die Besitzungen der Hofbesitzer Mierau, Fried
rich Neuinann und Stellmachermeister Horn,

6. Mierau auf die Besitzungen der Hofbesitzer wiebe, Harder 
Jakob Reimer und Schrödter, '

7. Blumstein auf die Besitzung des Hofbesitzers Peter Llaaßen, 
8. Tragheim auf die Besitzung Zimmermann.
Die unter lfd. Nr. 25 aufgeführten Besitzungen bis auf die 

werden Schlammsack, dre hrermit als freies Gebiet erklärt werden 
gelten als seuchenfreie Gehöfte innerhalb des bestehenden Sperrbezirks'.

Tregenhof, den 11. Oktober 1926.

__________________ Der Landrat._________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Stundung der Luxussteuer, die auf die nach 

dem 30. September 1926 getätigten 
Geschäfte entfällt.

Auf Anweisung des Senats werden alle Luxussteuerbeträge, die 
für nach dem 30. September 1926 getätigten Geschäfte zu ent
richten sind, allgemein gestundet.

Eines besonderen Antrages der einzelnen luxussteuerpflichtiaen 
Betriebe bedarf es nicht. '

Hinsichtlich der nach dem 30. September 1926 getätigten luxur- 
steuerxflichtigen Verkäufe werden die Betriebe von der Buchführungs- 
Pflicht gemäß Artikel 82—88 der Ausführungsbestimmungen zum 
Umsatz- und Luxussteuergesetz vom 4. 7. 22 (Gesetzblatt S. 255) 
befreit.

Die Verpflichtung zur rechtzeitgen Abführung der Luxussteuer
beträge, die auf vor dem 1. Oktober 1926 getätigte Geschäfte ent
fallen und die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen verbuchung dieser 
Geschäfte gemäß den vorerwähnten Ausführungsbestimmungen wird 
hierdurch nicht berührt.

Danzig, den 7. Oktober 1926.
Steueramt M.

Lohnsummensteuer.
Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß Z is des Wohnungs

baugesetzes vom 27. März 1925 (Ges. Bl. S. 79 ff) sich
die Lohirsuni—siifteuer 1 OLtsbev 1926 «l» 

auf 5oo/g ermäßigt, d. h. es sind statt i»/g nur i/^ der gezahlten 
Lohii- und Gehaltssummen von den Arbeitgebern an die Steuerkaffe 
abzuführen.

Danzig, den 1. Oktober 1926.
Steueramt I. Steueramt N

Bekanntmachung.
Der Aufenthaltsort des polnischen Staatsangehörigen Arbeiters 

Bernhard paskowski, geboren am 11. 12. 189H in pr. Stargard 
wird benötigt, wir ersuchen ergebenst, uns den Aufenthalt mitzutei- 
len oder anzugeben, wohin er sich abgemeldet hat.

Neuteich, den 5. Oktober 1926.
Der Magistrat

Reck.

Stundenpläne.
Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir bis zum 20. Ok

tober die Stundenpläne für das Winterhalbjahr einreichen.
Tiegenhof, den 12. Oktober 1926.

Der Kreisschulrat
Weidemann.

wNUWU 

Sitzung am Sonn
abend, d 23. -. Mts., 
nachmittags 4 /2 Uhr, 
bei Herrn Kiep-Tiegenhof.

Tagesordnung:
1. Intelligenzprüfungen Herr 

Dr. h. Loepp-Tiegenhof.
2. Verschiedenes.

Der Vorstand

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

BichMMWMr
ist uach glänzenden
A itevke irnu irge 11 

vielev t^rrseiddev «ttgesehe- 
irev Ls»4t-«-ivte u Tievüvzte 

das 
rviskssrttrste -higeziesev 

ittitteL bei allen Hsrtstieven 
tteitte rp<»schrrHrgeir! 

Lteine Gv§ült«RBgeHr niehv k
Uiedevl<rge Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

«R4I/ / in allen Korrespondenzen u. Ein-
ZUM lüit käufen bei den Inserenten dieserHM UkyMU Vßk Zeitunganfdie Anzeige inderNen- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^tercher Zeitung ausdrücklich Bezug.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 44 Neuteich, den 21. Oktober 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. --------- --------
Marienburger Heimatbuch.

Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Marienburger Lehrer 
und Lehrerinnen hat im Verlage von wendt Groll, westpreußische 
Hofbuchdruckerei Marienwerder/Marienburg westpr. das „Marien
burger Heimatbuch" herausaegeben. Auf wissenschaftlicher Grundlage 
beruhend umfaßt das 395 Seiten stärke Buch auch das Große und 
Kleine Werder. Es ist durchaus volkstümlich geschrieben und soll 
ein Familienbuch sein, sowie ein Buch zu wissenschaftlichen Studien 
und zum Gebrauch in der Hand des Lehrers. Das Werk beginnt 
mit einer Darstellung des heimatlichen Landschastsbildes und seiner 
Entstehung. Dann folgt die Geschichte der Heimat, daran schließen 
sich volks-, naturkundliche und wirtschaftliche Abhandlungen an. Ein 
weiterer Abschnitt behandelt die Heimat in Literatur und Kunst. 
In ihm kommt insbesondere Oberbaurat Dr. Schmid mit einer Ab
handlung über die Bau- und Kunstdenkmäler zu Wort. In einem 
Anhang sind ein Ortsverzeichnis der Kreise Marienburg und Großes 
Werder, sowie eine geschichtliche Vergleichstabelle und die wichtigsten 
vor- und frühgeschichtlichen Funde unserer Heimat enthalten. Das 
Buch ist mit 55 Abbildungen geschmückt. Der Einzelpreis beträgt im 
Buchhandel 4,50 Reichsmark. Das Buch wird sicher in den Gemein
den des Kreises Gr. Werder regem Interesse begegnen. Ich ersuche 
deshalb die Herren Gemeindevorsteher auf das Erscheinen des Wer
kes in ortsüblicher Weise hinzuweisen.

TiegeNhof, den 18. Oktober 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 2. ------------------
Wagentafeln.

Nachstehend bringe ich auf gegebene Veranlassung die Polizei
verordnung vom 12. 3. 1906, betr. Wagentafeln, zur Kenntnis und 
ersuche die Ortsbehörden des Kreises um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 46. Oktober 192s.
Der Landrat

Polizeiverordnung.
Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der HZ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird hier
durch unter Zustimmung des provinzialrats für den Umfang der 
Provinz Westpreußen folgendes verordnet:

8
1. Alle zum Transport von Lasten bestimmten Fuhrwerke (wagen 

und Schlitten) einschließlich der zu landwirtschaftlichen und ge- 
merklichen Zwecken dienendes: Fuhrwerke, auch wenn sie ne
benbei zur Personenbeförderung benutzt werden, sind, solange 
sie sich auf einem öffentlichen Wege befinden, auf der linken 
Seite mit einer Tafel,

2. alle zu Zwecken des Gewerbebetriebes im Umherziehen, sowie 
zum Bewohnen durch Personen dienenden Fuhrwerke aus der 
linken Seite mit einer Inschrift zu versehen.

Auf der Tafel und aus der Inschrift muß in deutlich les
barer Schrift und mit unverwischbaren Farben verzeichnet 
bezw. zu ersehen sein, 
s. der vor- und Zuname, 
b. der Wohnort des Fuhrwerksbesitzers, 
c. der Kreis, in welchem der Wohnort belegen ist, es sei denn, 

daß beide gleiche Namen führen.
Bei selbständigen Gutsbezirken und bei einzelnen im Ge- 

meindeverbaud liegenden Besitzungen kann an Stelle des vor- 
und Zunamens des Fuhrwerksbesitzers der Name des Gutes 
bezw. der Besitzung treten.

Fuhrwerke eingetragener Firmen haben statt des Namens 
des Fuhrwerksbesitzers die Firmenbezeichnung und statt des 
Wohnsitzes der Firmenbesitzer den Sitz der Firma zu führen. 

8 2.
Ausgenommen von der Vorschrift des Z 1 sind nur solche Fuhr

werke der zu 1 Nr. 1 genannten Art, die nach Bau und sonstiger 
Beschaffenheit zur Personenbeförderung bestimmt sind, sowie Wirt
schaftsfuhren innerhalb der Feldmark des Besitzers.

8 2.
Der Führer eines Fuhrwerkes, welcher ohne die hier vorge- 

schriebene vorschriftsmäßig angebrachte Tafel oder Inschrift auf 
einem öffentlichen Wege betroffen wird, verfällt in eine Geldstrafe 
bis zu zehn Mark oder verhältnismäßige Haft.

Der Eigentümer des Fuhrwerks hat die vorstehend festgesetzte 
Strafe gleichfalls verwirkt, sofern er nicht nachwoist, daß er für 
Kennzeichnung desselben in der vorgeschriebenen Weise gesorgt Hut.

8 4-
Für Fuhrwerke aus Nachbarprovinzen, die sich vorübergehend 

in Westpreußen aufhallen, ist die Befolgung der in dem Heimatbe
zirk geltenden Vorschriften ausreichend.

8 ö.
vorstehende Polizeiverordnung tritt mit den: 1. Mai 1906 in 

Kraft.
8 6.

von diesem Zeitpunkt ab sind die polizeiverordnungen vom 15. 
Mai 1899 und 4. Mai 1901 (Amtsblatt der Königlichen Regierung 
in Danzig Nr. 22 für 1899 und Nr. 22 für 1901 und Amtsblatt 
der Königlichen Regierung in Marienwerder Nr. 29 für 1899 und 
Nr. 21 für 1901) aufgehoben.

Danzig, den 12. März 1906.
Der Ober Präsident

von Iaqoro.
Nr. 3. ----------- ------

Radfahroerkehr.
Auf wiederholt gegebene Veranlassung bringe ich nachstehend die 

Polizeiverordnung betr. den Radfahroerkehr vom 2. 7. 1908 in der 
jetzigen Fassung in Erinnerung und ersuche um ortsübliche Bekannt
gabe.

Ich weise insbesondere darauf hin, daß jeder Radfahrer bei 
Dunkelheit und bei starkem Nebel eine hellbrennende Laterne mit 
farblosen Gläsern, welche den Lichtschein nach vorne auf die Fahr
bahn wirft, an dem Fahrrad führen muß und daß jeder Radfahrer 
bei Benutzung der außerhalb der geschlossenen Ortschaften liegenden 
nicht erhöhten Bankette den Fußgängern Platz zu machen hat. Der 
Radfahrer hat hierbei das Bankett bei Annäherung an Fußgänger 
rechtzeitig zu verlassen, sofern dies aber nicht möglich ist, hat er ab- 
zusteigen.

Tiegenhof, den 16. Oktober 192s.
Der Landrat.

pottzeiverordnung, betreffend den Rand- 
sahrverkehr.

Auf Grund der HZ 137 und 139 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) und ge
mäß der ßtz 6, 12 und 15 des Gesetzes über die polizeiverwattung 
vom 11. März 1850 (G. S. S. 265) werden unter Zustimmung des 
provinzialrates für den Umfang der Provinz Westpreußen für den 
Radsahrverkebr auf öffentlichen wegen und Plätzen folgende Vor
schriften erlassen:

AUsenreLire Vorschvifteir
8 l.

Für den Radfahroerkehr gelten sinngemäß die den Verkehr von 
Fuhrwerken auf öffentlichen wegen und Plätzen regelnden polizei
lichen Vorschriften, soweit nicht in nachfolgendem andere Bestimmun
gen getroffen find.

Auf Fahrräder, welche im öffentlichen Transportgewerbe ver
wendet werden, sowie auf die Fahrer dieser Räder finden neben den 
nachstehenden Vorschriften die allgemeinen Bestimmungen über den 
Betrieb der dem öffentlichen Transportgewerbe dienenden Beförde
rungsmittel Anwendung.

Auf Fahrräder, die nicht ausschließlich durch menschliche Kraft 
betrieben werden, finden die nachstehenden Vorschriften insoweit An
wendung, als nicht in den Vorschriften, betreffend den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen, ein anderes bestimmt ist.

6. Das
8 2.

Jedes Fahrrad muß versehen sein:
1. mit einer sicher wirkenden Hemmvorrichiung;
2. mit einer helltönenden Glocke zum Abgeben von Warnungszeichen;
3. während der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit einer hell

brennenden Laterne mit farblosen Gläsern, welche den Lichtschein 
nach vorne auf die Fahrbahn wirft.
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b) Besondere Pflichten des Radfahrers.

8
Jeder Radfahrer ist zur gehörigen Vorsicht bei der Leitung sei

nes Fahrrades verpflichtet.
Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als solchen kennt

lichen Polizeibeamten hat jeder Radfahrer sofort anzuhalten. Zur 
Kenntlichmachung eines Polizeibeamten ist auch das Tragen einer 
Dienstmütze ausreicbend.

8 5.
Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, daß Unfälle 

und Verkehrsstörungen vermieden werden.
Innerhalb geschlossener Ortsteile darf nur mit mäßiger Ge

schwindigkeit gefahren werden.
Auf unübersichtlichen wegen, insbesondere nach Eintritt der 

Dunkelheit oder bei starkem Nebel, beim Einbiegen aus einer Straße 
in die andere, bei Straßenkreuzungen, bei scharfen Straßenkrümmun- 
gen, bei der Ausfahrt aus Grundstücken, die an öffentlichen wegen 
liegen, und bei der Einfahrt in solche Grundstücke, ferner beim passie
ren enger Brücken und Tore sowie schmaler oder abschüssiger Wege 
sowie da, wo die Wirksamkeit der Hemmvorricytung durch die Schlüpf
rigkeit des Weges in Frage gestellt ist, endlich überall da, wo ein 
lebhafter Verkehr stattfindet, muß langsam und so vorsichtig gefahren 
werden, daß das Fahrrad nötigenfalls auf der Stelle zum Halten ge
bracht werden kann. In allen diesen Fällen, sowie bei jedem Berg
abfahren ist es verboten, beide Hände gleichzeitig von der Lenkstange 
oder die Füße von den Pedalen zu nehmen.

8 6.
Der Radfahrer hat entgegenkommende, zu überholende, in der 

Fahrtrichtung stehende oder die Fahrtrichtung kreuzende Menschen, 
insbesondere die Führer von Fuhrwerken, Reiter, Viehtreiber usw. 
durch deutlich hörbares Glockenzeichen rechtzeitig auf das Nahen des 
Fahrrades aufmerksam zu machen.

Auch an unübersichtlichen Stellen (S 5 Abs. z) ist das Glocken
zeichen zu geben.

Das Abgeben des Glockenzeichens ist sofort einzustellen, wenn 
Tiere dadurch unruhig oder Scheu werden.

Zweckloses oder belästigendes Klingeln ist zu unterlassen. Der 
Gebrauch von Signalpfeifen, Huppen und beständig tönenden Glocken 
(Schlittenglocken und dergleichen) sowie von sogenannten Radlauf
glocken, sofern sie dergestalt in Verbindung mit der Hemmvorrichtung 
stehen, daß sie ertönen, wenn und solange diese in Anwendung ge
bracht wird, ist untersagt.

Merkt der Radfahrer, daß ein Tier vor dem Fahrrade scheut, 
oder daß sonst durch das vorbeifahren mit dem Fahrrade Menschen 
oder Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu fahren 
und erforderlichenfalls sofort abzusteigem

8 7.
Das Einbiegen in eine andere Straße hat nach rechts in kur

zer Wendung, nach links in weitem Bogen zu geschehen.
8 6.

Der Radfahrer hat bei der Fahrt die rechte Seite der Fahrbahn 
einzuhalten und entgegenkommenden Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen, 
Reitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten oder dergleichen 
rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen oder, falls dies 
die Umstäde oder die Oertlichkeit nicht gestatten, so lange abzustei- 
gen, bis die Bahn frei ist.

Auf Fahrwegen haben entgegenkommende Fuhrwerke, Kraftfahr
zeuge usw. dem Radfahrer soviel Platz frei zu lassen, daß er auf der 
Fahrstraße ohne Gefahr rechts ausweichen kann.

8 9-
Das vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen, 

Reitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten oder dergleichen 
hat auf der linken Seite zu erfolgen.

Auf Fahrwegen haben die zu überholenden Fuhrwerke, Kraft
fahrzeuge usw. auf das gegebene Glockenzeichen soviel Platz frei zu 
lassen, daß der Radfahrer auf der Fahrstraße ohne Gefahr vorbei
fahren kann.

An unübersichtlichen Stellen (tz 5 Abs. 3) sowie überall, wo die 
Fahrbahn durch Fuhrwerke, Kraftfahrzeuge usw. verengt ist, ist das 
Ueberholen verboten.

8 10.
Bei Benutzung der Bankette und Fußwege (H ;2 Abs. i und 2> 

darf der Verkehr der Fußgänger nicht gestört werden. Das Bankett 
hat der Radfahrer bei Annäherung an Fußgänger rechtzeitig zu ver
lassen; sofern dies aber nicht möglich ist, hat er abzusteigen.

8 U-
Das Umkreisen von Fuhrwerken, Menschen und Tieren und ähn

liche Bewegungen, welche geeignet sind, Menschen oder Eigentum zu 
gefährden, den Verkehr zu stören oder Tiere scheu zu machen, sind 
verboten.

l) . Die Veirirtzrrn- öffentlicher? LVese nnb Plätze.
8 l2.

Das Radfahren ist, anßer den für Radfahrverkehr eingerichteten 
besonderen wegen (Radfahrwegen), nur auf den für Fuhrwerke be
stimmten wegen und Plätzen gestattet. Außerhalb der geschlossenen 
Ortschaften darf das Fahren mit Zweirädern auch auf den neben den 
Fahrwegen hinführenden, nicht erhöhten Banketten stattfinden.

Die Wegepolizeibehörden sind befugt, den Radfahrverkehr auf 
Fußwegen und Plätzen, die für Fuhrwerke nicht bestimmt sind, zuzu- 
laffen.

Reiten, Fahren, Schieben von Handwagen und Handkarren oder 
Viehtreiben auf den Radfahrwegen (Abs. t Satz 1) ist nicht gestattet.

8 13.
Durch allgemeine ortspolizeiliche Vorschriften oder durch besondere, 

für einzelne Fälle getroffene polizeiliche Anordnungen kann auf be
stimmten wegen, Plätzen und Brücken oder Teilen derselben sowie 
auf Banketten neben den Fahrwegen das Fahren mit Fahrrädern 
oder mit bestimmten Arten von Fahrrädern verboten oder beschränkt, 
sowie auf den Radfahrwegen (H 12 Abs. 1 Satz 0 der Fußgänger
verkehr verboten werden.

Allgemeine Vorschriften dieser Art sind öffentlich bekannt zu 
machen und, vorbehaltlich anderweiter Anordnungen der Landespoli
zeibehörden, an den betreffenden Strecken durch öffentlichen Anschlag 
zur Kenntnis zu bringen.

Die bereits bestehenden Verbote bleiben in Kraft.
8 14-

Das wettfahren und die Veranstaltung von Wettfahrten auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen sind verboten. Ausnahmen bedür
fen der Genehmigung der zuständigen Polizeibehörde, welche im ein
zelnen Falle die besonderen Bedingungen festsetzt.

L StVirfbestLurirrungeir
8 15.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehendenden Bestimmungen 
und gegen die darin vorbehaltenen allgemeinen ortspolizeilichen Vor
schriften oder besonderen polizeilichen Anordnungen (Z 43) werden 
in Gemäßheit des tz 266 Nr. to des Reichsstrafgesetzbuches mit Geld
strafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu Tagen bestraft.

f rlirsntrtziireir
8 16.

Ob und inwieweit Ausnahmen von den in Gemäßheit des tz sz 
ergangenen Vorschriften für den dienstlichen Radfahrverkehr der Be
amten der Post- und Telegraphenverwaltung und anderer öffentlicher 
Verwaltungen zuzulassen sind, bestimmt die zuständige Landeszentral
behörde.

O KchlutzbeftinrnririiKeii
8 l7.

Diese Verordnung tritt am 4. August 1908 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte sind, unbeschadet der Bestimmungen im 

H 13 Abs. 3, die bisherigen Vorschriften über den Radfahrverkehr 
auf öffentlichen Wegen und Plätzen aufgehoben.

Danzig, den 2. Juli 4908.
Der Ober-Präsident

Nr. ------------------
Revision landro. Betriebe.

Wie in den Revistonsberichten der technischen Aufsichtsbeamten 
der Berufsgenoffenschaft ausdrücklich vorgedruckt steht, haben die 
landwirtschaftlichen Betriebsunternehmer die Beseitigung der bei der 
Revision ihrer Betriebe vorgefundenen Mängel nach Ablauf der in 
den Berichten angegebenen Frist dein 
(Kr^isausschuß) anzuzeigen, dem die Kontrolle über die Abstellung 
der Mängel von dem Genossenschaftsvorstande übertragen ist. Zahl
reiche Betriebsunternehmer richten die Anzeige über die Mängelab
stellung aber nicht an den Sektionsvorstand, sondern an die Berufs
genossenschaft oder den Genoffenschaftsvorstand, der dann die Anzeige 
an den Sektionsvorstand weiterleiten muß. Dadurch wird nicht nur 
überflüssige Schreibarbeit verursacht, sondern es entstehen auch unnö
tige Portokosten, durch die Übersendung der Anzeige an den Sekti
onsvorstand.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuchen wir, die Betriebsunier- 
nehmer in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, daß die Anzeige 
über die Beseitigung der bei der Revision ihrer Betriebe festgestell
ten Mängel stets dem Llveieerirsschutz zu erstatten und nicht an 
die Berufsgenoffenschaft oder den Genoffenschaftsvorstand zu richten ist.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1926.
Der Kreisausschuft des Kreises Gr. Werder als 

Settionsvorstand -er landw Berussgenossenschast.
Nr. 5. ------------------

Kollekte.
Der Stadtmiffion in Danzig ist vom Senat in Danzig die Ge

nehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 1. Oktober 1926 bis zum 
3i. Dezember 1926 bei den evangelischen Bewohnern der Freien Stadt 
Danzig eine Hauskollekte zum Besten der Winter- und weihnachts- 
arbeit der Stadtmiffion und des Zufluchthauses der Stadtmiffion 
abzuhalten.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf 
Grund der KH 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 
1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5s9) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:
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l. Wadehn-Gr. Montan,
2. Lpp-Schönhorst
2. Rahn und Krüger-Alteudorf
4. Otto Llaaßen und Döhring-Neuteichsdorf
5. p-ter Fröse-Orlofferfelde
6. Lngbrechtovierzehnhuben,
7. Albert Foth°-k^olm,
8. Walter Wiebe und Gebr. Schulz-Fürstenwerder.
9. Witwe Falkowski, Ferdinand Artiger und Theodor Löbe-Neu- 

teicherwalde,
10. Gustav Tornier-Kalteherberge

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet. die bestehen aus:

I. den Besitzungen der vorstehend unter lfd. Nr. 1 bis s aufge- 
führten Besitzer,

2. der Gemeinde Neuteicherwalde,
3. den Besitzungen des Hofbesitzers Gustav Tornier und der Frau 

Großnick-Kalteherberge.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
-es Herrn Regierungspräsidenten vom 18- April 191§ (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 16 für 192s) Anwendung.

8 L.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß H 74 Absatz 1 Nr. 3 des Viehseuchen« 
Gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000G, 
im übrigen auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 200 G oder mit 
Hatt bestraft.

Tiegenhof, den 18. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul und Alauenseuche ist weiterhin ausgebro
chen unter den Alauenviehbeständen der Hofbesitzer:

I» Max Strick, Friedrich Mein und Wilhelm Thießen 
Grenzdorf B.

2. Artur walte, Jacob preuß und Hans Harder- 
Schönsee.

2. Gemeindevorsteher Alborn-Pieckel,
H. Hermann Löpp und Franz Mielenz-Pletzendorf,
5. Bielseld-Mielenz,
6. Sawatzki-Bärwalde,
7. Johann warkentin, Franz Aunz und Aron Berg- 

mann-Tiegenhagen,
8. August Woyke-Schönau,
9. Wilhelm Reimer-Altenau,

w- Witwe Wiebe-Barenhof, 
Rudolf Harder-Heubuden,

12. Mühlenbesitzer Johann Unrau-Schadwalde.
13. Gustav Behrend-Zeyer.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke fin
det aus diesem Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 18. Oktober 19^6.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Alauenseuche ist erloschen unter den 
Viehbeständen der Besitzer:

1. Peter Alaaßen-Vlumstein,
2. Neufeld, Epp, Arüger, Paul Maaßen und Berg

mann-Herren Hagen,
2. Flindt, Flier, Neufeld, Ed. Heise und Heise jun.-

Ltndeuau,
H. Alaaßen, Frau Reimer, Driedger, Bernhard Reimer, 

Fritz Howald und Wall-Al. Lesewitz,
5. Fieguth II, Aurt Höppner, Hermann Alaaßen, Dück, 

H. Franzen und Gustav Fieguth-Al. Lichtenau,
6- wiebe, Harder, Jakob Reimer und Schröder-

Mterau,
7. Staatl. weiden in Neulanghorst,
8. Adolf Harder und der Handwerker-Weiden in

Palschau,
9- Schumacher, Grütz, Erich Iochim, Gustav Iochim, 

Jakobson, Adolf Eichhorn, Heinrich Iahn, Erich

Iungius, Luise Sawatzki, Emil Gründemann, Her
mann Eichhorn, George Eichhorn, Bartel Meer
mann, wilh. Sellke und Johann Jakobson in 
Stuba,

10. Zimmernmnn-Tragheim,
1s. Geschw Fast, Gebr. Albrecht, Fieguth, Hannemann, 

Johannes Rohde, Jakob Dück, Heinrich Alaaßen, 
Wassermüller Gurski, Hermann Wiens-Al. Maus« 
darf,

12. Weiden der Stadt Tiegenhof,
13. weiden wolfszagel,
1H. Regehr-Altenau,
15. Aäsecei Bamert, Aönneker, Esau, Speckmann, war

kentin und Sielmann-Altmünsterberg,
16. Pauls, Ianzen, Engbrecht und Genossenschaftslän« 

dereien-Altendorf,
17. Mierau und Friedrich Neumann-Altweichsel,
18. Aarnap, Gastwirt Rohde, Johann Lickfett und 

Walter Driedger-Barenhof,
19. Schulz, Wiens, Gustav Bench, Johann penner, 

willems, Otto wiebe, Anels, Josef Schmolke, 
Schmidt und Heidebrecht-Bärwalde,

20 Willi Alaassen, Enß, wall, Peter Bensemann, 
Weiß, Friedrich Mode, Johannes Hannemann, 
Albrecht, Jakob Andres und Langnau-Beiershorst,

2s. Heinrich Fräse, Friesen, Sielmann und Handwerker- 
Weiden Biesterfelde,

22. Hugo Hannemann, Gustav Enß, Schulz, Mittrich 
und Dr. Milbradt-Brunau,

23. Franz Alaassen, Eichenberger, G. wölke, Soenke 
und Willi Fast-Lichwalde,

2H. Molkerei, Maaßen, Dtto penz, Johannes Dück und 
Schliedermann-Einlage,

25. Ernst Brandt, Aäserei Arieg, Witwe Schliedermann, 
Henkies, Witwe Jakobson, Hermann Neufeld, Iohan. 
nes penner, Ed. Vollerthun, Hermann penner, 
Ed. Schirrmacher und Gustav Schirrmacher-Für« 
steua«,

26. Bruno Mierau-Gnojau
27. Thießen, Pelzer, Agathe wall, Schuh und Elfert-

Halbstadt,
28. Torn. Driedger, Gustav Reimer, Johannes Alaassen, 

Johann Schierling und Johannes Loewen.Heubndeu
29 penner und Wiens-Ivrgang,
30. Brommer, Heinrich Peters, Auhrnau, Friesen, Buch

holz, Heinrich Bock, Gastwirt Grabowski-Ärebs- 
felde,

3 s. Erich Ebeling, Gustav Fieguth, Fritz Ebeling, 
Handwerker-Weide, Mau, penner, Aatzfuß, Rei
mer, Damm, wiebe, Holz, Moldenhauer, Frau 
Wroblewski - Nunzeudorf,

32. Werner, Kamm, Peter Wölke, Ioh.Dück II, Willi 
Meermann und Ioh. Folchert - Ladekspp,

33. Aug. wohlgemuth I, Jakob wall, Heinrich Franz, 
Paul Heinrichs, Blum, Ioh. Rabenhorst, Hermann 
Lemke, Abraham Wiens und Hermann Herbst - 
Lakendorf,

3H Frau Dahlke, Frau Loewen . Lupushorst,
35. Frau wiebe, Ioh. Reimer, Albert Neufeld, Ger. 

hard Neufeld und Johannes Dück Gr. Lesewitz,
36 Albert Friedrich und Max Hein - Gk. Lichtenau, 
37. Dück 6c penner und Wiens - Martenau,
38. Hasse, Driedger, Enß, Neufeld und warkentin

Mielenz,
39. Tonrad, Auhn, Leibner, Grunwald und Filczek

Al. Msntau,
HO. Frau Agathe Sawatzki - Gr. Mausdorf,
Hs, Alfred Schröder, Franz Dück, Witwe Schalk, Bern

hard Harder, Johann Toews II, Höwner, Schmiede
meister Gaedtke, Gründemann, Ernst Bergmann, 
Heinrich Alaassen, Fast, Geschw. Toews, pohl-



- s5l -

wann, Peter Zielke und penner - Neumünster- 
berg,

^2. Alaassen, Ballmann und Aäserei Egger - Niedau, 
^3. Hermann Iansson, Lorn. Neufeld jun., Lorn.Neu- 

feld sen. und Heinrich Tmring . (yrloff, 
Epp, Iahn, Heidebrecht, Arause, David Heidebrecht 
Bruno Schulz, Witwe hübert, Jochim, Lorn.Wiens 
Albert Schulz» Abraham Regier II, Abraham Re
gier I und Gerhard Regier - Petershagen,

H5. Aochnowski - Pleckel,
^6. Fast, Jakob Wiens und Heinrich harder Plet- 

zendorf,
H7. Nenfeld und Alaassen-Prangenau,
4>8. Hermann Alaaßen-Rehwalde,
d- Janzen, Friesen, Funk, Lorn. Wiens, Gastwirt 

pollakowski, Bunde, Alingenberg, Heinrich Neutag, 
Wiebe, Brandt, Regier und Martin Rabenhorst- 
Rofeuort,

50. Aäserei Diethelm-Rückeuau,
5H Franz Moranz und Neß Schadwalde,
52. Heinrich Wiens, Bernhard Wiens, Ebert und War- 

kentin-Schöuau,
55. Franz Dück, Wassermüller Wiens, Fräse, Franz 

penner, Dtto Mau, van Bergen, Hermann Dück, 
Ioh. Wiebe, Franz Wiens, van Riesen, Gerhard 
Regier, Georg Nickel, Ioh. Dietrich, Paul Alaaßen 
und Friedrich Just Schönsee,

5H Neumann, Alafki und Aunz-Stobbendorf,
55. Gustav Döhring-Tannsee,
56. Ernst van Riesen, Driedger, Emil Janzen, Hermann 

Rahn, Franz penner, Johannes Enß und harder- 
Tiege,

57. von Dück, Friesen, Regehr, Friedrich Wunderlich, 
Bernhard Epp, Heinrich Heidebrecht, Bernhard 
Wiens, Wiebe, Heinrich harder, (Dtto Wiebe, Bruno 
Mecklenburger, Heinrich penner, Düsterbeck und 
Ioh. Ziemen-Tiegeuhage«,

58. Hermann Jochim, Ernst Meermann, Emil Jochim, 
Theodor Alein, Hugo Neumann, Fritz Peters, Ed. 
Schiente, Jakob Taubensee, Heinrich hoffmann, 
Rudolf heise, Ld. Schulz, Walter Engelhardt und 
Ioh. Sichienke-Aeyer,

59. Gustav Ebel, Franz Thießen I, Jakob Wöllm, Dück, 
Theodor Alaaßen, August Jakobson, Wilhelm Alaaßen 
und Heinrich Alaaßsn-Zeyersvorderkampeu,

60. Mater-Damerau,
6H Herbert Aarsten, Aug. Tuchel, Dora Schröter, Gott

fried Marienfeld, h. Trienke, Friedrich Frischbutter 
und Hakenkommune Großer Haken-Jungfer,

62. Lorn. Martens-Kalthof,
65. Baumeister Müller und Hofbesitzer Ioh. Schlieder- 

mann Keitlau,
6<s. Regier I, und Brigman-Leske,
65. Görgens, Alatt und Wunderlich-Altebabke,
66. Franz Görsch und Gustav Grundmann-Neudors,
67. Heinrich Toews, Witwe Sukau, Adler, Gustav Schill- 

kowski- Neustädterwald,
68. Ioh. penner und Eggert» Reinland,
69. Ioh Wiens und Willi Lonrad-Walldorf,

Es werden:
s) als freies Gebiet erklärt:
die Gemeinden Blumstein, Herrenhagen, Lindenau, 
Al. Lesewitz, Al. Lichtenau, Mierau, Neulanghorst, 
Palschau, 5tuba, Tragheim, Al. Mausdorf, Stadt 
Tiegenhof, Weiden Wolfszagel und schließlich die 
Besitzungen der vorstehend unter lfd. Nr. 60 bis 6H 
aufgeführten Besitzer, 
d) Bon den bestehenden Sperrbezirken wird einge

schränkt der Sperrbezirk der Gemeinde 
auf die Besitzungen

h Altenau r Brucks, Wiehler und Wilh. Reimer.
2. Altmünsterberg: Adolf Dück, Bruno Nied

lich, Julius harder, Torn. Loewen und 
S enger,

5. Altendorf: Schänhoff, Arüger und Rahn,
-h Allweichsel: Stellmachermeister Horn,
5. Barenhof: Albrecht, Witwe Wiebe,
6. Bärwalde: Eigentümer Sawatzke,
7. Beiershorst: Zielke, Dtto Henning, Hermann 

Tornier und Andreas Mode,
8. Biesterfelde: Willems und Bergmann,
9. Brunan: Ioh. Meerwald, Albert Ielewski, 

Friedrich Nickel, Hermann Thießen und 
Johannes Glodde,

s0. Eichwalde: Sprung und die in Eichwalde 
gelegenen Weiden des Hofbesitzers pauls- 
Brodsack.

s h Einlage: Grübnou, Ioh. Stäß, Aug Thiel 
und Wollschon sowie die in Einlage gelegenen 
Weiden der hofbefitzerin Elise Fast in Al. 
Mausdorf und des Hofbesitzers Neufeld in 
Rückenau,

s2. Fürstenau: (Dtto Neufeld,
(5. Gnvjau: hanneinann und Richard Mierau, 

Halbftadt: Samuel Grübnau,
s5. Henbude«: Brucks, Gustav Loewen, Rudolf 

harder und Zörnack-Goldschar,
s6. Irrgang: Reimer und van Riesen,
s7. Krebsfclde: Peter Friesen, Heinrich Dück, 

Geschw. Bock, Johann heise und Heinrich 
Wiens,

s8. Kunzendorf: wachtbüdner pollakowski, 
Slawinski und Schulz,

l9. Ladekopp: Heinrich Alaaßen, Lorn. Dück, 
Walter Dück, Wilhelm, Janzen u. Heidebrecht, 
Arndt, Ld. Alaaßen, Andres, Ed. Alaaßen jun., 
Jakob Wiens, Dtto Dück und David Regehr,

20. Lükendorf: Peter Lähn, Eichhorn, Rabenhorst, 
Rabenhorst II und Justine Nebe,

2s. Lnpushorst: Albert und Döhring,
22. Gr. Lesewitz: Iaekel und Alatt,
25. Gr. Lichtenau: Fraupenner, Mecklenburger, 

Strich, Lorn. Regehr, Wiebe und Bachmann,
2H. Marienau: Heinrich Philippsen, Dtto Lietz, 

Johannes Barlsch, Ernst Esau, Gerhard Enß, 
Gustav Brucks, Fräulein Margarete Penner 
und Walter Enß,

25. Mielenz: Bielfeld, Gehrmann und Nickel, 
26. Kl. Montau: Martin Grlowski, Ziemenst 

Pieper, Annuth, Gollombeck und Gastwir, 
Schröter,

27. Gr. Mausdorf: Flindt-Gertzen,
28. Nenmünsterberg: Aßmann u Jakob Schulz,
29. Niedau: Schröder,Aoßlowski,Aroll,Schmiede- 

meister Steinleger und die in Niedau belegenen 
Weiden des Hofbesitzers Wiens-Brodsack,

30. Orloff: Bergen, Ernst penner, Iahn, Bergt- 
hold, Gastwirt Alingenberg und Heidebrecht,

3s. Petershagen: Heinrich Schülke, Meklen- 
burger, IuliusWiens, Bestvater, WitweSchmidt, 
Neufeld und Thießen,

32. Pirtkel: Hauptlehrer Alborn,
33. Pletzendorf: Radtke, Heinrich Mielenz, 

Franz Mielenz und Hermann Löpp,
3<s. Prangenau: Dück II,
35. Rehwalde: Hermann Peters,
36. Rofenort Ioh, Wiens, Bartels, Ww. 

Zimmermann, Aug. Släß, Peter Bensemann, 
David penner, Wall und Eichhorn,

57. RÜtKena«: Peter hein,
58. Schadwalde: Thiel, wedhorn und Heinrich 

Llaaßen,
59. Schönau: Ioh. Wiebe, Bastian und Aug. 

woyke,
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q>0 Schönsee: Jakob preuß, A. wölke, Hans 
Harder, Ioh. Dietrich, Ioh. Peters und 
Peter penner, 
Stobbendorf Bunde, Schuhmacher Gröning, 
Schiffer Peter wohlgemut,

^2. Tannsee Walter Schröder, Aäserei Marienfeld, 
^3. Tiege: Rausch und wiebe,

Tiegenhagen: Willi Gerbrand, Ww. Berg" 
mann, Berg, Ioh. Schink, Ioh. warkentin, 
Franz Aun; und Aron Bergmann,

H5. Zeyer: Ed. pangritz, Adolf Schulz, Otto 
Uarla, Hermann Stuhlert, Dito Frisch, Aug. 
Iochim und Gustav Behrendt,

^6. Zeyersvorderkampe« Ioh. Gottschalk,

Frauenhilfe 
Auguste Viktoria

Sonntag, den 24. Oktober 
findet im Saale des Deutschen Hauses 

Tiegenhof ein 

WWMi 
statt.

Programm: 

„MMnms AchtM" 
Singspiel in 3 Auszügen von Heinz Horst 

Konzert, Glücksrad, vorzügliches 
Büfett, Verlosung, Tanz. 

Eintrittskarten lind bei den Firmen Adolf 
Kaminski und Robert Bohl i Vorverkauf 

zu haben.
Num. Platz 1,50 G, Stehplatz 1,— G, 

einschl. Programm. Anfang pünktl. 7 Uhr.
Der Vorstand.

Oeffentl Generalprobe
Freitag, den 22. Oktober, abends 7 Uhr
Lintritt für Erwachsene 1 G, Kinder 50 P.

Ioh. Ieschewski, Friedrich Braun, Julius 
Gründemann, Hermann Schiente, Paul Grüb- 
nau, Reinhold Reddig, Friedrich Alein, Gmil 
Reddig, Gustav Lsau, Ww. Arahn, Dtto 
Wiens und Aäte Wiens,

^7. Parschau: Max Tornier, Arbeiter Tetzlaff 
und Arbeiter Arnold,

c) als seuchenfreie Gehöfte
innerhalb der bestehenden Sperrbezirke erklärt die 
Besitzungeu der vorstehend unter Nr. 65 bis 69 
aufgeführten Besitzer.

Tiegenhof, den 2s. Oktober (926.
Der Landrat.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen, 

sowie 

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten Stärken und Einbänden

cki» LrvisblaNckruvkvrvi
R. Pech L W Richert, Neuteich.

WWW^
s^schütztes

BiehreiMmsMer
ist nach glänzenden

visl^v teruseIIdeV «irsssrhr-

das
miVkscrmstr

mittet bei allen
Noins ND«schrr«K»ir!

Neine Evkält—«geRr mehv!
Niederlage Neuteich 
bei ^errn Arthur Toews.

ImnMWr 
fertigt von auf Lager befind
lichen Iournalbogen schnell- 
stens an

die KretidlattdrMttei
R. Pech LW. Richert, 

Neuteich.

Heilinstitut
Geschlechtsleiden

sowie alle chronischen Erkrankungen, auch die hartnäckigsten 
Harnleiden, Frauenleiden (Gallensteine). Bahnbrechende 

Erneuerung giftloser Naturheilung

Augendiagnose
Feststellung gefährlich schlummernder Leiden und dadurch 

rechtzeitige Abwehr.

Danzig, Pfefferstadt 5.
Sprechstunden: (0—^2 H—7 Uhr

Sonntags (0—( Uhr.

empfiehlt k. ?sok. Mittwoch und Donnerstag Sprechstunden in Tiegenhof 
Neue Reihe (30 von (0—5 Uhr.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,20 Danziger Gulden.

Nr. 45 Neuteich, den 27. Oktober 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------- ----------

veratungsstellen des Nreiswohlfayrtsamtes.
Liegsiitzss im Kreishause an jedem Mittwoch

um w Uhr für''Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um i l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nerrteich im waisenhause Dienstag, den 9. November 1926 
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
in der Schule Dienstag, den so. November 1926 

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 5 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 2 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig.

vom Statistischen Landesamt der Freien Stadt Danzig ist ein 
Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig herausgegeben. Es gliedert 
sich in einen Behörden- und einen Statistischen Teil. Während der erste
re sämtliche Staats- und Kommunalbehörden der Freien Stadt Dan- 
ziq, die wirtschaftlichen Körperschaften und Berufsvertretungen des 
öffentlichen Recbts, die Kirchengemeinschaften und Religionsgesell- 
schaften, sowie schließlich die auswäctigen Vertretungen in Danzig 
umfaßt, enthält der Statistische Teil Abhandlungen auf den verschie
densten Gebieten, wie z. B.: Klimatische Verhältnisse, Gebiet und 
Bevölkerung, Entwicklung und Bewegung der Bevölkerung, die Land- 
und Forstwirtschaft, das Gewerbe, der Außenhandel, der Verkehr, 
Geld- und Kreditwesen, Arbeitsmarkt, Versicherungswesen usw. )n 
einem Anhänge ist noch eine Übersicht über die Zusammensetzung der 
vorläufigen Regierung (des Staatsrates), der verfassunggebenden 
Versammlung und des Senats von der ersten Wahl bis zur Gegen
wart, sowie das Verzeichnis der internationalen Verträge, an denen 
Danzig beteiligt ist, angefügt.

Das 376 Seiten starke Werk kostet bei unmittelbarem Bezüge 
vom Statistischen Landesamt in Danzig ^o.— G. Falls die Nachge
ordneten Behörden (Amtsvorsteher, Gemeindevorsteher und Standes
beamte) für das Buch Znterresse haben, können Bestellungen auch 
hierher gerichtet werden. Im Büro des Kreisausschuffes (Zimmer 
Nr. 2l) liegt ein Exemplar zur Einsicht aus.

Tiegenhof, den ^9. Oktober 492s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 3. ------------------

Wandergewerbescheine für 1927.
Diejenigen Personen, die im Jahre (927 ein der 

Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterliegendes 
Gewerbe ausüben wollen, werden hierdurch aufgefordert, 
die Anmeldung schon jetzt zu bewirken, da bei späterer 
Anmeldung nicht damit gerechnet werden kann, daß die 
Wandergewerbescheine vor Beginn des neuen Jahres zur 
Einlösung bereit liegen.

Die Anmeldung muß bei der Polizeibehörde des 
Wohnortes des Antragstellers oder bei dem für den Aufent
haltsort desselben zuständigen Amisvorsteher erfolgen.

Bei der Beantragung der Wandergewerbescheine ist 
folgendes zu beachten:

Die Art des Gewerbebetriebes, sowie die Art der 
Fortschaffungsmittel für waren und Personen (Tragkorb, 
Handwagen, Fuhrwerk, Anzahl und Art der Zugtiere) 
u,w.) find genau anzugeben.

Etwaige Begleiter find namhaft zu machen.
Die mit den Anträgen einzureichenden Lichtbilder 

dürfen nicht auf festen Karton aufgezogen und verschworn, 
men oder beschädigt sein. Zweckmäßig ist es, Lichtbilder 
einzureichen, die den Betreffenden in einer Kleidung zeigen, 
wie er sie bei der Ausübung seines Gewerbes trägt.

Personen, die ein stehendes Gewerbe angemeldet ha
ben und nur innerhalb ihres Wohnsitzes hausieren wollen, 
bedürfen eines Wandergewerbescheines nicht. Auf die Ver
ordnung des Senats vom 3. 9- 1925 betreffend die Aus
übung des Wandergewerbes (Staatsanzeiger für 1925 
Seite 298), nach welcher die Gemeindebezirke (Ohra, Emaus, 
Bürgerwiesen, Brentau,Groß-waIddorf,Klein-walddorf und 
der Stadtkreis Zoppot hinsichtlich der Ausübung des Wan
dergewerbes im Sinne des H 55 Abs. I der Gewerbever
ordnung mit dem Stadtkreis Danzig gleichgestellt werden, 
wird hingewiesen.

Suchen die Znhaber eines stehenden Gewerbes sowie 
deren Reisende oder Vertreter außerhalb des (Ortes der 
gewerblichen Niederlassung bezw. der gewerblichen Nieder
lassung ihres Geschäftsherrn Warenbestellungen auf und 
liefern unmittelbar nach Entgegennahme der Bestellung die 
bereits mitgeführte Ware, so wird ein Wandergewerbesckem 
auch benötigt.

Ferner ist für das Aufsuchen von Warenbestellungen 
unter Mitführen von Mustern ein Wandergewerleschein 
erforderlich, sofern nicht nur Bestellungen bei Kaufleuten 
in deren Geschäftsräumen oder bei solchen Personen aus
gesucht werden, in deren Geschäftsbetriebe Waren der an
gebotenen Art Verwendung finden.

Gleichzeitig wi^d noch darauf aufwerksam gemacht, 
daß sich jeder, der das Wandergewerbe ausübt, ohne im 
Besitz eines Wandergewerbescheines zu sein, gemäß HZ 6, 
8 und (2 des Gesetzes vom 5. 5 2^ (Gesetzblatt (92^ 
Seite 2H7) strafbar macht, und daß die Einlegung eines 
Recbtsmittels gegen die Höhe der festgesetzten Wanderge
werbesteuer die Verpflichtung zur Einlösung des Wander- 
gewerbescheines nicht aufhebt, wenn der Pflichtige schon 
vor der Entscheidung des Rechtsmittels das Gewerbe aus- 
üben will.

Danzig, den (9. (Oktober 1926.
Steueramt III.

Die (Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende 
Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Die (Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, die 
Anträge auf Erteilung von Wandergewerbescheinen bis 
zum 20. 11. 1926 hier einzureichen, damit die Scheine 
rechtzeitig vor dem (. Januar zugestellt werden können, 
wer im Jahre 1927 handelt, bevor er den neuen Wan
dergewerbeschein in Händen hat, macht sich strafbar.

Bei der Einreichung der Nachweisungen ersuche ich 
um Angabe des schätzungsweise Jahresumsatzes, Iahres- 
vertrages sowie des Betriebskapitals.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. q. ---------------------

Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepserde.
Für den Monat November d. Js. werden für die Untersuchung 

der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine test- 
gesetzt:
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Tiege^thss: Montag, den s. November d. Js., vormittags 9 Uhr 
vor der Wohnung des Regierungs- und Veterinär
rats.

Simonsdors: Montag, den 8- November d. Js., mittags I Uhr 
vor dem Bahnhof.

Nenteich: Freitag, den 26. November d. Js., mittags 12^5 Uhr 
vor dem Hotel Deutsches Haus.

Die Orts- und Polizeibehörden des Rreises ersuche ich, die Ter
mine ortsüblich bekanntzumacken.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Schau der offenen Schornsteine.

Die rückständigen Herren Amtsvorsteher werden hierdurch an 
Erledigung meiner Bekanntmachung vom 17. September 1926 (Rreis- 
blatt Nr. 39) betreffend Erstattung der Prüfungsberichte über die 
Schau der offenen Schornsteine erinnert. Dem Eingang der Prüfungs
berichte sehe ich nunmehr bis zum 10. n- d. Js. entgegen.
Fehl«rnzeige ist erforderlich

Tiegenhof, den 25. Oktober 4925.
Der Landrat

Nr. 6 -----------------
Meßtischblätter.

Die mit der Einreichung der Nachträge zu den Meßtischblättern 
rückständigen Ortspolizeibehörden ersuche ich, dieselben bestimmt bis 
zum ^0. November 1926 nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Pflegestelle.

Für einen Rnaben, 7 Jahre alt, evangelisch, wird von sofort eine 
Pflegestelle im evangeliscken Hause gesucht.

Tiegenhof, den 18. Oktober 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. 8. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter Johann Salewski-Gr. Lichtenau ist als Schöffe 
dieser Gemeinde von mir bestätigt.

Tiegenhof, den 46. Oktober 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestanoe des Hofbesitzers Janzen in Gnojau 

ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt.
Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.

Der Landrat.
Nr. 10. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 

der tztz 18 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

Nachdem unter den Rlauenviehbeständen der Hofbesitzer:
1. Seikowski, Frau walenda, Griese und Lippitz-Gr. Montau,
2. Max Will-Tiegenhagen,
3. Hermann Friesen-Oclofferfelde,
4. Emil Ogrzey-Schöneberg,
5. Gustav Rrüger-Grenzdorf A,
6. Daniel und Gehrmann-Walldorf,
7. V^to Reuß-Rrebsfelde,

8. Hirsch-Trappenfelde,
9. Ed. wiens^pordenau,

10. Eorn. Lpp und Lorn. Lnß-Warnau,
11. Lange-Petershagen,
12. Hermann Rohde-Dammfelde,
13. Franz Fast°Schadwalde
1H. Dück 6c Thießen-Gr. Lichtenau,
15. Wiens-Stobbendorf,
16. Eonrad vollerthun.Mielenz,
17. Bench-Zeyersvorderkampen,
18. Preiskorn-Linlage

Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die aus den Gehöften und den gesamten Ländereien der vor
stehend aufgesührten Besitzer bestehen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 1s. April 1914 (abgedruckt im 
Rreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 s.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Rraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z 74 Absatz 1 Nr. Z des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G. 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landral.

Nr. U. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Rlauenseuche ist erloschen unter den Rlauenvieh- 
deständen der Hofbesitzer:

1. Jakob Wiebe und Rausch-Tiege,
2. Jaekel und Rlatt-Gr. Lesewitz,
z. Flindt-Gertzen-Gr. Mausdorf,
4. Joh. Rarsten III - Jungfer,
5. Peter Rogalski-Rl. Mausdorferweiden,
6. Moldenhauer-Stadtfelde,
7. Richard wiebe und Eduard Sielmann-Bröske,
8. Heinrich Zörnack-Heubuden,
9. Bernsau-Warnau,

10. Theodor Hrllwig und Joh. Tötz-Schöneberg.
Als freie Gebiete werden hiermit erklärt:

s) die Gemeinden Tiege, Gr. Lesewitz und Gr. Mausdorf,
b) die unter lfd. Nr. h bis 9 aufgeführten Besitzungen.

Von den bestehenden Spercbezirken wird
s) der bperrbezirk Schöneberg beschränkt auf die Besitzungen der 

Hofbesitzer Felder, Geschw. Epp, Tischler Jakob Schmidt, Al
bert Rlcin und Emil Ogrzes,

b) der Sperrbezirk Besitzung Peter Fröse-Vrlofferfelde auf dessen 
erstes Grundstück.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
__________________Der Landral_________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
wegefperre.

Der öffentliche Weg von warnau über Heubuden nach Gr. 
Lichtenau ist vom 2. bis 6. November d. Js. wegen Drummenle- 
gung gesperrt.

warnau, den 20. Oktober 1926.
Der Amtsvorsteher.
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Kreisblattdruckerei 
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 46 Neuteich, den 4. November 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. I.

Neuwahl der veifitzer des Versicherungsamts.
ZU der von mir auf Dienstag, den 16. November d. Js. fest

gesetzten Wahl der Versicherungsvertreter als Beisitzer des versiche- 
rungsamts Tiegenhof ist von den wahlberechtigten Arbeitgebern und 
versicherten bis zu' dem festgesetzten Termin nur je ein Wahlvor
schlag eingereicht.

Gemäß Ziffer 13 der Wahlordnung vom 20. August 1913 fin
det daher die in Aussicht genommene Wahl nicht statt. Der auf den 
16. November d. Js. anberaumte Wahltermin ist daher von mir 
aufgehoben.

Es gelten als gewählt:
s) vom Wahlvorschlag der Arbeitgeber:

1. Besitzer David v. Riesen-Rosenort,
2. „ Otto Lietz-Marienau,
3. Gerbereibesitzer Heinrich Bittner-Tiegenhof,
q, . Besitzer Kurt Flindt-Gertzen-Gr. Mausdorf,
5. Besitzer Max Tornier-Parschau,
6. Prokurist Albert Hinz-Nenteich,

b) vom Wahlvorschlag der versickerten:
1. Hilfsarbeiter Johann Stukowski-Eichwalde,
2. Jnstmann Paul Preiskowski-Tiege,
z. Angestellter Wladislaus Wierschowski-Gnojau,
4. Kleinbahner Johann Kruppke-Tiegenhof,
5. Obermelker Gustav Kuckla-Neuteicherhinterfeld,
6. Postaushelfer Franz Gerowski-Neuteich.
Tiegenhof, den 30. Oktober 1926.

Der Wahlleiter
Nr. 2. -------------
Pünktliche Zahlung der veiträge zur landw. 

verussgenossenschast.
Für die landw. Berufsgenossenschaft Freie Stadt Danzig ist die 

Beitragsumlage für 1925 sowie ein Beitragsvorschuß für 1926 aus
geschrieben worden. Die Heberollen über die von den einzelnen Be» 
triebsunternehmern zu zahlenden Beträge werden, soweit nicht schon 
geschehen, den Ortsbehörden des Kreises in Kürze zugehen. Der Ge- 
nossenschaftsvorstand ersucht in einer besonderen Mitteilung hierher um 
pünktliche Zahlung der Beiträge. Ich schließe mich dieser Aufforderung 
an und bringe aus der Mitteilung des Vorstandes in dem nachstehenden 
Absay folgendes zur öffentlichen Kenntnis: Die finanzielle Lage der 
landw. Berufsgenofsenschaft Freie Stadt Danzig ist zurzeit eine äu
ßerst ungünstige. Barmittel sind gegenwärtig kaum noch vorhanden, 
dafür sind die Ausgaben der Berutsgenossenschaft aber nicht unerheb
lich gestiegen. Der monatliche Postvorschuß, aus dem die Rentenzahlun
gen der Berufsgenossenschaft bestritten werden, hat auf Anfordern 
der Post nicht unbeträchtlich erhöht werden müssen; außerdem sind 
für die rückliegende Zeit an die Oberpostkaffe noch Beiträge nach- 
zuzahlen, sodaß zur Befriedigung der Post bereits die Rücklage der 
Berufsgenossenschaft mit Genehmigung des LaNdesversicherungsamtes 
hat verwendet werden müssen. Der Vorstand der landw. Berufsge- 
noffenschaft richtet die dringende und ernste Bitte an alle Berufsae- 
nossen, für die Entrichtung der fälligen Beiträge ungesäumt Sorge 
tragen zu wollen. Die Sektionsvorstände der Berufsgenofsenschaft 
haben es im Einvernehmen mit dem Vorstand bisher fast immer 
vermieden, mit Zwangsmaßnahmen gegen die säumigen Betriebs- 
unternehmer vorzugehen. Die Berufsgenofsenschaft würde dazu aber 
im Interesse der Rentenempfänger, die andernfalls nicht mehr ihre 
Rente erhalten könnten, gezwungen sein, falls die Beiträge und Vor
schüsse nicht umgehend abgeführt werden sollten.

Die Heveen OvtsVovsteheV des Kreises ersuche ich, vor
stehendes in geeigneter Weise zur Kenntnis der Betriebsunternehmer 
zu bringen und die EiiizietzrriiK zu besetzlLuirtSeu. Die 
den einzelnen Gemeinden gestellten Tevnrine iniisfen 
unbedingt Lienegetznlten rnerden Sollten einzelne Be
triebsunternehmer säumig bleiben, so sind die bereits eingegangenen 
Beiträge unabhängig hiervon an die Kreiskommunalkasse abzuführen. 
Gegen die Säumigen ist unverzüglich mit den gesetzlichen Zwangs

mitteln vorzugehen. Besonders weise ich noch darauf hin, daß durch 
die Linlegung des Einspruchs gegen die Beitragsberecbnung die Ver
pflichtung zur Zahlung nicht hinausgeschoben wird.

Tiegenhof, den November 1926
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. --------------
Waisenrenten.

Nach den Bestimmungen des § 1259 der Reichsversicherungs- 
ordnung in der Fassung des Gesetzes vom 30. 8. 1923 — Gesetz
blatt Nr. 68 von 1920 — werden Waisenrenten bis zum vollende
ten 18. Lebensjahre gezahlt. Aus Veranlassung der Landesversiche
rungsanstalt für Invalidenversicherung weise ich die Herren Orts
vorsteher des Kreises, welche die amtliche Lebensbescheiuigung der 
Kinder zu erteilen haben, auf obige Vorschrift besonders hin. Um 
eine Ueberzahlung der Rente zu vermeiden, dürfen die fraglichen 
Bescheinigungen nur für Kinder bis znnr vollendeten §8. 
Lebensjntzve erteilt werden.

Tiegenhof, den 1. November 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. -------------

Saisonarbeiter.
Die Gemeindebehörden des Kreises, von denen die Erledigung 

meiner Verfügung vom 4. 10. 26 — 5698 L — betr. Linceichung 
einer Nachweisung über die im hiesigen Kreise noch wohnhaften 
Saisonarbeiter bisher nicht erfolgt ist. ersuche ich, dies nunmehr 
innerhalb 8 Tagen nachzuholen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Tiegenhof, den 1. November 1926.
Der Landrat

Nr. Hs. -------------
Zahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 25. Oktober zum 26. Oktober d. Js. ist aus 
dem Stall des Sattlermeisters Richard Albrecht-Fürstenwerder durch 
Einsteigen ein Herrenfahrrad gestohlen worden.
Beschreibung: Herrenfahrrad, Marke Torpedo, Nr. 11113 oder 
1113, schwarzer Rahmen, gebogene Lenkstange, gelbe Felgen und 
rote Bereifung.

Die polizeiorgane des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach 
dem verbleib des Rades anzustellen, es im Lrfolgsfalle sicherzustellen 
und mir zu Tagebuch — Nr. 6517 L. zu berichten.

Tiegenhof, den 28. Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 5. -------------
Zahrraddiebstahl.

Die mit meiner Verfügung vom 19. 7. d. Js. iKreisblatt Nr. 
30) angeordneten Ermittelungen nach dem verbleib des Fahrrades 
Nr. 694879 sowie nach dem Saisonarbeiter Josef podrowski sind 
einzustellen.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 6. -------------
stufenthaltsermtttelung.

Die Vrtspolizeibehörden, Grtsbehörden und die Herren Land
jäger sowie das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermitt
lungen nach dem am 29. 7. 1904 in Thon: geboreneil polnischen 
Staatsangehörigen Arbeiter Alfred Kuczerski anzustellen und mir im 
Lrmittlungsfall sofort Nachricht zu geben.

Ausgeschlossen ist es nicht, daß Kuczerski unter den Namen 
Franz Kleina, geb. am 8. 8. 1902, oder Albert Kasemir, geb. am 
24. 1. 1898, reist, da er diesen Genannten die Personalausweise ent
wendet hat.

Tiegenhof, den 28- Oktober 1926.
Der Landrat

Nr. 7. -------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde» und Gutsvorsteher sowie die Herren Land
jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 Tagen
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anzuzeigen, ob dort der Zimmermann Adolf Ruhn wohnhaft ist bezw. 
wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 8. Oktober 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 8. ------------------

Nufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises ersuche ich festzustellen, und binnen Tagen 
anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Wilhelm Frischbutter-Krebsfelde 
wohnhaft ist bezw. wohin sich derselbe abgemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tieaenhof, den 25. Oktober 4926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder
Nr. 9. ------------------

Schupokommando Neuteich.
Das Kommando Neuteich der hiesigen Schutzpolizei ist unter

Neuteich 370
an das Fernsprechnetz angeschlossen.

Tiegenhof, den 26. Oktober 1926.
Der Landest.

Nr. (0. ------------------

vefchlutz.
Der Beginn der Schonzeit für Rebhühner, Wachteln und schot. 

tische Moorhühner wird auf den t?. November festgesetzt.
Danzig, den ^s. Oktober ig26.

Der Bezirksausschuß.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 27. Oktober 1926.

Der Landrat.
Nr. ((. ------------------

viehseuchenpottzeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul-- undKlanenseuche wird auf Grund 

der ZH 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer"

1. Jochem und Gustav Bielfeldt-Prangenau,
2. Ludwig Gobert-Schönhorst,
z. Jakob Wiens-Mierau,
H. Johann Regehr-Bröske Abbau,
5. Fräulein Steiniger-Kl. Montan,
6. Sylvester Domanski und Joh. Borchowsri-Pieckel,
7. Adolf Llaassen-Wernersdorf Abbau,
8. A. Woelke-Tralau,
9. H. Wiebe-Leske,

10. Groß-werder>Kommune Wiedau auf dem sogen. Busch (Außen- 
deich),

11. Gastwirt Rudolf Jungius-Marienau,
12. Peter wiens-p»etershagen,
15. Bergmann-Dammfelde

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, be
stehend aus den gesamteil Besitzungen der vorstehend aufgeführten 
Besitzer, gebildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpottzeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpottzeiliche Allordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z 7^ Absatz 1 Nr. 3. des Viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 iReichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge» 
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 
G, im übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 1. November 1926.
Der Landrat

Nr. s2. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer Lhmbacher-Pietzkendorf und Jo
hannes Wiens-Küchwerder.

Lilie Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet aus diesem 
Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 1. November 1926.
Der Landrat

Nr. 13.
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Alanen- 
Viehbeständen der Hofbesitzer:

1. Ld. Ballmann und Franz Heidebrecbt-Altebatke,
2. Gustav Wiens, Schneidewind, Andres, Ld. Harder und Llise 

Schulz-Fürstenwerder,
3. Bernhard Braun, Joh. wegner, Otto Friesen und Seegler- 

Neudorf,
H. Otto Krüger, Geschw. Hinz, Artur Jochem, Gottfried Hanne

mann, Otto Klingenberg, Gerhard Fieguth, Joh. preiskorn, 
Fröse, Heinrich Meckelburger, Franz Reihmann und Rudolf 
Homann-Reimerswalde,

5. Wiens, Pauls und Gustav Lnß-Brodsack,
6. Pauls-Grenzdorf B,
7. Axt, August weiß, Joh. Just, Llisabeth Hermann-Neustädter- 

wald,
8. preuß, Wiens und Juhlke-Reinland,
9. Reinhold Folchert-Walldorf,

10. Otto Neuseld-Fürstenau,
11. Joh. Schliedermann II - Keitlau,
12. Frau Penner-Gr. Lichtenau,
13. Abraham Rogalski und Jakob Penner-Kl. Mausdorferweiden, 
1^. Aßmann, Jakob Schulz und Meckelburger-Neumünsterberg, 
15. wadehn und Joh. Dorloff-Neuteicherwalde,
16. Ernst penner und Bergthold-Orloff,
17. Peter Friesen-Rosenort
18. Joh. Dietrich-Schönsee,
19. Willi Gehrbrandt, Witwe Bergmann und Frau Reimer, 

Tiegenhagen,
20. Schälke, Johannes wiebe und Willi Lpp-Tralau.

von den bestehenden Sperrbezirken wird eingeschränkt der 
Sperrbezirk der Gemeinde................auf die Besitzungen.................

1. Ultsberbker Joh. Wunderlich, Krüger, Artur Dück, Fried
rich Griel, Julius Moede, Albert Heidebrecht, Otto Funk und 
Rudolf Folchert,

2. LLirsteirwerder: Schmiedemeister Diestng, Käserei Otto 
Jngold, Anna Heidebrecht, Walter wiebe und Gebr. Schulz,

3. Neirdsrf: Eichhorn, Albert Papenfuß und Wilhelm Wiens, 
4. N*imersw<rtds: Lnß.

Als freies Gebiet werden erklärt die Besitzungen der 6ofbe- 
sitzer:

1. Wiens, Pauls, Gustav Lnß und Ziscyke in Brodsack einschl. 
der in Niedau belegenen weiden des Hofbesitzers Wiens und 
einschließlich der in Lichwalde belegenen weiden des Hofbe
sitzers Pauls,

2. Schulle und Pauls in Grenzdorf B,
" Heinrich Toews, Suckau, Adler, Gustav Schillkowski, Axt, 

Aug. Weiß, Joh. Just undLttsabethHermann-NeustLdterwald, 
4. Johann penner, Lggert, preuß, Wiens und Juhlke-Reinland, 
5. Möller, Willi Lonrad und Reinhold Folchert-Walldorf, 
6. soweit sie obenstehend unter Nr. 10 bis 20 aufgeführt sind.

Tiegenhof, den 1. November 1926.

Der Landrat.
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kleine Erkältung*" mehr! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Auf Wunsch haben wir 
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selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei 
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Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder
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Nr. 47 Neuteich, den 11. November 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
waisenratssitzung in Tiegenhof.

Am 1H Asvem^SV 1020 Vormittags 11 tthr 
findet vor dem hiesigen Amtsgericht (Zimmer Nr. 22) eine Waisen- 
ratsfitzung statt, an der sämtliche Gemeindewaisenräte, waisenxflege- 
rinnen und Geistlichen teilzunehmen berufen sind.

Besondere Einladungen ergehen nicht.
Tiegenhof, den 3. November 4926.

Das Amtsgericht
Im Interesse der Wagenpflege empfehle ich zahlreiche Teilnahme. 

Die Ortsvorstotzor des Amtsgerichtsbozi*k-
Tiegeirhof werden um Bekanntgabe an die in Frage kommenden 
Personen ersucht. Soweit die Gemeindevoranschläge ksierfür Mittel 
vorsehen, können den Waisenräten und waisenpflegerinnen für die 
Teilnahme an der Sitzung Reisekosten und Tagegelder aus der Ge
meindekasse gezahlt werden.

Tiegenhof, den 6. November 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. -------------------

Gemelnderechnungen für 1925.
Die Herren Gemeindevorsteher in:

Barendt, Brodsack, Brüske, Dammfelde, Eichwalde, Grenzdorf A, 
Halbstadt, Holm, Iankendorf, Rüchwerder, Runzendorf, Gr. Lesewitz, 
Rl. Lesewitz, Marienau, Mielenz, Neukirch, Neulanghorst, Neun- 
huben, Neuteicherwalde, pieckel, Schadwalde, Schöneberg, vierzehn- 
huben, Vogtei und warnau

werden unter Bezugnahme auf meine Rreisblattverfügung vom 15. 
5. d. Js- — Rreisblatt Nr. 2; — wiederholt an Linreichung einer 
Abschrift des Feststellungsbeschluffes der Gemeinderechnung für 1925 
nunmehr

bestimmt bis zum 25. d. Mts.
erinnert, andernfalls kostenpflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Tiegenhof, den 3. November 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 3. -------------------

Hengstkörung.
Den Herren Hengstbesitzern gebe ich bekannt, daß demnächst eine 

Rürung von Hengsten durch die «Ugemsm^ Äsm-
misston stattfinden wird. Der Rörtermin selbst wird noch veröffent
licht werden.

Soweit im hiesigen Rreise Hengste vorhanden sind, die zum 
Decken fremder Stuten in der Deckperiode 1927 verwendet werden 
sollen und VLs «richt bereits von dev tteVksmmisfiorr 
eirreV Strrtbrrchgesettfch«ft «rr- söev «bgekovt rose den 
find, sind dieselben schon jetzt bei mir anzumelden. Die Anmeldung 
muß enthalten: Name, Geburtsdatum. Geburtsort, Farbe, Abzeichen, 
Größe, Abstammung und die Höhe des Deckgeldes. Die Deck- und 
Füllenscheine sind, soweit vorhanden, der Anmeldung beizufügen.

Zur Vermeidung zeitraubender und kostspieliger Einziehung 
der Rosten auf schriftlichem Wege sind die Gebühren für die ange- 
körten Hengste bereits am Trvmi«st«ss von den Hengstbesitzern 
zu entrichten. Diese Gebühren entsprechen" nach tz 1 der Rörordnung 
vom 27. 9. 1922 dem einmaligen Betrage, welcher als Deckgeld für 
den angekörtcn Hengst erhoben werden soll.

Etwaige Anmeldungen von Hengsten, die nach dem 30. As- 
Vsmbsv eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Tiegenhof, den z. November 1926.
Der Landrat.

Nr. -------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

Auf Grund des tz 7 des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 
(Reichsgesetzblatt 1909 Seite 519) und der dazu erlassenen Ausfüh- 
rungsvorschriften des Bundesrats vom 7. Dezember 1911 (Reichsge
setzblatt Seite 4) sowie der viehsenchenpolizeilichen Anordnung zu 
gleichem Gesetze vom 1. 5. 4942 wird zum Schutze gegen die Ein- 
schleppung der Maul- und Klauenseuche, der Schweineseuche und der 
Schweinepest und des Rotlaufs der Schweine unter Aufhebung der 

viehsenchenpolizeilichen Anordnung betreffend Maßregeln gegen die 
Rinderpest vom 23. Ianuar 1923 (St. A. S. 147 ff.) somstt die- 
sslbe Schmsme betrifft, für den Umfang des Gebietes der 
Freien Stadt Danzig bis auf weiteres folgendes angeordnet:

8 l-
Die Ein- und Durchfuhr von Zucht- und Nutzschweinen ist ohne 

besondere Genehmigung des Senat — Gesundheitsverwaltung — ver
boten.

Die Genehmigung wird von besonderen veterinärpolizeilichen Si
cherheitsmaßnahmen, die von der Gesundheitsverwaltung angeordnet 
werden, abhängig gemacht.

8 2.
(1I Diejenigen Schweine, welche entgegen den vorstehenden ver

boten über die Freistadtgrenze eingeführt werden, sind sofort in Be
schlag zu nehmen. Außerdem ist dem zuständigen Landratsamte, im 
Polizeibezirk Danzig dem Polizei-Präsidenten, sofort Anzeige zu machen. 
Das Landratsami usw. hat nach Zuziehung des zuständigen beamte- 
ten Tierarztes die sofortige Tötung der Tiere zu veranlassen, wenn 
die Verwertung der Tiere auf Grund der eingeholten Aeußerung des 
beamteten Tierarztes für zulässig erachtet wird, sind dieselben dem 
Landratsamt usw. zur weiteren Behandlung in der vom beamteten 
Tierarzt für zulässig erklärten Weise zu öbergeben.

(2) Die durch die Beschlagnahme und Tötung der Tiere und 
durch die Verwertung und Beseitigung der Tierkörper erwachsenen 
unvermeidlichen Rosten sind aus dem Erlös derselben, andernfalls 
aus der Staatskasse zu bestretten.

(3) Ist die Tatsache der unerlaubten Ueberführung über die 
Grenze zwar nicht erwiesen, liegt aber der verdacht der Linschmugge- 
lung vor. so find die m Beschlag genommenen Tiere abzusondern 
und polizeilich zu überwachen.

Findet das zuständige Landratsamt usw. bei näherer Prüfung 
den verdacht der Linschmuggelung zweifellos unbegründet, so hat 
dasselbe die beschlagnahn^en Tiere freizugeben.

(4) Dem Landratsamte usw. sind in allen Fällen die Verhand
lungen über die Erhebung des Tatbestandes vorzulegen, sodaß von 
demselben die Anträge auf Einleitung des gerichtlichen Strafver
fahrens gestellt werden können.

8 3.
vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen diese viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung werden gemäß H 74 Abs. 1 Nr. 3 des viehseuchengesetzes 
vom 26. 6. I909 (Reichsgesetzblatt S. 549), des Geidstratengesetzes 
vom 28. 9. 1923 Art. 11 (Gesetzblatt S. 999) und der Verordnung 
betr. die Umstellung bestehender Gesetze auf dewGulden vom 23. 10. 
1923 Art. I(Gesetzbl. S. uol)mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder 
mit Geldstrafe von 30—6000 Gulden bestraft.

8 4.
vorstehende viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage 

der Veröffentlichung in Rraft.
Danzig, den 12. Oktober 1926.

sII — IL Der Senat der freien Stadt Danng.
IV. 19 H Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Ich ersuche die Vrtsbehöden, den interessierten Rreisen von der 

viehsenchenpolizeilichen Anordnung Renntnis zu geben.
Tiegenhof, den 3. November 1926.

Der Landrat
Nr. 5. -------------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 

der M 18 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Iuni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmtr

8 l.
Nachdem unter den Rlauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Prohl-Rüchwerder,
2. Eorn. Driedger-Brunau,
3. Gustav Rempel und Max Frohwerk-Warnau,
4. Hermann Wlens-Bröske,
5. Ferdinand Hinz-Grenzdorf B,
6. Schwarz und Gebr. Epp-Bärwalde,
7. Gustav Thimm-Platenhof,
8. Frau Marg. Bergmann-Dammfelde,
9. Neufeld-Stadtfelde,

10. Orlowski-Attmünsterberg,



11. Heinrich Wiens-Kalthof,
12. Kurt Flindt-Barendt

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die aus den gesamten Besttzungen der vorstehend aufgeführten 
Besttzer sowie der Besitzung Robert Henning-Brunau bestehen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß tz 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes 00m 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5(9) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von Zo bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 8. November (92s.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Maul- und ttlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 
viehbeständen der Hofbesitzer:

1. willems und Bergmann-Biesterfelde,
2. Hermann Dück-Brodsack,
3. Hannemann und Richard Mürau-Gnojau,
4. Slawinski, Schulz und lvachtbüdner Pollakowski-Kunzendorf,
5. Enß-Reimerswalde,
6. Klanowski-Adl. Renkau,
7. Joh. wiebe, Bastian und Aug. Woike-Schönau,
8. Heidebrecht Neuteichsdorf,
9. Wall-Rosenort,

10. Aug. Urban-Scharpau,
11. Artur Dück, Friedrich Griel, Julius Möde, Otto Funk und 

Rudolf FolHert-Altebabke,
12. Rudolf Lngler, Frau Helene Klaaßen, Liedtke, Lonrad, pirl 

Walter Flindt, Jakob Pauls und Fechner-Barendt,
13. Gustav Loewen-Heubuden,
1§ . Gebr. Rucks, Witwe Tepper, Artur Marks, Ernst Schülke, 

Martin porsch, Fritz Lenz, Schmidt und Kleiner Haken der 
Hakenkommune Jungfer in Jungfer,

15. Hermann Seegler, Schmiedemeister Gerhard Klaaßen, Gustav 
Seegler, David Bndweg und Hildebrandt-Keitlau,

16. Mecklenburger, Strich, Lorn. Regehr, wiebe und Bachmann-, 
Gr. Lichtenau,

17. Busse, von Ostrowski, Dolligkeit Mecklenburger, Walter 
Scheffler, Schwalk, Meier, wadehn und Walter-Gr. Montau,

18. Martin Orlowski, Gastwirt Schröder, Ziemens, Pieper, Armuth 
und Gollembeck-Kl. Montau,

19. Reim er-Neunhuben,
20. DSrk, Glag, Reganzerowski, Jakob Berg, Joh. Ries, Jakob 

Dück, Joh. Lemke I, August Moeck, August Kanzler, August 
Manske, Joh. Steinfeld, Lorn. Driedger, Heinrich Lemke, 
Hermann Lemke, Fritz weiß, Peter Sawatzki, Ernst Stein, 
Paul Erich, August Gittrich, Elisabeth Hermann, Friedrich 
Stein, Joh. Lpp, Joh. Augstein, Joh. Görgens, wohlgemuth, 
Fritz Lornelsen, Lehrer Treptow, Ferdinand Holland, Witwe 
Poeck, Heinrich Manske, David Hinz, Karl Ehmke, August 
Müller, Erich Albrecht, Heinrichs, wadehn und Henkel°Neu« 
städterwald,

21. Jahu-Neuteicherhinterfeld,
22. Heinrich Schülke, Julius Wiens, Neufeld und Thießen-Peters- 

hagen,
23. Radtke, Heinrich Mielenz nnd Franz Mieten^ Pletzendorf,
24. Görtz, Witwe penner und Witwe Schlicht-Reinland,
25. Jakob Klaaßen, Peter Warm, Loep, Gerhard Klaaßen, Peter 

Friesen. Gustav Lenz, Wilhelm Krüger, Geschw Wiens, 
Heinrich Janzen, Ernst Jochem, Joh. Barwig, Margarete 
Hildebrandt, Braun, Martin Bendrin, Lorn. Bestvater, Hermann 
Janzen und Ed. Müller-Walldorf,

26. Gustav Klaaßen und Slomski-Wernersdorf.
Als freie Gebiete werden erklärt die Gemeinden Biesterfelde, 

Brodsack, Gnojau, Kunzendorf, Reimerswalde, Adl. Renkau und 
Schönau, sowie die vorstehend unter lfd. Nr. 8 bis 10 aufgeführten 
Besitzungen einschließlich der in Küchwerder belegenen Weiden des 
Hofbesitzers Urban aus Scharpau.

Von den noch bestehenden Sperrbezirken wird eingeschränkt der 
Sxerrbezirk der Gemeinde . . . .auf die Besitzungen

1. Altebabke: Krüger, Albert Heidebrecht,
2. Barendt: Otto Reinke, Rudolf Dittmann, Wilhelm van Riesen 

und Kurt Flindt,
3. Heubuden: Heinrich Brucks und Rudolf Harder,
4. Jungfer: Reddig'sche Erben und Liedtke,
5. Keitlau: Rudolf Seealcr, David Gutjahr und Heinrich Görsch,
6. Gr. Lichtenau: Dück 6c Thießen,
7. Gr. Montau: Dzembeck, Seikowski, Frau Wallenda, Griese 

und Lixpilt,

429
8. Kl. Montau: Fräulein Steiniger,
9. Neunhuben: Willi Werner,

10. Neustädterwald: Ed. Epp und Emil Görtz.
11. Neuteicherhinterfeld: Kühn,
12. Petershagen: Mecklenburger, Bestvater, Witwe Schmidt, Lange 

und Peter Wiens,
13. Pletzendorf: Hermann Loepp,
14. Reinland: Klanowski, Paul Zimmermann, Witwe Duvensee, 

Joh. Reimer, Jakob Loepp und Papenfuß,
15. Walldorf: Möller, Witwe Harder, Jakob Dörks, Ed. Axt, 

Joh. Wiens, Peter Mau, Daniel und Gehrmann,
16. Wernersdorf: Harder und Adolf Klaaßen. 

Tiegenhof, den 8. November 192s.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande der Käserei Jung
fer des Käsereibesitzers Johs. Krieg- Tiegenhof ist erloschen. Die an
geordneten Schutzmaßregeln sind aufgehoben.

Tiegenhof, den 8. November 1926.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
ttrankenkassenbeiträge.

Der Eingang der Arankenkaffenbeiträge ist seit Mona
ten sehr schleppend, was für die Aasten eine wesentliche 
Erschwernis in der Geschäftsführung und der Gewährung 
ihrer satzungsmäßigen teistungen bedeutet. Auch wird die Mel
dung versicherungspflichtiger Personen noch nicht von alleu 
Arbeitgebern pünktlich ausgeführt.

Indem ich wiederholt darauf Hinweise, daß Verstöße 
gegen die Meldevorschriften und gegen die Zahlungsfristen 
der Beiträge auf Antrag der Aasten der Bestrafung durch 
das Versicherungsamt unterliegen, richte ich an alle Arbeit
geber die Aufforderung, der Zahlungs- und Meldepflicht 
pünktlich und restlos nachzukommen.

Die Drtsbehörden des Areises ersuche ich, vorstehende 
Bekanntmachung auf ortsübliche Weise den Arbeitgebern 
zur Aenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 5. November ^926.
Der Vorsitzende des Versicherungsamts.

Nr. 9. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat Oktober d. Is. haben Jagdscheine er
halten:

N. IahresZagLschelne.
Dr. Doebel, Arzt-Ließau, Gustav Fischer, Hofbesitzer- 
Marienau, Heinrich Wiebe, Hofbesitzer-Gr. Mausdorf, 
Johannes Toews, Landwirt-Leske, Joachim Bachmann, 
Gymnasiast-Ließau, Max Lemke, Landwirt-Neustädtsr- 
wald, Cornelius Janßon, Landwirt-Tiege, Johannes 
Bergmann, landw. Inspektor-Lindenau, Heinrich Franz, 
Hofbesitzer-Lakendorf, Walter Awandt, Kassenrendant- 
Neuteich, Heinrich Lindloff, Lehrer-Stuba, Emil Hosf- 
mann, Lehrer-Lindenau, Franz Littkowski, landw. In
spektor-Ließau, Friedrich Zimmermann, Landwirt-Mielenz, 
Heinrich Alaassen, Landwirt-Altendorf, Johann Staeß, 
Gutsbesitzer-Einlage, Franz Dyck, Hofbesitzer-Neumünster- 
berg, Hermann wiebe, Hosbesitzer-Lupushorst, Johann 
Alaassen, Landwirt-Tiegenort, Johannes Nickel, Landw irt- 
Stobbendorf, Otto Dyck, Landwirt-Ladekopp, Erich Eich
horn, Landwirt Neustädterwald, Johannes pollikowski, 
Hofbesitzer-Holm, Max Volkmann, Landwirt-Damerau, 
Hermann Harder, Hofbesitzer-Palschau, Julius Renk, 
Iiegeleibesitzer-Aalthof, Willy Neufeld, Landwirt-Al. 
Montau, Johannes Adler, Landwirt-Neustädterwald, 
Dr. Hans Schlottke, Tierarzt-Schöneberg, Hans Dtt, 
Lehrer-Ließau, Ernst Sprung, Hofbesitzer-Heubuden, 
Richard Behrendt, Landwirt-Holm, Ernst Toews, Hofbe» 
sitzer-pordenau, Äurt Eifert, Landwirt-Lakendorf.

S Tagesjagdscheine.
Wilhelm Lettau, Lehrer-Neuteich, Willy Meermann, 
Landwirt-Ladekopp, Gust. Alempnauer, Landwirt-Broeske.

Tiegenhof, den H. November l9^6.
Der Landrat.
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Nr. 10.
Blinde und taubstumme Rinder.

Die und werden er
sucht, die Nachweisung der in ihrem Bezirke vorhandenen schulpflich
tigen blinden und taubstummen Kinder mir bis zum 20. November 
cr. einzureichen oder Fehlanzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den November 4926.
Der Landrat.

Nr. U- ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises ersuche ich festzustellen, und binnen 14 Tagen 
zu den Müller'schen vormundschastsakten anzuzeigen, ob dort der 
Stellmacher Bernhard Schnlz, geb. 27. 8. 1907, zuletzt in Altenau, 
wohnhaft ist bezw. wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2. November 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
Nr. 12. ------------------

Einstellung einer Kvfenthattsermittelung
Die mit meiner Bekanntmachung vom 2(. 4. 1926 (Kreisblatt 

Nr. i?) angeordneten Ermittelungen nach dem Melker (Sattler) 
Fritz Klein alias Steinke sind einzustellen.

Tiegenhof, den 2. November 192s.
Der Landrat

Nr. (3. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter Gustav Treder-Fürstenwerder ist als Schöffe und 
-er Arbeiter Joh. Mayer-Lürstenwerder als stellv. Schöffe dieser 
Gemeinde voll mir bestätigt.

Tiegenhof, den 30. Oktober 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 1H. ------------------

Folgende Lehrerstellen sind zu besetzen:
Alleinige evang. Stelle in Wiesenthal, 
erste evang. Stelle in Zeyersvorderkampen.

Bewerbungen bis zum 28. Is. an den Senat, Schulab- 
teilung auf dem Dienstwege.

Tiegenhof, den 4. November 192s.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Eintragung von Zischereirechten in das 
Wasserbuch.

Der Unterdeichverband Schloßlake hat den Antrag gestellt, für 
ihn die von der Freien Stadt Danzig durch Kauf erworbenen Fische
reirechte in der Bärwald'schen Lake und in der Schloßlake bis zur 
Durchdeichung beim alten Schloß in die Wafferbücher einzutragen.

Widersprüche gegen die Eintragung sind binnen f Monat, be
ginnend mit dem Ablauf des Tages, an dem das letzte diese Be
kanntmachung enthaltene Blatt ausgegeben ist, bei der unterzeichneten 
wafferbuchbehörde anzubringen. während der genannten Frist liegen 
die zum Nachweise der Rechte beigebrachten Urkunden im Landratsamt 
zu Tiegenhof während der Dienststunden zur Einsicht aus. Nach Ab
lauf der Frist wird die Eintragung der Rechte mit der Wirkung erfol
gen, daß die Eintragung gegenüber denjenigen, die innerhalb der 
Frist keinen Widerspruch erhoben haben, bis zum Beweise des Ge
genteils als richtig gilt, soweit sie nicht mit dem Grundbuch im Wi
dersprüche steht.

Danzig, den zo. Oktober 1926.
Der Bezirksausschuß (Wasserbuchbehörde)

Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen Telegraphen' 
linie an dem öffentlichen Verkehrswege in Zeyer (Freie Stadt Danzig) 
birgt bei dem Postamt in Tiegenhof vom n. November d. Is. ab 4 
Wochen aus.
Post- und Telegraphenverwaltung der freien Stadt 

Danzig

Beurlaubung.
Für die Zeit vom (3.—24. November bin ich vom Senat beur. 

laubt und werde vertreten durch Herrn Reg. u. Med. Rat Dr. Kluck, 
Danzig, Sandgrube'^ «.(Sprechzeit: Werktags voll ioVs—(2 Uhr. 
Fernspr. Dzg. 3,2).

Der Vorstand des Med. Ve;irts NI
Dr. Mangold, Reg. u. Med. Rat.

Haftpflichtversicherungen für Schulen.
Um die Schulverbände vor Haftpflichtschäden zu schützen, emp

fehle ich den Schulvorständen den Abschluß von Haftpflichtversiche

rungen. Falls solche noch nicht abgeschlossen find, wollen die Herren 
stellv. vorfitzenden entsprechende Anträge der nächsten Sitzung vorle
gen. Die „vaterländische" u. „Rhenania* vereinigte Vers.- Akt.- 
Ges.- Danzig hat hierfür besondere ermäßigte Tarife.

Tiegenhof, den 8. November 1926.
Der Kreisschulrat

Weidemann.

vetrifft Lesebücher.
Diejenigen Herren Schulleiter u. Lehrer meines Auffichtskreises, 

welche für ihre Schulen noch nicht das Lesebuch „Mein Vaterland" 
eingeführt haben, wollen mir dies bis f5. d. Mts. berichten.

Tiegenhof, den 8. November 192s.
Der Kreisschulrat

Weidemann.

vetrifft: Steuerabzug.
Die vom Arbeitsverdienste der Arbeitnehmer einbe

haltenen Steuerabzugsbeträge hat der Arbeitgeber spä- 
testens innerhalb 3 Tagen nach jeder Lohn- bezw. Ge
haltszahlung durch Steuermarken zu verwenden bezw. in 
bar an die Steuerkasse abzuführen. Ist der Arbeitgeber 
nicht in der Lage, diese Steuern innerhalb der genannten 
Frist abzuführen, weil die Mittel dazu im Geschäft nicht 
vorhanden sind, so hat er den Arbeitnehmern lediglich 
Abschlagzahlungen zu gewähren und muß alsdann von den 
tatsächlich geleisteten Abschlagzahlungen den Steuerabzug 
einbehalten 
Beispiel.

„Gin lediger Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen 
Monatslohn von 500 G. Der Steuerabzug beträgt 
nach Danziger Recht HO G; an den Arbeitnehmer 
auszuzahlen sind H6O G. Stehen dem Arbeitgeber 
nur H6O G zur Verfügung, so darf er diesen Be
trag nicht etwa voll an den Arbeitnehmer auszahlen 
und dem Steueramt auf eigene Rechnung den Steuer
abzug von HO G schuldig bleiben, sondern er darf 
zunächst dem Arbeitnehmer von den zur Verfügung 
stehenden H6O G nur H2H G auszahlen und muß den 
auf H6O G entfallenden Steuerabzug in Hohe von 36 
G an das Steueramt abführen. Bei Zahlung der 
restlichen HO G sind dem Arbeitnehmer 56 G auszu
zahlen und der weitere Steuerabzug von H G an das 
Steueramt abzuführen."

Handelt der Arbeitgeber anders, so kommt nach einer 
deutschen Dberlandesgerichtsentscheidung keine SteuerzU' 
widerhandlung nach Z 333 des Steuergrundgesetzes, sondern 
je nach der subjektiven Lage des Falles Steuergefährdung 
oder vorsätzliche Steuerhinterziehung in Frage.

Line Stundung dieser Steuern wird grundsätzlich nicht 
gewährt.

Zur Vermeidung von Bestrafungen werden die Ar
beitgeber hierauf ganz besonders hingewiesen.

Danzig, den 30. Dktober ^26.

Steueramt 1. Steueramt tt.

Handdruck- u. Motorspr.
veralteter Spritzen

Wasferwagen
für Hand und pferdezua.

MschiMWik» I «in. Praust.
Lieferungen erfolgen sofort ab Lager.



WMWWWWVM

D Kath. Kirchenbauverein D
W Neuteich. —----- S

Z Am Sonntag, d. 14. Nov. 1926,5 Uhr nachm., W
findet im UeulsrUsi» Uauss ein

I — I

-7-777- Mit 222-

W Ronzert, Theaterstück, Reigen, Glücksrad, M
W Verlosung, Rüchen, Speisen, Getränken W

A und 1 statt. W

----- Jedermann au«; 5tadt und Land ist uns herzlich willkommen. Besondere Einladungen ergehen nicht. -----
----- Kinder unter Jahren haben zu dieser Veranstaltung keinen Zutritt. ----

2--- Gaben für den Basar und für die Verlosung werden gerne entgegengenommen von Herrn Kaufmann 2---
----- ttMsn (Markt) und Frau po«cknKanrK (Markt).

Z Generalprobe W
Freitag, den 12. November, 7 Uhr abends.

W Der Vorstand. W

»»»»»»»«»»

Auf lvunsch haben wir 

Pfer-elltteste 
auf postkartenkarton mit An
hang angefertigt und Hallen 
selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei
R. Petz L W. Wett.
»»»»»«»»»»

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

BithreiNamsMi»« Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen, 

Absentenlisten 
liefert in allen gewünschten stärken und Einbänden 

cki» UreisdlaUSruvbervi
R. Pech L W Nichert, Nenteich.

ist nach glänzenden 
ÄiIe»keHHiBH, Argen 

viele» tckttsevde» «rrgesehe- 
Hie» LnAr-Hvivle u Tievüvzte 

das 
rvisksnAArste ttiBgeziese» 

nrittel bei allen Hsrr stieren 
Lieine tVnschnngen! 

Lieine GrkLltnngen mehr! 
Niederlage Nenteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,3o Danziger Gulden.

Nr. 48 Neuteich, den 1S. November 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. -----------------

Heilighaltung der Sonn- und Feiertage.
Um Bestrafungen wegen Uebertretung der Polizei-Verordnung vom 

3(. Juli (896 betreffend die äußere Heilighaltung der Sonn- und 
Feiertage vorzubeugen, bringe ich tz (2 der genannten Verordnung 
hiermit in Erinnerung, nach welchem an den Vorabenden der 3 großen 
Feste (Weihnachten, Ostern, Pfingsten), des Bußtages und des dem 
Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestages, sowie an den 
beiden letztgenannten Tagen selbst weder öffentliche noch private Tanz
musiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten veranstaltet werden dürfen.

Am Bußtage und am Karfreitage dürfen außerdem auch öffent
liche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen und sonstige öffent
liche Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster Musikstücke 
(Oratorien pp.) nicht stattfinden.

Tiegenhof, den (2. November (92s.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------

Grenzübergangszeiten bei pieckel/weitzenberg.
Für den Grenzverkehr über den Grenzübergang Pieckel/Weißen- 

berg gelteil aus deutscher Seite mit Wirkung vom (5. November d. 
Js. bis auf weiteres folgende Grenzöffuungszeiten:

von 5 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags, 
von 2,30 Uhr nachmittags bis 6 Uhr nachmittags.

Am jedem Dienstag, Freitag und Sonntag ist die Grenze nach
mittags von

2,30 Uhr bis 9 Uhr abends geöffnet.
Tiegenhof, den (5. November (92s.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Damerau ist Fräulein Volkmann daselbst als 

Schöffe gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den ((. November (926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. q. ------------------

Personalien.
Der Amtsdiener Kutschinski in Kunzendorf ist als vollziehungs- 

beamter des Amtsbezirks Kunzendorf von mir bestätigt.
Tiegenhof, den 8. November (926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder.

Nr. 5. ------------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh
beständen der Hofbesitzer:

(. Melke, Otto Henning, Hermann Tornier und Andreas MSde- 
VeLer-hovst,

2. SprunckuEieh«-<rl-s,
3. Reimer und van Riesen-5*VK«rn<s,
4. Enß-LDaiirtiike,
5. Willi Werner-Neirnhirbeir,
6. Bernhard Peters-Retzrvsrl-e,
7. pasewark, Ld. Manske und Marie Hübert-Sch«v-p<r«,
8. Peter penner, Joh. Peters, Artur Wölke, Jakob preuß, Hans 

Harder, Nickel und Müden-Schörrse^
9. Rewitz, Penz, I. Barwig und E. Preuß-Gv. Msrir-d-vf, 

10- Brucks und wiehler-Nlt^HH<ru,
((. Adolf Dück, Bruno Niedlich, Julius Harder, Lorn. Loewen 

und Senger-DtttniüirsteVver-s,
(2. Jelewski, Friedrich Nickel, Hermann Thießen und Johannes 

Glodde°Vvirir«rrr,
(3. Heinrich Brucks-H*rrbrr-«ir,
14. Johann Thießen und Radtke-LSrrltetzeVbevse,
15. Ziegeleibesitzer Renk-tt«lthsf,

16. Rudolf Seegler und Heinrich Görsch-Lkeitlirrr,
(7 . Heinrich wiebe-ttv^b-fstde,
18. Messerschmidt-ttüchrveotev,
19. Hermann Llaassen, Wilhelm, Janzen 6c Heidebrecht, Arndt, 

Ed. Llaaßen, Andres, Jakob Wiens, Otto Dück und David 
Regehr-L«-ekop-y,

20. Harder, Erich Regier I und Joh. Toews-Le-Ve,
21. Bielfeldt, Gehrmann und Nickel-ANelenz,
22. Gastwirt Klingenberg, Heidebrecht und Mau-O^toff,
23. Mecklenburger-Potsv-H«s^«,
2- . Otto Becker-Vietzk-11-ovf,
25. Felder, Geschw. Epp, Jakob Schmidt, Margarete Wiens und 

Albert Klein-SchLitebevs,
26. Walter Mariens, Corn. Enß, H. Wiens, Dück und Epp-

Schöirhorst,
27. Reimer, Otto Wiebe und Tlaassen-Ktir-tfslde,
28. Käsereipächter Marienfeldt-T«ir«sre,
29. winter-Tvap-peirfetde,
ZO. Fieguth-LVsvnsrtt,
31. Johann Gottschalk, Johann Jeschewski, Friedrich Braun, 

Hermann Schiente, Paul Grübnau, Reinhold Reddig, Friedrich 
Klein, Emil Reddig, Gustav Esau, Witwe Krähn, Otto Wiens, 
Käte wiebe und Bench-Leye*si»SV-«Vk<riiipsir.

Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden Beievs- 
hsvft, Eichwalde, NouiBtzirbo«,

Schöns«« und Gv rNsrrsdovf 
sowie die gesamten Besitzungen der vorstehend unter lfd. Nr. 10 
bis 31 aufgeführten Besitzer.

Tiegenhof, den 15. November 1926.
Der Landrat

Nr. 6. -----------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der ZZ 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 5(9) folgendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

(. Lorn. Neufeld sen.-Vrloff,
2. Rech-Orlofferfelde,
3. Adolf Rempel-Marienau,
4. August FietkawZeyersvorderkampen,
5. Jakob Wiebe-Palschau,
6. Theodor Dück-Pordenau

Maul und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den gesamten Besitzungen der vorstehend genannten bestehen, 
gebildet.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April (9(4 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. (8 für (926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchenge
setzes vom 26. Juni (909 (Reichsgesetzblatt Seite 5(9 mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. V. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof. den 15. November 192«.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter den Schweinebeständen der Besitzer 

Bruno Bergmann und Hermann Thießen-Neuteichsdorf sowie Albert 
Schönhorff in Altendorf ist erloschen.

Tiegenhof, den (5. November 1926.
Der Landrat.
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WeWutzMlMlM.
Ab 20» ^26 tritt ge

gen jederzeitigen Widerruf, 
längstens bis .Z0. 9. t927 der 
Ausnahmetarif für Aalk- 
schlämm in Araft.

Auskunft erteilen die Stati
onen.

Detriebsdirektion.

OOGGOOGGGG
Auf Wunsch haben wir 

Pser-eattestk 
auf postkartenkarton mit An
hang angefertigt und Hallen 
selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei 
R. Pech L W. «ich«!.

Gut gearbeitete

empfiehlt preiswert 

Heinrich Penner. 
»»»««»»»»» 
Tierarzt Bargnnis 

gesotztich geschütztes 
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sensckaktlicben Werken jeder t^rl, ^lusl- 
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t<rei8blätter 
^mt8blri11sr 

8ekulblsttsr 

6ssel28smmlungsn

USW. U8V^.

wird von unserer mit neuLeitlicken ^iascki- 
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iür gute Hallbarlceit.

k. fee!i L W. kickös!
l^sutsieli.

Druck und Verlag von R. Pech äc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 49 Neuteich, den 24. November 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. ------------------
Untersuchungstermine s. Wandergewerbepferde.

Für den Monat Dezember d. Js. werden für die Untersuchung 
der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine fest
gesetzt:
Tiegeirtzos: Montag, den 6. Dezember 1926, vormittags 9 Uhr, 

vor der Wohnung des Regierung-- u. veterinärrats.
Kinrsir-dorls: Montag, den 13. Dezember 1926, mittags 1 Uhr vor 

dem Bahnhof.
Nerrteich: Freitag, den 24. Dezember 192s, mittags 12^ Uhr

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Orts- und Polizeibehörden des Kreises ersuche ich, die Ter

mine ortsüblich bekanntzumachen.
Tiegenhof, den 20. November 192s.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Sünde und taubstumme üinder.
Die Magistrate und GemeindevorstLnde, welche mit der Erledi

gung meiner Kreisblattverfügung vom November 1926 — Kreis
blatt Nr. 47 —, betreffend blinde und taubstumme Kinder, rückstän
dig sind, erinnere ich hiermit an Linreichung der Nachweisung oder 
Fehlanzeige bestimmt in 8 Tagen.

Tiegenhof, den 18. November 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich festzustellen, ob 
im hiesigen Kreise ein Arbeiter Franz Gütt, ohne festen Wohnsitz 
aufhaltsam ist. Im Ermittelungsfalle ersuche ich zu Tgb. Nr. 6974 
L — um Bericht.

Tiegenhof, den 20. November 1926.
Der Landrat

Nr. q. ------------------
Maul- und Mauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 
viehbeständen der Hofbesitzer:

1. Albert Schönhoff, Rahn und Krüger-Alten-ors,
2. Schmiedemeister Diesing, Käsereipächter Ingold, Anna Heide

brecht, Walter wiebe, Gebr. Schulz und Hermann Klaassen- 
LLLvsteiriVeVdeV,

3. Rudolf Harder-Herrbu-eiB,
4. Kuhn-Nettteicherchinter-felb,

Klaaßen, Julius Pauls, wohlgemuth, Franz Brommer, 
Samuel Stoller, Emil Thimm, Jakob Neufeld, Otto Zeidler, 
Witwe Falkowski, Ferdinand Krüger, Theodor Löbe und 
Venor-Nerrteichevrrxrlde,

6. Gustav wiebe, Kroecker, Bruno Bergmann, Gustav Wiens, 
Joh. penner, Otto Tlaaßen und Döhring-rterrteichs-ovs,

7. Hermann Lüpp-Pletzen-ovs,
8. Klanowski, Paul Zimmermann, Witwe Dnwensee, Jakob Läpp 

und Papenfuß-Neiirltrird,
9. Thiel, Wedhorn, Heinrich Klaassen, Joh. Unrau und Franz 

Fast-S ch «rdrv «rlde,
10. Otto Gröning, Peter wohlgemuth, Bunde und Wiens-Otob- 

beir-ovf,
11. Walter Schrödter-Tiririrsee,
12. Lorn. Bergmann, Jakob Janzen, Fast und Engbrecht-Vier- 

zehirtzrrbeii,
13. Ed. pangritz, Adolf Schulz, Otto Karla, Hermann Stuhlert, 

Otto Frisch, August Jochem, Gustav Behrendt und .Hermann 
Jochem-Zeyerl,

1H . Jakob Wiens-Atisv«rr,
15. Albrecht-V^venhof,
16. Heinrich wiebe, Klempnauer und Meckelburger-Vvoske,
17. Joh. Meerwald-Vvrrir^tt,
18. Grübnau, Joh. Stäß, August Thiel, wolschon und preiskorn- 

Einl«»se,
19. Peter Fröse-Orlosfemfelde,

20. Max Tornier-P«rVsch<rrr,
2 s. Bestvater und Witwe Schmidt°Petevstz«rgeOr,
22. Duck ll - Prange
23. Peter Hein.NüÄeirtrrr,
2^. Berg Tirge«tz«geir,
25. Joh. Harder-Tv-rl««,
26. Ed. Wiens und Klaaßen-PsV-en«rtr.

Als freies Gebiet werden erklärt die Gemeinden Nlte«öoVs, 
KLivstenrveVdev, Hsubrr-eir« rreuteichevtzinlevsel^ 
rreuLeicher-rV«rlde, rtettteichs-oVs, Pletzen-oms, Rei«-

Sch«d»V«rl-e, Stsbl>eir-St?f, T«rnttsee, Vie^zehir- 
tzul>en, ^e^eV und Ntievtru, sowie die vorstehend unter Nr. 
15 bis 26 bezeichneten Besitzungen. '

Tiegenhof, den 22. November 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. —--------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der Ztz 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt r

8 t.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Julius Gründemann-Grenzdorf B,
2. Klempnauer-Tiegenort,
3. des Weideverwalters Klingenberg in wiedau

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den gesamten Besitzungen der vorstehend unter 1 und 2 aufae- 
führten Besitzer und den weiden Neunhufen der Gr. Werder Kom
mune wiedau bestehen, gebildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191H (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

Z 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 Absatz 1 Nr. 5 des viehseuchenge
setzes vom 2 6. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5f9) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 22. November 1926.

Der Landrat.
Bekanntmachungen anderer Behörden.

Viehzählung ach l. Dezember 1926.
Gemeinde- und Gntsvorstände, denen die Vordrucke für die am 

1. 12. 1926 stattsindende Viehzählung noch nicht zugegangen sind, 
wollen die erforderlichen Zählpapiere umgehend von uns anfordern.

Danzig, den 15. November 1926.
Das Statistische Landesamt der freien Stadt Danzig

Tierarzt Bargama 
gesetzlich geschütztes 

MWutmssMkr
ist nach glänzendeil
Ä iievke iriru irgen 

Vieler, tairsen-eV «irgesehe- 
«ev L«rird*Vivte u Tievävzte 

das 
tvivrs«rnrste rtngezissev- 

iiiittel bei allen H«rrstiov^ir 
LLei»re rVsschnitgeit!

Lieine GvkLillxirgen V,ehv! 
Niederlage rlerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

TOOGHTOOGO
Auf Wunsch haben wir 

Psetteattefte 
auf postkartenkarton mit An
hang angefertigt und Hallen 
selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei 
R Pch L W. NiHtkl.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 5V Neuteich, -en 2. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS

Nr. -------------
Beratungsstellen des ttreiswohfahrtsamtes.

TieKeittzss nn Rreishause an jedem Mittwoch
um 10 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um l l Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

N-rrtsich im Waisenhause Dienstag, den 7. Dezember 192s 
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwallgere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.
Die Bcpatung '.st unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 1. Dezember 1926. '
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. is. ------------------
Reinigung öffentlicher Wege.

Es besteht Veranlassung, erneut auf die Bestimmungen des Ge
setzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1. 7. 1912 (Gesetz
sammlung Seite 187) hinzuweisen. Danach obliegt die polizeimäßige 
Reinigung der dev gesetzlosscireit Ortschaften
belegenen Wege derjenigen Gemeinde, zu deren Bezirk der Weg ge
hört. Die polizeimäßige Reinigung ummßt auch die Schneeräumung 
und gilt ebensaUs für Ltzarrsseei, iirirevtzatb dev 
Ort-Lage

Soweit die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung besteht, 
tritt die Pflicht des Wegebaupflichtigen zur Reinigung der Wege 
aus verkehrsrücksichren nicht ein. Durch ein von der Gemeinde zu 
erlassendes Onsstatut kann die Verpflichtung zur polizeimäßigen Rei
nigung den Eigentümern der allgrenzenden Grundstücke auferlegt 
werden. Das Vltsstatut bedarf der Zustimmung der Ortspolizeibe
hörde sow'e der Genehmigung des Rreisausschusses.

Die Hsrrsir Anrtsvovst-Hsv des Rreises ersuche ich, auf 
ordnungsmäßige Ausführung der Reinigung zu achten und gegen 
säumige Gemeinden gegebeuenfalls mit den gesetzlichen Zwangs-- 
Mitteln vorzugeheu.

Tiegenhof, den 29. November 1926.

Der Vorsitzende des KreisausschusseS.
Nr. 2. -------------

Arbeitsstellen in Deutschland.
Alls Grund des deutschen Arbeitsnachweisgcsetzes dürfen in 

Deutschland ausländische ütrbeiter nur in Arbeitsstellen eingestellt 
und beichäfügt werden, für die das Landesamt für Arbeitsvermitt
lung die Beschäftigung genehmigt hat. Diese Bestimmung gilt auch 
für Danziger Staatsangehörige.

Auf gegebene ve>anlaffuug weise ich hierauf hin und empfehle 
vor Annahme einer Arbeitsstelle inDeutschlaud sich zu vergewissern, ob 
die Genehmigung des Landesamtes für Arbeitsvermittlung beretts 
vortlegt oder die Geuebmlgung zu beantragen, weil sonst die Ge
fahr besteht, daß die Entlassung aus der Beschäftigung erfolgt.

Tiegenhof, den 2H. November 1926.
Der Landrat.

Nr. 3. --------------
Hutttungskarten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß in der Buchdruckerei 
Zeruhn ln Tiegenhof Sammelbücher über Aufrechuungsbescheinigun- 
gen für Invalidenquittungskarten erhältlich sind. Der preis beträgt 
50 pfg. für das Stück. Die Ouittungskart imusgabefteüen werden 
ersucht, voll den Sammelbüchern weitgehenden Gebrauch zu machen.

Die Ausct affungskosten sind von den Rartenlnhabern zu tragen. 
Tiegenhof, den 29. November 1926.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.

Nr. 3a.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Dezember d. 
Is. beurlaubten Landjäger zur Renntmis und ersuche die beteiligten 
Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Beurlaubt: l von bis Vertreter

Landjäger Frank in 
Ieyer

7.W-26 6. 1. 27 Landjäger Westerweck-Iung- 
fer für die OrtzchasteuZeyer, 
Neudorf, Stuba und Ze^ers- 
vorderkampen

Schupo-Romman. Tiegenhof 
für Lmlage

Landjäger Behnert- 
Simonsdorf

27. 29.12. 26 Oberldj. Müller-Runzendorf 
für die Ortschaften Simons- 
dorf, Gnojau, Altenau,

Schupo-Rommando Neuteich 
für Trappenselde,

Schupo-Rommando Ließau 
für Gr. Lichtenau.

Schupo-Rommando Ralthof 
für Heubuden,

Landjäger Walberg- 
Tiegenort

23. 12 51. 12.26 Schupo-Rommando Tigenhof

Landjäger Lltermanu- 
Marienau

l8-12. 25. 12.26 Schupokommando Tiegenhof 
für die Ortschaften, Mane- 
nau, Rückenau und Tiege,

Landj. Ritowski-Lupushorst 
für die Ortschaften Niedau, 
Lindenau. Rl. Lesewitz und 
Ha.bstadt,

Schupo-Rommando Neuteich 
für die Ortschaft Tannsee,

Landjäaer Ritowski- 
Lupushorst

26. 12. 31. 12.26 Schupokommando Tiegenhof.

Tiegenhof, den 26. November 1926.
Der Landrat.

Nr. 3b. -------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Polizeibehörden des Rreises ersuche ich Ermittelungen nach 
dem Aufenthalt der Sophie Nagorsk», Staatsangehörigkeit unbe
stimmt, aufzustellen und mir im Erfolgsfalle zu Tgb. Nr. 7j37 L zu 
berichtet!.

Tiegenhof, den 25. November 192s.
Der Landrat.

Nr. 3 c --------------
Kollekte.

Dem Zentral'oerbaud deutscher Rriegsbeschädigten und Rriegs- 
hinterbllebenen in Danzig, Töpfergasse 25 tt ist vom Senat die Er
laubnis erteilt worden, von sogleich bis zum 23- Dezember d. Is. 
bei den Bewohnern des Freistadtgebiets zum Besten einer Weihnachts- 
bescherung der dem verein anuehörenden Rriegsbeschädigten und 
Rriegsbinterblie euen eine Hauskollekte abzuhalten.

Die Einsammlung der Rollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 26. November 1926.
Der Landrat.



Nr.

_ -
Steueranteile der Gemeinden.

Seitens der Freistadtsteuerkasse sind als Anteile der Gemeinden
s) an der Restlohnsteuer für Januar/Juni ^926,
d) an der Lohnsteuer für die Zeit vom 7. — ;8. 8. 1926 

an der Lohnsteuer für die Zeit vom 48. 8. — so. 9» 1926, 
ä) an der Lohnsteuer für die Zeit vom 1. 10. — N- N- 1926, 
e) an der Einkommensteuer für 1923 — aufgekommen 1925 —, 
s) an der Gewerbesteuer fnr 1924 — aufgekommen 1925 und 192s —, 

an der Luxussteuer für April/Iuni 1926,
k) an der Körperschaftssteuer für 1924 anfgekommen 1925 — und 

an der Betriebseröffnungssteuer für 1924 — aufgekommen 1925 und 1926 — 
die in der nachstehenden Nachweisung in den Spalten 2—9 angegebenen Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind in der aus Spalte 11 
ersichtlichen Höhe diesseits verrechnet worden. Der auf Gemeindekonto überwiesene Betrag geht aus Spalte 12 hervor.

Gemeinde

Restlohn
steuer für 
Iannar/

Juni 1926 
G

Lohnsteuer 
f. d. Zeit 
v. 1. 7.— 
18. s. 26 

G

Lohnsteuer 
f. d. Zeit 
v. 18. 8.— 
30. 9. 26 

G

Lohnsteuer 
f. d. Zeit 
v. I0.— 
N- U- 26 

G

Einkom
mensteuer 

ly2Z

G

Gewerbe
steuer 
1924

G

Luxus- 
steuer 
April/ 
I"ni 
1926
G

Körper- 
schaftsst. u. 
* Betriebs- 
eröffnungs 
steuer 1924 

G

Summa

G

Auf Kreis- 
steuern 

verrechnet

G

Auf Ge
meindekon

to über
wiesen 

G
i 2 5 4 5 s I 7 8 9 10 1' 12

Altebabke 
Altenau 
Altendorf 
Altmünster berg 
Altweichsel 
Bärwalde 
Barendt 
Barenhof 
Biesterfelde 
Blumstein 
Brodsack 
Bröske 
Brnnau 
Damerau 
Dammselde 
Eichwalde 
Einlage 
Fürsten au 
Fürstenwerder 
Gnojan 
Grenzdorf A 
Grenzdorf B 
Halbstadt 
Herrenhagen 
Heubuden 
Holm 
Irrgang 
Iungfer 
Kalteherberge 
Kalthof 
Kammke 
Keitlau 
Krebsfelde 
Küchwerder 
Kunzendorf 
Ladekopp 
Lakendorf 
Gr. Lesewitz 
Kl. Lesewitz 
Leske
Gr. Lichtenau 
Kl. Lichtenau 
Ließau 
Lindenau 
Lupushorst 
Marienau 
Gr. Mausdorf 
Kl. Mausdorf 
Kl. Mausdorferweid. 
Mielenz 
Mierau 
Gr. Montan 
Kl. Montan 
Neudorf 
Neukirch 
Neulanghorst 
Neumünsterberg 
Neustädterwald 
Neuteicherhinterseld 
Neuteicherwalde 
Neuteichsdorf 
Niedau 
Orloff 
Orlofferfelde 
palschau 
parschau

4
16

9

48 
54

3

10

18

25

20

69

10

49

80
25

60

75
35

60

15

05

25

60

75

15

35

43 
16

19

204
41
87
40
41
52
46
82
49 

109 
162 
247

26
5

59
46

36
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den 26. November 1926.
Der Vorsitzende des

Petershagen 
Pieckel 
Platenhof 
Pletzendorf 
pordenau 
prallgenau 
Reimerswalde 
Reinland 
Rosenort 
Rückenau 
Schadwalde 
Schar p au 
Schöiiau

Schöne berg
Schönhorst 
Schönsee 
Simonsdorf 
Stobbendorf 
Stuba 
Tannsee 
Tiege 
Tiegenhagen 
Tiegenort 
Tragheinr 
Tralau 
Trampenau 
Trappenfelde 
vierzehnhuben 
Walldorf 
warnau 
werucrsdorf 
Wiedau 
Seyer 
Zeyersvorderkampen 
Adl. Reukau 
Hakendorf 
Horsterbusch 
Wolfsdorf 
Montauerforst

20
34

10

40

6

38

1

27
87

208

60

45 
90

80

I

84

50

80

65
15
60

30

42

238
5

43
27
54
54
19
2

85
3

98
599
106

137
130
55

180
16

239
175
54

87

16

119
397

5
99

2
58

6
87

35 
45
70 
90
50 
50
50 
70
25 
65
10
30
55

25 
75
83 
Z 

80 
80
50

20

35

90 
85
45 
85

72 
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18 
04

83 69 
178 01 
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30 17
43 10
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43 10 
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68 96 
I881H 
12 93 
29 17 
94 82

314 63
4 31 
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34
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22 
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36
68
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12
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4 
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2
60
30
68 
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46 
30
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10 
10
48 
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58
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20 
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13 
44
77 
47 
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74
41
50 
96
96 
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^93
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31 
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15 
20 
10 
80 
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20 06

2 73

5 44

18 —

18 —

41 94
126 —

342

72! —

72 —

18 —

23 98

33

81

39

74

9

68

06

*49

55

*126

17

»45

20

50

51

15

26928 
482! 53 
927!95

10 36
147 14
58 07

161 15
175 60
106 46
88 90

364 37
25 11

264 06
168664

27895
7279

1197!51
379 57
258 94
580 44
180 20
627 02 
567I68
140110
95 92

263 62
44 67
44 01
61 76

242 37
1260 94

14 67
430 14
127 21

7 32

4 04

269
482

10
147
58

161
175
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88
364

25
264 

l1587 
1-4-99

278
72 

1197
335
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580
180
627
567
140

95
263

44
44
61

242
1205

430
127

28 
53

36 
14 
07
15 
60
46 
90 
37
11 
06 
27
37 
95 
79 
51 
89 
94 
^44 
20
02 
.68
10 
92 
>62 
67 
01 
76 

^37 
83

14
21

927

-i- pfll kost,

43

55
14

7

729
Post

95

68

11
67

32

77 
sch.

Kreisausschuffes des Kreises Gr. Werder

Nr. 3.
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 
der HZ 48 ff. des viehseuchenaesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge- 
setzblatt Seite 5^9) folgendes bestimmt:

8 <
Nachdein unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:
Frowerk und Heinrich Wackentin-Porbrnau,

2. Dtto Harder-LVaruau,
z. Trautmann-Nuuzsudsrs,

Lrich Wiens-Vrodsaek,
5. Soenke-SichrValde,

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den gesamten Besitzungen der vorstehend aufgeführten Besitzer 
bestehen, gebildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 48. April ;9t4 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. t8 für l926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
s 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gematz tz Absatz t Nr. Z des viehst-uchen- 
gesetzes vom 26. Juni ^909 (Reichsgesetzblat Seite 5t9j mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 80 bis zu 6000 G, 
im übrigen aus Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu Zoo G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 29. November ^926,
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 

viehbeständen der Hofbesitzer:
1. Paul Lpp, Heinrich Stäß und Albert Foth-Holur,
2. Johannes Funk, Frau Technau und Hermann Hübert-Iau- 

kmdsrs,
3. Lorn. Dyck und Walter Dyck-tadeko-p-p,
4. Bartels, Witwe Zimmermann, August Stäß, Peter Bensemann 

und David penner-Nos-uort,
5- Fritz Fräse, Foth, Heinrich Freitag, Emil Ziemens, Max Strich,

Friedrich Klein, Wilhelm Thießen, Willy Hinz und August 
Böhm-Gr^uzdors V.,

6. Reddig'sche Erben-Juiigser.
7. Otto wunderlich, Robert Foth-ttüchrVerdsr,
8. Heinrich Philipsen, Otto Lietz, Johannes Bactsck, Ernst Esau, 

Gerhard Lnß, Gustav Brucks, Fräulein Margarete Penner und 
Rudolf Jungius-Nlarisuau,

9. Selma Görgens-Pistzksudsrs,
lo. Eichhorn-Lak«udors,
1t- Hermann Friesen-Orlosserssl-E.

Als freies Gebiet werden erklärt die Gemeinden Hslm, Jau- 
ksitdors, («-«ksip-y und Nossusrt, sowie die Besitzungen der 
vorstehend unter 5 bis ll aufgeführten Besitzer.

Tiegenhof, den 29. November t926.
Der Landrat

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

BlehkeiaiiiMsspiiIiek
ist nach glänzenden 
N uorke uuu ugeu

Vieler tauseud^r auges^hs- 
ner Laudrrirtr u Tierärzte 

das 
u-irtsaurst^ Lligezieser- 

urittel bei allen Haustisrsu 
Lieine LV«schui»geit!

tteine Grkältuugsu urrtzr! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

OOGOGOGOGG
Auf Wunsch haben wir 

Pserdeatteste 
auf j)ostkartenkarton mit An
hang angefertigt und halten 
selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei
R Petz 6 W. Wert.
OSOOOGDGGG

Kontobücher
empfiehlt k ^Isutsiek



- ^8 —

Lehrerverein 
Tiegenhof.

StRsO^UIIllW
am Sonnabend, den 11. 
Dezember im Lokale des 
Herrn Kiep-Tiegenhof.

Beginn 5 Uhr.

Tagesordnung:
l. Jahresbericht.
2. Rechnungslegung.
3. Vorstandswahl. 

Verschiedenes.
 Der Vorstand

lvir empfehlen preiswert in bester Dualität:

Weizen- v. Roggenmehl
Weizen- u. Roggenkleie
Gersten- i
Bohnen- AHM
Gemenge-
Rnjs- 1
Weizen-!
RNWN-l

sowie alle einschlägigen Artikel
en gros en detail

Vgsllss-^liklg K. m. b.«.
Neuteich. 

Tel 249.

Kohlen 
Vktnnhtlz 
liefert billigst ab Hof und 

frei Haus.

Werker-Miihle 
G. m. S. H.

Neuteich, Tel. 249.

Kalender 1927
Danziger Heimatkalender 

Der Redliche Prentze u Deutsche 
Abreißkalender 

Ashelms-Vormerkbuch
empfiehlt die Buchhandlung

k kvvb L M. Mobort, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech Üc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 51 Neuteich, -en 1V. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS

Nr. s -------------
Ladenschluß.

Der Senat hat unterm z. d. Mts. auf Grund des Gesetzes betr. 
Aenderung des Gesetzes zur einheitlichen Durchführung des S-Uhr- 
Ladenschlusses vom 25. 9. 1925 (G. B. s. 255) genehmigt, daß in der 
Zeit vom 13. tns einschließlich 23. 12. 26 die Verkaufsstellen an 
Wochentagen bis 7 Uhr abends offengehalten werden dürfen.

Ich ersuche um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 8. Dezember 1926.

Der Landest.
Nr. -------------

Nachtrag
ZUM Tarif für die Fähre über die Stromweichsel bei Rothebude- 

Käsemark vom 2. Juni 1925.
Die Absätze a) ( und a) 5 b) erhalten folgende Fassung: „Für 

eine Person, emschl. dessen, was sie trägt . . . (5 p
bezw. „Für ( Fohlen, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege oder anderes 
Stück Kleinvieh . .........................................................................(5 p

Diese Tarifänderung tritt mit Inbetriebnahme der Dampffähre 
Rothebude—Käsemark in Kraft.

Die übrigen Bestimmungen des Tarifs vom 2. Juni 1925 blei- 
ben unverändert.

Danzig, den 22. November 1926.
Der Senat

Dr. Sahm. Runge.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den Dezember 1926.

Der Landrat
Nr. 2. -------------

Nufenthaltsermittelung.
Die Herren Mrtsvorsteher sowie die Herren Landjäger des Krei

ses ersuche ich um Mitteilung nach hier, falls in einer Ortschaft des 
hiesigen Kreises ern Arbeiter Franz Rowinaß, geboren am 25. 3 1866 
in Kl. Kelpin, zuletzt in Trutenauer Herrenland Kreis Danziger 
Niederung wohnhaft, aufhaltsam ist oder zur Anmeldung kommt.

Tiegenhof, den 50. November (926.
Der Vorsitzende des KreisausschusseS.

Nr. 3. -------------
Einstellung einer klusenthaltsermittlung.
Die durch meine verfüaung vom 20. ((. d. Js. (Kreisblatt 

Nr. ^9) angeordneten Ermittlungen 'nach dem Arbeiter Franz Gütt 
sind einzustellen.

Tiegenhof, den (. Dezember 192s.
Der Landrat.

Nr. -------------
Personalien.

Der Hofbesitzer Hermann Neufeld in Tralau ist als Gemeinde
vorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2. Dezember 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 5 -------------

Zchiedsmannsbestätigung.
Der Kantor Hermann Marx in Tiegenort ist durch Beschluß 

des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 25. d. Mts. als 
Schiedsmann für den Schiedsmannsbezirk Tiegenort (Nr. 32) auf die 
nachstfolgei den 3 Jahre bestätigt und beeidigt worden.

Tiegenhof, den zo. November (926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises Gr.

Werder
Nr. 6. -------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul-und Klauenseuche wird auf Grund 

der (8 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni (909 (Reichs
gesetzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 l.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

(. Ernst Sprunck-Heubuden,
2. Frau Nitsch-Brunau,
3. Schönhoff-Vogtei

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den Gehöften der vorstehend aufgeführten Besitzer bestehen, ge
bildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April (9(4 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 tür 1926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4

Zuwiderhandlungen gegen diese Unordnung werden, wenn sie vor- 
sätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 3 des viehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzdlatt Seite 519) mit Getängnis bis 
zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im übrigen 
auf Grund des tz 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder mit 
Haft bestrait.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. -------------

Maul- und ttlauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist srloschen unter den Klauenvieh

beständen der Hofbesitzer:
(. Wilhelm Reimer-Altoirsru,
2. Dzembeck, Seikowski, Frau Walenda, Griese und Lippilt-Gv.

3. H. Neufeld-T*«rnripeir<rrr,
4. Harder, Nickel und Adolf Klaaßen-rVtVireVsbovs,
5. Dyck 65 Tkießen-Gr. LiehtSHiru,
6. H. wiebe-Le-ke,
7. Gr. Werder Kommune rVLedstt auf dem sogenannten Busch,
8. Joh. Meerwald-Vvuir«r»r,
9. Joh. Schink, Joh. Warkentin und Aron Bergmann-TieAsn- 

tz-seir,
10. Julius Grindemann-Ae^SvsVSVd^vk«rttrpeir^

Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden AltSHirrr, 
Gv rNontirrr, TVtrnr?«ir«ru, MsVnevs-ovf, Gv LLeht*-

und der sogenannte Busch der Gr. Werder Kommune Mte 
sowie die Besitzungen H. Wiebe-Leske, Meerwald-Vrun«u, 

Schink, Joh. Warkentin und Aron Bergmann-LiesentztrASi und 
Julius Grindemamr-Z-y^»»V0V-eVk<rirp0tt.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 8. -------------
Jagdscheine.

Im Monat November d. Js. haben Jagdscheine erhalten:

Helmut Friedrich, Landwirt Tralau, Cornelius Classen, Hofbe- 
sttzer-Kl. Montau, Erich Jochim, Hofblsitzer-Stuba, Erich Frowerk, 
Hofbesitzer-Palschau, Artur Ouiring, Landwirt-Orlofferfelde, Fritz 
preuß, Landwirt-Schöneberg, Walter wadehn, Gutsbesitzer-Gr. 
Montau, Johann Mäkelburger, Gutsbesitzer-Gr. Montau, Otto 
Brigmann, Landwirt-Lindenau, Jakob Neufeldt, Landwirt-Neu- 
teicherwalde. Hermann wittke, Kaufmann-Neuteich, Gustav Neu
feldt, Hofbesitzer-Kl. Montau, Albert Traltlmann, Hofbesitzer-Kun
zendorf, Albert Enß, Latldwirt-Prangenan, Martin Widder, Hofbe- 
sitzer-vogtei, Walter Froese, Landwirt-Biesterfelde, Hermann Janßon, 
Gutsbesitzer-Orloff, Friedrich Böttcher, Landwirt-^chönebe, g, Ernst 
Katzke, Strolnmei'ter-Zeyer, Georg Schutt, Lehrer-Reimerswalde, 
Gottfried Hatttiemann, Hofbesitzer-Reiinerswalde, Richard Mürau, 
Hofbesitzer-Gnojau.

lZ
Franz Pauls, Hofbesitzer-Plateuhof, Johalmes Wiens, Hofbe- 

sitzer-walldorf, Willy Lonrad, Hofbesitzer-Walldorf, Lorn lius Best- 
vater, Hofbesitzer-Walldorf, Johanires Papenfuß, Hotdesitzer-Rein- 
land, Georg Zimmermann, Hofbesitzer-Lupushorst, Heinrich Toews,
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(andwirt-Altebabke, Emil Wedhorn, Landwirt-Altebabke, Johann 
Andres, Tischler-Neuteicherwalde, Emil Loeppke, Raufmann-Nen' 
teicherwalde, Ernst Müller, Landwirt-Brunau.

Tiegenhof, den 2. Dezember 1926.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Die Ausgabe -er Steuerbücher für 1927 
erfolgt in den Landkreisen bei d«n Ortsbehörden 
der einzelnen Gemeinden, im Stadtkreis Zoppot 

dort beim Magistrat.
Ausgabestelle in Zoppot: Rathaus Zimmer 5(

„ , „ Dhra: Gemeindeamt Dhra, Hauptstr 2(s.
in der Zeit vom 28. (2. (926 bis (5. Januar (927.

Reine Steuerbücher werden ausgegeben für Beamte 
mit Ruhegehaltsberechtigung sowie Ruhegeld- und Warte- 
gelsempfänger der Staat.;- und Gemeindebehörden (für 
diese werden Steuerkarlen verwendet). Evenso gebrauchen 
keine Steuerbücher solche Arbeitnehmer, deren monatliches 
E nkonrmen einschließlich Verpflegung und Unterkunft (00 
G nicht übersteiat.

Alle übrigen Arbeitnehmer sind verpflichtet sich das 
Steuerbuch von der oben bezeichneten Stelle abz holen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet die Ausstellung 
eines Steuerbuches bei den Drtsbehörden zu beantragen, 
falls einer ihrer ständigen Arbeitnehmer bei der ersten 
Lohnzahlung im Jahre (927 nicht im Besitz eines Steuer
buches ist.

Die Ablieferung der Steuerbücher für 1926 hat, 
wie die Empfangnahme, in der gleichen Zeit bei den oben- 
genannten Ausgabestellen zu erfolgen.

Alle zur Ablieferung gelangenden Steuerbücher müssen 
aufgerechnet und die Zusammenstellung auf der vierten 
Seite des Umschlages ausgefüllt sein.

N)er vorstehenden Anordnungen vorsätzlich oder fahr
lässig zuwiderhandelt, wird nach den Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes mit Geldstrafe bestraft.

Danzig, den 29. November (92s.
8t«u«r»rnt N

In der Strafsache
gegen den Landwirt Jakob Uleklenburger in Vierzehnhu- 
ben bei Neumünsterberg wegen Beleidigung, i>t der Ge
nannte durch Strafbefehl des Amtsgerichts Tiegenhof vom 
26. Dk'ober (926 mit 50 G Geldstrafe oder (0 Tagen 
Gefängnis bestraft. Dem Landjäger lvalburg in Tiegenort 
wird die Befuanis zugesprochen, die rechtskräftige Ent
scheidung auf Rosten des Beschuldigte» einmal im Rreis
blatt für den Rreis Gr. Werder öffentlich bekannt zu ma
chen.

Die Rechtskraft des Strafbefehls wird beglaubigt 
und die Vollstreckbarkeit bescheinigt.

Tiegenhof, den (6 November (926.
Krause, Aktuar,

Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

Tierarzt Bars« 
gesetzlich geschützt**

ist nach glänzenden
2l irevks iriiu irgen 

Viele» tairs*„deV «rirgesehe- 
nev LirirdrVtVte u TievLrzte 

das
rVi»ks«riirste tt-geziese*- 

iniltel bei allen Hmrstieroir
Nein* Waschungen! 

tteine Erkältungen ineh»!
Niederlage Neirteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Kam,
W Sie finden bei mir für das weihnachtssest W 

A viele praktische lVirtschasts-und Geschenk. W 

W artikel. Besichtigen Sie daher ohne Aaus- W 

W Zwang mein gut sortiertes Lager. W

Auf Wunsch haben wir 

Pserkeatteste 
auf j)ostkartenkarton mit An
hang angefertigt und hatten 
selbige auf Lager.

Kreisblattdruckerei 
li Pch L W. MM 
«»»»»»»»??

Stempelkarten 
für Erwerbslose 

hält vorrätig
N. per», Neuteich.

Ich empfehle preiswert:
Schlittschuhe Messerputz Kaffeeservice ———

Rodelschlitten maschinen Goldrand-
Kinderstühle Wasch- »Wring Tafelserviee
Weck-Einkoch- 

Apparate maschinen Küchengarni- 
turen

Christbaum- Haushaltwagen Glasschalen
Ständer Aluminium- Blumenvasen ^7^ -

Waschtische Geschirre Bierglaser -IIIIÜ
II

Nähmaschinen 
SoUnger- 
Stahlwaren 
Brotschneide

Tornister 
Portemonnaies 
Taschenlampen

Weingläser 
Likörservice 
Menage 
Nickelkaffee

maschinen Waschserviee kannen. -----

Druck und Verlag von R. Pech äc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig».



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 52 Neuteich, den 16. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -----------------
Feuerlöschwesen.

Nach den Bestimmungen, der für den Marienburger Kreisteil 
unterm 23. August 1907 (Kreisblatt des Kreises Marienburg Jahr
gang 1907 Nr. 73) und für den Llbinger Kreisteil unterm 25. Sep-» 
tember 1906 (Kreisblatt des Kreises Llbing Jahrgang 1906 Seite 
Z93 usw.) ergangenen Feuerpolizeiverordnvng hat die Gemeindebe
hörde alljährlich für die Feuerlöschdienstpflichtigen und die Gespanne 
eine Einteilung für die einzelnen Zwecke des Feuerlöschwesens, ins
besondere auch für die auswärtige Feuerlöschhilfe, zu treffen, über 
welche jeder einzelne in genügender Weise zu unterrichten ist.

Ich weise die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher hierdurch 
an, die obige Einteilung, soweit sie für das Jahr 1926 noch nicht 
getroffen sein sollte, schleunigst vorzunehmen und auch für die ge
nügende Unterweisung der Feuerlöschdienstpflichtigen Sorge zu tra
gen.

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich für die genaue Durchfüh
rung der Feuerxolizeiverordnung Sorge zu tragen und mir nötigen
falls zu berichten.

Tiegenhof, den 10. Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Landwirtschaftliche Serufsgenossenschaft.
Nach Z 25 der Satzung werden die Beiträge bei der landwirt

schaftlichen Berufsgenoffenschaft nach dem Maßstab des Urbeitsbedarfs 
umgelegt. Bei dieser Umlage hat jedes Mitglied der Berufsgenossen
schaft, das im verflossenen Kalenderjahr Betriebsbeamte oder Fach
arbeiter beschäftigt hat, dem Sektionsvorstand einen Nachweis darüber 
einzureichen, wieviel jeder von ihnen während dieser Zeit an Ent
gelt tatsächlich bezogen hat o-ev wievieL für? ihn anzaVeeh- 
nen ist. Letztere Klausel bezieht sich auf die Bestimmung, wonach 
der Jahresarbeitsverdienst, soweit er 1800 G übersteigt, nur mit 
einem Drittel angerechnet wird.

Bei Verletzung dieser Verpflichtungen gelten die Strafvorschriften 
des tz (0q,3 Nr. 1 und ß 10^^ Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung, 
ersterer im Falle unrichtiger tatsächlicher Angaben im Gehalt- und 
Lohnnachweise (Geldstrafe bis zu 500 G), letzterer bei Säumigkeit 
in der Linreichung (Geldstrafe bis zu 300 G).

Für Mitglieder, die den Lohnnachweis nicht rechtzeitig oder un
vollständig einreichen, stellt ihn der Sektionsvorstand selbst auf oder 
ergänzt ihn.

Die Herren Grtsvorsteher ersuchen wir, die Betriebsunternehmer 
von dieser Bekanntmachung in geeigneter Weise in Kenntnis zu 
setzen und darauf hinzuweisen, daß die Gehalts- und Lohnnachweise 
für das Jahr 1926 bis zum 20. Januar 1927 dem Sektionsvorstande 
einzureichen sind.

Tiegenhof, den 13. Dezember 1926.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. ------------------
vlinde und taubstumme Ninder.

Die Gemeindevorstände, welche mit der Erleoigung meiner Kreis- 
blattverfügung vom 4. November d. Js. — Kreisblatt Nr. 47 —, 
betreffend blinde nnd tarrb stau* nie Länder?, rückständig sind, 
erinnere ich hiermit nochmals an Einreichung der Nachweisung oder 
Letzlnnzeige nunmehr bestimmt in 8 Tagen.

Tiegenhof, den 11. Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr 3a. ------------------
Errichtung einer Zwangsinnung.

Es ist der Antrag auf Errichtung einer Zwangsinnung für das 
Barbier-, Friseur- und perückenmachergewerbe im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig mit dem Sitz in Danzig gestellt worden. Ueber diesen 
Alltrag haben die beteiligten Gewerbetreibenden gemäß tz 100 a der 
Gew. O. abzustimmen und zu diesem Zwecke ihre Aeußerung für 
oder gegen die Errichtung schriftlich oder mündlich bis zum SO. d. 
Mt» bei mir abzugeben. Mündlich im Regierungsgebäude Neu
garten, Zimmer 17, werktäglich von 9—1 Uhr.

Ich fordere alle diejenigen Personen, die das Barbier-, Friseur- 
oder perückenmachergewerbe selbständig betreiben, einschl. derjenigen, 
die den schriftlichen Antrag auf Errichtung der Zwangsinnung gestellt 
und unterzeichnet haben, hierdurch zur Abgabe ihrer Aeußerung mit 
dem Bemerken auf, daß nur solche Erklärung gültig sind, die erken
nen lassen, ob der Erklärende der Errichtung der Zwangsinnung zu- 
stimmt oder nicht. Nach Ablauf des oben bezeichneten Termins ein
gehende Aeußerungen bleiben unberücksichtigt.

Danzig, den 10. Dezember 1926.
Der Abstimmungstommissar.

gez. Hagemann, Regierungsrat.
veröffentlich!
Die Drtsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 1^. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. ------------------

tlufenlhaltsermstllung.
Die Ortsxolizei- und Gemeindebehörden sowie die Herren Land

jäger und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittlun
gen nach dem am 7. 1. 1905 in Altjahn, Kreis Mewe, geborenen 
Arbeiter Anton Wasilewski anzustellen und mir im Lrfolgsfalle zu 
Tgb. — Nr. 7306 L Bericht zu erstatten. Wasilewski war zuletzt 
bis zum 11. 9. 1926 bei dem Hofbesitzer H. Funk in Orlofferfelde 
nachweisbar beschäftigt.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Pflegestelle.

Für einen Knaben, 7 Jahre alt, wird vom 1. Januar eine 
Pflegestelle gesucht. Angebote sind hierher zu richten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder 

Verufsvormundschast
Nr. 6. -----------------

Personalien.
Als Schulvorsteher der Schule in Neuteicherhinterfeld sind gewählt 

und für dieses Amt von mir bestätigt worden:
1. Hofbesitzer H. Ellert jun.-Neuteicherhinterfeld,
2. Theodor Jost-Neuieicherhinterfeld,
3. Gustav Wiens-Neuteichsdorf und
4. „ I. Wiens-Broeske.

Tiegenhof, den 7. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Amtsbezirk Tannsee.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Gutsbesitzer 
Bruno Flindt in Lindenau auf die Dauer von weiteren 6 .Jahren, 
und zwar vom 10. Dezember (926 bis 9. Dezember 1932, zum stell
vertretenden Amtsvorsteher des Amtsbezirks Tannsee ernannt worden.

Tiegenhof, den 5. Dezember 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 8. ------------------

Maul- und Nlauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen

viehbeständen der Hofbesitzer:
1. Otto Reinke, Rudolf Dittmann, Wilhelm van Riesen und Kurt 

Flindt'Sareirdt,
2. Mtto Grodtke, Fabian und Heinrich Wiens-ttalthof,
3. Eichhorn, Albert Papenfuß und Wilhelm wiens-tt*a-ovs, 
4.,Arbeiter Tetzlaff und Arnold-Pavfehau.
5. puttkammer, Hasemann, »Robert Krüger, Lhmbacher, Karl
6. Ballmann und Jakob Dyck-pestzkett-oVf,
7. Hirsch-TvappeiissLde,

Hermann Rhode, Bergmann und Frau Bergmann-Damin- 
srld-,

8. A. Wölke-Tvalau,
9. Neufeld-Stadtfslde,

10. August Fietkau-Lietzevsvovd^vkattrpO«,
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II« Max will und Peter Wiens--Tiegrich«rgrn,
12. Daniel Gehrmann-LVtrtt-svf,
;z. Lange^etevshtrg^V,
1^. Heinrich Unger-O»losfsvssl-e.

Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden Vtr»eirdk, 
Llalttzos, ?lertdo»s, p«»sch<ru> Pietzksirdovs, 
selbe, DsriVHVselde, T»«rl<»V, St<rdtsel-e und Seyevs- 
V0»de»k^tV^en sowie die vorstehend unter lfd. Nr. 11 bis 
aufgeführten Besitzungen.

Tiegenhof, den 13. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
viehseuchenpolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- urd Klauenseuche wird auf Grund 
der HZ 18 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8 1.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Ernst Neumann-Kunzendorf,
2. Artur Wölke-Schönsee,
5. Ernst Toews-Pordenau,
4. Jaekel-Gr. Lesewitz, 

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den Gehöften der vorstehend aufgeführten Besitzer bestehen, ge
bildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 
Veröffentlichung in Kraft.

8
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 

vorsätzlich geschehen, gemäß Z 74 Absatz 1 Nr. z des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 5^9) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe »on zo bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 1s. Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr. (0. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers wedhorn in Orloffer- 
felde ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt worden.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1926.
_________________ Der Landrat.__________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Schwente-Verband.

Die Herren Gemeindevorster derjenigen Ortschaften, welche die 
Schwentebeiträge noch garnicht, oder nur teilweise abgeführt haben, 
werden höflichst ersucht, die resp. Restlisten zur weiteren Veranlassung 
umgebend an mich einreichen zu wollen.

Marienau, den 10. Dezember 1926.
Der Verbandsvorsteher

Otto Lietz.

Tierarzt Bargums
gesetzlich geschütztes

ist nach glänzenden 
DtVerkeiriiViigeri

viele» tarrseirde* «Vgesehe- 
ne» LsrndrVirte u Tievürzte 

das
rVivkssrVrsts IlVgeziese»- 

mittel bei allen
tteine Waschungen!

Lieine Erkältungen inehr! 
Niederlage Nenteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Line

silberne Iamenuhr 
mit kleiner goldener Nette in 
Ließau gefunden, ist gegen 
Erstattung derInserlionskosten 
beim Amtsvorsteher in Ließau 
vom rechtmäßigen Eigentümer 
abzuholen.

Der Amtsvorsteher.

ÄMWen.
Ab 15» 12. 1926 tritt auf der 

Strecke Ließau-Wernersdorf eine 
Fahrplanänderung ein.

Auskunft erteilen die Stationen.
Vetriebsdirrttisn.

, Htinrilh Penner, HM 1
...... „ II ^-2-

W empfiehlt zum Weihnachtsfeste: W
W Nüsse
W Feigen
W Traubenrosinen
W Randmarzipan

Teekonfekt

W Weese-
W Katharinchen

W Steinpflaster
teilweise noch sehr 

preiswert

Nachtigal- 
Kaffee

Dagoma-
Gemüse-u. Obst- 

Konserven 
in Qualität erheblich 

verbessert, 
im Preise ermäßigt.

Zigarren

Zigaretten

Mampe-Liköre W
zu Fabrikpreisen ^7

Rum W
Kognak W
Rotwein W

meisten W
Bordeaux

Zmrspriftli
Handdruck- u. Motorspr.

veralteter Spritzen

Wasserwagen
für Hand und Pferdezug.

Maschinenfabrik« Praust.
Lieferungen erfolgen sofort ab Lager.

Die Zeugnishefte 
für die Schulen des Kreises Gr. Werder 
find fertiggestellt und können fortan von uns bezogen 
werden.

Kreisblattdruckerei 
u keck L V kivksrt, Usateivk.

Druck und Verlag von R. Pech äc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 53 Neuteich, den 24. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KrelsausschusseS

Nr. l. -------------------

lvaisenratssitzung in Neuteich.
ZU der <,111 I3 1927, 10 Lthv, im

Zimmer Nr. 2 des Amtsgerichts Neuteich stanfindenden walsenrats- 
sitzung werden sämtliche Gememdewaisenräte, waisenpfiegerinnen und 
Geistliche geladen.

Besondere Einladungen ergehen nicht.
Neuteich, den h. December 1926.

Das Amtsgericht
Die Herren Vrtsvorsteher des Amisgerichtsbezirks Neuteich 

werden um weitere Bekanntgabe ersucht. Im Interesse der 
waisenpflege empfehle ich zahlreiche Teilnahme.

Tiegenhof, den lh. Dezember z926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. -------------------
Beachtung der Vorschriften über den Fuhr- 

verkehr auf öffentlichen wegen.
In letzter Zeit sind mehrfache Uebe'tretungen der für den Fähr

verkehr auf öffentlichen wegen geltenden Best mmnngen vorgekom
men. Ich nehme daher Veranlassung, erneut aus die Wegep«?lizei- 
verordnung für den Regierungsbezirk Danzig vom 22. H. l909 hin- 
zuweise", deren Bestimmungen für den hiesigell Kreis noch voll in 
Geltung sind. Die fragliche poltzeiverordnung ist im Kreisblatt von 
1925 Nr. t9 unter Ziffer l6 abgedruckt. Insbesondere weise ich 
aus ß 6 der Verordnung hin, wonach aus öffentlichen Wege,! mit 
keinem Fühl werk gefahren werden darf, an dessen Radfelgen die 
Köpfe der R^dnägel, Stifte oder Schrauben nicht eingelassen sind, 
oder der Beschlag so ausgeführr ist, daß er keine gerade Oberfläche 
bildet.

Die Grtspolizeibehörden und Landjäger des Kreises ersuche ich, 
die Befolgung der Bestimmungen zu überwachen, sowie Uebertre- 
tungen zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den sS. Dezember 192s.
Der Landrat 

und Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 3. -------------------

Bekanntmachung.
Den Besitzern von Baumpfll.inznngen, in deren Nähe Telegra

phen- und Fec'sprechanlagen der Freien Stadt Danzig verlauft n, wi d 
anheimgestellt, die zur Sicherung des Telegraphen- und Fernsprech- 
betriebes erforderlichen Ausästungen bis zum ,5. April 1927 unter 
Berücksichtigung des Nachwuchses in solchem Umfange auszuführen, 
daß die Zweige noch im Herbst nach allen Richtungen mindestens 
«0 cm von den Leitungen entfernt sind 4 des Telegraphen-Wege- 
gesetzes vom 18. Dezember l899 und Punkt 1 der zugehörigen Aus- 
führungsbesnmmiingen). Ausästungen, die innerhalb dieser Frist nicht 
oder nicht genügend ausgesühlt sind, werden von der Telegraphen- 
yerwaltung vorgenommen werden.

Tiegenhof, den ie. Dezember 4926.
Der Landrat.

Nr 3a -------------------
Polizei- Verordnung 

betreffend Att-sehnnk nnd Verkauf non VvnnntnDetn 
nnd Spiritussen

Auf Grund der ZH sZ? und 139 des Gesetzes über die allge
meine Landesoerwaltung vom 30. Juli l883 iGesetzsamml. Seite 
1-51 und der 8K 6, 12 und 15 des Gesetzes über die polizewer- 
rvaltung vom ,1. März l85o (Gesetzsamml. Seite 265) wild für das 
Gebiet der Freien Stadt Danzig unter Zustimmung des Bezilksaus- 
schuffes folaeiides verordnet:

Dre pol^eiverordnutig über den Ausschank und Verkauf von 
Branntwein ü"d Splrituosen vom 27. Oktober 1925 (St. A. S. 22s) 
wird aufgehoben.

Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Taae der Veröffentlichung 
im Staatsanzeiger der Freien Stadt Danzig in Kraft.

Danzia, den 7 Dezember 192s.
D«r Senat der Freien Stadt Danzig.

Riepe. Dr. Schwartz,
veröffentlicht I
Tiegenhof, den 21. Dezember ,926.

Der Landrat.
Nr. 3d. -------------------

Beschluß.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanen-Hennen 

wird auf den 1. Februar 192? festgesetzt.
Danzig, den 11. Dezember 1926.

Der Bezirksausschuß.
gez. Weoer.

veröffentlicht l
Tiegenhof, den 17. Dezember 192s.

Der Landrat.
Nr. 3c >

Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 

werden für den Monat Januar 1927 die folgenden Termine festge
setzt:
1. TtsKeirtzss, Montag, den 3. l. 1927, vormittags 9 Uhr, vor 

der Wohnung des Regierung?- und Veterinär! ats.
2. Stnioirs-orf, Montag, den 10. ,927, mittags 1 Uhr, vor

dem Bahnhof.
3. rteuteteh, Freitag, den 28. s. 1927, mittags 12" Uhr, vor 

dein Hotel Deutsches Haus.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be- 

kanntoabe.
Tiegenhof, den 21. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. 36. -------------------

Viehverladungen an den Schlachthof in vanziq.
Nach mir zngegangener Mitteilung müssen die aus dem Ge

biet der Freien Stadt Danzig an den Schlachtbot in Danzig geliefer- 
t'N Schlachttiere künftig so rechtzeitig angeliefert werden, daß das 
wiegen der Schlachttlere bereits am Montag vormittag vorgenom- 
men weiden kann.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 4. -------------------

Veterinärbezirk III.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche im hiesigen Kreise bis 

auf Linzel'älle erloschen ist, werden vom ,5. d. Mts. ab die amts- 
tierärztlichen Verrichtungen wieder allein von dem Regiernngs- und 
veteiinärrat Dr. Thoms ausgeübt. Die durch den Tierarzt Boek in Neu- 
teich auftragsweise wahraenommene Vertretung des Regierungs- und 
veterinärrats ist von diesem Zeitpunkt ab aufgehoben.

Tiegenhof, den 14. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 5. -------------------

Londjägeramt platenhof.
Der OberlandjLger Goerzen in platenhof ist erkrankt. Seine 

Vertretung für den Bezirk des Landjägeramts platenhof ist dem 
Schupokommando Tregenbof übertragen.

Tiegenhof, den is. Dezember ,926.
Der Landrat

Nr. S. -------------------
Nachweis von Lehrstellen.

Der Fürsorgestelle sind 2 zu besetzt nde Schuhmacherlehrftellen 
namhaft geworden
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Diejenigen Kriegshinte^bliebenen, die die Zuweisung einer Lehr
stelle wünschen, werden gebeten, sich bei der Fürsorgestelle (Land- 
rarsamt) zu melden.

Tiegenhof, den 15. December 1926.
Zürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 7. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul-und Klauenseuche wird auf Grund 

der HZ s8 ff- des vrebseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Peter Janzen,Brodsack,
2. Albert Schulz-Petersbagm,
3. Heinrich Miebe-Eichwalde,
H. Miens-Bärwalde

Maul- uud Klauenseuche ausgebrochen ist. werden Sperrbezirke, die 
aus den Gehöften der vorstehend aufgeführten Besitzer bestehen, ge
bildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191^ (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z Absatz 1 Nr. z des viehieucken- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 iReichsaesetzblatt Seite 519) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jabren oder mit Geldstrafe von 20 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des K 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 500 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauenvieh

beständen der Hofbesitzer:
1. Stellmachermeifter Horn-AltiVerchsel,
2. Llise Fast, Grundmann-ttt.
3. Schrädter, Koslowski, Kroll und Schmiedemeister Steinleger- 

rNedirrr,
4. Lonrad vollerthun-ZNtelenz,
5. Jochem, Hermann vyck l, Frohwerk und Gustav Bielfeldt-

6. Ludwig Gobert-SchLtthorst,
7. Jokann Regehr und Hermann Miens-Vr-Lske,
8. Fräulein Steiniger-ttl. rNo—tsrrr,
9. Sylvester Domanski, Hauptlehrer Alborn, Joh. Borchowski und 

Treibrowski-Preekel,
10. Gustav Rempel, Lorn. Enß, Max Frohwerk und Otto Harder-

11. Grlowski-rtttmü»ifteVbe*s,
12. Robert Henning und Torn. Vriedger-VottHre»»»,
13. Jahn-Orloff»
1^. Frm z Kunz-Lies«Äih<rse«,
15. Mitwe Harder-rVoUdovf,
16. Theodor Dyck
17. Trautmann-ttu»»z^«dovf

Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden Alt- 
rVoiehssl.Ltt einschl. der in Einlage belesenen Mei
det: der Hotbeützerin Llise Fast-tt5. LNsrusdovs, Mir-
lsOIz, pr-srnKSn««, Setzoithovse, Ltt

und sowie die in
und LLüehr-Vsrdtv belegenen Gehöfte des Hofbesitzers 

Robert Henning in vVuirorr und die übrigen vorstehend unter lfd. 
Nr. 12 bis 17 aufgesührten Besitzungen.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. 9. ----------------

Freie Lehrerstellen.
Folgende evangelische Lehrstellen sind zu Besetzen:

„Erste Stelle in Seyersvörderkampen, alleinige Stellen in Horster- 
busch, wiesenthal und voraussichtlich auch in Rottmannsdorf.

Bewerbungen bis zum 25. 1. 27 an den Senat, Schulabteilung 
auf dem Dienstwege".

Tiegenhof, den 22. Dezember 1926.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Aenderung des Steuerabzugsverfahrens vom
1. Januar 1927 an

Auf Grund der Verordnungen über Abänderung des 
Einkommensteuergesetzes und über die Erhebung eines Zu
schlages zur Einkommensteuer treten von, (. Zanuar (927 
an im Steuerabzugsverfahren folg nde Aenderungen ein, 
die in dem Text der neuen Steuerbücher für (927 bereits 
voll berücksichtigt sind (s. Deckblaitj:
(. Der Steuerabzug ist fortan überhaupt zu Unterlasten, 

wenn die gezahlten Bruttolöhne den Betrag von 
monatlich (00 Gulden.
wöchentlich 24 Gulden 
täglich 4 Gulden

und für die Stunde 0,50 Gulden nicht übersteigen.
2. Der Steuersatz beträgt fortan nicht mehr (0 v. H., son

dern (0,3 v.
3. Zwecks Vereinfachung des Verfahrens und zur Ver

meidung der getrennten Berechn mg von Zuschlag und 
Steuer und der dadurch verursachten Mehrarbeit für 
den Arbeitgeber wird das Abzugsverfahren in folgen
der Weise umgestaltet:

Fortan ist von dem Bruttolohn vor Berechnung der 
5ieuer der (0-fache Betrag der gesetzlichen Ermäßi
gung abzuziehen, von dem verbleibenden steuerpflichti
gen Betrage ein Steuerabzug von (0,3 proz. (einschl. 
des Zuschlages) vorzunehmen und in der bisherigen 
Weise entweder durch Markenverwendung oder durch 
Ueberweisungsverfahren an die Steu rkasse abzuführen. 

Beispiel für einen ledigen steuerpflichtigen bei 9 G 
Tagelohn:

a) Alte Berechnung:
Tagelohn 9.—G
Steuer (0 proz. — 0,90 „
ab Ermäßigung 0,40 „
abzuziehender u zu entrichtender Steuer- ——— 
betrag : 0,50 G.

b) Neue Berechnung:
Tagelohn 9,—G
als steuerfrei abzusetzen nach der Tabelle 
im Steuerbuch 3,20 „
bleiben steuerpflichtig: 5,80.G
abzuziehende Steuer u. Zuschlag in Höhe 
von (0,3 proz. — 0,59.74 „
abgerundet auf: 0,60 „

4 Als ledig im Sinne der neuen Vorschrift sind alle Per
sonen anzusehen, denen ausweislich ihres Steuerbuches 
Ermäßigung für ein weiteres Familienmitglied (Ehefrau, 
Amd) nicht zusteht.

5. Bei dem Steuersatz von (0,3 proz. ergeben sich natur
gemäß recht ungrade Betrag-.
Zum Ausgleich ist daher fortan die bisher voraeschrie- 
bene Abrundung in der Weise abgeändert, daß Beträge 
bis zu 2^2 p fortfallen, über 2^ p nach oben auf 
volle 5 p abgerundet werden (vgl. Z ffer 6).

6. Zwecks Erleich erung der Berechnung des Steuerabzu
ges nach dem Satz von 10,3 v. h ist eine Hilfstabelle 
in der Buchdruckerei A. Schroth, Danzig, Hl. Geistgasse 
83, erhältlich, aus der die Höhe von Steuer und Zu
schlag unter Berücksichtigung der Abrundung nach Zif
fer 5 für die einzelnen steuerpflichtigen Einkommensbe
träge zu ersehen ist.

7. Dre neuen Bestimmungen finden erstmalig Anwendung 
bei Vergütungen, die für nach dem 3(. Dezember (926 
geleisteten Dienste gezählt werden. Gleichgültig ist, ob 
die Auszahlung der Vergütung vor oder nach dem (. 
Januar (927 erfolgt ist.

8. Bei Wochenlohnempfängern gelten für die Uebergangs- 
zeit folgende Bestimmungen:
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Für die Lohnwochen, in die der 1- Januar 1927 fällt, 
sind, falls die Lohnwoche nicht mit dem s. Januar 
beginnt, noch die alten Ermäßigungen anzuwenden.

ö. Einkommensteuervorauszahlungen.
Au den Einkommensteuervorauszahlungen gemäß 8 I 

des übersandten letzten Steuerbescheides bzw. des inzwischen 
erteilten Abänderungsbescheides über Vorauszahlungen 
1926/27 ist ein Zuschlag von 3 Proz. zu errechnen und 
fortan bei den Vierteljahreszahlungen vom 15. 2. 192? an 
ohne besondere Benachrichtigung mehr zu entrichten. Die 
errechneten Beträge einschließlich Zaschlag sind auf volle 
durch 20 p teilbare Beträge nach unten abzurunden.

Danzig, den 1-1 Dezember 1926.
Der Leiter des Landessteueramtes

Besteuerung der Weihnachtsgratifikationen und 
sonstiger einmaliger Einnahmen und Vergütungen

Erhalten Arbeitnehmer neben ihren laufenden Bezü
gen Weihnachtsgratifikationen oder sonstige einmalige 
Einnahmen bezw. Vergütungen, so sind von diesen 10 v.

H. ohne Berücksichtigung von Ermäßigungen als Steuern 
einzubehalten. In den Fällen, in denen die laufenden Be
züge den Abzug der vollen Ermäßigungen nicht gestatteten, 
kann der nicht angerechnete Teil der Ermäßigungen bei 
der Berechnung des Steuerabzuges von den einmaligen 
Einnahmen entsprechend berücksichtigt werden.

Die für einmalige Einnahmen einbehaltenen Steuerbe
träge sind entweder auf das Arbeitgeberkonto bei der Frei- 
stadtsteuerkasse zu überweisen oder es sind dafür Steuer
marken zu verwenden.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 87 E. St. G. 
bestraft.

Danzig, den 11. Dezember 1926
8teu«idint t 8tsr»si-an»t U.

Rad gesunden.
Am 2. Dezember d. Is. ist auf der Chaussee Traqheim-Kalthof 

ein Rad von einem Spazier- resp. Kastenwagen gesunden.
Der rechtmäßige Ligentümer kann dasselbe hier, gegen Erstattung 

der Unkosten und des Fundgeldes, in Empfang nehmen.
Gr. Lesewitz, den s7. December ^26.

Der Nmtsvorsteher.

Federkästen 
Federhalter 
in verschiedenen hübschen Aus
führungen ringetrvffen.

R peck.

Monats- u. Jahres-

Milchbücher
empfiehlt R Pech.

Tierarzt Bargums
gesetzlich geschütztes

ist nach glänzenden 
A irerke iriru i*se »r 

Vieler tausend«* «„Kesehe- 
Bier Lait-rvivte u Tievürzte 

das 
LVirksnnrst« ttiAeziesev- 

«rittel bei allen Hansti«*«ir 
tt«ln« rVaschunAen! 

tteine G*kLllnns«n mehr-! 
NiedevlaKe Nerrteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Die Zeugnishefte 
für die Schulen des Kreises Gr. Werder 
find fertiggestellt und können fortan von uns bezogen 
werden.

Kreisblattdruckerei
k keok L V. kiekert, kleuteivk.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich s,Zo Danziger Gulden.

Nr. 54 Neuteich, den 30. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusses.

Nr 1. Saisonarbeiter für das Erntejahr 1927.
Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, sofort durch öffentlichen Aushang oder auf sonstige ortsübliche Weise 

die Arbeitgeber aufzufordern, ihren Bedarf an ausländischen Saisonarbeitern für das Jahr ^Z27 bei dem Gemeindevor
steher anzumelden.

Die Anträge der Arbeitgeber auf Erteilung der Genehmigung find von dem zuständigen Gemeindevor
steher gesammelt bis zum 1v. 1. 1S27 mir einzureichen. Für die Anträge ist das untenstehende Formular zu 
benutzen.

Gemeinden, deren Anträge zu dem augegebenen Termin nicht rechtzeitig eingehen oder nicht ordnungsmäßig vor
liegen, bleiben unberücksichtigt. Eine nachträgliche Bewilligung von Saisonarbeitern für diese wird nicht stattfinden.

Nachweisnng
der angeforderten Saisonarbeiter für die Gemeinde

Wieviel Hektar entfallen auf

Name 

des Arbeitgebers
Wohnort

Beantragte Zahl 
der Saisonarbeiter Wann werden 

die Saisonarbeiter 
eingestellt?

Wann werden 
die Saisonarbeiter 

gebraucht?

Welche Arbeiten 
sollen von den 
Saisonarbeitern 

verrichtet werden?

Größe 
des

Landw. 
Betrie
bes in

2 
Män
ner

d 
Bur
schen

c
Frau- 

en

2 S 4 5 6 7

8

Getreide 
im Erntejahr

1926 I 1927

Rüben 
in» Grntejahr 

,926 j 1927

Aartoffeln 
im Erntejahr 

1926 I 1927

Gemüse 
im Erntejahr 

1926 I 1927

Samenbau 
im Erntejahr 

1926 . > 1927

Z

Danziger
Män

ner

>ahl der am f. 10

Staatsangehörige
Sur- ! Zrau- !

1 schen en §

. ^26 beschäftigten

Ausl. Arbeitskräfte
Man- I Bur- ! Frau- 

ner schen > en

Begründung des Antrages über Zu

lassung der Saisonarbeiter

9 10

I

Die Genehmigung zur Beschäftigung ausländischer Saisonarbeiter wird höchstens nur für die Zeit 
vom 1. 4. bis 15. 11. jeden Jahres erteilt und davon abhängig gemacht werden, daß der Arbeitgeber 
einheimische erwerbslose Landarbeiter, die in derselben oder in den unmittelbar benachbarten Gemein
den vorhanden sind und ihm vom Kreisarbeitsamt Angewiesen werden und zwar Männer, falls ihm 
männliche Saisonarbeiter, Frauen, falls ihm weibliche Saisonarbeiter genehmigt werden» zu den orts
üblichen Löhnen einftellt.

Tiegenhof, den 28. Dezember 1S26.

Der Landrat.
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Nr. 1».
Beratungsstellen -es Kreiswohlfahrtsamtes.

Tiegeirhsf im Rreishause an jedem Mittwoch
um ro Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 11 Uhr für Rrüpxel und Lungenkranke; 

tterrteich im waisenhause Dienstag, den Januar 4927
nachm. um 4 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 2 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;
SehsnebersEasthaus Schmidt, den 44. Januar 4927

nachm. um Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2^o Uhr für Rrüppel und Lungenkranke;

LtaLthsf Neue Rathol. Schule, den 48. Januar 4927 
nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 

um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.
Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eoentl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens Z Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 45. Dezember 4926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 1b. ------------------
Bekanntmachung.

In den Bäckerei- und Ronditoreibetrieben im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig wird auf Grund -es Z 5 der Verordnung über die 
Arbeitszeit in den Bäckereien und Ronditoreien vom 23. 44. 4918 
— R. G. S. 4329 — die im tz 3 vorgeschriebene Betriebsruhe wider
ruflich auf die Zeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens verlegt, 
wobei folgendes zu beachten ist:
4. Für die Beschäftigung von Jugendlichen verbleibt es hinsichtlich 

der Betriebsruhe bei den bisherigen Bestimmungen.
2. Backwaren jeder Art dürfen vor 7 Uhr morgens nicht ausgetragen 

oder abgegeben werden, auch darf die Versorgung von Zweigge
schäften, Filialen, Hotels pp. vor dieser Zeit nicht erfolgen. Das 
Austragen ist zeitlich vom verlassen des Bäckereigrundstücks an zu 
rechnen.

3. Rinder dürfen vor 8 Uhr morgens bezw. vor Beginn des Vor
mittagsunterrichts mit dem Austragen der Backwaren nicht be
schäftigt werden.

Die Vorverlegung der Betriebsruhe tritt am 4. Januar 4927 
in Kraft.

Danzig, den 44. Dezember 4926.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

gez. Sahm. gez. Dr. Frank
veröffentlicht!
Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich um ortsübliche Be

kanntgabe.
Die Ortsxolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo- 

kommando des Rreises ersuche ich, die Durchführung der Bestim
mungen über die Betriebsruhe und das Austragen der Backwaren 
zu überwachen.

Tiegenhof, den 28. Dezember 4A26.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Kollekte.

Dem Evangelisch-Rirchlichen Hilfsverein im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig in Danzig ist vom Senat die Erlaubnis erteilt worden, 
in der Zeit vom 4. Januar bis 34. März 4927 bei den evangelischen 
Bewoknern des Freistadtgebiets zum Besten der Fortführung und 
Erweiterung der Arbeiten des Evangelisch-Rirchlichen Hilfsvereins 
eine Hirir-ksttekte abzuhalten.

Die Linsammlung der Rollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen.

Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 22. Dezember 4926.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Krbeitsgesuch.

Die Fürsorgestelle sucht für eine Anzahl schulentlassener Rnaben 
und Mädchen geeignete Arbeitsstellen in der Land- und Hauswirtschaft 
und anderen Betrieben.

Arbeitsstellen, die solche Rräfte benötigen, werden gebeten, sich 
bei der Fürsorgestelle (Landratsamt) zu melden.

Tiegenhof, den 47. Dezember 4926.
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene
Nr. 3a. ------------------

Landjägerami Wernersdorf.
Der Gberwachtmeister wolff in Wernersdorf ist erkrankt. Mit 

seiner Vertretung sind beauftragt:
s) das Scbupokommando-Ralthof für die Gemeinden Schönau, Mie

lenz, Wernersdorf, pieckel und den Ortsteil^Rlossowo,

b) das Schupokommando-Ließau für die Gemeinde Rl. Montau.
Die in Frage kommenden Vrtsbehörden ersuche ich um ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 28. Dezember 4926.

Der Landrat.
Nr. 3b. ------------------

Veterinärbezirk U1.
Der Regierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms-Tiegenhof ist 

vom 3. bis 26. 4- 4927 beurlaubt. Mit seiner Vertretung ist der 
Tierarzt Herzberg in Tiegenhofcheauftragt worden.

Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 2^. Dezember 4926.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Personalien.

Der Amtsdiener Berchthold in Rückenau ist als Vollziehungs- 
beamter der Gemeinde Marienau bestellt und von mir bestätigt wor
den.

Tiegenhof, den 23. Dezember 4926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschuffes. 
Nr. 5. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Rlauenseuche ist erloschen unter den Rlauen- 

Viehbeständen der Hofbesitzer:
4. Geschwister Bock, Joh. Heise und Otto Reuß-ttrtebssel-e,
2. Gustav Regier, Karl Geschewski und Marie Neufeld-LDl.

3. Emil Ogrzey.S^HLirebe*s,
H. Peter Dähn und Justine Nebe-L«rk«irdorf,
5. Walter Enß-rNer<-ren«»u,
6. Heidebrecht-VsAtsi.
Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden Lkr-ebs- 

felde, LLl und SchLirebevs, sowie
die vorstehend unter Nr. 4 bis 6 bezeichneten Besitzungen.

Tiegenhof, den 28. Dezember 4926.
Der Landrat

Nr. 6. --------------------
viehseuchenpollzeiliche Unordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 
der 88 48 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (Reichsge
setzblatt Seite 549) folgendes bestimmt:

8 1.
Nachdem unter dem Viehbestände des Hofbesitzers E. Epp in Rl. 

Lichtenau Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, wird ein Sperr- 
bezirk, umfassend das Seuchengehöft, gebildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 48. April 4944 (abgedrückt im 
Rreisblatt Nr. 48 für 4926) Anwendung.

8 2-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Rraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie vor
sätzlich geschehen, gemäß 8 Absatz 4 Nr. 3 des viehseuchengesetzes 
vom ^6. Juni 4909 (Reichsgesetzblatt Seite 549) mit Gefängnis bis 
zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, im übrigen 
auf Grund des 8 26 Ziffer 4 a. a. O. bis zu 300 G oder mit Haft 
bestraft.

Tiegenhof, den 28. Dezember 4926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Schweinepest.

Die Scheinepest unter den Schweinebeständen der Hofbesitzer 
Janzen in Guojau und Wedhorn in Orlofferfelde ist erloschen.

Tiegenhof, den 28, Dezember 4926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Joh. Wiens in 
Rüchwerder ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt worden.

Tiegenhof, den 28. Dezember 4926.
Der Landrat.

Nr 9 Ausschreibung
Für die Unterhaltung der Ureisstraßen des Areises 

Gr. Werder soll die Lieferung von rund 2 300 cbm 
Ghausfierungssteinen frei Verwendungsstelle in 6 Losen ver
geben werden.
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Die Lteine müssen aus wetterbeständigem Material 
bestehen und mindestens 10.^0.15 cm groß sein. Rund
steine von geringerer Größe werden zurückgewiesen.

Ls entfallen auf die Areisstraße
Ließau—Neuteich.

Los I Stat. ^,8 65 bis 6,9 -s- ^0 705 cbm
Los II Stat. ^0,6 bis 11,7 -j- 37 273 cbm
Los III Stat. 1 t,9 4- bis 12,8 -> 05 293 cbm

Orlofferfelde—Fürstenwerder
Los IV Stat. 11,6 bis 12,6 3^0 cbm
Los V 5tat. 12,6 bis 13,6 3^0 cbm
Los VI5tat. 13,6 bis 1^,6 3^0 cbm

Angebote sind verschlossen und mit entsprechender 
Aufschrist versehen bis 15. Januar s92? Norm. 11 Uhr 
an das unterzeichnete Bauamt einzureichen.

Den Zuschlag behält sich der Areisausschuß aus
drücklich vor.

Tiegenhof, den 2H. Dezember 1926.
Das Kreisbauamt

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Die neue Dampffähre Rothebude-Räsemark hat ihren Betrieb 
am 25. Dezember d. Is. ausgenommen. Der Prahmfährbetrieb wird 
von diesem Zeitpunkt ab eingestellt.

Danzig, den 24. Dezember 1926.
Der Senat der Freien Stadt Danng, 

Abteilung für öffentliche Arbeiten.

Gerichtstage in Nalthof.
Die Gerichtstage in Kalthof, jetzt im, Lokal Esa«, 

Dammstraße ( finden im Jahre (927 an folgenden Tagen 
statt

Amtsgericht Neuteich. den 27. (2. (92s.

8. Januar, 9. Juli,
22. „ 23. „
5. Februar, 6. August,
19. „ 20. „
5. März, 3. September,
19. „ 17.
2. April, 1. Oktober,
23. „ 15. „
7. Mai, 29. „
28. „ 12. November,
11. Juni, 26.
25. „ 10. Dezember.

Die Zeugnishefte 
für die Schulen -es Kreises Gr. Werder 
sind ferüggestellt und können fortan von uns bezogen 
werden.

Kreisblattdruckerei
k reell L V. Modert, Iveuteiok.

Oas ^inbinclön
VON Ka88eu-8ückerv, 2eit8cknf1en, wi8- 
8eu8cbat1!ickeu Werken jeder Uu8i- 
kalieu und 8ammlun§eu, 8owie sämtlicber 

beköi-dlicben Verordaua^blätter

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

BWeMMMSMn 
ist nach gtänzerlden 
Nitevkeiriirrngeii 

vielev terrrsendev «itgesehe- 
nev Ltrirdrvivte u Tievüvzte 

das 
rvivks««rste ttngeziesev-

Ririttel bei allen HarrstieVeir. 
Neins rV«schung«Hr!

tteine SVkLltxngen «rehV! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Westpk. KIMM».
Ab t- Januar ^927 tritt Nach- 

trag q, zum Birmentaris in Kraft, 
welcher dem bisherigen Tarif ge
genüber im Personen- und Güter
verkehr bedeirteade Ermäßi- 
gungen aufweift.

Auskunft erteilen die Bahnhöfe.
Vetviebsdivektisn.

Monats- u. Jahres-

Milchbücher
empfiehlt R Pech.

KrsisblAtter 
^mtsdlLHer 
Lekuldlälter 

0s86t28SMMlUNA6N

U8VV^. U8XV.

Kontobücher
empfiehlt k disulsiek

wird von un8erer mit aeureillicben ^L8cki- 
nen und LinlicbtunZen ver8ebenen kucbbiu- 
derei Lu billigen ?rei8en auZekelti^t. Die 
Verwendung nur be8len Materials und bler- 
8tellun§ aller Einbände in Handarbeit bür§1 

kür ßute tialtbarkeit.

»»»»»»»»»»
Kalender 1927

k. keck L kiclm!
blsutsieb.

Danziger Heimatkalender 
Der Redliche Preutze u Deutsche 

Abreißkalender 
Ashelms-Vormerkbuch 

empfiehlt die Buchhandlung

reell L V. Livbert, Neuteich.OOOOOGOOSS
Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).












